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HINWEISE FÜR DEN LESER 

Die Dokumentennummern (symbols) der Dokumente der Vereinten Nationen bestehen aus Großbuchstaben und 
Zahlen. Wo jm Text eine derartige Kurzbezeichnung verwendet wird, handelt es sich um die Bezugnahme auf ein 
Dokument der Vereinten Nationen. 

Die Resolutionen und Beschlüsse der Generalversammlung werden wie folgt gekennzeichnet: 

, Ordentliche Tagungen 

Bis zur Ureißigsten ordentlichen Tagung wurden die Resolutionen der Generalversammlung durch eine arabische 
Zahl für die laufende Nummer der Resolution und eine in Klammern gesetzte römische Zahl für die laufende 
Nummer der Tagung gekennzeichnet (z.B.: Resolution 3363 (XXX)). Wurden mehrere Resolutionen unter derselben 
Nummer v bschiedet, so wurde jede von ihnen durch einen auf die arabische Zahl folgenden Großbuchstaben 
gekennzeich et (z.B.: Resolution 3367 A (XXX), Resolutionen 3411 A und B (XXX), Resolutionen 3419 Abis D 
(XXX». Be hlüsse wurden nicht numeriert. 

Als Te des neuen Systems {"Ur die Kennzeichnung der Dokumente der Generalversammlung werden die 
Resolutiane und Beschlüsse seit der einunddreißigsten Tagung durch eine arabische Zahl für die laufende Nummer 
der Tagung nd eine weitere. durch einen Schrägstrich abgetrennte arabische Zahl für die laufende Nummer der 
Resolution i nerhalb dieser Tagung gekennzeichnet (z.B.: Resolution 3111, Beschluß 31/301). Werden mehrere 
ResoJutione oder Beschlüsse unter derselben laufenden Nummer verabschiedet, so wird jede(r) durch einen an 
diesen anse lieBenden Großbuchstaben gekennzeichnet (z.B.: Resolution 31/16 A, Resolutionen 31/6 A und B, 
Beschlüsse 11406 Abis E). 

I Sondertagungen 

Bis zurlsiebenten Sondertagung wurden die Resolutionen der Generalversammlung durch eine arabische Zahl 
für die lauferde Nummer der Resolution gekennzeichnet, der in Klammern der Buchstabe "S" und eine römische 
Zahl für dil13ufende Nummer der Tagung folgten (z.B.: Resolution 3362 (S-Vll»). Beschlüsse wurden nicht 
numeriert. 

Seit de achten Sondertagung werden die Resolutionen und Beschlüsse durch den Buchstaben "S" und eine 
arabische Z1:1 für die laufende Numm~ der Tagung sowie eine weitere, durch einen Schrägstrich abgetrennte 
arabische Z 1 für die laufende Nummer der Resolution innerhalb dieser Tagung gekennzeichnet (z.B.: Resolu
tion S-811. eschluß S-S/I!). 

Notstandssondertagungen 

Bis zur~linften Notstandssondertagung wurden die Resolutionen der Generalversammlung durch eine arabische 
Zahl für die laufende Nummer der Resolution gekennzeichnet, der in Klammern die Buchstaben "ES" und eine 
römische Z I -rur die laufende Nummer der Tagung folgten (z.B.: Resolution 2252 (ES-V)). BeschlUsse wurden 
nicht numeQert. 

Seit de sechsten Notstandssondertagung werden Resolutionen und Beschlüsse durch die Buchstaben "ES" und 
eine arabisc e Zahl fitr die laufende Nummer der Tagung sowie eine weitere, durch einen Schrägstrich abgetrennte 
arabische Z 1 für die laufende Nummer der Resolution innerhalb dieser Tagung gekennzeichnet (z.B.: Resolu
tion ES-611. Beschluß ES-6/H). 

In jede der obengenannten Serien erfolgt die Numerierung jeweils in der Reihenfolge der Verabschiedung. 

* 
* • 

Der v rliegende Band enthält die Resolutionen und Beschlüsse, die von der Generalversammlung vom 
15. Septem r bis 23. Dezember 1992 verabschiedet wurden. Etwaige weitere Resolutionen oder Beschlüsse, die 
von der V. sammlung auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung unter Umständen noch verabschiedet werden. 
erscheinen i zweiten Band. 

liegende Band enthält ferner eine Übersicht über die Zuweisung der Tagesordnungspunkte an die 
einzelnen usschtisse (Abschnitt I), ein FundsteIlenverzeichnis für die Zusammensetzung von Haupt- und 
Nebenorgan n (Anhang I), ein FundsteIlenverzeichnis . fUr Übereinkünfte, Erklärungen und andere Instrumente 
(Anhang 11) einen Index der Resolutionen und Beschlüsse nach Tagesordnungspunkten (Anhang III) sowie ein 
Verzeichnis er Resolutionen und BeschlUsse nach laufenden Nummern (Anhang IV). 

In dies m Band befinden sich die Anmerkungen am Ende c' jeweiligen Abschnitts . 

• 
I * * 

~ 
BESONDERER HINWEIS FÜR DIE DEUTSCHE AUSGABE 

Die kumente der Vereinten Nationen, die aufgrund von Resolution 3355 (XXIX) der Generalversammlung 
vom 18. De ember 1974 ab 1. JuH 1975 ins Deutsche zu übersetzen sind (alle Resolutionen der Generalversamm
lung, des Si herheitsrats und des Wirtschafts- und Sozialrats sowie die sonstigen BeHagen zum Offiziellen Protokoll 
der General ersammlung), werden bei Quellenangaben in deutsch zitiert, auch wenn die Übersetzung noch nicht 
erschienen i t. Das gleiche gilt ftlr die schon vor dem I. Juli 1975 verabschiedeten Resolutionen der genannten 
Organe. Die Titel anderer Quellenangaben werden zur Vereinfachung von Bestellungen nicht übersetzt. 
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Generalversammlung - Siebenundvierzigste Tagung 

I. ZUWEISUNG DER TAGESORDNUNGSPUNKTEl 

Plenum 

1. Eröffnung der Tagung durch den Leiter der Delegation Saudi-Arabiens (Punkt I) 
2. Minute stillen Gebets oder innerer Sanunlung (Punkt 2) 

3. Vollmachten der Vertreter für die siebenundvierzigste Tagung der Generalversammlung 
(Punkt 3): 

a) Ernennung der Mitglieder des Vol1machtenprüfungsausschusses 

b) Bericht des Vollmachtenprüfungsausschusses 

4. Wahl des Präsidenten der Generalversammlung (Punkt 4) 

5. Wahl der Amtsträger der Hauptausschüsse (Punkt 5) 

6. Wahl der Vizepräsidenten der Generalversammlung (Punkt 6) 

7. Unterrichtung durch den Generalsekretär nach Artikel 12 Absatz 2 der Charta der Vereinten 
Nationen (punkt 7) 

8. Annahme der Tagesordnung und Arbeitsplan: Berichte des Präsidialausschusses (punkt 8) 

9. Generaldebatte (punkt 9) 

10. Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen (Punkt 10) 

11. Bericht des Sicherheitsrats (Punkt 11) 

12. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel I, V (Abschnitte C und G), VIII und IX) 
(Punkt 12)' 

13. Bericht des Internationalen Gerichtshofs (Punkt 13) 

14. Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation (Punkt 14)3 

15. Wahlen zur Besetzung freiwerdender Sitze in den Hauptorganen (Punkt 15): 

a) Wahl von fünf nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats 

b) Wahl von achtzehn Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozialrats 

16. Wahlen zur Besetzung freiwerdender Sitze in den Nebenorganen und andere Wahlen 
(Punkt 16): 

a) Wahl von zwölf Mitgliedern des Welternährungsrats 

b) Wahl von sieben Mitgliedern des Programm- und Koordinierungsausschusses 

c) Wahl des Exekutivdirektors des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 

17. Ernennungen zur Besetzung freiwerdender Sitze in den Nebenorganen und andere Ernennun
gen (punkt 17)4: 

g) Ernennung von Mitgliedern des Konferenzausschusses 

h) Ernennung eines Mitglied, der Gemeinsamen Inspektion,gruppe 

i) Bestätigung der Ernennung des Generalsekretärs der Handels- und Entwicklungskonferenz 
der Vereinten Nationen 

18. Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker (Punkt 18)' 

19. Aufnahme neuer Mitglieder in die Vereinten Nationen (Punkt 19) 

20. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Asiatisch-afrikanischen Recht,
beratungsausschuß (Punkt 20) 

1 
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

3l. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 
38. 

39. 

40. 

41. 

Generalversammlung - Siebenundvierzigste Tagung 

Zus"fIl1Ilenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten (punkt 21) 
Die Situation der Demokratie und der Menschenrechte in Haiti (Punkt 22) 

Frage der Komoreninsel Mayotte (Punkt 23) 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Lateinamerikanischen 
Wi chaftssystem (Punkt 24) 

Zus menarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der Islamischen 
Kon erenz (Punkt 25) 

Süd tlantische Zone des Friedens und der Zusammenarbeit (Punkt 26) 

Zus enarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der afrikanischen 
Ein it (Punkt 27) 

Die ituation in Afghanistan und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und die inter
natiqnale Sicherheit (Punkt 28) 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Liga der arabischen Staaten 
(Punlcr 29) 

Pal·· tinafrage (Punkt 30) 

Neu elebung der Tätigkeit der Generalversammlung (Punkt 31) 

ht (Punkt 32) 

Ap eidpolitik der Regierung Südafrikas (Punkt 33)' 

Bild ngs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen für das südliche Afrika 
(Pu kt 34) 

ituation im Nahen Osten (Punkt 35) 

Die Situation in Zentralamerika: Verfahren zur Herbeiführung eines tragfabigen und 
dau. aften Friedens sowie Fortschritte bei der Gestaltung einer Region des Friedens, der 
Freibeit, der Demokratie und der Entwicklung (Punkt 36) 

vet· kte Koordinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen (Punkt 37) 
Fra e der Falklandinseln (Malvinas) (Punkt 38)' 

Not endigkeit der Beendigung der von den Vereinigten Staaten von Amerika verhängten 
Wi chafts-, Handels- und Finanzblockade gegen Kuba (punkt 39) 

Fra e der ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im 
Sie rheitsrat (Punkt 40) 

Erkl· ng der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrikani
sch n Einheit über den von der gegenwärtigen Regierung der Vereinigten Staaten im 
Ap 1 1986 aus der Luft und von der See aus geführten militärischen Angriff auf die 
So alistische Libysch-Arabische Volks-Dschamahirija (Punkt 41) 

42. Be affnete israelische Aggression gegen die irakischen kerntechnischen Anlagen und ihre 
sch erwiegenden Auswirkungen auf das bestehende internationale System für die friedliche 
Nut ung der Kernenergie, die Nichtverbreitung von Kernwaffen sowie den Weltfrieden und 
die ntemationale Sicherheit (Punkt 42) 

43. Ing ngsetzung globaler Verhandlungen über internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit im 
Die ste der Entwicklung (Punkt 43) 

44. Dur hführung der Resolutionen der Vereinten Nationen (Punkt 44) 
45. Fol en der Besetzung Kuwaits durch Irak und der irakIsehen Aggression gegen Kuwait 

(Pu kt 46) 

46. Ne gliederung und Neubelebung der Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialbereich 
und auf damit zusammenhängenden Gebieten (punkt 47) 

47. Be hung des fünfzigsten Jahrestages der Vereinten Nationen im Jahre 1995 (punkt 48) 

48. Ge ährung des Beobachterstatus in der Generalversammlung an die Internationale Orga
nis ion für Wanderung (Punkt 138) 

49. Vol ständiger Ahzug der ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet der baltischen 
Sta ten (Punkt 139) 



I. Zuweisung der Tagesordnungspunkte 

50. Koordinierung der Aktivitäten der Vereinten Nationen und der Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (Punkt 140) 

51. Die Situation in Bosnien und Herzegowina (Punkt 143) 

52. Programmplanung (programme I bis 6, 37 und 45) (Punkt 105)' 

53. Nothilfe für Pakistan (Punkt 146)' 

54. Nothilfe für die Philippinen (punkt 148)10 

55. Internationale Nothilfe für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Afghanistan (Punkt 141)" 

56. Internationale Hilfe für die Normalisierung und den Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwirkungen 
des Krieges und der Naturkatastrophen (Punkt 150Y' 

57. Einberufung einer internationalen Konferenz über Somalia (Punkt 152)" 

Erster Ausschuß 

(ABRÜSTUNG UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE FRAGEN 
DER INTERNATIONALEN SICHERHEIT) 

I. Reduzierung der Militärhaushalte (Punkt 49) 

2. Wissenschaftlich-technische Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die internationale 
Sicherheit (Punkt 50) 

3. Wissenschaft und Technik im Dienste der Abrüstung (Punkt 51) 

4. Verifikation unter allen ihren Aspekten, einschließlich der Rolle der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verifikation (Punkt 52) 

5. Änderung des Vertrages über das Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und unter Wasser (Punkt 53) 

6. Vertrag über das umfassende Verbot von Kernversuchen (Punkt 54) 

7. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region (Punkt 55) 

8. Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien (Punkt 56) 

9. Abschluß wirksamer internationaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten 
gegen den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen (Punkt 57) 

10. Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum (Punkt 58) 

11. Verwirklichung der Erklärung über die Entnuklearisierung Afrikas (Punkt 59) 

12. Chemische und bakteriologiscbe (biologische) Waffen (punkt 60) 

13. Allgemeine und vollständige Abrüstung (Punkt 61)3: 

a) Ankündigung von Kernversuchen 

b) Weitere Abrüstungsmaßnahmen zur Verhütung eines Wettrüstens auf dem Meeresboden 
und im Meeresuntergrund 

c) Konventionelle Abrüstung 

cl) Nukleare Abrüstung 

e) Defensive Sicherheitskonzeptionen und Sicherheitspolitiken 

j) Zusammenhang zwischen Abrüstung und Entwicklung 

g) Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für Rüstungszwecke 

h) Verbot der Entwicklung, der Herstellung, der Lagerung und des Einsatzes von radiologi-
schen Waffen 

i) Internationale Waffentransfers 

j) Regionale Abrüstung 

k) Verbot der Ablagerung radioaktiver Abfälle 

l) Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung 

m) Konventionelle Abrüstung auf regionaler Ebene 

n) Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen: Die für 1995 angesetzte Konferenz 
und ihr Vorbereitungsausschuß 

3 



4 Generalversammlung - Siebenundvierzigste Tagung 

14. Überprüfung und Durchführung des Abschließenden Dokuments der zwölften Sondertagung 
der Generalversammlung (Punkt 62): 

15. 

a) WeItabrüstungskampagne 

b) Regionale vertrauenbildende Maßnahmen 

c) Einfrieren der Kernwaffen 

cf) Konvention über das Verbot des Einsatzes von Kernwaffen 

e) Brogramm der Vereinten Nationen für Stipendien, Ausbildung und Beratungsdienste auf 
m Gebiet der Abrüstung 

f) egionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in' Afrika, 

Übe 
der 

a) 

b) 

c) 

cf) 

e) 

f) 

g) 

h) 

egionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung in Asien und im 
azifik und Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und 
ntwicklung in Lateinamerika und in der Karibik 

"fung der Durchführung der Empfehlungen und Beschlüsse der zehnten Sondertagung 
neralversammlung (Punkt 63): 

ericht der Abrüstungskommission 

~ericht der Abrüstungskonferenz 

~tand der multilateralen Abrüstungsübereinkünfte 

eirat für Abrüstungsfragen 

I stitut der Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung 

brüstungswoche 

nwendung der Richtlinien für geeignete Arten vertrauenbildender Maßnahmen 

mfassendes Abrüstungsprogramm 

i) ;ransfer von Spitzentechnologie mit militärischen Anwendungsmöglichkeiten 

16. Nukl~are Rüstung Israels (Punkt 64) 

17. Über inkommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter 
konv ntioneller Waffen, die übermäßige Verletzungen verursachen oder unterschiedslos wirken 
könn n (Punkt 65) 

18. Ant ktis-Frage (Punkt 66) 

19. Festi ung von der Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion (Punkt 67) 

20. Verw rklichung der Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone (Punkt 68) 

21. Übe rüfung der Verwirklichung der Erklärung über die Festigung der internationalen 
Sich heit (Punkt 69) 

22. Festi ung der mit dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der 
Kari ik geschaffenen Rechtsordnung (Punkt 142) 

23. Pro arnmplanung (programme I, 2 und 7) (Punkt 105)' 

Politischer Sonderausschuß 

1. Wiss nschaft und Frieden (Punkt 70) 

2. irkungen der atomaren Strahlung (Punkt 71) 

3. ationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Weltraums (Punkt 72) 

4. Hilfs erk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (Punkt 73) 

5. Beri ht des Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschen
recht des palästinensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen 
(Pun t 74) 

6. Umf ssende Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der Friedensoperationen 
(Pun t 75) 

7. Info ationsfragen (Punkt 76) 



I. Zuweisung der Tagl!sordnungspunkte 

8. Frage der Zusammensetzung bestimmter Organe der Vereinten Nationen (Punkt 77) 

9. Apartheidpolitik der Regierung Südafrikas (Punkt 33)' 

10. Programmplanung (Programme I, 2, 4 bis 6, 8, 35, 36 und 38) (punkt 105)' 

Zweiter Ausschuß 

(WIRTSCHAFTS- UND FINANZFRAGEN) 

1. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel I bis IV, V (Abschnitte Abis C und E), VI 
und IX) (Punkt 12)14 

2. Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit (Punkt 78): 

a) Handel und Entwicklung 

b) Ernährung und landwirtschaftliche Entwicklung 

c) Neue und erneuerbare Energiequellen 

tf) Erschließung der Energieressourcen der Entwicklungsländer 

e) Internationale Zusammenarbeit zur Milderung der Umweltfolgen, die sich aufgrund der 
Situation zwischen Irak und Kuwait für Kuwait und andere Länder in der Region ergeben 

3. Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (Punkt 79)15 

4. Schutz des Weltklimas für die heutigen und die kommenden Generationen (Punkt 80) 

5. Internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung der Armut in den Entwicklungsländern 
(Punkt 81) 

6. Auslandsverschuldungsktise und Entwicklung (Punkt 82) 

7. Operative Entwicklungsaktivitäten (Punkt 83)16: 

a) Operative Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen 

b) Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 

c) Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen 

tf) Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 

e) Welternährungsprogramm 

8. Internationale Zusammenarbeit für Wirtschaftswachstum und Entwicklung (Punkt 84): 

a) Verwirklichung der in der "Erklärung über internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
insbesondere über die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern" vereinbarten Verpflichtungen und Politiken 

b) Umsetzung der Internationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade 
der Vereinten Nationen 

9. Industrielle Entwicklungszusammenarbeit und die Diversifizierung und Modernisierung der 
Produktionstätigkeit in den Entwicklungsländern (Punkt 85) 

10. Internationale Konferenz über Entwicklungsfinanzierung (Punkt 86) 

11. Wirtschafts- und Katastrophensonderhilfe (Punkt 87): 

a) Amt des Koordinators der Vereinten Nationen für Katastrophenhilfe 

b) Wirtschaftssonderhilfeprogramme 

12. Internationale Hilfe für den wirtschaftlichen Wiederaufbau Angolas (Punkt 88) 

13. Ausbildung und Forschung (Punkt 89): 

a) Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen 

b) Universität der Vereinten Nationen 

14. Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit und Koordinierung der Anstrengungen zur 
Untersuchung, Milderung und Minimierung der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl 
(Punkt 90) 

5 



6 Generalversammlung - Siebenundvierzigste Tagung 

15. Interna' onale Zusammenarbeit und Unterstützung zur Milderung der Folgen des Krieges in 
Kroatie und zur Erleichterung des Wiederaufbaus (Punkt 144) 

16. Progr mplanung (Programme 11 bis 24, 30 bis 34, 37 und 45) (Punkt 105)' 

Dritter Ausschuß 

(SOZIALE, HUMANITÄRE UND KULTURELLE FRAGEN) 

I. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitell, V (Abschnitte B, C, E, Fund H), VII und 
IX) nkt 12)17 

2. Beseiti ung von Rassismus und rassischer Diskriminierung (Punkt 91) 

3. Selbst stimmungsrecht der Völker (Punkt 92) 

4. Soziale Entwicklung (punkt 93): 

a) F gen im Zusammenhang mit der Weltsoziallage sowie der Jugend, dem Altern, den 
Be 'nderten und der Familie" 

b) Ve brechensverhütung und Strafrechtspflege 

5. Förde ng der Frau (Punkt 94)" 

6. ffe (Punkt 95) 

7. der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, Flüchtlings- und 
nenfragen sowie humanitäre Fragen (Punkt 96): 

a) 'cht der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 

b) Fl' chtlings-, Rückkehrer- und Vertriebenenfragen 

c) 

8. Mensc enrechtsfragen (Punkt 97): 

a) A wendung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte 

b) M nschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der 
ktiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten19 

c) M nscbenrechtssituationen und Berichte der Sonderberichterstatter und Sonderbeauftragten 

9. mplanung (Programme 11, 12 und 25 bis 36) (Punkt 105)' 

10. Die M nschenrechtssituation in Estland und Lettland (Punkt 149)20 

Vierter Ausschuß 

AGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN GEBIETEN OHNE SELBSTREGIERUNG) 

I. Inform tionen aus den Gebieten ohne Selbstregierung, übermittelt gemäß Artikel 73 e) der 
Charta der Vereinten Nationen (Punkt 98) 

2. Aktivi 'ten ausländischer wirtschaftlicher und sonstiger Interessen, die die Verwirklichung der 
Erkr ng über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker in unter 
Koloni lherrschaft stehenden Gebieten und die Bemühungen um die Beseitigung von 
Koloni lismus, Apartheid und rassischer Diskriminierung im südlichen Afrika behindern 
(Punkt 99) 

3. Verwir lichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und V' Iker durch die Sonderorganisationen und die den Vereinten Nationen angeschlossenen 
intern ionalen Institutionen (Punkt 100) 

4. Berich des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel I und V (Abschnitt B)) (Punkt 12)" 

5. Von 'tgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten für Einwohner der 
Gebie ohne Selbstregierung (Punkt 101) . 

6. Verwir ichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und V lker (punkt 18)' 

7. 

8. 

er Falklandinseln (Malvinas) (Punkt 38)' 

mplanung (Programme I und 4) (Punkt 105)' 



I. Zuweisung der Tagesordnungspunkte 

Fünfter Ausschuß 

(VERWALTUNGS- UND HAUSHALTSFRAGEN) 

1. Finanzberichte und geprüfte Rechnungsabschlüsse sowie Berichte des Rates der Rechnungs
prüfer (Punkt 102): 

a) Vereinte Nationen 

b) Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 

c) Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen 

cl) Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Naben Osten 

e) Ausbildungs- und Forschungsinstitut der Vereinten Nationen 

f) Freiwillige Fonds, die vom Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
verwaltet werden 

g) Fonds des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 

h) Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen 

i) Stiftung der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen 

2. Überprüfung der administrativen und finanziellen Effizienz der Vereinten Nationen (Punkt 103) 

3. Programmhaushaltsplan für den Zweijabreszeitraum 1992-1993 (Punkt 104) 

4. Programmplanung (punkt 105)' 

5. Derzeitige Finanzkrise der Vereinten Nationen (punkt 106) 

6. Finanzielle Notlage der Vereinten Nationen (Punkt 107) 

7. Verwaltungs- und Haushaltskoordinierung der Vereinten Nationen mit den Sonderorganisatio-
nen und der Internationalen Atomenergie-Organisation (Punkt 108) 

8. Gemeinsame Inspektionsgruppe (Punkt 109)22 

9. Konferenzplanung (Punkt 110) 

10. Beitragstabelle für die Auf teilung der Ausgabenlast der Vereinten Nationen (Punkt 111) 

11. Personalfragen (Punkt 112): 

a) Personalstruktur des Sekretariats 

b) Achtung der Vorrechte und Immunitäten der Bediensteten der Vereinten Nationen sowie 
der Sonderorganisationen und der diesen verwandten Organisationen 

c) Sonstige Personalfragen 

12. Gemeinsames System der Vereinten Nationen (punkt 113) 

13. Pensionssystem der Vereinten Nationen (Punkt 114) 

14. Finanzierung der Friedenstruppen der Vereinten Nationen im Naben Osten (Punkt 115): 

a) Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung 

b) Interimstruppe der Vereinten Nationen in Libanon 

15. Finanzierung der Militärischen Beobachtergruppe der Vereinten Nationen für Irak und Iran 
(Punkt 116) 

16. Finanzierung der Verifikationsmission der Vereinten Nationen für Angola (Punkt 117) 

17. Finanzierung der Unterstützungseinheit der Vereinten Nationen für die Übergangszeit 
(Punkt 118) 

18. Finanzierung der Beobachtergruppe der Vereinten Nationen in Zentralamerika (Punkt 119) 

19. Finanzierung der Aktivitäten aufgrund der Resolution 687 (1991) des Sicherheitsrats 
(Punkt 120): 

a) Beobachterrnission der Vereinten Nationen für Irak und Kuwait 

b) Andere Aktivitäten 

7 
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20. Finan) erung der 
(Punkt 121) 

Generalversammlung - Siebenundvierzigste Tagung 

Mission der Vereinten Nationen für das Referendum in Westsahara 

21. Finan erung der Beobachtennission der Vereinten Nationen in EI Salvador (Punkt 122) 

22. Finan erung der Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambodscha (Punkt 123) 

23. Verwa tungs- und haushaltstechnische Aspekte der Finanzierung der Friedensoperationen der 
Verein en Nationen (Punkt 124) 

! 

24. Finanziierung der Schutztruppe der Vereinten Nationen (punkt 137) 

25. Berichl des Wirtschafts- und Sozialrats (Kapitel I, V (Abschnitte B bis D) und IX) 
(PunktI12)" 

26. Ernen' ungen zur Besetzung freiwerdender Sitze in den Nebenorganen und andere Ernennungen 
(Punk 17)": 

a) E ennung von Mitgliedern des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
H ushaltsfragen 

b) E nennung von Mitgliedern des Beitragsausschusses 

c) E nennung eines Mitglieds des Rates der Rechnungsprüfer 

d) B~stätigung der Ernennung von Mitgliedern des Anlageausschusses 

e) Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen 

f) E ennung von Mitgliedern der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst 

27. Finan ierung der Operation der Vereinten Nationen in Somalia (Punkt 145)" 

28. Prog mhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 1990-1991 (Punkt 147)" 

I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Sechster Ausschuß 

(RECHTSFRAGEN) 

hterstatus der von der Organisation der afrikanischen Einheit und/oder der Liga der 
arabi hen Staaten anerkannten nationalen Befreiungsbewegungen (Punkt 125) 

Stand er Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz der Opfer 
bewaf neter Konflikte (Punkt 126) 

Erwä ung wirksamer Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der 
diplo atischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter (Punkt 127) 

Völke chtsdekade der Vereinten Nationen (Punkt 128) 

BericJt der Völkerrechtskommission über ihre vierundvierzigste Tagung (Punkt 129) 

Konv ntion über die Immunität der Staaten und ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit 
(Punk 130) 

Beric t der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht über ihre 
fünfu dzwanzigste Tagung (Punkt 131) 

Beha dlung der Artikelentwürfe über die Rechtsstellung des diplomatischen Kuriers und des 
nicht on einem diplomatischen Kurier begleiteten diplomatischen Kuriergepäcks sowie der 
Entw' rfe dazugehöriger Fakultativprotokolle (Punkt 132) 

Beric t des Sonderausschusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Natio en (punkt 133) 

Beric t des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland (Punkt 134) 

11. Zusa protokoll über die konsularischen Aufgaben zu dem Wiener Übereinkommen über 
konsu arische Beziehungen (Punkt 135) 

12. Schu der Umwelt in Zeiten eines bewaffneten Konflikts (Punkt 136) 

13. Antra auf ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofs (Punkt 151)" 



I. Zuweisung der Tagesordnuogspunkte 

ANMERKUNGEN 

1 Auf ihrer 3., 13.,26.,40.,68.,69. und 90. Plenarsitzung am 18. und 25. September, 6. und 15. Oktober, 20. und 
23. November sowie 17. Dezember 1992 verabschiedete die Generalversammlung die Tagesordnung und die Zuweisung 
der Tagesordnungspunkte für ihre siebenundvierzigste Tagung (siehe Abschnitt X.B.l, Beschluß 47/402). Soweit nichts 
anderes vermerkt ist, waren alle Punkte Bestandteil der vom Präsidialausschuß in seinem ersten Bericht (N47/250, 
Ziffer 38~41) empfohlenen und von der Versammlung auf ihrer 3. Plenarsitzung angenonunenen Tagesordnung und 
Zuweisung der Tagesordnungspunkte. Die Versammlung beschloß aufgrund der im ersten Bericht des Präsidialausschusses 
(A/47fl50, Ziffer 40 a) iv» enthaltenen Empfehlung, einen Beschluß über die Zuweisung von Punkt 45 (Zypernfrage) bis 
zu einem geeigneten Zeitpunkt während der Tagung zurückzustellen. Ein nach Nununern geordnetes Verzeichnis der 
Tagesordnungspunkte findet sich in Anhang 1II. 

2 Zu Kapitel I siehe auch "Zweiter Ausschuß", Punkt 1, "Dritter Ausschuß", Punkt 1, "Vierter Ausschuß", Punkt 4 und 
"Fünfter Ausschuß", Punkt 25; zu Kapitel V (Abschnitt C) und Kapitel IX siehe auch "Zweiter Ausschuß", "Dritter 
Ausschuß" und "Fünfter Ausschuß". 

3 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 18. September 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialausschusses (Al47/250, Ziffer 40 b) i» enthaltenen Empfehlung, den Ersten Ausschuß im Zusammenhang mit 
seiner Behandlung von Tagesordnungspunkt 61 auf die entsprechenden Ziffern des Berichts der Internationalen 
Atomenergie~Organisation für das Jahr 1991 (siehe Al47/374) aufmerksam zu machen. 

, Zu den Unterpunkten a) bis}) siehe "Fünfter Ausschuß", Punkt 26. 

S Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 18. September 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialausschusses (Af47125O, Ziffer 40 a) i» enthaltenen Empfehlung, die sich auf bestimmte Hoheitsgebiete 
beziehenden Kapitel des Berichts des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker (Af47fl3) dem Vierten Ausschuß zuzuweisen. um der 
Versammlung die Gesamtbehandlung der Verwirklichung der Erklärung im Plenwn zu ennöglichen. 

6 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 18. September 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialausschusses (Af47/250, Ziffer 40 a) ii) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt unmittelbar im Plenum zu 
behandeln. mit der Maßgabe, daß den Vertretern der Organisation der afrikanischen Einheit und der von dieser Organisation 
anerkannten nationalen Befreiungsbewegungen die Teilnahme an der Erörterung im Plenum gestattet würde und daß 
Organisationen und Einzelpersonen, die ein besonderes Interesse an dieser Frage haben, gestattet würde, vom Politischen 
Sonderausschuß angehört zu werden. 

7 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 18. September 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialausschusses (Al47/250, Ziffer 40 a) Hi» enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt unmittelbar im Plenum zu 
behandeln, mit der Maßgabe, daß an dieser Frage interessierte Organe und Einzelpersonen im Zuge der Behandlung dieses 
Punktes im Plenum im Vierten Ausschuß angehört würden. 

8 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 18. September 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialausschusses (A/47/250, Ziffer 40 e) i» enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt dem Fünften Ausschuß 
zuzuweisen, mit der Maßgabe, daß jedes Programm der vorgeschlagenen Revisionen zum mittelfristigen Plan dem Plenum 
oder dem entsprechenden Hauptausschuß zur Prüfung vorgelegt würde. 

9 Auf ihrer 26. Plenarsitzung am 6. Oktober 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im zweiten Bericht 
des Präsidialallsschusses (Al47125OJAdd.1, Ziffer 1) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzunehmen und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln. 

\0 Auf ihrer 40. Plenarsitzung am 15. Oktober 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im dritten Bericht 
des Präsidialausschusses (AJ47/250/Add.2. Ziffer 2) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzunehmen und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln. 

Jl Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 18. September 1992 hatte die Generalversammlung beschloss~n, diesen Punkt dem 
Zweiten Ausschuß zuzuweisen; auf ihrer 68. Plenarsitzung am 20. November 1992 beschloß die Generalversammlung 
aufgrund der im vierten Bericht des Präsidialausschusses (AJ471250/Add.3, Ziffer 3) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt 
unmittelbar im Plenum zu behandeln. 

12 Auf ihrer 68. Plenarsitzung am 20. November 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im vierten 
Bericht des Präsidialausschusses (Al471250/Add.3, Ziffer 2) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzunehmen und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln. 

l~ Auf ihrer 90. Plenarsitzung am 17. Dezember 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im sechsten 
Bericht des Präsidialausschusses (AJ47/250/Add.5, Ziffer 2) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzunehmen und ihn unmittelbar im Plenum zu behandeln. 

14 Zu Kapitel I siehe auch "Plenum", Punkt 12, "Dritter Ausschuß", Punkt I, "Vierter Ausschuß", Punkt 4 und "Fünfter 
Ausschuß", Punkt 25; zu Kapitel V (Abschnitt B) siehe auch "Dritter Ausschuß", "Vierter Ausschuß" und "Fünfter 
Ausschuß"; zu Kapitel V (Abschnitt C) und Kapitel IX siehe auch "Plenum", "Dritter Ausschuß" und "Ftlnfter Ausschuß"; 
und zu Kapitel V (Abschnitt E) siehe auch "Dritter Ausschuß". 

9 
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l~ Auf ihrer . Plenarsitzung am 18. September 1992 beschloß die Generalversammlung, aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialaus chusses (A/47/250 Ziffer 40 c) i» enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt unmittelbar im Plenum zu 
behandeln, mit ,r Maßgabe, daß über diesen Punkt im Zweiten Ausschuß ein Beschluß gefaSt würde. 

10 Auf ihrer 3. Plenarsitzung wn 18. September 1992 beschloß die Generalversanunlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialausschusses (AJ471250, Ziffer 40 d) ii)} enthaltenen Empfehlung, daß der Bericht des Administrators des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen über die Tätigkeit, die Verwaltung und den Haushalt des Entwicklungs~ 
fonds der Vereinten Nationen für die Frau an den Zweiten Ausschuß zur Behandlung unter Punkt 83 überwiesen würde. 

11 Zu Kapit~1 I siehe auch "Plenum", Punkt 12, "Zweiter Ausschuß", Punkt 1, "Vierter Ausschuß", Punkt 4 und "Fünfter 
Ausschuß", Pun\=! 25; zu Kapitel V (Abschnitt B) siehe auch "Zweiter Ausschuß", "Vierter Ausschuß" und "Fünfter 
Ausschuß"; zu Kp..,itel V (Abschnitt C) und Kapitel IX siehe auch "Plenum". "Zweiter Ausschuß" und "Fünfter Ausschuß"; 
und zu Kapitel }(AbsChnitt E) siehe auch "Zweiter Ausschuß". 

18 Aufihrer . Plenarsitzung am 18. September 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialauss, husses (AJ47/250, Ziffer 40 d) i» enthaltenen Empfehlung, am 12. und 13. Oktober 1992 Plenarsitzungen 
anUißlich des Endes der Behindertendekade der Vereinten Nationen abzuhalten und die mit einer internationalen Konferenz 
über das Altem ~faßten Sitzungen am 15. und 16. Oktober 1992 der Begehung des zehnten Jahrestags des Internationalen 
Aktionsplans z Frage des Altems zu widmen. 

I~ Aufihrer . Plenarsitzung am 18. September 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialaus chusses (AJ471250, Ziffer 40 d) iii») enthaltenen Empfehlung, die Eröffnungszeremonien für das 
Internationale J der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt am Donnerstag, dem 10. Dezember 1992, vonnittags 

ten. 

20 Auf ihre 68. Plenarsitzung am 20. November 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im vierten 
Bericht des Präs dialausschusses (A/4712501Add.3, Ziffer I) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzunehmen un ihn dem Dritten Ausschuß zuzuweisen. 

11 Zu Kapit I I siehe auch "Plenum", Punkt 12, "Zweiter Ausschuß", Punkt 1, "Dritter Ausschuß", Punkt 1 und "Fünfter 
Ausschuß", Pu t 25, und zu Kapitel V (Abschnitt B) siehe auch "Zweiter Ausschuß", "Dritter Ausschuß" und "Fünfter 
Ausschuß". 

22 Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 18. September 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im ersten Bericht 
des Präsidialau chusses (A/471250, Ziffer 40 e) ii» enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt dem Fünften Ausschuß 
zuzuweisen, mit der Maßgabe, daß die Berichte der Gemeinsamen Inspektionsgruppe über Fragen, mit denen andere 
Hauptausschüss befaßt sind. auch diesen Ausschüssen zugewiesen würden. 

I I siehe auch "Plenum", Punkt 12, "Zweiter Ausschuß", Punkt 1. "Dritter Ausschuß", Punkt 1 und "Vierter 
4; zu Kapitel V (Abschnitt B) siehe auch "Zweiter Ausschuß", "Dritter Ausschuß" und "Vierter Ausschuß" 
(Abschnitt C) und Kapitel IX siehe auch "Plenum", "Zweiter Ausschuß" und "Dritter Ausschuß". 

nterpunkten g) und i) siehe "Plenum", Punkt 17. 

2.~ Auf ihre 13. Plenarsitzung am 25. September 1992 beschloß die Generalversammlung auf Vorschlag des 
Generalsekre .. (A/471243), diesen Punkt in ihre Tagesordnung aufzunehmen und ihn dem Fünften Ausschuß zuzuweisen. 

26. Plenarsitzung am 6. Oktober t 992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der der im zweiten 
Bericht des Präs dialausschusses (AJ471250/Add.1, Ziffer 2) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzunehmen u ihn dem Fünften Ausschuß zuzuweisen. 

27 Auf ihre 69. Plenarsitzung am 23. November 1992 beschloß die Generalversammlung aufgrund der im fünften 
Bericht des Präsldialausschusses (A/471250/Add.4, Ziffer 2) enthaltenen Empfehlung, diesen Punkt in ihre Tagesordnung 
aufzunehmen U

T 
ihn dem Sechsten Ausschuß zuzuweisen. 
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11. RESOLUTIONEN OHNE ÜBERWEISUNG AN EINEN HAUPTAUSSCHUSS' 

47/1 

4712 

47/3 

47/4 

47/5 

47/6 

47n 
47/8 

47/9 

47/10 

47/11 

47112 

47113 

47/18 

47/19 

47120 

47121 

47122 

47123 

47/24 

47/62 

ÜBERSICHT 

TItel 

Empfehlung des Sicherheitsrats vorn 19. September 1992 (A/41/L.l mit Add.l) . , .. 

Nothilfe für Pakistan (A/47/L.2 mit Add.l) ..... . 

Internationaler Tag der Behinderten (A/47/L.4) _ . 

Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversanunlung an die Internationale 
Organisation für Wanderung (A/47/L.6 mit Add.l) ., .... ,., ............ . 

Proklamation über das Altem (A/47/L.5IRev.l mit Add.l) , ................. . 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Asiatisch-afrikanischen 
Rechtsberatungsausschuß (A/47!L.3 mit Add.1) . . . . . . . . . . . . ....... , . , . 

Nothilfe ftiT die Philippinen (A147fL.8 mit Add.l) ..................... , .. . 

Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation (A/47/L.9/Rev.l mit Add.l) .. 

Frage der Komoreninsel Mayotte (N471L.IO mit Add.l) 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa (A/47/L.ll mit Add.l) ............... . 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der amerika~ 
nischen Staaten (A/471L.13 mit Add.l) ......................... . 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Liga der arabischen 
Staaten (A/47/L.12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Lateinamerikanischen 
Wirtscha&system (A147/L.7) ........ . ............... . 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der Islami~ 
schen Konferenz (A/47/L.21) ............ . ................ . 

Notwendigkeit der Beendigung der von den Vereinigten Staaten von Amerika 
verhängten Wirtschafts-, Handels~ und Finanzblockade gegen Kuba 
(Al471L.2OIRev.l) .............. . ................ . 

Die Situation der Demokratie und der Menschenrechte in Haiti (Al471L.23 mit Add.l) 

Vollständiger Abzug der ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet der 
baltischen Staaten (A/47/L.l9) .................................... . 

Zusammenarbeit und Koordinierung der Sonderorganisationen und der den Vereinten 
Nationen angeschlossenen internationalen Institutionen bei der Hilfe für die Gebiete 
ohne Selbstregierung (A/471L.16/Rev.l) ............................. . 

Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker (A/47/L.17 mit Add.l) ................ , .......... . 

Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisierung (A/47/L.1S mit Add.l) 

Frage der ausgewogenen Vertretung und der ErMhung der Zahl der Mitglieder im 
Sicherheitsrat (Al471L.26IRev.1 mit Add.l) ..... , . , .............. . 

47/63 Die Situation im Nahen Osten 

Resolution A (N471L.42 mit Add.l) 

Resolution B (Al47/L.43 mit Add.I) 

47/64 Palästinafrage 

47/65 

Resolution A (A/47/L.35 mit Add.l) 

Resolution B (Al47/L.36 mit Add.l) 

Resolution C (N471L.37/Rev.l mit Add.l) ......... . 

Resolution D (Al471L.38 mit Add.l) 

Resolution E (Al471L.39 mit Add.l) ... ,., ....... , .. . 

Seerecht (Al471L.28 mit Add.l) ..................... . 
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47/1. Empfehlung des icberbeitsrats vom 19. Septem
ber 1992 

Die Generalversammlu g, 

2. nimmt Kenntnis von der Absicht des Sicherheitsrats, 
sich vor Ende des Hauptteils der siebenundvierzigsten 
Tagung der Generalversammlung erneut mit dieser Angele
genheit zu befassen. 

nach Erhalt der Ern ehlung des Sicherheitsrats vom 
19. September 1992, nach die Föderative Republik 
Jugoslawien (Serbien un Montenegro) einen Antrag auf 
Aufnahme in die Vereint n Nationen stellen soll und nicht 
an der Arbeit der Gener versammlung teilnehmen wird', 

I. ist der Auffassun , daß die Föderative Republik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro) nicht automatisch die 
Mitgliedschaft der ehern ligen Sozialistischen Föderativen 
Republik Jugoslawien in en Vereinten Nationen fortführen 
kann, und beschließt er, daß die Föderative Republik 
Jugoslawien (Serbien d Montenegro) einen Antrag auf 
Aufnahme in die Verein n Nationen stellen soll und nicht 
an der Arbeit der Gene versammlung teilnehmen wird; 

7. Plenarsitzung 
22. September 1992 

47 J2. Nothilfe für Pakistan 

Die Generalversammlung, 

zutiefst besorgt über die weitreichenden Schäden und 
Verwüstungen, die durch die beispiellosen Überschwemmun
gen in Pakistan verursacht wurden, 

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von der Zerstörung von 
Tausenden von Unterkünften und von den Schäden an 
wichtigen Infrastrukturbereichen des Landes, 
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in Anerkennung der Anstrengungen, die die Regierung 
Pakistans unternimmt, um den von den Überschwemmungen 
betroffenen Menschen Sofort- und Nothilfe zu gewähren, 

feststellend, daß die entschlossenen Anstrengungen, welche 
die Regierung Pakistans zur Förderung des Wirtschafts
wachstums und der wirtschaftlichen Entwicklung unter
nimmt, durch diese Katastrophe beeinträchtigt werden, 

L bekundet ihre Solidaritlit mit der Regierung und dem 
Volk Pakistans in dieser schweren Stunde; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Anstrengun
ll.en, welche die Regierung Pakistans unternimmt, um den 
Uberschwemmungsopfern aus eigenen Mitteln rasch Sofort
hilfe zu gewähren; 

3. spricht der internationalen Gemeinschaft ihre An
erkennung aus für die Anstrengungen. die sie unternimmt, 
um die Sofort- und Nothilfemaßnahmen der Regierung 
Pakistans zu ergänzen; 

4. fordert den Generalsekretär auf, die Wiederaufbau
anstrengungen der Regierung Pakistans in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Organen und Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen und in enger Zusammen
arbeit ntit den staatlichen Behörden zu unterstützen; 

5. ersucht alle Staaten sowie die internationalen Organi
sationen und anderen zwischenstaatlichen Organisationen, 
Pakistan Nothilfe zu gewähren, um die Not des schwer 
heimgesuchten Volkes von Pakistan zu lindern und ins
besondere auch seine wirtschaftliche und finanzielle Bela
stung zu ntildem. 

28. Plenarsitzung 
7. Oktober /992 

47/3. Internationaler Tag der Behinderten 

Die Generalversammlung, 

in der Erwligung, daß die Behindertendekade der Ver
einten Nationen' eine Zeit der Bewußtseinsbildung sowie 
konkreter Maßnahmen war, die auf die ständige Verbes
serung der Lage von behinderten Personen und auf die 
Herstellung der Chancengleichheit für diese ausgerichtet 
waren, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, energischere und breiter 
angelegte Aktionen und Maßnahmen auf allen Ebenen 
durchzuführen, damit die Ziele der Dekade und des Welt
aktionsprogramms für Behinderte4 erreicht werden, 

in Anbetracht dessen, daß es wichtig ist, konkrete lang
fristige Strategien für die vollständige Durchführung des 
Weltaktionsprogramms nach Ablauf der Dekade zu ent
wickeln und zur Anwendung zu bringen, damit bis zum Jahr 
2010 eine Gesellschaft für alle Menschen erreicht wird, 

mit Genugtuung über das vom 8. bis 9. Oktober 1992 von 
der Regierung Kanadas in Montreal (Kanada) veranstaltete 
Ministertreffen über Behinderte, 

mit Genugtuung über die hochrangige Teilnahme an ihren 
Plenarsitzungen am 12. und 13. Oktober 1992' zum Ab
schluß der Dekade, 

1. bittet alle Mitgliedstaaten und betroffenen Organisatio
nen, ihre Bemühungen um nachhaltige wirksame Maßnah
men zur Verbesserung der Lage der Behinderten zu ver
stärken; 

2. erkllirt den 3. Dezember zum Internationalen Tag der 
Behinderten; 

3. fordert die Regierungen sowie nationale, regionale und 
internationale Organisationen nachdrücklich auf, die Bege
hung des Internationalen Tages der Behinderten in jeder 
Hinsicht zu unterstützen. 

37. Plenarsitzung 
14. Oktober /992 

47/4. Gewährung des Beobachterstatns in der General
versamntlnng an die Internationale Organisation 
für Wanderung 

Die Generalversammlung. 

in Anbetracht des Wunsches der Internationalen Organisa
tion für Wanderung, ihre Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen zu verstärken, 

1. beschließt, die Internationale Organisation für Wande
rung einzuladen, an den Tagungen und an der Arbeit der 
Generalversammlung als Beobachter teilzunehmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die notwendigen Schrilte 
zur Durchführung dieser Resolution zu unternehmen. 

41. Plenarsitzung 
16. Oktober /992 

47/5. Proklamation über das Altern 

Die Generalversammlung, 

nach Einberufung einer internationalen Konferenz über das 
Altem am 15. und 16. Oktober 1992' anläßlich des zehnten 
Jahrestages der Verabschiedung des Internationalen Aktions
plans zur Frage des Alterns', 

verabschiedet die in der Anlage zu dieser Resolution 
enthaltene Proklamation über das Altern. 

ANLAGE 

42. Plenarsitzung 
16. Oktober 1992 

Proklamation über das Altern 

Die Generalversammlung, 

Kenntnis nehmend von der Alterung der Bevölkerung in 
der ganzen Welt, die nie zuvor in einem solchen Ausmaß 
stattgefunden hat, 

in dem Bewußtsein, daß die Alterung der Weltbevölkerung 
für die Regierungen, die nichtstaatlichen Organisationen und 
die privaten Gruppen eine beispiellose politische und 
programmatische Herausforderung darstellt, die sie jedoch 
dringend angehen müssen, damit sichergestellt ist, daß den 
Bedürfnissen der älteren Menschen angemessen entsprochen 
und das in ihnen ruhende menschliche Kapital entsprechend 
genutzt wird, 
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sowie in dem Bewußt ein, daß die Alterung der Bevölke
rung in den Entwicklun sregionen viel rascher voranschrei
tet, als dies in der entw ekelten Welt der Fall war, 

in Kenntnis dessen, ein revolutionärer Wandel in der 
demographischen Struk r der Gesellschaft eine grundlegen
de Änderung der Art un Weise erfordert, in der die Gesell
schaft ihre Angelegenh iten ordnet, 

zuversichtlich, daß es in dem kommenden Jahrzehnt mehr 
Partnerschaften, praktis he Initiativen und Ressourcen geben 
wird, die dem Altem g widmet sind, 

mit Genugtuung über den zunehmenden Beitrag, den die 
älteren Menschen zur w schaftlichen, sozialen und kulturel
len Entwicklung leisten 

sowie mit Genugtuun über die breite Mitwirkung an dem 
Programm der Vereinte Nationen zur Frage des Alterns, 

in der Erkenntnis, d das Altem ein lebenslanger Prozeß 
ist und daß die Vorber itung auf das Alter in der Kindheit 
beginnen und sich wäljrend des ganzen Lebens fortsetzen 
muß, 

sowie in der Erkenntnis, daß die älteren Menschen das 
Recht haben, den bestnilöglichen Gesundheitszustand anzu
streben und auch zu e lichen. 

ferner in der Erke ntnis, daß einige Menschen mit 
zunehmendem Alter ei e umfassende Betreuung seitens der 
Gemeinschaft und der amilie benötigen, 

in Bekräftigung des I ernationalen Aktionsplans zur Frage 
des Alterns 7, den sie i ihrer Resolution 37/51 vom 3. De
zember 1982 gebilligt at, sowie der Grundsätze der Ver
einten Nationen für äl re Menschen in der Anlage zu ihrer 
Resolution 46/91 vom 6. Dezember 1991, 

in Anbetracht der Ireicben Aktivitäten der Vereinten 
Nationen, die sich im ontext der Entwicklung, der Men
schenrechte, der Bev 'lkerung, der Beschäftigung, der 
Bildung, der Gesundhei , des Wohnungswesens, der Familie, 
der Behinderungen un der Förderung der Frau mit dem 
Altem befassen, 

nach Erwägung der Herausforderungen, die die Durch
führung des Aktionspl,.,s mit sich bringt, 

in Anerkennung de Notwendigkeit einer praktischen 
Strategie zur Frage des Alterns für den Zehnjahreszeitraum 
1992-2001, 

1. bittet die interna . onale Gemeinschaft nachdrücklich, 

a) die Durchführun des Internationalen Aktionsplans zur 
Frage des Altems zu ~. rdern; 

b) für die weite rbreitung der Grundsätze der Ver-
einten Nationen für ält re Menschen zu sorgen; 

c) die praktischen 
globalen Zielsetzunge 
Jahr 2001' zu unterstü 

Strategien zur Verwirklichung der 
in bezug auf das Altern bis zum 
n; 

d) die Bemühunge zu unterstützen, die das Sekretariat 
auch weiterhin unterni mt, um durch eine Verbesserung der 
Datensammlung, der F rschung, der Ausbildung, der techni-

sehen Zusammenarbeit und des Infonnationsaustauschs über 
das Altern die verschiedenen grundsatzpolitischen Möglich
keiten zu klären; 

e) sicherzustellen, daß sich die regulären Programme der 
zuständigen Organisationen und Organe der Vereinten Natio
nen der Alterung der Bevölkerungen in hinlänglicher Weise 
annehmen und daß durch Umschichtungen dafür ausreichen
de Mittel zugewiesen werden; 

f) breitgeflicherte, praktische Partnerschaften im Rahmen 
des Programms der Vereinten Nationen zur Frage des 
Altems zu unterstützen, einschließlich Partuerschaften 
zwischen den Regierungen, den Sonderorganisationen und 
Organen der Vereinten Nationen, den nichtstaatlichen 
Organisationen und dem Privatsektor; 

g) den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für das 
Altern zu stärken, als ein Mittel zur Unterstützung der 
Entwicklungsländer, wenn es darum geht, sich der Alterung 
ihrer Bevölkerung anzupassen; 

h) die Geber- und Empflingerländer zu ennutigen, ältere 
Menschen in ihre Entwicklungsprogramme mit einzubezie
hen; 

i) das Altern bei wichtigen künftigen Veranstaltungen 
besonders hervorzuheben, so auch in naher Zukunft bei 
Veranstaltungen auf dem Gebiet der Menschenrechte, der 
Familie, der Bevölkerung, der Förderung der Frau, der 
Verbrechensverhütung, der Jugend und hei dem geplanten 
Weltgipfel für soziale Entwicklung; 

j) die Presse und die Medien zu ennutigen, bei der 
Bewußtseinsbildung in bezug auf die Alterung der Bevölke
rung und damit zusammenhängende Fragen eine zentrale 
Rolle zu spielen, so auch bei der Begehung des Internationa
len Tages der älteren Menschen am 1. Oktober und bei der 
Verbreitung der Grundsätze der Vereinten Nationen für 
ältere Menschen; 

k) die intraregionale und interregionale Zusammenarbeit 
und den Ressourcenaustausch für Programme und Projekte 
zu Fragen des Alterns zu fördern, so auch diejenigen, die 
sich mit dem sich auf das ganze Leben erstreckenden 
gesunden Alterungsprozeß, der Einkommensbeschaffung und 
neuen Formen des produktiven Alterns befassen; 

i) die enonnen menschlichen und materiellen Ressourcen 
bereitzustellen, die jetzt dringend für die Anpassung an den 
Reifwerdungsprozeß der Menschheit notwendig sind, der als 
ein demographisches Phänomen, aber auch als ein vielver
sprechendes soziales, wirtschaftliches und kulturelles Phäno
men angesehen werden kann; 

2. bittet außerdem nachdrücklich um die Unterstützung 
der im Kontext der einzelstaadichen Kulturen und Gegeben
heiten eingeleiteten einzelstaadichen Initiativen betreffend 
das Altern, 

a) damit geeignete einzelstaadiche Politiken und Pro
gramme für die älteren Menschen als Teil der gesamten 
Entwicklungsstrategien angesehen werden; 

b) damit Politiken, die eine erweiterte Rolle des staatli
chen und freiwilligen Sektors sowie privater Gruppen 
vorsehen, ausgebaut und unterstützt werden; 
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c) damit die staatlichen und die nichtstaatlichen Organi
sationen beim Aufbau von Programmen für die gesund
heitliche Grundversorgung, Gesundheitsförderung und 
Selbsthilfe für die älteren Menschen zusammenarbeiten; 

d) damit die älteren Personen als zu ihrer Gesellschaft 
Beitragende und nicht als Belastung für die Gesellschaft 
angesehen werden; 

e) damit die gesamte Bevölkerung sich auf die späteren 
Lebensabschnitte vorbereitet; 

fJ damit die ältere und die jüngere Generation zusam
menarbeitet, um in der wirtschaftlichen, sozialen und 
kulrurellen Entwicklung einen Ausgleich zwischen Tradition 
und Innovation herzustellen; 

g) damit Politiken und Programme ausgearbeitet werden, 
die auf die besonderen Wesensmerkmale, Bedürfnisse und 
Fähigkeiten älterer Frauen eingehen; 

h) damit ältere Frauen eine angemessene Unterstützung 
erhalten für ihre weitgehend nicht anerkannten Beiträge zur 
Wirtschaft und zum Wohl der Gesellschaft; 

i) damit ältere Männer ermutigt werden, soziale, kultu
relle und emotionale Fähigkeiten zu entwickeln, die sie 
während ihres Arbeitslehens manchmal nicht entwickeln 
konnten; 

j) damit der Bewußtseinsstand und die Mitwirkung der 
Gemeinschaft an der Formulierung und Durchführung von 
Programmen und Projekten gefördert wird, an denen ältere 
Menschen beteiligt sind; 

k) damit die Familien Unterstützung bei der Betreuung 
erhalten, und damit alle Familienmitglieder ermutigt werden, 
an der Betreuung mitzuwirken; 

l) damit örtliche Behörden mit älteren Menschen, der 
Geschäftswelt sowie mit Bürgervereinigungen und anderen 
zusammenarbeiten. um neue Wege zu sondieren, auf denen 
die Integration verschiedener Altersgruppen in Familie und 
Gemeinschaft aufrechterhalten werden kann; 

m) damit Entscheidungsträger und Forscher bei der 
Durchführung aktionsorientierter Studien zusammenarbeiten; 

n) damit die politischen Entscheidungsträger Aufmerk
samkeit und Mittel auf greifbare Gelegenheiten konzen
trieren, anstatt auf zwar erstrebenswerte, jedoch unerreich
bare Ziele; 

0) damit die internationale Zusammenarbeit im Kontext 
der Strategien zur Verwirklichung der globalen Zielsetzungen 
in bezug auf das Altern zu bis zum Jahr 2001 so umfassend 
ausgeweitet wird, wie dies möglich ist; 

3. beschließt, unter Heranziehung des ordentlichen 
Programmhaushalts für den Zweijahreszeitraum 1998-1999 
sowie von freiwilligen Beiträgen, das Jahr 1999 als das 
Internationale Jahr der älteren Menschen zu begehen, in 
Anerkennung der demographischen Reifung der Menschheit 
und der damit gegebenen Hoffnung auf gereiftere Haltungen 
. und Verhaltensweisen im sozialen, wirtschaftlichen, kulturel
len und geistigen Bereich und nicht zuletzt auf weltweiten 
Frieden und Entwicklung im kommenden Jahrhundert. 

42. Plenarsitzung 
16. Oktober 1992 

47/6. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und dem Asiatisch-afrikanischen Rechtsberatungs
ausschuß 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/38 vom 18. No
vember 1981, 37/8 vom 29. Oktober 1982, 38/37 vom 
5. Dezember 1983, 39/47 vom 10. Dezember 1984, 40/60 
vom 9. Dezember 1985, 41/5 vom 17. Oktober 1986,43/1 
vom 17. Oktober 1988 und 45/4 vom 16. Oktober 1990, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
dem Asiatisch-afrikanischen Rechtsberatungsausschuß', 

nach Anhörung der am 21. Oktober 1992 abgegebenen 
Erklärung des Generalsekretärs des Asiatisch-afrikanischen 
Rechtsberatungsausschusses über die Schritte, die der 
Beratungsausschuß unternommen hat, um eine fortgesetzte, 
enge und wirksame Zusammenarbeit zwischen den heiden 
Organisationen sicherzustellen lO

, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs; 

2. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den Bemühun
gen, die der Asiatisch-afrikanische Rechtsberatungsausschuß 
mittels seiner Programme und Initiativen auch weiterhin 
unternimmt, um die Rolle der Vereinten Nationen und ihrer 
verschiedenen Organe, einschließlich des Internationalen 
Gerichtshofes, zu stärken; 

3. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von den anerken
nenswerten Fortschritten auf dem Wege zu einer verbes
serten, weitergehenden Zusammenarbeit zwischen den Ver
einten Nationen und dem Beratungsausschuß; 

4. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Beschluß 
des Beratungsausschusses, sich aktiv an den Programmen der 
Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen zu beteiligen; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Beratungsausschuß vorzulegen; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem Asiatisch
afrikanischen Rechtsberatungsausschuß " in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

43 Plenarsitzung 
21. Oktober 1992 

47n. Nothilfe für die Philippinen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/177 vom 19. Dezem
ber 1991 über Nothilfe für die Philippinen, 

tief besorgt über die umfangreichen Sachschäden und 
Zerstörungen, die in den Philippinen durch die riesigen 
Schlammlawinen verursacht wurden, welche aus den 
Ablagerungen vulkanischer Asche nach den jüngsten 
Ausbrüchen des Mount Pinatubo entstanden sind, 
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mit Besorgnis angeskhts der Zerstörung von Tausenden 
von Unterkünften und der Beschädigung wichtiger Teile der 
Infrastruktur des Landes sowie der wachsenden Bedürfnisse 
von Hunderttausenden von Vertriebenen, 

in Anerkennung der I on der Regierung der Philippinen 
unternommenen Anstre gungen mit dem Ziel, den von den 
Schlammlawinen und j' ngsten Vulkanausbrüchen Betroffe
nen Sofort- und Nothil zu gewähren, 

im Hinblick darauf, die ernsthaften Bemühungen der 
Regierung der Philipp nen um die Förderung des Wirt
schaftswachstums und der wirtschaftlichen Entwicklung 
durch diese weiter anda emde Katastruphe behindert werden, 

\. spricht der int ationalen Gemeinschaft, einschließ
lich der Organe und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, ire Anerkennung aus für die An
strengungen dahin geh d, die Bemühungen der Regierung 
der Philippinen im Hin liek auf Soforthilfeoperationen und 
Nothilfe zu ergänzen; 

2. fordert den Gen ralsekretär auf, in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Organen und Organisationen des 
Systems der Vereinten ationen und in enger Zusammen
arbeit mit den staatli hen Behörden die Wiederaufbau
anstrengungen der Regi rung der Philippinen zu unterstützen; 

3. ersucht alle Staa en und internationalen Organisatio
nen, den Philippinen 'ngend weitere Unterstützung zu 
gewähren, und zwar so daß in der Zeit des Notstands und' 
während des nachfol enden Wiederaufbauprozesses die 
wirtschaftliche und fin zielle Last gemindert wird, die das 
philippinische Volk zu agen hat. 

47/8. Bericht der lote 
tion 

Die Generalversam 

nach Eingang des 
energie-Organisation 
Jahr 1991 11

, 

44. Plenarsitzung 
21. Oktober 1992 

erichts der Internationalen Atom
die Generalversammlung für das 

Kenntnis nehmetui v n der Erklärung des Generaldirektors 
. der Internationalen Ato energie-Organisation vom 21. Okto
ber 199212

, in der sätzliche Informationen über die 
wichtigsten Entwicklu en in der Tätigkeit der Organisation 
im Jahr 1992 gegeben erden, 

in Anerkennung der Bedeutung der Arbeit der Organi
sation, die darin best ht, entsprechend ihrer Satzung die 
Anwendung der Atom nergie für friedliche Zwecke weiter 
zu fördern, 

sowie anerkennetui, daß die Entwicklungsländer einen 
besonderen Bedarf an hnischer Unterstützung durch die 
Organisation haben, amit sie aus der Anwendung der 
Kerntechnik für friedli he Zwecke sowie aus dem Beitrag 
der Kernenergie zu hrer wirtschaftlichen Entwicklung 
wirklichen Nutzen zie en können, 

im Bewußtsein der ichtigen Arbeit, die die Organisation 
durch die Anwendun der die Kernmaterialüberwachung 

betreffenden Bestimmungen des Vertrages über die Nichtver -
breitung von Kernwaffen" und anderer, auf ähnliche Ziele 
gerichteter internationaler Verträge, Konventionen und 
Ubereinkommen sowie dadurch leistet, daß sie im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten dafür sorgt, daß die von ihr oder auf ihr 
Ersuchen beziehungsweise unter ihrer Überwachung oder 
Kontrolle gewährte Hilfe im Einklang mit Artikel II ihrer 
Satzung nicht zur Förderung militärischer Zwecke benutzt 
wird, 

ferner in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die die 
Organisation in Fragen der Kernenergie, der Anwendung 
kerntechnischer Methoden und Verfahren, der nuklearen 
Sicherheit, des Strahlenschutzes und der Behandlung 
radioaktiver Abf.iIIe leistet, insbesondere auch ihrer Arbeit 
zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei der Planung 
für die Einführung der Kernenergie entsprechend ihren 
Bedürfnissen, 

unter erneuter Betonung der Notwendigkeit strengster 
Sicherheitsnormen bei der Planung und beim Betrieb 
kemtechnischer Anlagen, damit die Risiken für Leben, 
Gesundheit und Umwelt auf ein Mindestmaß beschränkt 
werden, 

im Hinblick auf die Erklärungen und Maßnahmen der 
Organisation betreffend Iraks Nichteinhaltung seiner Nicht
verhreitungsverpflichtungen, 

eingedenk der Resolutionen GC(XXXVI)/RES/577 über 
die Nuklearfähigkeit Südafrikas, GC(XXXVI)/RES/579 über 
Iraks Nichteinhaltung seiner Verpflichtungen in bezug auf 
die Kemmaterialüberwachung, GC(XXXVI)/RES/582 über 
MaßnaIunen zur Stärkung der internationalen Zusammen
arbeit in Fragen der nuklearen Sicherheit und des Strahlen
schutzes, GC(XXXVI)/RES/583 über die Überarbeitung der 
Grundnormen für den Strahlenschutz, GC(XXXVI)/RES/584 
über Erziehung und Ausbildung auf dem Gebiet des Strah
lenschutzes und der nuklearen Sicherheit, GC(XXXVI)/ 
RES/585 über die Haftung für nukleare Schäden, 
GC(XXXVI)/RES/586 über die Erhöhung der Effektivität 
und Verbesserung der Effizienz des Kernmaterialüber
wachungssystems, GC(XXXVI)IRES/587 über die Stärkung 
der Hauptaktivitäten der Organisation, GC(XXXVI)/RES/588 
über die Praxis der Bestrahlung von Lebensmitteln in den 
Entwicklungsländern, GC(XXXVI)/RES/592 mit dem Titel 
"Plan für eine wirtschaftliche Trinkwasserherstellung", und 
GC(XXXVI)/RES/601 über die Anwendung der Kern
materialüberwachung der Organisation im Nahen Osten, die 
von der Generalkonferenz der Organisation auf ihrer sechs
unddreißigsten ordentlichen Tagung arn 25. September 
1992" verabschiedet wurden, 

1. nimmt Kenntnis vom Berkht der Internationalen 
Atomenergie-Organisation 11; 

2. bekrtlftigt ihr Vertrauen in die Rolle der Organisation 
bei der Anwendung der Kernenergie für friedliche Zwecke; 

3. bitlet alle Staaten nachdrücklich, sich um eine 
effektive und harmonische internationale Zusammenarbeit 
bei der Durchführung der Arbeit der Organisation, gemäß 
ihrer Satzung, bei der Förderung der Nutzung der Kernener
gie und der Anwendung der erforderlichen Maßnahmen zur 
weiteren Erhöhung der Sicherheit kerntechnischer Anlagen 
und zur möglichst weitgehenden Verminderung von Risiken 
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für Leben, Gesundheit und Umwelt, beim Ausbau der 
technischen Hilfe und Zusammenarbeit für die Entwicklungs
länder und bei der Gewährleistung der Effektivität und 
Effizienz des Kernmaterialüberwachungssystems der Organi
sation zu bemühen; 

4. begriißt die von der Organisation im Hinblick auf die 
Stärkung ihres Kernmaterialüberwachungssystems gefaßten 
Beschlüsse; 

5. begriißt a'fIJerdem die von der Organisation im 
Hinblick auf den Ausbau ihrer Aktivitäten der technischen 
Hilfe und Zusammenarbeit gefaßten Beschlüsse; 

6. beglückwünscht den Generaldirektor der Organisation 
und seine Mitarbeiter zu den energischen Anstrengungen, die 
sie im Hinblick auf die Durchfiihrung der Resolutionen des 
Sicherheitsrats 687 (1991) vom 3. April 1991, 707 (1991) 
vom 15. August 1991 und 715 (1991) vom 11. Oktober 1991 
unternommen haben, insbesondere, was die Auffindung und 
Vernichtung beziehungsweise Unschädlichmachung des 
Geräts und Materials betrifft, das fiir Kernwaffen benutzt 
werden könnte; 

7. ersucht den Generalsekretär, dem Generaldirektor der 
Organisation das Protokoll der siebenundvierzigsten Tagung 
der Generalversammlung zu übennitteIn, soweit es sich auf 
die Tätigkeit der Organisation bezieht. 

45. Plenarsitzung 
22. Oktober 1992 

47/9. Frage der KomoreniDsel Mayotte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker und 
2621 (XXV) vom 12. Oktober 1970 mit dem Aktions
programm rur die volle Verwirklichung dieser Erklärung, 

sowie unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen, 
insbesondere die Resolutionen 3161 (XXVIII) vom 14. De
zember 1973, 3291 (XXIX) vom 13. Dezember 1974, 31/4 
vom 21. Oktober 1976, 32/7 vom 1. November 1977,34/69 
vom 6. Dezember 1979, 35/43 vom 28. November 1980, 
36/105 vom 10. Dezember 1981, 37/65 vom 3. Dezember 
1982, 38/13 vom 21. November 1983, 39/48 vom I!. De
zember 1984, 40/62 vom 9. Dezember 1985, 41/30 vom 
3. November 1986, 42/17 vom 11. November 1987, 43/14 
vom 26. Oktober 1988, 44/9 vom 18. Oktober 1989, 45/11 
vom I. November 1990 und 46/9 vom 16. Oktober 1991, in 
denen sie unter anderem die Einheit und territoriale Unver
sehrtheit der Komoren bekräftigte, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 3385 
(XXX) vom 12. November 1975 über die Aufnahme der 
Komoren in die Vereinten Nationen, in der sie die Notwen
digkeit der Achtung der Einheit und territorialen Unversehrt
heit des aus den Inseln Anjouan, Grande-Comore, Mayotte 
und Moheli bestehenden Komoren-Archipels bekräftigte, 

ferner unter Hinweis darauf, daß gemäß den am 15. Juni 
1973 zwischen den Komoren und Frankreich unterzeichneten 
Abkommen über die Erlangung der Unabhängigkeit der 
Komoren die Ergebnisse der Volksbefragung vom 22. De-

zember 1974 in ihrer Gesamtheit und nicht Insel für Insel 
betrachtet werden sollten, 

überzeugt, daß eine gerechte und dauerhafte Lösung der 
Mayotte-Frage von der Achtung der Souveränität, Einheit 
und territorialen Unversehrtheit des Komoren-Archipels 
ausgehen muß, 

sowie überzeugt, daß eine rasche Lösung des Problems für 
die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit, die in der 
Region herrschen, unerIäßlich ist, 

eingedenk der vom Präsidenten der Französischen Repu
blik zum Ausdruck gebrachten Bereitschaft, sich aktiv um 
eine gerechte Lösung dieses Problems zu bemühen, 

unter Kenntnisnahme des wiederholt zum Ausdruck 
gebrachten Wunsches der Regierung der Komoren, so bald 
wie möglich einen offenen und ernsthaften Dialog ntit der 
französischen Regierung aufzunehmen, um die Wiederein
gliederung der Komoreninsel Mayotte in die Islamische 
Bundesrepublik der Komoren zu beschleunigen, 

unter Kenntnisnahme des Berichts des Generalsekretärsls, 

sowie eingedenk der Beschlüsse der Organisation der 
afrikanischen Einheit, der Bewegung der nichtgebundenen 
Länder und der Organisation der Islantischen Konferenz zu 
dieser Frage, 

1. bekräftigt die Souveränität der Islamischen Bundes
republik der Komoren über die Insel Mayotte; 

2. bittet die Regierung Frankreichs, sich an die Ver
pflichtungen zu halten, die sie vor der Volksbefragung über 
die Selbstbestimmung des Komoren-Archipels am 22. De
zember 1974 im Hinblick auf die Achtung der Einheit und 
territorialen Unversehrtheit der Komoren eingegangen ist; 

3. fordert, daß die vom Präsidenten der Französischen 
Republik zum Ausdruck gebrachte Bereitschaft, sich aktiv 
um eine gerechte Lösung der Mayotte-Frage zu bemühen, in 
die Tat umgesetzt wird; 

4. bittet die Regierung Frankreichs nachdrücklich, die 
Verhandlungen mit der Regierung der Komoren zu be
schleunigen, um die effektive und baldige Wiedereingliede
rung der Insel Mayotte in die Komoren sicherzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
hinsichtlich dieses Problems ständig Verhindung zum 
Generalsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit 
zu halten und im Zuge der BemUhungen um eine friedliche 
Verhandlungslösung dieses Problems seine Guten Dienste 
zur Verfügung zu stellen; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über diese 
Angelegenheit Bericht zu erstatten; 

7. beschließt die Aufnahme des Punktes "Frage der 
Komoreninsel Mayotte" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung. 

48. Plenarsitzung 
27. Oktober 1992 
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47/10. Zusammenarbei zwischen den Vereinten Natio
nen und der ouferenz über Sicherheit und 
Zusammeuarbei in Europa 

Die Generalversammlu g, 

mit Genugtuung über die Erklärung der Staats- und 
Regierungschefs der Teil ehmerstaaten der Konferenz über 
Sicherheit und Zusamm arbeit in Europa, sie seien sich 
darin einig, daß die Konfe enz eine regionale Abmachung im 
Sinne von Kapitel Vlii d Charta der Vereinten Nationen ist 
und als solche ein wicht ges Bindeglied zwischen europäi
scher und globaler Siehe heit darstelle', 

unter Hinweis auf di Dokumente der Konferenz, ins
besondere die am 1. Aug st 1975 in Helsinki unterzeichnete 
Schlußakte, die Charta on Patis für ein neues Europa17

, 

das Prager Dokument ber die weitere Entwicklung der 
Institutionen und Struk ren der Konferenz über Sicherheit 
und Zusammenarbeit i Europal8, das Wiener Dokument 
1992 über vertrauens- u d sicherheitsbildende Maßnahmen 
und das Helsinki-Dok ent 19921

', 

Kenntnis nehmend v der Rolle der Konferenz bei der 
Förderung demokratisch r Werte und Institutionen sowie der 
Menschenrechte, von de Entwicklung der Möglichkeiten der 
Konferenz in bezug auf ie Frühwarnung, die Verhütung und 
Bewältigung von Kon 'kten und die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Sich heit, einschließlich der Friedens
sicherung und der Ini ativen der Konferenz zur weiteren 
Stärkung der Mechani en zur friedlichen Beilegung von 
Streitigkeiten, sowie v anderen Entwicklungen im KSZE
Prozeß, 

sowie feststellend, d ß die neuen Aufgaben, welche die 
Kan ferenz erwarten, eine verstärkte Koordination und 
Zu.<.;allunenarbeit mit en internationalen Organisationen. 
insbesondere den Vere nten Nationen, erfordern, 

1. betont die Notw ndigkeit einer verstärkten Zusammen
arbeit und Koordina on zwischen der Konferenz über 
Sicherheit und Zusam enarbeit in Europa und den Vereinten 
Nationen; 

2. ersucht den Ge ralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierz gsten Tagung einen Bericht über die 
Zusammenarbeit und oordination zwischen den Vereinten 
Nationen und der Ko ferenz vorzulegen; 

3. beschließt die ufnahme eines Punktes mit dem Titel 
"Zusammenarbeit zwi ehen den Vereinten Nationen und der 
Konferenz über Sich heit und Zusammenarbeit in Europa" 
in die vorläufige T gesordnung ihrer achtundvierzigsten 
Tagung. 

50. PlelUlrsitzung 
28. Oktober 1992 

47/11. Zusammen rbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und d r Organisation der amerikanischen 
Staaten 

Die Generalversa mlung, 

unter Hinweis auf 'hre Resolution 45/10 vom 25. Oktober 
1990 betreffend die örderung der Zusammenarbeit zwischen 

den Vereinten Nationen und der Organisation der amerikani
schen Staaten, 

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs über die 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Organisation der amerikanischen Staaten19

, 

unler Berücksichtigung des Berichts des Generalsekretärs 
mit dem Titel "Agenda für den Frieden"'" und der ent
sprechenden Konsultationen, die im Rahmen der Vereinten 
Nationen und mit den Regionalorganisationen über dieses 
Thema stattfinden, 

daran erinnernd, daß es unter anderem Ziel der Vereinten 
Nationen ist, eine internationale Zusammenarbeit herbeizu
führen, um internationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, 
kultureller und humanitärer Art zu lösen und die Achtung 
vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu festigen, sowie ein Mittelpunkt zu sein, in den: die 
Bemühungen der Nationen zur Verwirklichung dIeser 
gemeinsamen Ziele aufeinander abgestimmt werden, 

eingedenk dessen, daß die Charta der Vereint,enNationen 
das Bestehen regionaler Abmachungen oder Emnchtungen 
vorsieht, deren Aufgabe es ist, diejenigen die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit betreffenden 
Angelegenheiten zu behan~ln, bei denen ~aß~ahme~ 
regionaler Art angebracht smd, und deren AktlVltaten mIt 
den Zielen und Grundsätzen der Veremten Nattonen ver
einbar sind, 

sowie daran erinnernd, daß diese Ziele und Grundsätze in 
der Charta der Organisation der amerikanischen Staaten 
bekräftigt werden, wo es heißt, daß diese Organisation eine 
regionale Einrichtung im Sinne der Charta der Veremten 
Nationen ist, 

mit Genugtuung feststellend, daß das erste allgemeine 
Treffen zwischen den Vertretern des Systems der Vereinten 
Nationen und der Organisation der amerikanischen Staaten 
vom 15. bis 17. Mal 1991 am Amtssitz der Vereinten 
Nationen stattfand und von den Generalsekretären der beiden 
Organisationen eröffnet wurde, 

mit Genugtuung über das Treffen der beiden Generalsekre
täre während der im Juni 1992 in Rio de Janeiro abgehalte
nen Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung, 

eingedenk der Verabschiedung der Resolution 
AGIRES.1199 (XXll-0/92) durch die Generalversammlung 
der Organisation der amerikanischen Staaten vom 23. Mai 
1992, die sich ebenfalls mit der Zusammenarbeit zwischen 
der Organisation der amerikanischen Staaten und den 
Vereinten Nationen befaßt, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/7 vom 11. Oktober 
1991 über die Situation der Demokratie und der Menschen
rechte in Haiti und unter Berücksichtigung des Schreibens 
des Generalsekretärs vom 15. Juli 1992, in dem dieser den 
Präsidenten des Sicherheitsrats über einen Briefwechsel mit 
dem Präsidenten von Haiti und dem Generalsekretär der 
Organisation der amerikanischen Staaten sowie von seine~ 
Beschluß in Kenntnis gesetzt hat, das Angebot betreffend dIe 
Teilnahme von Beamten der Vereinten Nationen an der vom 
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Generalsekretär der Organisation der amerikanischen Staaten 
nach Haiti entsandten Mission anzunehmen2!, 

sich bewußt, daß die wirksame Konsolidierung einer neuen 
internationalen Ordnung regionale Maßnahmen erfordert, die 
mit denen der Vereinten Nationen abgestimmt sind, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis vom Bericht des 
Generalsekretärs über die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten l9 sowie von seinen Bemühungen um die Verstärkung 
dieser Zusammenarbeit~ 

2. beg riif3t das Angebot des Vorsitzenden des Ständigen 
Rates der Organisation der amerikanischen Staaten an den 
Präsidenten des Sicherheitsrats betreffend die Bereitschaft 
der Organisation der amerikanischen Staaten, mit den 
Vereinten Nationen bei ihren Bemühungen um verbesserte 
kollektive Maßnahmen zur Verhütung und Lösung inter
nationaler Konflikte zusammenzuarbeiten; 

3. bringt ihre Befriedigung zum Ausdruck über die enge 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen bei der 
Verifikation des Wahlprozesses in Nicaragua zwischen 
August 1989 und Februar 1990 und anerkennt die Wirksam
keit dieser Zusammenarbeit~ 

4. anerkennt die Wichtigkeit der Mitwirkung der 
Internationalen Unterstützungs- und Verifikationskonunission 
an der Demobilisierung der irregulären Streitkräfte des 
nicaraguanischen Widerstandes und nimmt mit Genugtuung 
Kenntnis von der wesentlichen RoUe der Beobachtergruppe 
der Vereinten Nationen in Zentralamerika, was die militäri
schen Aspekte des Prozesses angeht, sowie von der Tätigkeit 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flücht
linge im Einsatzgebiet; 

5. begrüßt es, daß die Organisation der amerikanischen 
Staaten auch weiterhin im Unterstützungsausschuß und im 
Ausschuß Politiken und Projekte des Sonderplans für die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Zentralamerika" mit
wirkt, der mit Resolution 42/231 der Generalversammlung 
vom 12. Mai 1988 geschaffen und mit Resolution 45/231 
vom 21. Dezember 1990 verlängert wurde; 

6. ersucht beide Generalsekretäre oder deren Beauftragte, 
ihre Konsultationen fortzusetzen, mit dem Ziel, 1993 ein 
Abkommen über die Zusammenarbeit zwischen den Ver
einten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten zu unterzeichnen; 

7. billigt die Schlußfolgerungen und Empfehlungen des 
im Mai 1991 abgehaltenen ersten allgemeinen Treffens 
zwischen den Vertretern der beiden Organisationen23 und 
bittet die zuständigen Dienststellen der beiden Organisatio
nen nachdrücklich, die erforderlichen Maßnahmen zur 
Umsetzung dieser Empfehlungen und zur Förderung der 
weiteren Zusammenarbeit zu ergreifen~ 

8. empfiehlt, 1993 zur Überprüfung und Bewertung der 
Fortschritte ein zweites allgemeines Treffen zwischen 
Vertretern des Systems der Vereinten Nationen und der 
Organisation der amerikanischen Staaten zu veranstalten 
sowie interinstitutionelle sektorale Treffen und Treffen der 
AnlaufsteIlen über Schwerpunktbereiche oder einvernehmlich 
festgelegte Fragen abzuhalten; 

9. nimmt Kenntnis von der Mitwirkung hoher Beamter 
der Vereinten Nationen an der vom Generalsekretär der 
Organisation der amerikanischen Staaten im August 1992 
nach Haiti entsandten Mission; 

10. dankt dem Generalsekretär für seine Bemühungen bei 
der Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der amerikanischen Staaten 
und gibt der Hoffnung Ausdruck, daß er die Mechanismen 
für die Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen 
auch weiterhin stärken wird; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

12. beschließt die Aufnahme des Punktes "Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisa
tion der amerikanischen Staaten" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

51. Plenarsitzung 
29. Oktober 1992 

47/12. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und der Liga der arabischen Staaten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über die 
Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Liga der arabischen Staaten, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
der Liga der arabischen Staaten", 

unter Hinweis auf den Beschluß des Rates der Liga der 
arabischen Staaten, die Liga als eine regionale Organisation 
im Sinne des Kapitels VIII der Charta der Vereinten Natio
nen zu betrachten, 

mit Genugtuung über den Wunsch der Liga der arabischen 
Staaten, die bestehenden Verbindungen mit den Vereinten 
Nationen in allen die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit betreffenden Bereichen zu festigen 
und auszubauen und mit den Vereinten Nationen bei der 
Durchführung der Resolutionen der Vereinten Nationen zu 
Libanon sowie zur Palästinafrage und zur Nahostsituation in 
jeder erdenklichen Weise zusammenzuarbeiten, 

im Bewußtsein der entscheidenden Bedeutung, die die 
Herbeiführung einer gerechten, umfassenden und dauerhaften 
Lösung des Nahostkonftikts und der in seinem Mittelpunkt 
stehenden Palästinafrage für die Mitgliedsländer der Liga der 
arabischen Staaten besitzt, 

mit Genugtuung über den Nahost-Friedensprozeß, der mit 
der Einberufung der Konferenz von Madrid im Jahre 1991 
begonnen hat und dessen Ziel darin besteht, eine umfassende 
und gerechte Regelung des Nahostkonfiikts herbeizuführen, 
in dessen Mittelpunkt die Palästinafrage steht, 

in der Erkenntnis, daß die Festigung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit in direktem Zusammenhang 
unter anderem mit der wirtschaftlichen Entwicklung, der 
Abrüstung, der Entkolonialisierung, der Selbstbestimmung 
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und der restlosen Beseiti~ung aller Formen des Rassismus 
und der rassischen Diskriminierung steht, 

überzeugt, daß die RIIege und weitere Stärkung der 
Zusammenarbeit zwiscen dem System der Vereinten 
Nationen und der Liga d r arabischen Staaten zur Förderung 
der Ziele und Grundsä der Vereinten Nationen beiträgt, 

sowie überzeugt von d r Notwendigkei t einer effizienteren 
und besser koordinierte Nutzung der zur Verfügung ste
henden wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen zur 
Förderung der gemeins en Ziele der beiden Organisatio
nen, 

in Anerkennung der Notwendigkeit einer engeren Zu
sammenarbeit zwischen em System der Vereinten Nationen 
und der Liga der arabisc, en Staaten und ihren Fachorganisa
tionen bei der Verwirkl chung der Gesamt- und Einzelziele 
der Gemeinsamen ar bischen Wirtschaftsentwicklungs
strategie, die von der i November 1980 in Amman abge
haltenen Elften Arabisc en Gipfelkonferenz" verabschiedet 
wurde, 

nach Anhörung der rklärung des Ständigen Beobachters 
der Liga der arabische Staaten bei den Vereinten Nationen 
vom 29. Oktober 1 26 über die Zusammenarbeit zwi
schen den Vereinten N tionen und der Liga der arabischen 
Staaten und in Anbe cht des Gewichts, das darin auf 
weiterfuhrende Maß en und Verfahren hinsichtlich der 
den politischen, sozi eo, kulturellen und administrativen 
Bereich betreffenden' Empfehlungen der Tagungen der 
Vertreter des Genera~ekretariats der Liga der arabiscben 
Staaten und ihrer Fac~organisationen und der Vertreter der 
Sekretariate der Verein en Nationen und anderer Organisatio
nen des Systems de Vereinten Nationen sowie auf die 
politische Angelege eiten betreffenden Empfehlungen 
gelegt wird, die in n entsprechenden Resolutionen der 
Generalversammlunginthalten sind, 

1. nimmt mit Gen gtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs"; 

2. spricht der L· a der arabischen Staaten ihre An
erkennung aus für i e fortgesetzten Bemühungen um die 
Förderung der multil teralen Zusammenarbeit zwischen den 
arabischen Staaten u d ersucht das System der Vereinten 
Nationen, ihr auch w iterhin Unterstützung zu gewähren; 

3. dankt dem Ge eralsekretär für die von ihm getroffe
nen Folgernaßnahm zur Umsetzung der Vorschläge, die 
auf den 1983 in T is17, 1985 in Amman" und 1988 in 
Genf" abgehaltenen agungen der Vertreter der Sekretaria
te der Vereinten Na ionen und anderer Organisationen des 
Systems der Vereint n Nationen und der Vertreter des Gene
ralsekretariats der iga der arabischen Staaten und ihrer 
Fachorganisationen erabschiedet wurden; 

4. dankt dem neralsekretär außerdem für seine 
Bemühungen um ie Durchführung der Resolution 425 
(1978) des Sicher itsrats vom 19. März 1978 und spricht 
der Liga der arabisfhen Staaten und deren Hohem Dreier
Ausschuß ihre Ane ennung aus für ihre Anstrengungen zur 
Förderung des Fri densprozesses und der Wiederaufbau
bemühungen in Li 

5. ersucht den eneralsekretär, die Zusammenarbeit mit 
dem Generalsekre . at der Liga der arabischen Staaten auch 

weiterhin zu verstärken, damit die Resolutionen der Ver
einten Nationen zur Palästinafrage und zur Nahostsituation 
durchgeführt werden, mit dem Ziel, zu einer gerechten, 
umfassenden und dauerhaften Lösung des N ahostkonflikts 
und der in seinem Mittelpunkt stehenden Palästinafrage zu 
gelangen; 

6. ersucht das Sekretariat der Vereinten Nationen und 
das Generalsekretariat der Liga der arabischen Staaten, in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich ihre Zusammenarbeit 
im Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele und Grundsät
ze der Charta der Vereinten Nationen, die Festigung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, die wirt
schaftliche Entwicklung, die Abrüstung, die Entkolonialisie
rung, die Selbstbestimmung und die restlose Beseitigung 
aller Formen des Rassismus und der rassischen Diskriminie
rung weiter zu intensivieren; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, sich auch 
weiterhin um die Stärkung der Zusammenarbeit und Koor
dinierung zwischen den Vereinten Nationen und anderen 
Organisationen und Organen des Systems der Vereinten 
Nationen und der Liga der arabischen Staaten und ihren 
Fachorganisationen zu bemühen, damit die beiden Organisa
tionen ihren gemeinsamen Interessen im politischen, wirt
schaftlichen, sozialen, humanitären, kulturellen und admini
strativen Bereich besser dienen können; 

8. ersucht den Generalsekretär ferner, die Folgemaßnah
men zur Erleichterung der Umsetzung der auf der Tagung 
von Tunis 1983 verabschiedeten Vorschläge multilateraler 
Natur auch weiterhin zu koordinieren und geeignete Maßnab
men bezüglich der auf früheren Tagungen verabschiedeten 
multilateralen Vorschläge zu ergreifen, einschließlich 
folgender Maßnahmen: 

a) Förderung von Kontakten und Konsultationen mit den 
Partnerprogrammen des Systems der Vereinten Nationen; 

b) Einrichtung gemeinsamer interinstitutioneller Arbeits
gruppen für die einzelnen Sektoren; 

9. fordert die Sonderorganisationen und die anderen 
Organisationen und Programme des Systems der Vereinten 
Nationen auf, 

a) auch künftig mit dem Generalsekretär und unterein
ander sowie mit der Liga der arabiscben Staaten und ihren 
Fachorganisationen bei den Folgernaßnahmen zu den 
multilateralen Vorschlägen zusammenzuarbeiten, die darauf 
gerichtet sind, die alle Bereiche umfassende Zusammenarbeit 
zwischen dem System der Vereinten Nationen und der Liga 
der arabischen Staaten und ihren Fachorganisationen zu 
stärken und auszubauen; 

b) in bezug auf Projekte und Programme die Kontakte 
mit den betreffenden Partnerprogrammen, -organisationen 
und -institutionen beizubehalten und zu vermehren und den 
Konsultationsmechanismus zu verbessern, um die Durch
führung der Projekte und Programme zu erleichtern; 

c) sich bei der Durchführung und Umsetzung von 
Entwicklungsprojekten in der arabischen Region, wann 
immer möglich, mit den Organisationen und Institutionen der 
Liga der arabischen Staaten zusammenzuschließen; 

d) den Generalsekretär bis spätestens 15. Mai 1993 über 
den Stand ihrer Zusammenarbeit mit der Liga der arabischen 



ß. Resolutionen ohne Überweisung an einen Hauptausschuß 21 

Staaten und ihren Fachorganisationen und insbesondere über 
die Folgernaßnahmen zu den auf früheren Tagungen der 
beiden Organisationen verabschiedeten multilateralen und 
bilateralen Vorschläge zu unterrichten; 

10. beschließt, daß zur Intensivierung der Zusammenarbeit 
und zur Überprüfung und Bewertung der erzielten Fort
schritte sowie zur Ausarbeitung umfassender regelmäßiger 
Berichte alle zwei Jahre eine allgemeine Tagung der Ver
treter des Systems der Vereinten Nationen und der Liga der 
arabischen Staaten stattfinden soll und daß jedes Jahr 
interinstitutionelle sektorale Tagungen veranstaltet werden 
sollen, die sich mit vorrangigen und für die Entwicklung der 
arabischen Staaten sehr wichtigen Gebieten befassen; 

11. empfiehlt, die nächste allgemeine Tagung der Vertreter 
der Sekretariate des Systems der Vereinten Nationen und der 
Liga der arabischen Staaten und ihrer Fachorganisationen 
über Zusammenarbeit zur Erinnerung an den zehnten J ah
restag der ersten allgemeinen Kooperationstagung zwischen 
den beiden Organisationen im Jahre 1993 zu veranstalten, 
und ersucht außerdem den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und die Leiter der Organe und Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, mit dem Generalsekretär 
der Liga der arabischen Staaten zusammenzuarbeiten, damit 
die Tagung ein Erfolg wird und ihre Ziele verwirklicht 
werden; 

12. empfiehlt den Vereinten Nationen und den anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen außer
dem, bei Projekten, die in der arabischen Region durch
geführt werden, nach Möglichkeit arabische Sachkompetenz 
heranzuziehen; 

13. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Liga der 
arabischen Staaten regelmäßige Konsultationen zwischen 
Vertretern des Sekretariats der Vereinten Nationen und des 
Generalsekretariats der Liga der arabischen Staaten zur 
Überprüfung und Stärkung der Koordinierungsverfahren zu 
fördern, mit dem Ziel, die Durchführung der multilateralen 
Projekte, Vorschläge und Empfehlungen sowie entsprechen
der Folgernaßnahmen zu beschleunigen, die auf den Tagun
gen der beiden Organisationen verabschiedet wurden; 

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen 
Sachstandsbericht über die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen; 

15. beschließt die Aufnahme des Punktes "Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Liga der 
arabischen Staaten" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung. 

51. Plenarsitzung 
29. Oktober 1992 

47/13. Zusammenarbeit zwiscben den Vereinten Natio
nen und dem Lateinamerikanischen Wirtschafts
system 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/12 vom 28. Oktober 
1991 über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem30

, 

eingedenk des Abkommens zwischen den Vereinten 
Nationen und dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem, 
in dem die beiden Parteien übereinkommen, ihre Zusammen
arbeit in Fragen von gemeinsamem Interesse in ihrem 
jeweiligen Zuständigkeitsbereich im Einklang mit ihren 
Satzungen zu verstärken und auszuweiten, 

im Hinblick darauf, daß die Wirtschaftskommission für 
Lateinamerika und die Karibik Kooperationsbeziehungen zu 
dem Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem entwickelt hat, 
die in den letzten Jahren noch stärker geworden sind, 

eingedenk dessen, daß das Ständige Sekretariat des 
Lateinamerikanischen Wirtschaftssystems mit Unterstützung 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen mehrere 
Programme auf Gebieten durchgeführt hat, die für die 
wirtschaftliche Entwicklung der Region als vorrangig 
angesehen werden, 

sowie im Hinblick darauf, daß das Lateinamerikanische 
Wirtschaftssystem jetzt gemeinsame Aktivitäten mit den 
Sonderorganisationen sowie mit den anderen Organisationen 
und Programmen des Systems der Vereinten Nationen 
aufbaut, so etwa mit der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen, der Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der 
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Ent
wicklung, der Weltorganisation für Meteorologie, der 
Weltgesundheitsorganisation, der Weltorganisation für gei
stiges Eigentum, dem Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen, der Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung, dem Amt des Koordinators der Vereinten 
Nationen für Katastrophenhilfe, dem Ausbildungs- und 
Forschungsinstitut der Vereinten Nationen und der Inter
nationalen Fernmeldeunion, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis vom Bericht des 
Generalsekretärs; 

2. bittet nachdrücklich die Wirtschaftskommission für 
Lateinamerika und die Karibik, ihre Aktivitäten, soweit diese 
die Koordination mit dem Lateinamerikanischen Wirtschafts
system und die gegenseitige Unterstützung betreffen, 
weiterhin auszuweiten und zu vertiefen; 

3. bittet nachdrücklich das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen. die vom Ständigen Sekretariat des 
Lateinamerikanischen Wirtschaftssystems durchgeführten 
Programme stärker und umfassender zu unterstützen. deren 
Ziel es ist, die vom Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem 
durchgeführten Aktivitäten der technischen Hilfe zu ergän
zen; 

4. bittet nachdrücklich die Sonderorganisationen und die 
anderen Organisationen und Programme des Systems der 
Vereinten Nationen, ihre Unterstützung für die Aktivitäten 
des Lateinamerikanischen Wirtschaftssystems und ihre Mit
wirkung an diesen fortzusetzen und zu verstärken; 

5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
und den Ständigen Sekretär des Lateinamerikanischen 
Wirtschaftssystems, zu gegebener Zeit die Durchführung des 
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Abkommens zwischen Iden Vereinten Nationen und dem 
Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem zu bewerten und 
der Generalversamml 'ng auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

6. ersucht den Gene alsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzi sten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser R solution vorzulegen. 

5/. Plenarsitzung 
29. Oktober /992 

47/18. Zusammenar eit zwischen den Vereinten Natio
nen und de Organisation der Islamischen 
Konferenz 

Die Generalvers ung, 

nach Behandlung de Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbeit z ischen den Vereinten Nationen und 
der Organisation der Is amisehen Konferenz3l

, 

unter Berücksichtigu g des Wunsches beider Organisatio
nen, im Rahmen ihrer emeinsamen Suche nach Lösungen 
für globale Probleme, ie zum Beispiel Fragen des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit, der Abrüstung, 
der Selbstbestimmung, der Entkolonialisierung, der grundle
genden Menschenrechte und der wirtschaftlichen und tech
nischen Entwicklung, joger zusammenzuarbeiten, 

unter Hinweis auf ie Artikel der Charta der Vereinten 
Nationen, in denen M nahmen zur Förderung der Ziele und 
Grundsätze der Verein en Nationen auf der Grundlage der 
regionalen Zusammen beit befürwortet werden, 

angesichts der versf kten Zusammenarbeit zwischen den 
Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinte Nationen und der Organisation der 
Islamischen Konferen und ihren Fachinstitutionen, 

mit Befriedigung d 'ber, daß am 17. und 18. Mai 1992 in 
Dschidda (Saudi-Arabi n) ein Treffen der Arbeitsgruppe zum 
Thema "Entwicklung er Humanressourcen: Grundlegende 
Erziehung und Ausbil ung"" abgehalten wurde, 

sowie feststellend, aß in den sieben Schwerpunktberei
chen der Zusammen beit sowie bei der Bestimmung 
weiterer Kooperations ereiche erfreuliche Fortschritte erzielt 
wurden, 

überzeugt, daß die Festigung der Zusammenarbeit zwi
schen den Vereinten Nationen und anderen Organisationen 
des Systems der Ver' nten Nationen und der Organisation 
der Islamischen Kon erenz zur Förderung der Ziele und 
Grundsätze der Verei ten Nationen beiträgt, 

mit Genugtuung üb r die Entschlossenheit beider Organi
sationen, die bestehe de Zusammenarbeit durch die Aus
arbeitung konkreter rschläge in den festgelegten Schwer
punktbereichen der Z sammenarbeit weiter zu festigen, 

in Anerkennung der nach wie vor bestehenden Notwendig
keit einer engeren Z sammenarbeit zwischen den Sonder
organisationen und a eren Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen nd der Organisation der Islamischen 
Konferenz und ihren Fachinstitutionen bei der Umsetzung 
der Vorschläge, die auf der Koordinierungstagung der 

AnlaufstelIen der federführenden Organe der beiden Organi
sationen verabschiedet wurden, 

unter Berücksichtigung des Treffens der AnlaufsteIlen der 
federführenden Organe des Systems der Vereinten Nationen 
und der Organisation der Islamischen Konferenz und ihrer 
Fachinstitutionen, das vom 27. bis 29. Oktober 1992 in Genf 
abgehalten wurde, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/4 vom 22. Oktober 
1982, 38/4 vom 28. Oktober 1983, 39/7 vom 8. November 
1984, 40/4 vom 25. Oktober 1985, 4113 vom 16. Oktober 
1986, 42/4 vom 15. Oktober 1987, 43/2 vom 17. Oktober 
1988, 44/8 vom 18. Oktober 1989, 45/9 vom 25. Oktober 
1990 und 46/13 vom 28. Oktober 1991, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs31~ 

2. verweist auf die Schlußfolgerungen und Empfehlungen 
der sektoralen Tagung zum Thema "Entwicklung der 
Humanressourcen: Grundlegende Erziehung und Ausbil
dung"33; 

3. stellt mit Genugtuung fest, daß die Organisation der 
Islamischen Konferenz aktiv an der Arbeit der Vereinten 
Nationen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen mitwirkt; 

4. ersucht die Vereinten Nationen und die Organisation 
der Islamischen Konferenz, im Rahmen ihrer gemeinsamen 
Suche nach Lösungen für globale Probleme, wie zum Bei
spiel Fragen des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit, der Abrüstung, der Selbstbestimmung, der Entkolo
nialisierung, der grundlegenden Menschenrechte und der 
wirtschaftlichen und technischen Entwicklung, auch weiter· 
hin zusammenzuarbeiten; 

5. legt den Sonderorganisationen und anderen Organisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen nahe, ihre Zu
sammenarbeit mit der Organisation der Islamischen KOß· 

ferenz insbesondere durch die Aushandlung von Koope
rationsabkommen weiter auszubauen, und bittet sie, die 
Kontakte und die Zusammenkünfte zwischen den Anlauf
stellen für Zusammenarbeit in den Schwerpunktbereichen, 
die für die Vereinten Nationen und die Organisation der 
Islamischen Konferenz von Interesse sind, auszuweiten; 

6. begrüßt die Anschlußrnaßnahmen an die sektorale 
Tagung des Systems der Vereinten Nationen und der 
Organisation der Islamischen Konferenz und ihrer Fach
institutionen zum Thema "Entwicklung der Humanressour· 
cen: Grundlegende Erziehung und Ausbildung"; 

7. empfiehlt, 1993 eine allgemeine Tagung der Vertreter 
der Sekretariate des Systems der Vereinten Nationen und der 
Organisation der Islamischen Konferenz und ihrer Fach
institutionen zu veranstalten, wobei Tagungstermin und 
Tagungsort durch Konsultationen mit den betreffenden 
Organisationen zu bestimmen sind; 

8. bittet nachdrücklich die Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen, insbesondere die federführenden 
Stellen, der Organisation der Islamischen Konferenz und 
ihren Fachinstitutionen zur Verstärkung der Zusammenarbeit 
mehr technische und sonstige Hilfe zu gewähren; 
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9. dankt dem Generalsekretär für seine fortgesetzten 
Bemühungen um eine verstärkte Zusammenarbeit und 
Koordination zwischen den Vereinten Nationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der 
Organisation der Islamischen Konferenz im Dienste der 
gemeinsamen Interessen der beiden Organisationen auf 
politischem, wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem 
Gebiet; 

10, ersucht die Vereinten Nationen und die Organisation 
der Islamischen Konferenz, regelmäßig Konsultationen 
zwischen Vertretern des Sekretariats der Vereinten Nationen 
und des Generalsekretariats der Organisation der Islamischen 
Konferenz abzuhalten, die vor allem Fragen der Durch
führung von Programmen, Projekten und Anschlußrnaßnah
men gewidmet sind; 

11. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
in Zusammenarbeit mit dem Generalsekretär der Organisa
tion der Islamischen Konferenz auch künftig die Veranstal
tung von sektoralen Tagungen in Schwerpunktbereichen der 
Zusammenarbeit anzuregen, nämlich in den Bereichen 
Umwelt, Katastrophenhilfe und Wissenschaft und Technolo
gie, wie von den Tagungen der AnlaufsteIlen der beiden 
Organisationen 1989 und 1990 empfohlen, und namentlich 
auch Anschlußmaßnahmen an die sektoralen Tagungen zu 
fördern; 

12. dankt dem Generalsekretär für seine Bemühungen um 
die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Organisation der Islamischen Konferenz 
und bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß er die Koor
dinierungsmechanismen zwischen den beiden Organisationen 
weiter ausbauen wird; 

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über den Stand der 
Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Organisation der Islamischen Konferenz Bericht zu erstatten; 

14. beschließt die Aufnahme des Punktes "Zusammen
arbeit zwischen den Vereinten Nationen und der Organisa
tion der Islamischen Konferenz" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

69. Plenarsitzung 
23. November 1992 

47/19. Notwendigkeit der Beendigung der von den 
Vereinigten Staaten von Amerika verhängten 
Wirtschafts·, Handels- und Finanzblockade 
gegen Kuba 

Die Generalversammlung, 

entschlossen, die strikte Achtung der in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze zu 
fördern, 

unter Bekräftigung, neben anderen Grundsätzen, der 
souveränen Gleichheit der Staaten, der Nichtintervention und 
Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten sowie der 
Freiheit des internationalen Handels und der internationalen 
Schiffahrt, die außerdem in zahlreichen internationalen 
Rechtsakten verankert sind, 

besorgt darüber. daß Mitgliedstaaten Gesetze und andere 
Vorschriften erlassen haben und anwenden, deren extraterri
toriale Auswirkungen die Souveränität anderer Staaten und 
die legitimen Interessen von ihrer Rechtshoheit unterstehen
den juristischen oder natürlichen Personen sowie die Freiheit 
des Handels und der Schiffahrt beeinträchtigen, 

in Kenntnis dessen, daß kürzlich Maßnahmen dieser Art 
erlassen wurden, die darauf abzielen, die Wirtschafts-, 
Handels- und Finanzblockade gegen Kuba zu verstärken und 
auszuweiten, 

1. fordert alle Staaten auf, in Erfüllung ihrer Verpflich
tungen nach der Charta der Vereinten Nationen und nach 
dem Völkerrecht sowie der Verpflichtungen, die sie durch 
die Unterzeichnung internationaler Rechtsakte, die unter 
anderem die Freiheit des Handels und der Schiffahrt fest
schreiben, aus freien Stücken eingegangen sind, vom Erlaß 
und der Anwendung von Gesetzen und Maßnahmen der Art, 
wie sie in der Präambel dieser Resolution genannt werden, 
Abstand zu nehmen; 

2. richtet die dringende Aufforderung an die Staaten. in 
denen solche Gesetze oder Maßnahmen bestehen, so bald 
wie möglich und in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsord
nung die erforderlichen Schritte zu unternehmen, um sie 
aufzuheben oder außer Kraft zu setzen; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Befolgung dieser Resolution zu unterbreiten; 

4. beschließt, den Tagesordnungspunkt in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

70. Plenarsitzung 
24. November 1992 

47/20. Die Situation der Demokratie und der Men
schenrechte in Haiti 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Punktes "Die Situation der Demo
kratie und der Menschenrechte in Haiti", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/7 vom 11. Oktober 
1991 und 46/138 vom 17. Dezember 1991 sowie die 
einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse des Wirtschafts
und Sozialrats, der Menschenrechtskommission und anderer 
internationaler Gremien, 

mit Genugtuung über die Resolutionen MRElRES.l/91 34
, 

MRElRES.2J91" und MRElRES.3/9236
, die am 3. und 

8. Oktober 1991 sowie am 17. Mai 1992 von den Außen
ntinistem der Mitgliedsländer der Organisation der amerika
nischen Staaten verabschiedet wurden, 

sowie mit Genugtuung über die vom Ständigen Rat der 
Organisation der amerikanischen Staaten am 10, November 
1992 verabschiedete Resolution CPIRES.594 (923/92), 

in Anbetracht dessen, daß die rechtmäßige Regierung von 
Präsident Jean-Bertrand Aristide trotz der Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft noch immer nicht wiederherge-
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stellt ist und daß die bÜ'llerlichen und politischen Freiheiten 
in Haiti nach wie vor .( Füßen getreten werden, 

höchst beunruhigt übe die Fortdauer und die Verschlim
merung der grohen Men henrechtsverletzungen, inshesonde
re über summarische und willkürliche Hinrichtungen, 
Verschwindenlassen, Be ichte über Folter und Vergewalti
gungen, willkürliche F iheitsentziehungen und die Ver
weigerung der Meinun S-, Versammlungs- und Vereini
gungsfreiheit, 

besorgt darüber, daß ~s Fortbestehen dieser Situation zu 
einem Klima der Furcht or Verfolgung und zu wirtschaftli
cher Zerrüttung beiträgt wodurch die Zahl der in benach
barten Mitgliedstaaten ~uflucht suchend~n Haitianer noch 
weiter ansteigen könnt " sowie in der Uberzeugung, daß 
diese Situation behobe werden muß, um negative Aus
wirkungen auf die Regi n zu vermeiden, 

erfreut über die Maßn men, die der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zur nterstützung der Organisation der 
amerikanischen Staaten rgriffen hat, insbesondere über die 
Teilnahme seines persö ichen Beauftragten an der Mission 
des Generalsekretärs d Organisation der amerikanischen 
Staaten nach Haiti vom 19. bis 21. August 1992, 

unter Berücksichtigun ihrer Resolution 47/11 vom 29. Ok
tober 1992 über die Zus menarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Orga . sation der amerikanischen Staaten, 

Kenntnis nehmend vo dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Situation der emokratie und der Menschenrechte 
in Haiti37

• 

sowie Kenntnis neh end von der Erklärung, die der 
Generalsekretär in sein m Bericht über die Tätigkeit der 
Vereinten Nationen abg geben hat, wonach er "bereit [ist], 
in jeder anderen Weise i der Beilegung der Krise in Haiti 
behilflich zu sein"", 

. sich bewußt, daß die ereinten Nationen im Einklang mit 
ihrer Charta die Ach ng vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten für all fördern und festigen und nach der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte "der Wille des 
Volkes ... die Grundlag für die Autorität der öffentlichen 
Gewalt [bildet],,", 

in Anerkennung de dringenden Notwendigkeit einer 
baldigen, umfass~nden nd friedlichen Regelung der Situa
tion in Haiti in Uberei stimmung mit der Charta der Ver
einten Nationen und de Völkerrecht, 

1. verurteilt erneut ntschieden den Versuch der wider
rechtlichen Ablösung es verfassungsmäßigen Präsidenten 
von Haiti, die Anwen ng von Gewalt und militärischem 
Zwang sowie die Verle ung der Menschenrechte in diesem 
Land; 

2. erkllirt erneut 'ede aus dieser widerrechtlichen 
Situation hervorgehend Machtstruktur für unannehmbar und 
verlangt die Wiederein etzung der rechtmäßigen Regierung 
von Präsident Jean-Be and Aristide sowie die uneinge
schränkte Anwendung er Nationalen Verfassung und damit 
die volle Einhaltung d Menschenrechte in Haiti; 

3. nimmt Kenntni von den Bemühungen, die der 
Generalsekretär der Or anisation der amerikanischen Staaten 
unternimmt, um dafür u sorgen, daß die von dieser Organi
sation verabschiedeten esolutionen durchgeführt werden; 

4. erkllirt, daß bei der Lösung der haitianisehen Krise die 
Resolutionen MREIRES.l/91 34

, MRE/RES.2/91", MREI 
RES.3/9236 und CPIRES. 594 (923/92) der Organisation der 
amerikanischen Staaten berücksichtigt werden sollen; 

5. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um in Zusam
menarbeit mit der Organisation der amerikanischen Staaten 
bei der Lösung der haitianischen Krise behilflich zu sein; 

6. bittet nachdrücklich die Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, erneut Unterstützung im Rahmen der Charta der 
Vereinten Nationen und des Völkerrechts zu gewähren, 
indem sie Maßnahmen in Übereinstimmung mit den von der 
Organisation der amerikanischen Staaten verabschiedeten 
Resolutionen MRE/RES.l/91, MRE/RES.2191, MREI 
RES.3/92 und CPIRES. 594 (923/92) ergreifen, insbesondere 
soweit diese die Stärkung der repräsentativen Demokratie, 
die verfassungsmäßige Ordnung und das gegen Haiti 
verhängte Handelsembargo betreffen; 

7. bittet außerdem nachdrUcklich die Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisatio
nen, dem haitianischen Volk mehr humanitäre Hilfe zu 
gewähren und alle Bemühungen um die Lösung der Ver
triebenenproblematik zu unterstützen, und befürwortet in 
diesem Zusammenhang die Verstärkung der institutionellen 
Koordination zwischen den Organisationen der Vereinten 
Nationen sowie zwischen den Vereinten Nationen und der 
Organisation der amerikanischen Staaten; 

8. fordert die internationale Gemeinschaft auf, bis zur 
Beilegung der derzeitigen Krise von der Lieferung von 
Material Abstand zu nehmen, das zur Verwendung durch die 
Militärstreitkräfte oder die Polizei in Haiti bestimmt ist, so 
insbesondere auch Waffen, Munition und Erdöl; 

9. hebt hervor, daß nach Wiederherstellung der ver
fassungsmäßigen Ordnung in Haiti eine Verstärkung der 
technischen, wirtschaftlichen und finanziellen Zusammen
arbeit erforderlich sein wird, um die demokratischen In
stitutionen Haitis durch die Unterstützung seiner wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklungsbemühungen zu stärken; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
bis Mitte Februar auf einer wiederaufgenommenen Tagung 
einen Bericht über die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen; 

11. beschließt, die Behandlung dieser Frage nicht ab
zuschließen, bis eine Lösung dieser Situation gefunden ist. 

71. Plenarsitzung 
24. November 1992 

47/21. Vollständiger Abzug der ausländischen Streit
kräfte aus dem Hoheitsgebiet der baltischen 
Staaten 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Punktes "Vollständiger Abzug der 
ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet der 
baltischen Staaten", 

die Auffassung vertretend, daß die Vereinten Nationen in 
bezug auf die Walrrung des Weltfriedens und der inter-
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nationalen Sicherheit nach den Bestimmungen ihrer Charta 
eine wichtige Funktion wahrzunehmen und eine entsprechen
de Verantwortung zu tragen haben, 

mit besonderer Genugtuung daran erinnernd, daß in 
Estland, Lettland und Litauen die Unabhängigkeit auf 
friedlichem und demokratischem Weg wiederhergestellt 
wurde, 

in der Erkenntnis, daß die Stationierung ausländischer 
Streitkräfte auf dem Hoheitsgebiet von Estland, Lettland und 
Litauen ohne die erforderliche Zustimmung dieser Länder 
ein aus der Vergangenheit herrührendes Problem ist, das auf 
friedlichem Weg gelöst werden muß, 

mit Genugtuung über die jüngsten Abkommen über den 
vollständigen Abzug der ausländischen Streitkräfte aus dem 
Hoheitsgebiet von Litauen, 

sowie mit Genugtuung über die bilateralen Gespräche über 
den volIständigen Abzug der ausländischen Streitkräfte aus 
dem Hoheitsgebiet von Estland und Lettland, 

besorgt darüber, daß es noch immer keine Abkommen 
über den vollständigen Abzug der ausländischen Streitkräfte 
aus dem Hoheitsgebiet von Estland und Lettland gibt, 

unter Kenntnisnahme des Berichts mit dem Titel "Agenda 
für den Frieden"", den der Generalsekretär gemäß der 
Erklärung unterbreitet hat, die am 31. Januar 1992 von dem 
auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs abgehaltenen 
Gipfeltreffen des Sicherheitsrats verabschiedet worden ist"', 

eingedenk dessen, daß eine rechtzeitig zur Anwendung 
gebrachte vorbeugende Diplomatie das zweckmäßigste und 
wirksamste Mittel ist, Spannungen abzubauen, bevor sie in 
einen Konflikt ausarten, 

mit Genugtuung über das "Helsinki-Dokument 1992 -
Herausforderung des Wandels", insbesondere Ziffer 15, das 
auf der am 9. und 10. Juli 1992 in Helsinki abgehaltenen 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
vereinbart worden istHi

, 

in der Erwägung, daß die Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa eine regionale Abmachung im 
Sinne des Kapitels vm der Charta der Vereinten Nationen 
ist und als solche eine wichtige Verbindung zwischen der 
europäischen und der weltweiten Sicberheit herstellt, 

sowie in der Erwägung, daß regionale Organisationen, die 
sich gemeinsam mit den Vereinten Nationen an einander 
ergänzenden Anstrengungen beteiligen, Staaten außerhalb der 
Region zu unterstützenden Maßnabmen ermutigen können, 

I. gibt ihrer Unterstützung Ausdruck für die Anstrengun
gen, welche die Teilnehmerstaaten der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa unternehmen, um 
die ohne die erforderliche Zustimmung von Estland, Lettland 
und Litauen auf dem Hoheitsgebiet dieser Staaten stationier
ten ausländischen Streitkräfte auffriedlichem Weg und durch 
Verhandlungen zum Abzug zu veranlassen; 

2. fordert die betroffenen Staaten auf, in Übereinstim
mung mit den Grundprinzipien des Völkerrechts und zur 
Verhütung eines möglichen Konflikts unverzüglich geeignete 
Abkommen, samt Zeitplänen, für den baldigen, geordneten 

und vollständigen Abzug der ausländischen Streitkräfte aus 
dem Hoheitsgebiet von Estland und Lettland abzuschließen; 

3. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, seine Guten 
Dienste einzusetzen, um den vollständigen Abzug der 
ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet von 
Estland, Lettland und Litauen zu erleichtern; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten über 
den Stand der Durchführung dieser Resolution unterrichtet 
zu halten und der Generalversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten; 

5. beschließt die Aufnahme des Punktes "Vollständiger 
Abzug der ausländischen Streitkräfte aus dem Hoheitsgebiet 
der baltischen Staaten" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung. 

72. Plenarsitzung 
25. November 1992 

47/22. Zusammenarbeit und Koordinierung der Son
derorganisationen und der den Vereinten Natio
nen angeschlossenen internationalen Institutio
nen bei der Hilfe für die Gebiete obne Selbst
regierung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/70 vom 11. Dezem
ber 1991, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
Zusammenarbeit und Koordinierung der Sonderorganisati0-
nen und der den Vereinten Nationen angeschlossenen inter
nationalen Institutionen bei der Hilfe Itir Gebiete ohne 
Selbstregierung41

, 

in dem Bewußtsein, daß die noch verbleibenden Gebiete 
ohne Selbstregierung, von denen viele kleine Inselgebiete 
sind, zusätzlich zu den allgemeinen Problemen, denen sich 
die Entwicklungsländer gegenübersehen, auch behindert 
werden durch das Zusammenwirken von Faktoren wie 
Größe, Abgelegenheit, geographisch verstreute Lage, Anfal
Iigkeit gegen Naturkatastrophen, fehlende natürliche Ressour
cen, Mangel an Verwaltungspersonal und Abwanderung, ins
besondere von hochqualifizierten Fachkräften, 

unter Hinweis auf die Resolution 24 (XI) vom 22. Novem
ber 1988 über das Hilfsprogramm für kleine Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländern, die vom Karibischen 
Ausschuß Itir Entwicklung und Zusammenarbeit auf seiner 
elften Tagung verabschiedet wurde und in der der Ausschuß 
sein Sekretariat anwies, auch weiterhin zu prüfen, inwieweit 
die nicht unabhängigen karibischen Länder Zugang zu 
Programmen und Aktivitäten des Systems der Vereinten 
Nationen haben, mit dem Ziel festzustellen, welche Bereiche 
innerhalb dieses Systems diesen Ländern technische und 
sonstige Hilfe bei der Förderung ihres Entwicklungsprozes
ses gewähren könnten, sowie unter Hinweis auf andere 
Resolutionen des Ausschusses, 

eingedenk der zunehmenden Bedeutung, welche die 
Generalversammlung den Beiträgen der Sonderorganisa
tionen und der internationalen Institutionen zur wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklung der Gebiete ohne Selbst-
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regierung beimißt, sowie der Rolle, die das Entwicklungs
programm der Verein~n Nationen und die Sonderorganisa
tionen in dieser Hinsi~ht spielen, 

Kenntnis nehmend Jom Bericht des Generalsekretärs über 
die speziellen Probleme und Bedürfnisse der Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländem42

, 

I 

feststellend, daß me rere der Gebiete ohne Selbstregierung 
in der Karihik währ nd des flinften Programmzyklus des 
Entwicklungsprogram s der Vereinten Nationen (1992-1996) 
nach den derzeit gelt den Kriterien für die Mittelzuteilung 
an Landesprogramm . die das Programm finanziert, den 
Status eines Netto-Be tragzahlers erreichen könnten, 

ferner unter Hinweis auf den Aktionsplan in der Agen
da 21", der von de~ Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Ent/wicklung verabschiedet wurde, 

I. nimmt mit Befriedigung Kenntnis vom Bericht des 
Generalsekretärs"; I 

2. begrüßt die Beil äge, welche die Sonderorganisationen 
und die den Verein eo Nationen angeschlossenen inter
nationalen Institution n an die Gebiete ohne Selbstregierung 
entrichten, und forde sie nachdrücklich dazu auf, ihre Hilfe 
an diese Gebiete zu erstärken; 

3. nimmt Kenntn s von der Empfehlung in dem vom 
Sekretariat der Han els- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen teilten Bericht des Generalsekretärs 
über die speziellen P l bleme und Bedürfnisse der Inselstaa
ten unter den EntwIcklungsländern, bei der es um die 
Aufstellung einer Re

t
· e von Indikatoren flir die Anfalligkeit 

der Inselstaaten unte den Entwicklungsländern geht"'; 

4. empfiehlt den onderorganisationen und internationa
len Institutionen, im Rahmen des Verwaltungsausschusses 
für Koordinierung udseiner Nebenorgane die Frage der 
Zusammenarbeit uni der Koordinierung der Hilfe für 
Gebiete ohne selbstrtgierung zu behandeln; 

5. begrüßt die Ef,lärungen der Vertreter der Organisa
tion der Vereinten Na . onen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur, der Ernährun s- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen ~nd des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen45 j und bittet die anderen Sonderorgani
sationen und die de Vereinten Nationen angeschlossenen 
internationalen Insti utionen, sich an den zukünftigen 
Debatten der General ersammlung über die noch verbleiben
den Gebiete ohne S Ibstregierung zu beteiligen, ntit dem 
Ziel, die Versammlu über ihre Entwicklungsprogramme in 
diesen Gebieten zu unterrichten, damit diese in besserer 
Kenntnis der Sachla e zu ihrer Tätigkeit Stellung nehmen 
kann~ 

6. ersucht den G neralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvie . gsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Be icht zu erstatten; 

7. beschließt, di se Frage weiterzuverfolgen. 

72. Plenarsitzung 
25. November 1992 

47/23. Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker 

Die Generalversammlung, 

nach Prüfung des Berichts des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker", 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie 
auf alle ihre früheren Resolutionen betreffend die Ver
wirklichung der Erklärung, zuletzt die Resolution 46171 vom 
11. Dezember 1991 und die entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

in Anerkennung dessen, daß die restlose Beseitigung des 
Kolonialismus eine der Prioritäten der Vereinten Nationen 
für die 1990 begonnene Dekade ist, 

sich zutiefst der Notwendigkeit bewußt, rasch Maßnahmen 
zur Beseitigung der letzten Uberreste des Kolonialismus bis 
zum Jahr 2000 zu ergreifen, wie in ihrer Resolution 43/47 
vom 22. November 1988 gefordert, 

von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, daß 
es notwendig ist, den Kolonialismus zu beseitigen, und daß 
es ebenso erforderlich ist, die rassische Diskriminierung, die 
Apartheid sowie Verletzungen der grundlegenden Menschen
rechte vollständig und restlos zu beseitigen, 

in dem Bewußtsein, daß der Erfolg nationaler Befreiungs
kämpfe und die sich daraus ergebende internationale Situa
tion der internationalen Gemeinschaft eine einzigartige Ge
legenheit bieten, entscheidend zur Beseitigung des Kolonia
lismus in allen seinen Erscheinungsformen beizutragen, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem, was der 
Sonderausschuß im Hinblick auf die wirksame und voll
ständige Durchführung der Erklärung und entsprecbender 
anderer Resolutionen der Vereinten Nationen über die 
Entkolonialisierung bereits geleistet hat, 

betonend, wie wichtig es ist, daß sich die Verwaltungs
mächte an der Arbeit des Sonderausschusses beteiligen, 

sowie mit Genugtuung Kenntnis nehmend von der Mit
arbeit und aktiven Beteiligung einiger Verwaltungsmächte an 
der Arbeit des Sonderausschusses sowie von ihrer anhalten
den Bereitschaft, in den unter ihrer Verwaltung stehenden 
Gebieten Besuchsdelegationen der Vereinten Nationen zu 
empfangen, 

mit Besorgnis feststellend, daß sich die Nichtbeteiligung 
bestimmter Verwaltungsmächte negativ auf die Arbeit des 
Sonderausschusses ausgewirkt hat, da ihm dadurch eine 
wichtige Quelle von Informationen über die von ihnen 
verwalteten Gebiete vorenthalten wurde, 

sich bewußt, daß die vor kurzem unabhängig gewordenen 
und die kurz vor der Unabhängigkeit stehenden Staaten auf 
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie auf anderen 
Gebieten dringend die Hilfe der Vereinten Nationen und 
ihres Systems von Organisationen benötigen, 
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sowie sich bewußt, daß die verbleibenden Gebiete ohne 
Selbstregierung, darunter insbesondere die kleinen Insel
gebiete, auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet sowie auf 
anderen Gebieten dringend die Hilfe der Vereinten Nationen 
und ihres Systems von Organisationen benötigen. 

1. bekräftigt ihre Resolution 1514 (XV) sowie alle 
anderen Resolutionen zur Entkolonialisierung einschließlich 
ihrer Resolution 43/47, in der sie die 1990 begonnene 
Dekade zur Internationalen Dekade für die Beseitigung des 
Kolonialismus erklärt hat, und fordert die Verwaltungs
mächte gemäß diesen Resolutionen auf, alles Erforderliche 
zu tun, um den Völkern der betreffenden Gebiete die 
möglichst baldige volle Ausübung ihres Rechts auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit zu ermöglichen; 

2. stellt abermalsfest, daß das Fortbestehen des Kolonia
lismus in allen seinen Erscheinungsformen - wie unter 
anderem Rassismus, Apartheid und wirtschaftliche Aus
beutung sowie Politiken und Praktiken zur Unterdrückung 
rechtmäßiger nationaler Befreiungsbewegungen - unver
einbar mit der Charta der Vereinten Nationen, der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte<? und der Er
klärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an kolonia
le Länder und Völker ist und eine Bedrohung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit darstellt; 

3. bekräftigt ihre Entschlossenheit, auch künftig alles zu 
tun, was ftir eine vollständige und rasche Beseitigung des 
Kolonialismus und die gewissenhafte und strikte Einhaltung 
der entsprechenden Bestimmungen der Charta, der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker und der Allgemeinen Erklärung ger Menschen
rechte durch alle Staaten erforderlich ist; 

4. bekräftigt abermals, daß sie die Rechtmäßigkeit des 
Kampfes der unter Kolonialherrschaft stehenden Völker um 
die Wahrnehmung ihres Rechts auf Selbstbestimmung und 
Unabhängigkeit unterstützt; 

5. billigt den Bericht des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker über 
seine Arbeit im Jahre 1992, mit dem Arbeitsprogramm für 
1993"; 

6. fordert alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs
mächte, sowie die Sonderorganisationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen auf, innerhalb 
ihres jeweiligen Zuständigkeitsbereichs den Empfehlungen 
des Sonderausschusses, welche die zügige Verwirklichung 
der Erklärung und entsprechender anderer Resolutionen der 
Vereinten Nationen betreffen. Geltung zu verschaffen; 

7. verurteilt die Aktivitäten ausländischer wirtschaftlicher 
und sonstiger Interessen, die die Verwirklichung der Er
klärung sowie die Beseitigung des Kolonialismus, der 
Apartheid und der rassischen Diskriminierung behindern; 

8. fordert die Verwaltungsmächte auf, dafür zu sorgen, 
daß keine Aktivität ausländischer wirtschaftlicher oder 
sonstiger Interessen in den unter ihrer Verwaltung stehenden 
Gebieten ohne Selbstregierung ein Hindernis für die Aus
übung des Rechts der Völker dieser Gebiete auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit darstellt; 

9. verurteilt nachdrücklich jede Kollaboration mit der 
Regierung Südafrikas auf nuklearem Gebiet und fordert die 
an einer solchen Kollaboration beteiligten Staaten auf, diese 
sofort einzustellen; 

10. fordert die Verwaltungsmächte auf, militärische 
Aktivitäten in den ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten 
einzustellen und in Einhaltung der entsprechenden Resolutio
nen der Generalversammlung ihre Militärstützpunkte dort zu 
beseitigen, und bittet sie nachdrücklich, diese Gebiete nicht 
in Offensiv- oder Einmischungshandlungen gegen andere 
Staaten hineinzuziehen; 

11. bittet alle Staaten nachdrücklich, den Völkern von 
Kolonialgebieten unmittelbar oder durch ihr Tätigwerden in 
den Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen moralische und materielle 
Hilfe zu gewähren, und ersucht darum, daß die Verwaltungs
mächte im Benehmen mit den Regierungen der unter ihrer 
Verwaltung stehenden Gebiete Schritte unternehmen, um 
jede erdenkliche Hilfe bilateraler und multilateraler Art zur 
Stärkung der Volkswirtschaften dieser Gebiete in Anspruch 
zu nehmen und effektiv zu nutzen; 

12. ersucht den Sonderausschuß, auch weiterhin nach 
geeigneten Mitteln zu suchen, um die unverzügliche und 
vollständige Durchführung der Erklärung zu erreichen, und 
in allen Gebieten, die noch nichi die Unabhängigkeit erlangt 
haben, alle von der Generalversammlung gebilligten Maß
nahmen betreffend die Internationale Dekade für die Beseiti
gung des Kolonialismus durchzuführen, und dabei ins
besondere 

a) spezifische Vorschläge für die Beseitigung der letzten 
Überreste des Kolonialismus auszuarbeiten und der General
versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

b) konkrete Vorschläge zu machen, die dem Sicherheits
rat dahei helfen könnten, bei Entwicklungen in den Kolonial
gebieten, die den Weltfrieden und die internationale Si
cherheit bedrohen könnten, geeignete Maßnahmen aufgrund 
der Charta in Erwägung zu ziehen; 

c) die Einhaltung der Resolution 1514 (XV) sowie 
entsprechender anderer Resolutionen zur Entkolonialisierung 
durch die Mitgliedstaaten auch weiterhin zu prüfen; 

tf) den kleinen Territorien weiterhin besondere Auf
merksamkeit zu widmen, insbesondere durch die regelmäßige 
Entsendung von Besuchsdelegationen, und der Generalver
sammlung Schritte zu empfehlen, die am besten dazu 
geeignet sind, die Bevölkerung dieser Gebiete in die Lage zu 
versetzen, ihr Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängig
keit wahrzunehmen; 

e) alles Erforderliche zu tun, um sich für die Verwirkli
chung der Ziele der Erklärung und für die Durchführung der 
entsprechenden Resolutionen der Vereinten Nationen welt
weiter Unterstützung seitens der Regierungen wie auch 
seitens der nationalen und internationalen Organisationen zu 
versichern; 

13. fordert die Verwaltungsmächte außerdem auf, den 
Sonderausschuß bei der Erfüllung seines Mandats auch 
künftig zu unterstützen und Besuchsdelegationen in den 
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Gebieten aufzunehmeQ, damit sie sich Informationen aus 
erster Hand verschaffen und die Wünsche und Bestrebungen 
der Einwohner in Erf' ng bringen können; 

14. fordert die Verw lrnngsmächte ferner auf, soweit noch 
nicht geschehen, sich n der Arbeit des Sonderausschusses 
auf seiner Tagung des J abres 1993 zu beteiligen; 

15. ersucht den Gen ralsekretär, die Sonderorganisationen 
und die anderen Org isationen des Systems der Vereinten 
Nationen, den Gebie en ohne Selbstregierung auf wirt
schaftlichem und sozi em Gebiet sowie auf anderen Ge
bieten Hilfe zu gewä n und dies nach der Ausübung ihres 
Rechts auf Selbstbesti)11mung und Unabhängigkeit gegebe
nenfaUs auch künftig ~u tun; 

16. ersucht den Ge eralsekretär, dem Sonderausschuß aUe 
Einrichtungen und Di nste zur Verfügung zu stellen, die für 
die Durchführung die er Resolution sowie der anderen die 
Entkolonialisierung etreffenden Resolutionen und Be
schlüsse der Generalv rsammlung und des Sonderausschus
ses erforderlich sind. 

72. Plenarsitzung 
25. November 1992 

47/24_ Verbreitung von Infonnationen über die Ent
kolonialisie ng 

Die Generalversam lung, 

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderaus
schusses für den Sta d der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung d rUnabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker, das die rbreirnng von Informationen über die 
Entkolonialisierung u d die Aufklärung der Öffentlichkeit 
über die Tätigkeit de Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Entkolonialisieru g betrifft4', 

unter Hinweis au ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 it der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit n koloniale Länder und Völker so,;ie 
auf alle anderen Res utionen und Beschlüsse der Vereinten 
Nationen zur Verb itung von Informationen über die 
Entkolonialisierung, nsbesondere die Resolution 46172 der 
Generalversammlung vom 11. Dezember 1991, 

unter erneutem Hi weis auf die Bedeutung der Öffentlich
keitsarbeit als Instru ent zur Förderung der Zielsetzungen 
der Erklärung sowi eingedenk der RoUe, welche die 
Weltöffentlichkeit da ei spielt, die Völker der Kolonialgebie
te bei der Erringung er Selbstbestimmung und Unabhängig
keit wirksam zu unt stützen, 

feststellend, daß 
worden sind, daß j 
andere Maßnahmen 

im Bewußtsein de 
Organisationen bei 
die Entkolonialisie 

ie Zensurgesetze zwar aufgehoben 
och geltende Rechtsvorschriften und 
die Pressefreiheit in Südafrika noch 

wichtigen RoUe der nichtstaatlichen 
r Verbreitung von Informationen über 

1. ericht des Sonderausschusses für den 
Stand der Verwirklic ung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit n koloniale Länder und Völker enthalte
ne Kapitel betreffe d die Verbreitung von Informationen 

über die Entkolonialisierung und die Aufklärung der Öffent
lichkeit über die Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Entkolonialisierung"; 

2. hält es für wichtig, daß die Vereinten Nationen im 
Entkolonialisierungsprozeß auch weiterhin eine aktive Rolle 
spielen und ihre Bemühungen um eine möglichst weite 
Verbreitung von Informationen über die Entkolonialisierung 
intensivieren, mit dem Ziel, die internationale öffentliebe 
Meinung noch stärker für die voUständige Entkolonialisie
rung bis zum Jahr 2000 zu mobilisieren; 

3. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichtigung 
der Anregungen des Sonderausschusses auch weiterhin durch 
konkrete Maßnahmen über alle ihm zur Verfügung stehenden 
Medien, so unter anderem Presse, Funk und Fernsehen, dafür 
zu sorgen, daß die Arbeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Entkolonialisierung kontinuierlich der hreiten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht wird, und unter anderem 

a) im Benehmen mit dem Sonderausschuß auch weiterhin 
grundlegende Daten, Studien und Artikel über Probleme der 
EntkoloniaIisierung sammeln, ausarbeiten und verbreiten zu 
lassen und insbesondere die Zeitschrift Objective: Justice 
(Ziel: Gerechtigkeit) sowie andere Publikationen, Sonder
artikel und Studien, so auch die Reibe Decoloni;.ation 
(Entkolonialisierung), weiter zu verüffentlichen und mehr 
Informationen über alle Gebiete zu geben, mit denen sich der 
Sonderausschuß befaßt, indem er geeignetes Material zur 
weiteren Verbreitung durch Nachdrucke in verschiedenen 
Sprachen auswählen läßt; 

b) sich bei der Erfüllung der vorgenannten Aufgaben um 
die volle Mitwirkung der Verwaltungsmächte zu bemüben; 

c) die auf die Entkolonialisierung ausgerichteten Aktivi
täten aller Informationszentren der Vereinten Nationen zu 
verstärken; 

tf) durch regelmäßige Konsultationen und den Austausch 
von Informationen Arbeitsbeziehungen zur Organisation der 
afrikanischen Einheit und zu entsprechenden regionalen und 
zwischenstaatlichen Organisationen, insbesondere im Pazifik 
und in der Karibik, zu unterhalten; 

e) sich im Benehmen mit den Informationszentren der 
Vereinten Nationen um die Unterstützung der nichtstaatli
chen Organisationen bei der Informationsverbreitung über 
die Entkolonialisierung zu bemühen; 

fJ auch künftig umfassende Pressemitteilungen über alle 
Sitzungen des Sonderausschusses und seiner Nebenorgane 
herausgeben zu lassen; 

g) dafür zu sorgen, daß die zu diesem Zweck erforderli
chen Einrichtungen und Dienste zur Verfügung stehen; 

h) dem Sonderausschuß über die zur Durchführung dieser 
Resolution ergriffenen Maßnahmen zu berichten; 

4. ersucht alle Staaten, insbesondere die Verwaltungs
mächte, sowie die Sonderorganisationen und die anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen sowie 
auch die besonders an der Entkolonialisierung interessierten 
nichtstaatlichen Organisationen, in Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeits
bereichs die großangelegte Verbreitung der in Ziffer 2 
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genannten Informationen zu veranlassen beziehungsweise zu 
intensivieren; 

5. ersucht den Sonderausschuß, die Durchführung dieser 
Resolution zu verfolgen und der Generalversammlung auf 
ihrer achtundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

72. Plenarsitzung 
25. November 1992 

47162, Frage der ausgewogenen Vertretung und der 
Erhöhung der Zahl der Mitglieder im Sicher
heitsrat 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht der immer wichtigeren Rolle, die dem 
Sicherheitsrat bei der Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit zukommt, 

sowie in Anbetracht der veränderten internationalen Lage 
und der beträchtlich angestiegenen Mitgliederzahl der 
Vereinten Nationen, die inzwischen bei einhundertneun
undsiebzig steht, 

tätig werdend in Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
und Zielen der Charta der Vereinten Nationen, 

in Bekräftigung des Grundsatzes der souveränen Gleichheit 
aller Mitglieder der Vereinten Nationen, 

eingedenk des Artikels 23 der Charta der Vereinten Na
tionen. 

in Erkenntnis der Notwendigkeit, den Prozeß der Neubele
bung und Neugliederung bestimmter Organe der Vereinten 
Nationen fortzusetzen, 

unter Hinweis auf die auf ihrer siebenundvierzigsten 
Tagung zu diesem Thema abgegebenen Erklärungen" und 
die Erklärung zu demselben Thema, die in den Schlußdoku
menten der vom 1. bis 6. September 1992 in Jakarta abge
haltenen Zehnten Konferenz der Staats- und Regierungschefs 
der nichtgebundenen Länder enthalten ist'l, 

1. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten zu 
bitten, bis spätestens 30. Juni 1993 schriftliche Stellungnah
men zu einer möglichen Überprüfung der Zusammensetzung 
des Sicherheitsrats vorzulegen; 

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen 
Bericht mit den Stellungnahmen der Mitgliedstaaten zu 
diesem Thema zur Prüfung vorzulegen; 

3. beschließt die Aufnahme des Punktes "Frage der 
ausgewogenen Vertretung und der Erhöhung der Zahl der 
Mitglieder im Sicherheitsrat" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

84. Plenarsitzung 
11. Dezember 1992 

47/63. Die Situation im Nahen Osten 

A 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Punktes "Die Situation im Nahen 
Osten", 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 25. November 1992", 

unter Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Si
cherheitsrats vom 17. Dezember 1981, 

unter Hinweis auf ihre diesbezüglichen Resolutionen, 
zuletzt die Resolution 45/83 B vom 13. Dezember 1990, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 3314 (XXIX) 
vom 14. Dezember 1974, in deren Anlage sie eine Angriffs
handlung unter anderem als "die Invasion oder den Angriff 
der Streitkräfte eines Staates auf das Hoheitsgebiet eines 
anderen Staates oder jede noch so vorübergehende militäri
sche Besetzung, die sich aus einer solchen Invasion oder 
einem solchen Angriff ergibt, oder jede vollständige oder 
teilweise gewaltsame Einverleibung des Hoheitsgebiets eines 
anderen Staates" definiert und bestimmt hat, daß "keine 
Begründung irgendweIcher Art, sei sie politischer, wirt
schaftlicher, militärischer oder sonstiger Natur, ... als 
Rechtfertigung für eine Aggression dienen" kann, 

in Bekräftigung des Grundprinzips der Unzulässigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs, 

erneut bekräftigend, daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf die besetzten syrischen Golanhöhen und das 
seit 1967 besetzte palästinensische Gebiet, einschließlich 
J erusalems, und die anderen besetzten arabischen Gebiete 
An wendung findet, 

im Hinblick darauf, daß Israel sich unter Verletzung von 
Artikel 25 der Charta der Vereinten Nationen geweigert hat, 
die zahlreichen einschlägigen Resolutionen des Sicherheits
rats, insbesondere die Resolution 497 (1981), anzunehmen 
und durchzuführen, 

zutiefst besorgt darüber, daß sich Israel unter Verstoß 
gegen die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats und 
der Generalversammlung nicht aus dem seit 1967 unter 
Besatzung stehenden syrischen Golan zurückgezogen hat, 

mit Befriedigung davon Kenntnis nehmend, daß auf der 
Grundlage der Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) 
vom 22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 
1973 in Madrid die Friedenskonferenz über den Nahen Osten 
einberufen worden ist, jedoch bedauernd, daß die erwünsch
ten konkreten Ergebnisse bisher ausgeblieben sind, 

1. erklärt, daß Israel die Resolution 497 (1981) des 
Sicherheitsrats und die einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung bislang nicht befolgt hat; 

2. erklärt erneut, daß der Beschluß Israels, den besetzten 
syrischen Golan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und 
seiner Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und somit 
null und nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt; 

3. erklärt, daß der Beschluß der Knesset vom 11. No
vember 1991 über die Annexion des besetzten syrischen 
Golan einen schweren Verstoß gegen die Resolution 497 
(1981) des Sicherheitsrats darstellt und daher null und 
nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt; 

4. erklärt, daß alle israelischen Politiken und Praktiken, 
welche die Annexion der besetzten arabischen Gebiete und 
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der seit 1967 besetzten p 1ästinensischen Gebiete einschließ
lich 1 erusalems sowie dts besetzten syrischen Golans zum 
Inhalt oder zum Ziel habfn, rechtswidrig sind und gegen das 
Völkerrecht und die einschlägigen Resolutionen der Ver
einten Nationen verstoß n; 

5. stellt erneut fest, daß alle Maßnahmen, die Israel 
ergreift, um seinen Besc 1üssen im Zusammenhang mit dem 
besetzten syrischen Goi Wirkung zu verleihen, rechtswid
rig und ungültig sind un nicht anerkannt werden dürfen; 

6. bekräftigt ihre F ststellung, daß alle einschlägigen 
Bestimmungen der egsordnu'l.!l in der Anlage zum 
IV. Haager Abkommen von 1907 sowie des Genfer Ab
kommens vom 12. AUf st 1949 zum Schutze von Zivilper
sonen in Kriegszeiten' ach wie vor auf das seit 1967 von 
Israel besetzte syrische I Hoheitsgebiet A:~wendung finden, 
und fordert alle Vertrag~parteien dieser Ubereinkünfte auf, 
ihre Verpflichtungen au diesen Übereinkünften unter allen 
Umständen einzuhalten beziehungsweise deren Einhaltung 
sicherzustellen; 

7. stellt erneut fes, daß die seit 1967 andauernde 
Besetzung des syrische Golan und dessen De-facto-An
nexion durch Israel 14. Dezember 1981 nach dem 
Beschluß Israels, dieses Gebiet seinem Recht, seiner Recht
sprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen, eine 
anhaltende Bedrohung d s Friedens und der Sicherheit in der 
Region darstellen; 

8. betont erneut mit Nachdruck ihre Forderung an Israel 
als Besatzungsmacht, ~nverzüglich seinen rechtswidrigen 
Beschluß vom 14. De'fmber 1981, den syrischen Golan 
seinem Recht, seiner R htsprechung und seiner Verwaltung 
zu unterstellen - einen Beschluß, der zur faktischen An
nexion dieses Gebiets f·hrte -, rückgängig zu machen; 

9. verlangt erneut, aß sich Israel in Durchführung der 
einschlägigen Resoluti nen des Sicherheitsrats und der 
Generalversammlung a dem besetzten syrischen Golan 
zurückzieht; 

10. fordert die inte ationale Gemeinschaft auf, Israel 
nachdrücklich zu bitten, sich im Interesse der Herbeiführung 
eines gerechten, umfas enden und dauerhaften Friedens in 
der Region aus dem be etzten syrischen Golan und anderen 
hesetzten arabischen G bieten zurückzuziehen; 

11. ersucht den Gen alsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzi sten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Beric t zu erstatten. 

B 

Die Generalversamnfung, 

84. Plenarsitzung 
Il. Dezember 1992 

unter Hinweis auf lihre Resolutionen 36/120 E vom 
10. Dezember 1981, '171123 C vom 16. Dezember 1982, 
38/180 C vom 19. Deziember 1983, 391146 C vom 14. De
zember 1984,40/168 d vom 16. Dezember 1985,411162 C 
vom 4. Dezember 19 ',42/209 D vom 11. Dezember 1987, 
43/54 C vom 6. De ber 1988, 44/40 C vom 4. Dezember 
1989, 45/83 C vom I . Dezember 1990 und 46/82 B vom 
16. Dezember 1991, i denen sie festgestellt hat, daß alle 

legislativen und administrativen Maßnahmen und Aktionen 
der Besatzungsmacht Israel, die den Charakter und den 
Status der Heiligen Stadt lerusalem geändert haben oder 
ändern sollten, insbesondere das sogenannte uGrundgesetz" 
über lerusalem und die Erklärung lerusalems zur Hauptstadt 
von Israel, null und nichtig sind und unverzüglich rückgän
gig gemacht werden müssen, 

unter Hinweis auf Resolution 478 (1980) des Sicherheits
rats vom 20. August 1980, in der der Rat unter anderem 
beschlossen hat, das "Grundgesetz" nicht anzuerkennen, und 
diejenigen Staaten, die diplomatische Vertretungen in 
lerusalem eingerichtet haben, aufgefordert hat, diese Ver
tretungen aus der Heiligen Stadt abzuziehen, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
25. November 1992", 

I. stellt fest, daß Israels Beschluß, die Heilige Stadt 
lerusalem seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner 
Verwaltung zu unterstellen, rechtswidrig und somit null und 
nichtig ist und keinerlei Gültigkeit besitzt; 

2. mißbilligt die von einigen Staaten unter Verstoß gegen 
die Resolution 478 (1980) des Sicherheitsrats durchgeführte 
Verlegung ihrer diplomatischen Vertretungen nach lerusalem 
und ihre Weigerung, der genannten Resolution Folge zu 
leisten; 

3. fordert diese Staaten erneut auf, sich in Übereinstim
mung mit der Charta der Vereinten Nationen an die ein
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen zu halten; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

84. Plenarsitzung 
11. Dezember 1992 

47/64. PaIästinafrage 

A 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 181 (II) vom 29. No
vember 1947, 194 (III) vom 11. Dezember 1948, 3236 
(XXIX) vom 22. November 1974, 3375 (XXX) und 
3376 (XXX) vom 10. November 1975, 31nO vom 24. No
vember 1976, 32140 A vom 2. Dezember 1977, 33n8 A und 
B vom 7. Dezember 1978,34/65 A vom 29. November 1979 
und 34/65 C vom 12. Dezember 1979, ES-7n vom 29. luli 
1980, 35/169 A und C vom 15. Dezember 1980, 36/120 A 
und C vom 10. Dezember 1981, ES-7/4 vom 28. April 1982, 
37/86 A vom 10. Dezember 1982, 38/58 A vom 13. Dezem
ber 1983, 39/49 A vom 11. Dezember 1984, 40/96 A vom 
12. Dezember 1985, 41/43 A vom 2. Dezember 1986, 
42166 A vom 2. Dezember 1987, 43/175 A vom 15. Dezem
ber 1988, 44/41 A vom 6. Dezember 1989, 45/67 A vom 
6. Dezember 1990 und 46n4 A vom 11. Dezember 1991, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen 
Volkes", 

erkllirend, daß die Vereinten Nationen im Hinblick auf die 
Palästinafrage so lange eine ständige Verantwortung tragen, 
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bis diese Frage unter Einbeziehung aller ihrer Aspekte und 
entsprechend den Maßstäben des Völkerrechts zufrieden
stellend gelöst ist, 

1. dankt dem Ausschuß für die Ausübung der unver
äußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes für seine 
Bemühungen bei der Durchführung der ihm von der Gene
ralversammlung übertragenen Aufgaben; 

2. billigt die Empfehlungen des Ausschusses in den 
Ziffern 85 bis 94 seines Berichts" und lenkt die Aufmerk
samkeit des Sicherheitsrats auf die Tatsache, daß entspre
chende. Maßnahmen aufgrund der Empfehlungen des 
Ausschusses, wie sie sich die Generalversammlung auf ihrer 
einunddreißigsten Tagung und danach wiederholt zu eigen 
gemacht hat, noch immer ausstehen; 

3. ersucht den Ausschuß, die Situation bezüglich der 
Palästinafrage sowie die Durchführung des Aktionspro
gramms für die Verwirklichung der Rechte der Palästi
nenser6 weiterzuverfolgen und der Generalversammlung 
heziehungsweise dem Sicherheitsrat Bericht zu erstatten und 
Vorschläge zu unterbreiten; 

4. ermiichtigt den Ausschuß, auch weiterhin alles zu tun, 
um die Umsetzung seiner Empfehlungen zu fördern, unter 
anderem indem er bei Konferenzen und Tagungen vertreten 
ist und Delegationen entsendet, und ermächtigt ihn außer
dem, in seinem gebilligten Arbeitsprogramm alle Anpassun
gen vorzunehmen, die er unter Umständen für angebracht 
und notwendig hält, sowie besonderes Gewicht auf die 
Notwendigkeit einer Mobilisierung der öffentlichen Meinung 
in Europa und Nordamerika zu legen und der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung und danach 
darüber Bericht zu erstatten; 

5. ersucht den Ausschuß außerdem, auch weiterhin mit 
den nichtstaatlichen Organisationen zusammenzuarbeiten, die 
einen Beitrag dazu leisten, die Weltöffentlichkeit besser mit 
den Fakten im Zusammenhang mit der Palästinafrage 
vertraut zu machen und eine günstigere Attnosphäre für die 
vollinhaltliche Umsetzung der Ausschußempfehlungen zu 
schaffen, und ersucht ihn, die erforderlichen Schritte für die 
Ausweitung seiner Kontakte zu diesen Organisationen zu 
unternehmen; 

6. ersucht die gemäß Resolution 194 (TII) der Gene
ralversammlung eingesetzte Schlichtungskommission der 
Vereinten Nationen für Palästina sowie andere mit der 
Palästinafrage befaßte Organe der Vereinten Nationen, auch 
weiterhin voll mit dem Ausschuß zusammenzuarbeiten und 
ihm auf Ersuchen die ihnen vorliegenden einschlägigen 
Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen; 

7. beschließt, den Bericht des Ausschusses allen zustän
digen Organen der Vereinten Nationen zuzuleiten, und bittet 
diese nachdrücklich, gegebenenfalls die erforderlichen 
Maßnahmen in Übereinstimmung mit dem Implementie
rungsprogramm des Ausschusses zu ergreifen; 

8. ersucht den Generalsekretär, dem Ausschuß auch 
weiterhin alle erforderlichen Hilfen zur Durchführung seiner 
Aufgaben zur Verfügung zu stellen. 

84. Plenarsitzung 
11. Dezember 1992 

B 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen 
Volkes", 

insbesondere Kenntnis nehmend von den in den Ziffern 41 
bis 65 dieses Berichts enthaltenen einschlägigen Informatio
nen, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32140 B vom 2. De
zember 1977, 33/28 C vom 7. Dezember 1978, 34/65 D vom 
12. Dezember 1979, 35/169 D vom 15. Dezember 1980, 
36/120 B vom 10. Dezember 1981, 37/86 B vom 10. De
zember 1982, 38/58 B vom 13. Dezember 1983, 39/49 B 
vom 11. Dezember 1984, 40/96 B vom 12. Dezember 1985, 
41/43 B vom 2. Dezember 1986, 42/66 B vom 2. Dezember 
1987, 43/175 B vom 15. Dezember 1988, 44/41 B vom 
6. Dezember 1989, 45/67 B vom 6. Dezember 1990 und 
46/74 B vom 11. Dezember 1991, 

I. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen 
des Generalsekretärs gemäß ihrer Resolution 46/74 B; 

2. ersucht· den Generalsekretär, der Sekretariats-Ab
teilung für die Rechte der Palästinenser die nötigen Ressour
cen zur Verfügung zu stellen, um ihr Forschungs-, Studien
und Publikationsprogramm durch die Schaffung eines per
sonell und technisch angemessen ausgestatteten. compu· 
tergestützten Informationssystems für die Palästinafrage zu 
stärken und sicherzustellen, daß sie im Benehmen mit dem 
Ausschuß für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes und unter Anleitung dieses Aus
schusses die in Ziffer I der Resolution 32140 B, in Zif
fer 2 b) der Resolution 34/65 D, in Ziffer 3 der Resolution 
36/120 B, in Ziffer 3 der Resolution 38/58 B, in Ziffer 3 der 
Resolution 40/96 B, in Ziffer 2 der Resolution 42166 B, in 
Ziffer 2 der Resolution 44/41 B und in Ziffer 2 der Resolu
tion 46/74 B im einzelnen angeführten Aufgaben auch 
weiterhin wahrnimmt; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, die weitere 
Kooperationsbereitschaft der Hauptabteilung Presse und 
Information und anderer Stellen des Sekretariats sicherzu
stellen, dahin gehend, daß sie die Abteilung für die Rechte 
der Palästinenser in die Lage versetzen, ihre Aufgaben zu 
erfüllen, und angemessen über die verschiedenen Aspekte 
der Palästinafrage berichten; 

4. bittet alle Regierungen und Organisationen, mit dem 
Ausschuß für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensischen Volkes und der Abteilung für die Rechte 
der Palästinenser bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu
sammenzuarbeiten; 

5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen 
der Mitgliedstaaten zur alljährlichen Begehung des Inter
nationalen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen 
Volk am 29. November und ersucht sie, die Begehung dieses 
Tages auch weiterhin einem möglichst breiten Publikum 
bekanntzumachen. 

84. Plenarsitzung 
11. Dezember 1992 
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c 
Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
Ausübung der unveräu~rlichen Rechte des palästinensischen 
Volkes~:5, 

insbesondere Kenntni nehmend von den in den Ziffern 66 
bis 84 dieses Berichts nthaltenen Informationen, 

unter Hinweis auf i e Resolutionen 46r14 C und 46175 
vorn 11. Dezember 19 

überzeugt, daß die eltweite Verbreitung genauer und 
ausführlicher Informa onen sowie die Rolle der nicht
staatlichen Organisatio en und Institutionen nach wie vor 
von entscheidender Be utung für eine bessere Kenntnis und 
stärkere Unterstützung, der unveräußerlichen Rechte des 
palästinensisehen Volkes ist, 

I. nimmt mit Genugruung Kenntnis von den Maßnahmen, 
welche die SekretariatsjHauptabteilung Presse und Informa
tion in Befolgung der Resolution 46174 C der Generalver-
sammlung getroffen ha~, 

2. ersucht die Hau bteilung Presse und Information, in 
voller Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Ausschuß 
für die Ausübung der nveräußerlichen Rechte des palästi
nensischen Volkes un mit der durch Entwicklungen, die 
sich auf die PalästiOlkrage auswirken, unter Umständen 
gebotenen Flexibilität i~ besonderes Informationsprogramm 
über die Palästinafrag~ im Zweijahreszeitraum 1992-1993 
mit spezieller Ausrich1iung auf die öffentliche Meinung in 
Europa und Nordameri~a fortzusetzen und vor allem 

a) Informationen üljer alle die Palästinafrage betreffenden 
Aktivitäten des syste! der Vereinten Nationen zu ver
breiten, einschließlich er Berichte über die von den zustän
digen Organen der Ve inten Nationen geleistete Arbeit; 

b) auch weitethin ' blikationen über die verschiedenen 
Aspekte der Palästin frage herauszugeben und auf den 
neuesten Stand zu bri en, darunter auch über die von den 
zuständigen Organen er Vereinten Nationen gemeldeten 
Verletzungen der M schenrechte des palästinensischen 
Volkes und anderer a!Jischer Bewohner der besetzten 
Gebiete durch Israel; 

c) ihr audiovisuell s Material über die Palästinafrage, 
insbesondere auch die oduktion von solchem Material, zu 
erweitern; 

dJ für Journaliste 
insbesondere auch in 
und zu fördern; 

e) internationale, 
treffen zu veranstalten 

Erkundungsreisen in die Region, 
ie besetzten Gebiete, zu veranstalten 

gionale und nationale J ournalisten-

D 

84. Plenarsitzung 
JJ. Dezember 1992 

Die Generalversam lung, 

unter Hinweis auf i re Resolutionen 43/176 vom 15. De
zember 1988, 44/42 om 6. Dezember 1989, 45/68 vom 
6. Dezember 1990 un 46175 vom 11. Dezember 1991, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
27. November 1992", 

nach Anhörung der vom Vorsitzenden der Beobachter
delegation Palästinas am 30. November 1992 abgegebenen 
Erklärung", 

betonend, daß die Herbeiführung einer umfassenden 
Regelung des Nahostkonflikts, in dessen Mittelpunkt die 
Palästinafrage steht, ein bedeutender Beitrag zum Welt
frieden und zur internationalen Sicherheit sein wird. 

Kenntnis nehmend von der Einberufung der Friedenskon
ferenz über den Nahen Osten am 30. Oktober 1991 in 
Madrid und den anschließenden bilateralen Verhandlungen 
sowie von den Tagungen der multilateralen Arbeitsgruppen, 

sowie feststellend, daß die Vereinten Nationen als voll
gültiger, extraregionaler Teilnehmer an den multilateralen 
Arbeitsgruppen mitgewirkt haben, 

besorgt über die immer ernstere Situation in dem besetzten 
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems infolge 
der hartnäckigen Politiken und Praktiken der Besatzungs
macht Israel, 

I. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, eine gerechte 
und umfassende Regelung des arabisch-israeliscben Konflikts 
herbeizuführen, in dessen Mittelpunkt die Palästinafrage 
steht; 

2. begrüßt den in Madrid begonnenen derzeit vonstatten 
gehenden FriedensprozeB und verleiht der Hoffnung Aus
druck, daß er zur Erreichung eines umfassenden, gerechten 
und dauerhaften Friedens in der Region führen wird; 

3. erklärt, daß die Vereinten Nationen im derzeitigen 
Friedensprozeß eine aktivere und umfassendere Rolle spielen 
müssen~ 

4. ist der Auffassung, daß die in einem bestimmten Sta
dium erfolgende Einberufung einer Internationalen Friedens
konferenz über den Nahen Osten unter der Schirmherrschaft 
der Vereinten Nationen und unter Mitwirkung aller Konfiikt
parteien, einschließlich der Palästinensischen Befreiungs
organisation, auf gleichberechtigter Grundlage, sowie der 
fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, auf der Grund
lage der Resolutionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 
22. November 1967 und 338 (1973) vom 22. Oktober 1973 
sowie der legitimen nationalen Rechte des palästinensischen 
Volkes, allen voran des Rechts auf Selbstbestimmung, zur 
Förderung des Friedens in der Region beitragen würde; 

5. bekräftigt die folgenden Grundsätze für die Herbei
führung eines umfassenden Friedens: 

a) Rückzug Israels aus dem seit 1967 besetzten palästi
nensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und aus den 
anderen besetzten arabischen Gebieten; 

b) Regelungen zur Gewährleistung des Friedens und der 
Sicherheit aller Staaten der Region, einschließlich der in 
Resolution 181 (I1) vom 29. November 1947 genannten Staa
ten, innerhalb sicherer und international anerkannter Gren
zen; 

c) Lösung des Problems der Palästinaflüchtlinge in 
Übereinstimmung mit Resolution 194 (ID) der General-
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versammlung vom 11. Dezember 1948 und späteren ein
schlägigen Resolutionen; 

d) Abbruch der israelischen Siedlungen in den seit 1967 
besetzten Gebieten; 

e) Gewährleistung des freien Zugangs zu den Heiligen 
Stätten und zu religiösen Gebäuden und Orten; 

6. nimmt Kenntnis von dem ausdrücklichen Wunsch und 
den Bemühungen, als Teil des Friedensprozesses das seit 
1967 besetzte palästinensische Gebiet einschließlich Jerusa
lems für einen Übergangszeitraum der Aufsicht der Ver
einten Nationen zu unterstellen beziehungsweise den in 
diesem Gebiet lebenden Palästinensern völkerrechtlichen 
Schutz zu gewähren; 

7. ersucht den Generalsekretär, die Bemühungen fort
zusetzen, die er mit den betroffenen Parteien und im Beneh
men mit dem Sicherheitsrat unternimmt, um den Frieden in 
der Region zu fördern, und Sachstandsberichte über den 
Fortgang dieser Angelegenheit vorzulegen. 

E 

Die Generalversammlung. 

84. Plenarsitzung 
11. Dezember 1992 

in Kenntnis des seit dem 9. Dezember 1987 andauernden 
Aufstands ("Intifadah") des palästinensischen Volkes gegen 
die israelische Besetzung, dem seitens der Weltüffentlichkeit 
große Aufmerksamkeit und Anteilnahme entgegengebracht 
wird, 

zutiefst besorgt über die alannierende Situation in dem seit 
1967 besetzten palästinensischen Gebiet infolge der fort
dauernden Besetzung durch die Besatzungsmacht Israel und 
deren hartnäckigen Politiken und Praktiken gegen das 
palästinensische Volk, 

erneut erklärend, daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf das seit 1967 von Israel besetzte palästinensische 
Gebiet einschließlich Jerusalems und die anderen besetzten 
arabischen Gebiete Anwendung findet, 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Erschüuerung über die 
fortdauernden Maßnahmen der Besatzungsmacht Israel, 
insbesondere auch über die Tötung und Verwundung 
palästinensischer Zivilisten, und über die von den israeli
schen Sicherheitskräften verübten Gewalttaten, zu denen es 
am 8. Oktober 1990 am Haram al Sharif in Jerusalern, wo es 
Verletzte und Tote gab, und am 29. Dezember 1990 in 
Rafah gekommen ist, 

unter Betonung der Notwendigkeit, den völkerrechtlichen 
Schutz der palästinensiscben Zivilisten in dem besetzten 
palästinensischen Gebiet zu fördern, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, dem unter israelischer 
Besatzung stehenden palästinensischen Volk mehr Unter
stützung und Hilfe zukommen zu lassen und sich mit ihm 
solidarischer zu zeigen. 

nach Behandlung der in den Berichten des Generalse
kretärs vom 21. Januar 1988", 31. Oktober 1990"' und 
9. April 1991 61 enthaltenen Empfehlungen, 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen sowie 
die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, ins
besondere die Ratsresolution 681 (1990) vom 20. Dezember 
1990, in deren Ziffer 6 der Rat den Generalsekretär ersucht 
hat, "in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz den in seinem Bericht dargelegten Gedan
ken der Einberufung eines Treffens der Hohen Vertrags
parteien des Abkommens zur Erörterung möglicher Maßnah
men ihrerseits nach dem Abkommen weiterzuentwickeln und 
zu diesem Zweck die Parteien zu bitten, ihre Auffassungen 
zu der Frage, wie dieser Gedanke zu den Zielen des Abkom
mens beitragen könnte, sowie zu anderen einschlägigen 
Fragen zu unterbreiten, und dem Rat darüber Bericht zu 
erstatten" , 

1. verurteilt diejenigen Politiken und Praktiken der 
Besatzungsmacht Israel, die eine Verletzung der Menschen
rechte des palästinensischen Volkes in dem besetzten 
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems darstellen, 
und insbesondere Handlungen wie die Eröffnung des Feuers 
durch die israelische Armee und israelische Siedler, als deren 
Folge wehrlose palästinensische Zivilisten getötet und ver
letzt wurden, das Prügeln und Knochenbrechen, die Aus
weisung palästinensischer Zivilisten, die Auferlegung 
restriktiver wirtschaftlicher Maßnahmen, die Zerstürung von 
Häusern, beutezugähnliche Beschlagnahmungen von im 
Individual- oder Gemeinschaftseigentum von Privatpersonen 
stehenden unbeweglichen Sachen oder persönlichem Besitz, 
kollektive Bestrafung und Massenverhaftungen und der
gleichen mehr; 

2. verlangt, daß die Besatzungsmacht Israel das Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilper
sonen in Kriegszeiten genauestens einhält und sofort von 
ihren Politiken und Praktiken abläßt, die gegen dieses 
Abkommen verstoßen; 

3. fordert alle Hohen Vertragsparteien des Abkommens 
auf sicherzustellen, daß die Besatzungsmacht Israel das 
Abkommen gemäß ihrer Verpflichtung nach dessen Artikel 1 
unter allen Umständen einhält; 

4. mißbilligt entschieden die fortgesetzte Mißachtung der 
einschlägigen Beschlüsse des Sicherheitsrats durch die 
Besatzungsmacht Israel; 

5. erklärt erneut, daß die seit 1967 andauernde Beset
zung des palästinensischen Gebiets einschließlich Jerusalems 
und der anderen arabischen Gebiete durch Israel nichts an 
der Rechtsstellung dieser Gebiete ändert; 

6. ersucht den Sicherheitsrat, die Situation in dem 
besetzten palästinensischen Gebiet vordringlich und im 
Hinblick auf die Behandlung von Maßnahmen zu prüfen, die 
notwendig sind, um den palästinensischen Zivilisten in dem 
von Israel seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiet 
einschließlich Jerusalems völkerrechtlichen Schutz zuteil 
werden zu lassen; 

7. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, die staatlichen, zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen sowie die 
Massenmedien, dem palästinensischen Volk auch künftig und 
verstärkt Unterstützung zu gewähren; 

8. ersucht den Generalsekretär, die gegenwärtige 
Situation in dem seit 1967 besetzten palästinensischen Gebiet 
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einschließlich lerusale s mit allen ihm zur Verfügung ste
henden Mitteln zu p . fen und regelmäßig Berichte dazu 
vorzulegen, den ersten davon so bald wie möglich. 

4 /65. Seerecht 

Die Generalversam lung. 

84. Plenarsitzung 
11. Dezember 1992 

unter Hinweis auf . re früheren Resolutionen über das 
Seerecht, einschließlic der Resolution 46n8 vom 12. De
zember 1991, 

in der Erkenntnis, d die Probleme des Meeresraums, wie 
es im dritten Präambel bsatz des Seerechtsübereinkommens 
der Vereinten Natione 61 heißt, eng miteinander verknüpft 
sind und als Ganzes b trachtet werden müssen, 

überzeugt, daß es ichtig ist, die Einheit des Überein
kommens und der mit i m verabschiedeten damit zusammen
hängenden Resolutionen zu bewahren und sie in einer Weise 
anzuwenden, die mit dieser Einheit und mit ihrem Ziel und 
Zweck vereinbar ist, ' 

be~~nend, daß die S~ten für die konsequente Anwendung 
des Ubereinkommens sorgen müssen und daß die inner
staatlichen Rechtsvors hriften an das Übereinkommen ange
glichen werden müsse , 

in Anbetracht des n, daß sie in ihrer Resolution 2749 
(XXV) vom 17. Deze ber 1970 erklärt hat, daß das Gebiet 
des Meeresbodens un des Meeresuntergrunds jenseits der 
Grenzen der nationale Hoheitsbefugnisse (im folgenden als 
"das Gebiet" bezeic net) sowie seine Naturschätze das 
gemeinsame Erbe der Menschheit sind, 

unter Hinweis darau, daß das Übereinkommen die für das 
Gebiet und seine N turschätze geltende Rechtsordnung 
festlegt, 

mit Befriedigung d rauf hinweisend, daß die Bereitschaft 
zum Ausdruck gebrac t worden ist, allen Möglichkeiten für 
eine Auseinanderse ng mit Fragen nachzugehen. die 
einigen Staaten Sorge ereiten. um die universale Teilnahme 
an dem Übereinkom eo sicherzustellen63, 

in Anbetracht der N twendigkei~ Kooperationsbereitschaft 
mit der Vorbereitun skommission bei der baldigen und 
effektiven Durchfü ng der Resolution 11 der Dritten 
Seerechtskonferenz d r Vereinten Nationen64 zu beweisen, 

mit Genugtuung Ke ntnis nehmend von den Fortschritten, 
die in der Vorberei ngskommission seit ihrer Gründung 
erzielt worden sind, einschließlich der Registrierung von 
sechs Pionierinvestor n6S sowie davon, daß die Vorberei
tungskommission aus den von den Pionierinvestoren gemäß 
Resolution 11 beantra en Feldern vorgemerkte Felder für die 
Internationale Meeres odenbehörde festgelegt hat, wobei zu 
bedenken ist, daß ein solche Registrierung für die Pionier
investoren sowohl Re hte als auch Pflichten mit sich bringt, 

feststellend, daß di Länder, insbesondere die Entwick
lungsländer. bei der hführung des Übereinkommens und 
im Rahmen ihres En wicklungsprozesses in zunehmendem 
Maße Informationen, Beratung und Hilfe benötigen, wenn 

sie in den vollen Genuß der Vorteile der umfassenden 
Rechtsordnung gelangen sollen, die mit dem Übereinkom
men geschaffen worden ist, 

besorgt darüber, daß die Entwicklungsländer aufgrund des 
Mangels an Ressourcen und den nötigen wissenschaftlich
technischen Kapazitäten bisher noch nicht in der Lage sind, 
wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um in den vollen Genuß 
dieser Vorteile zu gelangen, 

in der Erkenntnis, daß die Bemühungen der Staaten und 
zuständigen internationalen Organisationen, die darauf 
gerichtet sind, den Entwicklungsländern den Erwerb solcher 
Kapazitäten zu ermöglichen, verstärkt und ergänzt werden 
müssen, 

sowie in der Erkenntnis, daß das Übereinkommen auf alle 
Nutzungsmöglichkeiten und Naturschätze des Meeres 
Anwendung findet und daß alle diesbezüglichen Aktivitäten 
im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen auf eine mit 
dem Übereinkommen zu vereinbarende Art und Weise 
durchgeführt werden müssen, 

zutiefst besorgt über den gegenwärtigen Zustand der 
Meeresumwelt, 

eingedenk der Wichtigkeit des Übereinkommens für den 
Schutz der Meeresumwelt, 

mit Besorgnis über den Einsatz von Fischereimethoden 
und -praktiken, die sich nachteilig auf die Erhaltung und 
Bewirtschaftung der lebenden Naturschätze des Meeres 
auswirken können, einschließlich derjenigen Methoden und 
Praktiken, deren Ziel die Umgehung von Vorschriften und 
Kontrollen ist, 

in Anbetracht der Notwendigkeit einer wirksamen und 
ausgewogenen, den einschlägigen Bestimmungen des 
Übereinkommens volle Geltung verschaffenden Erhaltung 
und Bewirtschaftung der lebenden Naturschätze des Meeres, 

Kenntnis nehmend von den Aktivitäten. die 1992 im 
Rahmen von Programm \0 (Seerecht und Meeresfr'!fen) des 
mittelfristigen Plans für den Zeitraum 1992-1997 durch
geführt worden sind, unter Berücksichtigung der Neustruktu
rierung des Sekretariats der Vereinten Nationen" und des 
gemäß Ziffer 23 der Resolution 46/78 der Generalversamm
lung" erstellten Berichts des Generalsekretärs, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem gemäß Ziffer 
22 der Resolution 46/78 der Generalversammlung erstellten 
Sonderbericht des Generalsekretärs über den Stand der 
Umsetzung der im Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen verankerten umfassenden Rechtsordnung, unter 
Berücksichtigung dessen, daß 1992 der zehnte Jahrestag der 

.. wurd 69 Verabschiedung des Ubereinkommens begangen e , 

1. verweist insbesondere anläßlich des zehnten Jahresta
ges der Verabschiedung des Seerechtsübereinkommens der 
Vereinten Nationen auf die historische Bedeutung des 
Übereinkommens als eines wichtigen Beitrags zur Wahrung 
des Friedens, der Gerechtigkeit und des Fortschritts für alle 
Völker der Welt; 

2. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck über die 
zunehmende, überwältigende Unterstützung des Übereinkom-
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mens, die unter anderem dadurch belegt wird, daß bisher 
einhundertneunundfünfzig Unterzeichnun~en und drei
undfünfzig der für das Inkrafttreten des Ubereinkommens 
erforderlichen sechzig Ratifikationen beziehungsweise 
Beitritte erfolgt sind; 

3. bittet alle Staaten, erneute Anstrengungen zu unter
nehmen, um die universale Teilnahme an dem Übereinkom
men zu ermöglichen; 

4. nimmt mit Dank Kenntnis von der Initiative des 
Generalsekretärs, im Hinblick auf die Herbeiführung einer 
universalen Teilnahme an dem Übereinkommen den Dialog 
zur Auseinandersetzun.:ffi mit Fragen zu fördern, die einigen 
Staaten Sorge bereiten '; 

5. erkennt an, daß politische und wirtschaftliche Ver
änderungen. insbesondere auch ein zunehmendes Handeln 
nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen, die Notwendigkeit 
hervorheben, einzelne Aspekte der auf das Gebiet und seine 
Naturschätze anzuwendenden Rechtsordnung im Lichte der 
Fragen, die einigen Staaten Sorge bereiten7

!, neu zu bewer
ten, und daß ein produktiver, alle interessierten Parteien ein
beziehender Dialog über diese Fragen die Aussichten auf 
eine universale Teilnahme an dem Übereinkommen zum 
Vorteil der gesamten Menschheit verbessern würde; 

6. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits gesche
hen, zu erwägen, das Übereinkommen so bald wie möglich 
zu ratifizieren beziehungsweise ihm beizutreten, damit die 
neue Rechtsordnung für die Nutzung des Meeres und seiner 
Naturschätze effektiv in Kraft treten kann, und fordert aHe 
Staaten auf, die universale Teilnahme an dem Ühereinkom
men durch geeignete Maßnahmen zu fördern, so auch durch 
einen Dialog zum Zweck der Auseinandersetzung mit den 
Fragen, die einigen Staaten Sorge bereiten; 

7. fordert aHe Staaten auf, die Einheit des Überein
kommens und der mit ihm verabschiedeten damit zusammen
hängenden Resolutionen zu bewahren und sie in einer Weise 
anzuwenden, die mit dieser Einheit und mit ihrem Ziel und 
Zweck vereinbar ist; 

S. fordert die Staaten außerdem auf, beim Erlaß inner
staatlicher Rechtsvorschriften die Bestimmungen des 
Übereinkommens zu beachten; 

9. nimmt Kenntnis von den Fortschritten der Vorberei
tungskommission für die Internationale Meeresbodenbehörde 
und für den Internationalen Seegerichtshof in aHen ihren 
Arbeitsbereichen; 

10. erinnert an die Vereinbarung über die Erfüllung der 
Verpflichtungen der registrierten Pionierinvestoren und der 
zertifizierenden Staaten, die von der Vorbereitungskommis
sion am 30. August 1990 verabschiedet wurde", sowie an 
die am 12. März 199273 und am 18. August 1992" ver
abschiedeten Vereinbarungen; 

11. dankt dem Generalsekretär für seine Bemühungen zu
gunsten des Übereinkommens und um die effektive Durch
führung des Programms 10 (Seerecht und Meeresfragen) im 
mittelfristigen Plan für den Zeitraum 1992-1997 und ersucht 
ihn, bei der Umsetzung des Programms 10 auch künftig 
wirksam auf den erhöhten Bedarf der Staaten an Hilfe bei 
der Durchführung des Ühereinkommens einzugehen; 

12. dankt dem Generalsekretär außerdem für den Be
richt", den er gemäß Ziffer 23 der Resolution 46nS der 
Generalversammlung erstellt hat, und ersucht ihn, die darin 
beschriebenen Aktivitäten sowie die Aktivitäten zur Kon· 
solidierung der Seerechtsordnung fortzusetzen, wobei der 
Arbeit der Vorbereitungskommission, einschließlich der 
Durchführung von Resolution 11 der Dritten Seerechtskon
ferenz der Vereinten Nationen! besonderes Gewicht zu· 
kommt; 

13. begrüßt die auf regionaler Ebene unternommenen 
Bemühungen der Entwicklungsländer, den Meeresbereich in 
ihre nationalen Entwicklungspläne und -programme ein
zubeziehen, und zwar durch den Prozeß der internationalen 
Zusammenarbeit und Unterstützung, insbesondere durch die 
im Bericht des Generalsekretärs75 genannten Initiativen; 

14. fordert den Generalsekretär auf, die Staaten bei der 
Durchführung des Übereinkommens und der Entwicklung 
eines konsequenten und einheitlichen Vorgehens in bezug 
auf die darin vorgesehene Rechtsordnung sowie bei ihren 
nationalen. subregionalen und regionalen Bemühungen um 
die uneingeschränkte Wahrnehmung der daraus erwachsen
den Vorteile auch weiterhin zu unterstützen, und bittet die 
Organe und Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen dabei um ihre Mitarbeit und Unterstützung; 

15. bittet nachdrücklich die interessierten Mitgliedstaaten, 
insbesondere soweit sie über fortgeschrittene meerestechni
sche Fähigkeiten verfügen, die entsprechenden Politiken und 
Programme unter dem Blickwinkel der Einbeziehung des 
Meeresbereiches in die nationalen Entwicklungsstrategien zu 
überprüfen und die Möglichkeiten für eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern zu sondieren, 
insbesondere auch Entwicklungsländern in Regionen, die auf 
diesem Gebiet aktiv sind; 

16. ersucht die zuständigen internationalen Organisa
tionen, das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, 
die Weltbank und andere multilaterale Finanzierungsinstitu
tionen, entsprechend ihrer jeweiligen Politik ihre finanzielle, 
technische, organisatorische und managementbezogene Hilfe 
für die Entwicklungsländer bei deren Bemühungen, in den 
Genuß der Vorteile der durch das Übereinkommen geschaf
fenen umfassenden Rechtsordnung zu gelangen, zu ver
stärken und die Zusammenarbeit untereinander und mit den 
Geberstaaten bei der Bereitstellung dieser Hilfe auszubauen; 

17. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Benehmen 
mit den Staaten und den zuständigen internationalen Organi
sationen die getroffenen Maßnahmen sowie alle erforderli
chen Anschlußrnaßnahmen weiterzuverfolgen, um den Staa
ten die Wahrnehmung der Vorteile der durch das Üherein
kommen geschaffenen umfassenden Rechtsordnung zu er
leichtern, und der Generalversammlung regelmäßig darüber 
Bericht zu erstatten~ 

IS. billigt den Besäluß der Vorbereitungskommission, 
ihre elfte ordentliche Tagung vom 22. März bis 2. April 
1993 in Kingston zu veranstalten und 1993 in New York 
gegebenenfalls eine Sommertagung abzuhalten; 

19. erkennt an, daß der Schutz der Meeresumwelt durch 
die Umsetzung der anwendbaren Bestimmungen des Üher
einkommens erheblich gefördert werden wird; 
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20. ruft die Staaten i und anderen Mitglieder der inter
nationalen Gemeinschaft erneut auf, stärker zusammen
zuarbeiten und.Maßnahmen zu ergreifen, um den Bestim
mungen des Ubereinkommens über die Erhaltung und 
Bewirtschaftung der leqenden Naturschätze des Meeres voll 
Geltung zu verschaffen,l einschließlich der Verhinderung des 
Einsatzes von Fischere methoden und -praktiken, die sich 
nachteilig auf die Erhal ng und Bewirtschaftung der leben
den Naturschätze des eeres auswirken können, und ins
besondere die flir sie eltenden bilateralen und regionalen 
Maßnahmen zur wirks en Uberwachung und Durchsetzung 
zu befolgen; 

21. ersucht den Gen Isekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzi sten ,:I'agung über Entwicklungen im 
Zusammenhang mit dr Ubereinkommen und über alle 
diesbezüglichen Aktivi "ten sowie über die Durchführung 
dieser Resolution Beri t zu erstatten; 

22. beschließt die 
die vorläufige Tage 
Tagung. 

fnahme des Punktes "Seerecht" in 
rdnung ihrer achtundvierzigsten 

84. Plenarsitzung 
11. Dezember 1992 

47n4, Südatlantiscb Zone des Friedens und der 
Zusammenar eit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihI!e Resolution 41/11 vom 27. Oktober 
1986, in der sie den Atlantischen Ozean in der Region zwi
schen Afrika und Süd:terika feierlich zur "Südatlantischen 
Zone des Friedens und

l 

der Zusammenarbeit" erklärt hat, 

sowie unter Hinwe4 auf ihre späteren Resolutionen zu 
dieser Angelegenheit, so auch die Resolutionen 45/36 vom 
27. November 1990 U~46/19 vom 25. November 1991, in 
denen sie erneut erkl' hat, daß die Staaten der Zone 
entschlossen sind, auf litischem, wirtschaftlichem, wissen
schaftlichem, technisc em und kulturellem Gebiet sowie in 
anderen Bereichen vers ärkt und schneller zusammenzuarbei
ten, 

erneut erklärend, d die Fragen des Friedens und der 
Sicherheit sowie die E twicklung miteinander verknüpft und 
nicht voneinander zu trennen sind. und die Auffassung 
vertretend, daß eine au Frieden und Entwicklung gerichtete 
Zusammenarbeit zwi ehen allen Staaten, insbesondere 
zwischen den Staaten. der Region, für die Förderung der 
Ziele der Südatlantis hen Zone des Friedens und der 
Zusammenarbeit unerl lieh ist, 

im Bewußtsein der edeutung, die die Staaten der Zone 
der Erhaltung der U welt der Region beimessen, und in 
Anerkennung der B drohung, die eine Verschmutzung 
jedweden Ursprungs f' r die Meeres- und Küstenumwelt, ihr 
ökologisches Gleichge icht und ihre Ressourcen darstellt, 

im Hinblick auf die zum Ausdruck gebrachte Besorgnis 
über die Fischereime oden und -praktiken, die zur über
mäßigen Ausbeutung der lebenden marinen Naturschätze 
führen, insbesondere er weit wandernden und grenzüber
schreitenden Fischbes 'nde, sowie darauf, daß diese Metho
den und Praktiken si h nachteilig auf die Erhaltung und 
Bewirtschaftung der le enden Ressourcen der Meeresumwelt 

sowohl innerhalb als auch auBerhalb der ausschließlichen 
Wrrtschaftswnen auswirken, 

I. bekräftigt Zweck und Zielsetzung der Südatlantischen 
Zone des Friedens und der Zusammenarbeit; 

2. nimmt Kenntnis von dem vom Generalsekretär gemäß 
Resolution 46/19 vorgelegten Bericht"; 

3. begrüßt die Initiativen, die vor kurzem im Hinblick 
auf das uneingeschränkte Inkrafitreten des Vertrages über 
das Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und in der 
Karibik (Tlatelolco-Vertrag)77 ergriffen wurden, und unter
streicht, wie wichtig solche Initiativen für die Förderung der 
Ziele und Grundsätze der Südatlantischen Zone des Friedens 
und der Zusammenarbeit sind; 

4. bekräftigt die Wichtigkeit des Südatlantiks für 
Seeschiffahrt und Handel auf weltweiter Ebene, sowie ihre 
Entschlossenheit, die Region für alle durch das Völkerrecht 
geschützten Aktivitäten, einschließlich der Freiheit der 
Schiffahrt auf hoher See, offenzuhalten; 

5. unterstreicht al4Jerdem, wie wichtig die Ergebnisse 
der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung für die Südatlantische Zone des Friedens und 
der Zusammenarbeit sind, insbesondere die Grundsätze der 
Erklärung von Rio über Umwelt und Entwicklung" und die 
in der Agenda 21 aufgeführten Programme" sowie das 
Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen" und das Übereinkommen über biologi
sche Vielfalt'O, in der Überzeugung, daß ihre Durchführung 
die Grundlage für die Zusammenarbeit innerhalb der Zone 
stärken und somit der gesamten internationalen Gemeinschaft 
zugute kommen wird; 

6. nimmt mit Interesse davon Kenntnis, daß die Länder 
der Zone ihre Hoffnung bekundet haben, demnächst ein 
nichtrassisches demokratisches Südafrika in die Gemein
schaft der Südatlantischen Staaten aufnehmen zu können, 
und bittet in diesem Zusammenhang nachdrücklich alle in 
Betracht kommenden Parteien in Südafrika, zusammen
zuarbeiten, um der anhaltenden Gewalt ein Ende zu setzen 
und dadurch ein günstiges Klima für Verhandlungen zu 
schaffen, die zur Errichtung eines nichtrassischen, demokrati
schen und geeinten Südafrika führen; 

7. dankt der internationalen Gemeinschaft für die 
Unterstützung, die sie dem Friedensplan der Wirtschafts
gemeinschaft der westafrikanischen Staaten für Liberia 
gewährt hat, zuletzt durch die Verabschiedung der Resolu
tion 788 (1992) des Sicherheitsrats vom 19. November 1992, 
und hofft, daß die anhaltenden subregionalen und inter
nationalen Bemühungen um eine friedliche Lösung des 
liberianischen Konflikts innerhalb kürzestmöglicher Zeit zur 
nationalen Aussöhnung, zum Wiederaufbau und zur Entwick
lung führen werden; 

8. fordert die Parteien der Friedensabkommen für 
Angola" auf, alle Verpflichtungen aus diesen Abkommen 
zu achten, insbesondere was die Kasernierung ihrer Truppen 
und Waffen, die Demobilisierung und die Aufstellung der 
vereinten nationalen Streitkraft betrifft, und alles zu unter
lassen, das die Spannung erhöhen, die Durchführung des 
Wahlprozesses beeinträchtigen und die territoriale Unver
sehrtheit des Landes bedrohen könnte; 
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9. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem auf, 
sowohl Angola als auch Liberia mehr humanitäre Hilfe zu 
gewähren; 

10. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Initiative der 
Regierung Namibias, in der ersten Jahreshälfte 1993 in 
Windhuk eine Tagung der Handels- und Industrieminister 
der Länder der Zone auszurichten; 

11. ersucht die zuständigen Organisationen, Organe und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, den Staaten 
der Zone auf Wunsch jede geeignete Hilfe bei ihren gemein
samen Bemühungen um die Verwirklichung der Erklärung 
der Südatlantischen Zone des Friedens und der Zusammen
arbeit zu gewähren; 

12. ersucht den Generalsekretär, die Durchführung der 
Resolution 41/11 und anderer späterer Resolutionen zu dieser 
Angelegenheit zu verfolgen und der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht vor
zulegen, der unter anderem die Auffassungen der Mitglied
staaten berücksichtigt; 

13. beschließt die Aufnahme des Punktes "Südatlantische 
Zone des Friedens und der Zusammenarbeit" in die vor
läufige Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

47ns. Internationales Jahr der autochthonen Bevölke
rungsgruppen der Welt, 1993 

Die Generalversammlung, 

eingedenk. dessen, daß eines der in der Charta nieder
gelegten Ziele der Vereinten Nationen darin besteht, eine 
internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um inter
nationale Probleme wirtschaftlicher, sozialer, kultureller und 
humanitärer Art zu lösen und die Achtung vor den Men
schenrechten und Grundfreiheiten für aUe, ohne Unterschied 
nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern 
und zu festigen, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 45/164 vom 18. De
zember 1990, mit der sie das Jahr 1993 zum Internationalen 
Jahr der autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt erklärt 
hat, mit dem Ziel, die internationale Zusammenarbeit zur 
Lösung der Probleme, denen sich autochthone Gemein
schaften auf Gebieten wie den Menschenrechten, der 
Umwelt, der Entwicklung, der Bildung und der Gesundheit 
gegenübersehen, zu verstärken, 

in Anerkennung des Wertes und der Vielfalt der Kulturen 
und der Formen der geseUschaftlichen Organisation der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt, 

mit Genugtuung über den Bericht der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung" sowie 
die von der Menschenrechtskommission auf ihrer acht
undvierzigsten Tagung verabschiedete Resolution 1992/45 
vom 3. März 1992 betreffend das Internationale Jahr der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt", 

in Anbetracht der Notwendigkeit, die in Ziffer 8 der 
Resolution 46/128 der Generalversammlung vom 17. Dezem
ber 1991 vorgesehene Fachtagung in Übereinstimmung mit 

den Erfordernissen der Ziffern 1 und 2 b) derselben Resolu
tion zum Abschluß zu bringen, 

1. erkliirt das Jabr 1993 zum "Internationalen Jahr der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt" mit dem 
Thema "Die Urbevölkerungen - neue Partner"; 

2. fordert das System der Vereinten Nationen und die 
Regierungen auf, soweit nicht bereits geschehen, Politiken 
zur Unterstützung der Ziele und des Themas des Jahres zu 
entwickeln und den institutionellen Apparat zu dessen 
Durchführung zu stärken; 

3. bittet den Koordinator des Internationalen Jahres der 
autochthonen Bevölkerungsgruppen der Welt nachdrücklich, 
sich zur Förderung des Aktivitätenprogramms in der Anlage 
zu der Resolution 46/128 der Generalversammlung auch 
weiterhin aktivum die Mitwirkung der Sonderorganisati0-
nen, der Regionalkommissionen, der Finanz- und Entwick
lungsinstitutionen und anderer zuständiger Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen zu bemühen; 

4. ersucht den Koordinator, in den drei Arbeitstagen vor 
der elften Tagung der Arbeitsgruppe für autochthone 
Bevölkerungsgruppen im Rahmen der vorhandenen Ressour
cen die in Ziffer 8 der Resolution 46/128 der Generalver
sammlung vorgesehene Fachtagung wieder einzuberufen, 
damit ihre Beratungen zum Ahschluß gebracht werden und 
ihr Bericht fertiggestellt wird; 

5. unterstreicht, daß die im Kontext des Jahres und 
darüber hinaus durchgeführten staatlichen und zwischen
staatlichen Aktivitäten in jeder Weise die Entwicklungs
bedürfnisse der autochthonen Bevölkerungsgruppen sowie 
die Notwendigkeit berücksichtigen sollen, die Beiträge, die 
die autochthonen Gemeinschaften zu einer bestandflihigen 
einzelstaatlichen Entwicklung leisten können, vollauf zu 
nutzen; 

6. stellt fest, daß die Verfügbarkeit 8ozioökonomischer 
Daten betreffend die Entwicklungsbedürfnisse autochthoner 
Bevölkerungsgruppen und die Mittel zu ihrer Verhreitung 
ständig verbessert werden müssen und daß das J abr dazu 
beitragen soUte, die Koordinationskapazität der Mitgliedstaa
ten zur Sammlung und Analyse von Informationen auf 
diesem Gebiet zu steigern und zu stärken; 

7. appelliert an die Regierungen. die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen sowie an Organisationen 
der autochthonen Bevölkerungsgruppen, Beiträge an den 
vom Generalsekretär geschaffenen frei willigen Fonds für das 
Jahr zu entrichten; 

8. empfiehlt dem Generalsekretär, dem Koordinator jede 
Hilfe zu gewähren. die er benötigt, um seine Aufgaben 
wahrnehmen zu können; 

9. empfiehlt dem Vorbereitungsausschuß für die Welt
konferenz über Menschenrechte, auf seiner bevorstehenden 
Tagung weiter zu prüfen, wie für das Jahr bedeutsame Fra
gen im Rahmen der Konferenz behandelt werden könnten; 

10. unterstreicht die Wichtigkeit der Empfehlungen in 
Kapitel 26 der im Bericht der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung enthaltenen Agen
da 2143 für die Lösung der Probleme, denen autochthone 
Gemeinschaften gegenüberstehen; 
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11, ersucht die Mens~henrechtskommission, die Arbeits
gruppe für autochthone Bevölkerungsgruppen auf ihrer elften 
Tagung und die Unterk mmission für die Verhütung von 
Diskriminierung und de Schutz von Minderheiten auf ihrer 
fünfundvierzigsten Tag g zu bitten, ihre Behandlung des 
Entwurfs einer allgern inen Erklärung der Rechte auto
chthoner Bevölkerungs ruppen abzuschließen und ihren 
Bericht der Mensche tskommission auf ihrer fünfzigsten 
Tagung vorzulegen; 

12, ersucht den Gene Isekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzi sten Tagung einen Bericht über die 
im Kontext des Jahres drchgeführten Aktivitäten und deren 
Ergebnisse vorzulegen. 

85, Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

471116. Apartheid Iitik der Regierung Südafrikas 

A 

INTERNATIONALE BEMÜ UNGEN ZUR VOLLSTÄNDIGEN UND 
RESTLOSEN BESEITIG NG DER APARTHEID UND UNTER-
STÜTZUNG ZUR SCHA G EINES GEEINTEN, NICHTRASSI-
SCIIEN UND DEMOKR SCHEN SÜDAFRIKA 

Die Generalversamm ~ng, 

unter Hinweis auf die am 14. Dezember 1989 im Konsens 
verabschiedete Erklärul\g über Apartheid und deren zer
störerische Folgen im~SÜdliChen Afrika", in der unter 
anderem zur Einleitu g von Verhandlungen in einem 
gewaltfreien Klima auf efordert wurde, 

in Bekräftigung der E lärung und der Notwendigkeit ihrer 
vollinhaltlichen Verwir ! ichung, 

sowie unter Hinweis auf ihren Beschluß 45/457 B vom 
13. September 1991 u d ihre Resolution 46/79 A vom 
13. Dezember 1991, 

mit Genugtuung über die Initiative, die die Organisation 
der afrikanischen Einhei ergriffen hat, um den Sicherheitsrat 
mit der Frage der Gew It in Südafrika zu befassen, sowie 
mit Genugtuung über 'e Resolutionen des Sicherheitsrats 
765 (1992) vom 16. Jul 1992 und 772 (1992) vom \7, Au
gust 1992 sowie insbes ndere über den Beschluß, Beobach
ter der Vereinten Natio en zu entsenden, um die Ziele der 
am 14, September 1991 nterzeichneten Nationalen Friedens
übereinkunff5 voran zu ingen, 

sowie mit Genugtuu g über die als Reaktion auf die 
Resolution 772 (1992) es Sicherheitsrats erfolgte Entsen
dung von Beobachtern der Organisation der afrikanischen 
Einheit, des Commonw alth und der Europäischen Gemein
schaft nach Südafrika, 

Kenntnis nehmend v dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 7. August 1992" über die Mission seines Sonder
beauftragten in Südafri a, 

sowie Kenntnis nehm nd von dem Bericht des Sonderaus~ 
schusses gegen Ap eid" und von dem dritten Sach
standsbericht des Gene alsekretärs über die Verwirklichung 
der Erklärung" sowie on dem Bericht des Generalsekre
tärs über ein koordin ertes Vorgehen des Systems der 
Vereinten Nationen in rag~n! die Afrika betreffen89, 

mit Genugtuung über das am 16, September 1991 unter
zeichnete Abkommen zwischen der Internationalen Atom
energie-Organisation und der Regierung Südafrikas über die 
Kernmaterialüberwachung und den mit 4. September 1992 
datierten Bericht des Generaldirektors der Internationalen 
Atomenergie-Organisation über die Vollständigkeit des 
Kernanlagen- und Kernmaterialinventars Südafrikas gemäß 
dem Sicherungsabkommen"' , 

von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, daß 
die zunächst von der Versammlung für ein demokratisches 
Südafrika auf breiter Grundlage geführten Verhandlungen, 
deren Ergebnis eine neue, nichtrassische und demokratische 
Verfassungsordnung sein wird, sowie deren baldiges Inkraft
treten zur vollständigen Beseitigung der Apartheid auf 
friedlichem Wege führen werden, 

im Hinblick darauf, daß die südafrikanischen Behörden 
zwar positive Maßnahmen getroffen haben, darunter die 
Aufhebung grundlegender Apartheidgesetze und die Ände
rung der wichtigsten, die Sicherheit betreffenden Rechtsvor
schriften, daß sich jedoch der Schaffung eines Klimas, das 
der freien politischen Betätigung förderlich ist, noch maß
gebliche Hindernisse in den Weg stellen, 

anerkennend, daß die Vereinten Nationen und die inter
nationale Gemeinschaft gemäß der Erklärung gehalten sind, 
dem südafrikanischen Volk bei seinem rechtmäßigen Kampf 
um die vollständige Beseitigung der Apartheid auf friedli
chem Weg zu helfen, 

ernsthaft besorgt darüber, daß die anhaltende und eskalie
rende Gewalt den Prozeß eines friedlichen, auf dem Ver
handlungswege herbeigeführten Übergangs zu einem ge
einten, nichtrassischen und demokratischen Südafrika zu 
untergraben droht, 

zutiefst besorgt über Enthüllungen, wonach der militärische 
Geheimdienst illegale geheimdienstliche Aktivitäten durch
geführt hat, mit dem Ziel, eine wichtige am politischen 
Prozeß des friedlichen Wandels in Südafrika beteiligte Partei 
zu untenninieren, 

besorgt feststellend, daß trotz der Unterzeichnung der 
Nationalen Friedensübereinkunft das tragische Blutvergießen 
in Südafrika noch kein Ende genommen hat, 

eingedenk der Notwendigkeit, die im Rahmen der Nationa
len Friedensübereinkunft in Südafrika geschaffenen Mecha
nismen auszubauen und zu stärken, sowie die Notwendigkeit 
unterstreichend, daß alle Parteien bei der Bekämpfung der 
Gewalt zusammenarbeiten und Zurückhaltung üben, 

in Unterstützung der von aUen Parteien unternommenen 
Anstrengungen, namentlich auch der von ihnen derzeit 
geführten Gespräche, die darauf abzielen, die Wiederauf
nahme der auf breiter Grundlage geführten Sachverhandlun
sen über eine neue Verfassung und Regelungen für den 
Ubergang zu einer demokratischen Ordnung zu erleichtern, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von den kürzlich 
getroffenen Vereinbarungen zwischen den Parteien, durch die 
zahlreiche Hindernisse, die sich der Wiederaufnahme auf 
breiter Grundlage geführter Verhandlungen entgegenstellen, 
beseitigt werden sollen, sowie mit Befriedigung über die 
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Freilassung von aus Gründen ihrer politischen Überzeugun
gen oder Aktivitäten inhaftierten Gefangenen, 

besorgt über die anhaltenden Auswirkungen der Destabili
sierungshandlungen, die von Südafrika gegen die benach
barten afrikanischen Staaten begangen wurden, 

1. fordert die südafrikanischen Behörden nachdrücklich 
auf, die wichtigste Regierungsaufgabe in vollem Umfang und 
unparteiisch wahrzunehmen, die darin besteht, der anhalten
den Gewalt ein Ende zu setzen, das Leben, die Sicherheit 
und das Eigentum aller Südafrikaner in ganz Südafrika zu 
schützen und die für Gewalthandlungen Verantwortlichen vor 
Gericht zu stellen; 

2. fordert alle Parteien auf, Gewalthandlungen zu 
unterlassen und bei der Bekämpfung der Gewalt zusammen
zuarbeiten; 

3. fordert die südafrikanischen Behörden nachdrücklich 
auf, die volle Verantwortung für die Achtung und den 
Schutz des Rechts der Südafrikaner zu übernehmen, friedli
che öffentliche Demonstrationen zu veranstalten, um ihre 
Meinung wirksam zum Ausdruck zu bringen; 

4. fordert alle Unterzeichner der Nationalen Friedens
übereinkunft" nachdrücklich auf, sich durch die vollinhaltli
che und wirksame Anwendung der Bestimmungen der 
Übereinkunft und durch eine auf dieses Ziel gerichtete 
gegenseitige Zusammenarbeit erneut auf den Prozeß des 
friedlichen Wandels zu verpflichten; 

S. fordert alle anderen Parteien auf, zur Erreichung der 
Ziele der Nationalen Friedensübereinkunft beizutragen; 

6. nimmt die Empfehlungen im Bericht des Generalsekre
tärs" zustimmend zur Kenntnis und fordert die Regierung 
Südafrikas und alle Parteien in Südafrika auf, diese Empfeh
lungen dringend umzusetzen; 

7. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus zu 
den Maßnahmen, die er ergriffen hat, um sich der in seinem 
Bericht aufgeführten Problembereiche anzunehmen und 
insbesondere um dabei behilflich zu sein, die im Rahmen der 
Nationalen Friedensübereinkunft geschaffenen Strukturen zu 
festigen und namentlich auch Beobachter der Vereinten 
Nationen in Südafrika zu dislozieren, und bittet den General
sekretär nachdrücklich, sich weiterhin aller der in seinem 
Bericht aufgeführten und in die Zuständigkeit der Vereinten 
Nationen fallenden Problembereiche anzunehmen; 

8. begrüßt die Dislozierung von Beobachtern der 
Organisation der afrikanischen Einheit, des Commonwealth 
und der Europäischen Gemeinschaft in Südafrika; 

9. fordert die Regierung Südafrikas sowie die anderen 
Parteien und Bewegungen nachdrücklich auf, mit der 
Untersuchungskommission für die Verhinderung von öffent
licher Gewalt und Einschüchterung (Goldstone-Kommission) 
in vollem Umfang zusammenzuarbeiten und es der Kommis
sion zu gestatten. wie vom Generalsekretär in seinem Bericht 
empfohlen, die Funktionsweise und die Tätigkeit der 
Sicherheitskräfte und bewaffneten Formationen vordringlich 
und vollständig zu untersuchen; 

10. ersucht den Generalsekretär, wie in seinem Bericht in 
Aussicht genommen, im Kontext der Nationalen Friedens-

übereinkunft ergehenden Hilfeersuchen seitens der Gold
stone-Kommission positiv und in geeigneter Weise zu 
entsprechen; 

11. bittet die Vertreter des Volkes von Südafrika nach
drücklich, ohne weitere Verzögerung auf breiter Grundlage 
stattfindende Verhandlungen betreffend Übergangsregelungen 
und die Grundprinzipien für einen Einigungsprozeß über eine 
neue, demokratische, nichtrassische Verfassung und ihre 
rasche Inkraftsetzung wiederaufzunehmen; 

12. fordert die internationale Gemeinschaft auf, den 
heiklen, kritischen Prozeß, der sich in Südafrika noch 
vollzieht, je nach dem Gang der Ereignisse durch eine 
dosierte Anwendung geeigneter Maßnahmen gegenüber den 
südafrikanischen Behörden zu unterstützen und angesichts 
der Notwendigkeit, auf diese Ereignisse angemessen zu 
reagieren, die in Kraft befindlichen restriktiven Maßnahmen 
zu überprüfen. soweit positive Entwicklungen wie eine 
Einigung der Parteien über Übergangsregelungen und eine 
Einigung über eine neue, nichtrassische, demokrarische 
Verfassung dies rechtfertigen; 

13. fordert alle Regierungen auf, das verbindliche Waffen
embargo in vollem Umfang einzuhalten, ersucht den Sicber
heitsrat, die strikte Anwendung des Embargos auch weiterhin 
wirksam zu überwachen, und bittet die Staaten nachdrück
lich, sich an die Bestimmungen anderer Ratsresolutionen 
betreffend die Einfuhr von Waffen aus Südafrika und die 
Ausfuhr von Gerät und Technologie zu halten, die für die 
Streitkräfte oder die Polizei in diesem Land bestimmt sind; 

14. appelliert an die internationale Gemeinschaft, den 
Opfern der Apartheid, zurückkehrenden Flüchtlingen, im 
Exil Lebenden und freigelassenen politischen Gefangenen 
vermehrt humanitäre und rechtliche Hilfe zu gewähren; 

15. fordert die internationale Gemeinschaft auf, benach
teiligten südafrikanischen demokratischen Anti-Apartheid
Organisationen und Einzelpersonen auf akademischem, 
wissenschaftlichem und kulturellem Gebiet zu helfen; 

16. fordert die internationale Gemeinschaft außerdem auf, 
den nichtrassischen Sportvereinen, die die Unterstützung 
repräsentativer, apartheidgegnerischer Sportorganisationen in 
Südafrika genießen, bei der Überwindung der auch weiterhin 
bestehenden strukturellen Ungleichheit im Sport zu helfen; 

17. appelliert an die internationale Gemeinschaft, zur 
Herstellung stabiler Voraussetzungen für die rasche und 
friedliche Schaffung eines neuen Südafrika beizutragen, auf 
der Grundlage einer einvernehmlichen demokratischen, 
nichtrassischen Verfassung, indem sie den Südafrikanern bei 
ihren Bemühungen, an die gravierenden sozioökonomischen 
Probleme des benachteiligten Volkes von Südafrika heranzu
gehen, materielle, finanzielle und sonstige Hilfe gewährt 
beziehungsweise diese Hilfe erhöht, insbesondere in den 
Bereichen Bildung, Beschäftigung, Gesundheits- und Woh
nungswesen; 

18. appelliert außerdem an die internationale Gemein
schaft, den Nachbarstaaten Südafrikas jede nur mögliche 
Hilfe zu gewähren, um es ihnen zu ermöglichen, die Aus
wirkungen der Destabilisierung zu überwinden und auf diese 
Weise zur Stabilität und zum Wohlstand der Subregion 
beizutragen; 
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19. ersucht den Gen~ralsekretär, im Benehmen mit den 
betreffenden Parteien eine vorläufige Prüfung der Hilfe 
vorzunehmen, die die I ereinten Nationen bei dem Wahl
prozeß, der zu einem g einten, nichtrassischen, demokrati
schen Südafrika führt, öglicherweise gewähren können; 

20. ersucht den Gene Isekretär außerdem, auch weiterhin 
die Koordination der SÜ afrika betreffenden Aktivitäten der 
Vereinten Nationen und rer Organisationen sicherzustellen, 
gegebenenfalls auch s weit sie im Innern des Landes 
durchgeführt werden, un der Generalversammlung auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagu g über die Maßnahmen Bericht zu 
erstatten, die ergriffen w rden, um die friedliche Beseitigung 
der Apartheid und de Übergang Südafrikas zu einer 
nichtrassischen, demokr tischen Gesellschaft zu erleichtern, 
wie dies in der Erkl" ng über Apartheid und deren zer
störerische Folgen im s' dlichen Afrika vorgesehen ist. 

B 

9/. Plenarsitzung 
/8. Dezember /992 

ARBEITSPROGRA M DES SONDERAUSSCHUSSES 
GE EN APARTIIEID 

Die Generalversamm rng, 
nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses 

gegen Apartheid", 
, 

in Anerkennung der~. chtigen Rolle, die der Sonderaus
schuß bei der Mobilisie ng internationaler Unterstützung zur 
Beseitigung der Aparth id und bei der Verabschiedung der 
Erklärung über Agarthei und deren zerstörerische Folgen im 
südlichen Afrika gesp' It hat, die am 14. Dezember 1989 
im Konsensverfahren angenommen wurde, 

1. nimmt mit Dank enntnis von dem Bericht über die 
Arbeit, die der Sondera schuß gegen Apartheid im Rahmen 
seines Mandats sowie i Unterstützung der friedlichen und 
vollständigen Beseitigu g der Apartheid und des Prozesses 
eines auf dem Verhandlu gswege herbeigeführten Übergangs 
Südafrikas zu einer de okratischen nichtrassischen Gesell
schaft leistet; 

2. beglUckwUnscht d n Sonderausschuß zur Veranstaltung 
des Seminars über SÜ frikas sozioökonomische Probleme 
und den künfrigen B itrag des Systems der Vereinten 
Nationen bei der Aufz igung von Lösungsmöglichkeiten9L 

vom 22. bis 24. Mai I 2 in Windhuk und zu seiner vollen 
Unterstützung der Dur hführung der Folgekonferenz über 
internationale Bildungs . rderung für benachteiligte Südafri
kaner unter der Schirm errschaft des Bildungs- und Ausbil
dungsprogramms für d südliche Afrika und seines Bera
tungsausschusses am . und 9. September 1992 in New 
York92

; 

3. ermächtigt den onderausschuß, im Einklang mit 
seinem Mandat interna onale Unterstützung für die Beseiti
gung der Apartheid d reh die baldige Errichtung einer 
Gesellschaft in Süda ka zu mobilisieren, die auf einer 
einvernehmlichen, dem kratischen und nichtrassischen Ver
fassung aufbaut, wie sie in der Erklärung über Apartheid und 
deren zerstörerische Fol en im südlichen Afrika vorgesehen 
ist, und zu diesem Zwe k 

a) die komplexen Entwicklungen in Südafrika weiter zu 
verfolgen und diesbezügliche Tatsacheninformationen zu 
sammeln. zu analysieren un'ä zu verbreiten; 

b) einen friedlichen und stabilen Übergang in Südafrika 
zu erleichtern, und zwar durch die Förderung internationaler 
Unterstützung, durch die den Südafrikanern dabei geholfen 
werden soll, die negativen sozialen und wirtschaftlichen 
Folgen der Apartheidpolitik zu überwinden, namentlich 
durch eine Weiterverfolgung des Windhuk-Seminars mit 
Hilfe von sektoralen Seminaren über genau abgegrenzte 
Einzelthemen unter Beteiligung von Sachverständigen auf 
den jeweiligen Gebieten und in Zusammenarbeit mit den 
zuständigen Organen und Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen sowie mit Institutionen und nichtstaatli
chen Organisationen; 

c) zu Regierungen, zwischenstaatlichen und nichtstaatli
chen Organisationen, Stiftungen und Institutionen und 
anderen entsprechenden Gruppen sowohl innerhalb als auch 
auBerhalb Südafrikas Verbindung herzustellen und Kon
sultationen zu führen; 

4. appelliert an Regierungen sowie an zwischenstaatliche 
und nichtstaatliche Organisationen, ihre Kooperation mit dem 
Sonderausschuß fortzusetzen, und ersucht alle zuständigen 
Instanzen des Systems der Vereinten Nationen, mit dem 
Sonderausschuß und dem Zentrum gegen Apartheid im 
Rahmen ihrer Tätigkeit zur Unterstützung des derzeitigen 
Prozesses einer friedlichen Beseitigung der Apartheid in 
Südafrika auch weiterhin zusammenzuarbeiten; 

5. beschließt, daß die dem Sonderausschuß aus dem 
ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen für das Jahr 
1993 bereitgestellte Sonderzuweisung von 450.000 US-Dol
lar als Beitrag zu Sonderprojekten benutzt werden soll, durch 
die der Prozeß der Beseitigung der Apartheid durch den 
Aufbau einer neuen Gesellschaft in Südafrika auf der 
Grundlage einer demokratischen nichtrassischen Verfassung 
gefördert werden soll, wobei besonderes Gewicht auf 
Menschenrechtsfragen, die Ausarbeitung einer Verfassung, 
die Entwicklung von Humanressourcen, den Aufbau in
stitutioneller Kapazitäten, das Gesundheits- und Wohnungs
wesen und andere sozioökonomische Schwerpunktgebiete 
gelegt werden sollte; 

6. beschließt außerdem, auch weiterhin angemessene 
Finanzmittel aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten 
Nationen zu bewilligen, damit der Afrikanische National
kongreß von Südafrika und der Panafrikanistische Kongreß 
von Asania in New York Büros unterhalten und so wirksam 
an den Beratungen des Sonderausschusses und an den 
Beratungen über die Situation in Südafrika in anderen 
zuständigen Organen der Vereinten Nationen teilnehmen 
können. 

c 
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TREUHANDFONDS DER VEREINTEN NATIONEN 
FÜR SÜDAFRIKA 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen zum Treuhandfonds 
der Vereinten Nationen für SUdafrika, insbesondere die am 
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13. Dezember 1991 ohne Abstimmung verabschiedete 
Resolution 46t:79 F, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
den Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Südafrika", 
dem der Bericht des Treuhänderausschusses des Treuhand
fonds als Anhang beigefügt ist, 

insbesondere unter Hinweis auf Ziffer 2 ihrer Resolution 
46n9 F betreffend die Wledereingliederung der freigelasse
nen politischen Gefangenen in die südafrikanische Gesell
schaft, 

mit Genugtuung über die am 26. September 1992 abgege
bene Verlautbarung über die zwischen dem Afrikanischen 
Nationalkongreß von Südafrika und der Regierung Süd
afrikas erzielte Vereinbarung, die eine Einigung über die 
Freilassung der verbleibenden politischen Gefangenen" so
wie aufgrund der Einigung zwischen den südafrikanischen 
Behörden und dem Hohen Kommissar der Vereinten Natio
nen für Flüchtlinge die freiwillige Repatriierung der im poli
tischen Exil Lebenden und politischen Flüchtlinge vorsah, 

mit Besorgnis feststellend, daß sich die anhaltende politi
sche Gewalt und andere Entwicklungen in Südafrika negativ 
auf den Verhandlungsprozeß und auf die Anwendung des 
Rahmenplans auswirken, der in der am 14. September 1991 
unterzeichneten Nationalen Friedensübereinkunft" vorge
sehen ist, 

in Anerkennung der Arbeit die auf breiter Grundlage 
tätige, unparleiische freiwillige Hilfsorganisationen innerhalb 
Südafrikas leisten, indem sie den Opfern der Aparlheid und 
der rassischen Diskriminierung rechtliche und humanitäre 
Hilfe gewähren, und mit Befriedigung über die Arbeits
beziehungen, die der Treuhandfonds zu diesen südafrikani
sehen Organisationen hergestellt hat, 

fest überzeugt, daß auch weiterhin direkte und substantielle 
Beiträge an den Treuhandfonds und die betreffenden 
frei willigen Hilfsorganisationen entrichtet werden müssen, 
damit diese dem weitreichenden Bedarf an humanitärer und 
rechtlicher Unterstützung sowie an Nothilfe während der 
kritischen Phase des Übergangs zu einem nichtrassischen 
demokratischen Südafrika entsprechen.können, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs über den 
Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Südafrika"; 

2. befürwortet die weitere Gewährung maßgeblicher 
humanitärer, rechtlicher und Bildungshilfe durch die inter
nationale Gemeinschaft zur Linderung der Not der aufgrund 
diskriminierender Rechtsvorschriften in Südafrika Verfolgten 
und ihrer Familien und zur Erleichterung der Wiederein
gliederung der freigelassenen politischen Gefangenen und 
aus dem Exil Zurückkehrenden in die südafrikanische 
Gesellschaft; 

3. befürwortet, daß der Treuhandfonds die auf juristi
schem Gebiet geleisteten Arbeiten unterstützt, die darauf 
abzielen, die wirksame Anwendung der Rechtsvorschriften 
zur Aufhebung der wichtigsten Aparlheidgesetze sicherzu
stellen, die weiterhin bestehenden nachteiligen Auswirkungen 
~ieser Gesetze auszugleichen und ein größeres Vertrauen der 
Offentlichkeit in die Rechtsstaatlichkeit zu fördern; 

4. billigt den Beschluß des Treuhandfonds, seine Hilfe 
über geeignete nichtstaatliche Organisationen innerhalb 
Südafrikas zu leiten; 

5. dankt den Regierungen, Organisationen und Einzel
personen, die Beiträge an den Treuhandfonds und die 
freiwilligen Hilfsorganisationen geleistet haben, die den 
Opfern der Aparlheid in Südafrika humanitäre und rechtliche 
Hilfe gewähren; 

6. ruft zu großzügigen Beiträgen an den Treuhandfonds 
auf, 

7. ruft a/43erdem zu direkten Beiträgen an die freiwil
ligen Hilfsorganisationen auf, die den Opfern der Aparlheid 
und der rassischen Diskriminierung in Südafrika Hilfe 
gewähren; 

8. würdigt die unermüdlichen Bemühungen des General
sekretärs und des Treuhänderausschusses des Treuhandfonds 
um die Förderung von humanitärer und rechtlicher Hilfe für 
die Opfer der Aparlheid und der rassischen Diskriminierung. 

D 

91. Plenarsitzung 
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ÖLEMBARGO GEGEN SÜDAFRIKA 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der Zwischenstaatlichen 
Gruppe zur Überwachung der Versorgung und Belieferung 
Südafrikas mit Erdöl und Erdölprodukten", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen über das Ölembargo 
gegen Südafrika, insbesondere die Resolution 46n9 E vom 
13. Dezember 1991, 

in Anerkennung der Bedeutung, die dem Ölembargo als 
wichtigem Teil des Drucks zukommt, der auf Südafrika 
ausgeübt wird, um die Aparlheid auf dem Verhandlungs wege 
zu beseitigen, sowie der Bedeutung der Beibehaltung dieses 
Drucks, bis es klare Beweise für tiefgreifende und irrever
sible Veränderungen gibt, eingedenk der Ziele der Erklärung 
über Af.artheid und deren zersrorerische Folgen im südlichen 
Afrika 4, zu denen auch der Erlaß einer nichtrassischen, 
demokratischen Verfassung für ein freies Südafrika gehört, 

im Hinblick darauf, daß das wirksamste Mittel zur Durch
setzung des Ölembargos gegen Südafrika auch weiterhin die 
Verabschiedung eines bindenden Embargos durch den 
Sicherheitsrat ist, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem Entwu~ eines 
Mustergesetzes für die wirksame Durchsetzung des Ölem
bargos gegen Südafrika im Bericht der Zwischenstaatlichen 
Gruppe an die Generalversammlung auf ihrer fünfundvierzig
sten Tagung", sowie seine Behandlung durch die Mitglied
staaten begrüßend, 

besorgt darüber, daß das Ölembargo gegen Südafrika auch 
weiterhin verletzt wird und daß Südafrika durch Lücken im 
Embargo, wie zum Beispiel das Fehlen wirksamer Rechts
vorschriften, Erdöl und Erdölprodukte erwerben konnte, 
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überzeugt, daß ein wirkjames Ölembargo gegen Südafrika 
zu den Bemühungen der internationalen Gemeinschaft 
beitragen würde, eine Verhandlungsregelung und die 
Schaffung eines geeinte, nichtrassischen und demokrati
schen Südafrika zu erreic 

I. nimmt Kenntnis vo Bericht der Zwischenstaatlichen 
Gruppe zur Überwachun der Versorgung und Belieferung 
Südafrikas mit Erdöl un Erdölprodukten" und billigt die 
darin enthaltenen Empfe 

2. ersucht alle Staa n, soweit noch nicht geschehen, 
wirksame Maßnahmen zu effen beziehungsweise wirksame 
Maßnahmen aufrechtzuer alten und durchzusetzen, um die 
direkte oder indirekte rsorgung und Belieferung Süd
afrikas mit Erdöl und rdölprodukten zu verbieten und 
insbesondere 

a) die "Endverhrauch r"-Klausel und andere restriktive 
Konditionen bezüglich de Bestimmungsorts strikt anzuwen
den, um die Einhaltllog s Embargos sicherzustellen; 

b) die Unternehmen, ie Erstverkäufer beziehungsweise 
-käufer von Erdöl und E ölprodukten sind, je nach den in 
den einzelnen Ländern v rgesehenen Modalitäten zu zwin
gen, künftig weder direk noch indirekt Erdöl und andere 
Erdölprodukte an Südafri a zu verkaufen, weiterzuverkaufen 
oder auf andere Weise w~iterzuleiten; 

c) dadurch eine strikte Kontrolle der Versorgung Süd
afrikas mit Erdöl und Ffdölprodukten durch Makler, Öl
gesellschaften und Händ er auszuüben, daß sie dem Erst
käufer beziehungsweise verkäufer von Erdöl und Erdöl
produkten die Verantw rtung für die Vertragserfüllung 
übertragen und diesen d it für die Handlungen der genann
ten Parteien haftbar mac eo; 

d) südafrikanische U ternehmen daran zu hindern, An
teile an Ölgesellschaften ußerhalb Südafrikas zu erwerben; 

e) jedwede Hilfe au dem Ölsektor an Südafrika zu 
verbieten, einschließlich der Bereitstellung von Finanz
mitteln, Technologie, Au rüstungen oder Personal; 

f) den Transport vo Erdöl und Erdölprodukten nach 
Südafrika durch Schiffe u beenden, die unter ihrer Flagge 
fahren oder sich letztlich 'm Eigentum ihrer Staatsangehöri
gen oder ihrer Hoheitsg alt unterstehenden Unternehmen 
befinden, von diesen ve altet werden oder gechartert sind; 

g) ein Registrierungs ystem für in ihrem Hoheitsgebiet 
registrierte beziehungsw . se sich im Eigentum ihrer Staats
angehörigen befindliche chiffe auszuarbeiten, die gegen das 
Ölembargo verstoßen ha en, und diese Schiffe davon abzu
bringen, südafrikanische äfen anzulaufen; 

h) an einem Verstoß gegen das Ölembargo beteiligte 
Unternehmen und Einzel rsonen strafrechtlich zu verfolgen 
und Fälle einer erfolgre ehen Strafverfolgung in Überein
stimmung mit ihrem ei zelstaatlichen Recht bekannt zu 
machen; 

i) Informationen üb Verstöße gegen das Ölernbargo, 
darunter auch über Mi el und Wege zur Verhinderung 
solcher Verstöße, zu ammeln, auszutauschen und zu 
verbreiten und konzertie e Maßnahmen gegen diejenigen zu 
ergreifen, die solche Ver töße begehen; 

j) unter Berücksichtigung bereits verabschiedeter 
Rechtsvorschriften und sonstiger Maßnahmen Schiffe, die 
ihrer Hoheitsgewalt unterstehen, von Aktivitäten abzubrin
gen, die zu einem Verstoß gegen das Ölembargo gegen 
Südafrika führen; 

3. ermächtigt die Zwischenstaatliche Gruppe, die 
Öffentlichkeit durch entsprechende Maßnahmen stärker über 
das Ölembargo gegen Südafrika aufzuklären, soweit erforder
lich beispielsweise auch durch die Entsendung von Missio
nen und die Teilnahme an den entsprechenden Konferenzen 
und Tagungen; 

4. ersucht die Zwischenstaatliche Gruppe, der Gene
ralversammlung auf ibrer achtundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

5. ersucht alle Staaten, mit der Zwischenstaatlichen 
Gruppe zusammenzuarbeiten, indem sie ihr jede erforderliche 
Unterstützung zur Durchführung dieser Resolution gewähren. 

91. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

E 

MILITÄRISCHE UND SONSTIGE KOLLABORATION MIT 
SÜDAFRIKA 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Erklärung über Apartheid und deren 
zerstörerische Folgen im südlichen Afrika", ihre Resolutio
nen 45/176 Bund C vom 19. Dezember 1990 und 46n9 B 
und C vom 13. Dezember 1991 sowie die Resolutionen des 
Sicherheitsrats über das Waffenembargo und die militärische 
Kollaboration mit Südafrika, 

Kenntnis nehmend vom Bericht des Sonderausschusses 
gegen Apartheid" und vom Bericht des Sicherheitsrats
ausschusses nach Ratsresolution 421 (1977) vom 9. Dezem
ber 1977 zur Südafrikafrage über seine Tätigkeit im Zeit
raum 1980-198997, 

mit Genugtuung über die Entschlossenheit und Durchset -
zungskraft, die der Sicherheitsrat beim Herangehen an 
Fragen bezüglich der Erhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit bewiesen hat, 

im Hinblick darauf, daß es angebracht wäre, den Über
wachungs- und Durchsetzungsmechanismus der bindenden 
Sanktionen weiter zu stärken, die Südafrika vom Sicherheits
rat mit seiner Resolution 418 (1977) vom 4. November 1977 
auferlegt worden sind, 

von neuem erklärend, daß die vollständige Anwendung des 
bindenden Waffenembargos gegen Südafrika unverziehtbarer 
Bestandteil des internationalen Vorgehens zur restlosen 
Beseitigung der Apartheid ist, 

überzeugt, daß die Sanktionen und andere restriktive 
Maßnahmen einen maßgeblichen Einfluß auf die jüngsten 
Entwicklungen in Südafrika gehabt haben und daß die 
Anwendung eines geeigneten dosierten Drucks nach wie vor 
ein wirksames und notwendiges Instrument des Prozesses zur 
friedlichen Beendigung der Apartheid ist, 
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Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generaldirektors 
der Internationalen Atomenergie-Organisation vom 4. Sep
tember 1992 über die Vollständigkeit des Kemanlagen- und 
Kemmaterialinventars Südafrikas gemäß dem Sicherungsab
kommen90

, 

mit dem Ausdruck ihrer ernsthaften Besorgnis über die 
anhaltenden Verletzungen des bindenden Waffenembargos, 
insbesondere durch diejenigen Länder, die heimlich Waffen
handel mit Südafrika betreiben, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, daß Südafrikas 
militärische Außenbeziehungen, insbesondere im Bereich der 
Militärtechnologie und vor allem bei der Herstellung und Er
probung von Raketen, uneingeschränkt fortbestehen, wie aus 
dem Bericht des Sonderausschusses gegen Apartheid her
vorgeht, 

in ernster Besorgnis über die von bestimmten erdölprodu
zierenden Staaten verfolgte Praxis, Erdöl gegen südafrikani
sche Waffen zu tauschen, 

1. mijJbilligt das Handeln derjenigen Staaten, die das 
bindende Waffenembargo auch weiterhin direkt oder indirekt 
verletzen und mit Südafrika auf militärischem und nuklearem 
Gebiet sowie im Bereich des Nachrichtenwesens und der 
Technologie kollaborieren, und fordert diese Staaten auf, aUe 
widerrechtlichen Handlungen ab sofort einzusteHen und ibren 
Verpflichtungen aufgrund der Resolution 418 (1977) des 
Sicherheitsrats nachzukommen; 

2. bittet alle Staaten nachdrücklich um die Verabschie
dung strikter Rechtsvorschriften bezüglich der Anwendung 
des Waffenembargos sowie um das Verbot der Lieferung an 
Südafrika von nuklearen und militärischen Produkten und 
von Computer- und Kommunikationsgerät, technologischen 
Kenntnissen und Dienstleistungen, unter Einschluß von 
militärischen Erkenntnissen, die für die Militär-, Po1izei~ und 
Sicherheitsbehörden dieses Landes bestimmt sind, bis freie 
und faire Wahlen stattgefunden haben und eine demokrati
sche Regierung eingesetzt worden ist; 

3. bittet den Sicherheitsrat nachdrücklich, Sofortrnaßnah
men in Betracht zu ziehen, durch weIche die uneinge
schränkte Anwendung und wirksame CJ:berwachung des vom 
Rat mit seinen Resolutionen 418 (1977) und 558 (1984) vom 
13. Dezember 1984 verhängten Waffenembargos sicherge
steHt werden, die Empfehlungen des Ausschusses nach 
Ratsresolution 421 (1977) betreffend geeignete Maßnahmen 
als Reaktion auf die Verletzungen des bindenden Waffen
embargos umzusetzen und dem Generalsekretär regelmäßig 
Informationen zur allgemeinen Verteilung an die Mitglied
staaten zur Verfügung zu steHen; 

4. fordert aHe Staaten auf, die geltenden tinanzieBen 
Maßnahmen aufrechtzuerhalten, und bittet insbesondere die 
Regierungen und privaten Finanzinstitutionen sowie den 
Internationalen Währungsfonds und die Weltbank nachdrück
lich, Südafrika - gleichgültig ob dem öffentlichen oder 
privaten Sektor - keine weiteren Darlehen oder Kredite zu 
gewähren, bis Einigung über eine nichtrassische demokra
tische Verfassung erzielt worden ist beziehungsweise bis die 
von der Konferenz für ein demokratisches Südafrika ein
zusetzenden Übergangsbehörden gezielte diesbezügliche 
Empfehlungen vorlegen; 

5. ersucht den Sonderausschuß gegen Apartheid, die 
Frage der militärischen und nuklearen KoBaboration mit 
Südafrika laufend weiterzuverfolgen und der Generalver
sammlung und dem Sicherheitsrat gegebenenfaBs darüber 
Bericht zu erstatten. 

F 
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BEZIEHUNGEN ZWISCHEN SÜDAFRIKA UND ISRAEL 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu den 
Beziehungen zwischen Südafrika und Israel, insbesondere 
ihre Resolution 46179 D vom 13. Dezember 1991, 

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses 
gegen Apartheid über die jüngsten Entwicklungen in den 
Beziehungen zwischen Südafrika und Israel" und des Be
richts des Generalsekretärs über Südafrikas Fähigkeit, 
ballistische Flugkörper mit Kemsprengköpfen herzustel
len99

• 

mit Besorgnis feststellend, daß die militärischen Bezie
hungen zwischen Südafrika und Israel, vor allem auf dem 
Gebiet der Webrtechnik, und insbesondere die Zusammen
arbeit bei der Herstellung und Erprobung nuklearer Flugkör
per, uneingeschränkt fortbestehen, 

1. mißbilligt entschieden die Zusammenarbeit Israels mit 
dem südafrikanischen Regime auf militärischem und nuklea
rem Gebiet; 

2. verlangt erneut, daß Israel von jedweder Form der 
Zusammenarbeit mit Südafrika, insbesondere auf militäri
schem und nuklearem Gebiet, abläßt und diese sofort 
beendet; 

3. bittet den Sicherheitsrat nachdrücklich zu erwägen, 
gegen Israel geeignete Maßnahmen wegen seiner Verletzung 
des über Südafrika verhängten bindenden Waffenembargos 
zu ergreifen; 

4. ersucht den Sonderausschuß gegen Apartheid, die 
Beziehungen zwischen Südafrika und Israel auch weiterhin 
zu überwachen und laufend weiterzuverfolgen und der 
Generalversammlung und dem Sicherheitsrat gegebenenfalls 
darüber Bericht zu erstatten. 

G 
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UNTERSTÜTZUNG DER TÄTIGKEIT DER KOMMISSION 
GEGEN APARTHEID IM SPORT 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen über den Boykott der 
Apartheid im Sport und insbesondere die Resolution 321105 
M vom 14. Dezember 1977, mit der sie die Internationale 
Erklärung gegen Apartheid im Sport verabschiedet hat, die 
Resolution 40/64 G vom 10. Dezember 1985, deren Anlage 
die Internationale Konvention gegen Apartheid im Sport 
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enthält, sowie die Resolulion 45/176 G vom 19. Dezember 
1990, I 

nach Belwndlung des aerichts der Kommission gegen 
Apartheid im Sport1OO uJId der einschlägigen Abschnitte 
des Berichts des Sonderausschusses gegen Apartheid", 

1. nimmt Kenntnis vo Bericht der Kommission gegen 
Apartheid im Sport und b Iligt ihre EmpfehlungenlOl

; 

2. bittet die Regieru en und die Vertreter des inter
nationalen Sports nachd kli~h, die nichtrassische Sportbe
wegung in Südafrika bei er Uberwindung der strukturellen 
Ungleichheiten im Sport die zu den Vermächtnissen der 
Apartheid zählen, zu un tülzen. 

91. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/117. BHdungs- und usbHdungsprogramm der Ver
einten Nationen für das südliche Afrika 

Die Generalversammlu g t 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen zum Bildungs- und 
Ausbildungsprogramm d r Vereinten Nationen für das 
südliche Afrika, insbeson ere auf die Resolution 46180 vom 
13. Dezember 1991, 

nach Belwndlung des Berichts des Generalsekretärs 102, 

in dem die Tätigkeit des Beratenden Ausschusses für das 
Bildungs- und Ausbildung~programm der Vereinten Nationen 
für das südliche Afrika u~d die Verwaltung des Programms 
in der Zeit vom 1. Sept~mber 1991 bis 31. August 1992 
dargestellt wird, I 

I 

mit Genugtuung festste~lend, daß die im Anschluß an die 
Evaluierung des Programms 1989 abgegebenen und vom 
Beratenden Ausschuß geb' ligten Empfehlungen auch weiter
hin umgesetzt werden, 

in Anerkennung der w vollen Hilfe, die das Programm 
den Völkern Südafrikas u d Namibias gewährt, 

sowie mit Genugtuung eststellend, daß die pädagogiscbe 
und technische Unterstü ung für das südliche Afrika eine 
Angelegenheit ist, an de die internationale Gemeinschaft 
immer größeren Anteil· t, 

in voller Anerkennung er Notwendigkeit, soweit möglich 
an Bildungs- und Ausbild ngsstätten innerhalb Südafrikas für 
Studenten aus Südafrika rtlaufend Bildungsmöglichkeiten 
und Beratung bereitzus len, und zwar in einem breiten 
Spektrum fachlicher, kul eller und sprachlicher Disziplinen, 
sowie diesen Studenten M 'glichkeiten zur Berufs- und Fach
ausbildung und zu weite 'hrenden Studien auf Graduierten
und Postgraduierteneben1 in vorrangigen Fachbereichen zu 
bieten, I 

fest davon Uberzeugt, daß der Ausbau des Programms 
unerläßlich ist, damit m steigenden Bedarf an einer 
Bildungs- und Ausbildun sforderung für benachteiligte Stu
denten aus Südafrika en rochen werden kann, 

feststellend, daß das ogramm in dem Bestreben, dem 
vorrangigen Bedar1 ben hteiligter Südafrikaner gerecht zu 
werden, weiter umfangre chere Ressourcen für den Aufbau 
von Institutionen in Süd 'ka bereitstellt, insbesondere in-

dem es traditionell schwarze und andere Hochschulen 
dadurch stärkt, daß es für Graduierte und für den akademi
schen Mittelbau im Ausland ein Fortbildungsprogramm auf 
dem Gebiet des Bildungsmanagements durchführt und andere 
kurze Fachausbildungskurse veranstaltet, die den Teilneh
mern von vornherein Rückkehr- und Beschäftigungsmöglich
keiten bieten, 

1. billigt den Bericht des Generalsekretärs über das 
Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen 
für das südliche Afrika; 

2. spricht dem Generalsekretär und dem Beratenden 
Ausschuß für das Bildungs- und Ausbildungsprogramm der 
Vereinten Nationen für das südliche Afrika ihre Aner
kennung aus für ihre anhaltenden Bemühungen um den 
Ausbau des Programms, damit dieses dem Bedarf optimal 
Rechnung tragen kann, der sich aus den im Wandel begriffe
nen Verhältnissen in Südafrika ergibt, sowie um die Förde
rung großzügiger Beiträge an das Programm und um eine 
Verbesserung der Zusammenarbeit mit staatlichen, zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Stellen, die Südafrika 
pädagogische und fachliche Hilfe gewähren; 

3. begrUßt es, daß die Folgekonferenz über internationale 
Bildungsförderung für benachteiligte Südafrikaner, die vom 
Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen 
für das südliche Afrika und seinem Beratenden Ausschuß am 
8. und 9. September 1992 in New York veranstaltet wurde", 
in ihren Beratungen besonderes Gewicht auf die Notwendig
keit gelegt hat, 

a) eine Verbindung zwischen dem Ausbildungs- und 
Bildungsbereich und der Industrie in Südafrika herzustellen; 

b) traditionell schwarze und andere Universitäten durch 
Austauschprogramme für Graduierte und den akademischen 
Mittelbau zu unterstützen und zu stärken; 

c) in Südafrika auch weiterhin Bildungsförderung auf 
tertiärer Ebene zu betreiben, das institutionelle, fachliche und 
finanzielle Potential auszubauen sowie die Entscheidungs
findung nichtstaatlicher Organisationen, auf Gemeinwesen
ebene tätiger Organisationen und Bildungseinrichtungen zu 
verbessern, die mit ihrem Wirken den Bedürfnissen und In
teressen benachteiligter Südafrikaner zu entsprechen suchen; 

4. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Ausbil
dungstätigkeit des Programms, mit der den vorrangigen 
Problemen auf dem Gebiet der Bildungs- und Ausbildungs
förderung für benachteiligte Südafrikaner Rechnung getragen 
werden soll; 

5. begrUßt die immer umfangreichere Bildungs- und 
Ausbildungstätigkeit des Programms innerhalb Südafrikas 
und seine enge Zusammenarbeit mit den südafrikanischen 
nichtstaatlichen Organisationen und Bildungseinrichtungen; 

6. betont, daß die internationale Gemeinschaft eine 
wichtige Rolle zu spielen hat, wenn es darum geht, dem 
Volk Südafrikas in der Übergangszeit bei der Beseitigung 
der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten, insbeson
dere im Bildungsbereich, zu helfen; 

7. fordert die entsprechenden nichtstaatlichen Bildungs
einrichtungen, Privatorganisationen und Einzelpersonen auf, 
dem Programm bei der Erleichterung der Rückkehr seiner 
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Absolventen sowie bei der Stellenbeschaffung für sie behilf
lich zu sein; 

8. appelliert an die Regierungen, zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, internationalen Berufsver
bände und Einzelpersonen, ihren Einfluß und ihr Gewicht in 
Südafrika geltend zu machen, um den Absolventen des 
Programms zu helfen, Zugang zu Beschäftigungsmöglichkei
ten zu erhalten, damit sie in der Übergangszeit und danach 
ihr fachliches Können und Wissen effektiv in den Dienst der 
politiscben, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung 
Südafrikas stellen können; 

9. ist der Auffassung, daß das Programm in Anbetracht 
der sich wandelnden Verhältnisse in Südafrika neben seinen 
im Ausland durchgeführten Bildungs- und Ausbildungs
programmen über die notwendige Flexibilität und die 
erforderlichen Mittel verfügen sollte, um im Lande selbst in 
geeigneter Weise Bildungs- und Ausbildungsförderung für 
benachteiligte Südafrikaner zu betreiben; 

10. dankt allen, die das Programm durch Beiträge, 
Stipendien oder Studienplätze an ihren Bildungseintichtungen 
unterstützt haben; 

11. appelliert an alle Staaten, Institutionen, Organisationen 
und Einzelpersonen, dem Programm größere finanzielle und 
sonstige Unterstützung zukommen zu lassen, damit es sein 
Aktivitätenprogramm durchführen kann. 

9 J. Plenarsitzung 
J 8. Dezember J 992 

47/118. Die Situation in Zentralamerlka: Verfahren zur 
Herbeifiihrung eines tragf'lihigen und dauerhaf
ten Friedens sowie Fortschritte bei der Gestal
tung einer Region des Friedens, der Freiheit, der 
Demokratie und der Entwicklung 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 530 
(1983) vom 19. Mai 1983, 562 (1985) vom 10. Mai 1985, 
637 (1989) vom 27. Juli 1989, 644 (1989) vom 7. November 
1989, 650 (1990) vom 27. März 1990, 653 (1990) vom 
20. April 1990, 654 (1990) vom 4. Mai 1990, 656 (1990) 
vom 8. Juni 1990,714 (1991) vom 30. September 1991,719 
(1991) vom 6. November 1991, 729 (1992) vom 14. Januar 
1992, 784 (1992) vom 30. Oktober 1992 und 791 (1992) 
vom 30. November 1992 sowie auf ihre Resolutionen 38110 
vom 11. November 1983, 39/4 vom 26. Oktober 1984, 41/37 
vom 18. November 1986, 42/1 vom 7. Oktober 1987,43/24 
vom 15. November 1988, 44/10 vom 23. Oktober 1989, 
44/44 vom 7. Dezember 1989, 45/15 vom 20. November 
1990 und 46/1 09 vom 17. Dezember 1991, 

eingedenk der Bedeutung der Verpflichtungen, welche die 
zentralamerikanischen Präsidenten im Rahmen des am 
7. August 1?,87 auf dem Es~uipulas-II-Gipfeltreffen unter
zeichneten Ubereinkommens "', der am 16. Januar 1988 in 
Alajuela (Costa Rica)J(~ und am 14. Februar 1989 in Costa 
deI Sol (EI Salvador) verabschiedeten ErklärungenLI", der 
am 7. August 1989 in Tela (Honduras)'''', am 12. Dezem
ber 1989 in San Isidro de Coronado (Costa Rica), am 
3. April 1990 in Montelimar (Nicaragua)I07, am 17. Juni 
1990 in Antigua (Guatemala)J(", am 17. Dezember 1990 in 

Puntarenas (Costa Rica)11l9 und am 13. Dezember 1991 in 
TegucigalpallO geschlossenen Übereinkünfte sowie der 
Agenda von Managua vom 5. Juni 1992111 eingegangen 
sind, 

im Bewußtsein dessen, daß das am 7. August 1987 auf 
dem Esquipulas-II-Gipfeltreffen von den Präsidenten der 
Republiken Costa Rica, EI Salvador, Guatemala, Honduras 
und Nicaragua unterzeichnete Übereinkommen "Verfahren 
zur Schaffung eines tragflihigen und dauerhaften Friedens in 
Zentralamerika"lOl das Ergebnis der von den Zentralamerika
nem getroffenen Entscheidung ist, sich voll der historischen 
Herausforderung zu stellen, für Zentralamerika eine friedli
che Zukunft zu gestalten, 

überzeugt von dem politischen Willen, der die Völker 
Zentralamerikas bewegt, Frieden, Aussöhnung, Entwicklung 
und Gerechtigkeit herbeizuführen, sowie von der Verpflich
tung, ihre Differenzen mittels Dialog, Verhandlung und 
Achtung der legitimen Interessen aller Staaten beizulegen, 
entsprechend ihrer eigenen Entscheidung und ihrer eigenen 
historischen Erfahrung und ohne Aufgabe der Grundsätze der 
Selbstbestimmung und der Nichteinmischung, 

• 
in Anerkennung der Wichtigkeit aller Aspekte der Frie

densoperationen, die aufgrund der Beschlüsse des Sicher
heitsrats und mit Unterstützung des Generalsekretärs in 
Zentralamerika durchgeführt wurden, sowie der Notwendig
keit, die dabei erzielten Ergebnisse zu bewahren und auf 
ihnen aufzubauen, 

in Bekräftigung der Überzeugung, daß der Frieden eins, 
ungeteilt und unteilbar und darum von Freiheit, Demokratie 
und Entwicklung nicht zu trennen ist und daß diese Ziele 
unverziehtbar sind für die Konsolidierung der Veränderun
gen, die eine nachhaltige, partizipatorische und ausgewogene 
Entwicklung in Zentralamerika garantieren werden, sowie in 
Bekräftigung der Notwendigkeit einer Neugestaltung der Art 
und Weise, in der die zentralamerikanischen Volkswirt
schaften mit dem Rest der Welt verbunden sind, 

im Hinblick darauf, daß die Präsidenten auf dem Gipfel
treffen von Puntarenas Zentralamerika zu einer Region des 
Friedens, der Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung 
erklärt haben und daß sie in der Erklärung von Tegucigal
pa'" das Zentralamerikanische Integrationssystem geschaf
fen haben, dessen grundlegendes Ziel darin besteht, die 
Integration Zentralamerikas und seine Konstituierung als 
Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und der 
Entwicklung zu gewährleisten, 

sowie im Hinblick auf die Wichtigkeit der Beschlüsse über 
die menschliche und soziale Entwicklung, die von den 
zentralarnerikanischen Präsidenten im Dezember 1991 in 
Tegucigalpa verabschiedet wurden, sowie auf die Bedeutung 
der Agenda von Managua, die von den Präsidenten im Juni 
1992 in Nicaragua verabschiedet wurde, wo auch die 
Ergebnisse der letzten elf Gipfeltreffen bewertet und eine 
gemeinsame Vorgehensweise in bezug auf Anschlußrnaßnah
men an die geschlossenen Übereinkünfte und deren Kon
solidierung festgelegt wurde, 

ferner im Hinblick auf die Verpflichtungen, die während 
der Verhandlungen über Sicherheit, Verifikation sowie die 
Kontrolle und Begrenzung der Rüstungen und des Militär
personals in der Sicherheitskommission eingegangen worden 
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sind, die aufgrun.~ des I auf dem Esquipulas-II-Gipfeltreffen 
unterzeichneten Uberejnkommens zur Herbeiführung eines 
stabilen und dauerhaften Friedens in Zentralamerika einge
setzt wurde, 

in der Überzeugung, daß das am 16. Januar 1992 in 
Mexiko-Stadt zwischen der Regierung EI Salvadors und der 
Frente Farabundo Marlf para la Liberaci6n Nacional ge
schlossene Friedensa~kommenl1J das tiefe Streben des 
Landes nach Frieden d Gerechtigkeit zum Ausdruck bringt 
und daß die genaue Ei altung des Abkommens es nicht nur 
gestatten wird, den waffneten Konflikt auf politischem 
Weg zu beenden, sond rn auch den Grundstein für wichtige 
politische, rechtliche, . rtschaftliche und soziale Veränderun
gen legen wird, die al e Sektoren des Landes in die Kon
solidierung einer dem ktatischen und solidarischen Gesell
schaft einbeziehen mü sen, 

mit Genugtuung fi /SIe/lend, daß beide Parteien die 
Waffenruhe getreu ein halten und dabei Verzögerungen und 
Schwierigkeiten im ProzeB der Umsetzung der Friedens
abkommen in EI Salv~or überwunden haben und daß sie 
dank der vermittl~n des Generalsektetärs und seiner 
Beauftragten Abkomm n geschlossen haben, die zur endgül
tigen Einstellung des waffneten Konflikts am 15. Dezem-
ber 1992 führen w n, 

Kenntnis nehmend v, n dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 23. November Ig92 über die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in ~l Salvador"4, 

Uberzeugt von der' Wichtigkeit der Fortführung der 
Gespräche, die zwischen der Regierung Guatemalas und der 
Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca unter der 
Schirmherrschaft der Nationalen Aussöhnungskommission 
Guatemalas und in Gegenwart des Beauftragten des General
sekretärs stattfinden 'nd deren Ziel darin besteht, der 
bewaffneten Konfron tion in dem Land möglichst bald ein 
Ende zu setzen und ioe nationale Aussöhnung und die 
uneingeschränkte Ach ng vor den Menschenrechten aller 
Guatemalteken herbei uführen, 

unter Hervorhebung der Wichtigkeit einer Beendigung des 
bewaffneten Konflikts in Nicaragua und der Notwendigkeit, 
den Frieden in diese Land zu konsolidieren, sowie der 
dringenden N otwendi keit, daß die internationale Gemein
schaft und das Syste der Vereinten Nationen Nicaragua 
auch weiterhin die zu Förderung der Normalisierung und 
des wirtschaftlichen u d sozialen Wiederaufbaus erforderli
che Unterstützung ge ähren, damit die Demokratie gestärkt 
und die Kriegsfolgen nd die schädlichen Auswirkungen der 
jüngsten Naturkatastr phen überwunden werden, 

in Anerkennung de wertvollen und wirksamen Beitrags 
der Vereinten N atione sowie verschiedener staatlicher und 
nichtstaatlicher Mech nismen zum Prozeß der Demokrati
sierung, Befriedung nd Entwicklung in Zentralamerika 
sowie anerkennend~ ie wichtig für die schrittweise Um
wandlung Zentralamerikas in eine Region des Friedens, der 
Freiheit, der DemokrJtie und der Entwicklung sowohl der 
politische Dialog und die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
sind, die durch die Mi~sterkonferenz über politischen Dialog 
und wirtschaftliche Z~sammenarbeit zwischen der Europäi
schen Gemeinschaft u d den zentralamerikanischen Ländern 
in Gang gesetzt wu n, als auch die gemeinsame Initiative 

der industrialisierten Länder (Gruppe der Vierundzwanzig) 
und der Gruppe der kooperierenden Länder (Gruppe der 
Drei)115 in Lateinamerika im Rahmen einer Partnerschaft 
für Demokratie und Entwicklung in Zentralamerika, 

eingedenk dessen, daß sich der uneingeschränkten Ver
wirklichung von Frieden, Freiheit, Demokratie und Entwick
lung in Zentralamerika nach wie vor große Hindernisse in 
den Weg stellen, deren schließliehe Überwindung einen 
globalen Bezugsralunen voraussetzt, der es der internationa
len Gemeinschaft gestattet, ihre Unterstützung auf die 
Bemühungen um ein gemeinschaftliches Auftreten und um 
den demokratiscben Fortschritt der zentralamerikanischen 
Länder zu konzentrieren, 

1. wUrdigt die Anstrengungen der zentralamerikanischen 
Länder zur Herbeiführung des Friedens durch die Umsetzung 
des am 7. August 1987 in Guatemala-Stadt unterzeichneten 
Übereinkommens "Verfahren zur Schaffung eines tragfähigen 
und dauerhaften Friedens in Zentralamerika" 103 sowie der auf 
späteren Gipfeltreffen verabschiedeten Übereinkünfte; 

2. bringt ihre entschiedenste Unterstützung für diese 
Übereinkünfte zum Ausdruck und bittet die Regierungen 
nachdrücklich, ihre Bemühungen um die Konsolidierung 
eines tragfähigen und dauerhaften Friedens in Zentralamerika 
fortzusetzen, und ersucht den Generalsekretär, die zentral
amerikanischen Regierungen bei ihren Bemühungen um die 
Konsolidierung des Friedens, der Demokratie und der 
Entwicklung auch weiterhin nach Kräften zu unterstützen; 

3. bekräftigt den Beschluß der Präsidenten der zentra\
amerikanischen Länder, Zentralamerika zu einer Region des 
Friedens, der Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung 
zu erklären, und unterstützt die Initiativen der zentralameri
kanischen Länder zur Stärkung von Regierungen, welche die 
Demokratie, den Frieden, die Zusammenarbeit und die strikte 
Achtung vor den Menschenrechten zur Grundlage ihrer 
Entwicklung machen; 

4. begrUßt die Übereinkünfte, die die Sicherheitskommis
sion der zentralamerikanischen Länder bei der Schaffung 
eines neuen Sicherheitsmodells erzielt hat, das auf Koor
dination, Kommunikation und Prävention, Vertrauen.bildung 
zwischen den Staaten der Region und Fortschritten bei 
Sicherheit, Verifikation sowie Kontrolle und Begrenzung der 
Rüstungen und des Militärpersonals aufbaut; 

5. gibt ihrer Genugtuung Ausdruck über die Maßnahmen, 
die ergriffen worden sind, um das so wichtige Friedens
ahkommen zwischen der Regierung EI Salvadors und der 
Frente Farabundo Mart. para la Liberaci6n Nacional1l3 

umzusetzen, sowie über die Flexibilität, die beide Parteien 
bewiesen haben, was die Überwindung von Hindernissen und 
Differenzen und die Wahrung des engen Zusammenhangs 
zwischen der Erfüllung der verschiedenen Verpflichtungen 
betrifft, die sie eingegangen sind, mit dem Ziel, die voll
ständige und genaue Durchführung aller Übereinkünfte 
sicherzustellen; 

6. begrUßt mit besonderer Genugtuung die Abhaltung der 
Zeremonie der nationalen Aussöhnung am 15. Dezember 
1992, mit der die bewaffnete Konfrontation in EI Salvador 
endgültig beendet wurde, und bittet nachdrücklich alle Teile 
der salvadorianischen Gesellschaft, auch weiterhin mit 
größtem Verantwortungsbewußtsein und im Geiste der Ent-
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spannung und der nationalen Aussöhnung zu handeln, um 
die Realisierung der noch nicht erfüllten Verpflichtungen 
sicherzusteHen und so einen erfolgreichen Abschluß des 
Befriedungsprozesses und die Entwicklung normaler Lebens
bedingungen im ganzen Land, insbesondere in den von dem 
bewaffneten Konflikt am stärksten betroffenen Gebieten, zu 
ermöglichen; 

7. dankt dem Generalsekretär und seinen Beauftragten 
für die wirksame und zeitgerechte Vermittlung und ver
sichert sie ihrer Unterstützung, damit sie auch weiterhin alles 
Erforderliche tun können, um zur erfolgreichen Umsetzung 
aHer Friedensabkommen in EI Salvador beizutragen; 

8. dankt außerdem den Regierungen Kolumbiens, 
Mexikos, Spaniens und Venezuelas, die zur Gruppe der 
Freunde des Generalsekretärs gehören, sowie der Regierung 
der Vereinigten Staaten von Amerika für ihre unablässige 
Unterstützung und ihren Beitrag zu den Bemühungen um die 
Herbeiführung des Friedensabkommens und die Erfüllung 
der darin niedergelegten Verpflichtungen und bittet sie 
nachdrücklich, diese auch weiterhin zu unterstützen, bis diese 
Abkommen, die den Willen und die Bestrebungen des 
salvadorianischen Volkes widerspiegeln, vollinhaltlich 
umgesetzt sind; 

9. weist von neuem darauf hin, wie wichtig es ist, daß 
der Verhandlungsprozeß zwischen der Regierung Guatemalas 
und der Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
beschleunigt wird, damit die Ziele erreicht werden, die in 
den am 26. April 1991 in Mexiko-Stadt1l6 und am 25. Juli 
1991 in Queretaro (Mexiko)'l7 unterzeichneten Abkommen 
niedergelegt sind, und bittet nachdrücklich darum, daß die 
vereinbarten Verfahren genauestens angewandt werden und 
daß Fortschritte hinsichtlich der Übernahme von Verpflich
tungen in bezug auf aHe Fragen erzielt werden, die in den in 
Mexiko-Stadt unterzeichneten Abkommen niedergelegt sind, 
insbesondere was die Unterzeichnung des Umfassenden 
Menschenrechtsabkommens betrifft, mit dem sie sich befaßt 
haben, damit in naher Zukunft mit fortgesetzter Unter
stützung der internationalen Gemeinschaft und der Vereinten 
Nationen die nationale Aussöhnung und ein tragfahiger, 
dauerhafter Frieden herbeigeführt werden; dankt ebenso dem 
Generalsekretär und seinem Beauftragten für die Unter
stützung, die sie dem Verhandlungsprozeß zuteil werden 
lassen, und legt ihnen die weitere Gewährung dieser Unter
stützung nahe; 

10. unterstützt die Anstrengungen, welche die Regierung 
Nicaraguas unternimmt, um den Frieden zu konsolidieren, 
und befürwortet die Feststellung des Vorliegens außer
gewöhnlicher Umstände, damit die internationale Gemein
schaft und die Finanzierungsorganisationen die Normalisie
rung, den wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau und 
die Stärkung der Aussöhnung und Demokratie in diesem 
Land unterstützen~ 

11. unterstreicht die Bedeutung, die der Fortsetzung und 
den Ergebnissen des politischen Dialogs und der wirtschaftli
chen Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Gemein
schaft und ihren Mitgliedstaaten, den Staaten Zentralameri
kas und Panama und der Gruppe der kooperierenden Länder 
(Gruppe der Drei)ll5 sowie der Initiative der industrialisierten 
Länder (Gruppe der Vierundzwanzig) im Rahmen der 
Partnerschaft für Demokratie und Entwicklung in Zentral-

amerika für die Bemühungen der zentralamerikanischen 
Länder um Frieden und die Konsolidierung der Demokratie 
und der wirtschaftlichen Entwicklung zukommt; 

12. ersucht den Generalsekretär und die Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen, den zentralamerikani
schen Ländern nach Bedarf und im Rahmen der verfügbaren 
Ressourcen die erforderliche technische und finanzielle 
Unterstützung zu gewähren, und fordert die internationale 
Gemeinschaft auf, ihre Unterstützung für Frieden, Freiheit, 
Demokratie und Entwicklung in Zentralamerika zu erhöhen, 
indem sie mehr Mittel für ihre Konsolidierung bereitsteHen, 
damit die bereits erzielten Fortschritte nicht infolge der 
begrenzten materiellen Möglichkeiten der Region geschmä
lert oder zunichte gemacht werden; 

13. verweist von neuem auf die Bedeutung, die dem von 
der Generalversammlung in ihrer Resolution 42/231 vom 
12. Mai 1988 begrüßten Sonderplan für die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit Zentralamerika für die Durchführung 
dieser Resolution zukommt, insbesondere, weil er die Grund
lage für die Durchführung des Zentralamerikanischen Wirt
schaftsaktionsplans'os darstellt; 

14. beschließt die Aufnahme des Punktes "Die Situation 
in Zentralamerika: Verfahren zur Herbeiführung eines 
tragfahigen und dauerhaften Friedens sowie Fortschritte bei 
der Gestaltung einer Region des Friedens, der Freiheit, der 
Demokratie und der Entwicklung" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung; 

15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über den 
Stand der Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

91. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/119, Internationale Nothilfe für den Wiederaufbau 
des kriegszerstörten Afghanistan 

Die Generalversammlung, 

feststellend, daß die Errichtung des Islamischen Staates 
Afghanistan eine neue Chance für den Wiederaufbau des 
Landes darstellt, 

dem Volk Afghanistans Frieden und Wohlstand wün
schend, 

mit dem Ausdruck ihrer Hoffnung, daß der Islamische 
Staat seine Bemühungen um die weitere Stabilisierung der 
Sicherheitslage in dem Land fortsetzen und so zur sicheren 
Auslieferung der internationalen Hilfe beitragen wird, 

zutiefst besorgt über die massive Zerstörung von Sachwer
ten und die schweren Schäden an der wirtschaftlichen und 
sozialen Infrastruktur Afghanistans infolge der vierzehn 
Kriegsjalue, 

unterstreichend, wie wichtig die Normalisierung und der 
Wiederaufbau Afghanistans für den Wohlstand seines Volkes 
sind, das in den vierzehn Jahren des Krieges und der 
Zerstörung viele Entbehrungen auf sich nehmen mußte und 
während des gesamten Konflikts keine Entwicklungsmöglich
keiten hatte, 
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in dem Bewußtsein, Afghanistan als ein zu den am 
wenigsten entwickelten .. dem zählendes Binnenland nach 
wie vor unter einer äuße"t kritischen Wirtschaftslage leidet, 

erklärend, daß dringend internationale Maßnahmen 
eingeleitet werden müssen, um Afghanistan bei der Wieder
herstellung grundlegender Dienste und Einrichtungen und 
beim Wiederaufbau des ptndes behilflich zu sein, 

mit Wohlwollen Kenn 
Appell um international 
rung des Islamischen 
nationale Gemeinschaft 

is nehmend von dem dringenden 
humanitäre Hilfe, den die Regie

taates Afghanistan an die inter
erichtet hat, 

ihrer Hoffnung Ausd ck gebend, daß die internationale 
Gemeinschaft auf den v m Generalsekretär am 5. Juni 1992 
erlassenen Zusammenge aßten Appell um humanitäre Nothil
fe für Afghanistan'lS en sprechend reagieren wird, 

allen Regierungen da kend, die den afghanisehen Flücht
lingen Hilfe gewährt haben, insbesondere den Regierungen 
Pakistans und der Isl~ischen Republik Iran, und in An
erkennung der Notwen igkeit internationaler Hilfe für die 
Repatriierung und Neua siedlung der Flüchtlinge und der im 
Lande selbst Vertrieben n, 

mit dem Ausdruck ih s Dankes an die Staaten sowie die 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die 
auf den humanitären B Afghanistans reagiert haben und 
auch weiterhin reagiere , sowie an den Generalsekretär und 
seinen Persönlichen B uftragten, die die entsprechende 
humanitäre Hilfe mobilisiert und ihre Auslieferung koor
diniert haben, 

, 

1. bestärkt die Regierung und das Volk des Islamischen 
Staates Afghanistan in i/u-en Normalisierungs- und Wieder
autbauanstrengungen; i 

2. begrüßt mit Ge~gtuung die Bemühungen, die der 
Generalsekretär unterni mt, um die Aufmerksamkeit der 
internationalen Gemei schaft auf die akuten Probleme 
Afghanistans zu lenke und Hilfe für die Normalisierung 
und den Wiederaufbau es Landes zu mobilisieren; 

3. appelliert eind' lieh an alle Staaten, Organisationen 
und Programme der Vi inten Nationen, Sonderorganisati0-
nen und anderen zwi henstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, eing nk der Existenz des in Ziffer 5 
erwähnten Nothilfe-Tre ndfonds für Afghanistan vorrangig 
jede finanzielle, techn' ehe und materielle Hilfe für die 
Repatriierung und Wied ransiedlung der Flüchtlinge und der 
im Lande selbst Vertri benen, die volle Wiederherstellung 
der grundlegenden Di nste und Einrichtungen und den 
Wiederaufbau Afghani ans bereitzustellen; 

4. ersucht den Gen ralsekretär, 

a) sicherzustellen, d die "humanitären und wirtschaftli
chen Hilfsprogramme für Afghanistan" fortgeführt und 
weiter ausgebaut werd 

b) so bald wie mö ich ein Sachverständigenteam nach 
Afghanistan zu entsen n, mit dem Auftrag, im Lichte der 
durch den Krieg veru achten Schäden und Zerstörungen 
eine Lagebeurteilung v rzunehmen und in Zusammenarbeit 
mit der Regierung Afg anistans einen umfassenden Bericht 

über den Normalisierungs- und Wiederaufbaubedarf des 
Landes zu erstellen; 

c) einen Plan zur Mobilisierung finanzieller, technischer 
und materieller Hilfe aufzustellen, der auch die Einberufung 
einer Konferenz von Geberstaaten und internationalen 
Finanzinstitutionen vorsieht; 

5. appelliert außerdem an alle Mitgliedstaaten, ins
besondere an die Geberländer, finanzielle Nothilfe zu ge
währen, indem sie Beiträge an den im August 1988 geschaf
fenen Nothilfe-Treuhandfonds für Afghanistan entrichten und 
auf die zusarnrnengefaßten Appelle des Generalsekretärs um 
humanitäre Nothilfe für Afghanistan reagieren; 

6. bittet die internationalen Finanzinstitutionen sowie die 
Sonderorganisationen, Organisationen und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen, die besonderen Bedürfnisse 
des Islamischen Staates Afghanistan gegebenenfalls ihren 
jeweiligen Verwaltungsorganen zur Prüfung zu unterbreiten, 
und dem Generalsekretär über die Beschlüsse dieser Organe 
Bericht zu erstatten; 

7. bittet den Generalsekretär, die Gesamtsituation in 
Afghanistan auch weiterhin zu verfolgen und seine Guten 
Dienste nach Bedarf zur Verfügung zu stellen und der 
Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
Bericht zu erstatten; 

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über den Stand der 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

9. beschließt die Aufnahme des Punktes "Internationale 
Nothilfe für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Afghani
stan" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzig
sten Tagung. 

91. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/120. Agenda für den Frieden: Vorbeugende Diploma
tie und damit zusammenhängende Fragen 

Die Generalversammlung~ 

unter Hinweis auf die Erklärung vom 31. Januar 1992, die 
am Ende der ersten vom SicherlJeitsrat auf der Ebene der Staats
und Regierungschefs abgehaltenen Tagung verabschiedet 

wurde40 und in der der Generalsekretär gebeten wurde, bis 
zum 1. Juli 1992 eine zur Verteilung an die Mitgliedstaaten 
der Vereinten Nationen bestimmte "Analyse sowie Empfeh
lungen zu der Frage auszuarbeiten, wie die Kapazität der 
Vereinten Nationen zur vorbeugenden Diplomatie, zur 
Friedensschaffung und zur Friedenssicherung im Rahmen der 
Charta und ihrer Bestimmungen gestärkt und effizienter 
gestaltet werden kann", 

mit Genugtuung darüber, daß der Generalsekretär in 
Antwort auf das Gipfeltreffen des Sicherheitsrats umgehend 
den zukunftsorientierten Bericht mit dem Titel "Agenda für 
den Frieden"'" vorgelegt hat, als ein Bündel von Empfehlun
gen, die es verdienen, von der internationalen Gemeinschaft 
eingehend geprüft zu werden, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, das verstärkte Inter
esse an den Vereinten Nationen und die größere Dynamik 
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für ihre Neubelebung aufrechtzuerhalten, damit sie den 
Herausforderungen der neuen Phase in den internationalen 
Beziehungen begegnen und so den Zielen und Grundsätzen 
der Charta der Vereinten Nationen gerecht werden können, 

betonend, daß die Umsetzung der in der" Agenda fUr den 
Frieden" enthaltenen Konzepte und Vorschläge in strenger 
Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Charta, 
insbesondere ihren Zielen und Grundsätzen, erfolgen sollte, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 
24. Oktober 1970 mit der in der Anlage enthaltenen Er
klärung über völkerrechtliche Grundsätze flir freundschaftli
che Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und ihre 
Resolution 43/51 vom 5. Dezember 1988 mit der in der 
Anlage enthaltenen Erklärung über die Verhütung und 
Beseitigung von Streitigkeiten und Situationen, die den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit bedrohen 
können, und über die Rolle der Vereinten Nationen auf 
diesem Gebiet, 

nachdrücklich darauf hinweisend, daß in bezug auf den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit eine ganzheitli
che Betrachtungsweise geboten ist und daß sich die An
strengungen, welche die Vereinten Nationen unternehmen, 
um Frieden, Gerechtigkeit, Stabilität und Sicherheit herzu
stellen, nicht nur auf militärische Fragen erstrecken dürfen, 
sondern über ihre verschiedenen Organe im Rahmen ihres 
jeweiligen Zuständigkeitsbereichs auch auf die entsprechen
den politischen, wirtschaftlichen, sozialen, humanitären 
sowie umwelt- und entwicklungsbezogenen Aspekte, 

unter Betonung der Notwendigkeit internationaler Maßnah
men zur Stärkung der sozioökonomischen Entwicklung der 
Mitgliedstaaten als eines der. Mittel zur Festigung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit und in dieser 
Hinsicht in Anerkennung der Notwendigkeit, die "Agenda 
für den Frieden" durch eine "Agenda flir die Entwicklung" 
zu ergänzen, 

anerkennend, daß ein rechtzeitiger Einsatz der vorbeugen
den Diplomatie das zweckmäßigste und effizienteste Mittel 
ist, um Spannungen abzubauen, bevor sie zu einem Konflikt 
flihren, 

in der Erwägung, daß eine vorbeugende Diplomatie 
Maßnahmen wie Verttauensbildung, Frühwamung, Tatsa
chenennittlung sowie andere Maßnahmen erfordern kann, die 
je nach Bedarf Konsultationen mit den Mitgliedstaaten, 
Diskretion, Vertraulichkeit, Objektivität und Transparenz 
miteinander verbinden sollten, 

nachdrücklich darauf hinweisend, daß die Kapazität der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der vorbeugenden 
Diplomatie gestärkt werden muß, unter anderem durch die 
Zuweisung geeigneter personeller und finanzieller Ressour
cen flir die vorbeugende Diplomatie, damit den Mitgliedstaa
ten dabei geholfen werden kann, ihre Differenzen auf 
friedliche Weise beizulegen, 

erneut erklärend, wie grundlegend wichtig es ist, daß die 
Vereinten Nationen über eine solide und sichere finanzielle 
Grundlage verfligen, damit die Organisation unter anderem 
bei der vorbeugenden Diplomatie eine wirksame Rolle 
spielen kann, 

nachdrücklich darauf hinweisend, wie wichtig es ftir die 
vorbeugende Diplomatie ist, daß die Vereinten Nationen und 
die regionalen Abmachungen und Organisationen im Rahmen 
ihres jeweiligen Zuständigkeits bereichs zusammenarbeiten, 

sowie nachdrücklich dara/{f hinweisend, daß die Achtung 
der Grundsätze der Souveränität, der territorialen Unversehrt
heit und der politischen Unabhängigkeit der Staaten aus
schlaggebend ist ftir jede gemeinsame Anstrengung zur 
Förderung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit, 

ferner unter Hinweis auf andere von der Versammlung im 
Verlauf ihrer siebenundvierzigsten Tagung zu verschiedenen 
Aspekten der "Agenda ftir den Frieden" verabschiedete 
Resolutionen, 

nachdrücklich darauf hinweisend, daß alle Organe und 
Gremien der Vereinten Nationen entsprechend größere 
Anstrengungen unternehmen müssen, um die Rolle der 
Organisation bei der vorbeugenden Diplomatie, der Friedens
schaffung, der Friedenssicherung und der Friedenskon
solidierung zu stärken, und daß sie die Erörterung des 
Berichts des Generalsekretärs fortsetzen müssen, mit dem 
Ziel, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, 

unter Betonung der Notwendigkeit, dem an Maßnahmen 
der vorbeugenden Diplomatie, der Friedensschaffung und der 
Friedenssicherung sowie an humanitären Einsätzen beteilig
ten Personal im Einklang mit den einschlägigen Normen und 
Grundsätzen des Völkerrechts angemessenen Schutz zu 
gewähren, 

Kenntnis nehmend von der Definition der vorbeugenden 
Diplomatie, die der Generalsekretär in seinem Bericht 
"Agenda ftir den Frieden"'· gibt, 

I 

FRIEDLICHE BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN 

nachdrücklich hinweisend auf die Notwendigkeit, die 
friedliche Beilegung von Streitigkeiten zu fördern, 

I. billet die Mitgliedstaaten, sich frühzeitig um eine 
Beilegung ihrer Streitigkeiten durch friedliche Mittel, wie sie 
in der Charta der Vereinten Nationen vorgesehen sind, zu 
bemühen; 

2. beschließt, die Möglichkeiten einer vollinhaltlichen 
Geltendmachung deJjenigen Chartabestimmungen zu sondie
ren, wonach die Generalversammlung Maßnahmen zur 
friedlichen Bereinigung jeder Situation empfehlen kann, 
gleichviel wie sie entstanden ist, wenn diese Situation nach 
ihrer Auffassung geeignet ist, das allgemeine Wohl oder die 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Nationen zu 
beeinträchtigen; 

3. ermutigt den Sicherheitsrat, vollen Gebrauch von den 
Bestimmungen des Kapitels VI der Charta über Verfahren 
und Methoden einer friedlichen Beilegung von Streitigkeiten 
zu machen und die jeweils Beteiligten aufzufordern, ihre 
Streitigkeiten auf friedlichem Wege beizulegen; 

4. entUltigt den Generalsekretär und den Sicherheitsrat, 
frühzeitig in enge und kontinuierliche Konsultationen mit
einander einzutreten, um von Fall zu Fall eine geeignete 
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Strategie für die friedliche Beilegung einer jeweiligen Strei
tigkeit auszuarbeiten, auch unter Einbeziehung anderer 
Organe, Organisationen und Einrichtungen des Systems der 
Vereinten Nationen sowie je nach Bedarf regionaler Ab
machungen und Organisationen, und bittet den Generalsekre
tär, der Generalversammlung über diese Konsultationen 
Bericht zu erstatten; 

in Anerkennung der 
Vereinten Nationen au 
Informationsbeschaffu 

n 
ORMATIONSBESCHAFFUNG 

DANALYSE 

Notwendigkeit, die Kapazität der 
dem Gebiet der Fruhwarnung, der 
und der Analyse zu stärken, 

I. ermutigt den G neralsekretär, in enger Zusammen
arbeit mit den Mitgl edstaaten, den Organisationen der 
Vereinten Nationen so ie je nach Bedarf mit den regionalen 
Abmachungen und ganisationen einen angemessenen 
Frilhwarnmechanismu für Situationen einzuricbten, die 
geeignet sind, die ahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicher eil zu gefahrden, und dabei von den 
Informationen Gebrau b zu machen, die diesen Organisatio
nen zur Verfügung s hen beziehungsweise von Seiten der 
Mitgliedstaaten einge n, und die Mitgliedstaaten über den 
eingerichteten Mecha ismus unterrichtet zu halten; 

2. bittet den Gene alsekretär, die Kapazität des Sekretari
ats auf dem Gebiet de Informationsbeschaffung und Analyse 
zu stärken, um den B ürfnissen der Organisation in bezug 
auf die Frühwarnun~ besser zu entsprechen, und ermutigt 
den Generalsekretär, ~ diesem Zweck sicherzustellen, daß 
die Bediensteten ein~ entsprechende Ausbildung betreffend 
alle Aspekte der vor ugenden Diplomatie, so auch betref
fend die Beschaffu g und Analyse von Informationen, 
erhalten; 

3. bittet die itgliedstaaten sowie die regionalen 
Abmachungen und anisationen dem Generalsekretär zeit-
gerecht und, soweit angebracht, vertraulich Frühwarninfor
mationen zu unterb iten; 

4. ermutigt den neralsekretär, im Einklang mit Artikel 
99 der Charta der ereinten Nationen die Aufmerksamkeit 
des Sicherheitsrats uch weiterhin nach seinem Ermessen auf 
jede Angelegenheit zu lenken, die nach seinem Dafürhalten 
geeignet ist, die ahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherh it zu geflihrden, und ihm seine diesbe
züglichen Empfehl ngen zu unterbreiten; 

5. bittet die itgliedstaaten, die Bemühungen des 
Generalsekretärs a f dem Gebiet der vorbeugenden Diploma
tie zu unterstütze , insbesondere auch durch die Bereit
stellung jeder von ihm benötigten Hilfe; 

6. ermutigt d Generalsekretär, die Generalversamm-
lung im Einklang it den einschlägigen Bestimmungen der 
Charta je nach B darf über jede Situation zu unterrichten, 
die gefahrenträch ig ist oder zu internationalen Reibungen 
oder einer inter ionalen Streitigkeit führen könnte; 

7. bittet den 
betreffenden Mi 
heit zu lenken, 

eneralsekretär, die Aufmerksamkeit der 
liedstaaten frühzeitig auf jede Angelegen
ie nach seinem Dafürhalten geeignet ist, 

sich nachteilig auf die Beziehungen zwischen Staaten 
auszuwirken; 

III 

TATSACHBNBRMITTLUNG 

unter Hinweis auf die Erklärungen, die der Präsident des 
Sicherheitsrats am 29. Oktoberl

" und 30. November 1992"0 
im Namen des Rates abgegeben hat, und ihre eigenen 
Resolutionen 1967 (XVIll) vom 16. Dezember 1963, 2104 
(XX) vom 20. Dezemberl965, 2182 (XXI) vom 12. Dezem
ber 1966 und 2329 (XXll) vom 18. Dezember 1967 zu der 
Frage der Methoden der Tatsachenennittlung, 

1. bekräftigt ihre Resolution 46/59 vom 9. Dezember 
1991 mit der in der Anlage enthaltenen Erklärung über die 
Tatsachenennittlung durch die Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit, insbesondere die darin enthaltenen Richtlinien; 

2. empfiehlt dem Generalsekretär, für Tatsachenermitt
lungs- und andere Missionen auch künftig die Dienste von 
namhaften, qualifizierten Sachverständigen in Anspruch zu 
nehmen, die auf möglichst breiter geographischer Grundlage 
ausgewählt worden sind, unter Berücksichtigung derjenigen 
Kandidaten, die ein Höchstmaß an Leistungsfahigkeit, 
fachlichem Können und Integrität aufweisen; 

3. bittet die Mitgliedstaaten, geeignete Personen zu 
benennen, auf die der Generalsekretär nach seinem Ermessen 
bei Tatsachenermittlungs- und anderen Missionen zurück
greifen könnte; 

4. empfiehlt, jedes Ersuchen eines Mitgliedstaates um die 
Entsendung einer Tatsachenermittlungsmission in sein 
Hoheitsgebiet zügig zu behandeln; 

5. bittet den Generalsekretär, Tatsachenennittlungs- und 
andere Missionen auch künftig rechtzeitig zu entsenden, 
damit sie ihm bei der ordnungsgemäßen Erfüllung seiner 
Aufgaben nach der Charta der Vereinten Nationen behilflich 
sein können; 

N 

VERTRAUBNBILDENDE MASSNAHMEN 

anerkennend, daß die Anwendung geeigneter vertrauenbil
dender Maßnahmen, die mit den nationalen Sicherheits
bedürfnissen vereinbar sind, das gegenseitige Vertrauen und 
ein Handeln nach Treu und Glauben fördern würden, was 
von wesentlicher Bedeutung ist, wenn es darum geht, die 
Wahrscheinlichkeit von Konflikten zwischen den Staaten zu 
mindern und die Aussichten auf eine friedliche Beilegung 
von Streitigkeiten zu erhöhen, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43n8 H vom 7. De
zember 1988 und 45/62 F vom 4. Dezember 1990 sowie auf 
ihre Resolution 47/54 D vom 9. Dezember 1992 über die 
Anwendung der Leitlinien für geeignete Arten vertrauenbil
dender Maßnahmen, 

in der Erwltgung, daß vertrauenbildende Maßnahmen sich 
auf militärische und nichtmilitärische Angelegenheiten 
erstrecken können, einschließlich politische, wirtschaftliche 
und soziale Angelegenheiten, 

--------------..... 
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betonend, daß die Mitgliedstaaten und die regionalen 
Abmachungen und Organisationen j soweit angezeigt und in 
einer mit ihrem Mandat zu vereinbarenden Weise, ermutigt 
werden müssen, bei der Ausarbeitung von vertrauenbilden· 
den Maßnahmen, die auf die jeweilige Region zugeschnitten 
sind, eine Führungsrolle zu spielen und ihre diesbezüglichen 
Bemühungen im Einklang mit Kapitel VIII der Charta der 
Vereinten Nationen mit den Vereinten Nationen zu koor· 
dinieren, 

1. bittet die Mitgliedstaaten sowie die regionalen 
Abmachungen und Organisationen, den Generalsekretär auf 
geeignetem Wege über ihre Erfahrungen mit vertrauenbilden· 
den Maßnahmen in ihrer jeweiligen Region zu unterrichten; 

2. unterstützt die Absicht des Generalsekretärs, mit den 
Mitgliedstaaten, den regionalen Abmachungen und Organisa
tionen regelmäßig Konsultationen über weitere vertrauenbil
dende Maßnahmen zu führen; 

3. ermutigt den Generalsekretär, mit den Parteien, die an 
einer bestehenden oder potentiellen Streitigkeit beteiligt sind, 
deren Fortdauer geeignet ist, die Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen Sicherheit zu gefährden, sowie je 
nach Bedarf mit anderen interessierten Mitgliedstaaten sowie 
regionalen Abmachungen und Organisationen Konsultationen 
über die Möglichkeit der Einleitung von vertrauenbildenden 
Maßnahmen in ihrer jeweiligen Region zu führen und die 
Mitgliedstaaten im Benehmen mit den betreffenden Parteien 
darüber unterrichtet zu halten; 

4. empfiehlt vertrauenbildende Maßnahmen wie die För· 
derung von Offenheit und Zurückhaltung bei der Herstellung, 
Beschaffung und Dislozierung von Rüstungen, den systema· 
tischen Austausch von Militärdelegationen, die mögliche 
Schaffung von regionalen Zentren zur Risikominderung, 
Vorkehrungen zur Gewährleistung eines freien Informations· 
austauschs und die Überwachung regionaler Rüstungs· 
begrenzungs- und Abrüstungsübereinkünfte; 

V 

HUMANITÄRE HILFE 

unter Hinweis auf ihre Resolution 451100 vom 14. Dezem· 
ber 1990 über humanitäre Hilfe für Opfer von Naturkatastro
phen und ähnlichen Notstandssituationen und ihre Resolution 
46/182 vom 19. Dezember 1991 über die stärkere Koor· 
dinierung der humanitären Nothilfe der Vereinten Nationen, 

mit Genugtuung über die zunehmend großere Rolle des 
Systems der Vereinten Nationen bei der Gewährung von 
humanitärer Hilfe, 

feststellend, daß unparteiische humanitäre Hilfsprogramme 
und friedensichernde Operationen einander unter bestimmten 
Umständen ergänzen können, 

1. ermutigt den Generalsekretär, die Kapazität der 
Organisation auch weiterhin zu stärken, damit eine koor· 
dinierte Planung und Durchführung der humanitären Hilfs
programme sichergestellt ist, und dabei Fachwissen und 
fachlich spezialisierte Ressourcen aus allen Teilen des 
Systems der Vereinten Nationen sowie nach Bedarf aus den 
nichtstaatlichen Organisationen heranzuziehen; 

2. ermutigt den Generalsekretär außerdem, sich auch 
künftig mit der Frage einer gegebenenfalls erforderlichen 

Koordinierung zwischen humanitären Hilfsprogrammen und 
friedensichernden oder damit zusammenhängenden Operatio
nen zu befassen, und dabei den nichtpolitischen, neutralen 
und unparteilichen Charakter der humanitären Maßnahmen 
zu erhalten; 

3. bittet den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit der 
entsprechenden Organe der Vereinten Nationen auf jede 
Situation zu lenken, die dringende humanitäre Hilfsmaßnah· 
men erfordert, um ihre Zuspitzung zu verhüten, was zu 
internationalen Reibungen oder Streitigkeiten führen könnte; 

VI 

RESSOURCEN UND LOGISTISCHE ASPEKTE 
DER VORBEUGENDEN DIPLOMATIE 

in Anerkennung der Notwendigkeit angemessener Ressour· 
cen zur Unterstützung der Bemühungen der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der vorbeugenden Diplomatie, 

\. bittet die Mitgliedstaaten, den Generalsekretär bei 
seinen Bemühungen um eine friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten, einschließlich der Frühwarnung, der Tatsa
chenermittIung, der Guten Dienste und der Vermittlung, 
politisch und praktisch zu unterstützen; 

2. bittet die Mitgliedstaaten außerdem, dem General
sekretär freiwillig die zusätzliche Sachkompetenz und die 
logistischen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die er 
unter U msländen benötigt, um diese Aufgaben von zuneh· 
mender Wichtigkeit erfolgreich wahrnehmen zu können; 

VII 

DIE ROLLE DER GENERALVERSAMMLUNG 
BEI DER VORBEUGENDEN DIPLOMATIE 

nachdrUcklieh darauf hinweisend, daß ihr gemeinsam mit 
dem Sicherheitsrat und dem Generalsekretär eine wichtige 
Rolle auf dem Gebiet der vorbeugenden Diplomatie zu· 
kommt, 

in der Erwägung, daß sie in Anbetracht ihrer wichtigen 
Rolle auf dem Gebiet der vorbeugenden Diplomatie in enger 
Zusammenarbeit und Koordination mit dem Sicherheitsrat 
und dem Generalsekretär tätig sein muß, im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen und in Übereinstimmung mit 
dem Auftrag und den Aufgaben, die diesen jeweils über· 
tragen worden sind, 

1. beschließt, Möglichkeiten zur Unterstützung der 
Empfehlungen zu sondieren, die der Generalsekretär in 
seinem Bericht "Agenda für den Frieden"'· dahin gehend 
unterbreitet hat, die Inanspruchnahme der Generalversamm· 
lung durch die Mitgliedstaaten entsprechend den einschlägi· 
gen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen zu 
fördern, mit dem Ziel, größeren Einfluß auszuüben, wenn es 
darum geht, gefahrenträchtige Situationen oder Situationen, 
die zu internationalen Reibungen oder Streitigkeiten führen 
könnten, zu verhüten oder einzudämmen; 

VIII 

KÜNFfIGE ARBEITEN 

eingedenk dessen, daß sie aus Zeitknappheit nicht alle 
Vorschläge prüfen konnte, die in dem Bericht des Generalse-
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kretärs mit dem Titel "Aigenda für den Frieden"'" enthalten 
sind, I 

1. beschließt, Anf~ 1993 ihre Prüfung anderer im 
Bericht des Generalsekr tärs mit dem Titel" Agenda für den 
Frieden" enthaltener . pfehlungen zur vorbeugenden 
Diplomatie und zu damit zusammenhängenden Fragen 
fortzusetzen, einschließ 'ich der Empfehlungen betreffend 
vorbeugende Einsätze, entmilitarisierte Zonen und den 
Internationalen Gerich hof, sowie die Anwendung der 
Bestimmungen des . Is 50 der Charta der Vereinten 
Nationen, im Einklang . t der Charta und unter Berücksich
tigung der einschlägigen ntwicklungen und der entsprechen
den Praxis der zuständi en Organe der Vereinten Nationen; 

2. beschließt außerd m, sonstige in der "Agenda für den 
Frieden" enthaltene Vo chllige zu erörtern und zu behan
deln. 

91. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/121. Die Situatio in Bosnien und Herzegowina 

Die Generalversamm ng, 

nach Behandlung des Punktes "Die Situation in Bosnien 
und Herzegowina". 

Kenntnis nehmend v n dem Bericht des Generalsekre
tärsl21

, 

in Bekräftigung ihrer solution 46/242 vom 25. August 
1992, 

unter Hinweis auf al e Resolutionen des Sicherbeitsrats 
betreffend die Repubr Bosnien und Herzegowina und 
andere Teile des ehema igen Jugoslawien, 

mit Genugtuung übe alle auf internationaler Ebene zur 
Zeit vonstatten gehend n Bemühungen um die Wiederher
stellung des Friedens in er Republik Bosnien und Herzego
wina, insbesondere die emühungen, welche die Vereinten 
Nationen, die Europäis he Gemeinschaft, die Internationale 
Konferenz über das eh malige Jugoslawien, die Konferenz 
über Sicherheit und Z sammenarbeit in Europa und die 
Organisation der Islami ehen Konferenz unternehmen, 

in Würdigung der unermüdlichen Anstrengungen und der 
Tapferkeit der Schutz ppe der Vereinten Nationen bei der 
Sicherung der Hilfsrnaß ahmen in der Republik Bosnien und 
Herzegowina sowie d r Anstrengungen des Amtes des 
Hohen Kommissars de Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
und anderer Hilfsorgan sationen und humanitärer Organisa
tionen sowie unter Ve rteilung der Angriffe, die serbische 
Streitkräfte kürzlich a f die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen in Sarajewo v rübt haben, wobei es bei Teilen des 
Personals der Schutzt pe zu Verlusten an Menschenleben 
und zu Verletzungen g kommen ist, 

Kenntnis nehmend on dem vom 6. November 1992 
datierten Bericht des S nderberichterstatters der Menschen
rechtskommission übe die Menschenrechtssituation im 
Gebiet des ehemaligen ugoslawien, in dem er unter anderem 
feststeUt, daß die "elhn' ehe Säuberung" offensichtlich nicht 
die Folge, sondern viel ehr das Ziel des Krieges sei'22, 

sowie Kenntnis neh end von dem Bericht des Sonderbe
richterstatters vom 17 November 1992, in dem er unter 

anderem feststellt, daß ein weiterer Faktor, der zur Intensität 
der "ethnischen Säuberungtt in den von Serben kontrollierten 
Gebieten beigetragen habe, das ausgeprägte Ungleichgewicht 
zwischen der Bewaffnung der serbischen und der muslimi
schen Bevölkerung von Bosnien und Herzegowina sei l23

• 

ernsthaft besorgt über die Verschlimmerung der Situation 
in der Republik Bosnien und Herzegowina aufgrund der 
verstärkten Angriffshandlungen, welche die serbischen und 
montenegrinischen Streitkräfte in Verfolgung der verab
scheuungswürdigen Politik der "ethnischen Säuberung", die 
eine Form des Völkermordes darstellt, begehen, um sich 
gewaltsam mehr Gebiete anzueignen, eine Situation, die 
geprägt wird durch die ständige Praxis grober und systemati
scher Verletzungen der Menschenrechte, eine rapide an
wachsende Flüchtlingsbevölkerung infolge der Massenver
treibungen wehrloser Zivilpersonen aus ihren Heimstätten 
und die Existenz von Konzentrationslagern und Internie
rungszentren in den Gebieten unter serbischer und montene
grinischer Kontrolle, 

unter nachdrücklicher Verurteilung Serbiens und Montene
gros sowie ihrer Stellvertreter in der Republik Bosnien und 
Herzegowina wegen ihrer fortgesetzten Nichtbefolgung aller 
einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen, 

mit tiefem Beoouem darüber, daß die vom Sicherheitsrat 
verhängten Sanktionen nicht die gewünschte Wirkung gehabt 
haben, den Angriffshandlungen der serbischen und montene
grinischen irregulären Streitkräfte und der direkren oder 
indirekten Unterstützung der Jugoslawischen Volksarmee für 
die in der Republik Bosnien und Herzegowina verübten 
Angriffshandlungen Einhalt zu gebieten, 

unter Hinweis darauf, daß die Regierung der Republik 
Bosnien und Herzegowina die von den Kovorsitzenden der 
Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
vorgeschlagenen Verfassungsgrundsätze'" akzeptiert hat, 

in der Überzeugung, daß die Situation in der Republik 
Bosnien und Herzegowina die Anwendung entscheidender 
Maßnahmen nach Kapitel VII der Charta der Vereinten 
Nationen rechtfertigt, um Serbien und Montenegro und ihre 
Stellvertreter in der Republik Bosnien und Herzegowina zu 
zwingen, den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
Folge zu leisten, 

in Bekräftigung des Grundsatzes der Unzulässigkeit des 
gewaltsamen Gebietserwerbs und des Rechts aller hosnischen 
Flüchtlinge auf sichere und ehrenhafte Rückkehr an ihre 
Heimstätten, 

sowie erneut erklärend, daß die Republik Bosnien und 
Herzegowina in Übereinstimmung mit Kapitel VII Artikel 51 
der Charta das naturgegebene Recht auf individuelle oder 
kollektive Selbstverteidigung hat, bis der Sicherheitsrat die 
gebotenen Maßnahmen zur Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit getroffen hat, 

entschlossen, den Frieden in der Republik Bosnien und 
Herzegowina wiederherzustellen und ihre Einheit, Souveräni
tät, politische Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit 
zu erhalten, 

1. bekräftigt ihre Unterstützung für die Regierung und 
das Volk der Republik Bosnien und Herzegowina in ihrem 
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gerechten Kampf um die Wahrung ihrer Souveränität, 
politischen Unabhängigkeit, territorialen Unversehrtheit und 
Einheit; 

2. verurteilt nachdrücklich Serbien, Montenegro und die 
serbischen Streitkräfte in der Republik Bosnien und Herze
gowina wegen der Verletzung der Souveränitätt tenitorialen 
Unversehrtheit und politischen Unabhängigkeit der Republik 
Bosnien und Herzegowina und ihrer Nichtbefolgung der 
geltenden Resolutionen des Sicherheitsrats und der General
versammlung sowie der Londoner Friedensübereinkünfte 
vom August 1992125

; 

3. verlangt, daß Serbien und Montenegro sowie die 
serbischen Streitkräfte in der Republik Bosnien und Herze
gowina ihre Angriffshandlungen und feindseligen Handlun
gen sofort einstellen und den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats vollinhaltlich und bedingungslos Folge 
leisten, insbesondere den Resolutionen 752 (1992) vom 
15. Mai 1992, 757 (1992) vom 30. Mai 1992, 770 (1992) 
und 771 (1992) vom 13. August 1992, 781 (1992) vom 
9. Oktober 1992 und 787 (1992) vom 16. November 1992, 
der Resolution 46/242 der Generalversammlung und den 
Londoner Friedensübereinkünften vom August 1992; 

4. verlangt, daß in Übereinstimmung mit der Resolution 
752 (1992) des Sicherheitsrats alle Teile der Jugoslawischen 
Volksarmee, die sich noch im Hoheitsgebiet der Republik 
Bosnien und Herzegowina befinden, sofort abgezogen oder 
der Befehlsgewalt der Regierung der Republik Bosnien und 
Herzegowina unterstellt beziehungsweise aufgelöst und 
entwaffnet werden müssen, wobei ihre Waffen einer wirk
samen Kontrolle der Vereinten Nationen zu unterstellen sind; 

5. verlangt außerdem. daß in Übereinstimmung mit der 
Resolution 752 (1992) des Sicherheitsrats alle Teile der 
kroatischen Armee, die sich möglicherweise in der Republik 
Bosnien und Herzegowina befinden und die nicht bereits der 
Befehlsgewalt der Regierung der Republik Bosnien und 
Herzegowina unterstellt worden sind, sofort abgezogen oder 
der Befehlsgewalt dieser Regierung unterstellt beziehungs
weise aufgelöst und entwaffnet werden müssen, wobei ihre 
Waffen einer wirksamen Kontrolle der Vereinten Nationen 
zu unterstellen sind; 

6. unterstützt es, daß der Sicherheitsrat die sofortige 
Durchsetzung der Rat"esolution 781 (1992) in Erwägung 
zieht, die alle militärischen Flüge üher der Republik Bosnien 
und Herzegowina verbietet; 

7. bittet den Sicherheitsrat nachdrücklich, im Rahmen 
seiner Verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit die serbischen und montenegri
nischen Streitkräfte erneut aufzufordern, allen einschlägigen 
Resolutionen Folge zu leisten und den gegen die Republik 
Bosnien und Herzegowina verübten Angriffshandlungen ein 
Ende zu setzen, alle geltenden Resolutionen betreffend die 
Republik Bosnien und Herzegowina und das ehemalige 
Jugoslawien durchzuführen und durchzusetzen und im 
besonderen dringend, spätestens jedoch bis zum 15. Januar 
1993, weiter Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, unter 
anderem auch die folgenden Maßnahmen: 

a) für den Fall, daß die serbischen und montenegrini
sehen Streitkräfte es verabsäumen, alle einschlägigen 
Resolutionen des Sicherheitsrats vollinhaltlich zu befolgen, 

die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen nach Kapitel VII 
der Charta der Vereinten Nationen zu ermächtigen, in 
Zusammenarbeit mit der Regierung der Republik Bosnien 
und Herzegowina die Souveräaität, politische Unabhängig
keit, territoriale Unversehrtbeit und Einheit der Republik 
Bosnien und Herzegowina durch den Einsatz aller erforderli
chen Mittel zu erhalten und wiederherzustellen; 

b) die Republik Bosnien und Herzegowina von dem mit 
Resolution 713 (1991) des Sicherheitsrats vom 25. Septem
ber 1991 gegen das ehemalige Jugoslawien verhängten Waf
fenembargo auszunehmen; 

8. bittet den Sicherheitsrat al{/Jerdem nachdrücklich, zu 
erwägen, Maßnahmen zur Öffnung einer größeren Zahl von 
FlugplätzenlLandeplätzen für internationale humanitäre Not
hilfeflüge zu ergreifen, den Abwurf von Hilfsgütern aus der 
Luft als Notbehelf fortzusetzen und die Möglichkeit einer 
Förderung von Sicherheitszonen für humanitäre Zwecke 
sowie die dazu erforderlichen Voraussetzungen zu unter
suchen; 

9. bittet den Sicherheitsrat ferner nachdrücklich, zu 
prüfen, welche Ressourcen für eine bessere Durchführung 
aller einschlägigen Resolutionen erforderlich wären, und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, den Generalsekretär über das 
zur Unterstützung und Erleichterung dieser Bemühungen 
verfügbare Personal und Gerät in Kenntnis zu setzen; 

10. bittet den Sicherheitsrat nachdrücklich, er möge 
erwägen, die Schaffung eines Ad-hoc-Gerichts für Kriegsver
brechen zu empfehlen, zur Aburteilung und Bestrafung 
derjenigen, die Kriegsverbrechen in der Republik Bosnien 
und Herzegowina begangen haben, wenn die Sachverständi
genkommission nach Ratsresolution 780 (1992) vom 6. Ok
tober 1992 genügend Informationen bereitgestellt hat; 

11. ersucht die Kovorsitzenden der Internationalen 
Konferenz über das ehemalige Jugoslawien, die Arbeiten der 
Arbeitsgruppe für die Republik Bosnien und Herzegowina 
rasch zum Abschluß zu bringen, über die Gründe für das 
Ausbleiben von Fortschritten Bericht zu erstatten und bis 
zum 18. Januar 1993 Vorschläge zur Überwindung der 
Hindernisse bei der Erfüllung ihres Mandats vorzulegen; 

12. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
bis zum 18. Januar 1993 über die Durchftihrung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten; 

13. beschließt, mit der Angelegenheit befaßt zu bleiben 
und die Behandlung dieses Punktes fortzusetzen. 

91. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/148. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Natio
nen und der Organisation der afrikanischen 
Einheit 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
der Organisation der afrikanischen Einheiti" , 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen über die Verbesserung 
der Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und 
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der Organisation der afrikanischen Einheit, insbesondere die 
Resolutionen 43112 v m 25. Oktober 1988, 43/27 vom 
18. November 1988, /17 vom 1. November 1989,45/13 
vom 7. November 199 und 46/20 vom 26. November 1991, 

sowie unter Hinwe' auf das Abkommen vom 15. No
vember 1965 über e Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen un der Organisation der afrikanischen 
Einheit in der aktualis erten und am 9. Oktober 1990 von 
den Generalsektetären der beiden Organisationen unter
zeichneten Fassung, 

Kenntnis nehmend v n den Resolutionen, Beschlüssen und 
Erklärungen, die der Ministerrat der Organisation der 
afrikanischen Einheit a f seiner sechsundfünfzigsten ordentli
chen Tagung vom 22. bis 28. Juni 1992 in Dakar127 und 
die Versammlung der Staats- und Regierungschefs dieser 
Organisation auf ihrer chtundzwanzigsten ordentlichen Ta
gung vom 29. Juni bis 1. Juli 1992 in Dakar'" verabschie
det haben, 

in Anbetracht der w' htigen Erklärung, die der derzeitige 
Vorsitzende der Versa lung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisation er afrikanischen Einheit am 30. Sep
tember 1992 vor der G neralversammlung abgegeben hat" , 

insbesondere Kenntn 's nehmend von den Bemühungen der 
Organisation der . ischen Einheit um die Förderung der 
friedlichen Beilegung on Streitigkeiten und Konflikten in 
Afrika und der harmon sehen Fortführung des Demokratisie
rungsprozesses, 

mit Befriedigung Ke ntnis nehmend von der Unterstützung 
und Hilfe der Verein n Nationen für den Demokratisie
rungsprozeß in Afrika 

sowie Kenntnis neh 
Vereinten Nationen u 
Konflikten in Mrika 

end von den Anstrengungen, die die 
ternehmen, um zur Beilegung von 
izutragen, 

ferner mit Befried ung Kenntnis nehmend von dem 
Beschluß AHG/Dec. I (XXVIIl), der von der Versammlung 
der Staats- und Regie ngschefs der Organisation der afri
kanischen Einheit mit dem Ziel verabschiedet wurde, einen 
Mechanismus zur Ve ötung, Beilegung und Bewältigung 
von Konflikten in Ad;a zu schaffen 128. 

eingedenk der Not ndigkeit einer fortgesetzten, engeren 
Zusammenarbeit zwis hen den Vereinten Nationen und den 
Sonderorganisationen nd der Organisation der afrikanischen 
Einheit, insbesonde auf politischem, wirtschaftlichem, 
sozialem, technische ,kulturellem und verwaltungstechni
sehern Gebiet, 

sowie eingedenk d r politischen Entwicklungen in Süd
afrika und im Bewuß ein der Notwendigkeit, das Volk von 
Südafrika und seine ationalen Befreiungsbewegungen in 
ihrem rechtmäßigen ampf um die restlose Beseitigung der 
Apartheid sowie die unabhängigen Staaten des südlichen 
Afrika, die Opfer de Apartheidsystems sind, verstärkt zu 
unterstützen, 

in großer Sorge d "ber, daß die wirtschaftliche Lage in 
Afrika trotz der von den afrikanischen Ländern zur Zeit 
durchgeführten Refo politik nach wie vor kritisch ist und 
daß die wirtschaftlich Gesundung und Entwicklung Afrikas 

durch den Zusammenhruch der Rohstoffpreise, die schwere 
Schuldenlast und das begrenzte Vorhandensein von Finanzie
rungsmöglichkeiten sowie durch die verheerende Dürre, von 
der bestimmte Regionen des Kontinents betroffen sind, auch 
weiterhin ernstlich behindert wird, 

in Anbetracht dessen, daß die Durchführung des Aktions
programms der Vereinten Nationen für die wirtschaftliche 
Gesundung und Entwicklung Afrikas 1986-1990130 nicht 
den Erwartungen entsprochen hat, 

mit Genugtuung über die 1991 erfolgte Verabschiedung 
der Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die Entwick
lung Afrikas in den neunziger Jahren 131, doch mit dem 
Ausdruck des Bedauerns darüber, daß die entsprechenden 
Durchführungsmechanismen ihre Tätigkeit noch nicht 
aufgenommen haben, 

irn Bewußtsein der derzeitigen Bemühungen der Organisa
tion der afrikanischen Einheit und ihrer Mitgliedstaaten auf 
dem Gebiet der wirtschaftlichen Integration und insbesondere 
der Verabschiedung des Vertrages zur Gründung der 
Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft durch die Versamm
lung der Staats- und Regierungschefs der Organisation der 
afrikanischen Einheit am 3. Juni 1991 in Abuja, 

ferner unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 
46/20 unter anderem den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und die zuständigen Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen nachdrücklich gebeten hat, die 
Schaffung einer afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft zu 
unterstützen. 

zutiefst besorgt über die ernste Situation der Flüchtlinge 
und Vertriebenen in Afrika und die dringende Notwen
digkei~ den Flüchtlingen größere internationale Unter
stützung zu gewähren und damit den afrikanischen Asyllän
dem zu helfen, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekretärs 
über die Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen 
und der Organisation der afrikanischen Einheit und von 
seinen Bemühungen um die Festigung dieser Zusammen
arbeit und die Durchführung der einschlägigen Resolutionen; 

2. stellt mit Genugtuung fest, daß die Organisation der 
afrikanischen Einheit sich in zunehmendem Umfang auch 
weiterhin an der Arbeit der Vereinten Nationen und der 
Sonderorganisationen beteiligt und einen konstruktiven Bei
trag dazu leistet; 

3. wilrdigt die anhaltenden Bemühungen der Organi
sation der afrikanischen Einheit um die Förderung der 
multilateralen Zusammenarbeit zwischen den afrikanischen 
Staaten sowie deren wirtschaftlicher Integration und ersucht 
die Organisationen der Vereinten Nationen, diese Bemühun
gen auch weiterhin zu unterstützen; 

4. ersucht die Vereinten Nationen, die Bemühungen der 
Organisation der afrikanischen Einheit um die Förderung der 
friedlichen Beilegung von Streitigkeiten und Konflikten und 
die friedliche Gestaltung des Wandels in Afrika auch weiter
hin zu unterstützen; 

5. bittet die Vereinten Nationen nachdracklich, mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit nach Bedarf zu-
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sammenzuarbeiten und sie zu unterstützen. wenn sie die 
Einleitung einer Friedensoperation beschließen sollte; 

6. fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
auf, in der Frage der Entkolonialisierung auch künftig eng 
mit dem Generalsekretär der Organisation der afrikanischen 
Einheit zusammenzuarbeiten; 

7. erklärt von neuern, daß die Vereinten Nationen 
entschlossen sind, sich in Zusammenarbeit mit der Organisa
tion der afrikanischen Einheit auch weiterhin um die rasche 
und restlose Beseitigung der rassischen Diskriminierung und 
der Apartheid zu bemühen, unter Berücksichtigung des sich 
in Südafrika abzeichnenden demokratischen Prozesses, und 
hierfür angemessene Unterstützung zu gewähren; 

8. fordert die Organe der Vereinten Nationen ins-
besondere den Sicherheitsrat, den Wirtschafts- und Sozialrat, 
den Sonderausschuß für den Stand der Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker und den Sonderausschuß gegen 
Apartheid - auf, die Organisation der afrikanischen Einheit 
auch weiterhin in ihre gesamte Tätigkeit, soweit sie Afrika 
betrifft, eng mit einzubeziehen; 

9. bittet nachdrücklich alle Mitgliedstaaten sowie re
gionalen und internationalen Organisationen, insbesondere 
diejenigen des Systems der Vereinten Nationen, sowie die 
nichtstaatlichen Organisationen, den Flüchtlingen und den 
afrikanischen Asy lländern die erforderliche und geeignete 
wirtschaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu gewähren, 

10. stellt fest, daß die von den Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen gewährte wirtschaftliche, 
technische und entwicklungsbewgene Hilfe für Afrika fort
gesetzt wenden muß, und weist nachdrücklich darauf hin, daß 
diese Organisationen Afrika auf diesem Gebiet zur Zeit 
Vorrang einräumen müssen; 

11. erklärt erneut, daß die Durchführung der Neuen 
Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas 
in den neunziger Jahrenl'l die volle Mitwirkung der inter
nationalen Gemeinschaft, insbesondere der Regierungen, der 
Organisationen und Programme des Systems der Vereinten 
Nationen sowie der zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, erfordert, und betont, wie wichtig und 
notwendig es ist, durch geeignete Maßnahmen ihre Durch
führung in Übereinstimmung mit den Beschlüssen der 
Generalversammlung sicherzustellen; 

12. fordert den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
auf, in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem 
Generalsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit 
vorzugehen. insbesondere soweit es um die Weiterverfolgung 
sowie die Überprüfung und Bewertung der Durchführung der 
Neuen Agenda geht; 

13. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
den Vertreter des Generalsekretärs der Organisation der 
afrikanischen Einheit einzuladen, an den Tagungen sämtli
cher Organisationen, Kommissionen, Ausschüsse und 
Arbeitsgruppen der Vereinten Nationen teilzunehmen, die 
sich mit der Weiterverfolgung sowie der Überwachung und 
Bewertung der Neuen Agenda befassen; 

14. fordert den Generalsekretär auf, im Benehmen mit den 
betreffenden internationalen Organisationen und Finanz
institutionen sowie den Geberländern geeignete Maßnahmen 
zu treffen, um bei der Mobilisierung der Ressourcen behilf
lich zu sein, die zur Unterstützung der Anstrengungen 
erforderlich sind, die die afrikanischen Staaten auf nationaler 
und regionaler Ebene unternehmen, um die Agenda 21 und 
die anderen einschlägigen Beschlüsse der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung132 

umzusetzen; 

15. bittet den Generalsekretär der Vereinten Nationen und 
die zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen nachdrücklich, die Mitgliedstaaten und den 
Generalsekretär der Organisation der afrikanischen Einheit 
im Hinblick auf die wirksame organisatorische Gestaltung 
und die reibungslose Arbeitsweise der Afrikanischen WlrI
schaftsgemeinschaft zu unterstützen; 

16. bittet außerdem nachdrücklich alle Mitgliedstaaten 
und die regionalen und internationalen Organisationen sowie 
die nichtstaatlichen Organisationen, die Schaffung der 
Afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft nach Bedarf zu unter
stützen und zur Wirtschaftsintegration und -zusammenarbeit 
in Afrika beizutragent insbesondere indem sie afrikanische 
regionale und subregionale Organisationen sowie die 
afrikanischen Organisationen zur Bekämpfung der Dürre und 
der Wüstenbildung in finanzieller und technischer Hinsicht 
unterstützen; 

17. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Hilfe, welche 
die Vereinten Nationen und ihre Organisationen den afrikani
schen Ländern im Rahmen des Demokratisierungsprozesses 
ebenso wie bei der Organisation und Abhaltung pluralisti
scher, freier und fairer Wahlen gewähren, und regt an, daß 
Ländern, die einen entsprechenden Antrag stellen, auch in 
Zukunft Unterstützung dieser Art gewährt wind; 

18. dankt dem Generalsekretär erneut für seine anhalten
den Bemühungen, internationale Unterstützung für Wirt
schaftshilfesonderprogramme für afrikanische Staaten zu 
mobilisieren, die sich ernsten wirtschaftlichen Schwierigkei
ten gegenübersehen oder Opfer der Apartheidpolitik gewor
den sind, und ersucht ihn, die Organisation der afrikanischen 
Einheit auch weiterhin in regelmäßigen Abständen über die 
Maßnahmen unterrichtet zu halten, die die Organisationen 
der Vereinten Nationen und die internationale Gemeinschaft 
ergriffen haben, um bei der Durchführnng dieser Progranune 
zu helfen; 

19. billigt die zwischen den Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen und der Organisation der afrikani
schen Einheit erzielte Einigung über die Einberufung eines 
Treffens zwischen den Sekretariaten der beiden Organisatio
nen, das 1993 abgehalten werden soll, um über die Fort
schritte bei der Verwirklichung der im April 1991 und 1992 
vereinbarten Vorschläge und Empfehlungen betreffend die 
Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen in den 
Jahren 1992-1993 Bilanz zu ziehen und neue wirksame 
gemeinsame Maßnahmen zu beschließen; 

20. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
die Bemühungen zu unterstützen, die der Generalsekretär der 
Organisation der afrikanischen Einheit mit dem Ziel der 
Abhaltung sektoraler Tagungen auf den vorrangigen Koope-
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rationsgebieten und insbesondere der Schaffung der Afrikani
schen WirtSChaftsgemJnSChaft und der Stärkung der afrika
nischen regionalen un subregionalen Organisationen unter
nimmt; 

21. ersucht die Ver 'nten Nationen und die Organisation 
der afrikanischen Einh, it, sicherzustellen, daß die Vertreter 
ihrer Sekretariate auch weiterhin regelmäßig enge Kon
sultationen führen, inst/esondere über die Anschlußrnaßnah
men an diese Resoluti1n; 

, 

22. fordert die zus' digen Organe der Vereinten Natio
nen auf, an ihrem iew 'ligen Amtssitz und in ihren regiona
len Außenstellen die irksame, gerechte und ausgewogene 
Vertretung Afrikas i herausgehobenen und führenden 
Positionen sicherzuste eo; 

23. ersucht außerde den Generalsekretär sicherzustellen, 
daß das Informations stern der Vereinten Nationen auch 
weiterhin Information n verbreitet, um die Öffentlichkeit in 
stärkerem Maße über die Situation im südlichen Afrika 
sowie über die soziale und wirtschaftlichen Probleme und 
die Bedürfnisse der af 'kanischen Staaten und ihrer regiona
len und subregionalen Institutionen aufzuklären; 

24. ersucht den Ge eralsekretär ferner, der Generalver
sammlung auf ihrer chtundvierzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser esolution und über die Entwicklung 
der Zusammenarbeit z ischen der Organisation der afrikani
schen Einheit und d n Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen Bricht zu erstatten. 

Die Generalvers 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

einer IntemationaIen Konferenz 

lung, 

die tragische Situation in Somalia, 

unter Berücksichtig ng der vom amtierenden Vorsitzenden 
der Versammlung d r Staats- und Regierungschefs der 
Organisation der afri anisehen Einheit am 30. September 
1992 vor der General ersammlung abgegebenen Erklärung 
und insbesondere se nes Vorschlags, eine internationale 
Konferenz über Som ia einzuberufenl29

, 

Kenntnis nehmend on den diesbezüglichen Resolutionen 
des Sicherheitsrats, in besondere der Resolution 794 (1992) 
vom 3. Dezember 19 2, 

sowie Kenntnis ne mend vom Ergebnis der vom 3. bis 
5. Dezember 1992 in Addis Abeba abgehaltenen Zweiten 
Koordinierungstagun über Somalia, 

in der Erkenntnis, aß dauerhafter Frieden, Stabilität und 
Einheit in Somalia durch einen Prozeß der nationalen 
Aussöhnung herbeig führt werden können, der in eine 
endgültige, umfassen e und unter allen politischen Gruppie
rungen und Teilen de somalisehen Volkes auf politischem 
Wege ausgehandelte egelung mündet, 

zutiefst überzeugt, daß eine endgültige Verhandlungs
regelung des somalis hen Konflikts letztendlich Sache der 
Somalier selbst ist, 

in Anerkennung dessen, daß der Gedanke der Einberufung 
einer internationalen Konferenz über Somalia breite Akzep
tanz gefunden hat und als Teil der wichtigen Initiativen 
gesehen wird, die zur Zeit vom Generalsekretär, vom 
Sicherheitsrat und von der internationalen Gemeinschaft 
ergriffen werden, um zur Schaffung der notwendigen 
Voraussetzungen für die nationale Aussöhnung, für Frieden 
und Stabilität und für den Wiederaufbau der Volkswirtschaft 
Somalias beizutragen, 

in diesem Zusammenhang unter Begrüßung der An
strengungen, die vom Sicherheitsrat, vom Generalsekretär 
und von der internationalen Gemeinschaft unternommen 
werden, 

sowie unter Begrüßung der Anstrengungen, die von der 
Organisation der afrikanischen Einheit, der Organisation der 
Islamischen Konferenz, der Liga der arabischen Staaten, der 
Bewegung der nichtgebundenen Länder und dem Ständigen 
Ausschuß der Staaten des Horns von Afrika für Somalia 
unternommen werden, 

unter Betonung der Notwendigkeit, die Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft um die Wiederherstellung der 
nationalen Einheit und des Friedens sowie um den Wieder
aufbau der Volkswirtschaft Somalias zu koordinieren, 

1. bekräftigt die Notwendigkeit einer umfassenden und 
dauerhaften Lösung der somalischen Krise; 

2. begrüßt den Gedanken, unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen und in Zusammenarbeit mit der Organi
sation der afrikanischen Einheit, der Organisation der 
Islamischen Konferenz, der Liga der arabischen Staaten, dem 
Ständigen Ausschuß der Staaten des Horns von Afrika für 
Somalia sowie mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisa
tionen eine internationale Friedenskonferenz über Somalia 
einzuberufen, die zur Herbeiführung von Frieden und 
Sicherheit in der Subregion beitragen würde; 

3. erkennt an, daß folgende Überlegungen die Grundlage 
für die Wiederherstellung des dringend benötigten Friedens 
und der Stabilität in Somalia bilden müssen: strikte Ein
haltung einer Waffenruhe, uneingeschränkte Zusammenarbeit 
mit den Friedenstruppen der Vereinten Nationen, nationale 
Aussöhnung, Hilfe für Flüchtlinge, Vertriebene und Rück
kehrer, eine Verfassung, die Demokratie, Freiheit und 
Gerechtigkeit gewährleistet, sowie freie und faire Wahlen; 

4. begrüßt die Bemühungen, die der Generalsekretär in 
enger Zusammenarbeit ntit der Organisation der afrikani
schen Einheit, der Organisation der Islamischen Konferenz, 
der Liga der arabischen Staaten, dem Ständigen Ausschuß 
der Staaten des Horns von Afrika für Somalia und ntit Un
terstützung anderer staatlicher und nichtstaatlicher Organisa
tionen im Hinblick auf die nationale Aussöhnung in Somalia 
unternimmt, und unterstreicht die Notwendigkeit, die prak
tischen Modalitäten für die möglichst baldige Einberufung 
einer internationalen Konferenz über Somalia zu prüfen; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer laufenden Tagung über diese Angelegenheit Bericht 
zu erstatten. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 
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47/168. Verstärkte Koordinierung der humanitären 
Nothilfe der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/182 vom 19. Dezem
ber 1991 und der dazugehörigen Anlage, insbesondere des 
Teils über die Leitlinien sowie der Teile, die Prävention, 
Katastrophenbereitschaft, Reservekapazität, zusammengefaßte 
Appelle, Koordinierung, Zusammenarbeit und Führung sowie 
den lückenlosen Übergang von den Hilfsmaßnahmen zur 
Normalisierung und Entwicklung behandeln, 

zutiefst besorgt über die Größenordnung und die ver
nichtenden Auswirkungen von Katastrophen und Notstands
situationen, die unter anderem mehr internationale Zu
sammenarbeit erforderlich machen, um das Leid ihret Opfer 
zu lindern und den Normalisierungs- und Wiederaufbau
prozeß zu beschleunigen, 

in Unterstreichung der Notwendigkeit einer angemessenen, 
koordinierten und rascben Reaktion seitens der internationa
len Gemeinschaft auf Katastrophen und Notstandssituationen, 

in Anbetracht der wachsenden Zahl und Komplexität von 
Katastrophen und humanitären Notstandssituationen, 

sowie in Unterstreichung der Notwendigkeit, ausreichende 
Finanzmittel bereitzustellen, damit die Vereinten Nationen 
rasch auf humanitäre Notstandssituationen reagieren können, 

mit Genugtuung über die Schaffung der Hauptabteilung 
Humanitäre Angelegenheiten und die Ernennung eines 
Untergeneralsekretärs für humanitäre Angelegenheiten und 
Koordinators für Nothilfe, wie in Resolution 461182 vor
gesehen, 

unter Hervorhebung der Wichtigkeit der Führungsrolle, die 
der Koordinator für Nothilfe unter anderem auch mit 
Unterstützung des Ständigen interinstitutionellen Ausschusses 
dabei spielt, ein besseres Vorbereitetsein auf N aturkatastro
phen und andere Notstandssituationen und eine rasche und 
kohärente Reaktion darauf sicherzustellen, insbesondere auf 
Notstandssituationen, welche die Bereitstellung von Nah
rungsmitteln, Medikamenten, Unterkünften und Gesundheits
diensten erfordern, unter Berücksichtigung der Notwendig
keit, in enger Zusammenarbeit mit den betreffenden Organi
sationen und internationalen Finanzinstitutionen einen 
reibungslosen Übergang von der Nothilfe zur Normalisie
rung, zum Wiederaufbau und zur Entwicklung zu fördern, 

unter Betonung der Notwendigkeit, in Übereinstimmung 
mit den einschlägigen Normen und Grundsätzen des Völker
rechts und im Rahmen der Resolution 471120 der General
versammlung vom 18. Dezember 1992 einen ausreichenden 
Schutz des an humanitären Operationen beteiligten Personals 
zu gewährleisten, 

dem Generalsekretär nahelegend, die Erörterungen mit den 
Regierungen und den Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen über verschiedene Fragen im Zusammen
hang mit der Beteiligung der Vereinten Nationen bei kom
plexen und gefährlichen Notstandssituationen im Sinne der 
in Ziffer 76 seines Berichts l33 beschriebenen Maßnahmen 
fortzusetzen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärsJ3

\ 

2. unterstreicht die Führungsrolle des Generalsekretärs 
bei der Gewährleistung einer raschen und koordinierten 
Reaktion des Systems der Vereinten Nationen auf humanitä
re Notstandssituationen, einschließlich der Mobilisierung der 
erforderlichen Ressourcen, und bittet alle in Betracht 
kommenden operativen Organisationen und Institutionen, die 
vollinhaltliche Durchführung der Resolution 46/182 der 
Generalversammlung auch weiterhin uneingeschränkt zu 
unterstützen; 

3. billet diejenigen Staaten, die dazu in der Lage sind, 
eine Aufstockung der Mittel des aus freiwilligen Beiträgen 
gespeisten Zentralen revolvierenden Notstandsfonds in 
Erwägung zu ziehen, um das System der Vereinten Nationen 
in seinen Bemühungen um eine rasche Reaktion auf humani
täre Notstandssituationen weiter zu unterstützen, und fordert 
diejenigen, die bereits Beiträge zu dem Fonds zugesagt 
haben, auf, ihren Verpflichtungen rasch nachzukommen; 

4. fordert potentielle Geber auf, die zur Anhebung und 
rascheren Entrichtung ihrer Beiträge erforderlichen Maßnah
men zu treffen und insbesondere auch vorsorglich finanzielle 
und andere Ressourcen bereitzustellen, die auf die zusam
mengefaßten Appelle des Generalsekretärs hin rasch an das 
System der Vereinten Nationen weitergegeben werden 
können; 

5. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin alle 
Möglichkeiten zu prüfen, um der Hauptabteilung Humanitäre 
Angelegenheiten aus den vorhandenen Mitteln des ordentli
chen Haushalts der Vereinten Nationen und gegebenenfalls 
durch Abordnung von einzelstaatlichen Sachverständigen für 
humanitäre Katastrophenhilfe in ausreichendem Umfang 
Fachkräfte und administrative Ressourcen zur Verfügung 
stellen zu können; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinem 
Iahresbericht Rückschau zu halten über die Koordinierung 
der humanitären Nothilfe, über die Wirksamkeit und die 
Erfolge der neuen institutionellen Vorkehrungen des Systems 
der Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe, insbesondere 
auch was die Vorkehrungen für die Arbeitsbeziehungen zwi
schen den Dienststellen am Amtssitz und im Feld betrifft, in 
Übereinstimmung mit der Resolution 46/182 der Generalver
sammlung, sowie über den Stand der Durchführung der ge
nannten und der vorliegenden Resolution, und ersucht ihn, 
geeignete Empfehlungen dazu vorzulegen, wie die Bestim
mungen dieser Resolutionen vollinhaltlich umgesetzt werden 
können; 

7. ersucht den Generalsekretär ferner, nach Absprache 
mit den Regierungen sowie den Organen und den Sonder
organisationen der Vereinten Nationen über die Vorkehrun
gen Bericht zu erstatten, die von den Vereinten Nationen und 
den betreffenden Regierungen sowie zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen getroffen worden sind, um 
den Vereinten Nationen bei Bedarf einen rascheren Zugang 
zu deren Nothilfekapazitäten zu ermöglichen, namentlich zu 
Nahrungsmitte\reserven, Lagern von Hilfsgütern, Notstands
personal sowie zu logistischer Unterstützung; 

8. ersucht den Generalsekretär, nach Absprache mit den 
Regierungen über die Frage Bericht zu erstatten, wie das 
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Präventions- und Bereltschaftspotential der Vereinten Natio
nen in bezug auf Nat"rkatastrophen und andere Notstands
situationen weiter ve ssert werden kann, insbesondere in 
bezug auf Notstands tuationen, welche die Bereitstellung 
von Nahrungsmitteln Medikamenten, Unterkünften und 
Gesundheitsdiensten ordern, wie in Resolution 46/182 der 
Generalversammlung orgesehen; 

9. ersucht den G eralsekretär außerdem, die Möglich
keit der Errichtung on Lagerhäusern für Hilfsgüter auf 

. regionaler und global r Ebene sowie die dantit verbundenen 
Vor- und Nachteile zJ untersuchen, unter Berücksichtigung 
der vorhandenen Ei ichtungen, und in seinem nächsten 
Jahresbericht darüber Bericht zu erstatten; 

10. ersucht den neralsekretär ferner, seinen Jahres-
bericht über die Koor . nierung der humanitären Nothilfe der 
Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
vorzulegen und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner 
Arbeitstagung 1993 ündlich Bericht zu erstatten. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/169. Intemation e Hilfe rur die NormaIisiernng und 
den Wieder urbau Nicaraguas: Nachwirkungen 
des Krieges und der Naturkatastrophen 

unter Hinweis auf hre Resolutionen 45/15 vom 20. No
vember 1990 und 46/ 09 A und B vom 17. Dezember 1991 
betreffend den Pun "Die Situation in Zentralamerika: 
Bedrohungen des eltfriedens und der internationalen 
Sicherheit sowie Fri ensinitiativen", in der sie die Durch
führung der am 26. ktober 1990 beziehungsweise 15. Au
gust 1991 vereinb en Phasen I und 11 der Nationalen 
Vereinbarung über lrtschafts- und Sozialpattnerschaft 
begrüßte und insbeso dere die außergewöhnliche Umstände 
betreffende Bestim ng sowie die an die internationale 
Gemeinschaft und di internationalen Finanzierungsorganisa
tionen gerichtete Bi e befürwortete, die Durchführung der 
Vereinbarung wirks und effizient zu unterstützen. 

zutiefst besorgt üb r die Tatsache. daß die Naturkatastro
phen, die sich in jün ster Zeit ereignet haben. die Bemühun
gen Nicaraguas beh ndern, die Kriegsfolgen im Rahmen 
einer Demokratie un unter den bereits erreichten makroöko
nomischen Bedingu 

ung der ernsten Folgen. welche die 
Zerstörung der Ern und Tausender von Wohnstälten und 
die in wichtigen 'TI ilen der nationalen Infrastruktur ent
standenen Schäden ben, sowie der wachsenden Bedürf
nisse von Tausenden von Vertriebenen und Flüchtlingen, die 
in die Wirtschaftstä 'gkeit des Landes eingegliedert werden 
müssen. 

die Anstrengunge anerkennend, welche die internationale 
Gemeinschaft und d e Regierung Nicaraguas unternehmen, 
um Menschen, die v n den Nachwirkungen des Krieges, den 
Überschwemmunge ,dem Vulkanausbruch und der unlängst 
entstandenen Flutw le betroffen sind, Not- und Katastro
phenhilfe zu gewähr n. 

sowie anerkennen ,daß die intensiven Anstrengungen, die 
die Regierung Nicar uas unternimmt, um die wirtschaftliche 

Wiederbelebung im Rabmen eines mit Wirtschaftswachstum 
und Entwicklung einhergehenden Anpassungsprozesses zu 
fördern, durch die Nachwirkungen des Krieges und der 
Naturkatastrophen behindert werden, 

\. würdigt die Anstrengungen, die die internationale 
Gemeinschaft einschließlich der Organe und der Organisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen unternimmt, um die 
von der Regierung Nicaraguas im Zuge der Normalisierung 
und des nationalen Wiederaufbaus sowie zur Gewährung von 
Nothilfe getroffenen Maßnabmen zu ergänzen; 

2. ersucht alle Mitgliedstaaten, die internationalen 
Finanzierungsorganisationen und die regionalen, intraregiona
Ien und nichtstaatlichen Organisationen, Nicaragua auch 
weiterhin in dem erforderlichen Umfang zu unterstützen, 
damit nicht nur die Nachwirkungen des Krieges und der 
Naturkatastrophen überwunden werden, sondern auch der 
Prozeß des Wiederaufbaus und der Entwicklung vorangetrie
ben wird; 

3. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Organen und Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen und in enger Kooperation mit den 
nicaraguanischen Behörden die Maßnahmen zur Normalisie
rung, zum Wiederaufbau und zur Entwicklung Nicaraguas in 
jeder gebotenen Weise zu unterstützen und in Anbetracht der 
Wichtigkeit dieser Maßnabmen für die Konsolidierung des 
Friedens auch weiterhin für die rechtzeitige, umfassende und 
wirksame Fonnulierung und Koordination von Programmen 
des Systems der Vereinten Nationen in Nicaragua zu sorgen; 

4. fordert den Generalsekretär auf, Nicaragua auf 
Ersuchen der Regierung Nicaraguas jede nur mögliche Hilfe 
zur Konsolidierung des Friedens zu gewähren, auf Gebieten 
wie der Ansiedlung der Vertriebenen und aus dem Kriegs
dienst Entlassenen und der Flüchtlinge, der ländlichen 
Besitz- und Pachtverhältnisse, der unmittelbaren Versorgung 
von Kriegsopfern, der Minenräumung und der Überwindung 
von Schwierigkeiten bei der Wiederherstellung der An
bauzonen des Landes sowie allgemein im Hinblick auf einen 
Prozeß der nachhaltigen Gesundung und Entwicklung, durch 
den der Friede und die Demokratie, die bis heute erreicht 
wurden, irreversibel werden; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
zur Durchführung dieser Resolution getroffenen Maßnabmen 
vorzulegen; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Internationale 
Hilfe für die N ormalisierung und den Wiederaufbau Nicara
guas: Nachwirkungen des Krieges und der Naturkatastro
phen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzig
sten Tagung. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/195. Schutz des Weltklimas für die heutigen und die 
kommenden Generationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/53 vom 6. Dezem
ber 1988 und 441207 vom 22. Dezember 1989, in denen sie 
feststellte, daß dem Problem der Klimaveränderung die 
gemeinsame Sorge der Menschheit gilt, 
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sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 45/212 vom 
21. Dezember 1990, mit der sie einen Zwischenstaatlichen 
Verhandlungs ausschuß mit dem Auftrag eingesetzt hat, ein 
wirksames Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen 
und gegebenenfalls auch andere, damit zusammenhängende 
Rechtsinstrumente auszuarbeiten und sie während der Kon
ferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung zur Unterzeichnung aufzulegen, sowie die Resolu
tion 46/169 vom 19. Dezember 1991, mit der sie bestimmt 
hat, daß die Arbeiten zum Thema Klimaveränderungen bis 
Ende 1992 fortgeführt würden, 

mit Dank Kenntnis nehmend von den Tätigkeitsberichten 
des Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschllsses für ein 
Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen bis Mai 
1992134 sowie von dem im Namen des Ausschusses von 
seinem Vorsitzenden erstellten Berichtl3S zur Vorlage auf 
der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung, 

Kennmis nehmend von der vom Exekutivrat der Welt
organisation für Meteorologie auf ihrer vierundvierzigsten 
Tagung verabschiedeten Resolution 15 (EC-XLN), 

im Hinblick darauf, daß in Übereinstimmung mit Ziffer 4 
ihrer Resolution 46/169 und gemäß der vom Zwischen
staatlichen Verhandlungs ausschuß am 9. Mai 1992 verab
schiedeten Resolution INC/I992/1 136 Vorkehrungen für die 
sechste Tagung des Zwischenstaatlichen Verhandlungs
ausschusses getroffen wurden, 

sowie im Hinblick darauf, daß die sechste Tagung des 
Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschusses vom 7. bis 
10. Dezember 1992 in Genf abgehalten wurde, 

ferner Kenntnis nehmend von den vorläufigen Verein
barungen in Artikel 21 des Rahmenübereinkommens der 
Vereinten Nationen über Klimaänderungen79

, insbesondere 
der Bestimmung, wonach das von der Generalversammlung 
mit Resolution 45/212 eingerichtete Sekretariat bis zum 
Abschluß der ersten Tagung der Konferenz der Vertragsstaa
ten des Übereinkommens als vorläufiges Sekretariat des 
Übereinkommens fungieren soll, 

mit Genugtuung über die Unterstützung, die die Handels
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, das Um
weltprogramm der Vereinten Nationen und die Weltorganisa
tion für Meteorologie sowie bilaterale Beitragszahier dem 
Sekretariat für seine Tätigkeit im Jahre 1992 gewährt haben, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs"', 
unter besonderer Berücksichtigung dessen, was bis zum 
Abschluß der ersten Tagung der Vertragsstaatenkonferenz 
auf zwischenstaatlicher Ebene und seitens des Sekretariats 
im Hinblick auf die Umsetzung des Übereinkommens 
möglicherweise getan werden muß, 

I. begrüßt die Verabschiedung des Rahmenübereinkom
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen" durch 
den Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschuß für ein Rah
menübereinkommen über Klimaänderungen am 9. Mai 1992 
und die Unterzeichnung des Übereinkommens durch zahlrei
che Staaten; 

2. erachtet das Übereinkommen als einen wesentlichen 
Erfolg der Arbeit der internationalen Gemeinschaft im 
Rahmen der Vereinten Nationen und als einen ersten Schritt 
auf dem Wege einer gemeinschaftlichen Reaktion auf die 
gemeinsame Sorge wegen der Veränderung des Erdklimas 
und deren nachteiliger Auswirkungen; 

3. fordert die Staaten auf, soweit nicht bereits geschehen, 
das Übereinkommen zu unterzeichnen oder ihm gegebenen
falls beizutreten, und fordert alle Unterzeichner auf, soweit 
sie es noch nicht getan haben, das Übereinkommen zu 
ratifizieren, anzunehmen oder zu billigen, damit es in Kraft 
treten kann; 

4. bittet die Unterzeichner des Übereinkommens, dem 
Leiter des vorläufigen Sekretariats des Übereinkommens 
möglichst bald Informationen über diejenigen Maßnahmen 
zu übermitteln, die sie in Erwartung des Inkrafttretens des 
Übereinkommens im Einklang mit seinen Bestimmungen 
getroffen haben; 

5. bittet die Staaten nachdrücklich, die Aktivitäten, die 
im Zusammenhang mit den in dem Übereinkommen im 
einzelnen aufgeführten grundlegenden wissenschaftlich
technischen Erfordernissen auf nationaler, subregionaler, 
regionaler und internationaler Ebene durchgeführt werden, 
namentlich auch die im Rahmen des Weltklimaprogramms 
und des Weltklimabeobachtungssystems durchgeführten 
Aktivitäten, zu unterstützen und dazu beizutragen; 

6. beschließt, daß der Zwischenstaatliche Verhatldlungs
ausschuß weiterhin tätig sein wird, um, wie in dem Uberein
kommen ausgeführt, die erste Tagung der Vertragsstaaten
konferenz vorzubereiten und in diesem Zusammenhang zur 
wirksamen Anwendung der in Artikel 21 des Übereinkom
mens enthaltenen vorläufigen Vereinbarungen beizutragen; 

7. bittet den Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschuß 
in diesem Zusammenhang, den auf seiner sechsten Tagung 
aufgestellten Plan für die Vorbereitungsarbeiten rasch 
durchzuführen, und ersucht den Generalsekretär, zu ver
anlassen, daß der Ausschuß im Rahmen des Gesamt-Kon
ferenzkalenders und in Übereinstimmung mit den Erforder
nissen des Plans Tagungen abhalten kann; 

8. ersucht den Zwischenstaatlichen Verhandlungsaus
schuß, sich für ein kohärentes und koordiniertes Aktivitäten
programm der zuständigen Organe einzusetzen, das darauf 
abgestellt ist, das Inkrafttreten und die wirksame Umsetzung 
des Übereinkommens zu unterstützen, insbesondere durch 
einen Ausbau der Kapazitäten der Entwicklungsländer und 
aller anderen Länder zur Vorbereitung auf ihre Beteiligung 
an dem Übereinkommen; 

9. fordert die Organe, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen, die mit Arbeiten auf dem 
Gebiet der Klimaveränderung befaßt sind, so auch das 
vorläufige Sekretariat des Übereinkommens, auf, soweit 
möglich in Zusammenarbeit miteinander solche Aktivitäten 
einzuleiten beziehungsweise auszubauen, und bittet sie. dem 
Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschuß über sein Se
kretariat regelmäßig Informationen über diese Aktivitäten 
und alle etwaigen Koordinationsvereinbarungen zur Ver
fügung zu stellen; 
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10. bittet den Zwisc enstaatlichen Verhandlungsausschuß, 
der Generalversamml ng sowie gegebenenfalls dem Wirt
schafts- und Sozialrat und der Kommission für bestandfahige 
Entwicklung Informationen über seine Arbeit zu übermitteln, 
insbesondere im Zus'!ll1menhang mit Kapitel 9 der Agen
da 2143

; 

11. ersucht den Ge' eralsekretär, das von der Generalver
sammlung mit ihrer R solution 45/212 eingerichtete Sekreta
riat auszubauen, da "t es bis zum Abschluß der ersten 
~agung d~r Ve~agss atenkonferenz als vorläufiges Sekreta
nat des Uberemkom ens fungieren und in dieser Eigen
schaft den Zwischen taatlichen Verhandlungsausschuß bei 
seiner künftigen Arbe t angemessen unterstützen kann, und 
ersucht ihn außerde ,im laufenden und in den künftigen 
Programmhaushaltspl nen Mittel für diesen Zweck vor
zusehen; 

12. bittet das Um eltprogramm der Vereinten Nationen, 
die Weltorganisation .. r Meteorologie und andere Organe 
der Vereinten Nation n mit einschlägiger Fachkompetenz, 
auch weiterhin eng m· dem Leiter des vorläufigen Sekretari
ats zusammenzuarbe ten und Personal zu seiner Unter
stützung beizutragen; 

13. ersucht die bil teralen Quellen, das vorläufige Sekre
tariat weiter wie bish r zu unterstützen; 

14. ersucht den Leiter des vorläufigen Sekretariats, 
möglichst viele Gel~genheiten zur Zusammenarbeit mit 
anderen Sekretariatseinheiten, so auch mit dem Sekretariat 
der Kommission für standfahige Entwicklung, zu schaffen; 

15. ersucht den G eralsekretär, den gemäß Ziffer 10 der 
Resolution 451212 d r Generalversammlung geschaffenen 
freiwilligen Sonderfo ds beizubehalten, um die Mitwirkung 
der Entwicklungslän er, insbesondere der am wenigsten 
entwickelten unter ih en. der kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern sowie der von Dürre und Wüstenbil
dung betroffenen E twicklungsländer, an der Arbeit des 
Zwischenstaatlichen erhandlungsausschusses und an der 
ersten Tagung der Ve agsstaatenkonferenz zu unterstützen, 
unter anderem unter erucksichtigung der Resolution 

INCf1992f1 des Zwischenstaatlichen Verhandlungsaus
schusses136

; 

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Treuhand
fonds beizubehalten, der gemäß Ziffer 20 der Resolu
tion 451212 der Generalversammlung geschaffen wurde, um 
~inen Teil der Kosten des vorläufigen Sekretariats des 
Ubereinkommens zu decken; 

17. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den an diese 
außerplanmäßigen Fonds entrichteten Beiträgen und bittet um 
weitere angemessene und zeitgerechte Beiträge an heide 
Fonds; 

18. beschließt, daß vorbehaltlich der einschlägigen Be
stimmungen der Resolutionen der Generalversanunlung 
401243 vom 18. Dezember 1985,411213 vom 19. Dezember 
1986 und 421211 vom 21. Dezember 1987 die Kosten der 
Tätigkeit des Ausschusses und des vorläufigen Sekretariats 
ohne Beeinträchtigung der programmierten Aktivitäten der 
Vereinten Nationen im Rahmen der laufenden und künftiger 
Programmhaushaltspläne sowie gegebenenfalls aus freiwil
ligen Beiträgen zu dem Treuhandfonds bestritten werden; 

19. begrüßt das Angebot der Regierung Deutschlands, die 
erste Tagung der Vertragsstaatenkonferenz auszurichten; 

20. bittet den Vorsitzenden des Zwischenstaatlichen 
Verhandlungsausschusses, der Generalversammlung im 
Namen des Ausschusses nach Ende der ersten Tagung der 
Vertragsstaatenkonferenz einen Schlußbericht über den 
Abschluß der Tätigkeit des Ausschusses vorzulegen; 

21. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten~ 

22. beschließt die Aufnahme des Punktes "Schutz des 
Weltklimas für die heutigen und die kommenden Generatio
nen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzig
sten Tagung. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 
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47/39. ÜbereInkom en über das Verbot der Entwick· 
lung, Herste ung, Lagerung und des Einsatzes 
cbemischer affen und über die Vernicbtung 
solcber W 

Die Generalvers 

unter Hinweis darau ,daß die internationale Gemeinschaft 
bereits seit langem e tschlossen ist, zu einem wirksamen 
Verbot der Entwickl ng, Herstellung, Lagerung und des 
Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung 
solcher Waffen zu gel gen, sowie darauf, daß sie Maßnah
men zur Bestätigung der Verbindlichkeit des am 17. Juni 
1925 in Genf unterzei hneten Protokolls über das Verbot der 
Verwendung von ersti enden, giftigen oder ähnlichen Gasen 
sowie von bakteriolog sehen Mitteln im Kriege' kontinuier
lich unterstützt, wie es aus zahlreichen früheren, im Kon
sens verabschiedeten esolutionen hervorgeht, 

insbesondere unter inweis auf ihre Resolution 46/35 C 
vom 6. Dezember 1 91, in der die Versammlung die 
Abrüstungskonferenz nachdrücklich aufgefordert hat, als 
Angelegenheit von öchstem Vorrang die noch offenen 
Fragen zu lösen, um ährend ihrer Tagung des Jahres 1992 
eine endgültige Einig ng über ein Übereinkommen über das 
Verbot der Entwickl ng, Herstellung, Lagerung und des 
Einsatzes chemische Waffen und über die Vernichtung 
solcher Waffen zu er ielen, 

eingedenk der Schi ßerklärung der vom 7. bis I!. Januar 
1989 in Paris abgeh tenen Konferenz der Vertragsstaaten 
des Genfer Protokoll von 1925 und anderer interessierter 

Staaten', in der die Teilnehmerstaaten ihre Entschlossenheit 
bekundet haben, durch die vollständige Beseitigung der 
cbemischen Waffen jeden Gebrauch dieser Waffen zu 
verhindern, 

entschlossen, Fortschritte auf dem Weg zur allgemeinen 
und vollständigen Abrüstung unter strikter und wirksamer 
internationaler Kontrolle zu erzielen, einschließlich des 
Verbots und der Beseitigung aller Arten von Massenver
nichtungswaffen, 

daher überzeugt von der dringenden Notwendigkeit eines 
vollständigen Verbots ebemischer Waffen, durch welches 
eine ganze Kategorie von Massenvemichtungswaffen abge
schafft und somit das für die Menschheit bestehende Risiko 
eines erneuten Einsatzes dieser unmenschlichen Waffen 
beseitigt würde, 

mit Genugtuung über den von der Abrüstungskonferenz 
verabschiedeten und in ihrem Bericht enthaltenen Entwurf 
eines Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen 
und über die Vernichtung solcher Waffen4

, der das Ergebnis 
langjähriger intensiver Verhandlungen ist und eine histori
sche Errungenschaft auf dem Gebiet der Rüstungskontrolle 
und der Abrüstung darstellt, 

sowie überzeugt, daß das Übereinkommen, insbesondere 
sobald ihm nahezu alle Staaten beigetreten sind, zur Wah
rung des Weltfriedens und zur Verbesserung der Sicherheit 
aller Staaten beitrage;, wird und deshalb die nachdrückliche 
Unterstützung der gesamten internationalen Gemeinschaft 
verdient, 



IH. Resolutionen - Erster Ausschuß 67 

ferner überzeugt, daß die Durchführung des Überein
kommens die Erweiterung des internationalen Handels, die 
technische Entwicklung und die wirtschaftliche Zusammen
arbeit im Chemiesektor fördern soll, um die wirtschaftliche 
und technische Entwicklung aller Vertragsstaaten voranzu
treiben, 

entschlossen, die effiziente und kostenwirksame Durch
föhrung des Übereinkommens sicherzustellen, 

unter Hinweis darauf, daß sich die Vertreter der chemi
schen Industrie der Welt in der Erklärung, die auf der vom 
18. bis 22. September 1989 in Canberra abgehaltenen Re
gierungs-Industrie-Konferenz gegen chentische Waffen abge
geben wurde', für ein Verbot ebemischer Waffen ausgespro
chen haben, 

eingedenk der entsprechenden Bezugnahmen auf das 
Übereinkommen in den Schlußdokumenten der vom 1. bis 
6. September 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten Kon
ferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen 
Länder', 

erfreut über die Einladung des Präsidenten der Franzö
sischen Republik, an den Feierlichkeiten anläßlich der 
Unterzeichnung des Übereinkommens am 13. Januar 1993 in 
Paris teilzunehmen, 

1. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem im Bericht 
der Abrüstungskonferenz enthaltenen Übereinkommen über 
das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des 
Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung 
solcher Waffen; 

2. ersucht den Generalsekretär als Verwaluer des 
Übereinkommens, dieses am 13. Januar 1993 in Paris zur 
Unterzeichnung aufzulegen; 

3. fordert alle Staaten auf, das Übereinkommen zu 
unterzeichnen und danach nach Maßgabe der in ihrer 
Verfassung vorgesehenen Verfahren möglichst bald Ver
tragsparteien des Übereinkommens zu werden und auf diese 
Weise zu seinem raschen Inkrafttreten und zur baldigen 
Erreichung seiner Universalität beizutragen; 

4. fordert alle Staaten außerdem auf, die wirksame 
Durchführung dieser beispiellosen, globalen, umfassenden 
und verifizierbaren multilateralen Abrüstungsübereinkunft 
sicherzustellen und so den kooperativen Multilateralismus als 
Grundlage des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit zu fördern; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Unter
zeichnerstaaten die Dienste zur Verfügung zu stellen, um die 
sie unter Umständen ersuchen, damit die Arbeit der Vor
bereitungskommission für die Organisation für das Verbot 
chemischer Waffen anlaufen kann; 

6. ersucht den Generalsekretär als Verwahrer des 
Übereinkommens ferner, der Generalversammlung auf ihrer 
achtundvierzigsten Ta~ng über den Unterzeichnungs- und 
Ratifikationsstand des Ubereinkommens Bericht zu erstatten. 

74. Plenarsitzung 
30. November 1992 

47/43. Wissenschaftlich-technische Nenentwicklungen 
und ihre Auswirkungen auf die internationale 
Sicherheit 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sie auf ihrer zehnten Sonder
tagung, der ersten Sondertagung über Abrüstung, einmütig 
betont hat, daß für den Abrüstungsprozeß sowohl qualitative 
als auch quantitative Maßnahmen wichtig sind, 

im Hinblick darauf, daß wissenschaftlich-technische 
Neuentwicklungen sowohl für zivile als auch für militärische 
Zwecke genutzt werden können und daß auf zivile Anwen
dungsmöglichkeiten ausgerichtete Fortschritte auf wissen
schaftlich-technischem Gebiet gewahrt und gefördert werden 
müssen, 

mit Besorgnis darüber, daß technische Errungenschaften 
militärische Anwendungsmöglichkeiten bieten, was zu immer 
perfekteren Waffen und neuen Waffensystemen führen 
könnte, 

unter Betonung des Interesses der internationalen Gemein
schaft an diesem Thema sowie der Notwendigkeit, wissen
schaftlich-technische Neuentwicklungen, die negative Aus
wirkungen auf das Sicherheitsklima und auf den Rüstungs
begrenzungs- und Abrüstungsprozeß haben können, genau zu 
verfolgen und wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen 
auf nutzbringende Anwendungszwecke hinzulenken, 

betonend, daß der in ihrer Resolution 43n7 A vom 
7. Dezember 1988 enthaltene Vorschlag Forschungs- und 
Entwicklungsbemühungen, die für friedliche Zwecke unter
nommen werden, nicht beeinträchtigt, 

in Anbetracht der Ergebnisse der Konferenz der Vereinten 
Nationen über neue Tendenzen in Wissenschaft und Technik 
und ihre Auswirkungen auf den Weltfrieden und die inter
nationale Sicherheit, die vom 16. bis 19. April 1990 in 
Sendai (Japan) stattfand', und in dieser Hinsicht anerken
nend, daß Wissenschaft und Politik gemeinsam an die 
Bewältigung der vielschichtigen Auswirkungen des technolo
gischen Wandels herangehen müssen, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über "Wissenschaftlich-technische Neuentwicklungen und 
ihre Auswirkungen auf die internationale Sicherheit t!8; 

2. nimmt außerdem Kenntnis von dem gemäß Resolution 
45/60 vom 4. Dezember 1990 vorgelegten Zwischenbericht 
des Generalsekretärs9

; 

3. ist sich voU und ganz darüber einig, 

a) daß die internationale Gemeinschaft bessere Vor
aussetzungen dafür schaffen muß, Art und Richtung des 
technologischen Wandels verfolgen zu können; 

b) daß die Vereinten Nationen hierbei als Katalysator 
und ClearingsteUe für diesbezügliche Ideen dienen können; 

4. ersucht den Generalsekretär, die wissenschaftlich
technischen Neuentwicklungen mit dem Ziel einer Bewer
tung sich abzeichnender "neuer Technologien" auch weiter
hin zu verfolgen und der Generalversammlung auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagung ein Schema für die Technologie-
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folgenabschätzung vodulegen, das unter anderem von den in konstruktiv fortzusetzen, wozu auch die Behandlung der 
seinem Bericht vorges hlagenen Kriterien geleitet ist; Frage der Ausarbeitung praktischer Mittel zur Herstellung 

5. beschließt die fnahme des Punktes "Wissenschaft-
lich-technische Neuen icklungen und ihre Auswirkungen 
auf die internationale . cherheit" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer achtundvie . gsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47/44. Die Rolle v n Wissenschaft und Technik im 
Kontext de internationalen Sicherheit, der 
Abrüstung d anderer damit zusammenhän
gender Gebi te 

unter Hinweis auf' Resolutionen 45/61 vom 4. De-
zember 1990 und 46/3 D vom 6. Dezember 1991, 

unter Kenntnisnahm des Berichts der Abrüstungskommis· 
sion über ihre Arbeits gung 199210

, insbesondere über die 
Tätigkeit der Arbeits ppe IV zu Tagesordnungspunkt 7 mit 
dem Titel "Die Rolle von Wissenschaft und Technik im 

. Kontext der internatio alen Sicherheit, der Abrüstung und 
anderer damit zusam enhängender Gebiete"I!. 

sowie unter Kennmi nahme des Berichts der Abrüstungs
konferenz über ihre Arbeitstagung 199212

, insbesondere 
über die Arbeit betre nd den Tagesordnungspunkt "Trans
parenz auf dem Gebie der Rüstung"", der sich in Antwort 
auf Resolution 46/36 vom 9. Dezember 1991 unter ande
rem mit der Erarbeitu g praktischer Mittel zur Herstellung 
größerer Offenheit u d Transparenz beim Transfer von 
Spitzentechnologie mi militärischen Anwendungsmöglich
keiten befaßt, 

in der Erkenntnis. Fortschritte bei der Anwendung von 
Wissenschaft und Tec 'k maßgeblich zur Durchführung von 
Rüstungskontroll- und Abrüstungsübereinkünften beitragen, 
unter anderem auf de Gebiet der Beseitigung von Waffen, 
der Rüstungskonversi n und der Verifikation, 

sowie in der Erken 
den Transfer von 
Anwendungsmöglic 
Hinblick auf die W: 
nationalen Sicherheit 
dabei den Zugang 
Dienstleistungen und 
verstellen, 

is, daß Nonnen oder Richtlinien für 
itzentechnologie mit militärischen 
iten berechtigten Anforderungen im 
ng des Weltfriedens und der inter

echnung tragen sollen, jedoch ohne 
u hochtechnologischen Produkten, 
now-how für friedliche Zwecke zu 

im Hinblick auf das Interesse der internationalen Gemein
schaft an einer Zus enarbeit auf dem Gebiet der abrü
stungsorientierten Wi senschaft und Technik und des Trans
fers von Spitzentechn logie mit militärischen Anwendungs
möglichkeiten, 

1. fordert die Ab . stungskommission auf, ihre Arbeiten 
betreffend Tagesordn ngspunkt 7 zu intensivieren und der 
Generalversammlung öglichst bald konkrete Empfehlungen 
zu dieser Angelegenh it vorzulegen; 

2. ersucht die A .. stungskonferenz, in Antwort auf 
Re,olution 46/36 L hre Arbeit betreffend den Tagesord
nung'punkt "Tran,p nz auf dem Gebiet der Rüstung" 

größerer Offenheit und Transparenz auf dem Gebiet des 
Transfers von Spitzentechnologie mit militärischen Anwen
dungsmöglichkeiten gehört; 

3. bittet die Mitgliedstaaten, zusätzliche Anstrengungen 
zu unternehmen, um Wissenschaft und Technik für Abrü
stungszwecke einzusetzen und interessierten Staaten Abrü
stungstechnologien zur Verfügung zu stellen; 

4. bittet die Mitgliedstaaten außerdem, den multilateralen 
Dialog auszuweiten und dabei den Vorschlag zu berücksich
tigen, daß allgemein annehmbare internationale Normen oder 
Richtlinien zur Regelung des internationalen Transfers von 
Spitzentechnologie mit militärischen Anwendungsmöglich
keiten angestrebt werden sollen; 

5. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit dem TItel 
"Die Rolle von Wissenschaft und Technik im Kontext der 
internationalen Sicherheit, der Abrüstung und anderer damit 
zusammenhängender Gebiete" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47/45. Verifikation unter alleu ihren Aspekten, ein
schließlich der Rolle der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verifikation 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/152 0 vom 
16. Dezember 1985,41/86 Q vom 4. Dezember 1986,42/42 
F vom 30. November 1987,43/81 B vom 7. Dezember 1988 
und 45/65 vom 4. Dezember 1990, 

im Hinblick darauf, daß die ausschlaggebende Bedeutung 
der Verifikation und der Einhaltung von Rüstungsbegren
zungs- und Abrüstungsübereinkünften weltweit anerkannt 
wird, 

betonend, daß die Frage der Verifikation und der Ein
haltung von Rüstungsbegrenzungs- und Abrüstungsüberein
künften eine Angelegenheit von Belang für alle Nationen ist, 

in Anerkennung dessen, daß die Vereinten Nationen im 
Einklang mit ihrer Rolle und ihren Verantwortlichkeiten 
aufgrund der Charta einen bedeutsamen Beitrag auf dem 
Gebiet der Verifikation, insbesondere von multilateralen 
Übereinkünften. leisten können, 

in Bekräftigung ihrer unveränderten Unterstützung für die 
von der Abrüstungskommission erarbeiteten sechzehn 
Verifikationsprinzipien14

, 

im Hinblick darauf, daß durch die jüngsten Entwicklungen 
in den internationalen Beziehungen hervorgehoben worden 
ist, daß eine wirksame Verifikation bestehender und künfti
ger Rüstungsbegrenzungs- und Abrüstungsübereinkünfte 
nichts von ihrer Bedeutung verloren hat, und daß einige 
dieser Entwicklungen bedeutsame Auswirkungen auf die 
Rolle der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verifika
tion haben, die einer laufenden und sorgfältigen Prüfung 
bedürfen, 
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unter Kenntnisoohme des Berichts", den der General
sekretär gemäß der Erklärung vom 31. Januar 1992 vorgelegt 
hat, die am Ende der ersten vom Sicherheitsrat auf der 
Ebene der Staats- und Regierungschefs abgehaltenen Tagung 
verabschiedet wurde, und der seine Analyse und seine 
Empfehlungen zu der Frage enthält, wie die Kapazität der 
Vereinten Nationen zur vorbeugenden Diplomatie, zur 
Friedensschaffung, zur Friedenssicherung und zur Friedens
konsolidierung in der Konlliktfolgezeit im Rahmen der 
Charta und ihrer Bestimmungen gestärkt und effizienter 

. gestaltet werden kann, 

sowie unter Kenntnisnahme der Schlußerklärung, welche 
die Dritte Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung 
des Übereinkommens tiber das Verbot der Entwicklung, 
Herstellung und Lagerung bakteriologischer (biologischer) 
Waffen und von Toxinwaffen sowie tiber die Vernichtunf 
solcher Waffen am 27. September 1991 verabschiedet hae , 
sowie der Arbeit der Ad-hoc-Gruppe von Regierungssachver
ständigen rur Verifikation, 

mit Genugtuung tiber den Abschluß des Übereinkommens 
über das Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und 
des Einsatzes chemischer Waffen und über die Vernichtung 
solcher Waffen" das eine bisher einmalige Verifikations
ordnung enthält, 

unter Hinweis darauf, daß sie den Generalsekretär in 
Resolution 45/65 ersucht hat, der Generalversammlung auf 
ihrer siebenundvierzigsten Tagung über die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten und des Sekretariats der Vereinten Nationen 
zur Umsetzung der Empfehlungen Bericht zu erstatten, die 
im Schlußkapitel des Berichts der Gruppe qualifizierter 
Regierungssachverständiger zur Durchführung einer Studie 
über die Rolle der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verifikation enthalten sind", 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs" über die Maßnahmen zur Umsetzung der Empfehlun
gen in der eingehenden Studie über die Rolle der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verifikation; 

2. legt den Mitgliedstaaten oohe, die im Schlußkapitel 
der Studie enthaltenen Empfehlungen auch weiterhin aktiv zu 
prüfen und den Generalsekretär gegebenenfalls bei ihrer 
Umsetzung zu unterstützen; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Nachgang zu der 
Studie tiber die Rolle der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verifikation und in Anbetracht der bedeutsamen 
Entwicklungen in den internationalen Beziehungen seit der 
Durchruhrung dieser Studie die Auffassungen der Mitglied
staaten zu folgenden Punkten einzuholen: 

a) zusätzliche Maßnahmen, die zur Umsetzung der in der 
Studie enthaltenen Empfehlungen ergriffen werden könnten; 

b) die An und Weise, wie die Verifikation von Rti
stungsbegrenzungs- und Abtüstungsübereinkünften die Arbeit 
der Vereinten Nationen im Hinblick auf die vorbeugende 
Diplomatie, die Friedensschaffung, die Friedenssicherung 
und die Friedenskonsolidierung in der Konlliktfolgezeit 
erleichtern kann; 

c) zusätzliche Maßnahmen betreffend die Rolle der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verifikation, unter 

Einschluß weiterer Studien der Vereinten Nationen zu die
sem Thema; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen 
Bericht zu diesem Thema vorzulegen; 

5. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verifikation 
unter allen ihren Aspekten, einschließlich der Rolle der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verifikation" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung . 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47/46, Änderung des Vertrages über das Verbot von 
Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum uud unter Wasser 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/106 vom 15. De
zember 1989,45/50 vom 4. Dezember 1990 und 46/28 vom 
6. Dezember 1991, 

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Überzeugung, daß einem 
umfassenden Kernversuchsstopp-Vertrag im Hinblick auf die 
Einstellung des nuklearen Wettrüstens und die Erreichung 
des Ziels der nuklearen Abrüstung höchster Vorrang zu
kommt, 

unter Hinweis auf die zentrale Rolle der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der nuklearen Abrüstung und 
insbesondere bei der Einstellung aller Kernversuchsexplosio
nen sowie auf die unermüdlichen Bemühungen der nicht
staatlichen Organisationen um die Herheiftihrung eines um
fassenden Kernversuchsstopp-Vertrages, 

im Bewußtsein der weltweit zunehmenden Sorge um den 
Zustand der Umwelt und die negativen Umweltfolgen, 
welche Kernversuche gehabt haben und in Zukunft haben 
können, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1910 (XVITI) vom 
27. November 1963, in welcher sie den am 5. August 1963 
unterzeichneten Vertrag über das Verbot von Kernwaffenver
suchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Was
serl9 zustimmend zur Kenntnis nahm und die Konferenz 
des Achtzehn-Nationen-Abrüstungsausschusses'o ersuchte, 
ihre Verhandlungen zur Erreichung der in der Präambel des 
Vertrages aufgerubrten Ziele mit aller Dringlichkeit fort
zuführen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß mehr als ein Drittel der 
Vertragsparteien die Verwahrregierungen um die Einberu
fung einer Konferenz zur Prüfung einer Änderung ersucht 
haben, durch die der Vertrag in einen Vertrag zum um
fassenden Verbot von Kernversuchen umgewandelt würde, 

ferner unter Hinweis darauf, daß vom 7. bis 18. Januar 
1991 in New York eine Arbeitstagung der Änderungs
konferenz der Vertragsstaaten des Vertrages über das Verbot 
von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im Weltraum 
und unter Wasser stattgefunden hat, 

mit dem erneuten Ausdruck ihrer Überzeugung, daß die 
Erreichung der in dem Vertrag aufgeftibrten Ziele durch die 
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Änderungskonferenz erl ichtert und der Vertrag somit ge
stärkt wird, 

mit Genugtuung über ie von mehreren Kernwaffenstaaten 
verkündeten einseitigen, ernversuchs-Moratorien, 

unter Hinweis auf ih Empfehlung, durch entsprechende 
Vorkehrungen sicherzus ellen, daß unter der Schirmherr
schaft der Anderungsko erenz weiter intensive Anstrengun
gen entfaltet werden, . s ein umfassender Kernversuchs
stopp-Vertrag zustandeg kommen ist, 

sowie unler Hinweis uf den Beschluß der Änderungs
konferenz2l

, wonach de Präsident der Konferenz in Anbe
tracht der Notwendigke t weiterer Arbeiten zu bestimmten 
Aspekten eines umfass den Kernversuchsstopp-Vertrages, 
insbesondere was die Vi rifikation der Einhaltung und mög
liche Sanktionen im alle der Nichteinhaltung betrifft, 
Konsultationen führen oll, damit in diesen Fragen Fort
schritte erzielt werden und die Konferenz die Arbeit zu 
einem geeigneten Zeitp nkt wiederaufnehmen kann, 

mit Genugtuung darüb r, daß der Präsident der Änderungs
konferenz zur Zeit ents rechende Konsultationen fuhrt, 

1. nimmt Kenntnis n den vom Präsidenten der Ände
rungskonferenz der Ve agsstaaten des Vertrages über das 
Verbot von Kernwaffe versuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und unter W: ser zur Zeit geführten Konsultatio
nen sowie von der kurze Sondertagung der Vertragsstaaten, 
die im zweiten Quart des Jahres 1993 in New York 
stattfinden soll, um ei e Bilanz der Entwicklungen im 
Hinblick auf die Frage d r Kemversuche zu ziehen, mit dem 
Ziel, die Möglichkeit ei er Wiederaufnahme der Arbeit der 
Änderungskonferenz i späteren Verlauf des Jahres zu 
prüfen; 

2. ruft alle Parteien des Vertrages über das Verbot von 
Kernwaffenversuchen i der Atmosphäre, im Weltraum und 
unter Wasser auf, im Hi blick auf das baldige Zustandekom
men eines umfassende Kemversuchsverbots als ein Uß

erläßlicher Schritt zur rfüllung ihrer Verpflichtungen aus 
der Präambel des Ve ges an der Änderungskonferenz 
teilzunehmen und zu i m Erfolg beizutragen; 

3. bittet nachdrück ·ch alle Staaten, insbesondere die 
Kernwaffenstaaten, de Vertrag beizutreten, soweit sie dies 
nicht bereits getan habe ; 

4. empfiehlt, Vorke 
vollständige Beteiligun 
an der Änderungskonfe 

ngen zu treffen, um die möglichst 
der nichtstaatlichen Organisationen 
nz sicherzustellen; 

5. bringt erneut ih Überzeugung zum Ausdruck, daß 
die Kernwaffenstaaten . s zum Abschluß eines umfassenden 
Kemversuchsstopp-Ve ages auf dem Wege über ein einver
nehmliches Moratoriu oder einseitige Moratorien alle 
Kernversuchsexplosion n aussetzen sollten; 

6. betont abennals" daß es wichtig ist, eine entspre
chende Koondinierung z ischen den verschiedenen Verhand
lungsforen sicherzuste en, die mit einem umfassenden 
Kernversuchsstopp-Ve ag befaßt sind; 

7. beschließt die A fnahme des Punktes "Änderung des 
Vertrages über das Ve ot von Kernwaffenversuchen in der 

Atmosphäre. im Weltraum und unter Wasser" in die vor
läufige Tagesondnung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47/47. Vertrag über das nmfassende Verhot von Kern
versuchen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen, in denen sie 
die vollständige Einstellung von Kernwaffenversuchen und 
ein umfassendes Verbot dieser Versuche als eines der 
vorrangigen Ziele auf dem Gebiet der Abrüstung bezeichnet, 

überzeugt, daß ein Atomkrieg nicht gewonnen werden 
kann und niemals geführt werden darf, 

mit Genugtuung darüber, daß die Beziehungen zwischen 
der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten von 
Amerika sich gebessert haben und daß die beiden Staaten 
daraufhin bedeutsame Maßnahmen angekündigt haben, 
einschließlich einseitiger Maßnahmen, die die Umkehr des 
nuklearen Wettrüstens anzeigen könnten, 

sowie mit Genugtuung über den am 31. Juli 1991 unter
zeichneten Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten von 
Amerika und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
über die Reduzierung und Begrenzung der strategischen 
Offensivwaffen und die Unterzeichnung eines Protokolls zu 
diesem Vertrag, in dem sich Belarus, Kasachstan, die Rus
sische Föderation, die Ukraine und die Vereinigten Staaten 
von Amerika verpflichten, den Vertrag in Kraft zu setzen, 

ferner mit Genugtuung über die am 17. Juni 1992 zwi
schen der Russischen Föderation und den Vereinigten 
Staaten von Amerika getroffene Vereinbarung über einen 
weiteren Abbau ihrer strategischen Kernwaffenbestände, 

mit Genugtuung über den Beschluß Frankteichs, seine 
Kernwaffentests für das Jahr 1992 auszusetzen, 

sich dem Aufruf zur Aussetzung der Kernversuche an
schließend, den Frankteich und die Russische Föderation an 
die anderen Nuklearmächte gerichtet haben, 

sowie mit Genugtuung über den kürzlich von den Ver
einigten Staaten von Amerika gefaßten Beschluß, ein Ver
suchsmoratorium durchzuführen, begleitet von einem Plan 
zur Herheiführung eines multilateralen, umfassenden Verbots 
von Kernwaffenversuchen, 

ferner mit Genugtuung über den Beschluß der Russischen 
Föderation, ihr bereits früher angekündigtes Moratorium für 
Kernversuche zu verlängern, 

in der Überzeugung, daß die Einstellung der Kernversuche 
durch alle Staaten in allen Umweltbereichen und für alle 
Zeiten ein außerondentlich wichtiger Schritt auf dem Wege 
dahin ist, die qualitative Verbesserung und Weiterentwick
lung von Kernwaffen und ihre Weiterverbreitung zu verhüten 
und neben anderen gleichlaufenden Bemühungen um eine 
Reduzierung der Kernwaffen zur schließlichen Beseitigung 
der Kernwaffen beizutragen, 

im Hinblick auf die Befürchtungen, die hinsichtlich der mit 
unterirdischen Kernversuchen verbundenen Umwelt- und 
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Gesundheitsrisiken zum Ausdruck gebracht wurden, wie sie 
aus der in Dokument CD/1l67 vom 14. August 1992 
enthaltenen Sachverständigenstudie über Fragen im Zu
sammenhang mit einem Vertrag über das umfassende Verbot 
von Kernversuchen hervorgehen, in der unter anderem auf 
die Umweltvorteile und die wirtschaftlichen Einsparungen 
verwiesen wurde, die sich aus einem vollständigen Verbot 
von Kernversuchen ergeben, 

sowie in der Oberzeugung, daß der wirksamste Weg, eine 
Einstellung der Kernversuche zu erreichen, der baldige 
Abschluß eines verifizierbaren Vertrages über das um
fassende Verbot von Kernversuchen ist, der geeignet ist, alle 
Staaten zum Beitritt zu bewegen, 

unter Berücksichtigung der Verpflichtung der ursprüng
lichen Vertragsparteien des Vertrages von 1963 über das 
Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und unter Wasser", die baldige Einstellung aller 
Kernwaffenversuchsexplosionen für alle Zeiten anzustreben, 
sowie außerdem im Hinblick auf die Bekräftigung dieser 
Verpflichtung in dem Vertrag von 1968 über die Nichtver -
breitung von Kernwaffen", 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von der Arbeit, die im 
Rahmen der Abrüstungskonferenz von der Ad-hoc-Gruppe 
wissenschaftlicher Sachverständiger für die Prüfung von 
Maßnahmen der internationalen Zusammenarbeit bei der 
Erfassung und Identifizierung seismischer Vorgänge durch
geführt wird, und in diesem Zusammenhang mit Genugtuung 
über die Ergebnisse des zweiten technischen Versuchs 
betreffend den Austausch und die Analyse seismischer Daten 
auf weltweiter Ebene, der es ermöglicht, das System anhand 
der dabei gesammelten Erfahrungen neu zu konzipieren, 

daran erinnernd, daß die Änderungskonferenz der Ver
tragsstaaten des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen
versuchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter 
Wasser vom 7. bis 18. Januar 1991 in New York statt
gefunden hat, 

ihrer Enttäuschung darüber Ausdruck verleihend, daß die 
Abrüstungskonferenz nicht in der Lage gewesen ist, trotz des 
besseren politischen Klimas den Ad-hoc-Ausschuß zu 
Punkt I ihrer Tagesordnung mit dem Titel "Verbot von 
Kernversuchen" wieder einzusetzen, 

I. bekräftigt ihre Oberzeugung, daß ein Vertrag mit dem 
Ziel des Verbots aller Kernversuchsexplosionen aller Staaten 
in allen Umweltbereichen und für alle Zeiten eine vordring
liche Angelegenheit ist, die ein außerordentlich wichtiger 
Schritt auf dem Wege dahin wäre, die qualitative Verbes
serung und Weiterentwicklung von Kernwaffen und ihre 
Weiterverbreitung zu verhüten, und die zum Prozeß der nu
klearen Abrüstung beitragen würde; 

2. bittet daher nachdrücklich alle Staaten, die baldige 
Einstellung aller Kemversuchsexplosionen für alle Zeiten 
anzustreben; 

3. birrer nachdrücklich 

a) die Kernwaffenstaaten, umgehend geeigneten verifi
zierbaren und militärisch bedeutsamen Übergangsmaßnah
men im Hinblick auf den Abschluß eines Vertrages über das 
umfassende Verbot von Kernversuchen zuzustimmen; 

b) die Kernwaffenstaaten, die dem Vertrag über das 
Verbot von Kernwaffenversuchen in der Atmosphäre, im 
Weltraum und unter Wasser noch nicht beigetreten sind, dies 
zu tun; 

4. bekräftigt die besonderen Verantwortlichkeiten der 
Abrüstungskonferenz bei der Aushandlung eines Vertrages 
über das umfassende Verbot von Kernversuchen und fordert 
in diesem Zusammenhang nachdrücklich dazu auf, den Ad
hoc-Ausschuß für das Verbot von Kernversuchen im Jahre 
1993 wieder einzusetzen; 

5. ersucht die Abrüstungskonferenz in diesem Kontext, 
ihre 1990 begonnene sachbezogene Arbeit an Einzelfragen 
und Fragenkomplexen betreffend ein Versuchsverbot zu ver
stärken, einschließlich Fragen der Struktur und des Geltungs
bereichs sowie der Verifikation und der Einhaltung, und da
bei auch' alle einschlägigen Vorschläge und künftigen 
Initiativen zu berücksichtigen; 

6. bittet die Abrüstungskonferenz nachdrücklich, 

a) die von der Ad-hoc-Gruppe wissenschaftlicher Sach
verständiger für die Prüfung von Maßnahmen der inter
nationalen Zusammenarbeit bei der Erfassung und Identifi
zierung seismischer Vorgänge erzielten Fortschritte, ein
schließlich der Erfahrungen aus dem technischen Versuch 
betreffend den Austausch und die Analyse seismischer Daten 
auf weltweiter Ebene, sowie andere einschlägige Initiativen 
zu berücksichtigen; 

b) die Bemühungen fortzusetzen, unter möglichst hreiter 
Beteiligung ein internationales seismisches Überwachungs
netz zu schaffen, um ein System zur wirksamen Über
wachung und Verifikation der Einhaltung eines Vertrages 
über das umfassende Verbot von Kernversuchen weiter 
auszubauen; 

c) andere Maßnahmen zur Überwachung und Verifi
kation der Einhaltung eines solchen Vertrages zu unter
suchen, insbesondere auch Vor-Ort-Inspektionen, Über
wachung durch Satelliten sowie ein internationales Über
wachungsnetz für die atmosphärische Radioaktivität; 

7. fordert die Abrüstungskonferenz auf, der General
versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die 
erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten und ihr auch Emp
fehlungen zu der Frage zu unterbreiten, wie die Zielsetzun
gen des Ad-hoc-Ausschusses zu Punkt I ihrer Tagesordnung 
mit dem Titel "Verbot von Kernversuchen" im Hinblick auf 
die Verwirklichung eines umfassenden Teststoppvertrags am 
wirksamsten weiter vorangebracht werden können; 

8. beschließt die Aufnahme des Punktes "Vertrag über 
das umfassende Verbot von Kernversuchen " in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47/48. Schaffung einer kernwafTenfreien Zone in der 
Nahost-Region 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3263 (XXIX) vom 
9. Dezember 1974, 3474 (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
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31/71 vom 10. Dezem\>er 1976, 32/82 vom 12. Dezember 1. bittet alle direkt Beteiligten nachdrücklich, gemäß den 
1977, 33/64 vom 14. IDezember 1978, 34/77 vom 11. De- entsprechenden Resolutionen der Generalversammlung die 
zember 1979, 35/147 m 12. Dezember 1980, 36/87 vom erforderlichen praktischen und dringlichen Maßnahmen für 
9. Dezember 1981, 3 5 vom 9. Dezember 1982, 38/64 die Verwirklichung des Vorschlags zur Schaffung einer 
vom 15. Dezember 19 3, 39154 vom 12. Dezember 1984, kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region ernsthaft in 
40/82 vom 12. Deze r 1985, 41/48 vom 3. Dezember Erwägung zu ziehen, und bittet die betreffenden Länder, zur 
1986,42/28 vom 30. N vember 1987, 43/65 vom 7. Dezem- Förderung dieses Zieles dem Vertrag über die Nichtver-
ber 1988, 44/108 vo 15. Dezember 1989, 45152 vom breitung von Kernwaffen" beizutreten; 
4. Dezember 1990 und 46/30 vom 6. Dezember 1991 über 
die Schaffung einer k nwaffenfreien Zone in der Nahost
Region, 

sowie unter Hinweis f die Empfehlungen zur Schaffung 
einer solchen Zone i Nahen Osten entsprechend den 
Ziffern 60 bis 63 und i*sbesondere Ziffer 63 d) des Schluß
dokuments der zehnteni Sondertagung der Generalversamm
lung23

, 

unter Hervorhebung er grundlegenden Bestimmungen der 
obengenannten Resolu onen, in denen alle direkt Beteiligten 
aufgefordert werden, ie erforderlichen praktischen und 
dringlichen Maßnahm n für die Verwirklichung des Vor
schlags zur Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in der 
Nahost-Region in Erw 'gung zu zieben und für die Zeit bis 
zur Schaffung einer olchen Zone und während deren 
Schaffung feierlich zu erklären, daß sie auf der Grundlage 
der Gegenseitigkeit arauf verzichten, Kernwaffen und 
Kernsprengkörper zu e zeugen, zu erwerben oder in irgend
einer anderen Form z besitzen oder Dritten die Stationie
rung von Kernwaffen 'uf ihrem Hoheitsgebiet zu gestatten, 
der Unterstellung ihre gesamten kemtechnischen Anlagen 
unter die Kemmate . lüberwachung der Internationalen 
Atomenergie-Organisa ion zuzustimmen sowie ihre Unter
stützung für die Sch ung einer solchen Zone zu erklären 
und solche Erklärung n zur etwaigen Behandlung beim 
Sicherheitsrat zu hinte legen, 

in Bekräftigung des 
Kernenergie für fri 
erschließen. 

nveräußerlichen Rechts aller Staaten, 
iehe Zwecke zu erwerben und zu 

sowie unter Hervo, ebung der Notwendigkeit geeigneter 
Maßnahmen in der Fr e des Verbots militärischer Angriffe 
auf kerntechnische An agen, 

eingedenk des von der General versammlung auf ihrer 
fünfunddreißigsten Ta ung erzielten Konsenses, wonach die 
Schaffung einer kernw ffenfreien Zone in der Nahost-Region 
den Weltfrieden und d' internationale Sicherheit wesentlich 
festigen würde, 

in dem Wunsche, au 
chende Fortschritte 
kernwaffenfreien Zon 

mit Genugtuung üb 
und vollständigen A 
Nahost-Region, und i 
von Massenvernichtu 
freien Zone in dieser 

diesem Konsens aufbauend weitrei
f dem Weg zur Schaffung einer 
in der Nahost-Region zu erzielen, 

alle Initiativen, die zur allgemeinen 
.. stung führen, einschließlich in der 
sbesondere über die Schaffung einer 
swaffen, einschließlich Kernwaffen, 
egion. 

unter Hervorhebun der wesentlichen Rolle, die den 
Vereinten Nationen be der Schaffung einer kernwaffenfreien 
Zone in der Nahost-R gion zukommt, 

nach Prüfung des erichts des Generalsekretärs über die 
Durchführung der Re lution 46/30", 

2. fordert alle Länder der Region auf, bis zur Schaffung 
dieser Zone der Unterstellung ihrer gesamten nuklearen 
Aktivitäten unter die Kernmaterialüberwachung der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation zuzustimmen, soweit 
sie dies nicht bereits getan haben; 

3. nimmt Kenntnis von der Resolution Ge (XXXVI)/ 
RES/601 der Generalkonferenz der Internationalen Atom
energie-Organisation betreffend die Anwendung der Si
cherheitskontrollen der Organisation im Nahen Osten; 

4. bittet alle Länder der Region, bis zur Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region gemäß Zif
fer 63 d) des Schlußdokuments der zehnten Sondertagung 
der Generalversammlung ihre Unterstützung für die Schaf
fung einer solchen Zone zu erklären und diese Erklärungen 
beim Sicherheitsrat zu hinterlegen; 

5. bittet diese Länder außerdem, bis zur Schaffung der 
Zone weder Kernwaffen zu entwickeln, zu erzeugen, zu 
erproben oder auf andere Weise zu erwerben noch die 
Stationierung von Kernwaffen oder Kernsprengkörpern in 
ihrem Hoheitsgebiet oder in ihrer Kontrolle unterstehenden 
Gebieten zuzulassen; 

6. bittet die Kernwaffenstaaten und alle anderen Staaten, 
bei der Schaffung der Zone mitzuhelfen und gleichzeitig 
alles zu unterlassen, was dem Buchstaben und dem Geist 
dieser Resolution zuwiderläuft; 

7. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs24~ 

8. bittet alle Beteiligten zu überlegen, welche Mittel 
geeignet wären, zu dem Ziel der allgemeinen und voll
ständigen Abrüstung und zur Schaffung einer von Massen
vernichtungswaffen freien Zone in der Nahost-Region bei
zutragen; 

9. ersucht den Generalsekretär, gemäß Ziffer 7 der 
Resolution 46/30 und unter Berücksichtigung der Entwick
lung der Lage in der Region weitere Konsultationen mit den 
Staaten der Region und anderen in Betracht kommenden 
Staaten zu führen und die Auffassungen dieser Staaten zu 
den in Kapitel m und IV der Studie im Anhang zu seinem 
Bericht" dargelegten Maßnahmen oder anderen einschlägi
gen Maßnahmen einzuholen, um Fortschritte auf dem Wege 
zur Errichtung einer kernwaffenfreien Zone in der Nahost
Region zu machen; 

10. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

11. beschließt die Aufnahme des Punktes "Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in der Nahost-Region" in die vor
läufige Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 
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47/49. SchalTung einer kemwaiienfreien Zone in Süd
asien 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3265 B (XXIX) vom 
9. Dezemher 1974.3476 B (XXX) vom 11. Dezember 1975, 
31n3 vom 10. Dezember 1976. 32/83 vom 12. Dezember 
1977, 33/65 vom 14. Dezember 1978, 34n8 vom 11. De
zember 1979, 35/148 vom 12. Dezember 1980, 36/88 vom 
9. Dezember 1981, 37n6 vom 9. Dezember 1982, 38/65 
vom 15. Dezember 1983, 39/55 vom 12. Dezember 1984, 
40/83 vom 12. Dezemher 1985, 41/49 vom 3. Dezemher 
1986,42/29 vom 30. November 1987,43/66 vom 7. Dezem
ber 1988, 44/109 vom 15. Dezember 1989, 45/53 vom 
4. Dezember 1990 und 46/31 vom 6. Dezemher 1991 über 
die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien, 

. von neuem ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, daß 
dIe Schaffung kernwaffenfreier Zonen in verschiedenen 
Regionen der Welt eine der Maßnahmen ist, die wirksam 
dazu beitragen können, die Ziele der Nichtverbreitung von 
Kernwaffen und einer allgemeinen und vollständigen Abrü
stung zu erreichen, 

die Auffassung vertretend, daß die Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in Südasien ebenso wie auch in 
anderen Regionen dazu heitragen wird, die Sicherheit der 
Staaten der Region vor dem Einsatz oder der Androhung des 
Emsatzes von Kernwaffen zu erhöhen, 

mit Genugtuung über die von den Regierungen südasiati
scher Staaten, die ihre Programme zur friedlichen Nutzung 
der Kernenergie weiter aus bauen, auf höchster Ebene 
abgegebenen Erklärungen. in denen sie sich erneut ver
pflichten, Kernwaffen weder zu erwerben noch herzustellen 
und ihre Nuklearprogramme ausschließlich dem wirtschaftli
chen und sozialen Fortschritt ihrer Völker zu widmen, 

unter Begrüßung des jüngst unterbreiteten Vorschlags 
b.etreffend den Abschluß eines bilateralen oder regionalen 
Ubereinkommens über das Verbot von Kernversuchen in 
Südasien, 

Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, möglichst bald 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen eine 
Konferenz über die Nichtverbreitung von Kernwaffen in 
Südasien einzuberufen, unter Beteiligung der Staaten der 
Region und sonst in Betracht kommender Staaten, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Vorschlag, Konsultatio
nen zwischen fünf Nationen zu führen mit dem Ziel, die 
Nichtverbreitunt, von Kernwaffen in der Region sicherzustel-
1en, 

die Auffassung vertretend, daß es nützlich sein könnte, 
wenn sich schließlich auch andere Staaten, soweit ange
bracht, an diesem Prozeß heteiligen würden, 

eingedenk der Ziffern 60 bis 63 des Schlußdokuments der 
zehnten Sondertagung der Generalversammlung" hetreffend 
die Errichtung kernwaffenfreier Zonen, insbesondere auch in 
der Region Südasien, 

ferner Kenntnis nehmend von dem Bericht des General
sekretärs26

, 

1. erklärt erneut. daß sie das Konzept einer kernwaf
fenfreien Zone in Südasien grundsätzlich unterstützt; 

2. bittet erneut nachdrücklich die Staaten Südasiens, 
auch künftig alles zu tun, um eine kernwaffenfreie Zone in 
Südasien zu schaffen, und bis dahin alle diesem Ziel 
zuwiderlaufenden Maßnahmen zu unterlassen; 

3. fordert die Kernwaffenstaaten auf, soweit nicht bereits 
geschehen, auf diesen Vorschlag einzugehen und die 
Bemühungen um die Schaffung einer kernwaffenfreien Zone 
in Südasien entsprechend zu unterstützen; 

4. ersucht den Generalsekretär, mit den Staaten der 
Region und anderen in Betracht kommenden Staaten in 
Verbindung zu treten, um ihre Auffassungen zu dieser Frage 
zu ermitteln und Konsultationen zwischen ihnen anzuregen 
mit dem Ziel, festzustellen, wie die Bemühungen um die 
Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien am 
besten gefördert werden können; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung zu 
diesem Thema Bericht zu erstatten; 

6. beschließt die Aufnahme des Punkres "Schaffung einer 
kernwaffenfreien Zone in Südasien" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47/50. Abschluß wirksamer internationaler Vereinba
rungen zur Sicherung der Nichtkernwaffen
staaten gegen den Einsatz oder die Androhung 
des Einsatzes von KemwalTen 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der Notwendigkeit, der berechtigten Sorge der 
Staaten der Welt um die Gewährleistung dauerhafter Si
cherheit für ihre Völker Rechnung zu tragen, 

in der Überzeugung, daß Kernwaffen die größte Be
drohung für die Menschheit und den Forthestand der 
Zivilisation darstellen, 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die in den letzten 
Jahren auf dem Gebiet der nuklearen und der konventionel
len Abrüstung erzielt worden sind, 

feststellend, daß trotz der jüngsten Fortschritte auf dem 
Gebiet der nuklearen Abrüstung weitere Anstrengungen 
notwendig sind, damit das Ziel der allgemeinen und voll
ständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler Kon
trolle erreicht wird, 

sowie in der Überzeugung, daß die nukleare Abrüstung 
und die vollständige Beseitigung der Kernwaffen unerläßlich 
sind, wenn die Gefahr eines Atomkrieges gebannt werden 
soll, 

entschlossen, sich strikt an die einschlägigen Bestim
mungen der Charta der Vereinten Nationen üher die Nichtan
wendung und Nichtandrohung von Gewalt zu halten, 
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im Hinblick darauf, dah die Unabhängigkeit, die territoriale Istanbul abgehaltenen Zwanzigsten Islamischen Außen-
Unversehrtheit und die I Souveränität der Nichtkernwaffen- ministerkonferenz'" noch einmal wiederholt wurden und mit 
staaten gegen die Anwendung oder Androhung von Gewalt, denen die Abrüstungskonferenz aufgefordert wurde, umge-
das heißt auch gegen d n Einsatz oder die Androhung des hend eine Einigung über ein internationales Übereinkommen 
Einsatzes von Kernwaf n, geschützt werden müssen, zur Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz 

die Auffassung vertre nd, daß die internationale Gemein
schaft bis zu einer uni ersalen nuklearen Abrüstung unbe
dingt wirksame Maßnah en und Vereinbarungen entwickeln 
muß, um die Sicherheit er Nichfkernwaffenstaaten vor dem 
Einsatz oder der Andro ung des Einsatzes von Kernwaffen, 
gleichviel durch welche Seite, zu gewährleisten, 

sowie im Hinblick d uf, daß wirksame Maßnahmen und 
Vereinbarungen zur Si erung der Nichtkernwaffenstaaten 
gegen den Einsatz ode die Androhung des Einsatzes von 
Kernwaffen einen pos tiven Beitrag zur Verhütung der 
Verbreitung von Kernw ffen darstellen können, 

eingedenk der Ziffer 9 des Schlußdokuments der zehnten 
Sondertagung der Gene Iversammlung23

, der ersten Sonder
tagung über Abrüstung in der sie die Kernwaffenstaaten 
nachdrücklich gebeten at, sich, soweit angebracht, um den 
Abschluß wirksamer ereinbarungen zur Sicherung der 
Nichfkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes on Kernwaffen zu bemühen, sowie 
in dem Wunsche, die A wendung der einschlägigen Bestim
mungen des Schlußdok ments zu fördern, 

unter Hinweis auf e einschlägigen Teile des Sonder
berichts des Abrüstung ausschusses~), der der Generalver
sammlung auf ihrer z ölften Sondertagung", der zweiten 
Sondertagung über Ab . stung, vorgelegt wurde, des Sonder
berichts der Abrüstungs onferenz, der der Versammlung auf 
ihrer fünfzehnten Sond rtagung28

, der dritten Sondertagung 
über Abrüstung, vorgel t wurde, und des Jahresberichts der 
Konferenz über ihre Ta ung 1992", 

sowie unter Hinweis auf Ziffer 12 der in der Anlage zu 
ihrer Resolution 35/46 om 3. Dezember 1980 enthaltenen 
Erklärung der achtzig r Jahre zur Zweiten Abrüstungs
dekade, in der es unter anderem heißt, der Abrüstungsaus
schuß solle alles in sein n Kräften Stehende tun, um eilends 
Verhandlungen zur Erzi lung einer Einigung über wirksame 
internationale Vereinb ngen zur Sicherung der Nicht
kernwaffenstaaten gege den Einsatz oder die Androhung 
des Einsatzes von Kern affen zu führen, 

in Anbetracht der ein 
Abrüstungskonferenz 
wirksame international 
Nichtkernwaffenstaaten 
drohung des Einsatzes 
Einigung in dieser Fra 

ehenden Verhandlungen, die in der 
d in deren Ad-hoc-Ausschuß für 
Vereinbarungen zur Sicherung der 
gegen den Einsatz oder die An
on Kernwaffen mit dem Ziel einer 
geführt werden, 

Kenntnis nehmend vo den in der Abrüstungskonferenz zu 
diesem Punkt unterbrei ten Vorschlägen, einschließlich der 
Entwürfe für ein intern tionales Übereinkommen, 

sowie Kenntnis nehm nd von dem Beschluß in Kapitel II 
Ziffer 47 des Schlußd kuments, das von der vom 1. bis 
6. September 1992 in akarta abgehaltenen Zehnten Kon
ferenz der Staats- und egierungschefs der nichtgebundenen 
Länder verabschiedet urde', sowie von den einschlägigen 
Empfehlungen der Org nisation der Islamischen Konferenz, 
die im Schlußkommuni ue der vom 4. bis 8. August 1991 in 

oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu 
erzielen, 

ferner Kenntnis nehmend von den von allen Kernwaf
fenstaaten abgegebenen einseitigen Erklärungen über ihre 
Politik des Nichteinsatzes und der Nichtandrohung des 
Einsatzes von Kernwaffen gegen Nichfkernwaffenstaaten, 

in Anbetracht der in der Abrüstungskonferenz und in der 
Generalversammlung zum Ausdruck gekommenen Unter
stützung für die Ausarbeitung eines internationalen Überein
kommens zur Sicherung der Nichfkernwaffenstaaten gegen 
den Einsatz oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaf
fen sowie in Anbetracht der aufgezeigten Schwierigkeiten bei 
der Entwicldung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen 
Konzeption, 

sowie in Anbetracht der größeren Bereitschaft zur Über
windung der in früheren Jahren aufgetretenen Schwierigkei
ten, 

unter Hinweis auf ihre in früheren Jahren verabschiedeten 
einschlägigen Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 
45/54 vom 4. Dezember 1990 und 46/32 vom 6. Dezember 
1991, 

I. bekräftigt die dringende Notwendigkeit, eine baldige 
Einigung über wirksame internationale Vereinbarungen zur 
Sicherung der Nichfkernwaffenstaaten gegen den Einsatz 
oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen zu 
erzielen; 

2. stellt mit Genugtuung fest, daß es in der Abrüstungs
konferenz keine grundsätzlichen Einwände gegen den Ge
danken eines internationalen Übereinkommens zur Sicherung 
der Nichfkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen gibt, obwohl auch 
auf die Schwierigkeiten hingewiesen wurde, die es bei der 
Entwicklung einer allseitig annehmbaren gemeinsamen Kon
zeption gibt; 

3. appelliert an alle Staaten, insbesondere an die Kern
waffenstaaten, aktiv auf eine baldige Einigung über eine 
gemeinsame Konzeption und insbesondere über eine gemein
same Formel hinzuarbeiten, die Bestandteil eines verbindli
chen internationalen Rechtsakts werden könnte; 

4. empfiehlt, der Suche nach einer solchen gemeinsamen 
Konzeption oder gemeinsamen Fonnel weiter intensive 
Anstrengungen zu widmen und die verschiedenen Alternati
ven, so insbesondere auch die in der Abrüstungskonferenz 
behandelten Konzeptionen, im Hinblick auf eine Über
windung der Schwierigkeiten weiter zu untersuchen; 

5. empfiehlt außerdem der Abrüstungskonferenz, auch 
weiterhin aktiv intensive Verhandlungen im Hinblick auf 
eine baldige Einigung und den Abschluß wirksamer inter
nationaler Vereinbarungen zur Sicherung der Nichfkernwaf
fenstaaten gegen den Einsatz oder die Androhung des 
Einsatzes von Kernwaffen zu führen und dabei die breite 
Unterstützung für den Abschluß eines internationalen 
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Übereinkommens zu berücksichtigen und alle anderen auf 
dasselbe Ziel gerichteten Vorschläge in Erwägung zu ziehen; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Ahschluß 
wirksamer internationaler Vereinbarungen zur Sicherung der 
Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz oder die An
drohung des Einsatzes von Kernwaffen" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47151. Verhütung eines Wettrüstens Im Weltraum 

Die Generalversammlung, 

in Anerkennung des gemeinsamen Interesses der gesamten 
Menschheit an der Erforschung und Nutzung des Weltraums 
zu friedlichen Zwecken, 

bekriiftigend, daß es der Wille aller Staaten ist, daß die 
Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des 
Mondes und anderer Himmelskörper friedlichen Zwecken 
dient, zum Vorteil und im Interesse aller Länder ohne 
Ansehen ihres wirtschaftlichen und wissenschaftlichen 
Entwicklungsstandes durchgeführt wird und Sache der 
gesamten Menschheit ist, 

sowie in Bekriijtigung der Artikel III und IV des Vertrages 
über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von 
Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums 
einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper', 

unter Hinweis darauf, daß alle Staaten verpflichtet sind, 
die Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen 
betreffend die Anwendung oder Androhung von Gewalt in 
ihren internationalen Beziehungen, einschließlich ihrer 
Weltraumaktivitäten, einzuhalten, 

ferner in Bekriijtigung von Ziffer 80 des Schlußdokuments 
der zehnten Sondertagung der Generalversammlung", in der 
es heißt, daß zur Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum 
weitere Maßnahmen ergriffen und entsprechende inter
nationale Verhandlungen im Geiste des Vertrages geführt 
werden sollten, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen zu dieser Frage 
und auf Kapitel II Abschnitt D Ziffer 45 des Schlußdoku
ments, das von der vom I. bis 6. September 1992 in Jakarta 
abgehaltenen Zehnten Konferenz der Staats- und Regierungs
chefs der nichtgebundenen Länder verabschiedet wurde', und 
Kenntnis nehmend von den Vorschlägen, die der Generalver
sammlung auf ihrer zehnten Sondertagung und auf ihren 
ordentlichen Tagungen vorgelegt wurden, sowie von den 
Empfehlungen, die den zuständigen Organen der Vereinten 
Nationen und der Abrüstungskonferenz unterbreitet wurden, 

im Bewußtsein der schwerwiegenden Gefahr, die ein 
Wettrüsten im Weltraum und dazu beitragende Entwick
lungen für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit 
bedeuten würden, 

unter Hervorhebung der überragenden Bedeutung der 
strikten Einhaltung der bestehenden Rüstungsbegrenzungs
und Abrüstungsübereinkünfte über den Weltraum, ein
schließlich der bilateralen Abkommen, und der bestehenden 
Rechtsordnung betreffend die Nutzung des Weltraums, 

die Auffassung vertretend, daß eine breite Teilnahme an 
der für den Weltraum gültigen Rechtsordnung zu ihrer 
größeren Wirksamkeit beitragen könnte, 

im Hinblick darauf, daß die 1985 zwischen der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staa
ten von Amerika begonnenen bilateralen Verhandlungen 
auch weiterhin mit dem erklärten Ziel geführt werden, 
wirksame Vereinbarungen unter anderem zur Verhütung 
eines Wettrüstens im Weltraum auszuarbeiten, 

begrüßend, daß die Abrüstungskonferenz auf ihrer Tagung 
1992 in Wahrnehmung ihrer Verhandlungsaufgabe als 
einziges multilaterales Gremium für Abrüstungsverhand
lungen den Ad-hoc-Ausschuß zur Verhütung eines Wett
rüstens im Weltraum wieder eingesetzt hat, der durch 
sachbezogene und allgemeine Behandlung die Prüfung und 
Abgrenzung der sich im Zusammenhang mit der Verhütung 
eines Wettrüstens im Weltraum stellenden Fragen fortsetzen 
soll, 

sowie im Hinblick darauf, daß der Ad-hoc-Ausschuß zur 
Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum unter Berücksich
tigung der von ihm seit seiner Einsetzung im Jahre 1985 
unternommenen Bemühungen und mit dem Ziel der qualitati
ven Verbesserung seiner Arbeitsweise die Prüfung und 
Abgrenzung verschiedener Fragen, bestehender Überein
künfte und Vorschläge sowie künftiger Initiativen betreffend 
die Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum fortgesetzt 
haez und daß dies zu einem besseren Verständnis einer 
Reihe von Problemen und zu einem klareren Bild der 
verschiedenen Standpunkte beigetragen hat, 

hervorhebend, daß bilaterale und multilaterale Anstrengun
gen auf dem Gebiet der Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum einander ergänzen, sowie in der Hoffnung, daß 
diese Anstrengungen möglichst bald zu konkreten Ergebnis
sen führen, 

überzeugt, daß im Hinblick auf die Verhütung eines 
Wettrüstens im Weltraum weitere Maßnahmen zur Errei
chung wirksamer und verifizierbarer bilateraler und multila
teraler Übereinkünfte geprüft werden sollten, 

betonend, daß die vermehrte Nutzung des Weltraums die 
Notwendigkeit einer größeren Transparenz und eines bes
seren Informationsstandes der internationalen Gemeinschaft 
erhöht, 

in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf ihre Resolu
tion 45/55 B vom 4. Dezember 1990, in der unter anderem 
die Wichtigkeit vertrauenbildender Maßnahmen als Mittel 
zur Erreichung des Ziels der Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum bekräftigt wurde, 

im Bewußtsein der Vorteile von vertrauen- und sicherheit
bildenden Maßnahmen auf militärischem Gebiet, 

1. bekriiftigt die Wichtigkeit und Dringlichkeit der 
Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum sowie die Bereit
schaft aller Staaten, in Übereinstimmung mit dem Vertrag 
über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von 
Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums 
einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper ihren 
Beitrag zur Erreichung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten; 
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2. bestätigt erneut i Erkenntnis, wie auch im Bericht 
des Ad-hoc-Ausschusses zur Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum festgestellt wi , daß die für den Weltraum gültige 
Rechtsordnung alleine n h keine Gewähr für die Verhütung 
eines Wettrüstens im W, traum bietet, daß diese Rechtsord
nung eine bedeutende R lle bei der Verhütung eines Wett
rüstens in diesem Umw tbereich spielt, daß es erforderlich 
ist, diese Rechtsordnung u konsolidieren und zu stärken und 
ihre WlIksamkeit zu er öhen, und daß es wichtig ist, die 
b.estehenden sowohl bjlateralen als auch multilateralen 
Ubereinkünfte strikt einZuhalten"; 

3. betont, daß zur Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum weitere Maß ahmen mit geeigneten wirksamen 
Verifikationsbestimmun n notwendig sind; 

4. fordert alle Staa n, insbesondere die Staaten mit 
größeren Fähigkeiten z r Raumfahrt, auf, aktiv zur Ver
wirklichung des Ziels er friedlichen Nutzung des Welt
raums und der Verhütu g eines Wettrüstens im Weltraum 
beizutragen und im Inte sse der Wahrung des Weltfriedens 
und der internationalen icherheit sowie der Förderung der 
internationalen Zusamm narbeit alle diesem Ziel und den 
bestehenden einschlägi en Verträgen zuwiderlaufenden 
Handlungen zu unterlas en; 

5. weist von neuem darauf hin, daß die Abrüstungs
konferenz als das einzi e Forum für multilaterale Abrü
stungsverhandlungen di Hauptrolle bei den Verhandlungen 
über eine multilaterale Übereinkunft oder gegehenenfalls 
mehrere multilaterale Übereinkünfte zur Verhütung eines 
Wettrüstens im Weltrau;h unter allen Aspekten spielt; 

6. ersucht die Ab 'stungskonferenz, die Frage der 
Verhütung eines Wettrü tens im Weltraum mit Vorrang zu 
behandeln; 

7. ersucht die A . stungskonferenz a'!ßerdem, ihre 
Behandlung der Frage r Verhütung eines Wettrüstens im 
Weltraum unter allen pekten zu intensivieren, auf den 
hestebenden Bereicben d r Übereinstimmung aufzubauen und 
alle einschlägigen Vorsc läge und Initiativen zu berücksichti
gen, insbesondere auch diejenigen, die dem Ad-hoc-Aus
schuß auf der Tagung d r Konferenz im Jahr 1992 und der 
Generalversammlung au ihrer siebenundvierzigsten Tagung 
unterbreitet worden sin ; 

8. ersucht die A .. tungskonferenz ferner, zu Beginn 
ihrer Tagung 1993 wied einen Ad-hoc-Ausschuß mit einem 
entsprechenden Manda einzusetzen und weiter auf den 
bestehenden Bereichen der Übereinstimmung aufzubauen, 
mit dem Ziel, Verhandl ngen zum Abschluß einer Überein
kunft oder gegebenen alls mehrerer Übereinkünfte zur 
Verhütung eines We .. stens im Weltraum unter allen 
Aspekten zu führen; 

9. anerkennt in die er Hinsicht die wachsende Über
einstimmung in bezug a f die Ausarbeitung von Maßnahmen 
zur Stärkung der Tra sparenz, des Vertrauens und der 
Sicherheit bei der Nutzing des Weltraums; 

10. richtet die drin ende Al{(forderung an die Russische 
Föderation und die ~ inigten Staaten von Amerika, ihre 
bilateralen Verhandlung n konstruktiv und mit Nachdruck 
zwecks einer baldigen inigung hinsichtlich der Verhütung 
eines Wettrüstens im Weltraum fortzuführen und die 

Abrüstungskonferenz zur Erleichterung ihrer Arbeit regel
mäßig über den Fortgang ihrer bilateralen Gespräche zu 
unterrichten; 

11. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verhütung 
eines Wettrüstens im Weltraum" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47152. Allgemeine und vollständige Abrüstung 

A 

VORBEREITUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE 1995 ANGESETZTE 
KONFERENZ DER VERTRAGSSTAATEN DES VERTRAGES 
ÜBER DIE NICHTVERBREITUNG VON KERNWAFFEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2373 (XXII) vom 
12. Juni 1968, deren Anhang den Vertrag über die Nichtver
breitung von Kernwaffen enthält", 

im Hinblick darauf, daß Artikel X Absatz 2 dieses Ver
trages vorschreibt, daß fünfundzwanzig Jahre nach Inkraft
treten des Vertrages eine Konferenz stattfindet, die be
schließen soll, ob der Vertrag auf unbegrenzte Zeit in Kraft 
bleibt oder um eine bestimmte Frist oder mehrere solche 
Fristen verlängert wird, 

sowie im Hinblick auf Artikel vrn Absatz 3 betreffend die 
Einberufung von Überprüfur gskonferenzen, der fünfjährliche 
Überprüfungskonferenzen vorsieht, 

femer im Hinblick darauf, daß die letzte Überprüfungs
konferenz 1990 stattgefunden hat, 

unter Hinweis darauf, daß der Vertrag am 5. März 1970 in 
Kraft getreten ist, 

sowie unter Hinweis auf ihren Beschluß 46/413 vom 
6. Dezember 1991, mit dem sie von der Absicht der Ver
tragsparteien Kenntnis nahm, 1993 einen Vorbereitungsaus
schuß für die in Artikel X Absatz 2 des Vertrages vor
gesehene Konferenz einzusetzen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Beschluß der Vertrags
parteien des Vertrages über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen, nach entsprechenden Konsultationen einen 
Vorbereitungsausschuß einzusetzen für eine Konferenz zur 
Überprüfung der Wirkungsweise des Vertrages und zur 
Beschlußfassung über .seine Verlängerung, wie dies in Arti
kel X Absatz 2 gefordert wird und außerdem in Artikel vm 
Absatz 3 des Vertrages vorgesehen ist; 

2. nimmt zur Kenntnis, daß der Vorbereitungsausschuß 
allen Vertragsparteien und, sofern er zu Beginn seiner ersten 
Tagung einen entsprechenden Beschluß faßt, allen Nichtver
tragsstaaten als Beobachtern offenstehen wird und seine erste 
Tagung vom 10. bis 14. Mai 1993 in New York abhalten 
wird; 

3. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unter
stützung und die gegebenenfalls erforderlichen Dienste 
einschließlich Kurzprotokollen für die für das Jahr 1995 
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angesetzte Konferenz und ihren Vorbereitungsausschuß zur 
Verfügung zu stellen. 

B 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

VERBOT DER ENTWICKLUNG, HERSTELLUNG, LAGERUNG 
UND DES EINSATZES RADIOLOGISCHER WAFFEN 

Die Generalversammlung, 

unte r Hinweis auf ihre Resolution 46/36 E vom 6. De
zember 1991, 

1. nimmt Kenntnis von demjenigen Teil des Berichts der 
Abrüstungskonferenz über ihre Tagung 1992, in dem es um 
die Frage radiologischer Waffen, insbesondere um den Be
richt des Ad-hoc-Ausschusses für radiologische Waffen", 
geht; 

2. erkennt an, daß der Ad-hoc-Ausschuß 1992 einen 
weiteren Beitrag zur Klärung und zum besseren Verständnis 
der unterschiedlichen Ansätze geleistet hat, die es hinsicht
lich der beiden wichtigen zur Behandlung stehenden Fragen 
nach wie vor gibt; 

3. nimmt außerdem Kenntnis von der Empfehlung der 
Abrüstungskonferenz, daß der Ad-hoc-Ausschuß für radiolo
gische Waffen zu Beginn ihrer Tagung 1993 erneut einge
setzt werden und im Hinblick auf die Erfüllung seines 
Mandats Orientierungshilfen hinsichtlich einer Überprüfung 
seiner Arbeitsplanung erhalten soll; 

4. ersucht die Abrüstungskonferenz, ihre sachbezogenen 
Verhandlungen über dieses Thema fortzusetzen, unter Be
rücksichtigung aller ihr hierzu unterbreiteten Vorschläge und 
unter Heranziehung der Anhänge zu dem Bericht des Ad
hoc-Ausschusses, mit dem Ziel eines umgehenden Ab
schlusses ihrer Arbeiten, deren Ergebnisse der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung vorgelegt 
werden sollten; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Abrüstungskonferenz 
alle sachdienlichen Unterlagen zu übermitteln, die sich auf 
die Erörterung sämtlicher Aspekte dieser Frage auf der 
siebenundvierzigsten Tagung der Generalversammlung be
ziehen; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verbot der 
Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes 
radiologischer Waffen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung. 

c 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

VERBOT DER HERSTELLUNG VON SPALTBAREM 
MATERIAL FÜR RÜSTUNGSZWECKE 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/36 D vom 6. De
zember 1991 und frühere Resolutionen, in denen sie die 
Abrüstungskonferenz ersucht hat, in einem geeigneten 
Stadium der Durchführung des in Abschnitt TI! des Schluß-

dokuments der zehnten Sondertagung der Generalversamm
lung" enthaltenen Aktionsprogramms und ihrer Arbeiten zu 
dem Punkt "Kernwaffen unter allen Aspekten" dringend die 
Frage einer ausreichend verifizierten Einstellung und eines 
ausreichend verifizierten Verbots der Herstellung von spalt
barem Material für Kernwaffen und andere Kernsprengkör
per zu prüfen und die Versammlung über den Fortgang 
dieser Prüfung unterrichtet zu halten, 

im Hinblick darauf, daß die Tagesordnung der Abrü
stungskonferenz für 1992 den Punkt "Kernwaffen unter allen 
Aspekten" und das Arbeitsprogramm der Konferenz für alle 
drei Teile ihrer 1992 abgehaltenen Tagung den Punkt "Ein
stellung des nuklearen Wettrüstens und nukleare Abrüstung" 
enthielt", 

sowie unter Hinweis auf die in der Abrustungskonferenz 
zu diesen Punkten abgegebenen Vorschläge und Erklärun
genJ6

, 

mit Genugtuung über die maßgeblichen Fortschritte, die 
bei der Reduzierung der Kernwaffenarsenale erzielt worden 
sind und die dokumentiert werden durch die grundlegenden 
bilateralen Abkommen zwischen der Russischen Föderatior. 
und den Vereinigten Staaten von Amerika und die von 
Frankreich, der Russischen Föderation, dem Vereinigten 
Königreich Großbritannien und Nordirland und den Ver
einigten Staaten von Amerika eingegangenen einseitigen 
Verpflichtungen zur Reduzierung einiger ihrer Kernwaffen
programme beziehungsweise der Zahl der Kernwaffen und 
ihrer Trägersysteme sowie zur Beseitigung von spaltbarem 
Material, 

sowie mit Genugtuung über die vor kurzem von den 
Vereinigten Staaten von Atuerika getroffene Entscheidung, 
kein Plutonium beziehungsweise kein hochangereichertes 
Uran für Kemsprengungen herzustellen, 

die Auffassung vertretend, daß die Beendigung der 
Herstellung von spaltbarem Material für Rüstungszwecke 
sowie die schrittweise Konversion und Überleitung der 
Bestände für friedliche Zwecke auch einen bedeutenden 
Schritt zur Anhaltung und Umkehrung des nuklearen 
Wettrüstens darstellen würden, 

sowie die Auffassung vertretend, daß das Verbot der 
Herstellung von spaltbarem Material für Kernwaffen und 
andere Sprengkörper eine wichtige Maßnahme wäre, um die 
Verhinderung der Weiterverbreitung von Kernwaffen und 
Kernsprengkörpern zu erleichtern, 

\. ersucht die Abrüstungskonferenz, unter dem Punkt 
"Kernwaffen unter aUen Aspekten lf die Frage einer aus
reichend verifizierten Einstellung und eines ausreichend 
verifizierten Verbots der Herstellung von spaltbarem Materi
al für Kernwaffen und andere K.emsprengkörper weiter zu 
prüfen und die Generalversammlung über den Fortgang 
dieser Prüfung unterrichtet zu halten; 

2. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verbot der 
Herstellung von spaltbarem Material für Rüstungszwecke" in 
die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten 
Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 
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D 

VERBOT DER ABLAQERUNG RADIOAKTIVER ABFÄLLE 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der Resolu ·onen CM/Res.1l53 (XLVIll)" und 
CMlRes.1225 (L)" ü r die Ablagerung von nuklearen 
Abfällen und Industrie fällen in Afrika, die der Ministerrat 
der Organisation der ikanischen Einheit 1988 und 1989 
verabschiedet hat, 

mit Genugtuung ü die Resolution GC(XXXIII)/ 
RES/509 über die Abla erung nuklearer Abfalle, welche die 
Generalkonferenz der Infernationalen Atomenergie-Organisa
tIon am 29. Septembe 1989 auf ihrer dreiunddreißigsten 
ordentlichen Tagung v bschiedet hat", 

sowie mit Genugtuun über die Resolution GC(XXXiV)/ 
RES/530, mit welcher ein Verfahrenskodex für die inter
nationale grenzübersc itende Verbringung radioaktiver 
Abfalle aufgestellt wi und welche die Generalkonferenz 
der Internationalen At menergie-Organisation am 2\. Sep
tember 1990 auf i vierunddreißigsten ordentlichen 
Tagung verabschiedet at"', 

im Hinblick auf i Resolution 2602 C (XXIV) vom 
16. Dezember 1969, a:. der sie die Konferenz des Abrü
stungsausschusses'" u ter anderem darum ersucht hat, 
effektive Kontrollverf n gegen den Einsatz radiologischer 
Mittel im Kriege zu P'iifen, 

unter Hinweis auf d$ vom Ministerrat der Organisation 
der afrikanischen Ein eit 1991 verabschiedete Resolution 
CMlRes.1356 (LIV) treffend das Übereinkommen von 
Bamako über das Ver ot der Einfuhr gefährlicber Abfalle 
nach Afrika und über die Kontrolle ihrer grenzüberschreiten
den Verbringung inner alb Afrikas4l

, 

im Bewußtsein der tentiellen Gefahren, die mit jeder 
Verwendung von rad oaktiven Abfallen, welcbe radio
logischer Kriegführun gleichkäme, verbunden sind, sowie 
deren Folgen für die ionale und internationale Sicherheit 
und insbesondere die icberheit der Entwicklungsländer, 

in dem Wunsche, di Verwirklichung von Ziffer 76 des 
Schlußdokuments der zehnten Sondertagung der Gene
ralversammlung23 zu fi rdem, 

sowie im Bewußtsein dessen, daß die Abrüstungskonferenz 
auf ihrer Tagung 1992 ie Frage der Ablagerung radioaktiver 
Abfälle behandelt hat, 

in ernster Sorge übe die vor kurzem bekannt gewordenen 
Versuche zur Ablag ng schädlicher Abfälle in Somalia, 

unter Hinweis auf i Resolution 46/36 K vom 6. De-
zember 1991, in der si die Abrüstungskonferenz ersucht hat, 
in ihrem Bericht an die General versammlung auf ihrer 
siebenundvierzigsten agung auch über den Fortgang der 
laufenden Verhandlun en zu diesem Thema zu unterrichten, 

\. nimmt Kenntni von dem Teil des Berichts der 
Abrüstungskonferenz, der sich auf ein künftiges Überein
kommen zum Verbot adiologischer Waffen bezieht"; 

2. bringt ihre ems e Besorgnis zum Ausdruck über jede 
Verwendung von nu learen Abfallen, die radiologischer 

Kriegführung gleichkäme und ernste Folgen für die nationale 
Sicherheit aller Staaten hätte; 

3. fordert alle Staaten auf, geeignete Maßnahmen zur 
Verhütung jeder Ablagerung von nuklearen oder radioaktiven 
Abfallen zu ergreifen, welche die Souveränität von Staaten 
verletzen würde; 

4. ersucht die Abrüstonll~konferenz, bei den laufenden 
Verhandlungen über ein Ubereinkommen zum Verbot 
radiologischer Waffen radioaktive Abfälle als eine Frage zu 
~cksichtigen, die in den Geltungsbereich eines solchen 
Ubereinkommens fallt; 

5. ersucht die Abrüstungskonferenz außerdem, ihre 
Bemühungen zum baldigen Abschluß eines solchen Überein
kommens zu verstärken und in ihrem Bericht an die General
versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung auch über 
den Fortgang der laufenden Verhandlungen zu diesem 
Thema zu unterrichten; 

6. nimmt Kenntnis von der vom Ministerrat der Organi
sation der afrikanischen Einheit 1991 verabschiedeten 
Resolution CMlRes.1356 (LIV) betreffend das Überein
kommen von Bamako über das Verbot der Einfuhr gefähr
licher Abfalle nach Mrika und über die Kontrolle ihrer 
grenzüberschreitenden Verbringung innerhalb Afrikas; 

7. bringt die Hoffnung zum Ausdruck, daß alle Staaten 
durch die wirksame Anwendung des Verfahrenskodex der 
Internationalen Atomenergie-Organisation für die inter
nationale grenzüberschreitende Verbringung radioaktiver 
Abfälle besser vor der Ablagerung radioaktiver Abfalle auf 
ihrem Hoheitsgebiet geschützt werden; 

8. ersucht die Internationale Atomenergie-Organisation, 
sich auch weiterhin aktiv mit diesem Thema, so auch mit der 
Zweckmäßigkeit des Abschlusses einer rechtsverbindlichen 
Übereinkunft auf diesem Gebiet, zu befassen; 

9. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verbot der 
Ablagerung radioaktiver Abfalle" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

E 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

ZWEITE KoNFERENZ DER VERTRAGSPARTEIEN ZUR ÜBER
PRÜFUNG DER KONVENTION ÜBER DAS VERBOT DER 
MILITÄRISCHEN ODER SONSTIGEN FEINDSEUGEN NUTZUNG 
UMWELTVERÄNDERNDER TECHNIKEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 31n2 vom 10. De
zember 1976, in der sie die Konvention über das Verbot der 
militärischen oder sonstigen feindseligen Nutzung umwelt
verändernder Techniken allen Staaten zur Prüfung, Unter
zeichnung und Ratifizierung überwies und der Hoffnung 
Ausdruck gab, daß möglichst viele Staaten der Konvention 
beitreten, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/36 A vom 
6. Dezember 1991, in der sie feststellte, daß die Mehrzahl 
der Vertragsstaaten der Konvention den Wunsch geäußert 
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hatte, im Septemher 1992 die Zweite Konferenz der Ver
tragsparteien zur Überprüfung der Konvention einzuberufen, 

mit Genugtuung über die Tatsache, daß die Vertragsstaaten 
der Konvention vom 14. bis 18. September 1992 in Genf 
getagt hahen, um die Wirkungsweise der Konvention zu 
überprüfen und sicherzustellen, daß ihre Ziele und Bestim
mungen verwirklicht werden, 

nach Behandlung des Schlußdokuments der Zweiten 
Überprüfungskonferenz" , 

erfreut feststellend, daß die Überprüfungskonferenz 
bestätigt hat, daß die Vertragsstaaten ihren Verpflichtungen 
aus Artikel I der Konvention getreulich nachgekommen sind, 

sowie feststellend, daß die Üherprüfungskonferenz die 
unveränderte Wichtigkeit der Konvention und ihrer Ziele und 
das gemeinsame Interesse der Menschheit an der Aufrecht
erhaltung ihrer Wirksamkeit im Hinblick auf das Verbot des 
Einsatzes umweltverändernder Techniken als Mittel der 
Kriegführung anerkannt hat, 

betonend, daß die Zweite Überprüfungskonferenz in ihrer 
Schlußerklärung" ihre Überzeugung bekräftigt hat, daß die 
Universalität der Konvention den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit stärken würde, 

eingedenk dessen, daß die Vertragsstaaten der Konvention 
ihr starkes gemeinsames Interesse an der Verhinderung der 
militärischen oder sonstigen feindseligen Nutzung umwelt
verändernder Techniken, ihre nachhaltige Unterstützung der 
Konvention, ihr unverändertes Eintreten fur deren Grundsät
ze und Ziele und ihre Verpflichtung zur wirksamen Durch
führung ihrer Bestimmungen hekräftigt hahen, 

I. nimmt zur Kennmis, daß die Zweite Konferenz der 
Vertragsparteien zur Überprüfung der Konvention über das 
Verbot der militärischen oder sonstigen feindseligen Nut
zung umweltverändernder Techniken zu der Auffassung 
gelangt ist, daß die Konvention die militä-ische oder sonstige 
feindselige Nutzung umweltverändernder Techniken zwi
schen den Vertragsstaaten wirksam v .. hindert hat und daß 
ihre Bestimmungen fortlaufend weiter geprüft werden 
müssen, um ihre globale Wirksamkeit sicherzustellen; 

2. begrüßt es, daß die Üherprüfungskonferenz ihre 
Unterstützung für Artikel II der Konvention und für die 
darin enthaltene Definition des Begriffs "umweltverändernde 
Techniken" hekräftigt hat, die nach gemeinsamer Auffassung 
der Vertragsstaaten der Konvention zusammen mit den Aus
legungsvereinbarungen zu den Artikeln I und II für die 
militärische oder eine sonstige feindselige Nutzung umwelt
verändernder Techniken, die weiträumige, lange andauernde 
oder schwerwiegende Auswirkungen haben, als Mittel der 
Zerstörung, Schädigung oder Verletzung einer Vertragspartei 
durch eine andere Vertragspartei gilt; 

3. stellt mit Befriedigung fest, daß die Überprüfungs
konferenz bestätigt hat, daß die militärische oder eine 
sonstige feindselige Verwendung von Herbiziden als umwelt
verändernde Technik im Sinne des Artikels II eine durch 
Artikel I verbotene Methode der Kriegführung ist, wenn 
dadurch das ökologische Gleichgewicht einer Region gestört 
wird und somit weiträumigel lange andauernde oder schwer-

wiegende Auswirkungen als Mittel der Zerstörung, Schädi
gung oder Verletzung einer anderen Vertragspartei verur
sacht werden; 

4. fordert alle Staaten auf, die militärische oder sonstige 
feindselige Nutzung umweltverändernder Techniken zu 
unterlassen; 

5. bittet alle Staaten nachdrücklich, soweit noch nicht 
geschehen, alles zu tun, um möglichst bald Vertragspartei 
der Konvention zu werden, und bittet Nachfolgestaaten 
nachdrücklich, die entsprechenden Maßnahmen zu treffen, 
damit die Konvention schließlich universale Geltung erlangt; 

6. ist erfreut darüber, daß sich alle Vertragsstaaten nach 
Artikel V erneut zu gegenseitiger Konsultation und Zu
sammenarheit hei der Lösung aller Probleme verpflichtet 
haben, die sich in bezug auf die Ziele der Konvention oder 
bei der Anwendung ihrer Bestimmungen ergeben könnten; 

7. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen um 
die Unterstützung der Vertragsstaaten bei der Förderung der 
Universalität der Konvention zu verstärken, so auch durch 
eine entsprechende Beratung zu Verfahrensfragen. 

F 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

ZUSAMMENHANG ZWISCHEN ABRÜSTUNG 
UND ENTWICKLUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen des Schlußdoku
ments der zehnten Sondertagung der Generalversammlung" 
hetreffend den Zusammenhang zwischen Abrüstung und 
Entwicklung, 

sowie unter Hinweis auf die am 11. Septemher 1987 
erfolgte Verabschiedung des Schlußdokuments der Inter
nationalen Konferenz üher den Zusammenhang zwischen 
Abrüstung und Entwicklung", 

eingedenk der Schlußdokumente der Zehnten Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Län
der, die vom 1. bis 6. September 1992 in Jakarta abgehalten 
wurde6

, 

unter Betonung der immer größeren Bedeutung, die der 
Symbiose zwischen Abrüstung und Entwicklung in den 
heutigen internationalen Beziehungen zukommt, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs" und die 
im Einklang mit dem Schlußdokument der Internationalen 
Konferenz üher den Zusammenhang zwischen Abrüstung 
und Entwicklung getroffenen Maßnahmen; 

2. ersucht den Generalsekretär, über die entsprechenden 
Organe und im Rahmen der verfügbaren Ressourcen auch 
künftig Maßnahmen zur Umsetzung des auf der Internationa
len Konferenz verabschiedeten Aktionsprogramms zu tref
fen41

; 
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3. ersucht den Ge eralsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihIhr achtundvierzigsten Tagung einen 
Bericht vorzulegen; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes "Zusammenhang 
zwischen Abrüstung uhd Entwicklung" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer ac undvierzigsten Tagung. 

G 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

REal NALE ABRÜSTUNG 

Die Generalversam !Jung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 441116 U und 
44/1\7 B vom 15. De mber 1989, 45/58 M vom 4. De
zember 1990 und 46/3 F vom 6. Dezember 1991, 

die Auffassung ven tend, daß das Ergreifen regionaler 
Abrüstungsmaßnahme zu den wirksamsten Mitteln gehört, 
mit denen Staaten zur internationalen Sicberheit, zur Rü
stungsbegrenzung und ur Abrüstung beitragen können, 

in Anbetracht dess. , daß regionale und globale Ansätze 
zur Abrüstung einandeJ ergänzen und bei der Förderung von 
Frieden und Sicherheit auf regionaler und internationaler 
Ebene gleichzeitig verfolgt werden können, 

Uberzeugt, daß Abrüstung nur in einem Klima des Ver
trauens verwirklicht ferden kann, das auf gegenseitige 
Achtung gegründet ist nd auf die Gewährleistung besserer, 
auf Gerechtigkeit, Soli arität und Zusammenarbeit beruhen
der Beziehungen abzie t, 

sowie im Hinblick d auf, daß der Umfang der für poten
tiell destruktive Zwec e verbrauchten Ressourcen in schar
fem Widerspruch steh~ zu den Anforderungen der sozialen 
und wirtschaftlichen Entwicklung, daß jedoch eine Reduzie
rung der Militärausg n, unter anderem nach dem Abschluß 
regionaler Abrüstungs' bereinkünfte, auf sozialem wie wirt
schaftlichem Gebiet ~ rteile mit sich bringen könnte, 

die Auffassung ve retend, daß regionale Abrüstungs
maßnahmen darauf a zielen sollten, ohne Minderung der 
Sicherheit eines jeden taates ein militärisches Gleichgewicht 
auf niedrigstem Stan herzustellen und als vorrangige 
Aufgabe die Fähigkeit zu raumgreifenden Offensivmaßnah
men und Überraschun sangriffen zu beseitigen, 

ferner im Hinblick rauf, daß Abrüstungsmaßnahmen in 
einer Region nicht zerhöhten Waffentransfers in andere 
Regionen führen ode die militärischen Ungleichgewichte 
beziehungsweise Spa nungen von einem Gebiet in andere 
Gebiete verlagern soll n, 

sowie die Auffassu g vel1retend, daß vertrauenbildende 
Maßnahmen und M ahmen der Transparenz wesentliche 
Bestandteile der Ver irklichung der regionalen Abrüstung 
sind, 

zu der Überzeugung gelangt, daß Verifikationsmaßnahmen 
wichtig sind, um die E nhaltung regionaler Rüstung,kontroll
und Abrüstungsüberei künfte zu gewährleisten, 

1. erklärt erneut, daß der regionale Ansatz zur Abrü
stung ein wesentlicher Bestandteil der weltweiten Bemühun
gen um die Festigung des Weltfriedens und der internationa
len Sicherheit, der Rüstungsbegrenzung und der Abrüstung 
ist; 

2. ist davon Uberzeugt, daß regionale Abrüstungsmaßnah
men, die auf Initiative der Staaten der Region und unter 
Mitwirkung aller betroffenen Staaten sowie unter Berück
sichtigung der besonderen Merkmale der jeweiligen Region 
ergriffen werden, insofern wichtig und wirksam sind, als sie 
in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen und in Befolgung des Völkerrechts und 
bestehender Verträge zu- Sicherheit und Stabilität aller Staa
ten beitragen können; 

3. erklärt, daß eine umfassende politische und friedliche 
Regelung regionaler Konflikte und Streitigkeiten zur Ver
minderung von Spannungen und zur Förderung des Friedens, 
der Sicherheit und der Stabilität auf regionaler Ebene sowie 
zur Rüstungsbegrenzung und Abrüstung beitragen kann; 

4. betont die Bedeutung, die vertrauenbildenden Maßnah
men einschließlich objektiver Informationen über militärische 
Belange für den Erfolg dieses Prozesses zukommt; 

5. erklärt außerdem, daß eine vielgestaltige Zusam
menarbeit zwischen den Staaten in der Region, insbesondere 
auf politischem, wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem 
Gebiet, einer Stärkung der Sicherheit und Stabilität der 
Region förderlich sein kann; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den maßgebli
chen Fortschritten, die in den verschiedenen Regionen der 
Welt erzielt worden sind durch die Schließung von Überein
künften über Rüstungsbegrenzung, Frieden, Sicherheit und 
Zusammenarbeit, insbesondere auch von Übereinkünften, die 
das Verbot von Massenvernichtungswaffen betreffen, und 
legt den Staaten der jeweiligen Regionen nahe, diese Über
einkünfte auch weiterhin durchzuführen; 

7. erkennt die nützliche Rolle der Regionalzentren der 
Vereinten Nationen an; 

8. ermutigt Staaten der gleichen Region, die Möglichkeit 
zu prüfen, auf ihre eigene Initiative hin regionale Mechanis
men beziehungsweise Institutionen zu schaffen, welche die 
Aufgabe hätten, entsprechende Maßnahmen im Rahmen re
gionaler Abrüstungsbemühungen beziehungsweise zur Verhü
tung oder friedlichen Beilegung von Streitigkeiten und Kon
flikten zu ergreifen, auf Ersuchen mit Unterstützung der Ver
einten Nationen; 

9. ist der Auffassung, daß regionale Initiativen von allen 
Staaten der betreffenden Region unterstützt und von den 
Staaten auBerhaib der Region respektiert werden sollten; 

10. bittet und ermutigt alle Staaten, soweit irgend mög
lich, Übereinkünfte über Abrüstung und vertrauenbildende 
Maßnahmen auf regionaler Ebene zu schließen, insbesondere 
auch Übereinkünfte, die geeignet sind, die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen zu verhindern. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 
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H 

STUDIE ÜBER DEFENSIVE SICHERHBITSKONZEPTIONBN 
UND SICHBRHEITSPOLITIKEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/58 0 vom 4. De
zember 1990, in der sie den Generalsekretär ersuchte, mit 
Unterstützung qualifizierter Regierungssachverständigereine 
Studie über defensive Sicherheitskonzeptionen und Sicher
heitspolitiken durchzuführen, 

mit Genugtuung angesichts der positiven Entwicklungen in 
der Welt, die eine Tendenz dahin gehend erkennen lassen, 
militärischer Macht bei der Verwirklichung einzelstaatlicher 
politischer Ziele einen geringeren Stellenwert einzuräumen, 

in der Erkenntnis, daß durch wiederholte Angriffshandlun
gen verursachte Bedrohungen des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit unterstreichen, daß es notwendig 
ist, intensivere Anstrengungen zu unternehmen, um einen 
breiten Fächer friedlicher Mittel zur Konfliktverhütung 
einschließlich vertrauenbildender Maßnahmen auszuarbeiten, 

im Hinblick darauf, daß defensive Sicherheitskonzeptionen 
und Initiativen auf dem Gebiet der vorbeugenden Diplomatie 
zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit beitragen, 

die Auffassung vertretend, daß es zur Förderung der 
Sicherheit und Stabilität in der Welt wichtig ist, einen 
internationalen Dialog über defensive Sicherheitskonzeptio
nen in Gang zu setzen; 

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs mit der 
Studie über defensive Sicherheitskonzeptionen und Si
cherheitspolitiken", 

1. nimmt Kenntnis von der Studie über defensive 
Sicherheitskonzeptionen und Sicherheitspolitiken; 

2. dankt dem Generalsekretär und der Sachverständigen
gruppe, die bei der Erstellung der Studie behilflich war; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, sich mit der Studie 
und ihren Schlußfolgerungen und Empfehlungen vertraut zu 
machen; 

4. erinnert daran, daß sie in ihrer Resolution 45/58 0 die 
Mitgliedstaaten gebeten hat, den Dialog über defensive 
Sicberheitskonzeptionen und Sicherheitspolitiken aufbilatera
ler, insbesondere regionaler, Ebene und gegebenenfalls auf 
multilateraler Ebene aufzunehmen oder zu verstärken, und 
stellt fest, daß die Studie zu folgenden Schlußfolgerungen 
gelangt; 

"Zu diesem Zweck könnten die Mitgliedstaaten 

a) ihre Auffassungen zu der Konzeption und zum Ziel 
der 'defensiven Sicherheit', wie in dieser Studie definiert, 
zum Ausdruck bringen; 

b) ihre derzeitige Situation im Hinblick auf die 
politischen und militärischen Aspekte der 'defensiven 
Sicherheit' prüfen; 

c) feststellen, inwieweit ihre internationalen Bezie
hungen, ihre Sicherheitsverpflichtungen und ihre regionale 
Situation sie in die Lage versetzen könnten, zu erwägen, 
ob sie nicht auf Gegenseitigkeit beruhende Maßnahmen 
ergreifen können, um auf bilateraler, regionaler oder 
multilateraler Ebene eine Situation der 'defensiven Si
cherheit' herzustellen. Die Staaten mit gemeinsamen 
Sicherheitsinteressen auf regionaler oder anderen Ebenen 
könnten Konsultationen untereinander in Erwägung ziehen; 

d) einzeln oder gemeinsam die Probleme im Zu
sammenhang mit den Ressourcen behandeln, die für die 
Wahrnehmung mit der Charta der Vereinten Nationen 
vereinbarer kollektiver Sicherheitsverpflichtungen erforder
lich sind; 

e) den Generalsekretär über Fortschritte oder In
itiativen auf dem Gebiet der 'defensiven Sicherheit' 
unterrichtet halten"49; 

5. ersucht den Generalsekretär, Vorkehrungen für eine 
Vervielfältigung der Studie als Veröffentlichung der Ver
einten Nationen zu treffen und die Studie so weit wie 
möglich verbreiten zu lassen. 

I 
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VERTRAUEN· UND SICHERHEtTBILDBNDE MASSNAHMBN 
UND KONVENTIONELLE ABRÜSTUNG IN EUROPA 

Die Generalversammlung, 

entschlossen, Fortschritte bei der Abrüstung zu erzielen, 

betonend, daß vertrauenbildende und Abrüstungsmaßnah-
men positive Auswirkungen auf die internationale Sicherheit 
haben, 

im Hinblick auf die Arbeit, welche die Abrüstungskommis
sion 1992 zu ihren Tagesordnungspunkten "Objektive Infor
mationen über militärische Angelegenheiten" und "Regiona
ler Abrüstungsansatz im Kontext der weltweiten Sicherbeit" 
geleistet hat"', 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/75 P vom 7. De
zember 1988, 44/116 I vom 15. Dezember 1989, 45/58 I 
vom 4. Dezember 1990 und 46/36 G vom 6. Dezember 
1991, 

in Bekrlijtigung der großen Bedeutung einer erhöhten 
Sicherheit und Stabilität in Europa durch die Schaffung eines 
stabilen, sicheren und verifizierbaren Gleichgewichts der 
konventionellen Streitkräfte auf niedrigerem Stand sowie 
durch grüßere Offenheit und Berechenbarkeit militärischer 
Aktivitäten, 

die Auffassung vertretend, daß neben der neuen politischen 
Situation in Europa auch die positiven Ergebnisse der 
Verhandlungen über vertrauen- und sicherheitbildende 
Maßnahrnen sowie der Verhandlungen über konventionelle 
Rüstungen und Streitkräfte, die beide im Rahmen der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
geführt werden, das Vertrauen und die Sicherheit in Europa 
erheblich erhöht und so zum Weltfrieden und zur inter
nationalen Sicherheit beigetragen haben, 
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mit Genugtuung übe~ die neuen Maßnahmen auf diesen 
Gebieten, auf die sich di~ Unterzeichnerstaaten des Vertrages 
über konventionelle S1ireitkräfte in Europa und die Teil
nebmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa geeinigt haben, 

der Hoffnung Ausdruck verleihend, daß die Durchführung 
dieser Beschlüsse zur Verhütung beziehungsweise Beilegung 
von Krisen in Europa beitragen wird, einschließlich deIjeni
gen Krisen, die auf Ang 'ffshandlungen oder den Einsatz von 
militärischer Gewalt i einigen Teilen des Kontinents zu
rückzuführen sind, 

1. nimmt mit Genug uung Kenntnis von den Fortschritten, 
die im Abrüstungspro ß und bei der Festigung von Ver
trauen und Sicherheit i Europa bisher erzielt worden sind; 

2. begrüßt insbeso dere 

a) den Beschluß der Unterzeichnerstaaten des Vertrages 
über konventionelle Seitkräfte in Europa über die Durch
führung dieses Vertrag s sowie der vor kurzem herausgege
benen Abschließenden Akte der Verhandlungen über die 
Personalstärken der ko ventionellen Streitkräfte in Europa; 

b) die Unterzeichn ng des Vertrages über den Offenen 
Himmel mit der Ve schiedung der Erklärung zu dem 
Vertrag über den Offe n Himmel; 

c) die Verabschied ng eines neuen bedeutsamen Kata
logs vertrauen- und si herheitbildender Maßnahmen durch 
die Teilnehmerstaaten er Konferenz über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Eu opa; 

d) den von den Te lnehmerstaaten der Konferenz üher 
Sicherheit und Zusam enarbeit in Europa auf dem Gipfel
treffen im Juli 1992 n Helsinki gefaßten Beschluß, ein 
KSZE-Forum für Sie rheitskooperation einzurichten, mit 
dem Auftrag, neue Ve handlungen über Rüstungskontrolle, 
Abrüstung sowie über ertrauens- und Sicherheitsbildung zu 
beginnen, regelmäßige onsultationen zu verstärken und die 
Zusammenarbeit unter inander in Angelegenheiten, welche 
die Sicherheit betreffe , zu intensivieren und den Prozeß der 
Verminderung von Ko fliktrisiken zu fördern'!; 

3. bittet alle Staate , unter gebührender Berücksichtigung 
ihrer jeweiligen regio en Gegebenheiten die Möglichkeit 
geeigneter Maßnahmen zur Verringerung des Konfrontations
risikos und zur Festig ng der Sicherheit zu prüfen. 

J 

81. Plenarsitzung 
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REGI NALE ABRÜSTUNG 

Die Generalversam lung, 

unter Hinweis auf i re Resolutionen 45/58 P vom 4. De
zember 1990 und 4636 I vom 6. Dezember 1991 über 
regionale Abrüstung, 

die Auffassung ve retend, daß die Bemühungen der 
internationalen Gerne' schaft um die Verwirklichung des 
Ideals der allgemeinen und vollständigen Abrüstung geleitet 
sind von der naturgeg benen Sehnsucht der Menschen nach 

wahrem Frieden und echter Sicherheit, der Beseitigung der 
Kriegsgefalu und der Freisetzung wirtschaftlicher, geistiger 
und sonstiger Ressourcen für friedliche Zwecke, 

in Bekräftigung der bleibenden Verpflichtung aller Staaten, 
bei der Gestaltung ihrer internationalen Beziehungen die in 
der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und 
Grundsätze zu achten, 

im Hinblick darauf, daß auf der zehnten Sondertagung der 
Generalversammlung" grundlegende Leitlinien für Fort
schritte auf dem Weg zur allgemeinen und vollständigen 
Abrüstung verabschiedet worden sind, 

mit Genugtuung darüber, daß sich in den letzten Jahren 
infolge der Verhandlungen zwischen den beiden Supermäch
ten Aussichten auf echte Fortschritte auf dem Gebiet der 
Abrüstung erüffnet haben, 

Kenntnis nehmend von den jüngst unterbreiteten Vor
schlägen für Abrüstung und nukleare Nichtverbreitung auf 
regionaler und subregionaler Ebene, 

in Anbetracht der Bedeutung vertrauenbildender Maßnah
men für Frieden und Sicherheit auf regionaler und inter
nationaler Ebene, 

überzeugt, daß Anstrengungen der Länder zur Förderung 
der regionalen Abrüstung, unter Berücksichtigung der 
besonderen Gegebenheiten der jeweiligen Region und in 
Übereinstimmung mit dem Grundsatz der unverminderten 
Sicherheit auf dem niedrigsten Rüstungsstand, die Sicherheit 
der kleineren Staaten stärken und so durch die Verminderung 
des Risikos regionaler Konflikte zum Weltfrieden und zur 
internationalen Sicherheit beitragen würden, 

1. betont, daß nachhaltige Anstrengungen im Rahmen 
der Abrüstungskonferenz und unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen erforderlich sind, um Fortschritte im 
gesamten Komplex der Abrüstungsfragen zu erzielen; 

2. erklärt, daß globale und regionale Ansätze zur 
Abrüstung einander ergänzen und deshalb zur Förderung des 
Friedens und der Sicherheit auf regionaler und internationa
ler Ebene gleichzeitig verfolgt werden sollten; 

3. fordert die Staaten auf, wo immer möglich, Über
einkünfte über die nukleare Nichtverbreitung, die Abrüstung 
und vertrauenbildende Maßnahmen auf regionaler und sub
regionaler Ebene zu schließen; 

4. begrüßt die von einigen Ländern auf regionaler und 
subregionaler Ebene ergriffenen Initiativen zugunsten der 
Abrüstung, der nuklearen Nichtverbreitung und der Si
cherheit; 

5. unterstützt und ermutigt die Anstrengungen, die zur 
Förderung vertrauenbildender Maßnahmen auf regionaler und 
subregionaler Ebene unternommen werden, um regionale 
Spannungen abzubauen und Abrüstungs- und nukleare 
Nichtverbreitungsmaßnahmen auf regionaler und subregiona
ler Ebene zu fördern; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Regionale 
Abrüstung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer acht
undvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 
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K 

BILATERALE KERNWAFFENVERHANDLUNGEN 
UND NUKLEARE ABRÜSTUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre diesbezüglichen Resolutionen, 

. in .Ane~ken,!ung de~ g;undlegenden Veränderungen, die 
sIch 1m HinblIck auf die mternati'lDale Sicherheit vollzogen 
haben und den Abschluß von Ubereinkünften über eine 
maßgeblic~e Reduzierung der nuklearen Rüstungen der 
Staaten ffilt den größten Beständen an solchen Waffen 
ermöglicht haben, 

i~ Anbetracht dessen, daß es die Verantwortung und 
PflIcht al~er Staaten ist, zur internationalen Entspannung und 
zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit beizutragen, 

betonend, wie wichtig die Festigung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit durch die Abrüstung ist, 

nachdrücklich darauf hinweisend, daß die nukleare 
Abrüstung nach wie vor eine der wichtigsten Aufgaben 
unserer Zeit darstellt, 

sowie betonend, daß es die Verantwortung aller Staaten ist, 
Maßnalunen zur Verwirklichung der allgemeinen und 
vollständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler 
Kontrolle zu verabschieden und durchzuführen, 

mit Genugtuung darüber, daß auf dem Gebiet der nuklea
ren Abrüstung eine Reihe von positiven Entwicklungen zu 
verzeichnen waren, insbesondere die Übereinkunft über die 
nukle~n Mittelstreckensysteme und der Vertrag über die 
RedUZIerung und Begrenzung der strategischen Offensivwaf
fen, 

im Hinblick darauf, daß es immer noch beträchtliche 
Kernwaffenbestände gibt und daß die Kernwaffenstaaten, 
insbesondere diejenigen, die über die bedeutendsten nuklea
ren Arsenale verfügen, die Hauptverantwortung für die 
nukleare Abrüstung mit dem Ziel der vollständigen Beseiti
gung der Kernwaffen tragen, 

mit Genugtuung über die Maßnabmen, die diese Staaten 
bereits ergriffen haben, um den Prozeß der Reduzierung der 
Zahl der Kernwaffen zu beginnen und die Dislozierung 
dieser Waffen rückgängig zu machen, 

sowie im Hinblick darauf, daß in den Beziehungen 
zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der 
ehemaligen Sowjetunion ein neues Klima herrscht, das es 
ihnen ermöglicht, ihre kooperativen Anstrengungen zur 
Gewährleistung der Sicherheit und der umweltverträglichen 
Vermchtung der Kernwaffen zu verstärken, 

. nachdrücklich zu neuer Zusammenarbeit auffordernd, mit 
dem Ziel, die Durchführung der Übereinkünfte und ein
seitigen Beschlüsse über die nukleare Abrüstung und 
Reduzierung der Kernwaffen zu beschleunigen, 

sowie mit Genugtuung über die Reduzierungen, die andere 
Kernwaffenstaaten in einigen ihrer Kernwaffenprogramme 

vorgenommen haben, und alle Kernwaffenstaaten ermuti
gend, geeignete Maßnahmen betreffend die nukleare Abrü
stung in Erwägung zu ziehen, 

erkllirend, daß bilaterale und multilaterale Abrüstungs
verhandlungen einander fördern und ergänzen sonen, 

1. b.ringt ihre Befriedigung zum Ausdruck darüber, daß 
der ZWIschen der ehemaligen Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken und den Vereinigten Staaten von Amerika 
geschlossene Vertrag über die Beseitigung ihrer Flugkörper 
mittlerer und kürzerer Reichweite52 auch weiterhin durch
geführt wird und vor allem darüber, daß beide Parteien die 
Zerstörung aller von ihnen deklarierten Flugkörper, die nach 
dem Vertrag der Beseitigung unterliegen, abgeschlossen 
haben; 

2. b~grüßt die am 31. Juli 1991 in Moskau erfolgte 
UnterzeIChnung des Vertrages über die Reduzierung und 
Begrenzung der strategischen Offensivwaffen und die am 
23. Mai 1992 in Lissabon erfolgte Unterzeichnung des 
dazugehörigen Protokolls, und bittet die Parteien nachdrück
lich, alles Erforderliche zu tun, um den Vertrag und das dazu 
gehörige Protokoll möglichst bald in Kraft zu setzen; 

3. begrüßt außerdem die vom Präsidenten der Ver
einigten Staaten von Amerika verkündeten einseitigen Ent
scheidungen und die von der ehemaligen Union der Soziali
stischen Sowjetrepubliken und anschließend vom Präsidenten 
der Russischen Föderation angekündigten einseitigen Maß
nabmen dahin gehend, Umfang und Art der Kernwaffendis
lozierung weltweit beträchtlich zu verringern, bestimmte 
Kernwaffen zu beseitigen und die Stabilität zu erhöhen; 

4. begrüßt ferner die am 17. Juni 1992 in Washington 
bekanntgegebene Vereinbarung zwischen den Vereinigten 
Staaten von Amerika und der Russischen Föderation über 
,,:eitere Reduzierungen der strategischen Offensivwaffen, und 
bIttet nachdrücklich darum, diese Vereinbarung umgehend in 
einen formellen Vertrag umzuwandeln; 

5. ermutigt die Vereinigten Staaten von Amerika, die 
Russische Föderation, Belarus, Kasachstan und die Ukraine 
ihre kooperativen Bemühungen um die Beseitigung de; 
Kernwaffen und strategischen Offensivwaffen auf der 
Grundlage der bestehenden Übereinkünfte fortzusetzen und 
begrüßt die Beiträge, die auch andere Staaten zu dieser 
Zusammenarbeit leisten; 

6. ermutigt und unterstützt die Russische Föderation und 
die Vereinigten Staaten von Amerika ferner in ihren Bemü
hungen. ihre Nuklearrüstungen zu verringern und diesen 
Bemühungen auch in Zukunft höchsten Vorrang einzuräu
men, um zur Erreichung des Ziels der Beseitigung von 
Kernwaffen beizutragen; 

7. bittet die Russische Föderation und die Vereinigten 
Staaten von Amerika, die anderen Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen über den Fortgang ihrer Erörterungen 
und den Stand der Durchführung ihrer Ubereinkünfte und 
einseitigen Beschlüsse über ihre strategischen Offensivwaf
fen entsprechend unterrichtet zu halten. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 
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L 

TRANSPARENZ AUF DEM GEBIET DER RÜSTUNG 

Die Generalversamm ung, 

unter Hinweis auf i 
zember 1991 mit dem 
Rüstung"," 

Resolution 46/36 L vom 9. De
tel "Transparenz auf dem Gebiet der 

weiterhin die Auffass g vertretend, daß mehr Transparenz 
auf dem Gebiet der R . stung maßgeblich zur Vertrauens
bildung und Sicherheit zwischen den Staaten beiträgt und 
daß die Schaffung des egisters für konventionelle Waffen 
in der Anlage zu Resol . on 46/36 L einen wichtigen Schritt 
auf dem Wege zu ein größeren Transparenz in ntilitäri
sehen Angelegenheiten arsteIlt, 

mit Genugtuung übe den Bericht des Generalsekretärs 
über die technischen erfahren und die Anpassungen der 
Anlage zu Resolution 4 6 L, die fiir die effektive Führung 
des Registers erforderli h sind, sowie über die Modalitäten 
einer baldigen Ausweit ng des Registers!'!), 

sowie mit Genugtuu g über die Leitlinien und Empfeh
lungen betreffend obje 've Informationen über ntilitärische 
Angelegenheiten, die . n der Abrüstungskommission im 
Konsens verabschiedet urden", 

ferner mit Genugtu g über den Bericht der Abrüstungs
konferenz über ihren T gesordnungspunkt "Transparenz auf 
dem Gebiet der Rüstun ,," 

1. bekundet ihre En chlossenheit, die effektive Führung 
des Registers fiir konv tioneIle Waffen, wie in den Ziffern 
7, 9 und 10 ihrer Reso tion 46/36 L vorgesehen, sicherzu
steIlen; 

2. billigt die Emp ehlungen im Bericht des General
sekretärs über die tec ischen Verfahren und die Anpassun
gen der Anlage zu der oben genannten Resolution, die für 
die effektive Führung es Registers erforderlich sind; 

3. nimmt die in de Bericht enthaltenen Anregungen zur 
Kenntnis und betrachte sie als ersten Schritt der Behandlung 
der Modalitäten einer aldigen Ausweitung des Registers; 

4. fordert aIle Mit iedstaaten auf, dem Generalsekretär 
ab 1993 jährlich bis zu 30. April die erbetenen Daten und 
Informationen zur Ve "gung zu steIlen; 

5. legt den Mitgli staaten nahe, den Generalsekretär 
über ihre innerstaatlic n Politiken, Rechtsvorschriften und 
Verwaltungsverfahren etreffend die Einfuhr und Ausfuhr 
von Waffen zu unterri ten, sowohl hinsichtlich der Geneh
migung von Waffentra sfers sowie hinsichtlich der Verhin
derung unerlaubter Tr sfers, in Übereinstimmung mit Zif
fer 18 ihrer Resolutio 46/36 L; 

6. ersucht den Ge eralsekretär erneut, mit Hilfe einer 
1994 auf der Grundla e der ausgewogenen geographischen 
Vertretung einzuberufe den Gruppe von Regierungssachver
ständigen einen Beri ht über die weitere Führung des 
Registers und über de sen Weiterentwicklung zu erstellen; 

7. ersucht den Ge eralsekretär sicherzustellen, daß dem 
Sekretariat der Verein n Nationen zur Führung und laufen-

den Aktualisierung des Registers ausreichende Ressourcen 
zur Verfügung gestellt werden; 

8. ermutigt die Abrüstungskonferenz, mit der von ihr in 
Befolgung der Ersuchen in den Ziffern 12 bis 15 der 
Resolution 46/36 L vorgenommenen Arbeit fortzufahren; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über 
den Stand der Durchführung dieser Resolution Bericht zu 
erstatten; 

10. beschließt die Aufnahme des Punktes "Transparenz 
auf dem Gebiet der Rüstung" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

88. Plenarsitzung 
15. Dezember 1992 

47/53. Überprüfung und Durchführung des Abschlie
ßenden Dokuments der zwölften Sondertagung 
der Generalversammlung 

A 

PROGRAMM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR STIPENDIEN, 
AUSBILDUNG UND BERATUNGSDIENSTE AUF DEM GEBIET 
DER ABRÜSTUNG 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
das Programm der Vereinten Nationen fiir Stipendien, 
Ausbildun~ und Beratungsdienste auf dem Gebiet der 
Abrüstung 6, 

unter Hinweis auf ihren Beschluß in Ziffer 108 des 
Schlußdokuments der zehnten Sondertagung der Gene
ralversammlung", der ersten Sondertagung über Abrüstung, 
ein Stipendienprogramm für Abrüstung einzurichten, sowie 
auf ihre Beschlüsse in Anlage IV des Abschließenden 
Dokuments der zwölften Sondertagung der Generalver
sanunlung", der zweiten Sondertagung über Abrüstung, mit 
denen sie unter anderem beschloß, das Programm fort
zusetzen, 

mit Genugtuung feststellend, daß im Rahmen des Pro
gramms bereits eine beträchtliche Anzahl von Staatsbeamten 
aus den im System der Vereinten Nationen vertretenen 
geographischen Regionen ausgebildet worden ist, von denen 
nun die meisten in ihrem Land oder bei ihrer Regierung in 
verantwortlicher Position für Abrüstungsfragen zuständig 
sind, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/100 G vom 
13. Dezember 1982, 38173 C vom 15. Dezember 1983, 
39/63 B vom 12. Dezember 1984, 40/151 H vom 16. De
zember 1985,41/60 H vom 3. Dezember 1986,42/39 I vom 
30. November 1987, 43/76 F vom 7. Dezember 1988, 
44/117 E vom 15. Dezember 1989,45/59 A vom 4. Dezem
ber 1990 und 46/37 E vom 6. Dezember 1991, 

sowie mit Genugtuung feststellend, daß das Programm, so 
wie es konzipiert worden ist, es einer größeren Anzahl von 
Staatsbeamten, insbesondere aus den Entwicklungsländern, 
ermöglicht hat, mehr Fachkompetenz auf dem Gebiet der 
Abrüstung zu erwerben, 
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die Auffassung vertretend, daß die Fonnen der Unter
stützung, die den Mitgliedstaaten, insbesondere den Entwick
lungsländern, im Rahmen des Programms zur Verfügung 
stehen, ihre Beamten besser in die Lage versetzen werden, 
den laufenden bilateralen und multilateralen Beratungen und 
Verhandlungen über Abrüstung zu folgen, 

1. bekräftigt ihre Beschlüsse, die in Anlage IV des 
Abschließenden Dokuments der zwölften Sondertagung der 
Generalversammlung und in dem mit Resolution 33nl E 
vom 14. Dezember 1978 gebilligten Bericht des Generalse
kretärs" enthalten sind; 

2. dankt den Regierungen Deutschlands, Finnlands, 
Japans, Schwedens und der Tschechoslowakei dafUr, daß sie 
im Jahr 1992 Stipendiaten zum Studium ausgewählter Abrü
stungsaktivitäten eingeladen und so zur Verwirklichung der 
Gesamtziele des Programms beigetragen haben; 

3. stellt mit Genugtuung fest, daß der Sekretariats
Bereich Abrüstungsfragen im Rahmen des Programms 
regionale Abrüstungs-Workshops für Afrika, Asien und den 
Pazifik sowie Lateinamerika und die Karibik veranstaltet hat; 

4. dankt den Regierungen Indonesiens, Mexikos und 
Nigerias für ihre Unterstützung der regionalen Abrüstungs
Workshops und den Regierungen Neuseelands und Norwe
gens für ihre finanziellen Beiträge; 

5. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung für die 
Sorgfalt aus, mit der das Programm weiter durchgeführt 
wird; 

6. ersucht den Generalsekretär, das in Genf angesiedelte 
Programm im Rahmen der vorhandenen Ressourcen weiter 
durchzuführen und der Generalversammlung auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagung Bericht zu erstatten. 

B 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

VERTRAG ÜBER FREUNDSCHAFT UND 
ZUSAMMENARBEIT IN SÜDOSTASIEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der Vereinten 
Nationen und ihre Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Si:herheit im Einklang 
mit ihrer Charta, 

sowie unter Hinweis auf die Zehn Grundsätze, die von der 
am 25. April 1955 in Bandung abgehaltenen Asiatisch
afrikanischen Konferenz verabschiedet wurden, die im 
August 1967 in Bangkok unterzeichnete Erklärung des 
Verbandes Südostasiatischer Nationen und die Singapur
Erklärung von 1992, die von dem Verband Südostasiatischer 
Nationen auf seinem am 27. und 28. Januar 1992 in Singa
pur abgehaltenen vierten Gipfeltreffen verabschiedet wur
de59

, 

feststellend, daß der Vertrag über Freundschaft und 
Zusammenarbeit in Südostasien60, der am 24. Februar 1976 
in Bali unterzeichnet wurde und am 15. Juli 1976 für die 
Republik Indonesien, Malaysia, die Republik der Philippinen, 

die Republik Singapur und das Königreich Thailand und am 
7. Januar 1984 für Brunei Darussalam in Kraft trat, am 
20. Oktober 1976 bei den Vereinten Nationen registriert 
wurde, 

sowie feststellend, daß Papua-Neuguinea dem Vertrag am 
5 . Juli 1989 beigetreten ist und daß die Sozialistische 
Republik Vietnam und die Laotische Volksdemokratische 
Republik dem Vertrag am 22. Juli 1992 beigetreten sind, 

sowie ferner feststellend, daß es Ziel dieses Vertrages ist, 
dauernden Frieden und immerwährende Freundschaft und 
Zusammenarbeit zwischen den Völkern Südostasiens zu for
dern, im Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Ver
einten Nationen, einschließlich unter anderem der Grundsätze 
der gegenseitigen Achtung der Unabhängigkeit, Souveränität 
und territorialen Unversehrtheit aller Nationen, der Nicht
einmischung in die inneren Angelegenheiten aller Nationen, 
der friedlichen Beilegung von Meinungsverschiedenheiten 
und Streitigkeiten und des Verzichts auf die Androhung oder 
Anwendung von Gewalt, 

in dem Bewußtsein, daß der Vertrag auch Bestimmungen 
über die friedliche Beilegung von Streitigkeiten enthält, die 
mit der Charta der Vereinten Nationen im Einklang stehen, 

in der Erwägung, daß der Vertrag eine solide Grundlage 
für die regionale Vertrauens bildung und für die regionale 
Zusammenarbeit darstellt und daß er dem im Bericht des 
Generalsekretärs "Agenda für den Frieden"" enthaltenen 
Aufruf des Generalsekretärs der Vereinten Nationen zu 
engeren Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen und 
regionalen Zusammenschlüssen entspricht, 

schließt sich den Zielen und Grundsätzen des Vertrages 
über Freundschaft und Zusammenarbeit in Südostasien und 
seinen Bestimmungen betreffend die friedliche Beilegung 
von regionalen Streitigkeiten sowie betreffend die regionale 
Zusammenarbeit zur Herbeiführung von Frieden und 
Freundschaft zwischen den Völkern Südostasiens im Ein
klang mit der Charta der Vereinten Nationen an, die dem 
derzeitigen Klima einer stärkeren regionalen und inter
nationalen Zusammenarbeit entsprechen. 

C 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

KONVENTION ÜBER DAS VERBOT DES 
EINSATZES VON KERNWAFFEN 

Die Generalversammlung, 

überzeugt, daß die Existenz und der Einsatz von Kernwaf
fen die größte Gefahr für den Fortbestand der Menschheit 
darstellen, 

sowie überzeugt, daß die nukleare Abrüstung die einzige 
wirkliche Garantie gegen den Einsatz von Kernwaffen ist, 

ferner Uberzeugt, daß eine multilaterale Konvention über 
das Verbot des Einsatzes oder der Androhung des Einsatzes 
von Kernwaffen die internationale Sicherheit stärken und zur 
Schaffung eines Verhandlungsklimas beitragen würde, das 
zur endgültigen Beseitigung der Kernwaffen führt, 
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mit Genugtuung übJr das im Juni 1992 zwischen der 
Russischen Föderationi und den Vereinigten Staaten von 
Amerika erzielte Abkommen, ihre Gefechtskopfarsenale bis 
zum Jahr 2003 auf m imal 3000 für die Russische Födera
tion und 3500 für die ereinigten Staaten von Amerika zu 
reduzieren, 

sich bewußt, daß die üngsten Maßnahmen der Russischen 
Föderation und der Vi reinigten Staaten von Amerika zur 
Reduzierung ihrer KtWaffen sowie die Besserung des 
internationalen Klimas u dem Ziel der vollständigen Beseiti
gung der Kernwaffen eitragen können, 

unter Hinweis dara f, daß es in Ziffer 58 des Schluß
dokuments der zehnten Sondertagung der Generalversamm
lung" heißt, alle Staaten sollten aktiv an den Bemühungen 
teilhaben, in den inte ationalen Beziehungen zwischen den 
Staaten Bedingungen schaffen, unter denen ein Kodex des 
friedlichen Verhaltens er Staaten in internationalen Angele
genheiten vereinbart w rden könnte und die den Einsatz oder 
die Androhung des Ei satzes von Kernwaffen ausschließen 
würden, 

in Bekrtljtigung der i ihren Resolutionen 1653 (XVI) vom 
24. November 1961, 33nl B vom 14. Dezember 1978, 
34/83 G vom 11. D mber 1979, 35/152 D vom 12. De
zember 1980 und 36 2 I vom 9. Dezember 1981 enthalte
nen Erklärung, daß der Einsatz von Kernwaffen eine 
Verletzung der Ch der Vereinten Nationen und ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit wäre, 

mit Bedauern Jests lIend, daß die Abrüstungskonferenz 
auf ihrer Tagung 19 2 nicht in der Lage war, auf der 
Grundlage des in de Anlage zu Resolution 46/37 D der 
Generalversammlung vom 6. Dezember 1991 enthaltenen 
Textes Verhandlunge zu führen mit dem Ziel, sich über 
eine internationale Ko vention über das Verbot des Einsatzes 
oder der Androhung es Einsatzes von Kernwaffen unter 
allen Umständen zu e nigen, 

1. wiederholt ihr rsuchen an die Abrüstungskonferenz, 
ausgehend von dem i der Anlage zu dieser Resolution ent
haltenen Entwurf ei er Konvention über das Verbot des 
Einsatzes von Kernw fen vorrangig Verhandlungen aufzu
nehmen, um Einigun über eine internationale Konvention 
über das Verbot des insatzes oder der Androhung des Ein
satzes von Kernwaff unter allen Umständen zu erzielen; 

2. ersucht die brüstungskonferenz außerdem, der 
Generalversammlung "ber die Ergebnisse dieser Verhandlun
gen Bericht zu ersta n. 

ANLAGE 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

Entwurf einer onvention über das Verbot des 
Eins tzes von Kernwaffen 

Die Vertragsstaate dieser Konvention, 

höchst beunruhigt über die Bedrohung, die die Existenz 
von Kernwaffen für den Fortbestand der Menschheit dar
stellt, 

überzeugt, daß jeder Einsatz von Kernwaffen eine Ver
letzung der Charta der Vereinten Nationen und ein Ver
brechen gegen die Menschlichkeit ist, 

überzeugt, daß diese Konvention ein Schritt zur voll
ständigen Beseitigung der Kernwaffen wäre und schließlich 
zu allgemeiner und vollständiger Abrüstung unter strenger 
und wirksamer internationaler Kontrolle führen würde, 

entschlossen, die Verhandlungen zur Verwirklichung 
dieses Ziels weiterzuführen, 

sind wie folgt übereingekommen: 

Artikel 1 

Die Vertragsstaaten dieser Konvention verpflichten sich 
feierlich, unter keinen Umständen Kernwaffen einzusetzen 
oder ihren Einsatz anzudrohen. 

Artikel 2 

Diese Konvention gilt auf unbegrenzte Zeit. 

Artikel 3 

1. Diese Konvention liegt für alle Staaten zur Unter
zeichnung auf. Ein Staat, der die Konvention vor ihrem 
Inkrafttreten gemäß Absatz 3 nicht unterzeichnet hat, kann 
ihr jederzeit beitreten. 

2. Diese Konvention bedarf der Ratifikation durch die 
Unterzeichnerstaaten. Die Ratifikations- oder Beitritts
urkunden werden beim Generalsekretär der Vereinten 
Nationen hinterlegt. 

3. Diese Konvention tritt in Kraft, sobald fünfund
zwanzig Regierungen, einschließlich der Regierungen der 
fünf Kernwaffenstaaten, ihre Ratifikationsurkunden gemäß 
Absatz 2 hinterlegt haben. 

4. Für Staaten, deren Ratifikations- oder Beitrittsurkunde 
nach Inkrafttreten dieser Konvention hinterlegt wird, tritt sie 
mit Hinterlegung der Ratifikations- oder Beitrittsurkunde in 
Kraft. 

5. Der Verwahrer unterrichtet umgehend alle Unter
zeichnerstaaten und beitretenden Staaten über den Zeitpunkt 
einer Unterzeichnung, den Zeitpunkt der Hinterlegung einer 
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde, den Tag des Inkraft
tretens dieser Konvention sowie über den Eingang anderer 
Mitteilungen. 

6. Diese Konvention wird vom Verwahrer gemäß Artikel 
102 der Charta der Vereinten Nationen registriert. 

Artikel 4 

Diese Konvention, deren arabischer, chinesischer, engli
scher, französischer, russischer und spanischer Wortlaut 
gleichermaßen verbindlich ist, wird beim Generalsekretär der 
Vereinten Nationen hinterlegt, der den Regierungen der 
Unterzeichnerstaaten und beitretenden Staaten gehörig 
beglaubigte Abschriften übermittelt. 

Zu URKUND DESSEN haben die von ihren Regierungen 
hierzu gehörig befugten Unterzeichneten diese am, ___ _ 
_____ des Jabres neunzehnhundertund, ____ _ 
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in zur Unterzeichnung aufgelegte Kon-
vention unterzeichnet. 

D 

WELTABRÜSTUNGSKAMPAGNE 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihren 1982 auf ihrer zwölften Son
dertagung, der zweiten Sondertagung über Abrüstung, 
gefaßten Beschluß, mit dem die WeItabrüstungskampagne 
eröffnet wurde, 

sowie unter Hinweis auf ihre verschiedenen Resolutionen 
zu dem Thema, einschließlich Resolution 46/37 A vom 
6. Dezember 1991, 

nach Prüfung der Berichte des Generalsekretärs vom 
8. Oktober 1992 über die Durchführung der WeItabrü
stungskampagne'! und vom 31. Juli 1992 über den Beirat 
für Abrüstungsfragen im Zusammenhang mit der Durch
führung der Weltabrüstungskampagne62 sowie nach Prüfung 
der Schlußakte der am 30. Oktober 1992 abgehaltenen 
zehnten Beitragsankündigungskonferenz der Vereinten 
Nationen für die Kampagne", 

mit Dank Kenntnis nehmend von den bisherigen Beiträgen 
der Mitgliedstaaten zu der Kampagne, 

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs vom 
8. Oktober 1992 über die Weitabrüstungskampagne'!; 

2. spricht dem Generalsektetär ihre Anerkennung aus für 
seine Bemühungen, die ihm zur Verfügung stehenden Mittel 
wirksam einzusetzen, um Informationen über Rüstungs
begrenzung und Abrüstung bei den Inhabern von Wahl
ämtern, den Medien, nichtstaatlichen Organisationen, in 
pädagogischen Kreisen und bei Forschungsinstituten mög
lichst weit zu verbreiten und ein aktives Seminar- und 
Konferenzprogramm durchzuführen; 

3. nimmt mit Dank Kenntnis von den Beiträgen der 
Informationszentren der Vereinten Nationen und der Regio
nalzentren für Abrüstung zu den Aktivitäten der Kampagne; 

4. beschließt, daß die Weltabrüstungskampagne von nun 
an die Bezeichnung "Infonnationsprogramrn der Vereinten 
Nationen über Abrüstung" und der Freiwillige Treuhand
fonds für die WeItabrüstungskampagne die Bezeichnung 
"Freiwilliger Treuhandfonds für das Informationsprogramm 
der Vereinten Nationen über Abrüstung" führen wird; 

5. empfiehlt, daß das Programm seine Anstrengungen 
weiter darauf konzentrieren sollte, 

a) auf sachliche, ausgewogene und objektive Weise über 
multilaterale Maßnahmen, insbesondere auch seitens der 
Vereinten Nationen und der Abrüstungskonferenz, auf dem 
Gebiet der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung zu informie
ren und aufzuklären sowie in der Öffentlichkeit Verständnis 
für die Wichtigkeit solcher Maßnahmen zu wecken und um 
Unterstützung dafür zu werben; 

b) den ungehinderten Zugang zu Informationen und den 
Gedankenaustausch zwischen dem öffentlichen Sektor und 
öffentlichen Interessengruppen und Organisationen zu er-

leichtern und als unabhängige Quelle ausgewogener und 
sachlicher Informationen zu dienen, die einem ganzen 
Spektrum von Auffassungen Rechnung trägt, um eine 
sachlich fundierte Auseinandersetzung mit Fragen der 
Rüstungsbegrenzung, der Abrüstung und der Sicherheit zu 
fördern; 

c) Treffen zur Erleichterung des Meinungs- und Informa
tionsaustauschs zwischen dem staatlichen und dem nicht
staatlichen Sektor und zwischen Regierungssachverständigen 
und anderen Experten zu veranstalten, um die Suche nach 
Bereichen der Übereinstimmung zu erleichtern; 

6. bittet alle Mitgliedstaaten, Beiträge zum Freiwilligen 
Treuhandfonds für das Informationsprogramm der Vereinten 
Nationen über Abrüstung zu leisten; 

7. spricht dem Generalsekretär ihre Anerkennung aus für 
seine Unterstützung der Bemühungen, die Universitäten, 
andere akademische Institutionen und im Erziehungsbereich 
tätige nichtstaatliche Organisationen unternehmen, um 
weltweit mehr Abrüstungserziehung anzubieten, und bittet 
ihn, auf diesem Gebiet tätige Bildungsinstitutionen und 
nichtstaatIiche Organisationen auch weiterhin zu unterstützen 
und mit ihnen zusammenzuarbeiten, ohne daß dies Kosten 
für den ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen ver
ursacht; 

8. beschließt, daß auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
eine elfte Beitragsankündigungskonferenz der Vereinten 
Nationen für das Informationsprogramm der Vereinten 
Nationen über Abrüstung stattfinden soll, und gibt der 
Hoffnung Ausdruck, daß bei dieser Gelegenheit aUe diejeni
gen Mitgliedstaaten, die noch keine freiwilligen Beiträge 
angekündigt haben, dies eingedenk der Ziele der Dritten 
Abrüstungsdekade und der Notwendigkeit, ihren Erfolg zu 
gewährleisten. nunmehr tun werden; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht vor
zulegen, der sich sowohl mit der Durchführung der Aktivitä
ten des Programms durch das System der Vereinten Natio
nen im Jahr 1993 als auch mit den seitens des Systems für 
1994 vorgesehenen Aktivitäten des Programms befaßt; 

10. beschließt außerdem die Aufnahme eines Punktes 
"Informationsprogramm der Vereinten Nationen über Abrü
stung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzig
sten Tagung. 

E 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

EINFRIEREN DER KERNWAFFEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sie im Schlußdokument der 
zehnten Sondertagung der Generalversammlung", der ersten 
Sondertagung über Abrüstung, das 1978 verabschiedet und 
1982 auf der zwölften Sondertagung der Generalversamm
lung", der zweiten Sondertagung über Abrüstung, ein
stimmig und kategorisch bektäftigt wurde, tiefe Besorgnis 
darüber zum Ausdruck gebracht hat, daß die Existenz von 
Kernwaffen den Fortbestand der Menschheit bedroht, 
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in Bekräftigung des IZieles der allgemeinen und voll- Kernwaffenstaaten, eine Einigung über ein sofortiges 
ständigen Abrüstung unter wirksamer internationaler Kon- Einfrieren der Kernwaffen zu erzielen, die unter anderem die 
trolle, gleichzeitige, vollständige Beendigung jeder Herstellung von 

mit Genugtuung übe i 
einer Verbesserung de 
geführt haben, 

die neuen Entwicklungen, die zu 
internationalen Sicherheitsklimas 

sowie mit Genugtuun über die Ankündigung bedeutsamer 
Maßnahmen, einschlie ich einseitiger Maßnahmen, durch 
die Russische Föderati n und die Vereinigten Staaten von 
Amerika, die die Eins ellung und Umkehr des nuklearen 
Wettrüstens signalisiere könnten, 

ferner mit Genugtu g über den am 31. Juli 1991 unter
zeichneten Vertrag zw' ehen den Vereinigten Staaten von 
Amerika und der Union er Sozialistischen Sowjetrepubliken 
über die Reduzierung und Begrenzung der strategischen 
Offensivwaffen und di Unterzeichnung eines Protokolls zu 
diesem Vertrag, in de sich Belarus, Kasachstan, die Rus
sische Föderation, die . ne und die Vereinigten Staaten 
von Amerika verpflieh n, diesen Vertrag in Kraft zu setzen, 

mit Genugtuung über die Vereinbarung vom 17. Juni 1992 
zwischen der Russisc n Föderation und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über weitere Reduzierungen ihrer 
strategischen Offensiv affen, und der Hoffnung Ausdruck 
verleihend, daß dieser bald eine diesbezügliche Einigung 
folgen wird, i 

außerdem mit Genugtuung über das derzeit von Frank
reich, der Russische' Föderation und den Vereinigten 
Staaten von Amerika eingehaltene Kernwaffen-Versuchs
moratorium, 

überzeugt davon, es dringend geboten ist, weitere 
Verhandlungen zur w entliehen Reduzierung und qualitati
ven Begrenzung der v rhandenen Kernwaffen zu führen, 

die Auffassung vert tend, daß ein Einfrieren der Kernwaf
fen zwar kein Selbstz eck ist, daß es jedoch einen wirk
samen Schritt zur Ve hinderung der qualitativen Verbes
serung der vorhanden n Kernwaffenbestände während der 
Dauer der Verhandlu gen darstellen und gleichzeitig ein 
noch günstigeres Klim für Verhandlungen zur Reduzienmg 
und schließlichen Be eitigung der Kernwaffen herstellen 
würde, 

sowie überzeugt, 
den Verpflichtungen 

sich die aus dem Einfrieren ergeben
irksam verifizieren lassen, 

mit Genugtuung üb die einseitigen Maßnahmen, die die 
Kernwaffenstaaten er iffen haben, um die Herstellung von 
hochangereichertem ran für Kernwaffen einzustellen und 
die Reaktoren, die wa fenfähiges Plutonium erzeugen, still
zulegen, 

mit Besorgnis fest teilend, daß die Kernwaffenstaaten 
bislang keinerlei kolle tive Maßnahmen ergriffen haben, um 
der in den einschlä igen Resolutionen zur Frage eines 
Einfrierens der Kern affen ausgesprochenen Aufforderung 
nachzukommen, 

ferner überzeugt, d die derzeitige internationale Situation 
der nuklearen Abrüs ng äußerst förderlich ist, 

1. bittet nachdrüc lieh die Russische Föderation und die 
Vereinigten Staaten v n Amerika als die beiden wichtigsten 

Kernwaffen und die völlige Einstellung der Erzeugung von 
spaltbarem Material für Rüstungszwecke vorsehen würde; 

2. fordert alle Kernwaffenstaaten auf, im Rahmen einer 
gemeinsamen Erklärung einem umfassenden Einfrieren der 
Kernwaffen zuzustimmen, das strukturell und inhaltlich wie 
folgt aussehen würde: 

a) Gegenstand wäre: 

i) ein umfassendes Versuchsverbot für Kernwaffen und 
deren Einsatzmittel; 

ii) die völlige Einstellung der Herstellung von Kern
waffen und deren Einsatzmitteln; 

iii) ein Verbot jeder weiteren Dislozierung von Kern
waffen und deren Einsatzmitteln; 

iv) die völlige Einstellung der Erzeugung von spaltbarem 
Material für Rüstungszwecke; 

b) Das Einfrieren der Kernwaffen wäre geeigneten und 
wirksamen Verifikationsmaßnahmen und -verfahren unter
worfen; 

3. ersucht die Kernwaffenstaaten abermals, der General
versammlung vor Eröffnung ihrer achtundvierzigsten Tagung 
einen gemeinsamen Bericht oder gesonderte Berichte über 
die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

4. beschließt die Aufnahme des Punktes "Einfrieren der 
Kernwaffen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer acht
undvierzigsten Tagung. 

F 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

REGIONALE VERTRAUENBILDENDE MASSNAHMEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der Vereinten 
Nationen und ihre Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit im Einklang 
mit ihrer Charta, 

eingedenk der auf ihrer zehnten Sondertagung, der ersten 
Sondertagung über Abrüstung, verabschiedeten Richtlinien 
für die allgemeine und vollständige Abrüstung, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43n8 Hund 
43/85 vom 7. Dezember 1988, 44/21 vom 15. November 
1989, 45/58 M vom 4. Dezember 1990 und 46137 B vom 
6. Dezember 1991, 

in Anbetracht dessen, daß vertrauenbildende Maßnahmen, 
die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen 
Staaten und unter Berücksichtigung der besonderen Merkma
le der jeweiligen Region ergriffe,?- werden, insofern wichtig 
und wirksam sind, als sie in Ubereinstimmung mit den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zur regiona
len Abrüstung und zur internationalen Sicherheit beitragen 
können, 
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überzeugt, daß die durch die Abrüstung, insbesondere auch 
die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen für die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den Schutz 
der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere derjeni
gen der Entwicklungsländer, verwendet werden können, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretär am 28. Mai 
1992 den Ständigen beratenden Ausschuß für Sicherheits
fragen in Zentralafrika eingesetzt hat, dessen Aufgabe darin 
besteht, die Rüstungsbegrenzung, die Abrüstung, die Nicht
verbreitung und die Entwicklung in dieser Subregion zu 
fördern, 

sowie eingedenk dessen, daß der Generalsekretär einen 
ständigen Sekretär des Ständigen beratenden Ausschusses für 
Sicherheitsfragen in Zentralafrika ernannt hat, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über regionale vertrauenbildende Maßnahmen", der sich 
hauptsächlich mit der vom 27. bis 31. Juli 1992 unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen in Yaounde 
abgehaltenen Organisationstagung des Ständigen beratenden 
Ausschusses für Sicherheitsfragen in Zentralafrika befaßt; 

2. unterstützt und ermutigt die Bemühungen zur Förde
rung von vertrauenbildenden Maßnahmen auf regionaler und 
subregionaler Ebene mit dem Ziel, regionale Spannungen 
abzubauen und Abrüstungs- und Nichtverbreitungsmaßnah
men auf regionaler und subregionaler Ebene in Zentralafrika 
voranzubringen; 

3. begrüßt das von den Mitgliedstaaten der Wirtschafts
gemeinschaft der zentralafrikanischen Staaten auf der 
Organisationstagung des Ständigen beratenden Ausschusses 
verabschiedete Arbeitsprogramm, das auch vertrauenbildende 
Maßnahmen mit einschließt; 

4. ersucht den Generalsekretär, die zentralafrikanischen 
Staaten bei der Durchführung des Arbeitsprogramms des 
Ständigen beratenden Ausschusses auch künftig zu unter
stützen; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ibrer achtundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Regionale 
vertrauenbildende Maßnahmen" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

88. Plenarsitzung 
15. Dezember 1992 

47/54_ Üherprüfung der Durchführung der Empfehlun
gen und Beschlüsse der zehnten Sondertagung 
der Generalversammlung 

A 

BERICHT DER ABRÜSTUNGSKOMMISSION 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Jahresberichts der Abrüstungs
kommission Hf, 

in Anbetracht der der Abrüstungskommission zugedachten 
Rolle und des Beitrags, den sie durch die Prüfung und 

Vorlage von Empfehlungen zu verschiedenen Problemen im 
Ahrüstungsbereich und durch die Förderung der Durch
führung der einschlägigen Beschlüsse der zehnten Sonderta
gung leisten soll, 

im Hinblick auf die Unterstützung für den Vorschlag, 
einen neuen Punkt mit dem Titel "Allgemeine Leitlinien für 
die Nichtverbreitung, unter besonderer Betücksichtigung der 
Massenvernichtungswaffen" in die Tagesordnung der Ar
beitstagung 1993 der Abrüstungskommission aufzunehmen, 

sowie im Hinblick auf die Unterstützung für die Behand
lung der Aufnahme eines neuen Punktes mit dem Titel 
"Internationale Waffentransfers, unter besonderem Hinweis 
auf die Resolution 46/36 H vom 6. Dezember 1991" in die 
Tagesordnung der Arbeitstagung 1994 der Abrüstungs
kommission, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, die wirksame Arbeits
weise der Abrüstungskommission weiter zu verbessern, und 
eingedenk der Erfahrungen der Arbeitstagung 1992, auf der 
der Tagesordnungspunkt betreffend objektive Informationen 
über militärische Angelegenheiten erfolgreich abgeschlossen 
wurde, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/38 A vom 6. De
zember 1991, 

1. nimmt Kenntnis vom Jahresbericht der Abrüstungs
kommission; 

2. spricht der Abrüstungskomntission ihre Anerkennung 
aus für das von ibr im Konsens verabschiedete Paket von 
Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive Informa
tionen über ntilitärische Angelegenheiten", die der General
versammlung gemäß dem verabschiedeten Maßnahmenpaket 
"Mittel und Wege zur Verbesserung der Arbeitsweise der 
Abrüstungskomntission"" zur Behandlung empfohlen wur
den; 

3. stellt mit Genugtuung fest, daß die Abrüstungskom
mission ihr Reformprogramm erfolgreich durchgeführt und 
beträchtliche Fortschritte zu anderen Sachfragen auf ihrer 
Tagesordnung erzielt hat; 

4. verweist auf die Rolle der Abrüstungskommission als 
Fach- und Beratungsgremium im Rahmen des multilateralen 
Abrüstungsmechanismus der Vereinten Nationen, das die 
Möglichkeit zu eingehenden Beratungen über einzelne Abrü
stungsfragen bietet, die zur Vorlage konkreter Empfehlungen 
zu diesen Fragen führen; 

5. ersucht die Abrüstungskommission, ibre Arbeit gemäß 
ihrem Mandat, das in Ziffer 118 des Schlußdokuments der 
zehnten Sondertagung der Generalversammlung" enthalten 
ist, sowie gemäß Ziffer 3 der Resolution 37n8 H vom 
9. Dezember 1982 fortzusetzen und zu diesem Zweck alles 
zu tun, um unter Berücksichtigung des verabschiedeten 
Maßnahmenpakets "Mittel und Wege zur Verbesserung der 
Arbeitsweise der Abrüstungskommission " ins einzelne ge
hende Empfehlungen zu den Gegenständen auf ihrer Tages
ordnung zu erarbeiten; 

6. betont, wie wichtig es ist, daß die Abrüstungskomntis
sion auf der Grundlage einer relevanten Tagesordnung von 
Abrüstungsthemen arbeitet, die es ihr ermöglicht, konzen-
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triert vorzugehen un~ so in Übereinstimmung mit der 
Resolution 37 ns H möglichst große Fortschritte zu bestimm
ten Themenbereichen ~u erzielen; 

7. empfiehlt, daßie Abrüstungskommission auf ihrer 
Organisationstagung I 2 die folgenden Gegenstände zur 
Behandlung auf der beitstagung 1993 annehmen sollte: 

I) Prozeß der nu learen Abrüstung im Rahmen des 
Weltfriedens un der internationalen Sicberheit mit 
dem Ziel der B seitigung der Kernwaffen; 

2) Regionaler Abr" tungsansatz im Kontext der weltwei
ten Sicherheit; 

3) Die Rolle von Issenschaft und Technik im Kontext 
der internatio len Sicherheit, der Abrüstung und 
anderer damit z sammenhängender Bereiche; 

8. ersuchr die Ab . stungskomntission außerdem, auf der 
oben erwähnten Org isationstagung die folgenden Fragen 
zu behandeln: 

a) das Ziel, das ograrnm der Abrüstungskommission 
auf einen gestaffelten rei-Punkte-Behandlungszyklus umzu
stellen, wobei ein Pu t im ersten Jahr behandelt würde, ein 
Punkt im mittleren J und ein Punkt im letzten Jahr, so 
daß grundsätzlich bei jeder Arbeitstagung ein Punkt neu 
hinzukäme beziehungs eise ein Punkt abgeschlossen würde; 

b) zur Umsetzung es oben Erwähnten sollte die Arbeits
tagung 1993 als Überg gsjahr angesehen und somit überlegt 
werder., 

i) ob zwei Pun auf der derzeitigen Tagesordnung, 
nämlich die in Ziffer 7 (2) beziehungsweise (3) er
wähnten Gegen lände abgeschlossen werden sollen; 

ii) ob ein Punkt, 
zurückgestellt 
im Jahre 1994 

in) ob ein neuer 
tagung aufgen 

ämlich der in Ziffer 7 (I) erwähnte, 
d erst auf der nächsten Arbeitstagung 
bgeschlossen werden soll; 

nkt in die Tagesordnung der Arbeits
en werden soll; 

9. "stungskommission ferner, 1993 für 
einen Zeitraum von höchstens vier Wochen zusammen
zutreten und der Gene alversammlung auf ihrer achtundvier
zigsten Tagung eine Bericht über ihre Sacharbeit vor
zulegen; 

10. ersuchr den G 
sion den Jahresberich 
mit allen Abrüstungs 
len Protokolls der sie 
versammlung zu übe 
Durchführung dieser 
gewähren; 

eralsekretär, der Abrüstungskommis
der Abrüstungskonferenz12 zusammen 
agen betreffenden Teilen des offiziel
nundvierzigsten Tagung der General
itteIn und der Komntission jede zur 

esolution benötigte Unterstützung zu 

11. ersucht den Ge eralsekretär außerdem sicherzustellen, 
daß die Kommission nd ihre Nebenorgane alle Dolmetsch
und Übersetzungsdie ste in den Amtssprachen erhalten, und 
zu diesem Zweck vo angig alle erforderlichen Ressourcen 
und Dienste zuzuwei en; 

12. beschließt die Aufnahme des Punktes "Bericht der 
Abrüstungskommission 11 in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

B 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

LEITLINIEN UND EMPFEHLUNGEN BETREFFEND 
OBJEKTIVE INFORMATIONEN ÜBER MILITÄRISCHE 

ANGELEGENHEITEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43n5 G vom 7. De
zember 1988 und 44/116 E vom 15. Dezember 1989, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht der Abrüstungs
kommission lO

, der den Wortlaut der Leitlinien und Empfeh
lungen betreffend objektive Informationen über militärische 
Angelegenheiten" enthält, der von der Kommission auf ihrer 
Tagung 1992 verabschiedet worden ist, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes für die Arbeit, die die 
Abrüstungskomntission mit der endgültigen Ausformulierung 
des Wortlauts der Leitlinien und Empfehlungen geleistet hat, 

in Bekriiftigung ihrer festen Überzeugung, daß ein besserer 
Fluß objektiver Informationen über militärische Angelegen
heiten zum Abbau internationaler Spannungen sowie zur 
Vertrauens bildung zwischen den Staaten auf globaler, 
regionaler oder subregionaler Ebene und zum Abschluß von 
konkreten Abrüstungsvereinbarungen beitragen könnte, 

mit dem Appell an alle Staaten zu erwägen, möglichst 
weitreichenden Gebrauch von objektiven Informationen über 
militärische Angelegenheiten zu machen, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den ermutigenden 
Ergebnissen einzelner Maßnahmen, die in bestimmten Re
gionen vereinbart und durchgeführt wurden, 

1. schließt sich den Leitlinien und Empfehlungen 
betreffend objektive Informationen über militärische Angele
genheiten an, die von der Abrüstungskomntission auf ihrer 
Arbeitstagung 1992 verabschiedet worden sind; 

2. empfiehlt die Leitlinien und Empfehlungen allen 
Staaten zur Umsetzung, unter voller Berücksichtigung der 
besonderen politischen, militärischen und sonstigen Gegeben
heiten einer jeweiligen Region sowie auf der Grundlage von 
Initiativen und mit der Zustimmung der Staaten der betref
fenden Region; 

3. bittet alle Staaten, dem Generalsekretär bis spätestens 
31. Mai 1994 sachdienliche Informationen über ihre Umset
zung der Leitlinien und Empfehlungen vorzulegen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung auf der Grundlage 
einzelstaatlicher Berichte über die bis dahin gewonnenen 
Erfahrungen einen Bericht über die Umsetzung der Leitlinien 
und Empfehlungen vorzulegen; 

5. beschließt die Aufnahme des Punktes "Umsetzung der 
Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive Informa-
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tionen über militärische Angelegenheiten" in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung; 

c 
ABRÜSTUNGSWOCHE 

Die Generalversammlung, 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

in Anbetracht der einmaligen Tragweite der außerordentli
chen Entwicklungen, die vor kurzem in den internationalen 
Beziehungen stattgefunden haben, und mit Genugtuung über 
die wichtigen Erfolge, die in der letzten Zeit auf dem Gebiet 
der Rüstungsbegrenzung und Abrüstung erzielt worden sind, 

mit Genugtuung angesichts der immer gewichtigeren 
Funktion und des wachsenden Prestiges der Vereinten 
Nationen als Anlaufstelle für die Koordinierung und Harmo
nisierung der Bemühungen der Staaten, 

von neuem betonend. wie notwendig und wichtig es ist. 
daß die Weltmeinung die Abrüstungsbemühungen in jeder 
Beziehung unterstützt, 

sowie mit Genugtuung angesichts der breiten aktiven 
Unterstützung der Regierungen sowie der internationalen und 
nationalen Organisationen für den Beschluß der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung, der ersten Sonderta
gung über Abrüstung, die am 24. Oktober, dem Gründungs
tag der Vereinten Nationen beginnende Woche zur Woche 
für die Förderung der Ziele der Abrüstung zu erklären", 

unter Hinweis auf die in Anlage V des Abschließenden 
Dokuments der zwölften Sondertagung der Generalver
sammlung, der zweiten Sondertagung über Abrüstung, 
enthaltenen Empfehlungen zur Weitabrüstungskampagne, 
insbesondere die Empfehlung, daß die Abrüstungswoche 
auch in Zukunft allgemein begangen werden soll", 

in Anbetracht dessen, daß die Mitgliedstaaten auf der 
fünfzehnten Sondertagung der Generalversammlung, der 
dritten Sondertagung über Abrüstung, ihre Unterstützung für 
die weitere Begehung der Abrüstungswoche zum Ausdruck 
gebracht haben, 

anerkennend, wie wichtig es ist, daß die Abrüstungswoche 
jährlich begangen wird, und zwar auch von den Vereinten 
Nationen, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des Gene
ralsekretärs über die Folgernaßnahmen der Regierungen und 
der nichtstaatlichen Organisationen aus Anlaß der Abrü
stungswoche68; 

2. spricht allen Staaten sowie den internationalen und 
nationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen 
ihre Anerkennung aus für ihre tatkräftige Unterstützung der 
Abrüstungswoche und ihre aktive Mitwirkung daran; 

3. bittet alle Staaten, sofern sie dies wünschen, die 
Elemente des vom Generalsekretär ausgearbeiteten Muster
programms für die Abrüstungswoche" zu berücksichtigen, 
wenn sie auf lokaler Ebene entsprechende Maßnahmen 
anläßlich der Abrüstungswoche durchführen; 

4. bittet die Regierungen sowie die internationalen und 
nationalen nichtstaatlichen Organisationen, sich auch künftig 

aktiv an der Abrüstungswoche zu beteiligen und den Gene
ralsektetär über ihre Aktivitäten zu unterrichten; 

5. bittet den Generalsekretär, auch künftig möglichst 
umfassenden Gebrauch von den Informationsorganen der 
Vereinten Nationen zu machen, um in der Weltöffentlichkeit 
ein besseres Verständnis der Abrüstungsprobleme und der 
Ziele der Abrüstungswoche zu fördern; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Abrüstungs
woche" in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfzigsten 
Tagung, die in das Jahr des fünfzigjährigen Bestehens der 
Vereinten Nationen fallt. 

D 
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ANWENDUNG DER RICHTLINIEN FÜR GEEIGNETE 
ARTEN VERTRAUENBILDENDER MASSNAHMEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/62 F, die am 
4. Dezember 1990 ohne Abstimmung verabschiedet wurde, 

unter erneuter Bestätigung ihrer Unterstützung für die 
Richtlinien für geeignete Arten vertrauenbildender Maßnah
men und für die Anwendun~ solcher Maßnahmen auf 
globaler oder regionaler Ebene 0, die in der am 7. Dezem
ber 1988 ohne Abstimmung verabschiedeten Resolution 
43n8 H gebilligt wurden, 

mit Genugtuung über den Bericht des Generalsekretärs 
über die von den Mitgliedstaaten gemeldeten Erfahrungen 
mit der Anwendung von vertrauenbildenden Maßnahmen7l , 

erfreut über die ermutigenden Ergebnisse bestimmter 
vertrauenbildender Maßnahmen, die in einigen Regionen 
vereinbart und angewandt worden sind, insbesondere 
Maßnahmen, die Vertrauen schaffen, indem sie zur Abrü
stung und Rüstungsbegrenzung beitragen und Zurückhaltung 
auf militärischem Gebiet fördern, 

mit tiefer Besorgnis feststellend, daß die Spannungen in 
anderen Regionen gleichzeitig zugenommen haben und daß 
an einigen Orten gewaltsame bewaffnete Konflikte ausgebro
chen sind, 

,'e Auffassung venn!tend, daß vertrauenbildende Maßnah
ml 1, insbesondere wenn sie umfassend angewandt werden, 
die Schaffung von Sicherheitsstrukturen begünstigen können, 
die auf Zusammenarbeit und Offenheit beruhen, und so zu 
dem weiteren Ziel des Verzichts auf die Androhung oder 
Anwendung von Gewalt beitragen, 

mit Genugtuung darüber, daß bei der Förderung von 
Transparenz auf militärischem Gebiet - ein Eckpfeiler der 
Vertrauensbildung - in jüngster Zeit dadurch Fortschritte 
erzielt worden sind, daß die Abrüstungskommission ihre 
Arbeiten zu dem Tagesordnungspunkt "Objektive Informatio
nen über militärische Angelegenheiten" auf ihrer Tagung 
1992 abgeschlossen und die Abrüstungskonferenz den Punkt 
"Transparenz der Rüstungen" in ihre Tagesordnung aufge
nommen hat, 

eingedenk dessen, daß auf regionaler Ebene angewandte 
vertrauenbildende Maßnahmen zu größerer weltweiter Si
cherheit beitragen können, 
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hinweisend auf die ~ rtIaufende Ausarbeitung und Anwen
dung von vertrauen- u d sicherheitbildenden Maßnabmen im 
Rahmen der Konferen über Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa, mit dem iel, auf den bereits gelegten Grund
steinen einer koopera yen Sicherheit in Europa aufzubauen, 

sich bewußt, daß in bestimmten Regionen besondere 
Situationen gibt, die s ch auf die Art der in diesen Regionen 
durchführbaren vertra enbildenden Maßnabmen auswirken, 

1. betont die N twendigkeit der Ausarbeitung ver
trauenbildender Maßnabmen als ein konkreter und kon
tinuierlicher Prozeß, ~er darauf ausgerichtet ist, die An wen
dung von Waffengewalt als Mittel zur Lösung politischer 
Konflikte verhüten zui helfen; 

2. empfiehlt die . chtlinien für geeignete Arten ver
trauenbildender Maß abmen allen Staaten zur Umsetzung, 
unter voller Berücks' htigung der besonderen politischen, 
militärischen und son tigen Gegebenheiten einer jeweiligen 
Region sowie auf der ndlage von Initiativen und mit der 
Zustimmung und Zus menarbeit der Staaten der betreffen
den Region; 

3. empfiehlt auße 
mit der Anwendung 
nen haben, diesen Pro 
vieren; 

em allen Staaten und Regionen, die 
rtrauenbildender Maßnabmen begon
ß weiter fortzusetzen und zu intensi-

4. appelliert an alle Staaten zu erwägen, in ihren 
internationalen Bezie ungen, einschließlich ihrer bilateralen, 
regionalen und glob en Verhandlungen, möglichst weitrei
chenden Gebrauch v n vertrauen bildenden Maßnabmen zu 
machen, als ein wich ger Schritt zur Konfliktverhütung, und 
in Zeiten politischer Spannungen und Krisen als ein In
strument zur friedlic en Beilegung von Konflikten; 

5. ersucht die A rü.tungskonferenz, ihre Arbeiten zu 
dem Tagesordnungsp nkt "Transparenz im Rüstungsbereich" 
aktiv fortzusetzen, as die Erwägung und Ausarbeitung 
univer$aler nichtdis "minierender praktischer Maßnahmen 
zur Herbeiführung ei er größeren Offenheit und Transparenz 
in militärischen Ang legenheiten mit einschließt; 

6. bittet den Gen ralsekretär, von allen Mitgliedstaaten 
auch weiterhin einsc lägige Informationen einzuholen; 

7. appelliert an le Mitgliedstaaten, soweit nicht bereits 
geschehen, ihren Bei ag zum Bericht des Generalsektetärs 
zu leisten; 

8. beschließt die A.ufnabme des Punktes "Anwendung der 
Richtlinien für geeiglete Arten vertrauenbildender Maßnab
men" in die vorläuft. e Tagesordnung ihrer neunundvierzig
sten Tagung. 
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E 

BERICHT ER ABRÜSTUNGSKONFERENZ 

Die Generalversa mlung, 

nach Behandlung es Berichts der Abrüstungskonferenz", 

überzeugt, daß der Abrüstungskonferenz als dem einzigen 
Forum der internati nalen Gemeinschaft für multilaterale 

Abrüstungsverhandlungen bei den Sachverhandlungen über 
vorrangige Abrüstungsfragen die zentrale Rolle zukommt, 

in dieser Hinsicht die Auffassung vertretend, daß das 
derzeitige internationale Klima den multilateralen Verhand
lungen, die mit dem Ziel konkreter Übereinkünfte geführt 
werden, zusätzlichen Anstoß verleihen wird, 

mit Genugtuung über den Abschluß der Verhandlungen im 
Rabmen der Abrüstungskonferenz über den Entwurf des 
Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Her
stellung, Lagerung und des Einsatzes chemischer Waffen und 
über die Vernichtung solcher Waffen', wodurch die Notwen
digkeit und die Wichtigkeit der Konferenz als das einzige 
Forum der internationalen Gemeinschaft für multilaterale 
Abrüstungsverhandlungen bestätigt worden ist, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den bisherigen 
Ergebnissen in bezug auf verbesserte und wirksame Arbeits
modalitäten der Abrüstungskonferenz, so auch von dem Be
schluß, Konsultationen über die Frage der Zusammensetzung 
und der Tagesordnung der Konferenz zu führen, und von 
dem Beschluß der Konferenz, diesen Prozeß auf ihrer 
Tagung 1993 fortzusetzen, 

1. bekräftigt die Rolle der Abrüstungskonferenz als des 
einzigen Forums für multilaterale Abrüstungsverhandlungen, 
über das die internationale Gemeinschaft verfügt; 

2. begrüßt die Entschlossenheit der Abrüstungskonferenz, 
dieser Aufgabe im Lichte der sich entwickelnden inter
nationalen Situation nachzukommen, mit dem Ziel, rasch 
substantielle Fortschritte in bezug auf die vorrangigen 
Gegenstände auf ihrer Tagesordnung zu erzielen; 

3. ermutigt die laufende ÜberPrüfung der Tagesordnung, 
der Zusanunensetzung und der Arbeitsmethoden der Abrü
stungskonferenz; 

4. ersucht die Abrüstungskonferenz, der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen 
Tätigkeitsbericht vorzulegen; 

5. beschließt die Aufnabme des Punktes "Bericht der 
Abrüstungskonferenz" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung. 

F 
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INSTITUT DER VEREINTEN NATIONEN FÜR 
ABRÜSTUNGSFORSCHUNG 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 34/83 M vom 11. De
zember 1979, in der sie den Generalsekretär ersucht hat, auf 
der Grundlage der in seinem Bericht enthaltenen Empfehlun
gen" das Institut der Vereinten Nationen für Abrüstungs
forschung einzurichten, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 39/148 H vom 17. De
zember 1984, in der sie die Satzung des Instituts der 
Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung billigte, die 
Regierungen erneut bat, die Leistung freiwilliger Beiträge an 
das Institut zu erwägen, und den Generalsekretär ersuchte, 
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das Institut auch weiterhin administrativ und anderweitig zu 
unterstützen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 42/42 J vom 
30. November 1987 j in der sie mit Genugtuung Kenntnis 
nahm vom Bericht des Beirats für Abrüstungsstudien 73 und 
feststellte, daß die Errichtung des Instituts neue Forschungs
möglichkeiten auf dem Gebiet der Abrüstung bietet, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 45/62 G vom 
4. Dezember 1990, in der sie das Institut ersuchte, mit Hilfe 
unabhängiger Sachverständiger einen Forschungsbericht über 
die wirtschaftlichen Aspekte der Abrüstung zu erstellen und 
der Generalversammlung über den Generalsekretär auf ihrer 
siebenundvierzigsten Tagung Bericht zu erstatten, 

erneut erklärend, daß die internationale Gemeinschaft 
Zugang zu unabhängigen und eingehenden Forschungs
arbeiten über die Abrüstung haben muß1 insbesondere über 
sich neu abzeichnende Probleme und die vorhersehbaren 
Folgen der Abrüstung, 

feststellend, wie wichtig in dieser Hinsicht Forschungs
arbeiten über die wirtschaftlichen Aspekte der Abrüstung 
sind, 

nach Behandlung des Jahresberichts des Direktors des 
Instituts 74 und des Berichts des Beirats für Abrüstungs
fragen75 in seiner Eigenschaft als Kuratorium des Instituts, 

I. begrüßt den der Generalversammlung vom Gene
ralsekretär übennittelten Forschungsbericht des Instituts der 
Vereinten Nationen für Abrüstungsforschung mit dem Titel 
"Die wirtschaftlichen Aspekte der Abrüstung: Abrüstung als 
Investitionsprozeß"76; 

2. empfiehlt den Bericht der Aufmerksamkeit der Mit
gliedstaaten und ermutigt sie, vor allem die wirtschaftlichen 
Grundsätze für die Abrüstung, die in der Zusammenfassung 
des Berichts enthalten sind, aktiv in Erwägung zu ziehen; 

3. ersucht den Generalsekretär, dafür zu sorgen, daß der 
Bericht möglichst weite Verbreitung erhält. 
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47/55. Nukleare Rüstung Israels 

Die Generalversammlung, 

eingedenk ihrer früheren Resolutionen über die nukleare 
Rüstung Israels, zuletzt Resolution 46/39 vom 6. Dezember 
1991, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/108 vom 15. De
zember 1989, in der sie unter anderem dazu aufgefordert hat, 
bis zur Schaffung einer kemwaffenfreien Zone im Nahen 
Osten alle kerntechnischen Anlagen in der Region der 
Kemmaterialüberwachung der Internationalen Atomenergie
Organisation zu unterstellen, 

sowie unter Hinweis darauf, daß der Sicherheitsrat Israel 
in seiner Resolution 487 (1981) aufgefordert hat, seine 
gesamten kerntechnischen Anlagen umgehend der Kernmate
rialüberwachung der Organisation zu unterstellen, 

unter KenntnistuZhme der einschlägigen Resolutionen, 
weIche die Generalkonferenz der Internationalen Atom
energie-Organisation verabschiedet hat, zuletzt Resolution 
GC(XXXVI)IRES/601 vom 25. September 199271

, 

unter Beracksichtigung des Kapitels II Abschnitt D des 
Schlußdokurnents über internationale Sicherheit und Abrü
stung, das von der vom I. bis 6. September 1992 in Jakarta 
abgehaltenen Zehnten Konferenz der Staats- und Regierungs
chefs der nichtgebundenen Länder verabschiedet wurde6

, und 
insbesondere dessen Ziffer 52 betreffend die Nuklearfä
higkeit Israels, 

in höchstem Maße beunruhigt über die Meldung, wonach 
Israel nach wie vor Kernwaffen herstellt, entwickelt und 
erwirbt, 

besorgt über die Zusammenarbeit zwischen Israel und 
Südafrika auf militärisch-nuklearem Gebiet, 

1. mißbilligt die Weigerung Israels, auf den Besitz von 
Kernwaffen zu verzichten; 

2. bittet Israel nachdracklich, dem Vertrag über die 
Niehtverbreitung von Kemwaffen12 beizutreten; 

3. erklärt erneut, daß Israel umgehend die Resolution 
487 (1981) des Sicherheitsrats anwenden soll, in der Israel 
vom Rat unter anderem ersucht wurde, alle seine kerntechni
schen Anlagen der Kernmaterialüberwachung der Inter
nationalen Atomenergie-Organisation zu unterstellen und 
Angriffe oder die Androhung von Angriffen auf kerntechni
sehe Anlagen zu unterlassen; 

4. fordert alle Staaten und Organisationen auf, die 
Zusammenarbeit mit Israel oder dessen Unterstützung mit 
dem Ziel, seine Kernwaffenfähigkeit zu stärken, zu unter
lassen; 

5. ersucht die Internationale Atomenergie-Organisation, 
den Generalsekretär über alle Schritte zu unterrichten, die 
Israel gegebenenfalls unternimmt, um seine kernteehnischen 
Anlagen ihrer Kernmaterialüberwachung zu unterstellen; 

6. ersucht den Generalsekretär, die Aktivitäten Israels 
auf nuklearem Gebiet genau zu verfolgen und der General
versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

8. beschließt die Aufnahme des Punktes "Nukleare 
Rüstung Israels" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47/56. Übereinkommen über das Verbot oder die 
Beschränkung des Einsatzes bestimmter kon
ventioneller Waffen, die übermäßige Verletzun
gen verursacben oder unterschiedslos wirken 
können 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/152 vom 19. De
zember 1977, 35/153 vom 12. Dezember 1980, 36/93 vom 
9. Dezember 1981, 37/79 vom 9. Dezember 1982, 38/66 
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vom 15. Dezember 19 ,39/56 vom 12. Dezember 1984, 
40/84 vom 12. Dezember 1985, 41/50 vom 3. Dezember 
1986,42130 vom 30. N~vember 1987,43/67 vom 7. Dezem
ber 1988, 45/64 vom . Dezember 1990 und 46/40 vom 
6. Dezember 1991, 

mit Gen'!l!tuung da, if hinweisend, daß am 10. Oktober 
1980 das Ubereinko en über das Verbot oder die Be
schränkung des Einsatz bestimmter konventioneller Waf
fen, die übermäßige Vi rletzungen verursachen oder unter
schiedslos wirken könn n", samt dem Protokoll über nicht 
entdeckbare Splitter ( tokoll n", dem Protokoll über das 
Verbot oder die Besc änkung des Einsatzes von Minen, 
Sprengfallen und ander n Vorrichtungen (Protokoll ll)" so
wie dem Protokoll übe das Verbot oder die Beschränkung 
des Einsatzes von Brand affen (Protokoll lll)" angenommen 
wurde, 

in Bekräftigung ihre Übeneugung, daß eine allgemeine 
Einigung über das Vi rbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen zu einer 
beträchtlichen Verringe ng der Leiden der Zivilbevölkerung 
und der Kombattanten "hren würde, 

mit Befriedigung Ke tnis nehmend von dem Bericht des 
Generalsekretärs", 

L. stellt mit Genug uung fest, daß immer mehr Staaten 
das Ubereinkommen ü r das Verbot oder die Beschränkung 
des Einsatzes besti ter konventioneller Waffen, die 
übermäßige Verletzun n verursachen oder unterschiedslos 
wirken können, das 10. April 1981 in New York zur 
Unterzeichnung aufgel gt wurde, unterzeichnen, ratifizieren 
oder annehmen bezieh ngsweise ihm beitreten; 

2. stellt außerdem it Genugtuungfest, daß das Überein
kommen und die dr i dazu~ehörigen Protokolle nach 
Erfüllung der in Artik~l 5 des Ubereinkommens genannten 
Bedingungen am 2. Dezember 1983 in Kraft getreten sind; 

3. bittet alle Sta~t in nachdrUcklieh, alles zu tun, um, 
soweit nicht bereits ges hehen, möglic.hst bald Vertragspartei 
des Ubereinkommens nd der dazugehörigen Protokolle zu 
werden, und alle Nach~ Igestaaten, geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen, damit di Rechtsakte schließlich universale 
Geltung erlangen; 

4. betont, daß na h Artikel 8 des Übereinkommens 
~onferenzen einberufe werden können, um Änderungen des 
Ubereinkommens ode eines dazugehörigen Protokolls zu 
prüfen, um zusätzlich Protokolle über andere Kategorien 
konventioneller Waffe zu behandeln, die durch die be
stehenden dazugehöri en Protokolle nicht erfaßt sind, um 
den Anwendungsberei h und die Wirkungsweise des Über
einkommens und der dazugehörigen Protokolle zu über
p'rüfen sowie um et aige Änderungsvorschläge zu dem 
Ubereinkommen oder den bestehenden Protokollen und 
etwaige Vorschläge C zusätzliche Protokolle über andere 
Kategorien konventio eller Waffen zu prüfen, die nicht 
durch die bestehenden Protokolle erfaßt sind; 

.. 5. nimmt unter erücksichtigung des Wesens des 
Ubereinkommens Ke ntnis von den Möglichkeiten des 
Internationalen Komi s vom Roten Kreuz, Fragen zu 
behandeln, die sich au dem Übereinkommen ergeben; 

6. ersucht den eneralsekretär als Verwahrer des 
Übereinkommens und er drei dazugehörigen Protokolle, die 

Generalversammlung von Zeit zu Zeit über den Stand der 
Beitritte zu dem Übereinkommen und seinen Protokollen zu 
unterrichten; 

7. beschließt die Aufnahme des Punktes "Überein
kommen über das Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die über
mäßige Verletzungen verursachen oder unterschiedslos 
wirken können" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47/57. Antarktis-Frage 

Die Generalversammlung. 

nach Behandlung des Punkres "Antarktis-Frage", 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 38n7 vom 15. De
zember 1983, 39/152 vom 17. Dezember 1984, 40/156 A 
und B vom 16. Dezember 1985, 41/88 A und B vom 
4. Dezember 1986, 42/46 A und B vom 30. November 1987, 
43/83 A und B vom 7. Dezember 1988, 44/124 A und B 
vom 15. Dezember 1989 und 45n8 A und B vom 12. De
zember 1990 und 46/41 A und B vom 6. Dezember 1991, 

sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Absätze der 
Schlußdokumente. die von dem vom 25. bis 29. Juni 1990 
in Abuja abgehaltenen zweiten Treffen der Staaten der 
Südatlantiscben Zone des Friedens und der Zusammen
arbeit", der vom 4. bis 8. August 1991 in Istanbul abgehal
tenen Zwanzigsten Islamischen AuBenministerkonferenz8l

, 

dem vom 16. bis 22. Oktober 1991 in Harare abgehaltenen 
Treffen der Regierungschefs der Commonwealth-Länder" 
und der vom 1. bis 6. September 1992 in Jakarta abgehalte
nen Zehnten Konferenz der Staats- und Regierungschefs der 
nichtgebundenen Länder' verabschiedet wurden; 

ferner unter Hinweis auf die Erklärung über Südafrik .. die 
von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der 
Organisation der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 29. Juni 
bis 1. Juli 1992 in Dakar abgehaltenen achtundzwanzigsten 
ordentlichen Tagung verabschiedet wurde, 

unter BerUcksichtigung der Debatten, die seit ihrer 
achtunddreißigsten Tagung über diesen Punkt stattgefunden 
haben, 

in Bekräftigung des Grundsatzes, daß die internationale 
Gemeinschaft Anspruch darauf hat, Informationen über alle 
Aspekte der Antarktis zu erhalten, und daß die Vereinten 
Nationen gemäß den Resolutionen der Generalversammlung 
41/88 A, 42/46 B, 43/83 A, 44/124 B, 45/78 A und 46/41 A 
zur Sammelstelle für alle diese Informationen gemacht 
werden sollen, 

mit Genugtuung über den Beschluß der Beratenden 
Vertragsparteien des Antarktis-Vertrages, dem General
sekretär den Schlußbericht der vom 7. bis 18. Oktober 1991 
in Bonn abgehaltenen Sechzehnten Beratenden Tagung des 
Antarktis-Vertrages vorzulegen, 

im Bewußtsein der besonderen Bedeutung, die der Antark
tis für die internationale Gemeinschaft zukommt, unter 
anderem was den Weltfrieden und die internationale Si-
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cherheit, die Umwelt, ihren Einfluß auf die globalen Klima
verhältnisse, die Wirtschaft und die wissenschaftliche 
Forschung betrifft, 

sowie im Bewußtsein der Wechselbeziehung zwischen der 
Antarktis und den physikalischen, chemischen und biologi
schen Prozessen, die das gesamte Erdsystem regeln, 

sowie mit Genugtuung darüber, daß immer mehr anerkannt 
wird, welchen bedeutenden Einfluß die Antarktis auf die 
Umwelt und die Ökosysteme in der ganzen Welt ausübt, und 
wie notwendig es ist, daß die internationale Gemeinschaft 
ein umfassendes Übereinkommen über den Schutz und die 
Erhaltung der Umwelt der Antarktis und der von ihr ab
hängenden und mit ihr verbundenen Ökosysteme aushandelt, 

von neuem ihre Besorgnis bekundend über Umweltschäden 
in der Antarktis und ihre Auswirkungen auf die Umwelt in 
der ganzen Welt, 

ferner mit Genugtuung darüber, daß die Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, die vom 
3. bis 14. Juni 1992 in Rio de Janeiro abgehalten wurde, den 
Wert der Antarktis als Gebiet für die Durchführung wissen
schaftlicher Forschungsarbeiten, insbesondere soweit sie 
grundlegend für das Verständnis der Umwelt in der ganzen 
Welt sind, anerkannt hat, 

mit Genugtuung über die zunehmende Unterstützung, so 
auch seitens einiger Beratender Vertragsparteien des Antark
tis-Vertrages, für den Gedanken, aus der Antarktis ein Natur
schutzgebiet oder einen Weltpark zu machen, um den Schutz 
und die Erhaltung ihrer Umwelt und der von ihr abhängen
den und mit ihr verbundenen Ökosysteme zum Nutzen der 
gesamten Menschheit zu gewährleisten, 

sowie mit Genugtuung darüber, daß die Notwendigkeit, die 
wissenschaftlichen Forschungsstationen in der Antarktis 
international zu koordinieren, damit unnötige Doppelarbeit 
und logistische Unterstützungseinrichtungen auf ein Mindest
maß reduziert werden, jetzt allmählich eher anerkannt wird, 

ferner mit Genugtuung darüber, daß sich die internationale 
Gemeinschaft zunehmend mit der Antarktis befaßt und für 
diese interessiert, und überzeugt von den Vorteilen, die eine 
bessere Kenntnis der Antarktis für die gesamte Menschheit 
mit sich bringt, 

in Bekrliftigung ihrer Oberzeugung, daß die Antarktis im 
Interesse der gesamten Menschheit auch weiterhin für alle 
Zeiten ausschließlich für friedliche Zwecke genutzt und nicht 
zum Schauplatz oder Gegenstand internationaler Zwietracht 
werden sollte, 

erneut erkllirend, daß die Bewirtschaftung und Nutzung 
der Antarktis in Übereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und im 
Interesse der Wahrung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit sowie der Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit zum Nutzen der gesamten Menschheit 
erfolgen sollte, 

überzeugt von der Notwendigkeit einer konzertierten 
internationalen Zusammenarbeit, um die Antarktis und die 
von ihr abhängenden Ökosysteme für künftige Generationen 
vor von außen herangetragenen Beeinträchtigungen der 
Umwelt zu schützen und zu erhalten, 

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des GeneraIR 
sekretärs" über den Bericht der Sechzehnten Beratenden 
Tagung des Antarktis-Vertrages und über die Teilnahme des 
rassistischen Apartheidregimes Südafrikas an den Sitzungen 
der Beratenden Vertragsparteien des Antarktis-Vertrages; 

2. beg rüßt den Bericht des Generalsekretärs über den 
Zustand der Umwelt in der Antarktis" und ersucht den 
Generalsekretär, die Möglichkeiten zu sondieren, im Rahmen 
der vorhandenen Ressourcen Daten, die von verschiedenen 
Organisationen bei der Erstellung künftiger Jaluesberichte 
eingehen, auszugsweise als offizielle Dokumente der Ver
einten Nationen zu veröffentlichen; 

3. gibt - Kenntnis nehmend von der Mitarbeit einiger 
Sonderorganisationen und Programme der Vereinten Natio
nen bei der Sechzehnten Beratenden Tagung des Antarktis
Vertrages - ihrem Bednuem Ausdruck darüber, daß der 
Generalsekretär beziehungsweise dessen Beauftragter trotz 
der zahlreichen von der Generalversammlung verabschiede
ten Resolutionen nicht zu den Tagungen der Beratenden Ver
tragsparteien des Antarktis-Vertrages eingeladen wurde, und 
bittet die Beratenden Vertrcgsparteien erneut nachdröcklich, 
den Generalsekretär beziehungsweise dessen Beauftragten zu 
ihren künftigen Tagungen einzuladen; 

4. ruft - eingedenk dessen, daß der Antarktis-Vertrag" 
seinen Bestimmungen zufolge darauf abzielt, die in der 
Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Ziele und 
Grundsätze zu fördern, denen Südafrika noch immer nicht 
vollständig entspricht - die Beratenden Vertragsparteien des 
Antarktis-Vertrages auf zu verhindern, daß Südafrika voll an 
ihren Tagungen teilnimmt, bevor nicht eine nicht-rassistische 
demokratische Regierung in diesem Land eingerichtet wurde; 

5. legt - mit Genugtuung über den Beschluß der Bera
tenden Vertragsparteien des Antarktis-Vertrages, Informa
tionen über die Sechzehnte Beratende Tagung des Antarktis
Vertrages zur Verfügung zu stellen - den Vertragsparteien 
nahe, dem Generalsekretär fortlaufend weitere Informationen 
und Dokumente über alle Aspekte der Antarktis zur Ver
fügung zu stellen, und ersucht den Generalsekretär, der 
Generalversammlung <tLl' ihrer achtundvierzigsten Tagung 
einen Evaluierungsbericht darüber vorzulegen; 

6. begrüßt die Verpflichtung, welche die Beratenden 
Vertragsparteien des Antarktis-Vertrages nach Kapitel 17 der 
von der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung verabschiedeten Agenda 21" eingegangen 
sind, wie in Artikel III des Antarktis-Vertrages vorgesehen 
auch künftig 

a) sicherzustellen, daß Daten und Informationen von 
wissenschaftlichen Forschungsaktivitäten, die in der Antark
tis durchgeführt wurden, der internationalen Gemeinschaft 
frei zugänglich gemacht werden; 

b) den Zugang der internationalen wissenschaftlichen 
Welt und der Sonderorganisationen der Vereinten Nationen 
zu solchen Daten und Informationen zu verbessern, insR 
besondere auch mittels der Förderung von in regelmäßigen 
Abständen veranstalteten Seminaren und Symposien; 

7. bittet die Beratenden Vertragsparteien des Antarktis
Vertrages nachdrücklich, auf den auf der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung erzielten 
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Übereinkommen aUfzutauen, insbesondere in der in Ziffer 6 47/58. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit 
genannten Weise, und in diesem Zusammenhang aktiv der in der Mittelmeerregion 
Möglichkeit nachzuge en, ab 1993 mit möglichst breiter 
internationaler Beteili ung. so auch mit Beteiligung inter· 
nationaler Organisati nen wie den Vereinten Nationen, 
jährlich ein Seminar/S mposium zur Behandlung von Fragen 
im Zusammenhang mi der Umwelt zu veranstalten; 

8. bittet die Berat nden Vertragsparteien des Antarktis
Vertrages außerdem achdrücklich, Überwachungs- und 
Durchfiihrungsmech smen zu schaffen, um die Einhaltung 
der im Madrider Umw Itschutzprotokoll von 1991 enthalte· 
nen Bestimmungen zu gewährleisten; 

9. wiederholt - it Genugtuung über das durch die 
Eleratenden Vertrags eien des Antarktis-Vertrages in 
Ubereinstimmung mit em Madrider Protokoll ausgesproche
ne Verbot der Prospek . on und des Abbaus von Bodenschät
zen in der Antarktis und ihrer Umgebung während der 
nächsten fünfzig J - ihre Forderung, diesem Verbot 
dauernden Bestand zu geben; 

10. wiederholt au erdem ihre Forderung, daß jede 
Initiative zur Ausarbei ung einer internationalen Konvention 
zur Errichtung eines N turschutzgebiets oder eines Weltparks 
in der Antarktis und en von ihr abhängigen und mit ihr 
verbundenen Ökosys men unter voller Mitwirkung der 
internationalen Gemei schaft ausgehandelt werden muß; 

11. bekräftigt - 't Genugtuung über die konkreten 
Schritte. die das Se tariat mit der Veröffentlichung über 
die Antarktis durch di Hauptabteilung Presse und Informa
tion unternommen h t - die Notwendigkeit, der Öffent
lichkeit stärker vor ugen zu führen, wie wichtig die 
Antarktis für das Öko ystem ist, und ersucht den Generalse· 
kretär in dieser Hinsi t, auf dem Weg über die Hauptabtei -
lung Presse und Info ation im Ralunen der vorhandenen 
Ressourcen auch kün . g einschlägige Unterlagen über die 
Antarktis bereitzustel 

12. legt den Berat nden Vertragsparteien des Antarktis
Vertrages nahe, ihre Z sammenarbeit zu verstärken, mit dem 
Ziel, die Zahl der issenschaftlichen Stationen in der 
Antarktis zu reduzier n; 

13. bittet die inter ationale Gemeinschaft nachdrücklich, 
dafür zu sorgen, daß alle Aktivitäten in der Antarktis aus
schließlich der fried ichen wissenschaftlichen Forschung 
dienen und die W; ng des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherhei und den Schutz der Umwelt der 
Antarktis gewährleis n sowie zum Nutzen der gesamten 
Menschheit durchgef~hrt werden; 

14. bittet nachdrüc~lich alle Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, mit dem G neralsekretär in bezug auf Angelegen
heiten zusammenzu iten, die die Antarktis betreffen. und 
weiter Konsultatione über alle Aspekte im Zusammenhang 
mit dem Kontinent z führen; 

15. beschließt die Aufnahme des Punktes "Antarktis
Frage" in die vorlä ge Tagesordnung ihrer achtundvier
zigsten Tagung. 

8/. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere auch ihre Resolution 46/42 vom 6. Dezember 
1991, 

erneut erklärend. daß die Festigung und Förderung des 
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der 
Mittelmeerregion in erster Linie Sache der Mittelmeerländer 
ist. 

in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mittel
meerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozeß des 
Dialogs und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem 
Ziel, die im Mittelmeerraum bestehenden Probleme zu lösen 
und die Ursachen von Spannungen und die sich daraus 
ergebende Bedrohung von Frieden und Sicherheit zu beseiti
gen. 

sowie in Anbetracht dessen, daß die Sicherheit im Mittel
meerraum unteilbar ist und daß eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen den Mittelmeerländern, die auf die Förderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker der 
Region gerichtet ist, wesentlich zur Stabilität, zum Frieden 
und zur Sicherheit in der Region beitragen wird, 

ferner in Anbetracht dessen, daß die weltweit, insbesonde
re in Europa, vor sich gehenden positiven Entwicklungen 
dazu beitragen können, die Aussichten auf eine engere euro
mediterrane Zusammenarbeit in allen Bereichen zu verbes
sern, 

ihrer Genugtuung Ausdruck verleihend über die zuneh
mende Einsicht in die Notwendigkeit gemeinsamer An
strengungen aller Mittelmeerländer zur Festigung der 
wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und umweltbezogenen 
Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion, 

erneut erklärend, daß alle Staaten gehalten sind, zur 
Stabilität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen 
und daß sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen 
der Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freund
schaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den 
Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Natio
nen87 zu achten. 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltende 
Spannung und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten in 
Teilen des Mittelmeerraums, die die Bemühungen um die 
Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in der Region 
behindern, 

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretärs zu 
diesem Punkt88, 

1. erklärt erneut, daß die Sicherheit des Mittelmeerraums 
eng mit der europäischen Sicherheit sowie mit dem Welt
frieden und der internationalen Sicherheit verknüpft ist; 

2. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck über die von 
den Mittelmeerländern auch weiterhin unternommenen 
Bemühungen. aktiv zur Beseitigung aller Spannungsursachen 
in der Region sowie zur Förderung gerechter und dauerhaf-
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ter, mit friedlichen Mitteln herbeigeführter Lösungen der in 
der Region fortbestehenden Probleme beizutragen und somit 
den Abzug fremder Besatzungstruppen sicherzustellen und 
die Unabhängigkeit und territoriale Unversehrtheit aller 
Mittelmeerländer und das 'Recht der Völker auf Selbst
bestimmung zu achten, und fordert deshalb die uneinge
schränkte Einhaltung der Grundsätze der Nichteinmischung, 
der Nichtintervention, der Nichtanwendung und Nichtan
drohung von Gewalt und der Unzulässigkeit des gewalt
samen Gebietserwerbs im Einklang mit der Charta und den 
einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen; 

3. begrüßt die Bemühungen, die die Mittelmeerländer 
unternehmen, um die Initiativen und Verhandlungen weiter
zuführen und Maßnahmen zu treffen, die die Vertrauens- und 
Sicherheitsbildung wie auch die Abrüstung in der Mittel
meerregion fördern werden, und legt ihnen nahe, diese 
Bemühungen fortzusetzen; 

4. erkennt an, daß die Beseitigung der Unterschiede im 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsstand sowie 
anderer Hindernisse im Mittelmeerraum zur Festigung des 
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit zwischen 
den Mittelmeerländern beitragen wird; 

5. nimmt Kenntnis von den Schlußfolgerungen der vom 
1. bis 6. September 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten 
Konferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtgebun
denen Länder', insbesondere von Kapitel m Ziffer 36-39 des 
Schlußdokuments über politische Fragen betreffend das 
Mittelmeer; 

6. erinnert an die Beschlüsse, die auf der im Oktober 
1991 in Algier abgehaltenen Zweiten Ministertagung der 
Länder des westlichen Mittelmeerraums gefaßt wurden, 
sowie den Beschluß betreffend das bevorstehende Gipfel
treffen der Länder des westlichen Mittelmeerraums, das in 
Tunis stattfinden soll; 

7. nimmt Kenntnis von dem im Juli 1992 verabschiedeten 
"Helsinki-Dokument 1992 - Herausforderung des Wan
dels"", mit dem die Staats- und Regierungschefs der Teil
nehmerstaaten der Konferenz über Sicherheit und Zusam
menarbeit in Europa übereingekommen sind. unter anderem 
ihre Zusammenarbeit mit den nichtteilnehmenden MitteI
meerstaaten zu verbreitern und den Dialog mit ihnen auszu
weiten, um die soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu 
fördern und dadurch die Stabilität in der Region zu erhöhen, 
um das Wohlstandsgefälle zwischen Europa und seinen 
Nachbarn im Mittelmeerraum zu verringern und die Ökosy
steme des Mittelmeerraums zu schützen; 

8. nimmt außerdem Kenntnis von der am 25. Juni 1992 
in Lissabon herausgegebenen Erklärung des Europäischen 
Ministerrats der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über 
die Beziehungen zwischen Europa und dem Maghreb90

; 

9. begrüßt in diesem Zusammenhang den Beschluß, 
unter der Ägide des Ausschusses Hoher Beamter ein Semi
nar der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa über den Mittelmeerraum zu veranstalten, das sich 
mit verschiedenen Themen befassen wird, so auch mit der 
Umwelt, demographischen Tendenzen oder der wirtschaftli
chen Entwicklung und anderen Bereichen bilateraler und 
multilateraler Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmerstaa
ten der Konferenz und den nichtteilnehmenden Mittelmeer-

staaten, die den allgemeinen Rahmen der Prinzipien der Zu
sammenarbeit in der Mittelmeerregion widerspiegeln. wie in 
der Schlußakte und anderen Dokumenten der Konferenz 
festgelegt; 

10. nimmtferner Kenntnis von den Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen der vom 15. bis 20. Juni 1992 in Malaga 
(Spanien) abgehaltenen ersten Interparlamentarischen Kon
ferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittel
meerraum91

, die unter anderem einen pragmatischen Prozeß 
der Zusammenarbeit in Gang gesetzt hat, der allmählich an 
Kraft und Umfang zunehmen, eine positive und nicht 
umkehrbare Dynamik entwickeln und die Beilegung von 
Streitigkeiten erleichtern soll; 

11. befürwortet die unter den Mittelmeerländern nach wie 
vor gegebene breite Unterstützung für die Einberufung einer 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im MitteI
meerraum sowie die laufenden regionalen Konsultationen zur 
Förderung geeigneter Voraussetzungen für ihre Einberufung; 

12. nimmt Kenntnis von dem von der Wirtschaftskommis
sion für Europa verabschiedeten Beschluß G (47) mit dem 
Titel "Wirtschaftliche Zusammenarbeit im Mittelmeerraum 
unter Berücksichtigung der Schlußakte der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" und fordert in 
diesem Zusammenhang die Exekutivsekretäre der betref
fenden Regionalkommissionen der Vereinten Nationen sowie 
andere in Betracht kommende Organe der Vereinten Natio
nen auf, ihre Zusammenarbeit in Angelegenheiten, die für 
alle Mittelmeerländer von Interesse sind und die sich auf die 
Region insgesamt positiv auswirken werden, zu verstärken, 
insbesondere auf wirtschaftlichem, sozialem, humanitärem 
und ökologischem Gebiet; 

13. ersucht den Generalsekretär, einen Bericht über 
Möglichkeiten zur Festigung von Sicherheit und Zusammen
arbeit in der Mittelmeerregion vorzulegen; 

14. beschließt die Aufnahme des Punktes "Festigung von 
Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mittelmeerregion" in 
die vorläufige Tagungsordnung ihrer achtundvierzigsten 
Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47/59. Verwirklichung der Erklärung des Indischen 
Ozeans zur Friedenszone 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Erklärung des Indischen Ozeans zur 
Friedenszone in ihrer Resolution 2832 (XXVI) vom 16. De
zember 1971 und auch unter Hinweis auf ihre Resolution 
46/49 vom 9. Dezember 1991 und andere diesbezügliche 
Resolutionen, 

sowie unter Hinweis auf den Bericht der im Juli 1979 
abgehaltenen Konferenz der Anrainer- und Hinterlandstaaten 
des Indischen Ozeans92

, 

ferner unter Hinweis auf Kapitel m Ziffer 15 und 16 des 
Schlußdokuments, das von der vom 1. bis 6. September 1992 
in Jakarta ahgehaltenen Zehnten Konferenz der Staats- und 
Regierungschefs der nichtgebundenen Länder verabschiedet 
wurde6

, 
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erklärend, daß die Schaffung einer Friedenszone im 
Indischen Ozean für die jlerwirklichung der in der Erklärung 
des Indischen Ozeans z Friedenszone enthaltenen und von 
der Konferenz der A . ner - und Hinterlandstaaten des 
Indischen Ozeans beh e\ten Ziele wichtig ist, 

mit Genugtuung über . e positiven Entwicklungen in den 
internationalen politisc n Beziehungen, die Möglichkeiten 
zur Festigung des Fried ns, der Sicherheit und der Zusam
menarbeit bieten, sowie der Hoffnung Ausdruck verleihend, 
daß der neue Geist der internationalen Zusammenarbeit in 
der Schaffung einer Fri enszone im Indischen Ozean und 
in der diesbezüglichen beit des Ad-hoc-Ausschusses für 
den Indischen Ozean se nen Ausdruck findet, 

nach Beiulndlung des erichts des Ad-hoc-Ausschusses für 
den Indischen Ozean", 

mit Dank Kenntnis 
Regierung Sri Lankas, 
über den Indischen Oz 

nehmend von dem Angebot der 
e Konferenz der Vereinten Nationen 

in Colombo auszurichten, 

sowie feststellend, d~ es unter Umständen nicht möglich 
sein wird, die erste E\appe der Konferenz der Vereinten 
Nationen über den Indischen Ozean in Übereinstimmung mit 
der Resolution 46/49 eipzuberufen, und mit der nachdrück
lichen Bitte, die FestlegilOg eines geeigneten Temtins für die 
Anberaumung einer ~Ichen Konferenz in Colombo zu 
enwägen, ' 

in dem Wunsche, i~e Bemühungen um die Schaffung 
einer Friedenszone im ndischen Ozean fortzusetzen, 

in der Auffassung, 
denszone im Indische 
erforderlich sind, 

aß für die Schaffung einer Frie
Ozean neue und andere Ansätze 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ad-hoc-Aus
schusses für den Indisc eo Ozean; 

2. ersucht den -hoc-Ausschuß, neue und andere 
Ansätze zur Verwirklic ung der Ziele zu prüfen, die in der 
Erklärung des Indische Ozeans zur Friedenszone enthalten 
und von der im Juli 1979 abgehaltenen Konferenz der 
Anrainer- und Hinter andstaaten des Indischen Ozeans 
behandelt wurden und bei die sich wandelnde internationa
le Situation zu berückSIchtigen; 

3. ersucht den Ad- IOC-Ausschuß außerdem, sich mit den 
vielschichtigen Teilasp kten der anstehenden Fragen und den 
unterschiedlichen dies züglichen Betrachtungsweisen sowie 
mit der künftigen Rol e des Ad-hoc-Ausschusses ausein
anderzusetzen und der eneralversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Tagun entsprechende Empfehlungen zur 
Behandlung vorzulege 

4. beschließt, mög ichst bald danach in Colombo die 
Konferenz der Vereinte Nationen über den Indischen Ozean 
einzuberufen, unter Be i1igung der ständigen Mitglieder des 
Sicherheitsrats und r wichtigsten schiffahrttreibenden 
Nutzer des Indischen zeans; 

S. fordert die stän igen Mitglieder des Sicherheitsrats 
und die wichtigsten s hiffahrttreibenden N utzer des Indi
schen Ozeans auf, si h an der Arbeit des Ad-hoc-Aus
schusses zu beteiligen; 

6. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß, 1993 eine Tagung von 
höchstens zehn Arbeitstagen abzuhalten; 

7. ersucht den Ad-hoc-Ausschuß außerdem, der General
versammlung auf ihrer achtund vierzigsten Tagung einen 
umfassenden Bericht über die Durchführung dieser Resolu
tion vorzulegen; 

8. ersucht den Generalsekretär, dem Ad-hoc-Ausschuß 
auch weiterhin jede erforderliche Hilfe zu gewähren, 
einschließlich der Bereitstellung von Kurzprotokollen; 

9. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verwirklichung 
der Erklärung des Indischen Ozeans zur Friedenszone" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

47/60. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

Überprüfung der Verwirklichung der Erklärung 
über die Festigung der internationalen Sicherheit 

A 

ÜBERPRÜFUNG DER VERWIRKLICHUNG DER 
ERKLÄRUNG ÜBER DIE FESTIGUNG DER 

INTERNATIONALEN SICHERHEIT 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2734 (XXV) vom 
16. Dezember 1970 zu der Erklärung über die Festigung der 
internationalen Sicherheit sowie auf alle ihre Resolutionen 
über die Überprüfung der Verwirklichung der Erklärung, 

eingedenk der Schlußdokumente der vom 1. bis 6. Sep
tember 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz der 
Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder', 

ihre feste Auffassung bekundend, daß die Abrüstung, die 
internationale Entspannung, die Achtung des Völkerrechts 
und der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen, insbesondere der Grundsätze der souveränen 
Gleichheit der Staaten und der friedlichen Beilegung von 
Streitigkeiten sowie der Auflage, in den internationalen 
Beziehungen die Anwendung oder Androhung von Gewalt 
zu unterlassen, die Achtung des Rechts auf Selbstbestim
mung und nationale Unabhängigkeit, wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung. die Beseitigung aller Formen der 
Beherrschung und die Achtung der grundlegenden Men
schenrechte und Grundfreiheiten sowie die Notwendigkeit, 
die Umwelt zu erhalten, untereinander eng zusanunenhängen 
und die Grundlage für dauerhaften und stabilen Frieden und 
Sicberheit in der Welt bilden, 

erfreut über die positiven Veränderungen, die sich in 
jüngster Zeit in der internationalen Landschaft vollzogen 
haben und für die das Ende des Kalten Krieges und die 
Entspannung auf weltweiter Ebene und der sich abzeichnen
de neue Geist in den Beziehungen zwischen den Staaten 
kennzeichnend sind, 

sowie eifreut über den breitgespannten Dialog zwischen 
der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten von 
Amerika, der sich positiv auf die Entwicklungen in der Welt 
auswirkt, und mit dem Ausdruck ihrer Hoffuung, daß diese 
Entwicklungen zu einem Abgehen von strategischen Dok-
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trinen, die auf dem Einsatz von Kernwaffen beruhen, und 
zur Beseitigung von Massenvernichtungswaffen führen und 
somit einen wirklichen Beitrag zur weltweiten Sicherheit 
leisten werden, 

mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß die positiven 
Entwicklungen, die in Europa, wo unter der Schirmherrschaft 
der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa ein neues System der Sicherheit und Zusammenarbeit 
aufgebaut wird, ihren Anfang genommen haben, sich 
fortsetzen und zu ähnlichen Entwicklungen in anderen Teilen 
der Welt führen werden, 

gleichzeitig mit dem Ausdruck ihrer ernsten Besorgnis 
über das Fortbestehen von Spannungen und Konflikten und 
über das Entstehen neuer Bedrohungen des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit sowie mit dem Ausdruck ihrer 
Unterstützung für alle Bemühungen um eine friedliche und 
gerechte Bereinigung der Krisenherde in der Welt, ein
schließlich eines weiteren militärischen Disengagements, 

betonend, daß die internationale Sicherheit durch die 
Abrüstung, insbesondere die nukleare Abrüstung, die 
schließlich zur Beseitigung aUer Kernwaffen führt, und durch 
eine Begrenzung der qualitativen und quantitativen Eskala
tion des Wettrüstens gefestigt werden muß, 

sowie betonend, daß dem Zusammenhang zwischen 
Abrüstung und Entwicklung in den internationalen Beziehun
gen unserer Zeit immer größere Bedeutung zukommt, 

in der Erwägung, daß Frieden und Sicherheit neben 
politischen und militärischen Voraussetzungen auch von 
sozioökonomischen Faktoren abhängen, 

sowie in der Erwägung, daß das Recht und die Ver
antwortung, die Welt für alle sicher zu machen, auch von 
allen gemeinschaftlich wahrgenommen werden sollte, 

ferner betonend, daß die Vereinten Nationen ein un
ersetzliches Instrument für die Regelung der internationalen 
Beziehungen und die Lösung globaler Probleme zur Wah
rung und wirksamen Förderung des Friedens und der 
Sicherheit, der Abrüstung und der sozialen und wirtschaftli
chen Entwicklung sind, 

1. bekräftigt die unveränderte Gültigkeit der Erklärung 
über die Festigung der internationalen Sicherheit und fordert 
alle Staaten auf, einen wirksamen Beitrag zu ihrer Verwirkli
chung zu leisten; 

2. bekräftigt außerdem, daß alle Staaten in ihren inter
nationalen Beziehungen die in der Charta der Vereinten 
Nationen verankerten Grundsätze achten müssen; 

3. betont, daß bis zur Herstellung eines dauerhaften und 
stabilen universalen Friedens auf der Grundlage einer 
umfassenden, tragfähigen und leicht anwendbaren Struktur 
der internationalen Sicherheit der Friede, die Herbeiführung 
der Abrüstung und die Beilegung von Streitigkeiten mit 
friedlichen Mitteln auch künftig die vorrangigste und 
wichtigste Aufgabe der internationalen Gemeinschaft ist; 

4. fordert alle Staaten auf, die Anwendung oder An
drohung von Gewalt, Aggression, Intervention, Einmischung, 
alle Formen von Terrorismus, Unterdrückung, die Besetzung 
anderer Länder beziehungsweise alle politischen und wirt-

schaftlichen Zwangsmaßnahmen zu unterlassen, die die Sou
veränität, die territoriale Unversehrtheit, die Unabhängigkeit 
und Sicherheit anderer Staaten sowie die ständige Souveräni
tät der Völker über ihre natürlichen Ressourcen verletzen; 

5. anerkennt unter anderem den Wert der Konzepte 
vertrauenbildender Maßnahmen, insbesondere in Gebieten, 
in denen starke Spannungen herrschen, der ausgewogenen 
Sicherheit auf einem niedrigeren Stand der Rüstungen und 
Streitkräfte sowie der Beseitigung von destabilisierenden 
militärischen Kapazitäten und Ungleichgewichten; 

6. fordert, daß dort wo es angebracht erscheint, regionale 
Dialoge geführt werden, um Sicherheit und wirtschaftliche, 
umweltpolitische, soziale und kulturelle Zusammenarbeit zu 
fördern, unter Berücksichtigung der Besonderheiten jeder 
Region; 

7. betont, daß auf dem Gebiet der Abrüstung ein 
globales und gleichzeitig auch ein regionales Vorgehen 
geboten ist, um Frieden und Sicherheit auf regionaler und 
internationaler Ebene zu fördern; 

8. betont erneut die grundlegende Rolle der Vereinten 
Nationen bei der Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit, und bringt die Hoffnung zum Aus
druck, daß sie sich im Einklang mit der Charta auch künftig 
mit allen Bedrohungen des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit befassen werden; 

9. bittet nachdrücklich alle Staaten, weitere Sofort
maßnahmen zu ergreifen, die darauf gerichtet sind, das in 
der Charta vorgesehene System der kollektiven Sicherheit zu 
fördern und wirksam zu nutzen sowie das Wettrüsten 
tatsächlich anzuhalten, mit dem Ziel, eine allgemeine und 
vollständige Abrüstung unter wirksamer internationaler Kon
trolle herbeizuführen; 

10. betont außerdem, daß es dringend notwendig ist, als 
grundlegende Voraussetzung für die Festigung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit für eine ausgewo
genere Entwicklung der Weltwirtschaft und für den Aus
gleich der derzeitigen Asymmetrie und Ungleichheit in der 
wirtschaftlichen und technischen Entwicklung zwischen den 
entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern zu 
sorgen; 

\1. vertritt die Auffassung, daß die Achtung und Förde
rung der grundlegenden Menschenrechte und Grundfreiheiten 
sowie die Anerkennung des unveräußerlichen Rechts der 
Völker auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit den 
Weltfrieden und die internationale Sicherheit festigen 
werden, und bekräftigt die Rechtrnäßigkeit des Kampfes der 
unter fremder Besetzung lebenden Völker und deren unver
äußerliches Recht auf Selbstbestimmung und Unabhängig
keit; 

12. bekräftigt, daß die Demokratisierung der internationa
len Beziehungen eine zwingende Notwendigkeit ist, und 
unterstreicht ihre Überzeugung, daß die Vereinten Nationen 
den besten Rahmen für die Förderung dieses Ziels bieten; 

13. bittet die Mitgliedstaaten, ihre Auffassungen zur Frage 
der Verwirklichung der Erklärung über die Festigung der 
internationalen Sicherheit, insbesondere unter Berücksichti
gung jüngerer positiver Entwicklungen in dem politischen 
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und Sicherheitsklima i, der Welt darzulegen, und ersucht 
den Generalsekretär, ~er Generalversammlung auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagjung ausgehend von den eingegange
nen Antworten einen ericht vorzulegen; 

14. beschließt die ufnahme des Punktes "Überprüfung 
der Verwirklichung d Erklärung über die Festigung der 
internationalen Sicher eit" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer achtundvierzigste Tagung. 

B 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

WAHRUNG DER NTERNATIONALEN SICHERHEIT 

Die Generalvers 

in Anbetracht desse ,daß die Vereinten Nationen sich mit 
dem Ende der Ära d Kalten Krieges und der bipolaren 
Konfrontation neuen fgaben auf dem Gebiet der Wahrung 
des Weltfriedens und er internationalen Sicherheit sowie 
der Herbeiführung des ,sozialen Fortschritts und eines besse
ren Lebensstandards iq größerer Freiheit gegenübersehen, 

in dem Bestreben, i unter den Mitgliedstaaten größere 
Übereinstimmung hinsichtlich der Prioritäten der Vereinten 
Nationen bei der Ges ltung einer stabileren internationalen 
Ordnung zu fördern, 

mit Genugtuung tes stelletui, daß der Generalsekretär in 
seinem Bericht "Agen a för den Frieden"" Gedanken und 
Vorschläge unterbreit t hat, bei denen er sich vor allem 
damit auseinandersetzt wie die Möglichkeiten der Vereinten 
Nationen auf dem Geb et der vorbeugenden Diplomatie, der 
Friedensschaffung un Friedenssicherung und der Friedens
konsolidierung in de Konfliktfolgezeit im Rahmen der 
Charta der Vereinten Nationen und ihrer Bestimmungen 
gestärkt und effiziente gestaltet werden können, 

sowie Kenntnis ne end von den Gedanken und Vor~ 
schlägen des Gener sekretärs in seinem Bericht ItNeue 
Dimensionen der Rüs ungskontrolle und Abrüstung in der 
Ära nach dem Kalten ieg"", 

I. beschließt, die rage der Wahrung der internationalen 
Sicherheit weiter zu p ·fen, unter Berücksichtigung der neu
en internationalen Ge ebenheiten und der neuen Aufgaben. 
denen sich die Verein n Nationen auf dem Gebiet der Stär
kung der gemeinsame Bemühungen zur Wahrung des Welt
friedens und der inte ationalen Sicherheit gegenübersehen; 

2. bittet alle Mitg iedstanten, ihre Ansichten betreffend 
eine Weiterbehandlun der Frage der Wahrung der inter
nationalen Sicherheit u unterbreiten, unter anderem unter 
Berücksichtigung ent rechender Stellen in den Berichten 
des Generalsekretärs, 'Agenda för den Frieden" und "Neue 
Dimensionen der Rüs ngskontrolle und der Abrüstung in 
der Ära nach dem KaI n Krieg", und ersucht den Generalse
kretär, der Generalver mlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung einen diesbez· glichen Bericht vorzulegen; 

3. beschließt die ufnahme des Punktes "Wahrung der 
internationalen Sicher eit" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer achtundvierzigs n Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47/61. Festigung der mit dem Vertrag über das Verbot 
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Kari
bik (Tlatelolco-Vertrag) geschaffenen Rechts
ordnung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 1911 
(XVIll) vom 27. November 1963 ihre Hoffnung zum 
Ausdruck gebracht hat, daß die Staaten Lateinamerikas die 
geeigneten Maßnahmen treffen werden, um einen Vertrag 
abzuschließen, der Kernwaffen in Lateinamerika verbietet, 

sowie unter Hinweis darauf. daß sie in derselben Resolu
tion ihre Zuversicht zum Ausdruck gebracht hat, daß nach 
Abschluß eines solchen Vertrages alle Staaten, und ins
besondere die Kernwaffenstaaten, im Hinblick auf die erfolg
reiche Verwirklichung seiner friedlichen Ziele voll zu
sammenarbeiten werden, 

in Anbetracht dessen, daß sie in ihrer Resolution 2028 
(XX) vom 19. November 1965 den Grundsatz eines annehm
baren Gleichgewichts der gegenseitigen Verantwortlichkeiten 
und Verpflichtungen zwischen den Kernwaffenstanten und 
Staaten, die keine solchen Waffen besitzen, aufgestellt hat, 

unter Hinweis darauf, daß der Vertrag über das Verbot 
von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik (Tlatelol
co-Vertrag)" am 14. Februar 1967 in Mexiko-Stadt zur 
Unterzeichnung aufgelegt wurde, 

sowie unter Hinweis darauf, daß in der Präambel zum 
Tlatelolco-Vertrag festgestellt wird, daß militärisch ent
nuklearisierte Zonen kein Selbstzweck sondern vielmehr eine 
Möglichkeit sind, um später eine allgemeine und vollkom
mene Abrüstung zu erzielen. 

ferner unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 
2286 (XXII) vom 5. Dezember 1967 den Tlatelolco-Vertrag 
mit besonderer Genugtuung als ein Ereignis von historischer 
Bedeutung bei den Bemühungen um die Verhütung der 
Verbreitung von Kernwaffen und die Förderung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit begrüßt hat, 

eingedenk dessen, daß der Tlatelolco-Vertrag für alle 
souveränen Staaten Lateinamerikas und der Karibik zur 
Unterzeichnung aufliegt, und daß er zwei Zusatzprotokolle 
enthält, die zur Unterzeichnung aufliegen für Staaten, die de 
jure oder de facto völkerrechtlich verantwortlich sind für 
Gebiete, die im Anwendungsbereich des Vertrages liegen, 
beziehungsweise für Kemwaffenstaaten, 

sowie eingedenk dessen, daß der Tlatelolco-Vertrag mit 
dem Beitritt von SI. Vincent und den Grenadinen im Jahre 
1992 für vierundzwanzig souveräne Staaten der Region in 
Kraft ist, 

mit Befriedigung darüber, daß die Regierung Frankreichs 
ihre Ratifikationsurkunde des Zusatzprotokolls I am 24. Au
gust 1992 hinterlegt hat und das Protokoll damit voll in 
Kraft ist, 

unter Hinweis darauf, daß das Zusatzprotokoll seit 1974 
für die fünf Kernwaffenstaaten in Kraft ist, 

eingedenk dessen, daß die internationalen Bedingungen für 
die Festigung der mit dem Tlatelolco-Vertrag geschaffenen 
Rechtsordnung jetzt günstiger sind, 
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sowie mit Befriedigung über die Abhaltung des vierten 
Treffens der Unterzeichner des T1atelolco-Vertrages und die 
am 26. August 1992 in Mexiko-Stadt abgehaltene siebente 
Sondertagung der Generalkonferenz der Organisation für das 
Verbot von Kernwaffen in Lateinamerika und der Karibik, 

mit Genugtuung darüber, daß bei diesem Anlaß die 
Resolution 290 (VII)96 verabschiedet wurde, in der die 
Generalkonferenz eine Reihe von Änderungen im T1atelolco
Vertrag gebilligt und zur Unterzeichnung aufgelegt hat, mit 
dem Ziel, das volle Inkrafttreten dieses Rechtsaktes zu 
ermöglichen, 

feststellend, daß die Regierung Kubas erklärt hat, sie sei 
im Interesse der regionalen Einheit bereit, den T1atelolco
Vertrag zu unterzeichnen, sobald alle Staaten in der Region 
die mit diesem Vertrag eingegangenen Verpflichtungen 
angenommen haben, 

1. begrüßt die konkreten Schritte, die von mehreren 
Ländern in diesem Jahr des fünfundzwanzigjährigen Be
stehens des Vertrages über das Verbot von Kernwaffen in 
Lateinamerika und der Karibik (Tlatelo\co-Vertrag) unter
nommen wurden, um die ntit dem Vertrag geschaffene 
Rechtsordnung für die militärische Entnuklearisierung zu 
festigen, einschließlich der Annahme der Änderungen durch 
Akklamation am 26. August 199296; 

2. begrüßt insbesondere die Ratifikation des Zusatz
protokolls I des T1atelolco-Vertrages durch Frankreich und 
sontit das volle Inkrafttreten der Zusatzprotokolle zu diesem 
Vertrag; 

3. nimmt mit Befriedigung Kenntnis von der Erkläru~ 
der Regierungen Argentiniens, Brasiliens und Chiles , 
wonach die drei Länder auf die Erfüllung aUer noch offenen 
Bedingungen nach Artikel 28 Absatz 1 des Vertrages 
verzichten werden, sobald sie die Verfahren zur Ratifikation 
des Wortlauts des T1atelolco-Vertrages in seiner geänderten 
Fassung abgeschlossen haben; 

4. bittet nachdrücklich alle lateinamerikanischen und 
karibischen Staaten, durch die erforderlichen Maßnahmen 
rasch das volle Inkrafttreten des T1atelolco-Vertrages herbei
zuführen, und bittet insbesondere diejenigen Staaten, für die 
der Vertrag zur Unterzeichnung und Ratifikation aufliegt, 
sofort die entsprechenden Formalitäten abzuwickeln, dantit 
sie Parteien dieses internationalen Rechtsaktes werden und 
somit zur Festigung der mit diesem Vertrag geschaffenen 
Rechtsordnung beitragen können; 

5. beschließt die Aufnahme des Punktes "Festigung der 
mit dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen in 
Lateinamerika und der Karibik (T1atelolco-Vertrag) geschaf
fenen Rechtsordnung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47n6, Verwirklichung der Erklärung über die Entnu
klearisierung Afrikas 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der Erklärung über die Entnuklearisierung 
Afrikas", die VOn der Versammlung der Staats- und Regie-

rungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit auf 
ihrer vom 17. bis 21. Juli 1964 in Kairo abgehaltenen ersten 
ordentlichen Tagung verabschiedet wurde, in der die Staats
und Regierungschefs sich feierlich bereit erklärt haben, sich 
durch eine unter der Ägide der Vereinten Nationen zu 
schließende internationale Übereinkunft zu verpflichten, 
Kernwaffen weder herzustellen noch die Verfügungsgewalt 
darüber zu erwerben, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1652 (XVI) vom 
24. November 1961, ihre erste Resolution zu dieser Frage, 
sowie auf alle ihre vorangehenden Resolutionen über die 
Verwirklichung der Erklärung über die Entnuklearisierung 
Afrikas, 

mit der Aufforderung an alle Staaten, den afrikanischen 
Kontinent und die umliegenden Gebiete als kernwaffenfreie 
Zone zu betrachten und zu respektieren, 

sowie eingedenk der Resolutionen eMIRes. 1342 (LN)" 
und CMlRes. 1395 (LVI) Rev.l 99 über die Verwirklichung 
der Erklärung über die Entnuklearisierung Afrikas, die vom 
Ministerrat der Organisation der afrikanischen Einheit auf 
seiner vom 27. Mai bis 1. Juni 1991 in Abuja beziehungs
weise vom 22. bis 28. Juni 1992 in Dakar abgehaltenen 
vierundfünfzigsten beziehungsweise sechsundfünfzigsten 
ordentlichen Tagung verabschiedet wurden, 

im Hinblick darauf, daß Südafrika am 10. Juli 1991 dem 
Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen" bei
getreten ist, 

sowie im Hinblick darauf, daß die Regierung Südafrikas 
ntit der Internationalen Atomenergie-Organisation ein Ab
kommen über die Kernmaterialüberwachung geschlossen und 
sich zur raschen und vollinhaltlichen Durchführung dieses 
Abkommens verpflichtet hat, 

unter Hinweis auf die Resolution GC(XXXVI)/RESI577 
über Südafrikas Nuklearfahigkeit, die am 25. September 
1992 von der Generalkonferenz der Internationalen Atom
energie-Organisation verabschiedet wurde1OO

, 

betonend, daß die vollständige Offenlegung der kern
technischen Anlagen und des Kernmaterials Südafrikas für 
den Frieden und die Sicherheit der Region und für den 
Erfolg der Bemühungen um die Errichtung einer kernwaf
fenfreien Zone für Afrika unerläßlich ist, 

nach Behandlung des Berichts der vom 28. bis 30. April 
1992 in Lome abgehaltenen Zweiten Tagung der Sachver
ständigengruppe zur Prüfung der Modalitäten und Vorausset
zungen für die Ausarbeitung und Durchführung eines Uber
einkommens oder Vertrages über die Entnuklearisierung 
Afrikas lO1

, die gemeinsam von der Organisation der afrika
nischen Einheit und den Vereinten Nationen eingesetzt 
wurde, 

überzeugt, daß die Entwicklung der internationalen Lage 
der Verwirklichung der Erklärung über die Entnuklearisie
rung Afrikas aus dem J abre 1964 sowie der einschlägigen 
Bestimmungen der 1968 von der Organisation der afrikani
schen Einheit verabschiedeten Erklärung über Sicherheit, 
Abrüstung und Entwicklung förderlich ist, 

1. erklärt erneut, daß die Verwirklichung der von der 
Versammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisa-
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tion der afrikanischen ~inheit verabschiedeten Erklärung 
über die Entnuklearisienmg Afrikas ein wichtiger Schritt zur 
Verhinderung der Verbr~itung von Kernwaffen und zur För
!e~~g des weltfriedeJns und der internationalen Sicherheit 

2. wiederholt nac rücklich ihre Aufforderung an alle 
Staaten. den afrikanisc1n Kontinent und die umliegenden 
Gebiete als kernwaffe freie Zone zu betrachten und zu 
respektieren; 

3. nimmt Kenntnis v n dem Bericht des Generaldirektors 
der Internationalen Alomenergie-Organisation über die 
Durchführung des zwis hen der Regierung Südafrikas und 
der Organisation ges lossenen Abkommens über die 
Kernmaterialüberwachu g, der sich auch auf die Verifikation 
der Vollständigkeit des Verzeichnisses der kerntechnischen 
Anlagen und des Ke aterials Südafrikas102 erstreckt; 

4. fordert Süd 
Atomenergie-Organisati 
die Kemmaterialüberw 
durchzuführen; 

auf, sein mit der Internationalen 
n geschlossenes Abkommen über 
hung auch weiterhin vollinhaltlich 

5. spricht dem Gen sekretär ihre Anerkennung aus für 
die Sorgfalt, mit der er er Organisation der afrikanischen 

Einheit tatkräftige Hilfe bei der Veranstaltung der Tagungen 
der obengenannten Sachverständigengruppe gewährt hat; 

6. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit die geeigneten Maß. 
nahmen zu treffen, um es der von den Vereinten Nationen in 
Zusammenarbeit mit der Organisation der afrikanischen 
Einheit bestimmten Sachverständigengruppe zu ermöglichen, 
1993 in Har!!fe zu tagen, um den Entwurf eines Vertrages 
oder eines Ubereinkommens über die Entnuklearisierung 
Afrikas auszuarbeiten, und den Bericht der Sachverständi
gengruppe der Generalversammlung auf ihrer achtundvierzig
sten Tagung vorzulegen; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über 
die Fortschritte Bericht zu erstatten, die der Generaldirektor 
der Internationalem Atomenergie-Organisation im Hinblick 
auf die Gewährleistung der vollinhaltlichen Durchführung 
des mit Südafrika geschlossenen Abkommens über die 
Kernmaterialüberwachung erzielt hat; 

8. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrücklich, den General
sekretär und den Generaldirektor zu diesem Zweck zu 
unterstützen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. 

88. Plenarsitzung 
15. Dezember 1992 
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47/66. A"s"lirl'wlg." der atomaren Strahlung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 913 (X) vom 3. De
zember 1955, mit der ~ie den Wissenschaftlichen Ausschuß 
der Vereinten Nationetj zur Untersuchung der Auswirkungen 
der atomaren Strahlung eingesetzt hat, sowie auf ihre 
nachfolgenden Resolu ionen zur gleichen Frage, so auch die 
Resolution 46/44 vo 9. Dezember 1991, in der sie unter 
anderem den Wissens haftlichen Ausschuß ersucht hat, seine 
Arbeit fortzusetzen, 

mit Dank Kenntni nehmend vom Bericht des Wissen
schaftlichen Aussc usses der Vereinten Nationen zur 
Untersuchung der A swirkungen der atomaren Strahlung', 

erneut erklärend, daß die Fortsetzung der Arbeit des 
Wissenschaftlichen Ausschusses wünschenswert ist, 

besorgt über die chädlichen Auswirkungen, die sich aus 
der Strablenbelastu g des Menschen für die heutigen und die 
kommenden Gener tionen ergeben können, 

sich bewußt, daß es auch weiterhin notwendig ist, Daten 
über die atomare und die ionisierende Strahlung zu prüfen 
und zusammenzu teilen und die Auswirkungen dieser 
Strahlung auf den enschen und seine Umwelt zu analysie
ren, 

eingedenk des eschlusses des Wissenschaftlichen Aus
schusses, nach rtigstellung der einschlägigen Studien 
kürzere, mit w' senschaftlicher Literatur untermauerte 
Berichte übeT die om Ausschuß erwähnten Einzelthemen zu 
erstellen', 

1. beglückwü seht den Wissenschaftlichen Ausschuß der 
Vereinten Nation n zur Untersuchung der Auswirkungen der 
atomaren Strahl ng zu dem wertvollen Beitrag, den er 
während der ver angenen siebenunddreißig Jahre seit seiner 
Einsetzung' zu 'ner besseren Kenntnis und zum besseren 
Verständnis de Mengen, der Folgewirkungen und der 
Gefahren der at maren Strahlung geleistet hat, sowie dazu, 
daß er sein urs rüngliches Mandat mit wissenschaftlicher 
Autorität und u abhängiger Urteilskraft wahrnimmt; 

2. nimmt 
und dem Aus 
zwischen de 
Umweltprogr 

t Genugtuung Kenntnis von der Fortsetzung 
u der wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
Wissenschaftlichen Ausschuß und dem 

m der Vereinten Nationen; 

3. ersucht den Wissenschaftlichen Ausschuß um die 
Fortsetzung s iner Arbeit, darunter auch seiner wichtigen 
Koordinations ätigkeit, zur Erhöhung des Kenntnisstands 
hinsichtlich d r Mengen, Wirkungen und Gefahren ionisie
render Strahl n jeglichen Ursprungs; 

4. unterstntzt die Absichten und Pläne des Wissen
schaftlichen usschusses bezüglich seiner künftigen wissen
schaftlichen Untersuchungs- und Bewertungstätigkeit im 
Auftrag der eneral versammlung; 

5. ersuc den Wissenschaftlichen Ausschuß aujJerdem, 
auf seiner n' ehsten Tagung die Untersuchung der wichtigen 
Probleme a dem Gebiet der Strahlung fortzusetzen und der 
Generalvers mlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
darüber B cht ZU erstatten; 

6. ersucht das Umweltprogramm deT Vereinten Nationen, 
den Wissenschaftlichen Ausschuß im Hinblick auf eine 
erfolgreiche Durchführung seiner Arbeit und die Weitergabe 
seiner Arbeitsergebnisse an die Generalversammlung, die 
Fachwelt und die Öffentlichkeit weiter zu unterstützen; 

7. dankt den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisationen, 
der Internationalen Atomenergie-Organisation und den 
nichtstaatlichen Organisationen für ihre Unterstützung des 
Wissenschaftlichen Ausschusses und bittet sie, ihre Zu
sammenarbeit auf diesem Gebiet noch weiter zu verstärken; 

8. bittet die Mitgliedstaaten, die Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen sowie die betreffenden 
nichtstaatlichen Organisationen, weitere wichtige Daten über 
die mit verschiedenen Strahlungsquellen verbundenen 
Strahlungsdosen, Folgewirkungen und Gefahren zur Ver
fügung zu stellen, was dem Wissenschaftlichen Ausschuß bei 
der Ausarbeitung seiner künftigen Berichte an die General
versammlung außerordentlich zustatten käme. 

85. Plenarsitzung 
14. Deumber 1992 

47/67, Internationale Zusammenarbeit bei der friedli
chen Nutzung des Weltramns 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46145 vom 9. Dezember 
1991, 

zutiefst überzeugt vom gemeinsamen Interesse der 
Menschheit an der Förderung der Erforschung und Nutzung 
des Weltraums für friedliche Zwecke und an der Fortsetzung 
der Bemühungen, alle Staaten an dem daraus erwachsenden 
Nutzen teilhaben zu lassen, sowie von der Wichtigkeit der 
internationalen Zusammenarbeit in diesem Bereich, für die 
die Vereinten Nationen auch in Zukunft eine Koordinie
rungsstelle sein sollten, 

in Bekräftigung der Wichtigkeit einer internationalen 
Zusammenarbeit bei der weiteren Sicherung des Primats von 
Recht und Gesetz, insbesondere auch der einschlägigen 
Normen des Weltraumrechts und deren wichtiger Rolle für 
die internationale Zusammenarbeit bei der Erforschung und 
Nutzung des Weltraums fUr friedlicbe Zwecke, 

ernsthaft besorgt über die Ausweitung eines Wettrüstens 
auf den Weltraum, 

in der Erwägung, daß alle Staaten, insbesondere die 
Staaten mit größeren Fähigkeiten zur Raumfahrt, als wesent
liche Voraussetzung für die Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des 
Weltraums für friedliche Zwecke aktiv zu dem Ziel der 
Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum beitragen sollten, 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, den aus der Welt
raumtechnik und ihren Anwendungen erwachsenden Nutzen 
zu steigern und zu einer geordneten Entwicklung der 
Weltraumaktivitäten beizutragen, die dem sozioökonomi
schen Fortschritt der Menschheit und insbesondere der 
Völker der Entwicklungsländer förderlich ist, 

mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, daß der 
Ausschuß för die friedliche Nutzung des Weltraums auf der 
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Grundlage der Erörterungen seiner beiden Unterausschüsse 
den Wortlaut der Entwürfe der Grundsätze für den Einsatz 
nuklearer Energiequellen im Weltraum' gebilligt hat, 

die Auffassung vertretend, daß die Frage des Weltraum
mülls für alle Nationen von Belang ist, 

in Anbetracht der Fortschritte beim weiteren Ausbau der 
friedlichen Weltraumforschung und ihrer Anwendung sowie 
bei verschiedenen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen 
Weltraumprojekten, die zur internationalen Zusammenarbeit 
auf diesem Gebiet beitragen, 

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretärs' über 
die Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über die Erforschung und friedliche 
Nutzung des Weltraums', 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
friedliche Nutzunjl des Weltraums über seine fünfund
dreißigste Tagung , 

1. billigt den Bericht des Ausschusses für die friedliche 
Nutzung des Weltraums'; 

2. bittet die Staaten, die noch nicht Vertragspartei der 
internationalen Verträge zor Regelung der Nutzung des 
Weltraums' geworden sind, die Ratifikation dieser Verträge 
beziehungsweise den Beitritt zu denselben zu erwägen; 

3. stellt fest, daß der Unterausschuß Recht des Aus
schusses für die friedliche Nutzung des Weltraums auf seiner 
einunddreißigsten Tagung im Rahmen seiner Arbeitsgruppen 
seine Tätigkeit entsprechend dem Auftrag der Generalver
sammlung in Resolution 46/45 fortgesetzt hat'; 

4. billigt die Empfehlungen des Ausschusses, der 
Unterausschuß Recht möge auf seiner zweiunddreißigsten 
Tagung unter Berücksichtigung der Belange aller Länder, 
insbesondere der Entwicklungsländer, damit fortfahren, 

a) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe die Frage der 
baldigen Überprüfung und der möglichen Revision der 
Entwürfe der Grundsätze für den Einsatz nuklearer Energie
quellen im Weltraum lO zu erwägen; 

b) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe unbeschadet der 
Rolle der Internationalen Fernmeldeunion die Fragen der 
Definition und Abgrenzung des Weltraums sowie des 
Wesens und der Nutzung der geostationären Umlaufbahn, 
einschließlich der Mittel und Wege zur Gewährleistung einer 
rationelIen und gerechten Nutzung der geostationären 
Umlaufbahn, zu behandeln; 

c) im Rahmen seiner Arbeitsgruppe die rechtlichen 
Aspekte der Anwendung des Grundsatzes zu untersuchen, 
wonach die Erforschung und Nutzung des Weltraums 
zugunsten und im Interesse aller Staaten unter besonderer 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Entwicklungsländer 
erfolgen solI; 

5. stellt fest, daß der Unterausschuß Recht die Frage der 
geostationären Umlaufbahn erörtert hat, wie aus seinem 
Bericht' hervorgeht, unter Zugrundelegung der neuesten 
Vorschläge, die eine neue und bessere Grundlage für die 
künftige Arbeit liefern könnten; 

6. billigt die Empfehlungen des Ausschusses zur Arbeits
planung im Unterausschuß Recht; 

7. stellt fest, daß der Unterausschuß Wissenschaft und 
Technik des Ausschusses für die friedliche Nutzung des 
Weltraums auf seiner neunundzwanzigsten Tagung seine 
Tätigkeit entsprechend dem Auftrag der Generalversamm
lung in Resolution 46/45 fortgesetzt hatlI; 

8. billigt die Empfehlungen des Ausschusses, der 
Unterausschuß Wissenschaft und Technik möge auf seiner 
dreißigsten Tagung unter Berücksichtigung der Belange aller 
Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, 

a) folgende Punkte mit Vorrang behandeln: 

i) Programm der Vereinten Nationen für angewandte 
Weltraumtechnik und Koordinierung der Weltraum
aktivitäten im Rahmen des Systems der Vereinten 
Nationen; 

ii) Umsetzung der Empfehlungen der Zweiten Konferenz 
der Vereinten Nationen über die Erforschung und 
friedliche Nutzung des Weltraums'; 

iii) Fragen im Zusammenhang mit der Erdfernerkundung 
durch Satelliten, so unter anderem auch Anwendungs
möglichkeiten für die Entwicklungsländer; 

iv) Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum; 

b) folgende Punkte behandeln: 

i) Fragen im Zusammenhang mit Weltraumtransport
systemen und deren Implikationen im Hinblick auf 
künftige Weltraumaktivitäten; 

ii) Untersuchung der physikalischen Eigenschaften und 
der technischen Merkmale der geostationären Um
laufbahn;· Untersuchung ihrer Nutzung und Anwen
dungsmöglichkeiten, unter anderem auch auf dem 
Gebiet der Weltraumkommunikation, sowie anderer 
Fragen im Zusammenhang mit der Entwicklung der 
Weltraumkommunikation, unter besonderer Berück
sichtigung der Bedürfnisse und Interessen der Ent
wicklungsländer; 

iii) Fragen im Zusammenhang mit den Biowissenschaften 
einschließlich der Raumfahrtrnedizin; 

iv) Fortschritte bei nationalen und internationalen Welt
raum aktivitäten im Zusammenhang mit der terres
trischen Umwelt, insbesondere Fortschritte im Pro
gramm Geosphäre-Biosphäre (globaler Wandel); 

v) Fragen im Zusammenhang mit der Erforschung der 
Planeten; 

vi) Fragen im Zusammenhang mit der Astronomie; 

vii) das für die Tagung 1993 des Unterausschusses 
Wissenschaft und Technik festgelegte Schwerpunkt
thema: "Weltraumgestützte Kommunikation: Ausbau 
der derzeitigen Dienste und ein besseres Verständnis 
der neuen Systeme und der durch sie ermöglichten 
Dienste"; der Ausschuß für Weltraumforschung und 
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der Internationale~1 stronautische Bund sollten gebeten lungen der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über 
werden, in Verbi dung mit den Mitgliedstaaten ein die Erforschung und friedliche Nutzung des Weltraums ist; 
Symposium zu ve anstalten, das in der ersten Woche 
der Tagung des nterausschusses unter möglichst 15. bekrlijtigt, daß sie die Empfehlung der Konferenz 
breiter Beteiligung abgehalten werden und die im hinsichtlich der Einrichtung beziehungsweise Stärkung 
Unterausschuß stattfindenden Erörterungen über das regionaler Kooperationsmechanismen sowie deren Förderung 
Schwerpunktfbema ergänzen soll; beziehungsweise Schaffung durch das System der Vereinten 

Nationen billigt; 
9. ist im Zusammenhang mit Ziffer 8 a) ii) der Auf

fassung, daß die Durchführung der nachstehenden Empfeh
lungen besonders dringebd geboten ist: 

a) Alle Länder SOllerie Gelegenheit haben, die sich aus 
medizinischen Studien i Weltraum ergebenden Techniken 
zu nutzen; 

b) Die nationalen u d regionalen Datenbanken sollen 
ausgebaut und erweite werden. und es sollte ein inter
nationaler Weltrauminfo ationsdienst geschaffen werden, 
der als Koordinationsze trum dient; 

c) Die Vereinten N tionen sollen die Schaffung ge
eigneter Ausbildungsze tren auf regionaler Ebene unter
stützen, die nach Mögli hkeit mit Institutionen verbunden 
sein sollten, die Wel aumprogramme durchführen; die 
erforderlichen Mittel für den Aufbau solcher Zentren sollen 
über Finanzinstitutionen bereitgestellt werden; 

d) Die Vereinten N tionen sollen ein Stipendienpro
gramm aufstellen, in essen Ralunen sich ausgewählte 
Graduierte oder Postgrad ierte aus Entwicklungsländern über 
längere Zeit hinweg grü dlich mit der Weltraumtechnik und 
ihren Anwendungen ve aut machen können; darüber hinaus 
soll darauf hingewirkt werden, daß auf bilateraler oder 
multilateraler Grundlag außerhalb des Systems der Ver
einten Nationen auch nderweitig Gelegenheiten hierfür 
geboten werden; 

10. billigt die Empfeh ung des Ausschusses, der Unteraus
schuß Wissenschaft und echnik möge auf seiner dreißigsten 
Tagung die Plenararbeits ppe zur Evaluierung der Umset
zung der Empfehlunge der Zweiten Konferenz der Ver
einten Nationen über di friedliche Nutzung des Weltraums 
wieder einsetzen, damit ie ihre Arbeiten fortsetzt; 

11. billigt außerdem die vom Ausschuß gebilligten 
Empfehlungen der Plen arbeitsgruppe des Unterausschusses 
Wissenschaft und Tec ik, wie sie in dem Bericht der 
Plenararbeitsgruppe12 en alten sind; 

12. beschließt, daß ie Arbeitsgruppe für die Einsatz 
nuklearer Energiequelle im Weltraum während der dreißig
sten Tagung des Unterau schusses Wissenschaft und Technik 
wieder zusammentreten oll, und bittet die Mitgliedstaaten, 
dem Generalsekretär re elmäßig über nationale und inter
nationale Forschungs iten über die Sicherheit von 
kernenergiebetriebenen atelliten Bericht zu erstarten; 

13. billigt das Progr m der Vereinten Nationen für 
angewandte Weltraumt hnik für das Jahr 1993, das der 
Sachverständige für a gewandte Weltraumtechnik dem 
Ausschuß vorgeschlage hat", und bittet nachdrücklich alle 
Staaten, freiwillige Bei äge zu dem Programm zu leisten, 
um seine Effektivität zu erhöhen; 

14. unterstreicht, wie dringend und wichtig die uneinge
schränkte und möglichs baldige Umsetzung der Empfeh-

16. dankt allen Regierungen, die Beiträge zur Umsetzung 
der Empfehlungen der Konferenz geleistet oder ihre dahin 
gehende Absicht bekundet haben; 

17. bittet alle Regierungen, wirksame Maßnahmen zur 
Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz zu ergreifen; 

18. ersucht alle Organe, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen und die anderen zwischen
staatlichen Organisationen, die sich mit dem Weltraum 
beziehungsweise mit Weltraumfragen befassen, bei der 
Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz zusammen
zuarbeiten; 

19. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Umsetzung der 
Empfehlungen der Konferenz Bericht zu erstatten; 

20. empfiehlt den Mitgliedstaaten, während der nächsten 
Ausschußtagungen unter dem Tagesordnungspunkt "Son
stiges" die Möglichkeit zu erörtern, in der Zukunft eine dritte 
Konferenz der Vereinten Nationen über die Erforschung und 
friedliche Nutzung des Weltraums abzuhalten; 

21. empfiehlt außerdem den Vereinten Nationen, die 
Fortsetzung der für das Internationale Weltraumjahr 1992 
eingeleiteten Aktivitäten tatkräftig zu ermutigen und eine 
breitere Mitwirkung einer größeren Anzahl von Nationen an 
diesen Aktivitäten zu fördern; 

22. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Plänen der 
Regierung Chiles, die zweite Weltraumkonferenz des 
amerikanischen Kontinents im Jahre 1993 in Santiago 
auszurichten; 

23. empfiehlt, daß allen Aspekten im Zusammenhang mit 
dem Schutz und der Erhaltung der Weltraumumwelt mehr 
Beachtung geschenkt werden soll, insbesondere soweit diese 
die terrestrische Umwelt beeinflussen könnten; 

24. hitlt es für unerläßlich, daß die Mitgliedstaaten dem 
Problem von Zusammenstößen von Weltraumgegenständen, 
so auch von nuklearen Energieträgern, mit Weltraummüll 
und anderen Aspekten des Weltraummülls mehr Beachtung 
schenken, und fordert die Fortsetzung nationaler Forschungs
arbeiten über diese Frage, die Entwicklung besserer Techno
logien zur Überwachung von Weltraummüll und die Zu
sammenstellung und Verbreitung von Daten über Weltraum
müll, und fordert, daß dem Unterausschuß WIssenschaft und 
Technik im Rahmen des Möglichen Informationen darüber 
zur Verfügung gestellt werden, damit er dieses Gebiet 
genauer verfolgen kann; 

25. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten zu 
bitten, dem Unterausschuß Wissenschaft und Technik 
Informationen über ihre einzelstaatlichen Forschungsarbeiten 
über Weltraummüll zur Verfügung zu stellen; 
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26. ist außerdem der Auffassung, daß der Weltraummüll 
ein geeignetes Thema für eine künftige, eingehende Erörte
rung durch den Ausschuß für die friedliche Nutzung des 
Weltraums sein könnte; 

27. ersucht den Generalsekretär, für die nächste Tagung 
des Ausschusses für die friedliche Nutzung des Weltraums 
einen analytischen Bericht über die Rolle auszuarbeiten, die 
der Ausschuß in Anbetracht der Beschlüsse und Empfehlun
gen der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung" spielen könnte, und bittet die Staaten, ihre 
Auffassungen so zeitgerecht vorzulegen, daß sie in diesen 
Bericht aufgenommen werden können; 

28. bittet nachdrücklich alle Staaten, insbesondere die 
Staaten mit größeren Fähigkeiten zur Raumfahrt, als wesent
liche Vorraussetzung für die Förderung der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Erforschung und Nutzung des 
Weltraums für friedliche Zwecke aktiv zu dem Ziel der 
Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum beizutragen; 

29. nimmt Kennmis von den auf der fünfunddreißigsten 
Tagung des Ausschusses und auf der siebenund vierzigsten 
Tagung der Generalversammlung vorgetragenen Auffassun
gen zu der Frage, wie der Weltraum einer friedlichen 
Nutzung vorbehalten werden kann; 

30. ersucht den Ausschuß, auch weiterhin mit Vorrang 
Mittel und Wege zu prüfen, wie der Weltraum friedlichen 
Zwecken vorbehalten werden kann, und der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

31. ersucht den Ausschuß außerdem, auf seiner sechs
unddreißigsten Tagung die Behandlung des Tagesordnungs
punktes "Nebenprodukte der Weltraumtechnik: Überblick 
über den derzeitigen Stand" fortzusetzen; 

32. ersucht die Sonderorganisationen und anderen inter
nationalen Organisationen, ihre Zusammenarbeit mit dem 
Ausschuß fortzusetzen und gegebenenfalls zu verliefen und 
ihm Sachstandsberichte über ihre Tätigkeit auf dem Gebiet 
der friedlichen Nutzung des Weltraums zu übermitteln; 

33. ersucht den Ausschuß ferner, seine Arbeit entspre
chend dieser Resolution fortzusetzen, neue Projekte im 
Bereich der Weltraumaktivitäten in Erwägung zu ziehen, 
soweit ihm dies angebracht erscheint, und der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht 
vorzulegen, der auch seine Ansichten darüber enthält, welche 
Themen in Zukunft zu untersuchen wären. 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

47/68. Grundsätze für den Einsatz nuklearer Energie
quellen im Weltraum 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses für die 
friedliche Nutzung des Weltraums über seine fünfunddreißig
ste Tagung' und des Wortlauts der von dem Ausschuß ge
billigten, seinem Bericht als Anlage beigefügten Grundsätze 
für den Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum', 

in der Erkenntnis, daß für bestimmte Missionen im 
Weltraum nukleare Energiequellen aufgrund ihrer Kompakt-

heit, langen Lebensdauer und anderer Eigenschaften beson
ders geeignet oder sogar unerläßlich sind, 

sowie in der Erkenntnis, daß sich der Einsatz nuklearer 
Energiequellen im Weltraum auf Anwendungen konzen
trieren sollte, die sich die besonderen Eigenschaften nuklea
rer Energiequellen zunutze machen, 

ferner in der Erkenntnis, daß sich der Einsatz nuklearer 
Energiequellen im Weltraum auf eine gründliche Sicherheits
prüfung einschließlich einer probabilistischen Risikoanalyse 
i;\ründen sollte, wobei der Verringerung der Gefahr, daß die 
Offentlichkeit durch einen Unfall schädlicher Strahlenbela
stung ausgesetzt wird oder mit radioaktivem Material in 
Berührung kommt, besonderes Augenmerk gelten sollte, 

in der Erkenntnis, daß in diesem Zusammenhang ein 
Grundsatzkatalog mit Zielen und Richtlinien zur Gewähr
leistung des sicheren Einsatzes von nuklearen Energiequellen 
im Weltraum erforderlich ist, 

erkllirend, daß dieser Grundsatzkatalog für nukleare 
Energiequellen im Weltraum gilt, die der Erzeugung elek
trischen Stroms - ausgenommen zu Antriebszwecken - an 
Bord von Weltraumgegenständen dienen, welche Merkmale 
aufweisen, die im allgemeinen mit den zur Zeit der An
nahme der Grundsätze eingesetzten Systemen und durch
geführten Missionen vergleichbar sind, 

in der Erkenntnis, daß dieser Grundsatzkatalog in Zukunft 
der Revision bedürfen wird, um neu entstehenden Anwen
dungsgebieten für die Kernenergie und laufend weiter 
entwickelten internationalen Empfehlungen zum Strahlen
schutz Rechnung zu tragen, 

nimmt die nachstehend aufgeführten Grundsätze für den 
Einsatz nuklearer Energiequellen im Weltraum an. 

Grundsatz 1 

Anwendbarkeit des Völkerrechts 

Tätigkeiten, die den Einsatz nuklearer Energiequellen im 
Weltraum umfassen, sind nach Maßgabe des Völkerrechts, 
insbesondere der Charta der Vereinten Nationen und des 
Vertrages über die Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten 
von Staaten bei der Erforschung und Nutzung des Weltraums 
einschließlich des Mondes und anderer Himmelskörper", 
durchzuführen. 

Grundsatz 2 

Begriffsbestimmungen 

I. Für die Zwecke dieser Grundsätze bezeichnet der 
Ausdruck "Startstaat" den Staat, der zu dem für den betref
fenden Grundsatz relevanten Zeitpunkt die Hoheitsgewalt 
und Kontrolle über einen Weltraumgegenstand mit nuklearen 
Energiequellen an Bord ausübt. 

2. Für die Zwecke des Grundsatzes 9 findet die in diesem 
Grundsatz enthaltene Begriffsbestimmung des Ausdrucks 
"Startstaat" Anwendung. 

3. Für die Zwecke des Grundsatzes 3 beschreiben die 
Ausdrucke "vorhersehbar'l und 'lallen denkbarenIl eine 
Kategorie von Ereignissen oder Umständen, deren Eintritts-
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wahrscheinlichkeit zum Zweck der Sicherheitsanalyse so 
eingestuft wird, daß n r die glaubhaften Möglichkeiten 
berücksichtigt werden. Der Ausdruck "allgemeine Kon
zeption für die Verteidi ng in der Tiefe" betrifft, sofern er 
sich auf nukleare Ener equellen im Weltraum bezieht, die 
Nutzung von Auslegun srnerkmalen und Missionsoperatio
nen anstelle oder als Ergänzung aktiver Systeme mit dem 
Ziel, die Folgen von Systemstörungen zu verhindern oder 
ahzumildern. Zu diesem !Zweck sind nicht notwendigerweise 
redundante Sicherheitssysteme für jeden einzelnen Bestand
teil erforderlich. Angesi hts der besonderen Anforderungen 
beim Einsatz im We traum und bei unterschiedlichen 
Missionen können keine konkreten Angaben über die für die 
Erreichung dieses Ziels eweils erforderlichen Systeme oder 
Merkmale gemacht wer en. Für die Zwecke von Grundsatz 
3 Absatz 2 tf) beinhalt t der Ausdruck "kritisch gemacht" 
nicht Maßnahmen wie ispielsweise Nulleistungsprüfungen, 
die zur Gewährleistun der Systemsicherheit unerläßlich 
sind. 

rundsatz 3 

Richtlinien und K terien [Ur den sicheren Einsatz 

Um die Menge radi 
die damit verhundene 
Einsatz von nuklearen 
solche Raumfahrtmissi 
Energiequellen nicht si 

1. Al/gemeine 
Sicherheit 

'ven Materials im Weltraum und 
Risiken gering zu halten, ist der 
Energiequellen im Weltraum auf 
en zu begrenzen, die ohne nukleare 

nvol1 durchgeführt werden können. 

r Strahlenschutz und nukleare 

a) Startstaaten, die Weltraumgegenstände mit nuklearen 
Energiequellen an BoJ in den Weltraum starten, müssen 
Anstrengungen unterne en, um den einzelnen, die Bevölke
rung und die Biosp . e vor radiologiscben Gefahren zu 
schützen. Auslegung nd Einsatz von Weltraumgegen
ständen, die nukleare nergiequellen an Bord mitführen, 
müssen mit einem hoh n Maß an Zuverlässigkeit gewähr
leisten, daß die Gefahre unter vorhersehbaren Betriebs- oder 
Unfal1bedingungen un den in den Absätzen I b) und I c) 
festgelegten annehmb n Grenzen liegen. 

Die Auslegung und 
außerdem mit einem 
leisten, daß das radio 
chen Kontamination d 

er Einsatz dieser Gegenstände muß 
ohen Zuverlässigkeitsgrad gewähr
. ve Material nicht zu einer erhebli
Weltraums führt. 

b) Während des no a1en Betriebs von Weltraumgegen
ständen mit nuklearen nergiequellen an Bord, darunter auch 
beim Wiedereintritt a der in Absatz 2 b) bezeichneten 
ausreichend hohen Uml ufbahn, ist das von der Internationa
len Kommission für S ahlenschutz empfohlene geeignete 
Strahlenschutzziel für die Öffentlichkeit zu beachten. 
Während eines solchen normalen Betriebs darf es zu keiner 
erheblichen Strahlenbelastung kommen. 

c) Um die Strablen~elastung bei Unfalien zu begrenzen, 
müssen hinsichtlich A slegung und Bauart des nuklearen 
Energiequellensystems die einschlägigen und allgemein 
anerkannten internatio alen Richtlinien für den Strahlen
schutz berücksichtigt erden. 

Abgesehen von Unfallen mit geringer Wahrscheinlichkeit, 
bei denen potentiell ernste radiologische Auswirkungen zu 
erwarten sind, muß die Auslegung des nuklearen Energie
quellensystems die Strahlenbelastung mit einem hohen Grad 
an Zuverlässigkeit auf eine begrenzte geographische Region 
beschränken und bei Menschen grundsätzlich auf I mSv pro 
Jahr begrenzt sein. Eine Sekundärgrenze von 5 mSv im Jahr 
ist für einige Jahre zulässig, sofern die durchschnittliche 
effektive Jahresäquivalentdosis - auf die Lebensdauer 
insgesamt berechnet - den grundsätzlichen Grenzwert von 
I mSv im Jahr nicht übersteigt. 

Die obenerwähnte Wahrscheinlichkeit für das Eintreten 
von Unfalien mit potentiell ernsten radiologischen Aus
wirkungen ist durch die Auslegung des Systems auf ein 
äußerst niedriges Maß zu begrenzen. 

Künftige Änderungen der in diesem Absatz beschriebenen 
Richtlinien sind anzuwenden, sobald dies möglich ist. 

tf) Systeme, die wichtig für die Sicherheit sind, müssen 
im Einklang mit der allgemeinen Konzeption für die Ver
teidigung in der Tiefe ausgelegt, gebaut und betrieben 
werden. Nach dieser Konzeption müssen vorhersehbare 
sicherheitsbezogene Fehler oder Störungen durch möglicher
weise automatisch ablaufende Maßnahmen beziehungsweise 
Verfahren zu korrigieren oder zu beheben sein. 

Die Zuverlässigkeit von Systemen, die wichtig für die 
Sicherheit sind, ist unter anderem durch Redundanz, physika
lische Trennung, funktionelle Isolation und ein geeignetes 
Maß an Unabhängigkeit der einzelnen Bestandteile zu 
gewährleisten. 

Zur Erhöhung des Sicherheitsgrads sind weitere Maßnah
men zu ergreifen. 

2. Kernreaktoren 

a) Kernreaktoren dürfen wie folgt betrieben werden: 

i) auf interplanetarischen Missionen, 

ii) in den in Absatz 2 b) bezeichneten ausreichend hohen 
Umlaufbahnen, 

iii) in erdnahen Umlaufbalmen, wenn sie nach Beendi
gung des operationellen Teils der Mission in aus
reichend hohen Umlaufbahnen gelagert werden. 

b) Eine Umlaufbahn gilt als ausreichend hoch, wenn die 
Orbitallebensdauer lang genug ist, um einen ausreichenden 
Zerfall der Spaltprodukte ungefähr bis zum Erreichen des 
Aktivitätsgrads der Aktinide zu ermöglichen. Die ausrei
chend hohe Umlaufbahn muß die Risiken für gegenwärtige 
und künftige Raumfabrtmissionen und die Gefahr von 
Kollisionen mit anderen Weltraumgegenständen auf ein 
Mindestmaß begrenzen. Bei der Bestimmung der ausreichen
den Höhe für eine solche Umlaufbahn ist zu berücksichtigen, 
daß die Teile eines zerstörten Reaktors ebenfalls die erfor
derliche Zerfallszeit erreichen müssen, bevor sie wieder in 
die Erdatmosphäre eintreten. 

c) Als Brennstoff für Kernreaktoren darf nur hoch
angereichertes Uran 235 verwendet werden. Bei der Aus-
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legung des Reaktors muß der radioaktive Zerfall der Spalt
und Aktivierungsprodukte berücksichtigt werden. 

d) Kernreaktionen dürfen erst kritisch gemacht werden, 
wenn sie ihre Betriebsumlaufbahn oder ihre interplanetari
sche Flugbahn erreicht haben. 

e) Auslegung und Bauart des Kernreaktors müssen 
gewährleisten, daß er unter allen denkbaren Umständen erst 
kritisch werden kann, wenn er die Betriebsumlaufbahn 
erreicht hat; zu diesen Umständen gehören: Raketenexplo
sion, Wiedereintritt, Aufprall auf dem Erdboden oder dem 
Wasser, Versinken im Wasser oder Eindringen von Wasser 
in den Reaktorkern. 

f) Das Betriebssystem muß hochgradig zuverlässig sein 
und somit eine wirksame und kontrollierte Entsorgung des 
Reaktors ermöglichen, damit es erheblich unwahrscheinlicher 
wird, daß während Operationen in einer Umlaufbahn, in der 
die Lebensdauer geringer ist als in einer ausreichend hohen 
Umlaufbahn (einschließlich Operationen für den Transfer in 
eine ausreichend hohe Umlaufbahn), Störungen in Satelliten 
mit Kernreaktoren an Bord auftreten. 

3. Radionuklidgeneratoren 

a) Radionuklidgeneratoren können für interplanetarische 
Missionen und andere Missionen eingesetzt werden, bei 
denen das Schwerefeld der Erde verlassen wird. Sie können 
auch in einer Erdumlaufbahn eingesetzt werden, falls sie 
nach Abschluß des operationellen Teils ihrer Mission in 
einer hohen Umlaufbahn gelagert werden. Auf jeden Fall ist 
eine Endlagerung notwendig. 

b) Radionuklidgeneratoren sind durch ein Sicherheits
behältersystem zu schützen, das so ausgelegt und konstruiert 
sein muß, daß es der Wärme und den aerodynamischen 
Kräften beim Wiedereintritt in die obere Atmosphäre unter 
vorhersehbaren Orbitalbedingungen, auch wenn es sich um 
hochgradig elliptische oder hyperbolische Umlaufbahnen 
handelt, widersteht. Beim Aufprall müssen das Sicher
heitsbehältersystern und der Aggregatzustand des Nuklids 
gewährleisten, daß kein radioaktives Material in die Umwelt 
verstreut wird, damit das Aufprallgebiet durch Bergungs
arbeiten vollständig von Radioaktivität befreit werden kann. 

Grundsatz 4 

Sicherheitsprüjung 

1. Ein in Grundsatz 2 Absatz 1 bezeichneter Startstaat muß 
vor dem Start gegebenenfalls unter Anwendung von Koope
rationsvereinbarungen mit den für die Auslegung, den Bau 
oder die Herstellung der nuklearen Energiequelle oder den 
Betrieb des Weltraumgegenstands Zuständigen oder mit 
denjenigen, von deren Gebiet oder Anlage aus ein solcher 
Gegenstand in den Weltraum gestartet wird, sicherstellen, 
daß eine gründliche und umfassende Sicherheitsprüfung 
durchgeführt wird. Diese Prüfung muß auch alle entscheiden
den Phasen der Mission sowie alle beteiligten Systeme um
fassen, darunter die Startanlage, die Weltraumplattform, die 
nukleare Energiequelle und ihre Ausstattung sowie die 
Kontroll- und Kommunikationseinrichtungen zwischen 
Erdboden und Weltraum. 

2. Bei dieser Prüfung müssen die Richtlinien und Kriterien 
für den sicheren Betrieb nach Grundsatz 3 beachtet werden . 

..... -------------

3. Nach Artikel XI des Vertrages über die Grundsätze zur 
Regelung der ratigkeiten von Staaten bei der Erforschung 
und Nutzung des Weltraums einschließlich des Mondes und 
anderer Himmelskörper werden die Ergehnisse dieser 
Sicherheitsprüfung und, soweit tunlieh,. der ungefahre 
beabsichtigte Zeitrahmen für den Start der Öffentlichkeit vor 
dem Start bekanntgegeben; der Generalsekretär der Vereinten 
Nationen ist davon in Kenntnis zu setzen, wie die Staaten 
die Ergebnisse der Sicherheitsprüfung so rasch wie möglich 
vor jedem Start erhalten können. 

Grundsatz 5 

Notifikation des Wiedereintritts 

I. Jeder Staat, der einen Weltraumgegenstand mit nuklea
ren Energiequellen an Bord in den Weltraum startet, setzt 
alle betroffenen Staaten rechtzeitig von etwaigen Störungen 
an dem Weltraumgegenstand, welche die Gefahr eines 
Wiedereintritts von radioaktivem Material in die Erdatmo
sphäre beinhalten, in Kenntnis. Die Informationen sind in 
folgender Form zu übermitteln: 

a) Systemparameter 

i) Name des Startstaates oder der Startstaaten einschließ
lich der Anschrift der Behörde, die bei einem Unfall 
um zusätzliche Informationen oder Hilfe gebeten 
werden kann 

ii) internationale Bezeichnung 

iii) Datum und Gebiet oder Ort des Starts 

iv) Informationen, die für optimale Voraussagen über die 
Orbitallebensdauer, über die Flugbahn und die Auf
prallregion erforderlich sind 

v) allgemeine Funktionsbeschreibung des Raumfahrzeugs 

b) Informationen über die mit der/den nuklearen Ener
giequelle(n) verbundenen radiologischen Gefahren 

i) Typ der nuklearen Energiequelle: Radionuklidquelle/ 
-Reaktor 

ii) Aggregatzustand, voraussichtliche Menge und all
gemeine radiologische Merkmale des Brennstoffs und 
der kontaminierten und/oder aktivierten Bestandteile, 
die wahrscheinlich den Erdboden erreichen werden. 
Der Ausdruck "Brennstoft" bezieht sich auf das 
nukleare Material, das als Wärme- oder Energiequelle 
verwendet wird. 

Diese Infonnationen sind auch dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu übermitteln. 

2. Die Informationen sind vom Startstaat in der obigen 
Form zu übermitteln, sobald eine Störung bekannt geworden 
ist. Die Informationen sind so oft wie möglich auf den 
neuesten Stand zu bringen; je näher der erwartete Zeitpunkt 
des Wiedereintritts in die dichten Schichten der Erdatrno
sphäre rückt, desto häufiger sind aktualisierte Informationen 
zu übermitteln, damit die internationale Gemeinschaft über 
die Lage in Kenntnis gesetzt wird und genügend Zeit hat, 
um eventuell erforderliche einzelstaatliche Maßnahmen zu 
planen. 
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3. Die aktualisierten I formationen sind zeitgleich dem 
Generalsekretär der verj' nten Nationen zu übermitteln. 

rundsatz 6 

K nsultationen 

Staaten, die InformatilJnen nach Grundsatz 5 überntittein, 
müssen, soweit dies auf angemessene Weise durchführbar 
ist, umgehend auf Ersuchen anderer Staaten um weitere 
Informationen oder Ko I sultationen antworten. 

rundsatz 7 

1. Nach der Notifika on eines zu erwartenden Wiederein
tritts eines Weltrau gegenstands mit einer nuklearen 
Energiequelle an Bo sowie seiner Bestandteile in die 
Erdatrnosphäre müsse alle Staaten, die über Weltraumüber -
wachungs- und -bahnv rfolgungseinrichtungen verfügen, im 
Geist der international n Zusammenarbeit die einschlägigen, 
ihnen zur Verfügung stehenden Infonnationen über die 
Störung des Weltr gegenstands mit einer nuklearen 
Energiequelle an Bor an den Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und die be ffenden Staaten so rasch wie möglich 
weiterleiten, um es d möglicherweise betroffenen Staaten 
zu ermöglichen, eine gebeurteilung vorzunehmen und die 
für erforderlich geh tenen vorbeugenden Maßnahmen zu 
treffen. 

2. Nach dem W1ede intritt eines Weltraumgegenstands mit 
einer nuklearen Ene iequelle an Bord sowie seiner Bestand
teile in die Erdatmos häre gilt folgendes: 

a) der Startstaat uß seine Hilfe umgehend anbieten und 
auf Ersuchen des be offenen Staates sofort die erforderliche 
Hilfe leisten, um tsächliche und potentieHe schädliche 
Auswirkungen zu heben, einschließlich Hilfe beim Aus
findigmachen des , an dem die nukleare EnergiequeUe 
auf die Erdoberlläc triff~ bei der Suche nach dem wieder 
in die Erdatmosph' eingetretenen Material sowie bei 
Bergungs- und Au . umungsarbeiten; 

b) alle anderen Staaten auSer dem Startstaa~ die über 
einschlägige techni ehe Kapazitäten verfügen, sowie inter
nationale Organisa onen mit solchen technischen Kapazitä
ten müssen dem b offenen Staat auf dessen Ersuchen die 
erforderliche Hilfe m möglichen Umfang leisten. 

Bei der Hilfeleis 
die besonderen B 
berücksichtigen. 

g nach den Buchstaben a) und b) sind 
örfnisse von Entwicklungsländern zu 

Grundsatz 8 

Verantwortlichkeit 

Im Einklang it Artikel VI des Vertrages über die 
Grnndsätze zur Rtjgelung der Tätigkeiten von Staaten bei der 
Erforschung und utzung des Weltraums einschließlich des 
Mondes und an erer Himmelskfuper sind die Staaten 
völkerrechtlich erantwortlich für nationale Tätigkeiten, 
welche den Eins tz nuklearer EnergiequeUen im Weltraum 
beinhalten, gleic iel ob staatliche SteUen oder nichtstaatli
che Rechtsträger dort tätig werden, und sorgen dafür, daß 

nationale Tätigkeiten nach Maßgabe dieses Vertrages und der 
in diesen Grundsätzen enthaltenen Empfehlungen durch
geführt werden. Wird eine internationale Organisation im 
Weltraum tätig und setzt dabei nukleare Energiequel\en ein, 
so sind sowohl die internationale Organisation als auch die 
ihr angehörenden Staaten für die Befolgung des ohengenann
ten Vertrages und der in diesen Grnndsätzen enthaltenen 
Empfehlungen verantwortlich. 

Grundsatz 9 

Haftung und Entschädigung 

1. Im Einklang mit Artikel Vll des Vertrages über die 
Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der 
Erforschung und Nutzung des Weltraums einschließlich des 
Mondes und anderer Himmelskörper sowie der Bestimmun
gen des Übereinkommens über die völkerrechtliche Haftung 
für Schäden durch Weltraumgegenstände" haftet jeder 
Staa~ der einen Weltraumgegenstand in den Weltraum startet 
nder starten \äß~ sowie jeder Staat, von dessen Hoheitsgebiet 
oder Anlagen aus ein Weltraumgegenstand gestartet wird, 
völkerrechtlich für jeden Schaden, den solche Weltraum
gegenstände oder ihre Bestandteile verursachen. Dies gilt 
uneingeschränkt auch in FäHen, in denen ein solcher Welt
raumgegenstand eine nukleare Energiequelle an Bord 
mitführt. Starten zwei oder mehr Staaten einen solchen 
Weltraumgegenstand llemeinsam, so haften sie nach Artikel 
V des ohengenannten Ubereinkommens als Gesamtschuldner 
für jeden daraus entstehenden Schaden. 

2. Die Höhe des Schadensersatzes, den solche Staaten nach 
dem obengenannten Übereinkommen zu leisten verpflichtet 
sind, wird in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und den 
Grnndsätzen der Gerechtigkeit und Billigkeit so festgesetzt, 
daß durch die Ersatzleistung die natürliche oder juristische 
Person, der Staat oder die internationale Organisation, für die 
der Anspruch geltend gemacht wird, so gestellt wird, als sei 
der Schaden nicht eingetreten. 

3. Für die Zwecke dieses Grnndsatzes umfaßt die Ent
schädigung eine Erstattung der ordnungsgemäß begründeten 
Kosten für Such-, Bergungs- und Aufräumungsarbeiten, 
worunter auch die Kosten für Hilfe von seiten Dritter fallen. 

Grundsatz 10 

Beilegung von Streitigkeiten 

Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung dieser Grnnd
sätze ergeben, sind durch Verhandlungen oder andere 
gebräuchliche Verfahren zur friedlichen Streitheilegung im 
Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen beizulegen. 

Grundsatz 11 

OberprUjung und Revision 

Diese Grnndsätze sind spätestens zwei Jahre nach ihrer 
Annahme für eine Revision durch den AusschuS für die 
friedliche Nutzung des Weltraums aufzulegen. 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 
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47/69. Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina· 
flüchtlinge im Nahen Osten 

A 

HILFE FÜR PALÄSTlNAFLÜCHTLINGE 

Die Generalversammlung 1 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/46 A vom 9. De
zember 1991 und alle ihre früheren Resolutionen zu dieser 
Frage, so auch Resolution 194 (ill) vom 11. Dezember 1948, 

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalbeaufuagten 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht
linge im Naben Osten für die Zeit vom 1. Juli 1991 bis 
30. Juni 199217

, 

1. stellt mit tiefem Bedauern fest, daß die in Ziffer 11 
der Resolution 194 (ill) der Generalversammlung vor
gesehene Repatriierung beziehungsweise Entschädigung der 
Flüchtlinge nicht stattgefunden hat, daß bei dem von der 
Versammlung in Ziffer 2 ihrer Resolution 513 (VI) vom 
26. Januar 1952 genehmigten Programm zur Wiederein
gliederung der Flüchtlinge entweder durch Repatriierung 
oder durch Neuansiedlung keine wesentlichen Fottschritte 
erzielt worden sind und daß daher die Lage der Flüchtlinge 
nach wie vor Anlaß zu ernster Besorgnis gibt; 

2. spricht dem Generalbeauftragten und allen Mitarbei
tern des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten ihren Dank aus, erkennt an, daß 
das Hilfswerk innerhalb der Grenzen der verfügbaren Mittel 
alles in seinen Kräften Stehende tut, und dankt außerdem 
den Sonderorganisationen und privaten Organisationen für 
ihre wertvolle Arbeit zur Unterstützung der Flüchtlinge; 

3. wiederholt ihre Bitte, das Hilfswerk so bald wie 
möglich wieder an seinen früheren Sitz in seinem Wirkungs
bereich zu verlegen; 

4. stellt mit Bedauern fest, daß es der Schlichtungs
kommission der Vereinten Nationen für Palästina nicht 
gelungen ist, einen Weg zu finden, um Fottschritte bei der 
Durchführung von Ziffer 11 der Resolution 194 (ill) der 
Generalversammlung" zu erzielen, und ersucht die Kom
mission, sich auch weiterhin um die Durchführung der 
besagten Ziffer zu bemühen und der Versammlung zu 
gegebener Zeit, spätestens jedoch bis zum 1. September 
1993, darüber Bericht zu erstatten; 

5. macht auf die anhaltend ernste Finanzlage des 
Hilfswerks aufmerksam, die im Bericht des Generalbeauf
tragten beschrieben wird; 

6. stellt mit tiefer Besorgnis fest, daß trotz der lobens· 
werten und erfolgreichen Bemühungen des Generalbeauf
tragten um zusätzliche Beiträge die höheren Einnahmen des 
Hilfswerks noch immer nicht ausreichen, um die dringend
sten Haushaltserfordernisse für das laufende Jahr zu decken, 
und daß bei dem gegenwärtig absehbaren Spendenumfang 
jedes Jahr ein neuer Fehibetrag zu erwarten ist; 

7. fordert alle Regierungen auf, insbesondere angesichts 
des im Bericht des Generalbeauftragten veranschlagten 
Haushaltsfehlbetrags, dringend möglichst großzügige 
Anstrengungen zu unternehmen, um den voraussichtlichen 
Bedarf des Hilfswerks zu decken, und bittet daher die 
nichtbeitragszahlenden Staaten nachdrücklich, regelmäßige 

Beiträge zu entrichten, und die beitragszahlenden Staaten, 
eine Erhöhung ihrer regelmäßigen Beiträge in Erwägung zu 
ziehen; 

8. beschließt unbeschadet der Bestimmungen in Ziffer 11 
der Resolution 194 (ill) der Generalversammlung, das Man
dat des Hilfswerks bis zum 30. Juni 1996 zu verlängern. 

B 
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ARBEITSGRUPPE ZUR FRAGE DER FINANZIERUNG DES HILFS
WERKS DER VEREINTEN NATIONEN FÜR P ALÄSTINAFLÜCHT

LINGE IM NAHEN OSTEN 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2656 (XXV) vom 
7. Dezember 1970, 2728 (XXV) vom 15. Dezember 1970, 
2791 (XXVI) vom 6. Dezember 1971,46/46 B vom 9. De
zember 1991 und ihre flüheren Resolutionen zu dieser Frage, 

sowie unter Hinweis auf ihren Beschluß 36/462 vom 
16. März 1982, in dem sie den Sonderhericht der Arbeits
gruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks der Ver
einten Nationen für Palästinafiüchtlinge im Nahen Osten l

' 

zur Kenntnis nahm und die darin enthaltenen Empfehlungen 
annahm, 

nach Behondlung des Berichts der Arbeitsgruppe'o, 

unter Berücksichtigung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die. Zeit vom 1. Juli 1991 bis 
30. Juni 1992", 

in großer Sorge über die kritische Finanzlage des Hilfs
werks, die sich auf die weitere Bereitstellung der notwendi
gen Dienstleistungen des Hilfswerks an die Palästinaflücht
linge, so auch auf die im Notstandsfall einsetzenden Pro· 
gramme, ausgewirkt hat und noch immer auswirkt, 

betonend, daß auch künftig außergewöhnliche Anstrengun
gen unternommen werden müssen, damit die Tätigkeit des 
Hilfswerks wenigstens auf dem gegenwärtigen Mindest
niveau weitergeht und das Hilfswerk unbedingt notwendige 
Bauarbeiten vornehmen kann, 

1. spricht der Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung 
des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht
linge im Nahen Osten ihre Anerkennung für deren Bemühun
gen aus, zur Gewährleistung der finanziellen Sicherheit des 
Hilfswerks beizutragen; 

2. nimmt den Bericht der Arbeitsgroppe zustimmend zur 
Kenntnis; 

3. ersucht die Arbeitsgruppe, sich in Zusammenarbeit 
mit dem Generalsekretär und dem Generalbeauftragten auch 
weiterhin darum zu bemühen, das Hilfswerk für ein weiteres 
Jahr mit Finanzrnitteln auszustatten; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Arbeitsgruppe die für 
ihre Arbeit erforderlichen Dienste und Hilfen zur Verfügung 
zu stellen. 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 
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C 

UNTERSTÜTZUNG DER rLGE DER FEINDSELIGKEITEN VOM 
JUNI 1967 UND SPÄTER FEINDSELIGKEITEN VERTRIEBE
NEN PERSONEN 

Die Generalversamm ung. 

unter Hinweis auf i, Resolution 46146 C vom 9. De
zember 1991 und alle i e früheren Resolutionen zu dieser 
Frage, 

Kenntnis nehmend v m Bericht des Generalbeauftragten 
des Hilfswerks der Ver inten Nationen ftir Palästinallücht
linge im Nahen Osten für die Zeit vom \. Juli 1991 bis 
30. Juni 1992", 

besorgt über das anh ltende menschliche Leid, das durch 
die Feindseligkeiten im Nahen Osten verursacht wird, 

\. bekräftigt ihre esolution 46/46 C und alle ihre 
früheren Resolutionen u dieser Frage; 

2. unterstützt eing enk der Ziele der genannten Resolu
tionen die Bemühunge des Generalbeauftragten des Hilfs
werks der Vereinten ationen für Palästinaflüchtlinge im 
Nahen Osten, auch we terhin anderen Personen in diesem 
Gebiet, die infolge der eindseligkeiten vom Juni 1967 und 
späterer Feindseligkei n gegenwärtig vertrieben sind und 
dringend weitere Hilfe enötigen, als zeitweilige Notstands
maßnahme im Rahmen es praktisch Möglichen humanitäre 
Hilfe zu gewähren; 

3. appelliert nachd ücklich an alle Regierungen sowie an 
Organisationen und inzelpersonen, hierfür großzügige 
Beiträge an das Hilf werk der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten sowie an die anderen 
beteiligten zwischens ichen und nichtstaatlichen Organisa
tionen zu entrichten. 

D 
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VON MITGLIEDSTAA: N ANGEBOTENE ZUSCHÜSSE UND 
STIPENDIEN FÜR DIE OCHSCHUL- UND BERUFSAUSBIWUNG 
VON PALÄSTINAFLÜ INGEN 

Die Generalversam 

unter Hinweis auf i e Resolution 212 (III) vom 19. No
vember 1948 über HH für Palästinaflüchtlinge, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35113 B vom 
3. November 1980, 3 146 H vom 16. Dezember 1981, 
371120 D vom 16. De mber 1982, 38/83 D vom 15. De
zember 1983, 39/99 D vom 14. Dezember 1984, 40/165 D 
vom 16. Dezember 19 5,41/69 D vom 3. Dezember 1986, 
42/69 D vom 2. Deze ber 1987, 43/57 D vom 6. Dezember 
1988, 44/47 D vom 8. Dezember 1989, 45n3 D vom 
11. Dezember 1990 u 46/46 D vom 9. Dezember 1991, 

in Kenntnis der Tats he, daß die Palästinallüchtlinge seit 
vier Jahrzehnten ohn Heimstätten, Land und Existenz
grundlage sind, 

nach Behandlung d Berichts des Generalsekretärs", 

sowie nach Behand ung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen ftir Palästina
flüchtlinge im Nahen sten für die Zeit vom I. Juli 1991 bis 
30. Juni 199217

, 

I. bittet nachdrücklich alle Staaten, auf den in ihrer 
Resolution 32/90 Fvom 13. Dezember 1977 enthaltenen und 
in späteren einschlägigen Resolutionen wiederholten Appell 
in einer Weise zu reagieren, die dem Bedarf der Palästina
flüchtlinge an Hochschul- und Berufsausbildungsmöglichkei
ten Rechnung trägt; 

2. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, Sonder
organisationen und nichtstaatlichen Organisationen. zusätz
lich zu ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen ftir Palästinaflüchtlinge 
im Nahen Osten mehr Sonderzuweisungen für Zuschüsse 
und Stipendien für Palästinaflüchtlinge bereitzustellen; 

3. dankt allen Regierungen, Sonderorganisationen und 
nichtstaatIichen Organisationen, die positiv auf ihre Resolu
tionen 41/69 D, 42/69 D, 43/57 D, 44/47 D, 45173 D und 
46/46 D reagiert haben; 

4. bittet die betreffenden Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
auch künftig in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich 
studierenden Palästinaflüchtlingen Hilfe für die Hochschul
ausbildung zu gewähren; 

5. appelliert an alle Staaten, Sonderorganisationen und 
an die Universität der Vereinten Nationen, den palästinensi
sehen Universitäten in dem seit 1967 von Israel besetzten 
palästinensischen Gebiet großzügige Beiträge zukommen zu 
lassen, darunter zu gegebener Zeit auch der geplanten 
Universität von Jerusalem (EI Kuds) ftir Palästinaflüchtlinge; 

6. appelliert außerdem an alle Staaten, Sonderorgani
sationen und sonstigen internationalen Organe. Beiträge zur 
Errichtung von Berufsausbildungszentren für Palästinallücht
linge bereitzustellen; 

7. ersucht das Hilfswerk, als Empfanger und Treuhänder 
der Sonderzuweisungen für Zuschüsse und Stipendien zu 
fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten unter den 
Palästinallüchtlingen zu vergeben; 

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

E 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

PALÄSTINAFLÜCHTLINGE IN DEM SEIT 1967 VON 
ISRAEL BESETZTEN PALÄSTINENSISCHEN GEBIET 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolution 237 (1967) des Si
cherheitsrats vom 14. Juni 1967, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2792 C (XXVI) 
vom 6. Dezember 1971, 2963 C (XXV11) vom 13. Dezember 
1972, 3089 C (XXVIII) vom 7. Dezember 1973, 3331 D 
(XXIX) vom 17. Dezember 1974, 3419 C (XXX) vom 
8. Dezember 1975, 31/15 E vom 23. November 1976, 
32/90 C vom 13. Dezember 1977,33/112 E vom 18. Dezem
ber 1978, 34/52 F vom 23. November 1979, 35/13 F vom 
3. November 1980, 36/146 A vom 16. Dezember 1981, 
371120 E und I vom 16. Dezember 1982, 38/83 E und J vom 
15. Dezember 1983,39/99 E und J vom 14. Dezember 1984, 
40/165 E und J vom 16. Dezember 1985, 41/69 E und J vom 
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3. Dezember 1986, 42/69 E und J vom 2. Dezember 1987, 
43/57 E vom 6. Dezember 1988,44/47 E vom 8. Dezember 
1989, 45/73 E vom 11. Dezember 1990 und 46/46 E vom 
9. Dezember 1991, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1991 bis 
30. Juni 199217, 

unter Hinweis auf Ziffer 11 ihrer Resolution 194 (ill) vom 
11. Dezember 1948 und die Auffassung vertretend, daß 
Maßnahmen zur Neuansiedlung von Palästinaflüchtlingen in 
dem seit 1967 von Israel besetzten palästinensischen Gebiet 
fern von ihren Heimstätten und ihrem Grundbesitz, von wo 
sie vertrieben wurden, eine Verletzung ihres unveräußerli
chen Rechts auf Rückkehr darstellen, 

zutiefst beunruhigt über Berichte des Generalbeauftragten, 
denen zufolge die israelischen Besatzungsbehörden unter 
Verstoß gegen die völkerrechtlichen Verpflichtungen Israels 
an ihrer Politik fes!halten, von Flüchtlingsfamilien bewohnte 
Unterkünfte zu zerstören, 

1. verlangt erneut nachdracklich, daß Israel die Ver
legung und Neuansiedlung von Palästinaflüchtlingen in dem 
seit 1967 von Israel besetzten palästinensischen Gebiet sowie 
die Zerstörung ihrer Unterkünfte unterläßt; 

2. ersucht den Generalbeauftragten des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, 
etwas in bezug auf die kritische Lage der Palästinaflücht
linge in dem seit 1967 von Israel besetzten palästinensischen 
Gebiet zu tun und daher alle Betreuungsdienste des Hilfs
werks auch auf diese Flüchtlinge auszudehnen; 

3. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
dem Generalbeauftragten die Ausstellung von Personaldoku
menten an alle Palästinaflüchtlinge und deren Nachkommen 
in dem besetzten palästinensischen Gebiet wiederaufzuneh
men, ungeachtet dessen, ob sie Empfänger von Rationen und 
Dienstleistungen des Hilfswerks sind oder nicht; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, nach Rück
sprache mit dem Generalbeaufttagten der Generalversamm
lung vor Beginn ihrer achtundvierzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution und insbesondere darüber 
Bericht zu erstatten, inwieweit Israel Ziffer I dieser Resolu
tion Folge geleistet hat. 

F 

85. Plenarsitzung 
/4. Dezember /992 

WIEDERAUFNAHME DER VERTEILUNG VON 
RATIONEN AN PALÄSTINAFLÜCHTLINGE 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/146 F vom 
16. Dezember 1981, 37/120 F vom 16. Dezember 1982, 
38/83 F vom 15. Dezember 1983, 39/99 F vom 14. De
zember 1984, 40/165 F vom 16. Dezember 1985, 41/69 F 
vom 3. Dezember 1986, 42/69 F vom 2. Dezember 1987, 
43/57 F vom 6. Dezember 1988, 44/47 F vom 8. Dezember 
1989, 45/73 F vom 11. Dezember 1990, 46/46 F vom 
9. Dezember 1991 sowie auf alle ihre früheren Resolutionen 

zu dieser Frage, so auch auf Resolution 302 (IV) vom 
8. Dezember 1949, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1991 bis 
30. Juni 199217

, 

zutiefst besorgt darüber, daß das Hilfswerk infolge 
finanzieller Schwierigkeiten die allgemeine Verteilung von 
Rationen an Palästinaflüchtlinge in allen Sektoren unter
brechen mußte, 

1. bedauen, daß ihre Resolutionen 371120 F, 38/83 F, 
39/99 F, 40/165 F, 41/69 F, 42/69 F, 43/57 F, 44/47 F, 
45/73 Fund 46/46 F nicht durchgeführt worden sind; 

2. forden alle Regierungen abennals auf, insbesondere 
nachdem das Hilfswerk die allgemeine Verteilung von 
Rationen an Palästinaflüchtlinge in allen Sekroren hat 
unterbrechen müssen, dringend möglichst großzügige 
Anstrengungen zu unternehmen und die erforderlichen Minel 
bereitzustellen, um den Bedarf des Hilfswerks der Vereinten 
Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten zu decken, 
und bittet daher nachdrücklich die nichtbeitragszahlenden 
Staaten, regelmäßige Beiträge zu entrichten, und die bei
tragszahlenden Staaten, eine Erhöhung ihrer regelmäßigen 
Beiträge in Erwägung zu ziehen; 

3. ersucht den Generalbeaufttagten des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, 
die unterbrochene allgemeine Verteilung von Rationen an 
Palästinaflüchtlinge in allen Sektoren auf Dauer wiederauf
zunehmen; 

4. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem 
Generalbeauftragten der Generalversammlung auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

G 

85. Plenarsitzung 
/4. Dezember /992 

RÜCKKEHR DER SEIT 1967 VERTRIEBENEN 
BEVÖLKERUNGSGRUPPEN UND FLÜCHTLINGE 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die Resolution 237 (1967) des Si
cherheitsrats vom 14. Juni 1967, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 2252 (ES-V) 
vom 4. Juli 1967,2452 A (XXIII) vom 19. Dezember 1968, 
2535 B (XXIV) vom 10. Dezember 1969, 2672 D (XXV) 
vom 8. Dezember 1970, 2792 E (XXVI) vom 6. Dezember 
1971, 2963 C und D (XXVII) vom 13. Dezember 1972, 
3089 C (XXVIII) vom 7. Dezember 1973, 3331 D (XXIX) 
vom 17. Dezember 1974,3419 C (XXX) vom 8. Dezember 
1975, 31115 D vom 23. November 1976, 32/90 E vom 
13. Dezember 1977, 33/112 F vom 18. Dezember 1978, 
34/52 E vom 23. November 1979, ES-7/2 vom 29. Juli 1980, 
35113 E vom 3. November 1980,36/146 B vom 16. Dezem
ber 1981,37/120 G vom 16. Dezember 1982, 38/83 G vom 
15. Dezember 1983, 39/99 G vom 14. Dezember 1984, 
40/165 G vom 16. Dezember 1985, 41/69 G vom 3. Dezem
ber 1986, 42/69 G vom 2. Dezember 1987, 43/57 G vom 
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6. Dezember 1988, 44/41 G vom 8. Dezember 1989, 45n3 
G vom 11. Dezember 191m und 46/46 G vom 9. Dezember 
1991, I 

nach Behandlung des erichts des Generalsekretärs", 

sowie nach Behandlu g des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks d r Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Ost n für die Zeit vom 1. Juli 1991 bis 
30. Juni 1992", 

1. bekräftigt das unv äußerliche Recht aller vertriebenen 
Einwohner auf Rückke r an ihre Heimstätten oder ihre 
früheren Wohnorte in d n seit 1967 von Israel besetzten 
Gebieten und erklärt er eut jeden Versuch, die freie Aus
übung des Rechts eine Vertriebenen auf Rückkehr ein
zuschränken oder mit edingungen zu verknüpfen, für 
unvereinbar mit diesem unveräußerlichen Recht und für 
unzulässig; 

2. erachtet jedwedes Übereinkommen, das die Rückkehr 
der vertriebenen Einwoh er einschränkt oder mit Bedingun
gen verknüpft, als null nd nichtig; 

3. mißbilligt entschi den die fortgesetzte Weigerung der 
israelischen Behörden, chritte zur Rückführung der ver
triebenen Einwohner zu ntemehmen; 

a) unverzüglich Sc itte zur Rückführung aller ver
triebenen Einwohner zu unternehmen; 

b) von allen Maßn en Abstand zu nehmen, welche die 
Rückkehr der vertrieben n Einwohner behindern, einschließ
lich solcher Maßnahme , die sich auf die physische und 
demographische Struktu der besetzten Gebiete auswirken; 

5. ersucht den Gen ralsekretär, im Benehmen mit dem 
Generalbeauftragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
für Palästinatlüchtlinge im Nahen Osten der Generalver
sammlung vor Beginn ihrer achtundvierzigsten Tagung 
darüber Bericht zu ersta ten, inwieweit Israel Ziffer 4 dieser 
Resolution Folge geleis t hat. 

H 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

EINKOMMEN US DEM EIGENTUM VON 
PALÄS INAFLÜCHTLrNGEN 

Die Generalversamm ung. 

unter Hinweis auf ih e Resolutionen 35113 Abis F vom 
3. November 1980, 3 1146 C vom 16. Dezember 1981, 
371120 H vom 16. De mber 1982, 38/83 H vom 15. De
zember 1983, 39/99 H om 14. Dezember 1984, 401165 H 
vom 16. Dezember 198 ,41/69 H vom 3. Dezember 1986, 
42/69 H vom 2. Dezem er 1987,43/57 H vom 6. Dezember 
1988, 44/47 H vom . Dezember 1989, 45n3 H vom 
11. Dezember 1990,4 146 H vom 9. Dezember 1991 und 
alle ihre früheren Res lutionen zu dieser Frage, so auch 
Resolution 194 (III) vo 11. Dezember 1948, 

Kenntnis nehmend v m Bericht des Generalsekretärs2~. 

sowie Kenntnis neh end vom Bericht der Schlichtungs
kommission der Verein n Nationen für Palästina für die Zeit 
vom I. September 199 bis 31. August 19921

', 

unter Hinweis darauf, daß in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte'" und in den Grundsätzen des Völker
rechts das Prinzip verankert ist, daß niemand willkürlich 
seines Privateigentums beraubt werden darf, 

die Auffassung vertretend, daß die arabischen Palästina
flüchtlinge nach den Grundsätzen von Recht und Billigkeit 
Anspruch auf ihren Grundbesitz und das daraus erwachsende 
Einkommen haben, 

insbesondere unter Hinweis auf ihre Resolution 394 (V) 
vom 14. Dezember 1950, in der sie die Schlichtungskommis
sion der Vereinten Nationen für Palästina anwies, in Ab
sprache mit den beteiligten Parteien Maßnahmen zum Schutz 
der Rechte, des Grundbesitzes und der Interessen der 
arabischen Palästinatlüchtlinge vorzuschreiben, 

Kenntnis nehmend davon, daß das Programm zur Erfas
sung und Schätzung arabischen Grundbesitzes laut dem 
zweiundzwanzigsten Sachstandsbericht der Schlichtungs
kommission der Vereinten Nationen für Palästina" abge
schlossen ist und daß das Katasteramt über ein Verzeichnis 
der arabischen Grundeigentümer und über Unterlagen über 
Lage, Fläche und andere Merkmale arabischer Grundstücke 
verfügt, 

1. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit der 
Schlichtungskommission der Vereinten Nationen für Palästi
na alle geeigneten Maßnahmen zum Schutz und zur Ver
waltung arabischen Grundbesitzes sowie arabischer Ver
mögenswerte und Grundstücksrechte in Israel zu ergreifen 
und zugunsten der rechtmäßigen Eigentümer einen Fonds für 
das daraus erwachsende Einkommen einzurichten; 

2. fordert Israel abermals auf, dem Generalsekretär zur 
Durchführung dieser Resolution alle Einrichtungen und 
Hilfen zur Verfügung zu stellen; 

3. fordert die Regierungen aller anderen beteiligten 
Mitgliedstaaten auf, dem Generalsekretär alle in ihrem Besitz 
befindlichen sachdienlichen Informationen über arabischen 
Grundbesitz sowie arabische Vermögenswerte und Grund
stücksrechte in Israel zur Verfügung zu stellen, die ihm bei 
der Durchführung dieser Resolution dienlich sein könnten; 

4. mißbilligt die Weigerung Israels, mit dem General
sekretär bei der Durchführung der Resolutionen zu dieser 
Frage zusammenzuarbeiten; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

I 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

SCHUTZ VON PALÄSTINAFLÜCHTLrNGEN 

Die Generalversammlung, 

insbesondere unter Hinweis auf die in jüngerer Zeit 
verabschiedeten Resolutionen des Sicherheitsrats 605 (1987) 
vom 22. Dezember 1987, 607 (1988) vom 5. Januar 1988, 
608 (1988) vom 14. Januar 1988, 636 (1989) vom 6. Juli 
1989, 641 (1989) vom 30. August 1989, 672 (1990) vom 
12. Oktober 1990, 673 (1990) vom 24. Oktober 1990, 681 
(1990) vom 20. Dezember 1990, 694 (1991) vom 24. Mai 
1991 und 726 (1992) vom 6. Januar 1992, 
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sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen ES~ 7/5 vom 
26. Juni 1982, ES-7/6 und ES-7/8 vom 19. August 1982, 
ES-7/9 vom 24. September 1982, 371120 J vom 16. Dezem
ber 1982, 38/83 I vom 15. Dezember 1983, 39/99 I vom 
14. Dezember 1984, 401165 I vom 16. Dezember 1985, 
41/69 I vom 3. Dezember 1986,42/69 I vom 2. Dezember 
1987, 43nl vom 3. November 1988,43/57 I vom 6. Dezem
ber 1988, 44/47 I vom 8. Dezember 1989, 45173 I vom 
11. Dezember 1990 und 46/46 I vom 9. Dezember 1991, 

Kenntnis nehmend von dem gemäß Resolution 605 (1987) 
des Sicherheitsrats vorgelegten Bericht des Generalsekretärs 
vom 21. Januar 1988", dem gemäß Ratsresolution 
672 (1990) vorgelegten Bericht vom 31. Oktober 199029 

und dem gemäß Ratsresolution 681 (1990) vorgelegten 
Bericht vom 9. April 199130

, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs3l , 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf
!ragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom I. Juli 1991 bis 
30. Juni 1992", 

ernstlich besorgt und in höchstem Maße beunruhigt über 
die sich verschlechternde Situation in dem seit 1967 von 
Israel besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich 
Jerusalems, 

unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, Maßnahmen 
für den unparteiischen Schutz der unter israelischer Beset
zung lebenden palästinensischen Zivilbevölkerung zu prüfen, 

Bezug nehmend auf die humanitären Grundsätze des 
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten" sowie auf die Verpflichtun
gen, die sich aus der Landkriegsordnung in der Anlage zum 
Vierten Haager Abkommen von 190733 ergeben, 

zutiefst betroffen darüber, daß die palästinensische und die 
libanesische Bevölkerung trotz der besseren Sicherheitslage 
infolge der Dislozierung des libanesischen Heeres noch 
immer unter den andauernden israelischen Angriffshandlun
gen gegen Libanon und anderen feindseligen Handlungen 
leiden, 

I. macht Israel für die Sicherheit der Palästinaflüchtlinge 
in dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich 
Jerusalems und in den anderen von Israel seit 1967 besetzten 
arabischen Gebieten verantwortlich und fordert es auf, seine 
diesbezüglichen Verpflichtungen als Besatzungsmacht gemäß 
den einschlägigen Bestimmungen des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949" zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten zu erfüllen; 

2. fordert alle Hohen Vertragsparteien des Abkommens 
auf, durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß die 
Besatzungsmacht Israel das Abkommen im Einklang mit 
ihrer Verpflichtung nach Artikel 1 des Abkommens unter 
allen Umständen einhält; 

3. fordert den Sicherheitsrat nachdrücklich auf, sich 
unter Berücksichtigung der in den Berichten des Gene~ 
ralsekretärs vom 21. Januar 1988", 31. Oktober 1990" und 
9. April 1991'0 enthaltenen Empfehlungen mit der gegen
wärtigen Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet 
zu befassen; 

4. bittet den Generalsekretär und den Generalbeauf
!ragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten nachdrücklich, ihre Bemühungen 
zugunsten der Wahrung der Sicherheit, der gesetzlich 
verankerten Rechte sowie der Menschenrechte der Palästina
flüchtlinge in allen seit 1967 von Israel besetzten Gebieten 
fortzusetzen; 

5. fordert Israel abermals auf, alle unter Verletzung der 
Charta der Vereinten Nationen und der völkerrechtlichen 
Normen begangenen Angriffshandlungen gegen die libanesi
sche und die palästinensische Bevölkerung in Libanon ab 
sofort zu unterlassen; 

6. verlangt, daß die Besatzungsmacht Israel ane will
kürlich inhaftierten Palästinaflüchtlinge, einschließlich der 
Mitarbeiter des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten, sofort freiläßt; 

7. fordert Israel abermals auf, das Hilfswerk für die 
infolge der Invasion Libanons durch Israel im Jahre 1982 an 
seinem Vermögen und seinen Einrichtungen angerichteten 
Schäden zu entschädigen, unbeschadet Israels Verantwortung 
für alle infolge der Invasion entstandenen Schäden, sowie für 
andere infolge der Politik und Praktiken der Besatzungs
macht Israel in dem besetzten palästinensischen Gebiet 
entstandene Schäden; 

8. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit dem 
Generalbeauftragten der Generalversammlung vor Beginn 
ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

J 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

UNIVERSITÄT VON JERUSALEM (EL KUDS) FÜR 
PALÄSTINAFLÜCHTLINGE 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/146 G vom 
16. Dezember 1981, 371120 C vom 16. Dezember 1982, 
38/83 K vom 15. Dezember 1983, 39/99 K vom 14. De
zember 1984, 40/1650 und K vom 16. Dezember 1985, 
41/69 K vom 3. Dezember 1986,42/69 K vom 2. Dezember 
1987, 43/57 J vom 6. Dezember 1988, 44/47 J vom 8. De
zember 1989, 45173 J vom 11. Dezember 1990 und 46/46 J 
vom 9. Dezember 1991, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs", 

sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauf
!ragten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen Osten für die Zeit vom 1. Juli 1991 bis 
30. Juni 1992", 

1. betont die Notwendigkeit eines Ausbaus des Bildungs
systems in dem seit 5. Juni 1967 von Israel besetzten 
palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems und 
insbesondere die Notwendigkeit der Errichtung der geplanten 
Universität; 

2. ersucht den Generalsekretär, gemäß Versammlungs
resolution 35/13 B vom 3. November 1980 und unter 
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gebührender Berücksich 'gung der mit dieser Resolution im 
Einklang stehenden Em fehlungen auch weiterhin alles zur 
Errichtung der Universi "t von Jerusalem (EI Kuds) zu tun; 

3. fordert die Besa ungsmacht Israel abemulls auf, die 
Durchführung dieser lution zu unterstützen und die 
Hindernisse zu beseitige ,die sie der Errichtung der Univer
sität von Jernsalem (E±Uds) entgegenstellt; 

4. ersucht den Ge eralsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf i achtundvierzigsten Tagung über 
den Stand der Durchfü~ng dieser Resolution Bericht zu 
erstatten. 

SCHUTZ PALÄSTINENSIS 
BILDUNGSEINRI 
SICHERHEIT DER E 
VEREINlEN NATIO 
NAHEN OSTEN IN D 
GEBIET 

K 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

HER SCHÜLER UND STUDENTEN UND 
GEN SOWIE GEWÄHRLEISTUNG DER 
ICllTIJNGEN DES HILPSWBRKS DER 

FÜR PALÄSTINAPLÜCII1LINGE IM 
BESETZTEN PALÄSTINENSISCHEN 

Die Generalversamm ung, 

unter Hinweis auf 
cherheitsrats vom 22. 

ie Resolution 605 (1987) des Si
ezember 1987, 

unler Hinweis auf i e Resolutionen 43/21 vom 3. No
vember 1988, 43/57 I vom 6. Dezember 1988, 44/2 vom 
6. Oktober 1989, 44147 K vom 8. Dezember 1989, 45n3 K 
vom 11. Dezember 19 0 und 46/46 K vom 9. Dezember 
1991, 

Kenntnis nehmend v n dem gemäß Resolution 605 (1987) 
des Sicherheitsrats vor elegten Bericht des Generalsekretärs 
vom 21. Januar 1988', dem gemäß Ratsresolution 672 
(1990) vorgelegten Be cht vom 31. Oktober 1990" und dem 
gemäß Ratsresolution 81 (1990) vorgelegten Bericht vom 
9. April 1991"', 

nach Behandlung d Berichts des Generalsekretärs", 

ng des Berichts des Generalbeauf
tragten des Hilfswerks er Vereinten Nationen für Palästina
flüchtlinge im Nahen sten für die Zeit vom I. Juli 1991 bis 
30. Juni 199217

, 

insbesondere Kennt is nehmend von Ziffer 111 dieses 
Berichts, in dem es hei t, daß im Berichtszeitraum !t Angehö
rige der israelischen icherheitskräfte auf dem Westufer 
1I7mal und im Gaz reifen 210mal in Einrichtungen des 
Hilfswerks eingedrun n sind" und daß "das Hilfswerk 94 
Fälle des Vordringens in Räumlichkeiten von Krankenhäu
sern verzeichnete" un daß "arn 26. November 1991 Grenz
polizisten mit Träneng in eine [UNRWA]-Mädchenschule 
im Lager Shu-fat auf d m Westufer schossen, woraufhin sich 
zu Schaden gekomm e Schülerinnen und Mitglieder des 
Lehrkörpers in ärztli he Behandlung, zwei schwangere 
Lehrerinnen sogar i Krankenhausbehandlung begeben 
mußten", 

ernsthaft besorgt u d in höchstem Maße beunruhigt über 
die sich verschlechte de Situation in dem seit 1967 von 

Israel besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich 
Jerusalems, 

1. verurteilt die wiederholten israelischen Überfalle auf 
die Räumlichkeiten und Einrichtungen des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 
und fordert die Besatzungsmacht Israel auf, solche Überfalle 
zu unterlassen; 

2. mißbilligt die Politik und die Praktiken der Besat
zungsmacht Israel, die zur längeren Schließung von Bil
dungs- und Berufsausbildungseinrichtungen, von denen viele 
vom Hilfswerk betrieben werden, und zur wiederholten 
Unterbrechung des medizinischen Dienstleistungsbetriebes 
geführt haben; 

3. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, sofort sämtli
che geschlossenen Bildungs- und Berufsausbildungsein
richtungen zu öffnen und sie danach nicht wieder zu schlie
ßen; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

47 no. Bericht des Sonderausschusses zur Untersuchung 
israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Ara
her der hesetzten Gebiete beeinträchtigen 

A 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Zielen und Grundsätzen der Charta der 
Vereinten Nationen sowie von den Grundsätzen und Bestim
mungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte", 

in Kenntnis des seit dem 9. Dezember 1987 andauernden 
Aufstands ("Intifadah") des palästinensischen Volkes gegen 
die israelische Besetzung, dem seitens der Weltöffentlichkeit 
große Aufmerksamkeit und Anteilnahme entgegengebracht 
wird, 

zutiefst besorgt über die alarmierende Situation in dem seit 
1967 besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich 
Jerusalems sowie in den anderen besetzten arabischen 
Gebieten infolge der fortdauernden Besetzung durch die 
Besatzungsmacht Israel und die von ihr gegen das palästi
nensische Volk verfolgte hartnäckige Politik, 

eingedenk der Bestimmungen des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten" sowie anderer einschlägiger Übereinkünfte und 
Regelungen, 

unter BerUcksichtigung der Notwendigkeit, Maßnahmen 
zum unparteiischen Schutz des unter israelischer Besetzung 
lebenden palästinensischen Volkes in Erwägung zu ziehen, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

unler Hinweis insbesondere auf die Resolution 681 (1990) 
des Sicherheitsrats vom 20. Dezember 1990, in deren Ziffer 
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6 der Rat den Generalsekretär ersucht hat, "in Zusammen
arbeit mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz 
den in seinem Bericht dargelegten Gedanken hinsichtlich der 
Einberufung eines Treffens der Hohen Vertragsparteien des 
Abkommens zur Beratung möglicher Maßnahmen ihrerseits 
nach dem Abkommen weiterzuentwickeln und zu diesem 
Zweck die Parteien zu bitten, ihre Auffassungen zu der 
Frage, wie dieser Gedanke zu den Zielen des Abkommens 
beitragen könnte, sowie zu anderen einschlägigen Fragen zu 
unterbreIten, und dem Rat darüber Bericht zu erstatten", 

sowie unter Hinweis auf alle ihre Resolutionen zu dem 
Thema, zuletzt Resolution 46/47 A vom 9, Dezember 1991, 

ferner unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen 
der Menschenrechtskommission, namentlich deren Resolutio
nen 1992/1, 1992/2 A und B, 1992/3 und 1992/4 vom 
14. Februar 1992 und 1992/70 vom 4. März 1992", 

nach Behandlung der Berichte des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gebieten beeinträchtigen", die unter anderem 
öffentliche Erklärungen von offiziellen Vertretern der 
Besatzungsmacht Israel enthalten, in denen sich diese selbst 
belasten, 

sowie nach Behandlung der Berichte des Generalsekretärs 
vom 21. Januar 1988", 31. Oktober 1990", 9. April 1991'· 
und 23. Oktober 1992", 

1. würdigt die Bemühungen des Sonderausschusses zur 
Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte 
des palästinensischen Volkes und anderer Araber der 
besetzten Gebiete beeinträchtigen, um die Erföllung der ihm 
von der Generalversammlung übertragenen Aufgaben sowie 
seine Unparteilichkeit; 

2. mißbilligt die anhaltende Weigerung Israels, dem 
Sonderausschuß Zugang zu dem besetzten palästinensischen 
Gebiet einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von 
Israel besetzten arabischen Gebieten zu gewähren, und 
verlangt, daß Israel dem Sonderausschuß Zugang zu diesen 
Gebieten gewährt; 

3. erklärt erneut, daß allein schon die Tatsache der 
Besetzung eine schwere Verletzung der Menschenrechte des 
palästinensischen Volkes in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von 
Israel besetzten arabischen Gebieten darstellt; 

4. verurteilt die fortgesetzte beharrliche Verletzung des 
Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten" und anderer anwendbarer 
internationaler Übereinkünfte durch Israel und verurteilt 
insbesondere diejenigen Verletzungen, die in dem Abkom
men als "schwere Verletzungen" desselben bezeichnet 
werden; 

5. bekräftigt in Übereinstimmung mit dem Abkommen, 
daß die israelische militärische Besetzung des palästinensi
sehen Gebiets einschließlich Jerusalems und anderer arabi
scher Gebiete voröbergehender Natur ist und daher der 
Besatzungsmacht keinerlei Rechte bezüglich der territorialen 
Unversehrtheit der besetzten Gebiete einräumt; 

6. verurteilt insbesondere die israelischen Politiken und 
Praktiken der kollektiven Bestrafung, der Zerstörung und des 

Abrisses von Häusern, des Einsatzes von verdeckten Ein
heiten als Todesschwadronen sowie der Mißhandlung und 
Folterung von Gefangenen; 

7. verurteilt entschieden die Unterstellung des besetzten 
syrischen Golan unter israelisches Recht sowie unter die 
israelische Rechtsprechung und Verwaltung, was zur 
faktischen Annexion dieses Gebiets geführt hat; 

8. verurteilt die israelische Unterdröckung und Schlie
ßung der Bildungseinrichrungen im besetzten syrischen 
Golan, insbesondere das Verbot syrischer Lehrbücher, des 
syrischen Bildungssystems und die Tatsache, daß syrische 
Studenten vom Studium an syrischen Universitäten abgehal
ten werden, daß syrischen Studenten, die in der Syrischen 
Arabischen Republik studieren, das Recht auf Rückkehr 
verweigert wird, daß syrische Schüler und Studenten 
gezwungen werden, Hebräisch zu lernen, daß ihnen Klassen 
aufgezwungen werden, die Haß, Vorurteile und religiöse 
Intoleranz fordern, und daß Lehrer entlassen werden - samt 
und sonders Praktiken, die eine eindeutige Verletzung des 
Abkommens" darstellen; 

9. verurteilt nachdrücklich die Ausstattung israelischer 
Siedler in den besetzten Gebieten mit Waffen, damit sie 
Gewalthandlungen gegen Palästinenser und andere Araber 
begehen können, die Tote und Verletzte fordern; 

10. bittet den Sicherheitsrat nachdrücklich, sich mit der 
derzeitigen Situation in dem seit 1967 von Israel besetzten 
palästinensischen Gebiet zu beschäftigen, unter Beröcksichti
gung der Empfehlungen in den Berichten des Generalsekre
tärs und mit dem Ziel, dem wehrlosen palästinensischen 
Volk bis zum Rückzug der Besatzungsmacht Israel aus dem 
besetzten palästinensischen Gebiet internationalen Schutz zu 
verschaffen; 

11. erklärt erneut, daß Israels Politik der Ansiedlung von 
Teilen seiner Bevölkerung und von Neueinwanderern in 
diesen besetzten Gebieten eine flagrante Verletzung des 
Abkommens und der entsprechenden Resolutionen der 
Vereinten Nationen darstellt; 

12. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die Wieder
eröffnung des römisch-katholischen Hospizes in Jerusalern 
zu gestatten, damit die notwendige gesundheitliche Betreu
ung und medizinische Versorgung der in der Stadt lebenden 
Palästinenser auch weiterhin gesichert ist; 

13. fordert die Besatzungsmacht Israel außerdem auf, in 
Durchföhrung der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats 
vom 14. Juni 1967 durch sofortige Maßnahmen die Rück
kehr aller vertriebenen arabischen und palästinensischen 
Einwohner in ihre Heimstätten oder an ihre früheren Wohn
orte in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten zu 
ermöglichen; 

14. bittet nachdrücklich die internationalen Organisa
tionen, einschließlich der Sonderorganisationen und ins
besondere der Internationalen Arbeitsorganisation, der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur und der Weltgesundheitsorganisation, die 
Situation in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein
schließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel 
besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu unter
suchen, was das Bildungs- und Gesundheitswesen betrifft; 
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15. ruft alle Staaten~lin.sbesondere die Vertragsstaaten des e) der Generalversammlung auf ihrer aChtundvierzigsten 
Abkommens gemäß Artikel 1, sowie die internationalen Tagung über die ihm mit dieser Resolution übertragenen 
Organisationen einsctlließlich der Sonderorganisationen Aufgaben Bericht zu erstatten; 
erneut auf, keine von der Besatzungsmacht Israel in den 
besetzten Gebieten vorgenommenen Veränderungen an
zuerkennen und keine Maßnahmen, auch keine Hilfsmaßnah
men, zu ergreifen, die sich Israel bei der Verfolgung seiner 
Annexions- und Kolonjalisierungspolitik oder der anderen in 
dieser Resolution genajtnten Politiken und Praktiken zunutze 
machen könnte; 

16. ersucht den So erausschuß, bis zur baldigen Beendi
gung der israelischen esetzung die israelischen Politiken 
und Praktiken in besetzten palästinensischen Gebiet 
einschließlich lerusale s und anderen seit 1967 von Israel 
besetzten arabischen ebieten auch weiterhin zu unter
suchen, sich zur Gew' eistung des Wohls und der Men
schenrechte der Völk der besetzten Gebiete gegebenenfalls 
mit dem Internation en Komitee vom Roten Kreuz im 
Einklang mit dessen orschriften ins Benehmen zu setzen 
und dem Generalsekre so bald wie möglich und danach je 
nach Notwendigkeit richt zu erstatten; 

17. ersucht den So 
sekretär regelmäßig 
Situation in dem 
zulegen; 

erausscbuß außerdem, dem General
riodische Berichte über die jeweilige 
tzten palästinensischen Gebiet vor-

18. ersucht den So derausschuß ferner, die Behandlung 
von Gefangenen in d besetzten palästinensischen Gebiet 
einschließlich lerusal ms und anderen seit 1967 von Israel 
besetzten arabischen Gebieten auch weiterhin zu unter
suchen; 

19. verurteilt die eigerung Israels, Personen aus dem 
besetzten palästinensi ehen Gebiet vor dem Sonderausschuß 
als Zeugen auftreten nd sie an Konferenzen und Tagungen 
auBerhalb des besetzte palästinensischen Gebiets teilnehmen 
zu lassen; 

20. verlangt, daß ie Besatzungsmacht Israel sofort alle 
Dokumente und U rlagen, die aus dem Islamischen 
Scheria-Gericht im b setzten lerusalem entwendet worden 
sind, an die Beamten dieses Gerichts zurückgibt; 

21. ersucht den G neralsekretär, 

a) dem Sondera schuß alle erforderlichen Hilfen zu 
gewähren, auch sow it diese für Besuche in den besetzten 
Gebieten benötigt we en, damit er die in dieser Resolution 
genannten israelisch Politiken und Praktiken untersuchen 
kann; 

b) dem Sonderau schuß erforderlichenfalls auch künftig 
zusätzliche Mitarbeit r zur Verftigung zu stellen, die ihn bei 
der Wahrnehmung s ner Aufgaben unterstützen; 

c) den Mitgli 
periodischen Berich 

taaten die in Ziffer 17 erwähnten 
regelmäßig zukommen zu lassen; 

d) über die Se tariats-Hauptabteilung Presse und 
Information mit allen verfügbaren Mitteln für eine möglichst 
weite Verbreitung de Berichte des Sonderausschusses sowie 
von Informationen .. er seine Tätigkeit und seine Arbeits
ergebnisse zu sorge und nötigenfalls vergriffene Berichte 
des Sonderausschus s neu aufzulegen; 

22. beschließt die Aufnahme des Punktes "Bericht des 
Sonderausschusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, 
die die Menschenrechte des palästinensischen Volkes und 
anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigen" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

B 

Die Generalversammlung, 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

unter Hinweis auf die Resolution 465 (1980) des Si
cherheitsrats vom 1. März 1980, in der der Rat unter 
anderem erklärt hat, daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten" auf die seit 1967' von Israel besetzten arabischen 
Gebiete einschließlich Jerusalems Anwendung findet, 

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicher
heitsrats 672 (1990) vom 12. Oktober 1990, 673 (1990) vom 
24. Oktober 1990 und 681 (1990) vom 20. Dezember 1990, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3092 A 
(XXVIII) vom 7. Dezember 1973, 3240 B (XXIX) vom 
29. November 1974, 3525 B (XXX) vom 15. Dezember 
1975, 31/106 B vom 16. Dezember 1976, 32191 A vom 
13. Dezember 1977, 33/113 A vom 18. Dezember 1978, 
34/90 B vom 12. Dezember 1979, 35/122 A vom 11. De
zember 1980, 36/147 A vom 16. Dezember 1981, 37/88 A 
vom 10. Dezember 1982, 38n9 B vom 15. Dezember 1983, 
39/95 B vom 14. Dezember 1984, 40/161 B vom 16. De
zember 1985, 41/63 B vom 3. Dezember 1986, 421160 B 
vom 8. Dezember 1987, 43/58 B vom 6. Dezember 1988, 
44/48 B vom 8. Dezember 1989, 45n4 B vom 11. Dezember 
1990 und 46/47 B vom 9. Dezember 1991, 

unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs vom 
21. Januar 1988", 31. Oktober 1990" und 9. April 199130 

und Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärs vom 23. Oktober 1992", 

in Anbetracht dessen, daß die Förderung der Achtung der 
sich aus der Charta der Vereinten Nationen und anderen 
völkerrechtlichen Übereinkünften und Regeln ableitenden 
Verpflichtungen zu den wichtigsten Zielen und Grundsätzen 
der Vereinten Nationen gehört, 

eingedenk der Bestimmungen des Abkommens", 

angesichts dessen, daß Israel und die in Betracht kom
menden arabischen Staaten, deren Gebiete Israel seit Juni 
1967 besetzt hält, Vertragsparteien dieses Abkommens sind, 

unter Berücksichtigung dessen, daß sich die Vertrags
staaten des Abkommens gemäß Artikel 1 verpflichten, unter 
allen Umständen das Abkommen nicht nur einzuhalten, 
sondern auch seine Einhaltung sicherzustellen, 

1. erklärt erneut, daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich 
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Jernsalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabi
sche Gebiete Anwendung findet; 

2. verurteilt erneut das Versäumnis der Besatzungsmacht 
Israel, die Gültigkeit dieses Abkommens für die seit 1967 
von ihm besetzten Gebiete einschließlich lernsalems an
zuerkennen; 

3. verlangt nachdrUcklieh, daß Israel die De-jure
Gültigkeit des Abkommens akzeptiert und seine Bestim
mungen in dem besetzten palästinensischen Gebiet ein
schließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von ihm 
besetzten arabischen Gebieten einhält; 

4. fordert alle Vertragsstaaten des Abkommens nach
drUcklich auf, alles zu tun, um in dem besetzten palästinensi
sehen Gebiet einschließlichlerusalems und anderen seit 1967 
von Israel besetzten arabischen Gebieten die Achtung und 
Einhaltung seiner Bestimmungen sicherzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

c 
Die Generalversammlung I 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 465 
(1980) vom I. März 1980, 605 (1987) vom 22. Dezember 
1987, 672 (1990) vom 12. Oktober 1990, 673 (1990) vom 
24. Oktober 1990,681 (1990) vom 20. Dezember 1990 und 
726 (1992) vom 6. Januar 1992, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3215 vom 
28. Oktober 1977, 33/113 B vom 18. Dezember 1978, 
34/90 C vom 12. Dezember 1979, 35/122 B vom 11. De
zember 1980, 36/147 B vom 16. Dezember 1981, 37/88 B 
vom 10. Dezember 1982, 38n9 C vom 15. Dezember 1983, 
39/95 C vom 14. Dezember 1984, 40/161 C vom 16. De
zember 1985, 41/63 C vom 3. Dezember 1986, 421160 C 
vom 8. Dezember 1987, 43/58 C vom 6. Dezember 1988, 
44/48 C vom 8. Dezember 1989, 45n4 C vom 11. Dezember 
1990 und 46/47 C vom 9. Dezember 1991, 

mit dem Ausdruck großer Unruhe und Besorgnis über den 
Ernst der derzeitigen Lage in dem besetzten palästinensi
sehen Gebiet einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 
von Israel besetzten arabischen Gebieten infolge der an
haltenden israelischen Besetzung sowie infolge der Maßnah
men und Handlungen der Besatzungsmacht Israel, die auf die 
Veränderung des Rechtsstatus, der geographischen Gestalt 
und der demographischen Zusammensetzung dieser Gebiete 
abzielen, 

unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretiirs vom 
21. Januar 1988", 31. Oktober 1990'" und 9. April 1991" 
und Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärs vom 23. Oktober 1992"', 

bestätigend, daß das Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten" auf 
das gesamte besetzte palästinensische Gebiet einschließlich 
lerusalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabi
sche Gebiete Anwendung findet, 

1. stellt fest, daß alle solchen Maßnahmen und Handlun
gen Israels in dem besetzten palästinensischen Gebiet 
einschließlich Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel 
besetzten arabischen Gebieten eine Verletzung der ein
schlägigen Bestimmungen des Genfer Abkommens vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten darstellen, die Bemühungen zur Herbeiführung eines 
umfassenden, gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen 
Osten ernsthaft behindern und daher keine rechtliche 
Gültigkeit haben; 

2. mißbilligt entschieden Israels Beharren auf solchen 
Maßnahmen, insbesondere auf der Errichtung von Siedlun
gen in dem besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich 
Jerusalems und anderen seit 1967 von Israel besetzten 
arabischen Gebieten; 

3. verlangt, daß sich Israel in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen des Völkerrechts und den Bestimmungen des 
genannten Abkommens32 strikt an seine internationalen 
Verpflichtungen hält; 

4. verlangt erneut, daß die Besatzungsmacht Israel 
umgehend von allen Handlungen abläßt, die zu einer 
Veränderung des Rechtsstatus, der geographischen Gestalt 
oder der demographischen Zusammensetzung des besetzten 
palästinensischen Gebiets einschließlich Jerusalems und 
anderer seit 1967 von Israel besetzter arabischer Gebiete 
führen würden; 

5. fordert alle Vertragsstaaten des Abkommens nach
drUcklich auf, die Bestimmungen des Abkommens zu 
beachten und alles zu tun, um die Achtung und Einhaltung 
seiner Bestimmungen in dem gesamten besetzten palästinen
sischen Gebiet einschließlich Jernsalems und anderen seit 
1967 von Israel besetzten arabischen Gebieten sicherzustel
len~ 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

D 

Die Generalversammlung, 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

unter Hinweis auf die Resolution 605 (1987) des Si
cherheitsrats vom 22. Dezember 1987, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 38n9 A vom 
15. Dezember 1983, 39/95 A vom 14. Dezember 1984, 
401161 A vom 16. Dezember 1985, 41/63 A vom 3. De
zember 1986, 42/160 A vom 8. Dezember 1987,43121 vom 
3. November 1988, 43/58 D vom 6. Dezember 1988, 4412 
vom 6. Oktober 1989, 44/48 D vom 8. Dezember 1989, 
45n4 D von 11. Dezember 1990 und 46/47 D vom 9. De
zember 1991, 

Kenntnis nehmend von den Berichten des Sonderaus
schusses zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die 
Menschenrechte des palästinensischen Volkes und anderer 
Araber der besetzten Gebieten beeinträchtigen", 

unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs vom 
21. Januar 1988" und 31. Oktober 1990" und Kenntnis 
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nehmend von dem 
23. Oktober 1992", 

I. mißbilligt die will 
haltung von Tausende 
wegen des Widerstands 
bestimmung gegen die 

2. fordert die Besa 
neoser und anderen 
inhaftiert sind oder gef 

richt des Generalsekretärs vom 

.. liehe Inhaftierung oder Gefangen
von Palästinensern durch Israel 

den sie zur Erlangung der Selbst
esetzung leisten; 

ungsmacht Israel auf, alle Palästi
ber freizulassen, die willkürlich 
gengehalten werden; 

3. ersucht den Gene alsekretär, der Generalversammlung 
so bald wie möglich, pätestens jedoch zu Beginn ihrer 
achtundvierzigsten Tag ng, über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu e latten. 

E 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

Die Generalversamm ung, 

unter Hinweis auf die esolutionen des Sicherheitsrats 605 
(1987) vom 22. Dezem r 1987, 607 (1988) vom 5. Januar 
1988, 608 (1988) vom 14. Januar 1988, 636 (1989) vom 
6. Juli 1989, 641 (1989 vom 30. August 1989, 672 (1990) 
vom 12. Oktober 1990, 673 (1990) vom 24. Oktober 1990, 
681 (1990) vom 20. zember 1990, 694 (1991) vom 
24. Mai 1991 und 726 1992) vom 6. Januar 1992, 

sowie unter Hinweis uf die Berichte des Generalsekretärs 
vom 21. Januar 1988', 31. Oktober 199019 und 9. April 
1991'" und Kenntnis ne end von dem Bericht des General
sekretärs vom 23. Okt er 1992", 

ferner unter Hinwei auf das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum chutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten", insbesondere uf Artikel I und den ersten Absatz 
von Artikel 49, welche lauten: 

Die Hohen Ve 
vorliegende Abko 
und seine Einhaltun 

"Artikel 1 

gsparteien verpflichten sich, das 
n unter allen Umständen einzuha1ten 
sicherzustellen. " 

Einzel- oder senzwangsverschickungen sowie 
Verschleppungen vo geschützten Personen aus besetztem 
Gebiet nach dem biet der Besatzungsmacht oder 
irgendeines anderen besetzten oder unbesetzten Staates 
sind ohne Rücksicht auf deren Beweggrund untersagt ... " 

erneut erkliirend, d das Abkommen auf das besetzte 
palästinensische Gebie einschließlich Jerusalems und andere 
seit 1967 von Israel etzte arabische Gebiete Anwendung 
finde~ 

I. mißbilligl auf s enlschiedensle, daß die Besat-
zungsmacht Israel d n einschlägigen Resolutionen und 
Beschlüssen des Sich rheitsrats und den Resolutionen der 
Generalversammlung eh wie vor nicht Folge leistet; 

ie Regierung der Besatzungsmacht 
ehörden mit der Ausweisung von 

Palästinensern getroffenen illegalen Maßna1unen rückgängig 
macht und den Palästinensern die sofortige Rückkehr 
erleichtert; 

3. fordert die Besatzungsmacht Israel auf, die Aus
weisung VOn Palästinensern ab sofort einzustellen und sich 
genauestens an die Bestimmungen des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten zu halten; 

4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
so bald wie möglich, spätestens jedoch zu Beginn ihrer 
achtundvierzigsten Tagung, über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

F 

Die Generalversammlung, 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

tief besorgi darüber, daß sich die seit 1967 besetzten 
arabischen Gebiete weiter unter israelischer militärischer 
Besatzung befinden, 

unler Hinweis auf die Resolution 497 (1981) des Si
cherheitsrats vom 17. Dezember 1981, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 36/226 B vom 
17. Dezember 1981, ES-9/1 vom 5. Februar 1982, 37/88 E 
vom 10. Dezember 1982, 38179 F vom 15. Dezember 1983, 
39195 F vom 14. Dezember 1984, 401161 F vom 16. Dezem
ber 1985, 41163 F vom 3. Dezember 1986, 42/160 F vom 
8. Dezember 1987, 43nl vom 3. November 1988, 43/58 F 
vom 6. Dezember 1988, 44n vom 6. Oktober 1989,44/48 F 
vom 8. Dezember 1989, 45174 F vom I!. Dezember 1990 
und 46/47 F vom 9. Dezember 1991, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 
23. Oktober 1992", 

unler Hinweis auf ihre früheren Resolutionen, insbesondere 
die Resolutionen 3414 (XXX) vom 5. Dezember 1975, 31161 
vom 9. Dezember 1976, 32nO vom 25. November 1977, 
33/28 und 33/29 vom 7. Dezember 1978, 34170 vom 
6. Dezember 1979 und 351122 E vom 11. Dezember 1980, 
mit denen sie unter anderem Israel aufgefordert hat, seine 
Besetzung der arabischen Gebiete zu beenden und sich aus 
allen diesen Gebieten zurückzuziehen, 

erneul die Unrechtmäßigkeit des israelischen Beschlusses 
vom 14. Dezember 1981 bekräftigend, den besetzten syri
schen Golan seinem Recht, seiner Rechtsprechung und seiner 
Verwaltung zu unterstellen, was zur faktischen Annexion 
dieses Gebiets geführt hat, 

erneul erkliirend, daß die gewaltsame Aneignung von 
Gebieten nach der Charta der Vereinten Nationen unzulässig 
ist und daß alle von Israel auf diese Weise besetzten Gebiete 
zurückgegeben werden müssen, 

unler Hinweis auf das Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten", 

erneut erklärend, daß dieses Abkommen auf den besetzten 
syrischen Golan Anwendung findet, 
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eingedenk der Resolution 237 (1967) des Sicherheitsrats 
vom 14. Juni 1967, 

I. verurteilt nachdrUcklieh die Weigerung der Besat
zungsmacht Israel, den entsprechenden Resolutionen der 
Generalversammlung und des Sicherheitsrats Folge zu 
leisten, insbesondere der Ratsresolution 497 (1981), in der 
der Rat unter anderem beschlossen hat, daß der Beschluß 
Israels, den besetzten syrischen Golan seinem Recht, seiner 
Rechtsprechung und seiner Verwaltung zu unterstellen, null 
und nichtig und ohne völkerrechtliche Wirkung ist, und 
verlangt hat, daß die Besatzungsmacht Israel ihren Beschluß 
umgehend rückgängig macht; 

2. verurteilt Israel dafür, daß es darauf beharrt, das 
äußere Erscheinungsbild, die demographische Zusammen
setzung, die institutionelle Struktur und den Rechtsstatus des 
besetzten syrischen Golan zu verändern; 

3. stelltfest, daß alle bisherigen oder künftigen gesetzge
berischen und administrativen Maßnahmen und Handlungen 
der Besatzungsmacht Israel, die eine Veränderung des 
Charakters und des Rechtsstatus des syrischen Golan zum 
Ziel haben, null und nichtig sind, eine flagrante Verletzung 
des Völkerrechts und des Genfer Abkommens vom 12. Au
gust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten 
darstellen und keinerlei Rechtswirkung haben; 

4. verurteilt Israel nachdrücklich wegen seiner Versuche, 
den syrischen Bürgern im besetzten syrischen Golan die 
israelische Staatsangehörigkeit und israelische Personal
ausweise aufzuzwingen. und fordert es auf. von seinen 
Repressivmaßnahmen gegen die Bevölkerung des besetzten 
syrischen Golan abzulassen; 

5. mißbilligt die Verletzungen des Abkommens durch 
Israel; 

6. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, keine der oben 
erwähnten gesetzgeberischen oder administrativen Maßnah
men und Handlungen anzuerkennen; 

7. ersucht den Generalsekretär, der General versammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

G 

Die Generalversammlung, 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

eingedenk des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 
zum Schutze von Zivilpersone'n in Kriegszeiten32

, 

zutiefst besorgt darüber, daß die Besatzungsmacht Israel 
die Bildungseinrichtungen in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet weiteren und noch stärkeren Schikanen aussetzt, 

unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 605 
(1987) vom 22. Dezember 1987,672 (1990) vom 12. Okto
ber 1990, 673 (1990) vom 24. Oktober 1990 und 681 (1990) 
vom 20. Dezember 1990, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 38n9 G vom 
15. Dezember 1983, 39/95 G vom 14. Dezember 1984, 
401161 G vom 16. Dezember 1985, 41/63 G vom 3. De-

zember 1986,421160 G vom 8. Dezember 1987,43121 vom 
3. November 1988, 43/58 G vom 6. Dezember 1988, 44/2 
vom 6. Oktober 1989, 44/48 G vom 8. Dezember 1989, 
45n4 G vom 11. Dezember 1990 und 46/47 G vom 9. De
zember 1991, 

ferner unter Hinweis auf die Berichte des Generalsekretärs 
vom 21. Januar 1988", 31. Oktober 1990" und 9. April 
1991 30 und Kenntuis nehmend von dem Bericht des General
sekretärs vom 23. Oktober 199244

, 

Kenntnis nehmend von den entsprechenden Beschlüssen 
des Exekutivrats der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur hinsichtlich der in dem 
besetzten palästinensischen Gebiet herrschenden Situation auf 
dem Bildungs- und Kultursektor, 

I. erklärt erneut, daß das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegs
zeiten auf das besetzte palästinensische Gebiet einschließlich 
Jernsalems und andere seit 1967 von Israel besetzte arabi
sche Gebiete Anwendung findet; 

2. verurteilt die israelischen Politiken und Praktiken 
gegenüber palästinensischen Schülern, Studenten und 
Lehrkräften an Schulen, Universitäten und anderen Bildungs
einrichtungen in dem besetzten paIästinensischen Gebiet, 
insbesondere die Feuereröffnung auf wehrlose Schüler und 
Studenten, die viele Opfer gefordert hat; 

3. verurteilt a/.if3erdem die systematische israelische 
Repressionskampagne gegen Universitäten, Schulen und 
andere Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen sowie die 
lange Schließung zahlreicher Einrichtungen in dem besetzten 
palästinensischen Gebiet, wodurch unter flagranter Ver
letzung des Abkommens das akademische Leben an den 
palästinensischen Universitäten dadurch eingeengt und 
behindert wird, daß die Auswahl von Lehrveranstaltungen, 
Lehrbüchern und Studienplänen. die Zulassung von Studen
ten und die Ernennung von Mitgliedern des Lehrkörpers der 
Kontrolle und Aufsicht der militärischen Besatzungsbehörden 
unterstellt werden; 

4. verlangt, daß die Besatzungsmacht Israel das genannte 
Abkommen einhält, alle gegen sämtliche Bildungseinrichtun
gen unternommenen Handlungen und Maßnahmen rückgän
gig macht, die Freiheit dieser Institutionen gewährleistet und 
den reibungslosen Betrieb an Universitäten, Schulen und 
anderen Bildungseinrichtungen ab sofort nicht mehr behin
dert; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
so bald wie möglich, spätestens jedoch zu Beginn ihrer 
achtundvierzigsten Tagung, über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

47nl, Umfassende Überprüfung aller TeUaspekte des 
Fragenkomplexes der Frledensoperationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2006 (XIX) vom 
18. Februar 1965 und alle anderen einschlägigen Resolutio
nen, 
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unter Hinweis insbe ondere auf ihre Resolution 46/48 vom 
9. Dezember 1991, I 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die der Sonderaus
schuß für friedensichernde Operationen auf seinen jüngsten 
Tagungen erzielt hat, 

überzeugt, daß die Wirksamkeit der Vereinten Nationen 
bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit durch Frie ensoperationen erhöht wird, 

in der Erwägung, daß die friedenschaffenden Aktivitäten 
des Generalsekretärs nd der Organe der Vereinten Nationen. 
das heißt Maßnahme deren Ziel darin besteht, im wesentli
chen durch friedlich Mittel, wie sie in Kapitel VI der 
Charta der Vereint n Nationen vorgesehen sind, eine 
Einigung zwischen erfeindeten Parteien herbeizuführen, 
eine wesentliche Auf abe der Vereinten Nationen darstellen 
und zu den wichtige Mitteln zur Verhütung, Eindämmung 
und Beilegung von treitigkeiten sowie zur Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit zählen, 

unter Berücksichti ng dessen, daß die Vereinten Nationen 
angesichts ihrer zun enden Aktivitäten auf dem Gebiet 
der Friedenssieberun mehr menschliche, finanzielle und 
materielle Ressour n henötigen und daß diese besser 
verwaltet werden mü sen. 

im Bewußtsein d äußerst schwierigen Finanzlage der 
Vereinten Nationen u d ihrer Friedensoperationen sowie der 
schweren Belastung, welcbe die truppenstellenden Staaten, 
insbesondere die Ent icldungsländer unter ihnen, zu tragen 
haben, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Tätigkeit r Vereinten Nationen" und insbeson
dere von seinem B . cht mit dem Titel "Agenda für den 
Frieden .. 46 ~ 

sowie Kenntnis ne mend von dem nützlichen Meinungs
austausch über die" genda für den Frieden", der während 
der intersessionellen Sitzungen des zur Behandlung dieses 
Berichtes eingesetzt n Sonderausschusses" stattgefunden 
hat, sowie von der olle des Sonderausschusses bei der 
weiteren Analyse un Behandlung der Frage, insbesondere 
was die Friedensope ationen betrifft, 

unter Hinweis au ihre Aussprache über Punkt 10 der 
Tagesordnung währ nd der siebenundvierzigsten Tagung 
sowie insbesondere auf die von den Mitgliedstaaten zur 
"Agenda für den F· en" zum Ausdruck gebrachten Auf
fassungen", 

sowie unter Hinw is darauf, daß der Sicherheitsrat in der 
vom Präsidenten des Rates am 29. Oktober 1992 abgegebe
nen Erldärung zur" genda für den Frieden"" unter ande
rem seine U nterstü ung für die Vorschläge in den Ziffern 
51 und 52 des Beric ts bekundet hat, 

nach Prüfung der Berichte des Sonderausschusses'" , 

I. nimmt Kennt is von den Berichten des Sonderaus
schusses für frieden ichemde Operationen; 

Ressourcen 

2. stellt fest, da nur wenige Mitgliedstaaten bisher den 
Fragebogen beantw rtet haben, den der Generalsekretär am 

21. Mai 1990 gemäß Resolution 44/49 der Generalversamm
lung vom 8. Dezember 1989 mit dem Ziel herausgegeben 
hat, die personellen, materiellen und technischen Ressourcen 
und Dienste zu ennitteln, welche die Mitgliedstaaten zu 
Friedensoperationen der Vereinten Nationen grundSätzlich 
beizutragen bereit wären, und bittet die Mitgliedstaaten, die 
noch keine Antwort eingereicht haben, nachdrücklich, dies 
nunmehr zu tun; 

3. ersucht den Generalsekretär, die Möglichkeit zu 
untersuchen, die Fonnulierung seines Fragebogens vom 
21. Mai 1990 zu verbessern, und den Fragebogen in regel
mäßigen Abständen neu zu verteilen; 

4. legt dem Generalsekretär nahe zu erwägen, einen 
gesonderten Fragebogen zu den zivilen Polizeieinheiten und 
zivilen Sachverständigen zu verteilen, welche die Mitglied
staaten zu Friedensoperationen der Vereinten Nationen 
beizutragen bereit wären; 

5. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, dem General
sekretär ihre Antwort zu diesen Fragebögen umgehend 
zuzuleiten; 

6. empfiehlt, die Leitlinien in dem derzeitigen Fragebo
gen weiter auszuführen und später in die "Orientierungs
hinweise" aufzunelunen. damit ein einheitlicher Aufbau der 
jeweiligen Standardeinheit erreicht wird; 

7. fordert das Sekretatiat auf, Konsultationen mit den 
Mitgliedstaaten zu führen und ihnen beim Ausfüllen der 
Fragebögen behilflich zu sein, damit ein einheitliches 
Vorgehen und eine einheitliche Interpretation gewährleistet 
ist; 

8. ersucht den Generalsekretär, ausgehend von den 
Fragebögen die freiwillige Anlage einer Reserve von 
Ressourcen durch die Mitgliedstaaten zu fördern, namentlich 
von Militäreinheiten, Militärbeobachtern, Zivilpolizei, 
wichtigem Stabspersonal und humanitären Gütern, die 
vorbehaltlich der einzelstaatlichen Zustimmung rasch für 
Friedensoperationen der Vereinten Nationen zur Verfügung 
gestellt werden könnten; 

9. legt den Mitgliedstaaten nahe, dem Generalsekretär 
mitzuteilen. inwieweit sie bereit sind, den Vereinten Natio
nen Truppen oder Einsatzmittel für Friedensoperationen zur 
Verfügung zu stellen, und welche Art von Einheiten oder 
Einsatzntitteln kurzfristig verfügbar wären, vorbehaltlich der 
übergeordneten Erfordernisse der Landesverteidigung sowie 
der Zustimmung der Regierungen, die sie zur Verfügung 
stellen; 

10. legt dem Sekretatiat und denjenigen Mitgliedstaaten, 
die eine solche Bereitschaft bekundet haben, nahe, in einen 
direkten Dialog einzutreten, damit der Generalsekretär 
genauer weiß, welche Truppen oder Kapazitäten den Ver
einten Nationen in welchem zeitlichen Rahmen für bestimm
te Friedensoperationen zur Verfügung gestellt werden 
können; 

11. betont, daß die Vereinten Nationen mit Ressourcen 
ausgestattet werden müssen, die ihren zunehmenden Auf
gaben auf dem Gebiet der Friedenssicherung entsprechen, 
insbesondere mit den notwendigen Ressourcen für die 
Anlaufphase solcher Einsätze; 
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Finanzierung 

12. weist darauf hin. daß die Finanzierung von Friedens
operationen nach Artikel 17 Absatz 2 der Charta der 
Vereinten Nationen in der gemeinsamen Verantwortung aller 
Mitgliedstaaten liegt, und fordert alle Mitgliedstaaten erneut 
auf, die veranlagten Beiträge in voller Höhe und rechtzeitig 
zu entrichten, und ermutigt diejenigen Staaten, die dazu in 
der Lage sind, für den Generalsekretär annehmbare freiwil
lige Beiträge zu leisten; 

13. weist von neuem darauf hin, daß an den vereinbarten 
Grundsätzen und Leitlinien für die Finanzierung aller 
Friedensoperationen der Vereinten Nationen festgehalten 
werden muß; 

14. betont, daß es notwendig ist, größere Finanz- und 
Verwaltungsvollmacht an die Truppenbefehlshaber oder bei 
Missionen mit mehreren Komponenten an die Sonderbeauf
tragten zu delegieren, damit die Missionen besser in der 
Lage sind, sich neuen Situationen und bestimmten Erforder
nissen anzupassen; 

15. regt an, in den entsprechenden Gremien die Ein
richtung eines Reservefonds oder andere geeignete Vor
kehrungen zur Verbesserung der Anlauffinanzierung von 
Friedensoperationen zu behandeln; 

16. betont außerdem, wie wichtig es ist, daß den truppen
steIlenden Staaten die ihnen zustehenden Beträge erstattet 
werden; 

17. hält es für wichtig, daß bei der Aufstellung künftiger 
Friedensoperationen die finanziellen Fragen auch weiterhin 
sorgfaItig geprüft werden, insbesondere im Planungsstadium, 
damit die kostenwirksamste und effizienteste Durchführung 
solcher Einsätze und eine strenge Ausgabenkontrolle gewähr
leistet ist; 

18. hält es außerdemfür wichtig, den Finanzaufwand von 
Friedensoperationen dadurch einzudämmen, daß schon 
während der Anfangsplanung der Bedarf an Personal, 
Material und technischer Ausrüstung festgestellt wird, daß 
die Abfolge einer jeden Operation frühzeitig festgelegt wird 
und daß bereits im Planungsstadium bessere Kostenvor
anschläge für die Einsätze aufgestellt werden; 

19. anerkennt die Zuständigkeit der Generalversammlung 
für die Bewilligung der Mittel für Friedensoperationen der 
Vereinten Nationen und für die Aufteilung ihrer Kosten und 
erkennt außerdem an, daß es wichtig ist, daß die Mitglieder 
des Sicherheitsrats über die finanziellen Auswirkungen 
solcher Operationen unterrichtet werden; 

20. weist nachdrücklich darauf hin, daß es, was die 
Herkunft der Finanzmittel angeht, wichtig ist, eine klare 
Unterscheidung zwischen den eigentlichen Friedensoperatio
nen und sonstiger Hilfe zu treffen, die Staaten und Kon
fliktparteien auf ihr Ersuchen hin von den Sonderorganisatio
nen und Hauptabteilungen der Vereinten Nationen geleistet 
wird und die kein fester Bestandteil der Operation ist; 

21. vertritt die Auffassung, daß in Anbetracht der im 
Bericht des Generalsekretärs'! beschriebenen kritischen 
Finanzlage der Vereinten Nationen in allen entsprechenden 
Foren die Frage einer Ergänzung der veranlagten Beiträge 

durch diversifizierte Finanzmittel zu Bedingungen, die für 
den Generalsekretär annehmbar sind, weiter untersucht 
werden sollte; 

22. erkennt an, daß es notwendig ist, die Zahl und die 
Einsatzfahigkeit des im Sekretariat diensttuenden Militärper
sonais und des im wesentlichen mit Friedenssicherungs
angelegenheiten befaßten Zivilpersonals im Sekretariat zu 
erhöhen; 

23. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
so bald wie möglich über dieses Thema Bericht zu erstatten; 
in diesem Bericht könnte er sich mit der Möglichkeit 
auseinandersetzen. im Sekretariat einen erweiterten Friedens
sicherungs-Planungsstab sowie ein Operationszentrum 
einzurichten. um so der zunehmenden Komplexität der 
Anfangsplanung und der Steuerung der Friedensoperationen 
vor Ort gerecht zu werden; 

24. bittet die Regierungen der Gastländer nachdrücklich, 
alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Voraus
setzungen zu schaffen, die es den Vereinten Nationen 
gestatten, ihre Truppen auf ein Minimum zu begrenzen. und 
bittet sie außerdem nachdrücklich, diesen Einsätzen ent
sprechend ihrem Vermögen ein Höchstmaß an logistischer 
und materieller Unterstützung zu gewähren; 

Organisation und Wirksamkeit 

25. bittet den Generalsekretär in seiner Eigenschaft als 
oberster Verwaltungsbeamter, die notwendige Verstärkung 
und Reform der mit Friedensoperationen befaßten Sekretari
atseinheiten zu prüfen, damit diese sich wirksam und 
effizient der Planung, der Einleitung, der laufenden Leitung 
und dem Abschluß von Friedensoperationen widmen können; 

26. begrüßt die Schaffung der Hauptabteilung Friedens
operationen und bittet den Generalsekretär, die Schaffung 
einer einheitlichen, integrierten Struktur innerhalb der 
Hauptabteilung zu erwägen, um ein klares Verantwortungs
und Rechenschaftsverhältnis herzustellen, das für die 
wirksame und effiziente Leitung von Friedensoperationen 
unerläßlich ist; in dieser Hinsicht ersucht sie den Generalse
kretär zu erwägen, ob nicht entsprechende Teile der Ab
teilung Feldeinsätze in diese Hauptabteilung verlegt werden 
sollten; 

27. begrüßt in Anbetracht des zunehmenden Einsatzes von 
Zivilpolizei bei Friedensoperationen außerdem den Beschluß 
des Generalsekretärs, einen hochrangigen Polizeiberater zu 
ernennen; 

28. ersucht das Sekretariat, zu gegebener Zeit zu prüfen, 
ob es zweckmäßig wäre, Ausbildungsleitlinien für zivile 
Sondereinheiten, einschließlich der Zivilpolizei. herauszu
geben; 

29. legt allen Mitgliedstaaten nahe, nationale oder 
regionale Ausbildungsprogramme zu veranstalten, in solche 
Programme auch eine kulturübergreifende Ausbildung und 
das einschlägige humanitäre Völkerrecht aufzunehmen und 
die Zusammenarbeit mit anderen nationalen und regionalen 
Ausbildungsprogrammen auf dem Gebiet der Friedens
sicherung zu fördern; 

30. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die praktische Möglichkeit der 
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Schaffung und insbeson, ere auch Finanzierung eines vom 
Sekretariat zu verwalteni:len, jährlichen Friedenssicherungs
Stipendienprograrnms fiir nationale Ausbilder auf dem 
Gebiet der Friedenssicherung" und über die von ihm 
eingeholten Infonnationen über die einzelstaatliche Aus
bildung auf dem Gebiet der Friedenssicherung und ähnliche 
Aktivitäten und ersucht ihn, auf der Grundlage der von den 
einzelnen Ländern untefreiteten Auskünfte ein regelmäßig 
fortgeschriebenes Verze' hnis herauszugeben; 

31. bittet den General ekretär, angemessene Vorkehrungen 
und Verfahren fiir di kurzfristige Bereitstellung von 
zusätzlichem Personal e nzuführen, um sicherzustellen, daß 
das Sekretariat wirksam und effizient auf Schwankungen in 
der Arbeitsbelastung agieren kann, insbesondere dann, 
wenn neue Einsätze ge lant und eingeleitet werden; 

32. wiederlwlt ihre itte an den Generalsekretär, die 
Benennung einer Anlau steUe für Mitgliedstaaten zu erwä
gen, die um Auskünfte über aUe Aspekte bereits laufender 
und geplanter Frieden operationen nachsuchen möchten, 
darunter auch über 0 rative Fragen und Verwaltungs
angelegenheiten; 

33. bittet den Gener 
operationen anwendb 
schriften mit dem Ziel 
Erhöhung ihrer Wirks 

ekretär außerdem, die auf Friedens
en Finanz- und Verwaltungsvor
er Straffung der Verfahren und der 
keit zu überprüfen; 

34. bittet den Gene Isekretär ferner, Vorkehrungen in 
Betracht zu ziehen, die es gestatten würden, Sonderbeauf -
tragtetrruppenbefehlsh er und sonstiges Schlüsselpersonal 
so früh wie möglich na haft zu machen; 

35. empfiehlt dem deneralsekretär, eine Studie darüber 
anzustellen, wie ein:f.·' berschneidung der Aufgaben des 
Zivil- und des MiIi" ersonals vor Ort verhütet werden 
kann, insbesondere au dem Gebiet der Versorgung, der 
Kommunikation und ~s Transports, und wie das Zusam
menspiel und die Zusa menarbeit zwischen diesem Personal 
bei der Wahrnehmung der ihm zugewiesenen Aufgaben 
verbessert werden kö~en; 

36. bittet den Gener sekretär, er möge sofort alle notwen
digen Voraussetzungen dafiir schaffen, daß eine logistische 
Doktrin und ständige 0 erative Verfahren festgelegt werden, 
die zivile und militäri he Aspekte vereinen, damit größt
mögliche Effizienz und Koslenwirksamkeit erzielt wird, und 
bittet die Mitgliedstaat nachdrücklich, mit dem Generalse
kretär hierbei zusamm nzuarbeiten; 

37. legt dem Gene kretär nahe, die Mitgliedstaaten um 
die Bereitstellung vo qualifiziertem militärischem und 
zivilem Personal zu itten, das das Sekretariat bei der 
Planung und Leitung v n Friedensoperationen unterstützt; 

38. dankt dem Gene alsekretär fiir seine Berichterstattung 
über die Friedensope tionen und ersucht ihn, über die 
Durchfiihrung aUer Fri densoperationen regelmäßig Bericht 
zu erstatten; 

39. ersucht den Ge eralsekretär, die Einrichtung eines 
Ausbildungsprogramm für das Stabspersonal von Friedens
operationen zu erwäge , damit eine Reserve an ausgebilde
tem Personal geschaf en wird, das mit dem System der 
Vereinten Nationen un seinen Arbeitsabläufen vertraut ist; 

40. ersucht das Sekretariat, sofort alle erforderlichen 
Vorkehrungen für die Neuauflage der Broschüre The Blue 
Heimets" (Die Blauhelme) im Jahre 1995 zu treffen; 

41. empfiehlt, daß das Sekretariat je nach Bedarf an der 
derzeitigen Praxis der Abhaltung infonneller Konsultationen 
mit den unmittelbarer interessierten Beitragsstaaten fes!hält 
und daß diese infonnellen Konsultationen insbesondere bei 
besonders großen oder komplexen Einsätzen häufiger und 
regelmäßiger stattfinden, damit die wirksame Verfolgung und 
Unterstützung des Einsatzes vom Anfang bis zum Ende 
gewährleistet ist; 

Ausweitung der Friedenssicherung 

42. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs zu der 
Frage. wie die Kapazität der Vereinten Nationen zur vor
beugenden Diplomatie, zur Friedensschaffung und zur 
Friedenssicherung im Rahmen der Charta46 und ihrer 
Bestimmungen gestärkt werden kann, der von dem am 
31. Januar 1992 auf der Ebene der Staats- und Regierungs
chefs abgehaltenen Tagung des Sicherheitsrats erbeten 
wurde54

; 

43. vertritt die Auffassung, daß das Konzept der vor
beugenden Friedenssicherung, das heißt der Einsatz von 
Friedensoperationen zur Abschreckung eines möglichen 
Angreifers, als ein nützliches Instrument der Vereinten 
Nationen im Rahmen ihrer vorbeugenden Diplomatie 
weiterentwickelt und präzisiert werden muß; 

44. ist der Auffassung, daß der Generalsekretär über die 
Mittel verfügen sollte, um mit Zustimmung der Beteiligten, 
erforderlichenfalls in Zusammenarbeit mit regionalen 
Organisationen, selbst Missionen zu entsenden und die 
Situation zu beurteilen und seine friedenschaffenden Maß
nahmen gegebenenfalls selbst zu gestalten; 

45. ist außerdem der Auffassung, daß die von der Gene
ralversammlung in ihrer Resolution 46/59 vom 9. Dezember 
1991 gebilligte Erklärung über die Tatsachenennittlung durch 
die Vereinten Nationen auf dem Gehiet der Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit einen 
wertvollen Beitrag zu der präventiven Tätigkeit der Organi
sation darstellt; 

46. legt den Mitgliedstaaten nahe, dem Generalsekretär 
vollständige und auf dem neuesten Stand befindliebe 
Informationen über Spannungen zukommen zu lassen, die zu 
einem internationalen Konflikt eskalieren könnten; 

47, ist in diesem Zusammenhang der Auffassung, daß der 
Frage eines umfassenderen Einsatzes des Präventi vpotentials 
der Vereinten Nationen höchste Aufmerksamkeit zugewandt 
werden muß, und vertritt die Auffassung, daß der Sicher
heitsrat, die Generalversammlung und der Generalsekretär in 
dieser Hinsicht im Rahmen und im Einklang mit den 
Bestimmungen der Charta weiterreichende Aufgaben erhalten 
sollten; 

48. erkennt an, daß es geboten ist, Mechanismen und 
Mitteln zur Abschreckung eines potentiellen Angreifers 
sowie Verfahren für eine zügige und wirksame Reaktion auf 
Angriffshandlungen und Bedrohungen des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit entsprechend den Bestimmun
gen der Charta besondere Beachtung zu schenken; 
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49. betont, daß die Parteien eines Konfliktes im Einklang 
mit dem Übereinkommen über die Vorrechte und hnmunitä
ten der Vereinten Nationen" und den Abkommen über den 
Status der Streitkräfte verpflichtet sind, den internationalen 
Status der Operationen der Vereinten Nationen zu achten, 
und daß sie weder Maßnahmen anregen noch Maßnahmen 
ergreifen dürfen, die geeignet sind, das Personal der Ver
einten Nationen bei der Ausübung seiner friedensichernden, 
friedenschaffenden oder humanitären Aufgaben zu stören 
oder zu behindern; 

50. bittet nachdrücklich alle Regierungen der Gastländer 
und Parteien eines Konfliktes, alles Erforderliche zu tun, um 
die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen zu 
gewährleisten und alle Angriffe auf das Leben und die 
Gesundheit dieses Personals zu verhindern; 

51. vertritt die Auffassung, daß es in Anbetracht der 
immer größeren Rolle der Friedensoperationen geboten ist, 
daß die Vereinten Nationen vom Planungsstadium an bis 
über die Durchführung eines jeden Einsatzes hinaus laufend 
das Risiko für die Sicherheit ihrer Einheiten und ihres 
Personals bewerten und alles Erforderliche tun, einschließlich 
der Ausarbeitung geeigneter Leitlinien und Verfahren, um 
ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten; 

52. ermutigt alle regionalen und subregionalen Organisa
tionen, die Wahrung des Friedens, der Sicherheit und der 
Stabilität in ihrer jeweiligen Region zu fördern und dort 
gegebenenfalls mit den Vereinten Nationen im Einklang mit 
Kapitel VIII der Charta zusammenzuarbeiten, indem sie zu 
den Friedensoperationen beitragen; 

53. betont, daß jeder Einsatz von Friedensoperationen 
nach Bedarf mit einer Intensivierung der koordinierten 
politischen Bemühungen der betreffenden Staaten, der 
regionalen Organisationen und der Vereinten Nationen selbst 
einhergehen sollte, als Teil des politischen Prozesses einer 
friedlichen Beilegung der Krisensituation oder des Konflikts 
im Einklang mit den Kapiteln VI und VIII der Charta; 

54. ist der Auffassung, daß im Laufe der nächsten Jahre 
die Ausarbeitung des universal annehmbaren Wortlauts einer 
Erklärung über die Friedensoperationen der Vereinten 
Nationen erwogen werden könnte, in die die wichtigsten 
organisatorischen und praktischen Aspekte sowie Empfehlun
gen über Möglichkeiten zur Erhöhung der Wirksamkeit 
solcher Operationen aufzunehmen wären; 

55. nimmt Kenntnis von der Einsetzung einer allen 
Mitgliedstaaten offenstehenden infonnellen Arbeitsgruppe 
zur "Agenda für den Frieden"46; 

••• 
56. empfiehlt für den Fall, daß einer der in dieser Resolu

tion enthaltenen Vorschläge Auswirkungen auf den Zwei
jahreshaushalt 1992-1993 haben sollte, die zusätzlichen 
Kosten aus den von der Generalversammlung in Resolu· 
tion 46/186 A vom 20. Dezember 1991 gebilligten Haus
haltsmitteln zu bestreiten; 

57. beschließt, daß der Sonderausschuß im Einklang mit 
seinem Mandat seine Bemühungen um eine umfassende 

Überprüfung aller Teilaspekte des Fragenkomplexes der 
Friedensoperationen fortsetzen soll; 

58. legt dem Sonderausschuß nahe, in Erwägung zu 
ziehen, auBerhalb seiner kalendennäßigen Tagungen zu
sammenzutreten, um die in der "Agenda für den Frieden" 
enthaltenen Empfehlungen in bezug auf die Friedenssiche
rung so bald wie möglich zu behandeln; 

59. ersucht den Sonderausschuß, der GeneraiversarnmJung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über seine 
Arbeit vorzulegen; 

60. bittet die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär bis 
zum 1. März 1993 gegebenenfalls weitere Stellungnahmen 
und Anregungen betreffend die Friedensoperationen vor
zulegen und darin in großen Zügen Vorschläge zu bestimm
ten Punkten zu unterbreiten, die der Sonderausschuß einge
hender behandeln könnte, mit besonderem Nachdruck auf 
praktischen Vorschlägen zur Erhöhung der Wirksamkeit 
solcher Operationen; 

61. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Ressourcen eine Zusammenstellung der oben erwähn
ten Stellungnahmen und Anregungen zu erstellen und dem 
Sonderausschuß bis zum 30. März 1993 vorzulegen; 

62. beschließt die Aufnahme des Punktes "Umfassende 
Überprüfung aller 1"ilaspekte des Fragenkomplexes der 
Friedensoperationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung. 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

47 n2, Schutz des Friedeussicberungspersonals 

Die Generalversammlung, 

in Anerkennung der entscheidenden Bedeutung, die der 
Mitwirkung des Personals der Vereinten Nationen an der 
vorbeugenden Diplomatie, der Friedensschaffung, der 
Friedenssicherung, der Friedenskonsolidierung sowie an 
humanitären Einsätzen zukommt, 

mit großer Sorge angesichts der wachsenden Zahl von 
Toten und Verletzten bei dem Friedenssicherungspersonal 
und sonstigen Personal der Vereinten Nationen als Folge 
gezielter feindseliger Handlungen in den Einsatzgebieten, 

eingedenk der Sorge über die Sicherheit des Friedens
sicherungspersonals, die der Generalsekretär in seinem 
Bericht mit dem Titel "Agenda für den Frieden"" zum 
Ausdruck gebracht hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/48 vom 9. Dezember 
1991 und andere einschlägige Resolutionen sowie auf die 
Empfehlungen im Bericht des Sonderausschusses für 
friedensichemde Operationen", 

nach Prüfung des Sonderberichts des Sonderausschusses 
für friedensichemde Operationen41

, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 
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1. würdigt den Mut. den Einsatz und den Idealismus des 
Friedenssicherungspers als und sonstigen Personals der 
Vereinten Nationen vor Ort, das seinen Aufgaben oft unter 
schwierigen und gefahrl ehen Umständen nachkommt; 

2. verurteilt auf das entschiedenste jede feindselige 
Handlung gegen das Personal der Vereinten Nationen. so 
auch alle gezielten Angriffe auf Friedensoperationen der 
Vereinten Nationen. die, eine besorgniserregend große Zahl 
von Toten und Verletzttjo gefordert haben; 

3. verlangt nachdrü klich. daß die Gastländer und alle an 
einem Konflikt beteilig en Parteien alles tun. um die Si
cherheit des Friedens icherungspersonals und sonstigen 
Personals der Vereinten Nationen zu gewährleisten; 

4. erinnert die Re ierungen der Gastländer an ihre 
Verantwortung für die Sicherheit des Friedenssicherungs
personals und sonstigen Personals der Vereinten Nationen in 
ihrem Hoheitsgebiet; 

5. bittet den Ge eralsekretär nachdrücklich. nach 
Möglichkeit in der Anf gsphase einer Friedensoperation ein 
Abkommen über den S tus der Truppen mit den Beteiligten 
zu schließen. in dem n chdrücklich auf ihre Verpflichtung 
hingewiesen wird, im inklang mit dem Übereinkommen 
über die Vorrechte un Immunitäten der Vereinten Natio
nen" den international Status der Einsätze der Vereinten 
Nationen zu achten; 

6. ersucht den Gene alsekretär. bei der Planung künftiger 
Friedensoperationen un bei Empfehlungen für ihren Einsatz 
besonders auf den au reichenden Schutz des Friedens
sicherungspersonals un sonstigen Personals der Vereinten 
Nationen zu achten; 

7. empfiehlt. der Si herheitsrat möge in Fällen. in denen 
dies angezeigt ist, bei er Erteilllng einer Ermächtigung zu 
einer neuen Friedens peration gegenüber den Parteien 
klarstellen. daß er ber 't ist. weitere Maßnahmen im Ein-

. klang mit der Charta r Vereinten Nationen zu ergreifen. 
falls das Ziel des Einsa s durch provozierende Angriffe auf 
das Personal der Vereinten Nationen systematisch durch
kreuzt wird; 

8. empfiehlt auße em. der Sicherheitsrat möge in 
Zusammenarbeit mit m Generalsekretär auch weiterhin 
zuverlässige Informatio en über Angriffe auf die Sicherheit 
des Friedenssicherungs rsonals und sonstigen Personals der 
Vereinten Nationen sa eIn und nach Bedarf verbreiten; 

9. ersucht den S derausschuß für friedensichernde 
Operationen. weitere aßnahmen zur Gewährleistung der 
Sicherheit des Frieden sicherungspersonals und sonstigen 
Personals der Vereinten Nationen zu prüfen und der General
versammlung darüber ericht zu erstatten; 

10. ersucht den Ge eralsekretär, sich in seinen periodi
schen Berichten über di laufenden Friedensoperationen auch 
mit der Frage der Sie erheit des Personals der Vereinten 
Nationen zu befassen. 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

47n3. Informationsfragen 

A 

INFORMATION IM DIENSTE DER MENSCHHEIT 

Die Generalversammlung. 

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen 
Bericht des Infonnationsausschusses58

, 

sowie Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretärs 
über Informationsfragen" • 

fordert mit Nachdruck. daß alle Länder. die Organisationen 
des gesamten Systems der Vereinten Nationen und alle 
anderen. die es angeht. - in Bekräftigung ihrer Verpflichtung 
auf die Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und 
die Grundsätze der Presse- und Informationsfreiheit sowie 
der Unabhängigkeit. des Pluralismus und der Vielfalt der 
Medien. zutiefst besorgt über die zwischen den entwickelten 
Ländern und den Entwicklungsländern bestehenden Dispa
ritäten und die sich aufgrund dieser Disparitäten ergebenden 
Folgen jedweder Art. die sich auf die Fähigkeit der öffentli
chen, privaten oder sonstigen Medien sowie von Einzelpers0-
nen in den Entwicklungsländern auswirken, Informationen zu 
verbreiten und ihre Auffassungen sowie ihre kulturellen und 
ethischen Wertvorstellungen mittels ihrer eigenen kultureUen 
Produktion mitzuteilen und die Vielfalt der Informations
quellen und den freien Zugang zu Informationen zu sichern. 
in Anerkennung der in diesem Kontext erhobenen Forderung 
nach einer, wie es in den Vereinten Nationen und in anderen 
internationalen Foren heißt. "neuen Weltinfonnations- und 
-kommunikationsordnung. die als ein in ständiger Entwick
lung begriffener Prozeß zu sehen ist" -

a) zusammenarbeiten und konzertiert vorgehen, um die 
bestehenden Disparitäten im Informationsfluß auf allen 
Ebenen zu verringern. indem sie den Ausbau der Kom
munikationsinfrastrukturen und des Kommunikationspotenti
als in den Entwicklungsländern stärker unterstützen, unter 
gebührender Berücksichtigung der Bedürfnisse dieser Länder 
und des Vorrangs. den sie diesen Bereichen beimessen. mit 
dem Ziel. es ihnen und den öffentlichen. privaten oder 
sonstigen Medien in den Entwicklungsländern zu gestatten. 
frei und unabhängig ihre eigene Informations- und Kom
munikationspolitik zu entwickeln, Medien und Einzelperso
nen stärker am Kommunikationsprozeß zu beteiligen und 
einen freien Informationsfluß auf allen Ebenen sicherzustel
len; 

b) sicherstellen. daß Journalisten ihrer beruflichen 
Tätigkeit ungehindert und wirkungsvoll nachgehen können. 
und alle tätlichen Angriffe auf sie entschieden verurteilen; 

c) Unterstützung gewähren. damit die praktischen Aus
bildungsprogramme für Presse-. Rundfunk- und Fernsehjour
nalisten öffentlicher, privater und sonstiger Medien in den 
Entwicklungsländern beibehalten und ausgebaut werden; 

d) regionale Bemühungen und die Zusammenarbeit 
zwischen den Entwicklungsländern sowie die Zusammen
arbeit zwischen den entwickelten Ländern und den Entwick
lungsländern fördern. um das Kommunikationspotential zu 
stärken und die Medieninfrastruktur und die Kommunikation
stechnologien in den Entwicklungsländern. insbesondere in 
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den Bereichen Ausbildung und Informationsverbreitung, zu 
verbessern; 

e) sich zusätzlich zur bilateralen Zusammenarbeit 
bemühen, den Entwicklungsländern und ihren öffentlichen, 
privaten oder sonstigen Medien unter gebührender Berück
sichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse im Informa
tionsbereich sowie der im Rahmen des Systems der Ver
einten Nationen bereits getroffenen Maßnahmen jede nur 
mögliche Unterstützung und Hilfe zu gewähren, wozu 
insbesondere auch folgende Maßnahmen gehören: 

i) die Entwicklung der menschlichen und technischen 
Ressourcen, die für eine Verbesserung der Infor
mations- und Kommunikationssysterne in den Ent
wicklungsländern unerläßlich sind, und Unterstützung 
bei der Fortführung beziehungsweise beim Ausbau 
praktischer Ausbildungsprogramme, wie etwa derjeni
gen, die in den Entwicklungsländern unter öffentlicher 
wie auch privater Schirmherrschaft überaU bereits 
durchgeführt werden; 

ii) die Schaffung von Bedingungen, die es den Ent
wicklungsländern und ihren öffentlichen, privaten oder 
sonstigen Medien ermöglichen. unter Einsatz ihrer 
nationalen und regionalen Ressourcen über die ihren 
nationalen Bedürfnissen entsprechenden Kommunika
tionstechnologien wie auch über die erforderlichen 
Programme, insbesondere für Rundfunk- und Fernseh
sendungen. zu verfügen~ 

iii) Hilfe bei der Herstellung und beim Ausbau von 
subregionalen, regionalen und interregionalen Fern
meldeverbindungen, insbesondere zwischen Entwick-
1ungs�ändern; 

iv) gegebenenfalls die Erleichterung des Zugangs der 
Entwicklungsländer zu den auf dem freien Markt 
erhältlichen modernen Kommunikationstechnologien; 

j) volle Unterstützung für das von der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
getragene Internationale Programm für die Entwicklung des 
Kommunikationswesens60 gewähren. mit dem öffentliche 
wie private Medien unterstützt werden sollen. 

B 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember 1992 

INFORMATIONSPOLlTIK UND lNFORMATIONSTÄTIGKEIT DER 
VEREINTEN NATIONEN 

Die Generalversammlung, 

Kenntnis nehmend von dem umfassenden und wichtigen 
Bericht des Infonnationsausschusses5H

• 

sowie Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretärs 
über Infonnationsfragen59

, 

in Bekräftigung der führenden Rolle der Generalversamm
lung bei der Ausarbeitung, Koordinierung und Abstimmung 
der Informationspolitik und Informationstätigkeit der Ver
einten Nationen. 

sowie erneut erklärend, daß der Generalsekretär sicher
stellen soU, daß die Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilung 
Presse und Information als Koordinierungsstelle für die 
Aufgaben der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Öffentlichkeitsarbeit unter Berücksichtigung der Ziele und 
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen, der von der 
Generalversammlung abgesteckten Schwerpunktbereiche und 
der Empfehlungen des Informationsausschusses intensiviert 
und verbessert wird, 

\. beschließt, die Rolle des Informationsausschusses zu 
konsolidieren, der ihr wichtigstes Nebenorgan für die 
Abgabe von Empfehlungen im Zusammenhang mit der 
Tätigkeit der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Infor
mation ist; 

2. fordert den Generalsekretär auf, bezüglich der 
Informationspolitik und Informationstätigkeit der Vereinten 
Nationen im Einklang mit den entsprechenden Resolutionen 
der Vereinten Nationen die folgenden Empfehlungen 
umzusetzen und in diesem Zusammenhang sicherzustellen, 
daß die Hauptabteilung Presse und Information 

a) in Abstimmung mit den Informationsdiensten ent
sprechender anderer Organisationen im Einklang mit dem 
mittelfristigen Plan der Vereinten Nationen, dem Programm
haushaltsplan und deren entsprechenden Änderungen auch 
künftig Informationen über die Tätigkeit der Vereinten 
Nationen auf unter anderem folgenden Gebieten verbreitet: 

i) Weltfrieden und internationale Sicherheit; 

ii) Abrüstung; 

iii) Friedensoperationen und Friedensschaffung; 

iv) Entkolonialisierung und die Lage in den Gebieten 
ohne Selbstregierung im Lichte der Internationalen 
Dekade zur Beseitigung des Kolonialismus; 

v) Förderung und Schutz der Menschenrechte und in 
diesem Kontext die Weltkonferenz über Menschen
rechte im Jahre 1993; 

vi) Beseitigung al1er Fonnen rassischer Diskriminierung; 

vii) Förderung der Rechtsstellung der Frau und ihrer Rolle 
in der Gesellschaft; 

viii) Förderung der Konvention über die Rechte des 
Kindes"; 

ix) Probleme der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
1ung sowie internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit zur Lösung der Probleme der Auslandsver
schuldung; 

x) am wenigsten entwickelte Länder; 

xi) Umwelt und Entwicklung; 

xii) Beseitigung fremder Besetzung; 

xiii) Kampagne gegen alle Formen des Terrorismus 
entsprechend der Resolution 40/61 der Generalver
sammlung vom 9. Dezember 1985; 

xiv) internationale Bekämpfung des Drogenmißbrauchs 
und des unerlaubten Suchtstoffverkehrs; 
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xv) VerbrechensverhÜtung und Strafgerichtsbarkeit; 

xvi) Unterstützung für die Neue Agenda der Vereinten 
Nationen für die pntwicklung Afrikas in den neunzi
ger Jahren" un für die ungeheuren Gesundungs
und Entwicklun sanstrengungen der afrikanischen 
Länder sowie die ositive Reaktion der internationalen 
Gemeinschaft, t dem Ziel, die in Afrika herrschen
de ernste wirtsch liehe Situation zu mildem; 

xvii) internationale nstrengungen zur vollständigen 
Beseitigung der partheid und zur Unterstützung für 
die Schaffung e nes geeinten, nichtrassischen und 
demokratischen üdafrika und, je nach Bedarf, die 
diesbezügliche R lle der Vereinten Nationen; 

xviii) Aktivitäten der ereinten Nationen, die die Nah
ostsituation und insbesondere die Palästinafrage 
betreffen, einschließlich der jeweils neuesten Entwick
lungen in dieser egion und des laufenden Friedens
prozesses; 

b) in Situationen, d e eine sofortige und eigens auf sie 
zugeschnittene Reakti n verlangen, die Aktivitäten der 
Vereinten Nationen d h die Bereitstellung von Informatio
nen in dem erforderlic n Umfang unterstützt; 

c) sich auch weiter in darum bemüht, bei den Völkern 
der Welt ein aufgeklärt s Verständnis für die Arbeit und die 
Ziele des Systems der Vereinten Nationen zu fördern und 
das positive Image des gesamten Systems zu festigen; 

d) sich auch weite~in darum bemüht, die rechtzeitige 
Herstellung und Vertei ung der in ihren Auftrag fallenden 
Publikationen sicherzu tellen, insbesondere der Zeitschrift 
UN Chronic/e, des Year ook olthe United Nations (Jahrbuch 
der Vereinten Nationen) und der Publikationen Development 
Forum und Africa Recqvery, und hinsichtlich des gesamten 
von ihr produzierten Materials auch weiterhin konsequent an 
ihrer redaktionellen U abhängigkeit und an der sachlich 
richtigen Berichtersta ng festhält und aUes tut, um sicher
zusteUen, daß eine aus ichende, objektive und ausgewogene 
Informationsarbeit ü die Probleme geleistet wird, mit 
denen sich die Verein n Nationen befassen, und daß dabei 
auch etwaigen abweic enden Meinungen Raum gegeben 
wird; 

e) dem Informatio sausschuß auf seiner fünfzehnten 
Tagung einen Bericht über ihre regelmäßigen und ihre 
wichtigsten Publikatio n vorlegt, der folgende Einzelheiten 
enthält: 

i) ein Verzeichnis dieser Publikationen und deren 
jeweilige Auflag nhöhe; 

ii) deren Kosten; 

iii) Originalsprache dieser Publikationen und die Spra
chen, in die sie 'bersetzt wurden; 

iv) Zielgruppen, n eh Möglichkeit einschließlich der 
vorgesehenen E dverbraucher der jeweiligen Produk
te; 

f) das auf Theme der Vereinten Nationen bezogene 
Informations-, Unters· tzungs- und Orientierungsprogramm 
für Presse-, Rundfun - und Fernsehjournalisten aus den 
Entwicklungsländern ~ rtsetzt; 

g) der Organisation der Vereinten Nationen für Erzie
hung, Wissenschaft und Kultur ausgehend von ihrer eigenen 
Tätigkeit Informationen über neue Formen der Zusammen
arbeit auf regionaler und subregionaler Ebene für die 
Ausbildung von Medienfachleuten und für die Verbesserung 
der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur der 
Entwicklungsländer zur Verfügung stellt; 

h) ihre Politik der Zusammenarbeit mit allen Organisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere mit 
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur, fortsetzt; 

I) ihre Politik der Zusammenarbeit mit den Nachrichten
agenturen in den Entwicklungsländern sowie den Nachrich
tenagenturen der Entwicklungsländer, insbesondere mit dem 
Pool der Nachrichtenagenturen der nichtgebundenen Länder, 
fortsetzt; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Lichte der zunehmen
den Anforderungen, die im Zusammenhang mit der Bericht
erstattung über die Aktivitäten der Vereinten Nationen jetzt 
an die Hauptabteilung Presse und Information gestellt 
werden, dem Informationsausschuß auf seiner fünfzehnten 
Tagung eine Evaluierung vorzulegen 

a) betreffend aUe Maßnahmen, die nach seinem Da
fürhalten geeignet sind, um sicherzustellen, daß die den 
Medien zur Verfügung gesteUten Arbeitsmittel und -ein
richtungen dem derzeitigen und künftigen Bedarf voll und 
ganz Genüge tun, und in diesem Zusammenhang mit dem 
Vorstand des Ausschusses, den Sprechern der Regional
gruppen, der Gruppe der 77 und China Konsultationen über 
alle wichtigeren Maßnahmen zu führen, die in dieser 
Hinsieht getroffen werden; 

b) betreffend die Auseinandersetzung mit der Frage einer 
umfassenderen Koordinierung innerhalb der Hauptabteilung 
Presse und Information, was die Bereitstellung von Ein
richtungen und Diensten für die Medien angeht, wie bei
spielsweise die Tätigkeit des Presseamtes und die Bereit
steUung von Akkreditierungsdiensten; 

4. ersucht den Generalsekretär in diesem Zusammen
hang, den Beirat für Veröffentlichungen anzuweisen, 
Kriterien auszuarbeiten und alle Veröffentlichungen und 
vorgeschlagenen Veröffentlichungen zu prüfen, um unter 
anderem sicherzustellen, daß jede Veröffentlichung einem 
nachweisbaren Auftrag und Bedarf entspricht, zeitgerecht 
erscheint, sich nicht mit anderen Veröffentlichungen in
nerhalb und außerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
überschneidet und kostenwirksam ist und daß sie vor der 
Drucklegung ihre Genehmigungskriterien erfüllt, und ersucht 
ihn ferner, dem Informationsausschuß darüber Bericht zu 
erstatten; 

5. bekräftigt die Wichtigkeit, welche die Mitgliedstaaten 
der Rolle der Informationszentren bei der wirksamen und 
umfassenden Verbreitung von Informationen über die 
Aktivitäten der Vereinten Nationen und der besttuöglichen 
Nutzung der der Hauptabteilung Presse und Information 
zugewiesenen Ressourcen beimessen; 

6. lordertden Generalsekretär auf, einen detaiIlierten und 
umfassenden Bericht über seinen Plan, die Informationszen
tren der Vereinten Nationen mit anderen Dienststellen der 
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Vereinten Nationen zu integrieren, dabei jedoch die funktio
nelle Autonomie der Informationszentren der Vereinten 
Nationen zu wahren und Gewicht darauf zu legen, daß sie 
entsprechend den einschlägigen Resolutionen voll operativ 
sein sollten, dem Informationsausschuß auf seiner fünfzehn
ten Tagung vorzulegen, damit er die verschiedenen sich in 
d!eser Hinsicht bietenden Möglichkeiten behandeln kann; in 
diesem Kontext sollen im Rahmen des in Ziffer I s) der 
Resolution 46/73 B der Generalversammlung vom 11. De
zemher 1991 geschaffenen informellen Mechanismus, der 
sich aus dem Vorstand des Informationsausschusses und den 
Sprechern der Regionalgruppen, der Gruppe der 77 und 
Chinas zusammensetzt, Konsultationen über diese Angele
genheit geführt werden; 

7. bekräftigt die Rolle, die der General versammlung in 
bezug auf die Eröffnung neuer Informationszentren der 
Vereinten Nationen zukommt, und bittet den Generalsekretär 
außerdem, alle Empfehlungen abzugeben, die er in bezug auf 
die Errichtung und den Standort neuer Informationszentren 
der Vereinten Nationen für notwendig erachtet; 

8. fordert den Generalsekretär auf zu untersuchen, wie 
die Unterschiede bei der Mittelzuweisung, insbesondere 
hinsichtlich der Unterstützung, in bezug auf die Finanzierung 
der Infonnationszentren der Vereinten Nationen in den 
verschiedenen Ländern behoben werden können, und dem 
Informationsausschuß auf seiner fünfzehnten Tagung daräber 
Bericht zu erstatten; 

9. nimmt Kenntnis von dem bedeutenden Beitrag der 
Regierung Polens und ersucht den Generalsekretär, im 
Benehmen mit den polnischen Behörden die Vorkehrungen 
für eine Informationsstelle der Vereinten Nationen in 
Warschau in eine endgültige Form zu bringen; 

10. fordert den Generalsekretär auf, seine in Resolu
tion 46n3 B enthaltenen Empfehlungen, so auch die Zif
fern I f) und m) in bezug auf die Errichtung eines Informa
tionszentrums der Vereinten Nationen in Sana sowie die 
Wiederinberriebnalune des Informationszentrums der 
Vereinten Nationen in Teheran und den Ausbau der Informa
tionszentren in Daressalam (Vereinigte Republik Tansania), 
Dhaka und Bujumbura, in vollem Umfang umzusetzen; 

11. regt an zu verstärkter Zusammenarbeit zwischen der 
Hauptabteilung Presse und Information und der Friedensuni
versität in Costa Rica, die eine AnlaufsteIle für die Förde
rung der Aktivitäten der Vereinten Nationen und für die 
Verbreitung von Infonnationsmaterial über die Vereinten 
Nationen ist; 

12. nimmt Kenntnis von den Ersuchen Bulgariens, Gabuns 
und Haitis um Informationsstellen; 

13. fordert den Generalsekretär auf, die Effizienz aller 
von sämtlichen regionalen Rundfunkeinheiten der Haupt
abteilung Presse und Information derzeit produzierten 
Programmsegmente zu erhöhen, sowie sicherzustellen, daß 
diese Einheiten ihr Produktionsprogramm voll erfüllen; 

14. legt der Hauptabteilung Presse und Information nahe, 
vor allem bei der Produktion elektronischer Medien den 
verschiedenen weltweit verwendeten Nonnen und Systemen 

Rechnung zu tragen, und dabei die Notwendigkeit der 
Abstimmung und Wirtschaftlichkeit zu berücksichtigen; 

15. fordert den Generalsekretär auf, ab der siebenundvier
zigsten Tagung der Generalversammlung besonders vordring
lich alles zu tun, damit durch eine entsprechende Nutzung 
der vorhandenen Ausrüstung Bedingungen geschaffen 
werden, die stärker dazu angetan sind, bei den Pressentit
teilungen über Tagungen Ausgewogenheit zwischen der 
englischen und französischen Sprache herzustellen; 

16. beschließt, ab der siebenundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung durch die Neuzuweisung von Mitteln 
aus dem Haushalt der Hauptabteilung Presse und Information 
im Anschluß an jede Jahrestagung der Generalversammlung 
die Pressentitteilung mit den von der Generalversammlung 
verabschiedeten Resolutionen und Beschlüssen und den 
Abstimmungsergebnissen in arabiscber und spanischer 
Sprache herauszugeben; 

17. bittet die Mitgliedstaaten, dem Generalsekretär bis 
zum I. Januar 1993 Stellungnahmen und Vorschläge über 
Möglichkeiten zur Förderung des Ausbaus der Kommunika
tionsinfrastruktur und der Kommunikationskapazitäten in den 
Entwicklungsländern vorzulegen, ntit dem Ziel, die jüngsten 
Erfahrungen bei der internationalen Zusammenarbeit zu
sammenzufassen, damit die Entwicklungsländer ihre eigenen 
Informations- und Kommunikationskapazitäten frei und 
unabhängig entwickeln können, und ersucht den Generalse
kretär, dem Informationsausschuß auf seiner fünfzehnten 
Tagung daräber Bericht zu erstatten; 

18. beschließt aus Verfahrensgründen, die von der 
Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur am 6. November 
1991 auf ihrer sechsundzwanzigsten Tagung" verabschiede
te, in der entsprechenden Mitteilung des Generalsekretärs" 
enthaltene Resolution 4.3 an den Wirtschafts- und Sozialrat 
zur Behandlung zu überweisen; 

19. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus
schuß auf seiner fünfzehnten Tagung im Jahr 1993 über die 
Ergebnisse der Durchführung des systemweiten Informa
tionsprogramms für die Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung Bericht zu erstatten; 

20. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Informa
tionsausschuß auf seiner fünfzehnten Tagung im Jahr 1993 
und der Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung im Jahr 1993 über die Tätigkeit der Hauptabteilung 
Presse und Information und über die Durchführung der in 
dieser Resolution sowie in Resolution 46n3 B enthaltenen 
Empfehlungen Bericht zu erstatten; 

21. ersucht den Informationsausschuß, der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung Bericht zu 
erstatten; 

22. beschließt die Aufnalune des Punktes "Informa
tionsfragen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer acht
undvierzigsten Tagung. 

85. Plenarsitzung 
14. Dezember /992 
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Bekämpfung des Syndroms der 
munschwäche (Aids) 

30. Juli 1992 in bezug auf die Verhütung und Bekämpfung 
von Aids beschlossen hat; 

unter Hinweis auf' Resolution 46/203 vom 20. De-

3. ersucht den Generalsekretär, den Generaldirektor der 
Weltgesundheitsorganisation zu bitten, in enger Zusammen
arbeit mit allen anderen in Betracht kommenden Gremien, 
Organen . und Programmen des Systems der Vereinten 
Nationen auf dem Wege über den Generalsektetär der 
Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
und danach in Zweijahresabständen unter Einschaltung des 
Wirtschafts- und Sozialrats über den Stand der Durchführung 
der globalen Strategie zur Verhütung und Bekämpfung von 
Aids Bericht zu erstatten. 

zember 1991, frühere R solutionen der Generalversammlung 
sowie einschlägige Res lutionen anderer Organisationen des 
Systems der Vereinten ationen, 

1. nimmt Kenntnis v n dem Bericht des Generaldirektors 
der Weltgesundheitsorg isation über die Durchführung der 
globalen Strategie zur Verhütung und Bekämpfung des 
Syndroms der erworbe n Immunschwäche (Aids)'; 

2. macht sich die aßnahmen zu eigen, die der Wirt
schafts- und Sozialrat in der Resolution 1992/33 vom 

76. Plenarsitzung 
1. Dezember 1992 
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47/42. Hilfe für Mosambik 

Die Generalversammlung j 

unter Hinweis auf die Resolution 386 (1976) des Sicher
heitsrats vom 17. März 1976 und Kenntnis nehmend von der 
Ratsresolution 782 (1992) vom 13. Oktober 1992, 

sowie unter Hinweis auf ihre diesbezüglichen Resolutio
nen, insbesondere die Resolution 45/227 vom 21. Dezember 
1990, in der sie die internationale Gemeinschaft nachdrück
lich gebeten hat, dem Aufruf um Hilfe für Mosambik wirk
sam und großzügig zu entsprechen, 

in Bekräftigung der in der Anlage zu ihrer Resolution 
46/182 vom 19. Dezember 1991 enthaltenen Grundsätze für 
die humanitäre Hilfe, 

in Anbetracht der Unterzeichnung der Erklärung über die 
Leitlinien für die humanitäre Hilfe' am 16. Juli 1992 in 
Rom, durch welche die Ausweitung der Hilfsprogramme auf 
alle betroffenen Menschen in Mosambik ermöglicht wird, 
sowie mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle Betei
ligten, die Erklärung zu verwirklichen, 

mit Genugtuung über die Unterzeichnung des Allgemeinen 
Friedensabkommens für Mosambik' am 4. Oktober 1992 in 
Rom, dessen Hauptziele die Herstellung eines dauerhaften 
Friedens, die Stärkung der Demokratie und die Förderung 
der nationalen Aussöhnung in diesem Lande sind, 

betonend, daß die internationale Gemeinschaft in Anbe
tracht der derzeitigen schweren Dürre sowie der beginnenden 
Repatriierung der Flüchtlinge und Normalisierung des Le
bens der Vertriebenen nachhaltige Bemühungen unternehmen 
muß, um dem zunehmenden, dringenden Bedarf des Volkes 
von Mosambik an humanitärer Nothilfe zu entsprechen, 

sowie betonend, daß eine umfangreiche internationale Hilfe 
erforderlich ist, wenn auf die derzeitige Situation in Mosam
bik angemessen reagiert werden soll, und daß diese Hilfe auf 
umfassende und integrierte Weise und unter Verknüpfung 
der Nothilfe mit zusätzlicher Wiederaufbau- und Entwick
lungshilfe gewährt werden muß, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
Hilfe für Mosambik', 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs; 

2. dankt dem Generalsekretär und den zuständigen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen für ihre 
Maßnahmen zur Aufstellung internationaler Hilfsprogramme 
für Mosambik; 

3. dankt allen Staaten und regionalen, zwischenstaatli
chen und nichtstaatlichen Organisationen, die Mosambik 
Hilfe gewährt haben; 

4. verleiht ihrer Befriedigung darüber Ausdruck, daß am 
15. Oktober 1992 das Allgemeine Friedensabkommen für 
Mosambik und insbesondere die FeuereinsteIlung in Kraft 
getreten sind, wodurch günstige Voraussetzungen für die 
Durchführung der wirtschaftlichen und sozialen Wiederauf
bauprogramme und den gesamten Prozeß des nationalen 
Wiederaufbaus geschaffen werden; 

5. bittet nachdrücklich die internationale Gemeinschaft, 
insbesondere das System der Vereinten Nationen, um ihre 
uneingeschränkte Unterstützung und um ihren Beitrag zum 
Prozeß der Friedensschaffung in Mosambik in Überein
stimmung mit dem Allgemeinen Friedensabkommen, und 
zwar unter anderem auch Hilfe im Wahlprozeß, Not- und 
Wiedereingliederungshilfe für Flüchtlinge und Vertriebene 
und Unterstützung der Programme zur Demobilisierung der 
Streitkräfte; 

6. bittet die internationale Gemeinschaft im Zusammen
hang mit Ziffer 5 außerdem nachdrücklich, die bevorstehen
de Konferenz der Geberländer und -organisationen, die am 
15. und 16. Dezember 1992 in Rom stattfinden soll, zu 
unterstützen und aktiv daran teilzunehmen; 

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Einsetzung 
eines Ausschusses für humanitäre Hilfe in Mosambik, an 
dem die Vereinten Nationen beteiligt sind, und der Aus
arbeitung eines einheitlichen Plans für die Verteilung der 
Hilfsgüter im ganzen Land; 

8. lenkt die Aufmerksamkeit der internationalen Gemein
schaft auf den ungedeckren Finanzmittelbedarf, auf den in 
dem Notstandsprogramm 1992/93 für Mosambik und dem 
von den Vereinten Nationen und der Gemeinschaft fLir die 
Entwicklung des südlichen Afrika erlassenen konsolidierten 
Aufruf für die Dürrekatastrophe im südlichen Afrika Bezug 
genommen wird~ 

9. fordert alle Staaten, die regionalen und internationalen 
Organisationen, andere zwischenstaatliche Organisationen 
und die internationalen nichtstaatlichen Organisationen auf, 
ihre Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshilfe zu 
verstärken. um den nationalen WiederautbauprozeB in 
Mosambik zu unterstützen; 

10. ersucht den Generalsekretär, in enger Zusammenarbeit 
mit der Regierung Mosambiks 

a) seine Bemühungen um die Mobilisierung der von 
Mosambik benötigten internationalen Hilfe fortzusetzen; 

b) die Koordination der Tätigkeit des Systems der Ver
einten Nationen sicherzustellen. damit dem Nothilfe-, Wredernufbau.. 
und Entwicklungsbedarf Mosambiks angemessen entspro

chen werden kann; 

c) zur Vorlage auf der neunundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung einen Bericht über Hilfe für Mosambik 
auszuarbeiten. 

81. Plenarsitzung 
9. Dezember 1992 

47/149. Ernährung und landwirtschaftliche Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der Wichtigkeit und fortgesetzten Gültig
keit der in der Anlage zu ihrer Resolution S-18/3 vom 
1. Mai 1990 enthaltenen "Erklärung Uber internationale 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über die 
Neubelebung des Wrrtschaftswachstums und der Entwicklung 
in den Entwicklungsländern", der in der Anlage zu ihrer 
Resolution 45/199 vom 21. Dezember 1990 enthaltenen 
Internationalen Entwicklungsstrategie fUr die Vierte Entwick-
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lungsdekade der Verein n Nationen', der in der Anlage zu 
ihrer Resolution 46/151 vom 18. Dezember 1991 enthaltenen 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung 
Afrikas in den neunzige Jahren, des Aktionsprogramms für 
die neunziger Jahre zug nsten der am wenigsten entwickel
ten Länder' und der v chiedenen von der Konferenz über 
Umwelt und Entwick ng im Konsens verabschiedeten 
Übereinkommen und Konventionen, insbesondere der 
Agenda 21', 

sowie in Bekräftig g ihrer Resolution 45/207 vom 
21. Dezember 1990 Ü Probleme auf dem Ernährungs- und 
Agrarsektor und Ken tnis nehmend von der Resolution 
1992/32 des Wirtschaf - und Sozialrats vom 30. Juli 1992, 

ferner erneut erklär ,daß das Recht auf Nabrung ein 
universales Menschenr cht ist, das für aUe Menschen ge
währleistet sein soll, 

zutiefst besorgt über die Zunabme des Hungers und der 
Mangelernährung in z Ireichen Regionen. insbesondere in 
Afrika, 

mit dem Ausdruck i 
Rückgangs der WeItn 
Jahr 1991, des ersten 
angesichts der rapiden 
räte, 

rer tiefen Besorgnis angesichts des 
ngsmittel- und Agrarproduktion im 

Itweiten Rückgangs seit 1983, sowie 
erminderung der Nabrungsmittelvor-

in der Erwägung, daß es wichtig ist, die Nabrungs
mittelproduktion und -produktivität in den Entwicklungs
ländern durch geeign te Politiken zu stimulieren, die der 
Agenda 21 voll Rechn ng tragen, sowie durch die Schaffung 
eines wirtschaftlichen mfelds, einschließlich eines offene~ 
ren internationalen H ndelssystems, das der Entwicklung 
eines lebensfahigen A sektors und größerer Ernährungs
sicherheit förderlich i t, und in diesem Zusammenhang mit 
Besorgnis feststelIend, daß die Uruguay-Runde der multilate
ralen Handelsverhand ungen bislang noch nicht abgeschlos
sen wurde, und ihrer offnung Ausdruck verleihend, daß ein 
rascher, ausgewogen und umfassender Abschluß dieser 
Verhandlungen erreic t wird, 

1. nimmt Kenntni von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Tendenzen auf dem internationalen Markt für 
Agrarprodukte und pische Produkte, die Entwicklungen 
bei . der Liberalisie g des internationalen Handels mit 
Agrarprodukten und pisehen Produkten und die weiterfüh
renden Maßnabmen z dem die Landwirtschaft betreffenden 
Abschnitt der Intern ·onalen Entwicklungsstrategie für die 
Vierte Entwicklungs kade der Vereinten Nationen' sowie 
von den Schlußfolg rungen und Empfehlungen der acht
zehnten Tagung des elternährungsrats'; 

2. erklän, daß di Steigerung der Nabrungsmitte1produk
tion und die Verbess rung des Zugangs zu Nabrungsmitteln 
für Menschen mit n· drigem Einkommen in den Entwick
lungsländern maßge lieh zur Linderung der Armut und zur 
Beseitigung der M gelernährung beitragen und mithelfen 
wird, ihren Lebenss ndard anzuheben; 

3. betont, wie . chtig es ist, die Nabrungsmittel- und 
Agrarproduktion un -produktivität in den Entwicklungs
länder zu stimulier ,damit es zu einem bestandfähigen 
Wirtschaftswachstu und einer bestandfabigen Entwicklung 
kommt und auf die Grundlage die Bedingungen für eine 

raschere Industrialisierung und Diversifizierung ihrer Wirt
schaftstätigkeit geschaffen werden, insbesondere was den 
agroindustrieUen Sektor betrifft; 

4. forden die internationale Gemeinschaft auf, an Pro
bleme auf dem Ernährungs- und Agrarsektor umfassend und 
mehrdimensional heranzugehen; 

5. ermutigt alle in Betracht kommenden Organe des 
Systems der Vereinten Nationen, die sich mit Ernährungs
und Agrarfragen befassen, sowie die regionalen und subre
gionalen Finanzinstitutionen, ihre Zusammenarbeit und 
Koordinierung auf dem Ernährungssektor und auf dem 
Gebiet der landwirtschaftlichen Entwicklung zu verbessern; 

6. bittet nachdrücklich alle Länder, insbesondere die 
entwickelten Länder, ihre Anstrengungen zur Schaffung 
eines ausgewogenen internationalen Umfelds, insbesondere 
eines faireren, offeneren und lebensfahigen internationalen 
Agrarhandelssystems, das die Nabrungsmittelproduktion und 
-produktivität in den Entwicklungsländern stimuliert, zu 
verstärken, und betont in diesem Zusammenhang die 
dringende Notwendigkeit eines ausgewogenen und erfOlgrei
chen Abschlusses der Uruguay-Runde der multilateralen 
Handelsverhandlungen sowie die Notwendigkeit, die Verein
barungen der Halbzeitbilanz umzusetzen, wonach Möglich
keiten gefunden werden sollten, um den möglichen nachteili
gen Auswirkungen des Reforrnprozesses auf die Netto
nabrungsmittelimporteure unter den Entwicklungsländern 
Rechnung zu tragen; 

7. forden die internationale Gemeinschaft auf, die 
wissenschaftlich-technische Forschung und Ausbildung sowie 
den Aufbau von Kapazitäten in den Entwicklungsländern zu 
unterstützen, mit dem Ziel, eine bestandfähige landwirt
schaftliche Entwicklung zu fördern; 

8. betont die dringende Notwendigkeit des Ausbaus der 
internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Trans
fers von umweltgerechten Agranechnologien; 

9. ersucht die Organe, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen, die sich mit der Entwick
lung befassen, die landwirtschaftliche und ländliche Entwick
lung auch weiterhin durch Gewährung technischer Zu
sammenarbeit zu unterstützen; 

10. ersucht die internationale Gemeinschaft, die techni
sche Zusammenarbei~ einschließlich der technischen Zu
sammenarbeit zwischen den Entwicklungsländern, auf dem 
Ernährungssektor und auf dem Gebiet der landwirtschaftli
chen Entwicklung auch weiterhin zu unterstützen; 

11. betont, wie wichtig die Finanzierung von Investitionen 
und ein diesen wiederum förderliches günstiges Wirtschafts
umfeld sind, und bittet die internationale Gemeinschaft 
nachdrücklich, weitere entschlossene Maßnabmen zur Unter
stützung der diesbezüglichen Bemühungen der Entwick
lungsländer zu ergreiren; 

12. ersucht den Generalsekretär, im Benehmen mit den 
zuständigen Organen, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Nabrungsmittelproduktion, einschließlich agroindustrieller 
Erzeugnisse, über internationale Märkte für Agrarprodukte 
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und tropische Produkte und über den Stand der weltweiten 
Ernährungssicherheit vorzulegen, unter besonderer Berück
sichtigung der Bedürfnisse aner Entwicklungsländer, ein
schließlich der Nettonahrungsmittelimporteure unter ihnen; 

13. beschließt die Aufnahme eines Punktes "Ernährung 
und landwirtschaftliche Entwicklung" in die vorläufige Ta
gesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/150. Verstärkung der Maßnahmen der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung der Nahrungsmittel
prohlerne und des Hungers in der Welt 

Die Generalversammlung, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1992/32 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1992 und von den 
Beschlüssen der achtzehnten Tagung des Welternährungs
rats9

, 

sowie Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ad-hoc
Ausschusses für die Überprüfung des Welternährungsrats lO

, 

zutiefst besorgt über den Ernst der Situation in bezug auf 
die weltweite Ernährungssicherheit, insbesondere die sich 
verschlinunernden Probleme des Hungers und der Mangeler
nähfl!ng, 

unter Betonung der dringenden Notwendigkeit effektiverer 
und besser koordinierter Maßnahmen der Vereinten Nationen 
zur Bekämpfung der Nabrungsmittelprobleme und des Hun
gers in der Welt, 

unterstreichend, daß zwischenstaatlichen grundsatzpoliti
schen Orientierungshilfen auf diesem Gebiet immer größere 
Bedeutung zukommt, 

mit Besorgnis feststellend, daß der Welternährungsrat nach 
eigenem Eingeständnis trotz seiner Anstrengungen nicht in 
der Lage gewesen ist, seine politische Führungs- und 
Koordinierungsrolle in dem Maß wahrzunehmen, wie es 
seine Gtiinder von ihm erwartet hatten, 

1. stellt fest, daß es entscheidend wichtig ist, möglichst 
wirksame Vorkehrungen für die Leitung und Koordinierung 
der Maßnahmen der Vereinten Nationen zur Bekämpfung der 
Nahrungsmittelprobleme und des Hungers in der Welt zu 
treffen; 

2. unterstreicht, daß die Rolle des Welternährungsrats 
und die Frage der bestmöglichen Wahruehmung seines 
Mandats und seiner Aufgaben im umfassenderen Rahmen 
der gesamten Umstrukturierung der Aktivitäten des Systems 
der Vereinten Nationen auf sozialem und wirtschaftlichem 
Gebiet geprüft werden müssen; 

3. beschließt, sich mit diesen Fragen im Kontext der 
Erörterungen über die Umstrukturierung und Neubelebung 
der Vereinten Nationen auf wirtschaftlicbem und sozialem 
Gebiet und auf damit zusammenhängenden Gebieten auf der 
wiederaufgenommenen siebenundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung zu befassen, und bittet den Welt
emährungsrat in diesem Zusammenhang, sich auch weiterhin 
um eine Einigung über geeignete zu ergreifende Maßnahmen 

zu bemühen und etwaige von ihm erzielte Schlußfolgerungen 
der Versammlung mitzuteilen. 

92. Plenarsitzung 
J 8. Dezember 1992 

47/151. Internationale Zusammenarbeit zur Milderung 
der Umweltfolgen, die sich aufgrund der Situa
tion zwischen Irak und Kuwait f'tir Kuwait und 
andere Länder in der Region ergeben 

Die Generalversammlung, 

im Bewußtsein der katastrophalen Situation, die in Kuwait 
und benachbarten Gebieten durch die Inbrandsetzung und 
Zerstörung von Hunderten kuwaitischer Ölquellen verursacht 
worden ist, sowie anderer Umweltfolgen für die Atmosphäre 
und die Tier- und Pflanzenwelt auf dem Land und im Meer, 

eingedenk aller einschlägigen Resolutionen des Sicher
heitsrats, insbesondere des Abschnitts E der Resolution 687 
(1991) vom 3. April 1991, 

nach Kenntnisnahme des Berichts, den der Generalsekretär 
dem Sicherheitsrat vorgelegt hat und in dem die Art und das 
Ausmaß der von Kuwait erlittenen Umweltschäden be
schrieben werdenIl , 

unter Hinweis auf Beschluß 16/11 Ades Verwaltungsrats 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen vom 31. Mai 
199112

, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 461216 vom 
20. Dezember 1991, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärs i3 

, 

zutiefst besorgt über die Schädigung der Umwelt als Folge 
der verursachten Schäden, insbesondere über die Bedrohung 
der Gesundheit und des Wohlergehens des Volkes von 
Kuwait und der Völker der Region, sowie über die nachteili
gen Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit Kuwaits und 
anderer Länder der Region, so auch die Auswirkungen auf 
die Viehzucht, die Landwirtschaft und die Fischerei sowie 
auf die wildlebenden Tiere und Pflanzen, 

mit Genugtuung über die jüngste Mount-Mitchell-For
schungskreuzfahrt, die unter der Schirmherrschaft der Zwi
schenstaatlichen ozeanographischen Kommission der Organi
sation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur, der Regionalorganisation für den Schutz 'der 
Meeresumwelt und des Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen durchgefühtt wurde, mit dem Auftrag, eine wissen
schaftliche Bestandsaufnahme der Umweltbedingungen in der 
Region vorzunehmen, 

in Erwartung der für 1993 anberaumten Tagungen, auf 
denen die Ergebnisse der Mount-Mitcbell-Forschungskreuz
fahrt erörtert und ausgewertet werden sollen, 

in Anbetracht dessen, daß die Bewältigung dieser Katastro
phe die Möglichkeiten der Länder der Region übersteigt und 
daß die internationale Zusammenarbeit zur Bewältigung 
dieses Problems somit verstärkt werden muß, 

mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, daß der 
Generalsekretär einen Untergeneralsekretär zu seinem Per-
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sönlichen Beauftragten ~rnannt und mit der Koordinierung 4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene-
der Bemühungen der Veneinten Nationen auf diesem Gebiet ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
betraut hat, den Wirtschafts- und Sozialrat einen Bericht über die Durch

sowie mit Genugtuunt Kenntnis nehmend von den An
strengungen, welche die itgliedstaaten der Region, andere 
Staaten, die Organisati nen des Systems der Vereinten 
Nationen sowie staatlich und nichtstaatliche Organisationen 
bereits unternehmen, um die Folgen dieser Umweltkatastro
phe zu untersuchen, zu mildern und so geringfügig wie 
möglich zu halten, 

eingedenk der wirksa en Arbeit, die von der Regional
organisation für den Sch tz der Meeresumwelt und von der 
unter der Führung des Umweltprogramms der Vereinten 
Nati~nen eigens gescha enen interinstitutionellen Arbeits
gruppe zur Untersuchun der Umweltsituation in der Region 
geleistet wird, sowie ein edenk des Aktionsplans, 

mit dem Ausdruck , res besonderen Dankes an die 
Regierungen, die die bei en zu diesem Zweck vom General
sekretär der Internation en Seeschiffahrts-Organisation und 
vom Exekutivdirektor d s Umweltprogramms der Vereinten 
Nationen eingerichteten reuhandfonds finanziell unterstützt 
haben, sowie an die Regi rungen und die Organisationen, die 
die vor kurzem unter r Schirmherrschaft der Zwischen
staatlichen ozeanograp sehen Kommission, der Regional
organisation für den Sc utz der Meereswelt und des Um
we\tprogramms der Vere nten Nationen durchgeführte inter
nationale Forschungskre zfahrt unterstützt haben, 

1. appelliert an al e Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen, zwischenstaatl ehen und nichtstaatlichen Organisa
tionen, wissenschaftlich n Gremien und Einzelpersonen, 
Programme zur Untersu hung und Milderung der Umwelt
schädigung der Region sowie die Stärkung der Regional
organisation für den Sc utz der Meeresumwelt und ihrer 
Rolle bei der Koordinie ng der Durchführung dieser Pro
gramme zq unterstützen; 

2. fordert die Org nisationen und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere die Inter
nationale Seeschiffahrts Organisation und das Umweltpro
gramm der Vereinten ationen, auf, sich auch weiterhin 
darum zu bemühen, die rzmstigen sowie die langfristigen 
Auswirkungen der Um eltschädigung in der Region zu 
bewerten und Maßnahm n zu erwägen, die unter U msländen 
erforderlich sind, um di se Auswirkungen zu beheben; 

3. ersucht den Gen ralsekretär, durch seinen Persön
lichen Beauftragten die itglieder der Regionalorganisation 
für den Schutz der Mee esumwelt bei der Aufstellung und 
Durchführung eines ko dinierten, zusammengefaßten Ak
tionsprogramms, das au h Projektvorstellungen einschließ
lich Kostenschätzungen umfaßt, zu unterstützen, ihnen bei 
der Ermittlung aller in B tracht kommenden Ressourcen für 
das Aktionsprogramm s wie unter anderem für die Stärkung 
der umwelttechnischen Möglichkeiten der Mitglieder der 
Regionalorganisation fü den Schutz der Meeresumwelt im 
Hinblick auf die Bewäl gung dieses Problems behilflich zu 
sein und im Rahmen der vorhandenen Mittel die Ressourcen 
bereitzustellen, die min stens erforderlich sind, damit sein 
Persönlicher Beauftragt r auch weiterhin dabei behilflich 
sein kann, die Aktivitä n des Systems der Vereinten Na
tionen in diesem Sinne u koordinieren; 

führung dieser Resolution vorzulegen; 

5. beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
neunundvierzigsten Tagung unter dem Punkt "Entwicklung 
und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit" den 
Unterpunkt "Internationale Zusanunenarbeit zur Milderung 
der Umweltfolgen, die sich aufgrund der Situation zwischen 
Irak und Kuwait für Kuwait und andere Länder in der 
Region ergeben" aufzunehmen. 

92. Plenarsitzung 
J 8. Dezember J 992 

47/152. Internationale Zusammenarbeit für Wirtsebafts
wacbstom und Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der in der Anlage zu ihrer Resolution 
S-18/3 vom 1. Mai 1990 enthaltenen "Erklärung über inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über 
die Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Ent
wicklung in den Entwicklungsländern" und der in der Anlage 
zu ihrer Resolution 45/199 vom 21. Dezember 1990 enthalte
nen Internationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte 
Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen, die den all
gemeinen Rahmen für das Wirtschaftswachstum und die 
Entwicklung bilden, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/144 vom 17. De
zember 1991 über die Verwirklichung der in der Erklärung 
vereinbarten Verpflichtungen und Politiken, 

Kenntnis nehmend von der Verpflichtung von Cartagena', 
von der Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren", von dem 
Aktionsprogramm für die neunziger Jahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder6 und von der Agenda 21 15 

sowie von allen einschlägigen Beschlüssen der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, 

1. nimmt mit Interesse Kenntnis von den Berichten. die 
der Generalsekretär zu diesem Thema vorgelegt hat"; 

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, ihre Berichte über die 
Verwirklichung der in der "Erklärung über internationale 
wirtschaftliche Zusanunenarbeit, insbesondere über die Neu
belebung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in 
den Entwicklungsländern" vereinbarten Verpflichtungen und 
Politiken vorzulegen; 

3. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer neunund
vierzigsten Tagung einen analytischen und umfassenden 
Bericht über die Verwirklichung der in der Erklärung 
vereinbarten Verpflichtungen und Politiken sowie über die 
Umsetzung der Internationalen Entwicklungsstrategie für die 
Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen vor
zulegen, der auch seine Beurteilung der Maßnahmen enthält, 
die von den Regierungen der entwickelten Länder und der 
Entwicklungsländer, einzeln und gemeinsam, sowie von den 
Organen, Organisationen und Gremien des Systems der 
Vereinten Nationen, einschließlich der Regionalkommis
sionen, ergriffen worden sind; 
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4. beschließt, zur Weiterverfolgung der Verwirklichung 
der Erklärung und der Internationalen Entwicklungsstrategie 
den Punkt "Internationale Zusammenarbeit für Wirtschafts
wachstum und Entwicklung: a) Verwirklichung der in der 
"Erklärung über internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit, insbesondere über die Neubelebung des Wirtschafts
wachsturns und der Entwicklung in den Entwicklungslän
dern" vereinbarten Verpflichtungen und Politiken; b) Um
setzung der Internationalen Entwicklungsstrategie für die 
Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/153. Industrielle Entwicklungszusammenarbeit 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolution S-18/3 vom I. Mai 1990, 
deren Anlage die "Erklärung über internationale wirtschaft
liche Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubelebung 
des Wlrtschaftswachstums und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern" enthäl~ ihrer Resolution 45/199 vom 
21. Dezember 1990, deren Anlage die Internationale Ent
wicklungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen enthält, und ihrer Resolution 46/151 vom 
18. Dezember 1991, deren Anlage die Neue Agenda der 
Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas in den 
neunziger Jahren enthält, 

sowie in Bekräftigung ihrer Resolutionen 45/196 vom 
21. Dezember 1990 und 46/146 vom 17. Dezember 1991, 
Kenntnis nehmend von Resolution 1992/44 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 31. Juli 1992 sowie in Bekräftigung der 
anderen einschlägigen Resolutionen auf dem Gebiet der 
industriel1en Entwicklungszusammenarbeit, 

mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem Ergebnis der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent
wicklung? 

in der Erwägung, daß die Schaffung eines günstigen 
internationalen wirtschaftiichen Umfelds, unter anderem 
durch effiziente Entlastungsmaßnahmen zur Bewältigung der 
Auslandsverschuldung und ein offenes, nichtrestriktives 
Welthandelssystem, für die Förderung der Industrialisie
rungsanstrengungen der Entwicklungsländer von grund
legender Bedeutung ist, 

in der Überzeugung, daß es zur Förderung der indu
striel1en Entwicklung der Entwicklungsländer notwendig ist, 
ihre einheimischen Fähigkeiten auf solchen Gebieten wie 
Unternehmertum, Management, Technologie. Finanzierung 
und Marketing aufzubauen oder zu verstärken, und daß zu 
diesem Zweck die technische und finanzielle Hilfe zur 
Unterstützung der einzelstaatlichen Bemühungen der Ent
wicklungsländer erweitert werden müßte. 

Kenntnis nehmend von der Mitteilung des Generalsekretärs 
über industriel1e Entwicklungszusammenarbeit und die Di
versifizierung und Modernisierung der Produktionstätigkeit 
in den EntwicklungsländernI?, 

I. betont die Bedeutung der internationalen Zusammen
arbeit bei der Unterstützung der Bemühungen zur industriel
len Entwicklung auf regionaler, subregionaler und einzel
staatlicher Ebene, insbesondere auf den Gebieten der Ent-

wicklung des Humanvermögens, der Investitions- und Ex
portförderung, des Technologietransfers, der Umgestaltung 
des Industriesektors und des Aufbaus einzelstaatlicher Kapa
zitäten, um die Produktionstätigkeit in den Entwicklungs
ländern zu diversifizieren und zu modernisieren; 

2. fordert die Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, insbesondere die Organisation der Vereinten 
Nationen für industrielle Entwicklung, auf. in ihren Program
men, Projekren und Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
industriellen Entwicklungszusammenarbeit die im Verlauf 
der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung eingegangenen Verpflichtungen zur Förderung 
einer bestandfähigen Entwicklung gebührend zu berücksichti
gen, insbesondere durch die Bereitstellung der Mittel zur 
Umsetzung, wie in Abschnitt IV der Agenda 21 ausgeführt!', 
unter besonderer Betonung der Bedeutung der finanziellen 
Ressourcen und Mechanismen, des Transfers von umweltver
träglicher Technologie, der Zusammenarbeit und des Kapazi
tätsaufbaus und der internationalen institutionellen Vor
kehrungen, um in allen Ländern eine bestandfahige Entwick-
1ung zu erzielen; 

3. empfiehlt, daß die Organisation der Vereinten Natio
nen für industrielle Entwicklung im Kontext ihres mittel
fristigen Plans und des vom Rat für industrielle Entwicklung 
am 6. November 1992 gefaBten Beschlusses!S über die 
relative Priorität der in dem Plan enthaltenen Aktivitäten, 
eingedenk der finanziellen und technischen Kapazität der 
Organisation und unter gebührender Berücksichtigung der 
einzelstaatlichen Prioritäten, ihre Zusammenarbeit mit den 
Organisationen im öffentlichen und privaten Sektor verstärkt, 
insbesondere in den Entwicklungsländern und insbesondere 
mit jenen Organisationen. die sich mit der Entwicklung des 
Humanvermögens, der lnvestitions- und Exportförderung und 
dem Aufbau technologischer Kapazitäten beschäftigen; 

4. bittet nachdrücklich die internationale Gemeinschaft, 
einschließlich des Systems der Vereinten Nationen und der 
Regionalkommissionen und insbesondere der multilateralen 
Finanzinstitutionen und Regionalbanken, Programme und 
Projekte für die industrielle Entwicklung, insbesondere in 
den Entwicklungsländern, zu unterstützen; 

5. stellt mit Besorgnis fest, daß die Studie über die 
langfristige weltweite Industriestruktur nicht durchgeführt 
werden konnte; 

6. wiederholt ihren Aufruf an die Organisation der 
Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung und die 
anderen zuständigen Organisationen der Vereinten Nationen, 
die technische Zusammenarbeit zwischen den Entwicklungs
ländern auf dem Gebiet der Industrialisierung zu fördern und 
zu unterstützen; 

7. ersucht den Generalsekretär, den Generaldirektor der 
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Ent
wicklung zu bitten, der Generalversammlung über den 
Generalsekretär auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

8. beschließt die Aufnahme des Punktes "Industrielle 
Entwicklungszusammenarbeit" in die vorläufige Tages
ordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 
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47/154. Hilfe bei der kOrmalisierung der Verhältnisse in 3. fordert die internationale Gemeinschaft sowie die 
Liberia nnd m Wiederaufbau des Landes zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen auf, 

Die Genera[vers 

unter Hinweis auf i e Resolutionen 45n32 vom 21. De
zember 1990 und 46/1 7 vom 17. Dezember 1991, 

sowie unter Hinweis ~uf die Erklärung des Sicherheitsrats 
vom 7. Mai 1992 üben die Situation in Liberia, worin der 
Rat unter anderem daraOf hingewiesen hat, daß das Yamous
soukro-Übereinkommen vom 30. Oktober 1991 durch die , 

Schaffung der erforderlichen Voraussetzungen für freie und 
faire Wahlen in Liberiaiden bestmöglichen Rahmen für eine 
friedliche Lösung des liberianischen Konflikts bietet, und 
alle Konfliktparteien i Liberia aufgefordert hat, die ver
schiedenen im Zuge s Friedensprozesses geschlossenen 
Abkommen zu achten u d umzusetzen und dabei insbesonde
re von Maßnahmen A stand zu nehmen, die die Sicherheit 
der Nachbarstaaten ge . den", 

nach Behandlung d Berichts des Generalsekretärs"', 

feststellend, daß tro der Einleitung eines brauchbaren 
landesweiten Nothilfep ograrnms nach wie vor Sicherheits
und logistische Proble die Hilfsmaßnahmen behindern und 
den Übergang von der othilfe zum Wiederaufbau und zur 
Entwicklung verhinde haben, 

in großer Besorgnis angesichts der verheerenden Aus
wirkungen des langwie'ligen Konflikts auf die sozioökononti
sehen Gegebenheiten inl Liberia und der dringenden Notwen
digkeit, zur Wiederhers' ellung normaler Verhältnisse grund
legende Sektoren des des in einer Atmosphäre des Frie
dens und der Stabilität wiederaufzubauen, 

unter Hinweis auf . Einigung, die auf der am 29. und 
30. Oktober 1991 in amoussoukro abgehaltenen vierten 
Tagung des Fünfer-Au schusses für die liberianische Krise 
und anderer Mitglied r des Ständigen Vermittlungsaus
schusses der Wirtschaf gemeinschaft der westafrikanischen 
Staaten hinsichtlich r sofortigen Demobilisierung der 
Kombattanten und der Abhaltung demokratischer Wahlen 
erzielt wurde21

, 

Kenntnis nehmend Ivon dem Beschluß, welchen die 
Behörde der Staats- und Regierungschefs der Wirtschafts
gemeinschaft der wes 'kanischen Staaten vor kurzem auf 
ihrer fünfzehnten Tag ng getroffen hat" und bei dem es 
um die Verhängung fassender Sanktionen gegen jede 
Partei geht, die das oussoukro-Übereinkommen nicht 
vollinhaltlich erfüllt, 

I. spricht den Staat n sowie den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organ sationen ihren Dank aus, die den 
Aufrufen der Regieru Liberias sowie den Aufrufen des 
Generalsekretärs zur ewährung von Not- und sonstiger 
Hilfe entsprochen hab und auch weiterhin entsprechen; 

2. spricht dem Ge eralsekretär ihren Dank aus für die 
Anstrengungen, die e I unternommen hat, um die inter
nationale Gemeinschaf , das System der Vereinten Nationen 
und andere Organisati en zu veranlassen, Liberia Nothilfe 
zu gewähren, und bit t nachdrücklich darum, diese Hilfe, 
soweit erforderlich, fo zusetzen; 

Liberia technische, finanzielle und sonstige Hilfe bei der 
Repatriierung und Wiederansiedlung liberianischer flücht
linge, Rückkehrer und Vertriebener und der Wiederein
gliederung von Kombattanten zu gewähren, und sontit wich
tige Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß die Abhaltung 
demokratischer Wahlen in Liberia erleichtert wird; 

4. appellien an die internationale Gemeinschaft sowie an 
die zwischenstaatlieben und nichtstaatlichen Organisationen, 
die im Bericht des Generalsekretärs' angeführten Programme 
und Projekte entsprechend zu unterstützen; 

5. ersucht den Generalsekretär, 

a) seine Bemühungen um die Koordination der Tätigkeit 
des Systems der Vereinten Nationen und um die Mobilisie
rung finanzieller, technischer und sonstiger Hilfe bei der 
Normalisierung der Verhältnisse in Liberia und dem Wieder
aufbau des Landes fortzusetzen; 

b) soweit die Gegebenheiten dies zulassen, in enger 
Zusammenarbeit mit den Behörden Liberias den Gesamt
bedarf zu erntitteln, mit dem Ziel, zu gegebener Zeit eine 
Rundtischkonferenz der Geber zur Normalisierung der Ver
hältnisse in Liberia und zum Wiederaufbau des Landes ab
zuhalten; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über 
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/155. Hilfe für den Wiederaufbau und die Entwick
lung Libanons 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/173 vom 19. De
zember 1991 und ihre früheren Resolutionen über Hilfe für 
den Wiederaufbau und die Entwicklung Libanons, Kenntnis 
nehmend von der Resolution 1992/42 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 30. Juli 1992 und unter Hinweis auf andere 
frühere diesbezügliche Resolutionen und Beschlüsse des 
Rates, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärs23 

, 

im Bewußtsein der schweren Zerstörungen an der in
frastruktur Libanons und der fortschreitenden Verschlechte
rung seiner Wirtschaftslage und seiner Grundversorgung und 
der sich daraus ergebenden schädlichen Auswirkungen auf 
die sozialen Bedingungen und auf die Wiederaufbau- und 
Normalisierungsbemühungen des Landes, 

erneut erkUJrend, daß dringend regionale und internationa
le Maßnahmen eingeleitet werden müssen, um die Regierung 
Libanons beim Wiederaufbau des Landes und bei der Wie
derherstellung seines menschlichen und wirtschaftlichen 
Potentials zu unterstützen, 



v. Resolutionen - Zweiter Ausschuß 143 

I. dankt dem Generalsekretär für seinen Bericht" und für 
seine Bemühungen um die Mobilisierung von Hilfe für 
Libanon; 

2. spricht dem Untergeneralsekretär für politische An
gelegenheiten ihre Anerkennung aus für die Koordinierung 
der systemweiten Hilfe für Libanon; 

3. fordert die Mitgliedstaaten sowie die internationalen 
und regionalen Organisationen auf, Libanon im Rahmen 
ihrer Hilfsprogramme nach Möglichkeit finanzielle und 
technische Hilfe für die Normalisierung und den Wieder
aufbau zu gewähren; 

4. fordert alle Organisationen und Programme des 
Systems der Vereinten Nationen auf, ihre Hilfe dem dringen
den Bedarf Libanons entsprechend zu verstärken und die 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, 
daß ihre Büros in Beirut möglichst bald ausreichend perso
nell besetzt sind; 

5. bittet den Generalsekretär, sich noch intensiver um die 
Mobilisierung jeder erdenklichen Hilfe für Libanon zu 
bemühen und der Generalversammlung auf ihrer achtund
vierzigsten Tagung über den Stand der Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/156_ Wirtschaftssonderhilfe für Tschad 

Die Generalversammlung 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse
kretärs24; 

2. bittet alle Staaten und zuständigen Organisationen und 
Programme der Vereinten Nationen, die sich aktiv an der 
1991 in Paris abgehaltenen Konferenz der Freunde Tschads 
beteiligt haben, sich an den verschiedenen Rundtischkon
ferenzen zu beteiligen, die 1993 in N'Djamena abgehalten 
werden sollen; 

3. fordert den Generalsekretär auf, die Situation in 
Tschad weiterzuverfolgen und der Generalversammlung auf 
ihrer neunl\ndvierzigsten Tagung darüber Bericht zu er
statten. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/157. Hilfe für den Wiederaufbau und die Entwick
Inng Dschibutis 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/175 vom 19. De
zember 1991 und ihre früberen Resolutionen über Wirt
schaftshilfe für Dschibuti, 

sowie unter Hinweis auf die Pariser Erklärung und das 
Aktionsprogramm für die neunziger Jahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder', die am 14. September 1990 
von der Zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über die 
am wenigsten entwickelten Länder verabschiedet wurden, 
sowie die bei diesem Anlaß eingegangenen gegenseitigen 

Verpflichtungen und die Bedeutung, die den Anschluß
maßnahmen zu dieser Konferenz beizumessen ist, 

feststellend, daß die wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lungsanstrengungen Dschibutis, das auf der Liste der am 
wenigsten entwickelten Länder steht, durch die extremen 
örtlichen Klimaverhältnisse, wie beispielsweise zyklische 
Dürren und wolkenbruchartige Regenflille, und Überschwem
mungen, wie sie 1989 aufgetreten sind, behindert werden 
und daß die Durchführung der Wiederaufbau- und Entwick
lungsprogramme den Einsatz von Mitteln erfordert, welche 
die tatsächlichen Möglichkeiten des Landes übersteigen, 

tesorgt feststellend, daß die Lage in Dschibuti durch die 
jüngsten Ereignisse am Horn von Afrika weiter erschwert 
worden ist, sowie Kenntnis nehmend von dem jüngsten Zu
strom von über 100.000 Flüchtlingen und aus ihren Heimat
ländern vertriebenen Personen, der einerseits die schwache 
wirtschaftliche, soziale und administrative Infrastruktur 
Dschibutis ernsthaft belastet hat und andererseits gravierende 
Sicherheitsprobleme aufwirft, 

im Hinblick auf die außerordentiich kritische Wirtschafts
lage Dschibutis, die auf seine geographische Lage und auf 
die Einstellung einer Reihe von vorrangigen Entwicklungs
projekten aufgrund der neuen kritischen internationalen 
Situation zurückzuführen ist, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs24
, 

mit Dank Kenntnis nehmend von der Unterstützung, die 
verschiedene Länder sowie zwischenstaatliche und nicht
staatiiche Organisationen für Nothilfeeinsätze während der 
Überschwemmungen im Jahre 1989 gewährt haben, 

1. bekundet ihre Solidarität mit der Regierung und dem 
Volk Dschibutis, die sich den verheerenden Folgen der 
wolkenbruchartigen Regenfälle und der Überschwemmungen 
sowie den neuen wirtschaftlichen Realitäten Dschibutis 
gegenübersehen, die insbesondere auf die neue kritische 
Situation am Horn von Afrika zurückzuführen sind; 

2. dankt dem Generalsekretär für seine Bemühungen, 
der internationalen Gemeinschaft die Schwierigkeiten bewußt 
zu machen, denen sich Dschibuti im besonderen und das 
Horn von Afrika im allgemeinen gegenübersehen; 

3. bittet das System der Vereinten Nationen, insbesonde
re das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, der 
Regierung Dschibutis im Kontext der geplanten Rundtisch
konferenz bei der Ausarbeitung eines dringenden Normalisie
rungs- und Wiederautbauprogramms sowie eines bestandfä
higen und geeigneten langfristigen Entwicklungsprogramms 
behilflich zu sein; 

4. fordert alle Staaten, alle regionalen und interregiona
len Organisationen, die nichtstaatlichen und anderen zwi
schenstaatlichen Organisationen, insbesondere das Entwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen, das Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen, das Welternährungsprogramm, die 
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Ent
wicklung, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen, den Internationalen Fonds für 
landwirtschaftliche Entwicklung und die Weltbank, auf, 
Dschibuti auf bilateraler und multilateraler Grundlage um
fangreiche geeignete Hilfe zu gewähren, damit es seine be
sonderen wirtschaftiichen Schwierigkeiten bewältigen kann; 
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5. ersucht den Gen ralsekretär, seine Bemühungen um 
die Mobilisierung der lerforderlichen Ressourcen für ein 
wirksames Programm der finanziellen, technischen und 
maleriellen Hilfe an Ds hibuti fortzusetzen; 

6. ersucht den Gene alsekretär außen/ern, rechtzeitig zur 
Behandlung dieser Frag auf der achtundvierzigsten Tagung 
der GeneralversammI g eine Studie über die Wrrtschafts
lage Dschibutis und übe die Fortschritte zu erstellen, die bei 
der Aufstellung und D rchführung des neuen Wrrtschafts
hilfesonderprogramms "r Dschibuti erzielt worden sind. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/158. Hilfe mr den Wiederaufbau und die Entwick
lung EI Salva ors 

Die Generalversamm ung. 

Kenntnis nehmend v n der Resolution 784 (1992) des 
Sicherheitsrats vom 30. Oktober 1992 sowie unter Hinweis 
auf die früheren Ratsre olutionen zu EI Salvador, 

mit Genugtuung Ken tnis nehmend von der am 16. Januar 
1992 in Mexiko-Stadt e olgten Unterzeichnung des Abkom
mens von Chapultepec wischen der Regierung EI Salvadors 
und der Frente Farabu do Marti para la Liberaci6n Nacio
nallS

, das im Rahmen s Verhandlungsprozesses. der unter 
der Schirmherrschaft d s Generalsekretärs am 4. April 1990 
begonnen wurde, dem ewaffneten Konflikt in EI Salvador 
ein Ende gesetzt hat, 

in Anerkennung der wertvollen Unterstützung, die dem 
Friedensprozeß von sei n der Länder, die die "vier Freunde 
des Generalsekretärs" b Iden, und von anderen interessienen 
Staaten und Staatengru n zuteil wurde, 

ernsthaft besorgt ü r die Zerstörung eines großen Teils 
der wirtschaftlichen u sozialen Infrastruktur des Landes 
und die durch die mili . . scben Aktivitäten und andere Fak
toren im Zusanunenh g mit dem bewaffneten Konflikt 
verursachten Umweltsc äden. 

unter Berücksichtigu g der Tatsache, daß die Hauptziele 
des Plans für den nati nalen Wiederaufbau die integrierte 
Entwicklung der von dem Konflikt in Mitleidenschaft 
gezogenen Gebiete, di Deckung der dringendsten Bedürf
nisse der am schwers von dem Konflikt betroffenen Be
völkerungsgruppen un der ehemaligen Kombattanten der 
beiden Paneien sowie r Wiederaufbau der wirtschaftlichen 
und sozialen Infrastru 

im Bewußtsein der otwendigkeit einer stärkeren Mit
wirkung der internatio alen Gemeinschaft am Wiederaufbau 
und im der Entwicklun EI Salvadors durch die Gewährung 
von wirtschaftlicher, t hnischer und finanzieller Hilfe, 

eingedenk der Ress urcenknappheit und der finanziellen 
Schwierigkeiten EI Sal adors, die sich auf die Erfüllung der 
mit dem Friedensabko men eingegangenen Verpflichtungen 
auswirken, 

erneut erklärend, d die internationale Gemeinschaft 
dringend Maßnahmen ergreifen muß, um das Friedens
abkommen in dieser en scheidenden Phase seiner Umsetzung 
zu unterstützen, 

1. dankt dem Generalsekretär und den "vier Freunden", 
nämlich Kolumbien. Mexiko, Spanien und Venezuela, sowie 
anderen Staaten und Staatengruppen für ihre Mithilfe bei den 
Bemühungen, dem bewaffneten Konflikt in EI Salvador ein 
Ende zu setzen; 

2. nimmt davon Kenntnis, daß die Regierung EI Salva
dars den Plan für den nationalen Wiederaufbau ausgearbeitet 
hat, in dem die kollektiven Wünsche des Landes zum 
Ausdruck kommen und die Empfehlungen und Anregungen 
der verschiedenen politischen und sozialen Kräfte, so auch 
der Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional, 
berücksichtigt worden sind und welcher der am 23. März 
1992 bei der Weltbank zusammengetretenen Beratungs
gruppe vorgelegt wurde, und daß die Regierung diesen Plan 
zur Zeit umsetzt; 

3. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Hilfe, welche 
die internationale Gemeinschaft EI Salvador bei dem Treffen 
der Beratungsgruppe versprochen hat; 

4. appelliert an alle Staaten, die entsprechenden Organi
sationen und Stellen des Systems der Vereinten Nationen, 
die regionalen und interregionalen zwischenstaatlichen Or
ganisationen und nichtstaatlichen Organisationen, die nötige 
Hilfe für den Wiederaufbau und die Entwicklung EI Salva
dors zu den günstigsten Bedingungen bereitzustellen; 

5. ersucht den Generalsekretär, in enger Abstimmung mit 
der Regierung EI Salvadors alles zu tun, um die internationa
le Gemeinschaft zu ermutigen, EI Salvador erhöhte wirt
schaftliche, finanzielle und technische Hilfe zu gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär außen/ern, der Gene
ralversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

7. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit dem Titel 
"Hilfe für den Wiederaufbau und die Entwicklung EI 
Salvadors" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvier
zigsten Tagung. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/159. Hilfe mr Benln, Madagaskar und die Zentral
afrikanische Republik 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 451230 vom 21. De
zember 1990 über Hilfe für Benin, Ecuador, Madagaskar, 
Vanuatu und die Zentra\afrikanische Republik sowie ihre 
früheren Resolutionen über Hilfe für diese Länder, 

nach Behandlung des diesbezüglichen Berichts des Gene
ralsekretärs24 

t 

besorgt darüber, daß diese Länder auch weiterhin Hilfe 
benötigen, insbesondere weil sie von Naturkatastrophen 
heimgesucht werden, 

feststellend, daß die wirtschaftliche und finanzielle Lei
stung dieser Länder in den vergangenen zwei Jahren trotz 
der von ihnen durchgefühnen Strukturanpassungsprogranune 
auch weiterhin unzureichend geblieben ist, und betonend, 
daß es notwendig ist, diese Programme tatkräftig zu unter-
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stützen und Maßnahmen zu treffen, um die Auswirkungen 
der Naturkatastrophen und der in Durchführung befindlichen 
Anpassungspolitiken, insbesondere auf sozialem Gebiet, zu 
mildern, 

sowie feststellend, daß die Finanzkrise, die Benin durch
macht, zu einer Verlangsamung seiner wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung. geführt hat, und daß die verheerenden 
Folgen wiederholter Uberschwemmungen in den letzten zehn 
Jahren, denen abwechselnd Dürreperioden und Schwankun
gen in der Niederschlagsmenge folgten, ein gravierendes 
Hindernis bei der Durchführung von Entwicklungspolitiken 
und -strategien sind, 

ferner im Hinblick auf die ernsten Schwierigkeiten, denen 
sich die Regierung der Zentralafrikanischen Republik seit 
1982 infolge der nachteiligen Auswirkungen der Weltwirt
schaftslage bei ihren Anstrengungen gegenübersieht, die 
Ziele ihres Entwicklungsprogramms zu erreichen, und 
anerkennend, daß es notwendig ist, zusätzliche Mittel be
reitzustellen, damit sie diese Ziele verwirklichen kann, 

im Hinblick auf die besonders schwierigen Probleme, 
denen sich die Inselstaaten unter den Entwicklungsländern 
bei der Reaktion auf ungünstige beziehungsweise besondere 
wirtschaftliche Gegebenheiten gegenübersehen, wie sie in 
dem mit Resolution 451202 der Generalversammlung vom 
21. Dezember 1990 geforderten Bericht des Generalsekre
tärs" erwähnt werden, sowie darauf, daß die Entwicklungs
anstrengungen Madagaskars, eines Inselstaats unter den 
Entwicklungsländern, auf wirtschaftliebem und sozialem 
Gebiet durch die nachteiligen Auswirkungen der Wrrbel
stünne, Überschwemmungen und Dürreperioden, die dieses 
Land in regelmäßigen Abständen heimsuchen, zunichte 
gemacht werden und daß die Durchführung der Wieder
aufbau- und Nonnalisierungsprogramme erfordert, daß 
beträchtliche Mittel aufgebracht werden, die die tatsächlichen 
Möglichkeiten des Landes übersteigen, 

besorgt über die verheerenden Auswirkungen von Natur
und sonstigen Katastrophen auf die Umwelt und deren 
nachteilige Auswirkungen auf die Wlftschaft, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/236 vom 22. De
zember 1989 über die Internationale Dekade für Kata
strophen vorbeugung, 

nach Anhörung der Erklärungen der Mitgliedstaaten auf 
ihrer siebenundvierzigsten Tagung über die derzeitige Situ
ation in diesen Ländern, 

1. dankt dem Generalsekretär, den Mitgliedstaaten, den 
Sonderorganisationen und sonstigen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen sowie den regionalen, 
interregionalen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen für die Unterstützung, die sie diesen Ländern 
gewährt oder zugesagt haben; 

2. nimmt Kenntnis von den Anstrengungen, die die 
Regierungen dieser Länder unternehmen, um ihre wirt
schaftlicben und finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden 
und die katastrophalen Auswirkungen der Naturkatastrophen 
zu mildem; 

3. bekräftigt, daß alle Regierungen und internationalen 
Organisationen die Verpflichtungen einhalten sollen, die sie 

im Rahmen der in der Anlage zu ihrer Resolution S-18/3 
vom 1. Mai 1990 enthaltenen Erklärung über internationale 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über die 
Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung 
in den Entwicklungsländern, der in der Anlage zu ihrer 
Resolution 45/199 vom 21. Dezember 1990 enthaltenen 
Internationalen Entwicklungsstrategie für die Vierte Entwick
lungsdekade der Vereinten Nationen, der Pariser Erklärung 
und dem Aktionsprogramm für die neunziger J alrre zugun
sten der am wenigsten entwickelten Länder6

, der Neuen 
Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas 
in den neunziger Jahren'4, der Verpflichtung von Cartagena:5, 
der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung" und in 
der Agenda 21" eingegangen sind; 

4. stellt mit Besorgnis fest, daß die Hilfe, die diesen 
Ländern zur Verfügung gestellt wird, nicht immer ausreicht, 
um ihren dringendsten Bedarf zu decken, und daß noch 
zusätzliche Hilfe benötigt wird; 

5. appellien an die Staaten, die internationalen Finanz
institutionen der Vereinten- Nationen. die humanitären Or
ganisationen und freiwilligen Hilfswerke, umgehend großzü
gig auf den Bedarf dieser Länder einzugehen und ihnen im 
Hinblick auf ihren Bedarf im Zusammenhang mit dem 
Wiederaufbau, der wirtschaftlichen Gesundung und der 
Entwicklung auch weiterhin und in vennehrtem Umfang 
Unterstützung zu gewähren; 

6. ersucht den Generalsekretär, in Zusammenarbeit mit 
den entsprechenden Organen, Organisationen und Program
men des Systems der Vereinten Nationen und gemäß 
Resolution 451230 der Generalversammlung über Wirt
schaftssonderhilfeprogramme auch weiterhin die erforderli
chen Schritte zu unternehmen und die benötigten Ressourcen 
zu mobilisieren, um bei allen Naturkatastrophen und son
stigen Katastrophen, die diese Länder heimsuchen, Hilfe zu 
gewähren, mit dem Ziel, 

a) den etwaigen Wiederaufbaubedarf nach Katastrophen 
zu decken, die sich bereits ereignet haben; 

b) Präventivprogramme zur Milderung der Auswirkungen 
künftiger Katastrophen einzuleiten, unter Berücksichtigung 
des Internationalen Aktionsrahmens für die Internationale 
Dekade für Katastrophenvorbeugung, der in der Anlage zu 
Resolution 44/236 der Generalversammlung enthalten ist; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen, 
der folgendes enthalten sollte: 

a) eine Aufstellung der Prioritäten für Maßnahmen der 
internationalen Gemeinschaft in diesen Ländern; 

b) eine Bewertung der von diesen Ländern tatsächlich 
erhaltenen Hilfe; 

c) eine Bewertung des noch ungedeckren Bedarfs und ins 
einzelne gehende Vorschläge für eine wirksame Antwort auf 
diesen Bedarf. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 
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47/160. Nothilfe zur umanltären Unterstützung sowie 
zur Normalis erung der wirtschaftllcben und 
sozialen Verbiiltnisse in Somalia 

, 

Die Generalversamm ung, 

unter Hinweis auf ih Resolutionen 43/206 vom 20. De
zember 1988,44/178 v m 19. Dezember 1989.45/229 vom 
21. Dezember 1990 un 46/176 vom 19. Dezember 1991 
sowie die Resolutionen nd Beschlüsse des Wirtschafts- und 
Sozialrats über Nothil~ für Somalia. 

Kenntnis nehmend on den Resolutionen des Sicher
heitsrats 733 (1992) vo 23. Januar 1992, 746 (1992) vom 
17. März 1992,751 (I 2) vom 24. April 1992, 767 (1992) 
vom 27. Juli 1992 und 75 (1992) vom 28. August 1992, in 
denen der Rat unter and rem alle Parteien, Bewegungen und 
Splittergruppen in So Iia nachdrücklich gebeten hat. die 
Bemühungen der Verei ten Nationen, ihrer Sonderorganisa
nonen und der humani·· n Organisationen um die Bereit
stellung dringender h anitärer Hilfe für die betroffene 
Bevölkerung in Somal a zu erleichtern, und erneut dazu 
aufgefordert hat, die Si herheit des Personals dieser Organi
sationen voll zu achten nd ihm volle Bewegungsfreiheit in 
und um Mogadischu nd in anderen Teilen Somalias zu 
garantieren, 

mit Genugtuung ü die Zusammenarbeit zwischen den 
Vereinten Nationen, de Organisation der afrikanischen Ein
heit, der Liga der arablschen Staaten und der Organisation 
der Islamischen Konfe nz bei ihren Bemühungen um die 
Lösung der humani· n, sicherheitspolitischen und politi
schen Krise in Somalia 

im Hinblick auf die Bemühungen, die die Länder des 
Horns von Afrika und die nichtgebundenen Länder unter
nehmen, um die Situati n in Somalia zu mildem, 

mit Genugtuung üb r die Maßna1unen, die der Gene
ralsekretär getroffen ha , um internationale Hilfe für Somalia 
zu mobilisieren, 

zutiefst besorgt über as Ausmaß des menschlichen Leids 
in Somalia, die weitrei ende Beschädigung und Zerstörung 
von Dörfern, Städten u d Großstädten, die schweren Schä
den, die der Infrastruk r des Landes durch den Bürgerkrieg 
zugefügt wurden, und den allgemeinen Zusammenbruch 
öffentlicher Einrichtun en und Dienste, 

ernsthaft besorgt üb r die sich ständig verschlechternde 
Situation in Somalia, rch welche die dringende Notwen
digkeit offenkundig ud, in allen Landesteilen rascher 
ausreichende humani .. Hilfe bereitzustellen, 

Kenntnis nehmend v n dem Bericht des Generalsekretärs 
über Nothilfe für Som lia" sowie von der Erklärung über 
Wirtschaftssonder- und atastrophenhilfe, die der Untergene
ralsekretär für humani . e Angelegenheiten am 29. Oktuber 
1992 vor dem Zweiten Ausschuß der Generalversammlung 
abgegeben hat", 

mit tiefer Genugtuun über die humanitäre Hilfe, die von 
einer Reihe von Mitgli staaten geleistet wurde, um die Not 
und das Leid der betro fenen Bevölkerung zu lindern, 

unter Hinweis auf d n in der Anlage zu ihrer Resolution 
46/182 vom 19. Deze ber 1991 niedergelegten Grundsatz, 

wonach die Beiträge für humanitäre Hilfsmaßna1unen so 
bereitgestellt werden sollen, daß dies nicht zu Lasten der für 
die internationale Entwicklungszusammenarbeit bestimmten 
Mittel geht, 

feststellend, wie wichtig die vier Einsatzzonen für die 
wirksamere Gewährung von humanitärer Hilfe und Nothilfe 
unter den derzeit in dem Land herrschenden Bedingungen 
ist, 

mit großer Genugtuung Kenntnis nehmend von den 
humanitären Anstrengungen, die die verschiedenen Stellen 
des Systems der Vereinten Nationen sowie zwischenstaatli
che und nichtstaatliche Organisationen derzeit unternehmen, 

mit Besorgnis feststellend, daß der Konflikt katastrophale 
Auswirkungen auf das Bildungssystem des Landes hat und 
daß der Lehrbetrieb für alle Schüler und Studenten an den Grund
und Sekundarschulen und Universitäten völlig zum Still

stand gekommen ist, 

in Anerkennung dessen, wie wichtig es ist, die soziale und 
wirtschaftliche Grundversorgung auf lokaler Ebene in allen 
Einsatzzonen wiederherzustellen, 

in Kenntnis der Tatsache, daß die Abwanderung und 
Vertreibung von Facharbeitern und Fachkräften das Land der 
Humanressourcen beraubt, die für die Normalisierung, den 
Wiederaufbau und die Entwicklung dringend benötigt 
werden, 

mit Genugtuung über die von einigen Mitgliedstaaten 
ergriffenen grundsatzpolitischen Initiativen, was die Gewäh
rung einer Ausbildungsbeihilfe und die Vergabe von Stipen
dien an anspruchsberechtigte somalisehe Asylsuchende 
betrifft, 

ferner in Anerkennung dessen, daß Nothilfe so gewährt 
werden muß, daß sie die Gesundung und langfristige Ent
wicklung begünstigt; 

I. spricht den Mitgliedstaaten sowie den zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, die den 
Appellen des Generalsekretärs und anderer Stellen mit der 
Gewährung von Nothilfe an Somalia entsprochen haben, 
ihren Dank aus; 

2. spricht dem Generalsekretär ihren Dank aus für die 
Maßna1unen, die er ergriffen hat, um Nothilfe für die be
troffene Bevölkerung in Somalia zu mobilisieren; 

3. appelliert an alle Staaten sowie die entsprechenden 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
Somalia auch weiterhin Nothilfe zu gewähren, und dabei den 
Bericht des Generalsekretärs und das Hundert-Tage-Aktions
programm für beschleunigte humanitäre Hilfe zu berücksich
tigen, das auf der am 12. und 13. Okrober 1992 in Genf 
abgehaltenen Koordinierungstagung für humanitäre Hilfe für 
Somalia gebilligt wurde"; 

4. beg rUßt die Anstrengungen, die die Vereinten Natio
nen, die Organisation der afrikanischen Einheit. die Liga der 
arabischen Staaten, die Organisation der Islamischen Kon
ferenz, die Länder des Horns von Afrika und die Länder der 
Nichtgebundenen-Bewegung derzeit unternehmen, um die 
Situation in Somalia zu bereinigen; 
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5. bittet nachdrücklich alle Staaten und in Betracht 
kommenden zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or
ganisationen, beim Beginn der Normalisierung der sozialen 
und wirtschaftlichen Grundversorgung behilflich zu sein 
sowie Hilfe beim Autbau von Institutionen zu gewähren, mit 
dem Ziel, die lokale öffentliche Verwaltung in denjenigen 
Teilen Somalias wiederherzustellen, in denen Frieden, Si
cherheit und Stabilität herrschen; 

6. legt allen Mitgliedstaaten, Einheiten der Vereinten 
Nationen und den nichtstaatHchen Organisationen nahe, 
dafür zu sorgen, daß alle Hilfsprogramme nach Möglichkeit 
den örtlichen und regionalen Prioritäten entsprechen und auf 
den einheimischen Kapazitäten aufbauen, indem sie soweit 
möglich entsprechend ausgebildete und mit den notwendigen 
Fachkenntnissen ausgestattete Somalier aus Somalia selbst 
oder aus dem Ausland heranziehen; 

7. appelliert an alle Staaten und in Betracht kommenden 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, 
finanzielle und materielle Hilfe für die Wiedereröffnung der 
Grund- und Sekundarschulen in denjenigen Gebieten zu 
gewähren, in denen die Verhältnisse dies gestatten; 

8. beschließt, mit außerplanmäßigen Mitteln ein Stipen
dienprogramm der Vereinten Nationen für somalische Uni
versitätsstudenten einzurichten, deren Studien durch den der
zeitigen Bürgerkrieg unterbrochen wurden, damit sie ihre 
Studien an Hochschulen und Universitäten im Ausland 
abschließen können, und so die Ausstattung Somalias mit 
Humankapital zu verbessern, und die Situation erneut zu 
prüfen, sobald die somalischen Universitäten und Hoch
schulen den Lehrbetrieb wiederaufnehmen, und bittet die 
Mitgliedstaaten und die in Betracht kommenden zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen nachdrück
lich, zu diesem Programm beizutragen; 

9. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel des ordentlichen Haushalts sicherzustellen, daß 
Informationen über die angebotenen Stipendien unter allen 
somalischen Studenten, die dafür in Betracht kommen 
könnten, in Somalia und außerhalb des Landes verbreitet 
werden; 

10. bittet nacluirücklich die in Betracht kommenden 
Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere das Entwick
lungsprogramm der Vereinten Nationen, das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, das 

. Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, die WeItgesund
heitsorganisation, die Ernährungs- und Landwirtschafts
organisation der Vereinten Nationen, das WeIternährungs
programm, das Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn
und Siedlungswesen und das Umweltprogramm der Ver
einten Nationen, ihre Hilfsprogramme in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich im Rahmen der Operation der Ver
einten Nationen in Somalia mit größter Dringlichkeit auch 
weiterhin durchzuführen, um das Leid der betroffenen 
Bevölkerung in allen Teilen Somalias zu lindern; 

11. appelliert an alle Beteiligten, die Feindseligkeiten zu 
beenden und in einen nationalen Aussöhnungsprozeß ein
zutreten, der zur Wiederherstellung des Friedens, der Ord
nung und der Stabilität führen und außerdem die Hilfs- und 
Normalisierungsanstrengungen erleichtern wird; 

12. fordert den Generalsekretär auf, auch weiterhin 
internationale humanitäre Hilfe für Somalia zu mobilisieren; 

13. fordert alle Parteien, Bewegungen und Splittergruppen 
in Somalia auf, die Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen und ihrer Sonderorganisationen sowie der nicht
staatlichen Organisationen uneingeschränkt zu achten und 
ihm volle Bewegungsfreiheit in ganz Somalia zu garantieren; 

14. ersucht den Generalsekretär, angesichts der in Somalia 
herrschenden kritischen Situation alle für die Durchführnng 
dieser Resolution erforderlichen Maßnahmen zu treffen, den 
Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 1993 
über die erzielten Fortschritte zu unterrichten und der Ge
neralversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
darüber Bericht zu erstatten. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/161. WirIBchaftshilfe für Vanuatu 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/230 vom 21. De
zember 1990 über Wirtschaftshilfe für Vanuatu und andere 
im einzelnen aufgeführte Länder, in der sie den Generalse
kretär ersucht hat, die Ressourcen zu mobilisieren, die zur 
Unterstützung Vanuatus und der anderen Länder notwendig 
sind, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 45/202 vom 
21. Dezember 1990 über besondere Maßnalunen zugunsten 
der Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, 

unter Berücksichtigung dessen, daß Vanuatu, ein Inselstaat 
und Entwicklungsland, das außerdem auf der Liste der am 
wenigsten entwickelten Länder steht, infolge der periodisch 
auftretenden Naturkatastrophen nach wie vor mit beträch
tlichen wirtschaftlichen und sozialen Nachteilen der in 
Resolution 45/202 erwähnten Art konfrontiert ist, 

Kenntnis nehmend von der Agenda 21", die von der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent
wicklung verabschiedet wurde, insbesondere von Kapitel 17 
Abschnitt G betreffend die bestandfahige Entwicklung der 
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, 

1. lenkt die Aufmerksamkeit der internationalen Gemein
schaft auf den Bericht des Generalsekretärs über die beson
deren Probleme und Bedürfnisse der Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern" und insbesondere auf die Probleme, 
denen sich Vanuatu gegenübersieht; 

2. dankt dem Generalsekretär für die Maßnahmen, die er 
ergriffen hat, um Hilfe für Vanuatu zu mobilisieren, sowie 
denjenigen Staaten und Organisationen, die Vanuatu Hilfe 
gewährt haben; 

3. dankt außerdem dem Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, den Sonderorganisationen der Vereinten 
Nationen und allen Gebern für ihre Teilnahme an der ersten 
Rundtischkonferenz über Hilfe für Vanuatu und nimmt 
davon Kenntnis, daß 1993 eine zweite solche Konferenz 
anberaumt werden soll; 

4. appelliert an die Mitgliedstaaten, die internationalen 
Finanzinstitutionen und die Sonderorganisationen, Organisa-
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tionen und Programme d, ' Systems der Vereinten Nationen, 
auf die Bedürfnisse Vanuatus großzügig zu reagieren, 
insbesondere in den im Bericht des Generalsekretärs" 
aufgezeigten neun Schwerpunktbereichen; 

5. bittet die entsprec enden Körperschaften des Systems 
der Vereinten Nationen, sich auf den nächsten Tagungen 
ihrer jeweiligen Leitung organe nach Bedarf mit den be
sonderen Bedürfnissen Vanuatus zu befassen und dem 
Generalsekretär über die Beschlüsse dieser Organe Bericht 
zu erstatten; 

6. ersucht den Gen alsekretär, 

a) sich auch weiter n darum zu bemühen, die für ein 
wirksames Programm <Jer finanziellen. technischen und 
materiellen Hilfe für V. uatu erforderlichen Ressourcen zu 
mobilisieren; 

b) derGeneralvers mlung aufihrerneunundvierzigsten 
Tagung über die bei d Organisation der internationalen 
Hilfe für Vanuatu erzi lien Fortschritte sowie über die 
Entwicklung der Wirtsc aftslage dieses Landes Bericht zu 
erstatten. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/162. othilfe rur Sudan 

Die Generalversamml ng, 

unter Hinweis auf ihre esolutionen 43/8 vom 18. Oktober 
1988,43/52 vom 6. Defber 1988, 44/12 vom 24. Oktober 
1989, 45/226 vom 21. ezember 1990 und 46/178 vom 
19. Dezember 1991 übe Hilfe für Sudan. 

Kenntnis nehmend vo der Erklärung, dem Ralunenplan 
für die Zusammenarbeit hnd dem Aktionsprogramm, die auf 
dem am 8. und 9. April 1992 in Addis Abeba abgehaltenen 
Gipfeltreffen der St.aats- nd Regierungschefs der Länder des 
Horns von Afrika vera schiedet wurden, sowie von den 
darin verankerten Grun ätzen30, 

mit großer Besorgnis Kenntnis nehmend von den fort
dauernden negativen A swirkungen des bewaffneten Kon
flikts auf die sozioökon mische Infrastruktur Sudans sowie 
von der Vertreibung zah reicher Menschen, 

mit Genugtuung festst lIend, daß das Erntejahr 1992/1993 
einen Anstieg der Getrei eproduktion in Sudan erwarten läßt, 
der zunächst zur Decku g der Bedürfnisse der Bevölkerung 
verwendet werden solltd, 

jedoch in der Erwägu g, daß Sudan zur Ergänzung seiner 
eigenen Anstrengungen ach wie vor starker und kontinuier
licher Beweise intemati naler Solidarität sowie humanitärer 
Unterstützung bedarf, d mit es 1993 seine dringenden Be
dürfnisse decken kann, 

Kenntnis nehmend v n dem Bericht des Generalsekre
tärs31

, 

1. nimmt Kenntnis 
Regierung Sudans und 
gemeinsamen Erklärun 
16. September 1992 w" 

on dem Abkommen zwischen der 
en Vereinten Nationen, das in der 

zum Ausdruck kommt, die am 
end des Besuchs des Untergeneral-

sekretärs für humanitäre Angelegenheiten in Khartum 
herausgegeben wurde", und fordert alle Parteien auf, sich 
an dieses Abkommen zu halten; 

2. spricht den Staaten sowie den zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen. die dem Land im Rahmen 
des Noteinsatzes Sudan und der Aktion Überlebensbrücke 
Sudan Hilfe gewähren, ihren tiefempfundenen Dank und ihre 
Anerkennung aus; 

3. dankt dem Generalsekretär und den Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen vielmals für ihre 
Bemühungen um die Koordinierung und Mobilisierung von 
Ressourcen und Unterstützung für den Noteinsatz Sudan und 
die Aktion Überlebensbrücke Sudan und ersucht sie, diese 
Bemühungen fortzusetzen; 

4. forden die internationale Gemeinschaft auf, auch 
weiterhin großzügige Beiträge zur Deckung des Nothilfe
bedarfs des Landes zu leisten, insbesondere was Zusatz
nahrungsmittel, Verbrauchsgüter, die Lagerung und das 
Transportwesen betrifft, und somit zur Wiederherstellung 
nonnaler Verhältnisse beizutragen; 

5. appellien an alle Beteiligten, den Dialog und die 
Verhandlungen fortzusetzen und die Feindseligkeiten ein
zustellen, um die Wiederherstellung von Frieden, Ordnung 
und Stabilität zu gestatten und außerdem die Hilfsmaßnah
men zu erleichtern; 

6. betont, daß es geboten ist, den Mitarbeitern der Hilfs
organisationen den sicheren Zugang zu allen Hilfsbedürftigen 
zu gewährleisten; 

7. bittet alle Beteiligten nachdrücklich, jede nur mögliche 
Unterstützung zu gewähren und unter anderem auch den 
Transport von Hilfsgütern und der Helfer zu erleichtern, um 
den uneingeschränkten Erfolg des Noteinsatzes Sudan in 
allen Teilen des Landes sicherzustellen; 

8. ersucht den Generalsekretär, die Entwicklung der 
Notstandssituation in Sudan auch weiterhin zu evaluieren 
und der Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/163. Sonderhilfe zugunsten der Frontstaaten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/172 vom 19. De
zember 1991, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
Sonderhilfe zugunsten der Frontstaaten und anderer an
grenzender Staaten33

, 

in Bekmjtigung der in der Anlage zu ihrer Resolution 
S-16/1 vom 14. Dezember 1989 enthaltenen Erklärung über 
Apartheid und deren zerstörerische Folgen im südlichen 
Afrika. insbesondere Ziffer 9 e) dieser Erklärung, in der die 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen beschlossen haben, 
den Frontstaaten und Nachbarstaatenjede erdenkliche Unter
stützung zu gewähren, damit sie ihre durch Südafrikas 
frühere Angriffs- und Destabilisierungshandlungen in Mit
leidenschaft gezogene Wirtschaft wiederaufbauen können, 
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im Bewußtsein dessen. daß das Apartheidsystem in Süd
afrika die wirtschaftlichen und sozialen Probleme verschärft 
hat. denen sich die Frontstaaten und andere Nachbarstaaten 
gegenübersehen • 

mit Genugtuung über die jüngsten positiven Entwicklungen 
der Region. so auch die Abhaltung von Wahlen in Angola 
und das am 4. Oktober 1992 in Rom unterzeichnete All
gemeine Friedensabkommen für Mosambik'. 

in der Erwägung. daß es dringend und unverzichtbar ist. 
daß ane Parteien in Südafrika die einschlägigen Bestimmun
gen der Resolutionen des Sicherheitsrats 765 (1992) vom 
16. Juli 1992 und 772 (1992) vom 17. August 1992 voll
ständig durchführen. 

ernsthaft besorgt über die Auswirkungen der verheerenden 
Dürre. von der die Region des südlichen Afrika derzeit 
heimgesucht wird. 

mit Genugtuung die positive Reaktion begrüßend. die auf 
der am I. und 2. Juni 1992 in Genf abgehaltenen Beitrags

. ankündigungskonferenz für die durch die Dürre hervor
gerufene Notstandssituation im südlichen Afrika seitens der 
internationalen Gemeinschaft erfolgt ist. 

sich bewußt. daß die internationale Gemeinschaft dafür 
verantwortlich ist, sich mit aller Dringlichkeit auch weiterhin 
mit der Dürresituation und anderen die Region berührenden 
Problemen zu befassen. 

eingedenk der Resolutionen des Sicherheitsrats 568 (1985) 
vom 21. Juni 1985.571 (1985) vom 20. Septemher 1985 und 
581 (1986) vom 13. Februar 1986. in denen der Rat unter 
anderem die internationale Gemeinschaft ersucht hat. den 
Frontstaaten und anderen Nachbarstaaten Hilfe zu gewähren. 

I. dankt dem Generalsekretär für seine Bemühungen im 
Hinblick auf die Unterstützung der Frontstaaten und anderer 
Nachbarstaaten; 

2. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Unter
stützung, die den Frontstaaten von Geberländern sowie von 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen ge
währt wird; 

3. dankt dem Generalsekretär. den Geherländern und den 
nichtstaatlichen Organisationen für die unschätzbare Hilfe. 
die sie gewähren. um die Auswirkungen der Dürre in der 
Region des südlichen Afrika zu mildem; 

4. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die 
nach wie vor andauernden negativen Auswirkungen früherer 
Angriffs- und DestabiIisierungshandlungen in der Region; 

5. bittet die internationale Gemeinschaft mit allem Nach· 
druck. auch künftig rechtzeitig und wirksam die finanzielle. 
materielle und technische Hilfe zu gewähren. die erforderlich 
ist, damit die Frontstaaten und anderen Nachbarstaaten ein
zeln und gemeinsam besser in der Lage sind. diese Aus
wirkungen zu bewältigen; 

6. ersucht den Generalsekretär sowie die Organisationen 
und Organe des Systems der Vereinten Nationen. nach Be
darf auf unter Umständen zu erwartende Hilfeersuchen ein
zelner Staaten oder von seiten der entsprechenden subregio
nalen Organisationen zu reagieren. und bittet nachdrücklich 

alle Staaten sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatli
chen Organisationen, solchen Ersuchen zu entsprechen; 

7. erklärt erneut. daß dringend alle Hindernisse beseitigt 
werden müssen. die sich der Wiederaufnahme der Verhand
lungen über die Verfassung eines nichtrassischen. demokrati
schen Südafrika noch in den Weg steUen; 

8. appelliert an aUe Staaten sowie an die entsprechenden 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, im 
Kontext unter anderem der derzeitigen Dürre die von den 
Frontstaaten und anderen Nachbarstaaten ausgearheiteten 
einzel staatlichen und gemeinsamen Notstandsprogramme zur 
Bewältigung ihrer akuten humanitären und Notstandsproble
me zu unterstützen und dahei die besonderen Umstände der 
am meisten betroffenen Länder zu berücksichtigen; 

9. appelliert an die internationale Gemeinschaft. den 
Frontstaaten und anderen Nachbarstaaten geeignete Unter
stützung zu gewähren. damit sie den Prozeß der regionalen 
Wirtschaftsintegration. wie in dem Vertrag vom 17. August 
1992 über die Schaffung der Entwicklungsgemeinschaft für 
das südliche Afrika vorgesehen. voran bringen können. unter 
schließlicher Beteiligung eines nichtrassischen. demokrati
schen Südafrika; 

10. ersucht den Generalsekretär. der General versammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über den Stand der 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/164. Internationale HUfe für den wirtscllaftlicben 
Wiederaufbau Angolas 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/142 vom 17. De
zember 1991. 45i233 vom 21. Dezemher 1990 und 441168 
vom 15. Dezemher 1989 über internationale Hilfe für den 
wirtschaftlichen Wiederaufbau Angolas. 

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicher
heitsrats 387 (1976) vom 31. März 1976. 475 (1980) vom 
27. Juni 1980.628 (1989) vom 16. Januar 1989 und andere 
Resolutionen des Rates betreffend internationale Hilfe für 
den wirtschaftlichen Wiederaufbau Angolas. in denen die 
internationale Gemeinschaft unter anderem um Hilfe für 
Angola ersucht wurde, 

zutiefst besorgt über die ernste wirtschaftliche und politi
sche Lage in Angola. 

besorgt über die anhaltene Dürre) die die mittleren und 
südlichen Landesteile heimsucht und Millionen Menschen in 
Mitleidenschaft zieht. 

unter Berllcksichtigung der Tatsache. daß die Umsetzung 
der Friedensabkommen für Angola34 günstige Vorausset
zungen für den wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau 
des Landes schaffen würde. 

im Bewußtsein dessen. daß sich die internationale Gemein
schaft auch weiterhin bemühen und dafür einsetzen muß. 
Angola beim Wiederaufbau seiner Wirtschaft behilflich zu 
sein, 



150 Generalversammlung - Siebenundvierzigste Tagung 

I 
1. nimmt Kenntnis ,von dem Bericht des Generalsekre- Vereinten Nationen zur Förderung der Zusammenarbeit zur 

tärs"; Milderung und Minimierung der Folgen der Katastrophe von 

2. fordert alle P ien auf, alles zu tun, um die voll-
ständige und wirksam Umsetzung der Friedensabkommen 
für Angola" und der iele der nationalen Aussöhnung zu 
erreichen und so Vor ussetzungen zu schaffen, die dem 
wirtschaftlichen Wi ufbau des Landes förderlich sind; 

3. dankt den Mit liedstaaten, den Organisationen der 
Vereinten Nationen un anderen Gebern für die humanitäre 
Nothilfe, die sie Ang la im Rahmen des Sonderhilfepro
gramms für Angola währt haben, und ruft zu weiteren 
großzügigen Beiträge" zugunsten der humanitären Nothilfe 
auf; 

4. appelliert ernet an die internationale Gemeinschaft, 
auch weiterhin die aterielle, technische und finanzielle 
Hilfe bereitzustellen, ie für den wirtschaftlichen Wieder
aufbau Angolas erfor erlich ist; 

5. ersucht den neralsekretär, gemeinsam mit der 
internationalen Gerne nschaft auch weiterhin die Organi
sationen und Organe es Systems der Vereinten Nationen zu 
mobilisieren. um sich zustellen, daß in einem angemessenen 
Umfang Wirtschafts fe für Angola bereitgestellt wird; 

6. begrüßt den ~eschluß der Regierung Angolas, in 
Zusammenarbeit mit ~em Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen, der Afrikanischen Entwicklungsbank, der 
Regierung Portugals und anderen interessierten Ländern 
1993 eine Rundtischkpnferenz der Geber für die Normalisie
rung und den Wieder~ufbau Angolas zu veranstalten; 

7. ersucht den G~neralsekretär der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierfigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

8. beschließt die /Aufnahme des Punktes "Internationale 
Hilfe für den wirtsch ftlichen Wiederaufbau Angolas" in die 
vorläufige Tagesord ng ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/165. Verstär g der internationalen Zusammen-
arbeit un Koordinierung der Anstrengungen 
zur Unters chung, Milderung und Minimierung 
der Folge der Katastrophe von Tschernobyl 

Die Generalvers 

in Bekräftigung i, er Resolutionen 45/190 vom 21. De
zember 1990 und 4 /150 vom 18. Dezember 1991, 

unter Hinweis an die Resolutionen des Wirtschafts- und 
Sozialrats 1990/50 vom 13. Juli 1990 und 1991/51 vom 
26. Juli 1991 sowe Kenntnis nehmend von Resolution 
1992/38 des Rates om 30. Juli 1992, 

Kenntnis nehme d von den Beschlüssen, die von den 
Organen, Organisat onen und Programmen des Systems der 
Vereinten Natione zur Durchführung der Resolutionen 
45/190 und 46/150 verabschiedet worden sind, 

mit Genugtuung enntnis nehmend von dem Beitrag der 
Mitgliedstaaten un der Organisationen des Systems der 

Tschernobyl und mit dem Aufruf zu weiteren Beiträgen, 

eingedenk des Aufrufs der Staatschefs von Belarus, der 
Russischen Föderation und der Ukraine vom 20. März 1992 
an die Vereinten Nationen hinsichtlich der Gewährung von 
Unterstützun~ zur Milderung der Folgen der Katastrophe von 
Tschernoby I' , 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die fort
dauernden Auswirkungen der Katastrophe von Tschernobyl 
auf das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung, ins
besondere der Kinder, in den betroffenen Regionen von 
Belarus, der Russischen Föderation und der Ukraine sowie 
in anderen betroffenen Ländern, 

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den jüngsten 
offiziellen Erkenntnissen der Weltgesundheitsorganisation in 
bezug auf die Gesundheitsauswirkungen des radioaktiven 
Niederschlags von Tschernobyl, 

im Bewußtsein dessen, daß es gilt, durch internationale und 
insbesondere einzelstaatliche Maßnahmen die aktiven Be
mühungen noch stärker zu koordinieren. die unternommen 
werden, um die radiologischen, gesundbeitlichen, sozio
ökonomischen, psychologischen und ökologischen Folgen 
der Katastrophe von Tschernobyl sowie ihre möglichen 
Langzeitwirkungen, einschließlich der sich aus der grenz
überschreitenden Kontaminierung ergebenden Auswirkungen, 
zu mildern und auf ein Mindestmaß zu beschränken, 

unter Betonung der Verantwortung jedes Staates, ins
besondere durch die Behörden für nukleare Sicherheit und 
die Betreiber der Kernkraftwerke, für die Sicherheit seiner 
Kernkraftwerke, sowie mit der Aufforderung zur diesbezügli
chen Zusammenarbeit in der ganzen Welt, insbesondere in 
Mittel· und Osteuropa, und unter Betonung der hohen 
Priorität, welche die betroffenen Länder der Beseitigung 
dieser Gefahren durch Verbesserungen der Sicberheits
maßnahmen und andere geeignete Maßnahmen, mit Unter
stützung der internationalen Gemeinschaft, einräumen sollten, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Durchführung der Resolution 46/150 der General
versammlung" und den darin enthaltenen Empfehlungen 
über Schwerpunktbereiche der internationalen Zusammen
arbeit bei der Untersuchung, Milderung und Minimierung der 
Folgen der Katastrophe von Tschernobyl; 

2. ersucht den Generalsekretär, seine Tätigkeiten im 
Rahmen der Anschlußrnaßnahmen zu den Resolutionen 
45/190 und 46/150 fortzusetzen, unter Berücksichtigung der 
seither stattgefundenen sozialen, wirtschaftlichen und 
sonstigen Veränderungen in den von der Katastrophe von 
Tschernobyl am meisten betroffenen Ländern; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Anbetracht 
seiner Empfehlungen über Schwerpunktbereiche, eine 
analytische Überprüfung aller Aktivitäten der Vereinten 
Nationen zur Untersuchung, Milderung und Minimierung der 
Folgen der Katastrophe von Tschernobyl in den am meisten 
betroffenen Ländern vorzunehmen, einschließlich der damit 
zusammenhängenden Vorkehrungen des Sekretariats, unter 
voller Berücksichtigung der laufenden Programme und der 
anderen einschlägigen Aktivitäten, einschließlich jener von 
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regionalen und anderen Organisationen, sowie des Prinzips 
des komparativen Vorteils; 

4. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten, ein
schließlich der Schlußfolgerungen der in Ziffer 3 erbetenen 
analytischen Überprüfung, und dem Wirtschafts- und Sozial
rat auf seiner Arbeitstagung 1993 mündlich Bericht zu er
statten; 

5. beschließt, auf ihrer achtundvierzigsten Tagung die 
Frage zu prüfen, ob der Tagesordnungspunkt "Verstärkung 
der internationalen Zusammenarbeit und Koordinierung der 
Anstrengungen zur Untersuchung, Milderung und Minimie
rung der Folgen der Katastrophe von Tschernobyl" in zwei
jährigen Abständen behandelt werden soll. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/166. Internationale Zusammenarbeit nnd Unterstüt· 
znng zur Milderung der Folgen des Krieges in 
Kroatien und zur Erleichterung des Wiede .... 
aufbaus 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/182 vom 19. De
zember 1991 und deren Anlage, 

zutiefst besorgt über die gravierende Verschärfung der 
humanitären Situation als eine unmittelbare Folge des zur 
Zeit vonstatten gehenden Konflikts im ehemaligen Jugo
slawien, 

im Bewußtsein der weitreichenden materiellen Schäden. die 
wichtigen Bereichen der Infrastruktur des Landes, den 
Unterkünften, der Umwelt und dem kulturel1en Erbe in 
Kroatien zugefügt worden sind, 

sich dessen bewußt, daß die Nothilfe und die humanitäre 
Hilfe infolge der ständig weiter anwachsenden Zahl der 
Flüchtlinge in Kroatien fortgesetzt und ausgeweitet werden 
sollen, 

in großer Sorge angesichts des Leids der Kriegsopfer 
sowie der Ströme von Flüchtlingen und Vertriebenen, 

Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die die 
Regierung Kroatiens unternimmt, um die Probleme des 
Wiederaufbaus der nationalen Infrastruktur nach dem Krieg 
und gleichzeitig das Problem der Flüchtlinge, Vertriebenen 
und Kriegsopfer in der Republik Kroatien zu lösen, 

ihrer Besorgnis Ausdruck verleihend über die Auswirkun
gen, die die Verschärfung der Krise im ehemaligen Jugo
slawien haben könnte, falls in Kroatien unter anderem nicht 
umgehend ein Nachkriegsaufschwung einsetzt, 

in der Erkenntnis, daß zwischen der wirtschaftlichen Ge
sundung und friedlichen Beziehungen zwischen den ver
schiedenen Volksgruppen ein wichtiger Zusammenhang be
steht, 

in Anerkennung dessen, daß das Amt des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, das Kinderhilfs-

werk der Vereinten Nationen und andere Organisationen und 
Programme des Systems der Vereinten Nationen allen 
Gebieten des ehemaligen Jugoslawien, so auch der Republik 
Kroatien, humanitäre Nothilfe gewähren und daß diese hu
manitäre Hilfe so organisiert sein sol1te, daß sie die Gesun
dung Kroatiens erleichtert, 

\. appelliert an alle Staaten, regionalen Organisationen, 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
anderen in Betracht kommenden Organe, verschiedene 
Formen der Zusammenarbeit sowie Sonderhilfe und andere 
Hilfe bereitzustellen, insbesondere in den am schwersten 
betroffenen Gebieten und mit dem Ziel, die Rückkehr der 
Flüchtlinge und der itn eigenen Land Vertriebenen in diese 
Gebiete zu erleichtern; 

2. ersucht den Generalsekretär, mit Rücksicht auf den 
Bogen, der sich von der Nothilfe his zur Deckung der län
gerfristigen Entwicklungsbedürfnisse der vom Krieg heim
gesuchten Region erstreckt, in Zusammenarbeit mit der 
Regierung Kroatiens eine Abschätzung der Normalisierungs-, 
Wiederaufbau- und Entwicklungsbedürfnisse Kroatiens auf
stellen zu lassen und gegebenenfal1s einen internationalen 
Appell zur Finanzierung eines Normalisierungs-, Wieder
aufbau- und Entwicklungsprogramms zu erlassen; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ral versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen 
umfassenden Bericht über die Durchführung dieser Resolu
tion vorzulegen. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/170. Hilfe für das palästinensische Volk 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 461201 vom 20. De
zember 1991. 

in Anbetracht des Aufstands ("Intifadah") des palästi
nensischen Volkes in dem besetzten palästinensischen Gebiet 
gegen die israelische Besetzung und insbesondere auch 
gegen Israels Politiken und Praktiken auf wirtschaftlichem 
und sozialem Gebiet, 

unter Ablehnung der Restriktionen. die Israel über die 
wirtschaftliche und soziale Hilfe verhängt hat, die dem 
palästinensischen Volk in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet von außen gewährt wird, 

besorgt über die wirtschaftlichen Verluste, die das palästi
nensische Volk infolge der Golfkrise erlitten hat, 

im Bewußtsein der zunehmenden Notwendigkeit, dem 
palästinensischen Volk wirtschaftliche und soziale Hilfe zu 
gewähren, 

erklärend, daß das palästinensische Volk seine Volks
wirtschaft nicht entwickeln kann, solange die israelische 
Besetzung andauert, 

mit Genugtuung üher den am 30. Oktober 1991 in Madrid 
begonnenen Nahost-Friedensprozeß und mit dem Ausdruck 
der Hoffnung, daß alle Seiten trotz der Schwierigkeiten 
diesen Weg weiter beschreiten werden, 
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1. nimmt Kennmis on dem Bericht des Generalsekre
tärs38

; 

2. dankt den Staaten, Organen der Vereinten Nationen 
sowie zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi
sationen, die dem paljistinensischen Volk Hilfe gewährt 
haben; 

3. ersucht die int ationale Gemeinschaft, das System 
der Vereinten Natione und die zwischenstaat1ichen und 
nichtstaatlichen Organi ationen, ihre Hilfe für das palä
stinensische Volk in en er Zusanunenarbeit mit der Palästi
nensischen Befreiungs rganisation fortzusetzen und zu 
verstärken und dabei di wirtschaftlichen Verluste zu berück
sichtigen, die das paläst nensische Volk infolge der Golfkrise 
erlitten hat; 

4. bittet die Regie ng Israels nachdrücklich, zu akzep
tieren, daß das Genfer Abkommen vom 12. Au§ust 1949 
zum Schutze von Zivi personen in Kriegszeiten 9 de jure 
auf alle von Israel seit 1 67 besetzten Gebiete anwendbar ist, 
und sich genauestens a dieses Abkommen zu halten; 

5. fordert dazu au, die durch benachbarte Aus- und 
Eingangshäfen und Gre zübergangsstellen laufenden palästi
nensischen Exporte un Importe als Transitgüter zu behan
deln; 

6. fordert außerde dazu auf, für palästinensische 
Exporte auf der Grundl ge von palästinensischen Ursprungs
zeugnissen Handelszug tändnisse einzuräumen und konkrete 
Präferenzen zu gewähr, n; 

7. fordert ferner d~ sofortige Aufhebung der Restrik
tionen und Schranken, mit denen Israel die Durchführung 
von Hilfsvorhaben du h das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, an ere Organe der Vereinten Nationen 
und andere Stellen behi dert, die dem palästinensischen Volk 
in dem besetzten pal" tinensischen Gebiet wirtschaftliche 
und soziale Hilfe gew" 

8. fordert von neue. dazu auf, in dem besetzten palästi
nensischen Gebiet En wicklungsvorhaben durchzuführen, 
insbesondere auch di in ihrer Resolution 39/223 vom 
18. Dezember 1984 au geführten Vorhaben; 

9. fordert dazu au in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet im Interesse der Investitions-, Produktions-, Beschäf
tigungs- und Einko nsförderung die Errichtung palästi
nensischer Entwicklun sbanken zu erleichtern; 

10. anerkennt die N twendigkeit, ein Seminar über Hilfe 
für das palästinensisch Volk in dem besetzten palästinensi
sehen Gebiet anzuber urnen, und schlägt in diesem Zu
sammenhang dem Au schuß für die Ausübung der unver
äußerlichen Rechte d s palästinensischen Volkes vor, im 
Rahmen seines Progr ms für 1992-1993 die Veranstaltung 
eines solchen Seminar in Erwägung zu ziehen und dabei 
den Hilfsbedarf des pa ästinensischen Volkes angesichts der 
Entwicklungen in der egion zu berücksichtigen; 

11. ersucht den Gen ralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierz gsten Tagung über den Wirtschafts
und Sozialrat über d n Stand der Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu rstatten. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/171. Privatisierung 1m Kontext der wirtschaftlichen 
Umstrukturierung, des Wirtschaftswachstums 
und der bestandf'ähigen Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolution S-18/3 vom 1. Mai 1990, 
deren Anlage die "Erklärung über internationale wirtschaftli -
ehe Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubelebung des 
Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwick
lungsländern" enthält, ihrer Resolution 45/199 vom 21. De
zember 1990, deren Anlage die Internationale Entwicklungs
strategie für die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten 
Nationen enthält, sowie der anderen einschlägigen Resolutio
nen der Vereinten Nationen, 

Kennmis nehmend von der Verpflichtung von Cartage
na"', die von der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen auf ihrer achten Tagung verabschiedet 
wurde, und von Beschluß 398 (XXXVill) des Handels- und 
Entwicklungsrats vom 7. Mai 1992", durch den unter 
anderem die Ad-hoc-Arbeitsgruppe für Erfal1rungsvergleich 
bei der Privatisierung eingerichtet wurde, und in Erwartung 
des Beitrags dieser Ad-hoc-Arbeitsgruppe, 

sowie Kennmis nehmend von Resolution 1992/36 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1992 über Privati
sierung und ausländische Investitionen im Kontext der wirt
schaftlichen Umstrukturierung, 

in Anerkennung des souveränen Rechts jedes Staates, über 
die Entwicklung seines privaten und seines öffentlichen 
Sektors zu entscheiden, unter Berücksichtigung der verhält
nismäßigen Vorteile jedes Sekrors, 

feststellend, daß der Privatsektor eine positive Rolle bei 
der Mobilisierung von Ressourcen und der Förderung des 
Wirtschaftswachstums und der bestandfahigen Entwicklung 
spielt, 

sowie feststellend, daß viele Länder im Rahmen ihrer 
wirtschaftlichen Umstrukturierungsmaßnahmen der Unter
nehmensprivatisierung, der Abschaffung von Monopolen und 
der administrativen Deregulierung der Wirtschaftstätigkeit 
wachsende Bedeutung beimessen, ebenso wie markrorientier
ten Reformen, verstärktem Wettbewerb, der Eliminierung 
preisverzerrender Mechanismen sowie offenen Märkten, was 
alles ein Mittel ist, um die wirtschaftliche Effizienz, das 
Wachstum und die bestandfahige Entwicklung zu steigern, 

ferner feststellend, daß sich diese Länder bei der Umset
zung dieser Politiken Schwierigkeiten gegenübersehen und 
daß sie unterschiedliche praktische Modalitäten und Ansätze 
zur Privatisierung in Erwägung ziehen können, 

1. begrüßt die Aktivitäten, die von den zuständigen 
Organen, Organisationen und Gremien des Systems der 
Vereinten Nationen unternommen werden, um die einzel
staatlichen Bemühungen zur Steigerung der wirtschaftlichen 
Effizienz, des Wachstums und der bestandfahigen Entwick
lung durch Privatisierung, Abschaffung von Monopolen, die 
administrative Deregulierung der WIrtschaftstätigkeit und 
andere einschlägige Politiken zu unterstützen, und bittet sie 
nachdrücklich: 

a) dieeinzelstaatlichen Bemühungen der Länder bei der 
Durchführung der Privatisierung, der Abschaffung der 
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Monopole, der administrativen Deregulierung und anderer 
einschlägiger Politiken im Kontext ihrer Wirtschaftsreformen 
und der Offnung ihrer Volkswirtschaften auf Antrag zu 
unterstützen; 

b) die Kommunikation und Zusammenarbeit zur Unter
stützung der einzelstaatlichen Bemühungen der Länder bei 
der Unternehmensprivatisierung, der Abschaffung von Mono
polen und der Deregulierung der Wirtschaftstätigkeit sowie 
die Durchführung anderer einschlägiger Politiken zu ver
stärken, und bittet den Generalsekretär, der Koordinierung 
des Systems der Vereinten Nationen auf diesem Gebiet, 
unter anderem durch den Wirtschafts- und Sozialrat und 
andere zuständige Organe der Vereinten Nationen. gebühren
de Beachtung zu schenken; 

c) bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen Auftrags die 
von den Organen, Organisationen und Gremien des Systems 
der Vereinten Nationen bereits geleistete Arbeit zu berück
sichtigen, um eine möglichst große Effizienz des Systems, 
unter Beachtung seiner derzeit stattfindenden Neugliederung, 
zu erreichen; 

2. ruft die interessierten Mitgliedstaaten auf, den Infor
mationsaustausch untereinander und mit aUen zuständigen 
Organen, Organisationen und Gremien des Systems der 
Vereinten Nationen über ihre Aktivitäten, Programme und 
Erfahrungen in bezug auf die Privatisierung, die Abschaffung 
von Monopolen, die administrative Deregulierung und andere 
einschlägige Politiken zu verstärken, um die Effizienz und 
Koordinierung der technischen Zusanunenarbeit auf diesem 
Gebiet zu erhöhen; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Ressourcen die Forschungsaktivitäten auf aUen Ge
bieten der Privatisierung, der Abschaffung von Monopolen, 
der administrativen Deregulierung und anderer einschlägiger 
Politiken zu verbessern, um die Zusammenarbeit mit natio
nalen und internationalen Forschungseinrichtungen zu 
erhöhen, und aUe sachdienlichen Ergebnisse in die ein
schlägigen Veröffentlichungen der Vereinten Nationen, 
einschließlich des World Economic Survey (Weltwirtschafts
überblick), aufzunehmen; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinen 
Bericht, der gemäß Resolution 46/166 vom 19. Dezember 
1991 über unternehmerische Initiative der Generalversamm
lung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung vorzulegen ist, 
Empfehlungen betreffend Maßnahmen seitens des Systems 
der Vereinten Nationen zur Unterstützung dieser Resolution 
aufzunehmen. 

93. Plenorsitzung 
22. Dezember 1992 

47/172. Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen der 
israelischen Siedlungen auf das palästinensische 
Volk in dem seil 1967 besetzten palästinensi. 
sehen Gebiet, einschließlich Jerusalems, und auf 
die arabische Bevölkerung des syrischen Golan 

Die Generalversammlung, 

Kenntnis nehmend von Resolution 1992/57 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 31. Juli 1992, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/199 vom 20. De
zember 1991, 

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen, in Bekräftigung der Unzulässigkeit des gewalt
samen Gebietserwerbs und unter Hinweis auf die Resolu
tionen des Sicherheitsrats 242 (1967) vom 22. November 
1967 und 497 (1981) vom 17. Dezember 1981, 

sowie unter Hinweis auf Resolution 465 (1980) des 
Sicherheitsrats vom 1. März 1980 und die anderen Resolutio
nen, in denen die Anwendbarkeit des Genfer Abkommens 
vom 12. Au~ust 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in 
Kriegszeiten 9 auf das besetzte palästinensische Gebiet, 
einschließlich Jerusalems, und andere von Israel seit 1967 
besetzte arabische Gebiete bekräftigt wird, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, daß die 
Besatzungsmacht Israel in dem besetzten palästinensischen 
Gebiet und den anderen seit 1967 besetzten arabischen Ge
bieten Siedlungen errichtet und dort auch Neueinwanderer 
ansiedelt, 

mit Genugtuung über den am 30. Oktober 1991 in Madrid 
eingeleiteten Nahost-Friedensprozeß und in der Erwägung, 
daß ein vollständiges Einfrieren der Siedlungstätigkeit die 
Aussichten auf Fortschritte bei diesem Prozeß wesentlich 
erhöhen würde, 

1. nimmt Kennmis von dem Bericht des Generalse
kretärs42

; 

2. mißbilligt die Errichtung von Siedlungen in dem 
palästinensischen Gebiet, einschließlich Jerusalems, und 
anderen seit 1967 besetzten arabischen Gebieten durch Israel 
und erachtet diese Siedlungen als rechtswidrig und als ein 
Hindernis für den Frieden; 

3. ist sich der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkun
gen bewußt, welche die israelischen Siedlungen auf das 
palästinensische Volk in dem von Israel seit 1967 besetzten 
palästinensischen Gebiet, einschließlich Jerusalems, und auf 
die arabische Bevölkerung des syrischen Golan haben; 

4. mißbilligt entschieden Israels Praktiken in dem 
besetzten palästinensischen Gebiet und anderen seit 1967 
besetzten arabischen Gebieten, insbesondere seine Beschlag
nahmung von Land, seine Aneignung von Wasservorkom
men, seine Erschöpfung anderer wirtschaftlicher Ressourcen 
und seine Vertreibung und Ausweisung der Bevölkerung 
dieser Gebiete; 

5. bekräftigt das unveräußerliche Recht des palästi
nensischen Volkes und der Bevölkerung des syrischen Golan 
auf ihre natürlichen und aUe sonstigen wirtschaftlichen Res
sourcen und erachtet aUe Verletzungen dieses Rechts als der 
rechtlichen Gültigkeit entbehrend; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über den Wirtschafts
und Sozialrat einen Bericht über den Stand der Durch
führung dieser Resolution vorzulegen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 
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47/173. Auswirkunge der Anwendung der neuen Krite
rien zur Besti\mnung der am wenigsten entwik
kelten Länder auf die Durchführung des Ak
tionsprogramms für die neunziger Jahre zugun
sten der am wenigsten entwickelten Länder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf iHre Resolution 451206 vom 21. De
zember 1990, in der si~ sich die Pariser Erklärung und das 
Aktionsprogramm für e neunziger Jahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder zu eigen gemacht hat, die 
von der Zweiten Konfe nz der Vereinten Nationen über die 
am wenigsten entwick lten Länder verabschiedet worden 
waren', auf die Resolu on 46/156 vom 19. Dezember 1991 
über die Durchführung es Aktionsprogramms und Resolu
tion 46/206 vom 20. zember 1991 über den Bericht des 
Ausschusses für Entwic tungsplanung: Kriterien zur Bestim
mung der am wenigste entwickelten Länder. 

Kenntnis nehmend 
"Eine neue Entwicklun 
Cartagena,,40, das von 
ferenz der Vereinten 
verabschiedet wurde, 

on dem Dokument mit dem Titel 
spartnerschaft: die Verpflichtung von 
er Handels- und Entwicklungskon
ationen auf ihrer achten Tagung 

erneut erklärend, d ß die am wenigsten entwickelten 
Länder die Hauptverant ortung dafür tragen. einzelstaatliche 
Politiken und Priorität n für ihr Wachstum und ihre Ent
wicklung festzulegen u d effektiv umzusetzen, daß sie ihre 
auf der Pariser Konfe enz eingegangenen Verpflichtungen 
auch weiterhin erfülIe sonen und daß die internationale 
Gemeinschaft, insbeso dere die Geberländer. ihren Ver
pflichtungen in allen' Aktionsprogramm beschriebenen 
Bereichen voll und ras h nachkommen sollen. 

von neuem darauf hinweisend, daß die internationale 
Zusammenarbeit für e ne bestandfabige Entwicklung ver
stärkt werden muß, mi dem Ziel, die Bemühungen der am 
wenigsten entwickelte Länder zu unterstützen und zu 
ergänzen, 

Kenntnis nehmend ~on der in der Verpflichtung von 
Cartagena zum Ausdr k kommenden Entschlossenheit der 
Geber, die Verpflichtu gen zu erfüllen, die sie in dem Ak
tionsprogramm einge angen sind, was die öffentliche 
Entwicklungshilfe für ie einundvierzig Länder betrifft, die 
zum Zeitpunkt der Zeiten Konferenz der Vereinten Na
tionen über die am w nigsten entwickelten Länder auf der 
Liste der am wenigste entwickelten Länder standen, 

sowie davon Kennt is nehmend, daß der Handels- und 
Entwicklungsrat wäh nd des ersten Teils seiner neun
unddreißigsten Tagun 43 die zweite jährliche Überprüfung 
der Fortschritte bei de Umsetzung des Aktionsprogramms 
vorgenommen hat un auch die Frage der entsprechenden 
Anpassung der Verpfl chtungen in bezug auf die Zielvor
gaben und die Höhe d r öffentlichen Entwicklungshilfe für 
die am wenigsten en wickelten Länder überprüft hat, in 
Anbetracht der Tatsac e, daß nach der Zweiten Konferenz 
der Vereinten Natione über die am wenigsten entwickelten 
Länder weitere sechs änder in die Liste der am wenigsten 
entwickelten Länder a fgenommen wurden, 

ferner davon Ken tnis nehmend. daß die Geber auf 
derselben Tagung des Handels- und Entwicklungsrats ihre 

Absicht bekundet haben. die Auswirkungen zu prüfen, 
welche die Aufnahme dieser weiteren Länder in die Liste der 
am wenigsten entwickelten Länder auf den zusätzlichen 
Mittelbedarf der Gruppe der am wenigsten entwickelten 
Länder insgesamt haben. 

1. erklltrt erneut, daß das Aktionsprogramm für die 
neunziger Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten 
Länder von allen Beteiligten voll, wirksam und rechtzeitig 
umgesetzt werden soll; 

2. erklärt außerdem erneut, daß alle am wenigsten 
entwickelten Länder auch weiterhin stärker dafür sorgen 
sollen, daß die einzelstaatlichen Politiken und Maßnahmen 
im Einklang mit dem Aktionsprogramm umgesetzt werden, 
so auch durch makroökonomische Politiken, die einem lang
fristigen nachhaltigen Wachstum und einer bestandfabigen 
Entwicklung förderlich sind, durch die Förd~rung der 
Einzelinitiative und der breiten Mitwirkung der Offentlich
keit an dem Entwicklungsprozeß. durch die Verstärkung der 
menschlichen und institutionellen Kapazität und die Ver
breiterung und Modernisierung der Wirtschaftsbasis, und daß 
ihre Entwicklungspartner die eingegangenen Verpflichtungen 
oder die in dem Aktionsprogramm vorgeschlagenen Maßnah
men auf allen Gebieten der internationalen Unterstützung, 
einschließlich der öffentlichen Entwicklungshilfe, der Schul
denentlastung und des Außenhandels, wirksam und rasch 
erfüllen sollen; 

3. erklltrt ferner erneut, daß den am wenigsten ent
wickelten Ländern insgesamt beträchtlich mehr Unterstüt
zung von außen gewährt werden sollte, unter Berücksichti
gung der vor kurzem der Liste der am wenigsten entwickel
ten Länder hinzugefügten Länder; 

4. nimmt Kenntnis von dem Beschluß 92130 des Ver
waltungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen vom 26. Mai 1992 betreffend die Anpassung der 
Zuweisung von Planungsleitzahlen an die am wenigsten ent
wickelten Länder in Anbetracht der Neuaufnahme von 
Ländern in die Liste der am wenigsten entwickelten Län
der"; 

5. begrüßt die Ergebnisse der zweiten jährlichen Über
prüfung der Fortschritte bei der Umsetzung des Aktions
programms, die vom Handels- und Entwicklungsrat während 
des ersten Teils seiner neununddreißigsten Tagung vor
genommen wurde43

, und nimmt davon Kenntnis, daß unter 
anderem beschlossen wunde, daß der Rat während des 
zweiten Teils seiner neununddreißigsten Tagung 

a) zwei besondere Fragen eingehend prüfen sollte, näm
lich die Mobilisierung interner wie auch externer Ressour
cen, einschließlich der Schuldensituation und der Schulden
bewirtschaftung, und die Verbesserung der Handelsmöglich
keiten; 

b) die Frage der entsprechenden Anpassung der Ver
pflichtungen behandeln sollte, wie von der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen auf ihrer 
achten Tagung erbeten. unter Berücksichtigung der während 
des ersten Teils der neununddreißigsten Tagung des Handels
und Entwicklungsrats zum Ausdruck gebrachten Auffassun
gen und der dort gefaßten Beschlüsse; 

6. bittet die am wenigsten entwickelten Länder und ihre 
Entwicklungspartner, einschließlich der internationalen Or-
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ganisationen und Finanzinstitutionen. sich angemessen und 
wirksam an dem zweiten Teil der neununddreißigsten Ta
gung des Handels- und Entwicklungsrats zu beteiligen, der 
vom 15. bis 26. März 1993 in Genf abgehalten wird; 

7. bittet die Geber nachdrUcklich, zu erwägen, im 
Einklang mit ihrer Resolution 46/156 außerplanmäßige Mittel 
zur Verfügung zu stellen, um die Teilnahme von Vertretern 
"er am wenigsten entwickelten Länder an den künftigen 
Uberprüfungen des Aktionsprogramms durch den Handels
und Entwicklungsrat zu erleichtern; 

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen, der auch eine 
Bewertung der Ergebnisse der dritten jährlichen Überprüfung 
des Aktionsprogramms durch den Handels- und Entwick
lungsrat enthält. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/174. Gipfeltreffen über die wirtschaftliche Besser
steIlung der Frauen in ländlichen Gebieten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Resolution 1991/64 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 26. Juli 1991 und Kenntnis nehmend von 
der Ratsresolution 1992/53 vom 31. Juli 1992 über das 
Gipfeltreffen über die wirtschaftliche Besserstellung der 
Frauen in ländlichen Gebieten, 

in Anerkennung der entscheidenden RoUe, welche die 
Frauen in ländlichen Gebieten bei der N ahrungsmittelpro
duktion und bei der Ernährungssicherheit der Haushalte 
spielen, 

mit tiefer Besorgnis feststellend, daß die Zahl der in Armut 
lebenden Frauen in ländlichen Gebieten nach wie vor 
ansteigt, 

in Bekräftigung seiner Verpflichtung, dabei mitzuhelfen, 
die Lebensbedingungen der Frauen in ländlichen Gebieten zu 
verbessern, 

mit Genugtuung über das am 25. und 26. Februar 1992 in 
Genf abgehaltene Gipfeltreffen über die wirtschaftliche 
Besserstellung der Frauen in ländlichen Gebieten, an dem 
eine große Anzahl von Ehefrauen von Staats- oder Regie
rungschefs sowie hochrangige Delegationen teilgenommen 
haben, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an den Träger des 
Gipfeltreffens und an die Gruppe der Ehefrauen von Staats
und Regierungschefs, die die Initiative zur Einberufung des 
Gipfeltreffens ergriffen haben, sowie an den Internationalen 
Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung und andere 
Institutionen, die dafür Unterstützung gewährt haben, 

1. begrUßt die von dem Gipfeltreffen über die wirt
schaftliche Besserstellung der Frauen in ländlichen Gebieten 
verabschiedete Genfer Erklärung über Frauen in ländlichen 
Gebieten"; 

2. bittet nachdrücklich alle Staaten. daraufhinzuarbeiten, 
daß die in der Genfer Erklärung gebilligten Ziele erreicht 
werden; 

3. billet nachdrücklich alle Organe, Organisationen und 
Gremien des Systems der Vereinten Nationen, bei der 
Durchführung ihrer Programme die Ziele der Genfer Er
klärung zu berücksichtigen, und bittet die entsprechenden 
Leitungsorgane. im Lichte der Genfer Erklärung konkrete 
Maßnahmen in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich zu 
erwägen, um den besonderen Bedürfnissen der Frauen in 
ländlichen Gebieten Rechnung zu tragen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/175. ~uswirkungen der jüngsten Entwicklung der im 
Ubergang befindlichen Volkswirtscbaften auf das 
Wachstum der Weltwirtschaft, insbesondere auf 
das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung 
der Entwicklungsländer, sowie auf die inter
nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolution S-18/3 vom 1. Mai 1990, 
deren Anlage die "Erklärung über internationale wirtschaftli
che Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubelebung des 
Wrrtschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwick
lungsländern" enthält, und ihrer Resolution 45/199 vom 
21. Dezember 1990, deren Anlage die Internationale Ent
wicklungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen enthält, sowie Kenntnis nehmend von 
der Verpflichtung von Cartagena, die von der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen auf ihrer 
achten Tagung verabschiedet wurde'. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/182 vom 21. De
zember 1990 und 46/202 vom 20. Dezember 1991, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Auswirkungen der Entwicklung der Ost-West
Beziehungen auf das weltweite Wachstum und die Entwick
lung46

, 

sowie Kenntnis nehmend von der Erklärung der Minister 
filr auswärtige Angelegeuheiten der Mitgliedstaaten der 
Gruppe der siebenundsiebzig, die anläßlich ihrer sechzehnten 
Jahrestagung am 1. Oktober 1992 in New York verabschie
det wurde" und in der die Minister auf die Schlußfolgerun
gen der am 4. und 5. Juli 1991 in Genf abgehaltenen Wrrt
schafts- und Sozialrats-Sonderkonferenz auf hoher Ebene 
verwiesen, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Auswirkungen der Entwicklung der Ost-West
Beziehungen auf das weltweite Wachstum und die Entwick
lung46

; 

2. bittet die entwickelten Länder und die multilateralen 
Finanzinstitutionen nachdrücklich, auch weiterhin sicherzu
steUen, daß die den im Übergang befindlichen Volkswirt
schaften zugewiesenen Ressourcen die den Entwicklungs
ländern gewährte öffentliche Entwicklungshilfe nicht ver
mindern oder umlenken; 

3. fordert die internationale Gemeinschaft auf, zu 
erwägen, die Entwicklungsländer, deren Volkswirtschaften 
von den Veränderungen in ihren Wirtschaftsbeziehungen zu 
den im Übergang befindlichen Volkswirtschaften am stärk-
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. sten betroffen sind, bel der Anpassung an diese Veränderun
gen zu unterstützen; 

4. ersucht den Ge eralsekretär, auch weiterhin, in engem 
Benehmen und enger Abstimmung mit der Handels- und 
Entwicklungskonferen der Vereinten Nationen, die Aus
wirkungen der Entwi klung der im Übergang befindlichen 
Volkswirtschaften auf das Wachstum der Weltwirtschaft zu 
prüfen und zu ana1ysi ren, insbesondere die Auswirkungen 
auf das Wirtschaftsw hstum und die Entwicklung der Ent
wicklungsländer sowi auf die internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit, und er Generalversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Tagun einen Bericht vorzulegen, der unter 
anderem eine Bewert ng der bei der Durchführung dieser 
Resolution erzielten rtschritte enthält. 

47/176, 

Die Generalvers 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

e Konferenz über Bevölkerung und 

unter Hinweis auf 'hre Resolutionen 3344 (XXIX) vom 
17. Dezember 1974 'ber die Weltbevölkerungskonferenz, 
39/228 vom 18. De mber 1984 über die Internationale 
Bevölkerungskonfere z, 44/210 vom 22. Dezember 1989 
über künftige Aufga n auf dem Gebiet der Bevölkerungs
fragen, einschließlich der Mobilisierung der für die inter
nationale Hilfe auf iesem Gebiet erforderlichen Mittel, 
S-18/3 vom 1. Mai 1 90, deren Anlage die "Erklärung über 
internationale wirtsch liehe Zusammenarbeit, insbesondere 
über die Neubelebun des Wtrtscbaftswachstums und der 
Entwicklung in den ntwicklungsländern" enthält, 45/199 
vom 21. Dezember 1 0, deren Anlage die Internationale 
Entwicklungsstrategi für die Vierte Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen e thält, 45/206 vom 21. Dezember 1990 
über die Durchfü ng des Aktionsprogramms für die 
neunziger Jahre zugu sten der am wenigsten entwickelten 
Länder, 45/216 vom 1. Dezember 1990 über Bevölkerung 
und Entwicklung und 40/108 vom 13. Dezember 1985 über 
die Durchführung de Zukunftsstrategien von Nairobi zur 
Förderung der Frau, 

sowie unter Hinwdis auf Resolution 1989/91 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 26. Juli 1989, in der der Rat im 
Grundsatz beschloß, 1994 unter der Schirmherrschaft der 
Vereinten Nationen ei e internationale Tagung über Bevölke
rungsfragen einzube fen, 

ferner unter Hinw is auf Resolution 1991/93 des Wirt
schafts- und Sozialra vom 26. Juli 1991, in der der Rat be
schloß, die internatio ale Tagung über Bevölkerungsfragen 
künftig als Internatio ale Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung zu beze ehnen, 

in voller Billigung der vom Wirtschafts- und Sozialrat in 
seiner Resolution 199 /93 beschlossenen Ziele der Konferenz 
sowie ihrer in dieser esolution festgelegten Gesamtthematik 
"Bevölkerung, nach alüges Wirtschaftswachstum und be
standfähige Entwickl ng", 

in Anerkennung d s wichtigen Beitrags, den Regional
konferenzen bei de Vorbereitung der Konferenz leisten 
werden, insbesonde durch die Bewertung und Aktuali-

sierung regionaler Aktionspläne auf dem Gebiet der Bevöl
kerungsfragen, 

mit Befriedigung zur Kenntnis nehmend, daß der Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen den Exekutivdirektor des 
Bevölkerungsfonrls der Vereinten Nationen zum Generalse
kretär der Internationalen Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung und den Direktor der Abteilung Bevölkerungs
fragen der Sekretariats-Hauptabteilung für wirtschaftliche 
und soziale Entwicklung zum Stellvertretenden Generalsekre
tär der Konferenz ernannt hat, 

unter Betonung der nationalen Souveränität aller Länder, 
wenn es darum geht, ihre Bevölkerungspolitik auszuarbeiten, 
zu beschließen und umzusetzen, unter Berücksichtigung ihrer 
Kulturen, Wertvorstellungen und Überlieferungen sowie ihrer 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse und 
in Übereinstimmung mit den Menschenrechten und den Ver
antwortlichkeiten von einzelnen, Paaren und Familien, 

im Bewußtsein des wichtigen Beitrags, den Einrichtungen 
für Forschung und Informationsverbreitung zum klaren Ver
ständnis der Wechselbeziehung zwischen Bevölkerungs- und 
Entwicklungsfragen geleistet haben, 

in Anerkennung der Wichtigkeit des Ergebnisses der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent
wicklung, namentlich der sich auf Bevölkerungsfragen be
ziehenden Abschnitte der Agenda 21", für die Vorbereitun
gen für die Internationale Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung, 

1. unterstreicht die Notwendigkeit umfassender einzel
staatlicher Bevölkerungspolitiken, die auf einzelstaatlichen 
Prioritäten beruhen und mit nachhaltigem Wirtscbaftswachs
turn und einer bestandfähigen Entwicklung vereinbar sind; 

2. unterstreicht außerdem die Notwendigkeit einer 
verstärkten Bewußtrnachung der auf der internationalen 
Tagesordnung stehenden Bevölkerungsfragen und ihrer 
Behandlung als integraler Bestandteil nachhaltigen Wirt
schaftswachstums und einer bestandfähigen Entwicklung; 

3. schließt sich der Resolution 1992/37 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 30. Juli 1992 an, in der der Rat be
schlossen hat, die Internationale Konferenz über Bevölkerung 
und Entwicklung für den 5. bis 13. September 1994 in Kairo 
anzuberaumen; 

4. nimmt das großzügige Angebot der Regierung Ägyp
tens, die Konferenz auszurichten, mit großer Dankbarkeit an; 

5. empfiehlt, die Konferenz auf Ministerebene einzu
berufen; 

6. unterstreicht die Wichtigkeit der aktiven Beteiligung 
der Mitgliedstaaten im Vorbereitungsausschuß für die Inter
nationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung und 
bittet in diesem Zusammenhang den Vorbereitungsausschuß, 
auf seiner zweiten Tagung unter gebührender Berücksichti
gung der ausgewogenen geographischen Verteilung seine 
Amtsträger zu wählen; 

7. beschließt, daß Ägypten als Gastland von Amts wegen 
Mitglied des Vorbereitungsausschusses ist; 

8. bittet den Wirtschafts- und Sozialrat, auf seiner 
Organisationstagung für 1993 unter voller Berücksichtigung 
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der während der siebenundvierzigsten Tagung der General
versammlung zum Ausdruck gebrachten Auffassungen zu 
prüfen, ob es möglich wäre, im Rahmen der vorhandenen 
Haushaltsmittel und unbeschadet der Inanspruchnahme der 
aufgrund freiwilliger Beiträge zu den Treuhandfonds ver
fügbaren Mittel, den vorgeschlagenen Termin und die Dauer 
der zweiten und dritten Tagung des Vorbereitungsausschus
ses anzupassen, unter voller Berücksichtigung der Notwen
digkeit, die erfolgreiche Erfüllung des Auftrags der Kon
ferenz sicherzustellen und zu diesem Zweck einen angemes
senen zwischenstaatlichen Vorbereitungsprozeß für die 
Konferenz zu gewährleisten; 

9. fordert alle Organe, Organisationen und Programme 
des Systems der Vereinten Nationen sowie die anderen zu
ständigen zwischenstaatlichen Organisationen auf, zu den 
Konferenzvorbereitungen in jeder Weise beizutragen; 

10. begrüßt den Beschluß des Generalsekretärs der Ver
einten Nationen, die erforderliche Koordinierung der Beiträ
ge innerhalb des Systems der Vereinten Nationen durch den 
Verwaltungsausschuß für Koordinierung sicherzustellen; 

I!. bittet alle Staaten, sich aktiv an den Konferenzvor
bereitungen zu beteiligen und breitangelegte Vorbereitungs
prozesse auf nationaler Ebene zu fördern; 

12. anerkennt, wie wichtig es ist, daß alle zuständigen 
nichtstaatlichen Organisationen aus den entwickelten Ländern 
und den Entwicklungsländern an der Konferenz und an 
ihrem Vorbereitungsprozeß teilnehmen; 

13. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, auf seiner 
Organisationstagung 1993 Modalitäten auszuarbeiten und zu 
beschließen, die sicherstellen, daß die zuständigen nicht
staatlichen Organisationen, insbesondere diejenigen aus den 
Entwicklungsländern, an der Konferenz und ihrem Vor
bereimngsprozeß teilnehmen und dazu beitragen, unter 
Berücksichtigung der für die Konferenz der Vereinten Na
tionen über Umwelt und Entwicklung angewandten Ver
fahren und der während früherer Bevölkerungskonferenzen 
der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht gesammelten 
Erfahrungen; 

14. unterstreicht die Bedeutung der in den verschiedenen 
Regionen zu Bevölkerungs- und Entwicklungsfragen beste
henden Auffassungen und begrüßt in diesem Zusammenhang 
die Einberufung regionaler Bevölkerungskonferenzen durch 
die Regionalkommissionen und den Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen! deren Ergebnis zu den Vorbereitungen 
für die Internationale Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung einen maßgeblichen Beitrag leisten wird; 

15. nimmt davon Kenntnis, daß zllgllnsten der Konferenz 
sowie zur Unterstützung der Entwicklungsländer, insbesonde
re der am wenigsten entwickelten Länder, freiwillige Treu
handfonds geschaffen wurden, die es ihnen ennöglichen 
sollen, voll und wirksam an der Konferenz und an ihrem 
Vorbereitungsprozeß teilzunehmen; 

16. dankt allen, die Beiträge zu diesen Fonds geleistet 
haben, und bittet die Regierungen, die dazu in der Lage sind, 
großzügig zu diesen Fonds beizutragen; 

17. fordert den Generalsekretär der Internationalen Kon
ferenz über Bevölkerung und Entwicklung auf, auch weiter-

hin alles zu tun, um außerplanmäßige Mittel für die Kon
ferenz zu beschaffen; 

18. ersucht den Generalsekretär der Konferenz, in An
betracht der Notwendigkeit einer gründlichen Vorbereitung 
der Konferenz die rechtzeitige Verteilung der Dokumentation 
für die Regionalkonferenzen, Sachverständigentagungen und 
den Vorbereitungsausschuß sicherzustellen; 

19. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen! 
im Rahmen des Vorbereimngsprozesses geeignete Schritte zu 
unternehmen, um eine breite Berichterstattung über die 
Konferenz und die auf der Konferenz zu erörternden Fragen 
sicherzustellen; 

20. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen 
außerdem, in engem Benehmen mit dem Generalsekretär der 
Konferenz der Generalversammlung auf ihrer achmndvierzig
sten Tagung über den Wirtschafts- und Sozialrat einen 
Zwischenbericht über die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen; 

21. beschließt die Aufnahme des Punktes "Internationale 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung" in die vor
läufige Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/177. Zweite Dekade für die indnstrielle Entwicklung 
Afrikas (1991·2000) 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/237 vom 22. De
zember 1989, mit der sie den Zeitraum 1991-2000 zur 
Zweiten Dekade für die industrielle Entwicklung Afrikas 
erklärte, sowie auf ihren Beschluß 46/458 vom 20. De
zember 1991 über das Programm für die Zweite Dekade, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/151 vom 
18. Dezember 1991, mit der sie die Neue Agenda der Ver
einten Nationen für die Entwicklung Afrikas in den neunzi
ger Jaluen verabschiedete, in der die Zweite Dekade als 
wichtiges Programm für die regionale wirtschaftliche In
tegration Afrikas bezeichnet wird, 

ferner unter Hinweis auf die Resolution 1991/81 des 
Wirtschafts- und Sozialrats vom 26. Juli 1991 über die 
Zweite Dekade, 

unter Betonung der Notwendigkeit, das Programm für die 
Zweite Dekade in den Gesamtrahmen der Neuen Agenda der 
Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas in den 
neunziger Jahren zu integrieren, insbesondere die von den 
afrikanischen Ländern und der internationalen Gemeinschaft 
eingegangene Verpflichtung, inländische und ausländische 
Direktinvestitionen in Afrika zu fördern, wie dies aus den 
entsprechenden Absätzen der Neuen Agenda hervorgeht, 

unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen der 
von der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung verabschiedeten Agenda 21 1

', 

in Anbetracht der Resolution GCA/Res.8 der vierten 
Generalkonferenz der Organisation der Vereinten Nationen 
für industrielle Entwicklung vom 22. November 1991, mit 
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der die Generalkonfere~z das Programm für die Zweite 
Dekade, dem sie höchsllln Vorrang für diese Organisation 
beimaß, verabschiedete nd der Generalversammlung emp
fahl, auf dem Wege über die Arbeitstagung des Wirtschafts
und Sozialrats 1992" as Programm auf ihrer sieben-
undvierzigsten Tagung verabschieden, 

sowie in Anbetracht der Resolution 739 (XXVII) der 
Ministerkonferenz der Firtschaftskommission für Afrika 
vom 22. April 199249

, 1"!t der die Ministerkonferenz das 
Programm für die Zweite Dekade verabschiedete, sowie des 
Beschlusses 1 (XXVII) vom 22. April 1992'", mit der die 
Ministerkonferenz der eneralversammlung empfahl, auf 
dem Wege über die beitstagung des Wirtschafts- und 
Sozialrats 1992 das Prog m auf ihrer siebenundvierzigsten 
Tagung zu verabschied n, und der Wrrtschaftskommission 
für Afrika ausreichende Ressourcen zur Verfügung zu stel
len, um sie in die La e zu versetzen, die afrikanischen 
Länder und die suhregio alen Organisationen bei der Durch
führung ihrer Pr0j für die Zweite Dekade zu unter
stützen, 

unter Berücksichtigu der die industrielle Entwicklung 
betreffenden Aspekte d s Sonderprogramms der Weltbank 
für Afrika, 

in Kenntnis des vo Ministerrat der Organisation der 
afrikanischen Einheit i seiner Resolution CMlRes.1399 
(LVI) vom 28. Juni 19 2 an die Generalversammlung ge
richteten Aufrufs, auf ih r siebenundvierzigsten Tagung das 
Programm für die Zwei Dekade'! zu verabschieden, sowie 
der Billigung des Pro durch die Versarrunlung der Staats
und Regierungschefs er Organisation der afrikanischen 

Einheit in ihrem Beschl ß AHG/Dec.2 (XXVIII) vom 1. Juli 
199252

, 

in Anbetracht der Res lution 1992/44 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 31. Juli 1992, in der der Rat das Programm 
billigte und der General rsammlung unter anderem empfahl, 
das Programm auf ihr r siebenundvierzigsten Tagung zu 
verabschieden, 

1. verabschiedet d Programm für die Zweite Dekade 
für die industrielle Entw cklung Afrikas, einschließlich seiner 
nationalen, subregional n und regionalen Teile; 

2. beschließt, die in ihrer Resolution 44/237 festgesetzte 
Laufzeit des Progr für die Zweite Dekade anzupassen, 
so daß sie die Jahre 19 3-2002 umfaßt; 

3. nimmt Kennmis on den Anstrengungen, die in Afrika 
bereits unternommen erden, um ein Umfeld zu schaffen, 
das geeignet ist, inlän . sche und ausländische Investitionen 
anzuziehen, fordert zu weiteren Anstrengungen in dieser 
Hinsicht auf und bittet . e internationale Gemeinschaft nach
drücklich, das Erforderl ehe zu tun, um ausländische Direkt
investitionen zu fOrd und die grundsatzpolitischen Ver
änderungen in den afri nischen Ländern zu unterstützen; 

4. bittet die afrikani ehen Länder, die Finanzinstitutionen 
und die Sonderorganis tionen des Systems der Vereinten 
Nationen nachdrücklic , bei der Durchführung des Pro
gramms für die Zweite kade ganzheitlich vorzugehen und 
dabei die Neue Age a der Vereinten Nationen für die 
Entwicklung Afrikas in den neunziger Jahren!' vollinhaltlich 
zu berücksichtigen; 

5. bittet nachdrücklich den Generaldirektor der Organisa
tion der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, den 
Exekutivsekretär der Wirlschaftskomrnission für Afrika, die 
Institutionen und Organe des Systems der Vereinten Natio
nen und die afrikanischen Staaten sowie die subregionalen 
und regionalen Organisationen, die einschlägigen Bestim
mungen der von der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung verabschiedeten Agenda 21!' in 
die Durchführung der Zweiten Dekade einzubeziehen; 

6. appellien an die internationale Gemeinschaft, ins
besondere an die bilateralen und multilateralen FinanzieM 

rungsinstitutionen, ihre Beiträge für den industriellen Sektor 
in den afrikanischen Ländern erheblich zu steigern, um die 
erfolgreiche und nachhaltige Durchführung des Programms 
für die Zweite Dekade sicherzustellen; 

7. bittet nachdrücklich die internationalen Finanzinstitu
tionen, insbesondere die Weltbank, den Internationalen Wäh
rungsfonds und die Afrikanische Entwicklungsbank, sicher
zustellen, daß das Programm für die Zweite Dekade voll
inhaltliche Unterstützung findet und auf nationaler und 
subregionaler Ebene wirksam durchgeführt wird; 

8. ersucht den Generalsekretär, die Wrrtschaftskommis
sion für Afrika mit ausreichenden Ressourcen auszustatten, 
um sie in die Lage zu versetzen, die afrikanischen Länder 
und Organisationen bei der Durchführung des laufenden 
Programms für die Zweite Dekade wirksam zu unterstützen; 

9. ersucht den Generalsekretär außerdem, in Zusammen
arbeit mit dem Generaldirektor der Organisation der Ver
einten Nationen für industrielle Entwicklung, den zuständi
gen Institutionen und Organen des Systems der Vereinten 
Nationen, den afrikanischen Staaten und den subregionalen 
und regionalen Organisationen, 1998 eine Halbzeitüber
prüfung der Durchführung des Programms für die Zweite 
Dekade vorzunehmen und der Generalversammlung auf ihrer 
vierundfünfzigsten Tagung einen Bericht darüber vorzulegen, 
sowie der Versammlung außerdem alle zwei Jahre Sach
standsberichte über die Durchführung dieser Resolution 
vorzulegen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

471178, NettoressourcentransCer zwischen Entwicklungs
ländern und entwickelten Ländern 

Die Generalversammlung, 

in Bekrllftigung ihrer Resolution S-18/3 vom 1. Mai 1990, 
deren Anlage die "Erklärnng über internationale wirtschaftli
che Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubelebung des 
Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den Entwick
lungsländern" enthält, sowie ihrer Resolution 45/199 vom 
21. Dezember 1990, deren Anlage die Internationale Ent
wicklungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen enthält, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/232 vom 22. De
zember 1989 über Entwicklungen beim Ressourcentransfer 
in die Entwicklungsländer und aus den Entwicklungsländern 
und die Folgen für das Wirtschaftswachstum und die 
nachhaltige Entwicklung dieser Länder, 45/192 vom 21. De
zember 1990 über den Nettoressourcentransfer zwischen 
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Entwicklungsländern und entwickelten Ländern sowie die 
Resolutionen des Wirtschafts- und Sozialrats 1989/112 vom 
28. Juli 1989 und 1990/56 vom 26. Juli 1990, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 43/197 vom 
20. Dezember 1988 und Kenntnis nehmend von der Agen
da 21", die von der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung verabschiedet worden ist, in denen 
die Frage der Erfüllung der international vereinharten 
Verpflichtung zur öffentlichen Entwicklungshilfe behandelt 
wird, 

Kenntnis nehmend von dem World Economic Survey 1992 
(Weltwirtschaftsüberblick 1992)", insbesondere dessen Ka
pitel IV mit dem Titel "Ersparnis, Investitionen und der 
internationale Ressourcentransfer" und vom Bericht des 
Generalsekretärs über den Nettoressourcentransfer zwischen 
Entwicklungsländern und entwickelten Ländern", 

in der Erwägung, daß die internationale Gemeinschaft 
Verantwortung dafür trägt, die Bemühungen der Entwick
lungsländer bei der Lösung ihrer schwerwiegenden wirt
schaftlichen und sozialen Probleme durch die Schaffung 
eines günstigen weltwirtschaftlichen Umfelds kräftig zu un
terstützen. 

feststellend, daß der Nettoressourcentransfer in die Ent
wicklungsländer in den letzten zwei Jahren positiv war und 
daß seine zukünftige Entwicklung von einem günstigen 
weltwirtschaftlichen Umfeld und von einzelstaatlichen Be
mühungen abhängt, 

mit Besorgnis über die Ressourcenknappheit der meisten 
Entwicklungsländer in den letzten zehn Jahren, insbesondere 
durch unzureichende Spartätigkeit und Investitionen, weshalb 
es den Entwicklungsländern an Finanzmitteln für die Ent
wicklung mangelt, 

in Anbetracht des erfolgreichen Abschlusses der achten 
Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen und des Geistes des Multilateralismus, 
der die Konferenz beherrschte, wie aus deren Schlußdoku
ment mit dem Titel "Eine neue Entwicklungspartnerschaft: 
Die Verpflichtung von Cartagena,,40 hervorgeht, 

eingedenk dessen, daß die großen Industrieländer, die 
beträchtlichen Einfluß auf das Wachstum der Weltwirtschaft 
und das weltwirtschaftliehe Umfeld ausüben, ihre Bemühun
gen zur Förderung nachhaltigen Wachstums und zur Ver
ringerung von Ungleichgewichten fortsetzen sollten, um die 
Fähigkeit der Entwicklungsländer zu verbessern, ihre Haupt
problerne in den Bereichen Geld, Finanzen, Ressourcen
ströme, Handel, Rohstoffe und Auslandsverschuldung zu 
hehandeln und zu mildern, 

Kenntnis nehmend von dem Aufruf der Gruppe der sieben 
großen Industrieländer auf dem vom 6. bis 8. Juli 1992 
abgehaltenen Münchener Wirtschaftsgipfel zu einer um
fassenden Prüfung der vorhandenen Möglichkeiten für die 
bevorstehende Periode der Erweiterten Strukturanpassungs
fazilität des Internationalen Währungsfonds, einschließlich 
der Erneuerung der Fazilität", 

1. betont, daß es notwendig ist, die internationalen Be
mühungen um die Sicherung angemessener Ressourcen für 
die Wiederbelebung des Wrrtschaftswachstums und der be-

standfabigen Entwicklung in den Entwicklungsländern zu 
verstärken, wobei folgendes zu beachten ist: 

a) Die entwickelten Länder sollten eine Erhöhung ihrer 
Finanzströme erwägen, um die Entwicklungsländer bei ihren 
Bemühungen um Diversifizierung und Strukturanpassung zu 
unterstützen, unter anderem durch die Ausweitung multilate
raler Kredite, die Förderung von Auslandsdirektinvestitionen 
und die Erhöhung der zu Vorzugsbedingungen gewährten 
und der schuldenneutralen Mittel; 

b) Wo dies angezeigt erscheint, sollten die Entwick
lungsländer mit ungenügenden Ersparnissen und ungenü
gendem Zustrom externer Mittel einzelstaatliche Wirtschafts
rnaßnahmen ergreifen, die der Kapitalbildung förderlich sind, 
einschließlich der Erhöhung der Inlandsersparnis, der Stei
gerung der Investitionen und der Entwicklung des Human
vennögens; 

c) Die Regierungen der entwickelten Länder und anderer 
Länder, die dazu in der Lage sind, sollten einen angemesse
nen Mittelzufluß in die Entwicklungsländer fördern; die ent
wickelten Länder, die sich erneut verpflichtet haben, den von 
den Vereinten Nationen vereinbarten Zielwert von 0,7 Pro
zent des Bruttosozialprodukts für die öffentliche Entwick
lungshilfe zu erreichen, sollten, soweit sie diesen Zielwert 
noch nicht erreicht haben, einer Erhöhung ihrer Hilfspro
gramme zustimmen, um diesen Zielwert so bald wie möglich 
zu erreichen; einige entwickelte Länder haben sich bereit 
erklärt, den Zielwert bis zum Jahr 2000 zu erreichen; andere 
entwickelte Länder sollten sich im Einklang mit ihrer 
Unterstützung der Reforrnbemühungen in den Entwicklungs
ländern bereit erklären, alles zu tun, um ihre öffentliche 
Entwicklungshilfe zu erhöhen; 

cf) Die entwickelten Länder sollten die Verhandlungen 
zur Verwirklichung der zehnten Wiederauffüllung der Mittel 
der Internationalen Entwicklungsorganisation vorantreiben; 

e) Da in einer Vielzahl von Entwicklungsländern die 
Schulden- und Schuldendienstlast ein Haupthindernis für die 
Neubelebung des Wachstums und der Entwicklung darstellt, 
gilt es, weitere Fortschritte bei der Lösung der Auslandsver
schuldungsprobleme dieser Länder zu erzielen; 

j) Die Regierungen sollten auf ein offeneres, freieres, 
ausgewogeneres und disziplinierteres Welthandelssystem 
hinarbeiten, das für die Exporte der Entwicklungsländer den 
Zugang zu allen Märkten verbessert, um so eine Steigerung 
ihrer Exporterlöse sicherzustellen; in diesem Zusammenhang 
sollte betont werden, daß es unbedingt notwendig ist, die 
Uruguay-Runde der multilateralen Handelsverhandlungen zu 
einem ausgewogenen und erfolgreichen Abschluß zu führen; 

g) Erzeuger und Verbraucher von Rohstoffen sollten 
weiterhin Mittel und Wege erforschen, um ihre Zusammen
arbeit zu verstärken, und sollten erwägen, sich aktiv an in
ternationalen Rohstoffübereinkommen und -vereinbarungen 
zu beteiligen, die Marklentwicklungen berücksichtigen, um 
eine effizientere internationale Zusammenarbeit auf diesem 
Gebiet zu erreichen; 

h) Alle Regierungen, besonders jene der entwickelten 
Länder, sollten enger zusammenarbeiten, um ein höheres 
Maß an Stabilität auf den Finanzmärkten zu erzielen, um das 
Risiko von Finanzkrisen, wie starke Schwankungen der 
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Wechselkurse, zu venbeiden und um mitzuhelfen, ein in- Volk Jemens Unterstützung zu gewähren bei deren Bemü-
ternationales Finanzsy~tem zu fördern, das ein stabiles Wirt- hungen, eine Lösung für die ernste Situation zu finden, die 
schaftswachstum mehr begünstigt; durch diese Herausforderungen und insbesondere durch die 

Rückkehrer und Flüchtlinge entstanden ist; 
I} Alle Regierung n, besonders jene der entwickelten 

Länder, sollten geeign Maßnahmen ergreifen, um ein gün- 3. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
stiges weltwirtschaftlic es Umfeld zu schaffen, um die realen auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen umfassenden 
Zinssätze zu stabilisie~en und zu senken und um die Unsi- Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 
cherheiten der Finanzs~öme zu vermindern; 

j) Alle Regierung n, besonders jene der entwickelten 
Länder, sollten bestreb sein, die Wirksamkeit der multilate
ralen Überwachung zu Behebung bestehender externer und 
fiskalischer Ungleichg wichte zu verstärken, um insbesonde
re in den Entwicklungs ändern den multilateralen Handel und 
die ausländischen Inv stititionen auszuweiten; 

2. ersucht den G eralsekretär, die Entwicklungen im 
Hinblick auf den Nett ressourcen transfer zwischen entwik
kelten Ländern und E twicklungsländern auch weiterhin zu 
b,:,,~achten, unter Verfendung aller .einschlägigen Berichte, 
wIe Jener der Weltban ,des Internationalen Währungsfonds 
und der regionalen Ba ken, und darüber im World Economic 
Survey 1993 (Weltwi chaftsüberblick 1993) zu berichten; 
und ersucht den Gene alsekretär außerdem, der General ver
sammlung auf ihrer eunundvierzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser esolution Bericht zu erstatten; 

47/1 

Die Generalversam 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

Hilfe für Jemen 

Kenntnis nehmend on dem Bericht des Generalsekre
tärs56

, 

unter Hinweis auf i re Resolutionen 461174 vom 19. De
zember 1991 und 45 193 und 45/222 vom 21. Dezember 
1990 sowie die Reso ution 1991/62 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 26. Ju i 1991 und die Beschlüsse 91/19 und 
91/20 des Verwaltung rats des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen v m 25. Juni 199157

, 

im Hinblick auf dIe Wichtigkeit der Umsetzung aller 
einschlägigen Resoluti nen der Generalversammlung und des 
Wirtschafts- und So . alrats sowie der einschlägigen Be
schlüsse des Verwalt ngsrats des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Natione , 

sowie im Hinblick uf die sozialen und wirtschaftlichen 
Herausforderungen, enen sich Jemen infolge der Ver
einigung, der Rückke der im Ausland lebenden Jemeniten, 
des unablässigen Zus oms von Tausenden von Flüchtlingen 
aus dem Horn von 'ka, insbesondere aus Somalia, und 
der jüngsten Naturkat strophen nach wie vor gegenübersieht, 

1. ruft die St.. ,die Organisationen der Vereinten 
Nationen, die staatlic en Organisationen, die internationalen 
nichtstaatlichen Orga isationen und die Finanzinstitutionen 
auf, Jemen so rasch ie möglich Hilfe zu gewähren, damit 
es diese Herausforde ngen bewältigen kann; 

2. fordert den G eralsekretär auf, in Zusammenarbeit 
mit den entsprechen en Organen und Organisationen des 
Systems der Vereint n Nationen der Regierung und dem 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/180. Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn
und Siedlungswesen (Habitat 11) 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die von der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat) ver
abschiedeten Empfehlungen" sowie auf ihre Resolution 
43/181 vom 20. Dezember 1988 über die Globale Wohn
raumstrategie bis zum Jahr 2000 und ihre Resolution 46/164 
vom 19. Dezember 1991, in der sie ihrer Überzeugung 
Ausdruck verlieh, daß eine weltweite Konferenz mit einer 
breiten multidisziplinären und hochrangigen Beteiligung ein 
geeignetes Forum sein könnte, auf dem die derzeitige Situ
ation im Hinblick auf die Planung, Entwicklung und Ver
waltung des Wohn- und Siedlungswesens untersucht werden 
könnte, und beschloß, auf ihrer siebenund vierzigsten Tagung 
die Frage der Einberufung einer Konferenz der Vereinten 
Nationen über Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II), 
möglicherweise für 1997, zu prüfen und auf dieser Tagung 
über die Ziele, den Inhalt, den Umfang und den Termin 
einer solchen Konferenz sowie über die Modalitäten und die 
finanziellen Implikationen ihrer Veranstaltung zu beschlie
ßen, 

im Hinblick auf das Ergebnis der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung', auf der anerkannt 
wurde, daß eine geeignete Ordnungspolitik im Wohn- und 
Siedlungswesen eine Voraussetzung für die Verwirklichung 
der Gesamtziele einer bestandfahigen Entwicklung ist, in 
deren Mittelpunkt der Mensch stehen muß, 

überzeugt von der Notwendigkeit einer Neubewertung und 
systematischen Aufarbeitung der vie!f!iltigen Aspekte der 
Politiken und Programme auf dem Gebiet des Wohn- und 
Siedlungswesens unter Berücksichtigung der großen Ver
änderungen, die sich in der Sichtweise der Probleme des 
Wohn- und Siedlungswesens und deren Lösung seit der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und Sied
lungswesen (Habitat) vollzogen haben, insbesondere auch der 
Einführung des Konzepts der förderlichen Strategien sowie 
unter Berücksichtigung der neuen Entwicklungen und Ten
denzen in den internationalen W1rtSchaftsbeziehungen, den 
Bevölkerungsstrukturen und Migrationsmustern sowie des 
wiederholten Auftretens von Naturkatastrophen, 

mit Besorgnis feststellend, daß in vielen Ländern, ins
besondere in vielen Entwicklungsländern, die durch nationale 
Politiken, Programme und Projekte auf dem Gebiet des Wohn
und Siedlungswesens erzielten Ergebnisse nicht ausgereicht 

haben, um der Verschlechterung des menschlichen Lebens
raums Einhalt zu gebieten oder diese Entwicklung umzukeh
ren, unter anderem wegen des durch BevölkerungswachstiUn 
und Verstädterung ausgeübten Drucks sowie deswegen, weil 
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der Ressourcenbedarf für Programme auf dem Gebiet des 
Wohn- und Siedlungswesens in den Entwicklungsländern 
weitaus größer ist als die verfügbaren Ressourcen, 

in Kenntnis der Tatsache, daß die unverändert rasche 
Verstädterung und Bevölkerungszunahme in den Entwick
lungsländern zur Herausbildung und Ausbreitung riesiger 
städtischer Agglomerationsgebiete beiträgt, mit nachteiligen 
Folgen für die Versorgung mit angemessenem Wohnraum, 
umweltgerechten Infrastruktureinrichtungen und Dienst
leistungen sowie für die Beschäftigungsmöglichkeiten, 

in der Erkenntnis, daß es wichtig ist, bei der Entwicklung 
und Anwendung von Technologien und bei der Planung und 
Ordnungspolitik auf dem Gebiet des Wohn- und Siedlungs
wesens die landesspezifischen Gegebenheiten angemessen zu 
berücksichtigen, wie die natürliche Umwelt, die Wirtschafts
struktur, die materiellen Grundlagen und die Kultur des 
Landes, 

im vollen Bewußtsein dessen, daß zur Bewältigung der 
Probleme auf dem Gebiet des Wohn- und Siedlungs wesens 
ausreichende Ressourcen und wirksamere Politiken, Pro
gramme und Projekte, gegebenenfalls auch Partnerschaften 
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor, er
forderlich sind, sowie im vollen Bewußtsein der Wichtigkeit 
einer besseren Siedlungsordnungspolitik auf nationaler und 
lokaler Ebene, 

in Anbetracht dessen, daß die Bereitstellung externer 
Finanzmittel, die für die Durchführung der in Kapitel 7 der 
Agenda 21" aufgeführten Programme erforderlich sind, die 
Mobilisierung der vor Ort vorhandenen Ressourcen erleich
tern würde, 

betonend, daß zur Durchführung der Agenda 21 der Zu
gang zu umweltverträglichen Technologien und dem ent
sprechenden Know-how und deren Transfer gef6rdert, 
erleichtert und finanziert werden muß, insbesondere im Falle 
der Entwicklungsländer zu vereinbarten günstigen Bedingun
gen, namentlich konzessionären und Vorzugsbedingungen, 
unter Berücksichtigung des erforderlichen Schutzes der gei
stigen Eigentumsrechte sowie der besonderen Bedürfnisse 
der Entwicklungsländer, 

eingedenk der Notwendigkeit, die Arbeiten anderer, jüngst 
stattgefundener oder geplanter Konferenzen der Vereinten 
Nationen zu damit zusammenhängenden Themen zu berück
sichtigen, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
eine Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn- und 
Siedlungswesen (Habitat II)", 

1. beschließt, die Konferenz der Vereinten Nationen über 
Wohn- und Siedlungswesen (Habitat II) vom 3. bis 14. Juni 
1996 auf höchstrnöglicher Ebene einzuberufen; 

2. beschließt außerdem, daß die Konferenz bei der 
Behandlung der Fragen auf dem Gebiet des Wohn- und 
Siedlungswesens im Kontext der bestandflihigen Entwicklung 
sich die folgenden Ziele setzen soll: 

a) auf lange Sicht der Verschlechterung der mensch
lichen Wohn- und Lebensbedingungen auf weltweiter Ebene 

Einhalt zu gebieten und schließlich die Voraussetzungen für 
eine Verbesserung des Lebensraums aller Menschen auf 
bestandflihiger Grundlage zu schaffen, unter besonderer Be
achtung der Bedürfnisse und Beiträge von Frauen und beson
ders anfalligen sozialen Gruppen, deren Lebensqualität und 
Teilhabe an der Entwicklung infolge von Ausgrenzung und 
Ungleichheit, wovon die Armen ganz allgemein betroffen 
sind, beeinträchtigt werden; 

b) eine allgemeine Grundsatz- und Verpflichtungs
erklärung zu verabschieden und einen damit zusammen
hängenden Weltaktionsplan auszuarbeiten, von dem sich die 
nationalen und internationalen Anstrengungen während der 
ersten beiden Jahrzehnte des nächsten Jahrhunderts leiten 
lassen sollen; dieser Aktionsplan soll folgendes beinhalten: 

i) einen umfassenden Katalog von Programmen und 
Unterprogrammen, mit realistischen Zielsetzungen und 
Zeitplänen sowie Vorkehrungen für die Überwachung 
und Bewertung der Durchführung; 

ii) Richtlinien für nationale Siedlungspolitiken und -strate
gien, die wirksam zur Linderung der städtischen und 
ländlichen Armut und zur Förderung einer bestandfahi
gen Wirtschaftsentwicklung beitragen können, unter ge
bührender Berücksichtigung des Wachstums und der 
Verteilung der Bevölkerung, des städtischen Übergangs, 
von Naturkatastrophen, der Verfügbarkeit von Grund 
und Boden und anderen Ressourcen sowie der Interessen 
der Frauen und der großen Gruppierungen; 

iii) Programme und Unterprogramme im Zusammenhang 
mit neuen und aufkommenden Fragen auf dem Gebiet 
der Technologie, darunter auch den Auswirkungen der 
Revolutionierung der Kommunikation und der Informa
tik, der Energie, des Verkehrswesens und der umweltbe
zogenen Infrastruktur, das heißt der Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung und Abfallbehandlung; 

iv) Programme und Unterprogramme, die einschlägige Teile 
der Agenda 21 fortführen würden, um die Entwicklung 
umweltgerechter menschlicher Siedlungen in der Zu
kunft zu fördern; 

v) Vorschläge zur Mobilisierung der erforderlichen 
menschlichen, finanziellen und technischen Ressourcen 
auf nationaler und internationaler Ebene, unter Berück
sichtigung des Konzepts der förderlichen Strategien und 
der Zusagen neuer und zusätzlicher Ressourcen sowie 
der Bereitstellung von Finanzmitteln aus dem öffentli
chen und privaten Sektor der Staaten zur Durchführung 
der Programme der Agenda 21; 

vi) Maßnahmen zur Reorganisation und Stärkung der 
nationalen, städtischen und gemeindlichen Einrichtungen 
und Mechanismen, um die Siedlungsentwicklung und 
die operativen Kapazitäten zu stärken; 

vii) Empfehlungen betreffend die Art und Weise, in der die 
Rolle der Vereinten Nationen und bestehende institutio
neUe Regelungen für die internationale Zusammenarbeit 
und Koordinierung auf dem Gebiet des Wohn- und 
Siedlungswesens gestärkt werden können; 

3. erklltrt, daß sich die Konferenz unter anderem mit 
folgenden Punkten befassen soll: 
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a) Überprüfung dJ Tendenzen in den Politiken und den, drei stellvertretende Vorsitzende und einen Bericht-
Programmen der Staate~ und internationalen Organisationen erstatter wählt; 
zur Umsetzung der Empfehlungen der Konferenz der Verein
ten Nationen über Woh' - und Siedlungswesen (Habitat); 

b) Durchführung ei er Halbzeitüberprüfung der Umset
zung der Globalen Wo nraumstrategie bis zum Jahr 2000'" 
und Abgabe von Emp h1ungen zur Erreichung ihrer Ziele 
innerhalb dieses Zeitra ms; 

c) Überprüfung de 
nationalen Maßnahme 
Siedlungswesens zur 

Beitrags der nationalen und inter
auf dem Gebiet des Wohn- und 

rehführung der Agenda 21; 

<f) Überprüfung der derzeitigen weltweiten Tendenzen in 
der wirtschaftlichen un sozialen Entwicklung, soweit sie die 
Planung, Entwicklung nd Ordnung des Wohn- und Sied
lungswesens betreffen, sowie Abgabe von Empfehlungen 
betreffend künftige M nahmen auf nationaler und inter
nationaler Ebene; 

4. beschließt die eines Vorbereitungsaus-
schusses der Generalv sammlung für die zweite Konferenz 
der Vereinten Natione über Wohn- und Siedlungswesen 
(Habitat II); der Vorber itungsausschuß steht allen Mitglied
staaten der Vereinten ationen und Mitgliedern der Sonder
organisationen offen, obei Beobachter nach Maßgabe der 
ständigen Praxis der G neralversammlung teilnehmen kön
nen; 

5. bittet die zuse digen oder interessierten Organisa
tionen, Organe, Progr me und Stellen des Systems der 
Vereinten Nationen u d die zwischenstaatlichen, subre
gionaIen und regional Organisationen. sich aktiv an dem 
Vorbereitungsprozeß z beteiligen; 

6. lädt die nichts dichen Organisationen, insbesondere 
diejenigen aus den E twicklungsländern, unter Einschluß 
derjenigen, die die gro en Gruppierungen vertreten, ein, an 
der Konferenz und an' m Vorbereitungsprozeß teilzuneh
men und dazu ihren eitrag zu leisten, und beschließt zu 
diesem Zweck, daß d r Vorbereitungsausschuß, unter Be
rücksichtigung der bei er Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Ent icklung angewandten Verfahren, die 
Modalitäten für die editierung und Teilnahme dieser 
Organisationen ausar itet und verabschiedet; 

7. beschließt, daß im März 1993 am Amtssitz der 
Vereinten Nationen ei e dreitägige Organisationstagung des 
Vorbereitungsausschus es abgehalten wird und daß zwei 
Vorbereitungstagunge abgehalten werden sollen, die erste 
Anfang 1994 in Genf der New York und die zweite in Ver_ 
bindung mit der Tag g der Kommission für Wohn- und 
Siedlungswesen im J e 1995, wobei die Detailregelungen 
für die vorbereitenden Erörterungen auf der Organisations
tagung festzulegen sin ; 

8. beschließt auße dem, daß der Vorbereitungsausschuß 
für den Fall, daß ein eindeutiger Bedarf an weiteren vor
bereitenden Erörterun en besteht, ein entsprechendes Er
suchen an die General ersammlung richten kann; 

9. beschließt feme, daß der Vorbereitungsausschuß auf 
seiner Organisationsta ung unter gebührender Beachtung der 
ausgewogenen geogra hisehen Vertretung einen Vorsitzen-

10. dankt der Regierung der Türkei für ihr großzügiges 
Angebot, die Konferenz auszurichten, und beschließt, daß die 
Konferenz 1996 in der Türkei abgehalten wird; 

11. beschließt, daß das Gastland von Amts wegen Mit
glied des Vorbereitungsausschusses ist; 

12. ersucht den Generalsekretär, im Anschluß an die 
Organisationstagung des Vorbereitungsausschusses nach 
Maßgabe der Resolutionen 41/213 vom 19. Dezember 1986 
und 42/211 vom 21. Dezember 1987 ein Ad-hoc-Sekretariat 
für die Konferenz einzurichten, nach Möglichkeit im Wege 
von Stellenverlegungen und im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen, das in organisatorischer Hinsicht dem Zentrum 
der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen 
(Habitat) eingegliedert wird; 

13. beschließt, daß das Ad-hoc-Sekretariat vom Gene
ralsekretär der Konferenz geleitet wird, der vom Gene
ralsekretär der Vereinten Nationen zu ernennen ist; 

14. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen. 
für die Organisationstagung des Vorbereitungsausschusses 
einen Bericht mit Empfehlungen für einen angemessenen 
Vorbereitungsprozeß auszuarbeiten und dabei die Bestim
mungen dieser Resolution und die von den Regierungen bei 
der Erörterung dieser Angelegenheit auf der siebenundvier
zigsten Tagung der Generalversammlung zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen zu berücksichtigen; 

15. beschließt, daß der Vorbereitungsausschuß 

a) den Entwurf der vorläufigen Tagesordnung der Kon
ferenz ausarbeitet, nach Maßgabe dieser Resolution; 

b) Richtlinien verabschiedet, die es den Staaten ermögli
chen, ihre Vorbereitungen und ihre Berichterstattung zu 
harmonisieren; 

c) Beschlußentwürfe für die Konferenz ausarbeitet, ein
schließlich des Aktionsplans, und sie der Konferenz zur 
Behandlung und Beschlußfassung vorlegt; 

16. ersucht alle Organe, Organisationen und Programme 
des Systems der Vereinten Nationen sowie die anderen 
zuständigen zwischenstaatlichen Organisationen, mit dem 
Konferenzsekretariat zusammenzuarbeiten und auf der 
Grundlage der von dem Vorbereitungsausschuß auszuar
beitenden Richtlinien und Anforderungen voll zu den 
Vorbereitungen für die Konferenz beizutragen; 

17. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
über den Verwaltungsausschuß für Koordinierung die 
Koordinierung der Beiträge des Systems der Vereinten 
Nationen sicherzustellen; 

18. bittet alle Staaten, sich aktiv an den Vorbereitungen 
für die Konferenz zu beteiligen, gegebenenfalls Nationalbe
richte zu erstellen und diese dem Vorbereitungsausschuß 
rechtzeitig vorzulegen sowie die internationale Zusammen
arbeit und breitangelegte nationale Vorbereitungsprozesse 
unter Einbeziehung von Wissenschaft, Industrie, Gewerk
schaften und in Betracht kommenden nichtstaatlichen Or
ganisationen zu fördern; 
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19. empfiehlt, die regionalen und subregionalen Vor
bereitungstagungen nach Möglichkeit in Verbindung mit den 
Tagungen der subregionalen und regionalen zwischen
staatlichen Organe zu veranstalten; 

20. beschließt, daß der Vorbereitungsprozeß und die 
Konferenz selbst aus den vorhandenen Haushaltsmitteln der 
Vereinten Nationen, ohne Beeinträchtigung ihrer Programm
aktivitäten t sowie aus freiwilligen Beiträgen zu einem eigens 
zu diesem Zweck geschaffenen Treuhandfonds finanziert 
werden; 

21. beschließt außerdem, einen gesonderten freiwilligen 
Fonds zu schaffen zu dem Zweck, die volle und wirksame 
Teilnahme der Entwicklungsländer, insbesondere der am 
wenigsten entwickelten Länder unter ihnen, an der Konfe
renz und an ihrem Vorbereitungsprozeß zu unterstützen, und 
bittet die Regierungen, zu diesem Fonds beizutragen; 

22. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten und fünfzigsten Tagung über 
den Stand der Arbeiten des Vorbereitungsausschusses Be
richt zu erstatten; 

23. beschließt die Aufnahme des Punktes "Konferenz 
der Vereinten Nationen über Wohn- und Siedlungswesen 
(Habitat ll)" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neun
undvierzigsten und fünfzigsten Tagung. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/181. Eine Agenda für die Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Charta der Vereinten Nationen, 
insbesondere die Verpflichtung, internationale Einrichtungen 
in Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftlichen und so
zialen Fortschritt aller Völker zu fördern, 

Kennmis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Tätigkeit der Vereinten Nationen, insbesondere von 
dem Hinweis auf eine Agenda für die Entwicklung", 

in Bekräftigung der einzigartigen Ausgangslage der 
Vereinten Nationen als Forum für die Förderung der inter
nationalen Entwicklungszusammenarbeit, 

betonend, daß dem breiten Spektrum der mit der inter
nationalen Zusammenarbeit und den internationalen WIrt
schaftsbeziehungen zusammenhängenden Themen gebüh
rende Beachtung geschenk! werden muß, damit die Frage der 
Entwicklung, insbesondere der Entwicklungsländer, wirksam 
angegangen werden kann, 

betonend, wie wichtig es ist, daß die Kapazität der Ver
einten Nationen zur Förderung der internationalen Zusam
menarbeit auch weiterhin gestärkt wird, damit der breite 
Fächer der mit der Entwicklung, insbesondere der Entwick
lungsländer, zusammenhängenden Fragen in vollem Umfang 
angesprochen wird, 

sowie betonend, daß die von der Generalversammlung in 
bezug auf die Entwicklung beschlossenen Ziele und Ver
pflichtungen, vor allem die "Erklärung über internationale 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über die 
Neubelebung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung 
in den Entwicklungsländern"", die Internationale Entwick-

lungsstrategie für die Vierte Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen", die Verpflichtung von Cartagena', die 
Neue Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Jahren 14, das Aktionsprogramm für 
die neunziger Jahre zugunsten der am wenigsten entwickel
ten Länder' und die verschiedenen von der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung auf der 
Ebene der Staats- und Regierungschefs im Konsens ver
abschiedeten Übereinkommen und Konventionen, insbeson
dere die Agenda 21', welche den Beginn einer neuen welt
weiten Partnerschaft für eine bestandfäbige Entwicklung 
darstellen, zusammen den allgemeinen Rahmen für die 
internationale Entwicklungszusammenarbeit vorgeben, 

unter Hinweis auf den mit ihrer Resolution 45/264 vom 
13. Mai 1991 eingeleiteten Neugliederungs- und Neube
lebungsprozeß, insbesondere ihre Verpflichtung, die Errei
chung der Ziele und Prioritäten der Vereinten Nationen im 
Wirtschafts- und Sozialbereich und auf damit zusammen
hängenden Gebieten zu fördern, wie in anderen einschlägi
gen Resolutionen der Vereinten Nationen dargelegt, 

ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf 
ihrer achtundvierzigsten Tagung in Abstimmung mit den 
Mitgliedstaaten einen Bericht über eine Agenda für die 
Entwicklung vorzulegen, unter voller Berücksichtigung der 
von der Versammlung beschlossenen Ziele und Verein
barungen betreffend die Entwicklung, der auch eine Analyse 
und Empfehlungen enthält betreffend die Möglichkeiten zur 
Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen und der Bezie
hungen zwischen den Vereinten Nationen und den Bretton
Woods-Institutionen bei der Förderung der internationalen 
Entwicklungszusammenarbeit im Rahmen der Charta der 
Vereinten Nationen und ihrer Bestimmungen sowie der 
Gründungsabkommen der Bretton-Woods-Institutionen, und 
in diesen Bericht unter anderem auch eine umfassende. mit 
Anmerkungen versehene Liste der Sachthemen und Gebiete 
aufzunehmen, mit denen sich die Vereinten Nationen in der 
Agenda befassen sollen, und den Mitgliedstaaten auch seine 
Auffassungen hinsichtlich der jeweiligen Prioritäten zur 
Behandlung vorzulegen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/182. Internationaler Verhaltenskodex für den Tech
nologietransfer 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 461214 vom 20. De
zember 1991 über einen internationalen Verhaltenskodex für 
den Technologietransfer, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekretärs der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
über die 1992 geführten Konsultationen betreffend einen 
internationalen Verhaltenskodex für den Technologietrans
fer"'; 

2. bittet den Generalsekretär der Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen, im Einklang mit den 
einschlägigen Bestimmungen der von der Handels- und 
Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen auf ihrer 
achten Tagung angenommenen Verpflichtung von Carlagena' 
seine Konsultationen mit den Regierungen über die künftige 
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Vorgehensweise in be g auf einen internationalen Verhal
tenskodex fortzusetzen und der Generalversammlung auf 
ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Ergebnisse dieser 
Konsultationen Bericht zu erstatten. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember /992 

47/183. Achte Tagun der Handels- und Entwicklungs
konferenz de Vereinten Nationen 

Die Generalvers 

ichtigkeit und der fortbestehenden 
g über internationale wirtschaftliche 

Zusammenarbeit, ins ondere über die Neubelebung des 
Wirtschaftswachstums nd der Entwicklung in den Entwick
lungsländern", der In ationalen Entwicklungsstrategie für 
die Vierte Entwicklung dekade der Vereinten Nationen", der 
Neuen Agenda der Ve einten Nationen für die Entwicklung 
Afrikas in den neunzig r JahrenI" des Aktionsprogramms für 
die neunziger Jahre zu unsten der am wenigsten entwickel
ten Länder6 und der verschiedenen Übereinkünfte, ins· 
besondere der Agend 21 1

', die im Verlauf der Konferenz 
der Vereinten Nation n über Umwelt und Entwicklung 
verabschiedet wurden, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1995 (XIX) vom 
30. bezember 1964 i1) der geänderten Fassung65 über die 
Schaffung der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen CTAD) als ein Organ der General
versammlung und ihre Resolution 45/261 vom 3. Mai 1991, 
in der sie beschloß, d e achte Tagung der Konferenz vom 
8. bis 25. Februar 199 nach Cartagena de Indias (Kolum
bien) einzuberufen. 

nach Behandlung r von der Handels- und Entwick-
lungskonferenz auf i er achten Tagung verabschiedeten 
Schlußdokumente, in besondere der Erklärung und des 
Dokuments mit dem 'tel "Eine neue Entwicklungspartner
schaft: Die Verpfiichtu g von Cartagena"'" und mit Genugtu
ung Kenntnis nehmen von den höchst fruchtbaren Ergebnis
sen der achten Tagung der Konferenz und dem Geist echter 
Zusammenarbeit und olidarität - dem Geist von Cartage
na -, der daraus herv gegangen ist, 

mit dem Ausdruck hres tiefempfundenen Danks für die 
Gastfreundschaft, die die Regierung und das Volk von 
Kolumbien den Teilne mern an der achten Tagung der Han
dels- und Entwicklun skonferenz der Vereinten Nationen 
gewährt haben, und fü die Einrichtungen zur Abhaltung der 
Tagung, 

feststellend, daß e geboten ist, weiterführende Maß
nalunen zu ergreifen und die Durchführung der von der 
Handels- und Entwickl ngskonferenz der Vereinten Nationen 
auf ihrer achten Ta ung verabschiedeten Politiken und 
Maßnalunen weiterzu erfolgen, 

betonend, daß die esorgnis der internationalen Gemein
schaft in bezug auf di derzeitige weltweite Wrrtschaftslage, 
auf Handels- und Ent icklungsfragen und auf die Schwie
rigkeiten zahlreicher änder, zufriedenstellende Entwick
lungsraten zu erreiche , ständige Aufmerksamkeit verdient, 
insbesondere was die ntwicklungsländer angeht, 

in diesem Zusammenhang erneut erklärend, daß den 
Problemen, mit denen die am wenigsten entwickelten Länder 
aufgrund der Fragilität ihrer Wirtschaft und ihrer besonderen 
Anfalligkeit für von außen herangetragene Erschütterungen 
und Naturkatastrophen konfrontiert sind, Vorrang eingeräumt 
werden muß, 

erneut erklärend, daß die Uruguay-Runde der multilate
ralen Handelsverhandlungen zu substantiellen und ausgewo
genen Ergebnissen auf allen zur Behandlung stehenden 
Gebieten führen sollte, und mit dem Ausdruck ihrer Besorg
nis darüber, daß diese Verhandlungen bislang noch nicht 
abgeschlossen wurden, jedoch in der Hoffnung, daß sie rasch 
zu einem erfolgreichen Abschluß gebracht werden, unter 
Berücksichtigung der besonderen Interessen der Entwick
lungsländer, 

I 

1. billigt die Ergebnisse der achten Tagung der Handels
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, ins
besondere die vereinbarten Verpflichtungen, und hebt die 
Wichtigkeit der von der Konferenz auf dieser Tagung ein
geleiteten Neuen Entwicklungspartnerschaft hervor, in deren 
Ralunen die Länder sich aktiv an den zur Bewältigung der 
Entwicklungsherausforderungen in den neunziger Jahren 
gemeinsam zu leistenden Arbeiten beteiligen werden. und 
bringt ihren politischen Willen und ihre Verantwortung für 
die Umsetzung der vereinbarten Verpflichtungen zum Aus
druck; 

2. begrüßt die von der Konferenz auf ihrer achten 
Tagung verabschiedeten weitreichenden institutionellen Re
forrnmaßnahmen betreffend die Aufgaben, den zwischen
staatlichen Apparat, die Arbeitsmethoden und die sachliche 
Orientierung der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen (UNCTAD) und ist sich darin einig, daß 
diese Maßnalunen einen wertvollen Beitrag zu dem von der 
Generalversammlung eingeleiteten Umstrukturierungsprozeß 
des Wirtschafts- und Sozialbereichs der Vereinten Nationen 
darstellen; 

3. bekräftigt die wichtige Rolle der UNCTAD als eines 
Hauptorgans der Generalversammlung auf dem Gebiet des 
Handels und der Entwicklung und als der geeignetsten 
Koordinierungsstelle im Rahmen der Vereinten Nationen 
selbst für die integrierte Behandlung der Entwicklung und 
damit zusammenhängender Fragen in Schlüsselbereichen wie 
Handel, Rohstoffe, Finanzen, Investitionen, Dienstleistungen 
und Technologie im Interesse aller Länder, insbesondere der 
Entwicklungsländer; 

4. begrüßt es, daß sich die UNCTAD darauf geeinigt hat, 
ihre Sacharbeit auf vier Bereiche neu auszurichten, und zwar 
auf eine neue Entwicklungspartnerschaft, die globale Inter
dependenz, Wege zur Entwicklung und eine bestandfähige 
Entwicklung, wodurch Orientierungshilfen für die Aus
arbeitung neuer Ansätze in bezug auf seit langem bestehende 
Probleme und für die Gewinnung von Erkenntnissen gegeben 
werden dürften, die es gestatten, die Arbeit der Konferenz in 
sinnvollen nenen Richtungen voranzutreiben, anerkennt die 
in dieser Hinsicht unternommenen Anstrengungen, und 
ermutigt zu weiteren diesbezüglichen Anstrengungen; 

5. begrüßt außerdem die hohe Priorität, welche die 
UNCTAD den Rohstoffen, der Milderung der Armut, dem 
Ausbau des Dienstleistungssektors, der wirtschaftlichen 
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Zusammenarbeit unter den Entwicklungsländern, den Invest
itions- und Finanzströmen, der Privatisierung, den Handels
möglicbkeiten der Entwicklungsländer, Investitionen und 
dem Technologietransfer sowie einem leistungsflihigen 
Handel einräumt; 

6. unterstreicht den wichtigen Beitrag, den die UNCTAD 
im Kontext einer Umsetzung der Agenda 21 zu einer 
bestandfahigen Entwicklung leisten kann, unter anderem, was 
mit dem Handel zusammenhängende Fragen auf dem Gebiet 
der Umwelt, der Milderung der Armut, der Rohstoffe und 
der Technologie angeht, und ersucht die UNCTAD in diesem 
Zusammenhang, eng mit der Kommission für bestandfähige 
Entwicklung zusammenzuarbeiten; 

7. bittet aUe Organe, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen, positiv auf die Ersuchen zu 
reagieren, die in den einzelnen Abschnitten der auf der 
achten Tagung der Konferenz angenommenen Verpflichtun
gen an sie gerichtet werden; 

n 

8. nimmt Kenntnis von den Berichten des Handels- und 
Entwicklungsrats über den zweiten Teil seiner achtund
dreißigsten Tagung" und den ersten Teil seiner neunundrei
ßigsten Tagung" und fordert alle Staaten auf, entsprechende 
Maßnahmen zur Umsetzung der Ergebnisse dieser Tagungen 
zu ergreifen; 

9. gibt ihrer Genugtuung Ausdruck über die Maßnahmen, 
die der Handels- und Entwicklungsrat zur Umsetzung der 
neuen institutionellen Vorkehrungen und der von der 
UNCTAD vereinbarten sachlichen Orientierung eingeleitet 
hat, und begrüßt den Beschluß 398 (XXXVIll) des Handels
und Entwicklungsrats vom 7. Mai 1992 über die Anschluß
rnaßnahmen an die von der Konferenz auf ihrer achten 
Tagung verabschiedeten Empfehlungen"; 

10. nimmt davon Kenntnis, daß die Konferenz auf ihrer 
achten Tagung übereingekommen ist, die bestehenden 
Ausschüsse des Handels- und Entwicklungsrats mit Aus
nahme des Sonderausschusses für Präferenzen und der 
Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe zum Problem 
restriktiver Geschäftspraktiken vorübergehend aufzulösen; 

11. billigt die Schaffung und die Aufgabenstellung der 
neuen ständigen Ausschüsse und der neuen Ad-hoc-Arbeits
gruppen, wie sie in der Anlage zu dem Beschluß 398 
(XXXVill) des Handels- und Entwicklungsrats enthalten 
sind, sowie die Einberufung von Exekutivtagungen des 
Rates, mit dem Ziel, seine programmatische Funktion zu 
stärken; 

12. nimmt Kenntnis von dem Beschluß 399 (XXXIX) des 
Handels- und Entwicklungsrats vom 9. Oktober 1992 über 
die Einsetzung einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe, deren Aufgabe 
darin besteht, di~ Frage struktureller Anpassungen im Hin
blick auf einen Ubergang zur Abrüstung zu untersuchen"; 

13. begrüßt die Straffung und Stärkung des zwischen
staatlichen Apparats der UNCTAD und die Verbesserung der 
Arbeitsmethoden, mit dem Ziel, bessere sachliche und tech
nische Grundlagen für die Aufgaben der UNCTAD zu schaf
fen, wie dies auf ihrer achten Tagung vereinbart worden ist; 

14. billigt im Rahmen der vorhandenen Ressourcen die 
Einberufung eines einwöchigen internationalen Symposiums 
der Vereinten Nationen über einen leistungsfahigen Handel 
im Jahr 1994 und ersucht den Generalsekretär der Handels
und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen, aUe 
erforderlichen Vorkehrungen für dieses Symposium zu tref
fen, unter Berücksichtigung der Vorbereitungsarbeiten der 
UNCTAD-Ad-hoc-Arbeitsgruppe für einen leistungsfähigen 
Handel; 

15. nimmt Kenntnis von dem vom Handels- und Entwick
lungsrat geleisteten und mit dem Trade and Development 
Report, 1992 (Handels- und Entwicklungsbericht 1992)" 
untennauerten wertvollen Beitrag zum Verständnis der inter
nationalen Auswirkungen makroökonomischer Politiken und 
Probleme, was die globale Interdependenz, insbesondere die 
jüngsten Entwicklungen hinsichtlich der Probleme und Aus
sichten auf dem Gebiet der Entwicklung betrifft, und begrüßt 
die Ergebnisse der diesbezüglichen Beratungen des Rates; 

16. nimmt außerdem davon Kenntnis, daß die Konferenz 
auf ihrer achten Tagung und der Handels- und Entwick
lungsrat anerkannt haben, daß die Regierungen im Rahmen 
der Bekämpfung des Protektionismus, soweit angebracht, die 
Schaffung transparenter Mechanismen auf nationaler Ebene 
erwägen sollten; 

In 

17. fordert die internationale Gemeinschaft auf, dabei 
mitzuhelfen, daß die zur Neubelebung des Entwicklungs
prozesses in den Entwicklungsländern erforderlichen Maß
nahmen gefördert werden, mit dem Ziel, den internationalen 
Handel anzukurbeln und ein bestandfahiges Wirtschafts
wachstum und eine bestandfahige Entwicklung herbeizufüh
ren; 

18. bittet nachdrücklich alle Länder, die Verpflichtungen 
einzuhalten, die sie im Hinblick auf die Beendigung und 
Umkehrung des Protektionismus und die Herbeiführung einer 
endgültigen Einigung über die noch ausstehenden Fragen der 
Uruguay-Runde eingegangen sind, und erklärt erneut, daß 
der ausgewogene und umfassende Abschluß der multilatera
len Handelsverhandlungen von entscheidender Wichtigkeit 
und notwendig ist, wenn die Regeln und Disziplinen des 
internationalen Handelssystems gestärkt und die Aussichten 
aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, auf den 
Gebieten des Handels, des Wirtschaftswachstums und der 
Entwicklung spürbar verbessert werden sollen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/184. Stärkung der internationalen Organisationen auf 
dem Gebiet des multilateralen Handels 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der Erklärung über internationale wirt
schaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubele
bung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern" und der Internationalen Entwicklungs
strategie für die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten 
Nationen63

, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 451201 vom 21. De
zember 1990 und 461207 vom 20. Dezember 1991, 
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mit Genugtuung übet die erfreulichen Ergebnisse der 
achten Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, ins~sondere die institutionelle Reform 
der Organisation, 

Kenntnis nehmend vo dem Sachstandsbericht des Gene
ralsekretärs betreffend d e institutionellen Entwicklungen im 
Zusantmenhang mit der tärkung der internationalen Organi
sationen auf dem Gebie des multilateralen Handels", 

ihrer Besorgnis dar' er Ausdruck verleihend, daß die 
laufenden Verhandlunge der Uruguay-Runde der multilate
ralen Handelsverhandlu gen bislang noch nicht abgeschlos
sen wurden, jedoch in der Hoffnung, daß auf allen zur 
Verhandlung stehenden Gebieten rasch ein ausgewogener 
und substantieller Absc luB erzielt wird, 

! 

I. bittet abermals nachdrücklich alle Regierungen und 
die Leiter der Sonderorganisationen sowie der anderen Or
ganisationen und Progralnme des Systems der Vereinten Na
tionen, sich zu bemüh!n, dem Generalsekretär ihre Auf
fassungen zu dieser Fra e zu unterbreiten; 

2. ersucht den Gen ralsekretär, unter Berücksichtigung 
der positiven Ergebnis~e und Entwicklungen der achten 
Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der Ver
einten Nationen und de/- Entwicklungen bei der Uruguay
Runde der multilater~len Handelsverhandlungen einen 
aktualisierten Bericht z'l'" Vorlage an die Generalversamm
lung auf ihrer achtundv~rzigsten Tagung zu erstellen. 

Rohstoffe 

Die Generalversamm ng! 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

unter Hinweis auf i e Resolutionen 1995 (XIX) vom 
30. Dezember 1964, in er geänderten Fassung", über die 
Schaffung-der Handel I und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen, 41~68 vom 5. Dezember 1986, 43/27 
vom 18. November 198 ,44/218 vom 22. Dezember 1989 
und 45/200 vom 21. De ember 1990 sowie die Resolutionen 
der Handels- und Ent icklungskonferenz der Vereinten 
Nationen 93 (IV) vom 30. Mai 1976 über das Integrierte 
Rohstuffprogramm'O, I~ (V) vom 3. Juni 1979" und ISS 
(VI) und 157 (VI) von! 2. Juli 1983", die von der Kon
ferenz auf ihrer vom ~. Juli bis 3. August 1987 in Genf 
abgehaltenen siebenten agung verabschiedete Schlußakte" 
und das am 19. Juni 198 in Kraft getretene Übereinkommen 
zur Gründung des Gern insamen Fonds für Rohstuffe" und 
Kenntnis nehmend von em Dokument mit dem Titel "Eine 
neue Entwicklungspart erschaft: die Verpflichtung von 
Cartagena'''''', das von er Konferenz auf ihrer vom 8. bis 
25. Februar 1992 in artagena de Indias (Kolumbien) 
abgehaltenen achten Ta ung verabschiedet wurde, 

sowie unter Hinweis auf die von der Konferenz der 
Vereinten Nationen üb r Umwelt und Entwicklung ver
abschiedete Rio-Erkläru g über Umwelt und Entwicklung" 
und mit Genugtuung 'ber die Wichtigkeit, die in der 
Agenda 21 1

' Rohstofffr gen im Kontext der bestandfähigen 
Entwicklung beigemess n wird, 

anerkennend, daß d' Rohstoffexporte in den Volks
wirtschaften der Entwic lungsländer insgesamt nach wie vor 

eine Schlüsselrolle spielen, da sie einen entscheidenden 
Beitrag zu den Exporterlösen, den Investitionen und zur 
Bestreitung des Lebensunterhalts leisten, jedoch gleichzeitig 
auch anerkennend, daß sie im Zuge einer zunehmenden 
Diversifizierung an Bedeutung verlieren sollten, 

besorgt über die Schwierigkeiten, denen sich die Entwick
lungsländer bei der Finanzierung und Durchfübrung von 
Diversifizierungsprogrammen gegenübersehen, 

sowie besorgt darüber, daß der Preisverfall bei der 
Mehrzahl der Rohstoffe dazu beiträgt, die Probleme zahlrei
cher Länder im Hinblick auf ihre Exporterlöse zu ver
schärfen, 

erinnernd an den von der Regierung Kolumbiens auf der 
achten Tagung der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen gemachten Vorschlag, es möge die 
Einberufung einer Weltkonferenz über Rohstoffe erwogen 
werden, die Erzeuger, Verbraucher, Vermarktungsunter
nehmen und andere Wirtschaftseinheiten zusammenführen 
und die von der Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen veranstaltet würde, in der Erwägung, daß 
eine solche Konferenz dazu beitragen könnte, eine kohärente 
internationale Rohstoffstrategie zu erarbeiten, die den be
sonderen Problemen ausgewählter Rohstoffsektoren Rech
nung tragen würde", 

mit Genugtuung über die einvernehmlichen Schlußfol
gerungen, auf deren Grundlage das Arbeitsprogramm des 
Ständigen Rohstoffausschusses aufgestellt wurde, 

1. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs der Handels- und Entwicklungskonferenz 
der Vereinten Nationen über die weltweiten Tendenzen und 
Aussichten bei den Rohstoffen, unter besonderer Berücksich
tigung der rohstoffabhängigen Entwicklungsländer im Lichte 
der Ergebnisse der achten Tagung der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen76

; 

2. betont, daß die stark von Grundstoffen abhängigen 
Entwicklungsländer auch weiterhin eine Innenpolitik und ein 
institutionelles Umfeld fördern müssen, die eine Diver
sifizierung begünstigen und die Weubewerbsfähigkeit er
höhen, und unterstreicht die Notwendigkeit einer inter
nationalen Zusammenarbeit zur wirksamen Ergänzung und 
Unterstützung dieser einzelstaatIichen Anstrengungen und 
Politiken, indem unter anderem ein günstigeres internationa
les Umfeld flir die Wirtschaft und den Handel geschaffen 
wird; 

3. betont, daß die Lösung der Rohstoffprobleme fundier
te, kompatible und folgerichtige Politiken auf nationaler und 
internationaler Ebene erfordert, unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Ziele des Integrierten Rohstoffprogramms; 

4. bittet nachdrücklich die Erzeuger und Verbraucher 
von bestimmten Rohstoffen, auch weiterhin Mittel und Wege 
zur Verstärkung ihrer Zusammenarbeit zu sondieren und die 
Möglichkeit zu erwägen, sich aktiv an internationalen Roh
stoffübereinkünften und -vereinbarungen zu beteiligen, die 
den Markttendenzen Rechnung tragen, damit es zu einer 
wirksameren internationalen Zusammenarbeit auf dem 
Rohstoffsektor kommt; 

5. nimmt davon Kenntnis, daß die Handels- und Entwick
lungskonferenz der Vereinten Nationen auf ihrer achten Ta-
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gung beschlossen hat, den Generalsekretär der Konferenz zu 
bitten, Konsultationen über die Frage einer WeItrohstoff
konferenz zu führen75 ; 

6. bringt ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß flankie
rende internationale Politiken wie beispielsweise die Her
anziehung von Rohstoffbörsen und Instrumenten zur Risiko
begrenzung bei Rohstoffpreisfluktuationen, die Schaffung 
stabilerer und besser vorhersehbarer Bedingungen auf dem 
Gebiet des Rohstoffbandels und eine effiziente und trans
parente Preisfixierung, wesentlich zu den Bemühungen 
beitragen, welche die rohstoffabhängigen Länder unter
nehmen, um ihre Entwicklung neu zu beleben; 

7. betont, wie wichtig es ist, den Beitrag des Rohstoff
sektors zum Wirtschaftswachstum und zur Umgestaltung in 
den rohstoffabhängigen Entwicklungsländern dadurch zu 
maximieren, daß sichergestellt wird, daß eine Entwicklung 
im Rohstoffsektor wirksam zum Wachstum und zur Entwick
lung in anderen WJrtschaftssektoren sowie zur Beseitigung 
der Armut beiträgt, und unterstreicht in diesem Zusammen
hang auch die Bedeutung, die den Diversifizierungsbemü
hungen der rohstoffexportierenden Entwicklungsländer zu
kommt; 

8. ersucht den Generalsekretär der Handels- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, ausgehend von 
den einschlägigen einzelstaatlichen Erfahrungen die mögli
chen Entwicklungszusammenhänge zwischen dem Rohstoff
sektor und anderen Wirtschaftssektoren sowie geeignete 
Maßnahmen aufzuzeigen, die auf nationaler und internationa
ler Ebene erforderlich sind, um solche Verbindungen im 
Kontext einer wirksamen Diversifizierungspolitik herzustel
len und zu entwickeln, und seine Schlußfolgerungen in 
seinen Bericht an die neunundvierzigste Tagung der General
versammlung aufzunehmen; 

9. anerkennt die Notwendigkeit verstärkter Anstren
gungen zur Analyse der Erlösausfalle der Entwicklungs
länder im Rohstoffexport, mit dem Ziel, dieses Problem 
anzugehen, und nimmt Kenntnis von dem Beschluß des 
Ständigen Rohstoffausschusses, das Problem der Export
erlösausfälle und der kompensierenden Finanzierung im 
Einklang mit seiner AufgabensteIlung und seinem Arbeits
programm als besonderen Punkt auf die Tagesordnung seiner 
künftigen Tagungen zu setzen; 

10. bringtabemulls ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß 
stabilere und besser vorhersehbare Marktbedingungen für 
Rohstoffe der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung der 
Entwicklungsländer förderlich wären und unter anderem 
einen Beitrag zu der internationalen Kampagne gegen die 
unerlaubte Herstellung von Suchtstoffen, den unerlaubten 
Suchtstoffverkehr und den Drogenmißhrauch leisten und auf 
diese Weise die Anstrengungen der Länder zur Bekämpfung 
solcher unerlaubter Aktivitäten unterstützen würden; 

11. betont, daß es im Hinblick auf eine bestandfallige 
Entwicklun~ des Rohstoffsektors im Einklang mit der 
Agenda 21' unter anderem erforderlich sein kann, daß 
Umwelt- und Ressourcenkosten sich in den Preisen nieder
schlagen, daß Naturerzeugnisse aus Entwicklungsländern 
besseren Marktzugang erhalten und wettbewerbsfähiger 
werden, was Umweltvorteile mit sich bringt, und daß die 
Entwicklungsländer besseren Zugang zu internationaler 
finanzieller und technischer Unterstützung erhalten, wozu 

auch umweltverträgliche Technologien zur Bewältigung von 
Umweltproblemen gehören, die spezifisch mit der Rohstoff
erzeugung und -verarbeitung verbunden sind; 

12. bittet erneut nachdrücklich alle Beteiligten, insbeson
dere die bislang noch säumigen entwickelten Länder, den 
von ihnen eingegangenen Verpflichtungen nachzukommen 
und auf ein ausgewogenes, gerechtes, bedeutsames und 
zufriedenstelIendes Ergebnis der multilateralen Handels
verhandlungen im Rahmen der Uruguay-Runde hinzuarbei
ten, um sicherzustellen, daß deren erfolgreicher Abschluß zu 
einer weiteren Ausweitung und Liberalisierung des Rohstoff
handels führt, unter Berücksichtigung der besonderen und 
differenzierten Behandlung der Entwicklungsländer sowie 
aller anderen in der Ministererklärung über die Uruguay
Runde77 enthaltenen Grundsätze; 

13. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Schaffung 
des Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe, bittet nachdtücklich 
um dessen volle Ausnutzung und stellt fest, daß die Mit
gliedsländer des Fonds ihrer Zuversicht in bezug auf weitere 
freiwillige Beiträge Ausdruck gegeben haben; 

14. nimmt Kenntnis von dem Wunsch der Mitglieder des 
Gemeinsamen Fonds, daß die Länder, insbesondere die 
wichtigsten Rohstoffexport- und Verbraucherländer, die das 
Übereinkommen zur Gründung des Gemeinsamen Fonds für 
Rohstoffe" noch nicht ratifiziert haben, dies so bald wie 
möglich tun; 

15. beschließt die Aufnahme der Frage der Rohstoffe in 
die Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/186. Besondere Maßnahmen zugunsten der Insel
staaten unter den Entwicklungsländern 

Die Generalversammlung. 

im Hinblick darauf, daß viele Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern zusätzlich zu den allgemeinen Proble
men, denen sich Entwicklungsländer gegenübersehen, noch 
benachteiligt sind durch das Zusammentreffen von Faktoren 
wie geringe Größe, Abgelegenheit, weite geographische 
Streuung, Anfälligkeit für Naturkatastrophen, Empfindlich
keit ihrer Ökosysteme, Beschränkungen auf dem Gebiet des 
Verkehrs- und Kommunikationswesens, große Entfernungen 
von den Absatzmärkten, äußerst begrenzte Binnenmärkte, 
Mangel an natürlichen Ressourcen, schwache einheimische 
technologische Kapazität, akute Probleme bei der Ver
sorgung mit Süßwasser, starke Abhängigkeit von Importen 
und einigen wenigen Rohstoffen, Erschöpfung der nicht
erneuerbaren Ressourcen, Abwanderung, insbesondere von 
hochqualifizierten Arbeitskräften, Mangel an Verwaltungs
personal und schwere finanzielle Belastungen, 

sowie im Hinblick darauf, daß viele dieser Faktoren in den 
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern gleichzeitig auf
treten, was zu wirtschaftlicher und sozialer Anfalligkeit und 
Abhängigkeit führt, insbesondere soweit es sich um kleine 
und/oder geographisch verstreut gelegene Länder handelt, 

feststellend, daß zahlreiche Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern zu den am wenigsten entwickelten Ländern 
gehören, 
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eingedenk der Tatsac~e, daß die Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern sich in den neunziger Jahren einem 
internationalen wirtschatllichen Umfeld gegenübersehen, das 
ihre Fähigkeit, eine besdmdfähige Entwicklung zu erzielen, 
stark beeinträchtigen k.l.:m, insbesondere im Falle kleiner 
Inselstaaten mit extrem i offenen und instabilen Volkswirt
schaften, 

besorgt über die nachteiligen Auswirkungen, die das 
Ansteigen des Meeresspiegels infolge des Klimawandels auf 
die Inselstaaten unter de Entwicklungsländern hat, 

Kenntnis nehmend v n der Agenda 21 IS, die von der 
Konferenz der Vereinte Nationen über Umwelt und Ent
wicklung verabschiedet wurde, insbesondere von deren 
Kapitel 17 Abschnitt G ber die bestandfähige Entwicklung 
der kleinen Inselstaaten nter den Entwicklungsländern, 

mit Genugtuung übe 
konferenz über die bes 
Inselstaaten unter den E 

den Beschluß, 1994 eine Welt
dfähige Entwicklung der kleinen 

twicklungsländern einzuberufen, 

1. bekräftigt ihre R solution 45/202 sowie die anderen 
einschlägigen Resolution n der Generalversammlung und der 
Handels- und Entwicklu gskonferenz der Vereinten Nationen 
und fordert ihre sofortig und wirksame Durchführung; 

2. dankt den Staa n sowie den Organisationen und 
Gremien innerhalb und ußerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen, die auf die b nderen Bedürfnisse der Inselstaa
ten unter den Entwicklu gsländern eingegangen sind; 

3. begrqßt die Initi ·ve des Generalsekretärs der Han
dels- und Entwicklungs onferenz der Vereinten Nationen, 
der für den 14. und 15. Juli 1992 eine Tagung der Sachver
ständigengruppe für die nselstaaten unter den Entwicklungs
ländern nach Genf ein rufen hat; 

4. nimmt Kenntnis om Bericht des Generalsekretärs 
über die besonderen Pro lerne und Bedürfnisse der Inselstaa
ten unter den Entwicklu gsländern26

; 

5. begrüßt die Bem ·hungen der Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern u Politiken, die ihren spezifischen 
Problemen gerecht wer en, einschließlich der Bemühungen 
um regionale Zusamme arbeit und Integration, und fordert 
diese Länder auf, nac Maßgabe ihrer innerstaatlichen 
Zielsetzungen, Politiken und Prioritäten auch künftig weitere 
Maßnahmen zu treffen, mit dem Ziel, ihre internationale 
Wettbewerbsfähigkeit z erhöhen, ihre Volkswirtschaften 
weniger anfällig zu m hen, indem sie ihre Reaktions
fähigkeit auf Erschütte ngen infolge von Naturkatastrophen 
und externen wirtschaftli hen Veränderungen verbessern, und 
eine bestandfahige Ent icklung zu fordern; 

6. appellien an die nternationale Gemeinschaft, 

a) die den Inselstaa en unter den Entwicklungsländern 
gewährte finanzielle u d technische Hilfe im bisherigen 
Umfang beizubehalten eziehungsweise wenn möglich zu 
erhöhen; 

b) den Zugang de Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern zu finanzi ller und technischer Hilfe zu Vor
zugsbedingungen sowei wie möglich zu erleichtern, unter 

anderem unter Berücksichtigung der konkreten Entwick
lungsbedürfnisse und -probleme dieser Länder; 

c) die Überprüfung der bestehenden Verfahren für die 
Gewährung konzessionärer Mittel an die Inselstaaten unter 
den Entwicklungsländern zu erwägen und dabei ihre Situa
tion und ihr Entwicklungspotential zu berücksichtigen; 

d) sicherzustellen, daß die gewährte Unterstützung den 
nationalen und gegebenenfalls den regionalen Prioritäten der 
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern entspricht; 

e) die Inselstaaten unter den Entwicklungsländern wäh
rend eines vereinbarten, gegebenenfalls auch längeren 
Zeitraums im Hinblick auf wirtschaftliches Wachstum und 
Entwicklung zu unterstützen; 

fJ eine Verbesserung der Handels- und/oder sonstigen 
bestehenden Regelungen zur Unterstützung der Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländern beim Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen auf ihre Exporterlöse sowie die Ausweitung 
dieser Regelungen zu erwägen; 

g) auch künftig dafür Sorge zu tragen, daß konzertierte 
Anstrengungen unternommen werden, um die Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländern auf Antrag bei der Verbes
serung ihrer institutionellen und Verwaltungskapazität und 
bei der Deckung ihres Gesamtbedarfs im Hinblick auf die 
Entwicklung der Humanressourcen zu unterstützen; 

h) den Inselstaaten unter den Entwicklungsländern nach 
Bedarf bei der Milderung der Auswirkungen der Klimaver
änderungen und des Ansteigens des Meeresspiegels Hilfe zu 
gewähren; 

7. bittet die Inselstaalen unter den Entwicklungsländern, 
ihre regionalen und subregionalen Kooperationsabmachun
gen, insbesondere zur Bewältigung des Problems der hohen 
Kosten ihrer Volkswirtschaften, weiter auszubauen, indem 
sie gegebenenfalls gemeinsame Dienste einführen, um die 
hohen Pro-Kopf-Kosten für Infrastruktureinrichtungen und 
öffentliche Dienste zu senken, und indem sie regionale 
Transport- und Kommunikationssysteme aufbauen; 

8. bittet erneut nachdrücklich die zuständigen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen, angemessene 
Maßnahmen zu ergreifen, um auf die besonderen Bedürfnisse 
der Inselstaaten unter den Entwicklungsländern positiv 
reagieren zu können, und über solche Maßnahmen auch 
künftig über die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen nach Bedarf Bericht zu erstatten; 

9. bittet die Handels- und Entwicklungskonferenz der 
Vereinten Nationen nachdrücklich, im Rahmen ihres Man
dats ihre Rolle als Koordinierungsstelle für konkrete Maß
nahmen auf weltweiter Ebene zugunsten der Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländern auszubauen und in dieser 
Hinsicht als Katalysator zu fungieren, unter anderem 
dadurch, daß sie den Informations- und Erfahrungsaustausch 
zwischen den Regionen organisiert und erleichtert, soweit 
angebracht in voller Zusammenarbeit mit den regionalen und 
subregionalen Organisationen, sowohl innerhalb als auch 
außerhalb des Systems der Vereinten Nationen; 

10. ersucht den Generalsekretär, unter Berücksichtigung 
der zu diesem Thema bereits durchgeführten Arbeiten sowie 
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der Arbeiten, die im Kontext der Vorbereitungen für die 
Weltkonferenz über die bestandfahige Entwicklung der 
kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern und der 
diesbezüglichen Anschlußrnaßnahmen vorgesehen sind, die 
Probleme der Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, 
insbesondere der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern, auch künftig zu üherwachen und in koor
dinierter Weise zu überprüfen, unter anderem im Rahmen 
des Interinstitutionellen Ausschusses für bestandfähige Ent
wicklung und der Sekretariate der Kommission für bestand
fähige Entwicklung sowie der Handels- und Entwicklungs
konferenz der Vereinten Nationen; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über 
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/187. Integration der im Übergang befindlichen Volks
wirtschaften in die Weltwirtschaft 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen S-18/3 vom I. Mai 
1990, deren Anlage die Erklärung über internationale 
wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über die Neu
belebung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in 
den Entwicklungsländern enthält, und 45/199 vom 21. De
zember 1990, deren Anlage die Internationale Entwicklungs
strategie für die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten 
Nationen enthält, sowie unter Hinweis auf die von der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
auf ihrer achten Tagung verabschiedete Verpflichtung von 
Cartagena5 und die von der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung verabschiedete 
Agenda 21", 

im Bewußtsein der tiefgreifenden Veränderungen, die in 
den Ländern stattfinden, die im Begriff sind, ihre Volkswirt
schaften von einer zentralen Planwirtschaft auf eine Markt
wirtschaft umzustellen, sowie der Probleme, denen sie 
hierbei begegnen, 

Kennmis nehmend von dem World Economic Survey 
1992" (Weltwirtschaftsüberblick 1992), 

.. I. erkennt an, daß sich die volle Integration der im 
Ubergang befindlichen Volkswirtschaften in die Weltwirt
schaft positiv auf den Welthandel, das Wirtschaftswachstum 
und die Entwicklung, namentlich auch in den Entwicklungs
ländern, auswirken dürfte; 

2. erkennt außerdem an, daß die internationale Gemein
schaft zum Erfolg des Prozesses der wirtschaftlichen Refonn 
und Umstrukturierung in den im Übergang befindlichen 
Volkswirtschaften heitragen muß, unter gebührender Berück
sichtigung der Entwicklungsländer unter ihnen und ohne 
Beeinträchtigung der Entwicklungshilfe an andere Entwick
lungsländer; 

3. ersucht den Generalsekretär, die Fähigkeit des Sy
stems der Vereinten Nationen zur Durchführung von Analy
sen und zur grundsatzpolitischen Beratung in bezug auf die 
Veränderungen, die in den im Übergang befindlichen Volks-

wirtschaften im Zuge ihrer Integration in die Weltwirtschaft 
vonstatten gehen, zu koordinieren und zu stärken; 

4. ersucht den Generalsekretär daher, im Rahmen der 
vorhandenen Ressourcen und mit der uneingeschränkten 
Kooperation der zuständigen Organisationen und Organe des 
Systems der Vereinten Nationen, so auch der Weltbank und 
des Internationalen Währungsfonds, einen Bericht über die 
Rolle des Systems der Vereinten Nationen bei der Ausein
andersetzung mit den Problemen der im Übergang befindli
chen Volkswirtschaften auszuarbeiten, der sich auch mit den 
Schwierigkeiten befaßt, denen die im Übergang befindlichen 
Volkswirtschaften bei ihrer Integration in die Weltwirtschaft 
begegnen, und diesen Bericht der Generalversammlung auf 
ihrer achtundvierzigsten Tagung vorzulegen; 

5. beschließt die Aufnahme eines Unterpunktes mit dem 
Titel "Integration der im Übergang befindlichen Volkswirt
schaften in die Weltwirtschaft" zu dem Punkt "Entwicklung 
und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit" in die 
Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/188. Schaffung eines zwischenstaatlichen Verhand
lungsausschusses für die Ausarbeitnng einer 
internationalen Konvention zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung in den von Dürre und/oder 
Wüstenbildung scbwer betroffenen Ländern, 
insbesondere in Afrika 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/172 A vom 
19. Dezember 1989, 44/228 vom 22. Dezember1989 und die 
anderen einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung 
sowie die von der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung verabschiedeten Beschlüsse, 
insbesondere die Empfehlung, mit der die Konferenz die 
Generalversammlung bat, auf ihrer siebenundvierzigsten 
Tagung unter ihrer Schirmherrschaft einen zwischenstaatli
chen Verhandlungsausschuß für die Ausarbeitung einer 
internationalen Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbil
dung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer 
betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, einzusetzen, 
mit dem Ziel, die Ausarbeitung der Konvention bis Juni 
1994 abzuschließen 78, 

1. begrüßt mit Genugtuung die Ergebnisse und die 
Empfehlungen der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung, insbesondere Kapitel 12 der 
Agenda 21 mit dem Titel "Bewirtschaftung sensibler Öko
systeme: Bekämpfung von Wüstenbildung und Dürre""; 

2. beschließt, unter ihrer Schinnherrschaft einen Zwi
schenstaatlichen Verhandlungsausschuß für die Ausarbeitung 
einer internationalen Konvention zur Bekämpfung der 
Wüstenbildung in den von Dürre und/oder Wüstenbildung 
schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika, ein
zusetzen, unter Berücksichtigung der Vorschläge, welche die 
an dem Verhandlungsprozeß teilnehmenden Staaten unter 
Umständen vorlegen, mit dem Ziel, die Ausarbeitung der 
Konvention bis Juni 1994 abzuschließen. und begrüßt die 
Kandidatur von Botschafter Bo Kjellen (Schweden) für den 
Vorsitz des Ausschusses; 
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3. beschließt auße em, daß der Zwischenstaatliche 
Verhandlungsausschuß 'nen Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und Mitgliede der Sonderorganisationen offen
steht und daß Beobacht nach Maßgabe der üblichen Praxis 
der Generalversammlun teilnehmen können; 

4. beschließt ferner daß der Zwischenstaatliche Ver
handlungsausschuß zus" lieh zu einer Organisationstagung 
fünf Arbeitstagungen v n je zweiwöchiger Dauer in Genf, 
Nairobi, New York so ie, gemäß Ziffer 5 der Resolution 
401243 der Generalvers mmlung vom 18. Dezember 1985, 
in Paris abhalten wird und daß der AusschuB auf seiner 
Organisationstagung die Termine dieser Tagungen festlegen 
wird, vorbehaltlich der . erprüfung des Zeitplans am Ende 
einer jeden Verhandlung tagung und unter Berücksichtigung 
der Termine anderer d it zusammenhängender Treffen; 

5. beschließt, daß e erste Woche der in Nairobi ab
zuhaltenden ersten Ta ng des Zwischenstaatlichen Ver
handlungsausschusses em Austausch von fachlichen In
formationen und Bew rtungen über die Dürre und die 
Wüstenbildung, unter H ranziehung von Fachleuten, gewid
met sein wird; 

6. orkehrungen für eine höchstens 
einwöchige Organisatio stagung getroffen werden sollen, die 
spätestens im Februar I 93 in New York abzuhalten ist, mit 
der Aufgabe, einen Ar itsplan für den Zwischenstaatlichen 
Verhandlungs ausschuß u erstellen und die Amtsträger zu 
wählen, und zwar eine Vorsitzenden, drei stellvertretende 
Vorsitzende und einen erichterstatter, wobei jede der fünf 
Regionalgruppen durch inen Amtsträger vertreten sein wird; 

7. ersucht den Gen ralsekretär, in Genf so bald wie 
möglich ein entspreche d groBes und kompetentes Ad-hoc
Sekretariat einzurichte und dabei unter anderem auf 
Personal des Systems d r Vereinten Nationen zurückzugrei
fen, um sicherzustellen, das Ad-hoc-Sekretatiat über den 
nötigen Sachverstand v rfügt, um dem Zwischenstaatlichen 
Verhandlungs ausschuß i der Erfüllung seines Mandats 
behilflich sein zu könne ; 

8. bittet das Ent icldungsprogramm der Vereinten 
Nationen, das Büro der Vereinten Nationen für die Sudan
Sahel-Region, das Umw Itprogranun der Vereinten Nationen, 
die Ernäbrungs- und ndwirtschaftsorganisation der Ver
einten Nationen, den I ternationalen Fonds für landwirt
schaftliche Entwicklun , die Weltgesundheitsorganisation, 
die Weltorganisation . r Meteorologie, die Handels- und 
Entwicklungskonferenz er Vereinten Nationen, die Organi
sation der Vereinten N . onen für Erziehung, Wissenschaft 
und Kultur und die an ren in Betracht kommenden inter
nationalen Organisatio en, die sich mit Wüsten bildung, 
Dürre und Entwicklung efassen, entsprechende Beiträge zu 
der Arbeit des Zwischen taatlichen Verhandlungsausschusses 
im Hinblick auf die E 'llung seines Mandats zu leisten; 

9. beschließt, daB er Generalsekretär einen Beamten 
entsprechend hohen Ra ges zum Leiter des Ad-hoc-Sekreta
riats ernennen wird, der seine Aufgaben unter der Anleitung 
des Zwischenstaatliche Verhandlungsausschusses wahr
nimmt; 

10. ersucht den Gen alsekretär, mit Hilfe des Leiters des 
Ad-hoc-Sekretariats ein n Geschäftsordnungsentwurf auszu-

arbeiten, mit dem sich der Zwischenstaatliche Verhand
lungsausschuB auf seiner Organisationstagung befassen wird; 

11. ersucht den Leiter des Ad-hoc-Sekretariats, dem 
Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschuß auf der ersten 
Arbeitstagung gemäß seinem Auftrag nach Ziffer 2 die 
neuesten sachdienlichen Informationen zur Verfügung zu 
stellen; 

12. beschließt, eine multidisziplinäre Sachverständigen
gruppe einzusetzen, die dem Ad-hoc-Sekretariat behilflich 
sein und unter dessen Aufsicht den erforderlichen Sachver
stand auf wissenschaftlichem, technischem und rechtlichem 
Gebiet sowie auf anderen damit zusanunenhängenden Ge
bieten bereitstellen soll, unter voller Nutzung der Ressourcen 
und des Sachverstands, den die Regierungen und/oder die 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die sich 
mit Dürre und Wüstenbildung befassen, selbst besitzen 
beziehungsweise über den sie verfügen können; 

13. beschließt außerdem, daß der Verhandlungsprozeß aus 
den vorhandenen Haushaltsmitteln der Vereinten Nationen 
finanziert wird, ohne Beeinträchtigung ihrer Programm
aktivitäten, sowie aus freiwilligen Beiträgen zu einem Treu
handfonds, der für die Dauer der Verhandlungen eigens für 
diesen Zweck geschaffen und von dem Leiter des Ad-hoc
Sekretariats unter der Aufsicht des Generalsekretärs ver
waltet wird; 

14. bittet nachdrücklich die Regierungen, die regionalen 
Organisationen fUr Wirtschaftsintegration und die anderen 
interessierten Organisationen, einschließlich der zwischen
staatlichen Organisationen, großzügige Beiträge zu dem 
Treuhandfonds zu leisten; 

15. beschließt, einen vom Leiter des Ad-hoc-Sekretariats 
unter der Aufsicht des Generalsekretärs zu verwaltenden 
besonderen freiwilligen Fonds zur Unterstützung der vollen 
und wirksamen Teilnahme der von Wüstenbildung und Dürre 
betroffenen Entwicklungsländer, insbesondere der am we
nigsten entwickelten Länder, an dem VerhandlungsprolOß zu 
schaffen, und bittet die Regierungen, die regionalen Organi
sationen für Wrrtschaftsintegration und die anderen inter
essierten Organisationen, einschließlich der nichtstaatlichen 
Organisationen, großzügige Beiträge zu dem Fonds zu 
leisten; 

16. bittet die zuständigen oder interessierten Organisa
tionen, Organe, Progranune und Stellen des Systems ~r 
Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen, subreglÜ' 
nalen und regionalen Organisationen. sich aktiv an der 
Arbeit des Zwischenstaatlichen Verhandlungsausschusses zu 
beteiligen; 

17. bittet die Staaten nachdracklich, in enger Zusammen
arbeit mit den Regionalkommissionen und den nationalen, 
subregionalen und regionalen Organisationen Aktivitäten zur 
Unterstützung des Prozesses des Zwischenstaatlichen Ver
handlungsausschusses zu veranstalten, unter Einbeziehung 
wissenschaftlicher und industrieller Kreise, der Gewerk
schaften, der zuständigen nichtstaatlichen Organisationen und 
anderer interessierter Gruppen; 

18. bittet das Büro der Vereinten Nationen für die Sudan
Sahel-Region, den unter sein Mandat fallenden Ländern be! 
ihren Vorbereitungen für den VerhandiungsprolOß und bel 
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ihrer Teilnahme daran behilflich zu sein und dafür Mittel zu 
beschaffen; 

19. bittet alle in Betracht kommenden nichtstaatlichen 
Organisationen und ermutigt insbesondere die nichtst •• t1i
ehen Organisationen in den Entwicklungsländern, konstruktiv 
zum Erfolg des Verhandlungsprozesses beizutragen, nach 
Maßgabe der Geschäftsordnung des Zwischenstaatlichen 
Verhandlungsausschusses, und dabei die bei der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung an
gewandten Verfahren zu berücksichtigen; 

20. ersucht den Vorsitzenden des Zwischenstaatlichen 
Verhandlungsausschusses, der Kommission für bestandfahige 
Entwicklung und den anderen zuständigen Organen Zwi
schenberichte vorzulegen; 

21. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution allen 
Regierungen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Or
ganisationen und in Betracht kommenden wissenschaftlichen 
Institutionen zur Kenntnis zu bringen; 

22. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

23. beschließt, unter dem Tagesordnungspunkt "Durch
führung der Beschlüsse und Empfehlungen der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung" 
einen Unterpunkt "Ausarbeitung einer internationalen Kon
vention zur Bekämpfung der Wüstenbildung in den von 
Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen Ländern, 
insbesondere in Afrika" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/189. Einberufung einer Weltkonferenz über die 
bestandf"äbige Entwicklung der kleinen Insel
staaten unter den Entwicklungsländern 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/228 vom 22. De
zember 1989, in der sie beschloß, die Konferenz der Ver
einten Nationen über Umwelt und Entwicklung einzuberufen, 
um unter anderem Strategien und Maßnahmen zur Förderung 
einer bestandfähigen und umweltgerechten Entwicklung in 
allen Ländern auszuarbeiten, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 45/202 vom 
21. Dezember 1990, in der sie die Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern aufgefordert hat, auch künftig Entwick
lungspolitiken zu verfolgen, die geeignet sind, ihre besondere 
Anfalligkeit zu überwinden, sowie Maßnahmen zum Schutz 
und zur Sanierung ihrer empfindlichen Ökosysteme zu 
treffen, und in der sie gleichzeitig an die internationale, 
Gemeinschaft appellierte, dabei ihre Zusammenarbeit an
zubieten, 

Kenntnis nehmend von der Agenda 21", die von der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent
wicklung verabschiedet wurde, insbesondere von deren 
Kapitel 17 Abschnitt G über die bestandfabige Entwicklung 
der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern, 

unter Berücksichtigung der sachdienlichen Arbeit, die auf 
diesem Gebiet von anderen Organen, Programmen und Or
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen geleistet 
wird, 

im Hinblick darauf, daß die kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern und Inseln, die von kleinen Gemeinwe
sen bevölkert sind, sowohl in bezug auf die Umwelt als auch 
in bezug auf die Entwicklung einen Sonderfall darstellen, 
daß ihre Ökologie empfindlich und verwundbar ist, daß ihre 
geringe Größe, begrenzten Ressourcen, weite geographische 
Streuung und Abgeschnittenheit von den Absatzmärkten sie 
wirtschaftlich benachteiligen und die Möglichkeit der Er
zielung von Größenvorteilen begrenzen, und daß für die klei
nen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern die Meeres
und Küstenumwelt von strategischer Bedeutung ist und eine 
wertvolle Entwicklungsressource darstellt, 

sowie im Hinblick darauf, daß die geographische Isoliert
heit der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern 
dazu geführt hat, daß es in ihnen eine vergleichsweise große 
Zahl einzigartiger Pflanzen- und Tierarten gibt, wodurch sie 
einen sehr großen Anteil an der biologischen Vielfalt der 
Welt haben, 

im Bewußtsein dessen, daß die kleinen Inselstaaten unter 
den Entwicklungsländern reiche und vielfaltige Kulturen 
besitzen, die der Inselumwelt besonders angepaßt sind und 
die über besondere Kenntnisse in der umweltgerechten 
Bewirtschaftung der Inselressourcen verfügen, 

sowie im Bewußtsein dessen, daß die kleinen Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländern auf einer begrenzten Land
fläche mit allen Umweltproblemen und -herausforderungen 
der Küstenzonen konfrontiert sind, 

im Hinblick darauf, daß die kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern als extrem anfallig für die Auswirkun
gen möglicher Klimaveränderungen und des Ansteigens des 
Meeresspiegels gelten, wobei sich bestimmte kleine niedrig
gelegene Inselstaaten unter den Entwicklungsländern der 
wachsenden Gefahr gegenübersehen, ihr gesamtes Landge
biet zu verlieren, 

ernsthaft besorgt darüber, daß die meisten tropischen 
Inseln zur Zeit unter den unmittelbaren Auswirkungen von 
immer häufiger auftretenden, mit dem Klimawandel zu
sammenhängenden Zyklonen, Stürmen und Hurrikans zu 
leiden haben, die für ihre sozioökonomische Entwicklung 
schwere Rückschläge bedeuten, 

unterstreichend, daß die kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern aufgrund ihrer begrenzten Entwick
lungsmöglichkeiten bei der Planung und Verwirklichung 
einer bestandfahigen Entwicklung vor besondere Heraus
forderungen gestellt sind und daß es ihnen ohne die Koope
rationsbereitschaft und Unterstützung der internationalen 
Gemeinschaft nur eingeschränkt möglich sein wird, diesen 
Herausforderungen zu begegnen, 

erklärend, daß die in Abschnitt I Ziffer 12 ihrer Resolution 
44/228 genannten Umweltprobleme für die bestandfahige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern von Bedeutung sind, 

in Bekräftigung der Empfehlung in der Agenda 21, 
wonach die kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungs-
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ländern gegebenenfalls ~it Unterstützung internationaler und/oder zu formulieren, daß sie in der Praxis anwendbar 
Organisationen, gleichg"ltig ob subregionaler, regionaler sind; 
oder globaler Ausrichtu g, die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch ischen den Inseln sowie auf 
regionaler und interregi naler Ebene ausbauen und ver
stärken sollten, insbeson ere im Rahmen regelmäßig statt
findender regionaler un globaler Tagungen über die be
standfahige Entwicklung ieser Staaten", 

1. beschließt, im Appl 1994 für die Dauer von zwei 
Wochen die erste Weltkonferenz über die bestandfähige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern auf höchstn)öglicher Ebene einzuberufen; 

I 

2. nimmt das großzü ige Angebot der Regierung von 
Barbados, die Konferen auszurichten, mit großer Dank
barkeit an; 

3. erkllin, daß die onferenz im Kontext verstärkter 
nationaler und internatio aIer Bemühungen um die Förde
rung einer weltweiten be tandfahigen und umweltgerechten 
Entwicklung Strategien d Maßnahmen zur Förderung der 
bestandfahigen Entwickl ng der kleinen Inselstaaten unter 
den Entwicklungslände ausarbeiten soll; 

4. beschließt, daß die Konferenz sich die folgenden Ziele 
setzen soll: 

a) Pläne und Progr me zur Unterstützung der bestand
faltigen Entwicklung di kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern un zur Nutzung ihrer Meeres- und 
Küstenressourcen zu bes hlieBen, wozu auch die Deckung 
des menschlichen Grund edarfs, die Erhaltung der biologi
schen Vielfalt und die VI rbesserung der Lebensqualität der 
Inselbewohner gehört; 

b) Maßnahmen zu be chlieBen, die die kleinen Inselstaa
ten unter den Entwicklu gsländern in die Lage versetzen, 
ökologische Veränderung n wirksam, kreativ und auf Dauer 
zu bewältigen und die uswirkungen auf die Meeres- und 
Küstenressourcen und di Bedrohung derselben zu mildern 
und zu vennindern; 

5. beschließt außen m, daß die Konferenz in Ver
folgung dieser Ziele Stra gien für Maßnahmen auf nationa
ler und internationaler E ene prüfen soll, um zu konkreten 
Vereinbarungen und Verp ichtungen seitens der Regierungen 
und der zwischenstaatlic n Organisationen in bezug auf klar 
umrissene Aktivitäten z r Förderung der dauerhaften und 
umweltgerechten Entwic ung der kleinen Inselstaaten unter 
den Entwicklungslände zu gelangen; die Konferenz hat 
unter anderem folgende ufgaben: 

a) Analyse der der itigen Tendenzen in der sozio
ökonomischen Entwickl ng der kleinen Inselstaaten unter 
den Entwicklungsländer sowie der Aussichten, Hemmnisse 
und weiteren Möglichkei en für ihre bestandfaltige Entwick
lung, unter Berücksichti ung der einschlägigen Programme 
und Empfehlungen in apitel 17 Abschnitt G der Agen
da 21"; 

b) Untersuchung der und der Größenordnung der für 
die besondere Anfälligke t der kleinen Inselstaaten unter den 
Entwicklungsländern ve antwortlichen Faktoren, mit dem 
Ziel, konkrete Anfällig eitsindikatoren so zu definieren 

c) Ausarbeitung einer Reihe konkreter Maßnahmen und 
Politiken auf dem Gebiet der Umwelt- und Entwicklungs
planung, die die kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungs
ländern mit Hilfe der internationalen Gemeinschaft anwenden 
sollten, um ihre bestandfahige Entwicklung zu erleichtern; 

d) Ermittlung derjenigen Elemente, die die kleinen 
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern in ihre mitteI
und langfristigen Pläne für eine bestandfahige Entwicklung 
aufnehmen müssen, insbesondere auch ihre Aktionsstratew 

gien, unter Berücksichtigung der Wichtigkeit der Integration 
von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Faktoren bei 
der Erhaltung der kulturellen und biologischen Vielfalt und 
der Erhaltung gefährdeter Arten und bedrohter Lebensräume 
auf dem Land und im Meer; 

e) Empfehlung von Maßnahmen zur Stärkung der Ei
genkapazitäten der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern, insbesondere durch die Entwicklung ihrer 
Humamessourcen und die Förderung des Zugangs zu um
weltgerechten Technologien für eine bestandfahige Entwick
lung in diesen Staaten; 

f) Prüfung der Frage, in welchem Maße institutionelle 
Vorkehrungen auf internationaler Ebene es den kleinen 
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern ennöglichen, die 
einschlägigen Bestimmungen der Agenda 21 in die Praxis 
umzusetzen, sowie Abgabe der in dieser Hinsicht erforderli
chen Empfehlungen; 

6. ersucht den Generalsekretär, für die Arbeitstagung des 
mit Ziffer 8 dieser Resolution geschaffenen Vorbereitungs
ausschusses einen Bericht zu erstellen, der eine Analyse der 
bestehenden globalen und regionalen Aktionsprogramme 
hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und ihrer Wirkung vom 
Gesichtspunkt der bestandfähigen Entwicklung der kleinen 
Inselstaaten unter den Entwicklungsländern enthält, mit 
konkreten Empfehlungen darüber, welche Änderungen in 
diesen Aktionsprogrammen unter Umständen vorgenommen 
werden müssen, um im Hinblick auf die bestandfahige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern größere Übereinstimmung mit den Grundsätzen 
der Agenda 21 herzustellen; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, zu der Kon
ferenz alle in Ziffer 9 der Resolution 46/168 der Generalver
sammlung vom 19. Dezember 1991 aufgeführten Personen 
und Stellen sowie die Vertreter der zuständigen regionalen 
und subregionalen Organisationen einzuladen; 

8. beschließt die Einsetzung des Vorbereitungsaus
schusses für die Weltkonferenz über die bestandfahige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern, der allen in Ziffer 7 genannten Teilnehmern 
offensteht, in Übereinstimmung mit der ständigen Praxis der 
Versammlung; 

9. begrüßt die Kandidatur von Botschafterin Penny 
Wensley (Australien) für den Vorsitz des Vorbereitungs
ausschusses; 

10. beschließt, daß der Vorbereitungsausschuß spätestens 
im April 1993 am Amtssitz der Vereinten Nationen eine 
zweitägige Organisationstagung zu folgendem Zweck abhält: 
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a) Wahl seines Vorsitzenden und der anderen Amts
träger, nämlich von vier Stellvertretenden Vorsitzenden, 
darunter einem Berichterstatter, unter angemessener Berück
sichtigung der ausgewogenen geographischen Vertretung; 

b) Arbeitsplanung; 

11. beschließt außerdem, daß der Vorbereitungsausschuß 
im August 1993 am Amtssitz der Vereinten Nationen eine 
zweiwöchige Arbeitstagung abhält, mit folgendem Auftrag: 

a) Ausarbeitung des Entwurfs der vorläufigen Tages
ordnung für die Konferenz nach Maßgabe dieser Resolution 
und auf der Grundlage der vom Generalsekretär vorzulegen
den Empfehlungen; 

b) Entgegennahme und Behandlung der in den Ziffern 6, 
16 und 17 dieser Resolution genannten Sachbeiträge; 

c) Ausarbeitung der der Konferenz zur Behandlung und 
Verabschiedung vorzulegenden Beschlußentwürfe; 

12. beschließt ferner, daß das Gastland der Konferenz von 
Amts wegen Mitglied des Vorbereitungsausschusses ist; 

13. ersucht den Generalsekretär, im Kontext der admini
strativen Regelungen, die zur Koordinierung der Durch
führung der Agenda 21 und zur Betreuung der Kommission 
für bestandflihige Entwicklung getroffen werden müssen, 
sowie in enger Zusanunenarbeit mit dem Umweltprogramm 
der Vereinten Nationen, dem Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen, der Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen und den anderen zuständigen Organisationen und 
Programmen des Systems der Vereinten Nationen eine Ko
ordinierungsstel1e einzurichten. die unter der Leitung eines 
Beamten in herausgehobener Position auf geeigneter Rang
ebene und mit den erforderlichen Fachkenntnissen steht, mit 
dem Auftrag, die Vorbereitungen für die Konferenz sowie 
deren Abhaltung voll zu unterstützen und die Durchführung 
der unter Umständen beschlossenen Anschlußrnaßnahmen 
sicherzustellen; 

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, einen dem 
Vorbereitungsausschuß auf seiner Organisationstagung vor
zulegenden Bericht zu erstellen, der Empfehlungen zu einem 
angemessenen Vorbereitungsprozeß enthält, unter Berück
sichtigung dieser Resolution und der von den Regierungen 
während der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung zum Ausdruck gebrachten Auffassungen; 

15. ersucht den Generalsekretär ferner, zur Behandlung 
durch den Vorbereitungsausschuß auf seiner Organisa
tionstagung den Entwurf einer Geschäftsordnung auszu
arbeiten und in diesem Zusammenhang Vorschläge für die 
Teilnahme von Vertretern der assoziierten Mitglieder der 
Regionalkommissionen, außerhalb des Verhandlungsprozes
ses, aufzunehmen und ihnen nach Maßgabe der Geschäfts
ordnung der Generalversammlung zu ermöglichen, zur Kon
ferenz und zu deren Vorbereitungsprozeß beizutragen; 

16. betont, wie wichtig es ist, regionale Fachtagungen 
über die bestandfähige Entwicklung der kleinen Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländern zur Erbringung von Sachbei
trägen zu der Konferenz zu veranstalten, und bittet die zu-

ständigen regionalen und subregionalen Gremien, in enger 
Zusanunenarbeit mit dem Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen, dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Na
tionen, der Handels- und Entwicklungskonferenz der Verein
ten Nationen, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisa
tion der Vereinten Nationen, der Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur und 
anderen Stellen, Organen, Organisationen und Programmen 
des Systems der Vereinten Nationen, so früh wie praktisch 
möglich, vorzugsweise in der ersten Hälfte des Jahres 1993, 
solche Tagungen zu veranstalten; 

17. ersucht den Generalsekretär, für die Koordinierung der 
Beiträge des Systems der Vereinten Nationen über den 
Verwaltungsausschuß für Koordinierung zu sorgen; 

18. lädt die zuständigen nichtstaatlichen Organisationen 
aus den entwickelten Ländern und den Entwicklungsländern, 
insbesondere diejenigen aus den kleinen Inselstaaten unter 
den Entwicklungsländern, unter Einschluß derjenigen, die 
große Gruppierungen vertreten, ein, innerhalb ihres jeweili
gen Zuständigkeitsbereichs und auf ihrem Fachgebiet 
Beiträge zu der Konferenz zu leisten, auf der Grundlage der 
bei der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung angewandten Verfahren für ihre Akkreditierung, 
wie in Ziffer 38.44 der Agenda 21 15 empfohlen; 

19. beschließt, daß vorbehaltlich der einschlägigen Be
stimmungen der Resolutionen der Generalversammlung 
40/243 vom 18. Dezember 1985,411213 vom 19. Dezember 
1986 und 42/211 vom 21. Dezember 1987 die für den 
VorbereitungsprozeB und die Konferenz selbst erforderlichen 
Mittel im Rahmen des Programmhaushalts zur Verfügung 
gestellt werden sollen, ohne Beeinträchtigung der anderen 
laufenden Aktivitäten und unbeschadet der Bereitstellung von 
außerplanmäßigen Mitteln; 

20. beschließt außerdem, einen freiwilligen Fonds zu 
schaffen zu dem Zweck, die volle und wirksame Teilnahme 
der kleinen Inselstaaten unter den Entwicklungsländern und 
der am wenigsten entwickelten Länder an der Konferenz und 
an ihrem Vorbereitungsprozeß zu unterstützen. und bittet die 
Regierungen, zu diesem Fonds beizutragen; 

21. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den 
zuständigen Sonderorganisationen und anderen in Betracht 
kommenden Organen, Organisationen und Programmen des 
Systems der Vereinten Nationen zur Kenntnis zu bringen; 

22. beschließt, unter dem Tagesordnungspunkt "Durch
führung der Beschlüsse und Empfehlungen der Konferenz 
der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung" 
einen Unterpunkt "Weltkonferenz über die bestandfäbige 
Entwicklung der kleinen Inselstaaten unter den Entwick
lungsländern" in die vorläufige Tagesordnung ihrer acht
undvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/190. Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 43/196 vom 20. De
zember 1988, 441172 A und B vom 19. Dezember 1989, 
44/228 vom 22. Dezember 1989,45/211 vom 21. Dezember 
1990 und 461168 vom 19. Dezember 1991, 
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nach Behandlung desl Berichts der Konferenz der Ver
einten Nationen über U welt und Entwicklung", 

ihrer Genugtuung ··ber Ausdruck gebend, daß die 
Konferenz und ihr Vor ereitungsausschuß die aktive Teil
nahme aller Mitglieds ten der Vereinten Nationen und 
Mitglieder ihrer Sonde rganisationen auf höchster Ebene, 
von Beobachtern und ve hiedenen zwischenstaatlichen Or
ganisationen sowie von ichtstaatlichen Organisationen aus 
allen Weltregionen enn· glicht haben, 

in Bekräftigung desse, daß Umwelt- und Entwicklungs
fragen einen ausgewog nen und integrierten Ansatz erfor
dern, 

sowie in Bekräftigung iner neuen weltweiten Partnerschaft 
für eine bestandfahige ntwicklung, 

mit dem Ausdruck i 
Regierung und das Vol 
teilnehmern erwiesene 
richtungen, das Persona 
fügung gestellt wurden, 

s tief empfundenen Dankes an die 
Brasiliens für die den Konferenz
as!freundschaft und für die Ein

und die Dienste, die ihnen zur Ver-

1. nimmt mit Genug uung Kenntnis von dem Bericht der 
Konferenz der Vereinte Nationen über Umwelt und Ent
wicklun~; 

2. schließt sich de~RiO-Erklärung über Umwelt und 
Entwicklung", der Ag da 21" und der "Nicht rechtsver
bindlichen, maBgeblic en Grundsatzerklärung für einen 
weltweiten Konsens übefdie Bewirtschaftung, Erhaltung und 
bestandfähige Entwickl ng aller Arten von Wäldern"" an, 
die am 14. Juni 1992 von der Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwe t und Entwicklung verabschiedet 
worden sind; 

3. stellt mit Genug ung fest, daß das Rahmenüberein
kommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen" 
und das Übereinkorn en über biologische Vielfalt" zur 
Unterzeichnung aufgel gt und auf der Konferenz der Ver
einten Nationen über mwelt und Entwicklung von einer 
großen Anzahl von S ten unterzeicItnet worden sind, und 
betont, daß diese Übere· ünfte so bald wie möglich in Kraft 
treten sollen; 

4. bittet nachdrilckl"ch die Regierungen und die Organe, 
Organisationen und Pr granune des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die an eren zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen Organisatio~n, das Erforderliche zu tun, um 
wirksame Folgemaßn men zu der Rio-Erklärung über 
um. welt und Entwicklu g, zur Agenda 21 und zu der "Nicht 
rechtsverbindlichen, m geblichen Grundsatzerklärung für 
einen weltweiten Kon ns über die Bewirtschaftung, Erhal
tung und bestandfähig Entwicklung aller Arten von Wäl
dern" zu ergreifen; 

5. fordert alle Be ffenen auf, alle auf der Konferenz 
der Vereinten Nation n über Umwelt und Entwicklung 
erzielten Verpflichtung n, Übereinkünfte und Empfehlungen 
umzusetzen, indem sie insbesondere dafür sorgen, daß die 
Mittel zur Umsetzung nach Abschnitt IV der Agenda 21" 
zur Verfügung stehen unter Betonung insbesondere der 
Wichtigkeit von Finan mitteln und Finanzierungsmechanis
men, der Weitergabe mweltverträglicher Technologie, der 
Zusammenarbeit und es Kapazitätsaufbaus sowie inter-

nationaler institutioneller Vorkehrungen für die Herbeifüh
rung einer bestandfähigen Entwicklung in allen Ländern; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den ersten 
finanziellen Zusagen, die einige entwickelte Länder auf ihrer 
siebenundvierzigsten Tagung gemacht haben, und bittet 
diejenigen Länder, die noch keine Zusagen gemacht haben, 
dies gemäß Absatz 33.19 der Agenda 21 15 zu tun; 

7. beschließt die Aufnahme eines Punktes mit dem Titel 
"Durchführung der Beschlüsse und Empfehlungen der Kon
ferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwick
lung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvier
zigsten Tagung und der darauffolgenden Tagungen; 

8. beschließt außerdem, spätestens 1997 eine Sonder
tagung zum Zweck einer Gesamtüberprüfung und -bewer
tung der Agenda 21 einzuberufen, und ersucht in diesem 
Zusanunenhang den Generalsekretär, der Generalversamm
lung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht zur 
Prüfung vorzulegen, der Empfehlungen über die Gestaltung, 
die Reichweite und die organisatorischen Aspekte einer 
solchen Sondertagung enthält. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/191. Institutionelle Vorkehrungen im Anschluß an die 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

mit Genugtuung über die Verabschiedung der Agenda 21" 
durch die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung, insbesondere des Kapitels 38 mit dem 
Titel "Internationale institutionelle VorkeItrungen", das einen 
Katalog wichtiger Empfehlungen betreffend die institutionel
len Vorkehrungen im Anschluß an die Konferenz enthält, 

unter Betonung des Gesamtziels der Integration von 
Umwelt- und Entwicklungsfragen auf nationaler, subre
gionaler, regionaler und internationaler Ebene, einschließlich 
der institutionellen Vorkehrungen des Systems der Vereinten 
Nationen, sowie der von der Konferenz in Ziffer 38.8 der 
Agenda 21 empfohlenen Einzelziele, 

Kenntnis nehmend von dem mit Unterstützung des Ge
neralsekretärs der Konferenz der Vereinten Nationen über 
Umwelt und Entwicklung erstellten Bericht des General
sekretärs" über die institutionellen Vorkehrungen im An
schluß an die Konferenz sowie von den darin enthaltenen 
Empfehlungen und Vorschlägen, 

I. billigt die in Kapitel 38 der Agenda 21 enthaltenen 
Empfehlungen betreffend die internationalen institutionellen 
Vorkehrungen im Anschluß an die Konferenz der Vereinten 
Nationen über Umwelt und Entwicklung, insbesondere die 
Empfehlungen betreffend die Schaffung einer hochrangigen 
Kommission für bestandfahige Entwicklung; 

Kommission für bestandflihige Entwicklung 

2. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, auf seiner 
Organisationstagung 1993 nach Artikel 68 der Charta der 
Vereinten Nationen eine hochrangige Kommission für 
bestandfahige Entwicklung als Facltkommission des Rates 
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einzurichten, mit dem Auftrag, die wirksame Weiterver
folgung der Konferenz sicherzustellen, die internationale Zu
sammenarbeit zu stärken, die zwischenstaatlichen Ent
scheidungsmechanismen für die Integration von Umwelt
und Entwicklungsfragen zu rationalisieren und die Fort
schritte bei der Umsetzung der Agenda 21 auf nationaler, 
regionaler und internationaler Ebene zu priifen, unter voller 
Berücksichtigung der Grundsätze der Rio-Erklärung über 
Umwelt und Entwicklung" und aller anderen Aspekte der 
Konferenz, um in allen Ländern eine bestandfahige Entwick
lung zu erreichen; 

3. empfiehlt, daß die Kommission entsprechend den 
Vereinbarungen in den Ziffern 38.13, 33.13 und 33.21 der 
Agenda 21 die folgenden Aufgaben haben soll: 

a) Überwachung der Fortschritte bei der Umsetzung der 
Agenda 21 und der Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
Integration von Umwelt- und Entwicklungszielen im gesam
ten System der Vereinten Nationen durch die Analyse und 
Auswertung der Berichte, die von allen zuständigen Organen, 
Organisationen, Programmen und Institutionen des Systems 
der Vereinten Nationen eingehen, die sich mit den ver
schiedenen Umwelt- und Entwicklungsfragen, einschließlich 
Finanzierungsfragen, befassen; 

b) Prüfung der von den Regierungen beispielsweise in 
Form von regelmäßigen Mitteilungen oder einzelstaatlichen 
Berichten eingehenden Infonnationen über die von ihnen zur 
Umsetzung der Agenda 21 durchgeführten Aktivitäten, die 
sich ihnen stellenden Probleme, wie Probleme im Zusam
menhang mit den Finanzmitteln und dem Technologietrans
fer, und andere Umwelt- und Entwicklungsfragen, die ihnen 
von Belang erscheinen; 

c) Prüfung der Fortschritte bei der Umsetzung der in der 
Agenda 21 niedergelegten Verpflichtungen, einschließlich 
der Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Bereit
stellung von finanziellen Mitteln und dem Technologietrans
fer~ 

d) Prüfung und regelmäßige Überwachung der Fort
schritte auf dem Weg zur Erreichung des von den Vereinten 
Nationen festgesetzten Ziels von 0,7 Prozent des Bruttoso
zialprodukts der entwickelten Länder für die öffentliche 
Entwicklungshilfe; bei diesem Überprüfungsprozeß soll die 
Übe~achung der Umsetzung der Agenda 21 systematisch an 
die Uberprüfung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel 
gekoppelt sein; 

e) regelmäßige Prüfung der Hinlänglichkeit der Finanzie
rung und der Mechanismen, namentlich auch der Anstren
gungen zur Erreichung der in Kapitel 33 der Agenda 21 
vereinbarten Ziele sowie gegebenenfalls der vorgegebenen 
Zielwerte; 

j) Entgegennahme und Analyse sachdienlicher Beiträge 
der zuständigen nichtstaatlichen Organisationen, einschließ
lich des wissenschaftlichen und des privaten Sektors, im 
Rahmen der Gesamtumsetzung der Agenda 21; 

g) Verbesserung des Dialogs im Rahmen der Vereinten 
Nationen mit den nichtstaatlichen Organisationen und 
unabhängigen Einrichtungen sowie mit anderen Stellen 
außerhalb des Systems der Vereinten Nationen; 

h) nach Bedarf Prüfung von Informationen über den 
Stand der Durchführung von Umweltübereinkünften, die von 
den jeweiligen Konferenzen der Vertragsstaaten vorgelegt 
werden könnten; 

i) Unterbreitung geeigneter Empfehlungen an die Gene
ralversammlung, über den Wlrtschafts- und Sozialrat, auf 
der Grundlage einer integrierten Behandlung der Berichte 
und Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung der 
Agenda 21; 

j) zu gegebener Zeit Behandlung der Ergebnisse der vom 
Generalsekretär zügig durchzuführenden Prüfung aller 
Empfehlungen der Konferenz in bezug auf Programme zum 
Kapazitätsausbau, Informationsnetzwerke, Arbeitsgruppen 
und andere Mechanismen zur Förderung der Integration von 
Umwelt- und Entwicklungsbelangen auf regionaler und 
subregionaler Ebene; 

4. empfiehlt außerdem, daß die Kommission 

a) die Einbeziehung der Grundsätze der Rio-Erklärung 
über Umwelt und Entwicklung in die Umsetzung der 
Agenda 21 fördert; 

b) die Einbeziehung der "Nicht rechtsverbindlichen, 
maßgeblichen Grundsatzerklärung für einen weltweiten 
Konsens über die Bewirtschaftung, Erhaltung und beSlandfa
hige Entwicklung aller Arten von Wäldern"'! in die Umset
zung der Agenda 21 fOrdert, insbesondere im Kontext der 
Prüfung der Umsetzung von Kapitel 11 der Agenda 21; 

c) die Umsetzung der Agenda 21 laufend prüft, einge
denk dessen, daß es sich um ein dynamisches Programm 
handelt, das sich mit der Zeit fortentwickeln könnte, und 
man sich auf eine Überprüfung der Agenda 21 im Jahr 1997 
geeinigt hat, und daß die Kommission dem Wirtschafts- und 
Sozialrat und über diesen der General versammlung je nach 
Bedarf Empfehlungen über die Notwendigkeit neuer koope
rativer Vorkehrungen betreffend die bestandfahige Entwick
lung unterbreitet; 

5. beschließt, daß die Kommission bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben außerdem 

a) je nach Bedarf die Fortschritte bei der Förderung, der 
Erleichterung und der Finanzierung des Zugangs zu umwelt
verträglichen Technologien und dem entsprechenden Know
how sowie bei deren Transfer, insbesondere an die Entwick
lungsländer, zu gegenseitig vereinbarten günstigen Bedingun
gen, einschließlich konzessionärer und Vorzugsbedingungen, 
prüfen wird, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit des 
Schutzes der geistigen Eigentumsrechte und der besonderen 
Bedürfnisse der Entwicklungsländer in bezug auf die 
Umsetzung der Agenda 21; 

b) Fragen im Zusammenhang mit der Bereitstellung von 
Finanzmitteln aus allen verfügbaren Finanzierungsquellen 
und -mechanismen behandeln wird, wie sie in den Ziffern 
33.13 bis 33.16 der Agenda 21 aufgeführt sind; 

6. empfiehlt, daß sich die Kommission aus Vertretern 
von dreiundfünfzig Staaten zusammensetzen soll, die vom 
Wirtschafts- und Sozialrat unter gebührender Berücksichti
gung der ausgewogenen geographischen Verteilung aus dem 
Kreis der Mitglieder der Vereinten Nationen und der Mit-



176 I Generalversammlung - Siebenundvierzigste Tagung 

glieder ihrer SonderorgaJisationen jeweils für eine dreijäh- e) die Beschlüsse 1/1" und 2/1" des Vorbereitungs-
rige Amtszeit gewählt wqrden; die regionale Zuweisung der ausschusses für die Konferenz der Vereinten Nationen über 
Sitze könnte dieselbe sei' wie die, die vom Wirtschafts- und Umwelt und Entwicklung; 
Sozialrat in seinem Be luß 19921222 vom 29. Mai 1992 
für die Kommission für Wissenschaft und Technologie im 
Dienste der Entwicklun beschlossen wurde; die Vertreter 
sollen einen hohen Rang, gegebenenfalls auch Ministerrang, 
haben; andere Mitgli er der Vereinten Nationen und 
Mitglieder ihrer Sonde rganisationen sowie andere Be
obachter der Vereinten ationen können entsprechend der 
üblichen Praxis als Be bachler an der Kommission teil-
nehmen; 

7. daß die Kommission 

a) dafür sorgt, daß V ter der verschiedenen Teilberei-
ehe des Systems der ereinten Nationen und anderer 
zwischenstaatlicher Org . sationen, einschließlich der inter
nationalen Finanzinstitu 'onen, des GATT, der regionalen 
Entwicklungsbanken, de~SUbregionalen Finanzinstitutionen, 
der in Betracht komme den regionalen und suhregionalen 
Organisationen auf de Gebiet der wirtschaftlichen und 
technischen Zusammen beit und der regionalen Organisa
tionen für Wirtschaftsint gration, in ihrem jeweiligen Fach
gebiet und entsprechend hrem jeweiligen Mandat die Kom
mission bei der Wabrn~ung ihrer Aufgaben unterstützen 
und beraten und aktiv an hren Erörterungen teilnehmen; und 
daß sie dafür sorgt, d I die Europäische Gemeinschaft in 
ihrem Zuständigkeitsbereich in vollem Umfang - wie in der 
für die Kommission ~eltenden Geschäftsordnung noch 
entsprechend festzulege~ - an ihrer Arbeit teilnehmen kann, 
jedoch ohne Stimmrechtj 

b) dafür sorgt, daß tS,ichtslaatliche Organisationen, so 
auch diejenigen, die Ve bindungen zu wichtigen Groppen 
sowie zur Industrie, zur lSsenschaft und zur Geschäftswelt 
unterhalten, effektiv an i r Arbeit teilnehmen und in ihrem 
jeweiligen Zuständigke tsbereich zu ihren Erörterungen 
beitragen; 

8. ersucht den Gen ralsekretär, unter Beachtung von 
Ziffer 7 dem Wirtscha und Sozialrat zur Behandlung auf 
seiner Organisationstag g 1993 Vorschläge zu der für die 
Kommission geltenden eschäftsordnung vorzulegen, ins
besondere auch zu den erfahren für die Mitwirkung der in 
Betracht kommenden zischenstaatlichen und nichtstaatli
chen Organisationen, wi von der Konferenz empfohlen, und 
dabei folgendes zu berü ksichtigen: 

a) die Verfahren sol en, unter Wabrnng des zwischen
staatlichen Charakters er Kommission, ihren Mitgliedern 
gestatten, sich das Fach issen und die Sachkompetenz der 
einschlägigen zwischen taatlichen und nichtstaatlichen Or
ganisationen zunutze zu machen; 

b) die Verfahren sol en es den einschlägigen zwischen
staatlichen Organisatio en innerhalb und auBerhalb des 
Systems der Vereinten N tionen, einschließlich der multilate
ralen Finanzinstitutione , gestatten, Sondervertreter bei der 
Kommission zu ernenn 

c) die Geschäftsord ung des Wirtschafts- und Sozialrats 
und die seiner Fachkom issionen; 

<f) die Geschäftsord ung der Konferenz der Vereinten 
Nationen für Umwelt u d Entwicklung; 

fJ die Ziffern 38.11 und 38.44 der Agenda 21; 

9. empfiehlt, daß die Kommission einmal im Jahr für 
einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen zusammentritt; die 
erste Arbeitstagung der Kommission wird 1993 in New York 
abgehalten, unbeschadet der Abhaltung künftiger Tagungen 
in Genf und/oder in New York; 

10. ersucht den Konferenzausschuß, die Notwendigkeit 
einer Anpassung des Konferenzplans zu prüfen, um dem 
Zusammenhang zwischen der Arbeit der Kommission und 
der Arbeit anderer in Betracht kommender zwischenstaatli
cher Nebenorgane der Vereinten Nationen Rechnung zu tra
gen, mit dem Ziel, eine rechtzeitige Berichterstattung an den 
Wirtschafts- und Sozialrat sicherzustellen; 

11. empfiehlt, daß die Kommission 1993 als Übergangs
maßnahme eine kurze Organisationstagung in New York 
abhält; auf dieser Tagung wird die Kommission ihre Amts
träger wählen, nämlich einen Vorsitzenden, drei stellver
tretende Vorsitzende und einen Berichterstatter, und zwar aus 
jeder Regionalgruppe einen Amtsträger, die Tagesordnung 
ihrer ersten Arbeitstagung beschließen und aUe sonstigen 
organisatorischen Fragen nach Bedarf behandeln; über die 
Tagesordnung der Organisationstagung der Kommission be
schließt der Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Organi
sationstagung 1993; 

12. empfiehlt außerdem, daß die Kommission auf ihrer 
ersten Arbeitstagung ein mehrjähriges thematisches Arbeits
programm verabschiedet, das den Rahmen für die Bewertung 
der bei der Umsetzung der Agenda 21 erzielten Fortschritte 
vorgibt und ein integriertes Herangehen an alle urnwelt- und 
entwicklungsbewgenen Teile der Agenda sowie die Ver
knüpfung der sektoralen und sektorübergreifenden Fragen 
gewährleistet; dieses Programm könnte aus Fragenbündeln 
bestehen, welche zusammenhängende sektorale und sektor
übergreifende Teilbereiche der Agenda 21 wirksam zu
sammenfassen würden, so daß die Kommission in der Lage 
wäre, die Fortschritte bei der Umsetzung der gesamten 
Agenda 21 bis zum Jahre 1997 zu prüfen; das Arbeits
programm könnte auf späteren Tagungen der Kommission 
nach Bedarf angepaßt werden; 

13. ersucht den Generalsekretär, während der Organi
sationstagung der Kommission seine Vorschläge für ein sol
ches Arbeitsprogramm vorzulegen; 

14. empfiehlt, daß die Kommission zur wirksamen Wahr
nehmung ihrer Aufgaben und Durchführung ihres Arbeits
programms die Möglichkeit erwägt, ihren Arbeitsplan in gro
ßen Zügen wie folgt auszurichten: 

a) Finanzmittel, Mechanismen, Technologietransfer, Ka
pazitätsaufbau und andere sektorübergreifende Fragen; 

b) Prüfung der Umsetzung der Agenda 21 auf inter
nationaler Ebene sowie auf regionaler und nationaler Ebene, 
einschließlich der Mittel zur Umsetzung der Agenda, im 
Einklang mit Ziffer 12 und den Aufgaben der Kommission 
sowie gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Informatio
nen über den Stand der Durchführung der einschlägigen 
Umweltübereinkünfte; 
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c) Abhaltung einer Tagung auf hoher Ebene, unter 
Ministerbeteiligung, mit dem Ziel, einen integrierten Über
blick über die Umsetzung der Agenda 21 zu ermöglichen, 
sich abzeichnende grundSalzpolitische Fragen zu behandeln 
und den erforderlichen politischen Anstoß zur Umsetzung 
der Beschlüsse der Konferenz und der darin enthaltenen 
Verpflichtungen zu erteilen; 

Die Umsetzung der Agenda 21 ist auf integrierte Weise zu 
prüfen und zu behandeln; 

15. ersucht den Generalsekretär, der Kommission für jede 
Tagung im Einklang mit dem in Ziffer 12 genannten Ar
beitsprogramm und ihren Organisationsmodalitäten ana
lytische Berichte vorzulegen, welche Informationen über die 
entsprechenden Aktivitäten zur Umsetzung der Agenda 21, 
die erzielten Fortschritte und sich abzeichnende, behand
lungsbedürftige Fragen enthalten; 

16. ersucht den Generalsekretär außerdem, für die erste 
Arbeitstagung der Komntission Berichte zu erstellen, die je 
nach Bedarf Informationen und Vorschläge zu den folgenden 
Fragen enthalten: 

a) anfangliehe finanzielle Verpflichtungen, Finanzstrüme 
und Vorkehrungen zur Umsetzung der Beschlüsse der Kon
ferenz unter Heranziehung aller zur Verfügung stebenden 
Finanzierungsquellen und -mechanismen; 

b) Fortschritte bei der Erleichterung und Förderung des 
Transfers von umweltverträglichen Technologien, der Zu
sammenarbeit und dem Aufbau von Kapazitäten; 

c) Fortschritte bei der Einbeziehung der Empfehlungen 
der Konferenz in die Aktivitäten der internationalen Organi
sationen und Maßnalunen des Verwaltungs ausschusses für 
Koordinierung, um sicherzustellen, daß die Grundsätze der 
bestandfähigen Entwicklung in die Programme und Prozesse 
im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen Eingang 
finden; 

cf) die Art und Weise, wie das System der Vereinten 
Nationen und bilaterale Geber den Ländern, insbesondere 
den Entwicklungsländern, auf Ersuchen bei der Ausarbeitung 
einzelstaatlicher Berichte und bei der Aufstellung von auf 
der Agenda 21 beruhenden einzelstaatlichen Aktionsplänen 
behilflich ist; 

e) sich abzeichnende dringende und wichtige Fragen, 
die im Verlauf der Tagung auf hoher Ebene behandelt 
werden können; 

17. beschließt, daß die Organisationsmodalitäten für die 
Kommission im Zuge der Gesamtüberprüfung und -bewer
tung der Agenda 21 während der Sondertagung der General
versammlung" überprüft und nach Bedarf angepaßt werden 
sollen, um ihre Wirksamkeit zu verbessern; 

Beziehungen zu anderen zwischenstaatlichen 
Organen der Vereinten Nationen 

18. empfiehlt, daß die Kommission im Zuge der Wahr
nehmung ihrer Aufgaben dem Wirtschafts- und Sozialrat und 
über diesen der Generalversammlung ihre zusammengefaßten 
Empfehlungen vorlegt, die vom Rat und von der Versamm
lung gemäß ihren in der Charta der Vereinten Nationen 
festgelegten jeweiligen Verantwortlichkeiten und den ein-

schlägigen Bestimmungen der Ziffern 38.9 und 38.10 der 
Agenda 21 behandelt werden; 

19. empfiehlt außerdem, daß die Kommission mit anderen 
zwischenstaatlichen Organen der Vereinten N alionen, die 
sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen befassen, tat
kräftig zusammenarbeitet; 

20. betont, daß bei der derzeit stattfindenden Umstruktu
rierung und Neubelebung der Vereinten Nationen im Wirt
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängen
den Gebieten den Organisationsmodalitäten der Kommission 
Rechnung getragen werden soll, damit die Kommission und 
die anderen zwischenstaatlichen Organe der Vereinten Na
tionen, die sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen be
fassen, bestmögliche Arbeit leisten; 

Koordinierung innerhalb des Systems 
der Vereinten Nationen 

21. ersucht alle Sonderorganisationen und mit dem 
System der Vereinten Nationen verbundenen Organisationen, 
ihre Aktivitäten, Programme und mittelfristigen Pläne je 
nach Bedarf entsprechend der Agenda 21 auszubauen und 
anzupassen, insbesondere was Projekte zur Förderung einer 
bestandfahigen Entwicklung im Einklang mit Ziffer 38.28 
der Agenda 21 betrifft, und ihre Berichte über die Maßnah
men, die sie zur Durchführung dieser Empfehlung ergriffen 
haben, der Kommission und dem Wirtschafts- und Sozialrat 
1993 oder spätestens 1994 gemäß Artikel 64 der Charta 
vorzulegen; 

22. bittet alle zuständigen Leitungsorgane, sicherzustellen, 
daß die ihnen übertragenen Aufgaben wirksam durchgeführt 
werden, wozu auch die regelmäßige Erstellung und Ver
öffentlichung von Berichten über die Aktivitäten der Organe, 
Programme und Organisationen gehört, für die sie verant
wortlich sind, und daß ihre Politiken, Programme, Haushalte 
und Aktivitäten laufend überprüft werden; 

23. bittet die Weltbank und die anderen internationalen, 
regionalen und subregionalen Finanz- und Entwicklungs
institutionen, einschließlich der Globalen Umweltfazilität, der 
Kommission regelmäßig Berichte mit Informationen über 
ihre Erfahrungen, Aktivitäten und Pläne im Zusammenhang 
mit der Umsetzung der Agenda 21 vorzulegen; 

24. ersucht den Generalsekretär, der Kommission auf ihrer 
Arbeitstagung 1993 Empfehlungen und Vorschläge für eine 
bessere Koordinierung der im System der Vereinten Natio
nen bestehenden Programme für Umweltdaten vorzulegen, 
unter Berücksichtigung der Bestimmungen der Ziffer 40.13 
der Agenda 21, namentlich über "Entwicklungsüberwa
chung"; 

Umweltprogramm der Vereinten Nationen, 
Enrwicklungsprogramm der Vereinten Nationen, 

Handels- und Enrwicklungskonjerenz der 
Vereinten Nationen und Büro der Vereinten Nationen 

/Ur die Sudan-Sahel-Region 

25. ersucht den Verwaltungsrat des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen, den Verwaltungsrat des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen und den Handels
und Entwicklungsra!, auf ihren nächsten Tagungen die 
einschlägigen Bestimmungen von Kapitel 38 der Agenda 21 
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zu prüfen und der Ge eralversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Tagung ü r die Kommission und den Wirt
schafts- und Sozialrat Berichte über ihre konkreten Pläne zur 
Umsetzung der Agenda 21 vorzulegen; 

26. nimmt Kenntnis von der Arbeit des Zentrums der 
Vereinten Nationen für Umweltnothilfe, das vom Ver
waltungsrat des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 
versuchsweise eingeric~tet wurde, und bittet den Verwal
tungsrat, der Generalver~ammlung auf ihrer achtundvierzig
sten Tagung über die im ahmen der Tätigkeit des Zentrums 
gewonnenen Erfahrun Bericht zu erstatten; 

lkommissionen 

27. ersucht die Re 'onalkommissionen der Vereinten 
Nationen, auf ihren n" hsten Tagungen die einschlägigen 
Bestimmungen von Kapitel 38 der Agenda 21 zu prüfen und 
Berichte über ihre kOljkreten Pläne zur Umsetzung der 
Agenda 21 vorzulegen; : 

28. ersucht den Wmsehafts- und Sozialrat, zu beschließen, 
welche Vorkehrungen ndtwendig sind, damit die Berichte der 
Regionalkommissionen k.~sammen mit den Schlußfolgerun
gen aus einer solchen IUberprüfung der Kommission für 
bestandfabige Entwic"1ung 1993 oder spätestens 1994 
vorgelegt werden; I 

Hoct'Clngiger Beirat 

29. schließt sich der uffassung des Generalsekretärs an, 
daß der Hochrangige B irat aus namhaften Persönlichkeiten 
bestehen soll, die im , esentlichen alle Weltregionen re
präsentieren, anerkannt 'n Sachverstand in dem breiten Fä
cher der von der Ko ission zu behandelnden Fragen be
sitzen, aus den entspr chenden wissenschaftlichen Fach
richtungen, der Industri ,der Finanzwelt und anderen wich
tigen nichtstaatlichen eisen sowie aus verschiedenen, mit 
der Umwelt und der Entwicklung zusammenhängenden 
Disziplinen kommen s llen, und daß außerdem gebührend 
auf die ausgewogene rtretung von Männem und Frauen 
geachtet werden soll"; 

30. beschließt, daß ie Hauptaufgabe des Beirats darin 
besteht, Fragen im Zus menhang mit der Umsetzung der 
Agenda 21 in umfas nder Weise zu behandeln, unter 
Berücksichtigung des einjährigen thematischen Arbeits
programms der Kommi sion, und dem Generalsekretär und 
über diesen der Kommi sion, dem Wirtschafts- und Sozialra! 
und der Generalversam ung diesbezüglich sachverständigen 
Rat zu erteilen; 

31. nimmt Kenntnis von den Auffassungen des Gene
ralsekretärs betreffend die Aufgaben des Beirats und des 
Ausschusses für Entwi lungsplanung und ersucht ihn, dem 
Wirtschafts- und Sozi rat auf seiner Organisationstagung 
1993 geeignete Vorschl 'ge zu unterbreiten, so auch über die 
Möglichkeit der Au tellung von Verzeichnissen von 
Sachverständigen; 

Regelungen b treffend Sekretariatsdienste 

32. nimmt Kenntnis von dem Beschluß des Generalse
kretärs, unter der Leit ng eines Untergeneralsekretärs eine 
neue Hauptabteilung f r grundsatzpolitische Koordinierung 
und bestandfähige En icklung einzurichten, und fordert 

den Generalsekretär in diesem Zusammenhang auf, eine 
klar umrissene, hochqualifizierte und fachlich kompetente 
Sekretariats struktur zur Unterstützung der Kommission, des 
Interinstitutionellen Ausschusses für bestandfabige Entwick
lung und des Hochrangigen Beirats zu schaffen, unter Be
rücksichtigung der ausgewogenen Vertretung von Männern 
und Frauen auf allen Ebenen, der ausschlaggebenden Bedeu
tung der Gewährleistung eines Höchstmaßes an Leistungs
fahigkeit, fachlichem Können und Integrität sowie der Wich
tigkeit der Auswahl der Bediensteten auf möglichst breiter 
geographischer Grundlage, im Einklang mit den Arükeln 8 
und 10 1 der Charta und den folgenden Kriterien: 

a) das Sekretariat soll sich die während des Vorberei
tungsprozesses für die Konferenz gewonnenen Erfahrungen 
und die dabei entwickelten Arbeitsmethoden und Organisa
tionsstrukturen zunutze machen; 

b) das Sekretariat soll in engem Kontakt mit Organen der 
Vereinten Nationen und anderen sachverständigen Organen 
auf dem Gebiet der bestandfähigen Entwicklung arbeiten und 
eng und kooperativ mit den Dienststellen des Sekretariats im 
Wirtschafts- und Sozialbereich und mit den Sekretariaten der 
zuständigen Organe, Organisationen und Gremien des Sy
stems der Vereinten Nationen, so auch mit den Sekretariaten 
der internationalen Finanzinstitutionen. zusammenarbeiten 
und für eine wirksame Verbindung zu den in Betracht 
kommenden nichtstaatIichen Organisationen sorgen, ein
schließlich derjenigen, die mit wichtigen Gruppen verbunden 
sind, insbesondere zu den nichtstaatlichen Organisationen der 
Entwicklungsländer; 

c) das Sekretariat, das in New York angesiedelt sein 
wird, soll sicherstellen, daß alle Länder leichten Zugang zu 
seinen Diensten haben; es soll wirksame Arbeitsbeziehungen 
zu den Sekretariaten anderer internationaler Organisationen, 
Finanzinstitutionen und zu den ständigen oder vorübergehend 
eingerichteten Sekretariaten unterhalten, die aufgrund von 
einschlägigen Übereinkünften geschaffen wurden, und über 
ein entsprechendes Büro in Genf verfügen, dessen Aufgabe 
darin besteht, enge Verbindungen zu den Aktivitäten im 
Zusammenhang mit den Anschlußrnaßnahmen an die auf 
der Konferenz unterzeichneten oder von ihr vorgesehenen 
Rechtsakte herzustellen und mit Organisationen auf dem 
Gebiet der Umwelt und der Entwicklung Verbindung zu 
wahren; entsprechend den auf der Konferenz getroffenen 
Regelungen soll das Sekretariat außerdem über ein Ver
bindungsbüro in Nairobi verfügen; 

cf) das Sekretariat soll von einem vom Generalsekretär 
benannten hochrangigen Beamten geleitet werden, der eng 
und unmittelbar mit dem Generalsekretär zusammenarbeitet, 
wobei sein Zutritt bei diesem gewährleistet sein muß, sowie 
mit den Leitern der zuständigen Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen, einschließlich der multilateralen 
Finanz- und Handelsorganisationen, die mit der Umsetzung 
der Agenda 21 befaßt sind; 

e) das Sekretariat soll aus dem ordentlichen Haushalt der 
Vereinten Nationen finanziert werden. soweit wie möglich 
unter Heranziehung der vorhandenen Haushaltsmittel; 

j) das Sekretariat soll je nach Bedarf durch die Abord
nung von Bediensteten aus anderen zuständigen Gremien und 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, ins
besondere dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, 
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dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und der 
Weltbank, ergänzt oder verstärkt werden, wobei darauf zu 
achten ist, daß dies keine nachteiligen Auswirkungen auf die 
Arbeitsprogramme dieser Organisationen hat, sowie durch 
die Abstellung von Beamten aus dem einzelstaatlichen öf
fentlichen Dienst und durch geeignete Fachleute, die nach 
Bedarf für bestimmte Fachgebiete und für begrenzte Zeit von 
außerhalb der Vereinten Nationen unter Vertrag genommen 
werden; 

g) bei der Einrichtung des Sekretariats soll den ein
schlägigen Resolutionen und Beschlüssen der Generalver
sammlung und des Wirtschafts- und Sozialrats in bezug auf 
die Situation der Frau im Sekretariat der Vereinten Nationen 
Rechnung getragen werden; 

h) die bestandfahige Entwicklung soll mit anderen Ak
tiviläten des Sekretariats auf wirtschaftlichem, sozialem und 
umweltbezogenem Gebiet integriert und koordiniert werden; 
Beschlüsse über Organisationsfragen sollen mit den im 
Konsens verabschiedeten Resolutionen über die Umstruktu
rierung und Neubelebung der Vereinten Nationen im Wirt
schafts- und Sozialbereich und auf damit zusammenhängen
den Gebieten vereinbar sein; 

33. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Vor
kehrungen für ein vorläufiges Sekretariat zu treffen, damit 
die ausreichende Vorbereitung und Unterstützung der ersten 
Tagung der Kommission und der Arbeit des Interinstitutio
nellen Ausschusses sichergestellt ist; 

34. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über 
die Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/192. Konferenz der Vereinten Nationen über grenz
überschreitende und weit wandernde Fiscb· 
bestünde 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die auf der Konferenz über Umwelt und 
Entwicklung verabschiedete Agenda 21", insbesondere auf 
Kapitel 17 Programmbereich C, der sich auf die bestandflihi
ge Nutzung und Erhaltung der lebenden marinen Ressourcen 
der Hohen See bezieht, 

sowie unter Hinweis auf die Strategie für die Fischerei· 
wirtschaft und -entwicklung, die von der Weltkonferenz über 
Fischereiwirtschaft und -entwicklung verabschiedet wurde", 

Kenntnis nehmend von der Erklärung von Cancun9(), die 
auf der vom 6. bi s 8. Mai 1992 in Cancun abgehaltenen 
Internationalen Konferenz über verantwortungsvolle Fischerei 
verabschiedet wurde, 

mit der Bitte an alle Mitglieder der internationalen 
Gemeinschaft, insbesondere soweit sie Fischereiinteressen 
besitzen, ihre Zusammenarbeit bei der Erhaltung und der 
Bewirtschaftung der lebenden Naturschätze des Meeres im 
Einklang mit den Bestimmungen der Seerechtskonvention 
der Vereinten Nationen91 zu verstärken. 

Kenntnis nehmend von den jüngsten einschlägigen Erörte
rungen über internationale Fischerei, 

1. beschließt, 1993 unter der Schinnherrschaft der Ver
einten Nationen und in Übereinstimmung mit dem auf der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent
wicklung vereinbarten Auftrag eine zwischenstaatliche Kon
ferenz über grenzüberschreitende und weit wandernde 
Fischbeslände zu veranstalten, welche ihre Arbeit vor dem 
Beginn der neunundvienigsten Tagung der General versamm
lung abschließen soll; 

2. beschließt außerdem, daß die zwischenstaatliche Kon
ferenz, im Einklang mit dem erwähnten Auftrag, einschlägi
ge Aktivitäten auf subregionaler, regionaler und weltweiter 
Ebene berücksichtigen soll, um die wirksame Durchführung 
der Bestimmungen des Seerechtsühereinkommens der Ver
einten Nationen über grenzüberschreitende und weit wan
dernde Fischbeslände zu fördern, und daß sie unter Zuhilfe
nahme wissenschaftlicher und technischer Studien der 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen unter anderem: 

a) die im Zusammenhang mit der Erhaltung und Bewirt
schaftung solcher Fischbeslände bestehenden Probleme auf
zeigen und bewerten soll; 

b) Mittel zur Verbesserung der Fischereizusammenarbeit 
zwischen den Staaten prüfen soll; 

c) entsprechende Empfehlungen formulieren soll; 

3. erklärt erneut, daß die Arbeit und die Ergebnisse der 
Konferenz vollinhaltlich mit dem Seerechtsübereinkommen 
der Vereinten Nationen' im Einklang stehen sollen, ins
besondere was die Rechte und Verpflichtungen der Küsten
staaten und der Staaten betrifft, die Hochseefischerei be
treiben, und daß die Staaten den Bestimmungen des Überein
kommens über die Hochseefischerei in bezug auf Fisch
bestände, deren Revier sowohl innerhalb als auch außerhalb 
ausschließlicher WlrtSchaftszonen liegt (grenzüberschreitende 
Fischbeslände), und weit wandernde Fischbestände volle 
Wirksamkeit verleihen sollen; 

4. ersucht den Generalsekretär, die in Ziffer 9 ihrer 
Resolution 46/168 vom 19. Dezember 1991 und in ihren 
Beschlüssen 46/469 und 46/470 vom 13. April 1992 ge
nannten Stellen einzuladen, und regionale und subregionale 
Fischereiorganisationen einzuladen, als Beobachter anwesend 
zu sein; 

5. beschließt, daß die Konferenz 1993 eine bis zu 
fünftägige Organisationstagung am Amtssitz der Vereinten 
Nationen abhalten soll, um unter gebührender Berücksichti
gung der ausgewogenen geographischen Vertretung einen 
Vorsitzenden und andere Amtsträger zu wählen, und zwar 
drei Stellvertretende Vorsitzende und einen Berichterstatter, 
und um ihre Arbeit zu planen; 

6. ersucht den Generalsekretär, entsprechende Vor· 
kehrungen für Sekretariatsdienste zu treffen; 

7. beschließt, daß die Konferenz 1993 im Juli am 
Hauptsitz der Vereinten Nationen eine dreiwöchige Tagung 
abhalten soll, um Sachfragen zu behandeln; 
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8. ersucht den Gene~alsekretär, zur Behandlung durch 47/193. Begehung des Weltwassertages 

eine Geschäftsordnung a szuarbeiten; Die Generalversammlung, 
die Konferenz auf ihrer O~aniSatiOnstagung den Entwurf für 

9. beschließt, einen a freiwilligen Beiträgen gespeisten unter Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen des 
Fonds einzurichten, um den Entwicklungsländern, vor anem Kapitels 18 der von der Konferenz der Vereinten Nationen 
denjenigen, die durch das Konferenzthema am meisten über Umwelt und Entwicklung verabschiedeten Agenda 21", 
berührt werden, insbesondere den am wenigsten entwickelten 
Ländern unter ihnen, zu helfen, voH und wirksam an der 
Konferenz teilzunehmen" und bittet die Regierungen und die 
Organisationen für regio I ale wirtschaftliche Integration, zu 
dem Fonds beizutragen; 

10. beschließt außerd , daß die erforderlichen Mittel für 
den Vorbereitungsproze und die Konferenz selbst nach 
Maßgabe der einschlägig n Bestimmungen der Resolutionen 
der Generalversammlun 40/243 vom 18. Dezember 1985, 
41/213 vom 19. Dezem r 1986 und 4Wn vom 21. De
zember 1987 im Progr mhaushaltsplan zur Verfügung ge
steHt werden soHen, oh e andere laufende Aktivitäten zu 
beeinträchtigen und u beschadet der Möglichkeit, daß 
außerplanmäßige Mittel ereitgestellt werden; 

11. bittet die zustän igen Sonderorganisationen, ins
besondere die Ernährun - und Landwirtschaftsorganisation 
der Vereinten Nationen nd entsprechende andere Organe, 
Organisationen und Pro amme des Systems der Vereinten 
Nationen sowie regional und sllbregionale Fischereiorgani
salionen, durch einschlä ige wissenschaftliche und techni
sche Studien und Berie te sowie durch die Abhaltung re
gionaler und subregiona er Fachtagungen einen Beitrag zur 
Arbeit der Konferenz zu leisten; 

12. bittet die zuständi en nichtstaatlichen Organisationen 
aus den entwickelten .. dern und den Entwicklungsländern, 
innerhalb ihres jeweilig Zuständigkeits- und Fachbereichs 
einen Beitrag zur Kon~ enz zu leisten, auf der Grundlage 
der bei der Konferenz r Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung verwen eten Akkreditierungsverfahren, wie 
in Ziffer 38.44 der Age da 21 1

' empfohlen; 

13. ersucht den Gene lsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzig ten Tagung einen Bericht über die 
Arbeit der Konferenz v9rzulegen; 

14. ersucht den Gen mlsekretär, diese Resolution anen 
Mitgliedern der internati nalen Gemeinschaft, den zuständi
gen zwischenstaatlichen anisationen, Einrichtungen, Pro
grammen und Organen i nerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen. den region en und subregionalen Fischerei
organisationen und den uständigen nichtstaatlichen Organi
sationen zur Kenntnis z bringen; 

15. beschließt, in e vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Ta g unter einem Punkt mit dem Titel 
"Durchführung der B schlüsse und Empfehlungen der 
Konferenz der Vereinte Nationen über Umwelt und Ent
wicklung" einen Unte unkt mit dem Titel "Bestandfahige 
Nutzung und Erhaltung der lebenden marinen Ressourcen 
der Hohen See: Konf enz der Vereinten Nationen über 
grenzüberschreitende u d weit wandernde Fischbeslände" 
aufzunehmen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

in Anbetracht dessen, daß weithin nicht verstanden wird, 
in welchem Maße die Erschließung der Wasserressourcen 
zur wirtschaftlichen Produktivität und zum sozialen Wohl
ergehen beiträgt, obwohl alle sozialen und wirtschaftlichen 
Tätigkeiten stark von der Versorgung ntit Süßwasser und 
dessen Qualität abhängen, 

sowie in Anbetracht dessen, daß in dem Maße, in dem die 
Bevölkerung wächst und die Wirtschaftstätigkeiten zuneh
men, in zahlreichen Ländern rasch Wasserknappheit eintritt 
oder diese an die Grenze ihres Wirtschaftswachstums stoßen, 

ferner in Anbetracht dessen, daß es zur Förderung der 
Erhaltung und bestandfähigen B1?,wirtschaftung des Wassers 
notwendig ist, daß sich die Offentlichkeit auf lokaler, 
nationaler, regionaler und internationaler Ebene des Problems 
bewußt ist, 

1. beschließt, den 22. März eines jeden Jahres zum 
Weltwassertag zu erklären, der ab 1993 im Einklang ntit den 
in Kapitel 18 der Agenda 21 enthaltenen Empfehlungen der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent
wicklung l

' begangen werden soll; 

2. bittet die Staaten, diesen Tag ihrem einzelstaatlichen 
Kontext entsprechend konkreten Aktivitäten zu widmen, wie 
der Förderung des öffentlichen Bewußtseins durch die 
Veröffentlichung und Verbreitung von Reportagen und die 
Veranstaltung von Konferenzen, Rundtischgesprächen, Se
minaren und Ausstellungen über die Erhaltung und Er
schließung von Wasserressourcen und die Umsetzung der 
Empfehlungen der Agenda 21; 

3. bittet den Generalsekretär, Empfehlungen zu der Frage 
vorzulegen, wie das Sekretariat der Vereinten Nationen im 
Rahmen der vorhandenen Mittel und unbeschadet laufender 
Aktivitäten den Ländern bei der Gestaltung ihrer einzel
staatlichen Aktivitäten zur Begehung des Weltwassertages 
behilflich sein könnte; 

4. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Vor
kehrungen zu treffen, um die erfolgreiche Begehung des 
Weltwassertages durch die Vereinten Nationen sicherzustel
len; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, dafür zu 
sorgen, daß im Mittelpunkt der Begehung des Weltwasser
tages durch die Vereinten Nationen ein bestimmtes, mit der 
Erhaltung der Wasserressourcen zusammenhängendes Thema 
steht; 

6. empfiehlt, daß die Kommission für bestandfahige 
Entwicklung bei der Erfüllung ihres Auftrags der Umsetzung 
von Kapitel 18 der Agenda 21 Vorrang einräumt. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 
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47/194. Aufbau von Kapazitäten zur Umsetzung der 
Agenda 21 

Die Generalversammlung, 

mit Genugtuung über die Verabschiedung der Agenda 21 " 
durch die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung, insbesondere des Kapitels 37 der Agenda. 
das eine Reihe wichtiger Empfehlungen hinsichtlich des 
Aufbaus von Kapazitäten enthält, 

mit Interesse Kenntnis nehmend von der Initiative "Kapazi
tät 21", die vom Administrator des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen eingeleitet wurde, 

1. billet den Verwaltungsrat des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen, unter Berücksichtigung der einzel
staatlichen Politiken, Prioritäten und Pläne der Empfanger
länder die Verabschiedung konkreter Programme und Maß
nahmen zur Durchführung der Empfehlungen der Agenda 21 
über den Aufbau von Kapazitäten, unter anderem durch die 
Initiative "Kapazität 21", eingehend zu prüfen, um baldige 
Maßnahmen zugunsten der Entwicklungsländer, insbesondere 
der am wenigsten entwickelten Länder, auf dem Gebiet des 
Kapazitätsaufbaus zu fördern; 

2. billet alle zuständigen Organisationen der Vereinten 
Nationen, innerhalb ihres jeweiligen Mandats baldige Maß
nahmen zur Durchführung der Bestimmungen von Kapitel 37 
der Agenda 21 zu fördern; 

3. ersucht die Kommission für bestandfähige Entwick
lung, in Ausübung ihres Mandats die Durcltführung der Be
stimmungen der Agenda 21 über den Aufbau von Kapazi
täten vordringlich zu prüfen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/196. Begehung eines internationalen Tages für die 
Beseitigung der Armut 

Die Generalversammlung, 

im Hinblick darauf, daß die Beseitigung von Armut und 
Not in allen Ländern, insbesondere in den Entwicklungs
ländern, zu einem vorrangigen Entwicklungsziel für die 
neunziger Jahre geworden ist, und die Auffassung vertretend, 
daß die Aufklärung der Öffentlichkeit eine Voraussetzung 
für die Förderung der Beseitigung von Armut und Not ist, 

e/freut über die Tatsache, daß bestimmte nichtstaatliche 
Organisationen aufInitiative einer nichtstaatlichen Organisa
tion in den letzten Jahren in zahlreichen Staaten den 17. Ok
tober als Welttag zur Überwindung der extremen Armut 
begangen haben, 

1. beschließt, den 17. Oktober zum Internationalen Tag 
für die Beseitigung der Armut zu erklären und ihn ab 1993 
zu begehen; 

2. stellt fest, daß die im Rahmen dieses Tages durch
geführten Veranstaltungen die Aktivitäten berücksichtigen 
werden, die jedes Jahr am 17. Oktober von bestimmten 
nichtstaatlichen Organisationen durchgeführt werden; 

3. bittet alle Staaten, diesen Tag je nach dem einzel
staatlichen Kontext der Durchführung und Förderung kon-

kreter Aktivitäten zur Beseitigung der Armut und der Not zu 
widmen; 

4. biltetden Generalsekretär, Empfehlungen zu der Frage 
vorzulegen, wie das Sekretariat im Rahmen der vorhandenen 
Mittel und unbeschadet bereits laufender Aktivitäten den 
Staaten dabei behilflich sein könnte, ihre einzelstaatlichen 
Aktivitäten zur Begehung des Internationalen Tages für die 
Beseitigung der Armut zu gestalten; 

5. bittet die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, den Staaten auf Antrag bei der Gestaltung 
einzelstaatlicher Aktivitäten zur Begehung des Internationa
len Tages ftir die Beseitigung der Armut behilflich zu sein, 
unter gebührender Berücksichtigung der spezifischen Pro
bleme der Ärmsten; 

6. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
die erfolgreiche Begehung des Internationalen Tages für 
die Beseitigung der Armut durch die Vereinten Nationen 
sicherzustellen; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer fünfzigsten Tagung über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/197. Internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung 
der Armut in den Entwicklungsländern 

Die Generalversammlung, 

in Bekrlljtigung der "Erklärung über internationale wirt
schaftliche Zusammenarbeit, insbesondere über die Neubele
bung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern!! in der Anlage zu ihrer Resolution 
S-18/3 vom 1. Mai 1990, der Internationalen Entwicklungs
strategie für die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten 
Nationen in der Anlage zu ihrer Resolution 45/199 vom 
21. Dezember 1990, der Pariser Erklärung und des Aktions
programms für die neunziger Jahre zugunsten der am 
wenigsten entwickelten Länder, die von der Zweiten Kon
ferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten 
entwickelten Länder verabschiedet worden sind', der Neuen 
Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung Afrikas 
in den neunziger Jahren" sowie der Verpflichtung von 
Cartagena, die von der Handels- und Entwicklungskonferenz 
der Vereinten Nationen auf ihrer achten Tagung im Februar 
1992 verabschiedet worden ist', 

sowie in Bekrlljtigung des Grundsatzes 5 der Rio-Er
klärung über Umwelt und Entwicklung", des Kapitels 3 der 
Agenda 21 ", des Grundsatzes 7 a) der "Nicht rechtsver
bindlichen, maßgeblichen Grundsatzerklärung für einen 
weltweiten Konsens über die Bewirtschaftung, Erhaltunf und 
bestandfähige Entwicklung aller Arten von Wäldern'" und 
aller anderen Beschlüsse und Empfehlungen, die von der 
Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Ent
wicklung in bezug auf die Beseitigung der Armut ver
abschiedet worden sind1

, 

ferner in Bekrlljtigung ihrer Resolutionen 43/195 vom 
20. Dezember 1988, 44/212 vom 22. Dezember 1989,45/213 
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vom 21. Dezember 19 und 46/141 vom 17. Dezember 
1991, 

im Hinblick darauf, d die Beseitigung der Armut in allen 
Ländern, insbesondere in den Entwicklungsländern, zu einem 
der vorrangigen Entwic lungsziele für die neunziger Jabre 
geworden ist, 

betonend, daß wirks e einzelstaatliche Politiken, flankiert 
von einem günstigen i rnationalen Wirtschaftsklima, die 
nachhaltige und bestand . ige Entwicklung in allen Ländern, 
insbesondere in den En icklungsländern, fördern können, 
wodurch diese besser i der Lage sind, Sozial- und WJrt
schaftsprogramme zur B seitigung der Armut durchzuführen, 

mit Besorgnis angesi hts der schädlichen Auswirkungen 
der großen Schuldenlas und deren Folgen für die ärmeren 
Gesellschaftsschichten' zahlreichen Entwicklungsländern, 

in der Erkenntnis, aß die Armut ein komplexes und 
mehrdimensionales Pro lem ist, das innerstaatliche wie auch 
internationale Ursachen hat, und daß seine Beseitigung einen 
wichtigen Faktor zur währleistung einer bestandfähigen 
Entwicklung darstellt, 

feststellend, daß die auf nationaler und internationaler 
Ebene unternommene Anstrengungen verstärkt werden 
müssen, um die Besei gung der Armut zu gewährleisten, 

1. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalse
kretärs zu diesem Tbe a92

; 

2. unterstreicht die lchtigkeit innerstaatlicher Politiken, 
einschließlich wirksa r Haushaltspolitiken, zur Mobilisie
rung und Zuweisung einheimischer Ressourcen für die 
Beseitigung der Armut unter anderem durch die Aufstellung 
von arbeitsplatz- und inkommenschaffenden Programmen, 
mit besonderem Gewi ht auf von Frauen geführten Haushal
ten, durch die Durch übrung von Emährungssicherheits-, 
Gesundbeits-, Bildun s-, Wohnungs- und Bevölkerungs
programmen und den usbau von Programmen zum Aufbau 
einheimischer Kapazi °ten; 

3. legt allen Län ern nahe, einzelstaatliche Strategien 
und Programme zur eseitigung der Armut in Angriff zu 
nehmen, insbesondere solche, die den ärmsten Gesellschafts
schichten zugedacht s nd und die eine aktivere Mitwirkung 
der Zielgruppen an de Einleitung, Durchführung, Weiterver
folgung und Bewertu g konkreter Projekte vorsehen; 

4. erklärt erneut daß ein günstiges internationales 
Wirtschaftsklima, das er Überprüfung der Ressourcensträme 
und der Strukturanpa sungsprogramme Rechnung trägt und 
das auch soziale und weltbezogene Dimensionen aufweist, 
für den Erfolg der Be ühungen der Entwicklungsländer um 
die Beseitigung der utvon entscheidender Bedeutung ist; 

5. wiederholt ih Ersuchen an die internationale Ge
meinschaft, gezielte, wirksame Maßnahmen zur Erhöhung 
der Finanzströme in die Entwicklungsländer zu ergreifen, 
und bittet nachdrüc ich die entwickelten Länder, die sich 
erneut verpflichtet h ben, den von den Vereinten Nationen 
vereinbarten Zielwe von 0,7 Prozent des Bruttosozial
produkts für die öffe tliche Entwicklungshilfe zu erreichen, 
soweit sie diesen Zi lwert noch nicht erreicht haben, einer 
Erhöhung ihrer Hil programme zuzustimmen, um diesen 

Zielwert so bald wie möglich zu erreichen, wobei sich einige 
Länder bereit erklärt haben, den Zielwert bis zum Jahr 2000 
zu erreichen; andere entwickelte Länder haben sich im 
Einklang mit ihrer Unterstützung der Reformanstrengungen 
der Entwicklungsländer bereit erklärt, alles zu tun, um ihre 
öffentliche Entwicklungshilfe zu erhöhen; 

6. bittet alle Geber nachdrücklich, großzügige Beiträge 
zur zehnten WiederauffülJung der Mittel der Internationalen 
Entwicklungsorganisation, zur vierten WiederauffülJung der 
Mittel des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche 
Entwicklung und zu anderen internationalen Finanzinstitutio
nen zu leisten, um sicherzustellen, daß diese Institutionen 
ihren Kampf gegen die Armut, insbesondere in ländlichen 
Gebieten, fortsetzen können; 

7. bittet die internationale Gemeinschaft nachdrücklich, 
auch weiterhin Programme der technischen Zusammenarbeit 
durchzuführen, um die Fähigkeit zur Schaffung von Einkom
men und Arbeitsplätzen zu erhöhen, die Ernährungssicher
heit, die Gesundheit, die Bildung und die Wohnungssituation 
zu verbessern und andere Grundbedürfnisse der Bevölkerung 
der Entwicklungsländer, insbesondere der ärmsten Bevölke
rungsschichten, zu decken, und erklärt in diesem Zusammen
hang erneut, daß in bezug auf den Transfer von Techno
logien zu glinstigen Bedingungen, einschließlich zu gegen
seitig vereinbarten konzessionären Bedingungen und Vor
zugsbedingungen, unter Berücksichtigung der Notwendigkeit 
des Schutzes der geistigen Eigentumsrechte sowie der be
sonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer hinsichtlich der 
Umsetzung der Agenda 21, wirksame Modalitäten geprüft 
werden sollten, um diesen Technologietransfer so bald wie 
möglich durchzuführen und zu verstärken; 

8. legt der internationalen Gemeinschaft fUlhe, nament
lich auch den Organen, Organisationen und Gremien des 
Systems der Vereinten Nationen, Entwicklungsprogramme in 
allen Ländern, inshesondere in den Entwicklungsländern und 
einschließlich von Programmen zur Erschließung der Hu
manressourcen, auch weiterhin zu unterstützen. mit dem Ziel, 
die einheimische technische Kapazität zu stärken und neue 
Produktions- und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen; 

9. begrüßt den von der Handels- und Entwicklungskon
ferenz der Vereinten Nationen auf ihrer achten Tagung 
gefaßten Beschluß, einen Ständigen Ausschuß für die Mil
derung der Armut einzusetzen und den Handels- und Ent
wicklungsrat zu ersuchen, der Arbeit dieses Ausschusses im 
Ralunen seiner Aufgabenstellung hohe Priorität beizumes
sen93

; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung Bericht zu erstatten über 
den Stand der Koordinierungsmaßnalunen, die in Zusammen
arbeit mit staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und 
anderen multilateralen Gremien ergriffen worden sind, um 
im Rahmen des Systems der Vereinten Nationen und nach 
Maßgabe der Politiken, Prioritäten und Strategien der Ent
wicklungsländer verbesserte und erweiterte aktionsorientierte 
Programme der technischen Zusammenarbeit zur Beseitigung 
der Armut in allen Ländern, insbesondere in den Entwick
lungsländern, auszuarbeiten; 

11. beschließt die Aufnahme des Punktes "Internationale 
Zusammenarbeit zur Beseitigung der Armut in den Entwick-
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lungsländern" in die vorläufige Tagesordnung ihrer acht
undvierzigsten Tagung. 

47/198. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

Internationale Schuldenkrise und Entwicklung: 
Verstärkung der internationalen Zusammen
arbeit im Hinblick auf eine dauerhafte Lösung 
der Auslandsversehuldungsprobleme der Ent
wicklungsländer 

Die Generalversammlungt 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 411202 vom 8. De
zember 1986, 421198 vom 11. Dezember 1987,43/198 vom 
20. Dezember 1988, «n05 vom 22. Dezember 1989, 45/214 
vom 21. Dezember 1990 und 46/148 vom 18. Dezember 
1991, 

in Bekriijtigung der "Erklärung über internationale wirt
schaftliche Zusammenarbeit, insbesondere fiber die Neubele
bung des Wirtschaftswachstums und der Entwicklung in den 
Entwicklungsländern" in der Anlage zu ihrer Resolution 
S-18/3 vom 1. Mai 1990, der Internationalen Entwicklungs
strategie für die Viene Entwicklungsdekade der Vereinten 
Nationen in der Anlage zu ihrer Resolution 45/199 vom 
21. Dezember 1990, des von der Zweiten Konferenz der 
Vereinten Nationen über die am wenigsten entwickelten 
Länder verabschiedeten Aktionsprogramms für die neunziger 
Jahre zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder", der 
Neuen Agenda der Vereinten Nationen für die Entwicklung 
Afrikas in den neunziger Jahren in der Anlage zu ihrer 
Resolution 46/151 vom 18. Dezember 1991, des von der 
Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Nationen 
auf ihrer achten Tagung verabschiedeten Dokuments mit 
dem TItel "Eine neue Entwicklungspartnerschaft: die Ver
pflichtung von Cartagena,,40 sowie der Bestimmungen über 
eine dauerhafte Lösung der Auslandsverschuldungskrise, die 
in den einschlägigen Kapiteln der von der Konferenz der 
Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung ver
abschiedeten Agenda 21 15 enthalten sind, 

feststellend, daß aufgrund unregelmäßiger Entwicklungen 
weitere Fortschritte bei der Lösung der Auslandsverschul
dungsprobleme einer großen Anzahl von Entwicklungslän
dern notwendig sind, im Kontext der sich herausbildenden 
internationalen Schuldenstrategie, 

sowie feststellend, daß einige verschuldete Entwicklungs
länder in gewissem Maße wieder Zugang zu den inter
nationalen Finanzmärkten gewonnen haben, wenngleich unter 
den in dem Bericht des Generalsekretärs beschriebenen 
Schwierigkeiten"; 

mit Besorgnis über die anhaltenden Schulden- und Schul
dendienstprobleme der Entwicklungsländer mit niedrigem 
mittlerem Einkommen, welche ihre Entwicklungsanstrengun
gen und Bemühungen um Wirtscbaftswacbstum nachteilig 
beeinfiussen, und erneut auf die Notwendigkeit hinweisend, 
den anhaltenden Schuldenproblemen dieser Länder durch 
wirksame Schuldenerleichterungsmaßnahmen zu begegnen, 
wobei in diesem Zusammenhang die besondere Situation der 
Länder mit niedrigem mittlerem Einkommen und bestimmter 
afrikanischer Länder mit mittlerem Einkommen zu berück
sichtigen ist, 

sowie mit Besorgnis über das Fortbesteben der schweren 
Schulden- und Schuldendienstlast der Länder mit niedrigem 
Einkommen, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den jüngsten 
Initiativen zur Lösung der Schuldenprobleme einiger Ent
wicklungsländer, wie der Annahme der "erweiterten Bedin
gungen"" durch den Pariser Club und dem Abschluß von 
mehreren Abkommen über den Schulden- und Schulden
dienstabbau gegenüber Geschäftsbanken; 

davon Kenntnis nehmend, daß der Pariser Club bedeu
tenden Schuldenerleichterungs- und Scbuldenabbaumaßnah
men zugunsten zweier Länder mit mittlerem Einkommen 
zugestimmt hat, 

betonend, wie wichtig es ist, die Schulden- und Schul
dendienstlast der Entwicklungsländer mit niedrigem und 
mittlerem Einkommen und mit Problemen der öffentlichen 
Verschuldung zu erleichtern, 

sowie in diesem Zusammenhang betonend, daß ein giin
stiges internationales wirtschaftliches Umfeld notwendig ist, 
einschließlich eines offenen und transparenten multilateralen 
Handelssystems, 

betonend, wie wichtig es ist, daß die verschuldeten 
Entwicklungsländer unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen 
Besonderheiten und der Verwundbarkeit der ärmeren Schich
ten ihrer Bevölkerung auch künftig ihre Anstrengungen im 
Zuge ihrer Wirtschaftsreform-, Stabilisierungs- und Strul1ur
anpassungsprogramme weiterverfolgen und verstärken, um 
die Ersparnisse und die Investitionen zu erhöhen, die 
Inflation zu senken und die wirtschaftliche Leistungsflihigkeit 
zu verbessern. 

ihrer Besorgnis Ausdruck verleihend darüber, daß in 
zahlreichen Entwicklungsländern die Schulden- und Schul
dendienstlast trotz der oft einschneidenden Wirtschaft,
reformen dieser Länder eines der Haupthindemisse für die 
Neubelebung des Wachstums und der Entwicklung ist, 

feststellend, daß jene Entwicklungsländer, die unter großen 
Opfern ihren internationalen Schulden- und Schuldendienst
verpflichtungen auch weiterhin rechtzeitig nachgekommen 
sind) dies trotz schwerer externer und interner finanzieller 
Beschränkungen getan haben, 

1. nimmt Kennmis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Auslandsverschuldungskrise und die Entwicklung"; 

2. begrüßt den Abschluß von mehreren Abkommen über 
den Schulden- und Schuldendienstabbau gegenüber Ge
schäftsbanken im Rahmen der sich berausbildenden inter
nationalen Scbuldenstrategie und nimmt Kenntnis von den 
einschlägigen Erklärungen, in denen die Schulden probleme 
einiger hochverschuldeter Länder mit niedrigem mittlerem 
Einkommen unter Berücksichtigung ihrer besonderen und 
konkreten Situation anerkannt werden"; 

3. begrüßtfemerden Erlaß eines beträchtlichen Teils der 
bilateralen öffentlichen Schulden der am wenigsten entwik
kelten Länder durch bestimmte Geberländer und bittet nacb
drücklich jene Länder, die dies noch nicht getan haben, die 
Schulden der am wenigsten entwickelten Länder aus der 
öffentlichen Entwicklungshilfe zu streichen oder eine ent
sprechende Entlastung zu gewähren; 
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4. bringt seine Ge ugtuung zum Ausdruck über die von 
den entwickelten Länd rn ergriffenen Initiativen, einschließ
lich jüngster Initiativ n zur Bewältigung der Schulden
probleme einiger afri ischer Länder mit mittlerem Ein
kommen, ruft zur Dur führung derselben auf und bittet alle 
Gläubigerländer, geeig ete Maßnahmen für verschuldete Ent
wicklungsländer mit ·ttlerern Einkommen zu prüfen; 

5. betont, daß es gilt, die Durchführung der jüngsten 
Initiativen so umfas nd und rasch wie möglich zu gestalten 
und daß es notwen1g ist. auch weiterhin auf ihnen auf
zubauen, um unter apderem ein Ausufern der Schuldenpro 
bleme zu verhindern 

6. betontjemer. aß es notwendig ist, zusätzliche Schul
denerleichterungsm nahmen durchzuführen, einschließlich 
des weiteren Erlas s oder des weiteren Abbaus der Schul
den und des Schul endienstes im Zusammenhang mit der 
öffentlichen Verse dung. sowie zügigere Maßnahmen in 
bezug auf die noc verbleibenden Schulden der Entwick
lungsländer bei Ge chäftsbanken zu ergreifen; 

7. erkenllt an. daß es dringend notwendig ist, für an
fallige Gruppen, devon der Durchführung wirtschaftlicher 
Reformprogramm in den verschuldeten Ländern am stärk
sten betroffen sin insbesondere für Gruppen mit niedrigem 
Einkommen, aue weiterhin ein soziales Sicherheitsnetz 
vorzusehen, dam t die soziale und politische Stabilität 
gewährleistet ist; 

8. betont, wi 
ihre Bemühunge 
die Gewinnung 
dadurch das Wi 
Entwicklung fö 

wichtig es ist, daß die Entwicklungsländer 
zur Förderung eines günstigen Umfelds fur 
usländischer Investitionen fortsetzen und 

haftswachstum und eine bestandfahige 

9. erkennt a ,daß die verschuldeten Entwicklungsländer 
ein günstiges Itwirtschaftliches Umfeld benötigen, unter 
anderem was e Austauschrelationen, die Rohstoffpreise, 
verbesserten arktzugang und bessere Handelspraktiken 
betrifft. und ont in diesem Zusammenhang die dringende 
Notwendigkeit eines ausgewogenen und erfolgreichen Er
gebnisses der ruguay-Runde der multilateralen Handels
verhandlungen, das zu einer Liberalisierung und Ausweitung 
des Welthandels zum Nutzen aller Länder, insbesondere der 
EntwicklungsI' der. führen würde; 

10. unterst icht erneut die Notwendigkeit der Durch
führung von I itiativen unter Einbeziehung der verschuldeten 
Entwicklung änder, der entwickelten Gläubigerländer. der 
Geschäftsb en und der multilateralen Finanzinstitutionen 
im Hinblick uf die Erleichterung der Schulden- und Schul
·dendienstlas der schwer verschuldeten Entwicklungsländer, 
was zur Erh lung. zum Wachstum und zur Entwicklung in 
den Entwic ungsländern beitragen würde; 

11. beton, daß zusätzlich zu den Schuldenerleichte
rungsmaßn en, zu denen der Schulden- und Schulden
dienstabba gehört. der Zustrom neuer Finanzmittel in die 
verSChUlde~n Entwicklungsländer erforderlich ist, und bittet 
die Gläubi erländer und die multilateralen Finanzinstitutio
nen nachd cklich, auch weiterhin je nach Bedarf finanzielle 
Hilfe zu Vi rzugsbedingungen zu gewähren, um die Entwick
lungslän bei der Durchführung ihrer Wirtschaftsreform-. 
Stabilisie ngs- und Strukturanpassungsprogramme zu unter

sie so in die Lage zu versetzen, sich von dem 

Schuldenüberhang zu befreien, und ihnen bei der Herbeifüh
rung von Wirtschaftswachstum und Entwicklung behilflich 
zu sein; 

12. bittet die internationale Gemeinschaft nachdrUcklieh, 
die breitere Anwendung innovativer Maßnahmen, wie die 
Umwandlung von Schulden in Beteiligungen, Schuldenerlaß 
gegen Naturschutz und Schuldenerlaß gegen entwicklungs
fördernde Maßnahmen zu prüfen; 

13. betont die Notwendigkeit nachhaltiger Maßnahmen zur 
Bewältigung der Schuldenprobleme der Länder mit niedri
gem Einkommen und ruft in diesem Zusammenhang zur 
baldigen, zügigen und breiten Anwendung der erweiterten 
Bedingungen auf, die derzeit vom Pariser Club den Ländern 
mit niedrigem Einkommen angeboten werden, sowie zu ihrer 
Ausdehnung nach Bedarf; 

14. appelliert an die privaten Gläubiger, ihre Initiativen 
und Anstrengungen zur Bewältigung der Schuldenprobleme 
der Entwicklungsländer mit niedrigem und mittlerem Ein
kommen gegenüber den Geschäftsbanken zu erneuern und 
auszuweiten; 

15. bittet nachdrücklich die Gläubigerländer, die Privat
baaken und, im Rahmen ihrer jeweiligen Vorrechte die 
multilateralen Finanzinstitutionen, die Gewährung geeigneter 
neuer finanzieller Unterstützung an die Entwicklungsländer 
in Erwägung zu ziehen, insbesondere an Länder mit niedri
gem Einkommen und einer erbeblichen Schuldenlast, die 
unter großen Opfern weiter ihre Schulden bedienen und 
ihren internationalen Verpflichtungen nachkommen; 

16. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/199. Dreijährllche Grundsatzüherprüfung der opera
tiven Entwicklungsaktivitäten des Systems der 
Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/211 vom 22. De
zember 1989 und 461219 vom 20. Dezember 1991 sowie ihre 
anderen einschlägigen Resolutionen, 

besorgt darüber. daß es dem System der Vereinten Na
tionen nicht gelungen ist, die Resolution 441211 zur Gänze 
und koordiniert durchzuf'tihren, 

mit Besorgnis feststellend. daß hinsichtlich der Durch
führung von Teilen ihrer Resolution 441211 zwar einige 
Fortschritte erzielt worden sind. sowohl seitens einzelner 
Organe, Organisationen und Gremien des Systems der Ver
einten Nationen als auch seitens der Koordinierungsmecha
nismen des Systems, daß viele der Bestimmungen dieser 
Resolution jedoch noch durchzuführen sind, 

mit der nachdrücklichen Aufforderung an die entwickelten 
Länder. insbesondere diejenigen Länder, deren Gesamt
leistung nicht ihren Möglichkeiten entspricht, unter Berück
sichtigung der festgelegten Zielwerte für die öffentliche 
Entwicklungshilfe, einschließlich der auf der Zweiten Kon-
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ferenz der Vereinten Nationen über die am wenigsten ent
wickelten Länder festgesetzten Zielwerte6, und der der
zeitigen Höhe der Beiträge, ihre öffentliche Entwicklungs
hilfe beträchtlich zu erhöhen, insbesondere auch ihre Bei
träge zugunsten der operativen Aktivitäten des Systems der 
Vereinten Nationen, 

betonend, daß die einzelstaatlichen Pläne und Prioritäten 
den einzigen brauchbaren Bezugsrahmen für die länderbezo
gene Programmierung der operativen Entwicklungsaktivitäten 
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen darstellen, 

sowie betonend, daß die grundlegenden Merkmale der 
operativen Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen 
unter anderem ihre Universalität, ihre Freiwilligkeit und ihr 
Zuschußcharakter, ihre Neutralität und ihr Multilateralismus 
sowie ihre Fähigkeit sein sollten, flexibel auf die Bedürfnisse 
der Entwicklungsländer zu reagieren, und daß die operativen 
Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen zum Nutzen 
der Entwicklungsländer, auf deren Ersuchen und nach 
Maßgabe ihrer eigenen Entwicklungspolitiken und -prioritä
ten durchgeführt werden, 

erneut erklärend, daß die operativen Entwicklungsaktivitä
ten des Systems der Vereinten Nationen eine entscheidende 
und einzigartige Rolle dabei spielen, die Entwicklungsländer 
in die Lage zu versetzen, die Steuerung ihres eigenen Ent~ 
wicklungsprozesses selbst in die Hand zu nehmen, 

ferner betonend, daß zur Erreichung des dargestellten Ziels 
die Abläufe und Verfahren des Systems der Vereinten 
Nationen gestrafft und rationalisiert werden müssen, ins
besondere auf den miteinander verknüpften Gebieten der 
ProgEammierung, der Durchführung, der Dezentralisierung, 
der Uberwachung und der Bewertung, wodurch das System 
der Vereinten Nationen mehr Relevanz für die einzeIstaatli
chen Pläne, Prioritäten und Ziele der Entwicklungsländer 
gewinnen würde, besser auf diese eingehen könnte und die 
Effizienz der Durchführung erhöht würde, 

unter Betonung der Wichtigkeit, die sie einem wirksa
meren, kohärenteren und besser abgestimmten Herangehen 
des Systems der Vereinten Nationen an die Bedürfnisse der 
Empfangerländer, insbesondere vor Ort, beim ißt, 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die umfassende dreijährliche Grundsatzüberprüfung der 
operativen Aktivitäten des Systems der Vereinten N atio
nen97

; 

2. bekräftigt ihre Resolution 441211 und betont, daß alle 
Elemente dieser Resolution kohärent durchgeführt werden 
müssen, unter Berücksichtigung ihres wechselseitigen Zu
sammenhangs; 

3. unterstreicht die Notwendigkeit einer beträchtlichen 
Erhöhung der Mittel für die operativen Entwicklungsaktivitä
ten auf einer berechenbaren, kontinuierlichen und gesicherten 
Grundlage entsprechend den zunehmenden Bedürfnissen der 
Entwicklungsländer; 

4. bekräftigt die Notwendigkeit der vorrangigen Zuwei
sung der knappen Zuschußmittel an Programme und Projekte 
in Ländern mit niedrigem Einkommen, insbesondere den am 
wenigsten entwickelten Ländern; 

5. betont, daß die Wirksamkeit und Effizienz des 
Systems der Vereinten Nationen bei der Gewährung von 
Entwk":lungshilfe insgesamt verbessert werden muß; 

6. betom außerdem, daß im Kontext der Verwaltungs
reform des Sekretariats und der Umstrukturierung und 
Neubelebung des zwischenstaatlichen Prozesses die Mandate 
der einzelnen sektoralen und spezialisierten Stellen, Fonds 
und Programme sowie der Sonderorganisationen beachtet 
und gestärkt werden müssen, wobei ihre jeweilige Kom
plementarität zu berücksichtigen ist; 

7. betont, daß die Empfängerregierung die Hauptver
antwortung für die auf der Grundlage ihrer einzelstaatlichen 
Strategien und Prioritäten vorzunehmende Koordinierung 
aller Arten von Auslandshilfe, einschließlich derjenigen der 
multilateralen Organisationen, trägt, damit die Hilfe wirksam 
in ihren Entwicklungsprozeß eingegliedert wird; 

8. erklärt erneut, daß die sektorübergreifenden, sektora
len und/oder subsektoralen Strategien, die von den Empfan
gerländern auf der Grundlage der von ihnen ermittelten 
Prioritäten aufgestellt werden, einen kohärenten und abge
stimmten Programmrahmen für die gesamte Auslandshilfe 
bilden sollen; 

9. betont, daß die interessierten Empfängerregierungen 
auf der Grundlage der Prioritäten und Pläne ihres Landes 
und zur Gewährleistung der wirksamen Eingliederung der 
vom System der Vereinten Nationen gewährten Hilfe in den 
Entwicklungsprozeß der Länder, bei vermehrter Rechen
schaftspflicht, sowie zur Erleichterung der Bewertung und 
Evaluierung der Nachhaltigkeit und Bestandfahigkeit dieser 
Hilfe ein Landesstrategiekonzept ausarbeiten sollen, mit 
Unterstützung des Systems der Vereinten Nationen und in 
Zusammenarbeit mit diesem und unter der Leitung des 
residierenden Koordinators in aUen Empfangerländern, in 
denen die Regierung dies bestimmt, unter Berücksichtigung 
der folgenden Punkte: 

a) Das Landesstrategiekonzept soll in großen Zügen 
darstellen, welchen Beitrag die operativen Entwicklungs
aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen dazu leisten 
könnten, den von den Empfangerländern in ihren Plänen, 
Strategien und Prioritäten aufgezeigten Bedürfnissen zu 
entsprechen; 

b) Der Beitrag des Systems der Vereinten Nationen zu 
dem Landesstrategiekonzept soU unter der Leitung des 
residierenden Koordinators formuliert werden, mit dem Ziel, 
eine stärkere Koordinierung und Zusammenarbeit im Feld zu 
fOrdern; 

c) Das Landesstrategiekonzept soll dem Leitungsorgan 
jeder Finanzierungsorganisation als Bezugsrahmen für die 
Prüfung des jeweiligen Landesprogramms übermittelt wer
den; 

<f) Die konkreten Tätigkeiten jeder Finanzierungsorgani
sation des Systems der Vereinten Nationen, innerhalb des 
breiten Rahmens des Landesstrategiekonzepts, soUen in 
einem konkreten Landesprogramm umrissen werden, das von 
der Empfängerregierung mit Unterstützung der Finanzie
rungsorganisationen erstellt wird; 

10. erklärt erneut, daß die Finanzierungsorganisationen 
des Systems der Vereinten Nationen, das Entwicklungs-
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programm der Vereinte. Nationen, das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen, ddr Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen, das Welternährungsprogramm und der Interna
tionale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung sowie die 
vom EntwicklungsprQgramm der Vereinten Nationen 
verwalteten Fonds im en der Gemeinsamen Beratungs
gruppe für Grundsatzfr gen ihre Programmzyklen harmoni
sieren und gegebenen! Is den einzelstaatuchen H.ushalts
zyklen, Plänen und Str tegien anpassen soHen; 

11. beschließt, daß ie Hilfeleistung auf einer einver
nehmlichen Arbeitsteil ng zwischen den Finanzierungsor
ganisationen unter K dinierung der jeweiligen Regierung 
beruhen soll, damit die Beiträge dieser Organisationen sich 
in die Entwicklungs ürfuisse der Empfangerländer ein
fügen; 

12. nimmt Kenntnis von dem Beschluß 92123 des Ver
waltungsrats des Ent . cklungsprogramms der Vereinten 
Nationen vom 26. Mai 199244 und von allen seinen anderen 
einschlägigen Beschlü en betreffend den Programmansatz; 

13. ersucht den Ge ralsekretär, die Herbeiführung einer 
baldigen Einigung ü r eine gemeinsame Auslegung des 
Programmansatzes, ei chlieBlich wirksamer Evaluierungs
. methoden, zu fördern, die vom System der Vereinten Na
tionen unter gebühre der Berücksichtigung der landes
spezifischen Umständd angewandt werden kann, und dem 
Wirtschafts- und Sozi rat auf seiner Arbeitstagung 1993 
darüber Bericht zu ers 

hafts- und Sozialrat, den genannten 
Bericht auf seiner beitstagung 1993 zu prüfen und 
festzustellen, ob die m t Entwicklungsfragen befaßten Teile 
des Systems der Verei ten Nationen in dieser Frage wirksa
me und koordinierte aBnahmen ergreifen; 

15. erklärt erneut, aß die einzelstaatliche Durchführung 
bei den vom System er Vereinten Nationen unterstützten 
Programmen und Pr ~ekten die Regel sein soll, unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse und Kapazitäten der 
Empfängerländer; 

16. erkllJrt außerde erneut, daß die Empfangerländer die 
Hauptverantwortung ür tragen festzustellen, ob sie über 
die Kapazität verfüge ,vom System der Vereinten Nationen 
unterstützte Prog e und Projekte durchzuführen; 

17. betont, daß das 
befähigt werden muß 
Unterstützung und 
sehen Fragen zu gew· 

ystem der Vereinten Nationen besser 
den Empfängerländern auf Antrag 
in grundsatzpolitischen und techni
eo; 

18. betont außerd m, daß das System der Vereinten 
Nationen den Empfän erländern dringend und mit größerem 
Vorrang dabei behilfti h sein muß, die erforderliche Kapazi
tät zur einzelstaatlich n Durchführung aufzubauen und/oder 
auszubauen, und ihne nach Bedarf auch Unterstützungsdien
ste vor Ort bereitstell n muß; 

19. anerkennt die ichtige Rolle der Sonderorganisationen 
des Systems der Vere ten Nationen innerhalb ihres jeweili
gen Zuständigkeitsb ichs und die Notwendigkeit einer 
klaren Arbeitsteilung mit dem Ziel, den fach- und ver
waltungstechnischen achverstand zu fördern beziehungs
weise zur Geltung zu bringen, der für die vom System der 

Vereinten Nationen unterstützten Programme und Projekte 
erforderlich ist; 

20. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, über die Kom
mission für Wissenschaft und Technologie im Dienste der 
Entwicklung auf deren Tagung 1993, den Bericht des 
Generalsektetärs über die umfassende Grundsatzüberprüfung 
der operativen Aktivitäten des Systems der Vereinten Na
tionen zu behandeln, um festzustellen, welchen Beitrag die 
operativen Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen 
zur Stärkung der einzelstaatlichen Kapazitäten der Entwick
lungsländer auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technolo
gie leisten, und dazu geeignete Empfehlungen abzugeben; 

21. nimmt Kenntnis von dem Beschluß 92122 des Ver
waltungsrats des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen vom 26. Mai 199244 und von allen seinen anderen 
einschlägigen Beschlüssen betreffend die Definition der 
Begriffe "Durchführung" und "Ausführung" in bezug auf 
Programme und Projekte; 

22. ersucht den Generalsekretär, die Herbeiführung einer 
baldigen Einigung über eine gemeinsame Auslegung des 
Begriffs der einzelstaatlichen Durchführung zu fördern, die 
vom System der Vereinten Nationen angewendet werden 
kann, und dem Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Arbeits
tagung 1993 darüber Bericht zu erstatten; 

23. ersucht den Wirtschafts- und Sozialrat, diesen Bericht 
auf seiner Arbeitstagung 1993 zu prüfen und festzusteUen, 
ob die mit Entwicklungsfragen befaßten Teile des Systems 
der Vereinten Nationen in dieser Frage wirksame und 
koordinierte Maßnahmen ergreifen; 

24. beschließt, daß zur Erhöhung der Kohärenz bei der 
Programmierung und Mittelverwendung, bei der Ausarbei
tung der Programme und der Genehmigung ihrer einzelnen 
Komponenten die Kapazitäten und Befugnisse durch Ver
lagerung auf die Felddienststellen noch mehr dezentralisiert 
werden soUen und letztere mit dem erforderlichen fach- und 
verwaltungstechnischen Sachverstand auszustatten sind; 

25. fordert die Leitungsorgane aller Fonds, Programme 
und Sonderorganisationen in diesem Zusammenhang nach
drücklich auf, dafür Sorge zu tragen, daß die vorgeschriebe
nen Einschränkungen der Befugnisse der Felddienststellen 
zur Streichung, Änderung und Hinzufügung von Aktivitäten 
im RaJunen gebilligter Programme sowie zur Umschichtung 
von Mitteln innerhalb der gebilligten Haushaltslinien ein
zelner Programmkomponenten und zwischen verschiedenen 
Programmkomponenten, mit Zustimmung der einzeIstaatli
chen Behörden, weniger eng gefaßt werden, damit diese 
Befugnisse im Rabmen der größeren Rechenschaftspflicht 
soweit wie möglich gleich und einheitlich sind; 

26. betont, daß das System der Vereinten Nationen 
weitestgehenden Gebrauch vom Sachverstand und von den 
einheimischen Technologien machen soll, die in den Staaten 
vorhanden sind; 

27. betont außerdem, daß die Beschaffung von Sachver
ständigen und Ausrüstung sowie die Vergabe von Stipendien 
nach Möglichkeit durch Verlagerung auf die Landesebene 
weitestgehend dezentralisiert werden sollen, damit Ver
zögerungen vermieden werden, den einzelstaatlichen Bedürf
nissen Rechnung getragen wird und Kostenwirksarnkeit 
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gewährleistet ist, und betont ferner, daß die Dezentralisie
rung der Beschaffung von Sachverständigen und Ausrüstung 
unter gebührender Beachtung der Grundsätze der inter
nationalen öffentlichen Ausschreibung erfolgen soll, unter 
gleichzeitiger Berücksichtigung der Verpflichtung zu einer 
beträchtlichen Erhöhung der Beschaffung aus den Entwick
lungsländern und der Notwendigkeit wirksamer Mechanis
men zur Sicherstellung der Rechenschaftspflicht; 

28. erkennt die Verpflichtung an, Beschaffungen in nicht 
ausreichend herangezogenen großen Geberländern vor

. zunehmen, unter Beachtung des Grundsatzes der inter
nationalen öffentlichen Ausschreibung; 

29. betont, daß der Übergang zu einem Programmansatz 
unbedingt einheitliche Formvorgaben, Regeln und Verfahren 
erfordert und daß alle Formvorgaben, Regeln und Verfahren 
sowie die Häufigkeit der Berichterstattung vereinfacht und 
harmonisiert werden sollen, mit dem Ziel, den Aufbau von 
Kapazitäten in den einzelnen Staaten zu fordern und somit 
den Regierungen dabei behilflich zu sein, Auslandshilfe aus 
verschiedenen Quellen in ihren Entwicklungsprozeß ein
zugliedern; 

30. beschließt, daß die Kapazität zur finanziellen und 
programmbezogenen Rechnungsprüfung und das Rechnungs
wesen der Empfangerregierungen auf deren Antrag mit 
Unterstützung des Systems der Vereinten Nationen gestärkt 
werden müssen; 

31. beschließt außerdem, daß im Kontext des Programm
ansatzes die für die Ausarbeitung, Überwachung und Eva
luierung von Programmen, Programmkomponenten und Pro
jekten festgelegten Formvorgaben den Wechselbeziehungen 
und den sektorübergreifenden Verknüpfungen zwischen den 
einzelnen Strategien der Empfangerländer und zwischen den 
einzelnen Komponenten einer Strategie Rechnung tragen 
sollen; 

32. beschließt ferner, daß die haushalts bezogenen und 
damit zusammenhängenden Regeln, Verfahren, Abläufe und 
Fonnvorgaben neu definiert werden sollen. um sie im 
Kontext der Bestandfähigkeit der vom System der Vereinten 
Nationen unterstützten Programme und deren Komponenten 
und Projekte mehr auf das Produkt, die Nachhaltigkeit oder 
die Ergebnisse auszurichten anstatt auf die Beiträge oder 
Zulieferungen und daß infolgedessen die Evaluierungs- und 
Überwachungssysteme neu ausgerichtet werden sollen und 
gleichzeitig die Nutzung ihrer Ergebnisse verstärkt werden 
soll, so daß ein Rückkoppelungssystem geschaffen wird; 

33. ersucht die interinstitutionellen Koordinierungs
mechanismen, insbesondere die Gemeinsame Beratungs
gruppe für Grundsatzfragen, der Vereinfachung, Harmoni
sierung und Erhöhung der Transparenz ihrer yerfahren zur 
Formulierung, Vorbeurteilung, Durchführung, Uberwachung 
und Evaluierung von Programmkomponenten und Projekten 
Vorrang einzuräumen und dabei zu berücksichtigen, daß es 
notwendig ist, den Schwerpunkt auf die Nachhaltigkeit und 
Bestandfahigkeit der Projekte und Programme zu legen, und 
sich bis zum 1. Juli 1994 über ein gemeinsames Handbuch 
für diese Verfahren zu einigen, das im gesamten System der 
Vereinten Nationen angewendet werden soll; 

34. ersucht außerdem die Mitglieder der interinstitutio
nellen Koordinierungsmechanismen, insbesondere die Ge-

meinsame Beratungsgroppe für Grundsatzfragen, so bald wie 
möglich, spätestens jedoch bis zum 1. Januar 1995, Maßnah
men zur Erhöhung der Rechenschaftspflicht auf der Ebene 
der FelddienststeIlen einzuführen, einschließlich wirksamer 
und hannonisierter Systeme zur Programmüberwachung und 
-evaluierung und zur Prüfung der Verwaltungsführung; 

35. betont, daß die Fonds und Programme den Beschlüs
sen der Generalversammlung betreffend die Rechnungs
prüfungsnormen Rechnung tragen müssen; 

36. betont außerdem, daß es notwendig ist, die Funktion 
des residierenden Koordinators zu verstärken, wenn den 
Regierungen dabei geholfen werden soll, sich der Dienste 
von Sachverständigen innerhalb wie auch außerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen zu versichern und die 
Koordinierung auf der Landesebene unter anderem durch das 
Landesstrategiekonzept sicherzustellen, damit den einzel
staatlichen Bedürfnissen und Prioritäten möglichst kosten
wirksam und effizient entsprochen und der Einfluß des 
Systems der Vereinten Nationen auf den Entwicklungsprozeß 
maximiert wird; 

37. betont ferner, daß zur Erreichung des oben darge
legten Ziels bei der Auswahl der residierenden Koordinato
ren besonderes Augenmerk auf Eigenschaften gelegt werden 
soll wie Eignung, einschlägige breitgefächerte Erfahrung in 
Entwicklungsfragen, Managementfahigkeiten und kooperati
ves Führungsgeschick sowie die Fähigkeit, einzelne Kom
ponenten und Strategien in den Gesamtentwicklungsprozeß 
des Landes einzubinden und eine wirksame und kohärente 
Koordinierung durch das gesamte System der Vereinten 
Nationen zu gewährleisten; 

38. betont, daß das wirksame Funktionieren des Systems 
der residierenden Koordinatoren von einer Reihe von 
Faktoren abhängt, namentlich von den folgenden: 

a) Die einzelnen Fonds, Programme und Sonderorganisa
tionen müssen sich zur Zusammenarbeit verpflichten, damit 
die vom System der Vereinten Nationen geleistete Hilfe in 
einer in jeder Hinsicht koordinierten Weise in den Entwick
lungsprozeß der Empfangerländer eingegliedert wird; 

b) Die Strukturen des Systems der Vereinten Nationen 
auf der Landesebene sollen unter Berücksichtigung der 
Auffassungen der Empfangerregierung so auf die spezifi
schen Entwicklungsbedürfnisse des Landes zugeschnitten 
sein, daß sie den laufenden und geplanten Kooperations
programmen entsprechen anstatt der institutionellen Struktur 
der Vereinten Nationen; 

c) Die gesonderte Identität und gegebenenfalls Ver
tretung der Fonds und Programme auf der Landesebene 
sollen im Rahmen einer klaren und verbesserten Arbeits
teilung nach Maßgabe der jeweiligen Mandate gewährleistet 
bleiben; 

d) Der residierende Koordinator soll je nach Bedarf eine 
enge Zusammenarbeit mit den Fonds, Programmen und 
Sonderorganisationen auf regionaler und subregionaler Ebene 
herstellen, um den spezifischen Ersuchen der Empfängerre
gierungen entsprechen zu können; 

e) Bei der Stärkung des Systems der residierenden 
Koordinatoren soll die Schaffung zusätzlicher bürokratischer 
Strukturen vermieden werden; 
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a) die Effizienz nd Wirksamkeit des Systems der 
Vereinten Nationen vo Ort zu verbessern, durch Verfolgung 
eines voH koordiniert und multidisziplinären Ansatzes in 
bezug auf die Bedürf~isse der Empfangerländer unter der 
Leitung des residierenden Koordinators, unter Berücksichti
gung der Komplementarität des Systems und der Notwendig
keit einer ArbeitsteiluQg im Rahmen der jeweiligen Zustän
digkeitsbereiche der einzelnen Sonderorganisationen, Pro
gramme und Fonds; : 

b) im Benehmen Imt den Empfangerregierungen eine 
klarere Aufgabenteilufg zwischen dem residierenden Ko
ordinator und den einzelnen Fonds, Programmen und 
Sonderorganisationen ~orzunehmen; 

c) sicherzusteHen,ldaß im Rahmen des Landesstrategie
konzepts, sofern vorh den, die Vertreter der Mitglieder der 
Gemeinsamen Beratu gsgruppe für Grundsatzfragen vor Ort 
und letztlich die Y, eter aHer Fonds, Programme und 
Sonderorganisationen, die Feldtätigkeiten durchführen, den 
residierenden Koordi ator im Zusammenhang mit größeren 
Programmierungen un errichten, konsultieren und seine Auf
fassungen berücksich . gen, bevor sie ihrer jeweiligen Zen
trale über wichtigere ogrammierungs- und grundsatzpoliti
sche Fragen Bericht tatten; 

n Entwicklungsexperten, die für eine 
Ernennung zum resi erenden Vertreter des Entwickluqgs
programms der Ver inten Nationen/residierenden Koor
dinator in Betracht ko men, durch Ausdehnung auf die Mit
glieder der Gemein amen Beratungsgruppe für Grund
satzfragen zu erweite und gleichzeitig den Auswahlprozeß 
transparenter zu ges 

e) die einzelnen 
mutigen, sich voll 
sidierenden Koordina 

onderorganisationen vor Ort zu er
allen Aspekten des Systems der re
ren zu beteiligen; 

f) die Verantwo ichkeiten der zuständigen interin
stitutionellen Koordi erungsmechanismen, insbesondere der 
Gemeinsamen Beratu gsgruppe für Grundsatzfragen, in en
gem Benehmen mit I en Fonds, Programmen und Sonder
organisationen des S sterns der Vereinten Nationen zu de
finieren, was ihre A fgabe betrifft, den residierenden Ko
ordinatoren klare . ntierungshilfen zu geben und sicher
zusteHen, daß ihnen owohl auf Amtssitzebene als auch im 
Feld die erforderlich Untersrützung gewährt wird; 

g) den residiere den Koordinator mit größerer Ver
antwortung und me Befugnissen hinsichtlich der Planung 
und Koordinierung d r Programme auszustatten und ihm zu 
gestatten, in voHer sprache mit der jeweiligen Regierung 
den Leitern der Fond ,Programme und Sonderorganisationen 
gegebenenfalls Ände ungen der Landesprogramme und grö
ßerer Projekte und logramme vorzuschlagen, um sie mit 
dem Landesstrategie onzept in Einklang zu bringen; 

40. fordert die re idierenden Koordinatoren auf, in den 
Ländern, in denen d Umfang der Aktivitäten der Vereinten 

41. forden diesen Koordinierungsmechanismus auf, im 
Benehmen mit der Gastregierung Beratungsaufgaben wahr
zunehmen, so unter anderem zu den von den Finanzie
rungsorganisationen vorgeschlagenen Programmen Orientie
rungshilfen zu geben und Ratschläge zu erteilen, sektorale 
Strategien und Evaluierungen der Organisationen zu prüfen 
und einzelne Probleme und Fragen zu untersuchen, die ein 
koordiniertes Vorgehen erfordern; 

42. begrUßt den Beschluß der Gemeinsamen Beratungs
gruppe für Grundsatzfragen, ein Ziel für die Erhöhung der 
Anzahl der gemeinsamen Räumlichkeiten festzusetzen, be
tontjedoch gleichzeitig, daß dies in Zusammenarbeit mit den 
Gastregierungen auf eine Weise erreicht werden soll, daß die 
Effizienz unter anderem durch die Zusammenfassung von 
Verwaltungsstruktoren der betreffenden Organisationen er
höht wird, ohne daß dadurch höhere Kosten für das System 
der Vereinten Nationen oder für die Entwicklungsländer 
entstehen; 

43. betont, daß auch weiterhin gemeinsame innovative und 
integrierte systemweite Ausbildungsprogramme für Regie
rungsbeamte und andere Staatsangehörige des jeweiligen 
Landes sowie für die Mitarbeiter der FelddienststeIlen des 
Systems der Vereinten Nationen ausgearbeitet werden müs
sen, am Amtssitz und vor allem im Feld, unter Berück
sichtigung der Inanspruchnahme regionaler Kooperations
abmachungen, mit dem Ziel, den Übergang von dem Pro
jektansatz zum Programmansatz zu erleichtern und wirksame 
und innovative Durchführungsmodalitäten zu fOrdern; 

44. betont mylerdem, daß es sich dabei um gemeinsame 
Ausbildungsprogramme handeln soll, die eine dienstbeglei
tende Ausbildung mit einschließen und die Schaffung einer 
eigenen Ausbildungskapazität in jedem Land vorsehen sol
len, so auch einen Plan für die Ausbildung von einzeI
staatlichen Ausbildern, und daß sie als eine integrierende 
Aufgabe der FelddienststeIlenstruktur des Systems der Ver
einten Nationen auf ständiger Grundlage angeboten werden 
sollen; 

45. betont, daß das Ziel dieser Ausbildungsprogramme 
darin bestehen soll, Kapazitäten aufzubauen, insbesondere 
auf den Gebieten des Programmansatzes, der einzelstaatli
chen Durchführung, der Rechenschaftspflicht für die Pro
gramme und deren Rechnungsprüfung, der Programmunter
stützungskosten sowie der Programmevaluierung und -über
wachung; 

46. bittet das System der Vereinten Nationen nachdrUck
lieh, dem Aufbau und der Erhaltung einzelstaatlichen 
institutionellen Sachverstands, insbesondere auf den in 
Ziffer 45 erwähnten Gebieten, angemessene Beachtung zu 
schenken, indem es unter anderem dafür sorgt, daß einzel
staatliches Personal und Angehörige der zuständigen einzel-
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staatlichen Institutionen in vennehrtem Maß an den Aus
bildungsprogrammen teilnehmen; 

47. bekräftigt die Wichtigkeit der menschlichen Ent
wicklung, einschließlich der Entwicklung der Humanres
sourcen, und ersucht das System der Vereinten Nationen, die 
im Rahmen seiner operativen Entwicklungsaktivitäten auf 
Antrag der Empfangerländer gewährte Unterstützung der für 
die menschliche Entwicklung ausschlaggebenden Sektoren zu 
verstärken; 

48. erkennt an, daß dem System der Vereinten Nationen 
bei der Unterstützung der Länder, die tiefgreifende wirt
schaftliche und soziale Refonnen durchlaufen, eine Rolle 
zukommt; 

49. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß die 
operativen Entwicklungsaktivitäten des Systems der Ver
einten Nationen, die in neuen Empfängerländern durch
geführt werden, von Anbeginn an auf der Grundlage eines 
integrierten, einheitlichen, kostenwirksamen und innovativen 
Ansatzes zur Entwicklungszusammenarbeit und Präsenz in 
den betroffenen Ländern unternommen werden, und ihre 
wirksame Unterstützung zu gewährleisten, wobei diese 
Unterstützung nicht zu Lasten der bestehenden Programme 
zugunsten der Entwicklungsländer gehen darf; 

50. betont, daß der Wirtschafts- und Sozialrat die operati
ven Aktivitäten des Systems der Vereinten Nationen prüfen 
muß, mit dem Ziel, die Durchführung dieser Resolution 
sicherzustellen und diesbezügliche Empfehlungen abzugeben; 

51. fordert die Leitungsorgane der Fonds, Programme und 
Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Nationen 
auf, geeignete Maßnahmen zur vollen Durchführung dieser 
Resolution zu ergreifen, und ersucht die Leiter dieser Fonds. 
Programme und Sonderorganisationen, ihren Leitungsorganen 
einen jährlichen Zwischenhericht über die Maßnahmen vor
zulegen, die sie zu ihrer Durchführung ergriffen haben oder 
noch ergreifen werden; 

52. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, daß die 
Bestimmungen dieser Resolution von allen Organen, Organi
sationen und Gremien des Systems der Vereinten Nationen 
vollinhaltlich durchgeführt werden; 

53. ersucht den Generalsekretär außerdem, nach Ab
sprache mit den Fonds, Programmen und Sonderorganisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen dem Wirtschafts
und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 1993 ein geeignetes 
Konzept für die volle Durchführung dieser Resolution zu 
unterbreiten, das klare Richtlinien, Ziele, Richtwerte und 
Zeitpläne enthält; 

54. ersucht den Generalsekretär ferner, dem Wirtschafts
und Sozialrat auf seinen Arbeitstagungen 1993 und 1994 
einen Zwischenbericht über die Durchführung dieser Resolu
tion vorzulegen, der unter anderem die in Ziffer 51 genann
ten Berichte enthält, die von den Fonds, Programmen und 
Sonderorganisationen des Systems der Vereinten Nationen 
auszuarbeiten sind; 

55. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung über den Wirtschafts- und 
Sozialrat im Kontext der dreijährlichen Grundsatzüber
prüfung eine umfassende Analyse der Durchführung dieser 

Resolution vorzulegen und geeignete Empfehlungen ab
zugeben. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

471200. Universität der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2951 (XXVII) vom 
11. Dezember 1972 über die Gründung der Universität der 
Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 45/220 vom 
21. Dezember 1990 über die Universität der Vereinten 
Nationen, 

in Anerkennung der Beiträge der Universität und der 
Relevanz ihrer Arbeit für die Anliegen der Vereinten 
Nationen, 

nach Behandlung des Berichts des Rates der Universität 
der Vereinten Nationen über die Tätigkeit der Universität im 
J alne 1991" und der vom Rektor der Universität der Ver
einten Nationen am 15. Oktober 1992 vor dem Zweiten 
Ausschuß abgegebenen Erklärung" über die Tätigkeiten der 
Universität im Jahre 1992 und ihre Zukunftspläne, 

mit Genugtuung über die finanziellen und sonstigen Bei
träge zur Unterstützung der Universität, die von Regierungen 
und Organisationen geleistet wurden, 

betonend, daß es notwendig ist, die Universität und ihre 
Verwaltung besser bekannt zu machen, 

Kennmis nehmend von dem Beschluß 4.3.2, den der 
Exekntivrat der Organisation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft und Kultur am 27. Mai 1992 auf 
seiner einhundertneununddreißigsten Tagung verabschiedet 
hatHlO, 

1. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die die Univer
sität der Vereinten Nationen bei ihren Tätigkeiten im Rah
men ihrer zweiten mittelfristigen Perspektive (1990-1995) 
insgesamt erzielt hat; 

2. begrüßt die Fertigstellung des ständigen Amtssitzge
bäudes in Tokio, das der Universität von der Regierung 
Japans zur Verfügung gestellt worden ist; 

3. nimmt Kenntnis von den Fortschritten, die das zur 
Universität der Vereinten Nationen gehörende Weltfor
schungsinstitut für Entwicklungsökonomie in Finnland, das 
zur Universität der Vereinten Nationen gehörende Institut für 
neue Technologien in den Niederlanden und das in Vene
zuela angesiedelte Programm für Biotechnologie in Latein
amerika und in der Karibik bei ihrer Arbeit erzielt haben; 

4. begrüßt 

a) die Errichtung des Internationalen Instituts für 
Software-Technologie der Universität der Vereinten Nationen 
in Macau, das gemeinsam von der Regierung Chinas, der 
Regierung Portugals und dem Territorium Macau getragen 
wird; 

b) die Fortschritte, die bei den Verhandlungen über die 
Errichtung des Forschungs- und Ausbildungszentrums für 
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Staatsführung, Staat upd Gesellschaft in Spanien erzielt 
worden sind; 

I 

c) die Absicht der IRegierung Ghanas, das Institut für 
natürliche Ressourcen n Afrika zu beherbergen; 

<f) das Anlaufen de Aktivitäten des Instituts für höhere 
Studien in Japan; 

5. Notwendigkeit, in Anbetracht des 
institutionellen Ausbau der Universität an der Programrn
erstellungs- und Kom inierungsfunktion des Universitäts
zentrums festzuhalten d diese noch zu verstärken, mit dem 
Ziel, die Gesamtkoh·· ,nz, die organische Integrität und die 
Universalität der Tätigkeiten der Universität zu gewähr-
leisten; I 

, 

6. nimmt Kenntnis von den wertvollen Beiträgen, die die 
Universität zu der Ar it der Vereinten Nationen geleistet 
hat, so auch von ihren Beiträgen zu der von der Konferenz 
der Vereinten Nation n über Umwelt und Entwicklung 
verabschiedeten Agen 21 15

, und legt den Organen, Organi
sationen und Gremien s Systems der Vereinten Nationen 
nahe, sich die Forschun skapazität und die Forschungsergeb
nisse der Universität unutze zu machen, die dank ihres 
weltweiten Netzes von orschungs- und Ausbildungszentren 
und -programmen zu iner der wichtigsten akademischen 
Einrichtungen der Ve inten Nationen werden sollte; 

7. ersucht die U niv rsität, ihre Bemühungen fortzusetzen 
dahin gehend, 

a) daß sie ihren Be anntheitsgrad verbessert, namentlich 
. durch die Auswahl von aktuellen und wichtigen Forschungs

themen, wie dem vom Rektor der Universität der Vereinten 
Nationen eingeleitete Aktionsplan für akademische In
itiativen am Amtssitz er Vereinten Nationen. durch ver 

stärkte Koordinierung und Zusammenarbeit mit anderen 
Organen der Vereinten Nationen, durch die weitere Ver
breitung ihrer Forschungsergebnisse und engere Zusammen
arbeit mit noch breiteren internationalen akademischen 
Kreisen, Einrichtungen und Gelehrten. insbesondere in den 
Entwicklungsländern; 

b) daß sie die Management-und Verwaltungsaufgaben 
der Universität laufend prüft, insbesondere im Hinblick auf 
ihre Effizienz und Wirtschaftlichkeit; 

c) daß sie ihre Fachzusamrnenarbeit mit anderen For
schungs- und Ausbildungsinstituten innerhalb und außerhalb 
des Systems der Vereinten Nationen verstärkt; 

8. bittet den Rat der Universität der Vereinten Nationen, 

a) sich noch stärker zu bemühen, die Tätigkeiten der 
Universität zu fördern und sie noch besser und noch weite
ren Kreisen bekannt zu machen; 

b) auch weiterhin zur wirksamen Verwaltung der Uni
versität beizutragen, einscbließlich der Verwaltung ihrer 
Mittel; 

c) die Möglichkeit zu untersuchen, im Interesse der 
Effizienz und Sparsamkeit weniger häufig Tagungen ab
zuhalten; 

9. ersucht die Universität, ihre Bemühungen um die 
Beschaffung von Mitteln energisch fortzusetzen, insbesonde
re zur besseren Ausstattung ihres Stiftungsfonds, und 
appelliert an die internationale Gemeinschaft, freiwillige 
Beiträge an die Universität, insbesondere ihren Stiftungs
fonds, zu leisten. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 
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47n7. Zweite Dekade zur Bekämpfung von Rassismus 
und rassischer Diskriminierung 

Die Generalversammlung, 

in Bekriiftigung ihres in der Charta der Vereinten Nationen 
enthaltenen Ziels, eine internationale Zusammenarbeit herbei
zuführen, um internationale Problemewirtschaftlicher, so
zialer, kultureller und humanitärer Art zu lösen und die 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten für 
alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder 
Religion, zu fördern und zu festigen, 

sowie in Bekriijtigung ihrer festen Entschlossenheit und 
ihrer Verpflichtung zur vollständigen und bedingungslosen 
Beseitigung aller Formen des Rassismus sowie der rassi
schen Diskriminierung und der Apartheid, 

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechte', das Internationale Übereinkommen über die 
Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung', die 
Internationale Konvention über die Bekämpfung und Bestra
fung des Verbrechens der Apartheid' und das von der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur am 14. Dezember 1960 vembschiedete 
Übereinkommen gegen Diskriminierung im Unterrichts
wesens, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 3057 (XXVIII) 
vom 2. November 1973 über die erste Dekade zur Bekämp
fung von Rassismus und mssischer Diskriminierung und auf 
ihre Resolution 38/14 vom 22. November 1983 über die 
Zweite Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und rassi
scher Diskriminierung, 

ferner unter Hinweis auf die beiden 1978 beziehungsweise 
1983 in Genf abgehaltenen Weltkonferenzen zur Bekämp
fung von Rassismus und rassischer Diskriminierung, 

unter Berücksichtigung des Repon of the Second World 
Conference to Combat Racism and Racial Discrimination' 
(Bericht der Zweiten Weltkonferenz zur Bekämpfung von 
Rassismus und rassischer Diskriminierung), 

überzeugt, daß die internationale Gemeinschaft auf der 
Zweiten Weltkonferenz dadurch einen positiven Beitrag zur 
Erreichun~ der Ziele der Dekade geleistet hat, daß sie eine 
Erklärung und ein operatives Aktionsprogramm' für die 
Zweite Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und rassi
scher Diskriminierung verabschiedet hat, 

mit großer Besorgnis feststellend, daß die wichtigsten 
Ziele der beiden Dekaden zur Bekämpfung von Rassismus 
und rassischer Diskriminierung trotz der Bemühungen der 
internationalen Gemeinschaft nicht erreicht worden sind und 
daß Millionen Menschen selbst heute noch Opfer verschiede
ner Fonnen von Rassismus, rassischer Diskriminierung und 
Apartheid sind, 

zutiefst besorgt über die gegenwärtige Tendenz dahin 
gehend, daß der Rassismus die Gestalt diskriminierender 
Maßnahmen annimmt, die auf der Kultur, der Nationalität, 
der Religion oder der Sprache beruhen, 

unter Hinweis insbesondere auf ihre Resolution 46/85 vom 
16. Dezember 1991, 

unter erneuter Hervorhebung der Notwendigkeit, alle Ziele 
der Zweiten Dekade zu erreichen, 

nach Behandlung des Berichts, den der Generalsekretär' 
im Rahmen der Durchführung des Aktionsprogramms für die 
Zweite Dekade vorgelegt hat, 

fest überzeugt von der Notwendigkeit wirksamerer und 
nachhaltigerer internationaler Maßnahmen zur Beseitigung 
aller Formen von Rassismus und rassischer Diskriminierung 
und zur völligen Beseitigung der Apartheid in Südafrika, 

in Anerkennung dessen, daß es wichtig ist, gegebenenfalls 
einzelstaatIiche Rechtsvorschriften und Institutionen zur 
Förderung der Rassenharmonie zu stärken, 

im Bewußtsein der Bedeutung und der Größenordnung des 
Phänomens der Wanderarbeitnehmer sowie der Bemühungen 
der internationalen Gemeinschaft um die Verbesserung des 
Schutzes der Menschenrechte der Wanderarbeitnehmer und 
ihrer Familienangehörigen, 

unter Hinweis auf die auf ihrer fünfundvierzigsten Tagung 
verabschiedete Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehö
rigen9

, 

unter Bekriiftigung der Erklärung über Apartheid und 
deren zerstöretische Folgen im südlichen AfrikaJO

, die von 
der Generalversammlung auf ihrer sechzehnten Sondertagung 
am 14. Dezember 1989 einstimmig verabschiedet wurde und 
die Leitlinien betreffend die Möglichkeiten zur Beendigung 
der Apartheid enthält, 

1. erkllirt erneut, daß ane Formen von Rassismus und 
rassischer Diskriminierung, insbesondere wenn sie - wie die 
Apartheid - institutionalisiert sind oder .Y'enn sie sich aus 
einer offiziellen Doktrin der rassischen OberIegenheit oder 
der rassischen Exklusivität ergeben, zu den schwerwiegend
sten MenschenrechtsverIetzungen der heutigen Zeit gehören 
und mit alIen verfügbaren Mitteln bekämpft werden müssen; 

2. bittet alle Regierungen nachdrücklich, alles Erforderli
che zur Bekämpfung der neuen Formen des Rassismus zu 
tun, insbesondere, indem sie ihre Methoden zu deren Be
kämpfung laufend anpassen; 

3. beschließt, daß die internationale Gemeinschaft im 
allgemeinen und die Vereinten Nationen im besonderen 
Programmen zur Bekämpfung von Rassismus, rassischer 
Diskriminierung und Apartheid auch weiterhin höchste Prio
rität einräumen und sich während des letzten Abschnitts der 
Zweiten Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und rassi
scher Diskriminierung verstärkt darum bemühen sollten, den 
Opfern des Rassismus und aller Formen rassischer Diskrimi
nierung und der Apartheid Unterstützung und Soforthilfe zu 
gewähren; 

4. appellien an alle Regierungen und an die internationa
len und nichtstaatlichen Organisationen, ihre Aktivitäten zur 
Bekämpfung von Rassismus, rassischer Diskriminierung und 
Apartheid auszubauen und zu intensivieren und den Opfern 
dieser Mißstände Soforthilfe und Unterstützung zu gewähren; 

5. nimmt Kenntnis von den Bemühungen zur Koordi
nierung alIer mit den Zielen der Zweiten Dekade in Zusam
menhang stehenden Programme, die zur Zeit vom System 
der Vereinten Nationen durchgeführt werden, würdigt diese 
und legt dem Koordinator für die Zweite Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und rassischer Diskriminierung 
nahe, seine Bemühungen fortzusetzen; 
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6. ersucht den Genetalsekretär, der Situation der Wan
derarbeituehmer und ihrer Familienangehörigen auch künftig 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen und in seine Berichte 
regelmäßig sämtliche In~ rmationen über diese Arbeitnehmer 
aufzunehmen; 

7. fordert alle Mitgl edstaaten auf, die Unterzeichnung 
und Ratifizierung der Int nationalen Konvention zum Schutz 
der Rechte aller Wande beitnehmer und ihrer Familienan
gehörigen beziehungswe se den Beitritt zu ihr im Hinblick 
auf ihr möglichst baldig s Inkrafttreten vorrangig in Erwä
gung zu ziehen; 

8. ersucht den Gener sekretär, seine Untersuchung über 
die Auswirkungen derassischen Diskriminierung in den 
Bereichen Erziehung, A bildung und Beschäftigung auf die 
Kinder von Minderheiten ppen, insbesondere von Wander
arbeituehmern, fortzuse n und unter anderem gezielte 
Empfehlungen für Maß ahmen zur Bekämpfung der Aus
wirkungen dieser Diskri 'nierung vorzulegen; 

9. ersucht den Gene a1sekretär al43erdem, den Entwurf 
der Musterrechtsvorsc . n, von denen sich die Regierun
gen beim Erlaß weiterer htsvorschriften gegen rassische 
Diskriminierung leiten I sen können, unter Berücksichtigung 
der von den Mitgliedern ~es Ausschusses für die Beseitigung 
der rassischen Diskrimi ierung auf dessen vierzigster und 
einundvierzigster Tagun abgegebenen Stellungnahmen zu 
überarbeiten und fertigz stellen und den Text so bald wie 
möglich veröffentlichen nd verteilen zu lassen; 

10. bittet die Organi ation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissenschaft nd Kultur erneut, die Ausarbeitung 
von Unterrichts material nd Lehrmitteln zur Förderung von 
Unterrichts-, Ausbildun - und Bildungsaktivitäten auf dem 
Gebiet der Menschen hte und gegen Rassismus und 
rassische Diskriminieru g zu beschleunigen und dabei 
besonderes Gewicht auf en Grund- und Sekundarschulunter
richt zu legen; 

11. vertritt erneut die uffassung, daß zur Verwirklichung 
der Ziele der Zweiten ekade alle Teile des Aktionspro
gramms für die Zwei Dekade zur Bekämpfung von 
Rassismus und rassisch Diskriminierung mit der gleichen 
Aufmerksamkeit behand It werden sollen; 

12. bedauert es, daß ie meisten für den Zeitraum 1992-
1993 geplanten Aktivi . ten mangels ausreichender Mittel 
nicht durchgeführt word n sind; 

13. fordert die inte ationale Gemeinschaft auf, dem 
Generalsekretär die en prechenden Finanzmittel für ein 
effizientes Vorgehen geg n den Rassismus und die rassische 
Diskriminierung zur Ve gung zu stellen; 

14. ersucht den Gen ralsekretär, denjenigen Aktivitäten 
des Aktionsprogramms ür die dritte Dekade zur Bekämp
fung von Rassismus d rassischer Diskriminierung den 
höchsten Vorrang einzu 'umen, die darauf ausgerichtet sind, 
den Übergang von der partheid zu einer nichtrassistischen 
Gesellschaft in Südafrik zu verfolgen; 

15. ersucht den Gen ralsekretär außerdem, gemäß den 
Resolutionen der Gener versammlung 4'lJ47 vom 30. No
vember 1987, 44/52 vo 8. Dezember 1989 und 451105 vom 
14. Dezember 1990 si herzustellen, daß im Prograrnm
haushaltsplan für den weijahreszeitraum 1992-1993 die 
zusätzlichen Mittel vo esehen sind, die für die Durch
führung der Aktivitäten er Zweiten Dekade notwendig sind; 

16. ersucht den Generalsekretär ferner, bei der Aus
führung des Tätigkeitsplans auch künftig Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Apartheid höchste Priorität einzuräumen; 

17. fordert die Regierungen auf, ausgehend von den in der 
Erklärung über A~artheid und deren zerstörerische Folgen im 
südlichen Afrika 0 enthaltenen Leitlinien weitere positive 
Veränderungen in Südafrika zu fOrdern, insbesondere durch 
die Aufrechterhaltung eines wirksamen und nachhaltigen 
internationalen Drucks auf Südafrika; 

18. bittet alle Regierungen, Organe der Vereinten Na
tionen, die Sonderorganisationen und anderen zwischen
staatlichen Organisationen sowie interessierte nichtstaatliche 
Organisationen mit Konsultativstatus beim Wirtschafts- und 
Sozialrat, sich an den für den Zeitraum 1990-1993 vor
gesehenen, bisher noch nicht durchgeführten Aktivitäten voll 
zu beteiligen; 

19. ist der Auffassung, daß zur Durchführung der genann
ten Programme unbedingt freiwillige Beiträge zum Treu
handfonds für das Programm der Dekade zur Bekämpfung 
von Rassismus und rassischer Diskriminierung entrichtet 
werden müssen; 

20. stellt mit Bedauern fest, daß trotz wiederholter 
Appelle des Generalsekretärs die Beiträge zum Fonds seit 
dessen Gründung geringfügig geblieben sind; 

21. appelliert daher nachdrücklich an alle Regierungen, 
Organisationen und Einzelpersonen, großzügige Beiträge 
zum Fonds zu leisten, soweit sie dazu in der Lage sind, und 
ersucht zu diesem Zweck den Generalsekretär, zur Förderung 
von Beitragszahlungen auch künftig entsprechende Kontakte 
aufzunehmen und Initiativen zu ergreifen; 

22. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs' über die Durchführung des Aktionsprogramms für die 
Zweite Dekade und die Einleitung einer dritten Dekade zur 
Bekämpfung von Rassismus und rassischer Diskriminierung 
und ersucht ihn, den Entwurf eines Aktionsprogramms für 
die dritte Dekade auszuarbeiten und der Generalversamm
lung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung vorzulegen, und 
dabei unter anderem die bisher noch nicht durchgeführten 
Teile des Aktionsprogramms für die Zweite Dekade zu 
berücksichtigen; 

23. bittet die Menschenrechtskommission auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung, Aktivitäten zu empfehlen, die 
während der dritten Dekade zur Bekämpfung von Rassismus 
und rassischer Diskriminierung durchgeführt werden sollen; 

24. beschließt, den Punkr "Beseitigung von Rassismus und 
rassischer Diskriminierung" auf ihrer Tagesordnung zu 
belassen und auf ihrer achtundvierzigsten Tagung mit 
höchstem Vorrang zu behandeln. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/78. Stand des Internationalen Übereinkommens über 
die Beseitigung aller Formen rassischer Dis
kriminierung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre seit 1973 verabschiedeten ein
schlägigen Resolutionen, zuletzt Resolution 45/89 vom 
14. Dezember 1990, 

mit Genugtuung darüber, daß der Ausschuß für die 
Beseitigung der rassischen Diskriminierung seit dem 3. De-
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zember 1982 die Zuständigkeit besitzt, von Einzelpersonen 
oder Personengruppen Mitteilungen nach Artikel 14 des 
Internationalen Übereinkommens über die Beseitigung aller 
Formen rassischer Diskriminierung' entgegenzunehmen und 
zu behandeln, 

eingedenk des am 15. Januar 1992 gefaßten Bes~hlusses 
der Vierzehnten Tagung der Vertragsstaaten des Uberein
kommenslI, Artikel 8 Absatz 6 des Übereinkommens zu 
ändern und einen neuen Absatz als Artikel 8 Absatz 7 ein
zufügen, in dem es heißt, daß die Mitglieder des mit dem 
Übereinkommen eingesetzten Ausschusses ab sofort ihre 
Dienstbezüge aus Mitteln der Vereinten Nationen erhalten 
werden, und zwar zu Bedingungen, die von der Generalver
sammlung zu beschließen sind; 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den Stand des Internationalen Übereinkommens über 
die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminierung"; 

2. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck über die Zahl 
der Staaten, die das Übereinkommen ratifiziert haben oder 
ihm beigetreten sind; 

3. bekrlijiigt erneut ihre Überzeugung, daß es zur Ver
wirklichung der Ziele der Zweiten Dekade zur Bekämpfung 
von Rassismus und rassischer Diskriminierung und der Maß
nahmen über die Dekade hinaus erforderlich ist, daß die 
Ratifikation des Übereinkommens beziehungsweise der Bei
tritt zu ihm weltweit erfolgt und daß seine Bestimmungen 
befolgt werden; 

4. ersucht die Staaten, die noch nicht Vertragsparteien 
des Übereinkommens sind, es zu ratifizieren beziehungs
weise ihm beizutreten; 

5. ersucht die Vertragsstaaten des Übereinkommens, die 
Abgabe der in Artikel 14 vorgesehenen Erklärung zu erwä
gen; 

6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung gemäß Versammlungs
resolution 2106 A (XX) vom 21. Dezember 1965 einen Be
richt über den Stand des Übereinkommens vorzulegen. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47n9. Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der 
rassischen Diskriminierung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre früberen Resolutionen zu den 
Berichten des Ausschusses für die Beseitigung der rassischen 
Diskriminierung und auf ihre Resolutionen über den Stand 
des Internationalen Übereinkommens über die Beseitigung 
aller Formen rassischer Diskriminierung', 

unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung des inter
nationalen Übereinkommens über die Beseitigung aller 
Fonnen rassischer Diskriminierung, bei dem es sich um 
eines der von den meisten Staaten angenommenen Men
scbenrechtsinstrumente handelt, die unter der Schirmherr
schaft der Vereinten Nationen verabschiedet worden sind, 

im Bewußtsein der Bedeutung der Beiträge, die der 
Ausschuß zu den Bemühungen der Vereinten Nationen um 
die Bekämpfung von Rassismus und allen anderen Formen 

der Diskriminierung aufgrund der Rasse, Hautfarbe, Ab
stammung oder nationalen oder ethnischen Herkunft geleistet 
hat, 

unter nochmaligem Hinweis auf die Notwendigkeit, 
verstärkt für die Beseitigung von Rassismus und rassischer 
Diskriminierung in aller Welt, insbesondere für die Beseiti
gung ihrer brutalsten Formen wie der Apartheid, zu kämp
fen, 

mit dem nachdrücklichen Hinweis auf die Verpflichtung 
aller Vertragsstaaten des Übereinkommens, durch den Erlaß 
von Rechtsvorschriften sowie durch gerichtliche und sonstige 
Maßnahmen die uneingeschränkte Durchführung des Über
einkommens sicherzustellen, 

unter Hinweis auf die vom Generalsekretär, von der Gene
ralversammlung, von den Tagungen der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens und vom Ausschuß selbst erlassenen 
dringenden Appelle an die Vertragsstaaten, ihren finanziellen 
Verpflichtungen aus dem Übereinkommen nachzukommen, 

mit Dank für die Bemühungen der Ausschußmitglieder, 
Möglichkeiten zur Überwindung der gegenwärtigen Finanz
krise des Ausschusses zu erkunden, 

mit Genugtuung über den am 15. Januar 1992 gefaßten 
Beschluß der Vierzehnten Tagung der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens lI, Artikel 8 Absatz 6 des Übereinkommens 
zu ändern und einen neuen Absatz als Artikel 8 Absatz 7 
einzufügen, demzufolge die Mitglieder des mit dem Überein
kommen eingesetzten Ausschusses ab sofort ihre Dienst
bezüge aus Mitteln der Vereinten Nationen erhalten werden, 
und zwar zu Bedingungen, die von der Generalversammlung 
zu beschließen sind, sowie im Bewußtsein der Notwendig
keit, diesen Beschluß während ihrer siebenundvierzigsten 
Tagung zu behandeln, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die finanzieJle Lage des Ausschussesn, 

1. spricht dem Ausschuß für die Beseitigung der rassi
schen Diskriminierung ihre Anerkennung aus für seine 
Arbeit im Zusammenhang mit der Durchführung des 
Internationalen Übereinkommens über die Beseitigung aller 
Formen rassischer Diskriminierung' und des Aktionspro
gramms für die Zweite Dekade zur Bekämpfung von Rassis
mus und rassischer Diskriminierungl4

; 

2. begrüßt die \nnovatorischen Verfahren, deren sic.J;I der 
Ausschuß bei der Vberprüfung der Durchführung des Vber
einkommens in Staaten, deren Berichte überfällig sind, und 
bei der Formulierung abschließender Bemerkungen zu den 
Berichten der Vertragsstaaten bedient hat; 

3. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die Tat
sache, daß eine Reihe von Vertragsstaaten des Übereinkom
mens ihre finanzielJen Verpflichtungen noch immer nicht 
erfüllt haben; 

4. bringt abermals ihre Besorgnis zum Ausdruck darüber, 
daß diese Situation zu einer weiteren Verzögerung bei der 
ErfülJung der Sachaufgaben des Ausschusses nach dem 
Übereinkommen führen kann; 

5. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Bericht des 
Ausschusses über seine einundvierzigste Tagungl5

; 

6. fordert die Vertragsstaaten auf, ihre Verpflichtungen 
nach Artikel 9 Absatz 1 des Übereinkommens zu erfüllen 
und ihre periodischen Berichte über die zur Durchführung 
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des Übereinkommens g;trOffenen Maßnahmen rechtzeitig 
vorzulegen sowie ihre ausstehenden Beiträge und ihre 
Beiträge für 1993 mögli hst vor dem 1. Februar 1993 zu 
entrichten, damit der Au schuß regelmäßig tagen kann; 

7. appelliert nachdru~ .. klich an alle Vertragsstaaten, ins
besondere soweit sie sich mit ihren Zahlungen im Rückstand 
befinden, ihren. finanziell n Verpflichtungen nach Artikel 8 
Absatz 6 des Ubereinko mens nachzukommen; 

8. ersucht den Gene Isekretär, die Vertragsstaaten, die 
mit ihren Zahlungen im ückstand sind, um die Entrichtung 
der ausstehenden Beträge zu bitten und der Generalversamm
lung auf ihrer achtundvie zigsten Tagung darüber Bericht zu 
erstatten; 

9. beschließt, auf ihr r achtundvierzigsten Tagung unter 
dem Punkt "Beseitigun von Rassismus und rassischer 
Diskriminierung" den Be . cht des Generalsekretärs über die 
finanzielle Lage des A sschusses sowie den Bericht des 
Ausschusses zu behande . 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/80. "Ethnische äuberung" und Rassenhaß 

Die Generalversamml ng, 

unter Hinweis auf die harta der Vereinten Nationen, die 
Allgemeine Erklärung de Menschenrechte', die Internationa
len Menschenrechtspakt 16 und das Internationale Überein
kommen über die Bes itigung aller Fonnen rassischer 
Diskriminierung3

• 

in Bekräftigung ihrer berzeugung, daß jede Lehre von 
einer auf rassische Unter chiede gegründeten Überlegenheit 
wissenschaftlich falsch, oralisch verwerflich sowie sozial 
ungerecht und gefahrlic ist und daß eine rassische Dis
kriminierung, gleichviel b in Theorie oder in Praxis, nir
gends gerechtfertigt ist, 

sowie in.Bekräftigung ihrer Überzeugung, daß eine Dis
kriminierung zwischen enschen aufgrund der Rasse, der 
Hautfarbe, der Religio oder der ethnischen Herkunft 
freundschaftlichen und iedlichen Beziehungen zwischen 
den Völkern im Wege steht und geeignet ist, den Frieden 
und die Sicherheit unter en Völkern sowie das harmonische 
Zusammenleben der Me sehen sogar innerhalb eines Staates 
zu stören, 

überzeugt, daß das B stehen rassischer und ethnischer 
Schranken mit den Ideal n jeder menschlichen Gesellschaft 
unvereinbar ist, sowie im Bewußtsein der Notwendigkeit, die 
Bemühungen um die Be eitigung aller Formen des Rassen
hasses zu verstärken, 

zutiefst beunruhigt ü r die Tatsache, daß es trotz der 
Anstrengungen der inte ationalen Gemeinschaft um ihre 
restlose Beseitigung in ielen Teilen der Welt immer noch 
Anzeichen für rassische iskrhninierung gibt, die durch eine 
Philosophie der rassisch n Überlegenheit oder des Rassen
hasses noch gefördert w rd, 

in höchstem Maße beu ruhigt über Politiken und Praktiken 
der "ethnischen Säuberu g", die, wo immer sie vorkommen, 
Haß und Gewalt nähren, 

feststellend, daß es ge ten ist, die Rechte von Angehöri
gen nationaler, ethnisch r, religiöser und sprachlicher Min
derheiten zu achten, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 46n42 vom 25. August 
1992, in der sie feststellt, daß die verabscheuungswürdige 
Praxis der "ethnischen Säuberung" eine schwere Verletzung 
des humanitären Völkerrechts ist, 

1. verurteilt ohne Einschränkung die "ethnische Säube
rung" und alle Gewalthandlungen, die dem Rassenhaß ent
springen; 

2. weist Politiken und Ideologien, die den Rassenhaß und 
die "ethnische Säuberung", gleichviel in weIcher Form, fOr
dern sollen, mit Nachdruck zurück; 

3. erklärt erneut, daß die "ethnische Säuberung" und der 
Rassenhaß mit den allgemein anerkannten Menschenrechten 
und Grundfreiheiten gänzlich unvereinbar sind; 

4. verleiht erneut ihrer Überzeugung Ausdruck, daß alle, 
die Handlungen der "ethnischen Säuberung" begehen oder 
die Begehung solcher Handlungen anordnen, persönlich da
für verantwortlich sind und vor Gericht gestellt werden sol
len; 

5. verlangt, daß alle, die Handlungen der "ethnischen 
Säuberung" begehen oder anordnen, diese ab sofort unter
lassen; 

6. fordert alle Staaten auf, zur Beseitigung aller Formen 
der "ethnischen Säuberung" und des Rassenhasses zusam
menzuarbeiten. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/81. Stand der Internationalen Konvention über die 
Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens 
der Apartheid 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/103 vom 4. De
zember 1986, 42/56 vom 30. November 1987, 43197 vom 
8. Dezember 1988, 44/69 vom 8. Dezember 1989, 45190 
vom 14. Dezember 1990 und 46/84 vom 16. Dezember 
1991, 

eingedenk dessen, daß die Internationale Konvention über 
die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der 
Apartheid4 einen bedeutenden völkerrechtlichen Vertrag auf 
dem Gebiet der Menschenrechte darstellt und zur Ver
wirklichung der Ideale der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte' beiträgt, 

in Bekrüftigung ihrer Überzeugung, daß die Apartheid ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist und einer völligen 
Negation der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen gleichkommt und daß sie eine grobe Verletzung 
der Menschenrechte darstellt, die den Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit ernstlich bedroht, 

unter Verurteilung der verabscheuungswürdigen Apart
heidpolitik und des verabscheuungswürdigen Apartheid
systems und der damit einbergehenden Unterdrückung, durch 
die die Situation in Südafrika auch weiterhin verschärft wird, 

betonend, daß die dem Konflikt im südlichen Afrika 
zugrundeliegende Ursache die Apartheid ist, 

zutiefst besorgt über die fortgesetzte Kollaboration be
stimmter Staaten und transnationaler Unternehmen mit der 
Regierung Südafrikas, insbesondere auf militärischem Ge-
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biet, womit sie diese in ihrer verabscheuungswürdigen Apart
heidpolitik bestärken, 

überzeugt, daß die weltweite Ratifikation der Konvention 
beziehungsweise der weltweite Beitritt zu demselben sowie 
die unverzügliche Durchführung seiner Bestimmungen zur 
restlosen Beseitigung des Verbrechens der Apartheid bei
tragen werden, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den Stand der Internationalen Konvention über die 
Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apart
heid17 ; 

2. dankt allen Vertragsstaaten der Konvention, die ihre 
Berichte gemäß Artikel VII der Konvention vorgelegt haben; 

3. appelliert erneut an aUe Staaten, Organe der Vereinten 
Nationen, die Sonderorganisationen sowie internationalen 
und nationalen nichtstaatlichen Organisationen, verstärkt tätig 
zu werden, um durch die Anprangerung der Verbrechen der 
Regierung von Südafrika die Öffentlichkeit stärker zu sen
sibilisieren, mit dem Ziel, zu weiteren Ratifikationen der 
Konvention beziehungsweise Beitritten zu demselben bei
zutragen; 

4. unterstreicht die Wichtigkeit einer weltweiten Ratifi
kation der Konvention, durch die ein effektiver Beitrag zur 
Verwirklichung der Ideale der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und anderer Menschenrechtsinstrumente 
geleistet würde; 

5. appelliert erneut an die Staaten, die Konvention ohne 
weitere Verzögerung zu ratifizieren beziehungsweise ihm 
beizutreten, soweit sie das noch nicht getan haben; 

6. ersucht den Generalsekretär, seine Bemühungen zu 
verstärken, um über geeignete Kanäle Informationen über die 
Konvention und seine Durchführung zu verbreiten, mit dem 
Ziel, zu weiteren Ratifikationen der Konvention beziehungs
weise Beitritten zu demselben beizutragen; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seinen 
nächsten Jahresbericht gemäß Resolution 3380 (XXX) der 
Generalversammlung vom 10. November 1975 einen beson
deren Abschnitt über die Durchführung der Konvention 
aufzunehmen. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/82. Wichtigkeit der universalen Verwirklichung des 
Selbstbestimmnngsrechts der Völker und der 
rascben Gewäbrung der Unabbängigkeit an 
koloniale Länder und Völker für die tatsächliche 
Gewährleistung und Einhaltung der Menscben
recbte 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung ihrer Überzeugung von der Wichtigkeit 
der Verwirklichung der in ihrer Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

sowie in Bekräftigung der Wichtigkeit der universalen 
Verwirklichung des Rechts der Völker auf Selbstbestim
mung, nationale Souveränität und territoriale Unversehrtheit 
sowie der raschen Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker als zwingende Voraussetzungen 

für die uneingeschränkte Wahrnehmung aller Menschen
rechte, 

ferner in Bekräftigung der Verpflichtung aller Mitglied
staaten, sich an die Grundsätze der Charta der Vereinten 
Nationen und die Resolutionen der Vereinten Nationen über 
die Ausübung des Selbstbestimmungsrechts durch die unter 
Kolonial- und Fremdherrschaft stehenden Völker zu halten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) und alle 
einschlägigen Resolutionen über die Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker, 

in Anbetracht dessen, daß Namibia dringend Hilfe bei 
seinen Bemühungen um den Wiederaufbau beziehungsweise 
die Stärkung seiner neuen Wirtschafts- und Sozialstrukturen 
benötigt, 

mit Genugtuung verweisend auf die am 21. August 1989 
in Harare verabschiedete Erklärung des Ad-hoc-Ausscbusses 
der Organisation der afrikanischen Einheit für das südliche 
Afrika zur Südafrikafrage!' und deren anschließende Billi
gung durch die vom 4. bis 7. September 1989 in Belgrad ab
gehaltene Neunte Konferenz der Staats- und Regierungschefs 
der nichtgebundenen Länder!' sowie über den Bericht der 
Überwachungsgruppe des Ad-hoc-Ausschusses der Organisa
tion der afrikanischen Einheit für das sildliehe Afrika'o und 
die von der Generalversammlung am 14. Dezember 1989 
verabschiedete Erklärung über Apartheid und deren zer
störerische Folgen im südlichen AfrikalO, 

mit Genugtuung über die Resolution 765 (1992) des 
Sicherheitsrats vom 16. Juli 1992 und die Ratsresolution 772 
(1992) vom 17. August 1992, die unter anderem die Grund
lage bildet für Maßnahmen des Generalsekretärs in Südafrika 
mit dem Ziel. das Volk von Südafrika bei der Beendigung 
der Gewalt in Südafrika zu unterstützen, 

unter Hinweis auf die Erklärung von Abuja über Süd
afrika, die von der Versammlung der Staats- und Regie
rungschefs der Organisation der afrikanischen Einheit auf 
ihrer vom 3. bis 5. Juni 1991 in Abuja (Nigeria) abgehalte
nen siebenundzwanzigsten ordentlichen Tagung verabschie
det wurde'!, 

erneut erklärend, daß das dem südafrikanischen Volk auf
gezwungene Apartheidsystem eine Verletzung der Grund
rechte dieses Volkes, ein Verbrechen gegen die Mensch
lichkeit und eine Bedrohung des Friedens und der Sicherheit 
in der Region darstell~ 

in großer Sorge darüber, daß trotz der am 14. September 
1991 unterzeichneten Nationalen Friedensübereinkunft" 
nach wie vor Mitglieder und Führer der nationalen Befrei
ungsbewegungen in Südafrika ermordet werden, 

unter Hinweis auf ihre am 13. Dezember 1991 im Konsens 
verabschiedete Resolution 46/79 A, in der unter anderem die 
Notwendigkeit der vollständigen Verwirklichung der bislang 
noch nicht erfüllten Bestimmungen der Erklärung über 
Apartheid und deren zerstörerische Folgen im südlichen 
Afrika bekräftigt wurde, 

mit Besorgnis feststellend, daß die Regierung Südafrikas 
zwar einige bedeutsame rechtliche und politische Maßnah
men in der richtigen Richtung ergriffen hat, daß es jedoch 
noch immer verschiedene Sicherheitsgesetze gibt, die die 
Möglichkeiten einer freien und friedlichen politischen 
Tätigkeit einschränken, und daß die Apartheid fortbesteht, 
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sowie mit Besorgnis feststellend, daß in völliger Miß
achtung der Erklärung ü~r Apartheid und deren zerstöreri
sche Folgen im südliche Afrika in Südafrika nach wie vor 
politische Prozesse stat nden und Gegner der Apartheid 
inhaftiert werden, 

in großer Sorge über ie derzeitige Welle der Gewalt in 
Südafrika, die das Ergeb!,is der auch weiterhin fortbestehen
den Politiken, Praktiken und Strukturen der Apartheid sowie 
des Vorgehens derjenigen Kräfte ist, die Gegner einer 
demokratischen Umges Itung des Landes sind, 

in ernster Sorge darü r, daß mehrere südafrikanische Pa
trioten nach wie vor vo der Vollstreckung der Todesstrafe 
bedroht sind, 

mit Genugtuung über die am 4. Oktober 1992 in Rom 
erfolgte Unterzeichnun des Allgemeinen Friedensabkom
mens für Mosambik", elches die Beendigung des bewaff
neten Konflikts in diese Land vorsieht, 

in Bekräftigung der ationalen Einheit und territorialen 
Unversehrtheit der Ko 

unter Hinweis auf die nfer Palästina-Erklärung und das 
Aktionsprogramm für ie Verwirklichung der Rechte der 
Palästinenser, die auf de Internationalen Konferenz über die 
Palästinafrage verabschi det wurden", 

die Auffassung vemet nd, daß die Fortsetzung der israeli
schen Unterdrückungsm nahmen und die Verweigerung der 
unveräußerlichen Rech des palästinensischen Volkes auf 
Selbstbestimmung, Sou~eränität, Unabhängigkeit und Rück
kehr nach Palästina eine ernste Bedrohung des Weltfriedens 
und der internationalen icherheit darstellen, 

eingedenk der Resol . onen der Vereinten Nationen zur 
Frage Palästinas und de Rechte des palästinensischen Vol
kes, 

zutiefst besorgt und b unruhigt über die beklagenswerten 
Folgen der Angriffshan ungen Israels gegen Libanon, seine 
Praktiken im südlichen Libanon und seine nach wie vor 
andauernde Besetzung on Teilen des südlichen Libanon 
sowie seine Weigerung, ie entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats, insbeson ere die Resolution 425 (1978) vom 
19. März 1978, durch "hren, 

, 

1. fordert alle Staat In auf, alle einschlägigen Resolutio
nen der Vereinten Nati nen über die Ausübung des Rechts 
auf Selbstbestimmung nd Unabhängigkeit durch die unter 
Kolonial- und Fremdhe chaft stehenden Völker vollinhalt
lich und gewissenhaft d rchzuführen; 

2. bekräftigt die Rec tmäßigkeit aller Formen des Kamp
fes der Völker um Una hängigkeit, territoriale Unversehrt
heit, nationale Einheit u d Befreiung von Kolonialherrschaft, 
Apartheid und fremder esetzung mit allen verfügbaren Mit
teln; 

3. bekräftigt auße em das unveräußerliche Recht des 
palästinensischen Volke und aller unter fremder Besetzung 
und Kolonialherrschaft tehenden Völker auf Selbstbestim
mung, nationale Unabh' ngigkeit, territoriale Unversehrtheit, 
nationale Einheit und ouveränität ohne Einmischung von 
außen; 

4. fordert diejenige 
noch unter Kolonialhe 
ausländischer Besetzun 

Regierungen, die das Recht aller 
haft, fremder Unterjochung und 

stehenden Völker auf Selbstbestim-

mung und Unabhängigkeit nicht anerkennen, auf, dieses 
Recht nunmehr anzuerkennen; 

5. fordert Israel auf, die ständige systematische Ver
letzung der Grundrechte des palästinensisehen Volkes zu 
unterlassen, die ein Hindernis für die Verwirklichung der 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit durch das palästinen
sische Volk und die zur Zeit stattfindenden Bemühungen um 
einen umfassenden Frieden in der Region darstellt; 

6. bittet nachdrücklich alle Staaten, die Sonderorganisa
tionen und die Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen sowie die anderen internationalen Organisationen, 
das palästinensische Volk auf dem Weg über seine einzige 
rechtmäßige Vertretung, die Palästinensische Befreiungs
organisation, in seinem Kampf um die Wiedererlangung 
seines Rechts auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
gemäß der Charta der Vereinten Nationen zu unterstützen; 

7. appelliert eindringlich an alle Staaten, die Organisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen und andere 
internationale Organisationen. Namibia bei seinen Bemühun
gen um die Förderung der Demokratie und der wirtschaftli
chen Entwicklung Hilfe zu gewähren; 

8. erklärt erneut, daß sie die sogenannte "Drei-Kammer
Verfassung" von 1983 als null und nichtig zurückweist, und 
erklärt erneut, daß der Frieden in Süd afrika nur durch die 
Errichtung einer auf dem Mehrheitsprinzip aufbauenden 
Regierung durch die uneingeschränkte und freie Ausübung 
des allgemeinen Wablrechts für alle Erwachsenen in einem 
geeinten und ungeteilten Südafrika garantiert werden kann; 

9. fordert das Apartheidregime nachdrücklich auf, 
zusätzliche Maßnabmen zu ergreifen, um die Erklärung des 
Ad-hoc-Ausschusses der Organisation der afrikanischen 
Einheit für das südliche Afrika zur Südafrikafrage" und die 
Erklärung über Aßartheid und deren zerstörerische Folgen im 
südlichen Afrika vollinhaltlich umzusetzen; 

10. fordert ein sofortiges Ende der Gewalt und fordert die 
Regierung Südafrikas auf, unter anderem durch die strikte 
Einhaltung der Nationalen Friedensübereinkunft ihrer dies
bezüglichen Verantwortung nachzukommen; 

11. fordert alle Unterzeichner der Nationalen Friedens
übereinkunft auf, ihre Verpflichtung zum Frieden unter 
Beweis zu stellen, indem sie ihre Bestimmungen vollständig 
umsetzen, und fordert alle anderen Parteien auf, zur Errei
chung der Ziele dieser Übereinkunft beizutragen; 

12. verurteilt nachdrücklich die Bildung und den Einsatz 
bewaffneter Gruppen, mit dem Ziel, sie gegen die nationalen 
Befreiungsbewegungen einzusetzen; 

13. verlangt, daß die Regierung Südafrikas die noch in 
Kraft befindlichen Sicherheitsgesetze aufbebt, die die freie 
und friedliche politische Betätigung behindern; 

14. ersucht den Generalsekretär, rasch tätig zu werden, 
um die Resolution 772 (1992) des Sicherheitsrats voll
inhaltlich durchzuführen, so auch diejenigen Abschnitte, die 
sich auf die Untersuchung von kriminellem Verhalten und 
die Überwachung aller bewaffneten Formationen in diesem 
Land beziehen; 

15. verlangt die vollständige Anwendung des mit der 
Resolution 418 (1977) des Sicherheitsrats vom 4. November 
1977 über Südafrika verhängten bindenden Waffenembargos 
durch alle Länder, insbesondere durch diejenigen Länder, die 
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auf militärischem und nuklearem Gebiet auch weiterhin mit 
der Regierung Südafrikas kooperieren und es auch weiterhin 
mit entsprechendem Gerät versorgen; 

16. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die Maß
nahmen bestimmter Länder, deren in flagranter Verletzung 
der Konsenserklärung der Vereinten Nationen vorgenomme
ne verfrühte Lockerung der geltenden Maßnahmen gegen das 
südafrikanische Regime das Regime darin bestärkt, die 
schwarze Mehrheit im Hinhlick auf ihr Selbstbestimmungs
recht auch weiterhin zu unterdrücken; 

17. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, Lesotho gemäß der Resolution 46/87 der Generalver
sammlung vom 16. Dezember 1991 auch künftig ein Höchst
maß an Hilfe zu gewähren, damit es seinen internationalen 
humanitären Verpflichtungen gegenüber den Flüchtlingen 
nachkommen kann; 

18. spricht der Regierung und dem Volk Angolas ihre 
Anerkennung aus für ihren großmütigen Beitrag zu dem sich 
abzeichnenden Klima des Friedens im südlichen Angola; 

19. verlangt, daß die Regierung Südafrikas Angola im 
Einklang mit den einschlägigen Beschlüssen und Resolutio
nen des Sicherheitsrats für die verursachten Schäden ent
schädigt; 

20. verlangt außerdem, daß die Regierung Südafrikas 
Botsuana für die Verluste an Menschenleben und die Sach
schäden vollauf und angemessen entschädigt, die durch die 
nichtprovozierten und ungerechtfertigten militärischen An
griffe auf die Hauptstadt Botsuanas am 14. Juni 1985, 
19. Mai 1986 und 20. Juni 1988 verursacht wurden; 

21. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Be
mühungen großzügig zu unterstützen, die derzeit unternom
men werden, mit dem Ziel, die Einhaltung und erfolgreiche 
Umsetzunlj des Allgemeinen Friedensabkommens für 
Mosambik' sicherzustellen, und die Regierung Mosambiks 
bei der Schaffung dauerhaften Friedens und dauerhafter 
Demokratie sowie bei der Förderung eines wirksamen 
Wiederaufbauprogramms in diesem Land zu unterstützen; 

22. unterstützt den Generalsekretär voll und ganz in seinen 
Bemühungen, den Plan zur Regelung der Westsaharafrage 
durch die Abhaltung eines Selbstbestimmungsreferendums 
des Volkes von Westsahara in Zusammenarbeit mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit umzusetzen; 

23. nimmt Kenntnis von den Kontakten, die die Regierung 
der Komoren und die Regierung Frankreichs im Bemühen 
um eine gerechte Lösung des Problems der Integration der 
Komoreninsel Mayotte in die Komoren in Übereinstimmung 
mit den Resolutionen der Organisation der afrikanischen 
Einheit und der Vereinten Nationen zu dieser Frage aufge
nommen haben; 

24. verurteilt nachdrücklich die fortgesetzte Verletzung 
der Menschenrechte der noch immer unter Kolonialherrschaft 
und fremdem Joch lebenden Völker; 

25. fordert eine beträchtliche Erhöhung aller Formen der 
Hilfe seitens aller Staaten, Organe der Vereinten Nationen, 
Sonderorganisationen und nichtstaatlichen Organisationen für 
die Opfer des Rassismus, der rassischen Diskriminierung und 
der Apartheid über die von der Organisation der afrikani
schen Einheit anerkannten Anti-Apartheidbewegungen und 
nationalen Befreiungsbewegungen; 

26. erklärt erneut, daß die Praxis des Einsatzes von 
Söldnern gegen souveräne Staaten und nationale Befrei
ungsbewegungen eine verbrecherische Handlung darstellt, 
und fordert die Regierungen aller Länder auf, Rechtsvor
schriften zu erlassen, durch die die Anwerbung, Finanzierung 
und Ausbildung von Söldnern in ihrem Hoheitsgebiet sowie 
der Durchzug von Söldnern durch ihr Hoheitsgehiet zu einer 
strafbaren Handlung erklärt und ihren Staatsangehörigen der 
Dienst als Söldner verboten wird, und fordert sie auf, dem 
Generalsekretär über diese Rechtsvorschriften Bericht zu 
erstatten; 

27. verlangt die sofortige und bedingungslose Freilassung 
aller Personen, die aufgrund ihres Kampfes um Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit in Haft oder Strafgefangenschaft 
gehalten werden, die volle Anerkennung ihrer individuellen 
Grundrechte und die Einhaltung von Artikel 5 der Allgemei
nen Erklärung der Menschenrechte', wonach niemand der 
Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung unterworfen werden darf; 

28. dankt für die materielle und sonstige Hilfe, welche die 
unter Kolonialherrschaft stehenden Völker von den Regierun
gen, Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und 
anderen zwischenstaatlichen Organisationen auch weiterhin 
erhalten, und fordert eine substantielle Steigerung dieser 
Hilfe; 

29. bittet nachdrücklich alle Staaten sowie die Sonder
organisationen und anderen zuständigen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, alles zu tun, um die voll
ständige Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sicher
zustellen, und ihre Bemühungen zur Unterstützung von Völ
kern unter kolonialer, fremder und rassistischer Herrschaft in 
ihrem gerechten Kampf um Selbstbestimmung und Unabhän
gigkeit zu verstärken; 

30. beschließt, diese Frage auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung unter dem Punkt "Selbstbestimmungsrecht der Völ
ker" zu behandeln. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/83. Universale Verwirklichung des Selbstbestim
mungsrechts der Völker 

Die Generalversammlung, 

erneut erkliirend, wie wichtig für die tatsächliche Ge
währleistung und Einhaltung der Menschenrechte die 
universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker ist, das in der Charta der Vereinten Nationen ver
ankert und in den Internationalen Menscbenrechtspakten16 

sowie in der in der Resolution 1514 (XV) der Generalver
sarnrnlung vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker festgelegt worden ist, 

den Umstand begrüßend, daß die unter kolonialer, fremder 
oder ausländischer Besetzung stehenden Völker in zuneh
mendem Maß das Selbstbestimmungsrecht ausüben und sich 
zu souveränen und unabhängigen Staaten entwickeln, 

zutiefst besorgt darüber, daß es nach wie vor zur Durch
führung beziehungsweise Androhung fremder militärischer 
Intervention und Besetzung kommt, die das Selbstbestim
mungsrecht einer zunehmenden Anzahl souveräner Völker 
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und Nationen zu unterdrucken drohen oder bereits unter-
drückt haben, i 

mit dem Ausdruck gro r Besorgnis darüber, daß als Folge 
des auch weiterhin andau rnden Vorkommens solcher Hand
lungen Millionen von Mnsehen als Flüchtlinge und Vertrie
bene von ihren Heimstä n entwurzelt worden sind oder ent
w~rzelt werden, sowie n hdrücklich darauf hinweisend, wie 
dringend erforderlich ko rtierte internationale Maßnahmen 
zur Milderung ihrer Lagj sind, 

unter Hinweis auf die vkm der Menschenrechtskommission 
auf ihrer sechsunddreißigsten", siebenunddreißigsten", acht
unddreißigsten27 

t neunun{wreißigsten28
, vierzigsten29

• einund
vierzigstenJ

O, zweiundvierzigsten3
!, dreiundvierzigsten32 , 

vierundvierzigsten3), füßiUDdViemgsten34, sechsundvierzig
sten3S

, siebenundvierzigs en36 und achtundvierzigsten3? Ta
gung verabschiedeten ei schlägigen Resolutionen über die 
Verletzung des Selbstbes immungsrechts der Völker und an
derer Menschenrechte aI Folge fremder militärischer Inter
vention, Aggression unidesetzung, 

in Bekräftigung ihrer esolutionen 35/35 B vom 14. No
vember 1980, 36/10 v 28. Oktober 1981, 37142 vom 
3. Dezember 1982, 3811 vom 22. November 1983, 39/18 
vom 23. November 1984, 40/24 vom 29. November 1985, 
411100 vom 4. Dezembj:r 1986, 42/94 vom 7. Dezember 
1987, 43/105 vom 8. Drzember 1988, 44/80 vom 8. De
zember 1989, 451131 Vlm 14. Dezember 1990 und 46/88 
vom 16. Dezember 1991, 

Kenntnis nehmend vo dem Bericht des Generalsekretärs 
über das Selbstbestimm ngsrecht der Völker", 

1. erklän erneut, d die universale Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrech aller, auch der unter kolonialer, 
fremder und ausländisch r Herrschaft stehenden Völker, eine 
Grundvoraussetzung für 'e tatsächliche Gewährleistung und 
Einhaltung der Mensch nrechte und für die Wahrung und 
Förderung dieser Rechte darstellt; 

2. erklltn ihren ents hiedenen Widerstand gegen Akte 
fremder militärischer In ervention, Aggression und Beset
zung, da diese in besti mten Teilen der Welt zur Unter
drückung des Selbstbe timmungsrechts der Völker und 
anderer Menschenrechte geführt haben; 

3. forden die veran ortlichen Staaten auf, ihre militäri
sche Intervention in fr mden Ländern und Gebieten und 
deren Besetzung sowi alle Akte der Unterdrückung, 
Diskriminierung, Ausbeufung und Mißhandlung unverzüglich 
einzustellen, insbesonde~e die brutalen und unmenschlichen 
Methoden, die bei der egehung dieser Handlungen gegen 
die betroffenen Völker gewendet werden sollen; 

4. beklagt das Eie d der Millionen Flüchtlinge und 
Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen entwur
zelt worden sind, und kräftigt ihr Recht auf freiwillige, 
sichere und ehrenvolle ückkehr zu ihren Heimstätten; 

5. ersucht die Me schenrechtskommission, der Ver
letzung der Menschenr hte, insbesondere des Selbstbestim
mungsrechts, als Folge fremder militärischer Intervention, 
Aggression oder Beset ung auch künftig ihre besondere 
Aufmerksamkeit zu wid en; 

6. ersucht den Gene sekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvier gsten Tagung unter dem Punkt 

"Selbstbestimmungsrecht der Völker" über diese Frage 
Bericht zu erstatten. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47184. Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Ver
letzung der Menschenrechte und zur Behinde· 
rung der Ausühung des Selhsthestimmungsrechts 
der Völker 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/34 vom 4. Dezember 
1989 über die Internationale Konvention gegen die Anwer
bung, den Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von 
Söldnern sowie auf ihre Resolutionen 451132 vom 14. De
zember 1990 und 46/89 vom 16. Dezember 1991 über den 
Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung der Men
schenrechte und zur Behinderung der Ausübung des Selbst
bestimmungsrechts der Völker, 

in Bekrltftigung der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Ziele und Grundsätze betreffend die strikte 
Einhaltung der Grundsätze der souveränen Gleichheit, poli
tischen Unabhängigkeit und territorialen Unversehrtbeit der 
Staaten und der Selbstbestimmung der Völker, 

mit der nachdrücklichen Aufforderung zur strengen 
Achtung des Grundsatzes der Nichtanwendung und Nichtan
drohung von Gewalt in den internationalen Beziehungen, wie 
er in der Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für 
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi· 
sehen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen39 weiter ausgeführt wird, 

in Bekräftigung der Rechtmäßigkeit des Kampfes der 
Völker und ihrer Befreiungsbewegungen um ihre Unabhän
gigkeit, territoriale Unversehrtheit, nationale Einheit und 
Befreiung von Kolonialherrschaft, Apartheid sowie fremder 
Intervention und Besetzung sowie erneut erklärend, daß 
deren rechtmäßiger Kampf in keiner Weise als Söldner
aktivität angesehen werden oder einer solchen gleichgestellt 
werden kann, 

überzeugt, daß der Einsatz von Söldnern eine Bedrohung 
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit ist, 

tief besorgt über die Bedrohung, die Söldneraktivitäten für 
alle Staaten, insbesondere für die afrikanischen Staaten und 
andere Entwicklungsländer, darstellen, 

zutiefst beunruhigt darüber, daß sich Söldner in Kollusion 
mit Drogenhändlern auch weiterhin auf internationaler Ebene 
kriminell betätigen, 

im Hinblick darauf, daß Söldneraktivitäten den Grund
prinzipien des Völkerrechts wie der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten von Staaten, der territorialen Un
versehrtheit und der Unabhängigkeit zuwiderlaufen und den 
Selbstbestimmungsprozeß der Völker behindern, die gegen 
Kolonialismus, Rassismus und Apartheid sowie alle Formen 
der Fremdherrschaft kämpfen, 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, in 
denen sie unter anderem alle Staaten verurteilt hat, die die 
Anwerbung, die Finanzierung, die Ausbildung, die Zu
sammenziehung, den Transit und den Einsatz von Söldnern 
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zulassen oder dulden, mit dem Ziel, die Regierung eines 
Mitgliedstaates der Vereinten Nationen, insbesondere eines 
Entwicklungslandes, zu stürzen oder gegen nationale Be
freiungsbewegungen zu kämpfen, sowie unter Hinweis auf 
die einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats, des Wirt
schafts- und Sozialrats und der Organisation der afrikani
schen Einheit, 

tief besorgt über die Verluste an Menschenleben, die 
beträchtlichen Sachschäden und die kurz- und langfristigen 
negativen Auswirkungen auf die Volkswirtschaften der Län
der des südlichen Afrika infolge von Söldnerangriffen, 

überzeugt von der Notwendigkeit, die internationale Zu
sammenarbeit zwischen Staaten auszubauen, um solche Straf
taten zu verhindern, zu verfolgen und zu bestrafen, 

erneut die Verabschiedung der Internationalen Konvention 
gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die 
Ausbildung von Söldnern'" begrüßend, 

I. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Son
derberichterstatters der Menschenrechtskommission41

; 

2. verurteilt das Fortdauern der Anwerbung, der Finan
zierung, der Ausbildung, der Zusammenziehung, des Transits 
und des Einsatzes von Söldnern sowie alle anderen Formen 
der Unterstützung von Söldnern zum Zwecke der Destabili
sierung und des Sturzes der Regierungen von afrikanischen 
Staaten und anderen Entwicklungsländern und zum Zwecke 
der Bekämpfung nationaler Befreiungsbewegungen der 
Völker, die für die Wahrnehmung ihres Selbstbestimmungs
rechts kämpfen; 

3. erklärt erneut, daß es sich beim Einsatz von Söldnern 
sowie bei ihrer Anwerbung, Finanzierung und Ausbildung 
um Strafraten handelt, die allen Staaten zu ernster Besorgnis 
Anlaß gehen und die in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Ziele und Grundsätze verletzen~ 

4. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von dem 
Einsatz bewaffneter Söldnergruppen gegen nationale Befrei
ungsbewegungen durch die Regierung Südafrikas ; 

5. rügt alle Staaten, die nach wie vor Söldner anwerben 
oder deren Anwerbung zulassen oder dulden und ihnen 
Einrichtungen für die Durchführung bewaffneter Angriffs
handlungen gegen andere Staaten zur Verfügung stellen; 

6. bittet alle Staaten nachdrücklich, die erforderlichen 
Schritte einzuleiten und gegenüber der Bedrohung durch 
Söldneraktivitäten höchste Wachsamkeit an den Tag zu legen 
und durch Verwaltungs- und Gesetzgebungsmaßnalunen si
cherzustellen, daß ihr Hoheitsgebiet und andere unter ihrer 
Kontrolle befindlichen Gebiete sowie ihre Staatsangehörigen 
nicht für die Anwerbung, die Zusammenziehung, die Finan
zierung, die Ausbildung und den Transit von Söldnern oder 
für die Planung von Aktivitäten verwendet werden, die auf 
die Destabilisierung oder den Sturz der Regierung eines 
Staates und auf die Bekämpfung der nationalen Befreiungs
bewegungen gerichtet sind, die gegen Rassismus, Apartheid, 
Kolonialherrschaft und fremde Intervention oder Besetzung 
kämpfen; 

7. fordert alle Staaten auf, den Opfern von Situationen, 
die sich aus dem Einsatz von Söldnern sowie aus Kolonial
oder Fremdherrschaft oder fremder Besetzung ergeben, 
humanitäre Hilfe zu gewähren; 

8. erklärt erneut, daß es unzulässig ist, Wege, auf denen 
humanitäre und sonstige Hilfe weitergeleitet wird, für die 
Finanzierung, Ausbildung und Bewaffnung von Söldnern zu 
benutzen; 

9. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits ge
schehen, den baldigen Beitritt zu der Internationalen Kon
vention gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung 
und die Ausbildung von Söldnern'" oder deren baldige 
Ratifizierung zu erwägen; 

10. ersucht den Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission, der Generalversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Tagung über den Einsatz von Söldnern 
Bericht zu erstatten, insbesondere unter Berücksichtigung der 
in seinem Bericht" hervorgehobenen zusätzlichen Elemente. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/85. Jugendpolitiken und Jugendprogramme 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 32/135 vom 16. De
zemher 1977 und 36/17 vom 9. November 1981, mit denen 
sie die Richtlinien für die Verbesserung der Kommuni
kationsmöglichkeiten zwischen den Vereinten Nationen und 
der Jugend sowie den Jugendorganisationen verabschiedet 
hat, sowie unter Hinweis auf ihre sonstigen diesbezüglichen 
Resolutionen. 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 40114 mit dem 
Titel "Internationales Jahr der Jugend: Partizipation, Ent
wicklung und Frieden", die sie am 18. November 1985 in 
ihrer Eigenschaft als Weltkonferenz der Vereinten Nationen 
für das Internationale Jahr der Jugend verabschiedet und mit 
der sie die Richtlinien für die weitere Planung und geei~nete 
Anschlußrnaßnahmen auf dem Gebiet Jugendfragen' ge
billigt hat, sowie unter Hinweis auf ihre sonstigen diesbezüg
lichen Resolutionen, 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 45/103 vom 
14. Dezember 1990, in der sie beschloß, auf ihrer fünfzigsten 
Tagung den Jugendfragen eine Plenarsitzung zu widmen, 

im Hinblick darauf, daß es 1995 fünfzig Jalrre her sein 
wird, seit die Charta der Vereinten Nationen verabschiedet 
wurde, und zehn Jahre seit der Veranstaltung des Inter
nationalen Jahres der Jugend, 

in der Erwägung, daß der Wahrnehmung der Menschen
rechte durch die Jugend, insbesondere des Rechts auf 
Bildung und Arbeit, wie auch der Lösung anderer dringender 
Probleme, mit denen junge Menschen in der Welt von heute 
konfrontiert sind, heispielsweise Hunger, Drogenmißhrauch, 
Krankheit, einschließlich des Syndroms der erworbenen 
Immunschwäche (Aids) und der Verschlechterung der Um
welt, bei der Anwendung dieser Richtlinien Vorrang einge
räumt werden sollte, 

unter Hinweis auf die Konvention über die Rechte des 
Kindes", die am 2. September 1990 in Kraft getreten ist, 
die Welterklärung üher das Überleben, den Schutz und die 
Entwicklung der Kinder und den Aktionsplan zur Verwirkli -
chung der Welterklärung über das Überleben, den Schutz 
und die Entwicklung der Kinder in den neunziger Jahren, die 
vom Weltkindergipfel am 30. September 1990 verabschiedet 
wurden44

, 
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im Hinblick auf die Abhaltung des Jugendforums des 
Systems der Vereinten ationen vom 27. bis 29. Mai 1991 
in Wien, 

sowie im Hinblick auf en fünften Jahrestag des Jugendbe
schäftigungprogramms HOPE ' 87 und mit Freude und 
Genugtuung über die unehmenden Aktivitäten des Pro
gramms und seine enge Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen, insbesondere mit dem Sekretariats-Zentrum für 
soziale Entwicklung und humanitäre Angelegenheiten und 
der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur sowie mit dem Europarat bei der 
Schaffung von Arbeitspl ·tzen für junge Menschen, insbeson
dere in den Entwicklun sländern, 

Kenntnis nehmend vo den Vorschlägen, weIche die allen 
Mitgliedstaaten offenste ende Ad-hoc-Arbeitsgruppe, die von 
der Kommission für so iale Entwicklung mit dem Auftrag 
geschaffen wurde, im E nklang mit der Resolution 1990/26 
des Wirtschafts- und So ialrats vom 24. Mai 1990 Rahmen
bestimmungen für die erbeiführung der Chancengleichheit 
für Behinderte auszuar eiten, mit dem Ziel, die Gleichbe
handlung der jungen Be . nderten zu erreichen, auf ihrer vom 
11. bis 15. Mai 1992 in Wien abgehaltenen zweiten Tagung 
unterbreitet hat45

, 

1. fordert alle Staaten, alle Organe der Vereinten Natio
nen, insbesondere den Wirtschafts- und Sozialratüber die 
Kommission für soziale Entwicklung, die Sonderorganisa
tionen und die betreffenden zwischenstaatlichen und nicht
staatlichen Organisation"n, insbesondere die Jugendorganisa
tionen, auf, auch weiter~in nach Kräften alles zu tun, damit 
die Richtlinien für die "eitere Planung und geeignete An
schlußmaßnahmen im ereich Jugendfragen umgesetzt wer
den42

; 

2. ersucht den Ge ralsekretär, über das Sekretariats
Zentrum für soziale Ent icklung und humanitäre Angelegen
heiten als Koordinierun sstelle auch künftig die Aufnahme 
von jugendbezogenen Projekten und Aktivitäten in die 
Programme der Organ der Vereinten Nationen und der 
Sonderorganisationen u fördern und zu verfolgen, ins
besondere soweit es da i um Themen wie Kommunikation, 
Gesundheitswesen, M gelernährung, Annut, Wohnungs
wesen, Kultur, Juge beschäftigung, Analphabetentum, 
Jugendkriminalität, Bil ng, Freizeitaktivitäten, Drogenmiß
brauch und die Umwel geht; 

3. fordert die Mitgli taaten auf, jungen Menschen eine 
zeitgemäße Erziehung z Themen wie beispielsweise Umwelt
und Menschenrechtsfrigen zu ermöglichen; 

4. fordert die Post erwaltung der Vereinten Nationen 
abermols auf, anläßlich es zehnjährigen Veranstaltungsjubi
läums des Internation n Jahres der Jugend 1995 Sonder
marken der Vereinten ationen herauszugeben; 

5. betont, daß es n twendig ist, die bei der Anwendung 
der Richtlinien erzielte Erfolge beziehungsweise die dahei 
aufgetretenen Hindemi se zu prüfen und zu bewerten, im 
Hinblick auf die Erstell ng eines Weltaktionsprogramms für 
die Jugend bis zum J 2000 und danach, das auf klar 
abgegrenzte Ziele aus erichtet ist und spezifische Fristen 
enthält; 

6. bittet alle Mitgl" dstaaten, ausgehend von einer auf 
einzelstaatlicher Ebene orgenommenen analytischen Bewer-

tung der Situation und der Bedürfnisse der Jugendlichen die 
Ausarbeitung eines nationalen Aktionsplans oder nationalen 
Veranstaltungskalenders für 1993-1995 zu erwägen; 

7. fordert die Mitgliedstaaten, die Organe der Vereinten 
Nationen, die Sonderorganisationen und andere staatliche 
und zwischenstaatliche Organisationen abermols auf, die von 
der Generalversammlung in ihren Resolutionen 32/135 und 
36/17 verabschiedeten Richtlinien für die Verbesserung der 
Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Vereinten Na
tionen und der Jugend beziehungsweise den Jugendorganisa
tionen in vollem Umfang anzuwenden; 

8. bittet die Regionalkommissionen, gegebenenfalls ge
meinsam mit regionalen Jugendorganisationen beziehungs
weise der Jugend dienenden Organisationen die in den ein
zelnen Regionen seit 1985 erzielten Fortschritte beziehungs
weise angetroffenen Hindernisse umfassend zu prüfen und 
Vorschläge mit Entwürfen von regionalen Aktionsprogram
men für die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach zu unter
breiten; 

9. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit den 
Vorschlägen, die von den Mitgliedstaaten, den Vereinten 
Nationen und nichtstaatlichen Jugendorganisationen vorgelegt 
werden sollen, und im Benehmen mit den Sonderorganisati0-
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen sowie den zuständigen zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen die Arbeit an dem Entwurf 
eines Weltaktionsprogramms für die Jugend bis zum Jahr 
2000 und danach fortzusetzen und der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu 
erstatten; 

10. fordert die von der Jugend und den Jugendorganisatio
nen auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene ge
schaffenen Jugendeinrichtungen auf, auch künftig als Kom
munikationskanäle zwischen den Vereinten Nationen und der 
Jugend sowie den Jugendorganisationen zu fungieren. und 
dabei insbesondere zu den Vorbereitungen für das zehnjähri
ge Veranstaltungsjubiläum des Internationalen Jahres der 
Jugend und zur Formulierung eines Weltaktionsprogramms 
für die Jugend bis zum Jahr 2000 und danach beizutragen; 

11. bittet die Regierungen erneut, in die von ihnen zur 
Generalversammlung und zu anderen in Betracht kommen
den Tagungen der Vereinten Nationen entsandten Delegatio
nen nach Möglichkeit auch Jugendvertreter aufzunehmen, 
und so im Zuge der Erörterung jugendbezogener Fragen die 
Kommunikationsmöglichkeiten zu verbessern und zu ver
stärken, mit dem Ziel, Lösungen für die Probleme zu finden, 
denen sich die Jugend in der Welt von heute gegenübersieht; 

12. bittet die Regierungen sowie die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen, Beiträge zum Jugend
fonds der Vereinten Nationen zu leisten, damit dieser die 
ihm im Rahmen seines Mandats zugewiesene Rolle auch 
weiterhin ausüben und wirksam dazu beitragen kann, daß 
dem Bedarf der Entwicklungsländer im Bereich Jugend
fragen effektiv Rechnung getragen wird; 

13. beschließt, die Frage der Jugendpolitiken und Jugend
programme auf ihrer neunundvierzigsten Tagung unter dem 
Punkt "Soziale Entwicklung" unter Zugrundelegung des 
Berichts des Generalsekretärs über die Durchführung dieser 
Resolution zu behandeln. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 
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47/86. Durchführung des Internationalen Aktionsplans 
zur Frage des Alterns: Integration älterer Men
schen in die Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der Herausforderungen, vor die das Altern der 
Bevölkerung alle Länder steIlt, 

mit Dank Kenntnis nehmend von den Aktivitäten der 
weltweiten Infonnationskampagne zum zehnten Jahrestag der 
Verabschiedung des Internationalen Aktionsplans zur Frage 
des Alterns und den zahlreichen Veranstaltungen anläßlich 
des Internationalen Tages der älteren Menschen. 

mit Genugtuung Uber die aktive Beteiligung der Mitglied
staaten, Sonderorganisationen, Organe der Vereinten Natio
nen, nichtstaatIichen Organisationen, älteren Menschen und 
Sachverständigen an der Ausarbeitung einer praxisbezogenen 
Strategie zu Fragen des Alterns in Fonn eines Katalogs von 
Zielen zu Fragen des Alterns für das Jahr 2001, 

mit Genugtuung über die Einberufung des Xv. Inter
nationalen Gerontologiekongresses vom 4. bis 9. Juli 1993 
nach Budapest, 

mit Anerkennung für die Mitwirkung älterer Menschen an 
Entwicklungsprogrammen und -projekten und diese Mit
wirkung begrüßend, 

im Bewußtsein der Not älterer Menschen, insbesondere 
soweit sie in den Entwicklungsländern oder in schwierigen 
Verhältnissen leben, 

sowie im Bewußtsein der schweren Belastung der Familien, 
die ältere Menschen betreuen, und der Notwendigkeit eines 
Programms umfassender Betreuungsangebote der Gemein
schaft, 

ferner im Bewußtsein dessen, daß die Entwicklungs
organisationen sich die Sicherung der Human- und Finanz
ressourcen, die nötig sind, um Politiken und Programme an 
die Alterung der Bevölkerung anzupassen, immer stärker zu 
ihrem Anliegen machen, 

I. nimmt mit Dank Kenntnis von den Berichten des 
Generalsekretärs über die weltweiten Ziele zu Fragen des 
Alterns für das Jahr 2001: eine praxisbezogene Strategie" 
und über die Durchführung des Internationalen Aktionsplans 
zur Frage des Alterns"; 

2. verabschiedet die weltweiten Ziele zu Fragen des 
Alterns für das Jahr 2001" als eine praxisbezogene Strate
gie zu Fragen des Alterns und bittet die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich, diese Strategie zu unterstützen und die 
Richtlinien für die Aufstellung einzelstaatiicher Ziele zu 
Fragen des Alterns zu konsultieren"; 

3. bittet das Sekretariats-Zentrum für soziale Entwick
lung und humanitäre Angelegenheiten als federführendes 
Organ und als KoordinierungssteIle für die weltweiten Ziele, 
die Zielstrategien anhand der erzielten Ergebnisse und der 
sich neu eröffnenden Möglichkeiten regelmäßig zu aktuali
sieren und in Zusammenarbeit mit dem Internationalen 
Institut für Fragen des Alterns in Malta und anderen SteIlen 
die Indikatoren zur Feststellung der erzielten Fortschritte zu 
verbessern; 

4. bittet die Regionalkommissionen, den Mitgliedstaaten 
in ihrer Region bei der Aufstellung regionaler Ziele zu Fra
gen des Alterns für das Jahr 2001 behilflich zu sein, unter 

Berücksichtigung der weltweiten Ziele und der unterschied
lichen einzelstaatlichen Bedürfnisse in ihrer jeweiligen 
Region; 

5. bittet die Sonderorganisationen und die Organe der 
Vereinten Nationen, die technischen, organisatorischen und 
finanzieIlen Möglichkeiten für eine Stärkung des interin
stitutionellen Konsultationsprozesses, so auch der alle zwei 
Jahre stattfindenden Treffen zu Fragen des Altems, zu prü
fen und dem Verwaltungsausschuß für Koordinierung Maß
nahmen zur Behandlung vorzuschlagen; 

6. fordert den Generalsekretär auf, der dem Zentrum 
angehörenden Gruppe für Fragen des Alterns jede erdenk
liche Unterstützung in Fonn von regulären und außerplanmä
ßigen Ressourcen zukonunen zu lassen, damit sie ihr Mandat 
als federführende Stelle für das Aktionsprogramm zur Frage 
des Alterns für 1992 und danach erfüllen kann; 

7. begrUßt die Unterstützung, die dem Forschungsprojekt 
des Zentrums mit dem Titel "Auswirkungen der demographi
schen Veränderungen auf die Entwicklung: die Alterung der 
Weltbevölkerung" seitens des Bevölkerungsfonds der Ver
einten Nationen, der Regierung Schwedens und zweier nicht
staatlicher Organisationen gewährt wird, und bittet um die 
Fortsetzung der Unterstützung für dieses Projekt, das die 
Grundlage für die weltweiten Forschungsarbeiten des Zen
trums bildet; 

8. bittet die Mitgliedstaaten, einzelstaatiiche Sachver
ständige und Nachwuchs)leamte zu der dem Zentrum 
angehörenden Gruppe für Fragen des Alterns zu entsenden, 
um ausgewählte Zielstrategien zu unterstützen; 

9. ersucht die Kommission für soziale Entwicklung, auf 
ihrer dreiunddreißigsten Tagung eine infonnelle Ad-hoc
i\.rbeitsgruppe einzuberufen, mit dem Auftrag, die dritte 
Uberprüfung und Bewertung des Internationalen Aktions
plans zur Frage des Alterns vorzunehmen und Maßnabmen 
zur Unterstützung der Aufstellung einzelstaatlicher Ziele zu 
Fragen des Alterns in den nächsten zehn Jahren vorzuschla
gen; 

10. bittet interessierte Mitgliedstaaten und Organisationen, 
das Zentrum bei der Einrichtung und Unterhaltung einer 
Datenbank über Politiken und Programme zu Fragen des 
Alterns zu unterstützen, damit die bei den alle vier Jahre 
stattfindenden Überprüfungen gesammelten Daten systema
tisch erfaßt und den Mitgliedstaaten und anderen inter
essenten laufend zur Verfügung gestellt werden können; 

11. nimmt mit Dank Kenntnis von dem wichtigen Beitrag 
der Sekretariats-Hauptabteilung Presse und Infonnation zu 
der weltweiten Infonnationskampagne und ersucht die 
Hauptabteilung, ihre Arbeit zu Fragen des Alterns auch im 
kommenden Jahrzehnt fortzusetzen; 

12. nimmt außerdem mit Dank Kenntnis von der Initiative, 
der Sachkenntnis und dem Einsatz der nichtstaatlichen 
Stellen und bittet das Zentrum, die Möglichkeit zu unter
suchen, einen aus freiwilligen Beiträgen finanzierten nicht
staatlichen Beratungsausschuß zu schaffen, der das Sekretari
at bei der Förderung der Grundsätze der Vereinten Nationen 
für ältere Menschen'" und bei der Umsetzung des Aktions
plans und der Zielstrategien unterstützt; 

13. spricht dem Internationalen Institut für Fragen des 
Alterns ihre Anerkennung aus für sein Ausbildungsprogramm 
und die damit zusammenhängenden Aktivitäten und bittet die 
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einzelstaatlichen, region"'en und internationalen Organisatio
nen, eng mit dem Institut zusammenzuarbeiten~ 

14. bittet nachdrücklich die Vereinten Nationen, die Mit
gliedstaaten und die ni' htstaatlichen Organisationen, die 
Afrikanische Gesellsch für Gerontologie bei der Aus
arbeitung und Umsetz ng eines regionalen Aktivitäten
programms zu Fragen d sAlterns zu unterstützen; 

15. bittet interessierte itgliedstaaten und andere Stellen, 
die Möglichkeit der Erric tung eines Ausbildungsinstituts für 
Fragen des Alterns in L teinamerika und in der Karibik zu 
untersuchen; 

16. bittet die Mitgl edstaaten außerdem, großzügige 
Beiträge an den Treuh dfonds der Vereinten Nationen für 
das Altern zu entricht n, damit er seiner Funktion als 
operatives Instrument d s Programms der Vereinten N atio

. nen zur Frage des Alte s auch künftig nachkommen kann; 

17. bittet die Mitgli staaten, Unternehmen und Stiftun
gen, die Gesellschaft fü den Banyan-Fonds: Weltfonds für 
Fragen des Alterns zu u terstützen; 

18. bittet nachdrückli h das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen und ndere Entwicklungsorganisationen, 
eine mit Fragen des A erns befaßte Komponente in ihre 
regulären Programme a fzunehmen; 

19. ersucht den Gene sekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierz gsten Tagung unter dem Punkt 
"Soziale Entwicklung" ü r die Durchführung dieser Resolu
tion Bericht zu erstatten 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/87. Internationale usammenarbeit bei der Bekämp
fung der org isierten Kriminalität 

Die Generalversamml~ng, 

zutiefst beunruhigt ü~er den rapiden Anstieg und die 
geographische Ausbreitung der organisierten Kriminalität in 
ihren verschiedenen Fo eo, auf nationaler wie internationa
ler Ebene, wodurch der ntwicklungsprozeß untergraben, die 
Lebensqualität beeintr" htigt und die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten bedroht werden, 

in Anerkennung der N twendigkeit weltweiter Anstrengun
gen. die dem Ausmaß er innerstaatlichen und grenzüber
schreitenden Kriminali . t entsprechen, 

erinnernd an die Ver twortung, die die Vereinten Natio
nen auf dem Gebiet d Verbrechens verhütung und Straf
rechtspflege übernomm n haben, 

sowie daran erinne nd, daß der Achte Kongreß der 
Vereinten Nationen f' r Verbrechensverhütung und die 
Behandlung Straffällige Resolutionen mit dem Titel "Orga
nisierte Kriminalität" d "Verhütung und Bekämpfung der 
organisierten Kriminali "t" verabschiedet hat'I, 

ferner unter Hinwei auf ihre Resolutionen 44171 und 
44172 vom 8. Dezem r 1989, 45/121 und 45/123 vom 
14. Dezember 1990, 4 /152 vom 18. Dezember 1991 und 
S-1712 vom 23. Febru 1990 sowie die Resolution 1989170 
des Wirtschafts- und ozialrats vom 24. Mai 1989 und 
Kennmis nehmend vo der Ratsresolution 1992/23 vom 
30. Juli 1992, 

eingedenk dessen, daß der Achte Kongreß die Möglichkei
ten und Wege zur weiteren Verstärkung der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität untersucht hat und die Richtlinien für die 
Verhütung und Bekämpfung der organisierten Kriminalität" 
und Musterverträge zu dieser Frage" verabschiedet hat, 

mit Genugtuung die Ergebnisse begrüßend, die auf dem 
vom 21. bis 23. November 1991 in Versailles (Frankreich) 
abgehaltenen Ministertagung über die Schaffung eines 
wirksamen Programms der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege" 
erzielt wurden, 

in dankbarer Anerkennung der Arbeit, die von der Kom
mission für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 
während ihrer vom 21. bis 30. April 1992 in Wien abgehal
tenen ersten TagungSS geleistet wurde, 

feststellend, daß die vom 27. bis 31. Mai 1991 in 
Smolenice (Tschechoslowakei) abgehaltene Tagung der Ad
hoc-Sachverständigentagung über Strategien zur Bekämpfung 
der grenzüberschreitenden Kriminalität und das vom 21. bis 
25. Oktober 1991 in Suzdal (Russische Föderation) ver
anstaltete Internationale Seminar über organisierte Kriminali
tät wichtige Empfehlungen auf diesem Gebiet abgegeben 
haben56, 

sowie feststellend, daß die vom Ressourcenausschuß für 
grenzüberschreitende Kriminalität des Internationalen wissen
schaftlichen und fachlichen Beirats für das Programm der 
Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Straf
rechtspflege einberufene Tagung, die vom 23. bis 28. März 
1992 in eourmayeur (Italien) stattfand, zu dem Entwurf 
eines Rahmenplans für eine internationale Konferenz über 
Geldwäsche und die Kontrolle von Geldbewegungen" 
geführt hat, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1992/24 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 30. Juli 1992, in der der Rat be
schloß, daß das Thema "Maßnalunen gegen innerstaatliche 
und grenzüberschreitende Wirtschaftskriminalität, organisier
te Kriminalität und Umweltkriminalität: einzelstaatliche Er
fahrungen und internationale Zusammenarbeit" in die vorläu
fige Tagesordnung des Neunten Kongresses der Vereinten 
Nationen für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straff'alliger aufgenommen werden könnte, 

erneut erkllJrend, daß der Bekämpfung aller Aktivitäten 
der organisierten Kriminalität Vorrang eingeräumt werden 
muß, so auch der Bekämpfung des unerlaubten Waffenhan
dels und des Handels mit Suchtstoffen, des Diebstahls von 
Kulturgut, der Geldwäsche, der Unterwanderung legitimer 
Wirtschaftstätigkeiten und der Korruption öffentlicher Be
diensteter, 

unter Hervorhebung der Rolle, die dem Programm der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü
tung und Strafrechtspflege in dieser Hinsicht zukommt, 

I. bittet die Mitgliedstaaten nachdrücklich, die Anwen
dung der Richtlinien für die Verhütung und Bekämpfung der 
_ organisierten Kriminalität2 auf nationaler wie auch auf 
internationaler Ebene wohlwollend in Erwägung zu ziehen; 

2. bittet die Mitgliedstaaten, in Zusammenarbeit mit den 
internationalen staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio
nen bei der besseren Aufklärung der Öffentlichkeit behilflich 
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zu sein, damit die breite Mitwirkung der Öffentlichkeit an 
Maßnahmen gegen die organisierte Kriminalität und Unter
stützung für solche Maßnahmen sichergestellt ist; 

3. bittet die Mitgliedstaaten außerdem, dem Generalse
kretär auf Ersuchen ihre Rechtsvorschriften betreffend die 
Geldwäsche, das Aufspüren, die Beschlagnahme und den 
Verfall von Gewinnen aus Straftaten sowie die Uberwachung 
umfangreicher Bartransaktionen und andere Maßnahmen zu 
übermitteln, damit sie den Mitgliedstaaten zur Verfügung 
gestellt werden können, die Rechtsvorschriften auf diesen 
Gebieten erlassen beziehungsweise weiterentwickeln wollen; 

4. ersucht die Kommission für Verbrechensverhütung 
und Straftechtspflege, sich auch weiterhin mit den Möglich
keiten einer Verstärkung der internationalen Zusammenarbeit 
bei der Bekämpfung der organisierten Kriminalität zu befas
sen und dabei die in internationalen Gremien vorgetragenen 
Meinungen der Regierungent internationalen Organisationen 
und nichtstaatlichen Organisationen zu berücksichtigen und 
der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Ta
gung über den Wirtschafts- und Sozialrat ihre Auffassungen 
vorzulegen; 

5. ersucht die Kommission außerdem, für die laufende 
Überprüfung und Analyse der Häufigkeit der grenzüber
schreitenden organisierten Kriminalität und die Verbreitung 
von diesbezüglichen Informationen Sorge zu tragen; 

6. fordert die Mitgliedstaaten, internationalen Organisa
tionen und interessierten nichtstaatlichen Organisationen auf. 
mit den Vereinten Nationen bei der Veranstaltung praxis
orientierter Workshops, Forschungsprojekte und Ausbil
dungsprogramme zur Behandlung spezifischer Aspekte der 
organisierten Kriminalität eng zusammenzuarbeiten. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/88. Wege zur vollständigen Integration der Behin
derten in die GeseIIsebaft: Ein fortlaufendes 
Weltnktionsprogramm 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf alle ihre einschlägigen Resolutionen, so 
auch die Resolutionen 37/52 und 37/53 vom 3. Dezember 
1982 sowie 46/96 vom 16. Dezember 1991 und Kenntnis 
nehmend von dem Beschluß 1992/276 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 30. Juli 1992 und von der Resolution 
1992/48 der Menschenrechtskommission vom 3. März 
1992", 

Kenntnis nehmend von den während der Behindertendeka
de der Vereinten Nationen erzielten Fortschritten, zu denen 
ein stärkeres Bewußtsein und ein breiteres Wissen über 
Behindertenfragen gehören, sowie von der größeren Rolle 
der Behinderten und ihrer Organisationen und der Weiter
entwiCklung des Behindertenrechts, 

im Bewußtsein der großen Hindernisse, die sich der 
Umsetzung des Weltaktionsprograrnms für Behinderte" in 
den Weg stellen, darunter in erster Linie unzureichende 
Mittelzuweisungen, 

eingedenk dessen, daß den Behinderten die Möglichkeit 
geboten werden muß, auf allen Gebieten der Gesellschaft 
ihren Platz als vollwertige Bürger einzunehmen, 

zutiefst besorgt über die wachsende Zahl derjenigen, die 
infolge von Armut und Krankheit, von Kriegen und Bürger
kriegen sowie von demographischen Faktoren und Um
weltfaktoren, einschließlich Naturkatastrophen und katastro
phalen U nfallen, zu Behinderten werden, 

in dankbarer Anerkennung der Tätigkeit des Sekretariats
Zentrums für soziale Entwicklung und humanitäre Angele
genheiten als der Koordinierungsstelle für Behindertenfragen 
im System der Vereinten Nationen, 

in Anerkennung dessen, daß der derzeit vor sich gehende 
Prozeß der Ausarbeitung von Rahmenbestimmungen zur 
Herstellung von Chancengleichheit für Behinderte eine der 
wichtigen Initiativen der Dekade ist, 

Kenntnis nehmend von den vorgeschlagenen Maßnahmen 
im Hinblick auf eine langfristige Strategie zur Umsetzung 
des Weltaktionsprogramms bis zum Jahr 2000 und danach, 
die aus der im April 1992 in Vancouver (Kanada) abgehalte
nen Sachverständigentagung" hervorgegangen sind, 

mit Genugtuung über die Initiative, welche die Regierung 
Kanadas mit der Einberufung der am 8. und 9. Oktober 1992 
in Montreal (Kanada) abgehaltenen Internationalen Kon
ferenz der für die Lage der Behinderten zuständigen Minister 
ergriffen hat, 

nach sorgfliltiger Prüfung der verschiedenen Berichte und 
Erklärungen, die während ihrer Plenarsitzungen am 12. und 
13. Oktober 1992 abgegeben wurden"', welche dem Ab
schluß der Behindertendekade der Vereinten Nationen gewid·· 
met waren, 

mit Genugtuung über den Beschluß 1992/276 des Wirt
schafts- und Sozialrats, in dem der Rat empfohlen hat, den 
Freiwilligen Fonds für die Behindertendekade der Vereinten 
Nationen unter der neuen Bezeichnung "Freiwilliger Behin
dertenfonds der Vereinten Nationen" und mit einem neuen 
Mandat weiterzuführen61

, 

nach dankbarer Kenntnisnahme des Berichts des General
sekretärs" über die zweite Kontrollrunde betreffend die 
Umsetzung des Weltaktionsprograrnms und der Behinder
tendekade der Vereinten Nationen, 

1. erklärt erneut, daß das Weltaktionsprogramm für 
Behinderte, das einen soliden und innovativen Rahmen für 
Behindertenfragen vorgibt, noch immer gültig und wertvoll 
ist; 

2. weist von neuern darauf hin, daß es die Aufgabe der 
Regierungen ist, die Schranken und Hindernisse zu beseiti
gen oder beseitigen zu helfen, die sich der vollständigen 
Integration der Behindetten in die Gesellschaft entgegen
stellen, und unterstützt ihre Bemühungen um die Ausarbei
tung einzelstaatlicher Politiken zur Erreichung bestimmter 
Ziele; 

3. bittet die Regierungen nachdrücklich, unter Beweis zu 
stellen, daß sie entschlossen sind, die Lage der Behinderten 
zu verbessern, indem sie unter anderem 

a) eine entsprechende staatliche Stelle schaffen, die mit 
der Behindertenpolitik und mit der Gesamtkoordinierung 
betraut ist; 

b) Behindertenfragen im Rahmen integrierter sozialer 
Entwicklungspolitiken angehen, die mit anderen sozio-
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ökonomischen Fragen JrknüPft sind und Vorbeugungs- und c) die Schaffung einer Gruppe namhafter Persönlichkei-
Rehabilitationsmaßnahmen sowie die Herstellung von ten in Erwägung zieht, der auch Behinderte angehören und 
Chancengleichheit vorsehen, wobei das Ziel letztlich darin die den Auftrag hat, den Generalsekretär in bezug auf 
besteht. die vollständige Integration der Behinderten in die Behindertenfragen zu beraten; 
Gesellschaft zu erleichtern; 

c) je nach Bedarf im Einklang mit den in Beijing 
verabschiedeten Leitlinien für die Einrichtung und den 
Ausbau nationaler Koor~inierungskomitees für Behinderten
fragen oder ähnlicher roordinierungsorgane63 neue hoch
rangige nationale Koo dinierungskomitees oder ähnliche 
Koordinierungsorgane s haffen oder die bereits bestehenden 
verstärken; 

cf) den Aufbau von Behindertenorganisationen unter-
stützen und sich den lssensschatz zunutze machen, den 
sich die Behinderten er ihre Vertreter im Zuge des 
Entscheidungsfindungs rozesses angeeignet haben; 

e) nach Möglichkei behindertenbezogene Komponenten 
in die technischen Hi fsprogramme und die technischen 
Kooperationsprogramm aufnehmen; 

4. begrüßt die A srufung der Asiatisch-pazifischen 
Behindertendekade (19 3-2(02) durch die Wirtschafts- und 
Sozialkommission für sien und den Pazifik64

; 

5. den Beschluß der in Montreal 
(Kanada) abgehaltenen nternationalen Konferenz der für die 

. Lage der Behinderten z ständigen Minister. eine Ministeriel
le Arbeitsgruppe einzu tzen und die Frage weiter zu er
örtern; 

6. begrüßt ferner d e Initiative der Vereinigten Staaten 
von Amerika. in Zusammenarbeit mit den Vereinten Natio
nen im Herbst 1993 einelinternationale Behindertenkonferenz 
auszurichten; 

7. fordert nachdrü lieh dazu auf, daß bei der Planung, 
Koordinierung. Durch 'hrung und Kontrolle des Behinder
tenprogramms der Ve inten Nationen bestmöglicher Ge
brauch gemacht wird v n den bestehenden Stellen und Orga
nen der Vereinten Nati nen. so auch von den Regionalkom
missionen, den Sondero ganisationen, anderen zwischenstaat
lichen Gremien und ni htstaatlichen Organisationen. insbe
sondere den Behinderte organisationen. im Einklang mit den 
Bemühungen um die mstrukturierung und Straffung des 
Systems der Vereinten ationen sowie im Hinblick auf die 
kostenwirksamste Ve endung der Ressourcen; 

8. ersucht den Ge eralsekretär, das Hauptgewicht des 
Behindertenprogramms der Vereinten Nationen von der 
Bewußtseinsbildung au Maßnahmen zu verlagern. Behinder
tenfragen im Rahmen s Arbeitsprogramms des Systems 
der Vereinten Natione höhere Priorität einzuräumen und 
stärker in den Vorder nd zu rücken, und das Programm 
unter Heranziehung der orhandenen Ressourcen ausreichend 
mit Mitteln auszustatte , mit dem Ziel, die führende Rolle 
der Vereinten Natione als Katalysator für Veränderungen. 
als nonnsetzende Orga isation, als Forum für den Meinungs
austausch und zur Förd rung von Aktivitäten auf dem Gebiet 
der technischen Zus enarbeit zu stärken, indem er 

a) Behindertenfrag n in größerem Umfang und mit einer 
höheren Priorität in di Politiken, Programme und Projekte 
der Sonderorganisation neinbezieht; 

b) die Maßnahmen und die Hilfe auf die bedürftigsten 
Länder und Regionen konzentriert und besonders schutz
bedürftigen Gruppen b sondere Aufmerksamkeit schenkt; 

cf) in Zusammenarbeit mit allen interessierten Parteien 
Musterpilotprojekte einleitet, um den Mitgliedstaaten bei der 
Formulierung einer umfassenden und kohärenten Behinder
tenpolitik und praktisch durchführbaren Aktionsplänen 
behilflich zu sein. unter Berücksichtigung der verschiedenen 
soziokulturellen Faktoren und des unterschiedlichen wirt
schaftlichen Entwicklungsstandes; 

e) die Überprüfung der Übersetzung des Weltaktions
programms in die Amtssprachen der Vereinten Nationen 
abschließt. insbesondere der Ausdrücke "impairment", 
tldisability", "handicap" und "disabled person"; 

f) den Index der menschlichen Entwicklung des Ent
wicklungsprogramms der Vereinten Nationen mit dem Ziel 
überprüft, als einen der Faktoren der Lebensqualität in einer 
Gesellschaft eine Bewertung der Art und Weise aufzuneh
men, wie eine Gesellschaft ihre Behinderten behandelt; 

g) die anläßlich der Behindertendekade der Vereinten 
Nationen eingeführten interinstitutionellen Tagungen der 
Vereinten Nationen fortsetzt und diese Tagungen auf die 
Umsetzung des Weltaktionsprogramms konzentriert; 

h) das Statistische Amt des Sekretariats bittet. in enger 
Zusammenarbeit mit dem Zentrum für soziale Entwicklung 
und humanitäre Angelegenheiten und den entsprechenden 
Organisationen der Vereinten Nationen seine wichtige Arbeit 
der Sammlung von statistischen Daten über Behinderten
fragen fortzusetzen und aktualisierte Behindertenstatistiken 
herauszugeben; 

9. bittet die Kommission für soziale Entwicklung nach
drücklich, die Ausarbeitung von Rahmenbestimmungen zur 
Herstellung von Chancengleichheit für Behinderte zu be
schleunigen; 

10. regt an, daß bei bevorstehenden wichtigen Veranstal
tungen, namentlich auf der Weltkonferenz über Menschen
rechte im Jahr 1993. auf der Internationalen Konferenz über 
Bevölkerung und Entwicklung im Jahr 1994, während des 
Internationalen Jahres der Familie, das 1994 begangen wird, 
auf der Vierten Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen zur 
Herbeiführung von Gleichberechtigung. Entwicklung und 
Frieden im Jahr 1995 und auf dem Weltgipfel für soziale 
Entwicklung im Jahr 1995. Behindertenfragen behandelt 
werden. die einen Bezug zu dem Thema dieser Veranstaltun
gen haben; 

11. beschließt, den Freiwilligen Behindertenfonds der 
Vereinten Nationen gemäß der Resolution 46/96 der General
versammlung und dem Beschluß 1992/276 des Wirtschafts
und Sozialrats beizubehalten. und legt dem Generalsekretär 
nahe, einen Fächer von Finanzierungsmöglichkeiteß zur 
Unterstützung und Stärkung des Fonds zu sondieren. bei 
denen nicht nur die Mitgliedstaaten. sondern auch der 
Privatsektor einbezogen würde, unter gebührender Berück
sichtigung der Notwendigkeit einer grüßeren Transparenz in 
der Verwaltung des Fonds; 

12, appelliert an die Mitgliedstaaten, die jährliche Bege
hung des Internationalen Tages der Behinderten am 3, De
zember besonders hervorzuheben, mit dem Ziel, die Integra
tion der Behinderten in die Gesellschaft zu fördern; 
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13. ersucht den Generalsekretär. der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung unter dem Punkt 
"Soziale Entwicklung" über die Durchführung dieser Resolu
tion Bericht zu erstatten. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/89. Mrikanisches Institut der Vereinten Nationen 
für Verhrechensverhütung nnd die Behandlnng 
StralTälliger 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/153 vom 18. Dezem
ber 1991, 

in der Erwägung, daß der Kriminalität die große Sorge 
aller Nationen gilt und daß sie ein konzertiertes Vorgehen 
der internationalen Gemeinschaft erfordert, mit dem Ziel, 
Verbrechen zu verhüten, die Funktionsfähigkeit der Straf
rechtspflege und des Gesetzesvollzugs zu verbessern und 
eine stärkere Achtung der Rechte des einzelnen zu erreichen, 

im Bewußtsein der vitalen Rolle der regionalen Zusam
menarbeit beim Kampf gegen das Verbrechen sowie des 
potentiellen Beitrags, den interregionale und regionale 
Institute zur Verbrechensverhütung und zur Behandlung 
Straffalliger leisten können, 

in Anerkennung der Anstrengungen, die das Afrikanische 
Institut der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung 
und die Behandlung Straffalliger bislang unternommen hat, 
um seinem Auftrag unter anderem durch die Veranstaltung 
von Ausbildungsprogrammen und Regionalseminaren nach
zukommen. 

sich der finanziellen Schwierigkeiten bewußt, denen sich 
das Institut nach wie vor gegenübersieht, was darauf zurück
zuführen ist, daß viele Staaten der afrikanischen Region zur 
Kategorie der am wenigsten entwickelten Länder gehören 
und daher nicht über die erforderlichen Ressourcen zur 
Unterstützung des Instituts verfügen, 

in Anerkennung der dringenden Notwendigkeit, die 
internationale Zusammenarbeit bei der Verbrechensverhütung 
und auf dem Gebiet des Strafjustizwesens zu fördern und zu 
verstärken, sowie der Tatsache, daß diese Zusammenarbeit 
nur wirksam sein kann. wenn sie mit unmittelbarer Mitwir
kung der Empfangerstaaten und unter gebührender Berück
sichtigung ihrer Bedürfnisse und Prioritäten erfolgt, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über das Afrikanische Institut der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und die Behandlung Straffälliger"; 

2. dankt den Regierungen und zwischenstaatlichen Orga
nisationen, die das Institut bei der Wahrnehmung seiner Auf
gaben unterstützt haben; 

3. fordert die Regierungen sowie die zwischenstaatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen auf, das Institut in 
finanzieller und sonstiger Hinsicht stärker zu unterstützen, 
damit es seine Ziele erreichen kann, insbesondere auf den 
Gebieten Ausbildung, technische Hilfe, Beratung in Grund
satzfragen, Forschung und Datensammlung; 

4. ersucht den Generalsekretär erneut sicherzustellen, 
daß dem Institut im Rahmen der Gesamtmittelbewilligungen 
des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 

1992-1993 ausreichende Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden, damit es allen seinen Aufträgen in vollem Umfang 
und rechtzeitig nachkommen kann; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/90. Die Rolle der Genossenschaften im Lichte der 
neuen wirtschaftlichen und sozialen Tendenzen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/58 vom 8. Dezember 
1989, insbesondere deren Ziffer 4, und Kenntnis nehmend 
von der Resolution 1992/25 des Wirtschafts- und SozialTats 
vom 30. Juli 1992, 

mit Genugtuung über den Bericht des GeneTaisekretärs 
über die Stellung und die Rolle der Genossenschaften im 
Lichte der neuen wirtschaftlichen und sozialen Tenden
zen66

, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der grundsatzpolitisch 
orientierten Forschungsarbeiten des Sekretariats-Zentrums für 
soziale Entwicklung und humanitäre Angelegenheiten ÜbeT 
die Bedeutung der Genossenschaften für die Erreichung der 
sozialpolitischen Ziele, die in den Leitlinien für Strategien 
und Maßnahmen einer entwicklungsorientierten Sozialpolitik 
in naher Zukunft" enthalten sind, für deren Anwendung 
das Zentrum innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
als Koordinierungsstelle fungiert, 

eingedenk dessen, daß es 1995 hundert Jahre her sein 
wird, daß der Internationale Genossenschaftsbund gegründet 
wurde, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den wichtigen 
Empfehlungen im Bericht des Generalsekretärs", die darauf 
ausgerichtet sind, den bestmöglichen Ansatz für die Behand
lung der Frage der Genossenschaften sicherzustellen, in 
Anbetracht ihres bedeutsamen Beitrags zur Lösung wichtiger 
wirtschaftlicher und sozialer Probleme, 

mit Genugtuung über die Empfehlung in Ziffer 4 a) des 
Berichts des Generalsekretärs und eingedenk der beträcht
lichen Unterstützung, welche die Regierungen und die 
internationale Genossenschaftsbewegung für die Idee der 
Begehung eines internationalen Tages der Genossenschaften 
bekundet haben, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die staatlichen SteBen, 
die einzelstaatlichen Organisationen, die Genossenschaften 
vertreten, die Sonderorganisationen und anderen Organisatio
nen, insbesondere den Ausschuß für die Förderung des 
Genossenschaftswesens, für ihren wertvollen Beitrag, 

t. nimmt mit Dank Kenntnis von dem Bericht des 
Generalsekretärs über die Stellung und die RoBe der Genos
senschaften im Lichte der neuen wirtschaftlichen und 
sozialen Tendenzen66

; 

2. erklärt anläßlich des hundertsten Jahrestages der 
Gründung des Internationalen Genossenschaftsbundes den 
ersten Samstag im Juli 1995 zum Internationalen Tag der 
Genossenschaften und beschließt, die Möglichkeit zu er-
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wägen, auch in künftigen Jahren einen internationalen Tag 
der Genossenschaften zu begehen; 

3. legt den Regierungen nahe, bei der Ausarbeitung 
einzelstaatlicher Entwicklungsstrategien voll zu berücksichti
gen, welchen Beitrag enossenschaften zur Lösung wirt
schaftlicher, sozialer und umweltbezogener Probleme leisten 
können; 

4. legt dem Sekretari ts-Zentrum für soziale Entwicklung 
und humanitäre Angeleg nheiten nahe, seine Unterstützungs
und Koordinierungsmaß ahmen zu verstärken, damit die in 
den Leitlinien für Strate~' en und Maßnahmen einer entwick
lungsorientierten Sozial litik in naher Zukunft enthaltenen 
sozialpolitischen Zielse ungen erreicht werden; 

5. bittet die staatliqhen Stellen, die einzelstaatlichen 
Organisationen, die Genl>ssenschaften vertreten, die Sonder
organisationen und ande n Organisationen. insbesondere den 
Ausschuß für die Förde ng des Genossenschaftswesens, ihre 
Programme zur Untersili zung der internationalen Genossen
schaftsbewegung im men der vorhandenen Mittel beizu
behalten und weiter aus ubauen; 

6. bittet außerdem, ie es bereits der Wirtschafts- und 
Sozialrat in seiner Reso ution 1668 (LII) vom 1. Juni 1972 
tat, die Sonderorganisati nen, die ein maßgebliches Interesse 
am Genossenschaftswes~n haben, vor allem die Organisation 
der Vereinten Nationen I für industrielle Entwicklung, und 
andere Organisationen, jnsbesondere die Weltbank und den 
Internationalen Fonds ~r landwirtschaftliche Entwicklung, 
sowie andere in Betrac9t kommende internationale Genos
senschaftsorganisationeI1, die noch nicht Mitglied des Aus
schusses für die Förderu~g des Genossenschaftswesens sind, 
diesem so bald wie möglich beizutreten, damit dadurch, daß 
sie entsprechende Resso; rcen zu ihm beisteuern, seine Wirk
samkeit sichergestellt is ; 

7. ersucht den Gene alsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel die den ogrammen und Zielen der inter
nationalen Genossensch ftsbewegung seitens der Vereinten 
Nationen gewährte U nte stützung beizubehalten und noch zu 
erhöhen und der General ersammlung auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung einen B 'cht über die Stellung und die Rolle 
der Genossenschaften i Lichte der neuen wirtschaftlichen 
und sozialen Tendenze vorzulegen und darin auch die 
Fortschritte auf dem W< g zu diesem Ziel aufzuzeigen. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/91. Verbrechens erhötung und Strafrechtspßege 

Die Generalversamm ung, 

zutiefst beunruhigt ü r die hohen Kosten der Kriminalität, 
insbesondere in ihren neuen und grenzüberschreitenden 
Formen, und über die efahren, welche die Zunahme der 
Kriminalität für die icherheit des einzelnen und der 
Gemeinschaft sowie fü das Wohlergehen der Länder und 
der Völker darstellt, 

unter Betonung der N twendigkeit weltweiter Anstrengun
gen, die der Größenor nung der innerstaatlichen und der 
grenzüberschreitenden iminalität entsprechen, sowie einer 
verstärkten regionalen nd internationalen Zusammenarbeit 
zur Bekämpfung der minaHtät in allen ihren Formen und 
zur Verbesserung der lfksamkeit und Leistungsfähigkeit 
der Strafjustizsysteme, 

eingedenk der Ziele der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Verbrechens verhütung und Strafrechtspflege, 
insbesondere was die Verringerung der Kriminalität. eine 
leistungsfähigere und wirksamere Rechtsdurchsetzung und 
Rechtspflege, die Achtung vor den Menschenrechten und die 
Förderung eines Höchstmaßes an Fairneß, Menschlichkeit 
und pflichtgemäßem Verhalten betrifft, 

in der Erwtlgung, daß zahlreiche Staaten unter einem 
extremen Mangel an menschlichen und finanziellen Ressour
cen leiden, was sie daran hindert, auf die mit der Kriminali
tät zusammenhängenden Probleme auf angemessene Weise 
einzugehen, 

mit Dank Kenntnis nehmend von den Anstrengungen, die 
zahlreiche Staaten auf bilateraler Ebene unternehmen, um 
Hilfe und Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege bereitzustellen, 

eingedenk dessen, daß wirksame internationale Maßnah
men auf dem Gebiet der "erbrechensverhütung und Straf
rechtspflege eine wirksanle Zusammenarbeit und eine 
bessere Koordinierung aller Aktivitäten erfordern, die auf 
bilateraler und multilateraler Ebene im Zusammenhang damit 
durchgeführt werden, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen. in denen sie 
ihre Besorgnis über die wachsenden Bedürfnisse der Mit
gliedstaaten und über die Fähigkeit des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü
tung und Strafrechtspflege zum Ausdruck gebracht hat, 
diesen zu entsprechen. 

sowie unter Hinweis auf die Empfehlungen der vom 
21. bis 23. November 1991 in Versailles (Frankreich) 
abgehaltenen Ministertagung über die Schaffung eines wirk
samen Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet 
der Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege54

, die von 
der Generalversammlung in ihrer Resolution 461152 vom 
18. Dezember 1991 über die Schaffung eines wirksamen 
Programms der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege angenommen 
wurden und zu denen auch die in der Anlage zu jener 
Resolution enthaltene Grundsatzerklärung samt Aktions
programm gehören, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1992/1 des Wirt
schafts- und Sozialrats vom 6. Februar 1992, worin der Rat 
beschloß, die Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege zu schaffen, 

eingedenk der Aufgaben, die der Kommission auf Empfeh
lung der Ministertagung von der General versammlung und 
vom Wirtschafts- und Sozialrat in ihren entsprechenden 
Resolutionen übertragen wurden, 

in Anerkennung der Notwendigkeit einer geeigneten 
Unterstützungs struktur im Sekretariat, die in der Lage ist, die 
von der Generalversammlung in ihrer Resolution 461152 und 
vom Wirtschafts- und Sozialrat in seiner Resolution 1992/22 
vom 30. Juli 1992 vorgeschriebenen neuen Aufgaben 
durchzuführen, 

besorgt über die Diskrepanz zwischen dem Umfang der 
erforderlichen Arbeit und der Knappheit der Mittel, ein
schließlich der Mittel für praktische Maßnahmen, die zur 
Verfügung stehen, um den Mitgliedstaaten auf Antrag zu 
helfen, ihren dringendsten Bedürfnissen in bezug auf die 



VI. Resolutionen - Dritter Ausschuß 213 

Verhütung und Bekämpfung von Kriminalitätsproblemen 
gerecht zu werdent 

1. begrüßt die Einsetzung der Kommission für Ver
brechensverhütung und Strafrechtspflege und die Ergebnisse 
ihrer vom 21. bis 30. April 1992 in Wien abgehaltenen 
ersten Tagung55; 

2. begrüßt mit Genugtuung die Resolutionen des Wirt
schafts- und SoziaIrats 1992122, 1992/23 und 1992124 vom 
30. Juli 1992; 

3. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekre
tärs über die Maßnahmen zur Umsetzung der Grundsatz
erklärung und des Aktionsprogramms des Programms der 
Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhü
tung und Strafrechtspflege", über das Afrikanische Institut 
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und die 
Behandlung StraffaIliger''' sowie über die Verstärkung der 
internationalen Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der 
organisierten Kriminalitäeo; 

4. erkennt an, daß das Programm der Vereinten Nationen 
auf dem Gebiet der Verbrechens verhütung und Strafrechts
pflege einen besonderen Beitrag leisten kann in einer Welt, 
die bestrebt ist, ernste Probleme der Gewalttätigkeit und 
Kriminalität zu überwinden; 

5. erinnert an die Schwerpunktthemen t die der Wirt
schafts- und Sozialrat in seiner Resolution 1992/22 festgelegt 
hat, mit dem Ziel, der Kommission Orientierungshilfen für 
die Ausarbeitung eines detaillierten Programms und der 
Haushaltszuweisungen für den Zeitraum 1992-1996 zu 
geben: 

a) innerstaatliche und grenzüberschreitende Kriminalität, 
organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität, einschließ
lich Geldwäsche, und die Rolle des Strafrechts im Umwelt
schutz; 

b) Verbrechensverhütung in städtischen Gebieten, 
Jugendkriminalität und Gewaltkriminalität; 

c) Leistungsfähigkeit, Fairneß und Verbesserung der 
Leitung und Verwaltung der Strafjustizsysteme und damit 
zusammenhängenden Systemet mit gebührendem Gewicht 
auf dem Ausbau des Potentials der Entwicklungsländer zur 
regelmäßigen Sammlung, Zusammenstellung, Analyse und 
Verwendung von Daten bei der Ausarbeitung und Umset
zung geeigneter Politiken; 

6. ersucht den Generalsekretär, die operativen Aktivitä
ten und Beratungsdienste des Programms der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege im Rahmen der vorhandenen Mittel des 
ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen in einer 
Weise zu unterstützen, die der hohen Priorität und Wichtig
keit des Programms entspricht, unabhängig von den aus 
frei willigen Beiträgen zur Verfügung stehenden Mitteln; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdemt aus den vor
handenen Ressourcen angemessene Mittel für den Aufbau 
und Unterhalt der institutionellen Kapazität des Programms 
der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege bereitzustellen, damit das 
Programm den Ersuchen der Mitgliedstaaten um Hilfe auf 
diesem Gebiet nachkommen kann; 

8. ersucht den Generalsekretär ferner, dringend alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Unter-

abteilung Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege des 
Sekretariats-Zentrums für soziale Entwicklung und humanitä
re Angelegenheiten den Rang einer Abteilung erhält, wie in 
Resolution 46/152 empfohlen und im Einklang mit jener 
Resolution; 

9. ersucht den Generalsekretär, alle erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Kommission bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben als das wichtigste richt
liniengebende Organ auf dem Gebiet der Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege zu unterstützen und für die 
entsprechende Koordinierung aller einschlägigen Aktivitäten 
auf diesem Gebiet zu sorgen, insbesondere mit der Men
schenrechtskommission und der Suchtstoffkommission; 

10. bittet die in Betracht kommenden Finanzierungs
organisationen der Vereinten Nationen, zu erwägen, unter 
Berücksichtigung der von ihnen aufgestellten Prioritäten 
Aktivitäten auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege in ihre Finanzierungsprogramme auf
zunehmen und ihnen dabei den Vorrang einzuräumen, der 
den wachsenden Bedürfnissen der Mitgliedstaaten auf diesem 
Gebiet entspricht, und mit dem Programm der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege bei der Planung und Durchführung dieser 
Aktivitäten eng zusammenzuarbeiten; 

11. bittet die Regierungen, dem Programm der Vereinten 
Nationen auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege ihre volle Unterstützung zu gewähren und 
ihre finanziellen Beiträge zu dem Fonds der Vereinten 
Nationen für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege zu 
erhöhen. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/92. Einberufung eines Weltgipfels für soziale Ent
wicklung 

Die Generalversammlung t 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/139 vom 17. Dezem
ber 1991 und den Beschluß 1991/230 des Wrrtschafts- und 
Sozialrats vom 30. Mai 1991 sowie Kenntnis nehmend von 
der Ratsresolution 1992/27 vom 30. Juli 1992, 

nach Behamilung des Berichts des Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs 71 über die Konsultationen, um die der 
Wirtschafts- und Sozialrat in seinem Beschluß 19911230 
ersucht hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/199 vom 21. Dezem
ber 1990, mit der sie die Internationale Entwicklungsstrategie 
für die Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen 
verabschiedete, die als eines ihrer Hauptthemen die N otwen
digkeit einer Stärkung des gegenseitig förderlichen Verhält
nisses zwischen Wirtschaftswachstum und dem Wohl der 
Menschen behandelt, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 42/125 vom 
7. Dezember 1987, mit der sie die Leitlinien für Strategien 
und Maßnahmen einer entwicklungsorientierten Sozialpolitik 
in naher Zukunft" billigte, 

e/freut über die Unterstützung, die auf der vom 1. bis 
6. September 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten Kon
ferenz der Staats- und Regierung,chefs der nichtgebundenen 
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Länder" für die Einberhfung eines Weltgipfels für soziale 
Entwicklung bekundet worden ist, 

sich bewußt, daß eine ermehrte internationale Zusammen
arbeit im Dienste der wi schaftlichen und sozialen Entwick
lung maßgeblich zur stigung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherh it beitragen würde, 

überzeugt, daß die so iale Komponente einer bestandfahi
gen Entwicklung gefö dert werden muß, wenn ein mit 
sozialer Gerechtigkeit Hand in Hand gehendes Wirtschafts-
wachstum erzielt we soll, 

erneut erkillrend, jeder Staat das Recht und die 
Aufgabe hat, frei sein eigenen Prioritäten, Politiken und 
Ziele auf dem Gebiet d r sozialen Entwicklung im Einklang 
mit seiner Verfassungs und Rechtsordnung und entspre
chend den sozialen Ver ältnissen festzulegen, 

sich bewußt, daß . tel und Wege zur Beseitigung der 
weitverbreiteten Armut nd zur uneingeschränkten Ausübung 
der Menschenrechte, ei schließlich der bürgerlichen, politi
schen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, als 
miteinander verkuüpfte Ziele geprüft werden müssen, 

in Anerkennung des en, daß innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen ei ganzheitliches Vorgehen auf dem 
Gebiet der sozialen un wirtschaftlichen Entwicklung erfor
derlich ist, um die wei eichenden Erfahrungen des Systems 
auf diesen Gebieten s' ker zum Tragen zu bringen, 

betonend, daß Armut Arbeitslosigkeit und soziale Integra
tion in allen Gesellsch ften eng miteinander verkuüpft sind 
und ihre Auswirkung a f die Entwicklungsländer besonders 
nachhaltig ist, 

überzeugt, daß ein eltgipfel für soziale Entwicklung zu 
den Bemühungen all Länder um die Förderung einer 
bestandfähigen Entwi klung beitragen und Politiken zur 
Bekämpfung von ut und Arbeitslosigkeit in allen 
Gesellschaften fördern würde, 

1. dankt dem Gen sekretär und seinem Sonderbeauf-
tragten für ihre Bemü ungen bei der Führung umfassender 
Konsultationen in dies r Frage; 

2. begrüßt mit Be riedigung den Bericht des Sonder
beauftragten des Gene alsekretärs 71 betreffend das positive 
Ergebnis der Konsultationen über die Möglichkeit der 
Einberufung eines Welrgipfels für soziale Entwicklung; 

3. beschließt, Anf g 1995 einen Weltgipfel für soziale 
Entwicklung auf der E ene der Staats- und Regierungschefs 
einzuberufen 73; 

4. nimmt das groß ügige Angebot der Regierung Däne
marks, den Gipfel aus urichten, mit tiefer Dankbarkeit an; 

5. beschließt, daß er Gipfel folgende Ziele haben wird: 

a) die in Artikel 5 niedergelegten Ziele der Charta der 
Vereinten Nationen vo anzubringen, nämlich die Förderung 
der Verbesserung des Lebensstandards, der Vollbeschäfti
gung und der Vorau setzungen für wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritt u d Aufstieg, und "die Lösung inter
nationaler Probleme lirtschaftlicher. sozialer, gesundheitli
cher und verwandter "unter besonderer Betonung der 
Aspekte der sozialen ntwicklung; 

b) zum Ausdruck u bringen, daß sich alle Länder der 
Welt verpflichten, di Bedürfnisse der Menschen in den 

Mittelpunkt der Entwicklung und der internationalen Zu
sammenarbeit zu stellen und diese Bedürfnisse zu einem 
wichtigen Schwerpunkt der internationalen Beziehungen zu 
machen~ 

c) die internationale Zusammenarbeit auf bilateraler, 
regionaler und multilateraler Ebene durch staatliche, private 
und nichtstaatliche Initiativen zu beleben, um die Durch
führung von Sozialpolitiken zu unterstützen, die für einen 
jeweiligen Staat angemessen sowie wirksam und leistungs
fahig sind, und um Strategien zu formulieren, die allen 
Bürgern eine aktive Beteiligung an diesen Politiken ermögli
chen; 

d) Strategien in bezug auf Ziele, Politiken und Schwer
punktrnaßnahmen aufzustellen, die auf nationaler, regionaler 
und internationaler Ebene verabschiedet werden könnten, um 
im Kontext der verschiedenen Entwicklungsrealitäten 
Kernfragen zu behandeln, die für alle Länder auf dem Gebiet 
der sozialen Entwicklung gleichermaßen von Belang sind, 
und dabei den Bedürfnissen der am wenigsten entwickelten 
Länder besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

e) auf internationaler Ebene ein Bewußtsein von der 
Notwendigkeit eines Ausgleichs zwischen wirtschaftlicher 
Effizienz und sozialer Gerechtigkeit herauszubilden und zu 
prüfen, wie ein solcher Ausgleich in einem wachstums
orientierten, ausgewogenen und bestandfähigen Entwick
lungsumfeld im Einklang mit den auf nationaler Ebene 
festgelegten Prioritäten hergestellt werden kann; 

fJ sich kreativ mit der Interaktion zwischen der sozialen 
Funktion des Staates, den Reaktionen des Marktes auf 
soziale Forderungen und den Geboten einer bestandfähigen 
Entwicklung auseinanderzusetzen; 

g) die gemeinsamen Probleme von sozialen Randgruppen 
und benachteiligten Gruppen aufzuzeigen und die Integration 
dieser Gruppen in die Gesellschaft zu fördern, unter Beto
nung dessen, daß die Gesellschaften Chancengleichheit für 
alle ihre Mitglieder verwirklichen müssen; 

h) Rechtsschutzprogramme zu fördern, sich ftir wirksame 
Sozialfiirsorgeprogramme einzusetzen und die Bildung und 
Ausbildung verscbiedener Gruppen in allen Gesellschaften, 
darunter auch der Randgruppen und benachteiligten Gruppen, 
zu verbessern; 

i) eine größere Effektivität der sozialen Dienste zugun
sten der stärker benachteiligten Gruppen in der Gesellschaft 
sicherstellen zu helfen; 

j) die Notwendigkeit hervorzuheben, auf lokaler, natio
naler, regionaler und internationaler Ebene Ressourcen für 
die soziale Entwicklung zu mobilisieren; 

k) geeignete Empfehlungen für ein wirksameres Vorge
hen des Systems der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
sozialen Entwicklung abzugeben, insbesondere, was Maßnah
men und Politiken zur Neubelebung der Kommission für 
soziale Entwicklung betrifft; 

6. beschließt unter Berücksichtigung der in dieser 
Resolution aufgeführten Ziele, daß die alle Gesellschaften 
betreffenden und von dem Gipfel zu behandelnden Kern
fragen folgende sind: 

a) die Verbesserung der sozialen Integration, insbeson
dere der stärker benachteiligten Gruppen und Randgruppen; 
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b) Milderung und Venninderung der Annut; 

c) Steigerung der produktiven Beschäftigung; 

7. beschließt, einen allen Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen und Mitgliedern der Sonderorganisationen offen
stehenden Vorbereitungsausschuß einzusetzen. an dessen 
Arbeiten sich entsprechend der etablierten Praxis der 
Generalversammlung Beobachter beteiligen können; 

8. beschließt außerdem, daß der Vorbereitungsausschuß 
am Amtssitz der Vereinten Nationen im April 1993 eine 
einwöchige Organisationstagung und 1994 auf der Ebene der 
persönlichen Beauftragten der Staats- und Regierungschefs 
oder anderer entsprechend hochrangiger und von ihren 
Regierungen eigens hierzu bestimmter Vertreter drei Arbeits
tagungen von jeweils höchstens zehn Arbeitstagen Dauer 
abhalten wird; 

9. beschließt, daß der Vorbereitungsausschuß auf seiner 
Organisationstagung unter gebührender Berücksichtigung der 
gerechten geographischen Vertretung ein Präsidium wählen 
wird, dem das Gastgeberland Dänemark als Ex-officio
Mitglied angehören wird; 

10. beschließt, daß der Vorbereitungsausschuß 

a) die von den Organen, Organisationen und Program
men des Systems der Vereinten Nationen zu Fragen im 
Zusammenhang mit dem Weltgipfel für soziale Entwicklung 
vorgelegten Berichte prüfen wird; 

b) gemäß dieser Resolution die vorläufige Tagesordnung 
des Gipfels redigieren wird; 

c) die Entwürfe der Gipfelbeschlüsse ausarbeiten und 
dem Gipfel zur Behandlung und Verabschiedung vorlegen 
wird; 

d) andere geeignete Beschlüsse fassen wird, die für den 
Erfolg der Vorbereitungsarbeiten, der Ergebnisse des Gipfels 
und der Anschlußrnaßnahmen an den Gipfel erforderlich 
sind; 

11. ersucht den Generalsekretär, eine Ad-hoc-Sekretariats
einheit einzurichten, der Personal der entsprechenden 
Organisationen und Programme des Systems der Vereinten 
Nationen angehört und die die Aufgabe hat, den Vorberei
tungsprozeß und die Sacharbeit des Vorbereitungsausschus
ses zu unterstützen; 

12. empfiehlt der Kommission für soziale Entwicklung, 
1993 auf ihrer dreiunddreißigsten Tagung die Tagesordnung 
des Gipfels sowie die Frage der Abhaltung einer außer
ordentlichen Tagung zu prüfen, die ausschließlich der Frage 
des Gipfels gewidmet wäre und vor der ersten Arbeitstagung 
des Vorbereitungsausschusses im Jalu 1994 stattfinden 
würde; 

13. empfiehlt außerdem dem Wirtschafts- und Sozialrat, 
während des auf hoher Ebene stattfindenden Teils seiner 
Arbeitstagung im Jahr 1993 das Thema "Weltgipfel für 
soziale Entwicklung" zu behandeln; 

14. ersucht die Regionalkommissionen, den Weltgipfel für 
soziale Entwicklung unter besonderer Berücksichtigung der 
Soziallage in ihren jeweiligen Regionen in ihr Arbeits
programm für 1993 aufzunehmen und diesbezügliche 
Vorschläge zu unterbreiten sowie einen zusammenfassenden 
Bericht auszuarbeiten, der der Generalversammlung auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagung vorzulegen ist; 

15. ersucht die Organe, Organisationen und Programme 
des Systems der Vereinten Nationen sowie andere zwischen
staatliche Organisationen, insbesondere das Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen, das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen, die Internationale Arbeitsorganisation, 
die Weltgesundheitsorganisation, die Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, den 
Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen, das Zentrum der 
Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen, den 
Internationalen Währungsfonds und die Weltbank, zu den 
Vorbereitungen für den Gipfel in vollem Umfang beizutra
gen; 

16. empfiehlt dem Vorbereitungsausschuß, soweit ange
zeigt die Vorbereitungen für die für 1993 geplante Weitkon
ferenz über Menschenrechte und die für 1994 geplante 
Internationale Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung 
und deren Ergebnisse sowie die Vorbereitungen für die für 
1995 geplante Vierte Weltfrauenkonferenz vollauf zu be
rücksichtigen; 

17. ersucht die nichtstaatlichen Organisationen mit 
Konsultativstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat, soweit 
angezeigt und entsprechend der etablierten Praxis zu dem 
Gipfel und dem Vorbereitungsprozeß beizutragen; 

18. bittet den Generalsekretär, die für die Einleitung des 
Vorbereitungsprozesses für den Gipfel im Jahre 1993 
erforderlichen Ressourcen bereitzusteHen, unter anderem 
auch durch Neuverteilung; 

19. bittet den Generalsekretär außerdem, einen Treuhand
fonds zu schaffen und freiwillige Beiträge aus öffentlichen 
und privaten Quellen für die Finanzierung der zur Vor
bereitung und Durchführung des Gipfels erforderlichen 
zusätzlichen Aktivitäten zu mobilisieren; 

20. beschließt, daß die Mittel des Treuhandfonds zur 
Finanzierung der Mitwirkung der am wenigsten entwickelten 
Länder an dem Gipfel und am Vorbereitungsprozeß benutzt 
werden sollen; 

21. ersucht den Vorbereitungsausschuß, der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten und neunundvierzig
sten Tagung über den Stand der Arbeiten des Ausschusses 
und der Vorbereitungen für den Gipfel Bericht zu erstatlen. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47193, Verbesserung der Situation der Frauen im 
Sekretariat 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Artikel 1 und 101 der Charta der 
Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinweis auf Artikel 8 der Charta, der be
stimmt, daß die Vereinten Nationen die Gleichberechtigung 
von Männern und Frauen hinsichtlich der Anwartschaft auf 
alle Stellen in ihren Haupt- und Nebenorganen nicht ein
schränken, 

ferner unter Hinweis auf die entsprechenden Ziffern der 
Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau", 
insbesondere die Ziffern 79, 315, 356 und 358, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 2715 (XXV) vom 
15. Dezember 1970, in der sie sich erstmals mit der Frage 
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der Beschäftigung der ~rauen im Höheren Dienst befaßt hat, 
sowie auf alle einschläwgen Resolutionen, die sich seither 
mit dieser Frage besch' . gt haben, 

mit Besorgnis festst lend, daß das Ziel, bis Ende 1990 
einen Frauenanteil vo 30 Prozent an den der geographi
schen Verteilung unter egenden Stellen zu erreicben, nicht 
verwirklicht worden is 

unter Hinweis auf d in ihren Resolutionen 45/125 vom 
14. Dezember 1990,4 39 C vom 21. Dezember 1990 und 
461100 vom 16. Deze ber 1991 gesetzte Ziel, bis 1995 
einen Frauenanteil von insgesamt 35 Prozent an den der 
geographischen Verteilbng unterliegenden Stellen zu errei-
chen, I 

sowie unter Hinweis' auf das in der Resolution 45/239 C 
gesetzte Ziel, bis 1995 inen Frauenanteil von 25 Prozent an 
den Dienstposten der B soldungsgruppe 0-1 und darüber zu 
erreichen, 

in tiefer Sorge darüb ,daß es derzeit im Sekretariat keine 
Frau in der Rangebene eines Untergeneralsekretärs und nur 
eine Frau in der Range ene eines Beigeordneten Generalse· 
kretärs gibt, 

eingedenk dessen, d es für die Erreichung der von der 
Generalversammlung setzten Ziele unerläßlich ist, daß der 
Generalsekretär, insbesondere während der laufenden Um
strukturierungsphase, din sichtbares Zeichen setzt, 

mit Genugtuung ü r die Evaluierung und Analyse der 
Haupthindemisse, die sich der Verbesserung der Situation 
der Frauen im Sekre at entgegenstellen, wie sie im Bericht 
des Generalsekretärs a geführt werden", 

sowie mit Genugtuu g über das in dem Bericht des Gene
ralsekretärs umrissene tionsprogramm", das darauf abge
stellt ist, die Hindemi se zu überwinden, die sich der Ver
besserung der Situatio der Frauen im Sekretariat entgegen
stellen, 

I. Isekretär nacluJrücklich, das in seinem 
Bericht umrissene tionsprogramm durchzuführen, das 
darauf abgestellt ist, di Hindernisse zu überwinden, die sich 
der Verbesserung der Situation der Frauen im Sekretariat 
entgegenstellen, und s Ilt fest, daß sein sichtbares Eintreten 
für die Erreichung der von der Generalversammlung gesetz
ten Ziele unerläßlich i t; 

2. bittet den Gener sekretär außerdem nacluJrücklich, in 
Übereinstimmung mit er Charta der Vereinten Nationen der 
Einstellung und Beför erung von Frauen in Stellen, die der 
geographischen Ve ilung unterliegen, insbesondere in 
herausgehobene Fü ngs- und Leitungspositionen, grüßere 
Priorität einzuräumen, damit die in den Resolutionen 451125, 
45/239 C und 46/1 00 gesetzten Ziele verwirklicht werden, 
bis 1995 einen Fraue anteil von 35 Prozent insgesamt und 
von 25 Prozent an de Dienstposten der Besoldungsgruppe 
0-1 und darüber zu e eichen; 

3. bittet den Gen ralsekretär ferner nachdrücklich, die 
Möglichkeit, die sich durch den Prozeß der Neugestaltung 
der Vereinten Natione und die Einrichtung der Kommission 
für bestandfabige Ent icklung77 bietet, zu nutzen, um mehr 
Frauen in herausgeho ene Positionen zu befordern; 

4. bittet den Gen alsekretär nacluJrücklich, im Sekretari
at mehr Frauen aus n Entwicklungsländern und aus ande-

ren Ländern, die nur durch wenige Frauen vertreten sind, 
einzustellen; 

5. legt den Mitgliedstaaten nacluJrücklich nahe, die 
Anstrengungen zu unterstützen, welche die Vereinten 
Nationen und die Sonderorganisationen unternehmen, um 
den prozentualen Anteil der Frauen in der Laufbahngruppe 
Höherer Dienst und insbesondere in der Besoldungsgruppe 
0-1 und darüber zu erhöhen, indem sie mehr weibliche 
Bewerber namhaft machen, Frauen ermutigen, sich um freie 
Stellen zu bewerben, und nationale Listen weiblicher 
Bewerber aufstellen und diese dem Sekretariat, den Sonder
organisationen und den Regionalkommissionen zur Ver
fügung stellen; 

6. ersucht den Generalsekretär. im Rahmen der vor
handenen Mittel sicherzustellen, daß auch künftig eine 
geeignete Einrichtung vorhanden ist, die über Durchset
zungsbefugnisse verfügt und rechenschaftspflichtig ist und 
der ein für die Durchführung des Aktionsprogramms und der 
in dem Bericht über die Verbesserung der Situation der 
Frauen im Sekretariat" enthaltenen Empfehlungen zustän
diger Beamter in herausgehobener Position angehört, und 
daß diese Einrichtung während des Progranuns für den 
Zeitraum 1991-1995 noch ausgebaut wird; 

7. ersucht den Generalsekretär außerdem, sicherzustellen, 
daß der Kommission für die Rechtsstellung der Frau auf 
ihrer siebenunddreißigsten Tagung und der Generalversanun
lung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung ein Sachstands
bericht unterbreitet wird. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/94. Konvention über die Beseitigung jeder Fonn von 
Diskriminierung der Frau 

Die Generalversammlung, 

in Anbetracht dessen, daß nach den Artikeln 1 und 55 der 
Charta eines der Ziele der Vereinten Nationen darin besteht, 
die allgemeine Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unterschied, 
insbesondere auch ohne Unterschied nach Geschlecht, zu 
fördern, 

erklärend, daß Frauen und Männer gleichberechtigt an der 
sozialen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklung 
teilnehmen, gleichberechtigt zu ihr beitragen und gleichbe
rechtigt an besseren Lebensbedingungen teilhaben sollten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 34/180 vom 18. Dezem
ber 1979, mit der sie die Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau verabschiedet hat, 

sowie unter Hinweis auf ihre vorangegangenen Resolutio
nen über die Konvention und Kenntnis nehmend von der 
Resolution 1992/17 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
30. Juli 1992, 

Kenntnis nehmend von den am 4. Februar 1992 auf der 
Sechsten Tagung der Vertrags staaten der Konvention verab
schiedeten Beschlüssen 78, 

sich bewiiflt, daß die Umsetzung der Zukunftsstrategien 
von Nairobi zur Förderung der Frau" einen wichtigen 
Beitrag zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau und zur gesetzlichen und faktischen Gleichstellung von 
Mann und Frau leisten kann, 
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in Anbetracht des Gewichts, das die Weltkonferenz zur 
Überprüfung und Bewertung der Ergebnisse der Frauendeka
de der Vereinten Nationen für Gleichberechtigung, Entwick
lung und Frieden der Ratifikation der Konvention bezie
hungsweise dem Beitritt zu ihr beigemessen hat, 

nach Behandlung der Berichte des Ausschusses für die 
Beseitigung der Diskriminierung der Frau über seine zehnte79 

und elfte80 Tagung, 

feststellend, daß der Ausschuß übereingekommen ist, bei 
der Prüfung der Berichte die unterschiedlichen kulturellen 
und sozioökonomischen Systeme der Vertragsstaaten der 
Konvention gebührend zu berücksichtigen, 

sowie feststellend, wie wichtig die Kontrollfunktion des 
Ausschusses ist, wie zuletzt in der auf seiner elften Ta
gung" angenommenen allgemeinen Empfehlung Nr. 19 
über Gewalt gegen Frauen aufgezeigt wurde, 

besorgt über die erhöhte Arbeitsbelastung des Ausschus
ses, 

in der Überzeugung, daß es notwendig ist, Maßnahmen zu 
ergreifen, um es dem Ausschuß zu ermöglichen, die von den 
Vertragsstaaten vorgelegten Berichte sorgfältig und recht
zeitig zu prüfen, 

unter Hinweis darauf, daß es dem Generalsekretär nach 
Artikel 17 Absatz 9 der Konvention obliegt, dem Ausschuß 
das Personal und die Einrichtungen und Dienste zur Ver
fügung zu stellen, deren dieser zur wirksamen Wahrnehmung 
seiner Aufgaben bedarf, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44n3 vom 8. Dezem
ber 1989 und 45/124 vom 14. Dezember 1990, in denen sie 
unter anderem energisch die Auffassung des Ausschusses 
unterstützt hat, der Generalsekretär solle einer verstärkten 
Unterstützung des Ausschusses höhere Priorität einräumen, 

die allgemeine Empfehlung Nr. 19 des Ausschusses über 
Gewalt gegen Frauen nachdrücklich unterstützend, und mit 
dem Aufruf an die Vertragsstaaten, ihre periodischen 
Berichte im Einklang ntit dieser und anderen allgemeinen 
Empfehlungen des Ausschusses zu erstellen, 

mit Befriedigung feststellend, daß die intersessionelle 
Arbeitsgruppe der Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau die Prüfung des Entwurfs einer Erklärung zur Beseiti
gung von Gewalt gegen Frauen abgeschlossen hat, 

mit Genugtuung über andere allgemeine Empfehlungen, 
wie sie in den Berichten des Ausschusses über seine zehnte 
und elfte Tagung enthalten sind, 

I. gibt ihrer Genugtuung darüber Ausdruck, daß mehr 
und mehr Staaten die Konvention über die Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau ratifizieren beziehungs
weise ihr beitreten, und unterstützt die Empfehlung des 
Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau, auf diejenigen Vorbehalte hinzuweisen, die nicht im 
Einklang mit dem Ziel und Zweck der Konvention stehen; 

2. bittet nachdrücklich alle Staaten, die die Konvention 
noch nicht ratifiziert haben beziehungsweise ihr noch nicht 
beigetreten sind, dies möglichst bald zu tun; 

3. hebt hervor, wie wichtig es ist, daß die Vertragsstaa
ten ihren Verpflichtungen nach der Konvention genauestens 
nachkommen; 

4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs" über den Stand der Konvention über die Beseitigung 
jeder Form von Diskriminierung der Frau, und ersucht ihn, 
der Generalversammlung jährlich einen Bericht über den 
Stand der Konvention vorzulegen; 

5. nimmt außerdem Kenntnis von den Berichten des 
Ausschusses für die Beseitigung der Diskrintinierung der 
Frau über seine zehnte" und elfte'o Tagung; 

6. bittet die Vertragsstaaten der Konvention, alles in 
ihren Kräften Stehende zu tun, um ihre Erstberichte sowie 
die Zweitberichte und alle nachfolgenden periodischen 
Berichte über die Anwendung der Konvention gemäß deren 
Artikel 18 und gemäß den vom Ausschuß vorgegebenen 
Richtlinien vorzulegen und bei der Vorlage ihrer Berichte 
uneingeschränkt mit dem Ausschuß zusammenzuarbeiten; 

7. begrüßt die Anstrengungen, die der Ausschuß unter
nimmt, um seine Verfahren zu rationalisieren und die 
periodischen Berichte rascher zu behandeln sowie um 
Verfahren und Richtlinien für die Behandlung der Zweitbe
richte und aller nachfolgenden periodischen Berichte auszu
arbeiten, und legt dem Ausschuß nachdrücklich nahe, diese 
Anstrengungen fortzusetzen; 

8. begrüßt außerdem die im Einklang ntit der allgemei
nen Empfehlung Nr. 11 des Ausschusses" ergriffenen In
itiativen, regionale Ausbildungslehrgänge für die Ausarbei
tung und Redaktion von Berichten der Vertragsstaaten für 
Regierungsbeamte sowie Ausbildungs- und Informations
seminare für Staaten zu veranstalten, die den Beitritt zu der 
Konvention in Erwägung ziehen, und bittet die entsprechen
den Organe und Organisationen der Vereinten Nationen 
nachdrücklich, diese Initiativen zu unterstützen; 

9. anerkennt die besondere Bedeutung, die die periodi
schen Berichte der Vertragsstaaten der Konvention für die 
Bemühungen der Komntission für die Rechtsstellung der 
Frau um eine Überprüfung und Bewertung der Umsetzung 
der Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau 
in diesen Ländern besitzen; 

10. ersucht den Generalsekretär, sich auch künftig zu 
bemühen, Sekretariatspersonal, insbesondere Rechtssachver
ständige für die Anwendung von Menschenrechtsverträgen, 
sowie technische Mittel zur Verfügung zu stellen, damit der 
Ausschuß seine Aufgaben wirksam wahrnehmen kann; 

11. unterstatzt energisch die Auffassung des Ausschusses, 
wonach der Generalsekretär im Rahmen der vorhandenen 
Ressourcen der Stärkung der fachlichen und sachlichen 
Unterstützung des Ausschusses höhere Priorität einräumen 
sollte, insbesondere um ihm bei den vorbereitenden For
schungsarbeiten zu helfen; 

12. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Ressourcen und unter Berücksichtigung der diesbe
züglichen Empfehlungen des Ausschusses auch weiterhin für 
die Informationsverbreitung über den Ausschuß, seine 
Beschlüsse und Empfehlungen, die Konvention und das 
Konzept der Rechtskundigkeit in zumindest grundlegenden 
Fragen Sorge zu tragen beziehungsweise diese zu erleichtern 
und zu fördern; 

13. unterstatzt das Ersuchen des Ausschusses um eine 
längere Tagungsdauer und bittet, die zwölfte und dreizehnte 
Tagung des Ausschusses für drei Wochen anzuberaumen; 
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14. ersucht den Genlralsekretär sicherzustellen, daß dem mente, insbesondere die Vorbereitungen für die für 1995 ge-
Ausschuß ausreichende Unterstützung zuteil wird, und plante Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen für Gleich-
ersucht auch darum, aus dem bestehenden ordentlichen berechtigung, Entwicklung und Frieden sicherzustellen, 
Haushalt entsprechend Ressourcen für diesen Zweck zur 
Verfügung gestellt w rden, so daß der Ausschuß sich 
eingehend und rechtzei . g mit den von den Vertragsparteien 
vorgelegten Berichten efassen kann; 

15. beschließt, auf i r neunundvierzigsten Tagung zu 
überprüfen, ob der A sschuß seinen Rückstand bei der 
Behandlung der Berich verringern konnte; 

16. empfiehlt, daß d' Tagungen des Ausschusses soweit 
möglich so angesetzt erden, daß die Ergebnisse seiner 
Arbeit der Kommission für die Rechtsstellung der Frau noch 
im selben Jahr rechtze tig nachrichtlich übertnittelt werden 
können; 

17. ersucht den Gen ralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierz gsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser esolution vorzulegen und diesen 
Bericht der Kommissio für die Rechtsstellung der Frau auf 
ihrer neununddr~ißigst n Tagung zu übermitteln. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/95. Umsetzung d r Zukunftsstrategien von Nairobl 
zur Fördern g der Frau 

Die Generalversam lung, 

unter Hinweis auf ",Ie ihre einschlägigen Resolutionen, 
insbesondere die Resolution 44n7 vom 8. Dezember 1989, 
worin sie sich unter nderem den Zukunftsstrategien von 
Nairobi zur Förderun der Frau" bis zum Jahre 2000 
angeschlossen und d n Wichtigkeit bekräftigt hat und 
Maßnahmen zu deren sofortiger Umsetzung und zur all
gemeinen Realisierung der untereinander zusanunenhängen
den Gesamt- und Einze ziele der Frauendekade der Vereinten 
Nationen für Gleichbe echtigung, Entwicklung und Frieden 
festgelegt hat, 

sowie unter Hinwe's auf ihre Resolution 46/98 vom 
16. Dezember 1991, 

unter Berücksichtigu g der vom Wirtschafts- und Sozialrat 
seit seiner Resolution 1987/18 vom 26. Mai 1987 verab
schiedeten Resolution n zu Frauenfragen, 

in Bekräftigung ihr Entschlossenheit, die volle Mitwir
kung von Frauen an irtschaftlichen. sozialen, kulturellen, 
bürgerlichen und politi I ehen Angelegenheiten zu begünstigen 
und die Entwicklung, ie Zusammenarbeit und den Weltfrie
den zu fördern, 

im Bewußtsein des 
den die Kommission 
Sonderorganisationen, 
Ten Organisationen u 
Nationen sowie die en 
sationen zur Verbesse 

ichtigen und konstruktiven Beitrags, 
tir die Rechtsstellung der Frau, die 
. e Regionalkommissionen und ande
Organe des Systems der Vereinten 

prechenden nichtstaatlichen Organi
ng der Situation der Frau leisten, 

besorgt darüber, d die dem Sekretariats-Programm zur 
Förderung der Frau ur Verfügung stehenden Ressourcen 
nicht ausreichen, um ine angemessene Unterstützung des 
Ausschusses für die eseitigung der Diskriminierung der 
Frau und die wirksam Durchführung anderer Programmele-

mit Genugtuung über den Abschluß der Arbeiten an dem 
Entwurf einer Erklärung über die Beseitigung von Gewalt 
gegen Frauen durch die zwischen den Tagungen tätig 
werdende Arbeitsgruppe der Kommission für die Rechts
steIlung der Frau, 

in der Erwägung, daß die Förderung der Frau eine der 
Prioritäten der Vereinten Nationen für den Zweijahreszeit
raum 1992-1993 ist, 

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-

2. bekräftigt Abschnitt I Ziffer 2 der Empfehlungen und 
Schlußfolgerungen, die aus der ersten Überprüfung und 
Bewertung der Umsetzung der Zukunftsstrategien von 
N airobi zur Förderung der Frau hervorgegangen und in der 
Anlage zu der Resolution 1990/15 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 24. Mai 1990 enthalten sind, worin dazu 
aufgefordert wurde, das Tempo der Umsetzung der Zu
kunftsstrategien in der so entscheidenden letzten Dekade des 
zwanzigsten Jahrhunderts zu beschleunigen, da der Gesell
schaft bei einer Nichtverwirklichung der Strategien hohe 
Kosten in Fortn einer langsameren wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung, einer unzulänglichen Verwendung von 
Humanressourcen und eines geringeren Fortschritts der 
Gesellschaft insgesamt entstehen würden; 

3. bittet nachdrücklich die Regierungen, internationalen 
Organisationen und nichtstaatlichen Organisationen, die 
Empfehlungen umzusetzen; 

4. fordert die Mitgliedstaaten erneut auf, Politiken und 
Programmen im Zusammenhang mit dem Untertbema 
"Beschäftigung, Gesundheit und Bildung", insbesondere der 
Alphabetisierung, im Interesse der Eigenständigkeit der 
Frauen und der Mobilisierung einheimischer Ressourcen 
Vorrang einzuräumen und außerdem Fragen im Zusammen
hang mit der Rolle der Frau bei der wirtschaftlichen und 
politischen Entscheidungsfindung und bei Bevölkerungs-, 
Umwelt- und Infortnationsfragen Vorrang einzuräumen; 

5. bekräftigt die zentrale Rolle der Kommission für die 
Rechtsstellung der Frau in Angelegenheiten, die mit der 
Förderung der Frau zusammenhängen, und fordert die 
Kommission auf, die Umsetzung der Zukunftsstrategien bis 
zum Jahre 2000 auf der Grundlage der Zielsetzungen der 
Frauendekade der Vereinten Nationen für Gleichberechti
gung, Entwicklung und Frieden und deren Untertbema 
"Beschäfügung, Gesundheit und Bildung" weiter zu fördern, 
und bittet alle zuständigen Organe des Systems der Ver
einten Nationen nachdrücklich, dabei tatkräftig mit der 
Kommission zusammenzuarbeiten; 

6. ersucht die Kommission, bei der Behandlung des 
Entwicklungsfragen betreffenden Schwerpunktthemas auf 
ihrer siebenunddreißigsten Tagung und auf den darauf
folgenden Tagungen sicherzustellen, daß rechtzeitig ein 
Beitrag zu den Vorbereitungsarbeiten für bevorstehende 
große internationale Konferenzen geleistet wird, wie für die 
Weltkonferenz über Menschenrechte, die für 1993 anberaumt 
ist, die Internationale Konferenz über Bevölkerung und 
Entwicklung, die für 1994 anberaumt ist, die für 1995 
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anberaumte Vierte Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen für 
Gleichberechtigung, Entwicklung und Frieden und den 
ebenfalls für 1995 anberaumten Weltgipfel für soziale 
Entwicklung, und sich mit der Auswirkung der Technologie 
auf das Leben der Frau zu befassen; 

7. ersucht die Kommission außerdem, Frauen in den 
Entwicklungsländern, insbesondere in Afrika und den am 
wenigsten entwickelten Ländern, die viel mehr als andere 
unter den Auswirkungen der globalen Wirtschaftskrise und 
der schweren Auslandsschuldenlast leiden, besondere 
Aufmerksantkeit zu widmen und im Zuge der Behandlung 
des die Entwicklung betreffenden Schwerpunktthemas weite
re Maßnahmen zur Herstellung einer Chancengleichheit für 
diese Frauen und zu ihrer Integration in den Entwicklungs
prozeB zu empfehlen; 

8. macht sich den Beschluß 1992/272 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 30. Juli 1992 zu eigen über die Vor
bereitungen für die Vierte Weltfrauenkonferenz, in welcher 
der Rat Kenntnis genommen hat von der Resolution 36/8 der 
Kommission für die Rechtsstellung der Frau vom 20. März 
1992"', und dankt der Regierung Chinas für ihr Angebot, 
die Konferenz auszurichten, die vom 4. bis 15. September 
1995 in Beijing abgehalten werden soll; 

9. ersucht den Generalsekretär, bei der Ernennung des 
Generalsekretärs der Konferenz, Abschnitt A Ziffer 6 der 
Resolution 36/8 der Kommission zu berücksichtigen; 

10. ersucht den Generalsekretär außerdem sicherzustellen, 
daß entsprechende Mitarbeiter aus den Sekretariaten des 
Ausschusses für die Beseitigung der Diskriminierung der 
Frau und der Kommission für die Rechtsstellung der Frau in 
Übereinstimmung mit Resolution 40/108 der Generalver
sammlung vom 13. Dezember 1985 an den Vorbereitungs
arbeiten für die Weltkonferenz über Menschenrechte sowie 
an der Konferenz selbst teilnehmen; 

11. empfiehlt, die Methoden der Zusammenstellung und 
Sammlung von Daten auf den Gebieten weiterzuentwickeln, 
die für die Kommission von Interesse sind, und bittet die 
Mitgliedstaaten nachdrücklich, die Sammlung von nach Ge
schlechtern getrennten statistischen Angaben zu verbessern 
und zu erweitern und diese Angaben den zuständigen 
Organen des Systems der Vereinten Nationen zugänglich zu 
machen, mit dem Ziel, als Hintergrunddokument für die 
Vierte Weltfrauenkonferenz in allen Amtssprachen eine 
aktualisierte Ausgabe von The World:' Women 1970-1990: 
Trends and Statistics" (Frauen der Welt 1970-1990: Trends 
und Statistiken) erstellen zu lassen; 

12. betont im Rahmen der Zukunftsstrategien, wie wichtig 
es in Anbetracht der besonderen und dringenden Bedürfnisse 
der Entwicklungsländer ist, die Frauen vollständig in den 
Entwicklungsprozeß zu integrieren, und fordert die Mitglied
staaten auf, für jede Ebene besondere Ziel werte aufzustellen, 
um in ihren Ländern den Anteil der Frauen in Fach-, Ma
nagement und Leitungspositionen anzuheben; 

13. betont erneut, daß die Beseitigung sozioökonomischer 
Ungerechtigkeiten auf nationaler und internationaler Ebene 
als ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur vollständigen 
Verwirklichung der Gesamt- und Einzelziele der Zukunfts
strategien dringende Beachtung finden muß; 

14. bittet die Kommission nachdrücklich, ihre Arbeit am 
Entwurf einer Erklärung über die Beseitigung von Gewalt 

gegen Frauen abzuschließen und sie der Weltkonferenz über 
Menschenrechte zur Information vorzulegen; 

15. fordert nachdrücklich dazu auf, daß die zuständigen 
Organisationen der Vereinten Nationen und die Regierungen 
den speziellen Bedürfnissen behinderter Frauen sowie älteren 
Frauen und Frauen, die sich in Situationen befinden, in 
denen sie gefahrdet sind, so etwa wandernden Frauen und 
Flüchtlingsfrauen und ihren Kindern, besondere Beachtung 
schenken; 

16. macht sich die Empfehlung in Abschnitt B der Reso
lution 36/8 der Kommission zu eigen, wonach die regionalen 
Vorbereitungskonferenzen die Frage der Frauen im öffentli -
ehen Leben in ihre Tagesordnungen aufnehmen sollen, wie 
auch das Ersuchen, der Generalsekretär möge Infonnationen 
über Frauen im öffentlichen Leben in die Vorbereitung des 
Schwerpunkuhemas "Frieden: die Frau im internationalen 
Entscheidungsfindungsprozeß" einbeziehen, die er für die 
Kommission auf ihrer neununddreißigsten Tagung im Jahre 
1995 durchführt; 

17. begrüßt die auf der Konferenz der Vereinten Nationen 
über Umwelt und Entwicklung auf allen Programmgebieten 
verabschiedeten Empfehlungen über Frauen, Umwelt und 
Entwicklung, insbesondere Kapitel 24 der Agenda 21 
"Globale Maßnahmen für die Frau zur Herbeiführung einer 
bestandfahigen und gerechten Entwicklung""; 

18. bittet nachdrücklich die Organe, Organisationen und 
Gremien der Vereinten Nationen, die aktive Mitwirkung von 
Frauen an der Planung und Durchführung der Programme für 
eine bestandfahige Entwicklung sicherzustellen, und ersucht 
die Regierungen, die Nominierung von Frauen als Vertreter 
in der Kommission für bestandfähige Entwicklung zu er
wägen77

; 

19. ersucht den Generalsekretär, bei der Ausarbeitung des 
system weiten mittelfristigen Plans zur Förderung der Frau 
für den Zeitraum 1996 bis 200 1 und bei der Integration der 
Zukunftsstrategien in die von der Generalversammlung ver
anlaßten Aktivitäten sektoralen Einzelfhemen besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, welche die drei Ziele Gleichbe
rechtigung, Entwicklung und Frieden übergreifend behandeln 
und bei denen es insbesondere um Alphabetisierung, Erzie
hung, Gesundheit, Bevölkerungsfragen, die Auswirkungen 
der Technologie auf die Umwelt und ihre Folgen für die 
Frau sowie um die volle Mitwirkung der Frau am Entschei
dungsfindungsprozeß geht, und ersucht ihn, die Regierung~n 
auch weiterhin bei der Stärkung ihrer natlOnalen MechanIS
men zur Förderung der Frau zu unterstützen; 

20. ersucht den Generalsekretär außerdem, den World 
Survey on the Role of Wornen in Development" (WeIt
überblick über die Rolle der Frau in der Entwicklung) in 
Anbetracht seiner Wichtigkeit auch künftig zu aktualisieren 
und dabei besonderes Gewicht auf die negativen Folgen der 
schwierigen Wirtschaftslage für die meisten Entwicklungs
länder, insbesondere für die Lebensbedingungen der Frauen, 
zu legen und den sich verschlechternden Bedingungen für 
eine Eingliederung der Frauen in den Arbeitsmarkt sowie 
den Auswirkungen der sinkenden Sozialausgaben auf die 
Möglichkeiten der Frauen auf dem Gebiet der Bildung, des 
Gesundheitswesens und der Kinderbetreuung besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken, und dem Wirtschafts- und 
Sozialrat über die Kommission 1993 eine vorläufige Fassung 
des aktualisierten World Survey on the Role of Wornen in 
Development und 1994 eine endgültige Fassung vorzulegen; 
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21. ersucht die RegIerungen, Bewerbungen von Frauen 
den Vorrang zu geben'i' wenn sie Bewerbungen für offene 
Stellen im Sekretariat insbesondere auf Leitungsebene, 
unterbreiten, und ersu ht den Generalsekretär, Bewerbe
rinnen aus unterrepräSentierten und nicht repräsentierten 
Entwicklungsländern i der Prüfung dieser Bewerbungen 
besonders zu berücksie tigen; 

22. ersucht den Gen ralsekretär, an die Regierungen, die 
Organisationen des Sy teIDS der Vereinten Nationen, ein
schließlich der Region ommissionen und der Sonderorgani
sationen, sowie an die wischenstaatlichen und nichtstaatli
chen Organisationen d' Bitte zu richten, dem Wirtschafts
und Sozialrat über die ommission regelmäßig über die auf 
allen Ebenen unternonu;nenen Aktivitäten zur Umsetzung der 
Zukunftsstrategien BeriCht zu erstatten; 

23. ersucht den Ge1eralsekretär außerdem, im ordentli
chen Haushalt der Vi inten Nationen auch künftig Mittel 
filr die Ausstrahlung de wöchentlichen Rundfunkprogramme 
über Frauen bereitzuste len und dabei ausreichende Mittel filr 
Rundfunksendungen i verschiedenen Sprachen vorzusehen 
sowie die Koordinie ngsstelle filr Frauenfragen in der 
Sekretariats-Hauptabte lung Presse und Information auszu
bauen, die im Benehm n mit dem Sekretariats-Zentrum für 
soziale Entwicklung d humanitäre Angelegenheiten ein 
wirksameres Progr der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
Förderung der Frau ge talten sollte; 

24. ersucht den Ge eralsekretär ferner, in seinen Bericht 
über die Umsetzung er Zukunfts strategien an die acht
undvierzigste Tagung er Generalversammlung eine Beur
teilung der jüngsten~n' wicklungen aufzunehmen, welche die 
auf der nächsten Tagu g der Kommission zu behandelnden 
Schwerpunktthemen treffen, und der Kommission eine 
Zusammenfassung der von den Delegationen im Laufe der 
Debatte in der Vers lung vorgebrachten diesbezüglichen 
Auffassungen zuzulei~n; 

25. empfiehlt der Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau als Vorbereitung' rgan für die Vierte Weltfrauenkon
ferenz, auf ihrer nächs n Tagung zu prüfen, wie relevant die 
Resolutionen für sie ind, die auf der 1985 abgehaltenen 
Weltkonferenz zur Üb rprüfung und Bewertung der Ergeb
nisse der Frauendek e der Vereinten Nationen: Gleichbe
rechtigung, Entwicklu g und Frieden redigiert worden sind, 
mit dem Ziel, Doppel it zu vermeiden und unter Berück
sichtigung der Tatsac ,daß diese Resolutionen weder von 
der Konferenz verabsc iedet noch von der Generalversamm
lung behandelt worde sind; 

26. ersucht den Ge eralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvier igsten Tagung über die zur Durch
führung dieser Resol ion getroffenen Maßnahmen Bericht 
zu erstatten; 

27. ersucht den G eralsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihre achtundvierzigsten Tagung unter dem 
Punkt "Förderung der rau" über den Stand der Vorbereitun
gen für die Vierte We frauenkonferenz Bericht zu erstatten; 

28. beschließt, die msetzung der Zukunftsstrategien bis 
zum Jahr 2000 auf i er achtundvierzigsten Tagung unter 
dem Punkt "Förderun der Frau" zu behandeln. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/96. Gewalt gegen Wanderarbeiterinnen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß die Charta der Vereinten 
Nationen den Glauben an die Menschenrechte und Grund
freiheiten, an die Würde und den Wert der menschlichen 
Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
bekräftigt, 

in Bekrilftigung der Grundsätze in der Konvention über die 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, die 
von der Generalversammlung mit ihrer Resolution 34/180 
vom 18. Dezember 1979 verabschiedet wurde und die in der 
Anlage zu der genannten Resolution enthalten ist, 

feststellend, daß zahlreiche Frauen aus Entwicklungs
ländern sich auf der Suche nach einem Lebensunterhalt für 
sich und ihre Familien in Länder begeben, in denen größerer 
Wohlstand herrscht, und gleichzeitig anerkennend, daß es die 
oberste Pflicht der Staaten ist, auf die Schaffung von 
Bedingungen hinzuwirken, unter denen ihre Bürger Beschäf
tigung finden können, 

in der Erwilgung, daß Armut, Arbeitslosigkeit und andere 
sozioökonomische Situationen in ihren Heimatländern die 
Menschen, einschließlich Frauen, dazu veranlassen, Beschäf
tigung in anderen Ländern zu suchen, 

sowie in der Erwilgung, daß es die Pflicht der Herkunfts
länder ist, die Interessen ihrer Bürger. die in anderen 
Ländern Beschäfügung suchen oder erhalten, zu schützen 
und zu fördern, ihnen eine entsprechende Ausbildung be
ziehungsweise Bildung zu vennitteln und sie über ihre 
Rechte und Pflichten in den Ländern, in denen sie beschäf
tigt sind, zu informieren, 

im Bewußtsein der moralischen Verpflichtung der Aufnah
me- beziehungsweise Gastländer, die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten aller Menschen innerhalb ihrer Grenzen zu 
gewährleisten, einschließlich der Wanderarbeiter und insbe
sondere der Wanderarbeiterinnen, die aufgrund ihres Ge
schlechts und der Tatsache, daß sie Ausländerinnen sind, in 
zweifacher Hinsicht geflihrdet sind, 

mit Besorgnis über die immer zahlreicheren Meldungen, 
wonach Arbeitgeber in manchen Gastländern schwere 
Übergriffe und Gewalttaten gegen die Person von Wander
arbeiterinnen begehen, 

betonend, daß Gewalthandlungen gegen Frauen den Genuß 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten durch die Frauen 
beeinträchtigen oder unmöglich machen, 

in der Oberzeugung, daß es erforderlich ist, alle Formen 
der Diskriminierung der Frau zu beseitigen und sie vor 
Gewalt aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit zu schützen, 

1. bringt ihre ernste Besorgnis zum Ausdruck über die 
Not der Wanderarbeiterinnen, die Opfer von körperlicher, 
psychischer und sexuener Mißhandlung beziehungsweise 
Belästigung werden; 

2. ruft alle Länder, insbesondere die Herkunfts- und die 
Aufnahmeländer, auf, zusammenzuarbeiten, indem sie durch 
geeignete Schritte sicherstellen, daß die Rechte der Wander
arbeiterinnen geschützt werden; 

3. bittet alle Staaten nachdrücklich, geeiguete Maßnah
men zu ergreifen, um Hilfsdienste für weibliche Gewaltopfer 
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sowie Mittel für ihre körperliche und psychische Rehahilita
tion zur Verfügung zu stellen; 

4. fordert die zuständigen Organe und Sonderorganisatio
nen des Systems der Vereinten Nationen, die zwischen
staatlichen Organisationen und die nichtstaatlichen Organisa
tionen auf, dem Generalsekretär über das Ausmaß des 
Problems Bericht zu erstatten und weitere Maßnahmen zur 
Verwirklichung der Ziele dieser Resolution zu empfehlen; 

5. beabsichtigt die Aufnahme des Themas der Gewalt 
gegen Wanderarbeiterinnen in die Tagesordnung der Vierten 
Weltfrauenkonferenz: Maßnahmen für Gleichberechtigung, 
Entwicklung und Frieden, die 1995 in Beijing stattfinden 
soll; 

6. ersucht den Generalsekretär, angesichts der Zeit
knappheit und bis zur Fertigstellung eines schriftlichen 
Berichts der Generalversammlung auf ihrer achtundvierzig
sten Tagung über die Kommission für die Rechtsstellung der 
Frau und den Wirtschafts- und Sozialrat unter dem Punkt 
"Förderung der Frau" einen vorläufigen mündlichen Bericht 
über die Durchführung dieser Resolution abzugeben. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/97. Durchführung des Ühereinkommens der Ver
einten Nationen gegen den unerlanbten Verkehr 
mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/146 vom 18. Dezem
ber 1990 und andere einschlägige Resolutionen, 

erneut erklärend. wie wichtig das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr 
mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen" für die Verbes
serung der internationalen Zusammenarbeit auf diesem Ge
biet unel für die weitere Stärkung der bestehenden internatio
nalen Ubereinkünfte zur Kontrolle von Suchtstoffen und 
psychotropen Stoffen ist, nämlich des Einheits-Übereinkom
mens von 1961 über Suchtstoffe~J und des genannten Über
einkommens in der durch das Protokoll von 1972 geänderten 
Fassung" und des Übereinkommens von 1971 über psycho
trope Stoffe", 

sowie in Bekräftigung der Politischen Erklärung und des 
Weltweiten Aktionsprogramms", die am 23. Februar 1990 
auf ihrer siebzehnten Sondertagung verabschiedet wurden, 

eingedenk dessen, daß das Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen 
und psychotropen Stoffen am 11. November 1990 in Kraft 
getreten ist und daß bisher 63 Staaten das Übereinkommen 
ratifiziert haben beziehungsweise ihm beigetreten sind, 

das Sekretariat dazu beglückwünschend, daß es den 
Wortlaut des Übereinkommens in den Amtssprachen der 
Vereinten Nationen verbreitet und dadurch dazu beigetragen 
hat, seine Bestimmungen breiteren Kreisen bekannt zu 
machen, 

1. nimmt Kenntnis von dem gemäß Resolution 45/146 
vorgelegten Bericht des Generalsekretärs"; 

2. bittet die Staaten nachdrücklich, soweit nicht bereits 
geschehen, das Übereinkommen so bald wie möglich zu 

ratifizieren und zu unterzeichnen, um ihm universalere 
Geltung zu verschaffen; 

3. bittet die Staaten außerdem nachdrücklich, die 
erforderlichen Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen 
zu treffen, um ihre innerstaatlichen Rechtsvorschriften in 
Einklang mit dem Geist und dem Geltungsbereich des 
Übereinkommens zu bringen; 

4. bittet die Staaten, soweit sie dazu in der Lage sind, 
die in dem Übereinkommen niedergelegten Maßnahmen 
vorläufig anzuwenden, bis es für jeden von ihnen in Kraft 
tritt; 

5. bittet nochmals nachdrücklich alle Staaten, soweit 
nicht bereits geschehen, das Einheits-Übereinkommen von 
1961 über Suchtstoffe und dieses Ubereinkommen in der 
durch das Protokoll von 1972 geänderten Fassung sowie das 
Übereinkommen von 1971 über psychotrope Stoffe zu 
ratifizieren oder ihnen beizutreten; 

6. ersucht das Programm der Vereinten Nationen für die 
internationale Drogenbekärnpfung, den Mitgliedstaaten auf 
entsprechendes Ersuchen auch weiterhin rechtliche Hilfe 
dabei zu gewähren, ihre einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, 
Politiken und Infrastrukturen im Hinblick auf die Durch
führung des Übereinkommens zur internationalen Drogenbe
kämpfung anzupassen sowie das für die Anwendung der 
neuen Gesetze verantwortliche Personal auszubilden; 

7. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über das vom 
Programm der Vereinten Nationen für die internationale Dro
genbekämpfung eingeleitete Programm regionaler Rechts
Workshops, das den Staaten helfen soll, Beschränkungen in 
ihren Rechtsvorschriften zu ermitteln, die sie an der vollin
haltlichen Durchführung der einschlägigen völkerrechtlichen 
Übereinkünfte hindern, und die geeigneten Maßnahmen und 
Vorkehrungen zur Überwindung dieser Beschränkungen aus
zuarbeiten; 

8. ersucht den Generalsekretär abermals, die Öffentlich
keitsarbeit bezüglich des Übereinkommens im Rahmen der 
vorhandenen Ressourcen und vor allem unter Heranziehung 
der Finanzmittel, die der Sekretariats-Hauptabteilung Presse 
und Information zur Verfügung stehen, zu fördern und zu 
unterstützen; 

9. ersucht den Generalsekretär, der General versammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/98, Achtung vor den in der Charta der Vereinten 
Nationen und im Völkerrecht verankerten 
Grundsätzen im Kampf gegen den Drogenmiß
brauch und den unerlaubten Drogenverkehr 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/101 vom 16. Dezem
ber 1991, 

sich bewußt, daß mit der Verabschiedung der Politischen 
Erklärung und des Globalen Aktionsprogramms" auf ihrer 
siebzehnten Sondertagung, die der Frage der internationalen 
Zusammenarbeit gegen die unerlaubte Gewinnung von 
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Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, das unerlaubte 
Angebot dieser Stoffe, d" unerlaubte Nachfrage danach, den 
unerlaubten Verkehr d it und die unerlaubte Verteilung 
dieser Stoffe gewidmet ar, ein wichtiger Schritt auf dem 
Wege zur Harmonisie ng der von aUen unternommenen 
Bemühungen zur Bek" fung dieser Geißel der Menschheit 
getan wurde, 

in Bekräftigung des Z eis der Vereinten Nationen, freund
schaftliche, auf der Ach ng vor dem Grundsatz der Gleich
berechtigung und Selbs stimmung der Völker beruhende 
Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und 
andere geeignete Maßn1men zur Festigung des Weltfriedens 
zu treffen, 

überzeugt, daß eine . erstärkung der internationalen Zu
sammenarbeit und ein konzertiertes Vorgehen der Staaten die 
grundlegende Voraussedung für ein Herangehen an das Pro
blem des Drogenmißbra~hS und des unerlaubten Drogenver
kehrs ist, 

in der Erwägung, daß der internationale Kampf gegen den 
unerlaubten Drogenver hr in voller Übereinstimmung mit 
den in der Charta d~' Vereinten Nationen verankerten 
Grundsätzen und den ndsätzen des Völkerrechts geführt 
werden sollte, insbeson ere mit den Grundsätzen der Ach
tung vor der Souveräni" und der territorialen Unversehrtheit 
von Staaten, der Nichteinmischung in die inneren Angele
genheiten von Staaten u~d der Nichtanwendung beziehungs
weise Nichtandrohung ~on Gewalt in den internationalen 
Beziehungen, I 

1. bekräftigt, daß er Kampf gegen den Drogenmiß
brauch und den unerlau ten Drogenverkehr auch in Zukunft 
auf der Grundlage de strikten Achtung vor den in der 
Charta der Vereinten ationen und im Völkerrecht ver
ankerten Grundsätzen g führt werden sollte, insbesondere der 
Grundsätze der Achtun~ der Souveränität und der tetritoria
len Unversehrtheit vo ' Staaten und der Nichtanwendung 
beziehungsweise der ichtandrohung von Gewalt in den 
internationalen Beziehu gen; 

2. fordert alle St ten auf, sich verstärkt für eine 
wirksame Zusammen it bei den Bemühungen um eine 
Bekämpfung des Drog nmißbrauchs und des unerlaubten 
Drogenverkehrs einzus tzen, um so zur Schaffung eines 
Klimas beizutragen, s der Verwirklichung dieses Ziels 
förderlich ist, und davo Abstand zu nehmen, diese Frage zu 
politischen Zwecken benutzen; 

3. erklärt erneut, <laß der internationale Kampf gegen 
den Drogenhandel keimbsfalls einen Verstoß gegen die in der 
Charta der Vereinten Nationen und im Völkerrecht ver
ankerten Grundsätze rethtfertigen darf, insbesondere gegen 
das Recht aller Völker ihren politischen Status ohne Ein
mischung von außen fr i zu bestimmen und ihrer wirtschaft
lichen, sozialen und k Iturellen Entwicklung nachzugehen, 
und daß jeder Staat die flicht hat, dieses Recht im Einklang 
mit den Bestimmunge der Charta zu achten; 

4. bittet den Gene Isekretär, bei der Erstellung seines 
Berichts an die Gener versammlung auf ihrer achtundvier
zigsten Tagung, sowie en Exekutivdirektor des Programms 
der Vereinten Nationen ör die internationale Drogenbekämp
fung, die in dieser R solution niedergelegten Grundsätze 
auch künftig zu beTÜc sichtigen; 

5. beschließt, auf hrer achtundvierzigsten Tagung die 
Frage der Achtung vor den in der Charta der Vereinten N a-

tionen und im Völkerrecht verankerten Grundsätzen im 
Kampf gegen den Drogenmißbrauch und den unerlaubten 
Drogenverkehr unter dem Punkt "Internationale Drogenbe
kämpfung" zu behandeln. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/99. Prüfung des Standes der internationalen Zu
sammenarheit gegen die unerlaubte Gewinnung 
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, den 
unerlaubten Verkauf dieser Stoffe, die unerlaub
te Nachfrage danach, den unerlaubten Verkehr 
damit und die unerlaubte Verteilung dieser 
Stoffe 

Die Generalversammlung) 

zutiefst besorgt darüber, daß die unerlaubte Gewinnung 
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, der unerlaubte 
Verkehr damit und der Mißbrauch dieser Stoffe jeden Tag 
zunehmen und daß diese unerlaubten Aktivitäten eine 
wachsende Zahl von Opfern fordern, 

die Auffassung vertretend, daß sich die weltweite Situation 
in bezug auf den Drogenmißbrauch und den unerlaubten 
Drogenverkehr trotz des kontinuierlichen und energischen 
Kampfes, den die Länder auf lokaler, regionaler, bilateraler 
und multilateraler Ebene führen, und trotz einiger ennutigen
der Entwicklungen weiter verschlechtert, 

in der Überzeugung, daß in Anbetracht des Ausmaßes und 
des globalen Charakters des Drogenproblems die inter
nationale Zusammenarbeit in Übereinstimmung mit den 
internationalen Verträgen über die Drogenbekämpfung, dem 
auf ihrer siebzehnten Sondertagung verabschiedeten Weltwei
ten Aktionsprogramm93

• der von der Internationalen Kon
ferenz über Drogenmißbrauch und unerlaubten Suchtstoffver
kehr verabschiedeten Umfassenden multidisziplinären Kon
zeption für künftife Aktivitäten zur Bekämpfung des 
Drogenmißbrauchs9 und anderen einschlägigen Konsens
dokumenten von grundlegender Bedeutung für die Bekämp
fung dieser Geißel ist, 

anerkennend, daß unter gewissen Umständen eine offen
sichtliche Verbindung zwischen der Armut und der Zunahme 
der unerlaubten Gewinnung von Suchtstoffen und psychotro
pen Stoffen und dem unerlaubten Verkehr damit besteht und 
daß Politiken, die auf eine alternative wirtschaftliche Ent
wicklung abgestellt sind, dazu beitragen können, diesem Pro
blem zu begegnen, 

anerkennend, daß es Aufgabe der Regierungen ist, die 
Armut zu mildern, die Abhängigkeit ihrer Bürger von Sucht
stoffen und der Gewinnung von Suchtstoffen zu vermindern 
und gesetzliche Maßnahmen zur Bekämpfung von Suchtstof
fen durchzusetzen, 

in Bekräftigung ihrer Resolutionen 451147 vom 18. De
zember 1990 und 461101 vom 16. Dezember 1991 betreffend 
die Achtung der in der Charta der Vereinten Nationen und 
im Völkerrecht verankerten Grundsätze, die zur Schaffung 
einer Ausgangsgrundlage für die internationale Zusammen
arbeit im Kampf gegen den Drogenmißbrauch und den 
unerlaubten Drogenverkehr unverzichtbar sind, 

sowie in Bekräftigung der Bedeutung der Rolle des Pro
gramms der Vereinten Nationen für die internationale Dro-
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genbekämpfung als Schaltstelle für das konzertierte interna
tionale Vorgehen gegen den Drogenmißbrauch, 

ferner in Bekrllftigung der Vielgestaltigkeit des Problems 
und des Grundsatzes der geteilten Verantwortlichkeit für die 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs, der in der von der 
Internationalen Konferenz über DrogenmiBbrauch und uner
laubten Suchtstoffverkehr'16 verabschiedeten Erklärung ent
halten ist, 

überzeugt, daß es notwendig ist, die internationale Zu
sammenarbeit weiter zu verstärken und noch größere 
Anstrengungen zu unterneltmen, um die für diese Zusam
menarbeit geeigneten Gebiete auszudehnen, unter Berück
sichtigung der bisherigen Erfahrungen und der Notwendig
keit, sich von neuem zu engagieren und Ziele aufzustellen, 
an denen sich die im Hinblick auf die Ausmerzung dieses 
Übels gefaßten Beschlüsse orientieren, 

unter Hinweis auf die immer engere Verbindung zwischen 
Terroristengruppen und Drogenhändlern, 

eingedenk der Verpflichtung aus der auf ihrer siebzehnten 
Sondertagung verabschiedeten Politischen Erklärung" dahin 
gehend, die im Weltweiten Aktionsprogramm enthaltenen 
Aktivitäten laufend zu verfolgen, 

1. beschließt, auf ihrer achtundvierzigsten Tagung vier 
Plenarsitzungen auf hoher Ebene abzuhalten, um den Stand 
der internationalen Zusammenarbeit gegen die unerlaubte 
Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, den 
unerlaubten Verkauf dieser Stoffe, die unerlaubte Nachfrage 
danach, den unerlaubten Verkehr damit und die unerlaubte 
Verteilung dieser Stoffe dringlich zu prüfen, mit dem Ziel, 

a) die Durchführung des Weltweiten Aktionsprogramms 
durch die Mitgliedstaaten zu evaluieren und Empfehlungen 
über die Verbesserung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
der Bekämpfung des Drogenmißbrauchs abzugeben, unter 
Berücksichtigung des Vorrangs, den die internationale Ge
meinschaft dieser Frage einräumt; 

b) diejenigen Politiken aufzuzeigen, in bezug auf die nur 
unzureichende Fortschritte zu verzeichnen waren, um diese 
Zusammenarbeit auszubauen und iltre Wirksamkeit zu erhö
hen, meßbare Ziele zu setzen und die eingegangenen Ver
pflichtungen zu erneuern; 

c) die universale Ratifikation der internationalen Verträge 
über die Drogenbekämpfung beziehungsweise den Beitritt zu 
diesen Verträgen zu fördern, insbesondere des Überein
kommens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten 
Verkeltr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen von 
198889

; 

d) die Verabschiedung und Anwendung von Rechtsvor
schriften und Verwaltungsmaßnahmen zu fördern, die 
notwendig sind, um sicherzustellen, daß die einzelstaatlichen 
Justizsysteme mit Geist und Intention der Verträge vereinbar 
sind, und um die Staaten, die noch nicht Vertragsparteien 
sind, dazu anzuregen, die Bestimmungen dieser Verträge 
vorläufig anzuwenden, soweit sie dazu in der Lage sind; 

e) die Anwendung von Handelsliberalisierungmaßnahmen 
zu unterstützen, um allen Ländern, die von der unerlaubten 
Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 
betroffen sind, größere Handelsmöglichkeiten zu eröffnen; 

fJ Möglichkeiten zur Stärkung und Verbesserung der 
internationalen Zusammenarbeit im Rahmen von Program-

men, die auf eine alternative ländliche Entwicklung abge
stellt sind, zu prüfen; 

g) die internationale Zusammenarbeit zu verstärken, um 
die immer zahlreicheren gefährlichen Verbindungen zwi
schen Terroristengruppen, Drogenhändlern und ihren para
militärischen Banden zu zerschlagen, die auf alle Formen der 
Gewalt zurückgreifen und dadurch die verfassungsmäßige 
Ordnung der Staaten gefältrden und die grundlegenden 
Menschenrechte verletzen; 

2. ersucht den Generalsekretär, die zur Durchführung 
dieser Resolution erforderlichen Maßna1tmen zu ergreifen; 

3. ersucht den Generalsekretär außerdem, auf der 
nächsten ordentlichen Tagung der Suchtstoffkommission 
einen Evaluierungsbericht mit Empfehlungen zu den in 
bezug auf Ziffer I zu treffenden Maßnahmen vorzulegen; 

4. ersucht die Suchtstoffkommission, der Generalver
sammlung auf ihren Plenarsitzungen auf hoher Ebene, die 
auf der achtundvierzigsten Tagung veranstaltet werden, über 
den Wirtschafts- und Sozialrat ihre Stel1ungna1tmen zu dem 
Bericht des Generalsekretärs vorzulegen. 

89. Plenarsitzung 
J 6. Dezember J 992 

47/100. Durchführung des Systemweiten Aktionsplans 
der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des 
Drogenmißbrauchs und des Weltweiten Aktions
programms gegen die unerlaubte Gewinnung 
von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, das 
unerlaubte Angebot dieser Stoffe, die unerlaubte 
Nachfrage danach, den unerlaubten Verkehr 
damit und die unerlaubte Verteilung dieser 
Stoffe: Maßnabmen der Organisationen der 
Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/16 vom 1. No
vember 1989,44/141 vom 15. Dezember 1989,45/148 vom 
18. Dezember 1990, 45/179 vom 21. Dezember 1990 und 
46/1 02 vom 16. Dezember 1991, 

sich vollauf bewußt, daß die internationale Gemeinschaft 
mit dem dramatischen Problem des Drogenmißbrauchs und 
des unerlaubten Anbaus und der unerlaubten Gewinnung von 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, der unerlaubten 
Nachfrage danach, iltrer unerlaubten Weiterverarbeitung und 
Verteilung sowie des unerlaubten Verkeltrs damit kon
frontiert ist und daß die Staaten sowohl auf internationaler 
Ebene als auch im Alleingang gegen dieses Übel vorgehen 
müssen, das die Gefahr in sich birgt, die Entwicklung, die 
wirtschaftliche und politische Stabilität und die demokrati
schen Institutionen zu untergraben, 

unter Betonung der wichtigen Rolle der Vereinten Natio
nen, ihrer zuständigen Organe und der Sonderorganisationen 
bei der Unterstützung konzertierter Maßna1tmen im Kampf 
gegen den DrogenmiBbrauch auf nationaler, regionaler und 
internationaler Ebene, 

unter Hinweis darauf, daß sie in ihrer Resolution 44/141 
den Generalsekretär in seiner Eigenschaft als Vorsitzender 
des Verwaltungs ausschusses für Koordinierung ersucht hat, 
auf institutioneller Ebene die Ausarbeitung eines systemwei
ten Aktionsplans der Vereinten Nationen zur Bekämpfung 
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I 

des Drogenmißbrauchs Izu koordinieren, und daß der Gene
ralsekretär dem Wjrtsch~- und Sozialrat auf seiner zweiten 
ordentlichen Tagung 1990 einen Bericht"' über den System
weiten Aktionsplan der !Vereinten Nationen zur Bekämpfung 
des Drogenmißbrauchs laIs Mittel zur Erleichterung der Ko
ordinierung, der Komplementarität und der NichlÜberschnei
dung der innerhalb s Systems der !Vereinten Nationen 
durchgeführten Droge bekämpfungs-Aktivitäten vorgelegt 
hat, 

in Bekräftigung der in dem Systemweiten Aktionsplan 
aufgeführten Vorschlä e sowie anerkennend, daß weitere 
Anstrengungen zur D rchführung und Aktualisierung des 
Aktionsplans erforderli h sind, 

unter Hinweis darau, daß sie in ihrer Resolution 441141 
den Verwaltungsaussc uß für Koordinierung außerdem 
ersucht hat, jedes Jahr die erforderlichen Anpassungen an 
dem Systemweiten Ak . onsplan vorzunehmen, und daß sie 
darum ersucht hat, daß die Leiter der Organe der Vereinten 
Nationen jedes Jahr "ber den Durchführungsstand des 
Aktionsplans Bericht e tatten und daß der Verwaltungsaus
schuß für Koordinieru diese Information in seinen J abres
bericht aufnimmt, dami der Programm- und Koordinierungs
ausschuß und der rtschafts- und Sozialrat diese im 
Rahmen ihres jeweil gen Mandats behandeln und der 
Generalversammlung eeignete Empfehlungen unterbreiten 
können, 

mit dem Ausdruck ih r Besorgnis darüber, daß die Orga
nisationen des Systems er Vereinten Nationen nur begrenzte 
Fortschritte dabei erzie t haben, in ihre Programme und Akti
vitäten Maßnahmen au zunehmen, die darauf gerichtet sind, 
sich mit Drogenproble en in der Weise auseinanderzusetzen, 
die im Systemweiten ktionsplan vorgesehen ist, 

unter Hinweis auf di unveränderte Bedeutung der Politi
schen Erklärung und d s Weltweiten Aktionsprogramms, die 
am 23. Februar 1990 uf ihrer Siebzehnten Sondertagung 
verabschiedet wurden9 

, und sie unterstreichend, 

unter Betonung der ~nveränderten Bedeutung und Gültig
keit der Erklärung% un1 der Umfassenden multidisziplinären 
Konzeption für ktinftille Aktivitäten zur Bekämpfung des 
Drogenmißbrauchs", ie sie von der Internationalen Kon
ferenz über Drogenmiß rauch und unerlaubten Suchtstoffver
kehr verabschiedet rden, sowie der Erklärung, die auf 
dem vom 9. bis 11. pril 1990 in London abgehaltenen 
Welt-Ministergipfel zu Verminderung der Drogennachfrage 
und zur Bekämpfung der Kokainbedrohung verabschiedet 
wurde98

, 

I. bekräftigt das ngagement, das in dem Weltweiten 
Aktionsprogramm un in der Umfassenden multidiszipli
nären Konzeption für ünftige Aktivitäten zur Bekämpfung 
des Drogenmißbrauch zum Ausdruck gebracht wurde, und 
fordert die Staaten a f, alles zu tun, um einzeln oder in 
Zusammenarbeit mit deren Staaten die in dem Weltweiten 
Aktionsprogramm en altenen Mandate und Empfehlungen 
zu fördern und zu v wirklichen. mit dem Ziel, das Pro
gramm auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene 
möglichst weitgehend in die Praxis umzusetzen; 

2. fordert alle zus 'ndigen Organisationen der Vereinten 
Nationen auf, insbeso dere soweit sie an dem System weiten 
Aktionsplan der Vere nten Nationen zur Bekämpfung des 
Drogenmißbrauchs teiligt sind, organisationsspezifische 
Pläne zur vollen In gration aller in dem Systemweiten 

Aktionsplan enthaltenen Mandate und Aktivitäten in ihre 
Programme aufzustellen und dem Generalsekretär bis zum 
I. März 1993 einen Bericht über die Fortschritte bei der 
Erstellung dieser organisationsspezifischen Pläne vorzulegen, 
damit diese in einen Anhang zu dem Systemweiten Aktions
plan aufgenommen werden können; 

3. fordert die Leitungsgremien aller an dem Systemwei
ten Aktionsplan beteiligten Organisationen der Vereinten Na
tionen auf, zur leichteren Durchführung des Plans einen Ta
gesordnungspunkt zu bestimmen, unter dem der Aktionsplan 
auf ihrer nächsten ordentlichen Tagung behandelt werden 
kann; 

4. erklärt erneut, daß der Exekutivdirektor des Pro
gramms der Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekämpfung die Aufgabe hat, sämtliche Drogen
bekämpfungsaktivitäten der Vereinten Nationen zu koor
dinieren und wirksam zu leiten, um sicherzustellen, daß die 
Maßnahmen innerhalb des Programms kohärent sind und daß 
die Koordinierung, Komplementarität und Nichtüberschnei
dung der Aktivitäten im gesamten System der Vereinten 
Nationen gegeben ist; 

5. ersucht den Verwaltungsausschuß für Koordinierung, 
in seiner Tätigkeit der Koordinierung der Drogenbekämp
fungsaktivitäten gebührende Aufmerksamkeit zu widmen und 
unter der Leitung des Exekutivdirektors des Programms der 
Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämpfung 
den Systemweiten Aktionsplan zur Behandlung durch den 
Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 1993 und 
durch die Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung zu aktualisieren und dabei zu berücksichtigen, daß 
der Aktionsplan gegebenenfalls unter anderem durch folgen
de Maßnahmen überarbeitet und aktualisiert werden muß: 

a) die Hinzuftigung eines Anhangs mit organisations
spezifischen Durchführungsplänen gemäß Ziffer 2 dieser 
Resolution; 

b) einen Hinweis auf die wichtige Rolle der internationa
len Finanzinstitutionen, wie in Kapitel 11 der Umfassenden 
multidisziplinären Konzeption für künftige Aktivitäten zur 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs ausgeführt, sowie auf 
die Fähigkeit dieser Institutionen zur Förderung der wirt
schaftlichen Stabilität und zur Schwächung der Drogen
industrie; 

6. ersucht den Verwaltungsausschuß für Koordinierung 
außerdem, den Systemweiten Aktionsplan alle zwei Jahre zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren und dabei die 
Notwendigkeit eines einfacheren und strafferen Formats zu 
berücksichtigen; 

7. ersucht die Suchtstoffkommission und insbesondere 
das Programm der Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekämpfung, die Durchführung des Weltweiten 
Aktionsprogramms zu fördern und ständig zu überwachen 
und dabei dem Systemweiten Aktionsplan besondere Auf
merksamkeit zuzuwenden; 

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
jährlich über die Aktivitäten Bericht zu erstaUen, die das 
Programm der Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekämpfung und die Regierungen im Zusammenhang 
mit der Umsetzung des Weltweiten Aktionsprogramms 
durchgeführt haben. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 
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47/101. Programm der Vereinten Nationen rrlr die inter· 
nationale Drogenbekämpfung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 461104 vom 16. Dezem· 
ber 1991, in der sie darum ersuchte, den Neustrukturierungs
prozeß des Programms der Vereinten Nationen für die 
internationale Drogenbekämpfung so bald wie möglich 
abzuschließen, damit das Programm sein Mandat mit 
größerer Wirksamkeit und Leistungsflihigkeit erfüllen kann, 

sowie unter Hinweis auf die Politische Erklärung und das 
Weltweite Aktionsprogramm, die auf ihrer siebzehnten 
Sondertagung am 23. Februar 1990 verabschiedet wurden", 

nachdrücklich darauf hinweisend, daß das Problem des 
Drogenmißbrauchs und des unerlaubten Drogenverkehrs in 
einem umfassenderen wirtschaftlichen und sozialen Kontext 
angegangen werden muß, 

die wichtige Rolle bekriijtigend, die dem Programm der 
Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämpfung 
als der Schaltstelle für das konzertierte Vorgehen zur 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs zukommt, 

unter Hervorhebung der Rolle, welche die Suchtstoff
kommission als das wichtigste Organ der Vereinten Nationen 
für Grundsatzentscheidungen auf dem Gebiet der Bekämp
fung des Drogenmißbrauchs spielt, sowie in Befürwortung 
von Ziffer I c) der Resolution 1991138 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 21. Juni 1991, 

in Anerkennung dessen, daß die internationale Zusammen
arbeit gegen den unerlaubten Drogenverkehr in voller 
Ubereinstimmung mit den in der Charta der Vereinten 
Nationen verankerten Prinzipien und den Grundsätzen des 
Völkerrechts erfolgen sollte, 

feststellend, daß bei der Behandlung der vom Generalse
kretär für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 vorgelegten 
Programmhaushaltsvoranschläge die Maßnahmen volle Be
rücksichtigung finden sollten, die gemäß der Resolution 
45/179 vom 21. Dezember 1990 und der von der Suchtstoff
kommission auf ihrer fünfunddreißigsten Tagung verabschie
deten Resolution \3 (XXXV)'" vorgeschlagen wurden, 

in Würdigung des Programms der Vereinten Nationen für 
die internationale Drogenbekämpfung für die Aktivitäten, die 
es in Wahrnehmung der ihrn übertragenen Aufgaben bisher 
durchgeführt hat, 

in Anbetracht der Notwendigkeit einer Bewertung der Pro
bleme, Errungenschaften und Herausforderungen im Zusam
menhang mit Drogenbekämpfungsprogrammen, mit dem 
Ziel, die internationale Zusammenarbeit zu stärken, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs'oo über die Maßnahmen zur Durchführung der Resolu
tion 461104 und begrüßt die vom Programm der Vereinten 
Nationen für die internationale Drogenbekämpfung bisher 
unternommenen Anstrengungen zur Drogenbekämpfung; 

2. bekriljtigt die Resolution 1991/38 des Wirtschafts- und 
Sozialrats, in der die Suchtstoffkommission aufgefordert 
wird, dem Programm der Vereinten Nationen für die inter
nationale Drogenbekämpfung grundsätzliche Richtlinien an 
die Hand zu geben und seine Aktivitäten zu überwachen; 

3. bittet das Programm der Vereinten Nationen für die 
internationale Drogenbekämpfung nachdrücklich, bei der 
Durchführung des Weltweiten Aktionsprogramms besonderes 
Gewicht auf diejenigen Fragen zu legen, welche die Sucht
stoffkommission in der auf ihrer vierunddreißigsten Tagung 
verabschiedeten Resolution 2 (XXXIV) als vorrangig be
zeichnet hatlOl

; 

4. unterstreicht, wie wichtig es ist, daß das Programm 
der Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämp
fung reibungslos funktioniert, damit es bei der Wahrneh
mung seines Mandats die bestmöglichen Ergebnisse erzielen 
kann; 

5. fordert den Generalsekretär auf, in Übereinstimmung 
mit den einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung 
dringend alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
organisatorische und verwaltungstechnische Gliederung des 
Programms der Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekämpfung abzuschließen; 

6. ersucht den Exekutivdirektor des Programms der 
Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekärnp
fung, in Übereinstimmung mit den vom Generalsekretär an 
ihn übertragenen Befugnissen die Koordination und wirksa
me Führung aller Drogenbekämpfungsaktivitäten der Ver
einten Nationen zu übernehmen, damit ein einheitliches 
Vorgehen im Rahmen des Programms sowie die Koordina
tion, die Komplementarität und die Nichtüberschneidung 
dieser Aktivitäten im gesamten System der Vereinten Na
tionen sichergestellt sind, und sich in diesem Zusammenhang 
aktiv um die Zusammenarbeit und Unterstützung anderer 
internationaler Organisationen, nichtstaatlicher Organisatio
nen, bilateraler Programme und nationaler Institutionen zur 
Verwirklichung eines weltweiten Vorgehens zu bemühen; 

7. fordert alle Regierungen nachdrücklich auf, dem 
Programm der Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekämpfung die größtmögliche finanzielle und 
politische Unterstützung zukommen zu lassen, insbesondere 
indem sie die freiwilligen Beiträge an das Programm 
erhöhen, damit es seine operativen Aktivitäten und seine 
technische Zusammenarbeit insbesondere mit den Entwick
lungsländern ausweiten und stärken kann; 

8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die zur Durch
führung dieser Resolution getroffenen Maßnahmen Bericht 
zu erstatten. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/102, Internationales Vorgehen zur Bekämpfung des 
Drogenmißbrauchs und des unerlaubten Dm
genverkehrs 

Die Generalversammlung, 

zutiefst besorgt darüber, daß die unerlaubte Nachfrage 
nach Suchtstoffen und psychotropen Stoffen sowie deren 
unerlaubte Gewinnung und der unerlaubte Verkehr mit 
diesen Stoffen nach wie vor eine ernste Bedrohung für die 
sozioökonomischen und politischen Systeme sowie für die 
Stabilität, die nationale Sicherheit und die Souveränität einer 
wachsenden Zahl von Staaten darstellt, 

unter erneutem Hinweis auf den Grundsatz der geteilten 
Verantwortlichkeit der internationalen Gemeinschaft für die 
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Bekämpfung des Drogepmißbrauchs und des unerlaubten 
Drogenverkehrs, : 

sowie erneut erklärend, daß die von der Internationalen 
Konferenz über Drogenmißbrauch und unerlaubten Sucht
stoffverkehr verabschiedete Erklärung% und Umfassende 
multidisziplinäre Konzeption für künftige Aktivitäten zur 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs", die von der General
versammlung auf ihrer siebzehnten Sondertagung verabschie
dete Politische Erkläru~g und das Weltweite Aktionspro
gramm" sowie die Erk\' ng, die der vom 9. bis 11. April 
1990 in London abgeh tene Welt-Ministergipfel zur Ver
minderung der Drogenn chfrage und zur Bekämpfung der 
Kokainbedrohung" ver schiedet hat, zusammen mit den 
internationalen Verträge über die Drogenbekämpfung einen 
umfassenden Rahmen fü die internationale Zusammenarbeit 
bei der Drogenbekämpf ng liefern, 

in Anerkennung der Anstrengungen, die das Programm der 
Vereinten Nationen für df internationale Drogenbekämpfung 
zur Umsetzung seiner Mandate innerhalb dieses umfassenden 
Rahmens bisher untemo eo hat, 

mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die Sucht
stoffkommission untern' mt, um die regionalen Tagungen 
der Leiter nationaler chtstoffhehörden und der Unter
kommission für unerl ubten Drogenverkehr und damit 
verwandte Fragen im ahen und Mittleren Osten dadurch 
effektiver zu gestalten, aß sie sich mit spezifischen Proble
men der polizeilichen genbekämpfung in den verschiede
nen Regionen befaßt, 

unter Hervorhebung r Notwendigkeit einer Analyse der 
von den Drogenhändle benutzten Transitrouten, die sich 
ständig ändern und a f eine immer größere Zahl von 
Ländern und Regionen, n allen Teilen der Welt ausweiten, 
insbesondere diejenigenl die unter anderem aufgrund ihrer 
geographischen Lage fü den unerlaubten Transitdrogenhan
del besonders anfällig s nd, 

höchst beunruhigt ü 
hang zwischen Droge 
schiedenen Teilen der 

r den immer engeren Zusammen
verkehr und Terrorismus in veT
elt, 

in Anerkennung de Anstrengungen der Länder, die 
Suchtstoffe für wissense aftliche, medizinische und therapeu
tische Zwecke gewinne ,die Weiterleitung dieser Stoffe auf 
unerlaubte Märkte zu erhindern und die Gewinnung auf 
einem der erlaubten achfrage entsprechenden Stand zu 
halten, 

unter erneuter Veru ilung der kriminellen Handlungen, 
die Kinder in den brauch, die Gewinnung und die 
unerlaubte Verteilung on Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen hineinziehen, u d betonend, daß das Programm der 
Vereinten Nationen für . e internationale Drogenbekämpfung 
und andere zuständige i ternationale SteHen den Maßnahmen 
zur Bewältigung dieses Problems hohe Priorität einräumen 
müssen, 

im Hinblick darauf, aß immer mehr Staaten den inter
nationalen Verträgen ü er die Drogenbekämpfung beitreten 
beziehungsweise diese tifi.~eren, einschließlich derjenigen, 
die Vertragsparteien d s Ubereinkommens der Vereinten 
Nationen von 1988 g gen den unerlaubten Verkehr mit 
Suchtstoffen und psyc tropen Stoffen geworden sind", 

erneut erklärend, daß aHe Anstrengungen zur Bekämpfung 
der Probleme, die aus em Konsum von Suchtstoffen und 

psychotropen Stoffen, deren Gewinnung und HersteHung und 
dem Verkehr damit sowie aus den mit diesen Aktivitäten 
zusammenhängenden Geldströmen entstehen, von wirksamen 
Maßnahmen zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen 
Entwicklung der betroffenen Staaten begleitet sein sollen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/103 vom 16. Dezem
ber 1991, in der sie die Suchtstoffkommission erneut gebeten 
hat, auf ihrer fünfunddreißigsten Tagung die Empfehlungen 
der Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe zur Unter
suchung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen des uner
laubten Drogenverkehrs 'll2 zusammen mit den SteHungnah
men des Exekutivdirektors des Programms der Vereinten Na
tionen für die internationale Drogenbekämpfung zu untersu
chen, mit dem Ziel, geeignete Anschlußaktivitäten zu emp
fehlen, 

sowie im Hinblick auf die von der Suchtstoffkommission 
zu dieser Frage getroffenen Maßnahmen, so auch ihren 
Beschluß, die Frage auf ihrer siebenunddreißigsten Tagung 
erneut zu untersuchen, 

I 

INTERNATIONALE MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG DES 
DROGENMISSBRAUCHS UND DES UNERLAUBTEN 

DROGENVERKEHRS 

1. nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalse
kretärs1oo; 

2. verurteilt von neuem das Verbrechen des Drogen
handels in allen seinen Formen und fordert nachdrücklich 
fortgesetzte, wirksame internationale Maßnahmen zu seiner 
Bekämpfung, entsprechend dem Grundsatz der geteilten 
Verantwortlichkeit und unter voHer Achtung der nationalen 
Souveränität, territorialen Unversehrtheit und kultureHen 
Identität der Staaten; 

3. begrUßt die Initiativen, die das Programm der Verein
ten Nationen für die internationale Drogenbekämpfung er
griffen hat, um seine Mandate im Rahmen der internationa
len Verträge über die Drogenbekämpfung, der Umfassenden 
multidisziplinären Konzeption für künftige Aktivitäten zur 
Bekämpfung des Drogenmißbrauchs", des Weltweiten Akti
onsprogramms93 und einschlägiger Konsensdokumente zu er
füHen; 

4. unterstUtzt die Konzentration auf nationale und 
regionale Strategien zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs, 
insbesondere den Leitplan-Ansatz, und bittet das Programm 
der Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämp
fung nachdrücklich, zu berücksichtigen, daß dieser durch 
wirksame interregionale Strategien ergänzt werden sollte; 

5. nimmt mit Genugtuung Kennmis von den Aktivitäten 
des Programms der Vereinten Nationen für. die internationale 
Drogenbekämpfung zur Förderung und Überwachung der 
Dekade der Vereinten Nationen gegen den Drogenmißhrauch 
1991-2000 unter dem Thema "Weltweite Antwort auf eine 
weltweite Herausforderung", insbesondere auch die erfolgrei
che Einleitung der Initiative der Verwendung von Bot
schaftern des guten WiHens durch das Programm, und bittet 
die Regierungen, mit dem Programm bei der Weiterentwick
lung dieser Initiative zusammenzuarbeiten; 

6. nimmt Kenntnis von der Empfehlung, der zufolge die 
Regierungen nationale AnlaufsteIlen beziehungsweise Koor
dinierungsmechanismen für die Dekade schaffen sollenlll4

; 
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7. empfiehlt den Regierungen, mit dem Koordinator für 
die Dekade in vollem Umfang zusammenzuarbeiten, um den 
Bericht über die bei der Verwirklichung der Ziele der 
Dekade erzielten Fortschritte, den die Suchtstoffkommission 
der Generalversammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat 
vorlegen soll, zu verbessern und seine Ausarbeitung zu 
erleichtern; 

8. ersucht das Programm der Vereinten Nationen für die 
internationale Drogenbekämpfung, in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Organisationen, insbesondere auch dem 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, die Verwicklung 
von Kindern in kriminelle Aktivitäten, die mit Drogen 
zusammenhängen, und den Mißbrauch von Suchtstoffen und 
psychotropen Stoffen durch Kinder zu untersuchen, mit dem 
Ziel, Maßnalunen zur Auseinandersetzung mit diesem 
Problem zu empfehlen; 

9. begrüßt die Tendenz zur Ratifikation und Anwendu~ 
des Einheits-Übereinkommens von 1961 über Suchtstoffe , 
des Übereinkommens in der durch das Protokoll von 1972 
geänderten Fassun~91, des Übereinkommens von 1971 über 
psychotrope Stoffe 2 und des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen"; 

10. ersucht das Programm der Vereinten Nationen für die 
internationale Drogenbekämpfung, in seinen Bericht an die 
Suchtstoffkommission über die Durchführung des Überein
kommens der Vereinten Nationen von 1988 gegen den uner
laubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen Stoffen 
einen Abschnitt über die bei der Durchführung des Überein
kommens gesammelten Erfahrungen aufzunehmen, der Emp
fehlungen und Strategien für seine weitere Durchführung 
enthalten sollte; 

11. empfiehlt dem Programm der Vereinten Nationen für 
die internationale Drogenbekämpfung, die Unterabteilung 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege des Sekretariats
Zentrums für soziale Entwicklung und humanitäre Angele
genheiten zu bitten, an seinen Aktivitäten zur Bekämpfung 
der Drogenkriminalität, einschließlich der Geldwäsche, 
mitzuarbeiten, um die Komplementarität ihrer Bemühungen 
sicherzustellen und Doppelarbeit zu vermeiden; 

12. legt allen Ländern nahe, Maßnahmen zu treffen, um 
den unerlaubten Waffenhandel zu verhindern, durch den die 
Drogenhändler mit Waffen ausgestattet werden; 

13. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über die Bemü
hungen der Suchtstoffkommission um die Verbesserung der 
Arbeitsweise und der Wirkung der Tagungen der Leiter 
nationaler Suchtstoffbehörden sowie über ihren Beschluß, 
daß die Leiter der nationalen Suchtstoffbehörden Afrikas, 
Asiens, Lateinamerikas und der Karibik sowie die Unter
kommission für unerlaubten Drogenverkehr und damit 
verwandte Fragen im Nahen und Mittleren Osten auch 
weiterhin jährlich tagen sollen; 

14. ersucht das Programm der Vereinten Nationen für die 
internationale Drogenbekämpfung, in seinem Bericht über 
den unerlaubten Drogenverkehr weltweite Tendenzen des 
unerlaubten Verkehrs und Transits von Suchtstoffen und 
psychotropen Stoffen einschließlich der dabei verwendeten 
Methoden und Routen zu analysieren und Mittel und Wege 
zu empfehlen, die es den an diesen Routen liegenden Staaten 
ermöglichen, alle Aspekte des Drogenproblems besser zu 
bewältigen; 

15. hebt die Verbindung hervor, die zwischen der uner
laubten Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen Stof
fen, ihrem unerlaubten Angebot, der unerlaubten Nachfrage 
danach, dem unerlaubten Verkauf dieser Stoffe, dem uner
laubten Verkehr damit und der unerlaubten Durchfuhr dieser 
Stoffe sowie den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Verhältnissen in den betroffenen Ländern besteht, und be
tont, daß die Lösungen dieser Probleme der unterschiedli
chen und vieWiltigen Problematik in jedem einzelnen Land 
Rechnung tragen müssen; 

16. fordert die internationale Gemeinschaft auf, die 
internationale wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit 
mit Regierungen, die darum ersuchen, zu verstärken, um 
Programme für den Ersatz unerlaubter Kulturen mittels 
integrierter ländlicher Entwicklungsprograrnme und alternati
ver Entwicklungsprogramme zu unterstützen, die die Ho
heitsgewalt und Souveränität der Länder sowie die Kultur
ttaditionen der Völker voll respektieren; 

17. nimmt Kenntnis von der Initiative, die das Programm 
der Vereinten Nationen für die internationale Drogenbekämp
fung ergriffen hat, um das Konzept des Eintausches von 
Schulden gegen alternative Formen der Entwicklung auf dem 
Gebiet der internationalen Bekämpfung des Drogenmiß
brauchs zu untersuchen, sowie von dem Beschluß der Sucht
stoffkommission, diese Angelegenheit auf ihrer sechsunddrei
ßigsten Tagung unter Zugrundelegung des Berichts des Exe
kutivdirektors des Programms zu behandeln lO5

; 

18. legt den Regierungen nahe, Sachverständige für die 
von dem Programm der Vereinten Nationen für die inter
nationale Drogenbekämpfung zu führende Liste zu benennen, 
um sicherzustellen, daß das Programm bei der Durchführung 
seiner Politiken und Programme auf einen möglichst großen 
Wissens- und Erfahrungsschatz zurückgreifen kann; 

19. unterstreicht die Notwendigkeit wirksamer Maß
nahmen zur Verhinderung der unerlaubten Zwecken dienen
den Abzweigung von Vorprodukten und anderen bei der 
unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen häufig benutzten Chemikalien, Materialien und 
Geräten~ 

20. spricht dem Internationalen Suchtstoffkontrollamt ihre 
Anerkennung aus für die wertvolle Arbeit bei der Über
wachung der Gewinnung und Verteilung von Suchtstoffen 
und psychotropen Stoffen mit dem Ziel, deren Verwendung 
auf medizinische und wissenschaftliche Zwecke zu be
schränken, sowie dafür, daß es seine zusätzlichen Aufgaben 
betreffend die Kontrolle von Vorproduk.ten und wesentlichen 
Chemikalien nach Artikel 12 des Ubereinkommens der 
Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen so wirksam wahr
genommen hat; 

21. nimmt Kenntnis von den Schlußfolgerungen der 
fünfunddreißigsten Tagung der Suchtstoffkommission zur 
Frage der wirtschaftlichen und sozialen Folgen des un
erlaubten Drogenverkehrs W6

; 

22. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über die Bemü
hungen, die das Programm der Vereinten Nationen für die 
internationale Drogenbekämpfung und andere Organe der 
Vereinten Nationen unternehmen t um verläßliche Daten über 
den Drogenmißbrauch und den unerlaubten Drogenverkehr 
zu beschaffen, insbesondere auch über die Weiterentwick
lung des Internationalen Systems zur Erfassung des Drogen-
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mißbrauchs, das Projekt zur Ermittlung möglicher Verbes
serungen an dem intern tionalen System für die Sammlung 
von Daten über unerlau en Drogenverkehr und Geldwäsche 
sowie über das Progr m für technische Zusammenarbeit 
mit Entwicklungslände ,das in Zusammenarbeit mit der 
Arbeitsgruppe "Finanzi le Maßnahmen" durchgeführt wird, 
und ersucht das Progr der Vereinten Nationen für die 
internationale Drogenbe . pfung, der Suchtstoffkomrnission 
auf ihrer sechsunddreiß gsten Tagung über die auf diesen 
Gebieten erzielten Forts hritte Bericht zu erstatten; 

23. nimmt mit Befri digung davon Kenntnis, daß das 
Forschungsinstitut der ereinten Nationen für Sozialver
teidigung seine weltwe te Forschungsstudie über die wirt
schaftlichen und soziale Folgen des Drogenmißbrauchs und 
des unerlaubten Drogen erkehrs 1993 abschließen wird; 

24. empfiehlt der Su tstoffkommission, bei der Prüfung 
des Berichts des Exe utivdirektors des Programms der 
Vereinten Nationen für e internationale Drogenbekämpfung 
über die wirtschaftliche und sozialen Folgen des Drogen
mißbrauchs und des un rlaubten Drogenverkehrs auf ihrer 
siebenunddreißigsten T'1!!ung die Aufnahme dieser Frage in 
ihre Tagesordnung zu erwägen; 

25. appelliert an die taaten und die internationale Geber
gemeinschaft, ihre frei 'lligen Beiträge zum Fonds des Pro
gramms der Vereinten ationen für die internationale Dro
genbekämpfung zu erhö en, um ihm die weitere Ausweitung 
seines Programms zu e öglichen; 

ß 

DURCHFÜHRUNG DES ELTWEITEN AKTIONSPROGRAMMS 
GEWINNUNG VON SUCHTSTOFFEN 

UND PSYCHOTROPEN TOFFEN, DAS UNERLAUBTE ANGE-
BOT DIESER STO ,DIE UNERLAUBTE NACHFRAGE 
DANACH, DEN UNER UBTEN VERKEHR DAMIT UND DIE 
UNERLAUBTE VERTEl UNG DIESER STOFFE 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalse
kretärs 107 über die Du hführung des Weltweiten Aktions
programms93

; 

2. bekrilftigt ihre Ve pjlichtung auf die Durchführung der 
im Weltweiten Aktions rogramm und in der Umfassenden 
multidisziplinären Kon eption für künftige Aktivitäten zur 
Bekämpfung des Droge mißhrauchs enthaltenen Mandate"; 

3. nimmt mit Genu tuung Kenntnis vom dem von der 
Suchtstoffkommission eschaffenen Rahmen zur Überwa
chung der Durchführun des Weltweiten Aktionsprogramms; 

4. fordert die Staat n auf, alles zu tun, um einzeln und 
in Zusammenarbeit mi anderen Staaten die Mandate und 
Empfehlungen in de Weltweiten Aktionsprogramm zu 
fördern und umzusetze , mit dem Ziel, das Programm auf 
nationaler, regionaler nd internationaler Ebene möglichst 
weitgehend in praktisc e Maßnahmen umzusetzen; 

5. fordert die Verei ten Nationen und ihre zuständigen 
Organe, die Sonderorg nisationen, andere zuständige zwi
schenstaatliche Organis tionen und nichtstaatliche Organisa
tionen auf, den Staaten pei der Förderung und Durchführung 
des Weltweiten Aktionsprogramms ihre Zusammenarbeit und 
Hilfe zuteil werden zu assen; 

6. ersucht den Gen alsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzi sten Tagung unter dem Punkt "Inter-

nationale Drogenbekämpfung" über die Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/103. Internationale Konferenz über zentralamerika
nische F1üchtIinge 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 42/1 vom 7. Oktober 
1987,421110 vom 7. Dezember 1987,421204 vom 11. De
zember 1987, 42/231 vom 12. Mai 1988, 43/118 vom 
8. Dezember 1988, 44/139 vom 15. Dezember 1989, 45/141 
vom 14. Dezember 1990 und 46/107 vom 16. Dezember 
1991, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Internationale Kon
ferenz über zentralamerikanische Flüchtlinge in Verbindung 
steht mit der Initiative der zentralamerikanischen Präsi
denten, die in den Verfahren zur Schaffung eines tragfahigen 
und dauerhaften Friedens in Zentra\amerika 108 enthalten ist, 
welche auf dem Esquipulas-II-Gipfeltreffen im August 1987 
vereinbart wurden, wie aus dem Kommuoique von San 
Salvador über zentralamerikanische Flüchtlinge vom 9. Sep
tember 1988109 hervorgeht, 

in Anerkennung der Wichtigkeit und Gültigkeit der Erklä
rung und des Konzertierten Aktionsplans zugunsten zentral
amerikanischer Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebener, 
die auf der vom 29. bis 31. Mai 1989 in Guatemala-Stadt 
abgehaltenen Internationalen Konferenz über zentralamerika
nische Flüchtlinge verabschiedet worden sindllo

, sowie der 
Erklärung der Ersten Internationalen Tagung des Ausschus
ses für Anschlußrnaßnahmen an die Konferenzlll und ins
besondere des in dem Konzertierten Aktionsplan enthaltenen 
Rahmenplans, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den konzertierten 
Anstrengungen, die die zentralamerikanischen Länder, Belize 
und Mexiko im Zuge der Verwirklichung der Gesamt- und 
Einzelziele des Konzertierten Aktionsplans als eines festen 
Bestandteils der Bemühungen um die Herbeiführung eines 
stabilen und dauerhaften Friedens und der Demokratisierung 
der Region unternehmen, um dauerhafte Lösungen für die 
Probleme der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen zu 
finden, 

mit Genugtuung über die Friedensabkommen, die bei dem 
Friedensprozeß in EI Sal vador erzielt worden sind, in dessen 
Rahmen Anstrengungen unternommen werden, alle Gruppen 
im Staat zu konsultieren, über den Friedensdialog in Guate
mala sowie über die Fortschritte Nicaraguas bei der Durch
führung seiner nationalen Aussöhnungspolitik und bei der 
Hilfeleistung an die entwurzelten Bevölkerungsgruppen, 
wodurch freiwillige Rückwanderungsbewegungen und die 
Ansiedlung von in ihrem eigenen Lande Vertriebenen auch 
weiterhin gefördert werden, 

in Anerkennung der beträchtlichen Unterstützung, die der 
Konferenz seit ihren Anfangen unter anderem seitens des 
Generalsekretärs, des Amtes des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge, des Entwicklungs
programms der Vereinten Nationen, der Gebergemeinschaft 
sowie nationaler und internationaler nichtstaatlicher Organi
sationen zuteil geworden ist. 

Kenntnis nehmend von der Erklärung der am 7. und 
8. April 1992 in San Salvador abgehaltenen Zweiten Inter-
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nationalen Tagung des Ausschusses für Anschlußrnaßnahmen 
an die Konferenzll2

, 

überzeugt, daß Frieden, Freiheit, Entwicklung und Demo
kratie unverzichtbare Voraussetzungen für eine Lösung des 
Problems der entwurzelten Bevölkerungsgruppen in der 
Region sind, 

1. nimmt Kennmis von den Berichten, die vom General
sekretärl13 und von der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlingel14 vorgelegt wurden, sowie von 
dem zweiten Sachstandshericht über die Durchführung des 
Konzertierten Aktionsplans der Internationalen Konferenz 
über zentralamerikanische Flüchtlinge; 

2. begrüßt mit Genugtuung die Ergebnisse der Tagungen 
des Ausschusses für AnschluBmaßnahmen an die Inter
nationale Konferenz über zentralamerikanische Flüchtlinge, 
die am 2. und 3. April 1991 in San Jose, vom 17. bis 
19. Juni 1991 in San Pedro Sula (Honduras), am 13. und 
14. August 1991 in Tegucigalpa, am 25. und 26. Oktober 
1991 in Managua, am 7. und 8. April 1992 in San Salvador 
und am 29. September und 28. Oktober 1992 in Managua 
stattgefunden haben; 

3. bittet nachdrücklich die zentralamerikanischen Länder, 
Belize und Mexiko, im Einklang mit ihren einzelstaatlichen 
Entwicklungsplänen auch weiterhin diejenigen Programme 
durchzuführen und weiterzuverfolgen, die den Flüchtlingen, 
Rückkehrern und Vertriebenen zugute kommen; 

4. bringt erneut ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß 
die freiwillige Repatriierung von Flüchtlingen und die 
Rückkehr von Vertriebenen in ihre Herkunftsländer bezie
hungsweise Heimatgemeinden eines der positivsten Anzei
chen für den Fortschritt des Friedens in der Region ist; 

5. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, daß der Vorgang 
der Rückkehr und der Wiedereingliederung in die Herkunfts
länder und Heimatgemeinden in Würde und Sicherheit und 
mit den Garantien vonstatten gehen sollte, die notwendig 
sind, um sicherzustellen, daß die betroffenen Bevölkerungs
gruppen in die jeweiligen einzelstaatlichen Entwicklungs
pläne mit einbezogen werden; 

6. ersucht den Generalsekretär, das Amt des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge, das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen und andere 
Organe des Systems der Vereinten Nationen, die Planung, 
Durchführung, Evaluierung und Weiterführung der aus dem 
Konferenzprozeß hervorgegangenen Programme auch künftig 
zu unterstützen und sich daran zu beteiligen; 

7. unterstützt die Regierungen der zentralamerikanischen 
Länder, Belizes und Mexikos, die dringend darum bemüht 
sind. genauere Einzelheiten über die Unterstützung zu 
erfahren, die das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen in der nächsten Zukunft gewähren wird, und zwar 
zum einen nach Abschluß der Nothilfephase mit Unter
stützung der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge und zum anderen nach Einleitung des Übergangs 
zu einem Prozeß der nachhaltigen Entwicklung der Zielbe-
völkerungen im Rahmen der Konferenz; . 

8. begrüßt mit Genugtuung die bei der Durchführung des 
Entwicklungsprogramms für Vertriebene, Flüchtlinge und 
Rückkehrer erzielten Fortschritte und bittet die zentral
amerikanischen Länder nachdrücklich, auch weiterhin durch 

ihre entschlossene Unterstützung sicherzustellen, daß das 
Programm seine Ziele erreicht; 

9. appelliert an die internationale Gemeinschaft, ins
besondere die Gebergemeinschaft, die Konferenz auch 
künftig beziehungsweise noch stärker zu unterstützen und 
ihre Finanzierungsangebote auch weiterhin zu erfüllen, damit 
die Gesamt- und Einzelziele des Konzertierten Aktionsplans 
wirksam erreicht und die bisherigen Fortschritte bei der 
humanitären Hilfe für die Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebenen der Region konsolidiert werden können; 

10. unterstützt die besondere Aufmerksamkeit, welche die 
zentralamerikanischen Länder, Belize und Mexiko den 
besonderen Bedürfnissen der Frauen und Kinder unter den 
Flüchtlingen, Rückkehrern und Vertriebenen sowie den 
Maßnahmen schenken, die zur Zeit zum Schutz und zur 
Verbesserung der Umwelt sowie zur Erhaltung ethnischer 
und kultureller Werte verabschiedet werden; 

11. trifft hiermit den Beschluß, die Erklärung der Zweiten 
Internationalen Tagung des Ausschusses für Anschlußmaß
nahmen an die Internationale Konferenz über zenlralamerika
nische Flüchtlinge, die am 7. und 8. April 1992 in San 
Salvador"2 stattfand, und die Kommuniques der am 29. Sep
tember und 28. Oktober 1992 in Managua abgehaltenen Ta
gungen des Ausschusses für Anschlußmaßnahmen voll zu 
unterstützen; 

12. unterstützt die Initiative der Regierungen der zentral
amerikanischen Länder, Belizes und Mexikos, den Konfe
renzprozeß angesichts der neuen Bedürfnisse, die aufgrund 
der Veränderungen in der Region entstanden sind, bis Mai 
1994 zu verlängern; 

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

471104, Beibehaltung des Amtes des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 

Die Generalversammlung j 

unter Hinweis auf ihre Resolution 42/108 vom 7. Dezem
ber 1987, in der sie beschloß, spätestens auf ihrer sieben
undvierzigsten Tagung die Regelungen für das Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
zu überprüfen, um festzustellen, ob das Amt über den 
31. Dezember 1993 hinaus beibehalten werden solle, 

im Hinblick tklrauJ, daß konzertierte internationale Maß
nahmen für die zunehmende Zahl der unter der Obhut des 
Hohen Kommissars stehenden Flüchtlinge und Vertriebenen 
erforderlich sind, 

in Anbetracht der hervorragenden Arbeit, die das Amt des 
Hohen Kommissars durch die Gewährung von völkerrecht
lichem Schutz und materieller Hilfe für Flüchtlinge und 
Vertriebene sowie durch die Förderung dauerhafter Lösungen 
für ihre Probleme geleistet hat, 

mit tiefer Genugtuung feststellend, wie wirksam das Amt 
des Hohen Kommissars den verschiedenen wichtigen huma
nitären Aufgaben nachkommt, die ihm übertragen worden 
sind, 
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1. beschließt, das A t des Hohen Kommissars der Ver
einten Nationen für Flüc tlinge für einen weiteren. mit dem 
I. Januar 1994 beginnelen Fünfjahreszeitraum beizubehal
ten; 

2. beschließt auße" m, spätestens auf ihrer zweiund
fünfzigsten Tagung die egelungen für das Amt des Hohen 
Kommissars zu überprü en, um festzustellen, ob das Amt 
über den 31. Dezember m98 hinaus beibehalten werden soll. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/105. Amt des Ho~en Kommissars der 
Nationen für üchtlinge (UNHCR) 

Die Generalversamml g, 

Vereinten 

nach Behandlung des Berichts der Hohen Kommissarin 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge über die Tätigkeit 
ihres Amtesm und des Berichts des Exekutivausschusses 
des Programms des H en Kommissars über seine drei
undvierzigste Tagungll6 sowie Kenntnis nehmend von der 
Erklärung, die die Hoh Kommissarin am 10. November 
1992 abgegeben hatl17

, 

unter Hinweis auf ihre esolution 46/106 vom 16. Dezem
ber 1991, 

in Bekriijtigung des r in humanitären und unpolitischen 
Charakters der Tätigkeit des UNHCR wie auch in Bekräfti
gung der grundlegende Wichtigkeit der völkerrechtlichen 
Schutzfunktion der Hohe Kommissarin und der Notwendig
keit, daß die Staaten . der Wahrnehmung dieser höchst 
vorrangigen und wichtigen Aufgabe mit der Hohen Kommis
sarin zusammenarbeiten, 

mit Genugtuung davon Kenntnis nehmend, daß inzwischen 
einhundertvierzehn Staa n Vertragsparteien des Abkommens 
von 1951 118 undloder d s Protokolls von 1967119 über die 
Rechtsstellung der Flüc tlinge sind, 

mit Genugtuung über ie wertvolle Unterstützung, weIche 
die Regierungen der Ho en Kommissarin bei der Erfüllung 
ihrer humanitären Aufg en zuteil werden lassen, 

besorgt feststellend, aß die Zahl der Flüchtlinge und 
Vertriebenen unter der 0 hut der Hohen Kommissarin sowie 
die Zahl anderer Perso en, um deren Unterstützung und 
Schutz ihr Amt gebeten wird, weiter zunimmt und daß ihr 
Schutz in vielen Situatio en auch weiterhin ernstlich gefahr
det ist infolge ihrer Nicht ufnahme, Ausweisung, Zurückwei
sung und ungerechtferti en Inhaftnahme sowie auch infolge 
anderer Bedrohungen i er persönlichen Sicherheit, ihrer 
Würde und ihres Wo ergehens sowie der mangelnden 
Achtung vor den Grund iheiten und Menschenrechten, 

in Würdigung der une üdlichen Bemühungen der Hohen 
Kommissarin, die Situati n der Flüchtlingsfrauen und -kinder 
zu verbessern, die den g ößten Teil der Flüchtlingsbevölke
rung darstellen und 0 als einer Vielfalt von schwierigen 
Situationen ausgesetzt si d, welche sich auf ihren persönli
chen und rechtlichen Sch tz und auf ihr psychologisches und 
materielles Wohl auswirken, 

betonend, daß die S ten der Hohen Kommissarin bei 
ihren Bemühungen behi flieh sein müssen, dauerhafte und 
rechtzeitige Lösungen f' r die Probleme der Flüchtlinge zu 
finden, ausgehend von n uen Ansätzen, welche das derzeiti-

ge Ausmaß und die Merkmale dieser Probleme berücksichti
gen und die auf der Achtung vor den Grundfreiheiten und 
Menschenrechten und den international vereinbarten Grund
sätzen und Kriterien in bezug auf den Flüchtlingsschutz 
aufbauen, 

mit Genugtuung darüber, daß sich die Hohe Kommissarin 
eingedenk ihres Auftrags und ihrer Verantwortlichkeiten 
verpflichtet hat, Aktivitäten zu sondieren und durchzuführen, 
durch welche verhindert werden soll, daß Situationen ent
stehen, die zu Flüchtlingsabwanderungen führen, und welche 
die Notstandsvorsorge- und -reaktionsmechanismen sowie 
die konzertierten Bemühungen um eine freiwillige Repatri· 
ierung stärken sollen, 

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für diejenigen 
Staaten. insbesondere die am wenigsten entwickelten unter 
ihnen, die trotz schwerwiegender eigener Wirtschafts- und 
Entwicklungsprobleme auch weiterhin viele unter der Obhut 
der Hohen Kommissarin stehende Flüchtlinge und Ver
triebene in ihrem Hoheitsgebiet aufnehmen, und unter 
Betonung der Notwendigkeit, durch internationale Hilfs
maßnahmen, einschließlich entwicklungsorientierte Hilfe, und 
durch die Förderung von Dauerlösungen einen möglichst 
großen Anteil an der Belastung zu übernehmen, die diese 
Staaten zu tragen haben, 

mit dem Ausdruck ihrer Anerkennung für die Hingabe, mit 
der die Hohe Kommissarin und ihre Mitarbeiter ihre Aufga
ben wahrnehmen, und insbesondere der Mitarbeiter geden· 
kend, die in Ausübung ihres Dienstes ihr Leben gelassen 
haben, 

I. bekriijtigt nachdrücklich den grundlegenden Charakter 
der völkerrechtlichen Schutzfunktion des Amtes des Hohen 
Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge sowie 
die Notwendigkeit einer uneingeschränkten Zusammenarbeit 
der Staaten mit dem UNHCR bei der Wahrnehmung dieser 
Aufgabe, insbesondere durch ihren Beitritt zu den ein
schlägigen internationalen und regionalen Flüchtlingsüber
einkünften und durch deren uneingeschränkte und effektive 
Durchführung; 

2. anerkennt das immer größere Ausmaß und die zu
nehmende Komplexität der derzeitigen Flüchtlingsprobleme, 
das Risiko weiterer Flüchtlingsabwanderungen in bestimmten 
Länder oder Regionen und die Herausforderungen, vor denen 
der Flüchtlingsschutz steht; 

3. betont, daß es notwendig ist, Fragen betreffend 
Flüchtlinge, Vertriebene, Asylsuchende und sonstige Wan
derbewegungen ständig auf der internationalen politischen 
Tagesordnung zu belassen, insbesondere die Frage lösungs· 
orientierter Ansätze zur Bewältigung der derzeitigen Flücht
lingsprobleme und ihrer Ursachen; 

4. fordert alle Staaten auf, sich aller Maßnahmen zu ent
halten, welche die Institution des Asyls gefährden, insbeson
dere die Zurückweisung oder Ausweisung von Flüchtlingen 
entgegen dem grundlegenden Verbot dieser Praktiken, und 
bittet die Staaten nachdrücklich, faire und effiziente Verfah
ren zur Feststellung der Rechtsstellung von Asylsuchenden 
zu gewährleisten und die Flüchtlinge auch weiterhin human 
zu behandeln und ihnen Asyl zu gewähren; 

5. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
anhaltenden Probleme in einigen Ländern oder Regionen, die 
die Sicherheit oder das Wohlergehen der Flüchtlinge ernst-
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haft gefährden, darunter auch Fälle von Zurückweisung, 
Ausweisung, tätlichen Angriffen und Inhaftierung unter 
inakzeptablen Bedingungen, und fordert die Staaten auf, alles 
Notwendige zu tun, um die Achtung der Grundsätze des 
Flüchtlingsschutzes und die humane Behandlung der Asylsu
chenden im Einklang mit den international anerkannten 
Normen auf dem Gebiet der Menschenrechte sicherzustellen; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Fortschritten 
bei der Umsetzung der Leitlinien ftir den Schutz von Flücht
lingsfrauenl20 und fordert die Staaten, die Hohe Kommissa
rin und andere interessierte Parteien auf, bei der Beseitigung 
aller Formen von Diskriminierung, der sexuellen Ausbeutung 
von Flüchtlingsfrauen und weiblichen Asylsuchenden und 
der Gewalt gegen sie sowie bei der Förderung ihrer aktiven 
Einbeziehung in die Entscheidungen zusammenzuarbeiten, 
die ihr Leben und ihre Gemeinschaften betreffen; 

7. begrllßt die Ernennung einer Leitenden Koordinatorin 
für Flüchtlingskinder und erklärt erneut, wie wichtig es ist, 
Maßnahmen zu fördern. durch die in Abstimmung mit den 
Staaten und anderen internationalen, zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen der Schutz und das Wohl von 
Flüchtlingskindern, insbesondere von alleinreisenden Minder
jährigen, sichergestellt werden; 

8. begrIIßt außerdem den Vorschlag der Hohen Kommis
sarin, einen Umweltkoordinator zu ernennen, mit dem Auf
trag, Leitlinien auszuarbeiten und andere Maßnahmen zu er
greifen, um Umweltgesichtspunkte in die Programme des 
UNHCR einzubeziehen, insbesondere in den am wenigsten 
entwickelten Ländern, in Anbetracht der Auswirkungen auf 
die Umwelt, welche durch die große Zahl der Flüchtlinge 
und Vertriebenen unter der Obhut der Hohen Kommissarin 
entstehen; 

9. erklän erneut, wie wichtig es ist, daß Dauerlösungen 
für Flüchtlingsprobleme gefunden werden, wie beispielsweise 
je nach Bedarf die freiwillige Repatriierung, die Eingliede
rung im Asylland und die Neuansiedlung in Drittländern, 
und bittet nachdrücklich alle Staaten und in Betracht kom
menden Organisationen, die Hohe Kommissarin bei ihren 
Bemühungen um Dauerlösungen für das Flüchtlings- und 
Vertriebenenproblem zu unterstützen, hauptsächlich durch 
die bevorzugte Lösung der freiwilligen Repatriierung; 

10. unterstreicht nachdrllcklich die Staatenverantwort
lichkeit insbesondere im Hinblick auf die Herkunftsländer, 
namentlich soweit es um Bemühungen zur Behebung der 
Ursachen, die Erleichterung der. freiwilligen Repatriierung 
von Flüchtlingen und die in Ubereinstimmung mit den 
internationalen Gepflogenheiten erfolgende Rückkehr ihrer 
Staatsangehörigen geht, die keine Flüchtlinge sind; 

11. nimmt Kenntnis von den beträchtlichen freiwilligen 
Repatriierungsbewegungen, die 1992 organisiert wurden, und 
fordert alle Staaten und in Betracht kommenden Organisatio
nen auf, die Hohe Kommissarin zu unterstützen, damit sie 
ihre Bemühungen im Hinblick auf die Förderung von 
Voraussetzungen fortsetzen und weiter verstärken kann, die 
der freiwilligen Rückkehr in Sicherheit und Würde f6rderlich 
sind; 

12. bittet die Hohe Kommissarin nachdrllcklich, sich auch 
weiterhin zu bemühen, die internationalen, nationalen und 
zwischenstaatlichen Entwicklungsorganisationen und die 
nichtstaatlichen Organisationen in die Planungsphasen für die 
freiwillige Repatriierung miteinzubeziehen, um sicherzustel
len, daß die grundlegende Wiedereingliederungshilfe durch 

weiter gehende, auf die Repatriierungsgebiete ausgerichtete 
Entwicklungsinitiativen ergänzt wird; 

13. unterstützt die verstärkten Anstrengungen, die die 
Hohe Kommissarin unternimmt, um Schutz- und Hilfsstrate
gien zu sondieren, deren Ziel darin besteht, die Entstehung 
von Situationen zu verhindern, die zu Flüchtlingsabwande
rungen führen, und deren Ursachen zu beheben, und bittet 
sie nachdrücklich. diese Bemühungen unter Berücksichtigung 
der grundlegenden Schutzprinzipien und ihres Auftrags in 
enger Absprache mit den betreffenden Regierungen und je 
nach Bedarf in einem interinstitutioneUen, zwischenstaatli
chen und nichtstaatlichen Rahmen fortzusetzen; 

14. begrüßt in diesem Zusammenhang die Bemühungen, 
die die Hohe Kommissarin auf der Grundlage ausdrücklicher 
Ersuchen des Generalsekretärs oder der zuständigen Haupt
organe der Vereinten Nationen und mit Zustimmung des 
betreffenden Staates unternimmt, um Aktivitäten zugunsten 
von in ihrem eigenen Land Vertriebenen durchzuführen, 
unter Berücksichtigung der Komplementarität der Mandate 
und der Sachkompetenz der anderen zuständigen Organisa
tionen; 

15. anerkennt, daß es geboten ist, das Flüchtlingsrecht als 
Teil der Notstandsvorsorge sowie auch im Hinblick darauf 
zu fördern, die Verhütung von Flüchtlingsproblemen und 
Lösungen für Flüchtlingsprobleme zu erleichtern, und fordert 
die Hohe Kommissarin auf, die Ausbildungs- und Förder
aktivitäten ihres Amtes auch weiterhin zu verstärken; 

16. mißbilligt auf das entschiedenste die ethnische Into
leranz und andere Formen der Intoleranz als eine der Haupt
ursachen für erzwungene Wanderbewegungen und bittet die 
Staaten nachdrücklich, alles Notwendige zu tun, um die 
Achtung vor den Menschenrechten, insbesondere den Rech
ten von Angehörigen von Minderheiten, zu gewährleisten; 

17. stellt fest, daß zwischen Situationen, die zu Flücht
lingsströmen führen, und der Nichtachtung vor den Men
schenrechten ein Zusammenhang besteht, und ermutigt die 
Hohe Kommissarin. ihre Bemühungen um eine verstärkte 
Zusammenarbeit mit der Menschenrechtskommission, dem 
Zentrum für Menschenrechte und in Betracht kommenden 
Organisationen fortzusetzen; 

18. bringt ihre Besorgnis zum Ausdruck über Fremden
feindlichkeit und rassistische Einstellungen bei Teilen der 
Bevölkerung in einer Reihe von Ländern, die Flüchtlinge 
und Asylsuchende aufnehmen, durch welche diese Menschen 
einer beträchtlichen Gefalu ausgesetzt werden, und fordert 
daher die Staaten und das UNHCR auf, in den einzeIstaatli
chen Gemeinwesen auch künftig aktiv auf die Förderung 
eines besseren Verständnisses für die Not der Flüchtlinge 
und Asylsuchenden hinzuwirken; 

19. begrüßt die Fortschritte, die die Hohe Kommissarin 
bei ihren Bemühungen erzielt hat, das Reaktionsvermögen 
des UNHCR auf Notstandssituationen zu verbessern, und 
ermutigt sie, auch künftig eng mit dem Untergeneralsekretär 
für humanitäre Angelegenheiten sowie mit den Organisatio
nen der Vereinten Nationen und staatlichen, zwischenstaatli~ 
ehen oder nichtstaatlichen Organen zusammenzuarbeiten, um 
eine koordinierte und effektive Reaktion auf komplexe hu
manitäre Notstandssituationen zu gewährleisten; 

20. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die 
Verhältnisse in einer Reihe von Ländern oder Regionen~ 
welche die Auslieferung humanitärer Hilfsgüter und die 
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Sicherheit der Mitarbeitjr der Hohen Kommissarin und des Organisationen sowie Einzelpersonen getroffenen Maßnah-
sonstigen Personals der Hilfseinsätze ernsthaft gefahrden, men erforderlich ist, 
bedauert die jüngsten Ve luste an Menschenleben bei dem an 
den humanitären Einsät n beteiligten Personal und fordert 
die Staaten auf, alles N twendige zu tun, um den sicheren 
und rechtzeitigen Zugan für humanitäre Hilfsgüter und die 
Sicherheit des internatio alen Personals und der Ortskräfte, 
die diese humanitären 3aßnahmen in ihren Ländern durch
führen, zu gewährleisten; 

21. bringt ihren tiefe pfundenen Dank zum Ausdruck für 
die großzügige humani '. e Reaktion der Aufnahmeländer, 
insbesondere der Entwi klungsländer, die trotz begrenzter 
Ressourcen auch weiter in zahlreiche Flüchtlinge aufneh-
men; 

22. bittet nachdrückli h die internationale Gemeinschaft, 
insbesondere auch die ichtstaatlichen Organisationen, ge
mäß dem Grundsatz de internationalen Solidarität und im 
Geiste der Lastenteilung die in Ziffer 21 genannten Länder 
und die Hohe Kommiss . n auch weiterhin zu unterstützen, 
damit sie die zusätzlich Belastung bewältigen können, die 
die Betreuung der Flüch linge und Asylsuchenden darstellt; 

23. fordert alle Regie ngen und sonstigen Geber auf, zu 
den Programmen der H hen Kommissarin beizutragen und 
die Hohe KommissarIn nter Berücksichtigung der Notwen
digkeit, eine bessere L tenteilung unter den Gebern zu 
erzielen, dabei zu unterst 'tzen, zu gegebener Zeit zusätzliche 
Einnahmen aus den tra itionellen staatlichen Quellen, von 
seiten anderer Regieru en und aus dem Privatsektor zu 
beschaffen, damit den Bfürfnissen der unter der Obhut der 
Hohen Kommissarin ste enden Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebenen entsproche wird. 

89. Plenarsitzung 
. 16. Dezember 1992 

47/1116. Neue inte ationale humanitäre Ordnung 

unter Hinweis auf ihr Resolutionen 361136 vom 14. De
zember 1981, 371201 vo 18. Dezember 1982,38/125 vom 
16. Dezember 1983, 40/ 26 vom 13. Dezember 1985,421120 
vom 7. Dezember 1987, 31129 vom 8. Dezember 1988 und 
45/101 vom 14. Dezem er 1990 über die Förderung einer 
neuen internationalen h manitären Ordnung, 

sowie unter Hinweis uf ihre Resolutionen 42/121 vom 
7. Dezember 1987, 43 130 vom 8. Dezember 1988 und 
45/102 vom 14. Dezem er 1990 betreffend die Förderung 
der internationalen Zusa enarbeit auf humanitärem Gebiet, 

Kenntnis nehmend vo den Berichten des Generalsekre
tärs l21 und den Stellun nahmen der verschiedenen Regie
rungen, Sonderorganisat onen und nichtstaatlichen Organisa
tionen, 

im Hinblick auf die Maßnahmen, welche die Sonder
organisationen und Pro ramme des Systems der Vereinten 
Nationen zur Zeit in be ug auf die von der Unabhängigen 
Kommission für intern tionale humanitäre Fragen unter
suchten humanitären Fr gen ergreifen, die in den Rahmen 
ihres jeweiligen Manda fallen, 

überzeugt, daß zur ösung humanitärer Probleme eine 
intemationrue Zusamme arbeit und die Harmonisierung der 
von Regierungen, zwis henstaatlichen und nichtstaatlichen 

mit Besorgnis anerkennend. daß es nach wie vor notwen
dig ist, die Antwort der internationalen Gemeinschaft auf 
immer größere humanitäre Herausforderungen zu verstärken 
und kreative humanitäre Maßnahmen auf internationaler, 
regionaler und nationaler Ebene zu ergreifen, um mensch
liches Leid zu lindern und dauerhafte Lösungen für humani
täre Probleme zu fördern, 

ferner in Anerkennung der Notwendigkeit einer aktiven 
Weiterverfolgung der Empfehlungen und Anregungen der 
Unabhängigen Kommission sowie der Rolle, die das für 
diesen Zweck geschaffene Unabhängige Büro für humanitäre 
Fragen in dieser Hinsicht spielt, 

1. dnnkt dem Generalsekretär für die aktive Unter
stützung, die er den Bemühungen um die Förderung einer 
neuen internationalen humanitären Ordnung auch weiterhin 
gewährt; 

2. bittet nachdrücklich die Regierungen sowie die staat
lichen und nichtstaatlichen Organisationen, dem General
sekretär, soweit nicht bereits geschehen, ihre grundsätzlichen 
und fachlichen Stellungnahmen in bezug auf die humanitäre 
Ordnung und den Bericht der Unahhängigen Kommission für 
internationale humanitäre Fragen zu übennitteln; 

3. bittet die Regierungen, dem Generalsekretär auf 
freiwilliger Basis Informationen und Fachwissen zu den für 
sie wichtigen humanitären Fragen zur Verfügung zu stellen, 
damit Möglichkeiten für künftige Maßnahmen aufgezeigt 
werden können; 

4. fordert die Regierungen, das System der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen auf, die internationale Zusammenarbeit auf 
humanitärem Gebiet weiter auszubauen; 

5. erklärt erneut, daß die internationale Zusammenarbeit 
auf humanitärem Gebiet ein besseres Verständnis, gegen
seitige Achtung, Vertrauen und Toleranz zwischen den 
Ländern und Völkern erleichtern und so zu einer gerechteren 
und gewaltfreien Welt beitragen wird; 

6. bittet das Unabhängige Büro für humanitäre Fragen, 
seine äußerst wichtige Rolle der Weiterverfolgung der Arbeit 
der Unabhängigen Kommission auch in Zukunft wahrzuneh
men und weiter auszubauen; 

7. ermutigt die internationale Gemeinschaft, zu den zur 
Förderung einer neuen humanitären Ordnung erforderlichen 
internationalen humanitären Aktivitäten erhebliche und 
regelmäßige Beiträge zu leisten; 

8. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin mit den 
Regierungen sowie mit den staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen und dem Unabhängigen Büro rur humanitäre 
Fragen Kontakt zu wahren und der Generalversammlung auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung über die von ihnen erzielten 
Fortschritte BerIcht zu erstatten; 

9. beschließt, die Frage einer neuen internationalen 
humanitären Ordnung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
erneut zu prüfen. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 
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47/107. Hilfe rDr Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertrie· 
bene in Afrika 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/108 vom 16. De
zember 1991, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs122 

und des Berichts der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flücbtlingell5

, 

eingedenk dessen, daß es sich bei der Mehrzahl der betrof
fenen Länder um am wenigsten entwickelte Länder handelt, 

davon überzeugt, daß das System der Vereinten Nationen 
besser befahigt werden muß, Hilfsprogramme für Flüchtlin
ge, Rückkehrer und Vertriebene durchzuführen und insge
samt zu koordinieren) 

mit Genugtuung über die Aussichten für die freiwillige 
Repatriierung und für dauerhafte Lösungen auf dem gesam
ten Kontinent) 

in der Erwägung, daß die Staaten Bedingungen schaffen 
müssen, die der Verhütung von Flüchtlings- und Vertriebe
nenströmen und der freiwilligen Repatriierung förderlich 
sind, 

eingedenk dessen, daß es sich bei der Mehrheit der 
Flüchtlinge und Vertriebenen um Frauen und Kinder handelt, 

mit Genugtuung feststellend, daß sich die in Betracht 
konunenden Länder verpflichtet haben, alles zu tun, um die 
Gewährung von Hilfe an die betroffenen Bevölkerungs
gruppen zu erleichtern und die in dieser Hinsicht erforderli
chen Maßnahmen zu ergreifen, 

in der Erkenntnis, daß es geboten ist, den Gastländern, 
insbesondere denjenigen Ländern, die seit längerer Zeit 
Flüchtlinge beherbergen, zu helfen, um die Umweltschäden 
und die negativen Auswirkungen auf die öffentlichen Dienste 
und den Entwicklungsprozeß zu beheben, 

in Anerkennung des Mandats der Hohen Kommissarin, 
Flüchtlinge und Rückkehrer zu schützen und ihnen zu helfen, 
sowie der ihr gemeinsam mit der internationalen Gemein
schaft und den Entwicklungsorganisationen zukommenden 
Katalysatorrolle im Hinblick auf die allgemeineren Fragen 
der Entwicklung, soweit sie die Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebenen betreffen, 

eingedenk der Notwendigkeit, die Tätigkeit der humanitä
ren Organisationen zu erleichtern, insbesondere bei der 
Versorgung der Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebenen 
mit Nahrungsmitteln und Medikamenten und bei ihrer 
gesundheitlichen Betreuung, unter Mißbilligung der Angriffs
handlungen gegen das Personal der humanitären Organisatio
nen, insbesondere soweit sie zu Verlusten an Menschenleben 
geführt haben, und betonend, daß die Sicherheit des Perso
nals dieser Organisationen gewährleistet werden muß, 

zutiefst besorgt über die durch Dürre, Konflikte und Be
völkerungsbewegungen verursachte kritische humanitäre Si
tuation in den afrikanischen Ländern, insbesondere am Horn 
von Afrika, 

mit Genugtuung über die regionalen Bemühungen um eine 
Lösung der Flüchtlingsprobleme wie beispielsweise die Er
klärung, die auf dem am 8. und 9. April 1992 in Addis 
Abeba abgehaltenen Gipfeltreffen der Staats- und Regie-

rungschefs der Länder des Horns von Afrika verabschiedet 
wurde123

, 

unter Berücksichtigung des revidierten Appells des 
Generalsekretärs zugunsten des Besonderen Nothilfepro
gramms für das Horn von Afrika, 

zutiefst besorgt über die massive Anwesenheit von Flücht
lingen und Auslandsvertriebenen in Dschibuti, die über 
zwanzig Prozent der Gesamtbevölkerung des Landes aus
machen, und über ihren unablässigen Zustrom infolge der 
tragischen Situation in Somalia, 

sowie zutiefst besorgt über die gravierenden Folgen der 
Anwesenheit der Flüchtlinge und Auslandsvertriebenen für 
die ohnehin schon schwierige wirtschaftliche und soziale 
Lage in Dschibuti, das unter lang anhaltender Dürre und den 
negativen Auswirkungen der kritischen Situation am Horn 
von Afrika leidet, 

in der Erwägung, daß mehr als die Hälfte der Flüchtlinge 
und Auslandsvertriebenen in Dschibuti unter größten Schwie
rigkeiten und ohne direkte internationale Unterstützung in 
Dschibuti-Stadt leben und einen unzumutbaren Druck auf die 
begrenzten Ressourcen des Landes und die soziale Infra
struktur ausüben und insbesondere ernsthafte Sicherheitspro
bleme verursachen, 

sowie in der Erwägung, daß die Regierung Dschibutis und 
die Hohe Kommissarin sowie in Betracht kommende Orga
nisationen zusammenarbeiten müssen, um alternative Lö
sungen für das Problem der Flüchtlinge in Dschibuti-Stadt zu 
finden und die zur Deckung ihrer konkreten Bedürfnisse 
erforderliche Hilfe von außen mobilisieren zu können, 

sich bewußt, daß sich die Flüchtlingsbevölkerung in den 
Flüchtlingslagern in ganz Dschibuti in einer prekären Lage 
befindet, bedroht von Hunger, Mangelernährung und Krank
heit, und daß zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln, ärztli
cher Hilfe und der notwendigen Infrastruktur für Unterkünfte 
eine angemessene Unterstützung von außen notwendig ist, 

zutiefst besorgt über die massenhafte Anwesenheit von 
Flüchtlingen, freiwilligen Rückkehrern, Vertriebenen und 
demobilisierten Soldaten in Ätltiopien und über die sich 
daraus ergebende ungeheure Belastung für die Infrastruktur 
und die spärlichen Ressourcen des Landes, 

sowie zutiefst besorgt über die schwerwiegenden Folgen, 
die dies für die Fähigkeit Äthiopiens gehabt hat, mit den 
Auswirkungen der anhaltenden Dürre fertig zu werden und 
die Wirtschaft des Landes wiederaufzubauen, 

im Bewußtsein der schweren Belastung, die die Regierung 
Äthiopiens zu tragen hat, sowie der Notwendigkeit ent
sprechender sofortiger Hilfsmaßnahruen für die Flüchtlinge, 
freiwilligen Rückkehrer, Vertriebenen, demobilisierten Solda
ten und Opfer von Naturkatastrophen, 

zutiefst besorgt über die Belastung, die sich aufgrund des 
anhaltenden Zustrnms von Flüchtlingen aus den von Kon
flikten und Hungersnot heimgesuchten Nachbarländern für 
die Regierung und das Volk von Kenia ergibt, 

in Anerkennung des großen Beitrags der Regierung Kenias 
und der großen Opfer, die sie gebracht hat und noch immer 
bringt, um mit dieser Situation in einer Zeit zurechtzukom
men, in der sie selbst infolge der Auswirkungen der langen 
Dürre, die ihre eigene Bevölkerung in Mitleidenschaft gezo-
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gen hat, mit einer Ver ,chlechterung der Verhältnisse kon
frontiert ist, 

betonend, wie wichtig und notwendig es ist, den Aücht
lingen und Vertriebene in Kenia, deren Zahl auf über eine 
halbe Million geschätzt wird, so lange weiter Hilfe zu ge
währen, bis sich diese ituation ändert, 

zutiefst besorgt über ie tragischen Auswirkungen auf das 
Leben der somalischen evölkerung, die der Bürgerkrieg in 
Somalia nach wie vor ,t, ein Krieg, von dem vier bis fünf 
Millionen Menschen betroffen sind, die entweder als 
Flüchtlinge in Nachbarlfmdern leben oder im eigenen Land 
vertrieben wurden und ingend humanitäre Hilfe benötigen, 

im Bewußtsein desse, daß die freiwillige Repatriierung 
einer großen Anzahl vo somalisehen Aüchtlingen, die sich 
in den Nachbarländern u d anderen Ländern aufhalten, sowie 
die Rückkehr der im igenen Land Vertriebenen an ihre 
Heimstätten ein wohld rcbdachtes und integriertes inter
nationales Hilfsprogr m erfordern würde, das auf die 
Deckung ihrer Grundbkdürfnisse, die Sicherstellung aus
reichender Aufnahmev rkehrungen und die Erleichterung 
ihrer reibungslosen Ein liederung in ihre jeweilige Gemein
schaft ahgestellt ist, 

überzeugt, daß es an esichts der sich verschlechternden 
Lage der Vertriebenen nd Rückkehrer und des zunehmen
den Drucks, den die lüchtlinge nach wie vor auf die 
Gastländer ausüben, ge ten ist, umgehend humanitäre Hilfe 
für die somalischen Flü htlinge, Rückkehrer und Vertriebe
nen zu mobilisieren un unverzüglich auszuliefern, 

in Anerkennung der 11 tsache, daß Sudan seit längerer Zeit 
eine große Anzahl von üchtlingen beherbergt, 

im Bewußtsein der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit 
denen die Regierung udans konfrontiert ist. sowie der 
Notwendigkeit angern ssener Hilfsmaßnahmen für die 
Aüchtlinge und Vertrie nen in Sudan und die Sanierung der 
Gebiete, in denen sie si hautbalten, 

die Regierung Sudan und das Amt des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nati nen für Flüchtlinge in den Bemü
hungen bestärkend, di sie zur frei willigen Repatriierung 
einer großen Anzahl v Flüchtiingen in ihre Heimatländer 
unternommen haben, 

zutiefst besorgt über die Not der sudanesischen Aücht
lingskinder, insbesonde e das Problem der von ihren Ange
hörigen getrennten Mi derjährigen, und betonend, daß es 
notwendig ist, sich ihre Schutzes, ihres Wohlergehens und 
der Wiedervereinigung . t ihren Familien anzunehmen, 

in Anbetracht dessen daß die Rückführung und Wieder
eingliederung der Rüc ehrer und die Wiederansiedlung der 
Vertriebenen durch N at rkatastrophen erschwert werden und 
daß dieser Prozeß die Regierung Tschads vor schwierige 
humaniüire, soziale un wirtschaftliche Probleme stellt, 

in Kenntnis des an d" Mitgliedstaaten sowie an die zwi
schenstaatlichen und nie tstaatlichen Organisationen ergange
nen Appells, der Regie ng Tschads auch weiterhin die er
forderliche Hilfe zu ge ähren, um ihre Probleme zu mildern 
und sie besser in die La e zu versetzen, das Repatriierungs-, 
Wiedereingliederungs- nd Wiederansiedlungsprogramm für 
freiwillige Rückkehrer nd Vertriebene durchzuführen, 

mit Genugtuung üb 
strengungen, die die Wi 

die fortgesetzten Vertnittiungsan
haftsgemeinschaft der westafrika-

nischen Staaten unternimmt, um eine friedliche Lösung der 
liberianischen Krise zu finden, sowie über den wichtigen Be
schluß, der Teil des Yarnoussoukro-IV-Übereinkommens 
vom 30. Oktober 1991 124 sowie auch des Schlußkommuni
ques der Behörde der Staats- und Regierungschefs der Wirt
schaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten vom 
29. Juli 1992 ist und sich eine endgültige Beilegung des 
Konflikts zum Ziel macht, 

eingedenk der Feststellungen und Empfehlungen in dem 
Bericht des Generalsekreüirs über hurnaniüire Nothilfe für 
liberianische Aüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene"', 
insbesondere die Notwendigkeit, die Nothilfemaßnahmen 
fortzusetzen, da die Sicherheitssituation für die Durchführung 
einer großangelegten freiwilligen Repatriierungsaktion noch 
nicht günstig ist, 

unter Berücksichtigung des besonderen Appells des 
Sonderkoordinators für Nothilfemaßnahmen in Liberia um 
Nothilfe für die Vertriebenen in Liberia, 

zutiefst besorgt über den Zustrom von im eigenen Land 
Vertriebenen, Rückkehrern und Vertriebenen nach Monrovia 
und die ungeheure Belastung, die sich daraus für die Infra
struktur und die fragile Wirtschaft des Landes ergibt, 

sowie zutiefst besorgt darüber, daß die Situation trotz der 
Anstrengungen, die unternommen werden, um den Flüchtlin
gen, Rückkehrern und Vertriebenen materielle und finanziel
le Unterstützung zu gewähren, nach wie vor prekär ist und 
schwerwiegende Auswirkungen auf die langfristige Entwick
lung Liberias sowie auf diejenigen westafrikanischen Länder 
hat, die liberianische Aüchtlinge aufgenommen haben, 

in Anerkennung der schweren Belastung, der das Volk und 
die Regierung Malawis ausgesetzt sind, und der Opfer, die 
sie angesichts der begrenzten Sozial- und Infrastrukturein
richtungen des Landes mit der Betreuung der Aüchtlinge auf 
sich nehmen, sowie in Anerkennung der Notwendigkeit, 
Malawi angemessene internationale Unterstützung zu gewäh
ren, damit es seine Bemühungen um die Bereitstellung von 
Hilfe für die Aüchtlinge fortsetzen kann, 

ernstlich besorgt über die nach wie vor schweren sozialen, 
wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen der mas
senhaften Präsenz dieser Aüchtlinge sowie über die sich 
daraus ergebenden weitreichenden Folgen für den langfristi
gen Entwicldungsprozeß des Landes und die Auswirkungen 
auf die Umwelt, 

eingedenk der Feststellungen und Empfehlungen der 1991 
nach Malawi entsandten interinstitutionellen Delegation, 
insbesondere bezüglich der Notwendigkeit, die sozioökono
mische Infrastruktur des Landes zu stärken, damit es den 
unmittelbaren humaniüiren Soforthilfebedarf der Aüchtlinge 
und den langfristigen einzelstaatlichen Entwicldungsbedarf 
Malawis decken kann, 

übeneugt, daß die internationale Gemeinschaft den 
Ländern im südlichen Afrika, die Aüchtlinge, Rückkehrer 
und Vertriebene bei sich aufnehmen, wegen der ernsten 
Wirtschaftslage und insbesondere wegen der verheerenden 
Dürre im südlichen Afrika dringend ein Höchstmaß an 
konzertierter Hilfe gewähren muß, 

mit Genugtuung über die Aktivitäten der Hohen Kommis
sarin zugunsten der frei willigen Repatriierung und Wieder
eingliederung von südafrikanischen Rückkehrern und in der 
Hoffnung, daß die Hindernisse, die sich der Rückkehr aller 
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Flüchtlinge und Exilierten in Sicherheit und Würde ent
gegenstellen, unverzüglich beseitigt werden, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, flüchtlingsbezogene 
Entwicklungsprojekte in lokale und nationale Entwicklungs
pläne einzubinden, 

\, nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs122 und dem Bericht der Hohen Kommissarin der Verein
ten Nationen für FlüchtlingellS

; 

2. spricht den betreffenden Regierungen ihre Anerken
nung aus für ihre Opfer und für die Hilfe, die sie flücht
lingen, Rückkehrern und Vertriebenen gewähren, sowie für 
ihre Bemühungen um die Förderung der freiwilligen Repatri
ierung und für andere Maßnahmen, die sie im Hinblick auf 
geeignete Dauerlösungen ergriffen haben; 

3. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die 
schwerwiegenden und weitreichenden Folgen der Anwesen
beit einer großen Anzahl von Flüchtlingen und Vertriebenen 
in den einzelnen Ländern und die Auswirkungen auf die 
langfristige sozioökonomische Entwicklung dieser Länder; 

4. dankt dem Generalsekretär, der Hoben Kommissarin, 
den Sonderorganisationen der Vereinten Nationen, dem 
Internationalen Komi tee vom Roten Kreuz, den Geberländern 
sowie den zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisa
tionen für ihre Unterstützung bei der Milderung der Not der 
großen Anzahl von Flüchtlingen, Rückkehrern und Ver
triebenen; 

5. verleiht der Hoffnung Ausdruck, daß für die allgemei
nen Flüchtlingsprogramme zusätzliche Ressourcen in einer 
Größenordnung zur Verfügung gestellt werden, die mit dem 
Bedarf der Flüchtlinge Schritt hält; 

6. appelliert an die Mitgliedstaaten, die internationalen 
Organisationen und die nichtstaatlichen Organisationen, an
gemessene und ausreichende finanzielle, materielle und tech
nische Hilfe für Soforthilfe- und Wiedereingliederungspro
gramme bereitzustellen, die der großen Anzahl von flücht
lingen, freiwilligen Rückkehrern und Vertriebenen sowie 
Opfern von Naturkatastrophen zugute kommen; 

7. ersucht alle Regierungen sowie die zwischenstaatli
chen und nichtstaatlichen Organisationen, den besonderen 
Bedürfnissen von Flüchtlingsfrauen und -kindern besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden; 

8. fordert den Generalsekretär, die Hobe Kommissarin 
für Flüchtlinge, die Sekretariats-Hauptabteilung Humanitäre 
Angelegenheiten und die humanitären Organisationen der 
Vereinten Nationen auf, ihre Bemühungen um die Mobilisie
rung humanitärer Hilfe für die Unterstützung, Repatriierung, 
Wiedereingliederung und Wiederansiedlung von flüchtlin
gen, Rückkehrern und Vertriebenen, einschließlich der 
Flüchtlinge in städtischen Gebieten, fortzusetzen; 

9. ersucht den Generalsekretär, sich im Interesse einer 
vollständigen Durchführung der laufenden Projekte in den 
von der Präsenz der Flüchtlinge, Rückkehrer und Ver
triebenen betroffenen ländlichen und städtischen Gebieten 
auch weiterhin um die Mobilisierung einer ausreichenden 
finanziellen und materiellen Unterstützung zu bemühen; 

10. ersucht die Hohe Kommissarin, ihre Bemühungen ge
meinsam mit den entsprechenden Organisationen der Verein
ten Nationen sowie den zwischenstaatlichen, staatlichen und 

nichtstaatlichen Organisationen fortzusetzen, mit dem Ziel, 
die lebenswichtigen Dienste für Flüchtlinge, Rückkehrer und 
Vertriebene zu konsolidieren und auszubauen; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung unter dem Punkt 
"Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen für 
Flüchtlinge, Flüchtlings-, Rückkehrer- und Vertriebenen
fragen sowie humanitäre Fragen I' einen umfassenden und 
zusammenfassenden Bericht über die Lage der Flüchtlinge, 
Rückkehrer und Vertriebenen in Afrika und dem Wirt
schafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 1993 einen 
mündlichen Bericht vorzulegen. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/108. Stand der Konvention über die Verhütung und 
Bestrafung des Völkermordes 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/142 vom 13. De
zember 1985, 41/147 vom 4. Dezember 1986,42/133 vom 
7. Dezember 1987,43/\38 vom 8. Dezember 1988,44/158 
vom 15. Dezember 1989 und 45/152 vom 18. Dezember 
1990, 

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen der Menschen
rechtskommission 1986/18 vom 10. März 1986", 1987125 
vom 10. März 198732

, 1988/28 vom 7. März 1988" und 
1989/16 vom 2. März 198934 und 1990/19 vom 23. Februar 
199()", 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 260 A (ill) vom 
9. Dezember 1948, mit der sie die in der dazugehörigen 
Anlage enthaltene Konvention über die Verhütung und 
Bestrafung des Völkermordes gebilligt und zur Unterzeich
nung aufgelegt hat, 

in erneuter Bekräftigung ihrer Oberzeugung, daß der 
Völkermord ein Verbrechen ist, das gegen die Normen des 
Völkerrechts verstößt und dem Geist und den Zielen der 
Vereinten Nationen zuwiderläuft, 

im Hinblick darauf, daß die Menschheit im Laufe ihrer 
gesamten Geschichte aufgrund von Verbrechen des Völker
mordes gruße Verluste und Entbehrungen erlitten hat, 

mit dem Ausdruck ihrer Oberzeugung, daß für die Verhü
tung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermordes die 
strikte Einhaltung der Konvention durch alle Länder notwen
dig ist, 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekre
tärs 126

, 

1. verurteilt erneut mit Nachdruck das Verbrechen des 
Völkermordes; 

2. erklärt erneut, daß internationale Zusammenarbeit 
nötig ist, um die Menschheit von diesem so verabscheuens
werten Verbrechen zu befreien; 

3. stellt mit Genugtuung fest, daß über einhundert Staaten 
die Konvention über die Verhütung und Bestrafung des 
Völkermordes ratifiziert haben oder ihr beigetreten sind; 

4. bittet nachdrücklich diejenigen Staaten, die noch nicht 
Vertragspartei der Konvention geworden sind, dies nunmehr 
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\ 
zu tun und die Konvention ohne weitere Verzögerungen zu 
ratifizieren beziehungsweise ihr beizutreten; 

5. bittet den General I eleretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigs en Tagung einen Bericht über den 
Stand der Konvention vo zulegen. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/109. Freiwilliger F ds der Vereinten Nationen rur 
Opfer der Folte 

Die Generalversammlu g, 

unter Hinweis auf Arti el 5 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte', w,nach niemand der Folter oder 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe unterworfen erden darf, 

sowie unter Hinweis a die Erklärung über den Schutz 
aller Personen vor Folter d anderer grausamer, unmensch
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe127, 

mit Genugtuung hinwe 'send auf das Inkrafttreten der 
Konvention gegen Folter nd andere grausame, unmensch
liche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe'lS am 
26. Juni 1987, 

unter Hinweis auf ihre 'Resolution 361151 vom 16. De
zember 1981, in der sie mit tiefer Besorgnis festgestellt hat, 
daß in verschiedenen Ländern Folterungen vorkommen, in 
der sie die Notwendigkei! anerkannt hat, den Opfern der 
Folter aus rein humanitäret Gesinnung Hilfe zu gewähren, 
und mit der sie den F~iwilligen Fonds der Vereinten 
Nationen für Opfer der Folter geschaffen hat, 

höchst beunruhigt über bas weitverbreitete Vorkommen 
von Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe, 

überzeugt, daß zum Kam f um die Beseitigung der Folter 
auch gehört, den Opfern un ihren Angehörigen aus humani
tärer Gesinnung Hilfe zu g währen, 

Kenntnis nehmend von em Bericht des Generalsekre
tärs12

1}, 

1. spricht den Regierun en, Organisationen und EinzeI
personen, die bereits Beitr' e an den Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen für 0 er der Folter entrichtet haben, 
ihren Dank und ihre Anerk nnung aus; 

2. ruft alle 'Regierunge , Organisationen und EinzeI
personen auf, Ersuchen um rstmalige oder weitere Beiträge 
an den Fonds zu entsprech n, soweit sie dazu in der Lage 
sind; 

3. bittet die Regierunge ,möglichst regelmäßig Beiträge 
an den Fonds zu entrichten, amit er Vorhaben, die auf wie
derkehrende Zuschüsse ang wiesen sind, fortlaufend unter
stützen kann; 

4. dankt den Regierung n, die auf der Beitragsankündi
gungskonferenz der Vereinte Nationen fur Entwicklungsak
tivitäten 1992 einen Beitrag um Fonds angekündigt haben; 

5. ersucht den Generals kretär, den Fonds auch künftig 
jährlich in die Programme aufzunehmen, fur die auf der 
Beitragsankündigungskonfer nz der Vereinten Nationen fur 
Entwicklungsaktivitäten Mit el angekündigt werden; 

6. dankt dem Treuhänderausschuß des Fonds fur seine 
Arbeit; 

7. dankt außerdem dem Generalsekretär für die Unter
stützung, die er dem Treuhänderausschuß des Fonds gewährt, 
indem er dessen Beschlüsse in bezug auf eine zunehmende 
Anzahl von Projekten ausführt; 

8. ersucht den Generalsekretär, alle vorhandenen Mög
lichkeiten zu nutzen, so auch die Ausarbeitung, Herstellung 
und Verbreitung von Informationsmaterial, um den Treuhän
derausschuß des Fonds bei seinen Bemühungen, den Fonds 
und seine humanitäre Tätigkeit besser bekannt zu machen, 
sowie bei seinen Beitragsappellen zu unterstützen. 

471110. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

Internationale Konvention zum Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Famllienangehörigen 

Die Generalversammlung, 

in neuerlicher Bekri.iftigung der immerwährenden Gültig
keit der Grundsätze und Normen, die in den grundlegenden 
Dokumenten über den völkerrechtlichen Schutz der Men
schenrechte verankert sind, insbesondere in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte', den Internationalen Men
schenrechtspakten16

, dem Internationalen Übereinkommen 
über die Beseitigung aller Formen rassischer Diskriminie
rung3, der Konvention über die Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau'30 und der Konvention über die 
Rechte des Kindes", 

eingedenk der im Rahmen der Internationalen Arbeits
organisation festgelegten Grundsätze und Normen sowie der 
Bedeutung der in anderen Sonderorganisationen und in 
verschiedenen Organen der Vereinten Nationen geleisteten 
Arbeit im Zusammenhang mit Wanderarbeitnehmern und 
ihren Familienangehörigen, 

erneut erklärend, daß trotz des Vorhandenseins eines 
Katalogs bereits festgeschriebener Grundsätze und Normen 
weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Lage aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen und zur 
Gewährleistung ihrer Menschenrechte und Menschenwürde 
unternommen werden müssen, 

im Bewijßtsein der Lage der Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen und der beträchtlichen Zunahme der 
Wanderbewegungen. zu denen es insbesondere in bestimm
ten Teilen der Welt gekommen ist, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 451158 vom 18. De
zember 1990, mit der sie die Internationale Konvention zum 
Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen zur Unterzeichnung, zur Ratifikation 
und zum Beitritt aufgelegt hat, 

sowie daran erinnernd, daß die Generalversammlung den 
Generalsekretär in ihrer Resolution 46/114 vom 17. Dezem
ber 1991 ersucht hat, der Versammlung auf ihrer sieben
undvierzigsten Tagung einen Bericht über den Stand der 
Konvention vorzulegen, 

\. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekretärs 
über den Stand der Internationalen Konvention zum Schutz 
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der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien
angehörigen!"; 

2. fordert alle Mitgliedstaaten auf, mit Vorrang die 
Unterzeichnung und Ratifikation der Konvention beziehungs
weise den Beitritt zu derselben zu erwägen, und verleiht der 
Hoffnung Ausdruck, daß die Konvention bald in Kraft tritt; 

3. ersucht den Generalsekretär, durch die Weltinforma
tionskampagne über Menschenrechte und das Programm für 
Beratungsdienste auf dem Gebiet der Menschenrechte alle 
erforderlichen Einrichtungen und Hilfen für die Förderung 
der Konvention zur Verfügung zu stellen; 

4. bittet die Organisationen und Stellen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, 
um Informationen über die Konvention zu verbreiten und das 
Verständnis für sie zu fördern; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Thgung einen Bericht über den 
Stand der Konvention vorzulegen; 

6. beschließt, den Bericht des Generalsekretärs auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagung unter dem Untetpunkt "Anwen
dung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrechte" zu 
behandeln. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/111. Effektive Anwendung der internationalen Men
schenrechtsinstrumenle, einscbließlich der Be
ricbtspffichten aurgrund der internationalen 
Menschenrechlsins!rumente 

Die Generalversammlung) 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/111 vom 17. De
zember 1991 sowie ihre anderen einschlägigen Resolutionen, 

erneut erklärend, daß die effektive Anwendung der 
Menschenrechtsinstrumente der Vereinten Nationen von 
größter Bedeutung für die Anstrengungen ist, die die 
Organisation gemäß der Charta der Vereinten Nationen und 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' unternitnmt, 
um die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten zu fördern, 

erneut erklärend, daß sie dafür verantwortlich ist, die 
ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung seitens der Ver
tragsorgane sicherzustellen, die aufgrund der von der 
Generalversammlung verabschiedeten Übereinkünfte geschaf
fen worden sind, und in diesem Zusammenhang ferner erneut 
erkliirend, daß es darauf ankommt, 

a) das effektive Funktionieren der Systeme der peri
<>disehen Berichterstattung durch die Vertragsstaaten dieser 
Ubereinkünfte sicherzustellen; 

b) ausreichende Finanzmittel zu beschaffen, um die 
derzeitigen Schwierigkeiten hinsichtlich der effektiven 
Aufgabenwahrnehmung seitens der Vertragsorgane zu über
winden; 

c) sieb im Zuge der Ausarbeitung weiterer Menschen
rechtsinstrumente sowohl mit der Frage der Berichtspflichten 
als auch mit den finanziellen Konsequenzen auseinander
zusetzen, 

unler Hinweis auf die Schlußfolgerungen und Empfeh
lungen der vom 10. bis 14. Oktober 1988 in Genf abgehalte
nen zweiten Tagung der Vorsitzenden der Vertragsorgane 
auf dem Gebiet der Menschenrechte'" und die Billigung 
der Empfehlungen bezüglich der Straffung, Rationalisierung 
und sonstigen Verbesserung der Berichtsverfahren durch die 
Generalversammlung in ihrer Resolution 46/111 und die 
Menschenrechtskommission in ihrer Resolution 1992/15 vom 
21. Februar 1992", 

insbesondere Kenntnis nehmend von den Schlußfolgerun
gen und Empfehlungen der vom 1. bis 5. OI ... tober 1990 be
ziehungsweise vom 12. bis 16. Oktober 1992 in Genf abge
haltenen dritten"> und vierten!'" Tagung der Vorsitzen
den der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über den zunehmenden 
Rückstand an Berichten über die Umsetzung der Menschen
rechtsinstrumente der Vereinten Nationen durch die Ver
tragsstaaten und über die Verzögerungen bei der Behandlung 
der Berichte durch die Vertragsorgane, 

Kenntnis nehmend von den Berichten des Generalsekre
tärs!35 über die Fortschritte auf dem Weg zu einer effekti
veren Aufgabenwahmehmung seitens der Vertragsorgane, 

unter Hinweis auf die von einem unahhängigen Sachver
ständigen ausgearbeitete Studie'" über die Frage, durch 
welche Vorgehensweisen die Leistungsfahigkeit der aufgrund 
von Menschenrechtsinstrumenten der Vereinten Nationen 
bestehenden beziehungsweise künftig zu schaffenden Organe 
auf lange Sicht gesteigert werden könnte, und im Bewußtsein 
der Notwendigkeit der Aktualisierung dieser Studie, 

mit Genugtuung über den am 15. Januar 1992 auf der 
Yierzehnten Tagung der Vertragsstaaten des Internationalen 
Ubereinkommens tiber die Beseitigung aller Formen rassi
scher Diskriminierung gefaßten BeschlußlI, Artikel 8 Ab
satz 6 des Übereinkommens zu ändern und einen neuen Ab
satz als Artikel 8 Absatz 7 einzufügen, wonach die Mitglie
der des mit dem Übereinkommen eingesetzten Ausschusses 
ab sofort ihre Bezüge aus Mitteln der Vereinten Nationen 
erbalten werden, und zwar zu den Bedingungen, die von der 
Generalversammlung zu beschließen sind, 

sowie mit Genugtuung über den am 9. September 1992 auf 
der Konferenz der Vertragsstaaten der Konvention gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedri
gende Behandlung oder Strafe gefaßten Beschluß!37, Ab
satz 7 des Artikels 17 und Absatz 5 des Artikels 18 zu strei
chen und in Artikel 18 einen neuen Absatz 4 einzufü
gen!3S, wonach die Mitglieder des mit der Konvention ein
gesetzten Ausscbusses ihre Bezüge aus Mitteln der Vereinten 
Nationen erhalten werden, und zwar zu den Bedingungen, 
die von der Generalversammlung zu beschließen sind, und 
der Versammlung zu empfehlen, auf ihrer siebenundvierzig
sten Tagung Maßnahmen zur Umsetzung der vorgeschlage
nen Anderung zu ergreifen, 

mit Genugtuung über die Berichte des Generalsekre
tärs!", in denen die finanziellen, rechtlichen und sonstigen 
Auswirkungen einer vollen Finanzierung der Tätigkeit aller 
Vertragsorgane auf dem Gebiet der Menschenrechte geprüft 
werden, 

I. billigt die Schlußfolgerungen und Empfehlungen der 
Tagungen der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem 
Gebie! der Menschenrechte bezüglich der Straffung, Rationa-
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lisierung und sonstigen ,Werbesserung der Berichtsverfahren 
und unterstützt die von den Vertragsorganen und vom Gene
ralsekretär innerhalb ih~S jeweiligen Zuständigkeitsbereichs 
diesbezüglich auch wei rhin unternommenen Bemühungen; 

2. bringt ihre Gen gtuung zum Ausdruck über die von 
dem unabhängigen Sa hverständigen durchgeführte Studie 
über die Frage, durcl1 welche Vorgehensweisen die Lei
stungsflihigkeit der aufgrund von Menschenrechtsinstrumen
ten der Vereinten Nalionen bestehenden beziehungsweise 
künftig zu SChaffendetOrgane auf lange Sicht gesteigert 
werden könnte, die m ere Empfehlungen zu den Berichts
und Kontrollverfahren zur Betreuung und Finanzierung der 
Aufsichtsorgane und zu langfristigen Ansätzen für die 
Nonnsetzung und di Umsetzungsmechanismen auf dem 
Gebiet der Mensche echte enthält und die der Menschen
rechtskomntission au ihrer sechsundvierzigsten Tagung zur 
eingehenden Prüfung orgelegt wurde, und ersucht im Lichte 
der Schlußfolgerung n und Empfehlungen, die im Bericht 
der vierten Tagung r Vorsitzenden der Vertragsorgane auf 
dem Gebiet der Me schenrechte enthalten sind"4, den Be
richt des unabhängig n Sachverständigen zur Vorlage an die 
fünfzigste Tagung de Völkerrechtskommission zu aktualisie
ren und der Genera versammlung auf ihrer achtundvierzig
sten Tagung einen Zwischenbericht vorzulegen, der der 
Weltkonferenz über Menschenrechte im Juni 1993 zugäng
lich gemacht wird; 

3. ersucht den Generalsekretär, im Hinblick auf eine 
effizientere und e ektivere Aufgabenwahrnehmung seitens 
der Vertragsorgan der Schaffung einer rechnergestützten 
Datenbank hohe P ·orimt einzuräumen; 

4. billet die V. rtragsstaaten erneut nachdrückliCh, alles 
zu tun, um ihre Berichtspfiichten nachzukommen, und 
einzeln sowie du h ihre Mitwirkung an Tagungen der Ver
tragsstaaten dazu izutragen, Methoden zur weiteren Straf
fung und Verbess rung der Berichtsverfahren zu ermitteln 
und anzuwenden owie die Koordination und Kommunika
tion zwischen d n Vertragsorganen und den zuständigen 
Organen der Ver inten Nationen, einschließlich der Sonder
organisationen, z verbessern; 

5. ist erfreut darüber, daß die Tagungen der Vorsitzen
den der Vertrags rgane auf dem Gebiet der Menschenrechte 
und die Menscpenrechtskomntission die Bedeutung der 
technischen Hilfe und der Beratungsdienste hervorgehoben 
haben, und 

a) macht si h daher das Ersuchen der Komntission zu 
eigen, der Gen ralsekretär möge ihr regelmäßig über mög
liche technisch Hilfsvorhaben Bericht erstatten, zu denen 
die Vertragsorg e den Anstoß geben; 

b) bittet di Vertragsorgane, der Ermittlung solcher Mög
lichkeiten im uge ihrer normalen Tätigkeit im Zusammen
hang mit der rüfung der periodischen Berichte der Ver
tragsstaaten v rr.ngige Aufmerksamkeit zu widmen; 

6. macht ich die Empfehlungen der Tagungen der Vor
sitzenden der ertragsorgane auf dem Gebiet der Menschen
rechte zu eige , was die Notwendigkeit angeht, Finanzmittel 
und ausreich 'nde Personalressourcen für die Tätigkeit der 
Vertragsorga e sicherzustellen, und 

a) bittet i diesem Sinne den Generalsekretär erneut, den 
verschiedene Vertragsorganen ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung z stellen; 

b) ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts
kommission auf ihrer neunundvierzigsten Tagung und der 
Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
über diese Frage Bericht zu erstatten; 

7. fordert alle Vertragsstaaten auf, ihren finanziellen 
Verpflichtungen aufgrund der einschlägigen Menschen
rechtsinstrumente unverzüglich und in vollem Umfang 
nachzukommen, und ersucht den Generalsekretär zu erwä
gen, wie die Eintreibungsverfahren geslärkt und effektiver 
gestaltet werden könnten; 

8. betont, daß die .ufgrund der Menschenrechtsinstru
mente der Vereinten Nationen bestehende Pflicht der Ver
tragsstaaten, allen mit diesen Instrumenten übernommenen 
laufenden und von früher herrührenden finanziellen Ver
pflichlungen nachzukommen, von allen etwaigen verwal
tungs- und haushaltstechnischen Maßnahmen unberührt 
bleibt; 

9. billigt die Änderungen des Internationalen Überein
kommens über die Beseitigung aller Fonnen rassischer Dis
kriminierung' und der Konvention gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe'" und ersucht den Generalsekretär, 

a) die entsprechenden Maßn.ahmen zu ergreifen, damit 
die Finanzierung der mit diesen Ubereinkünften eingesetzten 
Ausschüsse ab dem Haushaltsplan für den Zweijahreszeit
raum 1994-1995 aus dem ordentlichen Haushalt der Ver
einten Nationen erfolgt; 

b) die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um sicher
zustellen, daß die beiden Ausschüsse bis zum Inkrafttreten 
der Änderungen planmäßig tagen; 

10. ersucht den Generalsekretär, die entsprechenden 
Maßnahmen zu ergreifen, um die zweijährlichen Tagungen 
der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der 
Menschenrechte aus Mitteln zu finanzieren, die im Rahmen 
des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen zur 
Verfügung stehen; 

11. ersucht den Generalsekretär außerdem, im Lichte der 
auf der neunundvierzigsten Tagung der Menschenrechtskom
mission und der siebenunddreißigsten Tagung der Kommis
sion für die RechtssteIlung der Frau vorgetragenen Auffas
sungen der Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung einen Bericht vorzulegen, in dem die Schlußfolge
rungen und Empfehlungen der im Oktober 1992 veranstalte
ten vierten Tagung der Vorsitzenden der Vertragsorgane auf 
dem Gebiet der Menschenrechte'34 geprüft werden; 

12. beschließt, auf ihrer achtundvierzigsten Tagung die 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen der Tagungen der 
Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men
schenrechte unler dem Punkt "Menschenrechtsfragen" mit 
Vorrang zu behandeln. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/112. Dnrcbfiihrung der Konvention über die Rechte 
des Kindes 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/25 vom 20. No
vember 1989, mit der sie die in der genannten Resolution 
enthaltene Konvention über die Rechte des Kindes verab
schiedet hat, 
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sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/112 vom 
17. Dezember 1991 und Kenntnis nehmend von der Resolu
tion 1992175 der Menschenrechtskommission vom 5. März 
1992", 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Ausschusses für 
die Rechte des Kindesl40 über seine vom 30. September 
bis 18. Oktober 1991 in Genf abgehaltene erste Tagung und 
von dem am 11. November 1992 in New York abgehaltenen 
Treffen der Vertragsstaaten der Konvention über die Rechte 
des Kindes, 

emeut erklärend, daß die Rechte der Kinder eines beson
deren Schutzes bedürfen und es verlangen, daß die Situation 
der Kinder in der ganzen Welt ständig verbessert wird und 
ihre Entwicklung und Erziehung in Frieden und Sicherheit 
stattfindet, 

zutiefst besorgt darüber, daß die Situation der Kinder in 
vielen Teilen der Welt infolge von unbefriedigenden sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnissen, Naturkatastrophen, be
waffneten Konflikten, Ausbeutung, Analphabetentum, Hun
ger und Behinderung nach wie vor kritisch ist, und über
zeugt, daß dringend wirksame nationale und internationale 
Maßnahmen getroffen werden müssen, 

eingedenk der wichtigen Rolle, die dem Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen und den Vereinten Nationen bei der 
Förderung des Wohls der Kinder und ihrer Entwicklung' 
zukommt, 

üben;eugt, daß die Konvention über die Rechte des Kindes 
als normsetzende Errungenschaft der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Menschenrechte einen positiven Beitrag zum 
Schutz der Rechte der Kinder und zur Gewährleistung ihres 
Wohls leistet, 

unter Hinweis auf die Welterklärung über das Überleben, 
den Schutz und die Entwicklung der Kinder'" und den 
Aktionsplan zur Verwirklichung der Welterklärung über das 
Überleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder in 
den neunziger Jahren", die auf dem am 29. und 30. Septem
ber 1990 in New York abgehaltenen Weltkindergipfel verab
schiedet wurden, sowie unterstreichend, daß auf nationaler 
und internationaler Ebene weiterführende Maßnahmen im 
Anschluß an den Gipfel ergriffen werden müssen, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
den Stand der Konvention I41 , 

ermutigt durch die Tatsache, daß überwältigend viele Staa
ten bislang Unterzeichner und Vertragsparteien der Konven
tion geworden sind und damit unter Beweis gestellt haben, 
daß ein breites Engagement zugunsten der Förderung und 
des Schutzes der Rechte des Kindes vorhanden ist, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des Gene
ralsekretärs über den Stand der Konvention über die Rechte 
des Kindes; 

2. erinnert mit tiefer Genugtuung an das am 2. Sep
tember 1990 erfolgte Inkrafttreten der Konvention als 
wichtige Etappe in den internationalen Bemühungen um die 
Förderung der universalen Achtung und Einhaltung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten; 

3. bringt ihre Genugtuung zum Ausdruck über die Zahl 
der Staaten, die die Konvention seit ihrer Auflegung zur 
Unterzeichnung, zur Ratifikation oder zum Beitritt am 

26. Januar 1990 unterzeichnet und ratifiziert haben bezie
hungsweise ihr beigetreten sind; 

4. fordert alle Staaten auf, soweit noch nicht geschehen, 
die Konvention vorrangig zu unterzeichnen, zu ratifizieren 
oder ihr beizutreten; 

5. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen der vorhan
denen Mittel alle Einrichtungen und Hilfen zur Verfügung zu 
stellen, die zur Verbreitung von Informationen über die 
Konvention und ihre Durchführung notwendig sind, mit dem 
Ziel, weitere Ratifikationen der Konvention beziehungsweise 
weitere Beitritte dazu sowie die vollständige Verwirklichung 
ihrer Grundsätze und Bestimmungen zu fördern; 

6. hebt hervor, daß es notwendig ist, daß die Vertrags
staaten ihren Verpflichtungen aus der Konvention genau 
nachkommen; 

7. appelliert an die Vertragsstaaten der Konvention, 
welche Vorbehalte angebracht haben, zu prüfen, ob ihre 
Vorbehalte ntit Artikel 51 der Konvention und anderen 
einschlägigen Regeln des Völkerrechts vereinbar sind; 

8. anerkennt die wichtige Rolle des Ausschusses für die 
Rechte des Kindes bei der Überwachung der effektiven 
Durchführung der Konvention; 

9. begrüßt die konstruktiven und nützlichen Ergebnisse, 
die der Ausschuß für die Rechte des Kindes auf seiner ersten 
Tagung erzielt hat, darunter die Verabschiedung der all
gemeinen Richtlinien betreffend die Form und den Inhalt der 
Erstberichte, die von den Vertragsstaaten vorzulegen 
sind142

; 

10. billigt die Empfehlung, die in der auf dem Treffen der 
Vertragsstaaten der Konvention über die Rechte des Kindes 
am 11. November 1992 im Konsens verabschiedeten 
Resolution enthalten istl43 und in der die Vertragsstaaten 
die Empfehlung des Ausschusses für die Rechte des Kindes 
betreffend die Gestaltung der kiinftigen Tätigkeit des 
Ausschusses bestätigten, der zufolge zwei Jahrestagungen 
von jeweils zwei- bis dreiwöchiger Dauer - je nach Be
schluß des Ausschusses im Lichte seines zu erwartenden 
Arbeitspensums - stattfinden und vor den Tagungen eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt wird, die etwa zwei Monate vor 
jeder Tagung für die Dauer einer Woche zur Vorabprüfung 
der Berichte der Vertragsstaaten zusammentritt; 

11. ermächtigt den Generalsekretär, die in Ziffer 10 er
wähnte Empfehlung umzusetzen; 

12. ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des verfüg
baren Gesamthaushalts für die Bereitstellung des entspre
chenden Personals und der entsprechenden Einrichtungen zu 
sorgen, damit der Ausschuß für die Rechte des Kindes seine 
Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen kann; 

13. ersucht die Organe und Organisationen der Vereinten 
Nationen, sich im Rahmen ihrer jeweiligen Mandate ver
stärkt um die Verbreitung von Informationen über die Kon
vention, die Förderung ihres Verständnisses und die Unter
stützung der Regierungen bei ihrer Umsetzung zu bemühen; 

14. bittet die zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen, sich verstärkt um die Verbreitung von 
Infonnationen über die Konvention bei Erwachsenen wie 
auch Kindern sowie um die Förderung ihres Verständnisses 
zu bemühen; 
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15. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht über den 
Stand der Konvention vorzulegen; 

16. beschließt, den Blicht des Generalsekretärs auf ihrer 
neunundvierzigsten Tag ng unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen " zu behand In. 

471113. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

schusses gegen Folter und Stand 
gegen Folter und andere grausa
ehe oder erniedrigende Behand-

Die Generalversammi ng, 

unter Hinweis auf Ariikel 5 der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte' uhd Artikel 7 des Internationalen 
Paktes über bürgerlich und politische Rechte''', denen 
zufolge niemand der Fol er oder grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Be andlung oder Strafe unterworfen 
werden darf, 

sowie unter Hinweis a f die von der Generalversammlung 
am 9. Dezember 1975 't ihrer Resolution 3452 (XXX) 
verabschiedete, in der nlage zu der genannten Resolution 
enthaltene Erklärung ü r den Schutz aller Personen vor 
Folter und anderer graus mer, unmenschlicher oder erniedri
gender Behandlung ode Strafe, 

ferner unter Hinwei~ auf ihre Resolution 39/46 vom 
10. Dezember 1984, mi der sie die in der Anlage zu der 
genannten Resolution e thaltene Konvention gegen Folter 
und andere grausame, u enschliche oder erniedrigende Be
handlung oder Strafe ve bschiedet und zur Unterzeichnung, 
zur Ratifikation beziehu gsweise zum Beitritt aufgelegt und 
alle Regierungen aufge ordert hat, vordringlich die Unter
zeichnung und Ratifikati n der Konvention beziehungsweise 
den Beitritt zu der Konv ntion zu erwägen, und auf ihre dar
auffolgenden Resolutio en zum Stand der Konvention, zu
letzt ihre Resolution 45 142 vom 14. Dezember 1990, und 
ihre Beschlüsse 46/428 nd 46/430 vom 17. Dezember 1991 
sowie auf die Resolutio en der Menschenrechtskommission 
zu dem Thema, zuletzt esolution 1992/25 vom 28. Februar 
199237, 

Kenntnis nehmend on dem am 9. September 1992 
gefaßten Beschluß der Vertragsstaaten der Konvention137

, 

Artikel 17 Absatz 7 und Artikel 18 Absatz 5 der Konvention 
zu streichen und eine neuen Absatz als Absatz 4 des 
Artikels 18 einzufügen' 8, wonach die Mitglieder des mit der 
Konvention eingesetzte Ausschusses Bezüge aus Mitteln der 
Vereinten Nationen erh ten werden, und zwar zu Bedingun
gen, die von der Gener versammlung beschlossen werden, 

eingedenk der Bede ung, die dem Verhaltenskodex für 
Beamte mit Polizeibe ugnissen14

' und den Grundsätzen 
ärztlicher Ethik im sammenhang mit der Rolle von 
medizinischem Person , insbesondere von Ärzten, beim 
Schutz von Strafgefang nen und Inhaftierten vor Folter und 
anderer grausamer, u menschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strat 14' für die radikale Beseitigung der 
Folter und anderer grau amer, unmenschlicher oder erniedri
gender Behandlung od r Strafe zukommt, 

unter Hinweis auf ie Verabschiedung des Grundsatz
katalogs für den Schutz aller irgendeiner Form von Haft oder 
Strafgefangenschaft un erworrenen Personen''', 

ernsthaft besorgt darüber, daß aus verschiedenen Teilen 
der Welt beunruhigend viele Fälle von Folter und anderer 
grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe gemeldet werden, 

entschlossen, darauf hinzuwirken, daß das nach dem 
Völkerrecht und nach innerstaatlichem Recht bestehende 
Verbot der Praxis der Folter und anderer grausamer, un
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe 
uneingeschränkt eingehalten wird, 

Kenntnis nehmend davon, daß die Menschenrechtskommis
sion in ihrer Resolution 1992/32 vom 28. Februar 1992" 
beschlossen hat, das Mandat des Sonderberichterstatters zur 
Untersuchung von Fragen im Zusammenhang mit der Folter 
um drei Jahre zu verlängern, 

mit Dank Kenntnis nehmend von der Abhaltung der ersten 
Tagung der allen Mitgliedern offenstehenden Arbeitsgruppe 
der Menschenrechtskommission, die den Auftrag hat, einen 
Entwurf des Fakultativprotokolls zu der Konvention auszu
arbeiten, 

I. begrüßt den Bericht des Ausschusses gegen Fol
ter148

; 

2. nimmt Kenntnis vom Stand der Vorlage von Berichten 
der Vertragsstaaten der Konvention gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe'''; 

3. weist nachdrücklich daraufhin, wie wichtig es ist, daß 
die Vertragsstaaten ihren Verpflichtungen aus der Konven
tion genauestens nachkommen; 

4. betont, wie wichtig es ist, daß die Vertragsstaaten sich 
streng an ihre Verpflichtungen aus der Konvention betref
fend die Finanzierung des Ausschusses gegen Folter halten 
und diesen so in die Lage versetzen, alle ihm nach der 
Konvention übertragenen Aufgaben wirksam und effizient 
wahrzunehmen, und bittet nachdrticklieh die Vertragsstaaten, 
die ihre veranlagten Beiträge noch nicht entrichtet haben, 
ihren Verpflichtungen sofort nachzukommen; 

5. begrUßt die Aufmerksamkeit, die der Ausschuß gegen 
Folter der Ausarbeitung eines effektiven Berichtssystems 
über die Durchführung der Konvention durch die Vertrags
staaten gewidmet hat, und vor allem seiner Überarbeitung 
der allgemeinen Richtlinien für die Vorlage der Berichte 
durch die Vertragsstaaten, sowie seine Praxis, nach der 
Behandlung dieser Berichte eine abschließende Stellungnah
me abzugeben; 

6. begrüßt außerdem die Fortsetzung der engen Kontakte 
und des Austausches von Informationen, Berichten und 
Dokumenten zwischen dem Ausschuß gegen Folter und dem 
Sonderberichterstatter der Menschenrechtskommission über 
Fragen im Zusammenhang mit der Folter; 

7. ersucht den Generalsekretär sicherzustellen, daß dem 
Ausschuß gegen Folter die entsprechenden Mitarbeiter und 
Einrichtungen für die wirksame Wahrnehmung seiner Auf
gaben zur Verfügung stehen; 

8. ersucht alle Staaten erneut, mit Vorrang Vertragsstaa
ten der Konvention zu werden; 

9. bittet alle Staaten, die die Konvention ratifizieren 
beziehungsweise ihr beitreten, und alle Vertragsstaaten, 
soweit noch nicht geschehen, die in den Artikeln 21 und 22 
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der Konvention vorgesehenen Erklärungen abzugeben und 
die Möglichkeit zu erwägen, ihre Vorbehalte zu Artikel 20 
zurückzuziehen; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts
kommission auf ihrer neunundvierzigsten Tagung und der 
Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
einen Bericht über den Stand der Konvention gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe vorzulegen; 

11. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs und des 
Ausschusses gegen Folter auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung unter dem Unterpunkt "Anwendung der Rechtsakte 
auf dem Gebiet der Menschenrechte" zu behandeln. 

47/114. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

Bericht des Generalsekretärs betreffend ein 
Ersuchen an die Vereinten Nationen, deu Rere
rendumsprozeß in Eritrea zu überwachen 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs betref
fend ein Ersuchen an die Vereinten Nationen, den Referen
dumsprozeß in Eritrea zu überwachen'''', 

unter Hinweis darauf, daß sich die unmittelbar betroffenen 
Behörden verpflichtet haben, die Ergebnisse des Referen
dums in Eritrea anzuerkennenlSJ

• 

unter Berücksichtigung dessen, daß die unmittelbar betrof
fenen Behörden die Vereinten Nationen um Mitwirkung bei 
der Verifikation des Referendums in Eritrea ersucht haben '51, 

\. nimmt Kennmis von dem Bericht des Generalsekre
tärs'so und von den darin enthaltenen Empfehlungen, eine 
Beobachtermission der Vereinten Nationen für die Verifika
tion des für April 1993 in Eritrea anberaumten Referendums 
einzurichten; 

2. beschließt, den Generalsekretär zu ermächtigen, die 
Beobachtermission der Vereinten Nationen zur Verifikation 
des Referendums in Eritrea einzurichten, mit dem in Ziffer 7 
des Berichts des Generalsekretärs vorgesehenen Auftrag, und 
dringend einen Sonderbeauftragten für das Referendum zu 
ernennen, welcher die Beobachtermission leiten wird; 

3. ersucht den Generalsekretär, so bald wie möglich die 
Entsendung der Beobachtermission zu veranlassen, damit sie 
ihre Verifikationsaufgaben aufnehmen kann; 

4. appelliert an die unmittelbar betroffenen Behörden, 
mit der Beobachtermission uneingeschränkt zusammenzu
arbeiten, um ihr die Erfüllung ihrer Aufgabe zu erleichtern, 
wie von den Vereinten Nationen erbeten; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/115. Die M~.nschenrechtssituation in Estland und 
Lettland 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' und den Inter
nationalen Menschenrechtspakten 16 verankerten Grundsätzen, 

erneut erklärend, daß aUe Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten für aUe zu fördern 
und zu schützen und den Verpflichtungen nachzukommen, 
die sie aufgrund der verschiedenen internationalen Rechts
akte auf diesem Gebiet eingegangen sind, 

in der Oberzeugung , daß die Achtung vor den Menschen
rechten eine unveräußerliche Voraussetzung f'lir die Erhal
tung und Förderung gutnachbarlicher Beziehungen zwischen 
den Staaten ist, 

unter Berücksichtigung der Beschwerde betreffend behaup
tete Verletzungen der Menschenrechte der russischsprachigen 
Bevölkerung in Estland und Lettland, 

Kenntnis nehmend von den Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen der Tatsacbenermittlungsmission der Ver
einten Nationen, die auf Einladung der Regierung Lettlands 
im Oktober 1992 Riga besucht hat'52, 

1. stellt mit Besorgnis jest, daß es in Estland und Lett
land bestimmte Probleme gibt, die weite Bevölkerungsteile 
betreffen; 

2. begrüßt die Kooperationsbereitschaft der Regierung 
Lettlands mit der Tatsachenermittlungsmission der Vereinten 
Nationen; 

3. begrüßt außerdem die Einladung der Regierung Est
lands, ebenfalls eine TatsachenermittJungsmission der Ver
einten Nationen zu empfangen, und ihre Absicht, Koopera
tionsbereitschaft zu beweisen; 

4. ruft die betreffenden Staaten auf, sich auf bilateraler 
Ebene verstärkt darum zu bemühen, auf der Grundlage 
allgemein anerkannter völkerrechtlicher Normen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte die Besorgnisse hinsichtlich der 
Situation der russischsprachigen Bevölkerung auszuräumen; 

5. ersucht den Generalsekretär, die Mitgliedstaaten über 
die in Estland und Lettland erzielten Fortschritte auf dem 
Gebiet der Menschenrechte unterrichtet zu halten und der 
Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Die Menschenrechtssituation in Estland 
und Lettland" darüber Bericht zu erstatten. 

89. Plenarsitzung 
16. Dezember 1992 

47/122. Weltkonferenz über Menschenrechte 

Die Generalversammlung, 

eingedenk dessen, daß sich die Vereinten Nationen sowohl 
in der Charta der Vereinten Nationen als auch in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' das Ziel gesetzt 
haben, die Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen, 

in Anbetracht dessen, daß alle Menschenrechte und 
Grundfreiheiten unteilbar und miteinander verknüpft sind und 
daß die Förderung und der Schutz einer Kategorie von 
Rechten die Staaten niemals der Verpflichtung zur Förderung 
und zum Scbutz einer anderen enthebt oder davon enthindet, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/155 vom 18. Dezem
ber 1990, in der sie unter anderem beschloß, 1993 auf hoher 
Ebene eine Weltkonferenz über Menschenrechte zu ver
anstalten, und auf ihre Resolution 46/116 vom 17. Dezember 
1991, 
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sowie unter HinWei) auf die Resolution 1991130 der 
Menschenrechtskommission vom 5. März 1991", 

überzeugt, daß die Abhaltung einer Weltkonferenz über 
Menschenrechte einen maßgeblichen Beitrag zur Wirksam
keit der von den Vereinten Nationen im Hinblick auf die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte getroffenen 
Maßnahmen leisten könnte, 

in der Erwägung, ~aß vor der letzten Tagung des Vor
bereitungsausschusses für die Konferenz dringend der 
Entwurf einer Tages rdnung für die Weltkonferenz über 
Menschenrechte vera schiedet werden muB, 

I. nimmt mit Da k Kenntnis von den Berichten über die 
zweite'" und dritte' Tagung des Vorbereitungsausschus
ses für die Weltkon~ renz über Menschenrechte; 

2. dankt den Re ierungen, den Gremien und Organen 
des Systems der Ver inten Nationen und den nichtstaatlichen 
Organisationen für ihre Beiträge zu dem Vorbereitungs
prozeß; 

3. billigt den om Vorbereitungsausschuß auf seiner 
zweiten und drill n Tagung empfohlenen Entwurf der 
Geschäftsordnung ür die Weltkonferenz über Menschen-
rechte, mit Ausn e der Regel 15 e); 

.. 4. beschließt, aß die Verteilung der neunundzwanzig 
Amter eines Vizep äsidenten der Konferenz im Einklang mit 
den üblichen Kri erlen der Generalversammlung auf der 
Grundlage der a sgewogenen geographischen Vertretung 
erfolgen soll; 

5. billigt die vom Vorbereitungsausschuß auf seiner 
dritten Tagung bgegebene Empfehlung betreffend die 
Teilnahme von ni htstaatlichen Organisationen an regionalen 
Tagungen, die m't dem Vorbereitungsprozeß in Zusammen
hang stehen'""; 

6. billigt au erdem die dieser Resolution als Anlage 
beigefügte vorlä tige Tagesordnung der Konferenz mit der 
Maßgabe, daß )e Teilnehmer auf der vierten Tagung des 
Vorbereitungsau schusses und auf der Konferenz selbst unter 
dem entspreche den Tagesordnungspunkt Angelegenheiten 
vorbringen kön en, die für sie von Interesse sind und die 
unter Umstän in den endgültigen Wortlaut aufgenommen 
werden könnte ; 

7. beschlie t im Einklang mit den vom Vorbereitungs
ausschuß vern schiedeten Beschlüssen, 

a) i) der Vorbereitungsausschuß im April 1993 für 
die Dauer von zwei Wochen in Genf zusammen
tri ,um seine vierte Tagung abzuhalten; 

ii) d sich der Vorbereitungsausschuß auf seiner 
vi rten Tagung mit der Frage des abschließenden 
K nferenzergebnisses befassen wird, unter ande
re unter Berücksichtigung der Vorbereitungs
ar iten und der Schlußfolgerungen der in Thnis, 
S n Jose und Bangkok zu veranstaltenden regio
n en Tagungen; 

iii) d der Generalsekretär der Konferenz und ihrem 
orbereitungsprozeß ein Höchstmaß an Publizität 
erschaffen und sicherstellen soll, daß die äffent

I chkeitsarbeit auf dem Gebiet der Menschen
echte im Rahmen des Systems der Vereinten 
ationen voll koordiniert ist; 

b) erneut um außerplanmäßige Beiträge zu bitten, um die 
Teilnahmekosten von Vertretern der am wenigsten ent
wickelten Länder an den Vorbereitungstagungen, einschließ
lich der regionalen Tagungen, und an der Konferenz selbst 
zu decken, und ersucht den Generalsekretär, seine diesbe
züglichen Bemühungen zu verstärken; 

8: ersucht die Regierungen, die Sonderorganisationen, 
die anderen internationalen Organisationen, die Regional
organisationen und diejenigen nichtstaatlichen Organisatio
nen, die sich mit den Menschenrechten und der Entwicklung 
befassen, aktiv an dem Vorbereitungsprozeß und an der 
Konferenz selbst teilzunehmen; 

9. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung unter dem Punkt 
"Menschenrechts fragen " über die Ergebnisse der Konferenz 
Bericht zu erstatten. 

ANLAGE 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

Vorläufige Thgesorduung der Weltkonferenz über 
Menschenrechte 

I. Eröffnung der Konferenz 

2. Wahl des Präsidenten 

3. Annahme der Geschäftsordnung 

4, Wahl der anderen Amtsträger der Konferenz 

5. Ernennung des Vollmachtenprufungsausschusses 

6. 

7. 

Einsetzung der Ausschüsse und Arbeitsgruppen 

Annahme der Tagesordnung 

8. Begehung des Internationalen Jahres der autochthonen 
Bevölkerungsgruppen der Welt 

9. Generaldehatte über die seit der Verabschiedung der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erzielten 
Fortschritte auf dem Gebiet der Menschenrechte sowie 
über das Aufzeigen von Hindernissen für weitere Fort
schrille auf diesem Gebiet und Möglichkeiten zu ihrer 
Überwindung 

J O. Prüfung des Zusammenhangs zwischen Entwicklung, 
Demokratie und der allgemeinen Wahrnehmung aller 
Menschenrechte, unter Berücksichtigung der Wech
selbeziehung zwischen den wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen, bürgerlichen und politischen Rechten und 
deren Unteilbarkeit 

J I. Prüfung aktueller Tendenzen und neuer Herausforderun
gen in bezug auf die uneingeschränkte Verwirklichung 
aller Menschenrechte von Frauen und Männern, ein
schließlich der Menschenrechte von Angehörigen 
empfindlicher Personengruppen 

12. Empfehlungen 

a) zur Verstärkung der internationalen Zusammenarheit 
auf dem Gebiet der Menschenrechte im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen und mit inter
nationalen Rechtsakten auf dem Gebiet der Menschen
rechte; 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 
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b) zur Gewährleistung der Universalität, der Objektivität 
und der Nichtselektivität bei der Behandlung von 
Menschenrechtsfragen; 

c) zur Erhöhung der Wirksamkeit der Aktivitäten und 
Mechanismen der Vereinten Nationen; 

d) zur Gewährleistung der für die Aktivitäten der Ver
einten Nationen auf dem Gebiet der Menschenrechte 
erforderlichen finanziellen und sonstigen Ressourcen 

13. Verabschiedung der Schlußdokumente und des Berichts 
der Konferenz 

47/123, Recht auf Entwicklung 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der Erklärung über das Recht auf Entwick
lung l56

, die sie auf ihrer einundvierzigsten Tagung ver
kündet hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45/97 vom 14. De
zember 1990 und 46/123 vom 17. Dezember 1991 und die 
Resolutionen der Menschenrechtskommission betreffend das 
Recht auf Entwicklung sowie Kenntnis nehmend von der 
Resolution 1992/13 der Kommission vom 21. Februar 
1992", 

sowie unter Hinweis auf den Bericht der Weltweiten Kon
sultation über die Verwirklichung des Rechts auf Entwick
lung als Menschenrechtl57 

, 

eingedenk der in der Rio-Erklärung vom 14. Juni 1992 
über Umwelt und Entwicklung!58 verkündeten Grundsätze, 

in Bekräftigung der Wichtigkeit des Rechts auf Ent
wicklung für alle Länder, insbesondere die Entwicklungs
länder, 

eingedenk dessen, daß die Menschenrechtskommission eine 
neue Etappe der Behandlung dieser Angelegenheit begonnen 
hat, die auf die Verwirklichung und weitere Stärkung des 
Rechts auf Entwicklung gerichtet ist, 

erneut erklärend, daß es eines Evaluierungsmechanismus 
bedarf, um die Förderung, Weiterentwicklung und Stärkung 
der in der Erklärung über das Recht auf Entwicklung ent
haltenen Grundsätze sicherzustellen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/155 vom 18. De
zember 1990, in der sie unter anderem beschloß, daß eines 
der Ziele der für 1993 anberaumten Weltkonferenz über 
Menschenrechte sein würde. den Zusammenhang zwischen 
Entwicklung und der Ausübung der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte sowie der bürgerlichen und poli
tischen Rechte durch jedermann zu untersuchen, in Anbe
tracht dessen, daß es wichtig ist, die Voraussetzungen dafür 
zu schaffen, daß jeder diese Rechte, so wie diese in den 
Internationalen Menschenrechtspaktenl6 niedergelegt sind, 
ausüben kann, 

sowie daran erinnernd, daß im Hinblick auf die Förderung 
der Entwicklung die Verwirklichung, die Förderung und der 
Schutz der bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozia
len und kulturellen Rechte gleiche Aufmerksamkeit und 
dringliche Beachtung erhalten sollen, 

nach Behandlung des umfassenden Berichts des Generalse
kretärs!", der gemäß Resolution 1991/15 der Menschen-

rechtskommission vom 22. Februar 1991 36 und Resolution 
46/123 der Generalversammlung erstellt wurde, 

1. bekräftigt die Wichtigkeit des Rechts auf Entwicklung 
für alle Länder, insbesondere die Entwicklungsländer; 

2. nimmt mit Interesse Kenntnis von dem umfassenden 
Bericht des Generalsekretärs; 

3. ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts
kommission auf ihrer neunundvierzigsten Tagung konkrete 
Vorschläge zur effektiven Verwirklichung und Förderung der 
Erklärung über das Recht auf Entwicklung vorzulegen und 
dabei die auf der achtundvierzigsten Komntissionstagung zu 
diesem Thema vorgetragenen Auffassungen sowie alle weite
ren Stellungnahmen und Anregungen zu berücksichtigen, die 
aufgrund von Ziffer 3 der Kommissionsresolution 1992/13 
unter Umständen vorgelegt werden; 

4. erklärt erneut, daß es geeigneter Mittel und Wege, 
wie beispielsweise eines Evaluierungsmechanismus, bedarf, 
um die Förderung, Weiterentwicklung und Stärkung der in 
der Erklärung enthaltenen Grundsätze sicherzustellen; 

5. ersucht das Büro des Untergeneralsekretärs für wirt
schaftliche und soziale Entwicklung und das Sekretariats
Zentrum für Menschenrechte, die verschiedenen Aktivitäten 
zur Verwirklichung der Erklärung auch künftig zu koordinie
ren; 

6. bittet nachdrücklich alle entsprechenden Organe des 
Systems der Vereinten Nationen, insbesondere die Sonder
organisationen, bei der Planung ihrer Tätigkeitsprogramme 
der Erklärung gebührend Rechnung zu tragen und sich zu 
bemühen. zu ihrer Anwendung beizutragen; 

7. bittet außerdem nachdrücklich die Regionalkommis
sionen und die regionalen zwischenstaatlichen Organisa
tionen. Treffen von Regierungsexperten und repräsentativen 
nichtstaatlichen und Basisorganisationen einzuberufen, mit 
dem Ziel, Vereinbarungen zur Verwirklichung der Erklärung 
durch internationale Zusammenarbeit zu erreichen; 

8. ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts
kommission auf ihrer neunundvierzigsten Tagung und der 
Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
über die Aktivitäten der Organisationen, Programme und 
Stellen des Systems der Vereinten Nationen zur Verwirkli
chung der Erklärung Bericht zu erstatten; 

9. fordert die Menschenrechtskommission auf, der 
Generalversammlung auch weiterhin über den Wirtschafts
und Sozialrat Vorschläge hinsichtlich des künftigen Vor
gehens in dieser Frage zu unterbreiten, insbesondere, was 
praktische Maßnahmen zur Verwirklichung und Stärkung der 
Erklärung angeht, und dabei die Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen der Weltweiten Konsultation über die Ver
wirklichung des Rechts auf Entwicklung als Menschenrecht 
sowie die Antworten zu berücksichtigen, die in dem gemäß 
den entsprechenden Beschlüssen der Kommission und der 
Generalversammlung erstellten Bericht des Generalsekretärs 
enthalten sind; 

10. fordert die Weltkonferenz über Menschenrechte und 
den Vorbereitungsausschuß für die Konferenz auf, die Er
klärung bei der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen 
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung, Demokratie und 
der Ausübung der Menschenrechte, der Unteilbarkeit und 
Interdependenz der wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und 
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I 

politischen Rechte und der Tatsache voll zu berücksichtigen, 
daß der wirtschaftliche nd soziale Fortschritt den zuneh
menden Trend zu Dem kratie und zur Förderung und zum 
Schutz der Menschen hte erleichtert; 

11. beschließt, diese rage auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung unter dem Unte unkt "Menschenrechtsfragen, ein
schließlich anderer An ätze zur besseren Gewährleistung 
einer effektiven Ausübu g der Menschenrechte und Grund
freiheiten" zu behandel . 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/124, Jahr der Toleranz 

Die Generalversamm 

unter Hinweis darauf, daß in der Präambel der Charta der 
Vereinten Nationen erk" wird, daß die Übung von Tole
ranz einer der Grundsä ist, die angewandt werden müssen, 
um die von den Verei teD Nationen verfolgten Ziele der 
Kriegsverhütung und F edenswahrung zu erreichen, 

sowie unter Hinweis arauf, daß es eines der in der Charta 
erklärten Ziele der Veremten N atianen ist, eine internationa
le Zusammenarbeit her izuführen, um Probleme wirtschaft
licher, sozialer, kulturell r und humanitärer Art zu lösen und 
die Achtung vor den M nschenrechten und Grundfreiheiten 
für alle, ohne Unterschi nach Rasse, Geschlecht, Sprache 
oder Religion, zu förde und zu festigen, 

eingedenk der Allgern inen Erklärung der Menschenrechte' 
und der Internationale~MenSChenrechtspakte'6, 

mit Dank Kenntnis n hmend von der Resolution 5.6 der 
Generalkonferenz der rganisation der Vereinten Nationen 
für Erziehung, Wissen haft und Kultur über die Erklärung 
des Jahres 1995 zum J hr der Toleranz'''', 

Kenntnis nehmend v 
schafts- und Sozialrats 
teilung des Generalse 

dem Beschluß 1992/267 des Wirt
om 30. Juli 1992 und von der Mit-
t ·· 161 ars , 

im Hinblick auf ihre Beschluß 35/424 vom 5. Dezember 
1980 und die Resolu 'on 1980/67 des Wirtschafts- und 
Sozialrats vom 25. Ju i 1980 betreffend Richtlinien für 
internationale Jahre un Gedenktage, 

1. begrüßt die Initi tive, die die Organisation der Ver
einten Nationen für E iehung, Wissenschaft und Kultur im 
Hinblick auf die Erkl"' ng des Jahres 1995 zum Jahr der 
Toleranz ergriffen hat; 

2. ersucht den G neraldirektor der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 
in Zusammenarbeit mit nderen interessierten Organisationen 
Anregungen betreffen die Begehung des Jahres der Tole
ranz auszuarbeiten un diese der Generalversammlung auf 
ihrer achtundvierzigste Tagung über den Wirtschafts- und 
Sozialrat vorzulegen; 

3. bittet den Wi chafts- und Sozialrat, auf seiner 
nächsten Tagung die rage der Erklärung des Jahres 1995 
zum Jahr der Toleran zu behandeln und der Generalver
sammlung aufihrer ac undvierzigsten Tagung eine Empfeh
lung zuzuleiten; 

4. legt der Organ sation der Vereinten Nationen für 
Erziehung, Wissensch ft und Kultur nahe, in Übereinstim
mung mit der Resolu ion 5.6 der Generalkonferenz eine 
Erklärung über die To ranz auszuarbeiten; 

5. beschließt, die Frage auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung zu behandeln. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/125. Regionale Vereinbarungen für die Förderung 
und den Schutz der Menschenrechte 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 32/127 vom 16. Dezem
ber 1977 und alle ihre nachfolgenden Resolutionen über 
regionale Vereinbarungen für die Förderung und den Schutz 
der Menschenrechte, insbesondere die Resolutionen 45/167 
und 45/168 vom 18. Dezember 1990, 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Generalversammlung 
in ihrer Resolution 45/167 den Generalsektetär gebeten hat, 
der Versammlung auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung 
einen Bericht über den Stand der regionalen Vereinbarungen 
für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte 
vorzulegen und darin auch die Ergebnisse der aufgrund der 
obigen Resolution ergriffenen Maßnahmen aufzunehmen, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1992/52 der Men
schenrechtskommission vom 3. März 1992 über regionale 
Vereinbarun~en für die Förderung und den Schutz der Men
schenrechte3 

• 

eingedenk der einschlägigen Resolutionen der Menschen
rechtskommission betreffend Beratungsdienste auf dem 
Gebiet der Menschenrechte, einschließlich ihrer jüngsten 
Resolution zu diesem Thema, der Resolution 1992/80 vom 
5. März 1992", 

unter Hinweis auf die Resolutionen der Menschenrechts
kommission 1989/50 vom 7. März 1989", 1990171 vom 
7. März 1990" und 1991/28 vom 5. März 1991" sowie 
Kenntnis nehmend von der Resolution 1992/40 der Kom
mission vom 28. Februar 1992" über regionale Verein
barungen für die Förderung und den Schutz der Menschen
rechte in der asiatisch-pazifischen Region, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs''', 

mit Genugtuung über die Fortschritte, die unter der 
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen, der Sonderorgani
sationen sowie der regionalen zwischenstaatlichen Organisa
tionen bislang bei der Förderung und dem Schutz der 
Menschenrechte auf regionaler Ebene erzielt worden sind. 

erneut erklärend, daß regionale Vereinbarungen für die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte einen 
wichtigen Beitrag zur effektiven Ausübung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten leisten können und daß der 
Informations- und Erfahrungsaustausch auf diesem Gebiet 
zwischen den einzelnen Regionen im Rahmen des Systems 
der Vereinten Nationen verbessert werden könnte, 

eingedenk dessen, daß regionale Vertragswerke die univer
sal anerkannten Menschenrechtsnonnen ergänzen sollen und 
daß die Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der 
Menschenrechte auf ihrer dritten Tagung, die vom 1. bis 
5. Oktober 1990 in Genf abgehalten wurde, festgestellt ha
ben, daß gewisse Widersprüche zwischen den Bestimmungen 
internationaler Rechtsakte und denjenigen regionaler Rechts
akte zu Schwierigkeiten bei ihrer Anwendung führen könn
ten t33

, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs162

; 
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2. begrüßt es, daß das Sekretariats-Zentrum für Men
schenrechte bei der weiteren Stärkung der bestehenden regio
nalen Vereinbarungen und Vorkehrungen für die Förderung 
und den Schutz der Menschenrechte auch weiterhin Koope
rationsbereitschaft beweist und Unterstützung gewährt, 
insbesondere im Hinblick auf Beratungsdienste und techni
sche Hilfe sowie Offentlichkeitsarbeit und Aufklärung mit 
dem Ziel des Informations- und Erfahrungsaustauschs auf 
dem Gebiet der Menschenrechte; 

3. begrüßt es in diesem Zusammenhang a143erdem, daß 
das Zentrum für Menschenrechte an der Veranstaltung von 
regionalen und subregionalen Ausbildungskursen oder 
Workshops auf dem Gebiet der Menschenrechte unmittelbar 
mitgewirkt hat, insbesondere an denjenigen, die in jüngster 
Zeit in Barcelona, Br.silia, Caracas, Kairo, Paris, San Remo, 
Santiago, Teheran, Valetta und Windhuk stattgefunden haben 
und die darauf abzielen, in den einzelnen Regionen elß 
größeres Verständnis für Fragen im Zusammenhang mit der 
Förderung und dem Schutz der Menschenrechte herzustellen, 
die entsprechenden Verfahren ZU verbessern und die ver
schiedenen Systeme zur Förderung und zum Schutz der 
allgemein anerkannten Menschenrechtsnormen zu prüfen; 

4. betont, wie wichtig das Programm für Beratungsdien
ste auf dem Gebiet der Menschenrechte ist und appelliert 
erneut an alle Regierungen, die Inanspruchnahme der von 
den Vereinten Nationen im Rahmen dieses Programms 
gebotenen Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen, die darin 
bestehen, auf nationaler Ebene für Regierungspersonal 
Informations- und/oder Ausbildungskurse über die Anwen
dung der internationalen Menschenrechtsnonnen und die 
Erfahrungen der zuständigen internationalen Organe zu 
veranstalten; 

5. bittet die Staaten in Gebieten, in denen regionale 
Vereinbarungen auf dem Gebiet der Menscbenrechte bislang 
nicht bestehen, den Abschluß von Vereinbarungen zu erwä
gen, mit dem Ziel, in ihrer jeweiHgen Region geeignete 
regionale Einrichtungen für die Förderung und den Schutz 
der Menschenrechte zu schaffen; 

6. ersucht den Generalsekretär, wie im mittelfristigen 
Plan für den Zeitraum 1992-1997163 vorgesehen, den Aus
tausch zwischen den Vereinten Nationen und mit Menschen
rechtsfragen befaßten regionalen zwischenstaatlichen Organi
sationen zu intensivieren, und begrüßt in diesem Zusammen
hang die Tatsache, daß das Zentrum für Menschenrechte 
auch weiterhin nationale, regionale und subregionale Work
shops und Ausbildungskurse für in der Rechtspflege tätige 
und mit der Durchführung der internationalen Menschen
rechtsinstrumente befaßte Regierungsbeamte veranstalten 
wird und daß voraussichtlich mehr Länder in allen Regionen 
der Welt entsprechend ihrem jeweiligen Bedarf Koopera
tions- und Beistandsbeziehungen mit dem Zentrum für 
Menschenrechte herstellen werden; 

7. bittet die Veranstalter von Regionaltagungen, die in 
Vorbereitung auf die für 1993 anberaumte Weltkonferenz 
fiber Menschenrechte stattfinden, weitere Ratifikationen der 
Vertragswerke der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte und Beitritte zu denselben sowie die An
wendung der allgemein anerkannten Menschenrechtsnormen 
zu fördern; 

8. begrüßt die Empfehlung der Vorsitzenden oder 
Vertreter der Menschenrechts-Vertragsorgane der Vereinten 
Nationen, während der Weltkonferenz über Menschenrechte 

möglicherweise eine Tagung der Vorsitzenden oder Vertreter 
der Menschenrechts-Vertragsorgane der Vereinten Nationen 
und der Vorsitzenden oder Vertreter aller wichtigsten 
Regionalorganisationen und -institutionen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte zu veranstalten1M

, und ersucht den Vor
bereitungsausschuß für die Weltkonferenz über Menschen
rechte, die Veranstaltung einer solchen Tagung in Erwägung 
zu ziehen; 

9. ersucht die Menschenrechtskommission, sich auch 
weiterhin besonders mit der Frage zu befassen, wie die 
Länder der verschiedenen Regionen im Rahmen des Bera
tungsdienstprogramms auf ihr Ersuchen hin am besten 
unterstütz! werden können, und erforderlichenfalls ent
sprechende Empfehlungen dazu abzugeben; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen Bericht tiber den 
Stand der regionalen Vereinbarungen für die Förderung und 
den Schutz der Menschenrechte vorzulegen und darin auch 
die Ergebnisse der aufgrund dieser Resolution ergriffenen 
Maßnahmen aufzunehmen; 

11. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung weiter zu behandeln. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/126. Not der Straßenkinder 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Konvention über die Rechte des 
Kindes", die ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Rechte 
aner Kinder ist, 

sowie unter Hinweis auf die Welterklärung über das 
Überleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder und 
den Aktionsplan zur Verwirklichung der Welterklärung über 
das Uberleben, den Schutz und die Entwicklung der Kinder 
in den neunziger Jahren", die am 30. September 1990 von 
dem WeJtkindergipfel verabschiedet worden sind, auf die 
von der Weltkonferenz über Bildung für alle am 9. März 
1990 verabschiedete Welterklärung über Bildung für allel" 
sowie auf Kapitel 25 der von der Konferenz der Vereinten 
Nationen tiber Umwelt und Entwicklung am 14. Juni 1992 
verabschiedeten Agenda 21 ", 

erneut erklärend, daß Kinder eine besonders verwundbare 
Gruppe der Gesellschaft sind, deren Rechte eines besonderen 
Schutzes bedürfen, und daß Kinder, die in besonders 
schwierigen Verhältnissen leben, wie beispielsweise Straßen
kinder, seitens ihrer Familie und ihres Gemeinwesens sowie 
im Rahmen einrelstaatlicher Anstrengungen und der interna
tionalen Zusammenarbeit besondere Aufmerksamkeit, beson
deren Schutz und besondere Hilfe verdienen, 

zutiefst besorgt darüber, daß die Tötung von Straßen
kindern und die gegen sie verübte Gewalt das grundlegendste 
aUer Rechte, das Recht auf Leben, bedrohen, 

in der Erwägung, daß alle Kinder das Recht auf Gesund
heit, Unterkunft und Bildung, auf einen angemessenen Le
bensstandard und auf Freiheit von Gewalt und Drangsalie
rung haben, 

zutiefst besorgt über die wachsende Zahl von Straßen
kindern weltweit und das Elend, in dem diese Kinder häufig 
zu leben gezwungen sind, 
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in der Erwägung, daß die Regierungen dafür verantwort
lich sind, alle Straftaten gegen Kinder zu untersuchen und 
die Täter zu bestrafen, 

sowie in der Erwäg ng, daß Rechtsvorschriften alleine 
nicht ausreichen, um erstöße gegen die Menschenrechte, 
insbesondere auch die enschenrechte der Straßenkinder, zu 
verhüten und daß die egierungen ihre Gesetze anwenden 
und Gesetzesmaßna en durch ein wirksames Vorgehen 
unter anderem auf de Gebiet des Rechtsvollzugs und der 
Rechtspflege ergänZ~sollten, 

mit Genugtuung ü r die von den Ländern unternommenen 
Anstrengungen zur L . ung der Frage der Straßenkinder, 

sowie mit Genuglu ng über die Publizität, welche die Not 
der Straßenkinder er ält, und darüber, daß man sich dieser 
Not zunehmend be ßt ist, sowie über die Leistungen der 
nichtstaatlichen Org . sationen bei der Förderung der Rechte 
dieser Kinder und r Bereitstellung praktischer Hilfe zur 
Verbesserung ihrer ituation, sowie mit dem Ausdruck ihres 
Dankes für die von ihnen auch weiterhin unternommenen 
Anstrengungen, 

ferner mit Genu /uung über die wertvolle Arbeit des 
Kinderhilfswerks r Vereinten Nationen und seiner Natio
nalkomitees zur Li derung des Leids der Straßenkinder, 

mit Dank Kenn 's nehmend von der wichtigen Arbeit, die 
auf diesem Gebi von den Vereinten Nationen geleistet 
wird, insbesonder vom Ausschuß für die Rechte des 
Kindes, von de Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission für KinderhandeI, Kinderprostitution und 
Kinderpornograp e und vom Programm der Vereinten 
Nationen für die' ternationale Drogenbekämpfung, 

eingedenk der erschiedenen Ursachen dafür, daß Kinder 
zu Straßenkinde und somit ausgegrenzt werden, insbeson
dere auch Annu, Landflucht, Arbeitslosigkeit, Auflösung 
des Familienver andes, Intoleranz und Ausbeutung, sowie 
eingedenk desse ,daß diese Ursachen häufig durch gravie
rende sozioöko omiscbe Schwierigkeiten verschlimmert 
werden und sic ihre Lösung dadurch noch schwieriger 
gestaltet, 

erneut erklär nd, wie wichtig die internationale Zusam
menarbeit für e Verbesserung der Lebensbedingungen der 
Kinder in allen Ländern ist, 

in Anerkenn ng dessen, daß die Verhiltung und Lösung 
bestimmter Aspekte dieses Phänomens auch im Kontext der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung erleichtert werden 
könnte, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
wachsende I von Fällen, über die weltweit berichtet wird, 
bei denen Str ßenkinder entweder als Täter oder als Opfer 
in schwere Vi rbrechen, Drogenmißbrauch, Gewalttätigkeit 
und Prostituti n verwickelt sind; 

2. bittet 'e Regierungen nachdrücklich, sich auch 
weiterhin ak v um umfassende Lösungen der Probleme der 
Straßenkinde zu bemühen, sie durch entsprechende Maßnah
men wieder oll in die Gesellschaft einzubeziehen und ihnen 
unter andere eine angemessene Ernährung, Unterkunft, ge
sundheitlich Versorgung und Bildung zukommen zu lassen; 

3. ie Regierungen nachdrücklich, die grundlegen-
den Mense nrechte, insbesondere das Recht auf Leben, zu 
achten und durch entsprechend dringliche Maßnahmen die 

Tötung von Straßenkindern zu verhindern und die Gewalt 
gegen Straßenkinder und ihre Folterung zu bekämpfen; 

4. weist nachdrücklich darauf hin, daß die strikte 
Einhaltung der Konvention über die Rechte des Kindes" 
einen bedeutsamen Schritt auf dem Wege zur Lösung der 
Probleme der Straßenkinder darstellt; 

5. fordert alle Staaten auf, soweit noch nicht geschehen, 
mit Vorrang Vertragsparteien der Konvention zu werden; 

6. fordert die internationale Gemeinschaft auf: durch eine 
wirksame internationale Zusammenarbeit die Bemühungen 
der Staaten um die Verbesserung der Lage der Straßenkinder 
zu unterstützen, und legt den Vertragsstaaten der Konvention 
über die Rechte des Kindes nahe, dieses Problem bei der 
Erstellung ihrer Berichte an den Aussc!,tuß für die Rechte des 
Kindes zu berücksichtigen und in Ubereinstimmung mit 
Artikel 45 der Konvention zu erwägen, ob sie nicht Ersuchen 
um fachliche Beratung oder Unterstützung im Hinblick auf 
Initiativen zur Verbesserung der Lage der Straßenkinder 
stellen oder einen entsprechenden Bedarf anmelden wollen; 

7. bittet den Ausschuß für die Rechte des Kindes, die 
Möglichkeit einer allgemeinen Stellungnahme zu dem Pro
blem der Straßenkinder in Erwägung zu ziehen; 

8. empfiehlt dem Ausschuß für die Rechte des Kindes 
und anderen zuständigen Vertragskontrollorganen, dieses 
immer größere Problem bei der Prüfung der Berichte der 
Vertragsstaaten zu berücksichtigen; 

9. bittet die Regierungen, die Organe und Organisationen 
der Vereinten Nationen sowie die zwischenstaatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen, miteinander" zusammen
zuarbeiten und sicherzustellen, daß sich die Offentlichkeit 
des Problems der Straßenkinder in stärkerem Maße bewußt 
wird und wirksamere Maßnahmen zur Lösung dieses 
Problems getroffen werden, unter anderem, indem sie 
Entwicklungsprojekte unterstützen, die sich positiv auf die 
Lage der Straßenkinder auswirken können; 

10. fordert die Sonderberichterstatter, die Sonderbeauf
tragten und die Arbeitsgruppen der Menschenrechtskommis
sion und der Unterkommission für die Verbtitung von 
Diskriminierung und den Schutz von Minderheiten auf, im 
Ralunen ihrer Mandate der Not der Straßenkinder besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen; 

11. bittet die Menschenrechtskommission, dieses Problem 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung zu untersuchen; 

12. beschließt, diese Frage unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen" auf ihrer achtundvierzigsten Tagung weiter zu 
behandeln. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/127. Stärkung des Sekretariats-Zentrums für Men
schenrechte 

Die Generalversammlung, 

unter Hi/lweis auf ihre Resolutionen 44/135 vom 15. De
zember 1989,45/180 vom 21. Dezember 1990 sowie 46/118 
und 46/111 vom 17. Dezember 1991, 

eingedenk der Resolutionen der Menschenrechtskommis
sion 1989/46 vom 6. März 1989", 1990125 vom 27. Februar 
1990", 1991/23 vom 5. März 1991" und 1992/53 vom 
3. März 1992" sowie der Resolutionen des Wirtschafts- und 
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Sozialrats 1990/47 vom 25. Mai 1990 und 199'/36 vom 
31. Mai 1991, 

unter Hinweis auf die Resolutionen der Menschenrechts
kommission 1989/54 vom 7. März 198934 und 1991/22 vom 
5. März 1991" über die Koordinierungsrolle des Sekretari
ats-Zentrums für Menschenrechte innerhalb des Systems der 
Vereinten Nationen, 

in Anbetracht dessen, daß die Förderung der allgemeinen 
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grund
freiheiten eines der in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Hauptziele der Vereinten Nationen und eine 
Frage von größter Wichtigkeit für die Organisation ist, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretär in seinem 
Bericht über die Tätigkeit der Vereinten Nationen im Jahr 
1992 festgestellt hat, daß "die Charta der Vereinten Nationen 
die Förderung der Menschenrechte als eines unserer vor
rangigen Ziele auf die gleiche Stufe wie die Förderung der 
Entwicklung und die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit [stellt]""", ein Gedanke, der 
auch in seine Vorschläge zum Programmhaushaltsplan für 
den Zweijahreszeitraum 1994-1995 Eingang gefunden hat, 

eingedenk der Resolution 1992/80 der Menschenrechts
kommission vom 5. März 1992 über Beratungsdienste und 
den Freiwilligen Fonds für technische Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der Menschenrechte" sowie anerkennend, daß 
die Beratungsdienste zunehmende Bedeutung für die Förde
rung und Stärkung der Menschenrechte gewinnen, wie die 
immer zahlreicheren Ersuchen seilens der Regierungen um 
Unterstützung und technische Hilfe auf dem Gebiet der 
Menschenrechte zeigen, 

in Anerkennung der Wichtigkeit der Aufgaben des Zen
trums für Menschenrechte auf dem Gebiet der Förderung, 
des Schulzes und der Verwirklichung der Menschenrechte 
sowie in Anerkennung der Notwendigkeit, dem Zentrum 
ausreichend Personal zur Verfügung zu stellen, vor allem in 
Anbetracht der Tatsache, daß sein Arbeitsvolumen rapide 
zugenommen hat, daß jedoch die Mittel mit dem Aufgaben
zuwachs nicht Schritt gehalten haben, 

feststellend, daß die schwierige Finanzlage des Zentrums 
im Zweijahreszeitraum 1992-1993 die Anwendung der ver
schiedenen Verfahren und Mechanismen erheblich behindert, 
sich negativ auf die Betreuung der mit Menschenrechten be
faßten Organe durch das Sekretariat ausgewirkt und die Qua
lität und Genauigkeit der Berichterstattung beeinträchtigt hat, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärsi" 
und dessen früherer Berichte sowie feststellend, daß der 
Generalsekretär für einen Zeitraum von vorerst sechs 
Monaten zusätzliche Dienstposten für das Zentrum geneh
migt hat und daß einige dieser Dienstposten nUr ein Ersatz 
für abgeschaffte befristete Dienstposten sind, 

feststellend, daß die Diskrepanz zwischen den eigentlichen 
Mandaten und den Mitteln, die zu ihrer Durchführung zur 
Verfügung stehen, infolge der zusätzlichen Aufgaben, die 
dem Zentrum von zwischenstaatlichen Organen und Sachver
ständigenorganen nach Erstellung des Entwurfs des Pro
grammhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 
und nach der Verabschiedung des Haushalts übertragen wur
den, trotz der jüngsten Entwicklungen noch größer geworden 
ist, 

sowie feststellend, daß die Versammlung den General
sekretär in Abschnitt XIX ihrer Resolution 46/185 C vom 
20. Dezember 1991 ersucht hat, hinsichtlich der Empfehlung 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus
haltsfragen in bezug auf den Umfang des allgemeinen 
Aushilfspersonals unter Kapitel 28 des Programmhaus
haltsplans sicherzustellen, daß für den Zweijahreszeitraum 
1992-1993 ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, 

ferner feststellend, daß der Programm- und Koordinie
rungsausschuß auf seiner vom 11. bis 22. Mai 1992 abgehal
tenen zweiunddreißigsten Tagung seine früheren Empfehlun
gen Uber die Stärkung der Programme und Aktivitäten des 
Zentrumsi" im Zusammenhang mit den Änderungsvor
schlällen zum mittelfristigen Plan für den Zeitraum 1992-
1997 69 bekräftigt hat, 

feststellend, daß der Beratende Ausschuß für Verwaltungs
und Haushaltsfragen bei der Revision der Voranschläge für 
den Programmhaushaltsplan IUr den Zweijahres:reitraum 
1992-1993 von der Verlegung von fünf Dienstposten in das 
Zentrum Kenntnis genommen hae 70, die dazu verwendet 
werden, dem Mandat gerecht zu werden, das die Menschen .. 
rechtskommission auf ihrer am 13. und 14. AUflust 1992 
abgehaltenen ersten Sondertagung festgelegt hatl 

, 

1. unterstützt die Bemühungen des Generalsekretärs um 
die Stärkung der Rolle und Wichtigkeit des Sekretariats
Zentrums für Menschenrechte als der Koordinierungsstelle 
innerhalb des Systems der Vereinten Nationen für Organe, 
die sich mit der Förderung und dem Schutz der Menschen
rechte befassen; 

2. nimmt davon Kenntnis, daß der Generalsekretär in 
seinem Bericht über die Auswirkungen der organisatorischen 
Änderungen im Sekretariat festgestellt hat, er werde vor
schlagen, die im Sekretariat jetzt noch verbleibenden freien 
Stellen "im Lichte der neuen Initiativen und der sich 
ergebenden neuen Aufgaben und Prioritäten" zu verwen
denl72

; 

3. betont, daß dem Zentrum bei der Überprüfung des 
Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1992-
1993 au sreichendes Personal, Aushilfspersonal und sonstige 
Ressourcen zugewiesen werden sollten, damit es seinem 
wachsenden Arbeitsvolumen und seinen Anforderungen 
entsprechen und so alle ihm übertragenen Aufgaben erflillen 
kann, darunter auch die Aufgaben im Zusammenhang mit 
den Vorbereitungen für die Weltkonferenz über Menschen
rechte und der Konferenz selbst; 

4. ersucht den Generalsekretär sicherzustellen, daß dem 
Zentrum ausreichende Ressourcen zur Verfügung gesteUt 
werden, damit es aUe Mandate, die ihm aufgrund der von 
zwischenstaatlichen Organen und Sachverständigenorganen 
gefaßten Beschlüsse übertragen worden sind, einschließlich 
der zusätzlichen Mandate, vollständig und rechtzeitig erfüllen 
kann; 

5. ersucht den Generalsekretär ar4)erdem, der Menschen
rechtskommission auf ihrer neunundvierzigsten Tagung einen 
Zwischenbericht und der Generalversammlung auf ihrer 
achtund vierzigsten Tagung einen abschließenden Bericht 
über die Entwicklungen betreffend die Tätigkeit des Zen
trums und über die zur Durchführung dieser Resolution 
ergriffenen Maßnahmen vorzulegen. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

• 
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47/128. Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet 
der Menscbenrechte 

Die Generalversammlung. 

.. erneut erkUiren4. Aktivitäten zur Aufklärung der 
Offentlichkeit auf d Gebiet der Menschenrechte von 
wesentlicher Bedeutu g für die Verwirklichung der in 
Artikel 1 Absatz 3 er Charta der Vereinten Nationen 
niedergelegten Ziele er Vereinten Nationen sind und daß 
mit Sorgfalt konzipi Unterrichts-, Bildungs- und Informa
tionsprogramme für ie Herlleiführung einer dauerhaften 
Achtung vor den enschenrechten und Grundfreiheiten 
unerläßlich sind. 

unter Hinweis auf die von der Generalversammlung und 
der Menschenrechts mmission verabschiedeten einschlägi
gen Resolutionen, 

in Anerkennung d Katalysatorwirkung, die Initiati'!.en der 
Vereinten Nationen uf die nationale und regionale Offent
lichkeitsarheit auf d m Gebiet der Menschenrechte ausüben, 

sowie in Anerke nung der wertvollen Rolle, die nicht
staatliche Organisa ionen hei diesen Bemühungen spielen 
können, 

Kenntnis neh d von der Empfehlung des vierten 
Treffens der Vor itzenden der Vertragsorgane auf dem 
Gebiet der Mensc nrechte, es möge eine Gruppe von nicht 
dem Sekretariat a gehörenden Sachverständigen eingesetzt 
werden, mit dem uftrag, eine umfassende Überprüfung des 
derzeitigen Info tionsprogramms des Sekretariats-Zen
trums für Mensch nrechte durchzuführen"', 

1. nimmt Ke tnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs114

; 

2. erklärt e eut, daß es notwendig ist, Informations
material über di Menschenrechte mit Sorgfalt zu konzi
pieren und in e' e klare und leicht zugängliche Form zu 
fassen, auf regionale und nationale Bedürfnisse und Gege
benheiten zuzusbhneiden und auf spezifische Zielgruppen 
abzustellen un ' es in den Landes- und Lokalsprachen 
wirksam in aus eichendem Umfang zu verbreiten, um die 
gewünschte Wir ung zu erzielen, sowie wirksamen Gebrauch 
von den Masse medien zu machen, insbesondere von Rund
funk und Fem hen sowie von audiovisuellen Technologien, 
um einen größe en Personenkreis zu erreichen, und dabei mit 
Vorrang Kinde, Jugendliche und benachteiligte Gruppen, 
insbesondere i abgelegenen Gebieten; 

3. bittet chdyückUch das Sekretariat, in Zusammen-
arbeit mit regi nalen, nationalen und lokalen Organisationen 
und den Reg erungen sowie unter voller und wirksamer 
Heranziehung der Informationszentren der Vereinten Natio
nen Maßnahmen zu ergreifen, um die weitere Herstellung 
und wirksamd Verbreitung von Informationsmaterial über die 
Menschenrec te, insbesondere über die grundlegenden Men
schenrechtsi trumente und -institutionen der Vereinten 
Nationen, in en Landes- und Lokalsprachen sicherzustellen; 

I den Generalsekretär erneut sicherzustellen, 
ischen Berichte, welche die Vertragsstaaten in 

Jungerer t den zur Kontrolle der Vertragseinhaltung 
eingesetzte Organen vorgelegt haben, und die Kurzprotokol
le über die rörterung dieser Berichte durch die Vertrags
organe in d n Infonnationszentren der Vereinten Nationen in 
den Länder auftiegen. die die Berichte vorgelegt haben; 

5. begrüßt die im Bericht des Generalsekretärs entbalte
nen Informationen betreffend den Stand der Dokumentation 
über die Menschenrechte in jedem Infonnationszentrum der 
Vereinten Nationen und wiederholt, daß im Rahmen der vor
handenen Ressourcen sichergestellt werden muß, daß jedes 
dieser Zentren mit einer Sammlung von grundlegendem In
formationsmaterial der Vereinten Nationen und Nachschlage
werken über die Menschenrechte und Grundfreiheiten ausge
stattet ist und daß die Zentren Material über die Menschen
recbte in allen Ländern verteilen, die sich in ihrem Tätig
keitsgebiet befinden; 

6. legt allen Mitgliedstaaten nahe, besondere Anstrengun
gen zu unternebmen, insbesondere angesichts der für 1993 
anberaumten Weltkonferenz über Menschenrechte, um die 
Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte bekannt zu machen und ihre Bekanntma
chung zu erleichtern und zu fördern und der Verbreitung der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte', der Intematio
nalen Menschenrechtspakte16 und wichtiger Menschenrechts
übereinkünfte in ihren jeweiligen Landes- und Lokalsprachen 
sowie der Aufklärungs- und Infonnationsarbeit über prakti
sche Möglichkeiten, wie die in diesen Dokumenten niederge
legten Rechte und Freiheiten ausgeübt werden können, Prio
rität einzuräumen; 

7. bittet nachdrücklich alle Mitgliedstaaten, in ihre 
Bildungspläne das für ein umfassendes Verständnis von 
Menschenrechtsproblemen relevante Material aufzunehmen, 
und legt allen. die im Bereich des Rechts und der Durch
setzung von Rechtsvorschriften, bei den Streitkräften, in der 
Medizin. in der Diplomatie und auf anderen in Frage 
kommenden Gebieten für die Ausbildung verantwortlich 
sind, nahe, Teile ihrer Programme in geeigneter Weise dem 
Thema Menschenrechte zu widmen; 

8, stellt fest, wie besonders wertvol1 für die Förderung 
einer praktischen Erziehung und Bewußtseinsbildung auf 
dem Gebiet der Menschenrechte regionale und nationale 
Ausbildungskurse und Workshops im Rahmen des Pro
gramms fUr Beratungsdienste und technische Hilfe sind, die 
gemeinsam mit Regierungen, regionalen und nationalen 
Organisationen und nichtstaatlichen Organisationen durch
geführt werden; 

9. ersucht den Generalsekretär, für einen möglichst 
wirksamen Einsatz der Fähigkeiten und Ressourcen aller in 
Betracht kommenden Dienststellen des Sekretariats Sorge zu 
tragen und im Rahmen der vorhandenen Ressourcen, 
insbesondere aus dem Haushalt der Sekretariats-Haupt
abteilung Presse und Information, ausreichende Mittel für die 
Konzeption praktischer und wirksamer Informationsaktivitä
ten zu Menschenrechtsfragen zur Verfügung zu stellen; 

10, fordert das Sekretariats-Zentrum für Menschenrechte, 
das im System der Vereinten Nationen die Hauptverantwor
tung für Menschenrechtsfragen trägt, auf, die Sacharheit der 
Weltinformationskampagne über die Menschenrechte gemäß 
den Anweisungen der Generalversammlung und der Men
schenrechtskommission zu koordinieren und hei der Konzep
tion und Durchführung der Aktivitäten im Rahmen der Welt
kampagne als Verbindungsstelle zu den Regierungen, regio
nalen und nationalen Institutionen, nichtstaatlichen Organisa
tionen und interessierten Einzelpersonen zu fungieren; 

11. [ordertdie Hauptabteilung ~esse und Information, die 
die Hauptverantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit trägt, 
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auf, die seitens der Kampagne durchgeführte Öffentlichkeits
arbeit zu koordinieren und in ihrer Eigenschaft als Sekreta
riat des Gemeinsamen Informationsausschusses der Vereinten 
Nationen koordinierte, systemweite Informationsaktivitäten 
auf dem Gebiet der Menschenrechte zu fördern; 

12. unterstreicht die Notwendigkeit einer engen Zusam
menarbeit zwischen dem Zentrum für Menschenrechte und 
der Hauptabteilung Presse und Information bei der Verwirk
lichung der für die Kampagne gesetzten Ziele sowie die 
Notwendigkeit einer Abstimmung der Menschenrechtsaktivi
täten der Vereinten Nationen mit denen anderer Organisatio
nen, insbesondere auch mit dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz, was die Verbreitung von Informationen 
über das humanitäre Völkerrecht betrifft, und mit der 
Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur, was die Menschenrechtserziehung betrifft; 

13. ersucht den Generalsekretär, sich die Zusammenarbeit 
mit den nichtstaatlichen Organisationen soweit wie möglich 
zunutze zu machen, unter anderem auch zur Verbreitung von 
Material über die Menschenrechte, mit dem Ziel, die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten stärker ins allgemeine 
Bewußtsein zu rucken; 

14. ersucht die Menschenrechtskommission, auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung die von dem vierten Treffen der 
Vorsitzenden der Vertragsorgane auf dem Gebiet der Men
schenrechte abgegebene Empfehlung zu behandeln, wonach 
eine Gruppe von nicht dem Sekretariat angehörenden Sach
verständigen ernannt werden so11, mit dem Auftrag, eine 
umfassende Überprüfung des derzeitigen Informationspro
gramms des Menschenrechtszentrums vorzunehmen, mit dem 
Ziel, eine neue Informationsstrategie auszuarbeiten, die die 
Bedürfnisse der verschiedenen Teilbereiche im Rahmen des 
Menschenrechtsprogramms, so auch der Vertragsorgane, mit
einander integriert; 

J 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung zur Behandlung unter 
dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, einschließlich 
anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der effektiven 
Ausübung der Menschenrechte und Grondfreiheiten" einen 
umfassenden Bericht über die Durchführung dieser Resolu
tion vorzulegen. 

92. Plenarsitzung 
J 8. Dezember J 992 

47/129. Beseitigung aller Formen religiöser Intoleranz 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß sich alle Staaten verpflichtet 
haben, die allgemeine Achtung und Einhaltung der Men
schenrechte und Grondfreiheiten für alle, ohne Unterschied 
nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder Religion zu fördern 
und zu festigen; 

in der Erwägung, daß sich diese Rechte aus der angebore
nen Würde der menschlichen Person herleiten, 

erneut erklärend, daß die Diskriminierung von Menschen 
aufgrund der Religion oder der Überzeugung einen Affront 
gegen die Würde des Menschen und eine Verleugnung der 
Grondsätze der Charta der Vereinten Nationen darstellt, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 36/55 vom 25. November 
1981, mit der sie die Erklärung über die Beseitigung aller 

Formen von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der 
Religion oder der Überzeugung verkündet hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/131 vom 17. Dezem
ber 1991, in der sie die Menschenrechtskommission ersucht 
hat, sich auch weiterhin mit Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Erklärung zu befassen, 

Kenntnis nehmend von Resolution 1992/17 der Menschen
rechtskommission vom 21. Februar 199237, in der das Man
dat des Sonderberichterstatters um drei Jahre verlängert 
wurde, der ernannt worden war, um Vorfalle und staatliche 
Maßnahmen in allen Teilen der Welt, die mit der Erklärung 
unvereinbar sind, zu untersuchen und gegebenenfalls Ab
hilfernaßnahmen zu empfeh1en, sowie Kenntnis nehmend von 
dem Beschluß des Wirtschafts- und Sozialrats 1992/226 vom 
20. Juli 1992, 

in der Erwägung, daß die Aufklärungs- und Öffentlich
keitsarbeit der Vereinten Nationen zu Fragen der Religions
oder Überzeugungsfreiheit verstärkt werden sollte und daß 
sowohl den Staaten als auch den nichtstaatlichen Organi
sationen dabei eine wichtige Rolle zufallt, 

betonend, daß nichtstaatlichen Organisationen und religiö
sen Zusammenschlüssen und Gruppen auf allen Ebenen bei 
der Förderung der Toleranz und beim Schutz der Religions
oder Überzeugungsfreiheit eine wichtige Rolle zufallt, 

sich bewußt, wie wichtig die Bildung dafür ist, Toleranz 
in Fragen der Religion und der Überzeugung sicherzustellen, 

höchst beunruhigt darüber, daß es in vielen Teilen der 
Welt zu ernsten Vorkommnissen, so auch zu Gewalthandlun
gen, kommt, die von Int()leranz und Diskriminierung auf
grund der Religion oder Uberzeugung geprägt sind, wie im 
Bericht des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskom
mission, Angelo Vidal d' Almeida Ribeiro175

, aufgezeigt 
wird, 

die Auffassung venretend, daß daher weitere Anstren
gungen zur Förderung und zum Sch.~tz des Rechts auf 
Gedanken-, Gewissens-, Religions- und Uberzeugungsfreiheit 
und zur Beseitigung aller Formen des Hasses, der Intol~ranz 
und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Uber
zeugung geboten sind, 

1. erklärt erneut, daß die Gedanken-, Gewissens-, 
Religions- und Überzeugungsfreiheit ein Menschenrecht ist, 
das sich aus der angeborenen Würde der menschlichen 
Person herleitet und auf weIches jeder ohne Diskriminierung 
ein verbrieftes Recht besitzt; 

2. bittet daher alle Staaten nacluirücklich sicherzustellen, 
daß ihre jeweiligen Verfassungs- beziehungsweise Rechts
ordnungen ausreichende G:u.antien für die Gedanken-, 
Gewissens-, Religions- und Uberzeugungsfreiheit schaffen 
und für wirksame Abhilfe sorgen, wo immer es Intoleranz 
und Diskriminierung aufgrund der Religion oder Überzeu
gung gibt; 

3. anerkennt, daß der Erlaß von Gesetzen allein nicht 
ausreicht, um Verletzungen der Menschenrechte, einschließ
lich der Religions- und Uberzeugungsfreiheit, zu verhindern; 

4. bittet daher alle Staaten nacluirücklich, alle geeigneten 
Maßnahmen zu ergreifen, um Haß, Intoleranz und Gewalt
handlungen zu bekämpfen und Verständnis, Toleranz und 
Achtung in Fragen der Religions- und Überzeugungsfreiheit 
zu fördern; 
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5. bittet die Staaten nachdrücklich sicherzustellen, daß 
Beamte mit Polizeibefugnissen, Beamte, Lehrkräfte und son
stige Angehörige des öffe tlichen Dienstes bei der Ausübung 
ihres Dienstes unterschie liche Religionen und Überzeugun
gen "!ihten und Persone , die sich zu anderen Religionen 
oder Uberzeugungen be nnen, nicht diskriminieren; 

6. fordert alle Staate auf, wie in der Erklärung über die 
Beseitigung aller Forme von Intoleranz und Diskriminie
rung aufgrund der Reli ion oder der Überzeugung vorge
sehen, das Recht aller P rsonen anzuerkennen, im Zusam
menhang mit einer Religi n oder Überzeugung einen Gottes
dienst abzuhalten oder ,I ich zu versammeln sowie hierfür 
Versammlungsorte einzu ichten und zu unterhalten; 

7. fordert alle Staat n außerdem auf, im Einklang mit 
ihren einzelstaatlichen R chtsvorschriften alles zu tun, um si
cherzustellen, daß religi' se Versammlungsorte und Kultstät
ten uneingeschränkte A tung und vollen Schutz genießen; 

.. 8. hält es für wü chenswert, die Aufklärungs- und 
Offentlichkeitsarbeit der Vereinten Nationen zu Fragen der 
Religions- oder Überzeu gsfreiheit zu verstärken und da
für zu sorgen, daß zu di sem Zweck im Ralunen der Welt
informationskampagne . ber die Menschenrechte geeignete 
Maßnahmen ergriffen w rden; 

9. bittet den Genera ,sekretär, der Verbreitung des Wort
lauts der Erklärung in al en Amtssprachen der Vereinten N a
tionen auch weiterhin ho e Priorität einzuräumen und alle ge 
eigneten Maßnahmen z ergreifen, um den Wortlaut der Er
klärung den Information zentren der Vereinten Nationen so
wie anderen interessie n Stellen zur Verfügung zu stellen; 

10. unterstützt die an altenden Bemühungen des Sonder
berichterstatters, der e annt worden ist, um Vorfälle und 
staatliche Maßnahmen i allen Teilen der Welt, die mit der 
Erklärung unvereinbar ind, zu untersuchen und gegebe-
nenfalls Abhilfemaßn en zu empfehlen; 

11. fordert die Regie 
zu prüfen, den Sonder 
laden, um es ihm zu e 
ser zu erfüllen; 

ngen auf, ernsthaft die Möglichkeit 
richterstatter in ihre Länder einzu
öglichen, seinen Aufttag noch bes-

12. empfiehlt, daß d r Förderung und dem Schutz des 
Rechts auf Gedanken-, ewissens- und Religionsfreiheit in 
der Arbeit des Progr ms der Vereinten Nationen für 
Beratungsdienste auf d m Gebiet der Menschenrechte der 
entsprechende Vorrang eingeräumt wird, unter anderem 
soweit es darum geh grundlegende Rechtstexte auszu
arbeiten, die mit interna onalen Menschenrechtsinsttumenten 
im Einklang stehen un in denen die Erklärung berücksich
tigt wird; 

13. legt dem Mensc enrechtsausschuß nahe, mit Vorrang 
die von ihm bekund Absicht umzusetzen, einen all
gemeinen Kommentar zu Artikel 18 des Internationalen 
Paktes über btirgerlic e und politische Rechte'44 auszu
arbeiten, der die Ged nken-, Gewissens- und Religions
freiheit behandelt; 

14. begrüßt die Be "hungen der nichtstaatlichen Organi
sationen um die Förd ng der Verwirklichung der Erklä
rung; 

15. ersucht den Gen ralsekretär, interessierte nichtstaatli
ehe Organisationen zu itten, zu prüfen~ welche Rolle sie bei 
der Verwirklichung de Erklärung und ihrer Verbreitung in 

den Landes- und lokalen Sprachen außerdem noch ins Auge 
fassen könnten; 

16. bittet alle Staaten nachdrUcklich, die Verbreitung des 
Wortlauts der Erklärung in ihren jeweiligen Landessprachen 
zu erwägen und ihre Verbreitung in den Landes- und lokalen 
Sprachen zu erleichtern; 

17. ersucht die Menschenrechtskommission, sich auch 
weiterhin mit Maßnahmen zur Verwirklichung der Erklärung 
zu befassen; 

18. beschließt, die Frage der Beseitigung aller Formen der 
religiösen Intoleranz auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/130. Achtung vor den Grundsätzen der nationalen 
Souveränität und der Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten der Staaten im Hin
hlick auf Wahlprozesse 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der Ziele der Vereinten Nationen, freund
schaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleich
berechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende 
Beziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und 
andere geeignete Maßnalunen zur Festigung des Weltfriedens 
zu treffen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom 
24. Oktober 1970, mit der sie die in der Anlage zu der 
genannten Resolution enthaltene Erklärung über völker
rechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen gebilligt hat, 

ferner unter Hinweis auf den in Artikel 2 Absatz 7 der 
Charta der Vereinten Nationen verankerten Grundsatz, 
wonach aus der Charta weder eine Befugnis der Vereinten 
Nationen zum Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem 
Wesen nach in die innere Zuständigkeit eines Staates fallen, 
noch eine Verpflichtung der Mitglieder, solche Angelegen
heiten einer Regelung nach dieser Charta zu unterwerfen, ab
geleitet werden kann, 

in Bekräftigung der Rechtmäßigkeit des Kampfes des 
unterdrückten Volkes von Südafrika um die Beseitigung der 
Apartheid und die Errichtung einer Gesellschaft, in der das 
gesamte Volk Südafrikas ohne Ansehen der Rasse, der 
Hautfarbe oder des Glaubens gleiche und unbeschränkte 
politische und sonstige Rechte genießt und sich frei an der 
Gestaltung seiner Geschicke heteiligt, 

sowie in Bekräftigung der Rechttnäßigkeit des Kampfes 
aller unter Kolonial- und Fremdherrschaft stehenden Völker, 
insbesondere des palästinensischen Volkes, um die Ausübung 
ihres unveräußerlichen Rechts auf Selbstbestimmung und 
nationale Unabhängigkeit, die es ihnen ermöglichen wird, 
frei über ihre eigene Zukunft zu entscheiden, 

anerkennend, daß die Grundsätze der nationalen Souverä
nität und Nichteinmischung in die inneren Angelegenbeiten 
der Staaten bei der Abhaltung von Wahlen zu wahren sind, 
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sowie anerkennend, daß es kein politisches System be
ziehungsweise kein Modell für Wahlprozesse gibt, das für 
alle Nationen und ihre Völker gleichermaßen geeignet ist 
und daß politische Systeme und Wahlprozesse durch histori
sche, politische, kulturelle und religiöse Faktoren geprägt 
werden, 

unter Hinweis auf ihre diesbezüglichen Resolutionen, 
insbesondere Resolution 46/130 vom 17. Deiember 1991, 

I. erklärt erneut, daß aufgrund des in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der Gleich
berechtigung und Selbstbestimmung der Völker alle Völker 
das Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne 
Einmischung von außen zu bestimmen und ihrer wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Entwicklung nachzugehen, 
und daß jeder Staat verpflichtet ist, dieses Recht im Einklang 
mit der Charta zu achten; 

2. erklärt erneut, daß es ausschließlich Sache der Völker 
ist, den Wahlprozeß betreffende Methoden festzulegen und 
Institutionen zu schaffen sowie in Übereinstimmung mit 
ihrer Verfassung und ihren einzelstaatlichen Rechtsvor -
schriften zu bestimmen, wie dieser durchgeführt werden soll; 

3. erklärt außerdem erneut, daß alle Aktivitäten, mit 
denen versucht wird, sich in den freien Ablauf einzeistaatli
cher Wahlprozesse, insbesondere in den Entwicklungs
ländern, direkt oder indirekt einzumischen, oder mit denen 
beabsichtigt wird, die Ergebnisse dieser Wahlprozesse zu be
einflussen, gegen Geist und Buchstaben der Grundsätze 
verstoßen, die in der Charta und in der Erklärung über 
völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehun
gen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen verankert sind; 

4. erklärt ferner erneut, daß keine allgemeine Notwen
digkeit besteht, daß die Vereinten Nationen den Mitgliedstaa
ten Wahlhilfe leisten, außer unter besonderen Umständen wie 
in Fällen der Entkolonialisierung, im Zusammenhang mit re
gionalen oder internationalen Friedensprozessen oder auf An
trag bestimmter souveräner Staaten, und dann kraft der vom 
Sicherheitsrat oder der Generalversammlung in jedem Ein
zelfall verabschiedeten Resolutionen und in strikter Überein
stimmung mit den Grundsätzen der Souveränität und der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staa
ten; 

5. bittet alle Staaten nachdrUcklieh, den Grundsatz der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staa
ten und das souveräne Recht der Völker zu achten, ihr politi
sches, wirtschaftliches und soziales System zu bestimmen; 

6. appelliert mit Nachdruck an alle Staaten, politische 
Parteien oder Gruppen weder zu finanzieren noch ihnen auf 
direkte oder indirekte Weise sonstige offene oder verdeckte 
Unterstützung zu gewähren und nichts zu tun, wodurch die 
Wahlprozesse in einem Land untergraben würden; 

7. verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung bezie
hungsweise jede Androhung oder Anwendung von Gewalt 
gegen Völker, ihre gewählten Regierungen oder ihre recht
mäßigen politischen Führer; 

8. weist von neuern darauf hin, daß allein die restlose 
Beseitigung der Apartheid und die Errichtung einer auf dem 
Mehrheitsprinzip aufhauenden nichtrassischen demokrati
schen Gesellschaft durch die unbeschränkte und freie Aus-

übung des allgemeinen Erwachsenenwahlrechts durch alle 
Menschen in einem geeinten und ungeteilten Südafrika zu 
einer gerechten und dauerhaften Lösung für die Situation in 
Südafrika führen kann; 

9. bekräftigt die Rechtruäßigkeit des Kampfes aller unter 
Kolonial- und Fremdherrschaft stehenden Völker, insbeson
dere des palästinensischen Volkes, um die Ausübung ihres 
unveräußerlichen Rechts auf Selbstbestimmung und nationale 
Unabhängigkeit, die es ihnen ermöglichen wird, ihr politi
sches, wirtschaftliches und soziales System ohne Einmi
schung von außen zu bestimmen; 

10. fordert die Menschenrechtskommission auf auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung der Prüfung der grundlegenden 
Faktoren, die die Beachtung des Grundsatzes der nationalen 
Souveränität und der Nichteinmischung in die inneren 
Angelegenheiten der Staaten im Hinblick auf ihre Wahl
prozesse beeinträchtigen, auch weiterhin Vorrang einzu
räumen und der Generalversammlung auf ihrer achtundvier
zigsten Tagung über den Wirtschafts- und Sozialrat Bericht 
zu erstatten; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung unter dem Punkt "Men
schenrechtsfragen" über die Durchführung dieser Resolution 
Bericht zu erstatten. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/131. Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen 
anf dem Gehiet der Menschenrechte durch die 
Förderung der internationalen Zusammenarbeit, 
und Wichtigkeit der Nichtselektivität, Unpartei
lichkeit und Objektivität 

Die Generalversammlung, 

in Bekriiftigung ihres Glaubens an die grundlegenden 
Menschenrechte, an die Würde und den Wert der mensch
lichen Person, an die Gleichberechtigung von Mann und 
Frau sowie von groBen und kleinen Nationen und ihrer 
Entschlossenheit, den sozialen Fortschritt und einen besseren 
Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, 

eingedenk dessen, daß eines der Ziele der Vereinten 
N alionen darin besteht, freundschaftliche, auf der Achtung 
vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbst
bestimmung der Völker beruhende Beziehungen zwischen 
den Nationen zu entwickeln und andere geeignete Maßnah
men zur Festigung des Weltfriedens zu treffen, 

gleichermoßen eingedenk dessen, daß eines der Ziele der 
Vereinten Nationen darin bestehtt eine internationale Zusam
menarbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirt
schaftlicher, sozialer, kultureller und humanitärer Art zu 
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen, 

unter Hinweis darauf, daß die Vereinten Nationen gemäß 
Artikel 55 der Charta der Vereinten Nationen die allgemeine 
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grund
freiheiten für alle fördern werden, um jenen Zustand der 
Stabilität und des Wohlergehens herbeizuführen, der erfor
derlich ist, damit zwischen den Nationen friedliche und 
freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker be-
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ruhende Beziehungen hhrschen, und daß gemäß Artikel 56 
alle Mitgliedstaaten sich verpflichten, gemeinsam und jeder 
für sich mit den Verei ten Nationen zusammenzuarbeiten, 
um die in Artikel 55 ni dergelegten Ziele zu erreichen, 

von neuem erkläre ,daß die Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet der Menschenr hte auch weiterhin im Einklang mit 
der Charta tätig sein so len, 

in dem Wunsche, we' re Fortschritte bei der internationa
len Zusammenarbeit zu Förderung und Festigung der Ach
tung vor den Mensche rechten und Grundfreiheiten zu er
zielen, 

die Auffassung vertre end, daß diese internationale Zusam
menarbeit sich auf die ndsätze stützen soll, die im Völ
kerrecht, insbesondere' der Charta, sowie in der Allgemei
nen Erklärung der Mnschenrechte', den Internationalen 
Menschenrechtspakten ' und anderen einschlägigen Doku
menten verankert sind. 

zutiefst überzeugt, aß das Vorgehen der Vereinten 
Nationen auf diesem biet nicht nur von einem eingehen
den Verständnis der br iten Vielfalt der Probleme getragen 
werden soll, die in all n Gesellschaften bestehen, sondern 
auch von der uneinge hränkten Achtung der politischen, 
wirtschaftlichen und s zialen Realitäten in diesen Gesell
schaften, in strikter" reinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der Ch und mit dem grundlegenden Ziel der 
Förderung und Festig g der Achtung vor den Menschen
rechten und Grundfreih iten durch internationale Zusammen
arbeit, 

in Bekräftigung ih Resolutionen 45/163 vom 18. De-
zember 1990 und 4611 9 vom 17. Dezember 1991, 

unter Hinweis auf' 
zember 1977, 371200 
4. Dezember 1986 on 

e Resolutionen 32/130 vom 16. De
m 18. Dezember 1982, 41/155 vom 
431155 vom 8. Dezember 1988, 

eingedenk ihrer Re olutionen 2131 (XX) vom 21. De-
zember 1965, 2625 ) vom 24. Oktober 1970 und 
361103 vom 9. Dezem er 1981, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1992/39 der 
Menschenrechtskomm ssion vom 28. Februar 1992", 

Kenntnis nehmend on der Empfehlung der Menschen
rechtskommission in drAnlage zu ihrer Resolution 1991/30 
vom 5. März 1991", d r zufolge der Vorbereitungsausschuß 
für die Weltkonferenz über Menschenrechte in dem Bestre
ben, zu einem Konsen zu gelangen, Anregungen unterbrei
ten soll, die darauf a ielen, die Universalität, Objektivität 
und Nichtselektivität ei der Behandlung von Menschen
rechtsfragen in den enschenrechtsinstitutionen der Ver
einten Nationen siche stellen, 

Tatsache, daß die Förderung, der 
erwirklichung aller Menschenrechte 

und Grundfreiheiten s legitime Anliegen der Weltgemein
schaft von den Grun sätzen der Nichtselektivität, der Un
parteilichkeit und der bjektivität geleitet sein. und nicht in 
den Dienst politischer Ziele gestellt werden sollen, 

erneut erklärend, d es geboten ist, daß die Sonderbe
richterstatter und Son erbeauftragten für bestimmte Fragen 
und Länder sowie die itglieder der Arbeitsgruppen bei der 
Durchführung ihres j eiligen Auftrags Objektivität, Unab
hängigkeit und Dis tion beweisen, 

unterstreichend, daß die Regierungen verpflichtet sind, die 
Menschenrechte zu fOrdern und zu schützen und den Verant
wortlichkeiten nachzukommen, die sie nach dem Völker
recht, insbesondere aufgrund der Charta, sowie mit verschie
denen internationalen Ubereinkünften auf dem Gebiet der 
Menschenrechte eingegangen sind. 

I. weist von neuern darauf hin, daß alle Völker aufgrund 
des in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Grund
satzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der 
Völker das Recht haben, ihren politischen Status frei und 
ohne Einmischung von außen zu bestinunen und frei ihrer 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung nach
zugehen, und daß jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht 
gemäß den Bestimmungen der Charta zu achten, was auch 
die Achtung der territorialen Unversehrtheit einschließt; 

2. erklärt erneut, daß es zu den Zielen der Vereinten 
Nationen gehört und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in 
Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen die Achtung 
vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu fördern 
und zu festigen und in bezug auf Menschenrechtsverletzun
gen wachsam zu bleiben, wo immer diese vorkommen; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten auf, ihre Tätigkeit zum 
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, insbesondere 
auch für den Ausbau der weiteren internationalen Zusam
menarbeit auf diesem Gebiet, auf die Charta, die Allgemeine 
Erklärung der Menscbenrechte, den Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte'''', den Inter
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte'''' und 
andere einschlägige internationale Rechtsakte zu stützen und 
alle Handlungen zu unterlassen, die mit diesem internationa
len Instrumentarium unvereinbar sind; 

4. vertritt die Auffassung, daß die internationale Zusam
menarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret zur 
dringend gebotenen Verhütung massenhafter und flagranter 
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten för 
alle und zur Festigung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit beitragen soll; 

5. erklärt, daß die Förderung, der Schutz und die volle 
Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten 
als legitime Anliegen der Weltgemeinschaft von den Grund
sätzen der Nichtselektivität, der Unparteilichkeit und der 
Objektivität geleitet sein und nicht in den Dienst politischer 
Ziele gestellt werden sollen; 

6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter und 
Sonderbeauftragten, die unabhängigen Sachverständigen und 
Arbeitsgruppen, bei der Wahrnehmung ihres jeweiligen 
Mandats den Inhalt dieser Resolution gebührend zu betück
sichtigen; 

7. gibt ihrer Oberzeugung Ausdruck, daß eine unvorein
genommene und faire Auseinandersetzung mit den Men
schenrechtsfragen zur Förderung der internationalen Zusam
menarbeit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen 
Schutz und zur tatsächlichen Verwirklichung der Men
schenrechte und Grundfreiheiten beiträgt; 

8. unterstreicht in diesem Zusammenhang, daß auch 
künftig unparteiische und objektive Informationen über die 
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Zustände und 
Ereignisse in allen Ländern verfügbar sein müssen; 
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9. bittet die Mitgliedstaaten zu erwägen, je nach Bedarf 
im Rahmen ihres jeweiligen Rechtssystems und entsprechend 
ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, insbesondere 
der Charta, sowie den internationalen Menschenrechtsinstru
menten, diejenigen Maßnahmen zu ergreifen, die sie für an
gebracht halten, um weitere Fort,chritte bei der internatio
nalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu 
erzie1en; 

10. ersucht die Menschenrechtskommission, auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung mit ihrer Prüfung der Möglich
keiten für ein verstärktes Vorgehen der Vereinten Nationen 
auf diesem Gebiet auf der Grundlage dieser Resolution und 
der Resolution 1992/39 der Kommission fortzufahren; 

11. bittet den Generalsekretär, alle Mitgliedstaaten um 
Informationen und Stellungnahmen zu dieser Resolution zu 
ersuchen, und zwar so rechtzeitig, daß sie dem Vorberei
tungsausschuß fUr die Weltkonferenz über Menschenrechte, 
den Regionalkommissionen und der Weltkonferenz selbst zur 
Behandlung und zur Formulierung sachdienlicher Vorschläge 
übermittelt wemen können, einschließlich Vorschlägen 
betreffend Möglichkeiten für ein verstärktes Vorgehen der 
Vereinten Nationen auf diesem Gebiet; 

12. ersucht den Generalsekretär, dem Vorbereitungs
ausschuß für die Weltkonferenz über Menschenrechte die 
Dokumentation der Vereinten Nationen zur Verfügung zu 
stellen, die im Zusammenhang mit dieser Resolution von 
Belang ist; 

13. beschließt, diese Angelegenheit auf ihrer achtundvier
zigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu 
behandeln. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/132. Frage des erzwungenen beziehnngsweise unfrei
willigen Verschwindeos von Personen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 33/173 vom 20. De
zember 1978 über verschwundene Personen sowie ihre 
Resolution 46/125 vom 17. Dezember 1991 über die Frage 
des erzwungenen beziehungsweise unfreiwilligen Verschwin
dens von Personen, 

zutiefst besorgt darüber, daß die Praxis des Verschwinden
lassens in der Welt noch immer andauen, 

mit dem Ausdruck ihres tiefen Mitgefühls mit der Angst 
und dem Leid der betroffenen Familien, die über das 
Schicksa1 ihrer Angehörigen im ungewissen sind, 

besorgt über die zunehmende Anzahl von Berichten über 
die Schikanierung, Mißhandlung und Einschüchterung von 
Zeugen des Verschwindenlassens oder von Angehörigen 
verschwundener Personen, 

mit Genugtuung über die Verkündung der Erklärung über 
den Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen176

, 

überzeugt von der Notwendigkeit, die Bestimmungen ihrer 
Resolution 33/173 und der anderen einschlägigen Resolutio
nen der Vereinten Nationen auch weiterhin anzuwenden, mit 
dem Ziel, Lösungen für Fälle des Verschwindenlassens zu 

finden und dazu beizutragen, das Verschwindenlassen abzu
schaffen, unter gebührender Berücksichtigung der Erklärung, 

eingedenk der Resolution 1992/30 der Menschenrechts
kommission vom 28. Februar 199237 , 

I. dankt der Arbeitsgruppe zur Frage des erzwungenen 
beziehungsweise unfreiwilligen Verschwindens von Personen 
für ihre humanitäre Tätigkeit und dankt den Regierungen, die 
mit ihr zusammenarbeiten; 

2. begrüßt den von der Menschenrechtskommission in 
ihrer Resolution 1992/30 gefaßten Beschluß, das in der 
Resolution 20 (XXXVI) der Kommission vom 29. Februar 
1980" niedergelegte Mandat der Arbeitsgruppe unter Beibe
haltung des Prinzips der jährlichen Berichterstattung durch 
die Gruppe um drei Jahre zu verlängern, und ersucht die 
Arbeitsgruppe, ihr Mandat auch weiterhin mit rigoroser 
Genauigkeit und konstruktiv zu erfüllen; 

3. bittet die Regierungen, geeignete gesetzgeberische 
oder andere Schritte zu unternehmen, um die Praxis des 
Verschwindenlassens zu verhindern und zu unterbinden und 
auf nationaler und regionaler Ebene und in Zusammenarbeit 
mit den Vereinten Nationen entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen; 

4. appellien an die betreffenden Regierungen, ins
besondere soweit sie noch nicht auf die an sie gerichteten 
Schreiben der Arbeitsgruppe geantwonet haben, mit der 
Gruppe uneingeschränkt zusammenzuarbeiten und ins
besondere die an sie gerichteten Informationsersuchen 
rascher zu beantwonen, damit die Gruppe ihre rein humani
täre Aufgabe unter Wahrung ihrer auf Diskretion beruhenden 
Arbeitsmethoden ernmen kann; 

5. legt den betreffenden Regierungen nahe, ernsthaft in 
Betracht zu ziehen, die Arbeitsgruppe zu einem Besuch ihres 
Landes einzuladen und ihr so eine noch wirksamere Man ~ 
datserfüllung zu ermöglichen; 

6. spricht den Regierungen, die mit der Arbeitsgruppe 
zusammengearbeitet haben und den Regierungen, die die 
Arbeitsgruppe zu einem Besuch ihres Landes eingeladen 
haben, ihren herzlichen Dank aus, ersucht sie, den Empfeh
lungen der Gruppe jede gebotene Beachtung zu schenken, 
und bittet sie, die Arbeitsgruppe über etwaige von ihnen 
getroffene Anschlußrnaßnahmen zu unterrichten; 

7. appellien an die betreffenden Regierungen, Schritte zu 
unternehmen, um die Familien verschwundener Personen vor 
jeder Einschüchterung oder Mißhandlung zu schützen, der 
sie ausgesetzt sein könnten; 

8. forden alle Regierungen auf, Schritte zu unternehmen, 
um sicherzustellen, daß bei Erklärung eines Ausnahmezu
stands der Schutz der Menschenrechte gewährleistet ist, 
insbesondere was die Verhinderung des Verschwindenlassens 
betrifft; 

9. erinnen alle Regierungen an die Notwendigkeit, 
sicherzustellen, daß ihre zuständigen Behömen umgehende 
und unparteiische Nachforschungen anstellen, wenn Grund 
zu der Annahme besteht, daß in dem ihrer Hoheitsgewalt 
unterstehenden Gebiet eine Person zum Verschwinden ge
bracht worden ist; 

10. ersucht die Arbeitsgruppe, gemäß ihrem Mandat die 
Bestimmungen der Erklärung über den Schutz aller Personen 
vor dem Verschwindenlassen zu berücksichtigen; 
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11. ersucht die Arbei~gruppe außerdem, Fällen von ver
schwundenen Kindern und von Kindern verschwundener Per
sonen die gebotene Auftnerksamkeit zu scbenken; 

12. fordert die Me schenrechtskommission auf, diese 
Frage auch weiterhin . t Vorrang zu untersuchen und bei 
der Behandlung des erichts der Arbeitsgruppe an die 
neunundvierzigste Tag g der Kommission alle Maßnahmen 
zu treffen, die ihr im inblick auf die weitere Aufgaben
wahrnehmung durch d' Arbeitsgruppe und auf die Umset
zung ihrer Empfehlun en erforderlich erscbeinen; 

13. ersucht den Gen alsekretiir erneut, der Arbeitsgruppe 
weiterhin alle erforder ichen Einrichtungen und Dienste zur 
Verfügung .zu stellen; 

14. beschließt, die Frage des Verschwindenlassens auf 
ihrer neunundvierzig en Tagung unter dem Unterpunkt 
"Menschenrechtsfrage einschließlich anderer Ansätze zur 
besseren Gewährleistu g der Menschenrechte und Grundfrei
heiten" zu behandeln. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/133. Erklärung . ber den Schutz aller Personen vor 
dem Versch indenlassen 

Die Generalversa lung. 

in der Erwägung, daß gemäß den in der Charta und 
anderen international n Übereinkünften verkündeten Grund
sätzen die Anerken ng der angeborenen Würde und der 
gleichen und unver" ßerlichen Rechte aller Mitglieder der 
Gemeinschaft der enschen die Grundlage von Freiheit, 
Gerechtigkeit und F ieden in der Welt bildet, 

eingedenk der na der Charta, insbesondere deren Arti
kel 55, bestehenden erpflichtung der Staaten, die allgemei
ne Achtung und Ein altung der Menschenrechte und Grund
freiheiten zu förder , 

zutiefst besorgt d "ber, daß in zahlreichen Ländern, oft in 
ständiger Wiederke ,Fälle des Verschwindenlassens vor
kommen, das heißt, aß Personen von Angehörigen verschie
dener Teile oder E nen der Staatsgewalt oder von organi
sierten Gruppen od r Privatpersonen, welche im Namen oder 
mit der direkten od r indirekten Unterstützung oder mit dem 
ausdröcklichen od r stillschweigenden Einverständnis der 
Staatsgewalt bande n, gegen ihren Willen festgenommen, in 
Haft gehalten oder ntführt oder auf andere Weise ihrer Frei
heit beraubt werde , wobei anschließend die Auskunft über 
das Schicksal oder en Verbleib der Betreffenden verweigert 
oder die Freiheit ntziehung abgestritten wird und diese 
Personen so dem chutz des Gesetzes entzogen werden, 

in der Erwägun , daß das Verschwindenlassen VOll Per
sonen die grundle endsten Wertvorstellungen jeder sich zur 
Achtung der Rech staatlichkeit, der Menschenrechte und der 
Grundfreiheiten b kennenden Gesellschaft in Frage stellt und 
daß die systemati he Praktizierung des Verschwindenlassens 
einem Verbreche gegen die Menschlichkeit gleichkommt, 

unter Hinweis a f ihre Resolution 33/173 vom 20. Dezem
ber 1978, mit d r sie ihrer Besorgnis Ausdruck verlieh 
angesichts der B richte aus verschiedenen Teilen der Welt 
über das Versch indenlassen von Personen und angesichts 
der Angst und d s Leids, die ihr Verschwinden verursacht, 
und in der sie . e Regierungen aufforderte, Polizei- und 

Sicherheitshehörden für Übergriffe, die zum erzwungenen 
beziehungsweise unfreiwilligen Verschwinden von Personen 
führen könnten, vor dem Gesetz zur Verantwortung zu 
ziehen, 

sowie unter Hinweis auf den Schutz, der den Opfern 
bewaffneter Konflikte durch die Genfer Abkommen vom 
12. August 1949171 und deren Zusatzprotokolle von 
1977178 gewährt wird, 

im Hinblick insbesondere auf die einschlägigen Artikel der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' und des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte"', die das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit 
und Sicherheit der Person, das Recht, nicht der Folter 
unterworfen zu werden, sowie das Recht, als rechtsfähig 
anerkannt zu werden, garantieren, 

ferner im Hinblick auf die Konvention gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand
lung oder Strafei", in der es heiß~ daß die Vertragsstaaten 
wirksame Maßnahmen treffen, um Folterungen zu verhindern 
und zu bestrafen, 

eingedenk des Verhaltenskndex für Beamte mit Polizeibe
fugnissen 145, der GrundprinZipien für die Anwendung von 
Gewalt und den Gebrauch von Schußwaffen durch Beamte 
mit Polizeibefugnissenl79

, der Erklärung über Grundprinzi
pien der rechtmäßigen Behandlung von Verbrechensopfern 
und Opfern von MachtmißbrauchiSO sowie der Mindest
grundsätze für die Behandlung der Gefangenen 1'1, 

erklärend, daß es zur Verhütung von Fällen des Ver
schwindenlassens notwendig is~ die strikte Einhaltung des in 
der Anlage zu ihrer Resolution 43/173 vom 9. Dezember 
1988 enthaltenen Grundsatzkatalogs für den Schutz aller 
irgendeiner Form von Haft oder Strafgefangenschaft unter
worfenen Personen und der in der Anlage zu Resolution 
1989/65 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 24. Mai 1989 
niedergelegten Grundsätze für die wirksame Verhütung und 
Untersuchung von außergesetzlichen, willkürlichen und sum
marischen Hinrichtungen sicherzustellen, denen sich die 
Generalversammlung in ihrer Resolution 44/162 vom 15. De
zember 1989 angeschlossen hat, 

eingedenk dessen, daß Handlungen, die den Tatbestand des 
Verschwindenlassens erfüllen, zwar eine Verletzung der Ver
bote darstellen, die sich in den genannten internationalen 
Rechtsakten finden, daß es jedoch nichtsdestoweniger wich
tig ist, ein Dokument auszuarbeiten, das jedes Verschwin
denlassen von Personen als äußerst schwerwiegende Straftat 
beschreibt und das Normen zur Bestrafung und Verhütung 
solcher Handlungen festlegt, 

verkündet diese Erklärung über den Schutz aller Personen 
vor dem Verschwindenlassen als einen Grundsatzkatalog für 
alle Staaten und bittet nachdrücklich darum, alles zu tun, 
damit diese Erklärung allgemein bekannt gemacht und be
achtet wird: 

Artikel 1 

1. Jedes Verschwindenlassen ist ein Verstoß gegen die 
Menschenwürde. Es wird verurteilt als Verneinung der Ziele 
der Charta der Vereinten Nationen und als schwere und 
offenkundige Verletzung der Menschenrechte und Grund
freiheiten, die in der Allgemeinen Erklärung .der Menschen
rechte' verkündet und in den internationalen Ubereinkünften 
auf diesem Gebiet bekräftigt und weiterentwickelt werden. 
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2. Jedes Verschwindenlassen entzieht das Opfer dem 
Schutz des Gesetzes und fügt ihm und seiner Familie 
schweres Leid zu. Es steUt eine Verletzung der Regeln des 
Völkerrechts dar, die unter anderem jedem Menschen das 
Recht auf Anerkennung seiner Rechtsfähigkeit, das Recht auf 
Freiheit und Sicherheit der Person sowie das Recht, nicht der 
Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedri -
gender Behandlung oder Strafe unterworfen zu werden, ge
währleisten. Außerdem verletzt es oder bedroht in schwer
wiegendem Maße das Recht auf Leben. 

Artikel 2 

I. Ein Staat darf Verschwindenlassen weder praktizieren 
noch erlauben oder dulden. 

2. Die Staaten werden auf nationaler und regionaler 
Ebene und in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen 
tätig, um mit allen Mitteln zur Verhinderung und Abschaf
fung des Verschwindenlassens beizutragen. 

Artikel 3 

Jeder Staat trifft wirksame gesetzgeberische, verwaltungs
mäßige, gerichtliche oder sonstige Maßnahmen, um das 
Verschwindenlassen in allen seiner Hoheitsgewalt unter
stehenden Gebieten zu verhindern und abzuschaffen. 

Artikel 4 

I. Jedes Verschwindenlassen gilt nach dem Strafrecht als 
Straftat, die mit angemessenen Strafen bedroht ist, welche 
die außerordentliche Schwere der Tat berücksichtigen. 

2. Nach innerstaatlichem Recht können mildernde Um
stände vorgesehen werden für Personen, die zwar an dem 
Verschwindenlassen mitgewirkt haben, die aber dabei helfen, 
daß die Opfer wieder lebendig auftauchen, oder die freiwillig 
Informationen beibringen, die zur Aufklärung von Fällen des 
Verschwindenlassens beitragen. 

Artikel 5 

Zusätzlich zu den anwendbaren strafrechtlichen Sanktionen 
macht das Verschwindenlassen die Täter und den Staat oder 
die staatlichen Behörden, die das Verschwindenlassen orga
nisieren oder dazu ihr ausdrückliches oder stillschweigendes 
Einverständnis geben, zivilrechtlich haftbar, unbeschadet der 
internationalen Verantwortlichkeit des betreffenden Staates 
nach den Grundsätzen des Völkerrechts. 

Artikel 6 

1. Eine von einem zivilen, militärischen oder sonstigen 
Träger öffentlicher Gewalt erteilte Weisung oder Anordnung 
darf nicht als Rechtfertigung für das Verschwindenlassen 
geltend gemacht werden. Jeder, der eine solche Weisung 
oder Anordnung erhält, hat das Recht und die Pflicht, ihr 
nicht Folge zu leisten. 

2. Jeder Staat stellt sicher, daß Weisungen oder Anord
nungen, die das Verschwindenlassen verfügen, dazu ermäch
tigen oder dazu ennutigen, verboten werden. 

3. Bei der Ausbildung von mit dem Gesetzesvollzug 
betrauten Beamten sind die Bestimmungen der Absätze 1 
und 2 besonders zu betonen. 

Artikel 7 

Umstände gleich welcher Art, sei es Kriegsgefahr, Krieg, 
innenpolitische Instabilität oder ein sonstiger öffentlicher 

Notstand, dürfen nicht als Rechtfertigung für das Verschwin
denlassen geltend gemacht werden. 

Artikel 8 

I. Ein Staat darf eine Person nicht in einen anderen Staat 
ausweisen, abschieben oder an diesen ausliefern, wenn 
stichhaltige Gründe für die Annahme bestehen, daß sie dort 
Gefahr liefe, zum Verschwinden gebracht zu werden. 

2. Bei der Feststellung, ob solche Gründe vorliegen, 
berücksichtigen die zuständigen Behörden alle maßgeblichen 
Erwägungen einschließlich, gegebenenfalls, des Umstands, 
daß in dem betreffenden Staat eine ständige Praxis grober, 
offenkundiger oder massenhafter Verletzungen der Men
schenrechte herrscht. 

Artikel 9 

I. Der Anspruch auf einen raschen und wirksamen 
Rechtsbehelf, als Mittel zur Feststellung des Aufenthalts oder 
des Gesundheitszustands von Personen, denen ihre Freiheit 
entzogen wurde, und/oder zur Ermittlung der Stelle, welche 
die Freiheitsentziehung angeordnet oder durchgeführt hat, ist 
notwendig, um das Verschwindenlassen unter allen Umstän
den, einschließlich der in Artikel 7 genannten, zu verhindern. 

2. Im Rahmen eines solchen Verfahrens haben die 
zuständigen staatlichen Behörden Zugang zu allen Orten, an 
denen Personen festgehalten werden, denen ihre freiheit 
entzogen ist, und zu jedem Teil dieser Orte, sowie zu jedem 
anderen Ort, bei dem Gründe für die Annahme bestehen, daß 
sich dort Verschwundene befinden können. 

3. Jede andere zuständige Behörde, die nach delIl Recht 
des Staates oder aufgrund einer völkerrechtlichen Uberein
kunft, deren Vertragspartei der Staat ist, dazu berechtigt ist, 
hat ebenfalls Zugang zu diesen Orten. 

Artikel 10 

1. Jeder, dem seine Freiheit entzogen wurde, ist in einer 
offiziell anerkannten Haftanstalt festzuhalten und im Ein
klang mit dem innerstaatlichen Recht unverzüglich nach der 
Inhaftierung einem Richter vorzuführen. 

2. Genaue Informationen über die Haft dieser Personen 
und den oder die Haftorte, einschließlich Verlegungen, sind 
ihren Familienangehörigen, ihrem Rechtsanwalt oder anderen 
Personen, die ein legitimes Interesse an diesen Infonnationen 
haben, umgehend zur Verfügung zu stellen, sofern die Per
sonen, denen ihre Freiheit entzogen wurde, keinen gegenteili
gen Wunsch geäußert haben. 

3. An jedem Haftort ist ein offizielles, auf dem neuesten 
Stand gehaltenes Register aller Personen zu führen, denen 
ihre Freiheit entzogen wurde. Darüber hinaus trifft jeder 
Staat Maßnahmen, um entsprechende zentrale Register zu 
führen. Die in diesen Registern enthaltenen Informationen 
sind den in Absatz 2 genannten Personen, jedem Richter 
oder jeder anderen zuständigen und unabhängigen staatlichen 
Behörde sowie jeder anderen zuständigen Behörde zugäng
lich zu machen, die nach dem Recht des betreffenden Staates 
oder aufgrund einer völkerrechtlichen Übereinkunft, deren 
Vertragspartei der betreffende Staat ist, dazu berechtigt sind 
und die den Aufenthaltsort eines Inhaftierten herausfinden 
wollen. 

Artikel II 

Jeder, dem seine Freiheit entzogen wurde, muß entspre
chend einem Vetfahren freigelassen werden, das eine 
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verläßliche Nachprüfung erlaubt, ob er tatsächlich freigelas
sen wurde und ob er außerdem unter Bedingungen freigelas
sen wurde, die seine l<örperliche Unversehrtheit und seine 
Fähigkeit, seine Rechte voll auszuüben, gewährleisten. 

Artikel 12 

I. Jeder Staat legt urch innerstaatliche Rechtsvorschrif
ten fest, welche Amts rsonen befugt sind, Freiheitsentzie
hungen anzuordnen, u ter welchen Voraussetzungen solche 
Anordnungen erteilt w rden können und welche Strafen für 
Amtspersonen gelten, d e ohne gesetzlichen Rechtfertigungs
grund die Auskunft üb r eine Haft verweigern. 

2. Desgleichen sorgt jeder Staat für eine straffe Aufsicht, 
einschließlich klarer WtHsungsverhältnisse, über alle mit dem 
Gesetzesvollzug betrallten Beamten, die für Festnahmen, 
Haft, Gewahrsam, Verl~gungen und Strafvollzug verantwort
lich sind, und über andbre Amtspersonen, die gesetzlich zur 
Anwendung von Gewalt und zum Gebrauch von Schußwaf-

fen befugt sind. ~ 
Artikel 13 

1. Jeder Staat trä t dafür Sorge, daß jeder, der über 
Informationen verfügt oder ein legitimes Interesse hat und 
behauptet, daß eine erson zum Verschwinden gebracht 
wurde, das Recht au Anrufung einer zuständigen und 
unabhängigen staatlich n Behörde und auf eine umgehende, 
gründliche und un iische Untersuchung durch diese 
Behörde hat. Wenn hi ichende Gründe für die Annahme 
bestehen, daß ein Fal des Verschwindenlassens vorliegt, 
verweist der Staat di Angelegenheit umgehend an die 
betreffende Behörde ur Untersuchung, auch wenn keine 
formelle Anzeige ersta tet worden ist. Die Untersuchung darf 
in keiner Weise einge hränkt oder behindert werden. 

2. Jeder Staat träg dafür Sorge, daß die zuständige Be
hörde über die erforde ichen Befugnisse und Mittel für eine 
wirksame Untersuchunk verfügt, einschließlich der Befugnis, 
das Erscheinen von Ze~gen und die Beibringung erheblicher 
Schriftstücke zu erwir en und umgehende Ortsbesichtigun
gen vorzunehmen. 

3. Es sind Vorke ngen zu treffen, um sicherzustellen, 
daß alle an der Unters chung Beteiligten, einschließlich des 
Beschwerdeführers, d s Rechtsanwalts, der Zeugen und 
derjenigen, die die ntersuchung durchführen, vor Miß
handlung, Einschüchte ng oder Repressalien geschützt sind. 

4. Das Ergebnis d Untersuchung ist auf Ersuchen allen 
betroffenen Personen 'tzuteilen, sofern dies nicht laufende 
strafrechtliche Ermittl ngen gefährdet. 

5. Es sind Vorke gen zu treffen, um sicherzustellen, 
daß jede Mißhandlun , Einschüchterung oder Repressalie 
und jede andere Fo der Einmischung anläßlich der 
Erstattung einer Anze" e oder des Untersuchungsverfahrens 
angemessen bestraft ird. 

6. Eine Untersuch ng gemäß den vorstehend beschriebe
nen Verfahren soll so lange durchgeführt werden können, 
wie das Schicksal des pfers des Verschwindenlassens nicht 
geklärt ist. 

Artikel 14 

Jeder der Begehun des Verschwindenlassens in einem 
bestimmten Staat Ver ächtige ist, wenn die Ergebnisse einer 
offiziellen Untersuch ng dies rechtfertigen, zur Strafver-

folgung und Aburteilung den zuständigen Zivilbehörden 
dieses Staates zu übergeben, es sei denn, er wird an einen 
anderen Staat ausgeliefert, der im Einklang mit den gelten
den internationalen Übereinkünften auf diesem Gebiet seine 
Gerichtsbarkeit auszuüben wünscht. Alle Staaten sollen die 
ihnen zu Gebote stehenden rechtmäßigen und angemessenen 
Maßnahmen ergreifen, um jeden des Verschwindenlassens 
Verdächtigen, der ihrer Gerichtsbarkeit oder Kontrolle 
untersteht, vor Gericht zu bringen. 

Artikel 15 

Der Umstand, daß Gründe für die Annahme bestehen, eine 
Person habe an Handlungen äußerst schwerer Art, wie sie in 
Artikel 4 Absatz I genannt werden, teilgenommen, unge
achtet der Beweggründe, ist von den zuständigen Behörden 
des Staates zu berücksichtigen, wenn sie über die Gewäh
rung von Asyl entscheiden. 

Artikel 16 

I. Ein der Begehung einer der in Artikel 4 Absatz I ge
nannten Handlungen Verdächtiger wird während der Unter
suchung nach Artikel 13 jeder Amtsausübung enthoben. 

2. Er darf in jedem Staat nur von einem zuständigen 
ordentlichen Gericht abgeurteilt werden, unter Ausschluß 
jeglicher Sondergerichte, insbesondere der Militärgerichte. 

3. Vorrechte, Immunitäten oder besondere Befreiungen 
sind, unbeschadet der Bestimmungen des Wiener Überein
kommens über diplomatische Beziehungen182

, bei diesen 
Gerichtsverfahren nicht zulässig. 

4. Den dieser Handlungen Verdächtigen ist im Einklang 
mit den einschlägigen Bestimmungen der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und anderen in Kraft befindli
chen internationalen Rechtsakten auf diesem Gebiet während 
der gesamten Untersuchung sowie einer möglichen Strafver
folgung und Aburteilung eine gerechte Behandlung zu 
gewährleisten. 

Artikel 17 

1. Verschwindenlassen ist als Dauerdelikt anzusehen, 
solange die Täter das Schicksal und den Aufenthaltsort des 
Verschwundenen verheimlichen und diese nicht geklärt sind. 

2. Sind die in Artikel 2 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte l44 vorgesehenen Rechts
behelfe nicht mehr wirksam, so wird die Verjährungsfrist für 
Verschwindenlassen so lange gehemmt, bis diese Rechts
behelfe wieder wirksam sind. 

3. Bestehen Verjährungsvorschriften für Verschwinden
lassen, so muß die Frist lang und der außerordentlichen 
Schwere der Straftat angemessen sein. 

Artikel18 

1. Personen, welche die in Artikel 4 Absatz I genannten 
Straftaten begangen haben oder ihrer Begehung verdächtig 
sind, kommen nicht in den Genuß eines besonderen Amne
stiegesetzes oder ähnlicher Maßnahmen, die zur Folge haben 
könnten, sie von Strafverfahren oder Strafsanktionen zu 
befreien. 

2. Bei der Ausübung des Begnadigungsrechts ist der 
außerordentlichen Schwere der Straftat des Verschwin
denlassens Rechnung zu tragen. 
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Artikel 19 

Die Opfer von Verschwindenlassen und ihre Familien 
erhalten Wiedergutmachung und haben das Recht auf eine 
angemessene Entschädigung, einschließlich der Mittel für 
eine möglichst vollständige Rehabilitation. Stirbt das Opfer 
infolge des Verschwindenlassens, so haben seine Hinter
bliebenen ebenfalls Anspruch auf Entschädigung. 

Artikel 20 

1. Die Staaten verhindern und unterbinden die Entzie
hung von Kindern, deren Eltern Opfer von Verschwin
denlassen wurden, sowie von Kindern, die während der Zeit 
geboren wurden, in der ihre Mütter Opfer von Verschwin
denlassen waren, und bemühen sich, diese Kinder ausfindig 
zu machen und zu identifizieren und sie ihrer ursprünglichen 
Familie zurückzugeben. 

2. In Anbetracht der Notwendigkeit, das Wohl der in 
Absatz I genannten Kinder zu schützen, ist in Staaten, die 
"as System der Adoption anerkennen, die Möglichkeit der 
Uberprüfung der Adoption dieser Kinder und insbesondere 
der Aufhebung jeder Adoption vorzusehen, die ihren 
Ursprung in einem Fall von Verschwindenlassen hatte. Die 
Adoption soll jedoch wirksam bleiben, wenn die engsten 
Verwandten des Kindes anläßlich dieser Überprüfung ihre 
Einwilligung geben. 

3. Die Entziehung von Kindern, deren Eltern Opfer von 
Verschwindenlassen wurden, oder von Kindern, die während 
der Zeit geboren wurden, in der ihre Mütter Opfer von Ver
schwindenlassen waren, sowie die Fälschung oder Unter
drückung von Urkunden, die ihre wahre Identität bestätigen, 
stellen äußerst schwere Straftaten dar, die als solche zu 
bestrafen sind. 

4. Zu diesem Zweck schließen die Staaten nach Bedarf 
bilaterale und multilaterale Übereinkünfte. 

Artikel 21 

Diese Erklärung berührt nicht die Bestimmungen der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte oder anderer inter
nationaler Rechtsakte und ist nicht so auszulegen, als würde 
sie eine dieser Bestimmungen einschränken oder außer Kraft 
setzen. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/134. Menschenrechte und extreme Anuut 

Die Generalversammlung, 

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte', des Internationalen Paktes über bürgerliche und 
politische Rechte''', des Internationalen Paktes über wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte'" sowie anderer 
von den Vereinten Nationen verabschiedeter Menschen
rechtsinstrumente, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/148 vom 15. De
zember 1989 und 44/212 vom 22. Dezember 1989 sowie 
andere einschlägige Resolutionen, 

eingedenk der Resolution 1991/14 der Menschenrechts
kommission vom 22. Februar 1991 36

, in der die Kommission 
die Aufmerksamkeit der Generalversammlung auf den Wi
derspruch zwischen der Existenz von Situationen extremer 
Armut und des Ausschlusses aus der Gesellschaft, die über-

wunden werden müssen, und der Pflicht, den uneinge
schränkten Genuß der Menschenrechte zu garantieren, ge
lenkt hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 45/199 vom 21. Dezem
ber 1990, in der sie die Vierte Entwicklungsdekade der 
Vereinten Nationen verkündet hat, deren Hauptziel das 
Bemühen um eine beträchtliche Verringerung der extremen 
Armut ist und die im wesentlichen auf die in dieser Hinsicht 
bestehende gemeinsame Verantwortung aller Länder abhebt, 

in der Erwägung, daß extreme Annut ein Verstoß gegen 
die Menschenwürde ist und in manchen Fällen eine Be
drohung des Rechts auf Leben darstellen könnte, 

zutiefst besorgt darüber, daß sich die extreme Armut in 
allen Ländern der Welt, unabhängig von ihrem wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Stand, nach wie vor weiter 
ausbreitet und gravierende Auswirkungen auf die schutz
bedürftigsten und am stärksten benachteiligten EinzeIperso
nen, Familien und Gruppen hat, die auf diese Weise daran 
gehindert werden, ihre Menschenrechte und ihre Grund
freiheiten auszuüben, 

unter Hervorhebung der Notwendigkeit einer umfassenden 
und eingehenden Untersuchung der extremen Armut, die von 
den Erfahrungen und Anliegen der Ännsten ausgeht, 

in dieser Hinsicht mit Genugtuung Kenntnis nehmend von 
der Resolution 1992/11 der Menschenrechtskommission vom 
21. Februar 199237 und von der Resolution 1992/27 der 
Unterkommission für die Verhütung von Diskriminieruo:r 
und den Schutz von Minderheiten vom 27. August 1992" , 
in der die Unterkommission Leandro Despouy zum Sonder
berichterstatter für diese Frage bestimmt hat, 

in der Erwägung, daß die Beseitigung der weitverbreiteten 
Armut und der uneingeschränkte Genuß der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte miteinander verknüpfte Ziele 
sind, 

sowie in der Erwägung, daß das große Leid der über
wiegenden Mehrheit der in extremer Armut lebenden 
Menschen die sofortige Aufmerksamkeit der internationalen 
Gemeinschaft und das Treffen gezielter Maßna1unen zur 
Beseitigung der extremen Armut und des Ausschlusses aus 
der Gesellschaft erfordert, 

I. erklärt erneut, daß extreme Armut und der Ausschluß 
aus der Gesellschaft einen Verstoß gegen die Menschen
würde darstellen und daß daher auf nationaler und inter
nationaler Ebene dringend Maßna1unen ergriffen werden 
müssen, um diese Zustände zu beseitigen; 

2. gibt ihrer Genugtuung darüber Ausdruck, daß die 
Menschenrechtskommission in ihrer Resolution 1992/11 die 
Unterkommission für die Verhütung von Diskriminierung 
und den Schutz von Minderheiten ersucht hat, eine Unter
suchung über extreme Armut durchzuführen, die sich 
insbesondere mit folgenden Aspekten befaßt: die Auswirknn
gen der extremen Armut auf den Genuß und die Ausübung 
aller Menschenrechte und Grundfreiheiten des davon 
betroffenen Personenkreises; die Bemühungen, die die 
Ännsten unternehmen, um diese Rechte auszuüben und voll 
an der Entwicklung der Gesellschaft teilzuhaben, in der sie 
leben; die Voraussetzungen, unter denen die Ärmsten ihre 
Erfahrungen und ihre Gedanken effektiv vorbringen und an 
der Verwirklichung der Menschenrechte teilhaben können; 
und die Möglichkeiten, ein besseres Verständnis der Erfah-
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rungen und Anliegen der Ärmsten und des mit ihnen 
arbeitenden Personenkreises zu gewährleisten; 

3. fordert die Staaten, die Sonderorganisationen, die 
Organe der Vereinten Nationen und anderen internationalen 
Organisationen, einschließlich der zwischenstaatlichen Orga
nisationen, erneut auf, diesem Problem die erforderliche 
Aufmerksamkeit zu wi 

4. nimmt mit Genu tuung Kenntnis von den gezielten 
Maßnahmen, die das Ki derhilfswerk der Vereinten Nationen 
trifft, um die Auswirku gen der extremen Armut auf Kinder 
zu mildern, und von n Anstrengungen, die das Entwick
lungsprogramm der Ve inten Nationen unternimmt, um der 
Suche nach Mögliehk iten zur Milderung der Armut im 
Rahmen der einSChlägiren Resolutionen Vorrang einzuräu
men; 

5. beschließt, diese Frage auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung unter dem Unt rpunkt "Menschenrechtsfragen, ein
schließlich anderer Ans tze zur besseren Gewährleistung der 
Menschenrechte und G ndfreiheiten" weiter zu behandeln. 

47/135. Erklärung Ü 
nationalen 
sprachlichen 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

Rechte von Personen, die 
er ethnischen, religiösen und 
Inderheiten angehören 

Die Generalversammfung, 

erneut erklärend, <taq. eines der Hauptziele der Vereinten 
Nationen, das in der C~arta verkündet wird, darin besteht, 
eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen, um die 
Achtung vor den Mensfhenrechten und Grundfreiheiten für 
alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, Sprache oder 
Religion, zu fördern urfJ zu festigen, 

in Anbetracht der Wichtigkeit einer noch wirksameren 
Umsetzung der intern*' ionalen Rechtsakte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte, s die Rechte von Personen betrifft, 
die nationalen oder eth . schen, religiösen und sprachlichen 
Minderheiten angehöre , 

unler Begrüßung der ermehrten Aufmerksamkeit, welche 
die Vertragsorgane auf em Gebiet der Menschenrechte der 
Nichtdiskriminierung nd dem Schutz von Minderheiten 
widmen, 

im Bewußtsein der estimmungen des Artikels 27 des 
Internationalen Pakte über bürgerliche und politische 
Rechte14< betreffend e Rechte von Personen, die ethni
schen, religiösen oder s rachlichen Minderheiten angehören, 

in der Envägung, d den Vereinten Nationen eine immer 
wichtigere Rolle beim ehutz von Minderheiten zukommt, 

eingedenk der bisher innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen geleisteten Arbeit, insbesondere seitens der 
einschlägigen Mechani~men der Menschenrechtskommission 
und der Unterkommiss~on für die Verhütung von Diskrimi
nierung und den Sehu von Minderheiten, was die Förde
rung und den Schutz d r Rechte von Personen, die nationa
len oder ethnischen, re igiösen und sprachlichen Minderhei
ten angehören, betrifft, 

in Anerkennung de in regionalem, subregionalem und 
bilateralem Rahmen i dieser Hinsicht erzielten wichtigen 

Errungenschaften, die künftigen Aktivitäten der Vereinten 
Nationen einen nützlichen Ansporn geben können, 

unter Betonung der Notwendigkeit, allen ohne Diskrimi
nierung irgendeiner Art den vollen Genuß und die uneinge
schränkte Ausübung der Menschenrechte und Grnndfreihei
ten zu gewährleisten, und unter Hervorhebung der Wichtig
keit, die dem Entwurf der Erklärung über die Rechte von 
Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören, in dieser Hinsicht 
zukommt, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 461115 vom 17. Dezem
ber 1991 und Kenntnis nehmend von der Resolution 1992/16 
der Menschenrechtskomrnission vom 21. Februar 199231

, mit 
der die Kommission den Entwurf der Erklärung über die 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, reli
giösen und sprachlichen Minderheiten angehören, gebilligt 
hat, sowie die Resolution 1992/4 des WJrtschafts- und 
Sozialrats vom 20. Juli 1992, in der der Rat den Erklärungs
entwurf der Generalversammlung zur Verabschiedung und 
Veranlassung weiterer Maßnahmen empfohlen hat, 

nach Behandlung der Mitteilung des Generalsekretärs!84, 

1. verabschiedet die Erklärung über die Rechte von 
Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen und 
sprachlichen Minderheiten angehören, deren Wortlaut dieser 
Resolution als Anlage beigefügt ist; 

2. ersucht den Generalsekretär, für die möglichst weite 
Verbreitung der Erklärung zu sorgen und ihren Wortlaut in 
die nächste Auflage der Veröffentlichung Human Rights: A 
Compilation of International Instruments aufzunehmen; 

3. bittet die Organe und Organisationen der Vereinten 
Nationen sowie die zwischenstaatlichen und nichtstaatlieben 
Organisationen, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, 
um Informationen über die Erklärung zu verbreiten und zum 
besseren Verständnis der Erklärung beizutragen; 

4. bittet die einschlägigen Organe und Gremien der Ver
einten Nationen, einschließlich der Vertragsorgane, sowie die 
Vertreter der Menschenrechtskommission und der Unterkom
mission für die Verhütung und Diskriminierung und den 
Schutz von Minderheiten, der Erklärung im Rahmen ihres 
Auftrags gebührende Beachtung zu schenken; 

5. ersucht den Generalsekretär, geeignete Wege zur 
wirksamen Förderung der Erklärung zu prüfen und diesbe
zügliche Vorschläge abzugeben; 

6. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung unter dem 
Tagesordnungspunkt "Menschenrechtsfragen " über die 
Durchführung dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

ANLAGE 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

Erklärung über die Rechte von Personen, die nationalen 
oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minder
heiten angehören 

Die Generalversammlung, 

erneut erkillrend, daß eines der grundlegenden Ziele der 
Vereinten Nationen, das in der Charta verkündet wird, darin 
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besteht, die Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecht, 
Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen, 

in Bekräftigung des Glaubens an die grundlegenden Men
schenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen 
Person, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie 
von großen und kleinen Nationen, 

in dem Wunsche, die Verwirklichung der Grundsätze zu 
fördern, die in der Charta, der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte', der Konvention über die Verhütung und 
Bestrafung des Völkermordes Hl', dem Internationalen 
Übereinkommen über die Beseitigung aller Formen rassi
scher Diskriminierung', dem Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte l4., dem Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte"', 
der Erklärung über die Beseitigung aller Formen von Into
leranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der 
Überzeugung'" und der Konvention über die Rechte des 
Kindes43 sowie in anderen einschlägigen internationalen 
Rechtsakten, die auf weltweiter oder regionaler Ebene ver
abschiedet wurden, sowie in Abkommen zwischen einzelnen 
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen enthalten sind, 

geleitet von den Bestimmungen des Artikels 27 des 
Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte 
betreffend die Rechte von Personen, die ethnischen, religiö
sen oder sprachlichen Minderheiten angehören, 

in der Erwägung, daß die Förderung und der Schutz der 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, 
religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, zur 
politischen und sozialen Stabilität der Staaten beitragen, in 
denen sie leben, 

betonend, daß die ständige Förderung und Verwirklichung 
der Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, 
religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, als ein 
integrierender Bestandteil der Entfaltung der Gesellschaft als 
Ganzes und innerhalb eines auf Rechtsstaatlichkeit beruhen
den demokratischen Rahmens, zur Stärkung der Freundschaft 
und der Zusammenarbeit zwischen den Völkern und Staaten 
beitragen würde, 

in der Erwägung, daß den Vereinten Nationen eine 
wichtige Rolle beim Schutz von Minderheiten zukommt, 

eingedenk der bisher innerhalb des Systems der Vereinten 
Nationen geleisteten Arbeit, insbesondere seitens der Men
schenrechtskommission, der Unterkommission für die Ver
hütung von Diskriminierung und den Schutz von Minderhei
ten sowie der Organe, die gemäß den internationalen Men
schenrechtspakten16 und anderen einschlägigen internationa
len Menschenrechtsübereinkünften zur Förderung und zum 
Schutz der Rechte von Personen, die nationalen oder ethni
schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören, 
geschaffen wurden, 

unter Berücksichtigung der wichtigen Arbeit, die von den 
zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen im 
Hinblick auf den Schutz von Minderheiten und die Förde
rung und den Schutz der Rechte von Personen, die nationa
len oder ethnischen, religiösen und sprachlichen Minderhei
ten angehören, geleistet wird, 

in Anerkennung der Notwendigkeit, eine noch wirksamere 
Umsetzung der internationalen Rechtsakte auf dem Gebiet 
der Menschenrechte sicherzustellen, was die Rechte von 

Personen betrifft, die nationalen oder ethnischen, religiösen 
und sprachlichen Minderheiten angehören, 

verkündet diese Erklärung über die Rechte von Personen, 
die nationalen oder ethnischen, religiösen und sprachlichen 
Minderheiten angehören: 

Artikel 1 

1. Die Staaten schützen die Existenz und die nationale 
oder ethnische, kulturelle, religiöse und sprachliche Identität 
der Minderheiten in ihrem Hoheitsgebiet und begünstigen die 
Schaffung von Bedingungen für die Förderung dieser 
Identität. 

2, Die Staaten treffen geeignete Gesetzgebungs- und 
sonstige Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele. 

Artikel 2 

1. Personen, die nationalen oder ethnischen, religiösen 
und sprachlichen Minderheiten angehören (im folgenden als 
"Angehörige von Minderheiten" bezeichnet), haben das 
Recht, ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene 
Religion zu bekennen und auszuüben und sich ihrer eigenen 
Sprache zu bedienen, privat und in der Öffentlichkeit, frei 
und ohne Einmischung oder Diskriminierung jedweder Art. 

2. Angehörige von Minderheiten haben das Recht auf 
volle Teilnahme am kulturellen, religiösen, sozialen, wirt
schaftlichen und öffentlichen Leben. 

3. Angehörige von Minderheiten haben das Recht auf 
wirksame Beteiligung an den auf nationaler und gegebenen
falls regionaler Ebene getroffenen Entscheidungen, welche 
die Minderheit betreffen, der sie angehören, oder die Regio
nen, in denen sie leben, in einer Art und Weise, die mit den 
Rechtsvorschriften ihres Landes nicht unvereinbar ist. 

4. Angehörige von Minderheiten haben das Recht, eigene 
Vereinigungen zu gründen und zu unterhalten. 

5. Angehörige von Minderheiten haben das Recht, ohne 
jegliche Diskriminierung freie und friedliche Kontakte mit 
anderen Mitgliedern ihrer Gruppe und mit Angehörigen 
anderer Minderheiten herzustellen und zu pflegen, sowie 
Kontakte über die Grenzen hinweg mit Bürgern anderer 
Staaten, mit denen sie nationale oder ethnische, religiöse 
oder sprachliche Gemeinsamkeiten verbinden. 

Artikel 3 

1. Angehörige von Minderheiten können ihre Rechte, 
einschließlich der in dieser Erklärung niedergelegten Rechte, 
einzeln sowie in Gemeinschaft mit anderen Mitgliedern ihrer 
Gruppe ohne jegliche Diskriminierung ausühen. 

2. Angehörigen von Minderheiten darf aus der Ausübung 
oder Nichtausübung der in dieser Erklärung niedergelegten 
Rechte kein Nachteil erwachsen. 

Anikel4 

1. Die Staaten ergreifen erforderlichenfalls Maßnahmen, 
um zu gewährleisten, daß Angehörige von Minderheiten alle 
ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten ohne jegliche 
Diskriminierung und in voller Gleichheit vor dem Gesetz 
voll und wirksam ausüben können. 

2, Die Staaten ergreifen Maßnahmen zur Schaffung 
günstiger Bedingungen, die es Angehörigen von Minderhei-
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ten gestatten, ihre Wesensart zum Ausdruck zu bringen und 
ihre Kultur, Sprache, Religion, Traditionen und Gebräuche 
zu entwickeln, es sei denn, daß einzelne Praktiken gegen das 
innerstaatliche Recht verstoBen und im Widerspruch zu den 
internationalen Normen stehen. 

3. Die Staaten soll~n geeignete Maßnahmen ergreifen, 
damit Angehörigen vbn Minderheiten, soweit möglich, 
angemessene MöglichJteiten geboten werden, ihre Mutter
sprache zu erlernen ode Unterricht in ihrer Muttersprache zu 
erhalten. 

4. Die Staaten soll n, soweit angezeigt, Maßnalunen im 
Bereich des Bildungsw sens ergreifen, um die Kenntnis der 
Geschichte, der Traditi nen, der Sprache und der Kultur der 
in ihrem Hoheitsgebie lebenden Minderheiten zu fördern. 
Angehörigen von Mindrrheiten sollen angemessene Möglich
keiten geboten werden, Kenntnisse über die Gesellschaft als 
Ganzes zu erwerben. 

5. Die Staaten sollen geeignete Maßnahmen erwägen, 
damit Angehörige von Minderheiten voll am wirtschaftlichen 
Fortschritt und an der irtschaftlichen Entwicklung in ihrem 
Lande teilhaben könne 

Anikel5 

I. Bei der Planun und Durchfiihrung innerstaatlicher 
Politiken und Program e sind die legitimen Interessen der 
Angehörigen von Min erheiten gebührend zu berücksichti
gen. 

2. Bei der Planun~ und Durchführung zwischenstaatli
cher Kooperations- un~ Hilfsprogramme sollen die legitimen 
Interessen der Angeh~rigen von Minderheiten gebührend 
berücksichtigt werden. i 

, 

Anike/6 

Die Staaten sollen i Fragen, die Angehörige von Min
derheiten betreffen, zu ammenarbeiten, unter anderem durch 
den Austausch von In ormationen und Erfahrungen. um so 
das gegenseitige Vers· dnis und Verttauen zu fördern. 

Anike/7 

Die Staaten sollen z sammenarbeiten, um die Achtung der 
in dieser Erklärung ni dergelegten Rechte zu fördern. 

Anike/8 

I. Diese Erklärun hindert die Staaten nicht an der 
Erfüllung ihrer interna· onalen Verpflichtungen in bezug auf 
Angehörige von Min rheiten. Insbesondere erfüllen die 
Staaten nach Treu u d Glauben die Pflichten und Ver
pflichtungen, die sie fgrund der internationalen Verttäge 
und Übereinkommen. ren Vertragspartei sie sind, auf sich 
genommen haben bezi hungsweise eingegangen sind. 

2. Die Ausübung er in dieser Erklärung niedergelegten 
Rechte beeinträchtigt icht den Genuß der universell aner
kannten Menschenrec te und Grundfreiheiten durch alle 
Menschen. 

3. Die Maßnahme , welche die Staaten ergreifen, um 
den tatsächlichen Ge uß der in dieser Erklärung nieder
gelegten Rechte zu g währleisten, dürfen nicht von vorn
herein als im Wide pruch zu dem in der Allgemeinen 
Erklärung der Mensch nrechte enthaltenen Gleichheitsgrund
satz stehend angesehe werden. 

4. Diese Erklärung ist nicht so auszulegen, als gestatte 
sie eine Tätigkeit, die im Widerspruch zu den Zielen und 
Grundsätzen der Vereinten Nationen steht, einschließlich der 
souveränen Gleichheit, der territorialen Unversehrtheit und 
der politischen Unabhängigkeit der Staaten. 

Anike/9 

Die Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen tragen in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich zur vollen Verwirklichung der in die
ser Erklärung niedergelegten Rechte und Grundsätze bei. 

47/136. Summarische oder willkürliche Hinrichtungen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechte', die das Recht auf Leben, Freiheit und Sicher
heit der Person verbürgt, 

in Anbetracht des Internationalen Paktes über bürgerliche 
und politische Rechte"4, wonach jeder Mensch ein angebore
nes Recht auf Leben hat, dieses Recht gesetzlich zu schützen 
ist und niemand willkürlich seines Lebens beraubt werden 
darf, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 36/22 vom 9. November 
1981, in der sie die Praxis summarischer oder willkürlicher 
Hinrichtungen verurteilt hat, sowie auf ihre Resolutionen 
37/182 vom 17. Dezember 1982, 38/96 vom 16. Dezember 
1983,39/110 vom 14. Dezember 1984,40/143 vom 13. De
zember 1985,41/144 vom 4. Dezember 1986, 42/141 vom 
7. Dezember 1987,43/151 vom 8. Dezember 1988,44/159 
vom 15. Dezember 1989 und 45/162 vom 18. Dezember 
1990, 

in höchstem Maße beunruhigt darüber, daß summarische 
oder willkürliche Hinrichtungen, namentlich außergesetzliche 
Hinrichtungen, nach wie vor in groBer Zahl vorkommen, 

unter Hinweis auf die Resolution 1984/50 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 25. Mai 1984 und die Garantien zum 
Schutz der Rechte von Personen, denen die Todesstrafe 
droht, die in der Anlage zu der genannten Resolution ent
halten sind und denen sich der Siebente Kongreß der Verein
ten Nationen für Verbrechensverhütunp und die Behandlung 
Straffalliger in seiner Resolution 151

• angeschlossen hat, 

mit Genugtuung über die enge Zusammenarbeit des Zen
trums für Menschenrechte, der Unterabteilung Verbrechens
verhütung und Strafrechtspflege des Sekretariats-Zentrums 
für soziale Entwicklung und humanitäre Angelegenheiten 
und des Ausschusses für Verbrechensverhütung und 
-bekämpfungi" in bezug auf Fragen im Zusammenhang 
mit außergesetzlichen, summarischen und willkürlichen 
Hinrichtungen, 

Uberzeugt von der Notwendigkeit geeigneter Maßnahmen 
zur Bekämpfung und schließlichen Abschaffung der abscheu
lichen Praxis außergesetzlicher, summarischer oder willkür
licher Hinrichtungen, die eine flagrante Verletzung des 
grundlegendsten Menschenrechts, des Rechts auf Leben, 
darstellt, 

I. veruneilt erneut auf das entschiedenste die große Zahl 
außergesetzlicher, summarischer oder willkürlicher Hinrich
tungen, die in verschiedenen Teilen der Welt nach wie vor 
vorkommen; 
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2. verlangt, daß der Praxis summarischer oder willkür
licher Hinrichtungen ein Ende gesetzt wird; 

3. appelliert nachdrücklich an die Regierungen, die 
Organe der Vereinten Nationen, die Sonderorganisationen, 
die regionalen zwischenstaatlichen Organisationen und die 
nichtstaatlichen Organisationen, wirksame Maßnahmen zur 
Bekämpfung und Abschaffung von summarischen oder will
kürlichen Hinrichtungen, insbesondere auch von außer
gesetzlichen Hinrichtungen, zu ergreifen; 

4. bekräftigt den Beschluß 1992/242 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 20. Juli 1992, in dem der Rat den 
Beschluß der Menschenrechtskommissionl89 gebilligt hat, 
einen Sonderberichterstatter für einen Zeitraum von drei 
Jahren mit dem Auftrag zu ernennen, Fragen im Zusammen
hang ntit summarischen oder willkürlichen Hinrichtungen zu 
behandeln, und in dem er außerdem das Ersuchen der 
Kommission an den Generalsekretär gebilligt hat, dem 
Sonderberichterstatter auch künftig jede benötigte Unter
stützung zu gewähren; 

5. bittet nachdrücklich alle Regierungen, insbesondere 
soweit sie auf die an sie gerichteten Mitteilungen des 
Sonderberichterstatters beharrlich nicht reagiert haben, und 
alle anderen Betroffenen, mit dem Sonderberichterstatter 
zusammenzuarbeiten und ihn zu unterstützen, damit er sein 
Mandat erfolgreich wahrnehmen kann; 

6. ersucht den Sonderberichterstatter, bei der Walu
nehmung seines Mandats auf die ihm vorgelegten Informa
tionen hin wirksam tätig zu werden, insbesondere wenn eine 
summarische oder willkürliche Hinrichtung bevorsteht oder 
droht beziehungsweise wenn eine solche Hinrichtung gerade 
stattgefunden hat, und darüber hinaus den Gedankenaus
tausch zwischen den Regierungen und denen, die dem 
Sonderberichterstatter verläßliche Informationen zukommen 
lassen, immer dann zu fördern, wenn der Sonderbericht -
erstatter einen solchen Informationsaustausch für möglicher
weise nützlich erachtet; 

7. begrüßt die auf die Abschaffung von summarischen 
oder willkürlichen Hinrichtungen gerichteten Empfehlungen 
des Sonderberichterstatters in seinen Berichten an die vier
undvierzigste. fünfundvierzigste, sechsundvierzigste, sieben
undvierzigste und achtundvierzigste Tagung der Menschen
rechtskommission 190; 

8. legt den Regierungen, internationalen Organisationen 
und nichtstaatlichen Organisationen nahe, Ausbildungs
programme zu organisieren und Projekte zu unterstützen, die 
den Zweck haben, Beamte mit Polizeibefugnissen in Men
schenrechtsfragen auszubilden oder aufzuklären, die mit ihrer 
Tätigkeit zusammenhängen, und appelliert an die inter
nationale Gemeinschaft, diesbezügliche Anstrengungen zu 
unterstützen; 

9. ist der Auffassung, daß der Sonderberichterstatter bei 
der Walunehmung seines Mandats auch künftig von Regie
rungen, Organen der Vereinten Nationen. Sonderorganisatio
nen, regionalen zwischenstaatlichen Organisationen und 
nichtstaatlichen Organisationen mit Konsultativstatus beim 
Wirtschafts- und Sozialrat sowie von medizinischen und 
gerichtsmedizinischen Sachverständigen Informationen ein
holen und entgegennehmen soll; 

10. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbericht
erstatter auch weiterhin jede benötigte Unterstützung zu 

gewähren, dantit er sein Mandat erfolgreich walunehmen 
kann; 

11. ersucht den Generalsekretär erneut, in Fällen, in denen 
die in den Artikeln 6, 14 und 15 des Internationalen Paktes 
über bürgerliche und politische Rechte vorgesehenen recht
lichen Mindestgarantien offenbar nicht eingehalten werden, 
auch weiterhin sein möglichstes zu tun; 

12. ersucht die Menschenrechtskomntission, auf der 
Grundlage des Berichts des Sonderberichterstatters auf ihrer 
neunundvierzigsten Tagung Empfehlungen über geeignete 
Maßnahmen zur Bekämpfung und schließlichen Abschaffung 
der abscheulichen Praxis summarischer oder wiIIkürlicher 
Hinrichtungen abzugeben. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/137. Andere Ansätze sowie Wege und Mittel inner
halb des Systems der Vereinten Nationen zur 
besseren Gewährleistung der effektiven Aus
übung der Meuscbenrechte und Grundfreiheiten 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis darauf, daß die Völker der Vereinten 
Nationen in der Charta der Vereinten Nationen ihre Ent
schlossenheit zum Ausdruck gebracht haben, den Glauben an 
die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den 
Wert der menschlichen Person, an die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau sowie von großen und kleinen Nationen 
erneut zu bekräftigen und internationale Einrichtungen in 
Anspruch zu nehmen, um den wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt aller Völker zu f6rdern, 

sowie unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der 
Charta, die darauf gerichtet sind, internationale Zusammen
arbeit herbeizuführen, um internationale Probleme wirt
schaftlicher, sozialer, kultureller oder humanitärer Art zu 
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und 
Grundfreiheiten für alle, ohne Unterschied nach Rasse, 
Geschlecht, Sprache oder Religion, zu fördern und zu 
festigen, 

unter Hervorhebung der Bedeutung und Gültigkeit der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte' und der Internatio
nalen Menschenrechtspakte16 für die Förderung der Achtung 
und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 321130 vom 16. De
zember 1977, in der sie beschlossen hat, daß die in der 
genannten Resolution enthaltenen Gedanken bei der Aus
richtung der weiteren Tätigkeit des Systems der Vereinten 
Nationen zu Menschenrechtsfragen berücksichtigt werden 
sollten, 

mit Besorgnis feststellend, daß viele der in der Resolution 
32/130 verankerten Grundsätze von der internationalen 
Gemeinschaft noch nicht mit der erforderlichen Dynamik 
und Objektivität geprüft worden sind, 

unter Hervorhebung der besonderen Bedeutung, die den 
Zielen und Grundsätzen zukommt, welche in der Erklärung 
über das Recht auf Entwicklung verkündet werden, die in 
der Anlage zu ihrer Resolution 41/128 vom 4. Dezember 
1986 enthalten ist, 

unter Hinweis auf ihre das Recht auf Entwicklung betref
fenden Resolutionen wie auch auf ihre Resolution 451155 
vom 18. Dezember 1990, in der sie beschloß, daß eines der 
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Ziele der für 1993 anbetaumten Weltkonferenz über Men
schenrechte die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen 
der Entwicklung und der Ausübung der wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Rechte sowie der bürgerlichen und 
politischen Rechte sein wird, unter Berücksichtigung der 
Bedeutung, die der Schaffung der Voraussetzungen dafür 
zukommt, daß jeder die~ Rechte ausüben kann, 

unter BerücksichtigurIg der Schlußdokumente der vom 
I. bis 6. September 1991! in Jakarta abgehaltenen Zehnten 
Konferenz der Staats- ~d Regierungschefs der nichtgebun
denen Ländern, 

erneut erklärend, d das Recht auf Entwicklung ein 
unveräußerliches Mensc enrecht ist und daß die Gleichheit 
der Entwicklungschance ein Vorrecht sowohl der Nationen 
als auch des einzelnen iimerhalb der Nation ist, 

mit dem Ausdruck ihrer besonderen Besorgnis über die 
fortschreitende VerschleChterung der Lebensbedingungen in 
den Entwicklungsländern und ihre negativen Auswirkungen 
auf die uneingeschränk Wahrnehmung der Menschenrechte 
und insbesondere über ie sehr ernste Wirtschaftslage des 
afrikanischen Kontinen und die katastrophalen Auswirkun
gen, die die schwere L t der Auslandsverschuldung für die 
Völker Afrikas, Asiens nd Lateinamerikas mit sich bringt, 

mit dem erneuten Aus ruck ihrer tiefen Überzeugung, daß 
alle Menschenrechte nd Grundfreiheiten unteilbar und 
miteinander verknüpft s nd und daß die Verwirklichung, die 
Förderung und der Schutz der bürgerlichen und politischen 
Rechte sowie der wirts.lhaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte gleiche Aufmer\<samkeit und dringliche Beachtung 
erhalten sollten, 

zutiefst überzeugt d~von, daß die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung u~d die Menschenrechte sich heute 
mehr denn je gegensei

f 
ergänzen und zu ein und demsel

ben Ziel führen, nämlic zur Wahrung des Friedens und der 
Gerechtigkeit unter den ationen als Grundlage der Mensch
heitsidealeder Freiheit und des Wohlergehens, 

erneut erklärend, daß die Zusammenarbeit zwischen allen 
Nationen auf der Grun lage der Achtung der Unabhängig
keit, Souveränität und t . torialen U nversehrtheit eines jeden 
Staates, einschließlich des Rechts eines jeden Volkes auf 
freie Wahl seines s zioökonomischen und politischen 
Systems, von wesentlic er Bedeutung für die Förderung des 
Friedens und der Entw cklung ist, 

überzeugt, daß es ob rstes Ziel dieser internationalen Zu
sammenarbeit sein mu , allen Menschen ein Leben in Frei
heit und Würde und fr i von Not zu ermöglichen, 

die Auffassung vert etend, daß die von den Entwick
lungsländern selbst un ommenen Entwicklungsanstrengun
gen durch einen vers,' kten Ressourcenzufluß und durch 
konkrete Maßnahmen ""terstützt werden sollten, die geeignet 
sind, ein einer derartigtn Entwicklung förderliches äußeres 
Umfeld zu schaffen, 

I. ersucht die Me schenrechtskommission erneut, ihre 
laufenden Arbeiten an er Gesamtanalyse mit dem Ziel einer 
weiteren Förderung un~ Festigung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten fortzusetzen und sich dabei auch weiter mit 
der Frage des Progr s und der Arbeitsmethoden der 
Kommission auseinan erzusetzen und darüber hinaus ihre 
laufenden Arbeiten an er Gesamtanalyse anderer Wege und 
Mittel zur besseren Ge ährleistung der effektiven Ausübung 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten im Einklang mit 
den in der Resolution 32/130 der Generalversammlung 
enthaltenen Bestimmungen und Ideen fortzuführen; 

2. erkliirt, daß es eines der obersten Ziele der inter
nationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Menschen
rechte ist, allen Völkern und jedem einzelnen Menschen ein 
Leben in Freiheit, Würde und Frieden zu ermöglichen, daß 
alle Menschenrechte und Grundfreiheiten unteilbar und 
miteinander verknüpft sind und daß die Förderung und der 
Schutz einer Kategorie von Rechten die Staaten niemals der 
Verpflichtung zur Förderung und zum Schutz der anderen 
Rechte entheben oder davon entbinden dürfen; 

3. erklärt erneut, daß die Verwirklichung, die Förderung 
und der Schutz der bürgerlichen und politischen Rechte 
sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte 
gleiche Aufmerksamkeit und dringliche Beachtung erhalten 
sollten; 

4. wiederholt erneut, daß die internationale Gemeinschaft 
die Suche nach Lösungen zur Beseitigung massenhafter und 
flagranter Verletzungen der Menschenrechte von Völkern 
und Personen, die von Situationen betroffen sind, wie sie in 
Ziffer I e) der Resolution 32/130 der Generalversammlung 
beschrieben werden, jetzt und künftig mit Vorrang betreiben 
und dabei auch anderen Situationen, in denen die Menschen
rechte verletzt werden, gebührende Aufmerksamkeit schen
ken sollte; 

5. vertritt die Auffassung, daß die in Ziffer 4 erwähnten 
Fragen unter gebührender Berücksichtigung der Vorberei
tungsarbeiten für die Weltkonferenz über Menschenrechte 
angegangen werden sollten, mit dem Ziel, während der Kon
ferenz die Hindernisse zu evaluieren, die sich Fortschritten 
auf dem Gebiet der Menschenrechte entgegenstellen; 

6. erkliirt erneut, daß das Recht auf Entwicklung ein 
unveräußerliches Menschenrecht ist; 

7. erkliirt außerdem erneut, daß der Weltfrieden und die 
internationale Sicherheit entscheidende Faktoren einer vollen 
Verwirklichung des Rechts auf Entwicklung sind; 

8. erkennt an, daß alle Menschenrechte und Grund
freiheiten unteilbar und miteinander verknüpft sind; 

9. Mit es für notwendig, daß alle Mitgliedstaaten auf der 
Grundlage der Achtung der Unabhängigkeit, Souveränität 
und territorialen Unversehrtheit eines jeden Staates, ein
schließlich des Rechts eines jeden Volkes auf freie Wahl 
seines sozioökonomischen und politischen Systems, die 
internationale Zusammenarbeit fördern, um internationale 
Probleme wirtschaftlicher, sozialer und humanitärer Art zu 
lösen; 

10. bittet nachdrücklich alle Staaten, mit der Menschen
rechtskommission bei der Förderung und beim Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zusammenzuarbeiten; 

I!. bekräftigt abermals, daß es zur Erleichterung der 
vollen Wahrnehmung aller Menschenrechte ohne Beeinträch
tigung der Würde des Menschen erforderlich ist, das Recht 
auf Bildung, Arbeit, Gesundheit und angemessene Ernährung 
durch Maßnahmen auf staatlicher Ebene zu fördern, insbe
sondere auch durch Maßnahmen, die dem Arbeitnehmer das 
Recht auf Mitbestimmung bei der Unternehmensführung 
einräumen, sowie durch Maßnahmen auf internationaler 
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Ebene, was eine Umstrukturierung der bestehenden inter
nationalen Wirtschaftsbeziehungen erfordert; 

12. beschließt, daß bei der Ausrichtung der weiteren 
Tätigkeit des Systems der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auch der Inhalt der Erklärung 
über das Recht auf Entwicklung und die Notwendigkeit ihrer 
Verwirklichung berücksichtigt werden sollten; 

13. beschließt, diese Frage auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung zu behandeln. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/138. Verstärkung der Wirksamkeit des Grundsatzes 
regelmäßiger und unvenlilschter Wahlen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/146 vom 15. De
zember 1989, 45/150 vom 18. Dezember 1990 sowie 
insbesondere auf die Resolution 46/137 vom 17. Dezember 
1991 und die Anlage zur Resolution 1989/51 der Menschen
rechtskommission vom 7. März 198934

, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs"', 

Kenntnis nehmend von dem vom Sekretariat ausgearbeite
ten Entwurf der Wablhilfe-Richtlinien"', 

in Anbetracht der gestiegenen Zahl der von den Mitglied
staaten gestellten Wahlhilfeanträge, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des Generalse
kretärs; 

2. begriifJt den Beschluß des Generalsekretärs''', eine 
Koordinierungsstelle für Wahl verifikation und Wahlhilfe zu 
bestimmen; 

3. nimmt Kenntnis von dem Beschluß des Generalsekre
tärs''', die Gruppe für Wablhilfe im Sekretariat einzurichten; 

4. würdigt die Wahlhilfe, die den Mitgliedstaaten auf 
Antrag von den Vereinten Nationen gewährt wird, bittet 
darum, daß diese Hilfe fallweise und in Übereinstimmung 
mit dem Entwurf der Wahlhilfe-Richtlinien fortgesetzt wird, 
in der Erwägung, daß die Regierungen die Hauptverantwor
tung für die Gewährleistung freier und fairer Wahlen tragen, 
und ersucht außerdem die Gruppe für Wahlhilfe, die Mit
gliedstaaten regelmäßig über die bei ihr eingegangenen 
Anträge, die darauf erfolgten Maßnahmen und die Art der 
gewährten Hilfe zu unterrichten; 

5. begrüßt es, daß der Generalsekretär den Treuhand
fonds der Vereinten Nationen für Wahlbeobachtung und der 
Administrator des Entwicklungsprogramms der Vereinten 
Nationen einen gesonderten Fonds, den Treuhandfonds für 
technische Hilfe bei Wahlprozessen, eingerichtet hat, und 
fordert die Mitgliedstaaten auf, die Entrichtung von Beiträ
gen an die Fonds zu erwägen; 

6. unterstreicht die Wichtigkeit der von der Koordinie
rungsstelle im System der Vereinten Nationen geleisteten 
Koordinierungstätigkeit, lobt das Sekretariats-Zentrum für 
Menschenrechte für die Beratungsdienste und die technische 
Hilfe, die es bereitstellt, und die Sekretariats-Hauptabteilung 
für wirtschaftliche und soziale Entwicklung und das Ent
wicklungsprogramm der Vereinten Nationen für die techni
sche Hilfe, die sie antragstellenden Mitgliedstaaten gewäh-

ren, und ersucht die Koordinierungsstelle, auch weiterhin eng 
mit dem Zentrum für Menschenrechte sowie mit der Haupt
abteilung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung und 
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen zusam
menzuarbeiten und sie von den auf dem Gebiet der Wahl
hilfe gestellten Anträgen zu unterrichten; 

7. ersucht den Generalsekretär, die Gruppe für Wahl-
hilfe im Rahmen des ordentlichen Haushalts der Vereinten 
Nationen und der vorhandenen Ressourcen mit ausreichenden 
Human- und Finanzressourcen auszustatten, um ihr die 
Erfüllung ihres Mandats zu ermöglichen; 

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, das Zentrum 
für Menschenrechte durch die Umverteilung von Ressourcen 
und Personal zu stärken, damit es in enger Abstimmung mit 
der Gruppe für Wahlhilfe der wachsenden Zahl der von den 
Mitgliedstaaten gestellten Anträge auf Beratungsdienste auf 
dem Gebiet der Wahlhilfe gerecht werden kann; 

9. empfiehlt, den Entwurf der Wahlhilfe-Richtlinien als 
vorläufig zu betrachten, und ersucht den Generalsekretär, die 
Richtlinien auf der Grundlage der in den nächsten zwei 
Jalnen gesammelten Erfahrungen zu evaluieren; 

10. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
der Resolution 46/137 sowie dieser Resolution Bericht zu 
erstatten, insbesondere über den Stand der von den Mitglied
staaten gestellten Anträge auf Wahlhilfe und Wahlverifika
tion sowie über die Gültigkeit der Richtlinien unter Berück
sichtigung der gesammelten Erfahrungen; 

11. beschließt, daß die Frage der Verstärkung der WIrk
samkeit des Grundsatzes regelmäßiger und unverfälschter 
Wahlen ab der neunundvierzigsten Tagung der General
versammlung alle zwei Jahre behandelt wird. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/139. Die Menschenrechtssituation in Kuba 

Die Generalversammlung, 

erneut erkltJrend, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten und in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte', den Inter
nationalen Menschenrechtspakten 16 und anderen anwendbaren 
Menschenrechtsinstrumenten weiter ausgeführten Menschen~ 
rechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu schützen, 

erneut erkltJrend, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
den Verpflichtungen nachzukommen, die sie aufgrund der 
verschiedenen internationalen Übereinkünfte aus freien 
Stücken eingegangen sind, 

insbesondere Kenntnis nehmend von der Resoluti
on 1992/61 der Menschenrechtskommission vom 3. März 
1992", in der die Kommission mit großer Dankbarkeit von 
den Bemühungen des damaligen SonderbeaUftragten des 
Generalsekretärs für Kuba Kenntnis nahm, 

Kenntnis nehmend von der Ernennung des Sonderbericht -
erstatters der Menschenrechtskommission für Kuba, 

sowie die Besorgnis zur Kenntnis nehmend, zu der die 
ständigen Meldungen über schwerwiegende Menschenrechts
verletzungen in Kuba Anlaß geben, wie aus dem Zwischen
bericht über die Menschenrechtssituation in Kuba'''' hervor-
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geht, der der Generklversammlung von dem Sonderbe
richterstatter vorgelegt wurde, 

daran erinnernd, daß die Regierung Kubas mit der 
Menschenrechtskommission hinsichtlich ihrer Resolu
tion 1991168 vom 6. März 1991" insofern nicht zusammen
gearbeitet hat, als sie 'ich weigerte, dem Sonderbeauftragten 
einen Besuch Kubas zu gestatten, und Kenntnis nehmend 
von der Antwort der Regierung, die in der Anlage I zum 
Anhang des Zwisch nberichts des Sonderberichterstatters 
wiedergegeben ist, i der sie ihre Entschlossenheit zum 
Ausdruck bringt, "ni ht ein Jota der Resolution 1992/61 
umzusetzen" , 

1. spricht dem onderberichterstatter der Menschen
rechtskommission ih e Anerkennung aus für seinen Zwi~ 
schenbericht über die Menschenrechtssituation in Kubal94

; 

2. bekundet ihre olle Unterstützung für die Arbeit des 
Sonderberichterstatte ; 

3. fordert die Re ierung Kubas auf, mit dem Sonderbe
richterstatter voll zus menzuarbeiten, indem sie ihm vollen 
und uneingeschränkt n Zugang gestattet, damit er mit der 
Regierung und den B 'rgern von Kuba Kontakte aufnehmen 
und so den ihm übe genen Auftrag erfüllen kann; 

4. bedauert zutie t die zahlreichen nicht dementierten 
Meldungen über Verl zungen der grundlegenden Menschen
rechte und der Grund iheiten, wie sie im Bericht des Son
derbeauftragten des eneraisekretärs19S und in dem Zwi
schenbericht des Son erberichterstatters enthalten sind; 

5. fordert die R gierung Kubas auf, die von dem 
Sonderberichterstatte vorgeschlagenen Maßnahmen zu 
ergreifen und Staats ürger nicht mehr aus Gründen zu 
verfolgen und zu bes eo, die mit der Meinungsfreiheit und 
dem Recht auf friedli he Vereinigung zusammenhängen, die 
Legalisierung unab . giger Gruppen zu gestatten, die 
Garantien für ein or nungsgemäßes Verfahren einzuhalten, 
nationalen' unabhän igen Gruppen und internationalen 
humanitären Organis tionen Zugang zu den Strafanstalten zu 
gewähren, die Urteil für Straftaten politischer Natur zu 
überprüfen und keine Repressalien mehr gegen Personen zu 
ergreifen, die um ein Ausreisegenehmigung nachsuchen; 

6. beschließt, di Behandlung dieser Frage auf ihrer 
achtundvierzigsten T gung fortzusetzen. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/140. Die Situati n hinsichtlich der Menschenrechte 
und Grun reibeiten in EI Salvador 

Die Generalversa 

geleitet von den rundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen, der Allge einen Erklärung der Menschenrechte', 
des Internationalen aktes über bürgerliche und politische 
Rechte l44 und des Int nationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturell Rechte l44, 

in der Überzeugu g, daß das am 16. Januar 1992 in 
Chapultepec (Mexik ) zwischen der Regierung EI Salvadors 
und der Frente Farab ndo Martf para la Liberaci6n Nacional 
geschlossene Friede sabkommen l

" Ausdruck der tiefen 
Sehnsucht des Land s nach Frieden und Gerechtigkeit ist 
und daß die genaue te Einhaltung dieses Abkommens es 

nicht nur ermöglicben wird, den bewaffneten Konflikt mit 
politischen Mitteln zu beenden, sondern auch die Grundlagen 
für tiefgreifende politische, rechtliche, wirtschaftliche und 
soziale Veränderungen zu legen, wobei alle Teile des Landes 
in den Aufbau einer demokratischen und geeinten Gesell
schaft mit einbezogen werden müssen, 

eingedenk dessen, daß der Generalsekretär gemäß Resolu
tion 1992/62 der Menschenrechtskommission vom 3. März 
1992" einen unabhängigen Sachverständigen ernannt hat mit 
der Aufgabe, die Regierung EI Salvadors in Menschenrechts
fragen zu unterstützen. die Menschenrechtssituation in EI 
Salvador und die Auswirkungen der Durchführung des Frie
densabkommens auf die effektive Wahrnehmung der Men
schenrechte zu prüfen und festzustellen, wie beide Parteien 
die Empfehlungen im Schlußbericht des Sonderbeauftrag
ten l

" sowie die Empfehlungen umsetzen, die die Beobach
termission der Vereinten Nationen in EI Salvador und die 
während des Verhandlungsprozesses eingesetzten Kommis
sionen abgegeben haben, 

unter Berücksichtigung des vorläufigen Berichts des 
Unabhängigen Sachverständigeni" sowie der anderen vom 
Generalsekretär und von der Beobachtermission der Ver
einten Nationen in EI Salvador vorgelegten Berichte, 

mit Befriedigung feststellend, daß trotz der bei der Durch
führung des Friedensabkommens aufgetretenen Verzögerun
gen und Schwierigkeiten beide Parteien die Waffenruhe 
genauestens eingehalten haben und unter Vermittlung durch 
den Generalsekretär und seine Vertreter Abkommen ge
schlossen haben, die, faUs sie im Rahmen der neuen Fristen 
durchgeführt werden, zur endgültigen Einstellung des 
bewaffneten Konflikts am 15. Dezember 1992199 führen 
werden, 

unter Berücksichtigung dessen, daß die Parteien nach dem 
15. Dezember 1992 zu den vereinbarten Terminen mehrere 
in dem Friedensabkommen eingegangene Verpflichtungen er
füllen müssen, die für die Wiedervereinigung der salvadoria
nischen Gesellschaft, die Stabilität des Landes und die effek
tive Wahrnehmung der Menschenrechte erforderlich sind, 

eingedenk dessen, daß der gesamte Prozeß der Durch
führung des Friedensabkommens durch die Beobachter
mission der Vereinten Nationen in EI Salvador überwacht 
werden muß, die dabei helfen soll sicherzustellen, daß die 
eingegangenen Verpflichtungen im Rahmen des vereinbarten 
Zeitplans genauestens erfüllt werden, 

in Anbetracht dessen, daß die Regierungen Kolumbiens, 
Mexikos, Spaniens und Venezuelas, die die Gruppe der 
Freunde des Generalsekretärs bilden, sowie die Regierung 
der Vereinigten Staaten von Amerika am 12. November 
1992 erneut ihre Entschlossenheit bekundet haben, die 
Tätigkeit des Generalsekretärs bis zur vollständigen und 
umfassenden Durchführung des Friedensabkommens in EI 
Salvador auch weiterhin zu unterstützen, 

in dem Bewußtsein, daß die internationale Gemeinschaft 
aUe Bemühungen um die Konsolidierung des Friedens, die 
Gewährleistung der Achtung vor den Menschenrechten und 
den Wiederaufbau EI Salvadors aufmerksam verfolgen und 
auch künftig unterstützen muß, , 

eingedenk dessen, daß die Schaffung des Amtes des 
Nationalen Anwalts für die Verteidigung der Menschenrechte 
und der staatlichen Z;vilpolizei sowie die Reform des 
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Justizsystems erforderlich sind, um einen soliden Apparat für 
den wirksamen Schutz der Menschenrechte zu schaffen, 
sowie eingedenk dessen, daß diese Maßnahmen nicht wie in 
dem Friedensabkommen vorgesehen vorangeschritten sind, 

in Anbetracht dessen, daß eine Verpflichtung eingegangen 
wurde, die Empfehlungen der Ad-hoc-Kommission, der 
Wahrheits-Kommission und der Menschenrechtsabteilung der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI Salvador 
umzusetzen, 

feststellend, daß die Beendigung des bewaffneten Konflikts 
an sich bereits eine wichtige Quelle von Verletzungen der 
Menschenwürde beseitigt hat, daß sie jedoch nicht ausreicht, 
um zu verhindern, daß auch weiterhin Menschenrechtsver
letzungen auftreten, die, wenn sie nicht möglichst bald 
bestraft und ausgeschlossen werden, zu neuerlichen gehäuf
ten Menschenrechtsverletzungen führen könnten, da die der 
zivilen Gesellschaft zur Verfügung stehenden Mittel zu ihrer 
Bekämpfung immer noch begrenzt sind, 

I. beglückwünscht den Unabhängigen Sachverständigen 
zu seinem Bericht'" und die Mitglieder der Ad-hoc-Kom
mission, der Wahrheits-Kommission und der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in EI Salvador zu ihrer 
Arbeit im Dienste der Menschenrechte und der Festigung des 
Friedens in EI Salvador; 

2. verleiht ihrer Befriedigung Ausdruck über die Schritte, 
die zur Durchführung des am 16. Januar 1992 zwischen der 
Regierung EI Salvadors und der Frente Farabundo Marti para 
la Liberacion Nacional geschlossenen entscheidend wichtigen 
Friedensabkommens unternommen worden sind, sowie über 
die Flexibilität, die beide Seiten bei der Überwindung von 
Hindernissen und Meinungs verschiedenheiten und bei der 
Wahrung eines engen Junktims zwischen der Erfüllung der 
verschiedenen von ihnen eingegangenen Verpflichtungen an 
den Tag gelegt haben, um die vollinhaltliche und genaue 
Durchführung des Abkommens sicherzustellen; 

3. begrüßt die Tatsache, daß die Regierung EI Salvadors 
und die Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional 
sich auf Vorschlag des Generalsekretärs bereit erklärt haben, 
das Friedensabkommen durchzuführen, das es ermöglicht, 
am 15. Dezember 1992199 eine Feier der nationalen Aus
söhnung zu veranstalten, die den bewaffneten Konflikt ein 
für alle Mal beenden soll, und ihre Verpflichtung auf die 
Erfüllung der verbleibenden Vereinbarungen zu stärken, um 
die Konsolidierung des Friedens zu gewährleisten; 

4. bittet nachdrücklich die Regierung EI Salvadors und 
die Frente Farabundo Martf para la Liberacion Nacional, alle 
ihre Verpflichtungen im Rahmen der vereinbarten Fristen 
genauestens zu erfüllen und aus einem stärkeren Verantwor
tungsgefühl heraus und im Geiste der Entspannung und 
Aussöhnung sicherzustellen, daß vom 15. Dezember 1992 an 
im ganzen Land normale Lebensbedingungen herrschen, ins
besondere in den von dem bewaffneten Konflikt am stärk
sten betroffenen Gebieten; 

5. bittet außerdem alle Teile der salvadorianischen 
Gesellschaft, Mäßigung zu üben und konstruktiv vorzugehen, 
um die durch den bewaffneten Konflikt hervorgerufenen 
feindseligen Haltungen zu überwinden und das Mandat zu 
unterstützen, das der Präsident EI Salvadors erfüllen muß, 
um die Ziele des Friedens, der nationalen Aussöhnung und 
der Demokratisierung in Übereinstimmung mit dem Frie
densabkommen zu erreichen; 

6. spricht dem Generalsekretär und seinen Beauftragten 
ihren Dank aus für die wirksame und zeilgerechte Vermitt
lung und bekundet ihnen ihre Unterstützung, damit sie alle 
nötigen Schritte unternehmen können, um zur erfolgreichen 
Durchführung des Friedensabkommens beizutragen; 

7. begrüßt die Tatsache, daß die Regierungen, die die 
Gruppe der Freunde des Generalsekretärs bilden, und die 
Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika die Tätigkeit 
des Generalsekretärs auch weiterhin und so lange unter
stützen werden, bis das Friedensabkommen, das Ausdruck 
der Entschlossenheit und der Sehnsucht des salvadoriani
schen Volkes nach einem Leben in Frieden, Demokratie und 
Prosperität ist, vollinhaltlich und umfassend durchgeführt ist; 

8. legt der Regierung EI Salvadors und der Frente 
Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional nahe, die 
Empfehlungen der Ad-hoc-Kommission, der Beobachter
mission der Vereinten Nationen in EI Salvador und zu 
gegebener Zeit der Wahrheits-Kommission umzusetzen; 

9. macht sich alle vom Unabhängigen Sachverständigen 
in seinem Bericht abgegebenen Empfehlungen zu eigen, 
insbesondere soweit sie auf die Stärkung des Amtes des 
Nationalen Anwalts für die Verteidigung der Menschen
rechte, den Auf- und Ausbau der staatlichen Zivilpolizei in 
Übereinstimmung mit dem aus dem Friedensabkommen her
vorgehenden Modell und die Durchführung der vereinbarten 
Reform des Justizsystems abzielen; 

10. appelliert erneut an alle Staaten, durch ihre Unter
stützung für die volle Einhaltung des Friedensabkommens 
und die großzügige Finanzierung ihrer Durchführung sowie 
der Durchführung des nationalen Wiederaufbauplans zur 
Festigung des Friedens in EI Salvador beizutragen; 

11. beschließt, die Situation hinsichtlich der Menschen
rechte in EI Salvador während ihrer achtundvierzigsten 
Tagung unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklungen 
in diesem Land weiter zu prüfen. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/141. Die Menschenrecblssituation in Afghanistan 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundsätzen der Charta der Vereinten 
Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' 
und der Internationalen Menschenrechtspakte 16 sowie von 
den anerkannten humanitären Normen, die in den Genfer 
Abkommen vom 12. August 1949171 und den dazugehörigen 
Zusatzprotokollen von 1977'" enthalten sind, 

im Bewußtsein ihrer Aufgabe, die Achtung vor den 
Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle zu fördern 
und zu festigen, sowie entschlossen, stets wachsam zu 
bleiben, was Menschenrechtsverletzungen betrifft, wo immer 
diese vorkommen, 

erneut erklärend, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und die Verpflichtungen zu erfüllen, die sie auf
grund der verschiedenen internationalen Rechtsakte aus 
freien Stücken eingegangen sind, 

unter Hinweis auf die Resolution 1984/37 des Wirtschafts
und Sozialrats vom 24. Mai 1984, in der der Rat den Vor-



266 i Generalversammlung - Siebenundvierzigste Tagung 

sitzenden der MenschlnrechtskOmmiSSiOn ersucht hat, einen rung, die Beendigung der bewaffneten Konfrontation in 
Sonderberichterstatter zur Untersuchung der Menschenrechts- Kabul und einigen Provinzen, die Räumung der in vielen 
situation in Afghani tan zu ernennen, mit dem Auftrag, Teilen des Landes geschaffenen Minenfelder, die Wiederher-
Vorschläge auszuarb 'ten, die dazu beitragen könnten, den stellung einer wirksamen öffentlichen Gewalt im ganzen 
vollen Schutz der enschenrechte der Bewohner dieses Land und der Wiederaufbau der Wirtschaft, 
Landes vor, während und nach dem Abzug aller ausländi
schen Streitkräfte sic erzostellen, 

sowie unler Hinw is auf ihre Resolution 46/136 vom 
17. Dezember 1991 'und alle ihre anderen einschlägigen 
Resolutionen sowie ie Resolutionen der Menschenrechts
kommission und die eschlüsse des Wirtschafts- und Sozial
rats, 

insbesondere Ken tnis nehmend von der Resolution 
1992/68 der Mens henrechtskommission vom 4. März 
1992", in der die K mmission beschloß, das Mandat des 
Sonderberichterstatte s um ein Jahr zu verlängern, und ihn 
ersuchte, der General ersammlung auf ihrer siebenundvier
zigsten Tagung über d e Menschenrechtssituation in Afghani
stan Bericht zu ersta n, sowie von dem Beschluß 1992/240 
des Wirtschafts- und Sozialrats vom 20. Juli 1992, in dem 
der Rat den Beschlu der Kommission billigte, 

feststellend, daß n h dem Fall der früheren afghanisehen 
Regierung auf der ndlage des am 24. April 1992 von den 
Widerstan4~parteien eschlossenen Ubereinkommens von 
Peschawai'"" für ein Übergangszeit ein Islamischer Staat 
Afghanistan geschaft n wurde, 

mit tiefer Besorgnis eststellend, daß trotz der Bemühungen 
und Initiativen der gierung Afghanistans zur Herbeifüh
rung vollständigen F iedens und vollständiger Stabilität in 
Teilen des Hoheitsge iets von Afghanistan, insbesondere in 
Kabul, noch immer e' e Situation der bewaffneten Konfron
tation besteht, die vo allem die Zivilbevölkerung in Mitlei
denschaft zieht, und daß noch viel zu tun bleibt, was die 
Behandlung der Gei ngenen im Einklang mit den Bestim
mungen der Genfer bkommen vom 12. August 1949 und 
den dazugehörigen Z satzprotokollen von 1977 betrifft, 

besorgt darüber, d sich die in dem Land herrschende 
Unsicherheit betreffe d die politische und rechtliche Ord
nung auf die Lage de Angehörigen ethnischer und religiöser 
Minderheiten auswir eo könnte, 

mit Besorgnis Ke tnis nehmend von den Meldungen über 
Verletzungen der in m Internationalen Pakt über bürgerli
che und politische echte"" verankerten Rechte, wie des 
Rechts auf Leben, Fr iheit, persönliche Sicherheit und Mei
nungsfreiheit, freie M inungsäußerung und Vereinigungsfrei
heit, 

besorgt darüber, d 
vom Roten Kreuz 00 

besuchen konnten, 
gestanden haben, 

weder das Internationale Komitee 
der Sonderberichterstatter Gefangene 

e im Dienst der früheren Regierung 

mit Genugtuung ü er die Tatsache, daß seit April 1992 
über eine Million Fl . chtlinge nach Afghanistan zurückge
kehrt sind, und in r Hoffnung, daß die Verhältnisse in 
Afghanistan es denje igen, die noch im Exil leben, gestatten 
werden, so bald wie öglich heimzukehren, 

in dem Bewußtsein daß Frieden und Sicherheit in Afgha
nistan die Vorausset ng für die erfolgreiche Repatriierung 
der mehr als vier Mil ionen Flüchtlinge bilden, insbesondere 
die Herbeiführung ei er umfassenden politischen Lösung und 
die Bildung einer fr i und demokratisch gewählten Regie-

mit Genugluung über die von dem Islamischen Staat 
Afghanistan erlassene Generalamnestie, die ohne jedwede 
Diskriminierung angewandt werden sollte, 

in Würdigung der Aktivitäten, die von dem Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz in Zu
sammenarbeit mit den afghanisehen Behörden sowie von 
nichtstaatlichen Organisationen zugunsten des Volkes von 
Afghanistan durchgeführt worden sind, 

mit Dank Kenntnis nehmend von dem Bericht des Sonder
berichterstatters für die Menschenrechtssituation in Afghani
stan2

<ll und von den darin enthaltenen Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen, 

I. begrüßt die Kooperationsbereitschaft, welche die 
Behörden in Afghanistan unter den derzeit dort herrschenden 
Umständen gegenüber dem Sonderberichterstatter für die 
Menschenrechtssituation in Afghanistan bewiesen haben; 

2. begrüßt außerdem die Kooperationsbereitschaft, wel
che die Behörden in Afghanistan insbesondere gegenüber 
dem Koordinator für humanitäre und wirtschaftliche Unter
stützungsprogramme in bezug auf Afghanistan und gegen
über internationalen Organisationen, wie beispielsweise den 
Sonderorganisationen, dem Amt des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz, bewiesen haben; 

3. bittet alle afghanisehen Parteien nachdrücklich, sich 
verstärkt zu bemühen, als einzige Möglichkeit zur Herbeifüh
rung des Friedens und der vollständigen Wiederberstellung 
der Menschenrechte in Afghanistan eine umfassende politi
sche Lösung zu erzielen, die beruht auf der freien Ausübung 
des Selbstbestimmungsrechts durch das Volk, insbesondere 
durch freie und faire Wahlen, die Einstellung der bewaff
neten Konfrontation und die Schaffung von Bedingungen, 
die den über vier Millionen Flüchtlingen so bald wie 
möglich die freie, sichere und ehrenhafte Rückkehr in ihre 
Heimat ennöglichen, wann immer sie dies wünschen, und 
die allen Afghanen die uneingeschränkte Wahrnehmung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten gestattet; 

4. erkennt an, daß die Förderung und der Schutz der 
Menschenrechte ein wesentliches Element bei der Herbeifüh
rung einer umfassenden Lösung der Krise in Afghanistan 
sein sollten, und fordert alle afghanischen Parteien auf, die 
Menschenrechte zu achten; 

5. bittet alle afghanischen Parteien nachdrücklich, aner
kannte humanitäre Normen, wie sie in den Genfer Abkom
men vom 12. August 1949 und den dazugehörigen Zusatz
protokollen von 1977 verankert sind, einzuhalten, keine 
Waffen gegen die Zivilbevölkerung mehr einzusetzen, alle 
Gefangenen vor Vergeltungsmaßnahmen und Gewalttätigkeit, 
insbesondere vor Mißhandlung, Folterung und summarischen 
Hinrichtungen, zu schützen, die Namen aller Gefangenen an 
das Internationale Komitee vom Roten Kreuz weiterzuleiten, 
den Austausch von Gefangenen, wo immer sie auch gefan
gengehalten werden, zu beschleunigen und dem Ausschuß 
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ungehinderten Zugang zu allen Teilen des Landes zu ge
währen und ihm zu gestatten, alle Gefangenen entsprechend 
den von ihm festgelegten Kriterien zu besuchen; 

6. fordert alle Staaten und Beteiligten auf, alles zu tun, 
um ihren Beschluß 47/428 vom 16. Dezember 1992 mit dem 
Titel "Kriegsgefangene und Vermißte infolge des Krieges in 
Afghanistan" umzusetzen, und fordert sie auf, alles zu tun, 
damit alle Kriegsgefangenen so bald wie möglich freigelas
sen werden, wie dies in Artikel 118 des Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949 über die Behandlung der Kriegsgefan
genen20

' vorgesehen ist, in Anbetracht der Tatsache, daß 
die Feindseligkeiten, in welche die ehemalige Sowjetunion 
verwickelt war, von Rechts wegen und tatsächlich beendet 
sind; 

7. ersucht darum, daß die kriegführenden Fraktionen 
dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz vollen Zu
gang zu allen Gefangenen gewähren; 

8. fordert die Behörden in Afghanistan auf, gründliche 
Nachforschungen über das Schicksal der Verschwundenen 
anzustellen, Amnestie-Erlasse in gleicher Weise auf alle 
Inhaftierten anzuwenden, die Dauer der Untersuchungshaft 
zu verkürzen, alle Gefangenen, insbesondere Untersuchungs
gefangene oder in Resozialisierungszentren für Jugendliche 
in Gewahrsam gehaltene Personen, im Einklang mit den vom 
Ersten Kongreß der Vereinten Nationen für Verbrechens
verhütung und die Behandlung Strafralliger verabschiedeten 
Mindestgrundsätzen für die Behandlung von Gefangenenl81 

zu behandeln und auf alle VerdächtigtenlVerurteilten Arti
kel 14 Absatz 3 d) und die Absätze 5 und 7 des Internatio
nalen Paktes über bürgerliche und politische Rechtei" anzu
wenden; 

9. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über Berichte, denen 
zufolge die Lebensbedingungen der Flüchtlinge, insbesondere 
der Frauen und Kinder, wegen der rückläufigen internationa
len humanitären Hilfe immer schwieriger werden; 

10. appelliert eindringlich an alle Mitgliedstaaten, die 
humanitären Organisationen und alle Beteiligten, in vollem 
Umfang zusammenzuarbeiten, insbesondere in der Frage der 
Minensuche und -räumung. um den Flüchtlingen und Ver
triebenen die sichere und ehrenhafte Rückkehr an ihre Heim
stätten zu erleichtern; 

11. appelliert außerdem eindringlich an alle Mitgliedstaa
ten und humanitären Organisationen, die Durchführung der 
vom Koordinator für humanitäre und wirtschaftliche Unter
stützungsprogramme in bezug auf Afghanistan geplanten 
Projekte sowie die Programme des Hohen Kommissars der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge, insbesondere die 
Pilotprojekte für die Rückführung von Flüchtlingen, auch 
weiterhin zu fördern; 

12. bittet alle afghanisehen Parteien nachdracklich, alle 
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit 
des Personals der humanitären Organisationen zu gewähr
leisten, die an der Umsetzung der humanitären und wirt
schaftlichen Hilfsprogramme der Vereinten Nationen in 
bezug auf Afghanistan und der Programme des Hohen Kom
missars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge beteiligt sind; 

13. bittet die Behörden in Afghanistan nachdrücklich, mit 
der Menschenrechtskommission und ihrem Sonderberichter
statter voll zusammenzuarbeiten; 

14. ersucht den Generalsekretär, dem Sonderbericht
erstatter jede benötigte Unterstützung zu gewähren; 

15. beschließt, die Menschenrechtssituation in Afghanistan 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung im Lichte der von der 
Menschenrechtskommission und vom Wirtschafts- und 
Sozialrat vorgelegten zusätzlichen Erkenntnisse weiter zu 
behandeln. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/142. Die Situation in Sudan 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundsätzen, die in der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erldärung der Men
schenrechte', den Internationalen Menschenrechtspakten I' 
und in dem Internationalen Übereinkommen über die Beseiti
gung aller Formen rassischer Diskriminierung3 verankert 
sind, 

erneut erkliirend, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen 
Rechtsakten auf diesem Gebiet nachzukommen, 

Kenntnis nehmend von der Resolution AHGlRes.213 
(XXV111) über die Verstärkung der Zusammenarbeit und Ko
ordination zwischen den afrikanischen Staaten, die von der 
Versanunlung der Staats- und Regierungschefs der Organisa
tion der afrikanischen Einheit auf ihrer vom 29. Juni bis 
1. Juli 1992 in Dakar abgehaltenen achtundzwanzigsten 
ordentlichen Tagung verabschiedet wUTde203

, sowie unter 
Hinweis auf die Erklärung AHGlDecl.1 (XXVI)204, die auf 
der vom 9. bis 11. Juli 1990 in Addis Abeba abgehaltenen 
sechsundzwanzigsten ordentlichen Tagung verabschiedet 
wurde, 

tief besorgt über die Meldungen, wonach in Sudan schwer
wiegende Menschenrechtsverletzungen vorkommen, insbe
sondere summarische Hinrichtungen, Inhaftierungen ohne 
Gerichtsverfahren, zwangsweise Vertreibungen und Folterun
gen, die zum Teil in den Berichten beschrieben sind, welche 
die Sonderberichterstatter für die Frage der Folter und für 
außergerichtliche, summarische oder willkürliche Hinrichtun
gen der achtundvierzigsten Tagung der Menschenrechtskom
mission vorgelegt haben'·', 

davon Kenntnis nehmend, daß die Regierung Sudans ver
lautbart hat, sie habe die Absicht, eine unabhängige gerichtli
che Untersuchungskommission zu bilden, um die Tötung von 
sudanesischen Staatsangehörigen zu untersuchen, die bei 
ausländischen staatlichen Hilfsorganisationen tätig waren, 

zutiefst besorgt darüber, daß der Zivilbevölkerung der 
Zugang zu humanitärer Hilfe erschwert wird, was eine 
Bedrohung von Menschenleben und einen Verstoß gegen die 
Menschenwürde darstellt, 

höchst beunruhigt über die zahlreichen Personen in Sudan, 
die im eigenen Land zu Vertriebenen und zu Opfern von 
Diskriminierung geworden sind und zu denen auch Angehö
rige von Minderbeiten zählen, die unter Verletzung ihrer 
Menschenrechte zwangsweise vertrieben wurden und die 
Soforthilfe und Schutz benötigen, 

sowie höchst beunruhigt über die Massenabwanderung von 
Flüchtlingen in Nachbarländer und im Bewußtsein der für 
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diese Länder dadurch I verursachten Belastung, jedoch mit 
dem Ausdruck ihrer ~nerkennung für Anstrengungen, die 
auch weiterhin unternommen werden, um den Flüchtlingen 
zu helfen, wodurch di I Belastung der Gastländer gemindert 
wird. 

nachdrücklich dara 
der schwerwiegende 
rechtssituation in Sud 

mit Genugtuung übe 
Nationen und ander 
nehmen, um hilfsbedü 
gewähren, 

hinweisend, daß es unerläßlich ist, 
Verschlechterung der Menschen
ein Ende zu setzen, 

die Anstrengungen, die die Vereinten 
humanitäre Organisationen unter

tigen Sudanesen humanitäre Hilfe zu 

1. verleiht ihrer iefen Besorgnis Ausdruck über die 
schwerwiegenden M schenrechtsverletzungen in Sudan, 
insbesondere die s arischen Hinrichtungen, Inhaftie
rungen ohne ordnung gemäßes Gerichtsverfahren, zwangs
weisen Vertreibungen nd Folterungen; 

2. bittet die Regie ng Sudans nachdrücklich, die Men
schenrechte uneingesc änkt zu achten, und fordert alle Par
teien auf, zusammen uarbeiten. um die Achtung dieser 
Rechte sicherzustellen 

3. fordert die Re erung Sudans auf, die anwendbaren 
internationalen Mensc enrechtsdokumente, insbesondere die 
Internationalen Mensc enrechtspakte und das Internationale 
Übereinkommen über die Beseitigung aller Fonnen rassi
scher Diskriminierun , dessen Vertragspartei Sudan ist, 
einzuhalten und siche zustellen, daß alle in ihrem Hoheits
gebiet lebenden und ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden 
Personen, namentlich uch die Mitglieder aller religiösen und 
ethnischen Gruppen, iden Genuß der in diesen Dokumen
ten anerkannten Rech gelangen; 

4. fordert alle den Feindseligkeiten beteiligten 
Parteien auf, die anwe dbaren Bestimmungen des humanitä
ren Völkerrechts, eins hließlich des den Genfer Abkommen 
vom 12. August 19491 

7 und den dazugehörigen Zusatzproto
kollen von 1977178 ge einsamen Artikels 3, uneingeschränkt 
zu achten, das heißt der Anwendung von Waffengewalt 
gegen die Zivilbevöl erung ein Ende zu setzen und alle 
Zivilpersonen vor Ve roßen zu schützen, insbesondere vor 
willkürlichen Inhaftie ngen, Mißhandlung, Folterung und 
summarischer Hinrich ung; 

5. dankt den hum itären Organisationen für die Arbeit, 
die sie leisten, um Ve . ebenen und Opfern der Dürre und 
des Konflikts in Sud zu helfen, und fordert alle Parteien 
auf, das Personal umanitärer Hilfsorganisationen zu 
schützen; 

6. fordert den S derberichterstatter für summarische 
oder willkürliche Hin chtungen auf, der Tötung von sudane
sischen Staatsangehö igen, die für ausländische staatliche 
Hilfsorganisationen .. ig waren l nachzugehen; 

7. fordert die Reg· rung Sudans auf, sicherzustellen, daß 
die Tötung von sud esischen Staatsangehörigen, die für 
ausländische staatlich Hilfsorganisationen tätig waren, durch 
die unabhängige geric tliche Untersuchungskommission voll
ständig, gründlich un umgehend untersucht wird, die für die 
Tötungen Verantwort ehen vor Gericht zu stellen und den 
Familien der Opfer ei e gerechte Entschädigung zu gewäh
ren; 

8. fordert alle P eien auf, internationalen Organisatio
nen, humanitären Org isationen und Geberregierungen die 

Auslieferung von humanitären Hilfsgütern an die Zivilbevöl
kerung zu gestatten und die jüngsten Initiativen der Sekreta
riats-Hauptabteilung für humanitäre Angelegenheiten im 
Hinblick auf die Auslieferung von humanitären Hilfsgütern 
an alle Bedürftigen zu unterstützen; 

9. empfiehlt, die ernste Menschenrechtssituation in Sudan 
zu verfolgen, und bittet die Menschenrechtskommission auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung, sich vordringlich mit der 
Menschenrechtssituation in Sudan zu befassen; 

10. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagung fortzusetzen. 

92. Plenarsitzung 
J 8. Dezember J 992 

47/143. Die Menschenrechte in Haiti 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/7 vom 11. Oktober 
1991 und 46/138 vom 17. Dezember 1991, 

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' und den Inter
nationalen Menschenrechtspakten 16 verankerten Grundsätzen, 

in dem Bewußtsein ihrer Verantwortung für die Förderung 
der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
für alle und entschlossen, Menschenrechtsverletzungen, wo 
auch immer diese auftreten, genauestens zu verfolgen, 

erneut erklltrend, daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte zu fördern und zu schützen und die 
Verpflichtungen zu erfüllen, die in den verschiedenen dieses 
Gebiet betreffenden Rechtsakten festgelegt sind, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1992/77 der 
Menschenrechtskommission vom 5. März 1992", in der die 
Kommission beschlossen hat, einen Sonderberichterstatter zu 
ernennen mit dem Auftrag, einen Bericht über die Men
schenrechtssituation in Haiti zu erstellen, auf der Grundlage 
der vom Sonderberichterstatter für sachdienlich befundenen 
Informationen, vor allem Infmmationen, die von der Organi
sation der amerikanischen Staaten zur Verfügung gestellt 
werden, um der General versammlung auf ihrer sieben
undvierzigsten Tagung einen Zwischenbericht sowie der 
Menschenrechtskommission auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung einen Bericht vorzulegen, 

tief besorgt über die seit dem 29. September 1991 in Haiti 
zu verzeichnenden schwerwiegenden Vorkommnisse, die zu 
einer plötzlichen und gewaltsamen Störung des dortigen 
demokratischen Prozesses geführt und den Verlust von 
Menschenleben und die Verletzung der Menschenrechte zur 
Folge gehabt haben, 

sowie besorgt über den Massenexodus haitianiseher 
Staatsbürger aus dem Lande, der auf die sich seit dem 
29. September 1991 verschlechternde politische und wirt
schaftliche Lage zurückzuführen ist, 

zutiefst beunruhigt über die Fortdauer und die Verschlim
merung der schweren Menschenrechtsverletzungen, insbe
sondere summarische und willkürliche Hinrichtungen, 
gewaltsames Verschwindenlassen, Folter und Vergewalti
gung, willkürliche Freiheitsentziehung und Verweigerung der 
Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, 
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mit Genugtuung über die Maßnahmen, die vom Generalse
kretär der Vereinten Nationen getroffen wurden, um der 
Organisation der amerikanischen Staaten seine Unterstützung 
zu bekunden, vor allem durch die Teilnahme seines persönli
chen Beauftragten an der Mission des Generalsekretärs der 
Organisation der amerikanischen Staaten, die sich vom 
18. bis 21. August 1992 in Haiti aufgehalten hat, 

I. spricht dem Sonderberichterstatter der Menschen
rechtskommission, Marco Tulio Bruni Celli, ihre Anerken
nung aus für seinen Bericht über die Menschenrechtssitua
tion in Haiti'''' und unterstützt die darin enthaltenen Emp
fehlungen; 

2. verurteilt erneut den Sturz des verfassungsmäßig 
gewählten Präsidenten Jean-Bertrand Aristide und die 
Anwendung von Gewalt und militärischem Zwang sowie die 
sich daran anschließende Verschlechterung der Menschen
rechtssituation in Haiti; 

3. bringt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck über die 
erhebliche Verschlechterung der Menschenrechtssituation in 
Haiti während des Jahres 1992 und die daraus resultierende 
Zunahme der Verstöße, die gegen die im Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte"4, im Inter
nationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte''', in der Amerikanischen Menschenrechtskonvention: 
"Pakt von San Jose, Costa Rica"Z07 und anderen internati{).o 
nalen Instrumenten auf dem Gebiet der Menschenrechte 
verankerten Menschenrechte begangen werden; 

4. verurteilt das ständige Wiederauftreten der flagranten 
Menschenrechtsverletzungen, die unter der nach dem Staats
streich vom 29. September 199 I eingesetzten illegalen 
Regierung begangen werden, insbesondere von summari
schen Hinrichtungen t willkürlichen Freiheitsentziehungen t 

Folterungen, Durchsuchungen ohne Durchsuchungsbefehl, 
Vergewaltigungen, Einschränkungen der Bewegungs-, Mei
nungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und der 
Unterdrückung öffentlicher Demonstrationen, in denen die 
Rückkehr von Präsident Jean-Bertrand Aristide verlangt 
wird; 

5. lenkt die Aufmerksamkeit der internationalen Gemein
schaft auf das Schicksal der haitianischen Staatsbürger, die, 
wie im Bericht des Sonderberichterstatters ausgeführt, nicht 
nur wegen der ernsthaften Verschlechterung der wirtschaftli
chen und sozialen Verhältnisse, sondern auch wegen der 
unterschiedslosen politischen Verfolgung und Unterdrückung 
aus Haiti flüchten; 

6. dankt dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge für die Arbeit, die es im Dienste 
der aus Haiti flüchtenden haitianischen Staatsbürger leistet, 
und bittet die Mitgliedstaaten, diese Anstrengungen auch 
weiterltin finanziell und materiell zu unterstützen; 

7. appelliert an die Mitgliedstaaten der Vereinten Natio
nen und anderer internationaler Organisationen. dem haitiani
schen Volk vermehrte humanitäre Hilfe zu gewähren, alle 
Bemühungen zur Lösung der Probleme der Vertriebenen zu 
unterstützen und eine verstärkte institutionelle Koordination 
zwischen den Sonderorganisationen sowie zwischen den 
Vereinten Nationen und der Organisation der amerikanischen 
Staaten zu fördern; 

8. beschließt, die Situation der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten in Haiti während ihrer achtundvierzigsten 
Tagung weiter zu verfolgen und sie unter Berücksichtigung 

der Informationen der Menschenrechtskommission und des 
Wirtschafts- und Sozialrats weiter zu behandeln. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

47/144. Die Situation in Myanmar 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/132 vom 17. De
zember 199 I, 

erneut erkltirend, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die in der Charta der Vereinten Nationen verankerten und in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte', den 
Internationalen Menschenrechtspakten 16 und anderen anwend
baren Menschenrechtsinstrumenten weiter ausgeführten 
Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schülzen, 

in dem Bewußtsein, daß die Vereinten Nationen in Über
einstimmung mit der Charta die Achtung vor den Menschen
rechten und Grundfreiheiten für alle fördern und festigen und 
daß nach Artikel 21 Absatz 3 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte "der Wille des Volkes die Grundlage für die 
Autorität der öffentlichen Gewalt [bildetI", 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1992/58 der 
Menschenrechtskommission vom 3. März 199237

, in der die 
Kommission unter anderem beschloß, einen Sonderbericht
erstatter zu ernennen mit der Aufgabe, direkte Kontakte zur 
Regierung und zum Volk von Myanmar herzustellen, 
insbesondere auch zu politischen Führern, die ihrer Freiheit 
beraubt worden sind, sowie zu deren Angehörigen und 
Anwälten, mit dem Ziel, die Menschenrechtssituation in 
Myanmar zu untersuchen und alle Fortschritte auf dem Wege 
zur Übertragung der Macht an eine Zivilregierung und zur 
Ausarbeitung einer neuen Verfassung, zur Aufhebung von 
Beschränkungen der persönlichen Freiheiten und zur Wie
derherstellung der Menschenrechte in Myanmar zu verfolgen 
und der Generalversammlung auf ihrer siebenundvierzigsten 
Tagung und der Kommission auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung darüber Bericht zu erstatten, 

Kenntnis nehmend von den Maßnahmen der Regierung 
von Myanmar, namentlich auch von ihrem Beitritt zu den 
Genfer Abkommen vom 12. AUjlust 1949 zum Schutze von 
Zivilpersonen in Kriegszeiten17 

t und von der Freilassung 
mehrerer politischer Gefangener, der Aufhebung des Ausgeh
verbots, der Aufhebung bestimmter kriegsrechtlicher Bestim
mungen und der Wiedereröffnung der Universitäten als 
Reaktion auf die von der internationalen Gemeinschaft 
einschließlich der General versammlung und der Menschen
rechtskommission zum Ausdruck gebrachten Besorgnisse, 

ernsthaft besorgt darüber, daß die Regierung Myanmars 
ihre Zusicherungen, sie werde unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der 1990 veranstalteten Wahlen alles Erforderli
che tun, um Demokratie zu schaffen, noch immer nicht in 
die Tat umgesetzt hat, 

sowie ernsthaft besorgt über die nach wie vor ernste Men
schenrechtssituation in Myanmar, insbesondere auch über 
Meldungen, wonach es zu Folter und willkürlichen Hinrich
tungen kommt, auch weiterhin zahlreiche Personen aus poli
tischen Gründen inhaftiert sind, die Ausübung der Grundfrei
heiten großen Beschränkungen unterliegt und Unter
drückungsmaßnahmen angewandt werden, die vor allem 
gegen ethnische und religiöse Minderheiten gerichtet sind, 
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im Hinblick daraut, daß es infolge der Menschenrechts
situation in Myanm zu massiven Flüchtlingsströmen in die 
Nachbarländer geko men ist, 

zutiefst besorgt ü das nach wie vor bestehende Problem, 
daß sich in den Nac barländern zahlreiche Flüchtlinge aus 
Myanmar aufhalten, ozu auch die fast 265.000 aus Myan
mar geflüchteten Ro . ngya zählen, die sich in Bangladesch 
aufhalten, 

I. dankt dem So erberichterstatter der Menschenrechts
kommission für sein n vorläufigen Bericht"" und die darin 
enthaltenen Empfehl ngen; 

2. fordert die egierung Myanmars auf, mit dem 
Sonderberichterstatte uneingeschränkt und rückhaltlos 
zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, daß er zu allen 
Personen in Myan ar freien Zugang erhält, denen zu 
begegnen er zwecks Ausübung seines Mandats für ange
bracht hält; 

3. verleiht ihrer rnsthaften Besorgnis Ausdruck über die 
nach wie vor ernste enschenrechtssituation in Myanmar; 

4. bittet die Reg erung Myanmars nachdrücklich, unter 
voller Achtung des olkswillens, wie er in den 1990 veran
stalteten demokratisqben Wahlen zum Ausdruck gekommen 
ist, alles Erforderliche zur Wiederherstellung der Demokratie 
zu tun; , 

5. bittet die Regi rung Myanmars außerdem nachdrück
lich, aUe .geeigneten aßnahmen zu ergreifen, um allen Bür
gern in Ubereinsti ung mit den Grundsätzen der Allge
meinen Erklärung d r Menschenrechte die freie Teilnahme 
am politischen Proze zu ermöglichen und um den Übergang 
zur Demokratie, in sondere durch die Übertragung der 
Macht an die demo tisch gewählten Vertreter, zu beschleu
nigen; 

6. bittet die Reg rung Myanmars ferner nachdrücklich, 
die volle Achtung or den Menschenrechten und Grund
freiheiten und den Schutz der Rechte der Angehörigen 
ethnischer und relig"'ser Minderheiten zu gewährleisten; 

7. nimmt Kenn is von der Freilassung mehrerer politi
scher Führer aus de Haft; 

8. bedauert jed eh zutiefst, daß vielen politischen 
Führern immer n ihre Freiheit und ihre Grundrechte 
vorenthalten werden 

9. fordert die ierung Myanmars auf, die Nobelpreis-
trägerin Aung San S u Kyi, die sich im vierten Jahr der Haft 
ohne Gerichtsverf en befindet, sowie andere politische 
Führer und noch ve bleibende politische Gefangene bedin
gungslos freizulasse ; 

10. fordert die R gierung Myanmars außerdem auf, die 
Verpflichtungen aus en Genfer Abkommen vom 12. August 
1949 und insbesan ere die Verpflichtungen aus dem den 
Abkommen gemei samen Artikel 3 uneingeschränkt zu 
achten und sich die on unparteiischen humanitären Orgard
sationen unter Ums .. den angebotenen Dienste zunutze zu 
machen; 

I!. ersucht die egierung Myanmars, das Internationale 
Komitee vom Rote Kreuz einzuladen, nach Myanmar zu 
kommen, um dort s ine humanitären Aufgaben wahrzuneh
men; 

12. fordert die Regierung auf, durch die Schaffung der 
erforderlichen Voraussetzungen sicherzustellen, daß die 
Flüchtlingsströme in die Nachbarländer ein Ende nehmen, 
und die rasche Repatriierung der Flüchtlinge zu erleichtern 
sowie mit den zuständigen Organen der Vereinten Nationen 
in dieser Angelegenheit uneingeschränkt zusammenzuarbei
ten; 

13. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagung fortzusetzen. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

471145_ Die Meoschenrechtssituation in Irak 

Die Generalversammlung. 

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen, der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte' und den 
Internationalen Menschenrechtspakten16 verankerten Grund
sätzen, 

erneut erkillrend, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und den Verpflichtungen nachzukommen, die sie 
aufgrund der verschiedenen internationalen Rechtsakte auf 
diesem Gebiet eingegangen sind, 

eingedenk dessen, daß Irak Vertragspartei der Internationa
len Menschenrechtspakte und anderer Menschenrechts
instrumente ist, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/134 vom 17. Dezem
ber 1991, in der sie ihre tiefe Besorgnis über die flagranten 
Verletzungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks 
zum Ausdruck gebracht hat, 

sowie unter Hinweis auf die Resolution 688 (1991) des 
Sicherheitsrats vom 5. April 1991, in der der Rat verlangt 
hat, daß Irak die Unterdrückung der irakisehen Zivilbevöl
kerung sofort einstellt, und darauf bestanden hat, daß Irak 
mit den humanitären Organisationen zusammenarbeitet und 
sicherstellt, daß die Menschenrechte und politischen Rechte 
a\ler irakiseben Bürger geachtet werden, 

insbesondere unter Hinweis auf die Resolution 1991n4 der 
Menschenrechtskommission vom 6. März 1991", in der die 
Kommission ihren Vorsitzenden ersucht hat, einen Sonderbe
richterstatter zu ernennen, mit dem Auftrag, auf der Grundla
ge a\ler vom Sonderberichterstatter als sachdienlich erach
teten Infonnationen, einschließlich der von den zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zur Ver
fügung gestellten Informationen und aller von der Regierung 
Iraks bereitgestellten Stellungnahmen und Unterlagen, eine 
gründliche Untersuchung der Verletzungen der Menschen
rechte durch die Regierung Iraks anzustellen, 

eingedenk der einschlägigen Resolutionen der Menschen
rechtskommission, in denen die flagranten Verletzungen der 
Menschenrechte durch die Regierung Iraks verurteilt werden, 
so auch zuletzt der Resolution 1992/71 vom 5. März 1992", 
mit der die Kommission beschloß, das Mandat des Sonderbe
richterstatters um ein weiteres Jahr zu verlängern, und ihn 
ersucht hat, in Erfüllung seines Auftrags insbesondere den 
nördlichen Teil Iraks erneut zu besuchen und der General
versammlung auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung einen 
Zwischenbericht und der Kommission auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung einen abschließenden Bericht vorzulegen, 
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unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheitsrats 706 
(1991) vom 15. August 1991, 712 (1991) vom 19. Septem
ber 1991 und 778 (1992) vom 2. Oktober 1992, 

ZUliefst betroffen über die massiven t schwerwiegenden 
Verletzungen der Menschenrechte durch die Regierung Iraks, 
wie summarische und willkürliche Hinrichtungen, Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand
lung, Verschwindenlassen, willkürliche Freiheitsentziehung, 
die mangelnde Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Ver
fahrens und die mangelnde Bindung an das Recht sowie die 
Unterdrückung der Gedankenfreiheit, der freien Meinungs
äußerung und Vereinigungsfreiheit und mangelnder Zugang 
zu Nahrungsmitteln und gesundheitlicher Versorgung, 

sowie zutiefst betroffen über die Tatsache, daß chemische 
Waffen gegen die irakisehe Zivilbevölkerung eingesetzt 
worden sind, über die gewaltsame Vertreibung von Hundert
tausenden von irakisehen Zivilisten und die Zerstörung 
irakischer Städte und Dörfer sowie über die Tatsache, daß 
Zehntausende von vertriebenen Kurden in Lagern und 
Notunterkünften im Norden Iraks Zuflucht suchen mußten, 

ferner zutiefst betroffen über die schweren und ernsten 
Menschenrechtsverletzungen der Regierung Iraks gegen die 
Zivilbevölkerung im Süden Iraks, insbesondere die schiiti
scben Gemeinden in den südlichen Marschen, 

insbesondere ihrer Besorgnis darUber Ausdruck verleihend, 
daß sich die Menschenrechtssituation in Irak nicht gebessert 
hat, und daher den Vorschlag des Sonderberichterstatters 
begrußend, eine Grup~ von Menschenrechtsbeobachtern 
nach Irak zu entsenden 09, 

feststellend, daß die Regierung Iraks sich dem Sonderbe
richterstatter gegenüber zwar formelJ kooperativ gezeigt hat, 
daß sie ihre Kooperationsbereitschaft jedoch verbessern muß, 
insbesondere indem sie die Anfragen des Sonderbericht -
erstatters hinsichtlich der von ihr verübten Handlungen, die 
mit den für Irak verbindlichen internationalen Menschen
rechtsinstrumenten nicht vereinbar sind, volJ beantwortet, 

I. nimmt mit Dank Kenntnis von dem vom Sonderbe
richterstatter der Menschenrechtskommission vorgelegten 
Zwischenbericht über die Menschenrechtssituation in Irak"· 
und von den darin enthaltenden Feststellungen, Schluß
folgerungen und Empfehlungen; 

2. verurteilt entschieden die massiven t äußerst schwer
wiegenden Menschenrechtsverletzungen, für die die Regie
rung Iraks verantwortlich ist und auf die der Sonderbericht
erstatter in seinen jüngsten Berichten eingeht, insbesondere 

a) die summarischen und willkürlichen Hinrichtungen, 
die planmäßig veranstalteten Massenexekutionen und 
-begräbnisse, die außergerichtlichen Tötungen, namentlich 
auch politische Morde, insbesondere im Norden Iraks, in den 
schiitischen Zentren im Süden und in den südlichen Mar
schen; 

b) die weitverbreitete routinemäßige Praxis der systemati
schen Folter in ihren grausamsten Erscheinungsformen, so 
auch die Folter von Kindern; 

c) das Verschwindenlassen, die routinemäßige Praxis der 
willkürlichen Inhaftierung, so auch von Frauen und Kindern, 
das systematische und routinemäßige Versäumnis, die gericht
lichen Verfahrensgarantien zu gewährleisten und die Bindung 
an das Recht zu wahren; 

d) die Unterdrückung der Gedankenfreiheit, der freien 
Meinungsäußerung und der Vereinigungsfreiheit sowie die 
Verletzungen der Eigentumsrechte; 

3. mißbilligt die Weigerung Iraks, die Durchführung der 
Resolutionen des Sicherheitsrats 706 (1991) und 712 (1991) 
zu unterstützen, und sein Versäumnis, der irakisehen Be
völkerung den Zugang zu einer angemessenen Nahrungsmit
telversorgung und gesundheitlichen Versorgung zu gewähr
leisten; 

4. fordert die Regierung Iraks auf, alle der willkürlichen 
Freiheitsentziehung unterworfenen Personen sofort freizulas
sen, darunter auch Kuwaitis und Angehörige anderer Staaten; 

5. fordert die Regierung Iraks als Vertragsstaat des 
Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte'44 sowie des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte '44 abermals auf, den von 
ihm aus freien Stücken eingegangenen Verpflichtungen aus 
den Pakten und aus anderen internationalen Menschenrechts
instrumenten nachzukommen und insbesondere die Rechte 
aller auf ihrem Hoheitsgebiet lebenden und ihrer Hoheits
gewalt unterstehenden Personen, ungeachtet ihrer Herkunft, 
zu achten und zu gewährleisten; 

6. erkennt an, wie wichtig die Arbeit ist, welche die Ver
einten Nationen mit der Gewährung von humanitärer Hilfe 
an das Volk Iraks leisten, und fordert Irak auf, die am 
22. Oktober 1992 zwischen den Vereinten Nationen und der 
Regierung Iraks unterzeichnete Vereinbarung sofort in 
vollem Umfang umzusetzen und mit den Programmen der 
Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten, so auch was die 
Gewährleistung der Sicherheit des Personals der Vereinten 
Nationen und des Personals der humanitären Organisationen 
angeht; 

7. gibt ihrer besonderen Beunruhigung Ausdruck über 
die Unterdrückungspolitik und die Unterdrückungsmaßnah
men gegen die Kurden, die sich nach wie vor auf das Leben 
des gesamten irakiseben Volkes auswirken; 

8. gibt außerdem ihrer besonderen Beunruhigung 
Ausdruck über die schweren Menschenrechtsverletzungen, 
die erneut gegen die schiitischen Bevölkerungsgruppen, 
insbesondere im Süden Iraks, verübt werden und die das 
Ergebnis einer Politik sind, die sich insbesondere gegen die 
in den Marschen lebenden Araber richtet; 

9. gibt ferner ihrer besonderen Beunruhigung Ausdruck 
über alle Binnenembargos, welche die gerechte Zugäng
lichmachung von Grundnahrungsmitteln und medizinischen 
Gütern verhindern, und fordert Irak, das dafür die alleinige 
Verantwortung trägt, auf, diese Embargos aufzuheben; 

10. begrUßt den Vorschlag des Sonderberichterstatters 
betreffend die Einrichtung eines Systems von Menschen
rechtsbeobachtern, das eine unabhängige und verläßliche 
Informationsquelle darstellen würde, und bittet die Men
schenrechtskommission, diesen Vorschlag auf ihrer neunund
vierzigsten Tagung weiterzuverfolgen; 

I!. bittet die Regierung Iraks erneut nachdrücklich, eine 
unabhängige UnteTSuchungskommission einzusetzen. mit 
dem Auftrag, dem Schicksal von Zehntausenden von Ver
schwundenen nachzugehen; 

12. bedauert, daß die Regierung Iraks es verabsäumt hat, 
zufriedenstellende und überzeugende Antworten in bezug auf 
die dem Sonderberichterstatter zur Kenntnis gebrachten Men-
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sChenrechtsverletzun*n zu geben, und fordert sie auf, 
unverzüglich umfasserd und detailliert zu antworten; 

13. bittet daher di4 Regierung Iraks nachdrücküch, den 
Sonderberichterstatter rückhaltlos zu untersrützen, damit 
dieser die geeigneten Empfehlungen zur Verbesserung der 
Menschenrechtssituatlon in Irak abgeben kann; 

14. ersucht den eneralsekretär, dem Sonderbericht-
erstatter jede Unters' tzung zu gewähren, die er zur Wahr
nehmung seines Man ats benötigt; 

15. beschließt, i Behandlung der Menschenrechts-
situation in Irak w" nd ihrer achtundvierzigsten Tagung 
unter dem Punkt "M nschenrechtsfragen" fortzusetzen und 
dabei die zusätzliche , von der Menschenrechtskommission 
und dem Wirtschafts- und Sozialrat bereitgestellten Erkennt
nisse zu berücksichti en. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

471146. Die Mensc""nrechtssituation in der lslamischen 
Republik Iran 

Die Generalverso 

geleitet von den 
Vereinten Nationen, 
schenrechte' und den 
verankert sind, 

rundsätzen, die in der Charta der 
er Allgemeinen Erklärung der Men

nternationalen Menschenrechtspakten16 

erneut erklärend, d alle Mitgliedstaaten verpflichtet sind, 
die Menschenrechte nd Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und ihren erpflichtungen aus den verschiedenen 
internationalen Rech ,sakten auf diesem Gebiet nachzukom-
meß, 

Kenntnis nehmendivon der Resolution 1992/67 der Men
schenrechtskommissibn vom 4. März 199237, 

mit Bedauern daru$' er, daß die Regierung der Islamischen 
Republik Iran ihre sammenarbeit mit dem Sonderbeauf
tragten der Mensc nrechtskommission eingestellt hat, 
nachdem sie ihm dr Besuche Irans gestattet hatte, 

Kenntnis nehmend von der Feststellung des Sonderbeauf
tragten, die Mensc enrechtssituation in der Islamischen 
Republik Iran solle uch weiterhin international überwacht 
werden, 

im Hinblick dara f, daß die Unterkommission für die 
Verhütung von Dis iminierung und den Schutz von Min
derheiten in ihrer esolution 1992115 vom 27. August 
199211l die schwer n Menschenrechtsverletzungen verur
teilt hat, zu denen e in der Islamischen Republik Iran auch 
weiterhin kommt, 

1. k Kenntnis von dem Zwischenbericht 
des Sonderbeauftra n der Menschenrechtskommission212 

sowie von den darin enthaltenen Feststellungen; 

2. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
Menschenrechtsverl tzungen, die auch weiterhin aus der 
Islamischen Republi Iran gemeldet werden; 

3. verleiht insbe ondere ihrer Besorgnis Ausdruck über 
die Hauptpunkte d r Kritik, die der Sonderbeauftragte 
hinsichtlich der Me schenrechtssituation in der Islamischen 
Republik Iran vorg racht hat, nämlich die große Zahl der 
Hinrichtungen, die axis der Folter, die Verhältnisse in der 
Rechtspflege, die m ngelnden Garantien für ein ordnungs-

gemäßes Gerichtsverfahren, die Behandlung der Baha'i
Gemeinschaft und die Beschränkungen des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung sowie der Gedanken-, Meinungs- und 
Pressefreiheit; 

4. verleiht ihrer ernsten Besorgnis Ausdruck über die 
Tatsache, daß entgegen der früheren Empfehlung des Son
derbeauftragten übermäßig oft die Todesstrafe angewandt 
worden ist; 

5. bedauert es, daß die Regierung der Islamischen 
Republik Iran dem Sonderbeauftragten den Besuch des 
Landes nicht gestattet und es verabsäumt hat, auf die vom 
Sonderbeauftragten an sie weitergeleiteten Vorwürfe betref
fend Menschenrechtsverletzungen so rechtzeitig zu antwor
ten, daß ihre Antwort im Zwischenbericht hätte berücksich
tigt werden können; 

6. bedauert es außerdem, daß die Islamische Republik 
Iran den Schlußfolgerungen des Sonderbeauftragten zufolge 
keine geeigneten weiterführenden Maßnahmen in bezug auf 
viele der Empfehlungen in früheren Berichten ergriffen hat; 

7. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
auf, sich verstärkt darum zu bemühen, die von dem Sonder
beauftragten in seinen Feststellungen aufgeworfenen Men
schenrechtsprobleme zu untersuchen und zu beheben, 
insbesondere was die Rechtspflege und die Gewährleistung 
eines ordnungsgemäßen Gerichtsverfahrens anlangt; 

8. fordert die Regierung der Islamischen Republik Iran 
außerdem auf, die internationalen Menschenrechtsinstrumen
te, insbesondere den Internationalen Pakt über bürgerliche 
und politische Rechtei", dessen Vertragspartei die Islamische 
Republik Iran ist, einzuhalten und sicherzustellen, daß aUe 
in ihrem Hoheitsgebiet lebenden und ihrer Hoheitsgewalt 
unterstehenden Personen, namentlich auch religiöse Gruppen, 
in den Genuß der in diesen Instrumenten anerkannten Rechte 
gelangen; 

9. stimmt der Auffassung des Sonderbeauftragten zu, der 
zufolge die Menschenrechtssituation in der Islamischen 
Republik Iran international überwacht werden soUte; 

10. legt der Regierung der Islamischen Republik Iran 
nahe, die Zusammenarbeit mit dem Sonderbeauftragten 
wiederaufzunehmen; 

11. ersucht den Generalsektetär, dem Sonderbeauftragten 
jede benötigte Unterstützung zukommen zu lassen; 

12. beschließt, die Prüfung der Menschenrechtssituation 
in der Islamischen Republik Iran während ihrer achtundvier
zigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" 
fortzusetzen und dabei die zusätzlichen, von der Menschen
rechtskommission und dem Wirtschafts- und Sozialrat 
bereitgesteUten Erkenntnisse zu berücksichtigen. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 

471147. Die MenschenrechtssituatioD im Hoheitsgehiet 
des ehemaligen Jugoslawien 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundsätzen, die in der Charta der 
Vereinten Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Men
schenrechte', den Internationalen Menschenrechtspaktenl6

, 

dem Internationalen Übereinkommen über die Beseitigung 
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aller Formen rassischer Diskriminierung', der Konvention 
über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes"', der 
Konvention gegen Folter und andere grausame, unmensch
liche oder erniedrigende Behandlung oder Strafei" sowie im 
humanitären Völkerrecht einschließlich der Genfer Abkom
men vom 12. August 1949177 und den dazugehörigen Zusatz
protokollen von 1977178 verankert sind, 

zutiefst besorgt über die menschliche Tragödie, die sich im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien abspielt, sowie 
über die fortgesetzten massenhaften und systematischen 
Verletzungen der Menschenrechte im größten Teil dieses 
Gebiets. insbesondere in den Gebieten von Bosnien und 
Herzegowina, die unter serbischer Kontrolle stehen, 

eingedenk der Resolutionen des Sicherheitsrats 771 (1992) 
vom 13. August 1992,780 (1992) vom 6. Oktober 1992 und 
787 (1992) vom 16. November 1992, in denen der Rat unter 
anderem verlangt hat, daß alle Parteien und anderen Beteilig
ten im ehemaligen Jugoslawien sofort alle Verletzungen des 
humanitären Völkerrechts einstellen und unterlassen und 
aufgrund derer der Generalsekretär eine Sachverständigen
kommission eingesetzt hat mit dem Auftrag, Informationen 
über im Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begange
ne Verletzungen des humanitären Rechts zu prüfen und zu 
analysieren, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/242 vom 25. Au
gust 1992, in der sie die Einstellung der Kampfhandlungen 
verlangte, die massenhaften Verletzungen der Menschen
rechte und des humanitären Völkerrechts im Hoheitsgebiet 
des ehemaligen Jugoslawien verurteilte, insbesondere die 
verabscbeuungswürdige Praxis der "ethnischen Säuberung", 
die Anerkennung des gewaltsamen Gebietserwerbs ablehnte 
und die sichere, bedingungslose und ehrenhafte Rückführung 
der Flüchtlinge und Verschleppten in ihre Heimatorte ver
langte, 

eingedenk ihrer Resolution 47/80 vom 16. Dezember 1992, 
in der sie die "ethnische Säuberung" ohne Einschränkung 
verurteilte und erneut ihrer Überzeugung Ausdruck verlieh, 
daß alle, die Handlungen der "ethnischen Säuberung" be
gehen beziehungsweise deren Begehung befehlen oder an
ordnen, persönlich dafür verantwortlich sind und vor Gericht 
gestellt werden sollen, 

im Hinblick darauf, daß die Menschenrechtskommission 
auf ihrer ersten Sondertagung zur Behandlung der Men
schenrechtssituation im ebemaligen Jugoslawien die Resolu
tion 1992/S-1/1 vom 14. August 1992'" verabschiedet hat, 
in der sie alle Verletzungen der Menschenrechte im Hoheits
gebiet des ehemaligen Jugoslawien aufs schärfste verurteilte, 
alle Parteien aufforderte, diese Verletzungen sofort einzu
stellen und alles Erforderliche zu tun, um die uneinge
schränkte Achtung vor den Menschenrechten und Grundfrei
heiten und vor dem humanitären Recht sicherzustellen, und 
ihren Vorsitzenden ersuchte, einen Sonderberichterstatter für 
die Untersuchung der Menschenrechtssituation im Hoheitsge
biet des ehemaligen Jugoslawien zu ernennen, 

mit Genugtuung über die Anstrengungen des Sonder
berichterstatters sowie des Vorsitzenden der Arbeitsgruppe 
flir willkürliche Inhaftierung, des Sonderberichterstatters für 
außergesetzliche, summarische oder willkürliche Hinrichtun
gen, des Sonderberichterstatters für die Frage der Folter und 
des Beauftragten des Generalsekretärs für im eigenen Land 
Vertriebene, die ihn bei einer oder beiden seiner Missionen 
begleitet haben, 

erfreut über den Beschluß der Menschenrechtskommission, 
zur Behandlung der Berichte des Sonderberichterstatters'" 
erneut zu einer Sondertagung zusammenzutreten, 

in Unterstützung der fortgesetzten Anstrengungen, die im 
Rahmen der Internationalen Konferenz über das ehemalige 
Jugoslawien unternommen werden, um eine friedliche 
Lösung der Situation im ehemaligen Jugoslawien zu finden, 
namentlich auch der Vorschläge, welche die Kovorsitzenden 
des Lenkungsausschusses der Konferenz im Hinblick auf 
eine Verfassung flir die Republik Bosnien und Herzegowina 
vorgelegt haben und die darauf abstellen, die Menschen
rechte auf der Basis der grundlegenden Menschenrechts
dokumente zu schützen, 

mit Genugtuung darüber, daß der Menschenrechtsausschuß 
die Sonderberichte der Regierungen der Bundesrepublik 
Jugoslawien (Serbien und Montenegro), Kroatiens sowie 
Bosnien und Herzegowinas über die Menschenrechtssituation 
in den entsprechenden Teilen des Hoheitsgebiets des ehema
ligen Jugoslawien, was ihre Verpflichtungen aus dem Inter
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte'" be
trifft, behandelt hat, 

mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den Stellungnahmen, 
die der MenschenrechtsausschuB im Anschluß an die 
Behandlung dieser Sonderberichte auf seiner Sitzung am 
6. November 1992 verabschiedet hat, 

mit Genugtuung über die Bemühungen der Konferenz über 
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa um die Verhinde
rung weiterer Menschenrechtsverletzungen sowie über die 
von der Konferenz in das Hoheitsgebiet des ehemaligen 
Jugoslawien entsandten Missionen, so auch über die Missio
nen, die über längere Zeit in das Kosovo, die Wojwodina 
und den Sandschak entsandt wurden, wo die Menschen
rechtssituation auch weiterhin zu großer Besorgnis Anlaß 
gibt, 

ernsthaft besorgt über die Menschenrechtssituation im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien und insbesondere 
über die anhaltende, widerwärtige Praxis der "ethnischen 
Säuberung", die die unmittelbare Ursache der weitaus 
meisten dort verübten Menschenrechtsverletzungen ist und 
deren Hauptopfer die muslimische Bevölkerung ist, die 
praktisch von der Vernichtung bedroht ist, 

höchst beunruhigt darüber, daß es sich bei dem Konflikt 
in Bosnien und Herzegowina zwar nicht um einen religiösen 
Konflikt handelt, daß er aber dennoch von der systemati
schen Zerstörung und Entweihung von Moscheen, Kirchen 
und anderen Kultstätten sowie sonstiger Stätten des kulturel
len Erbes geprägt ist, insbesondere in Gebieten, die unter 
serhischer Kontrolle stehen oder gestanden haben, 

I. spricht dem Sonderberichterstatter ihre Anerkennung 
aus zu seinen Berichten über die Menschenrechtssituation im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien'''; 

2. verleiht ihrer ernsthaften Besorgnis Ausdruck über die 
detaillierten Berichte des Sonderberichterstatters über Ver
letzungen der Menschenrechte und des humanitären Rechts 
in Bosnien und Herzegowina, Kroatien und der Bundesrepu
blik Jugoslawien (Serbien und Montenegro) und über seine 
Feststellung, daß der größte Teil des Hoheitsgebiets des 
ehemaligen Jugoslawien, insbesondere Bosnien und Herze
gowina, Schauplatz massenhafter und systematischer Verlet
zungen der Menschenrechte und schwerwiegender Verlet
zungen des humanitären Rechts ist; 
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3. verurteilt aufs; schärfste die verabscheuungswürdige 
Praxis der "ethnische Säuberung" und ist sich bewußt, daß 
die serbische Führun in den unter ihrer Kontrolle stehenden 
Gebieten in Bosnien und Herzegowina, die Jugoslawische 
Volksannee und die Iitische Führung der Republik Serbien 
die Hauptverantwo ng für diese verwerfliche Praxis tragen, 
die ein flagranter Ve toß gegen die fundamentalsten Men-
schenrechtsgrundsä ist; 

4. em die einzelnen vom Sonderbericht-
erstatter aufgeführte Verstöße, die weitgehend durch die 
"ethnische Säuberun "bedingt sind und zu denen Tötungen, 
Folterungen, Mißhan ungen, Vergewaltigungen, Verschwin
denlassen, die Zers!"" ng von Häusern und andere Gewalt
handlungen oder Ge a1tdrohungen gehören, durch die Ein
zelpersonen zum Y; riassen ihrer Heimstätten gezwungen 
werden sollen, ebens wie Berichte über Menschenrechtsver-
letzungen im Zus enhang mit Internierungen; 

5. r den unterschiedslosen Beschuß von 
ieten, die systematische Terrorisierung 

ichtkombattanten, die Zerstörung von 
lebenswichtigen Y, orgungseinrichtungen, die Belagerung 
von Städten und de Einsatz von Militärgewalt gegen die 
Zivilbevölkerung un Nothilfeoperationen durch alle Seiten, 
wobei sie anerkenn daß die serbischen Streitkräfte die 
Hauptverantwortung dafür tragen; 

6. verlangt, daß alle Beteiligten im ehemaligen Jugo
slawien, und insbeso dere diejenigen, die die größte Verant
wortung tragen, dies Verletzungen sofurt einstelIen, geeig
nete Schritte zur E reifung und Bestrafung der Personen 
unternehmen, die s h der Begehung oder Genehmigung 
solcher Verstöße, ei schließlich derjenigen im Zusammen
hang mit Internieru en, schuldig gemacht haben, und daß 
sie alles Erforderlic e tun, um die Wahrnehmung der Men
schenrechte und ndfreiheiten in Übereinstimmung mit 
ihren Verpflichtun n aus den Genfer Abkommen vom 
12. August 1949, de dazugehörigen Zusatzprotokollen von 
1977, den Internatio en Menschenrechtspakten und anderen 
internationalen Men henrechtsinstrumenten sicherzustellen; 

7. erklärt emeu, daß alle, die Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und andere schwere Verstöße gegen das 
humanitäre Völke ht begehen oder genehmigen, dafür 
persönlich verantw ich sind und daß die internationale 
Gemeinschaft alles n wird, um sie vor Gericht zu stellen, 
und fordert alle P ien auf, der Sachverständigenkommis
sion im Einklang mi Resolution 780 (1992) des Sicherheits
rats alle sachdienli hen Informationen zur Verfügung zu 
stellen; 

8. verleiht ihrer iefen Besorgnis Ausdruck über die Zabl 
der verschwundene und vermißten Personen im ehemaligen 
Jugoslawien und fo ert alle Parteien auf, alles zu tun, um 
den Verbleib dieser ermißten zu klären; 

9. verlangt, daß die Praxis der "ethnischen Säuberung" 
sofort beendet wird nd daß insbesondere die Regierung der 
BundesrepublikJug slawien (Serbien und Montenegro) ihren 
Einfluß bei den s bsternannten serbischen Behörden in 
Bosnien und Herze owina und in Kroatien geltend macht, 
um der Praxis der' thnischen Säuberung" sofort ein Ende 
zu setzen und ihre uswirkungen rückgängig zu machen; 

10. erklärt emeu daß die Staaten für Menschenrechtsver
letzungen, die in i m Auftrag handelnde Personen im Ho-

heitsgebiet eines anderen Staates begehen, zur Verantwor
tung zu ziehen sind; 

11. verleiht ihrer rückhaltlosen Unterstützung Ausdruck 
für die Opfer dieser Verletzungen, bekräftigt das Recht aller 
Personen, in Sicherheit und Würde an ihre Heimstätten 
zurückzukehren, erachtet alle unter Nötigung zustande 
gekommenen Rechtshandlungen betreffend das Eigentum an 
Vermögenswerten und andere damit zusammenhängende 
Fragen für null und nichtig und erkennt an, daß die Opfer 
der "ethnischen Säuberung" das Recht auf Wiedergutma
chung für ihre Verluste haben; 

12. verurteilt insbesondere die im Zusammenhang mit 
Internierungen verübten Verstöße gegen die Menschenrechte 
und das humanitäre Recht, insbesondere auch Tötungen, 
Folterungen und die systematische Praxis der Vergewalti
gung, und fordert alle Parteien im ehemaligen Jugoslawien 
auf, alle Internierungszentren, die nicht im Einklang mit den 
Genfer Abkommen stehen, sofort zu schließen und alle 
willkürlich oder widerrechtlich Internierten sofort freizulas
sen; 

13. verlangt, daß dem Internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz, dem Sonderberichterstatter, den Missionen der Kon
ferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und 
anderen zuständigen internationalen humanitären Organisatio
nen sofortiger, ungehinderter und ständiger Zugang zu allen 
Lagern, Gefangnissen und sonstigen Haftorten im Hoheitsge
biet des ehemaligen Jugoslawien gewährt wird; 

14. verleiht ihrer ernsthaften Besorgnis Ausdruck über den 
Bericht des Sonderberichterstatters über die gefährliche 
Situation im Kosovo, im Sandschak und in der Wojwodina, 
bittet alle dortigen Parteien nachdrücklich, unter der Ägide 
der Internationalen Konferenz über das ehemalige Jugo
slawien einen konstruktiven Dialog aufzunehmen, mit 
größter Zurückhaltung vorzugehen und Streitigkeiten unter 
voller Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
beizulegen, und fordert die serbischen Behörden auf, von der 
Anwendung von Gewalt Abstand zu nehmen, die Praxis der 
"ethnischen Säuberung" sofort einzustellen und die Rechte 
von Personen, die ethnischen Gruppen oder Minderheiten 
angehören, in vollem Umfang zu achten, um die Ausweitung 
des Konflikts auf andere Teile des ehemaligen Jugoslawien 
zu verhindern; 

15. fordert die Parteien auf, allen im Rahmen der Inter
nationalen Konferenz über das ehemalige Jugoslawien 
eingegangenen Verpflichtungen sofort nachzukommen und 
zusammenzuarbeiten, um den Erfolg der Konferenz sicherzu
stellen, und begrüßt in diesem Zusammenhang, daß die 
Regierung Bosnien und Herzegowinas die Verfassungsvor
schläge der Kovorsitzenden des Lenkungsausschusses der 
Konferenz als Verhandlungsgrundlage angenommen hat"'; 

16. befürwortet die von der Menschenrechtskommission 
auf ihrer zweiten Sondertagung verabschiedete Resolu
tion"', die sich mit den Berichten des Sonderbericht
erstatters befaßt, und insbesondere ihren Aufruf an alle 
Staaten, zu prüfen, inwieweit die in Bosnien und Herzegowi
na und in Kroatien begangenen Handlungen Völkermord im 
Sinne der Konvention über die Verhütung und Bestrafung 
des Völkermordes'ss darstellen; 

17. richtet die Aufforderung an alle Organe der Vereinten 
Nationen, namentlich auch die Schutztruppe der Vereinten 
Nationen und die Sonderorganisationen, und bittet die Regie-
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rungen sowie die über Informationen verfügenden zwischen
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen, mit dem 
Sonderberichterstatter in vollem Umfang zusammenzuarbei
ten und ihm insbesondere laufend alle in ihrem Besitz be
findlichen sachdienlichen und genauen Informationen über 
die Menschenrechtssituation im ehemaligen Jugoslawien zur 
Verfügung zu stellen; 

18. bittet nachdrücklich alle Staaten, Organe der Ver
einten Nationen, namentlich auch die Sonderorganisationen, 
den Sonderberichterstatter und gegebenenfalls die inter
nationalen humanitliren Organisationen, der Sachverständi
genkommission nach Resolution 780 (1992) des Sicherheits
rats in ihrem Besitz befindliche oder ihnen vorgelegte 
nachgewiesene Infonnationen im Zusammenhang mit den im 
Hoheitsgebiet des ehemaligen Jugoslawien begangenen 
Verstößen gegen das humanitlire Recht, einschließlich 
schwerer Verletzungen der Genfer Abkommen, zur Verfü
gung zu stellen; 

19. bittet nachdrücklich alle Staaten und zuständigen 
Organisationen, die Umsetzung der Empfehlungen des 
Sonderberichterstatters in Erwägung zu ziehen, und ins
besondere 

a) begrüßt den Aufruf des Sonderberichterstatters, 
humanitlire Hilfskorridore zu schaffen. um Zehntausende von 
Menschen in den belagerten Städten vor dem drohenden Tod 
zu bewahren; 

b) begrüßt es, daß der Sicherheitsrat in seiner Resolution 
787 (1992) den Generalsekretär gebeten hat, im Benehmen 
mit dem Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Natio
nen für Flüchtlinge und anderen zuständigen Organisationen 
die Möglichkeit der Förderung von Sicherheitszonen, die 
Voraussetzungen dafür sowie die Empfehlung des Sonderbe
richterstatters zu prüfen, solche Sicherheitszonen zum Schutz 
der Vertriebenen zu schaffen, ohne dabei aus den Augen zu 
verlieren, daß die internationale Gemeinschaft die durch die 
"etlmische Säuberung" verursachten demographischen Verän
derungen nicht dulden darf; 

c) lenkt die Aufmerksamkeit der Sachverständigen
kommission nach Resolution 780 (1992) des Sicherbeitsrats 
auf die Notwendigkeit einer sofortigen, dringlichen Unter
suchung des Massengrabs in der Nähe von Vukovar sowie 
anderer Massengräber und Orte, an denen Massentötungen 
stattgefunden haben sollen, durch qualifizierte Sachver
ständige und ersucht den Generalsekretär, im Rahmen des 
GesamthaushaIts der Vereinten Nationen alle erforderlichen 
Ressourcen für dieses Vorhaben sowie für die sonstige 
Arbeit der Kommission zur Verfügung zu stellen; 

20. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
tun, um die vollständige und wirksame Koordinierung 
zwischen allen Organen der Vereinten Nationen im Hinblick 
auf die Durchführung dieser Resolution sicherzustellen, und 
fordert alle diese mit der Situation im Hoheitsgebiet des 
ehemaligen Jugoslawien befaßten Organe auf, sich eng mit 
dem Sonderberichterstatter und der Sachverständigenkom
mission abzustimmen; 

21. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Sonderbe
richterstatter im Rahmen des Gesamthaushalts der Vereinten 
Nationen aUe für die Durchführung seines Mandats erforder
lichen Ressourcen zur Verfügung zu stellen und ihm insbe
sondere eine ausreichende Zahl von in den Hoheitsgebieten 
des ehemaligen Jugoslawien stationierten Mitarbeitern bei
zugeben, um die wirksame laufende Überwachung der dorti
gen Menschenrechtssituation und die Koordinierung mit 
anderen beteiligten Organen der Vereinten Nationen, 
namentlich auch der Schutztruppe der Vereinten Nationen, 
sicherzustellen; 

22. ersucht den Generalsekretär ferner, dem Sonderbe
richterstatter auch sonst jede benötigte Unterstützung zu 
gewähren, damit er sein Mandat erfüllen kann; 

23. beschließt, die Untersuchung der Menschenrechts
situation im ehemaligen Jugoslawien während ihrer achtund
vierzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen " 
fortzusetzen. 

92. Plenarsitzung 
18. Dezember 1992 
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47fl7 Die Fragen der Amerikanischen Jungfeminseln, Amerikanisch-Samoas. Anguillas, 
Bermudas, der Britischen Jungfeminseln, der Caymaninseln, Guams, Montsenats, 
Tokelaus und der Turks- und Caicosinseln (A/47/648) 

ResolutionA ............ . 

Resolution B .............. . 

47/14. Informationen aus den Gebieten obne Selbst
regierung, übermittelt gemäß Artikel 73 .) der 
Charta der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Prüfung des Kapitels im Bericht des Sonderaus
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker über die gemäß Artikel 73 e) der Charta der 
Vereinten Nationen übennittelten Infonnationen aus den 
Gebieten ohne Selbstregierung' und nach Prüfung der vom 
Sonderausschuß hinsichtlich dieser Infonnationen ergriffenen 
Maßnahmen, 

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs zu 
dieser Frage', 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom 
16. Dezember 1963, worin sie den Sonderausschuß ersucht 
hat, die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73 e) der Charta 
übermittelten Infonnationen zu untersuchen und bei der 
Prüfung des Standes der Verwirklichung der in Resolution 
1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. Dezember 
1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker in jeder Weise 
zu berücksichtigen, 

281 

18 

18 

25. November 1992 

25. November 1992 

288 

290 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 46/63 vom 
11. Dezember 1991, worin sie den Sonderausschuß ersucht 
hat, die ihm mit Resolution 1970 (XVill) übertragenen 
Aufgaben weiter wahrzunehmen, 

betonend, wie wichtig es ist, daß die Verwaltungsmächte 
- insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu 
erstellenden Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete -
rechtzeitig ausreichende Informationen gemäß Artikel 73 e) 
der Charta übennitteln, 

I. billigt das Kapitel im Bericht des Sonderausschusses 
für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker, das sich auf die gemäß Artikel 73 e) der Charta der 
Vereinten Nationen übermittelten Infonnationen aus den 
Gebieten ohne Selbstregierung bezieht'; 

2. erklärt erneut, daß die jeweilige Verwaltungsmacht 
fortfahren soll, gemäß Artikel 73 e) der Charta Infonnatio
nen über das betreffende Gebiet zu übermitteln, solange kein 
Beschluß der Generalversammlung selbst vorliegt, wonach 
ein Gebiet ohne Selbstregierung die volle Selbstregierung 
nach Kapitel XI der Charta erlangt hat; 

3. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, dem 
Generalsekretär jetzt und auch künftig spätestens sechs 
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Monate nach Ablauf lies Verwaltungsjahres in den jeweiligen 
Gebieten die in . el 73 e) der Charta vorgeschriebenen 
Informationen sowi möglichst ausführliche Informationen 
über politische und onstitutionelle Entwicklungen in diesen 
Gebieten zu übenni In; 

4. ersucht den eneralsek:retär. im Zusammenhang mit 
der Erstellung der eitspapiere über die jeweiligen Gebiete 
auch weiterhin da r Sorge zu tragen, daß ausreichende 
Informationen aus aI en verfügbaren veröffentlichten Quellen 
herangezogen werd n; 

5. ersucht den nderausschuß, die ihm mit Resolution 
1970 (xvm) der neralversammlung übertragenen Auf-
gaben nach den üb 'ichen Verfahren weiter wahrzunehmen 
und der Versammlu g auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
darüber Bericht zu rstarten. 

61. Plenarsitzung 
16. November 1992 

47/15. Aktivitäte ausländischer wirtschaftlicher und 
sonstiger teressen, welche die Verwirklichung 
der Erklä ng über die Gewährung der Un
abhängig it an koloniale Länder und Völker In 
unter Ko onialherrschaft stebenden Gebieten 
und die emühnngen um die Beseitigung von 
Kolonlalis us, Apartheid und rassischer Dis-
kriminie ng im südlichen Mrika behindern 

nach Behandlun des Punktes "Aktivitäten ausländischer 
wirtschaftlicher un sonstiger Interessen, welche die Ver
wirklichung der klärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an k loniale Länder und Völker in unter 
Kolonialherrschaft tebenden Gebieten und die Bemühungen 
um die Beseitigu g von Kolonialismus, Apartheid und 
rassischer Diskrimi ierung im südlichen Afrika behindern", 

nach Prüfung de diesbezüglichen Kapitels im Bericht des 
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der 
Erklärung über d' Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder u d Völker', 

unter Hinweis uf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 196 mit der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkei an koloniale Länder und Völker sowie 
auf alle ihre and ren Resolutionen zu diesem Thema, 
insbesondere auch ie Resolution 461181 vom 19. Dezember 
1991, mit der der ktionsplan für die Internationale Dekade 
zur Beseitigung de Kolonialismus' befürwortet wurde, 

in Bekräftigung er nach der Charta der Vereinten Natio
nen bestehenden ~ . erlichen Verpflichtung der Verwaltungs
mächte, den poli' schen, wirtschaftlichen, sozialen und 
bildungsmäßigen ortschritt der Einwohner der unter ihrer 
Verwaltung stehen en Gebiete zu fördern sowie die mensch
lichen und natür' ehen Ressourcen dieser Gebiete vor 
Mißbrauch zu sch' tzen, 

. sowie erneut e klärend, daß alle wirtschaftlichen und 
sonstigen Aktivitä n, die der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährun der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker im W ge stehen und die Bemühungen um die 
Beseitigung von olonialismus, Apartheid und rassischer 
Diskriminierung i Südafrika und in Kolonialgebieten be-

hindern, eine unmittelbare Verletzung der Rechte der 
Einwohner sowie der Grundsätze der Charta und aller 
einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen dar
stellen, 

ernsthaft besorgt über die Aktivitäten derjenigen aus
ländischen Interessen wirtschaftlicher, finanzieller und 
sonstiger Art, die die natürlichen Ressourcen, die das Erbe 
der autochthonen Bevölkerung der Kolonialgebiete und der 
Gebiete ohne Selbstregierung in der Karibik, im Pazifik und 
in anderen Regionen sind, sowie deren menschliche Ressour
cen entgegen den Interessen dieser Bevölkerung auch 
weiterhin ausbeuten und sie damit ihrer Verfügungsgewalt 
über die Ressourcen ihrer Gebiete berauben und die Erfül
lung des legitimen Strebens dieser Völker nach Selbstbestim
mung und Unabhängigkeit behindern, 

eingedenk der einschlägigen Bestimmungen der Schluß
dokumente aufeinanderfolgender Konferenzen der Staats
und Regierungschefs der nichtgebundenen Länder und der 
von der Versammlung der Staats- und Regierungschefs der 
Organisation der afrikanischen Einheit verabschiedeten Reso
lutionen, 

ernsthaft besorgt darüber, daß bestimmte Länder, trans
nationale Unternehmen und internationale Finanzinstitutionen 
auch weiterhin Wirtschaftsbeziehungen zu Südafrika un
terhalten, 

in Anerkennung der grundlegenden und entscheidenden 
Rolle, welche die Verhängung internationaler Sanktionen 
insofern gespielt hat, als dadurch der notwendige Druck auf 
das südafrikanische Regime ausgeübt wurde, wichtige 
Maßnalunen zur restlosen Beseitigung der Apartheid zu 
ergreifen, 

1. billigt das diesbezügliche Kapitel im Bericht des 
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker'; 

2. bekräftigt das unveräußerliche Recht der Völker der 
Kolonialgebiete und der Gebiete ohne Selbstregierung auf 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit und auf die Nutzung 
der natürlichen Ressourcen ihrer Gebiete sowie ihr Recht, 
über diese Ressourcen zu ihrem eigenen Besten zu verfügen; 

3. erklärt erneut, daß jede Verwaltungs- oder Besat
zungsmacht, welche die Kolonialvölker an der Ausübung 
ihrer legitimen Rechte an ihren natürlichen Ressourcen 
hindert oder die Rechte und Interessen dieser Völker 
ausländischen Wirtschafts- und Finanzinteressen unterordnet, 
ihre mit der Charta der Vereinten Nationen eingegangenen 
feierlichen Verpflichtungen verletzt; 

4. bekräftigt ihre Besorgnis über die Akrivitäten derjeni
gen ausländischen Interessen wirtschaftlicher, finanzieller 
und sonstiger Art, die die natürlichen Ressourcen, die das 
Erbe der autochthonen Bevölkerung der Kolonialgebiete und 
der Gebiete ohne Selbstregierung in der Karibik, im Pazifik 
und in anderen Regionen sind, sowie deren menschliche 
Ressourcen entgegen den Interessen dieser Bevölkerung auch 
weiterhin ausbeuten und sie damit ihrer Verfügungsgewalt 
über die Ressourcen ihrer Gebiete berauben und die Erfül
lung des legitimen Strebens dieser Völker nach Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit behindern; 
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5. verurteilt die Aktivitäten derjenigen ausländischen 
wirtschaftlichen und sonstigen Interessen in den Kolonialge
bieten, welche die Verwirklichung der in der Resolu
tion 1514 (XV) der Generalversammlung enthaltenen Erklä
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker sowie die Anstrengungen zur Beseitigung 
von Kolonialismus, Apartheid und rassischer Diskriminie
rung behindern; 

6. verurteilt nachdrücklich die Kollaboration mit dem 
südafrikanischen Regime seitens bestimmter Länder und 
transnationaler Unternehmen, die in Südafrika nach wie vor 
neue Investitionen vornehmen und das rassistische Regime 
mit Rüstungsgütern, Kerntechnologie und allen sonstigen 
Materialien beliefern, die geeignet sind, das Regime zu 
stützen und so die Bedrohung des Friedens in der Region zu 
verschärfen; 

7. fordert alle Staaten auf, die bestehenden Maßnahmen 
gegen das Apartheidregime beizubehalten, wie sie in der 
Erklärung über Apartheid und deren zerstörerische Folgen im 
südlichen Afrika in der Anlage zu der Resolution S-I6/1 der 
Generalversammlung vom 14. Dezember 1989 im einzelnen 
ausgeführt sind; 

8. fordert alle Regierungen abermals auf, soweit nicht 
bereits geschehen, im Einklang mit den einschlägigen 
Bestimmungen der Resolution 2621 (XXV) der General
versammlung vom 12. Oktober 1970 gesetzliche, administra
tive und andere Maßnahmen bezüglich ihrer Staatsangehöri
gen und der ihrer Rechtsprechung unterstehenden juristischen 
Personen zu ergreifen, die in Kolonialgebieten Unternehmen 
besitzen und betreiben, die den Interessen der Einwohner 
dieser Gebiete abträglich sind, damit der Tätigkeit solcher 
Unternehmen ein Ende gesetzt wird und Neuinvestitionen 
verhindert werden, die den Interessen der Einwohner dieser 
Gehiete zuwiderlaufen; 

9. fordert die erdölproduzierenden und erdölexportieren
den Länder auf, soweit nicht bereits geschehen, effektive 
Maßnahmen gegen die betreffenden Ölgesellschaften zu 
ergreifen, um die Versorgung des rassistischen Regimes von 
Südafrika mit Rohöl und Erdölprodukten zu beenden; 

10. erklärt abermals, daß die in Verletzung der ein
schlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen erfolgende 
Ausbeutung und Plünderung der Meeres- und sonstigen 
natürlichen Ressourcen der Kolonialgebiete und Gebiete 
ohne Selbstregierung durch ausländische Wirtschaftsinter
essen eine ernste Bedrohung der Unversehrtheit und des 
Wohlstands dieser Gebiete darstellen; 

11. bittet alle Regierungen und Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen, alles zu tun, um sicherzu
stellen, daß die ständige Souveränität der Völker der Koloni
algebiete und der Gebiete ohne Selbstregierung über ihre 
natürlichen Ressourcen voll respektiert und geschützt wird; 

12. bittet die betreffenden Verwaltungsmächte nachdrück
lich, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um das unver
äußerliche Recht der Völker der Kolonialgebiete und der 
Gebiete ohne Selbstregierung auf ihre natürlichen Ressour
cen sowie ihr Recht auf Ausübung und Beibehaltung der 
Verfügungsgewalt über die künftige Erschließung dieser 
Ressourcen zu sichern und zu garantieren. und ersucht die 
Verwaltungsmächte, alle erforderlichen Maßnahmen zum 

Schutz der Eigentumsrechte der Völker dieser Gebiete zu 
ergreifen; 

13. fordert die betreffenden Verwaltungsmächte auf 
sicherzustellen, daß in den unter ihrer Verwaltung stehenden 
Gebieten keine diskriminierenden und ungerechten Lohnsy
steme oder Arbeitsbedingungen bestehen, und in jedem 
Gebiet für alle Einwohner ohne jede Diskriminierung ein 
einheitliches Lohnsystem anzuwenden; 

14. ersucht den Generalsekretär, die Weltöffentlichkeit mit 
allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln auch weiterhin 
über diejenigen Aktivitäten ausländiscber wirtschaftlicher 
und sonstiger Interessen zu informieren, welche die Ver
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker behindern; 

15. appelliert an die Massenmedien, die Gewerkschaften 
und die nichtstaatlichen Organisationen sowie an Einzel
personen, ihre Bemühungen um die vollinhaltliche Ver
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker und im Kampf 
gegen die Apartheid und um die Mobilisierung der Welt
öffentlichkeit gegen die von dem südafrikanischen Apart
heidregime verfolgte Politik fortzusetzen und sich der 
Lockerung der bestehenden Maßnahmen gegen das Regime 
entgegenzustellen, um den Verfassungsänderungsprozeß zu 
beschleunigen, mit dem Ziel, ein geeintes, demokratisches 
und nichtrassisches Südafrika zu schaffen; 

16. beschließt, die Lage in den Kolonialgebieten und den 
Gebieten ohne Selbstregierung auch weiterhin genau zu 
verfolgen, um sicherzustellen, daß die gesamte Wirtschafts
tätigkeit in diesen Gebieten auf die Stärkung und Diver
sifizierung ihrer Volkswirtschaften im Interesse der auto
chthonen Völker und auf die Förderung der wirtschaftlichen 
und finanziellen Existenzfahigkeit dieser Gebiete angelegt 
ist, mit dem Ziel, die Ausübung des Rechts auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit durch die Völker dieser 
Gebiete zu erleichtern und zu beschleunigen; 

17. ersucht den Sonderausschuß für den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, diese Frage 
auch weiterhin zu prüfen und der Generalversammlung auf 
ihrer achtundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

61. Plenarsitzung 
16. November 1992 

47/16. Verwirklichung der Erklärung üher die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker durch die Sonderorganisationen und 
die den Vereinten Nationen angeschlossenen 
internationalen Institutionen 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Punktes "Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker durch die Sonderorganisationen 
und die den Vereinten Nationen angeschlossenen inter
nationalen Institutionen", 

nach Behandlung der zu dieser Frage unterbreiteten 
Berichte des Generalsekretärs' und des Vorsitzenden des 
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Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der 
Erklärung über di~ Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder u~d Völker', 

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Verwirkli
chung der Erklärun über die Gewährung der Unabhängig
keit an koloniale . der und Völker', 

unter Hinweis au ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De
zember 1960 mit er Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit koloniale Länder und Völker und 
Resolution 1541 ( vom 15. Dezember 1960 sowie auf 
alle ihre anderen esolutionen zu diesem Thema, darunter 
insbesondere die R solution 46/181 vom 19. Dezember 1991, 
mit der sie den tionsplan für die Internationale Dekade 
zur Beseitigung de Kolonialismus billigte', 

sowie unter Hi weis auf ihre Resolution S-I6/1 vom 
14. Dezember 19 9, deren Anlage die Erklärung über 
Apartheid und deren zerstörerische Folgen im südlichen 
Afrika enthält, i 

eingedenk der ei schlägigen Bestimmungen in den Schluß
dokumenten der ufeinanderfolgenden Konferenzen der 
Staats- und Regi ngschefs der nichtgebundenen Länder 
sowie der von der ersammlung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisa . on der afrikanischen Einheit verabschie
deten Resolutione , 

zutiefst besorgt darüber, daß die Ziele der Charta der 
Vereinten N atione und der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigke t an koloniale Länder und Völker noch 
nicht vollständig eicht worden sind, 

in der Erkenntni , daß Frieden und Stabilität im südlichen 
Afrika auf Dauer ur dann erreicht werden können, wenn 
das Apartheidsys m in SUdafrika restlos beseitigt und 
Südafrika in ein g intes demokratisches und nichtrassisches 
Land umgewand t worden ist, und daher von neuem 
erklärend, daß je alle erforderlichen Maßnahmen getroffen 
werden sollten, u dem Apartheidsystem im Interesse aller 
Völker des südlic en Afrika, des afrikanischen Kontinents 
und der Welt insg samt schnell ein Ende zu setzen, 

in Anbetracht essen, daß die große Mehrheit der ver
bleibenden Kolon' gebiete kleine Inselgebiete sind, 

unter Hinweis a f ihre Resolution 431189 vom 20. Dezem
ber 1988 betreffe d besondere Maßnahmen zugunsten der 
Inselstaaten unter en Entwicklungsländern, 

eingedenk der chlußfolgerungen und Empfehlungen der 
vom 25. bis 29. uni 1990 in New York abgehaltenen 
Tagung von Reg erungssachverständigen der Inselstaaten 
unter den Entwic ungsländern sowie von Geberländern und 
-organisationen9

• 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Karibischen Auss husses für Entwicklung und Zusammen
arbeit betreffend den Zugang von Kolonialgebieten zu 
Programmen des ystems der Vereinten Nationen, 

Kenntnis nehm nd von der Unterstützung, die den Koloni
algebieten bisher on bestimmten Sonderorganisationen und 
anderen Organisa . ODen des Systems der Vereinten Nationen, 
insbesondere de Entwicklungsprogramm der Vereinten 

Nationen, gewährt worden ist, und die Auffassung ver
tretend, daß diese Unterstützung entsprechend dem dringen
den Bedarf der Völker dieser Gebiete an externer Hilfe 
weiter ausgebaut werden sollte, 

betonend, daß es wichtig ist, zusätzliche Mittel zur 
Finanzierung umfangreicherer Hilfsprogramme für die 
Völker dieser Gebiete zu beschaffen, und daß in diesem Zu
sammenhang die Unterstützung aller großen Finanzierungs
institutionen im System der Vereinten Nationen gewonnen 
werden muß, 

mit großer Besorgnis feststellend, daß die Auswirkungen 
der von Südafrika begangenen Aggressions- und Destabili
sierungshandlungen gegen unabhängige afrikanische Nach
barstaaten weiter anhalten, 

erneut erklärend, daß es Aufgabe der Sonderorganisatio
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen ist, innerhalb ihres jeweiligen Zuständigkeits
bereichs alles Erforderliche zu tun, um die vollständige 
Durchführung der Resolution 1514 (XV) der Generalver
sammlung und anderer einschlägiger Resolutionen der 
Vereinten Nationen ohne weitere Verzögerungen sicherzu
stellen, insbesondere derjenigen Resolutionen, die sich auf 
die Gewährung von Unterstützung an die Völker der Koloni
algebiete beziehen, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an die Organisation der 
afrikanischen Einheit, das Südpazifik-Forum und die Karibi
sche Gemeinschaft sowie andere Regionalorganisationen für 
die fortgesetzte Unterstützung und Hilfe, die sie den Sonder
organisationen und anderen Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen in diesem Zusammenhang gewährt 
haben, 

besorgt darüber, daß nicht alle Mitgliedstaaten die Maß
nahmen befolgt haben, die in dem in der Erklärung über 
Apartheid und deren zerstörerische Folgen im südlichen 
Afrika enthaltenen Aktionsprogramm vorgesehen sind und 
daß sie demnach ihre Beziehungen zu Südafrika auf ver
schiedenen Gebieten aufrechterhalten oder wiederhergestellt 
hahen, 

in Anbetracht der Wichtigkeit der Tätigkeit nichtstaatlicher 
Organisationen, die darauf abzielt, der Hilfe ein Ende zu 
setzen, die Südafrika von einigen Sonderorganisationen nach 
wie vor gewährt wird) 

ihrer Überzeugung Ausdruck verleihend, daß engere 
Kontakte und Konsultationen zwischen den Sonderorganisa
tionen und anderen Organisationen des Systems der Ver
einten Nationen und mit den Regionalorganisationen die 
effektive Ausarbeitung von Hilfsprogrammen für die 
betroffenen Völker erleichtern würden, 

eingedenk dessen, daß es unbedingt notwendig ist, die auf 
die Durchführung der verschiedenen Beschlüsse der Ver
einten Nationen zur Entkolonialisierung gerichtete Tätigkeit 
der Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen laufend zu verfolgen, 

in Anbetracht der äußerst instabilen Volkswirtschaften der 
kleinen Inselgebiete und ihrer Anfälligkeit für N aturkatastro
phen wie Hurrikane und Zyklone sowie unter Hinweis auf 
die einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung, 
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unter Hinweis auf ihre Resolution 46nO vom 11. Dezem
ber 1991 über die Zusammenarbeit und Koordination der 
Sonderorganisationen und der den Vereinten Nationen 
angeschlossenen internationalen Institutionen bei der Hilfe 
für die Gebiete ohne Selbstregierung, 

1. billigt das diese Frage betreffende Kapitel im Bericht 
des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker'; 

2. nimmt Kenntnis vom Bericht des Vorsitzenden des 
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker über seine Konsultationen mit 
dem Amtierenden Präsidenten des Wirtschafts- und Sozial
rats' und macht sich die sich daraus ergebenden Feststellun
gen und Anregungen lO zu eigen; 

3. empfiehlt, daß aUe Staaten ihre Bemühungen in den 
Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen verstärken, um die voll
ständige und wirksame Durchführung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker und anderer einschlägiger Resolutionen der Vereinten 
Nationen sicherzustellen; 

4. erklilrt erneut, daß die Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen und Institutionen des Systems der 
Vereinten Nationen sich bei ihrem Bemühen, zur voll
ständigen. ohne weitere Verzögerungen erfolgenden Ver
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker und aUer 
anderen einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung 
beizutragen, auch weiterltin von den Resolutionen der 
Vereinten Nationen zu dieser Frage leiten lassen sollen; 

5. erklärt außerdem erneut, daß die Anerkennung der 
Rechtrnäßigkeit des Strebens der Kolonialvölker nach 
Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung und Un
abhängigkeit seitens der Generalversammlung, des Sicher
heitsrats und anderer Organe der Vereinten Nationen 
folgerichtig bedingt, daß die Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
diesen Völkern und ihren nationalen Befreiungsbewegungen 
jede benötigte ideeUe und materieUe Hilfe gewähren; 

6. dankt denjenigen Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, die 
hinsichtlich der Durchführung der Resolution 1514 (XV) der 
Generalversammlung und anderer einschlägiger Resolutionen 
der Vereinten Nationen auch weiterhin mit den Vereinten 
Nationen und den regionalen und subregionalen Organisatio
nen zusammenarbeiten. und bittet alle Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen nachdrücklich, die voUständige und zügige Durch
führung der einschlägigen Bestimmungen dieser Resolu
tionen zu beschleunigen; 

7. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen sowie inter
nationale und regionale Organisationen, die Bedingungen in 
jedem Gebiet genau zu prüfen, damit geeignete Maßnahmen 
zur Beschleunigung des wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritts dieser Gebiete getroffen werden können; 

8. ersucht aUe Sonderorganisationen und anderen Orga
nisationen des Systems der Vereinten Nationen, ihre Unter
stützungsmaßnahmen zu verstärken und angemessene Hilfs
programme für die Völker der Kolonialgebiete zu erarbeiten 
und dabei zu berücksichtigen, daß durch eine solche Hilfe 
nicht nur die unmittelbaren Bedürfnisse gedeckt, sondern 
auch Voraussetzungen für die Entwicklung geschaffen 
werden sollten, nachdem diese Völker ihr Recht auf Selbst
bestimmung und Unabhängigkeit wahrgenommen haben; 

9. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen außerdem, den 
kleinen Inselgebieten in einem interinstitutionellen Rahmen 
die benötigte Hilfe zur Linderung der nachteiligen Bedingun
gen zu gewähren, die sich aus dem Zusammenspiel von 
Faktoren ergeben, die im wesentlichen mit ihrer Größe und 
geograpItischen Lage zusammenhängen; 

10. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationenferner, bei der 
Erarbeitung ihrer Hilfsprogramme die unter dem Titel 
ItHerausforderungen und Möglichkeiten: ein strategischer 
Rahmen" zusammengefaßten Schlußfolgerungen und Emp
fehlungen der im Juni 1990 in New York abgehaltenen 
Tagung von Regierungssachverständigen der Inselstaaten 
unter den Entwicklungsländern sowie von Geberländern und 
-organisationen9 gebührend zu berücksichtigen; 

11. ersucht die Sonderorganisationen und anderen Organi
sationen des Systems der Vereinten Nationen erneut, 
Namibia und allen gerade unabhängig gewordenen bezie
hungsweise kurz vor der Erlangung der Unabhängigkeit 
stehenden Staaten auch weiterhin jede humanitäre, materielle 
und ideelle Hilfe zu gewähren, damit sie ihre politische 
Unabhängigkeit konsolidieren und echte wirtschaftliche 
Unabhängigkeit erlangen können; 

12. bittet nachdrücklich die Leiter der Sonderorganisatio
nen und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den 
regionalen und anderen Organisationen, ihren Leitungs
gremien und beschlußfassenden Organen konkrete Vor
schläge zur vollinhaltlichen Durchführung der einschlägigen 
Beschlüsse der Vereinten Nationen zu unterbreiten, und zwar 
vor allem gezielte Hilfsprogramme für die Völker der 
Kolonialgebiete und ihre nationalen Befreiungsbewegungen; 

13. empfiehlt den Leitern der Weltbank und des Inter
nationalen Währungsfonds, die Aufmerksamkeit ihrer 
Leitungsgremien auf diese Resolution zu lenken und die 
Einführung flexibler Verfahren zur Ausarbeitung gezielter 
Programme für die Völker der Gebiete ohne Selbstregierung 
zu erwägen; 

14. bittet nachdrücklich die Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
in die Tagesordnung der ordentlichen Tagungen ihrer Lei
tungsgremien, soweit nicht bereits geschehen, einen eigenen 
Tagesordnungspunkt betreffend die von ihnen erzielten 
Fortschritte bei der Durchführung der Resolution 1514 (XV) 
der Generalversammlung und der anderen einschlägigen 
Resolutionen der Vereinten Nationen aufzunehmen; 

15. begrüßt, daß das Entwicklungsprogramm der Ver
einten Nationen bei der Wahrnng einer engen Verbindung 
zwischen den Sonderorganisationen und anderen Organisatio-
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nen des Systems d~r Vereinten Nationen sowie bei der 
Koordination der ätigkeit dieser Organisationen zur 
wirksamen Unterstü ung der Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung auch weiterhin initiativ tätig ist, und fordert 
die Sonderorganisati nen und anderen Organisationen des 
Systems der Verein n Nationen auf, dringend großzügige 
Beiträge zu den So orthilfe-, Sanierungs- und Wiederauf
baubemühungen in en von Naturkatastrophen betroffenen 
Gebieten ohne Selbs egierung zu leisten; 

16. bittet nachdr klich die betreffenden Verwaltungs
mächte, die Teiln e der Vertreter der Regierungen von 
Treuhandgebieten unll Gebieten ohne Selbstregierung an den 
einschlägigen Tagu gen und Konferenzen der jeweiligen 
Organisationen zu e leichtern, damit diese Gebiete aus den 
entsprechenden Ak vitäten der Sonderorganisationen und 
anderen Organisatio en des Systems der Vereinten Nationen 
den größtmöglichen utzen ziehen können; 

17. bittet nachdr dUch die Sonderorganisationen und 
anderen Organisatio en des Systems der Vereinten Nationen, 
dem in der Erkläru über Apartheid und deren zerstöreri
sche Folgen im sü ichen Afrika enthaltenen Aktionspro
gramm Folge zu lei ten, insbesondere im Hinblick auf eine 
verstärkte Unterstü ung der Apartheidgegner, den Einsatz 
konzertierter und wi samer Druckrnaßnahmen mit dem Ziel, 
ein rasches Ende r Apartheid sicherzustellen, und die 
Gewährleistung des en, daß die bestehenden Maßnahmen, 
die das südafrikanise e Regime zur restlosen Beseitigung der 
Apartheid veranlass n sollen, nicht gelockert werden, bis es 
eindeutige Beweise für tiefgreifende und irreversible Ver
änderungen gibt; 

18. betont im Ko text der Erklärung über Apartbeid und 
deren zerstörerische olgen im südlichen Afrika die Notwen
digkeit, daß die Son erorganisationen und anderen Organisa
tionen des Systems er Vereinten Nationen den Front- und 
Nachbarstaaten jede nur mögliche Hilfe gewähren, damit sie 
ihre durch die Aggr sions- und Destabilisierungshandlungen 
Südafrikas beeintr" htigten Volkswirtschaften wiederauf
bauen t etwaigen wei eren Handlungen dieser Art widerstehen 
und das Volk Süd kas auch weiterhin unterstützen können; 

19. bittet die Son erorganisationen und anderen Organisa
tionen des Systems r Vereinten Nationen, mit dem Fonds 
für den Widerstan gegen Invasion, Kolonialismus und 
Apartheid, der von der vom I. bis 6. September 1986 in 
Harare abgehalten Achten Konferenz der Staats- und 
Regierungschefs de nichtgebundenen Länder eingerichtet 
worden ist. zusam enzuarbeiten t mit dem gemeinsamen 
Ziel, den Frontstaat n und den nationalen Befreiungsbewe
gungen bei ihrem Kampf gegen das Apartheidregime 
Nothilfe zu gew n, und andere Maßnahmen der Bewe
gung der nichtgebu denen Länder und der Organisation der 
afrikanischen Einh t zu unterstützen; 

20. bittet nachd "cklich alle Staaten, insbesondere die
jenigen Staaten, die uch weiterhin wirtschaftliche, finanziel
le und sonstige Ver indungen zu Südafrika unterhalten, bis 
zur Schaffung ein geeinten, demokratischen und nicht
rassischen Südafri dem in der Erklärung über Apartheid 
und deren zerstöre' he Folgen im südlichen Afrika enthal
tenen Aktionsprogr m uneingeschränkt Folge zu leisten; 

21. empfiehlt all n Regierungen, sich in den Sonder
organisationen und deren Organisationen des Systems der 

Vereinten Nationen, deren Mitglied sie sind, verstärkt darum 
zu bemühen, die vollständige und effektive Durchführung 
der Resolution 1514 (XV) der Generalversammlung und der 
anderen einschlägigen Resolutionen der Vereinten Nationen 
sicherzustellen und in diesem Zusammenhang der Frage der 
Gewährung von Nothilfe an die Völker der Gebiete ohne 
Selbstregierung Vorrang einzuräumen; 

22. ersucht den Generalsekretär, die Sonderorganisationen 
und anderen Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen bei der Ausarbeitung geeigneter Maßnahmen zur 
Durchführung der einschlägigen Resolutionen der Vereinten 
Nationen auch weiterhin zu unterstützen und mit Hilfe der 
genannten Organisationen einen Bericht zur Vorlage bei den 
zuständigen Organen zu erstellen, in dem die seit der Ver
öffentlichung seines letzten Berichts ergriffenen Maßnahmen 
zur Durchführung der einschlägigen Resolutionen, ein
schließlich dieser Resolution, erläutert werden; 

23. würdigt die vom Wirtschafts- und Sozialrat zu dieser 
Frage geführte Debatte" und dessen Resolution 1992/59 
vom 31. Juli 1992 zu dieser Frage und ersucht den Rat, im 
Benehmen mit dem Sonderausschuß für den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker gegebenen
falls auch weiterhin geeignete Maßnahmen zur Koordination 
der Politiken und Aktivitäten der Sonderorganisationen und 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
bei der Durchführung der einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung zu prüfen; 

24. ersucht die Sonderorganisationen, dem Generalsekretär 
regelmäßig über die Durchführung dieser Resolution Bericht 
zu erstatten; 

25. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den 
Leitungsgremien der entsprechenden Sonderorganisationen 
und der den Vereinten Nationen angeschlossenen inter
nationalen Institutionen zuzuleiten. damit diese Gremien die 
erforderlichen Maßnahmen zur Befolgung dieser Resolution 
treffen können, und ersucht den Generalsekretär außerdem, 
der GeneralversammIung auf ihrer achtundvierzigsten Ta
gung über die Durchführung dieser Resolution Bericht zu er
statten; 

26. ersucht den Sonderausschuß, diese Frage auch weiter
hin zu prüfen und der Generalversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten. 

61. Plenarsitzung 
16. November 1992 

47/17. Von Mitgliedstaaten angebotene Studien- nnd 
Ansbildungsmöglichkeiten für Einwohner der 
Gebiete ohne SeIbstregierung 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/66 vom 11. Dezem
ber 1991, 

nach Prüfung des gemäß Resolution 845 (IX) der General
versammlung vom 22. November 1954 erstellten Berichts 
des Generalsekretärs über von Mitgliedstaaten angebotene 
Studien- und Ausbildungsmöf:lichkeiten för Einwohner der 
Gebiete ohne Selbstregierung " 
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im Bewußtsein der Bedeutung, die der Förderung des 
bildungsmäßigen Fortschritts der Einwohner der Gebiete 
ohne Selbstregierung zukommt, 

fest davon überzeugt, daß es sehr wichtig ist, auch wei
terhin Stipendien anzubieten beziehungsweise die Zabl dieser 
Angebote zu erhöhen, damit dem wachsenden Bedarl der 
Schüler und Studenten aus den Gebieten ohne Selbstregie
rung an Bildungs- und Ausbildungshilfe Rechnung getragen 
werden kann, sowie die Auffassung vertretend, daß Schüler 
und Studenten in diesen Gebieten ermutigt werden sollten, 
solche Angebote zu nutzen, 

I. nimmt den Bericht des Generalsekretärs zur Kenntnis; 

2. dank! den Mitgliedstaaten, die den Einwohnern der 
Gebiete ohne Selbstregierung Stipendien zur Verfügung ge
stellt haben; 

3. bittet alle Staaten, den Einwohnern der Gebiete, die 
noch nicht die Selbstregierung oder Unabhängigkeit erlangt 
haben, großzügig Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten 
anzubieten beziehungsweise auch weiterhin anzubieten und 
den künftigen Studenten nach Möglichkeit Reisegeld zur 
Verfügung zu stellen; 

4. bittet die Verwaltungsmächte nachdrücklich, in den 
ihrer Verwaltung unterstehenden Gebieten wirksame Maß
nahmen für eine umfassende und stetige Verbreitung von 
Informationen über die von Staaten angebotenen Studien
und Ausbildungsmöglichkeiten zu treffen und alle notwendi
gen Einrichtungen bereitzustellen, damit die Schüler und 
Studenten diese Angebote nutzen können; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

6. lenkt die Aufmerksamkeit des Sonderausschusses für 
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker auf diese Resolution. 

61. Plenarsitzung 
16. November 1992 

47/25. Westsahara-Frage 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der Westsabara-Frage, 

unter Hinweis auf das unveräußerliche Recht aller Völker 
auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit gemäß den 
Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und der Re
solution 1514 (XV) der Generalversammlung vom 14. De
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/67 vom 11. Dezem
ber 1991, 

sowie unter Hinweis auf die grundsätzliche Zustimmung, 
welche das Königreich Marokko und die Frente Popular para 
la Liberaci6n de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro am 
30. August 1988 zu den vom Generalsekretär der Vereinten 
Nationen und von dem derzeitigen Vorsitzenden der Ver
sammlung der Staats- und Regierungschefs der Organisation 

der afrikanischen Einheit im Rabmen ihres gemeinsamen 
Gute-Dienste-Auftrags unterbreiteten Vorschlägen gegeben 
haben, 

ferner unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits
rats 621 (1988) vom 20. September 1988, 658 (1990) vom 
27. Juni 1990, 690 (1991) vom 29. April 1991 und 725 
(1991) vom 31. Dezember 1991 zur Westsabara-Frage, 

mit Genugtuung erinnernd an das Inkrafttreten der 
Waffenruhe in Westsabara am 6. September 1991 im Ein
klang mit dem von den beiden Parteien akzeptierten Vor
schlag des Generalsekretärs, 

mit Genugtuung über die Ernennung von Sababzada 
Yaqub-Khan zum Sonderbeauftragten des Generalsekretärs 
für Westsabara am 23. März 1992, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem Abschnitt 
über Westsabara in dem Schlußdokument der Zehnten Kon
ferenz der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen 
Länderl3

, die vom 1. bis 6. September 1992 itl Jakarta 
stattfand, 

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker", 

sowie nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs", 

1. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht des General
sekretärs; 

2. würdigt die Maßnahmen des Generalsekretärs mit dem 
Ziel, die Westsahara-Frage mittels Durchführung des 
Regelungsplans zu regeln; 

3. wiederholt ihre Unterstützung für die weiteren 
Bemühungen des Generalsekretärs um die Abhaltung eines 
von den Vereinten Nationen in Zusammenarbeit mit der 
Organisation der afrikanischen Einheit organisierten und 
überwachten Selbstbestimmungsreferendums des Volkes von 
Westsabara im Einklang ntit den Resolutionen 658 (1990) 
und 690 (1991), mit denen der Sicherheitsrat den Regelungs
plan für Westsabara verabschiedet hat; 

4. schließt sich dem Inhalt des vom 31. August 1992 
datierten Schreibens des Sicherheitsratspräsidenten an den 
Generalsekretär" an, in dem die Ratsmitglieder den Gene
ralsekretär davon unterrichteten, daß sie seine Auffassungen 
dabin gehend teilten, es sei notwendig, daß die beiden 
Parteien sich genauestens an die Waffenruhe halten und 
jedes den Regelungsplan gefährdende provokative Verhalten 
unterlassen, und in dem sie ihrer Hoffnung Ausdruck gaben, 
daß die beiden Parteien mit dem Generalsekretär und dem 
Sonderbeauftragten bei ihren Bemühungen um die Herbei
führung rascher Fortschritte bei der Umsetzung des Plans 
vollauf zusammenarbeiten und außerordentliche Anstrengun
gen unternehmen würden, um den Erfolg des Plans sicherzu
stellen; 

5. ersucht den Sonderausschuß für den Stand der 
Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker, die Lage in 
Westsahara unter Berücksichtigung des in Gang befindlichen 
Referendumsprozesses weiter zu behandeln und der General-
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versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten; 

6. bittet den Ge eralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvi zigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchführung diese Resolution vorzulegen. 

47 

Die Generalvers 

72. Plenarsitzung 
25. November 1992 

Neukaledonien-Frage 

nach Behandlung der Neukaledonien-Frage, 

nach Prüfung des eukaledonien betreffenden Kapitels im 
Bericht des Sonder sschusses für den Stand der Verwirkli
chung der Erklärun über die Gewährung der U nabhängig
keit an koloniale . nder und Völker", 

s in der Charta der Vereinten Nationen 
r Völker auf Selbstbestimmung, 

unter Hinweis a f ihre Resolutionen 1514 (XV) vom 
14. Dezember 196 und 1541 (XV) vom 15. Dezember 
1960, 

feststellend, daß ie positiven Maßna1unen wichtig sind, 
welche die franz" schen Behörden gemeinsam mit aHen 
Teilen der Bevölk ng in Neukaledonien verfolgen und die 
darauf gerichtet si d, die politische, wirtschaftliche und 
soziale Entwicklun in dem Gebiet zu fördern, einschließlich 
Maßna1unen auf de Gebiet des Umweltschutzes und Maß
nahmen zur Be" pfung des Drogenmißbrauchs und des 
Drogenhandels, u so einen Rahmen für die friedliche 
Fortentwicklung d Gebiets hin zur Selbstbestimmung zu 
schaffen, 

sowie in diesem Zusammenhang feststellend, daß eine 
ausgewogene wirts haftliche und soziale Entwicklung sowie 
der weitere Dialo zwischen den beteiligten Parteien in 
Neukaledonien bei r Vorbereitung des Selbstbestimmungs
aktes Neukaledoni ns wichtig sind, 

1. billigt den N ukaledonien betreffenden Abschnitt des 
Berichts des Son rausschusses für den Stand der Ver
wirklichung der E klärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an ko oniale Länder und Völker"; 

2. bittet alle eteiligten Parteien nachdrücklich, im 
Interesse aller Ein ohner Neukaledoniens ihren Dialog im 
Geiste der Harmo e fortzusetzen; 

3. bittet alle b teiligten Parteien, auch weiterhin einen 
Rahmen für die fri liehe Fortentwicklung des Gebiets hin 
zu einem Akt der S lbstbestimmung zu begünstigen, bei dem 
alle Wahlmöglichk iten offen stehen und der die Rechte aHer 
Neukaledonier sch 'tzen würde; 

4. begrüßt di 
Aussicht stehende 
sifizierung der 
Gebieten; 

vor kurzem ergriffenen und die in 
Maßna1unen zur Stärkung und Diver

ukaledonischen Wirtschaft auf aUen 

5. begrüßt au erdern, daß der Ausschuß zur Über
wachung des Ab ommens von Matignon auf seiner am 
17. und 18. Okto r 1991 in Paris abgehaltenen Tagung" 

zu größeren Fortschritten auf den Gebieten Wohnungswesen, 
Beschäfügung, Ausbildung, Bildung und gesundheitliche 
Versorgung in Neukaledonien aufgerufen hat; 

6. würdigt den Beschluß, als Beitrag zur Erhaltung der 
autochthonen Kultur Neukaledoniens ein melanesisches 
Kulturzentrum zu schaffen; 

7. nimmt Kenntnis von den vor kurzem ergriffenen 
positiven Initiativen zum Schutz der natürlichen Umwelt 
Neukaledoniens, namentlich von der Operation nZoneco". 
deren Auftrag darin besteht, die Meeresressourcen innerhalb 
der Wirtschaftszone Neukaledoniens kartographisch zu er
fassen und zu evaluieren; 

8. anerkennt die engen Verbindungen zwischen Neukale
donien und den Völkern des Südpazifik sowie die positiven 
Maßna1unen, welche die französischen Behörden derzeit 
unternehmen, um den weiteren Ausbau dieser Verbindungen 
zu erleichtern, einschließlich der Entwicklung engerer 
Beziehungen mit den Mitgliedsländern des Südpazifik
Forums; 

9. ersucht den Sonderausschuß, die Prüfung dieser Frage 
auf seiner nächsten Tagung fortzusetzen und der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten. 

72. Plenarsitzung 
25. November 1992 

47/27. Die Fragen der Amerikanischen Jungferninseln, 
Amerikaniscb-Samoas, AnguilIas, Bermudas, der 
Britischen Jungferninseln, der Caymaninseln, 
Guams, Montserrats, Tokelaus und der Thrks
und Caicosinseln 

A 

ALLGEMEINES 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der Fragen der Amerikanischen Jung
feminseln, Amerikaniseh-Samoas, Anguillas, Bermudas, der 
Britischen Jungferninseln, der Caymaninseln, Guams, 
Montserrats, Tokelaus und der Turks- und Caicosinseln, 

nach Prüfung des entsprechenden Kapitels im Bericht des 
Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und V ölker19

, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker sowie 
auf alle diese Gebiete betreffenden Resolutionen und 
Beschlüsse der Vereinten Nationen, darunter insbesondere 
diejenigen Resolutionen, die von der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundvierzigsten Tagung zu den jeweiligen in 
dieser Resolution erfaßten Gebieten verabschiedet wurden, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 1541 (XV) vom 
15. Dezember 1960 mit den Grundsätzen, von denen sich die 
Mitgliedstaaten leiten lassen sollen, um festzustellen, ob sie 
verpflichtet sind, die gemäß Artikel 73 e) der Charta der 
Vereinten Nationen verlangten Informationen zu übermitteln, 
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im Bewußtsein der Notwendigkeit, in Anbetracht des von 
den Vereinten Nationen gesetzten Ziels der Beseitigung des 
Kolonialismus bis zum Jahr 2000 die vollständige und 
zügige Verwirklichung der Erklärung hinsichtlich dieser 
Gebiete sicherzustellen, 

in Kenntnis der besonderen Gegebenheiten eines jeden 
Gebiets in bezug auf seine geographische Lage und seine 
wirtschaftlichen Verhältnisse sowie eingedenk dessen, daß 
die Förderung der wirtschaftlichen Stabilität und die weitere 
Diversifizierung und Stärkung der Volkswirtschaften der 
jeweiligen Gebiete eine vordringliche Notwendigkeit ist, 

sich dessen bewußt, daß die kleinen Gebiete für Natur
katastrophen und die Zerstörung der Umwelt besonders 
anfällig sind, 

eingedenk der Tatsache, daß Besuchsdelegationen der 
Vereinten Nationen ein Mittel sind, um sich von der Lage in 
den kleinen Gebieten ein Bild zu verschaffen, und die 
Auffassung vertretend, daß die Möglichkeit im Auge 
behalten werden soll, zu gegebener Zeit im Benehmen mit 
den Verwaltungsmächten weitere Besuchsdelegationen in 
diese Gebiete zu entsenden, 

mit Genugtuung über den Beitrag der Sonderorganisatio
nen und anderer Organisationen des Systems der Vereinten 
Nationen, insbesondere des Entwicklungsprogramms der 
Vereinten Nationen, sowie regionaler Institutionen. wie 
beispielsweise der Karibischen Entwicklungsbank, zur 
Entwicklung einiger Gebiete, 

eingedenk der Fragilität der Wirtschaft der kleinen Gebiete 
und ihrer Anfälligkeit für Naturkatastrophen und die Zer
störung der Umwelt sowie unter Hinweis auf die Resolutio
nen der Generalversammlung und die Empfehlungen der 
vom 25. bis 29. Juni 1990 in New York abgehaltenen 
Tagung von Regierungssachverständigen der Inselstaaten 
unter den Entwicklun~sländem sowie von Geberländern und 
Geberorganisationen2 

• 

unter Hinweis auf die Schlußfolgerungen und Empfehlun
gen der regionalen Seminare der Vereinten Nationen über 
Entkolonialisierung, die im Jahre 1990 zur Begehung des 
dreißigsten Jahrestags der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker abgehalten 
wurden, sowie von den in den Seminarberichten2t wie
dergegebenen Positionen der Gebietsregierungen, 

1. billigt das die Amerikanischen Jungferninseln, 
Amerikanisch-Samoa, Anguilla, Bermuda, die Britischen 
Jungferninseln, die Caymaninseln, Guam, Montserrat, 
Tokelau und die Turks- und Caicosinseln betreffende Kapitel 
im Bericht des Sonderausschusses für den Stand der Ver
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker"; 

2. bekräftigt das unveräußerliche Recht der Bevölkerung 
dieser Gebiete auf Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
gemäß der Charta der Vereinten Nationen und der Resolu
tion 1514 (XV) der Generalversammlung mit der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker; 

3. bekräftigt außerdem, daß es gemäß den diesbezügli
chen Bestimmungen der Charta, der Erklärung und der 

einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung letztlich 
Sache der Bevölkerung dieser Gebiete selbst ist, ihren 
künftigen politischen Status frei zu bestimmen, und fordert 
die Verwaltungsmächte in diesem Zusammenhang auf, 
gemeinsam mit den Gebietsregierungen politische Auf
klärungsprogramme in den Gebieten zu erleichtern, um die 
Bevölkerung über die Möglichkeiten aufzuklären, die ihr bei 
der Ausübung ihres Rechts auf Selbstbestimmung im 
Einklang mit den in der Resolution 1541 (XV) der General
versammlung klar abgegrenzten rechtmäßigen Optionen 
betreffend den politischen Status offenstehen; 

4. wiederholt, daß es den Verwaltungsmächten obliegt, 
in den Gebieten Bedingungen zu schaffen, die es ihrer 
Bevölkerung ermöglichen, ihr unveräußerliches Recht auf 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit frei und ohne 
Einmischung auszuüben; 

5. äußert von neuem die Auffassung, daß Faktoren wie 
Landesgröße, geographische Lage, Einwohnerzahl und 
Knappheit an natürlichen Ressourcen in keiner Weise als 
Vorwand dienen sollten, um die zügige Ausübung des 
unveräußerlichen Rechts der Bevölkerung dieser Gebiete auf 
Selbstbestimmung zu verzögern; 

6. erklärt erneut, daß es den Verwaltungsmächten nach 
der Charta obliegt, die wirtschaftliche und soziale Entwick
lung zu fördern und die kulturelle Identität dieser Gebiete zu 
erhalten, und empfiehlt, daß der Stärkung und Diversifizie
rung ihrer jeweiligen Volkswirtschaften im Benehmen mit 
der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin Vorrang 
eingeräumt werden sollte~ 

7. bittet die Verwaltungsmächte nachdrücklich, gemein
sam mit der jeweiligen Gebietsregierung jetzt und auch 
künftig wirksame Maßnahmen zu treffen, um das unver
äußerliche Eigentums-, Erschließungs- und Verfügungsrecht 
der Völker dieser Gebiete über deren natürliche Ressourcen, 
einschließlich der Meeresressourcen, sowie ihr Recht auf die 
Übemabme und Beibehaltung der Kontrolle über die künftige 
Erschließung dieser Ressourcen zu gewährleisten und zu 
garantieren; 

8. bittet die Verwaltungsmächte außerdem nacluirücklich, 
alle erforderlichen Maßnabmen zu treffen, um die Umwelt 
der unter ihrer Verwaltung stehenden Gebiete vor jederlei 
Zerstörung zu schützen und sie zu erhalten, und ersucht die 
betreffenden Sonderorganisationen, die Umweltverhältnisse 
in diesen Gebieten auch weiterhin zu überwachen; 

9. fordert die Verwaltungsmächte auf, gemeinsam mit 
der jeweiligen Gebietsregierung auch weiterhin alle erforder
lichen Maßnahmen zu treffen, um den mit dem Drogenhan
del zusammenhängenden Problemen zu begegnen; 

10. bittet die Verwaltungsmächte nacluirücklich, jetzt und 
auch künftig enge Beziehungen zwischen den Gebieten und 
anderen Inselgemeinschaften in ihrer jeweiligen Region zu 
fördern und die Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen 
Gebietsregierungen und regionalen Institutionen sowie den 
Sonderorganisationen und anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen zu fördern; 

11, bittet die Verwaltungsmächte mif3erdem nachdrücklich, 
mit dem Sonderausschuß bei seiner Tätigkeit jetzt und auch 
künftig zusammenzuarbeiten, indem sie ihm im Einklang mit 
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Artik~! 7.3 e) d~r cJ.ru. rechtzeitig die neuesten Informatio- den Ausbau der bestehenden kleinen, auf Dienstleistungen 
nen fur Jed~s Ihrer IVerwaltung unterstehende Gebiet vor- ausgerichteten Industrien sowie durch die Entwicklung der 
legen und dIe Entsendung von Besuchsdelegationen in die Handelsfischerei und der Fremdenverkehrsindustrie 
Gebiete erleichtern, deren Aufgabe es ist, sich aus erster . 
Hand Informationenl darüber zu besorgen und sich ein Bild außerdem Kenntnis nehmend von den Verwüstungen, die 
von den Wünschen und Bestrebungen der Bewohner zu der Hurrikan Val im Dezember 1991 angerichtet hat, und 
machen; den Bemühungen um die Schadensbeseitigung, welcbe die 

12. appelliert die Verwaltungsmächte, sich auch 
weiterhin beziehun weise erneut an den künftigen Sitzungen 
und Aktivitäten d Sonderausschusses zu beteiligen und 
dafür zu sorgen, Vertreter der Gebiete ohne Selbst
regierung an der Tät gkeit des Sonderausschusses mitwirken; 

13. binet die 'tgliedstaaten nachdrücklich, zu den 
Anstrengungen bei utragen, die die Vereinten Nationen 
unternehmen, um d n Kolonialismus bis zum Jahr 2000 zu 
beseitigen, und ford rt sie auf, die auf dieses Ziel gerichteten 
Maßnahmen des So derausschusses voll zu unterstützen; 

I 
14. binet die Son,erorganisationen und anderen Organisa-

tionen des Systems der Vereinten Nationen, jetzt und auch 
künftig alle erfor erlichen Maßnahmen zu treffen, um 
raschere Fortschri im sozialen und wirtschaftlichen Leben 
der Gebiete zu erzi len; 

15. ersucht di Sonderorganisationen und anderen 
Organisationen des ystems der Vereinten Nationen, bei der 
Aufstellung ihrer Ifsprogramme das von der Tagung von 
Regierungssachvers ändigen der Inselstaaten unter den 
Entwicklungslände sowie von Geberländern und -organisa
tionen einstimmig erabschiedete Dokument mit dem Titel 
"Cha11enges and portunities: a strategic framework"20 
(Herausforderunge und Gelegenheiten: Ein strategischer 
Rahmenplan) gebü end zu berücksichtigen; 

16. ersucht den onderausschuB, die Frage der kleinen 
Gebiete auch weite hin zu prüfen und der Generalversamm
lung die Maßnahm n vorzuschlagen, die am besten geeignet 
sind, um es der Bev"lkerung dieser Gebiete zu ermöglichen, 
ihr Recht auf S Ibstbestimmung und Unabhängigkeit 
auszuüben, und de Versammlung auf ihrer achtundvierzig
sten Tagung darüb Bericht zu erstatten. 

B 

EINZELNE GEBIETE 

72. Plenarsitzung 
25, November 1992 

I. Amerikanisch-Samoa 

Die Generalvers mmlung, 

Bezug nehmend uf die Resolution A, 

nach Anhörung der Erklärung des Vertreters der Ver
einigten Staaten v Amerika als der Verwaltungsmacht" , 

davon Kenntnis ehmend, daß der Gouverneur und der 
Fono, die gesetzge ende Körperschaft des Gebiets, eine neue 
Kommission zur" rprüfung des politischen Status und der 
Verfassung gescha en haben, 

Kenntnis nehme von der Notwendigkeit der Diversifi
zierung und Entwi klung der Wirtschaft des Gebiets durch 

Gebietsregierung gemeinsam mit der Verwaltungsmacht und 
der internationalen Gemeinschaft unternimmt, 

daran erinnernd, daß 1981 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. begrüßt es, daß im August 1992 durch Verordnung 
des Gouverneurs eine neue Kommission zur Überprüfung 
des politischen Status und der Verfassung geschaffen worden 
ist; 

2. fordert die Verwaltungsmacht auf, gemeinsam mit der 
Gebietsregierung auch weiterhin die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung des Gebiets zu fördern, um seine 
massive wirtschaftliche und finanzielle Abhängigkeit von den 
Vereinigten Staaten von Amerika zu vermindern; 

3, bittet die Verwaltungsmacht nachdrücklich, auch 
weiterhin die Maßnahmen zu unterstützen, weIche die 
Gebietsregierung unternimmt, mit dem Ziel, die Diver
sifizierung der Wirtschaft und der Entwicklung der bestehen
den Industrien, insbesondere der Handelsfischerei und des 
Fremdenverkehrs, zu fördern; 

4. fordert die Verwaltungsmacht auf, dem Gebiet auch 
weiterhin über eine Reihe ihrer Dienstste\1en die Hilfe zu 
gewähren, die zum Wiederaufbau der zahlreichen öffentli
chen Einrichtungen und Tausenden von Familienunterkünften 
notwendig ist, die durch den Hurrikan Val zerstört oder 
schwer beschädigt wurden; 

5, stelltfest, daß es elf Jahre her ist, daß eine Delegation 
der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat. 

II, Anguilla 

Die Generalversammlung. 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach Anhörung der Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmach!" , 

sich dessen bewußt, daß das Volk von Anguilla ein gTÜ

Beres Maß an Selbstregierung wünscht, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung der Verwaltungs
macht, sie werde dem Volk von Angui\1a helfen, die Un
ahhängigkeit zu erlangen, wenn dies sein verfassungsgemäß 
zum Ausdruck gebrachter Wunsch sei, 

Kenntnis nehmend von der Reaktion der politischen 
Führung auf die Abschaffung der Todesstrafe durch die 
Verwaltungsmacht und der Erklärung des Obersten Ministers 
zu dieser Frage, 

Kenntnis nehmend von der Aufnahme des Gebiets als 
Beobachter in die Organisation der ostkaribischen Staaten im 
Jahre 1991, 
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feststellend, daß die Arbeitslosensrate in dem Gebiet von 
27 Prozent im Jahre 1984 auf 1,1 Prozent im Jahre 1989 
zurückgegangen ist, daß die Gehälter und Zulagen im 
öffentlichen Sektor seit 1984 beträchtlich angestiegen sind 
und daß die Zahl der Dienstposten seit 1985 um 34 Prozent 
angewachsen ist, 

sich dessen bewußt, daß das Bildungssystem Anguillas 
nicht fahig ist, das Problem der Knappheit an einheimischem 
Fachpersonal, insbesondere auf dem Gebiet des Wirtschafts
managements und des Fremdenverkehrs, zu mildern und daß 
eine Bildungsreform für die Erreichung der langfristigen 
wirtschaftlichen Ziele des Gebietes von großer Wichtigkeit 
ist, 

ferner feststellend, daß das Programm der Regierung für 
Investitionen in den öffentlichen Sektor für 1991-1995, das 
auf 35 Millionen US-Dollar geschätzt wird, voraussichtlich 
durch ausländische Geber in Form von Zuschüssen und 
Krediten zu Vorzugsbedingungen finanziert werden wird, 

unter BerUcksichtigung der wichtigsten Entwicklungsziele, 
die vom Exekutivrat des Gebiets festgelegt worden sind, 
nämJich ein verbessertes Wirtschaftsmanagement durch einen 
effizienteren öffentlichen Sektor, die strategische Entwick
lung der Humanressourcen durch die Reform der Bildungs
und Ausbildungssysteme und die Ausarbeitung von integrier
ten Politiken zur Verbesserung der physischen Infrastruktur 
sowie die Erhaltung der natürlichen Umwelt, 

in Anerkennung des Beitrags der Meeresressourcen von 
Anguilla zur Wirtschaft des Landes, 

daran erinnernd, daß 1984 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. nimmt Kenntnis von der Erklärung des Obersten 
Ministers, die Regierung von Anguilla beabsichtige nicht, 
während ihrer Amtszeit Schritte in Richtung auf die Un
abhängigkeit zu unternehmen; 

2. stellt mit Besorgnis fest, daß sich die Verwaltungs
macht nach wie vor weigert, die Zuständigkeit für die 
besonderen Aufgabenbereiche des Gouverneurs an die 
Minister der Gebietsregierung zu delegieren, bevor nicht ein 
Zeitplan für die Unabhängigkeit aufgestellt worden ist; 

3. fordert die Verwaltungsmacht auf, die Regierung und 
das Volk von Anguilla zu konsultieren und ihre Wünsche zu 
berücksichtigen, bevor sie einen Beschluß faßt, der geeignet 
ist, sich auf ihre Existenzgrundlage auszuwirken; 

4. begrüßt die Aufnahme des Gebiets als Beobachter in 
die Organisation der ostkaribischen Staaten und ersucht die 
Verwaltongsmacht, die Mitwirkung des Gebiets in anderen 
regionalen und/oder internationalen Organisationen zu er
leichtern; 

5. spricht der Gebietsregierung ihre Anerkennung daftir 
aus, daß in dem Gebiet nahezu Vollbeschäftlgung herrscht 
und daß die Gehälter und die Zahl der Stellen im öffentli
chen Sektor im Verlauf der letzten Jahre zugenommen 
haben; 

6. stellt mit Besorgnis fest, daß das Bildungssystem von 
Anguilla nicht in der Lage ist, den Arbeitsmarkt des Gebiets 
mit qualifizierten Managern zu versorgen, insbesondere auf 

dem Gebiet des Wirtschaftsmanagements und des Fremden
verkehrs; 

7. fordert die Verwaltungsmacht sowie andere Mitglied
staaten und die internationalen Organisationen auf, der 
Regierung von Anguilla jetzt und künftig entsprechende 
Ausbildungsmöglichkeiten für ihr Personal anzubieten; 

8. bittet die internationale Gebergemeinschaft, großzügi
ge Beiträge zu dem Programm der Regierung für Investitio
nen in den öffentlichen Sektor für 1991-1995 zu leisten und 
dem Gebiet jede erdenkliche Unterstützung zu gewähren, um 
es in die Lage zu versetzen, die vom Exekutivrat des Gebiets 
festgelegten wichtigsten Entwicklungsziele zu erreichen; 

9. begrüßt die Maßnahmen, die die Gebietsregierung 
getroffen hat, um die Meeresressourcen zu schützen und zu 
erhalten und die Aktivitäten ausländischer Fischer, die illegal 
in dem Gebiet operieren, einzudämmen; 

10. fordert die Verwaltungsmacht auf, dem Gebiet die 
notwendige Unterstützung zu gewähren, um die durch den 
Hurrikan Hugo verursachten Schadfolgen zu mildern und die 
Bereitstellung zusätzlicher Hilfe und Finanzmirtel seitens der 
internationalen Organisationen und Sonderorganisationen an 
das Gebiet zu erleichtern; 

11. stellt fest, daß es acht Jahre her ist, daß eine Delega
tion der Vereinten Nationen das Gebiet besucht hat, und 
fordert die Verwaltungsmacht auf, die Entsendung einer 
weiteren Besuchsdelegation nach Anguilla zu ermöglichen. 

ill. Bermuda 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach Anhörung der Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmacht", 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von dem von der 
Regierung durchgeführten Programm der wirtschaftlieben 
Stabilität und der verantwortlichen Verwaltung und von den 
Maßnahmen zum Ausgleich eines Rückgangs der Einnahmen 
aus dem Fremdenverkehr, 

feststellend, daß die Arbeitslosigkeit in dem Gebiet 
beträchtlich zugenommen hat, 

mit Besorgnis feststellend, daß der illegale Drogenhandel 
in dem Gebiet zugenommen hat, 

in Bekräftigung ihrer festen Überzeugung, daß das Be
stehen von Militärstützpunkten und militärischen Einrichtun
gen in dem Gebiet unter bestimmten Umständen ein Hinder
nis für die Verwirklichung der Erklärung über die Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker 
darstellen könnte, 

feststellend, daß das Gebiet noch nie von einer Besuchs
delegation der Vereinten Nationen besucht worden ist, 

I. ist der Auffassung, daß es letztlich Sache des Volkes 
von Bennuda ist, über seine eigene Zukunft zu entscheiden; 

2. ersucht die Verwaltungsmacht, die Gebietsregierung 
bei der Durchführung ihres Programms der wirtschaftlieben 
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Stabilität und der Jerantwortlichen Verwaltung zu unter- 1. begrüßt die Aufnahme der Britischen Jungferninseln 
stützen, um die Auswirkungen der Rezession auf die als assoziiertes Mitglied in die Karibische Gemeinschaft; 
Wirtschaft des Geblets und die beispiellose Zunahme der 
Arbeitslosigkeit zu ermindern; 

3. fordert die erwaltungsmacht auf, auch weiterhin 
gemeinsam mit der Gebietsregierung alles Notwendige zu 
tun, um den mit Drogenhandel zusammenhängenden 
Problemen zu bege nen; 

4. fordert die V. altungsmacht außerdem auf sicherzu
stellen, daß das estehen von Militärstützpunkten und 
militärischen Einri htungen in dem Gebiet weder ein 
Hindernis für die erwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Un bhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker darstellen n h die Bevölkerung des Gebiets daran 
hindern würde, ihr Recht auf Selbstbestimmung und U n
abhängigkeit in .. ereinstimmung mit den Zielen und 
Grundsätzen der eh der Vereinten Nationen auszuüben; 

5. fordert die V. rwaltungsmacht ferner auf, die Entsen
dung einer Besuchs elegation der Vereinten Nationen in das 
Gebiet zu ermöglic en. 

IV. ritische Jungferninseln 

Die Generalvers lung, 

Bezug nehmend a f die Resolution A, 

nach Anhörung er Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreich Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmacht" 

feststellend, daß as Gebiet einigen regionalen und in
ternationalen Organ sationen als assoziiertes MitgJied ange
hört, 

sowie feststelle ,daß das Gebiet einen Antrag auf 
Aufnahme in die E ährungs- und Landwirtschaftsorganisa
tion der Vereinten ationen gestellt hat, 

unter Berücksich igung dessen, daß gemäß dem J ahres
bericht der Karibi ehen Entwicklungsbank für 1990 die 
Wirtschaft des Geb' ts ein anhaltendes Wachstum aufweist, 
und Kenntnis neh end von den Maßnahmen, welche die 
Gebietsregierung ternimmt, um den Agrar- und den 
Industriesektor zu twickeln, 

feststellend, daß as Gebiet im fünften Programmzyklus 
des Entwicklungsp gramms der Vereinten Nationen in die 
Kategorie der Nett beitragszahIer aufrücken könnte, wor
aufhin es zur Finan ierung seiner Projekte beitragen müßte, 

sowie feststelle ,daß dem Bericht der Karibischen 
Entwicklungsbank ufolge die Knappheit an Fachpersonal 
das wichtigste Hin ernis für die Verwirklichung des vollen 
Entwicklungspoten als der Wirtschaft des Gebiets ist, 

ferner feststellen ,daß das Kinderhilfswerk der Vereinten 
Nationen erwägt, s in fünfjähriges Programm für mehrere 
Inseln, mit dessen ilfe Bildungsprojekte in den Britischen 
Jungferninseln fin ziert wurden, über 1992 hinaus zu 
verlängern, 

in Anerkennung 
zur Zeit ergreift, u 
zu verhindern, 

r Maßnahmen, die die Gebietsregierung 
den Drogenhandel und die Geldwäsche 

2. fordert die Verwaltungsmacht erneut auf, die Auf
nahme des Gebiets als assoziiertes Mitglied in die Ernäh
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten 
Nationen sowie seine Mitarbeit in anderen regionalen und 
internationalen Organisationen zu erleichtern; 

3. fordert die Verwaltungsmacht auf, dem Gebiet die 
notwendige Unterstützung zu gewähren, um die durch den 
Hurrikan Hugo verursachten Schadfolgen zu mildern und die 
Bereitstellung zusätzlicher Hilfe und Mittel an das Gebiet 
seitens der internationalen Organisationen und der Sonder
organisationen zu erleichtern; 

4. begrüßt die Bemühungen, die die Gebietsregierung 
unternimmt, um die Qualifikationen der Arbeitskräfte zu 
verbessern und den Bedarf des öffentlichen Dienstes an 
ausgebildetem Personal mit Hilfe ihres Entwicklungsplans 
für das Bildungswesen zu decken; 

5. fordert das Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen auf, seine technische Hilfe an die Britischen 
Jungferninseln fortzusetzen, unter Berücksichtigung der 
Anflilligkeit des Gebiets für externe Wirtschaftsfaktoren und 
der Knappheit an Fachpersonal in dem Gebiet; 

6. gibt ihrer Genugtuung darüber Ausdruck, daß das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen zur Zeit die Fort
setzung seines fünfjährigen Programms für mehrere Inseln 
erwägt, dessen Ziel darin besteht, das Bildungs- und Gesund
heitswesen und die sozialen Dienste in dem Gebiet zu ver
bessern; 

7. bittet nachdrücklich die regionalen und internationalen 
Finanzinstitutionen sowie die Sonderorganisationen und die 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, 
der Regierung der Britischen Jungferninseln dabei behilflich 
zu sein, ihren mittel- und langfristigen Bedarf zu ermitteln, 
und stärkeren Anteil an der vollen Gesundung des Gebiets 
zu nehmen; 

8. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen, 
die die Gebietsregierung zur Zeit ergreift, um den Drogen
handel und die Geldwäsche zu verhindern, und bittet die 
Verwaltungsmacht nachdrücklich, das Gebiet bei diesen 
Anstrengungen auch weiterhin zu unterstützen; 

9. stellt mit Bedauernfest, daß es sechzehn Jahre her ist, 
daß eine Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet 
besucht hat, und appelliert an die Verwaltungsmacht, die 
Entsendung einer solchen Delegation zu ermöglichen. 

V. Caymaninseln 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach Anhörung der Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmacht" , 

feststellend, daß die Überprüfung der Verfassung auf den 
Caymaninseln abgeschlossen ist, und daß ein Zeitplan für 
das Inkrafttreten der geänderten Verfassung festgelegt 
worden ist. 
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sich dessen bewußt, daß ftlr November 1992 allgemeine 
Wahlen in dem Gebiet angesetzt sind, 

feststellend, daß die Gebietsregierung zur Zeit Maßnahmen 
ergreift, um die Agrarproduktion zu fördern, mit dem Ziel, 
die beträchtliche Abhängigkeit des Gebiets von eingeführten 
Nahrungsmitteln zu vermindern, 

mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis darüber, daß immobi
lien sowie Grund und Boden nach wie vor weitgehend aus
ländischen Investoren gehören und von diesen erschlossen 
werden, 

feststellend, daß der Anteil der Ausländer an den Arbeits
kräften des Gebiets zugenommen hat und daß ein Ausbil
dungsbedarf für Einheimische in den Bereichen Hand werk 
und Beruf sowie ftlr leitendes Personal und Führungskräfte 
besteht, 

sowie feststellend, daß die Gebietsregierung Maßnahmen 
ergreift, um ihr Programm zur Förderung der verstärkten 
Mitwirkung der einheimischen Bevölkerung am Entschei
dungsprozeß auf den Caymaninseln zu verwirklichen, 

ferner Kenntnis nehmend von der Politik der Gebiets
regierung, das Wachstum des öffentlichen Dienstes ein
zudämmen und seine Effizienz zu verbessern, 

mit Besorgnis feststellend, daß das Gebiet ftlr den Drogen
handel und damit zusammenhängende Aktivitäten anfallig 
1St, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Anstrengun
gen, die die Gebietsregierung, die Regierungen anderer Län
der der Region und das Vereinigte Königreich Grußbritan
nien und Nordirland als die Verwaltungsmacht unternehmen, 
u~ unerlaubte Aktivitäten wie Geldwäsche, Geldschmuggel, 
die Ausstellung falscher Rechnungen und andere damit zu
sammenhängende betrügerische Aktivitäten sowie den Ge
brauch von illegalen Drogen und den Handel mit diesen zu 
verhindern und zu unterbinden, 

daran erinnernd, daß 1977 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. ersucht die Verwaltungsmacht, das Inkraftsetzen der 
geänderten Verfassung in enger Zusammenarbeit mit der 
Gebietsregierung und im Einklang mit den Wünschen und 
Bestrebungen der Bevölkerung der Caymaninseln zu he
schleunigen, um es dem Volk der Caymaninseln zu ermögli
chen, sein unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung 
auszuüben; 

2. stellt mit Genugtuung fest, daß ftlr November 1992 
allgemeine Wahlen in dem Gebiet angesetzt sind, und 
ersucht die Verwaltungsmacht, in enger Zusammenarbeit mit 
der Gebietsregierung die Anstrengungen fortzusetzen, die sie 
unternimmt, um sicherzustellen, daß auf den Caymaninseln 
freie und faire allgemeine Wahlen stattfinden; 

3. fordert die Verwaltungsmacht auf, im Benehmen mit 
der Gebietsregierung die landwirtschaftliche Entwicklung der 
Caymaninseln auch weiterhin zu fördern, damit das Gebiet 
weniger abhängig von eingeführten Nahrungsmitteln wird; 

4. bittet die Verwaltungsmacht nachdrücklich, im 
Benehmen mit der Gebietsregierung auch weiterhin die 

Ausweitung des derzeitigen Programms zur Arbeitsplatzbe
schaffung für die einheimische Bevölkerung, insbesondere 
auf der Entscheidungsebene, zu ermöglichen; 

5. ersucht die Verwaltungsmacht, im Benehmen mit der 
Gebietsregierung die erforderliche Unterstützung zur Verbes
serung der Effizienz des öffentlichen Dienstes zu gewähren; 

6. fordert die Verwaltungsmacht auf, gemeinsam mit der 
Gebietsregierung auch weiterhin alle notwendigen Maßnah
men zu treffen, um den Problemen im Zusammenhang mit 
der Geldwäsche, dem Geldschmuggel und anderen damit 
zusammenhängenden Verbrechen sowie dem Drogenhandel 
zu begegnen; 

7. stellt mit Bedauern fest, daß es fünfzehn Jahre her ist, 
daß eine Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet 
besucht hat, und appelliert an die Verwaltungsmacht, die 
Entsendung einer solchen Delegation zu ermöglichen. 

VI. Guam 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach Anhörung der Erklärung des Vertreters der Ver
einigten Staaten von Amerika als der Verwaltungsmacht", 

im Hinblick darauf, daß die zweite Verhandlungsrunde 
zwischen der Regierung der Vereinigten Staaten von Ameri
ka und der Regierung von Guam über die Übereignung von 
Land und Einrichtungen im Marinefliegerhorst Agana im Juli 
1991 begonnen hat, 

in dem Bewußtsein, daß ein großer Teil des Grund und 
Bodens in dem Gebiet nach wie vor der Nutzung durch das 
Verteidigungsministerium der Verwaltungsmacht vorbehalten 
ist, 

. sich bewußt, daß die Verwaltungsmacht ein Programm zur 
Übereignung von überschüssigem, in Bundesbesitz befindli
chem Grund und Boden an die Regierung von Guam durch
geführt hat, 

sowie sich der Möglichkeit bewußt, die Wirtschaft von 
Guam mit Hilfe des kommerziellen Fischfangs und der 
Landwirtschaft zu diversifizieren und zu entwickeln, 

eingedenk der Gespräche zwischen Guams Kommission 
für Selbstbestimmung und der Exekutive der Verwaltungs
macht über den Entwurf des Commonwealth-Gesetzes von 
Guam, die vor kurzem abgeschlossen wurden und die zur 
Behandlung dieser Maßnahme durch die Legislative der 
Verwaltungsmacht führen werden, 

daran erinnernd, daß das Volk von Guam in Referenden, 
die 1987 in Guam veranstaltet wurden, den Entwurf eines 
Commonwealth-Gesetzes gebilligt hat, das nach seinem 
raschen Erlaß durch den Kongreß der Vereinigten Staaten 
von Amerika das Recht des Volkes von Guam bekräftigen 
würde, seine eigene Verfassung zu schreiben und sich selbst 
zu regieren. 

daran erinnernd, daß 1979 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist, 

J. fordert die Verwaltungsmacht auf, auch weiterhin 
sicherzustellen, daß das Bestehen von Militärstützpunkten 
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und militärischen Einrichtungen in dem Gebiet weder ein 
Hindernis für die V<jrwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker darstellt noch die Gebietsbevölkerung an der Aus
übung ihres Rechts auf Selbstbestimmung und insbesondere 
auch auf Unabhängigkeit gemäß den Zielen und Grundsätzen 
der Charta der Vereinten Nationen hindert; 

2. forden die VerlvaItungsmacht außerdem auf, gemein
sam mit der Gebiets gierung die Übereignung von Land an 
das Volk des Gebie zu beschleunigen und die erforderli
chen Schritte zum Sc utz der Eigentumsrechte der Gebiets
bevölkerung zu unte ehmen; 

3. stellt fest, daß . e Gespräche, die seit 1990 zwischen 
der Regierung der ereinigten Staaten von Amerika und 
Guams Kommission .. die Selbstbestimmung stattgefunden 
haben, zu bedingtem , invernehmen über die Bestimmungen 
des CommonweaIth~esetzes von Guam geführt haben, so 
auch zu Einvernehm n darüber, daß zu mehreren wesentli
chen Punkten des setzentwurfs von Guam kein Einver
nehmen besteht, die tlem Kongreß der Vereinigten Staaten 
zur Behandlung übe 'tteit werden sollen; 

4. aItungsmacht nachdrücklich, auch 
weiterhin geeignete aßnaIunen der Gebietsregierung zur 
Förderung des Ausb us des kommerziellen Fischfangs und 
der Landwirtschaft z unterstützen; 

5. wiederholt ih 
kulturelle und ethni 
rung Guams, der eh 
und zu achten; 

6. 

Die Generalvers 

Bezug nehmend a 

Bitte an die Verwaltungsmacht, die 
e Identität der autochthonen Bevölke

OITOS, auch weiterhin anzuerkennen 

es dreizehn Jahre her ist, daß eine 
ten Nationen das Gebiet besucht hat. 

nach Anhörung der Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmachf', 

erinnernd an die Y, rwüstungen, die der Hurrikan Hugo im 
September 1989 ang richtet hat, und an die Bemühungen um 
die Schadensbeseiti ng, welche die Gebietsregierung ge
meinsam mit der Y, altungsmacht und der internationalen 
Gemeinschaft untern mmt, 

unter Berücksichti ung der Mitgliedschaft Montserrats in 
regionalen und inte ationaIen Organen sowie des noch 
ausstehenden Antra des Gebiets auf Wiederaufnahme als 
assoziiertes Mitgli in die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erzieh ng, Wissenschaft und Kultur, 

im Hinblick auf ie am 8. Oktober 1991 in Montserrat 
abgehaltenen aIlgem inen Wahlen und die Wahl eines neuen 
Obersten Ministers, 

sowie im Hinblic 
Unabhängigkeit zw 
Politik der kleinen 
Montserrat auf die 

darauf, daß die Gebietsregierung die 
für unvermeidlich hält, jedoch eine 

Schritte verfolgt, um das Volk von 
nabhängigkeit vorzubereiten, 

ferner im Hinblick darauf, daß sich die Wirtschaft des 
Gebiets der Ostkaribischen Zentralbank zufolge weiterhin 
erholt hat, 

Kenntnis nehmend von der Erklärung, die der Oberste 
Minister auf der vom 2. bis 6. Dezember 1991 in Miarni 
abgehaltenen Fünfzehnten lahreskonferenz von Miami über 
die Karibik dahin gehend abgegeben hat, daß die Offshore
Finanzdienstleistungsindustrie kaum oder keine natürlichen 
Ressourcen erfordere und einen beträchtlichen Beitrag zu 
den kleinen Inselstaaten leisten könne, 

im Hinblick auf die Politik der Gebietsregierung, das 
ausländische Personal durch entsprechend ausgebildete und 
qualifizierte Einheimische zu ersetzen, 

sowie feststellend, daß geplante Erschließungsarbeiten in 
dem Gebiet, deren Ziel darin besteht, die Insel für den 
Fremdenverkehr noch attraktiver zu machen, negative Aus
wirkungen auf die Umwelt haben können, sofern die natür
lichen Ressourcen nicht wirksam bewirtschaftet werden, 

daran erinnernd, daß die letzte Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen 1982 in das Gebiet entsandt worden ist, 

1. bittet die Verwaltungsmacht nachdrücklich, ihr Hilfs
programm weiter zu verstärken und auszubauen, um die Ent
wicklung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur des 
Gebiets zu beschleunigen; 

2. fordert die Verwaltungsmacht erneut auf, gemeinsam 
mit der Gebietsregierung dringend die erforderlichen Maß
nahmen zu ergreifen, um die Wiederaufnahme Montserrats 
als assoziiertes Mitglied in die Organisation der Vereinten 
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur zu erleich
ternj 

3. bittet nachdrücklich die Sonderorganisationen und die 
anderen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen 
sowie die regionalen und anderen multilateralen Finanz
institutionen, das Gebiet bei der Stärkung, Entwicklung und 
Diversifizierung der Wirtschaft Montserrats entsprechend 
seinen mittel- und langfristigen Entwicklungsplänen sowie 
bei der Milderung der durch den Hurrikan Hugo verursach
ten Verwüstungen auch weiterhin stärker zu unterstützen; 

4. ersucht die Verwaltungsmacht, auch weiterhin die 
Unterstützung zu erleichtern, die der Regierung von Mont
serrat durch die Sonderorganisationen und anderen Organisa
tionen des Systems der Vereinten Nationen sowie durch 
regionale und multilaterale Finanzinstitutionen gewährt wird; 

5. fordert die Verwaltungsmacht auf, gemeinsam mit der 
Gebietsregierung das Gebiet bei den Anstrengungen zu 
unterstützen, die es unternimmt, um eine Ökotourismus
strategie durchzuführen, deren Ziel darin besteht, seine 
natürlichen Ressourcen in einer mit Umweltbelangen 
konsistenten Weise zu entwickeln; 

6. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen, 
welche die Gebietsregierung zur Zeit gemeinsam mit der 
Verwaltungsmacht unternimmt, um die Offshore-Finanz
dienstleistungsindustrie des Gebiets wiederherzustellen; 

7. bittet die Verwaltungsmacht nachdrücklich, das Gebiet 
auch weiterhin bei der Verhinderung des Drogenhandels und 
der Geldwäsche zu unterstützen; 
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8. bittel die Verwaltungsmacht außerdem nachdrücklich, 
gemeinsam mit der Gebietsregierung die erforderliche 
Unterstützung bei der Ausbildung von Einheimischen in den 
für die Entwicklung des Gebiets unabdingbaren Fertigkeiten 
zu gewähren und Fachpersonal zu bewegen, in dem Gebiet 
zu bleiben; 

9. slellt mit Bedauernfest, daß es zehn Jahre her ist, daß 
eine Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet besucht 
hat, und fordert die Verwaltungsmacht auf, die Entsendung 
einer Besuchsdelegation nach Montserrat zu ermöglichen. 

VIII. Tokelau 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf die Resolution A, 

nach Anhörung der Erklärung des Vertreters Neuseelands 
als der Verwaltungsmacht" , 

feststellend, daß die Übertragung der Machtbefugnisse an 
die örtliche Regierungsinstanz, den Allgemeinen Fono (Rat) 
weitergeht, sowie eingedenk dessen, daß bei der Entwicklung 
der politischen Institutionen von Tokelau das kulturelle Erbe 
und die Traditionen des Volkes von Tokelau vollauf berück
sichtigt werden sollten, 

sowie im Hinblick auf die Anstrengungen, die Tokelau 
unternimmt, um seine Meeres- und sonstigen Ressourcen zu 
erschließen, und auf seine Bemühungen, die Erwerbsmög
lichkeiten seiner Bevölkerung zu diversifizieren, 

ferner im Hinblick über die Besorgnis des Volkes des 
Gebiets über die gravierenden Auswirkungen der Klimaver
änderungen auf die Zukunft von Tokelau, 

erfreut darüber, daß Tokelau zwar an den Vorteilen fest
halten will, die sein derzeitiges Verhältnis zu Neuseeland mit 
sich bringt, daß es jedoch nach Wegen sucht, um größere 
politische und administrative Autonomie zu erlangen, 

mit Dank Kenntnis nehmend von der Hilfe, die Tokelau 
von der Verwaltungsmacht, von anderen Mitgliedstaaten und 
internationalen Organisationen, insbesondere vom Entwick~ 
lungsprogramm der Vereinten Nationen gewährt wird, das 
ein drittes Lande.programm für Tokelau für den Zeitraum 
1992-1996 erstellt hat, 

1. legt der Regierung Neuseelands als der Verwaltungs
macht nahe, bei der politischen und wirtschaftlichen Ent
wicklung des Gebiets die Wünsche des Volkes von Tokelau 
auch weiterhin vollauf zu achten, und zwar so, daß sein 
soziales und kulturelles Erbe und seine Überlieferungen 
erhalten bleiben; 

2. forden die Verwaltungsmacht auf, im Benehmen mit 
dem Allgemeinen Fono (Rat) ihre Entwicklungshilfe an 
Tokelau weiter auszubauen, um die wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung des Gebiets zu fördern; 

3. stellt fest, daß der Plan, das Büro für die Angelegen
heiten Tokelaus von Apia nach Tokelau zu verlegen, im 
Kontext der Suche nach Wegen zur Erlangung größerer 
politischer und administrativer Autonomie weiterverfolgt 
wird, und bittet die Verwaltungsmacht, dabei auch weiterhin 
ein Höchstmaß an Hilfe zu gewähren; 

4. bittet alle staatlichen und nichtstaatlichen Organisatio
nen, Finanzinstitutionen, Mitgliedstaaten und Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen, Tokelau jetzt und auch 
künftig besondere wirtschaftliche Nothilfe zu gewähren, um 
die Auswirkungen der Wirbelstürme zu mildern und es dem 
Gebiet zu ermöglichen, seinen mittel- und langfristigen 
Wiederaufbau- und Sanierungsaufgaben gerecht zu werden 
und den Problemen im Zusammenhang mit den Klimaver
änderungen zu begegnen. 

IX. Turks- und Caicosinseln 

Die Generalversammlung, 

Bezug nehmend auf Resolution A, 

nach Anhörung der Erklärung des Vertreters des Ver
einigten Königreichs Großbritannien und Nordirland als der 
Verwaltungsmach!" , 

im Hinblick auf den Plan der Gebietsregierung, den öffent
lichen Dienst zu reformieren, um seine Effizienz zu erhöhen, 

sowie im Hinblick auf die Verwaltungsmaßnalunen, die die 
Gebietsregierung ergreift, um ihre Politik der Beschäftigung 
von Einheimischen umzusetzen, 

ferner im Hinblick darauf, daß die Regierung festgestellt 
hat, sie benötige 11,5 Millionen US-Dollar pro Jahr an 
Entwicklungshilfe, um bis zum Jahr 1996 das erklärte Ziel 
der wirtschaftlichen Unabhängigkeit zu erreichen, 

im Hinblick auf die Anstrengungen, welche die Regierung 
unternimmt, um eine Entwicklungsgesellschaft der Turks
und Caicosinseln einzurichten, 

ferner festslellend, daß der Agrarsektor klein und auf eine 
Subsistenzlandwirtschaft für den örtlichen Markt beschränkt 
ist und daß 90 Prozent der in dem Gebiet verbrauchten 
Nahrungsmittel eingeführt werden, 

besorgt über den weiter andauernden relativen Rückgang 
des Fischfangs und der Gewinnung von Meeresprodukten im 
letzten Jahr, 

davon Kenntnis nehmend, daß der Oberste Minister an der 
zwölften Tagung der Konferenz der Staatchefs der Karibi
schen Gemeinschaft teilgenommen hat, die vom 2. bis 4. Juli 
1991 in Basseterre (SI. Kitts und Nevis) stattgefunden hat, 

1. forden die Gebietsregierung auf, andere Beschäfti
gungsmöglichkeiten für diejenigen Staatsbeamten zu fördern, 
die aufgrund der Reform des öffentlichen Dienstes und der 
geplanten Postenkürzungen in dem Dienst ihren Arbeitsplatz 
verlieren; 

2. forden die Gebietsregierung außerdem auf sicherzu
stellen, daß die Beschäftigung von Ausländern in dem Gebiet 
nicht der Einstellung von entsprechend qualifizierten und 
verfügbaren Einheimischen abträglich ist; 

3. fordert die Sonderorganisationen und anderen In
stitutionen des Systems der Vereinten Nationen auf, nach 
konkteten Wegen zu suchen, wie der Regierung der Turks
und Caicosinseln geholfen werden kann, ihr erklärtes Ziel zu 
erreichen, bis 1996 die wirtschaftliche Unabhängigkeit zu 
erlangen; 
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4. bittet die Ver~altungsmacht nachdrücklich, gemein
sam mit der Gebietsregierung den diesbezüglichen Bedarf 
des Gebiets im Hinblick auf seine Deckung wohlwollend zu 
prüfen; 

5. bittet die intc:rnationalen Finanzinstitutionen und 
Geberorganisationen, inschließlich der Europäischen Investi
tionsbank und der Co onwealth-Entwicklungsorganisation, 
dem Gebiet die Unter tützung zu gewähren, die erforderlich 
ist, damit es die Ent icklungsorganisation der Turks- und 
Caicosinseln einricht n und/oder in Betrieb nehmen kann; 

6. bittet nachdrü klich die Verwaltungsmacht und die 
entsprechenden regio alen und internationalen Organisatio
nen, der Gebietsregi rung bei der Verbesserung der Lei
stungsfähigkeit des A rar- und Fischereisektors behilflich zu 
sein; i 

7. bittet außerden) nachdrUcklich die Verwaltungsmacht 
und die entspreche den regionalen und internationalen 
Organisationen. die nstrengungen zu unterstützen, die die 
Gebietsregierung unt mimmt, um dem Problem der Ver
schmutzung und Zer örung der Umwelt zu begegnen; 

8. nimmt Kenntn von der Aufnahme der Turks- und 
Caicosinseln als ass züertes Mitglied in die Karibische 
Gemeinschaft und bi et die anderen regionalen und inter
nationalen Organisat onen, zu erwägen, dem Gebiet auf 
Ersuchen der Gebie regierung einen ähnlichen Status zu 
gewähren; 

9. stellt mit Be uem fest, daß es zwölf Jalue her ist, 
daß eine Delegation der Vereinten Nationen das Gebiet 
besucht hat, und ap elliert an die Verwaltungsmacht, die 
Entsendung einer sol hen Delegation zu ermöglichen. 

X. Ame ikanische Jungferninseln 

nach Anhörung d r Erklärung des Vertreters der Ver-
einigten Staaten von erika als der Verwaltungsmacht" , 

sowie nach Anhö ng der Erklärung des Vertreters der 
Regierung der Ame' anisehen Jungferninseln", 

feststellend, daß i 
inseln ein Gesetz ge 
erlassen \:Vorden ist, 
über den politischen 

Senat der Amerikanischen Jungfern
lIigt und vom Gouverneur des Landes 

darauf abzielt, 1993 ein Referendum 
tatus abzuhalten, 

sowie feststellend, aß die Ausdehnung des Ansässigkeits
erfordernisses für di Teilnahme an Wahlen auf neunzig 
Tage den Anliegen er Vertreter der Gebietsregierung und 
der Vertreter der Ko ission für Statusfragen und Bundes
beziehungen hinsicht ich der Berechtigung zur Teilnahme an 
einem Se1bstbestimm ngsreferendum nicht gerecht geworden 
ist, 

ferner feststelle daß im Kongreß der Vereinigten 
Staaten ein Gesetzen urf eingebracht worden ist, der darauf 
abzielt, Water Island nde 1992 an das Gebiet zu übereignen 
und daß diese Frage noch weiter behandelt wird, 

im Hinblick auf die Position der Rechtsinstanzen der 
Vereinigten Staaten von Amerika betreffend die Frage der 
Eigentumsrechte der West Indian Company an dem unter 
Wasser stehenden Gebiet bei Long Bay im Hafen von 
Charlotte Amalie und ihrer Rechte zur Rückgewinnung und 
Erschließung dieses Gebiets, 

sowie feststellend, daß die Gebietsregierung nach wie vor 
daran interessiert ist, sich um die assoziierte Mitgliedschaft 
in der Organisation der ostkaribischen Staaten und um 
Beobachterstatus in der Karibischen Gemeinschaft zu 
bemühen, und daß sie aus finanziellen Gründen nicht in der 
Lage ist, sich an der Tätigkeit der Emährungs- und Land
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen und der 
Weltgesundheitsorganisation zu beteiligen, 

ferner im Hinblick auf die Besorgnisse, die die Regierung 
und das Volk der Jungferninseln in bezug auf die freie 
Richterstelle im Distriet Court geäußert haben, und auf ihren 
Wunsch, daß weitere Spitzenpositionen im Gerichtssystem an 
Einheimische vergeben werden, 

daran erinnernd, daß 1977 eine Besuchsdelegation der 
Vereinten Nationen in das Gebiet entsandt worden ist und 
daß dem Ersuchen der Gebietsregierung um die Entsendung 
einer Delegation der Vereinten Nationen in das Gebiet zur 
Beobachtung des Referendums noch nicht entsprochen 
worden ist, 

I. ersucht die Verwaltungsmacht, mit der Gebiets
regierung und der Kommission für Statusfragen und Bundes
beziehungen in vollem Umfang zusammenzuarbeiten und sie 
zu unterstützen, wenn sie die Ansässigkeitserfordernisse im 
Hinblick darauf überprüft, wer berechtigt ist, an einer echten 
Ausübung des Selbstbestimmungsrechts auf den Amerikani
schen Jungferninseln teilzunehmen; 

2. bittet die Verwaltungsmacht, dringend die Beendigung 
der Eigentumsrechte der Bundesregierung an Water Island 
bis Ende 1992 zu ermöglichen; 

3. stellt fest, daß ein Kandidat für den Posten eines 
Richters arn Distriet Court benannt worden ist und daß der 
Richter am Distriet Court in Saint Croix ein Einheimischer 
ist; 

4. wiederholt ihr Ersuchen an die Verwaltungsmacht, den 
Erfordernissen entsprechend und im Einklang mit der Politik 
der Verwaltungsmacht und dem Mandat der jeweiligen 
Organisationen die Mitarbeit des Gebiets in der Organisation 
der ostkaribischen Staaten und in der Karibischen Gemein
schaft sowie in verschiedenen internationalen und regionalen 
Organisationen, einschließlich der Karibischen Gruppe der 
Weltbank für Zusammenarbeit bei der wirtschaft1ichen Ent
wicklung, zu erleichtern; 

5. fordert die Verwaltungsmacht auf, dem Ersuchen der 
Gebietsregierung um die Entsendung einer Besuchs- und 
Beobachterdelegation der Vereinten Nationen in das Gebiet 
zu entsprechen. 

72. Plenarsitzung 
25. November 1992 
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47/28. Achtung de~ Vorrechte und Immunitäten der 
Bediensteten! der Vereinten Nationen sowie der 
Sonderorganisationen uud der diesen verwand
ten Organisationen 

unter Hinweis darau • daß alle Bediensteten der Vereinten 
Nationen nach Artikel 105 der Charta im Hoheitsgebiet jedes 
Mitgliedstaates die V; rrechte und Immunitäten genießen. 
deren sie bedürfen, u ihre mit der Organisation zusammen
hängenden Aufgaben i voller Unabhängigkeit wahrnehmen 
zu können, 

sowie unter Hinwei darauf. daß sich jedes Mitglied der 
Vereinten Nationen na h Artikel 100 der Charta verpflichtet, 
den ausschließlich in ationalen Charakter der Verantwor
tung des Generalsekre ärs und der anderen Bediensteten zu 
achten und nicht zu ersuchen, sie bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben zu be 'nflussen, 

ferner unter Hinwe s auf das Übereinkommen über die 
Vorrechte und Immu itäten der Vereinten Nationen', das 
Übereinkommen über die Vorrechte und Immunitäten der 
Sonderorganisationen' die Vereinbarung über die Vorrechte 
und Immunitäten der ternationalen Atomenergie-Organisa
tion und die Muster ndvereinbarungen des Entwicklungs
programms der Verein n Nationen über Hilfeleistung, 

betonend, daß die A htung der Vorrechte und Immunitäten 
der Bediensteten der ereinten Nationen und der Sonder
organisationen wegen der wachsenden Zahl der Aufgaben, 
die den Organisatione des Systems der Vereinten Nationen 
von den Mitglieds en übertragen werden, sogar noch 
unverziehtbarer wird, 

unter Hinweis auf' Resolution 76 (I) vom 7. Dezember 
1946, in der sie die währung der in den Artikeln V und 
VII des Übereinkomm ns über die Vorrechte und Immunitä
ten der Veteinten Na' onen genannten Vorrechte und Im
munitäten an alle Be ensteten der Vereinten Nationen mit 
Ausnalune der Ortskr' fte, die nach Stundensätzen vergütet 
werden, gebilligt hat, 

sowie unter Hinwe's auf ihre Resolution 43/173 vom 
9. Dezember 1988, in eren Anlage der Grundsatzkatalog für 
den Schutz aller irgen einer Form von Haft oder Strafgefan
genschaft unterworfen n Personen enthalten ist, insbesondere 
auch der Grundsatz, onach alle Inhaftierten oder Strafge
fangenen nach Bedarf . ztlich zu betreuen und zu behandeln 
sind, 

erneut erklärend, aß alle Bediensteten der Vereinten 
Nationen verpflichtet sind, bei der Wahrnehmung ihrer 
Pflichten den Gesetze und sonstigen Vorschriften der Mit
gliedstaaten sowie i n Pflichten und Verantwortlichkeiten 
gegenüber der Organis tion uneingeschränkt nachzukommen, 

eingedenk der Ver wortung des Generalsekretärs für die 
Gewährleistung der I munität, die alle Bediensteten der 
Vereinten Nationen b . der Ausübung ihres Dienstes genie
ßen, 

sowie eingedenk de sen, daß es in dieser Hinsicht wichtig 
ist, daß die Mitglieds aaten ausreichende und sofortige In
formationen über B . enstete vorlegen, die festgenommen 

worden sind oder in Haft gehalten werden, und daß sie ins
besondere Zugang zu ihnen gewähren, 

eingedenk der Überlegungen des Generalsekretärs be
züglich der Verbürgung entsprechender Mindestnorrnen der 
Gerechtigkeit und eines ordnungsgemäßen Verfahrens für die 
Bediensteten der Vereinten Nationen, 

1. nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von dem 
Bericht, den der Generalsekretär im Namen des Verwal
tungsausschusses für Koordinierung vorgelegt hat', sowie 
von den Entwicklungen, auf die darin Bezug genommen 
wird; 

2. beklagt zutiefst die beispiellos hohe und weiter 
zunehmende Zahl der Todesopfer unter dem Personal der 
Vereinten Nationen, namentlich auch unter dem bei Frie
denseinsätzen diensttuenden Personal; 

3. mißbilligt, daß es nach wie vor Fälle gibt, in denen 
die Dienstausübung, die Sicherheit und das Wohl von Be
diensteten gefahrdet werden; 

4. verurteilt und mißbilligt die von einigen Mitgliedstaa
ten gezeigte Mißachtung für den Artikel 105 der Charta der 
Vereinten Nationen; 

5. bekräftigt vollinhaltlich ihre Resolution 45/240 vom 
21. Dezember 1990; 

6. erklärt erneut, daß es geboten ist, daß medizinisches 
Personal der Vereinten Nationen zu gefangengehaltenen Be
diensteten Zugang emält, und ersucht die Mitgliedstaaten, die 
von diesem Personal für erforderlich gehaltene ärztliche Ver
sorgung zu erleichtern; 

7. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
tun, um die Sicherheit des Personals der Vereinten Nationen 
sowie des bei Friedens- und humanitären Einsätzen dienst
tuenden Personals sicherzustellen; 

8. erinnert die Gastländer an ihre Verantwortung für die 
Sicherheit des Friedenssicherungs- und allen sonstigen 
Personals der Vereinten Nationen in ihrem Hoheitsgebiet; 

9. stellt nachdrücklich fest, daß die Mißachtung der 
Vorrechte und Immunitäten der Bediensteten seit jeher eines 
der Haupthindernisse für die Durchführung der Missionen 
und Programme ist, mit denen die Mitgliedstaaten die Or
ganisationen des Systems der Vereinten Nationen beauftragt 
haben; 

10. ersucht den Generalsekretär und die Mitgliedstaaten, 
sich auch weiterhin darum zu bemühen, die Achtung der 
Vorrechte und Immunitäten der Bediensteten sicherzustellen, 
und ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
im Namen des Verwaltungsausschusses für Koordinierung 
auch künftig Berichte hierzu vorzulegen. 

72. Plenarsitzung 
25. November 1992 

47/41. Finanzierung der Operation der Vereinten Na
tionen in Somalia 

Die Generalversammlung, 

nach Beh<lndlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Operation der Vereinten Nationen in 
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Somalia' und des entsprechenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen', 

eingedenk der Resolution 751 (1992) des Sicherheitsrats 
vom 24. April 1992, mit der der Rat unter anderem be
schloß, eine seiner Aufsicht unterstehende Operation der 
Vereinten Nationen in Somalia einzurichten, den Generalse
kretär ersuchte, Militärbeobachter zur Überwachung der 
Waffenruhe in Mogadischu zu dislozieren, und grundsätzlich 
dahin gehend übereinkam, unter der Gesamtleitung des Son
derbeauftragten des Generalsekretärs eine Sicherheitstruppe 
der Vereinten Nationen zur Gewährleistung der Sicherheit 
und zum Geleitschutz der humanitären Hilfslieferungen zu 
dislozieren, 

sowie eingedenk der Resolution 767 (1992) des Sicher
heitsrats vom 27. Juli 1992, mit der der Rat unter anderem 
die Errichtung von vier Einsatzwnen in Somalia innerhalb 
der zusammengefaßten Operationen der Vereinten Nationen 
in Somalia billigte, und der Ratsresolution 775 (1992) vom 
28. August 1992, mit der der Rat unter anderem die Ver
stärkung der Operation der Vereinten Nationen in Somalia 
genehmigte, 

angesichts dessen, daß es sich bei den Kosten der Opera
tion der Vereinten Nationen in Somalia um Ausgaben der 
Organisation handelt, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 der 
Charta der Vereinten Nationen von den Mitgliedstaaten zu 
tragen sind, 

sowie angesichts dessen, daß zur Deckung der Ausgaben 
der Operation in Somalia ein anderes Verfahren anzuwenden 
ist als zur Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haushalts 
der Vereinten Nationen, 

unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem so1chen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Operation in 
Somalia mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihre Aufgaben nach den einschlägigen Resolutio
nen des Sicherheitsrats wahrnehmen kann, 

I. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen6 an; 

2. ersucht den Generalsekretär, alle Finanztransaktionen 
einer straffen internen Kontrolle zu unterziehen, einschließ
lich einer detaillierten und unverzüglichen buchmäßigen 
Erfassung aller Geschäftsvorfälle und einer genauen Über
wachung durch die feststellungsbefugten Beamten und das 
aufsichtsführende Personal, in Übereinstimmung mit der 
Empfehlung in Ziffer 38 des Berichts des Beratenden Aus
schusses; 

3. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrücklich, alles zu tun, 
um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge für die 

Operation der Vereinten Nationen in Somalia vollständig und 
rechtzeitig entrichtet werden; 

4. erklärt, daß es wichtig ist, die Frage der Dauer des 
Mandats der Operation in Somalia möglichst bald zu klären; 

s. nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von der 
Absicht des Generalsekretärs, dem Sicherheitsrat in den 
nächsten sechs Monaten einen Bericht über die Situation in 
Somalia vorzulegen; 

6. beschließt, zum jetzigen Zeitpunkt und in Überein
stimmung mit der Empfehlung in Ziffer 42 des Berichts des 
Beratenden Ausschusses für den Zeitraum vom I. Mai 1992 
bis 30. April 1993 einen Gesamtbetrag von 109.652.000 
US-Dollar brutto (107.912.800 Dollar netto) bereitzustellen, 
worin der mit vorheriger Zustimmung des Beratenden 
Ausschusses bewilligte Betrag von 17.410.000 Dollar ein
geschlossen ist, und ersucht den Generalsekretär, gemäß 
Ziffer 23 seines Berichts' ein Sonderkonto für die Operation 
der Vereinten Nationen in Somalia einzurichten; 

7. beschließt außerdem als Ad-hoc-Regelung, den Betrag 
von 6.953.100 Dollar brutto (6.741.600 Dollar netto) für den 
Zeitraum vom I. Mai bis 31. Oktober 1992 und den Betrag 
von \02.698.900 Dollar brutto (101.171.200 Dollar netto) für 
den Zeitraum vom 1. November 1992 bis 30. April 1993 auf 
die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusammensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, wie sie in den Ziffern 3 und 4 der 
Resolution 43/232 der Generalversammlung vom I. März 
1989 festgelegt und von der Versammlung in ihren Resolu
tionen 441192 B vom 21. Dezember 1989, 45/269 vom 
27. August 1991 und 46/198 A vom 20. Dezember 1991 
geändert worden ist, und dabei die Beitragstabelle für die 
Jahre 1992, 1993 und 1994' zu berücksichtigen; 

8. beschließt ferner, daß in Übereinstimmung mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds an 
den für die Operation in Somalia gebilligten veranschlagten 
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 211.500 
Dollar für den Zeitraum vom I. Mai bis 31. Oktober 1992 
und von 1.527.700 Dollar für den Zeitraum vom 1. Novem
ber 1992 bis 30. April 1993 auf ihre anteiligen Beiträge nach 
Ziffer 7 anzurechnen ist; 

9. ermlichtigt den Generalsekretär, für den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die Operation in Somalia 
über den 30. April 1993 hinaus fortzusetzen und vorbehalt
lich der vorher einzuholenden Zustimmung des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen zur 
tatsächlichen Höhe der Verpflichtungen für den Zeitraum 
nach dem 30. April 1993 für den Einsatz der Operation 
soweit erforderlich und bis zur Bewilligung durch die 
Generalversammlung Verpflichtungen bis zu einem Höchst
betrag von 14 Millionen Dollar brutto (13,7 Millionen Dollar 
netto) pro Monat für die ersten Monate ab 1. Mai 1993 
einzugehen, wobei der genannte Betrag nach dem in dieser 
Resolution festgelegten System auf die Mitgliedstaaten auf
zuteilen ist; 

10. beschließt, die Beiträge Anneniens, Aserbaidschans, 
Bosnien und Herzegowinas, Georgiens, Kasachstans, 
Kirgisistans, Kroatiens, der Republik Mo1dau, San Marinos, 
Sloweniens, Tadschikistans, Turkmenistans und Usbekistans 
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zu der Operation in I Somalia nach Maßgabe der von der 
Generalversammlun auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung 
für diese Mitglieds ten festzusetzenden Beitragssätze' zu 
prüfen; 

11. bittet die in Zi er 10 aufgeführten neuen Mitgliedstaa
ten, Vorauszahlunge auf ihre noch festzusetzenden anteili
gen Beiträge zu en 

12. bittet um frei illige Beiträge für die Operation der 
Vereinten Nationen' Somalia in Form von Barzahlungen 
sowie in Fonn von für den Generalsekretär annehmbaren 
Dienst- und Sachleis ngen, die je nach Bedarf entsprechend 
dem von der Gene versammlung in ihren Resolutionen 
43/230 vom 21. De~mber 1988,44/192 A vom 21. Dezem
ber 1989 und 45/25 vom 3. Mai 1991 festgelegten Ver
fahren zu verwalten ind; 

13. ersucht den Lneralsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sie rzustellen, daß alle mit der Operation 
in Somalia zusamm nhängenden Aktivitäten der Vereinten 
Nationen unter der ufsicht seines Sonderbeauftragten ko
<?,rdiniert und so effi ient und sparsam wie möglich sowie in 
Ubereinstimmung . t dem jeweiligen Mandat verwaltet 
werden, und ersuch ihn ferner, in seinem Wirtschaftlich
keitsprüfungsbericht lüber die Operation in Somalia Informa
tionen über die diesbezüglich getroffenen Vorkehrungen auf
zunehmen; 

14. beschließt di Aufnahme des Punktes "Finanzierung 
der Operation der ereinten Nationen in Somalia" in die 
vorläufige Tagesord ung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

76. Plenarsitzung 
1. Dezember 1992 

47/201. <1"einsame Inspektionsgruppe 

Die Generalverstmlung, 

unter Hinweis auf hren Beschluß 46/446 vom 20. Dezem
ber 1991 und ihre ei schlägigen Resolutionen, insbesondere 
die Resolution 45 7 vom 21. Dezember 1990, 

der Berichte der Gemeinsamen In
ihre Tätigkeit in den Zeiträumen 1. Juli 

1990 bis 30. Juni 1991' und 1. Juli 1991 bis 30. Juni 
1992\0, der Arbeits rogramme der Gruppe für diese Zeit
räume" sowie der erichte des Generalsekretärs über die 
Umsetzung der Ern fehlungen der Gruppe", 

sowie nach Be ndlung des gemäß Beschluß 46/446 
vorgelegten Bericht des Beratenden Ausschusses für Ver
waltungs- und H ushaltsfragen über die Gemeinsame 
Inspekrionsgruppe 13 

1. nimmt Kenn 
Inspektionsgruppe 
1992, von ihren 
von den Berichten 
der Empfehlungen 

is von den Berichten der Gemeinsamen 
.. die Zeiträume 1990-1991 und 1991-
itsprogrammen für diese Zeiträume und 
s Generalsekretärs über die Umsetzung 
er Gruppe; 

2. nimmt auße em Kennmis von dem Bericht de, 
Beratenden Aussch sses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen über die Ge einsame Inspektionsgruppe; 

3. bittet die G meinsame Inspektionsgruppe, bei der 
Aufstellung ihres beitsprogramms für 1993 und ihres 

vorläufigen Arbeitsprogramms für 1994-1995 Vorschläge zu 
machen, in denen die Empfehlungen des Beratenden Aus
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen ihren Nie
derschlag finden, und das Arbeitsprogramm möglichst bald 
der Generalversammlung vorzulegen; 

4. beschließt gemäß ihrer Resolution 46/220 vom 
20. Dezember 1991, die Behandlung der Berichte der 
Gemeinsamen Inspektionsgruppe und des Berichts des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen auf ihrer achtundvierzigsten Tagung wiederaufzu
nehmen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/202. Konferenzplanung 

A 

Die Generalversammlung, 

nach Behondlung des Berichts des Konferenzausschus
ses14

• 

unter Hinweis auf ihre einschlägigen Resolutionen, 
namentlich die Resolutionen 43/222 B vom 21. Dezem
ber 1988 und 46/190 vom 20. Dezember 1991, 

1. billigt den Entwurf des revidierten Konferenz- und 
Sitzungskalenders der Vereinten Nationen für 1993, in der 
vom Konferenzausschuß vorgelegten und geänderten 
Fonn15

; 

2. ermilchtigt den Konferenzausschuß, im Konferenz
und Sitzungskalender für 1993 die Anpassungen vorzuneh
men, die infolge der Maßnahmen und Beschlüsse der 
siebenundvierzigsten Tagung der Generalversammlung er
forderlich werden sollten; 

3. bittet alle Nebenorgane der Generalversammlung und 
des Wirtschafts- und Sozialrats nachdrücklich, bei der Fest
legung und Anpassung der Termine und der Häufigkeit ihrer 
Tagungen die fachliche Beratung des Bereichs Konferenz
dienste einzuholen, was die Verfügbarkeit von Konferenzbe
treuungseinrichtungen und -ressourcen betrifft, um die 
Planung zu verbessern und die Ressourcen für Konferenzbe
treuung bestmöglich zu nutzen; 

4. bittet alle Organe der Vereinten Nationen nachdrück
lich, die ihnen zugewiesenen Ressourcen für Konferenzbe
treuung möglichst wirtschaftlich und kostenwirksam zu nut
zen und die Anzahl der Sitzungen mit voller Konferenzbe
treuung mit größtmöglicher Genauigkeit vorherzusagen; 

5. ersucht das Sekretariat, allen Organen die einschlägi
gen Resolutionen und Richtlinien der Generalversammlung 
über die Nutzung der Ressourcen für Konferenzbetreuung 
und Informationen über die zu veranschlagenden Kosten je 
Sitzungsstunde zur Kenntnis zu bringen; 

6. bittet alle Nebenorgane der Generalversammlung und 
des Wirtschafts- und Sozialrats nachdrücklich, dem Ersu
chen der Generalversammlung in Ziffer 11 ihrer Resolution 
46/190 Folge zu leisten und regelmäßig informelle Kon
sultationen durchzuführen, um die Nutzung ihrer Ressourcen 
für Konferenzbetreuung zu verbessern; 
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7. erneuen ihr Ersuchen an die Vorsitzenden dieser 
Nebenorgane, das in Ziffer 12 ihrer Resolution 46/190 aus
gesprochen wurde, dem Vorsitzenden des Konferenzaus
schusses über die Ergebnisse der Konsultationen nach Zif· 
fer 6 zu berichten, und ersucht den KonferenzausschuB, eine 
umfassende Analyse der eingegangenen Antworten vor
zunehmen; 

8. bittet die Nebenorgane der Generalversammlung und 
des WJrtschafts- und Sozialrats nachdrUcklieh, im Rahmen 
der erforderlichen Konsultationen nach Ziffer 6 die er
griffenen Maßnahmen zu evaluieren und darüber Bericht zu 
erstatten, insbesondere über die rechtzeitige Anberaumung 
der Sitzungen, die Rationalisierung ihres Sitzungsbedarfs, die 
Verbesserung der Terminplanung für informelle Konsultatio
nen, die Möglichkeit der Behandlung von Tagesordnungs
punkten in zweijährigen Abständen sowie die Uberwachung 
der rechtzeitigen Veröffentlichung und Verteilung der Doku
mentation; 

9. bittet den Exekutivrat des Kinderhilfswerks der 
Vereinten Nationen und den Verwaltungsrat des Entwick
lungsprogramms der Vereinten Nationen, ihren Sitzungs- und 
Dokumentationsbedarf im Hinblick auf dessen Rationalisie
rung weiter zu überprüfen und der Generalversammlung auf 
ihrer achtundvierzigsten Tagung über den Konferenzausschuß 
über die dabei erzielten Fortschritte Bericht zu erstatten; 

10. billigt den Beschluß des Konferenzausschusses, seinen 
Vorsitzenden zu ersuchen, sich in seinem Namen mit den 
Vorsitzenden der betreffenden Organe ins Benehmen zu 
setzen in Fällen, in denen der Nutzungsfaktor in den letzten 
drei Jahren unter dem festgelegten Richtwert liegt, und 
ersucht den Konferenzausschuß, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Ergebnisse 
dieser Konsultationen Bericht zu erstatten; 

11. beschließt, daß diese Konsultationen durchgeführt 
werden sollten mit dem Ziel, geeignete Empfehlungen im 
Hinblick auf die bestmögliche Nutzung der Ressourcen für 
Konferenzbetreuung und die Rationalisierung der Dauer und 
Häufigkeit der benötigten konferenztechnischen Dienste ab
zugeben, unter Berücksichtigung der hohen Kosten der 
Konferenzbetreuung sowie der an die Organisation gestellten 
Anforderungen; 

12. begrUßt den Beschluß des Konferenzausschusses, in 
seine experimentelle Methodik zur Ermittlung der Nutzungs
rate der Ressourcen für Konferenzbetreuung Verfügbarkeits
und Einhaltungsindizes für die Vorausdokumentation aufzu
nehmen; 

13. ersucht den Generalsekretär, dem Konferenzausschuß 
zusätzlich zu der Nutzungsrate qualitative Indikatoren und 
Informationen über die Art und Weise zur Verfügung zu 
stellen, in der die Konferenzzeit genutzt wird, um den 
Ausschuß in die Lage zu versetzen, Empfehlungen über den 
den verschiedenen Organen zugewiesenen Zeitumfang für 
Konferenzbetreuung abzugeben; 

14. ersucht den KonferenzausschuB, seine Analyse der 
experimentellen Methodik zur Ermittlung der Nutzung der 
Ressourcen für Konferenzbetreuung abzuschließen, über 
seine Schlußfolgerungen Bericht zu erstatten und gegebenen
falls seine Empfehlungen, insbesondere auch hinsichtlich der 

in Ziffer 15 der Resolution 461190 der Generalversammlung 
erbetenen Revision des Richtwerts, der Versammlung auf 
ihrer achtundvierzigsten Tagung vorzulegen; 

15. verlangt, daß sich alle Nebenorgane der Generalver
sammlung an die Bestimmungen von Abschnitt I Ziffer 7 
ihrer Resolution 401243 vom 18. Dezember 1985 halten; 

16. bekräftigt, daß der Konferenzausschuß und der 
Generalsekretär bei der Aufstellung des Konferenz- und 
Sitzungskalenders die in Abschnitt I Ziffer 10 der Resolu
tion 401243 enthaltenen Grundsätze berücksichtigen sollen; 

17. bekräftigt außerdem, daß Organe der Vereinten 
Nationen auBerhalb ihres Amtssitzes tagen können, wenn 
eine Regierung, die zur Abhaltung einer Tagung auf ihrem 
Hoheitsgebiet eingeladen hat, sich bereit erklärt, für die 
tatsächlich entstehenden, direkt oder indirekt damit ver
bundenen zusätzlichen Kosten aufzukommen, nach Ab
sprache mit dem Generalsekretär hinsichtlich der Art und der 
möglicben Höhe dieser Kosten; 

18. ersucht den Generalsekretär, ihr am Ende jeder ihrer 
Tagungen eine revidierte zusammengefaßte Aufstellung der 
unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen geplanten 
Sonderkonferenzen vorzulegen. 

B 

Die Generalversammlungt 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember /992 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen über die Kontrolle 
und Begrenzung der Dokumentation, insbesondere die Re
solutionen 33/56 vom 14. Dezember 1978, 36/117 B vom 
10. Dezember 1981, 37/14 C vom 16. November 1982 und 
45/238 B vom 21. Dezember 1990, 

in Anerkennung dessen, daß die Mitgliedstaaten das 
souveräne Recht haben, zu verlangen, daß ihre Mitteilungen 
als offizielle Dokumente verteilt werden, 

betonend, wie wichtig es ist, daß die Vorausdokumentation 
für die Tagungen rechtzeitig verfügbar ist, 

in Anbetracht dessen, daß seit einiger Zeit für bestimmte 
Organe, die darauf Anspruch haben, keine Kurzprotokolle 
mehr erstellt werden, 

unter BerUcksichtigung von Anhang VI Abschnitt m der 
Geschäftsordnung der Generalversammlung, 

mit Besorgnis feststellend, daß einige Organe der Ver
einten Nationen unter Umständen nicht in der Lage sein 
werden, Tagesordnungspunkte zu behandeln, für die die 
Vorausdokumentation erst nach Beginn der Tagung vorgelegt 
wird, 

1. appellien erneut an die Mitgliedstaaten, bei ihren 
Anträgen auf Verteilung ihrer Mitteilungen Zurückhaltung zu 
üben und ihre Mitteilungen, die kurz, vollständig und präzise 
sein sollen, rechtzeitig und in der geeignetsten Form vor
zulegen; 

2. ersucht die Mitgliedstaaten, bei der Anforderung von 
Dokumenten und der Vorlage ihrer Berichte Zurückhaltung 
zu üben~ 
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3. ermutigt diejenigen Nebenorgane, die sich an das 
angestrebte 32-Seiten-Limit halten, diese begrüßenswerte 
Praxis fortzusetzen; 

4. bittet nachdr*klich diejenigen Nebenorgane, die 
bisher nicht in der . ge waren, sich an das angestrebte 
32-Seiten-Limit zu h lten, insbesondere diejenigen Neben
organe, für die Kurz rotokolle angefertigt werden, sich um 
die Reduzierung de Länge ihrer künftigen Berichte zu 
bemühen; 

5. ermutigt dieje igen Organe, für die Kurzprotokolle 
angefertigt werden d deren Berichte das 32-Seiten-Limit 
überschreiten, einen erzicht auf ihren Anspruch auf Kurz
protokolle zu erwäge ; 

6. bittet nachdr 'cklich diejenigen Organe, für die 
Kurzprotokolle ange rtigt werden, einen Verzicht auf ihren 
Anspruch zu erwäge , soweit in offizieller Sitzung Redak
tionsarbeiten erfolge und dies in ihrem Bericht entspre
chend festgehalten 

7. bittet den Gen ralsekretär nachdrUcklich, die erforder
lichen Maßnahmen u treffen, um sicherzustellen, daß die 
Vorausdokumente fü Sitzungen spätestens sechs Wochen 
vor Sitzungsbeginn leichzeitig in allen Amtssprachen ver
teilt werden, soweit icht ein ausdrücklicher Beschluß des 
betreffenden Organ hinsichtlich der Terminierung der 
Herausgabe der Vora sdokumentation für die Tagungen vor
liegt; 

8. bittet nachdrU klich die Fachabteilungen des Sekretari
ats, die Vorschrift u befolgen, wonach sie die Voraus
dokumentation für ie Tagungen spätestens zehn Wochen 
vor Tagungsbeginn beim Bereich Konferenzdienste ein
zureichen haben, u die rechtzeitige Anfertigung in allen 
Amtssprachen zu e öglichen; 

9. ersucht den eneralsekretär, im Zusammenhang mit 
den in den Ziffern und 8 genannten Maßnahmen alle 
Faktoren zu prüfen, . e für die rechtzeitige Herausgabe der 
Vorausdokumentatio für die Tagungen von Belang sind, 
namentlich die Qual tät und den Zeitpunkr der Einreichung 
der Dokumente bei Bereich Konferenzdienste, und der 
Generalversammlun auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
über den Konferen usschuß darüber Bericht zu erstarten; 

10. ersucht das Sekretariat, allen Organen und den 
betreffenden Fachab ilungen die einschlägigen Resolutionen 
der Generalversam lung, Vorschriften und Bestimmungen 
über die Kontrolle und Begrenzung der Dokumentation, 
einschließlich der Ri htlinien für die Abfassung von Berich
ten in Resolution 3 14 C der Generalversanunlung, sowie 
Infonnationen über die zu veranschlagenden Kosten je 
Dokumentenseite z Kenntnis zu bringen; 

11. ersucht den eneralsekretär, die derzeitigen Versand
listen zu überprüfen 't dem Ziel, sie zu kürzen, zu aktuali
sieren und jede Ver hwendung zu vermeiden; 

12. bittet nachdr' cklich die Nebenorgane, ihre Tagesord
nungen zu überprü n, um das Sekretariat in die Lage zu 
versetzen, die 6-Wo hen-Regel einzuhalten, indem sie unter 
anderem Tagesord ngspunkte zusammenfassen und die 
Anforderung von orausdokumenten für Tagungen ein
schränken, und ers cht den Generalsekretär, die Neben-

organe von diesem Aufruf in Kenntnis zu setzen und dem 
Konferenzausschuß über die zu diesem Zweck getroffenen 
Maßnahmen mündlich Bericht zu erstatten; 

13. appelliert an die zwischenstaatlichen Organe, bei der 
Überprüfung der organisatorischen Vorkehrungen für ihre 
Arbeitstagungen den Bericht über den Stand der Voraus
dokumentation für die Tagungen gebührend heranzuziehen; 

14. begrUßt den Beschluß des Konferenzausschusses, die 
Kriterien und Richtlinien für die Bereitstellung schriftlicher 
Sitzungsprotokolle und die derzeitige Situation zu über
prüfen, und ersucht den Ausschuß, unter Berücksichtigung 
der Kosten der Konferenzbetreuung der Generalversanunlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu 
erstarten und konkrete Empfehlungen abzugeben; 

15. ersucht den Generalsekretär, für die rechtzeitige 
Bereitstellung der Kurzprotokolle, insbesondere für die 
Sitzungen der Hauptausschüsse der Generalversammlung, zu 
sorgen, und bittet ihn in diesem Zusammenhang nachdrück
lich, die allgemeine Effizienz der konferenztechnischen 
Dienste im Rahmen der vorhandenen Ressourcen zu verbes
sern; 

16. beschließt, auf ihrer neunundvierzigsten Tagung eine 
umfassende Überprüfung unter anderem der Notwendigkeit, 
der Nützlichkeit und der rechtzeitigen Herausgabe der Wort
und Kurzprotokolle vorzunehmen und dabei einen vom 
Generalsekretär über den Konferenzausschuß und den Be
ratenden Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen 
vorzulegenden Bericht zugrunde zu legen; 

17. ersucht das Sekretariat, die Wortprotokolle der 
Plenarsitzungen der Generalversammlung nur in endgültiger 
Form herauszugeben, wobei diese Protokolle rasch ver
öffentlicht und in angemessenen Zeitabständen zusammen
gefaßte Korrigenden herausgegeben werden müßten; 

18. ersucht das Sekretariat außerdem, zu prüfen, ob es 
möglich wäre, die Wortprotokolle des Sicherheitsrats in 
ähnlicher Weise herauszugeben, wobei diese Protokolle 
ebenso rasch veröffentlicht werden müßten, wie dies derzeit 
bei den vorläufigen Wortprotokollen der Fall ist. 

c 
Die Generalversammlung t 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

unter Kenntnisnahme des gemäß Resolution 46/190 vom 
20. Dezember 1991 vorgelegten Berichts des Generalsekre
tärs über die Überprüfung des Bereichs Konferenzdienste16, 

der nach Auffassung des Konferenzausschusses die Proble
me, denen sich dieser Sekretariats-Bereich gegenübersieht, 
gut beschreibt, jedoch keine weitreichenden Vorschläge 
enthält, 

erneut erkUirend, daß die Bereitstellung angemessener 
konferenztechnischer Dienste von hoher Qualität für die 
effiziente Aufgabenwahrnehmung der Vereinten Nationen 
eine unverzichtbare Voraussetzung ist. 

der Schlußfolgerung des Konferenzausschusses zustim
mend, wonach für alle organisatorischen Aspekte der 
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Konferenzbetreuung das Ziel letzten Endes sein muß, unter 
Weiterentwicklung eines umfassenden Planungs- und Ko
ordinierungssystems zu einer möglichst kostenwirksamen 
Verwaltung der Sitzungs- und Dokumentationsressourcen zu 
gelangen und dabei gleichzeitig die erforderliche hohe 
Qualität der geleisteten Dienste zu bewahren, 

I. ersucht den Generalsekretär, im Ralunen der Über
prüfung des Bereichs Konferenzdienste die verschiedenen 
Faktoren, welche die Leistung dieses Sekretariats-Bereichs 
beeinflussen, weiter zu prüfen, unter Berücksichtigung von 
Ziffer 100 des Berichts des Konferenzausschusses 14 und der 
von den Mitgliedstaaten im Fünften Ausschuß zum Ausdruck 
gebrachten Auffassungen, und der Generalversammlung auf 
ihrer neunundvierzigsten Tagung über den Konferenzaus
schuß und den Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen entsprechende Empfehlungen vorzulegen; 

2. ersucht den Generalsekretär außerdem, 

a) der General versammlung auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung über den Konferenzausschuß und den Beratenden 
Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen im Rahmen 
der in Ziffer I genannten Überprüfung eine umfassende Aus
arbeitung vorzulegen, die die Berichte der externen Berater 
und alle Empfehlungen des Managementberatungsdienstes 
berücksichtigt, einschließlich der KostenlNutzen-Aspekte 
neuer Technologien und der finanziellen Auswirkungen der 
Empfehlungen; 

b) die vom Managementberatungsdienst vorgenommene 
Überprüfung des Bereichs Konferenzdienste weiterzuver
folgen und der Generalversammlung auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung einen Bericht darüber vorzulegen; 

c) soweit erforderlich, der Generalversammlung auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagung über den Konferenzausschuß und 
den Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- und Haushalts
fragen Empfehlungen betreffend die mögliche Neustrukturie
rung des Bereichs Konferenzdienste vorzulegen; 

3. fordert den Konferenzausschuß auf, auch weiterhin zu 
prüfen, wie sein in Resolution 431222 B vom 21. Dezember 
1988 niedergelegtes Mandat und die einschlägigen Empfeh
lungen in dem von der Generalversammlung in ihrer Resolu
tion 411213 vom 19. Dezember 1986 gebilligten Bericht der 
Gruppe hocbrangiger zwischenstaatlicher Sachverständiger 
für die Überprüfung der administrativen und finanziellen 
Effizienz der Vereinten Nationenl7 wirksamer umgesetzt 
werden können. um sicherzustellen, daß die Ressourcen für 
Konferenzbetreuung aufbestrnögliche Weise genutzt werden, 
unter anderem durch möglichst weitgehende Vermeidung von 
Verschwendung und durch die Rationalisierung der Sitzungs
programme und des Dokrunentationsbedarfs. 

D 

Die Generalversammlung, 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen über den 
Gebrauch der Sprachen in den Vereinten Nationen, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 42120i C vom 
11. Dezember 1987 über die Gleichberechtigung aller Amts
sprachen der Vereinten Nationen. 

ersucht den Generalsekretär erneut, die erforderlichen 
Maßnalunen zu treffen, um unter gebührender Achtung der 
Gleichberechtigung aller Amtssprachen der Vereinten Na
tionen die Bereitstellung von konferenztechnischen Diensten 
wie in ihren einschlägigen Resolutionen vorgesehen sicherzu
stellen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/203. PensiollSsyslem der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 461192 und 461220 
vom 20. Dezember 1991, 

nach Behandlung des Berichts des Gemeinsamen Rates für 
das Pensionswesen der Vereinten Nationen für das Jahr 1992 
an die Generalversammlung und an die Mitgliedorganisatio
nen des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten N atio
nen!·. des Kapitels m des Berichts der Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst!', des Berichts des 
Generalsekretärs über die Kapitalanlagen des Fonds'" und 
des damit zusammenhängenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen'i, 

I 

AUSWIRKUNGEN DER UMSTELLUNG DES ARBEITSPRO
GRAMMS DES FONFfEN AUSSCHUSSES AUF EINEN ZWEI
JAHRESZYKLUS AUF DEN GEMEINSAMEN RAT FÜR DAS 
PENSIONSWESEN DER VEREINTEN NATIONEN 

eingedenk ihrer Resolution 461220 über die Einführung 
eines Zweijahreszyklus für das Arbeitsprogramm des Fünften 
Ausschusses, 

1. nimmt Kenntnis von dem Beschluß des Gemeinsamen 
Rates für das Pensionswesen der Vereinten Nationen, die 
nächste versicberungsmathematische Bewertung des Gemein
samen Pensionsfonds der Vereinten Nationen statt zum 
31. Dezember 1992 zum 31. Dezember 1993 vorzunehmen, 
wobei die nachfolgenden Bewertungen alle zwei Jahre 
stattfinden sollen; 

2. nimmt außerdem Kenntnis von den zusätzlichen 
Verantwortlichkeiten, die der Rat an seinen Ständigen Aus
schuß zur Wahrnehmung in ungeraden Jahren delegiert hat, 
wie in Ziffer 14 des Berichts des Rates 18 ausgeführt; 

3. nimmt ferner Kenntnis von den Bemerkungen des 
Rates zur Neufestsetzung der Daten für die nächste um
fassende Überprüfung der ruhegehaltsfähigen Bezüge und 
der sich daraus ergebenden Ruhegehälter der Beamten des 
Höheren Dienstes und der oberen und obersten Rangebenen 
sowie der Überprüfung der Höchstzahl der anrechnungs
fahigen Fonds-Beitragszeiten; 

n 
VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE FRAGEN 

I. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen des Gemein
samen Rates für das Pensionswesen der Vereinten Nationen 
in Abschnitt m.B seines Berichts!' über die Methode und die 
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Prämissen, die der versicherungsmathematischen Bewertung 
des Gemeinsamen Pensionsfonds der Vereinten Nationen per 
31. Dezember 1993 zrgrunde gelegt werden sollen; 

2. ersucht den Rat, die Fonn der Vorlage der Ergebnisse 
der versicherungsmathematischen Bewertungen zu über
prüfen und dabei di~ Auffassungen des Ausschusses der 
Versicherungsmath atiker und des Rates der Rechnungs
prüfer zu berücksic gen; 

3. nimmt Kenntn' von den Bemerkungen des Rates in 
Abschnitt III.B seines Berichts zu Fragen im Zusammenhang 
mit der Anwendung er Abkommen über die Übertragung 
von Ansprüchen, die wischen dem Fonds und der ehemali
gen Union der Sozial' tischen Sowjetrepubliken, der ehema
ligen Ukrainischen S zialistischen Sowjetrepublik und der 
ehemaligen Bjelorus . schen Sozialistischen Sowjetrepublik 
geschlossen wurden; 

4. eneUt ihre Zus immung zu dem mit der Interamerika
nischen Entwicklun sbank geschlossenen und vom Rat 
gemäß Artikel 13 der ~atzung des Fonds gebilligten Abkom
men im Hinblick aufidie Sicherstellung der Kontinuität der 
Pensionsansprüche zwischen der Bank und dem Fonds, wie 
in Anhang IV zu de~BeriC: des Rates ausgeführt; 

RUHEGEHALTS FÄHIGE BEZÜGE UND SICH DARAUS ERGEBENDE 
RUHEGEHÄLTER D BEDIENSTETEN DES ALLGEMEINEN 
DIENSTES UND DER ERGLEICHBAREN LAUFBAHNGRUPPEN 

unter Hinweis d uf, daß die Generalversammlung in 
Abschnitt III ihrer esolution 45/242 vom 21. Dezember 
1990 die Kommissi für den internationalen öffentlichen 
Dienst ersucht hat, in voller Zusammenarbeit mit dem 
Gemeinsamen Rat .. das Pensions wesen der Vereinten 
Nationen der General ersammlung auf ihrer sechsundvierzig
sten Tagung Empfehl ngen betreffend die umfassende Über
prüfung der Method für die Ermittlung der ruhegehalts
fähigen Bezüge und der sich daraus ergebenden Ruhege
hälter der Bedienste n des Allgemeinen Dienstes und der 
vergleichbaren Lau ahngruppen vorzulegen, 

sowie unter Hin eis auf Abschnitt II der Resolution 
46/192, 

ferner unter Hinw is darauf, daß sie der Bemerkung des 
Beratenden Ausschu ses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen" zustimmt, onach die Kommission und der Rat 
bestrebt sein sollten, die derzeitigen Anomalien im System 
zu beseitigen, ohne abei neue zu schaffen, 

in Anerkennung d ssen, daß die Satzung der Kommission 
und die Satzung des Gemeinsamen Rates rur das Pensions
wesen der Vereinten ationen die einander ergänzenden und 
srundlegenden Rolle der Kommission und des Rates bei der 
Uberprüfung von Fr gen im Zusammenhang mit den ruhe
gehaltsfähigen Bez" en und den sich daraus ergebenden 
Ruhegehältern festle en, die unverzichtbare Bestandteile der 
Beschäftigungsbedin ungen im gemeinsamen System der 
Vereinten Nationen sind, und daß die ruhegehaltsfähigen 
Bezüge einen entsch idenden Einfluß auf die Höhe der Bei
träge haben, die von en Mitgliedorganisationen und von den 
Mitgliedern in den onds eingezahlt werden müssen, 

im Hinblick darau , daß die Kommission und der Rat auf 
der Grundlage eine an sechs Orten durchgeflihrten Pilot-

studie zu der Auffassung gelangt waren, daß das Verfahren 
der Ennittlung der ruhegehaltsfähigen Bezüge und/oder 
Ruhegehälter durch Bezugnahme auf die Praktiken örtlicher 
Arbeitgeber, die für die Gehaltserhebungen rur den Allge
meinen Dienst herangezogen werden, nicht weiter geprüft 
werden sollte, 

sowie zur Kenntnis nehmend, 

a) daß die Kommission und der Rat zu der Auffassung 
gelangt waren, daß die Methode zur Ermittlung der ruhege
haltsfähigen Bezüge für den Allgemeinen Dienst die ruhege
haltsfahigen Bezüge zu den im aktiven Dienst bezogenen 
Nettogrundgehältern in Beziehung setzen sollte, 

b) daß es dem Rat bedauerlicherweise nicht gelungen 
war, sich über die Modalitäten der Anwendung einer solchen 
Methode zu einigen, wie aus der Tabelle in Ziffer 76 des 
Berichts des Rates" und aus Anhang VIII des Berichts 
hervorgeht, in denen die Standpunkte der drei im Rat ver
tretenen Gruppen zusammen mit dem Vorschlag des Rats
vorsitzenden sowie die Erklärungen der drei Gruppen zu 
dem Vorschlag des Vorsitzenden enthalten sind, 

c) daß die Kommission in den Ziffern 99 und 100 ihres 
Berichts" zu Schlußfolgerungen zu bestimmten Aspekten der 
Methode gelangt war, daß sie ihre Absicht bekundet hatte, 
weitere noch ungeklärte Aspekte 1993 zu behandeln, und 
daß sie zu der Schlußfolgerung gelangt war, daß die über
arbeitete Methode ab I. Januar 1994 angewandt werden 
sollte, 

von neuem erklärend, daß der Schwerpunkt der künftigen 
Arbeit des Rates und der Kommission auf der Beseitigung 
oder erheblichen Verminderung des Phänomens der "Ein
kommensinversion" liegen sollte, das in den Ziffern 73 und 
74 des Berichts des Rates und in den Ziffern 88 bis 92 des 
Berichts der Kommission beschrieben und erörtert wird, 

sowie von neuem erklärend, daß sie sich über die Kom
plexität der Fragen, um die es dahei geht, und über deren 
Bedeutung rur alle Beteiligten im klaren ist, 

davon Kenntnis nehmend, daß der Rat bisher noch keine 
Gelegenheit gehabt hat, die Schlußfolgerungen der Kommis
sion in den Ziffern 99 und 100 des Kommissionsberichts zu 
bestimmten Aspekten der Methode zu prüfen, unter Berück
sichtigung der Auffassungen der Kommission in den Ziffern 
88 bis 98 ihres Berichts, 

I. macht sich die Schlußfolgerungen des Gemeinsamen 
Rates für das Pensionswesen der Vereinten Nationen und der 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst zu 
eigen, wonach die Methode zur Ermittlung der ruhegehalts
fähigen Bezüge für Bedienstete des Allgemeinen Dienstes 
und der vergleichbaren Laufbahngruppen die Höhe der ruhe
gehaltsfähigen Bezüge und der sich daraus ergebenden 
Ruhegehälter zu den im aktiven Dienst bezogenen Gehältern 
in Beziehung setzen sollte; 

2. macht sich außerdem den in Ziffer I vorgesehenen 
Ansatz für die künftige Arbeit zu den verschiedenen Aspek
ten der Frage zu eigen, wie in dem Vorschlag des Ratsvor
sitzenden in den Ziffern 76 und 77 des Ratsberichts und in 
den Schlußfolgerungen und Empfehlungen der Kommission 
in deren Bericht dargestellt; 



VIII. Resolutionen - Fünfter Ausschuß 307 

3. macht sichtemer die Schlußfolgerungen zu eigen, zu 
denen die Kommission im Hinblick auf die in ihrem Bericht 
erörterten Aspekte der Methode gelangt ist; 

4. ersucht die Kommission, gegebenenfalls in enger 
Zusammenarbeit mit dem Rat die umfassende Überprüfung 
1993 abzuschließen und der Generalversammlung auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagung Empfehlungen vorzulegen be
treffend alle Aspekte der Methode zur Ermittlung der 
ruhegehaltsfahigen Bezüge und der sich daraus ergebenden 
Ruhegehälter, einschließlich des Zeitpunkts ihrer Inkraftset
zung und der zum Schutz erworbener Rechte zu treffenden 
Ubergangsmaßnahmen; 

5. ersucht die Kommission außerdem, in ihrem Bericht 
an die achtundvierzigste Tagung der Generalversammlung 
die sich ergebenden Änderungen des Personalstatuts der 
Mitgliedorganisationen zu empfehlen, und ersucht den Rat, 
in seinem Bericht die Änderungen der Satzung des Gemein· 
samen Pensionsfonds der Vereinten Nationen zu prüfen, die 
zur Anwendung der überarbeiteten Methode erforderlich sein 
könnten; 

IV 

RUHEGEHALTSFÄHIGE BEZÜGE UND RUHEGEHÄLTER 
DER NICHTEINGESTUFTEN AMTSTRÄGER 

unter Hinweis auf Abschnitt III Ziffer 9 ihrer Resolution 
46/192, in der sie die Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst ersucht hat, Richtlinien für die Festle
gung der Ruhegehaltsregelungen für nichteingestufte Amts
träger zu empfehlen, die nicht Mitglieder des Gemeinsamen 
Pensionsfonds der Vereinten Nationen werden, um die 
systemweite Vergleichbarkeit zu gewährleisten, und ebenso 
geeignete Überwachungsverfahren zu empfehlen, und der 
siebenundvierzigsten Tagung der General versammlung sowie 
den Leitungsorganen der anderen Organisationen des ge
meinsamen Systems der Vereinten Nationen dazu Empfeh
lungen vorzulegen. 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Generalversammlung 
in Ziffer 7 derselben Resolution den Gemeinsamen Rat für 
4.as Pensionswesen der Vereinten Nationen ersucht hat, 
Anderungen der Satzung des Fonds zu prüfen, mit dem Ziel, 
darin Bestimmungen betreffend die ruhegehaltsfahigen 
Bezüge der nichteingestuften Amtsträger aufzunehmen und 
diejenigen Bestimmungen, die Höchstbeträge für die Ruhe
gehälter vorsehen, auf alle Mitglieder des Fonds auszuwei
ten, einschließlich der nichteingestuften Amtsträger, 

1. beschließt, die Leitungsorgane der anderen Mitglied
organisationen des Gemeinsamen Pensionsfonds der Ver· 
einten N atianen von ihrer Auffassung zu unterrichten, daß 
deren nichteingestufte Amtsträger Mitglieder des Fonds wer
den sollten, um die systemweite Vergleichbarkeit zu gewähr
leisten, und daß für den Fall, daß ein Leitungsorgan be
schließt, Regelungen außerhalb des Fonds zu treffen, nur die 
zur Zeit in der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation 
bestehende Möglichkeit in Betracht käme, die in Ziffer 64 
des Berichts der Kommission für den internationalen öffent
lichen Dienstl9 beschrieben ist; 

2. schließt sich dem Beschluß des Gemeinsamen Rates 
für das Pensionswesen der Vereinten Nationen an, die 
Behandlung einer Änderung von Artikel 54 der Satzung des 
Fonds zur Aufnahme von Bestimmungen betreffend die 

ruhegehaltsfähigen Bezüge der nichteingestuften Amtsträger 
bis zu seiner nächsten ordentlichen Tagung im Jahr 1994 
zurückzustellen, um den Leitungsorganen aller Mitglied
organisationen des Fonds Zeit zu geben, sich mit den von 
der Generalversammlung in Abschnitt III Ziffern 5 und 6 
ihrer Resolution 46/192 an sie überwiesenen Fragen zu 
befassen; 

3. billigt mit Wirkung vom 1. April 1993 eine Änderung 
von Artikel 28 d) der Satzung des Fonds, wie in Anlage I zu 
dieser Resolution aufgeführt, um die Höchstgrenze für 
Ruhegehälter auf die nichteingestuften Amtsträger sowie auf 
andere Mitglieder auszuweiten, für die Artikel 28 d) der 
Satzung zur Zeit nicht gilt, deren ruhegehaltsfahige Bezüge 
jedoch höher sind als die der Besoldungsgruppe D-2 (höch
ste Stufe) in der Tabelle der ruhegehaltsfähigen Bezüge, die 
Artikel 54 der Satzung beigefügt ist; 

V 

ÄNDERUNGEN IM PENSIONSANPASSUNGSSYSTEM 

unter Hinweis auf Abschnitt IV Ziffer 3 ihrer Resolution 
46/192, in der sie die längerfristige Änderung des Pensions
anpassungssystems, die der Gemeinsame Rat für das Pen
sionswesen der Vereinten Nationen 1991 empfohlen hatte, 
gebilligt hat, 

1. nimmt Kenntnis von den Bemerkungen des Rates zu 
den zusätzlichen Studien im Zusammenhang mit dieser 
Änderung, darunter insbesondere betreffend die Änderung 
der Bestimmung über die "120-Prozent-Obergrenze", die 
Uberprüfungen des Sonderindexes für Ruhegehaltsempfän
ger, die Anwendbarkeit der längerfristigen Änderung des 
Pensionsanpassungssystems auf Bedienstete des Allgemeinen 
Dienstes und der vergleichbaren Laufhahngruppen, sowie 
von den Bemerkungen zu der Absicht des Rates, der Ge
neralversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 1994 
Empfehlungen zu diesen Fragen vorzulegen; 

2. wiederholt das Ersuchen, das sie in Abschnitt IV 
Ziffer 6 ihrer Resolution 46/192 ausgesprochen hat, der Rat 
möge auch weiterhin Sparmaßnahmen erwägen, darunter 
insbesondere eine Änderung der Bestimmung über die 
"120-Prozent-Obergrenze" nach dem dualen Pensionsanpas
sungssystem; 

3. billigt mit Wirkung vom 1. April 1993 die vom Rat 
in Ziffer 104 seines Berichts 18 empfohlene Änderung der 
Tabelle der Sonderanpassungen für kleine Ruhegehälter nach 
Abschnitt E des Pensionsanpassungssystems und die sich 
daraus ergebenden Änderungen im Pensionsanpassungs
system, die in Anlage II zu dieser Resolution niedergelegt 
sind; 

VI 

SONSTIGE FRAGEN 

1. schließt sich den Beschlüssen des Gemeinsamen Rates 
für das Pensionswesen der Vereinten Nationen in den Ziffern 
124 und 125 seines Berichtsi' an, auf seiner nächsten 
ordentlichen Tagung 1994 erneut Änderungen des Arti
kels 54 der Satzung des Gemeinsamen Pensionsfonds der 
Vereinten Nationen zu prüfen, mit dem Ziel der Aufnahme 
von Bestimmungen betreffend die von einigen Organisatio
nen ihrem Personal gewährten zusätzlichen Besoldungsstufen 
für lange Dienstzeiten!besondere Leistungen sowie der Auf-
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nahme einer Definitiqn der ruhegehaltsfähigen Bezüge der 
Bediensteten der Lau~ahngruppe Felddienst; 

2. nimmt die sons~gen im Bericht des Rates behandelten 
Fragen zur Kennmis; 

VII 
KAPITALANLAGEN ES GEMEINSAMEN PENSIONSFONDS 

DER EREINTEN NATIONEN 

1. nimmt Kennmi von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Kapitalanlag n des Gemeinsamen Pensionsfonds der 
Vereinten Nationen20

, begrüßt insbesondere, daß der Fonds 
bestrebt ist, sein pital weltweit anzulegen, wie aus 
Ziffer 46 des Berich des Rates l

' hervorgeht, und berück
sichtigt die Stellungn en des Beratenden Ausschusses für 
VerwaItungs- und H ushaItsfragen in Ziffer 23 seines Be
richts" an die sechs ndvierzigste Tagung der Generalver
sammlung; 

2. ersucht erneut diejenigen Mitgliedstaaten, die derzeit 
für Kapitalanlagen d s Fonds keine Steuerbefreiungen ge
währen, alles zu tun um solche Befreiungen so bald wie 
möglich zu genehmi en. 

ANLAGE I 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

Änderung der Satz ng des Gemeinsamen Pensionsfonds 
de Vereinten Nationen 

Artikel 28 

Ruhegehalt 

Buchstabe d) ist dur h folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

"d) i) Vorbeh tlich der Bestimmungen in Ziffer ii) 
darf jed 'h das nach Maßgabe der anwendbaren 
Besti ungen von Buchstabe b) oder c) zum 
Normalj essatz zahlbare Ruhegehalt eines 
Mitgli in einer Besoldungsgruppe über D-2 
(höchst Stufe) der Tabelle der ruhegehalts
fähigen Bezüge in der Anlage zu Artikel 54 
beim usscheiden des Mitglieds aus dem 
Dienst en jeweils höheren der folgenden Be
träge ni ht übersteigen: 

ii) 

A) ozent seiner ruhegehaltsfähigen Bezü
zum Zeitpunkt des Ausscheidens aus 

Dienst oder 

B) da nach denselben Bestimmungen von 
Bu hstabe b) oder c) zahlbare Höchstruhe

alt eines Mitglieds in der Besoldungs
pe D-2 (das sich seit fünf Jahren in 

de höchsten Besoldungsstufe der in der 
An age zu Artikel 54 enthaltenen Tabelle 
de ruhegehaltsfähigen Bezüge, in der 
an epaßten Fassung, befindet), mit 35 Bei
tra sjahren, das zum selben Zeitpunkt aus
sc eidet wie das Mitglied; 

Für ein itglied, das im Rang eines Untergene
ralsekre .. , Beigeordneten Generalsekretärs 
oder in einem vergleichbaren Rang aus dem 
Dienst usscheidet und auf das die Bestim
munge von Ziffer i) anwendbar sind. darf das 

zahlbare Ruhegehalt jedoch nicht niedriger sein 
als das Ruhegehalt, das ilun zum Normaljahres
satz zu zahlen gewesen wäre, wenn es am 
31. März 1986 aus dem Dienst ausgeschieden 
wäre; für Mitglieder. die in einem anderen über 
der Besoldungsgruppe D-2 (höchste Stufe), laut 
der Tabelle der ruhegehaltsfähigen Bezüge in 
der Anlage zu Artikel 54, liegenden Rang aus 
dem Dienst ausscheiden und auf die die Bestim
mungen von Ziffer i) anwendbar sind, darf das 
zahlbare Ruhegehalt nicht niedriger sein als das 
Ruhegehalt, das dem Mitglied zum Normal
jahressatz zu zahlen gewesen wäre. wenn es am 
31. März 1993 aus dem Dienst ausgeschieden 
wäre; die Bestimmungen von Ziffer i) gelten 
nicht für Mitglieder, die dem Fonds vor dem 
1. April 1993 als nichteingestufte Amtsträger 
beigetreten beziehungsweise wieder beigetreten 
sind." 

ANLAGEn 

Änderungen im Pensionsanpassungssystem 

E. SONDERANPASSUNGEN FÜR KLEINE RUHEGEHÄLTER 

Absatz 7 ist durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

"7. Liegt der Normaljaluessatz eines Ruhegehalts oder 
einer Invaliditätsrente aufgrund der Satzung des Fonds, vor 
einer Umwandlung in eine Kapitalsumme, unter dem 
Dollarhöchstbetrag in den anwendbaren nachstehenden Ta
bellen, wird eine Sonderanpassung des Ruhegehalts vor
genommen wie folgt: 

Jährliches RuhegehGlt 
(in US-Dollar) 

Sonderanpassung 
(in Prozent) 

Bei Ausscheiden aus dem Dienst vor dem 1. April 1993 
4.000 ................................ 0 

3.800 
3.600 

3.400 

3.200 
3.000 
2.800 

2.600 

2.400 

3 
7 

12 
17 

22 
28 
34 

40 
2.200 oder weniger . ... , . , . , ......... _ . _ . _ 46 

Bei Ausscheiden aus dem Dienst am oder nach dem 1. Apn'l1993 
6.500 ............................ 0 

6.250 

6.000 

5.750 
5.500 
5.250 

5.000 

4.750 

4.500 
4.250 
4.000 

3.750 
3.500 

3.250 
3.000 
2.750 oder weniger . .. _ ......... , , , . , . , .. . 

3 
6 
9 

12 
15 
18 
21 

25 

28 
31 
34 

37 

40 
43 
46" 
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471204. Finanzierung der Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentftechtung 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Beobachtertruppe der Vereinten Natio
nen für die Truppenentflechtung" und des entsprechenden 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen" , 

eingedenk der Resolution 350 (1974) des Sicherheitsrats 
vom 31. Mai 1974, mit der der Rat die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung eingerichtet 
hat, sowie der danach verabschiedeten Resolutionen, mit 
denen der Rat das Mandat der Truppe verlängert hat, zuletzt 
Ratsresolution 790 (1992) vom 25. November 1992, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 3211 B (XXIX) vom 
29. November 1974 über die Finanzierung der Notstands
streitkräfte der Vereinten Nationen und der Beobachtertruppe 
der Vereinten Nationen für die Truppenentllechtung sowie 
auf die danach verabschiedeten diesbezüglichen Resolutio
nen, zuletzt Resolution 461193 vom 20. Dezember 1991, 

in Bekräftigung ihrer früheren Beschlüsse, wonach zur 
Deckung der Ausgaben für die Beobachtertruppe der Ver
einten Nationen für die Truppenentllechtung ein anderes 
Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben 
des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu solchen kostenaufwendigen Einsätzen 
beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der Ge
neralversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 

in Anbetracht der im Bericht des Generalsekretärs darge
stellten Finanzlage des Sonderkontos für die Notstandsstreit
kräfte der Vereinten Nationen und die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentllechtung sowie unter 
Hinweis auf die Ziffern 24 und 26 des Berichts des Beraten
den Ausschusses, 

angesichts dessen, daß infolge der Einbehaltung von 
Beiträgen durch bestimmte Mitgliedstaaten auf die Über
schüsse im Sonderkonto für die Notstandsstreitkräfte der 
Vereinten Nationen und für die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentllechtung zurückge
griffen wurde, um die Einnahmen aus den Beiträgen zur 
Deckung der Kosten der Truppen zu ergänzen, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Beobach
tertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung 
mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie 
ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

mit Dank davon Kenntnis nehmend, daß eine Regierung 
einen freiwilligen Beitrag zu der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentllechtung geleistet hat, 

I. beschließt, für den Einsatz der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung während 
des Zeitraums vom I. Juni bis einschließlich 30. November 
1992 auf dem in Abschnitt TI Ziffer I der Resolution 
3211 B (XXIX) der Generalversammlung genannten Sonder
konto den von der Generalversammlung in Ziffer 14 ihrer 
Resolution 46/193 genehmigten und anteilmäßig aufgeteilten 
Betrag von 21.384.000 US-Dollar brutto (20.835.000 Dollar 
netto) bereitzustellen; 

2. beschließt außerdem, für den Einsatz der Beob
achtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenent
flechtung während des Zeitraums vom 1. Dezember 1992 bis 
einschließlich 31. Mai 1993 auf dem Sonderkonto einen 
Betrag von 18.206.500 Dollar brutto (17.718.000 Dollar 
netto) bereitzustellen; 

3. beschließt ferner als Ad-hoc-Regelung, den Betrag 
von 18.206.500 Dollar brutto (17.718.000 Dollar netto) für 
den genannten Zeitraum auf die Mitgliedstaaten entsprechend 
der Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, wie sie in 
den Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 der Generalver
sammlung vom 1. März 1989 beschrieben und mit den 
Resolutionen der Versanunlung 44/192 B vom 21. Dezember 
1989,45/243 vom 21. Dezember 1990 und 46/193 geändert 
worden ist, und dabei die Beitragstabelle für die Jahre 1992, 
1993 und 1994 zu berücksichtigen'; 

4. beschließt, daß der jeweilige Anteil der Mitglied
staaten an den für den Zeitraum vom I. Dezember 1992 bis 
einschließlich 31. Mai 1993 gebilligten veranschlagten 
Einnahmen, die nicht aus der Personalabgabe stammen, in 
Höhe von 7.500 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach 
Ziffer 3 anzurechnen ist; 

5. beschließt außerdem, daß in Übereinstimmung mit 
ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das je
weilige Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichs
fonds aus den für den Zeitraum vom 1. Dezember 1992 bis 
einschließlich 31. Mai 1993 gebilligten veranschlagten Ein
nahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 481.000 Dollar 
auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 3 anzurechnen ist; 

6. beschließt ferner, daß der jeweilige Anteil der Mit
gliedstaaten an den nicht verbrauchten Mitteln für den Zeit
raum vom 1. Dezember 1991 bis einschließlich 30. Novem
ber 1992 in Höhe von 911.000 Dollar brutto (841.000 Dollar 
netto) auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 3 anzurechnen 
sind; 

7. ermächtigt den Generalsekretär, für den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung über den in 
seiner Resolution 790 (1992) genehmigten Zeitraum von 
sechs Monaten hinaus fortbestehen zu lassen, für den 
Zeitraum vom 1. Juni bis einschließlich 30. November 1993 
für die Truppe Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag 
von 3.034.000 Dollar brutto (2.953.500 Dollar netto) pro 
Monat einzugehen, wobei dieser Betrag nach dem in dieser 
Resolution dargelegten Schema auf die Mitgliedstaaten 
aufzuteilen ist; 

8. beschließt, daß die Artikel 5.2 b), 5.2 d), 4.3 und 4.4 
der Finanzordnung der Vereinten Nationen hinsichtlich des 
per 31. Dezember 1991 aufgelaufenen, den Zeitraum vom 
I. Dezember 1990 bis 30. November 1991 betreffenden 
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Überschußbetrages i~ Höhe von 4.520.635 Dollar, der nach unter Berilcksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
diesen Bestimmung~n sonst verfallen wäre, außer Kraft weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
gesetzt werden und . aß dieser Betrag auf dem gemäß Reso- größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
lution 33/13 E der eneralversammlung vom 14. Dezember weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
1978 eingerichteten Verwahrkonto verbucht wird, bis die imstande sind, zu solchen kostenaufwendigen Einsätzen 
Versammlung einen weiteren Beschluß faßt; beizutragen, 

9. beschließt au erdem, die Beiträge Armeniens, Aser- eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
baidschans, Bosnien und Herzegowinas, Georgiens, Kasach- Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson-
stans, Kirgisistans, Kroatiens, der Republik Moldau, San deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Marinos, Siowenie s, Tadschikistans, Turkmenistans und Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 
Usbekistans für die eobachtertrul'pe der Vereinten Nationen 
für die Truppenent echtung in Ubereinstimmung mit den 
von der Generalvers lung auf ihrer siebenundvierzigsten 
Tagung festzulegen n Beitragssätzen für diese Mitgliedstaa-
ten zu prüfen8

; I 

10. bittet die in Jffer 9 aufgeführten neuen Mitgliedstaa
ten, Vorauszahlung I auf ihre noch festzusetzenden Pflicht
beiträge zu entricht n; 

11. bittet um frei iIlige Beiträge für die Beobachtertruppe 
der Vereinten Natio en für die Truppenentflechtung in Form 
von Barzahlungen s wie in Form von für den Generalsekre
tär annehmbaren enst - und Sachleistungen, die je nach 
Bedarf entsprechen dem von der Generalversammlung in 
ihren Resolutione 431230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21. ezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten erfahren zu verwalten sind; 

12. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um si herzustellen, daß die Beobachtertruppe 
der Vereinten Nat onen für die Truppenentflechtung so 
effizient und spars wie möglich verwaltet wird. 

13. beschließt, s h auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
mit der Frage der , inanzierung der Beobachtertruppe der 
Vereinten Nationen ür die Truppenentflechtung zu befassen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/205. Finanzie g der InterImstruppe der Vereinten 
Nationen Libanon 

Die Generalvers mmlung, 

nach Behandlun des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung d r Interimstruppe der Vereinten Nationen 
in Libanon" und d s entsprechenden Berichts des Beraten
den Ausschusses f r Verwaltungs- und Haushaltsfragen2S, 

eingedenk der R solution 425 (1978) des Sicherheitsrats 
vom 19. März 197 ,mit der der Rat die Interimstruppe der 
Vereinten N atione in Libanon eingerichtet hat. sowie der 
danach verabschi ten Resolutionen, mit denen der Rat das 
Mandat der Trup verlängert hat, zuletzt Resolution 768 
(1992) vom 30. Ju i 1992, 

unter Hinweis a f ihre Resolution S-812 vom 21. April 
1978 über die Fina zierung der Truppe sowie auf die danach 
verabschiedeten di sbezüglichen Resolutionen, zuletzt Re
solution 46/194 vo 20. Dezember 1991, 

in Bekräftigung ihrer früheren Beschlüsse, wonach zur 
Deckung der Ausg ben für die Truppe ein anderes Verfahren 
anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des ordentli
chen Haushalts de Vereinten Nationen, 

in Anbetracht der im Bericht des Generalsekretärs darge
stellten Finanzlage des Sonderkontos für die Interimstruppe 
der Vereinten Nationen in Libanon sowie unter Hinweis auf 
Ziffer 26 des Berichts des Beratenden Ausschusses, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 34/9 E vom 17. De
zember 1979 und die danach verabschiedeten Resolutionen, 
zuletzt Resolution 46/194, in denen sie beschlossen hat, die 
Artikel 5.2 b), 5.2 d), 4.3 und 4.4 der Finanzordnung der 
Vereinten Nationen vorübergehend außer Kraft zu setzen, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge für die Truppe geleistet haben, 

darilber besorgt, daß es infolge der Einbebaltung von 
Beiträgen durch bestimmte Mitgliedstaaten für den General
sekretär nach wie vor schwierig ist, den mit der Truppe ver
bundenen laufenden Zahlungsverpflichtungen, wozu auch die 
Kostenerstattung an die derzeitigen und früheren truppen
steIlenden Staaten gehört, nachzukommen, 

sowie darüber besorgt, daß die Überschüsse auf dem 
Sonderkonto für die Truppe voll in Anspruch genommen 
worden sind, um die Einnahmen aus den Beiträgen zur 
Deckung der Kosten der Truppe zu ergänzen, 

ferner darüber besorgt, daß die Anwendung der Artikel 
5.2 b), 5.2 d), 4.3 und 4.4 der Finanzordnung der Vereinten 
Nationen die ohnehin schwierige Finanzlage der Truppe 
weiter erschweren würde, 

1. beschließt, für den Einsatz der Interimstruppe der 
Vereinten Nationen in Libanon vom 1. Februar 1992 bis 
einschließlich 31. Januar 1993 auf dem in Abschnitt I Zif
fer 1 der Resolution S-8/2 der Generalversammlung genann
ten Sonderkonto den von der Versammlung in den Ziffern 2 
und 3 ihrer Resolution 46/194 genehmigten und anteilmäßig 
aufgeteilten Betrag von 148.708.000 US-Dollar brutto 
(145.677.oo0·Dollar netto) bereitzustellen; 

2. ermächtigt den Generalsekretär, für den Fall, daß der 
Sicherheitsrat beschließen sollte, die Truppe über den in 
seiner Resolution 768 (1992) genehmigten Zeitraum von 
sechs Monaten hinaus fortbestehen zu lassen, für den Einsatz 
der Truppe ab dem am 1. Februar 1993 beginnenden Zeit
raum Verpflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von 
12.190.000 Dollar brutto (11.931.500 Dollar netto) pro 
Monat einzugehen; 

3. beschließt als Ad-hoc-Regelung, die in Ziffer 2 
erwähnten Beträge auf die Mitgliedstaaten entsprechend der 
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Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, wie sie in den 
Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 der Generalversamm
lung vom 1. März 1989 beschrieben und mit den Resolutio
nen der Versammlung 44/192 B vom 21. Dezember 1989, 
45/244 vom 21. Dezember 1990 und 46/194 geändert wor
den ist, und dabei die Beitragstabelle für die Jahre 1992, 
1993 und 1994' zu berücksichtigen; 

4, beschließt außerdem, die Beiträge Armeniens, Aser
baidschans, Bosnien und Herzegowinas, Georgiens, Kasach
stans, Kirgisistans, Kroatiens, der Republik Moldau, San 
Marinos, Sloweniens, Tadschikistans, Turkmenistans und 
Usbekistans für die Truppe in Übereinstimmung mit den von 
der Versammlung auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung 
festzulegenden Beitragssätzen für diese Mitgliedstaaten zu 
prüfen'; 

5, bittet die in Ziffer 4 aufgeführten neuen Mitgliedstaa
ten, Vorauszahlungen auf ihre noch festzusetzenden Pflicht
beiträge zu entrichten; 

6. beschließt, daß die Artikel 5.2 b), 5.2 dJ, 4.3 und 4.4 
der Finanzordnung der Vereinten Nationen hinsichtlich des 
Betrages von 6.851.976 Dollar, der nach diesen Bestimmun
gen sonst verfallen wäne, außer Kraft gesetzt werden und daß 
dieser Betrag auf dem im Beschlußtei! der Resolution 34/9 E 
der Generalversammlung genannten Konto verbucht und bis 
zu einem weiteren Beschluß der Versammlung in Ver
wahrung gehalten wird; 

7. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Truppe so effizient 
und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

8. erneuert ihre Bitte an die Mitgliedstaaten und anderen 
interessierten Parteien, freiwillige Beiträge für die Truppe zu 
leisten, in Fonn von Barzahlungen sowie in Fonn von für 
den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistun
gen, die je nach Bedarf entsprechend dem von der General
versammlung in ihren Resolutionen 43/230 vom 21. Dezem
ber 1988, 44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 45/258 
vom 3. Mai 1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind, 
und freiwillige Barbeiträge auf das gemäß Resolution 34/9 D 
der Versammlung vom 17. Dezember 1979 eingerichtete 
Verwahrkonto zu entrichten; 

9. beschließt, sich auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
mit der Frage der Finanzierung der Interimstruppe der Ver
einten Nationen in Libanon zu befassen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/206. Finanzierung der Militärischen Beohachter
gruppe der Vereinten Nationen für Irak und 
Iran 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Militärischen Beobachtergruppe der 
Vereinten Nationen für Irak und Iran" und des entspre
chenden Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwal
tungs- und Haushaltsfragen", 

eingedenk der Resolution 619 (1988) des Sicherheitsrats 
vom 9. August 1988, mit der der Rat die Militärische Be-

obachtergruppe der Vereinten Nationen für Irak und Iran 
eingerichtet hat, sowie der danach verabschiedeten Resolutio
nen, mit denen der Rat das Mandat der Militärischen Be
obachtergruppe verlängert hat, zuletzt Resolution 685 (1991) 
vom 31. Januar 1991, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 42/233 vom 17. August 
1988 über die Finanzierung der Militärischen Beobachter
gruppe sowie ihre danach verabschiedeten diesbezüglichen 
Resolutionen, zuletzt Resolution 45/245 vom 21. Dezember 
1990, 

erneut erkliJrend, daß es sich bei den Kosten der Militäri
schen Beobachtergruppe um Ausgaben der Organisation 
handelt, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Ver
einten Nationen von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihre früheren Beschlüsse, wonach zur 
Deckung der Ausgaben für die Militärische Beobachter
gruppe ein anderes Verfahren anzuwenden ist als zur 
Deckung der Ausgaben des ordentlichen Haushalts der 
Vereinten Nationen, 

unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zu verhältnismäßig größeren Bei
trägen in der Lage sind und daß die wirtschaftlich weniger 
entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße imstande 
sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge an die Militärische Beobachtergruppe 
entrichtet haben, 

1. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses flir Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen" an; 

2. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrücklich, alles zu tun, 
um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge zu der 
Militärischen Beobachtergruppe der Vereinten Nationen für 
Irak und Iran in voller Höhe entrichtet werden, 

3. beschließt, für den Einsatz der Militärischen Be
obachtergruppe während des Zeitraums vom 1. bis 28. Fe
bruar 1991 auf dem in der Resolution 42/233 der General
versammlung genannten Sonderkonto den von der Versamm
lung in ihrer Resolution 45/245 genehmigten und gemäß den 
Ziffern 11 bis 13 derselben anteilmäßig aufgeteilten Betrag 
von 2.384.000 US-Dollar brutto (2.178.000 Dollar netto) 
bereitzustellen; 

4. beschließt außerdem, daß der jeweilige Anteil der 
Mitgliedstaaten an den nicht verbrauchten Mitteln in der 
Höhe von 2.384.000 Dollar brutto (2.178.000 Dollar netto) 
für den Zeitraum vom 1. bis 28. Februar 1991 auf ihre 
anteiligen Beiträge nach Ziffer 3 anzurechnen ist; 

5. be~chließt ferner, daß aus den nicht verbrauchten 
Mitteln auf dem Sonderkonto für die Militärische Beobach
tergruppe der Vereinten Nationen für Irak und Iran ein 
Betrag von 19.596.389 Dollar den Mitgliedstaaten gutge
schrieben wird; 
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6. beschließt, den noch verbleibenden Restbetrag auf 
dem Sonderkonto der Militärischen Beobachtergruppe der 
Vereinten Nationen. für Irak und Iran an den Reservefonds 
für Friedenssicheru"gsmaßnahmen"zu überweisen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

g der Unterstützungseinheit der 
atlonen rur die Übergangszeit 

Die Generalvers Jung, 

nach Behandlun der Berichte des Generalsekretärs über 
die Finanzierung rUnterstützungseinheit der Vereinten 
Nationen für die . bergangszeit'", des Berichts des Rates 
der Rechnungsprü~ r über die Prüfung des Sonderkontos für 
die Unterstützungs inheit der Vereinten Nationen für die 
Übergangszeit" un des entsprechenden Berichts des Bera
tenden Ausschus für Verwaltungs- und Haushaltsfra
gen32

, 

eingedenk der R olution 435 (1978) des Sicherheitsrats 
vom 29. Septembe 1978, mit der der Rat die Unterstüt
zungseinheit der Y, reinten Nationen für die Übergangszeit 
für einen Zeitraum von bis zu zwölf Monaten eingerichtet 
hat, sowie der Ra olutionen 629 (1989) vom 16. Januar 
1989 und 632 (198 ) vom 16. Februar 1989, 

unter Hinweis a f ihre Resolution 43n32 vom 1. März 
1989 über die Fin zierung der Einheit sowie auf die danach 
verabschiedeten di sbezüglichen Resolutionen, zuletzt Re
solution 45n65 vo 17. Mai 1991, 

erneut erkliirend daß es sich bei den Kosten der Einheit 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Arti
kel 17 Absatz 2 de Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis a f ihren früheren Beschluß, wonach zur 
Deckung der durc die Einheit verursachten Ausgaben ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der 
Ausgaben des or ntlichen Haushalts der Vereinten Natio
nen, 

unter Berücksic igung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelt Länder zur Leistung verhältnismäßig 
grüßerer Beiträge i der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickei n Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind. zu inem solchen Einsatz beizutragen, 

ich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
g vom 27. Juni 1963 ergebenden beson

g der Staaten, die ständige Mitglieder des 
, für die Finanzierung der Einheit, 

mit Genugtuung feststellend, daß freiwillige Beiträge für 
die Einheit in Fo von Barzahlungen und von Sachleistun-
gen entrichtet wo eo sind, 

1. schließt si den im Bericht des Beratenden Aus-
schusses für Verw Itungs- und Haushaltsfragen" enthaltenen 
Bemerkungen un Empfehlungen an; 

2. bittet alle itgliedstaaten nachdrUcklich, alles zu tun, 
um sicherzustelle , daß ihre veranlagten Beiträge für die 
Unterstützungsein eit der Vereinten Nationen für die Über
gangszeit in volI Höhe entrichtet werden; 

3. nimmt mit Dank davon Kennmis, daß zwei Mitglied
staaten den Fehlbetrag des Amtes des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge für die Repatriierung 
von Namibiern durch freiwillige Beiträge gedeckt haben, und 
beschließt, daß der entsprechende Betrag auf dem Sonder
konto für die Unterstützungseinbeit der Vereinten Nationen 
für die Übergangszeit auf den Reservefonds für Friedens
sicherungsmaßnahmen übertragen wird"; 

4. beschließt, den Mitgliedstaaten den auf dem Sonder
konto enthaltenen Betrag von 2.006.977 US-Dollar gutzu
schreiben, der die nicht verbrauchten Mittel (1.952.629 Dol
lar) und die zusätzlichen freiwilligen Barbeiträge (54.348 
Dollar) darstellt; 

5. beschließt außerdem, etwaige zusätzliche Beträge, die 
nach der Abwicklung der Verpflichtungen gegenüber den 
Mitgliedstaaten noch auf dem Sonderkonto verbleiben, auf 
den Reservefonds für Friedenssicherungsmaßnahmen zu 
übertragen. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

471208_ Finanzierung der Beobachtermission der Verein
ten Nationen rur Irak und Kuwait 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Beobachtermission der Vereinten 
Nationen für Irak und Kuwait" und des entsprechenden 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen", 

eingedenk der Resolutionen des Sicherheitsrats 687 (1991) 
vom 3. April 1991 und 689 (1991) vom 9. April 1991, mit 
denen der Rat beschlossen hat, die Beobachtermission der 
Vereinten Nationen für Irak und Kuwait einzurichten und die 
Frage ihrer Beendigung oder Fortsetzung alle sechs Monate 
zu prüfen, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 45n60 vom 
3. Mai 1991 und 46/197 vom 20. Dezember 1991 über die 
Finanzierung der Beobachtermission, 

erneut erklärend, daß es sich bei den Kosten der Be
obachtermission um Ausgaben der Organisation handelt, die 
gemäß Artikel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Na
tionen von den Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß, wonach zur 
Deckung der Ausgaben für die Beobachtermission ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der Aus
gaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relati v begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen. 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, ftir die Finanzierung solcher Einsätze, 
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mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge für die Beobachtennission geleistet 
haben, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Beobach
tennission mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemäß den entsprechenden Reso
lutionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen34 an; 

2. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrücklich, alles zu tun, 
um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge für die 
Beobachtennission der Vereinten Nationen für Irak und 
Kuwait in voller Höhe und rechtzeitig entrichtet werden; 

3. beschließt, daß die mit ihrer Resolution 46/197 für 
den Zeitraum vom 9. April bis einschließlich 8. Oktober 
1992 erteilte Ennächtigung auf den Zeitraum bis einschließ
lich 31. Oktober 1992 ausgedehnt wird; 

4. beschließt außerdem, für den Einsatz der Beobachter
mission während des Zeitraums vom 9. April bis einschließ
lich 31. Oktober 1992 auf dem in der Resolution 45/260 der 
Generalversammlung genannten Sonderkonto einen von der 
Versammlung in Ziffer 14 ihrer Resolution 46/197 geneh
migten und aufgeteilten Betrag von 28,5 Millionen US-Dol
lar brutto (27.698.200 Dollar netto) bereitzustellen; 

5. beschließt ferner, auf dem Sonderkonto den Betrag 
von 20 Millionen Dollar brutto (19.192.400 Dollar netto) für 
den Einsatz der Beobachtermission vom 1. November 1992 
bis einschließlich 30. April 1993 bereitzustellen, vorbehalt
lich der durch den Sicherheitsrat vorzunehmenden Prüfung 
des Mandats der Mission in bezug auf den Zeitraum nach 
dem 8. April 1993; 

6. beschließt als Ad-hoc-Regelung, den Betrag von 
20 Millionen Dollar brutto (19.192.400 Dollar netto) für den 
genannten Zeitraum auf die Mitgliedstaaten entsprechend der 
Zusammensetzung der Gruppen aufzuteilen, wie sie in den 
Ziffern 3 und 4 der Resolution 43/232 der Generalversamm
lung vom 1. März 1989 beschrieben und von der Versamm
lung in ihren Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 
1989,45/260 und 46/197 geändert worden ist, und dabei die 
Beitragstabelle für die Jahre 1992, 1993 und 1994 zu 
berucksichtigen7

; 

7. beschließt außerdem, daß in Übereinstimmung mit 
ihrer Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das 
jeweilige Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichs
fonds aus den für den Zeitraum vom 1. November 1992 bis 
einschließlich 30. April 1993 gebilligten veranschlagten 
Einnalunen aus der Personal abgabe in Höhe von 
807.600 Dollar auf ihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 6 
anzurechnen ist; 

8. ermächtigt den Generalsekretär, für den Zeitraum vom 
1. Mai bis einschließlich 31. Oktober 1993 für den Einsatz 
der Beobachtermission Verpflichtungen bis zu einem 
Höchstbetrag von 3,3 Millionen Dollar brutto (3,1 Millionen 
Dollar netto) pro Monat einzugehen, vorbehaltlich der durch 
den Sicherheitsrat vorzunehmenden Prüfung des Mandats der 
Mission in bezug auf den Zeitraum nach dem 8. April 1993 

und vorbehaltlich der zuvor eingeholten Zustimmung des 
Beratenden Ausschusses zu der tatsächlichen Höhe der 
Verpflichtungen, die für den Zeitraum nach dem 30. April 
1993 eingegangen werden sollen, wobei der genannte Betrag 
nach dem in dieser Resolution dargelegten Schema auf die 
Mitgliedstaaten aufzuteilen ist; 

9. beschließt die Beiträge Armeniens, Aserbaidschans, 
Bosnien und Herzegowinas, Georgiens, Kasachstans, 
Kirgisistans, Kroatiens, der Republik Moldau, San Marinos, 
Sloweniens, Tadschikistans, Turkmenistans und Usbekistans 
für die Beobachtermission in Übereinstimmung mit den von 
der Generalversammlung auf ihrer siebenundvierzigsten 
Tagung festzulegenden Beitragssätzen für diese Mitgliedstaa
ten zu prüfen8; 

10. bittet die in Ziffer 9 aufgeführten neuen Mitgliedstaa
ten, Vorauszahlungen auf ihre noch festzusetzenden Pflicht
beiträge zu entrichten; 

I!. beschließt, die nicht verbrauchten Mittel auf dem 
Sonderkonto für die Beobachtermission der Vereinten N a
tionen für Irak und Kuwait zu belassen; 

12. beschließt außerdem, daß die besondere Finanzperiode 
der Beobachtermission vorbehaltlich der Fortsetzung der 
Mission durch den Sicherheitsrat ab 1. November 1992 über 
zwölf Monate läuft und arn 1. November eines jeweiligen 
Jahres beginnt und arn 31. Oktober des nächsten Jahres 
endet; 

13. bittet um freiwillige Beiträge für die Beobachter
mission in Form von Barzahlungen sowie in Form von für 
den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachlei
stungen, die je nach Bedarf entsprechend dem von der 
Generalversammlung in ihren Resolutionen 43/230 vom 
21. Dezember 1988, 44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 
45/258 vom 3. Mai 1991 festgelegten Verfahren zu ver
walten sind; 

14. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Beobachtennission 
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird. 

15. beschließt die Aufnalune des Punktes "Finanzierung 
der Aktivitäten aufgrund der Resolution 687 (1991) des 
Sicherheitsrats: Beobachtermission der Vereinten Nationen 
für Irak und Kuwait" in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

471209, Finanzierung der Übergangsbehörde der Ver
einten Nationen in Kambodscha 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/18 vom 20. No
vember 1991,46/198 A vom 20. Dezember 1991,46/198 B 
und 46/222 A vom 14. Februar 1992 sowie 46/222 B vom 
22. Mai 1992, 

eingedenk der Resolution 717 (1991) des Sicherheitsrats 
vom 16. Oktober 1991, mit der der Rat die Vorausmission 
der Vereinten Nationen in Kambodscha eingesetzt hat, und 
der Ratsresolution 728 (1992) vom 8. Januar 1992, mit der 
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der Rat den Vorschlag des Generalsekretärs gebilligt hat, 
insbesondere im Hi1'blick auf die Gewährung von Hilfe bei 
den von den Kamb<!>dschanem übernommenen Minenräum
arbeiten das Mandat der Vorausmission zu erweitem3:5. 

sowie eingedenk er Resolution 718 (1991) des Sicher
heitsrats vom 31. tober 1991, mit der der Rat seine volle 
Unterstützung für 'e am 23. Oktober 1991 in Paris unter
zeichneten Überein ommen über eine umfassende politische 
Regelung des Kam dscha-Konflikts (pariser Übereinkom
men)" bekundet h t, und der Ratsresolution 745 (1992) 
vom 28. Februar 1 2, mit der der Rat in Übereinstimmung 
mit dem Bericht s Generalsekretärs vom 19. Februar 
1992" die Überg gsbehörde der Vereinten Nationen in 
Kambodscha für e nen Zeitraum von höchstens achtzehn 
Monaten geschaffe hat, 

Kenntnis nehme von der Resolution 766 (1992) des 
Sicherheitsrats vo 21. Juli 1992, mit der der Rat die 
Bemühungen gebil gt hat, die der Generalsekretär und sein 
Sonderbeauftragter unternehmen, um die Pariser Überein
kommen trotz de aufgetretenen Schwierigkeiten auch 
weiterhin umzuset n, 

sowie Kenntnis nehmend von den Resolutionen des 
Sicherheitsrats 783 (1992) vom 13. Oktober 1992 und 792 
(1992) vom 30. No ember 1992, mit denen der Rat bestätigt 
hat, daß der Wo prozeß in Übereinstimmung mit dem 
Zeitplan vonstatten gehen soll, der in dem Durchführungs
plan festgelegt ist, und daß infolgedessen die Wahlen zu 
einer verfassungge nden Versarnrnlung spätestens im Mai 
1993 abgehalten w rden, 

ferner Kenntnis ehmend von der Resolution 792 (1992) 
des Sicherheitsrats mit der der Rat den Generalsekretär 
ersucht hat, etwal e Empfehlungen zur Abhaltung einer 
Präsidentschaftsw I dem Rat zur Beschlußfassung vor
zulegen, 

nach Behandlun des J;lerichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Ubergangsbehörde der Vereinten 
Nationen in Kamb scha" und des entsprechenden Berichts 
des Beratenden A sschusses für Verwaltungs- und Haus
haltsfragen39

, 

im Hinblick d f, daß sich die revidierten Haushaltsvor-
anschläge für die Vorausmission und für die Übergangs
behörde im Berich des Generalsekretärs" für den Zeitraum 
vom 1. November 1991 bis 31. Juli 1993 auf 1.603.018.000 
US-Dollar brutto ( .578.847.500 Dollar netto) belaufen, was 
eine Minderung v 118.578.700 Dollar brutto (120.665.100 
Dollar netto) ge enüber den ursprünglichen Kostenvor
anschlägen im v ngehenden Bericht des Generalsekre
tärs'" darstellt, 

sowie im Hinbl ck darauf, daß die Mandatsperiode der 
Vorausmission si von der Unterzeichnung der Pariser 
Übereinkommen b s zu der Errichtung der Übergang,behörde 
durch den Sicher eitsrat erstreckte und daß die Voraus
mission zu dem itpunkt in die Übergangsbehörde einge
gliedert wurde, 

in der Erwiigun ,daß es sich bei den Kosten der Voraus
mission und der Übergangsbehörde um Ausgaben der 
Organisation han It, die gemäß Artikel 17 Absatz 2 der 
Charta der Verein n Nationen von den Mitgliedstaaten zu 
tragen sind, 

sowie in der Erwiigung, daß zur Deckung der Ausgaben 
für die Vorausmission und die Übergangsbehörde ein 
anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung der 
Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten N atio
nen, 

unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältniSmäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu solchen Einsätzen beizutragen. 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, ftir die Finanzierung solcher Einsätze, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Übergangs
behörde mit den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, 
damit sie ihren Aufgaben gemäß den einschlägigen Resolu
tionen des Sicherheitsrats nachkommen kann, 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
freiwillige Beiträge ftir die Vorausmission und die Über
gangsbehörde geleistet haben, 

I. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen39 an; 

2. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrücklich, alles zu tun, 
um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge Tür die 
Vorausmission der Vereinten Nationen in Kambodscha und 
die Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambo
dscha in voller Höhe und rechtzeitig entrichtet werden; 

3. beschließt, in dieser Phase in Übereinstimmung mit 
der Empfehlung in Ziffer 62 des Berichts des Beratenden 
Ausschusses einen Betrag von 483.961.200 Dollar brutto 
(470.808.500 Dollar netto) für den weiteren Einsatz der 
Übergangsbehörde ftir den Zeitraum vom I. November 1992 
bis 30. April 1993 zu bewilligen, zusätzlich zu dem Betrag 
von 839.576.200 Dollar brutto (833.171.300 Dollar netto), 
den sie für die Vorausmission und die Übergangsbehörde 
bereits bewilligt hat; 

4. beschließt außerdem als Ad-hoc-Regelung, den Betrag 
von 483.961.200 Dollar brutto (470.808.500 Dollar netto) auf 
die Mitgliedstaaten entsprechend der Zusarnrnensetzung der 
Gruppen aufzuteilen, wie sie in den Ziffern 3 und 4 der 
Resolution 43/232 der Generalversarnrnlung vom 1. März 
1989 beschrieben und von der Versarnrnlung in ihren 
Resolutionen 44/192 B vom 21. Dezember 1989, 45/269 
vom 27. August 1991 und 46/198 A geändert worden ist, 
und dabei die Beitragstabelle für die Jahre 1992, 1993 und 
1994' zu berücksichtigen; 

5. beschließt ferner, daß in Übereinstimmung mit ihrer 
Resolution 973 (X) vom 15. Dezember 1955 das jeweilige 
Guthaben der Mitgliedstaaten im Steuerausgleichsfonds aus 
den für die Übergangsbehörde gebilligten veranschlagten 
Einnahmen aus der Personalabgabe in Höhe von 13.152.700 
Dollar aufihre anteiligen Beiträge nach Ziffer 4 anzurechnen 
ist~ 

6. beschließt, daß die nicht verbrauchten Mittel in Höhe 
von 162.345.800 Dollar brutto (160.941.000 Dollar netto) für 
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den Zeitraum vom 1. November 1991 bis 31. Oktober 1992 
auf die anteiligen Beiträge der Mitgliedstaaten nach Ziffer 4 
anzurechnen sind; 

7. ermächtigt den Generalsekretär, vorbehaltlich der 
zuvor eingeholten Zustimmung des Beratenden Ausschusses 
für den Einsatz der Übergangsbehörde für den Zeitraum vom 
1. Mai bis 31. Juli 1993, Verpflichtungen bis zu einem 
Höchstbetrag von 241.841.300 Dollar brutto (235.823.600 
Dollar netto) einzugehen, wobei dieser Betrag nach dem in 
dieser Resolution enthaltenen Schema auf die Mitgliedstaaten 
aufzuteilen ist; 

8. beschließt, die Beiträge Armeniens, Aserbaidschans, 
Bosnien und Herzegowinas, Georgiens, Kasachstans, Kir
gisistans, Kroatiens, der Republik MaIdau, San Marinos, 
Sloweniens, Tadschikistans, Turkmenistans und Usbekistans 
für die Übergangsbehörde in Übereinstimmung mit den von 
der Generalversammlung auf ihrer siebenundvierzigsten Ta
gung festzulegenden Beitragssätzen für diese Mitgliedstaaten 
zu prüfen'; 

9. bittet die in Ziffer 8 aufgeführten neuen Mitglied
staaten, Vorauszahlungen auf ihre noch festzusetzenden 
Pflichtbeiträge zu entrichten; 

10. bittet um freiwillige Beiträge für die Übergangs
behörde in Form von Barzahlungen sowie in Form von für 
den Generalsekretär annehmbaren Dienst- und Sachleistun
gen, die je nach Bedarf entsprechend dem von der General
versammlung in ihren Resolutionen 431230 vom 21. Dezem
ber 1988, 44/192 A vom 21. Dezember 1989 und 451258 
vom 3. Mai 1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

11. ersucht den Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um sicherzustellen, daß die Übergangsbehörde 
so effizient und sparsam wie möglich verwaltet wird; 

12. ersucht den Generalsekretär außerdem, der Gene
ralversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen 
ausführlichen Haushaltsvollzugsbericht betreffend die Über
gangsbehörde vorzulegen, der sich auch mit der geplanten 
weiteren Verfügung über das Vermögen der Operation 
befaßt; 

13. beschließt die Aufnahme des Punktes "Finanzierung 
der Übergangsbehörde der Vereinten Nationen in Kambo
dscha" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzig
sten Tagung. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

471210. Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten 
Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Finanzierung der Schutztruppe der Vereinten Nationen" 
und des entsprechenden Berichts des Beratenden Ausschus
ses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen42

, 

eingedenk der Resolutionen des Sicherheitsrats 727 (1992) 
vom 8. Januar 1992 und 740 (1992) vom 7. Februar 1992, 
in denen der Rat die Entsendung einer Gruppe von Ver
bindungsoffizieren zur Förderung der Aufrechterhaltung der 
Waffenruhe nach Jugoslawien gebilligt hat, 

sowie eingedenk der Resolution 743 (1992) des Sicher
heitsrats vom 21. Februar 1992, mit der der Rat die Schutz
truppe der Vereinten Nationen für einen Anfangszeitraum 
von zwölf Monaten aufgestellt hat, sowie der Ratsresolutio
nen 758 (1992) vom 8. Juni 1992,761 (1992) vom 29. Juni 
1992, 762 (1992) vom 30. Juni 1992, 764 (1992) vom 
13. Juli 1992, 769 (1992) vom 7. August 1992, 776 (1992) 
vom 14. September 1992, 779 (1992) vom 6. Oktober 1992, 
781 (1992) vom 9. Oktober 1992, 786 (1992) vom 10. No
vember 1992,787 (1992) vom 16. November 1992 und 795 
(1992) vom 11. Dezember 1992, mit denen der Rat das 
Mandat der Truppe erweitert hat, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 46/233 vom 19. März 
1992 über die Finanzierung der Truppe, 

erneut erkli:Jrend, daß es sich bei den Kosten der Truppe 
um Ausgaben der Organisation handelt, die gemäß Arti
kel 17 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen von den 
Mitgliedstaaten zu tragen sind, 

unter Hinweis auf ihren früheren Beschluß t wonach zur 
Deckung der Ausgaben für die Truppe ein anderes Verfahren 
anzuwenden ist als zur Deckung der Ausgaben des ordentli
chen Haushalts der Vereinten Nationen, 

unter Berücksichtigung der Tatsache, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße 
imstande sind, zu einem solchen Einsatz beizutragen, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 ergebenden beson
deren Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder des 
Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung solcher Einsätze, 

mit Genugtuung feststellend, daß bestimmte Regierungen 
frei willige Beiträge für die Truppe geleistet haben, 

eingedenk dessen, daß es unerläßlich ist, die Truppe mit 
den erforderlichen Finanzmitteln auszustatten, damit sie ihren 
Aufgaben gemäß den entsprechenden Resolutionen des 
Sicherheitsrats nachkommen kann, 

1. schließt sich den Bemerkungen und Empfehlungen im 
Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen42 an; 

2. bittet alle Mitgliedstaaten nachdrücklich, alles zu tun, 
um sicherzustellen, daß ihre veranlagten Beiträge für die 
Schutztruppe der Vereinten Nationen in voller Höhe und 
rechtzeitig entrichtet werden; 

3. beschließt, für den Zeitraum vom 12. Januar bis 
14. Oktober 1992 auf dem in Resolution 46/233 der General
versammlung genannten Sonderkonto einen mit Zustimmung 
des Beratenden Ausschusses gemäß Resolution 46/187 der 
Generalversammlung vom 20. Dezember 1991 genehmigten 
Betrag von 10 Millionen US-Dollar bereitzustellen; 

4. beschließt außerdem, für den Einsatz der Truppe 
während des Zeitraums vom 15. Oktober 1992 bis ein
schließlich 20. Februar 1993 auf dem Sonderkonto einen 
Betrag von 290.049.500 Dollar brutto (288.313.900 Dollar 
netto) bereitzustellen, worin der mit vorheriger Zustimmung 
des Beratenden Ausschusses genehmigte Betrag von 10 Mil
lionen Dollar eingeschlossen ist; 
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5. beschließt ferner, als Ad-hoc-Regelung den Betrag 
von 10 Millionen 'ollar für den Zeitraum vom 12. Januar 
bis 14. Oktober 19 2 und den Betrag von 290.049.500 Dol
lar brutto (288.313. 00 Dollar netto) für den Zeitraum vom 
15. Oktober 1992 is 20. Februar 1993 unter den Mitglied
staaten entspreche d der Zusammensetzung der Gruppen 
aufzuteilen, wie si in den Ziffern 3 und 4 der Resolution 
43/232 der Gener versammlung vom 1. März 1989 be
schrieben und von er Versammlung in ihren Resolutionen 
44/192 B vom 21. zember 1989,45/269 vom 27. August 
1991 und 46/198 vom 20. Dezember 1991 geändert wor
den ist, und dabei die Beitragstabelle für die Jahre 1992, 
1993 und 1994' zu berücksichtigen; 

6. beschließt, d in Übereinstimmung mit ihrer Resolu
tion 973 (X) vom 5. Dezember 1955 das jeweilige Gutha
ben der Mitgliedsta ten im Steuerausgleichsfonds aus den für 
den Zeitraum vom 15. Oktober 1992 bis 20. Februar 1993 
für die Truppe gebi ligten veranschlagten Einnahmen aus der 
Personalabgabe in öhe von 1.735.600 Do1\ar auf ihre an
teiligen Beiträge n h Ziffer 5 anzurechnen ist; 

7. ermiichtigt en Generalsekretär, für den Fall, daß der 
Sicberheitsrat bes hließen sollte, die Truppe über den 
20. Februar 1993 naus fortbestehen zu lassen, vorbehaltlich 
der zuvor eingeh ten Zustimmung des Beratenden Aus
schusses zur tatsä lichen Höhe der für den Zeitraum nach 
dem 20. Februar I 3 einzugehenden Verpflichtungen, für 
den Zeitraum vom 21. Februar bis 20. September 1993 für 
den Einsatz der Truppe Verpflichtungen bis zu einem 
Höchstbetrag von 7.064.525 Dollar brutto (46.492.334 Dol
lar netto) pro Mon t einzugehen, wobei der genannte Betrag 
nach dem in diese Resolution festgelegten Schema auf die 
Mitgliedstaaten au zuteilen ist; 

8. beschließt, ie Beiträge Armeniens, Aserbaidschans, 
Bosnien und He egowinas, Georgiens, Kasachstans, Kir
gisistans, Kroatien ,der Republik Moldau, San Marinos, Slo
weniens, Tadschi stans, Turkmenistans und Usbekistans für 
die Truppe in Üb reinstimmung mit den von der General
versammlung auf hrer siebenundvierzigsten Tagung festzu
legenden Beitrags "tzen für diese Mitgliedstaaten zu prüfen'; 

9, billet die in Ziffer 8 aufgeführten neuen Mitgliedstaa
ten, Vorauszahlun en auf ihre noch festzusetzenden Pflicht
beiträge zu entric teD; 

10. billet um fr iwillige Beiträge für die Truppe in Form 
von Barzahlunge sowie in Form von für den Generalse
kretär annehmb n Dienst- und Sachleistungen, die je 
nach Bedarf ents rechend dem von der Generalversamm
lung in ihren Res lutionen 43/230 vom 21. Dezember 1988, 
44/192 A vom 21 Dezember 1989 und 45/258 vom 3. Mai 
1991 festgelegten Verfahren zu verwalten sind; 

11. ersucht de Generalsekretär, alles Erforderliche zu 
veranlassen, um scherzustellen, daß die Truppe so effizient 
und sparsam wie öglich verwaltet wird; 

12. beschließt ie Aufnahme des Punktes "Finanzierung 
der Schutztruppe er Vereinten Nationen" in die vorläufige 
Tagesordnung ihr r achtundvierzigsten Tagung. 

93. Plenarsitzung 
22. Dezember 1992 

47/211. FlnanzberichteundgeprüfteRechnungsabschlüs
se sowie Berichte des Rates der Rechnungs
prüfer 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung der Finanzberichte und der geprüften 
Rechnungsabschlüsse der Vereinten Nationen für den am 
31. Dezember 1991 abgelaufenen Zeitraum, einschließlich 
derjenigen des Internationalen Handelszentrums und der 
Universität der Vereinten Nationen4

), des Entwicklungs
programms der Vereinten Nationen"", des Kinderhilfswerks 
der Vereinten Nationen", des Hilfswerks der Vereinten 
Nationen für Palästinal!üchtlinge im Nahen Osten", des 
Ausbildungs- und Forschungsinstituts der Vereinten Natio
nen47

, der vom Hohen Kommissar der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge verwalteten freiwilligen Fonds", des Fonds 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen", des Be
völkerungsfonds der Vereinten Nationen'· und der Stiftunr der Vereinten Nationen für Wohn- und Siedlungswesen' , 
der Berichte und Prüfungsvermerke des Rates der Rech
nungsprüfer", der Kurzzusammenfassung der wichtigsten 
Feststellungen, Schlußfolgerungen und empfohlenen Al>
hilfemaßnahmen des Rates der Rechnungsprüfer' und des 
Berichts des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen" , 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über Maßnahmen, die es den Bediensteten erleichtern, Fälle 
der nicht ordnungsgemäßen Verwendung der Mittel der 
Organisation zu melden, über interne Kontrollen betreffend 
die Zahlung von Zulagen und Leistungen sowie über die 
Bemühungen um die Beitreibung zuviel gezahlter Einkom
menssteuerrückerstattungen5S sowie von dem Bericht des 
Generalsekretärs über das Verwaltungssystem des Inter
nationalen Handelszentrums", der gemäß Resolution 46/183 
der Generalversammlung vom 20. Dezember 1991 erstellt 
wurde, 

in Anbetracht der Schritte, welche die Leiter und Leitungs
organe der Organisationen und Programme der Vereinten 
Nationen unternommen haben, um sicherzustellen, daß die 
Empfehlungen in früheren Prüfungsberichten entsprechende 
Aufmerksamkeit und Beachtung finden, wie vom Rat der 
Rechnungsprüfer in den Anhängen zu seinen laufenden Be
richten angemerkt, 

unter Hervorhebung der Wichtigkeit einer effizienten 
Mittelbewirtschaftung in allen Organisationen und Program
men der Vereinten Nationen, 

besorgt über die Fälle mangelhaften Programm- und 
Finanzmanagements und der nicht ordnungsgemäßen oder 
betrügerischen Verwendung von Mitteln, über die der Rat 
der Rechnungsprüfer berichtet hat, sowie andere derartige 
Anschuldigungen, 

in Anerkennung dessen, daß der Rat der Rechnungsprüfer, 
wie in Artikel 12.5 der Finanzordnung der Vereinten Na
tionen verlangt, umfassende Prüfungen vornimmt, 

1. nimmt die Finanzberichte und geprüften Rechnungs
abschlüsse sowie die Prüfungsvermerke und Berichte des 
Rates der Rechnungsprüfer zu den erwähnten Organisationen 
an; 
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2. nimmt außerdem die Kurzzusammenfassung der 
wichtigsten Feststellungen, Schlußfolgerungen und empfohle
nen Abhilfemaßnahmen des Rates der Rechnungsprüfer an; 

3. stellt mit Besorgnis fest, daß der Rat der Rechnungs
prüfer zu den Rechnungsabschlüssen der Vereinten Nationen, 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen und des 
Bevölkerungsfondsder Vereinten Nationen eingeschränkte 
Prüfungsvermerke erteilt hat und daß er in bezug auf die 
Einhaltung der Finanzordnung und der Ermächtigungsgrund
lage der Transaktionen durch das Ausbildungs- und For
schungsinstitut der Vereinten Nationen ebenfalls einen ein
geschränkten Prüfungsvermerk erteilt hat; 

4. billigt alle Empfehlungen und Schlußfolgerungen des 
Rates der Rechnungsprüfer sowie die Stellungnahmen dazu 
im Bericht des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs
und HaushaltsfragenS4

; 

5. ersucht den Generalsekretär, dem Rat der Rechnungs
prüfer in einem gesonderten Dokument die Finanzberichte 
und Rechnungsabschlüsse für die Friedensoperationen vor
zulegen und danach die Berichte und Abschlüsse zusammen 
mit den Empfehlungen des Rates der Generalversammlung 
zu unterbreiten. ohne daß dies die VorJage zusammenge
faßter Rechnungsabschlüsse der Vereinten Nationen aus
schließt; 

6, ersucht den Rat der Rechnungsprüfer, seine Prüfungs
tätigkeit auf alle Friedensoperationen auszudehnen, ohne da
bei die Prüfung des ordentlichen Haushalts und der außer
planmäßigen Aktivitäten zu vermindern, und beschließt, daß 
alle zusätzlichen Kosten zu Lasten der Haushalte der jewei
ligen Friedensoperationen verbucht werden; 

7. weist darauf hin, wie wichtig es ist, daß der Rat der 
Rechnungsprüfer dem Generalsekretär und den Leitern der 
Organisationen und Programme der Vereinten Nationen 
ausreichend Gelegenheit gibt, zu seinen Feststellungen Stel
lung zu nehmen, in Übereinstimmung mit den einschlägigen 
Bestimmungen der Finanzordnung und der Finanzvorschrif
ten, bevor der Rat seine endgültigen Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen annimmt; 

8. verweist außerdem auf ihre Resolution 46/183 und 
bittet den Rat der Rechnungsprüfer in diesem Zusammen
hang, in seine Berichte auch weiterhin gesonderte Abschnitte 
aufzunehmen, die eine Zusammenfassung der empfohlenen 
Abhilfemaßnahmen enthalten, die von den betreffenden Or
ganisationen und Programmen der Vereinten Nationen zu er
greifen sind, und dabei auch den jeweiligen Dringlichkeits
grad anzugeben; 

9. nimmt mit Besorgnis Kenntnis von den Feststellungen 
des Rates der Rechnungsprüfer und ersucht den Generalse
kretär und die Leiter der Organisationen und Programme der 
Vereinten Nationen: 

a) die Haushaltskontrolle zu verstärken, um zu ver
meiden, daß die Ausgaben die genehmigten Haushalte be
ziehungsweise die Ausgabenennächtigungen überschreiten; 

b) die Politik des Vergabewesens betreffend die Beschaf
fung von Gütern und Dienstleistungen kostenwirksamer und 
transparenter zu machen, indem sie unter anderem Aus
nahmen von der öffentlichen Ausschreibung reduzieren und 

sicherstellen, daß die Gründe für solche Ausnahmen schrift
lich festgehalten werden; 

c) der Befolgung der Empfehlungen des Rates der 
Rechnungsprüfer betreffend die Anwerbung, Vergütung und 
Leistungsbeurteilung von Sachverständigen, Beratern und für 
kurze Dauer eingestellten Mitarbeitern vorrangige Aufmerk
samkeit zu widmen; 

d) ein wirksameres System zur Verwaltung und Kontrolle 
der Gewährung von Zulagen und Leistungen an die Bedien
steten einzurichten; 

e) die Bestandskontrollen für Nichtverbrauchsgüter an 
allen Orten, einschließlich der Friedensoperationen, zu ver
schärfen; 

und der Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung über diese Angelegenheiten Bericht zu erstatten; 

10. bekriiftigt die Wichtigkeit von Zeitplänen für die 
Befolgung der von der Generalversammlung gebilligten Em
pfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer und ersucht den 
Generalsekretär und die Leiter der Organisationen und Pro
gramme der Vereinten Nationen, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über den Beratenden 
Ausschuß auf seiner Frühjahrstagung 1993 und über die 
zuständigen zwischenstaatlichen Organe einen maßnahmen
orientierten Bericht vorzulegen, in dem die aufgrund der Em
pfehlungen des Rates zu unternehmenden Schritte, ins
besondere auch die Zeitpläne für ihre Durchführung, angege
ben sind; 

11. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Maßnahmen 
des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen zur 
Schaffung eines internen Mechanismus zur Weiterverfolgung 
der Empfehlungen des Rates der Rechnungsprüfer; 

12. ersucht den Generalsekretär und die Leiter der 
Organisationen und Programme der Vereinten Nationen, 
sicherzustellen, daß alle geltenden Bestimmungen der Fi
nanzordnung und der Finanzvorschriften sowie des Personal
statuts und der Personalordnung strikt eingehalten werden, 
einschließlich deIjenigen Bestimmungen, die sich auf die 
interne Kontrolle der Ausgaben beziehen, und deIjenigen, die 
den Bediensteten persönliche Verantwortung und Rechen
schaftspflicht im Hinblick auf ihre Leistungen auferlegen, 
und der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten 
Tagung über die Maßnahmen Bericht zu erstatten, die sie zur 
Verbesserung der internen Kontrollen in Bereichen, in denen 
Mängel festgestellt wurden, ergriffen haben; 

13. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung Vorschläge vorzu
legen betreffend: 

a) die Schaffung wirksamer Rechtsmechanismen zur 
Beitreibung veruntreuter Mittel, wie vom Beratenden Aus
schuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen in Ziffer 53 
seines Berichts empfohlen; 

b) die Einleitung von Gerichtsverfahren gegen alle, die 
sich gegenüber der Organisation des Betrugs schuldig 
gemacht haben; 

14. legt dem Generalsekretär und den Leitern der Organi
sationen und Programme der Vereinten Nationen nahe, 
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dringend Schritte z unternehmen, um die Unabhängigkeit 
und Wirksamkeit d rInnenrevision zu stärken, die Vor
kehrungen zu vers .. ken, die die gebührende Berücksichti
gung der Feststell ngen der internen Rechnungsprüfer 
sicherstellen sollen, und der Generalversammlung darüber 
Bericht zu erstatten; 

15. ersucht den at der Rechnungsprüfer, zu ermitteln, in 
welchem Maße sei n Empfehlungen Folge geleistet wird, 
der Generalvers ung darüber auf ihrer neunundvierzig
sten Tagung über en Beratenden Ausschuß Bericht zu 
erstatten, der die i geeignet erscheinenden Maßnahmen 
empfehlen wird, die Umsetzung dieser Empfehlungen 
sicherzustellen, und laufzuzeigen, welche der Empfehlungen 
bisher noch nicht u~' gesetzt worden sind; 

16. begrüßt, daß der Rat der Rechnungsprüfer Bereiche 
aufgezeigt hat, die s eh für eine horizontale Untersuchung in 
der Gesamtheit der geprüften Organisationen eignen, und 
unterstützt den Rat' seiner Absicht, sich dieser Praxis auch 
bei künftigen Prüfu gen zu bedienen; 

17. binet den R der Rechnungsprüfer, im Zusammen
hang mit Artikel 2.5 der Finanzordnung der Vereinten 
Nationen nach sei em Ermessen über die effiziente und 
wirksame Nutzung der der Kontrolle des Generalsekretärs 
unterstehenden Tretandfonds Bericht zu erstatten; 

18. binet den Ri't der Rechnungsprüfer außerdem, in 
seiner Kurzzusammfnfassung der wichtigsten Feststellungen, 
Schlußfolgerungen nd Empfehlungen in zusammengefaßter 
Form über die h ptsächlichen Schwachstellen im Pro
gramm- und Finan anagement sowie über die nicht ord
nungsgemäße oder betrügerische Verwendung von Mitteln 
und über die von de Organisationen der Vereinten Nationen 
in dieser Hinsicht etroffenen Maßnahmen Bericht zu er
statten; 

19. billigt die A strengungen, die der Beirat der externen 
Rechnungsprüfer u ternimmt, um sicherzustellen, daß die 
gemeinsamen Rech ungsprüfungsnormen für das System der 
Vereinten Natione denjenigen anerkannter internationaler 
Rechnungsprüfung organe entsprechen; 

20. binet den Ge eralsekretär und die Leiter der Organisa
tionen und Progr der Vereinten Nationen nachdrück
lich, sich um die eschleunigte Entwicklung gemeinsamer 
Normen für das hnungswesen der Organisationen des 
Systems der Vero" ten Nationen zu bemühen und diese 
Normen bei der A fstellung ihrer Rechnungsabschlüsse für 
den am 31. Dezem r 1993 endenden Zeitraum zu berück
sichtigen; 

21. ersucht 
Organisationen UD 

sicherzustellen, 
in Zukunft gern" 
Rechnungswesen 

Generalsekretär und die Leiter der 
Programme der Vereinten Nationen, 

die Angaben über den Liquiditätsstatus 
den gemeinsamen Nonnen für das 

sgewiesen werden; 

22. stellt mit Be orgnis fest, daß der Rat der Rechnungs
prüfer seinen Prüfu gsvermerk zu den Rechnungsabschlüssen 
der Vereinten Na onen vorbehaltlich der Einziehung der 
nicht gezahlten v anlagten Beiträge der Mitgliedstaaten" 
erteilt hat; 

23. lenkt die Au erksamkeit des Generalsekretärs auf die 
Auswirkungen, di die Feststellungen des Rates der Rech-

nungsprüfer über das Management der Organisation auf das 
Bild der Vereinten Nationen in der Öffentlichkeit haben 
können. 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1992 

47/212. Überprüfung der administrativen und finanziel
len Efllzienz der Vereinten Nationen und Pro
grammhausbaltsplan für den ZweijahreszeIt
raum 1992-1993 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 41/213 vom 19. De
zember 1986,42/211 vom 21. Dezember 1987, 43/213 vom 
21. Dezember 1988, 44/200 Abis C vom 21. Dezember 
1989 und 45/254 Abis C vom 21. Dezember 1990 über die 
Überprüfung der administrativen und finanziellen Effizienz 
der Vereinten Nationen, 

in Bekräftigung ihrer Resolution 46/232 vom 2. März 1992 
über die Neubelebung des Sekretariats, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 46/185 Abis C vom 
20. Dezember 1991 überFragen im Zusammenhang mit dem 
Entwurf des Programmhaushaltsplans für den Zweijah
reszeitraum 1992-1993 sowie 46/186 Abis C vom 20. De
zember 1991 über den Programmhaushaltsplan für den Zwei
jahreszeitraum 1992-1993, 

nach Behandlung der Dokumente, die unter den Tagesord
nungspunkten betreffend die Überprüfung der administrativen 
und finanziellen Effizienz der Vereinten Nationen und den 
Programmhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 1992-
1993 vorgelegt wurden", 

sowie nach Behandlung der entsprechenden Abschnitte des 
Berichts des Programm- und Koordinierungsausschusses über 
seine zweiunddreißigste Tagung" und der Berichte des Be
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen60, 

I 

1. erklärt erneut, daß es sich bei den mit Resolution 
41/213 eingeleiteten Bemühungen zur Erhöhung der Effi
zienz um einen fortlaufenden Prozeß handelt; 

2. stellt fest, daß Leistungsnormen und andere Manage
mentverfahren, die äußerst wichtig sind, um festzustellen, 
welche Mittel zur Erfüllung der Mandate in den verschiede
nen Tätigkeitsbereichen der Vereinten Nationen notwendig 
sind, nach wie vor keine Anwendung finden; 

3. ersucht den Generalsekretär erneut, solche Normen 
auszuarbeiten und sie nach Möglichkeit zur Erstellung des 
Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den Zweijah
reszeitraum 1994-1995 sowie bei der Vorlage der Zusam
menstellungen der Auswirkungen auf den Programmhaushalt, 
der revidierten Voranschläge und anderer mit der Verwen
dung der Mittel der Organisation zusammenhängender 
Dokumente heranzuziehen; 

4. betont, daß die Ausweisung der außerplanmäßigen 
Mittel im Programmhaushaltsplan in bezug auf die Dienst
posten, die Prioritäten und die anderen Aspekte der Tätigkeit 
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der Vereinten Nationen weiter verbessert werden muß und 
daß es insbesondere notwendig ist, im Programmhaushalts
plan Angahen über die tatsächliche Höhe der außerplanmäßi
gen Mittel auszuweisen, die während des vorangegangenen 
Zeitraums eingegangen sind und verwendet wurden, und die 
Qualität der Vorhersagen bezüglich der Bereitstellung solcher 
Mittel zu verbessern; 

11 

I. betont, daß die Neugliederung des Sekretariats im 
Einklang mit den in ihrer Resolution 46/232 niedergelegten 
Zielen und Leitlinien/Grundsätzen und in engem Benehmen 
mit den Mitgliedstaaten und den entsprechenden zwischen
staatlichen Gremien vorgenommen werden soll; 

2. bekräftigt die der Generalversammlung in bezug auf 
die Strukrur des Sekretariats zufallende Rolle, insbesondere 
was die Schaffung, Streichung und Verlegung von Dienst
posten betrifft, die aus dem ordentlichen Haushalt der Or
ganisation finanziert werden, und ersucht den Generalse
kretär, der Versammlung umfassende Informationen über alle 
Beschlüsse vorzulegen, bei denen es um Planstellen und be
fristete Dienstposten der höheren Rangebenen geht, ein
schließlich gleichwertiger Dienstposten, die aus dem ordent
lichen Haushalt und aus außerplanmäßigen Mitteln finanziert 
werden; 

3. nimmt Kenntnis von den entsprechenden Abschnitten 
des Berichts des Programm- und Koordinierungsausschus
ses61

; 

4. schließt sich den entsprechenden Stellungnahmen und 
Bemerkungen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs
und Haushaltsfragen" an; 

5. bedauert, daß der Bericht des Generalsekretärs über 
die revidierten Voranschläge nicht, wie in Resolution 46/232 
erbeten, auch Informationen über die programmspezifischen 
Aspekte und die Auswirkungen der Neugliederung enthält; 

6. ersucht den Generalsekretär, dem Programm- und Ko
ordinierungsausschuß und den anderen in Betracht kom
menden zwischenstaatlichen Gremien alle einschlägigen In
formationen zur Verfügung zu stellen, die diese in die Lage 
versetzen, die programmspezifischen Aspekte und die Aus
wirkungen der Neugliederung des Sekretariats in ihrem je
weiligen Zuständigkeitsbereich aufzuzeigen und zu analysie
ren, und bittet sie, der Generalversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Tagung ihre Stellungnahmen und Empfeh
lungen vorzulegen; 

7. nimmt Kenntnis von den neuen revidierten Vor
anschlägen, die sich aus der Anfangsphase der Neugliede
rung des Sekretariats ergeben, so auch von den Vorschlägen 
für Mittelumschichtungen zwischen Kapiteln, wobei sie da
von ausgeht, daß der Generalsekretär, in Erwartung der Ar
beitsergebnisse der einschlägigen zwischenstaatlichen Gre
mien, der Generalversammlung über den Beratenden Aus
schuß Anfang 1993 revidierte Voranschläge für den Pro
grammhaushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 
vorlegen wird; 

8. ersucht den Generalsekretär, in diese revidierten 
Voranschläge alle Änderungen des Programmhaushaltsplans 
für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 aufzunehmen, die mit 

dem Neugliederungsprozeß zusammenhängen, sowie die pro
grammspezifischen Aspekte der Neugliederung des Se
kretariats und die jeweilige Begründung, wie in Resolution 
46/232 erbeten; 

9. beschließt in bezug auf die Empfehlung in Ziffer 261 
des Berichts des Programm- und Koordinierungsausschus
ses61

, sich Anfang 1993 mit der vorgeschlagenen Verringe
rung der Dienstposten der höheren Rangebenen zu befassen, 
die in den neuen revidierten Voranschlägen enthalten ist, und 
ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung im 
Kontext der in Ziffer 8 genannten revidierten Voranschläge 
seine Vorschläge betreffend Zahl und Verteilung der Dienst
posten der höheren Rangebenen im Sekretariat für den ver
bleibenden Teil des Zweijahreszeitraums 1992-1993 vor
zulegen; 

m 

1. schließt sich dem vorgeschlagenen neuen Haushalts
schema und den entsprechenden Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen des Programm- und Koordinierungsausschus
ses und des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen an und bittet den Generalsekretär, die 
formale Gestaltung des Programmhaushaltsplans weiter zu 
verbessern, mit dem Ziel, insbesondere einen Vergleich der 
Mittelbewilligungen und der tatsächlichen Höhe der Aus
gaben nach dem Ausgabenzweck zu erleichtern; 

2. bednuert, daß die Mitteilung des Generalsekretärs" 
über Verfahren und Normen für Veränderungen im Stellen
plan keine Vorschläge zur Verbesserung der derzeitigen 
Methoden und Abläufe enthält; 

3. ersucht den Generalsekretär, die Darstellung und die 
Begründung der Änderungen im Stellenplan der Organisa
tion, die er im Kontext des Entwurfs des Programmhaus
haltsplans für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 gegebenen
falls vorschlägt, zu verbessern; 

4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General
versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über alle Fragen im Zusammenhang mit der Schaf
fung, Streichung, Neueinstufung und Verlegung von Dienst
posten vorzulegen; 

5. ersucht den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung im Zu
sammenhang mit der Durchführung der Resolutionen 41/213, 
42/211, 43/213, 44/200 Abis C, 46/232 sowie der vorlie
genden Resolution einen analytischen Bericht über alle As
pekte der Neugliederung des Sekretariats, einschließlich 
deren Auswirkungen auf die Programmdurchführung, vor
zulegen. 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1992 

47/213. Rahmenentwurf des ProgrammhaushaItsplans 
für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 41/213 vom 19. Dezem
ber 1986, mit der sie unter anderem den Generalsekretär 
ersucht ha~ in den Jahren, in denen kein Haushaltsplan 



320 GeneralveJ'58lllmlung - Siebenundvierzigste Tagung 

verabschiedet wird, i einen Rahmen-Programmhaushaltsplan 1995 in einer Höhe von 0,75 Prozent des vorläufigen Vor-
für den jeweils folgrnden Zweijahreszeitraum vorzulegen, anschlags der Mittel für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 

I eingerichtet wird, der zu den Werten von 1994-1995 neuzu-
sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 43/214 vom berechnen ist; 

21. Dezember 1988 ,betreffend den Rahmenentwurf des Pro
grammhaushaltsplariS für den Zweijahreszeitraum 1990-1991 
und die Inanspruc ' ahme und Funktionsweise des außer
ordentlichen Reserv fonds sowie ihre Resolution 45/255 vom 
21. Dezember 199 über den Rahmenentwurf des Pro
grammhaushaltspl s für den Zweijahreszeitraum 1992-1993, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs" und 
der entsprechenden Teile des Berichts des Programm- und 
Koordinierungsauss husses61 sowie des Berichts des Beraten
den Ausschusses . Verwaltungs- und Haushaltsfragen", 

1. erklärt eme t, daß der Rahmenentwurf des Pro
grammhaushaltspla s im Einklang ntit Anlage I der Resolu
tion 41/213 folgen e Angaben zu enthalten hat: a) eine 
vorläufige Schätzun der zu veranschlagenden Mittel für das 
geplante Tätigkeits rogramm während des Zweijahreszeit
raums; b) die Priori "ten unter Berücksichtigung aHgemeiner 
Tendenzen in den huptsächlichen Bereichen; c) das reale
positive oder nega ve - Wachstum im Vergleich zum vor
hergehenden Haus alt; und d) die Höhe des außerordent
lichen Reservefon ,ausgedrückt in Prozent der Gesamt
mittel; 

2. erklärt alflJe em erneut, daß der Rahmenentwurf eine 
größere Vorherseh arkeit des Ressourcenhedarfs für den 
nachfolgenden Zw ijahreszeitraum gestatten, eine stärkere 
Mitwirkung der Mi liedstaaten am Haushaitsprozeß fordern 
und somit die mögl chst weitgehende Übereinstimmung hin
sichtlich des Progr mhaushaltsplans erleichtern sol1te; 

3. stellt fest, d der Rahmenentwurf des Programm-
haushaltsplans für en Zweijahreszeitraum 1994-1995 den 
Haushaltsaspekten er Neugliederung des Sektetariats Rech
nung trägt; 

4. billigt die i Bericht des Generalsektetärs" zum 
Ausdruck kommen en Änderungen der Methodik und er
kennt an, daß unte Umständen weitere Verbesserungen bei 
der ErsteHung und estaltung des Rahmenentwurfs notwen
dig sein werden; 

5. schließt sich vorbehaltlich der Ziffern 6 bis 11 dieser 
Resolution, den S lußfolgerungen und Empfehlungen des 
Programm- und K rdinierungsausschusses und des Beraten
den Ausschusses f r Verwaltungs- und Haushaltsfragen an; 

6. bittet den eneralsektetär, dem Entwurf des Pro
grammhaushaltspl s für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 
den vom Beraten en Ausschuß vorgelegten vorläufigen 
Gesamtvoranschia von 2.386.400.000 US-Dollar zu den ur
sprünglichen Wert n von 1992-1993 zugrunde zu legen, wo
bei dieser Betrag d n revidierten Werten von 1992-1993 an
zupassen ist; 

7. erklärt eme t, daß für das Problem der Kontrol1e der 
Auswirkungen der nllation und der Wechselkursschwankun
gen auf den Haus alt der Vereinten Nationen eine umfas
sende und zufriede stellende Lösung gefunden werden muß; 

8. beschließt, aß der außerordentliche Reservefonds des 
ProgrammhaushaI plans für den Zweijahreszeitraum 1994-

9. erinnert in diesem Zusammenhang daran, daß die 
Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
die Mittelausstattung, die Inanspruchnahme und die Funk
tionsweise des außerordentlichen Reservefonds sowie die 
Verfahren für die Vorlage der Zusammenstel1ungen der Aus
wirkungen auf den Programmhaushalt prüfen wird; 

10. nimmt Kenntnis von den in den Ziffern 10 bis 12 des 
Berichts des Generalsekretärs" enthaltenen Vorschlägen, von 
Ziffer 223 des Berichts des Programm- und Koordinierungs
ausschusses" und von den Auffassungen der Mitgliedstaaten 
über die Prioritäten und ersucht den Generalsektetär, bei der 
Erstellung des Entwurfs des Programmhaushaltsplans für den 
Zweijahreszeitraum 1994-1995 diesen sowie den in der Ein
führung zum ntittelfristigen Plan für den Zeitraum 1992-
1997 enthaltenen Prioritäten, denen sich die Generalver
sammlung in ihren Resolutionen 45/253 und 45/255 vom 
21. Dezember 1990 angeschlossen hat, besondere Aufmerk
samkeit zu schenken; 

11. ersuchr den Generalsektetär, den Entwurf des Pro
grammhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 
in Übereinstimmung ntit dieser Resolution und allen das 
neue Haushaltsverfahren betreffenden Resolutionen und Be
schlüssen der Generalversammlung vorzulegen. 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1992 

47/214. Programmplanung 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 37/234 vom 21.De
zember 1982, 41/213 vom 19. Dezember 1986, 42/211 vom 
21. Dezember 1987, 43/219 vom 21. Dezember 1988, 44/194 
vom 21. Dezember 1989, 45/253 vom 21. Dezember 1990 
und 46/189 vom 20. Dezember 1991, 

nach PrUfung der vorgeschlagenen Revisionen" des ntit
telfristigen Plans für den Zeitraum 1992-1997, 

nach Behandlung der Mitteilung des Vorsitzenden des 
Fünften Ausschusses", in der über die Prüfung der vorge
schlagenen Revisionen des ntittelfristigen Plans für den 
Zeitraum 1992-1997 durch die anderen Hauptausschüsse der 
Generalversammlung berichtet wird, 

sowie nach Behandlung des Berichts des Programm- und 
Koordinierungsausschusses über seine zweiunddreißigste Ta
gung", des Berichts des Konferenzausschusses 14 und des 
mündlichen Berichts des Beratenden Ausschusses für Ver
waltungs- und Haushaltsfragen"; 

ferner nach Behandlung der Berichte des Generalsektetärs 
über den Programmvollzug der Vereinten Nationen im 
Zweijahreszeitraum 1990-1991" und über die Bewertung 
der Evaluierungsaktivitäten und die Vorschläge zur Stärkung 
der Eva1uierungsaufgabe'o, 
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I 

MITTELFRISTIGER PLAN FÜR DEN ZEITRAUM 1992-1997 

1. verabschiedet die vom Generalsekretär vorgeschlage
nen Revisionen des mittelfristigen Plans für den Zeitraum 
1992-1997 in der aufgrund der Empfehlungen des Zweiten 
Ausschusses7l

, des Programm- und Koordinierungsaus
schuss59 und des Konferenzausschusses l4 geänderten Fassung 
sowie die in der Anlage zu dieser Resolution enthaltenen 
zusätzlichen Schlußfolgerungen; 

2. nimmt Kenntnis von den Auffassunjlen der anderen 
Hauptausschüsse der Generalversammlung' und von den Be 
merkungen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs
und Haushaltsfragen; 

3. erklärt erneut, daß der mittelfristige Plan die wichtig
ste programmatische Grundsatzanweisung der Vereinten Na
tionen ist und als Ralunen für die Aufstellung der zwei
jährigen Programmhaushaltspläne dient; 

4. unterstreicht den wichtigen Beitrag der sektoralen, 
regionalen und zentralen zwischenstaatlichen Organe, insbe
sondere der Hauptausschüsse der Generalversammlung, zur 
Prüfung und Verbesserung des Plans und seiner Revisionen; 

5. bedauert, daß es noch immer beträchtliche praktische 
Probleme gibt, die die Verfügbarkeit dieser Beiträge ein
schränken; 

6. fordert die zwischenstaatlichen Organe auf, geeignete 
Maßnalunen zu ergreifen, um ihre aktive Mitwirkung an der 
Prüfung des mittelfristigen Plans und seiner Revisionen zu 
gewährleisten; 

7. schließt sich der Empfehlung des Programm- und 
Koordinierungsausschusses an, wonach dem Ausschuß auf 
seiner dreiunddreißigsten Tagung ein Prototyp für die mög
liche neue formale Gestaltung des mittelfristigen Plans vor
gelegt werden soll; 

8. schließt sich außerdem der Empfehlung des Pro
gramm- und Koordinierungsausschusses an. wonach ohne 
zusätzliche Kosten für die Organisation ein Ad-hoc-Fach
seminar von Sachverständigen auf dem Gebiet der Pro
grammplanung der Vereinten Nationen veranstaltet werden 
soll, um dem Sekretariat bei dem Entwurf eines Prototyps 
für die neue formale Gestaltung des mittelfristigen Plans 
behilflich zu sein; 

9. beschließt, daß der Prototyp, wie vom Programm- und 
Koordinierungsausschuß empfohlen, die sachdienlichen 
Schlußfolgerungen des Seminars zum Prototyp eines neuen 
Haushaltsdokuments berücksichtigen und insbesondere Fra
gen im Zusammenhang mit der Lenkbarkeit des Redaktions
und Revisionsverfahrens behandeln soll, einschließlich Fra
gen im Zusammenhang mit der Erstellung und Vorlage der 
Dokumentation und der Prüfung der Programmplanungs
dokumente durch die zwischenstaatlichen Nebenorgane; 

10. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über die nachteiligen 
Auswirkungen des späten Erscheinens der Dokumentation 
über die eingehende Prüfung der Revisionen des mittel
fristigen Plans und schließt sich den diesbezüglichen Emp
fehlungen des Programm- und Koordinierungsausschusses in 
dessen Bericht über seine zweiunddreißigste Tagung an72

; 

I!. empfiehlt, daß das Seminar im Rahmen der Über
prüfung der formalen Gestaltung und der Gliederung des 
mittelfristigen Plans besonders darauf achten soll, wie die 
rechtzeitige Bereitstellung der Dokumentation sichergestellt 
werden kann; 

11 

PROGRAMMVOUZUGSBERICHT 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über den Programmvollzug der Vereinten Nationen im Zwei
jahreszeitraum 1990-199169

; 

2. schließt sich den Schlußfolgerungen und Empfehlun
gen des Programm- und Koordinierungsausschusses 73 zum 
Bericht des Generalsekretärs über den Programmvollzug der 
Vereinten Nationen im Zweijahreszeitraum 1990-1991 an; 

3. ersucht den Generalsekretärt in seinen Bericht über 
den Programmvollzug der Vereinten Nationen im Zweijah
reszeitraum 1992-1993 die in seinem Bericht an die sechs
undvierzigste Tagung der Generalversammlung vorgeschla
genen Verbesserungen14 aufzunehmen; 

III 

PROGRAMMEVALUIERUNG IN DEN VEREINTEN NATIONEN 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Bewertung der Evaluierungsaktivitäten und die 
Vorschläge zur Stärkung der Evaluierungsaufgabe70

; 

2. schließt sich den vom Programm- und Koordinie
rungsausschuß auf seiner zweiunddreißigsten Tagung zu die
ser Frage abgegebenen Schlußfolgerungen und Empfeh
lungen an und bittet den Generalsekretär nachdrücklich, die 
Selbstevaluierungsmethoden zu verbessern; 

IV 

KOORDINIERUNG 

I. unterstreicht die Notwendigkeit einer besseren Koor
dinierung im System der Vereinten Nationen und begrüßt die 
Absicht des Generalsekretärs, in seiner Eigenschaft als Vor
sitzender des Verwaltungsausschusses für Koordinierung, der 
Koordinierung hohen Vorrang einzuräumen und mit den 
Leitern der Organisationen des Systems gemeinsam neue 
Konzepte für die Zusanunenarbeit zu entwickeln, mit dem 
Ziel, die Wirksamkeit und Leistungsfahigkeit der Koor
dinierung zu verbessern; 

2. schließt sich den Schlußfolgerungen und Empfehlun
gen an, die der Programm- und Koordinierungsausschuß auf 
seiner zweiunddreißigsten Tagung zu dem Iahresüberblicks
bericht des Verwaltungsausschusses für Koordinierung für 
1991" abgegeben hat; 

3. schließt sich außerdem den Empfehlungen an, die der 
Programm- und Koordinierungsausschuß auf seiner zweiund
dreißigsten Tagung zu dem Bericht des Generalsekretärs 
über den System weiten Aktionsplan für die wirtschaftliche 
Gesundung und Entwicklung Afrikas 76 abgegeben hat, und 
bittet den Generalsekretär, 

a) so bald wie möglich mit der Umsetzung des System
weiten Aktionsplans für die wirtschaftliche Gesundung und 
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Entwicklung Afrikas und der Neuen Agenda der Vereinten 
Nationen für die E/ttwicklung Afrikas in den neunziger 
Jahren77 zu beginne 

b) alle in Betrac kommenden Leiter von Organisationen 
und Organen der ereinten Nationen aufzufordern, der 
Durchführung des PI ns hohen Vorrang einzuräumen und ihn 
als eine Richtschnur für ihre Aktivitäten im Zusammenhang 
mit der Entwicklun Afrikas zu verwenden; 

4. nimmt Kenn is von der Erstellung des system weiten 
mittelfristigen Plans zur Förderung der Frau für den Zeit
raum 1996-2001 u d von den Änderungen, die der Pro
gramm- und Koord' ierungsausschuß zu diesem Plan vor
geschlagen hat; 

5. nimmt auße em Kenntnis von dem Beschluß des 
Programm- und K rdinierungsausschusses, dem Verwal
tungsausschuß für oordinierung vorzuschlagen, der Pro
gramm- und Koordi ierungsausschuß und der Verwaltungs
ausschuß für Koord' ierung mögen während der siebenund
zwanzigsten Reihe i er gemeinsamen Tagungen die Ergeb
nisse der Konferen der Vereinten Nationen über Umwelt 
und Entwicklung u d deren Auswirkungen auf das System 
der Vereinten Natio en erörtern; 

v 
SONSTIGE FRAGEN 

1. weist hin auf hre Resolutionen 46/185 Bund 46/189 
vom 20. Dezember 991, in denen sie sich der Empfehlung 
der einunddreißigst n Tagung" des Programm- und Koor
dinierungsausschuss s angeschlossen hat, wonach ein System 
geschaffen werden oll, das die Verantwortlichkeit und Re
chenschaftspflicht d r Programmleiter der Vereinten Natio
nen gewährleistet; 

2. schließt sich en Empfehlungen des Programm- und 
Koordinierungsauss husses in dessen Bericht" an und bittet 
den Generalsekretär der Generalversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Ta ng über die Einführung eines solchen 
Systems Bericht zu erstatten. 

ANLAGE 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1992 

SCHLUSSFOLGERUN EN zu DEN REVISIONEN DER HAUPT
PROGRAMME, PR RAMME UND UNTERPROGRAMME DES 
MITIELFRISTIGEN PLANS FÜR DEN ZEITRAUM 1992-1997 

Programm 1. Gute Dienste und Friedensschaffung, Frie
denss'cherung, Forschung und 1nformations
besc iffung 

Die Generalvers lung schließt sich den in den Ziffern 
30 und 31 des Beri hts des Programm- und Koordinierungs
ausschusses" enth tenen Empfehlungen an und bittet den 
Generalsekretär, di Beschlüsse der Versammlung über vor
beugende Diploma' und damit zusammenhängende Angele
genheiten bei der msetzung dieses Programms zu berück
sichtigen. 

In der vierten le der neuen Ziffer 1.21 b) und in der 
zweiten Zeile der euen Ziffer 1.21 i) sind die Worte "im 

Zusammenhang mit dem Frieden und der Sicherheit" durch 
die Worte "im Zusammenhang mit dem Weltfrieden und der 
internationalen Sicherheit" zu ersetzen. 

Programm 2. Politische Fragen und Angelegenheiten des 
Sicherheitsrats 

Der TItel "Politische Fragen und Angelegenheiten des 
Sicherheitsrats" für dieses Programm wird beibehalten. 

Programm 4. Besondere politische Fragen, Treuhandschaft 
und Entlwlonialisierung 

Unter programm 4: Verstärkung der Wirksamkeit des 
Grundsatzes regelmäßiger und 
unveifiilschter Wahlen 

Die neue Ziffer 4.37 ist durch folgende Fassung zu 
ersetzen: 

4.37. Die Ermächtigungsgrundlage für dieses Unter
programm findet sich in Resolution 46/137 der General
versammlung vom 17. Dezember 1991, und das Unter
programm wird im Kontext der Versammlungsresoluti0-
nen 47/130 und 47/138 vom 18. Dezember 1992 und in 
enger Abstimmung mit Programm 35 (Förderung und 
Schutz der Menschenrechteldurchgeführt. 

Am Ende der neuen Ziffer 4.39 sind die Worte "und 
zur Gewährung von Entwicklungshilfe" zu streichen. 

Programm 6. Beseitigung der Apartheid 

In der neuen Ziffer 6.2 sind die Worte "im Konsens ver
abschiedeten" zu streichen. 

In der neuen Ziffer 6.36 a) sind die Worte "im Konsens 
verabschiedeten" durch die Worte "damit zusammenhängen
den" zu ersetzen. 

Programm 7. Abrüstung 

[Gilt nicht für die deutsche Fassung.] 

Programm 13. Handel und Entwicklung 

Ziffer 13.30 soll wie folgt lauten: 

13.30. Den Unterprogrammen 1 bis 5, 7 bis 9 und 11 
wird hohe Priorität zugewiesen. 

Unterprogramm 1: Internationaler Wettbewerb und 
Handelspolitiken 

Ziffer 13.34 c) 

Am Ende von Buchstabe cl sind die Worte "Gewähr
leistung der Transparenz und Definition der Konsulta
tionsverfahren 1I zu streichen. 

Ziffer 13.35 d) 

Buchstabe d) ist durch folgenden Wortlaut zu erset
zen: 

d) zur Verbesserung der Kenntnisse über restriktive 
Geschäftspraktiken und zur Förderung der Beseitigung 
derjenigen Praktiken, die sich auf den internationalen 
Handel, insbesondere den der Entwicklungsländer, und 
die wirtschaftliche Entwicklung dieser Länder nachtei
lig auswirken; 
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Unterprogramm 2: Rohstoffe 

Ziffer 13.41 d) 

Nach dem Wort "Diversifizierung" sind die Worte 
"und bei Ersatzanbauprogrammen" anzufügen. 

Ziffer 13.41 g) 

Buchstabe g) ist durch folgenden Wortlaut zu erset
zen: 

I g) Entwicklungen prüfen, Analysen vornehmen und 
Informationen und Unterstützung für die technische Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet der Rohstoffe und der 
bestandfahigen Entwicklung bereitstellen; 

Unterprogramm 3: Entwicklungsjinanzierung und Ver
schuldung 

Ziffer 13.45 g) 

Nach dem Wort "Umschuldung" sind die Worte "und 
Schuldenbewirtschaftung" anzufügen. 

Unterprogramm 4: Investitionen und Technologie 

Ziffer 13.49 b) 

Am Beginn von Buchstabe b) sind die Worte "zur 
Ausarbeitung und Verabschiedung" durch die Worte 
"zur Analyse" zu ersetzen und am Ende sind die Worte 
"sowie zur diesbezüglichen Beratung" anzufUgen. 

Ziffer 13.50 h) 

Buchstabe h) ist durch folgenden Wortlaut zu erset
zen: 

h) feststellen, ob in der Frage eines Verhaltenskodex 
für den Technologietransfer die erforderliche Annähe
rung der Auffassungen der Regierungen gegeben ist, 
damit eine Einigung über alle noch offenen Fragen 
erzielt werden kann. Im Falle einer Annäherung der 
Auffassungen wird das UNCTAD-Sekretariat zu weite
ren Arbeiten an dem Kodex beitragen; 

Nach Buchstabe r) ist ein neuer Buchstabe J) mit 
folgendem Wortlaut anzufügen: 

J) die Herausforderungen und Gelegenheiten für den 
Technologietransfer in die im Übergang zur Marktwirt
schaft befindlichen Länder und aus diesen analysieren. 

Unter programm 5: Linderung der Armut 

Ziffer 13.53 b) 

Am Ende von Buchstabe b) sind zwischen die Worte 
"Annut" und !'aufzuzeigen" die Worte "und zur Teilha
be der Armen und der anfalligen Gruppen an der 
Entwicklung" einzufügen. 

Ziffer 13.53 d) 

Die Worte "von sozialen Entwicklungsprogrammen in 
den Entwicklungsländern, insbesondere" sind durch die 
Worte "von sozialen Entwicklungsprogrammen, insbe-

sondere in den Entwicklungsländern, vor allem" zu er
setzen. 

Unterprogramm 6: Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen den Entwicklungsliindern 

Ziffer 13.62 a) 

Die Worte "sowohl zwischen den entwickelten 
Ländern und den Entwicklungsländern" sind durch die 
Worte "sowohl zwischen den Entwicklungsländern" zu 
ersetzen. 

Unter programm 7: Weltweite Interdependenz: die in
ternationalen Hande/s-, Wifhrungs
und Finanzsysteme,' internationale 
Auswirkungen von makroökanomi
sehen Politiken 

Ziffer 13.66 b) 

In der ersten Zeile ist das Wort "Untersuchung" durch 
das Wort "Prüfung" zu ersetzen. 

Ziffer 13.67 b) 

Buchstabe b) ist durch folgenden Wortlaut zu erset
zen: 

b) die Tendenzen in den internationalen Handels
Währungs- und Finanzsystemen untersuchen, mit dem 
Ziel, die Kohärenz dieser Systeme sowie alternative 
Maßnahmen zu ermitteln, die ergriffen werden müssen, 
um eine gute makroökonomische Steuerung auf welt
weiter Ebene und eine ausreichende Koordinierung und 
Überwachung der einzelstaatlichen Politiken zu ge
währleisten; 

Unterprogramm 8: Erweiterte Wirtschaftsrliume, regio
nale Integrationsprozesse und sy
stematische Fragen des internatio
nalen Handels 

Ziffer 13. 70 Buchstaben c) und d) 

Die Buchstaben c) und d) sind durch folgenden Buch
staben c) zu ersetzen: 

c) zur Förderung der regionalen und subregionalen 
Wirtschaftsintegration, insbesondere zwischen den Ent
wicklungsländern, beizutragen, als ein zusätzliches 
Mittel zur Stärkung des Prozesses der Handelsliberali
sierung, mit dem Ziel, rechtzeitig die reibungslose und 
gleichberechtigte Integration aller Länder in das inter
nationale Handelssystem zu erleichtern. 

Unterprogramm 9: Privatisierung, unternehmerische 
Initiative und WettbewerbsfiJhigkeit 

Ziffer 13.77 a) 

Vor dem Wort "Politiken" ist das Wort "geeignete" 
zu streichen. 

Ziffer 13.78 c) 

Das Wort "und" ist durch die Worte "und/oder" zu 
ersetzen. 
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Nach Buchstabe z) ist ein neuer Buchstabe J) mit 
folgendem Wortlaut anzufügen: 

j) Unterstü 
Privatisierungs 

ng für die Vorlage einzelstaatlicher 
gramme und -pläne gewähren. 

Unterprogramm 0: Innerstaatliche Reformen und Res
sourr:enmobilisierung 

Ziffer 13.80 

Im ersten Sa ist das Wort "Entwicklungsländern" 
durch das Wort "Ländern" zu ersetzen. 

Ziffer 13.82 a) 

Buchstabe a) soll wie folgt lauten: 

a) mitzuhel~ n, unter Berücksichtigung der unter
schiedlichen Si ation in den einzelnen Ländern den 
Umfang und di Art der erforderlichen innerstaatlichen 
Wirtschaftsrefo en, die Kosten und den Nutzen al 
ternativer gron satzpolitischer Ansätze und Optionen 
sowie die Maß en und Mechanismen für eine wirk
same Mobilisi ng der innerstaatlichen Finanzmittel 
aufzuzeigen; 

Ziffer 13.82 b) 

Die Worte" a f die Aufbringung zusätzlicher Finanz
mittel für eine estandfahige Entwicklung" sind durch 
die Worte "zur Erhöhung der für die Entwicklung zur 
Verfügung steh nden finanziellen Mittel" zu ersetzen. 

Unterprogramm 1: Umwelt und bestandflihige Entwick
lung 

Ziffer 13.88 a) 

Das Wort " 

Ziffer 13.88 c) 

xistenz" ist durch die Worte "Kohä-

Vor den Wo n "zusätzliche Mittel" sind die Worte 
lIneue und lt ein ufügen. 

Unterprogramm 2: Datenverwaltung 

Ziffer 13.96 d) 

Die Worte " m den Entwicklungsländern Ad-hoc
Hilfe" sind d h die Worte "um, insbesondere den 
Entwicklungsl" ndern, Ad-hoc-Hilfe" zu ersetzen. 

eitung des Handels, Exportfiirderung 
ntwicklung des Dienstleistungssektors 

Ziffer 14.13 soll wi folgt lauten: 

14.13. Den Unt rprogrammen I, 3 und 4 wird hobe 
Priorität zugewies n. 

Unterprogramm 1: Strukturanpassung und Handels
miJglichkeiten 

Ziffer 14.16 f) 

Vor dem Wo "Erhöhung" sind die Worte "Aufforde
rung der pr~ nzengewährenden Länder zur Prüfung 
einer" einzufü n. 

Ziffer 14.16 g) 

Die Worte "Ländern in Mittel- und Osteuropa" sind 
durch die Worte "im Übergang befindlichen Ländern" 
zu ersetzen. 

Ziffer 14.17 g) 

Die Worte "Ländern Mittel- und Osteuropas" sind 
durch die Worte "im Übergang befindlichen Ländern" 
zu ersetzen. 

Ziffer 14.18 j) 

Nach dem Wort "Erhöhung" sind die Worte ", nach 
Möglichkeit," einzufügen. 

Ziffer 14.18 k) 

Die Worte "Ländern Mittel- und Osteuropas" sind 
durch die Worte "im Übergang befindlichen Ländern" 
zu ersetzen. 

Unterprogramm 3: Handelseffizienz 

Ziffer 14.30 i) 

Buchstabe i) ist durch folgenden Wortlaut zu erset
zen: 

I) Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für neue 
automatische Datenverarbeitungssysteme durchführen, 
die in den einzelnen Ländern eingesetzt werden kön
nen, wie beispielsweise das System ASYCUDA; 

Unter programm 4: Ausbau des Dienstleistungssektors 

Ziffer 14.33 b) 

Vor dem Wort "Schwierigkeiten" sind die Worte 
"Wege zur Überwindung der" einzufügen. 

Ziffer 14.34 b) 

Buchstabe b) soll wie folgt lauten: 

b) zur Ausarbeitung von Politiken zur Stärkung des 
Dienstleistungssektors in den Entwicklungsländern, wo
zu auch Fragen im Zusammenhang mit der Produk
tions- und Exportkapazität gehören, und zur Erhöhung 
ihrer Beteiligung am Welthandel in diesem Sektur; 

Ziffer 14.34 g) 

Am Beginn von Buchstabe g) sind vor den Worten 
"zur Stärkung" die Worte I1zur Ausarbeitung von 
Politiken" einzufügen. 

Ziffer 14.35 a) 

Buchstabe a) soll wie folgt lauten: 

a) konkrete Möglichkeiten analysieren, um eine 
stärkere Beteiligung der Entwicklungsländer am Dienst
leistungshandel zu ermöglichen, um die Schwierigkei
ten zu überwinden, denen sie sich bei ihren Dienst
leistungsexporten gegenübersehen, und um die Arbeits
weise der Dienstleistungsmärkte zu verbessern, so auch 
durch eine Analyse der einschlägigen restriktiven 
Geschäftspraktiken; 
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Unterprogramm 5: Seetransport, Hli/en wrdkombinier· 
ter Verkehr 

Ziffer 14.37 

Ziffer 14.37 ist durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

14.37. Der größte Teil des Welthandels erfolgt auf 
dem Seeweg, und zahlreiche Entwicklungsländer halten 
eine Beteiligung an diesem Sektnr für vorrangig. In 
Anbetracht der zunehmenden Interdependenz der 
Dienstleistungssektnren können die Anstrengungen die
ser Länder zum Aufbau wettbewerbsfähiger Schiffahrts
sektoren dadurch unterstützt werden, daß sie besser 
befähigt werden, den raschen strukturellen und techno
logischen Wandel zu bewältigen, indem sie die Effi
zienz ihrer Seetransporte und des kombinierten Ver
kehrs sowie der damit zusammenhängenden Dienst
leistungen und Infrastruktureinrichtungen verbessern. 

Ziffer 14.41 a} 

Nach dem Wort "Entwicklungsländer" ist das Wort 
"insbesondere" einzufügen. 

Ziffer 14.41 c} 

Vor den Worten "auf den Gebieten" sind die Worte 
"beim Aufbau wettbewerbsfähiger Dienstleistungen" 
einzufügen. 

Ziffer 14.41 e} 

Der Beginn von Buchstabe e) soll wie folgt lauten: 

"den Aufbau von Hafendienstleistungen zu fördern, 
insbesondere durch vermehrtes Wissen über technologi
sche Verbesserungen und Maßnahmen zur etwaigen 
Erhöhung der Lebensfähigkeit der Häfen". 

Ziffer 14.41 g} 

Nach den Worten "mit dem Ziel" sind die Worte 
Ilunter anderem" einzufügen. 

Ziffer 14.42 a} 

Buchstabe a) ist durch folgenden Wordaut zu erset
zen: 

a) zur Ausarbeitung vergleichender Analysen der 
einzelstaatlichen Seetransportpolitiken, einschließlich 
von Strategien und Optionen wie Privatisierung, Kom
merzialisierung oder mögliche Auflassung staatlicher 
Schiffahrtsgesellschaften, und deren Auswirkungen auf 
die Schaffung eines institutionellen Umfelds in den 
einzelnen Ländern mit dem Ziel, wettbewerbsfähige 
Seetransportdienste, den Aufbau von Flotten, die Qua
lität der Dienstleistungen und einen verstärkten Handel 
zu fördern und den technologischen Abstand zu ver
ringern; 

Ziffer 14.42 c} 

Buchstabe c) ist durch folgenden Wordaut zu erset
zen: 

c) zur Förderung eines Gleichgewichts zwischen den 
Interessen der Benutzer und der Anbieter von Seetrans
portdiensten, unter besonderer Berücksichtigung der 

Förderung regelmäßiger Konsultationen zwischen die
sen; 

Ziffer 14.42 d} 

Das Wort" Anwendung" ist durch die Worte "Verbes
serung der Kenntnisse" zu ersetzen. 

Das Wort "Transporttechnologien" ist durch das Wort 
"Seetransporttechnologien" zu ersetzen. 

Ziffer 14.42 f} 

Buchstabe f} ist durch folgenden Wortlaut zu erset
zen: 

fJ zur Überwachung struktureller Änderungen in den 
Diensten für den kombinierten Verkehr, einschließlich 
der Dienste für den kombinierten See-lLuftverkehr; zur 
Förderung der Verwendung internationaler kombinierter 
Transporte und der Entwicklung von Transporttechno
logien, einschließlich der Anwendung der vereinbarten 
Regeln für Containertarife sowie des UNCTADIICC
Standardformulars und der Musterbestimmungen für 
Dokumente für den kombinierten Verkehr und der Ver
wendung VOn Informationstechnologien im Zusam
menhang mit dem Transportwesen, beispielsweise dem 
elektronischen Datenaustausch und dem System für 
Frachtvorausinformationen (ACIS); 

Ziffer 14.42 c} 

Buchstabe g) ist durch folgenden Wortlaut zu erset
zen: 

g) zur Förderung eines besseren Verständnisses für 
die Nutzung der neuesten Techniken und Neuerungen 
im kombinierten Verkehr und bei der Abwicklung der 
Verteilung sowie zur Verbreitung dieser Kenntuisse in 
den Ländern, die einen Bedarf daran haben; 

Ziffer 14.42 h} 

Nach Buchstabe g) ist ein neuer Buchstabe h) mit 
folgendem Wortlaut einzufügen: 

h) zur Ausarbeitung von Quellenunterlagen, in denen 
die Grundkonzepte des kombinierten Verkehrs sowie 
die wichtigsten Fragen dargelegt werden, die sich in 
einem marktnrientierten U msetzungsprozeß ergeben, 
damit diese Fragen besser verstanden werden; 

Die bisherigen Buchstaben h) bis j) werden die Buch
staben i) bis k). 

Nach dem neuen Buchstaben k) ist ein Buchstabe l) 
mit folgendem Wortlaut anzufügen: 

l) zur Förderung der Kenntnis der Gesetze und son
stigen Vorschriften im Zusammenhang mit den Normen 
für Seetransporte und den kombinierten Verkehr, unter 
anderem mit dem Ziel, sie besser den heutigen Markt
bedingungen auf den Gebieten Seetransport, Häfen und 
kombinierter Verkehr anzupassen und so die Wettbe
werbsfähigkeit und die wirtschaftliche Entwicklung der 
Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, zu für
dem; sowie, auf Antrag, zur Gewährung von Hilfe an 
die Regierungen bei der Ausarbeitung innerstaatlicher 
Rechtsvorschriften, einschließlich Beratung in bezug 
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auf die Anwend"'g der im Rahmen der UNCTAD ver
abschiedeten inll)rnationalen Übereinkommen; 

Ziffer 14.43 

Ziffer 14.43 ist 'durch folgenden Wortlaut zu ersetzen: 

14.43. Im Lichte des oben umrissenen Rahmens wird 
das UNCfAD-Sekretariat: 

a) Forschungs iten durchführen und vergleichende 
Analysen der e nzelstaatlichen Seetransportpolitiken 
und ihrer Auswi kungen auf den Aufbau von Flotten 
und die Quali" der Seetransportdienste sowie der 
strukturellen, tec nologischen und institutionellen Än
derungen auf de Gebieten Handel und Transport und 
deren Auswirku gen auf Hafendienste und Dienste im 
Rahmen des ko binierten Verkehrs erstellen; 

b) Strategien nd Optionen zur Förderung wettbe
werbsfähiger Sansportdienste untersuchen sowie die 
Möglichkeiten ~er wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen den E twicklungsländern auf den Gebieten 
des Seetranspo ,der Häfen und des kombinierten 
Verkehrs, und . e Entwicklungen im Bereich der 
Transporttechnol gie überwachen; 

c) den Austau ch und die Verbreitung von sachdien
lichen Informati nen auf diesen Gebieten fördern und 
für eine bessere Kenntnis der Gesetze und sonstigen 
Vorschriften so en, die den Anforderungen des mo
dernen internatio alen Transportwesens gerecht werden; 

<f) den Regie ngen dabei behilflich sein, die wich
tigsten Ergehnis der genannten Studien und Berichte 
durch die Ausar eitung und Unterstützung von Projek
ten auf dem Ge iet der technischen Zusammenarbeit 
umzusetzen. 

Die Ziffern 14. bis 14.46 sind zu streichen und die 
darauffolgenden . ffern entsprechend neu zu numerie
ren. 

Umerprogramm 6. Versicherungssektor 

Ziffer 14.53 a) ( ) 

Nach dem W rt "Versicherungsaufsichtsbehörden" 
sind die Worte "in den Entwicklungsländern" ein
zufügen. 

Ziffer 14.53 <f) ( i) 

Nach dem rt "Aufsichtskapazitäten" sind die 
Worte "in den E twicklungsländern" einzufügen. 

Programm 15. mme fiir die am wenigsten entwickel-
ten 'nder, die Binnen- und Inselstaaten 
unter en Entwicklungsländern, sowie Son
derp gramme 

Im letzten Satz von 'ffer 15.3 ist das Wort "und" vor den 
Worten "daß der H dels- und Entwicklungsrat" zu strei
chen. 

Im letzten Satz vo Ziffer 15.3 sind außerdem nach den 
Worten "des Aktions grarnms behandeln wird" die Worte 
"und daß die Zwisch nstaatliche Gruppe der UNCfAD für 

die am wenigsten entwickelten Länder 1995 eine Halbzeit
überprüfung vornehmen wird" anzufügen. 

Programm 23. Transnationale Unternehmen 

Ziffer 23.13 

Im dritten Satz sind die Worte "Die ursprünglichen Ziele 
des Kodex sind zwar nach wie vor gültig" durch die Worte 
"Auf der anderen Seite sind die ursprünglichen Ziele des 
Kodex zwar nach wie vor gültig" zu ersetzen. 

Ziffer 23.15 a) 

Die Worte "durch die Verabschiedung eines Verhaltens
kodex" sind durch die Worte "durch die Verabschiedung 
geeigneter internationaler Regelungen!! zu ersetzen. 

Programm 28. Internationaler Drogenhandel 

Die vom Programm- und Koordinierungsausschuß in Ziffer 
155 c) seines Berichts" empfohlene Zuordnung hoher Prio
rität an Unterprogramm 2 ist zu streichen. 

Programm 38. Öffentlichkeitsarbeit 

In den neuen Ziffern 38.3, 38.7 h) und 38.17 m) sind die 
Worte "Frieden und Sicherheit" jeweils durch "Weltfrieden 
und internationale Sicherheit" zu ersetzen. 

47/215. Verbesserung der Finanzlage der Vereinten Na
tionen 

Die Generalversammlung! 

unter Hinweis auf die Ziele und Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen und insbesondere deren Artikel 17 Ab
satz 1, in dem es heißt, daß die Generalversammlung den 
Haushaltsplan der Organisation prüft und genehmigt, und 
Artikel 17 Absatz 2, in dem verlangt wird, daß die Ausgaben 
der Organisation von den Mitgliedern nach einem von der 
Versammlung festzusetzenden Verteilungs schlüssel getragen 
werden, 

sowie unteT Hinweis auf die Finanzordnung und die 
Finanzvorschriften der Vereinten Nationen, insbesondere 
Artikel 5.4, wonach davon ausgegangen wird, daß Beiträge 
und Vorschüsse innerhalb von dreißig Tagen nach Eingang 
der Mitteilung des Generalsekretärs in voller Höhe faIlig 
sind, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes an diejenigen Mitglied
staaten, die ihre veranlagten Beiträge vollständig und pünkt
lich entrichten, 

feststellend, daß die Höhe der ausstehenden Beiträge zum 
ordentlichen Haushalt und zu den Friedensoperationen 1992 
zwar noch immer beträchtlich ist, daß jedoch insbesondere 
bei den Friedensoperationen Fortschritte im Zahlungsverhal
ten der Mitgliedstaaten zu verzeichnen waren, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 41/213 vom 19. Dezem
ber 1986 über die Überprüfung der administrativen uod 
finanziellen Effizienz der Vereinten Nationen und ihre Re
solutionen 45/236 A und B vom 21. Dezember 1990 über 
die derzeitige Finanzkrise und finanzielle Notlage der Ver
einten Nationen, 
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L nimmt Kenntnis von den Berichten des Generalsekre
tärs über die Finanzlage und über mögliche Maßnahmen zur 
Bewältigung der finanziellen Probleme der Organisation, die 
der Generalversammlung auf ihrer sechsundvierzigsten und 
siebenundvierzigsten Tagung vorgelegt wurden"; 

2, nimmt außerdem Kenntnis von den diesbezüglichen 
Bemerkungen und Empfehlungen des Beratenden Aus
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen81 ; 

3. dankt für die regelmäßige Vorlage von Informationen 
über die Finanzlage der Vereinten Nationen und ersucht den 
Generalsekretär, diese Informationen auch künftig so oft wie 
erforderlich in Form von spezifischen Berichten und in Form 
von Berichten über den Stand der Beitragszahlungen vorzu
legen und in diese Berichte auch Informationen aufzunehmen 
über Beitragsrückstände und die gegenüber den veranlagten 
Beiträgen noch ausstehenden Beiträge, über die Liquiditäts
lage der Organisation und über etwaige zusätzliche Um
stände, welche die Mitgliedstaaten in die Lage versetzen wür 
den, sich ein vollständiges Bild von den verschiedenen As
pekten der Finanzierung der Aktivitäten der Vereinten Na
tionen zu machen, namentlich auch zweimal jährlich zuSatn
mengefaßte Informationen über die den einzelnen truppen
stellenden Ländern geschuldeten Beträge, unter Zugrundele
gung der vorhandenen Daten; 

4. bittet den Generalsekretär nachdrücklich, stärker dahin 
gehend auf die Mitgliedstaaten einzuwirken, daß sie ihren 
finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Vereinten Na
tionen nachkommen, was alle noch ausstehenden veranlag
ten Beiträge zum ordentlichen Haushalt und zu allen Frie
densoperationen betrifft, wie in den Resolutionen 45/236 A 
und B erbeten, und die Ergebnisse seiner Bemühungen in 
den in Ziffer 3 erwähnten Berichten darzustellen; 

5. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über die Tatsache, daß 
die Finanzlage der Vereinten Nationen auch 1992 wieder 
unsicher und prekär war und daß die verspätete oder Nicht
zahlung der veranlagten Beiträge zum ordentlichen Haushalt 
und zu den Friedensoperationen durch die Mehrheit der Mit 
gliedstaaten im Laufe der Jahre zur Erschöpfung der Reser
ven und zu Liquiditätsproblemen geführt hat; 

6. bedauert, daß die Vereinten Nationen mit großen 
Beitragsrückständen und nicht entrichteten Beiträgen operie
ren müssen, und stellt mit Besorgnis fest, daß 1992 Sonder
maßnahmen ergriffen werden mußten, wie Anleihen aus den 
Mitteln für die Friedenssicherung und die verspätete Kosten
erstattung an die truppenstellenden Länder, zusätzlich zu der 
bereits mehrmals erfolgten Aussetzung der Bestimmungen 
der Finanzordnung, wonach nicht verbrauchte Reste der Mit
telbewilligungen an die Mitgliedstaaten zurückzuzahlen sind; 

7. erkUJrt erneut, daß alle Mitgliedstaaten verpflichtet 
sind, ihre veranlagten Beiträge vollständig und pünktlich zu 
entrichten; 

8. stellt fest, daß die Vereinten Nationen bei vollständi
ger Entrichtung aller ausstehenden veranlagten Beiträge die 
den Mitgliedstaaten geschuldeten Beträge erstatten und ihre 
Reserven auffüllen könnten; 

9. ersucht den Generalsekretär, eine Untersuchung der 
Finanz- und Haushaltspraktiken der Vereinten Nationen 

durchzuführen und sich dabei die Erfahrungen anderer 
Organisationen des Systems zunutze zu machen, insbesonde
re was den Zeitplan für die Behandlung und Verahschiedung 
des Programmhaushaltsplans und den Zeitplan für die Be
kanntgabe der veranlagten Beiträge betrifft, um den Mit
gliedstaaten die pünktliche und vollständige Entrichtung ihrer 
Beiträge zu erleichtern; 

10. bittet den Generalsekretär, Vorschläge für mögliche 
Anreizsysteme zu unterbreiten, die spätestens ab 1. Januar 
1995 angewandt werden könnten, unter Berücksichtigung der 
von den Mitgliedstaaten im Verlauf der siebenundvierzigsten 
Tagung gemachten Vorschläge, um die Mitgliedstaaten zu 
ermutigen, alle ihre veranlagten Beiträge vollständig und 
pünktlich zu entrichten, und der Generalversammlung auf 
ihrer achtundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten, 
und ersucht den Generalsekretär in diesem Zusammenhang, 
die Möglichkeit zu erwägen, Vorschläge für eine Änderung 
der entsprechenden Bestimmungen der Finanzordnung und 
der Finanzvorschriften zu machen; 

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die Notmaßnahmen 
Bericht zu erstatten, die ergriffen wurden, um dem Kassen
defizit der Organisation zu begegnen; 

12. nimmt Kenntnis von dem Vorschlag des Generalsekre
tärs zur Aufstockung des Betriebsmittelfonds und von den 
diesbezüglichen Bemerkungen des Beratenden Ausschus
ses" und beschließt, erforderlichenfalls auf ihrer acht
undvierzigsten Tagung auf diese Frage zurückzukommen; 

13. betont, daß der Generalsekretär auch künftig sicher
stellen muß, daß alle Mittel, die der Organisation von den 
Mitgliedstaaten zur Durchführung aller ihrer Aufgaben an
vertraut werden, effizient und umsichtig verwaltet werden, 
und unterstreicht insbesondere die Notwendigkeit, volle Re
chenschaftspflicht und Verantwortlichkeit für die Verwaltung 
und Verwendung dieser Mittel zu gewährleisten; 

14. stellt mit Besorgnisfest, daß der Mangel an Barmittel
reserven und die Liquiditätsprobleme negative Auswirktmgen 
auf die Fähigkeit des Sekretariats haben, die Organisation zu 
verwalten; 

15. ersucht den Generalsekretär, Maßnahmen zu ergreifen. 
um unter anderem durch die Anwendung des integrierten 
Managementinformationssystems die zentrale Verwaltung 
aller innerhalb der Organisation verfügbaren flüssigen Mittel 
zu verstärken, wozu auch die optimale Verwendung der ver
fügbaren Barmittel gehört, unter Berücksichtigung der für die 
Begleichung nicht abgewickelter Verpflichtungen zweck
gebundenen Mittel sowie der für die Durchführung mehrjäh
riger Projekte im Rahmen des Allgemeinen Fonds bewil
ligten Mittel; 

16. beschließt, in Zukunft die Tagesordnungspunkte "Der
zeitige Finanzkrise der Vereinten Nationen!! und "Finanzielle 
Notlage der Vereinten Nationen!! unter einem Tagesord
nungspunkt mit dem Titel "Verbesserung der Finanzlage der 
Vereinten Nationen" zu behandeln; 

17. bittet den Generalsekretär, bis spätestens 15. Novem
ber 1993 einen Bericht über die Finanzlage der Organisation 
vorzulegen; 
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18. beschließt außerdem, die Finanzlage der Vereinten 
Nationen zu behandelh, wann immer dies notwendig ist. 

47/216. 

nach Behandlung 
Kommission für den i 
anderer damit zus 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1992 

System der Vereinten Nationen: 
ommission für den internationalen 
ienst 

des achtzehnten Jahresberichts der 
ternationalen öffentlichen Dienst" und 
enhängender Berichte", 

in Bekräftigung i es Eintretens für ein einziges ein
heitliches gemeinsames System der Beschäftigungsbedingun
gen der Vereinten Na~onen, 

I 

A. Aufgabenstellu g und Arbeitsweise der Kommission 
für den interna ionalen öffentlichen Dienst 

erneut erklärend, aß sich die Kommission für den 
internationalen öffent . ehen Dienst nach Artikel 9 ihrer Sat
zung bei der Wahrneh ung ihrer Aufgaben von dem Grund
satz leiten lassen soll, der in den Abkommen zwischen den 
Vereinten Nationen u d den anderen Organisationen festge
legt ist und dessen Zi I darin besteht, durch die Anwendung 
gemeinsamer Vorsc ften, Methoden und Regelungen im 
Personalbereich einen einzigen einheitlichen internationalen 
öffentlichen Dienst z schaffen, 

unter Hinweis auf i re an die Kommission gerichtete Bitte, 
zu prüfen. welche A swirkungen sich für das gemeinsame 
System der Vereinten ationen aus der Resolution Nr. 1024 
des Verwaltungsrats d r Internationalen Fernmeldeunion be
treffend die Zahlung r Stellensonderzulage ergeben, 

sowie unter HinweiS auf ihre an die Kommission gerichte
te Bitte, Maßnalunen orzuschlagen, die von allen Organisa
tionen des gemeins en Systems ergriffen werden sollen, 
um das gemeinsame ystem der Gehälter, Zulagen und Be
schäftigungsbedingun en durchzusetzen und seine Achtung 
und Befolgung zu ve bessern, 

mit Bedauern festst llend, daß trotz der von der General
versammlung in Absc nitt 11 ihrer Resolution 46/191 A vom 
20. Dezember 1991 g gen eine solche Maßnalune geäußerten 
Auffassungen eine w itere Auszahlung der Stellensonderzu
lage an die Mitarbeit r der Internationalen Fernmeldeunion 
erfolgt ist, 

1. bekräftigt die ntrale Rolle der Generalversammlung 
bei der Ausarbeitun der Beschäftigungsbedingungen des 
gemeinsamen System der Vereinten Nationen in seiner Ge
samtheit sowie die d Kommission für den intemationa1en 
öffentlichen Dienst s der Versammlung verantwortliches 
unabhängiges Fach mium für die Regelung und Koor
dinierung der Besch" . gungsbedingungen des gemeinsamen 
Systems; 

2. nimmt mit Gen gtuung Kenntnis von den Anstrengun
gen der Kommission, verstärkte Kontakte mit den Leitungs
organen, den Leitern nd dem Personal der Organisationen 

des gemeinsamen Systems zu pflegen, um die Kohärenz und 
Einheitlichkeit des Systems zu stärken und dabei nachdrück
lich auf seine Vorteile hinzuweisen; 

3. schließt sich den Auffassungen der Kommission an, 
was die Auswirkungen der Resolution Nr. 1024 des Ver
waltungsrats der Internationalen Fernmeldeunion betreffend 
die Zahlung der Stellensonderzulage auf das gemeinsame 
System der Vereinten Nationen betrifft; 

4. bittet die Leitungsorgane und die Leiter aller Organi
sationen des gemeinsamen Systems nachdrücklich, sicherzu
stellen, daß die Kommission zuständigkeitshalber auf allen 
Sitzungen vertreten ist, bei denen Vorschläge im Zusammen
hang mit den Gehältern, Zulagen, Leistungen oder anderen 
Beschäftigungsbedingungen erörtert werden; 

5. nimmt zur Kenntnis, daß die Kommission 1993 die 
Frage der beschleunigten Gewährung von Gehaltssteige
rungsbeträgen für Sprachkenntnisse und die der Arbeitszeiten 
untersuchen wird; 

B. Mitwirkung des Personals an der Arbeit der Kommis
sion 

erneut erkliirend, daß Artikel 28 Absatz 2 der Satzung der 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst, der 
in ihrer Geschäftsordnung weiter ausgeftihrt ist, Personalver
tretern das Recht gibt, als Gruppe oder einzeln Tatsachen 
und Auffassungen zu jeder in die Zuständigkeit der Kommis
sion fallenden Angelegenheit vorzubringen und daß Personal
vertreter an den Sitzungen teilnehmen und zu allen auf der 
Tagesordnung stehenden Fragen vor der Kommission das 
Wort ergreifen können, 

unter Hinweis auf Abschnitt 11 Ziffer 2 ihrer Resolution 
45/241 vom 21. Dezember 1990, in dem sie ihre Genugtu
ung über die Herstellung eines aktiveren Dialogs zwischen 
der Kommission und den Vertretern der Organisationen und 
des Personals äußerte, sowie Abschnitt I Ziffer 5 ihrer 
Resolution 46/191 A, in dem sie mit Genugtuung Kenntnis 
nahm von den Verbesserungen, die es in der Arbeitsweise 
der Kommission gegeben hat, 

bedauen, daß die Personalvertretungsorgane ihre Mit
wirkung an der Arbeit der Kommission ausgesetzt haben, 
und bittet nachdrücklich um die Wiederaufnalune des 
Dialogs zwischen der Kommission und den Personal ver
tretungsorganen, der für die Verwirklichung der Ziele des 
gemeinsamen Systems von grundlegender Bedeutung ist; 

C. Einführung eines Zweijahreszyklus für das Arbeits
programm des Fünften Ausschusses 

mit Genugtuung über die Anpassungen, die die Kommis
sion für den internationalen öffentlichen Dienst unter 
Berücksichtigung der Einführung eines Zweijahreszyklus für 
das Arbeitsprogramm des Fünften Ausschusses zur Zeit vor
nimmt, 

Kenntnis nehmend von den Feststellungen zum derzeitigen 
Arbeitsplan der Kommission, die in Ziffer 29 ihres Berichts" 
enthalten sind, 

stimmt den in Ziffer 28 des Berichts der Kommission für 
den internationalen öffentlichen Dienst" vorgeschlagenen 
Regelungen zu, daß nämlich ausnahmsweise die GrundlMin-
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destgehaltstabelle jährlich und andere dringende Gehaltsfra
gen zeitgerecht zu behandeln sind; 

11 

BESCHÄFfIGUNGSBEDINGUNGEN DER BEAMTEN DES 
HÖHEREN DIENSTES UND DER OBEREN 

UND OBERSTEN RANGEBENEN 

A. Überlegungen im Zusammenhang mit der Marge 

unter Hinweis auf ihren Beschluß, wonach das 
Noblemaire-Prinzip auch weiterhin als Grundlage für die 
Festlegung der Beschäftigungsbedingungen des gemeinsamen 
Systems der Vereinten Nationen für die Beamten des Hö
heren Dienstes und der oberen und obersten Rangebenen 
dienen soll, 

sowie unter Hinweis darauf, daß sie die in Ziffer 173 cl) 
von Band II des fünfzehnten Jahresberichts der Komntission 
für den internationalen öffentlichen Dienst" beschriebene 
Methodik für die Berechnung der Nettobesoldungsmarge ge
billigt hatte, 

ferner unter Hinweis auf Abschnitt IV Ziffer 1 ihrer 
Resolution 46/191 A, in dem sie beschlossen hat, unbescha
det früherer Beschlüsse dahin gehend, die Marge über einen 
Zeitraum von fünf Jahren im Durchschnitt auf der Höhe des 
Mittelwertes zu halten, daß jede bis 1994 möglicherweise 
fällig werdende Erhöhung des Kaufkraftausgleichs in New 
York vollzogen werden kann, soweit sie mit der übergrenze 
der Marge vereinbar ist, und daß sie in diesem Zusammen
hang das vorgeschlagene Verfahren für die Verwaltung des 
Kaufkraftausgleichsystems innerhalb der derzeitigen Marge
bandbreite gebilligt hat, wie es in Ziffer 109 b) von Band I 
des siebzehnten Jahresberichts der Kommission" wiederge
geben ist, 

1. nimmt Kenntnis von den in Kapitel IV Abschnitt A 
ihres achtzehnten Jahresberichts" enthaltenen Schlußfolge
rungen der Kommission für den internationalen öffentlichen 
Dienst betreffend die Entwicklung der Marge und ihre 
Verwaltung während des Fünfjahreszeitraums 1990-1994; 

2. nimmt außerdem Kenntnis von der von der Kommis
sion vorgenommenen Untersuchung der Methodik für die 
Ermittlung des Lebenshaltungskostenunterschieds zwischen 
New York und Washington, D.C. im Zusammenhang mit 
den Berechnungen der Nettobesoldungsmarge; 

3. ersucht die Kommission, die von den Mitgliedstaaten 
zum Abschluß der genannten Studie geäußerten Auffassun
gen zu berücksichtigen und der Generalversammlung einen 
Bericht über die Anwendung der Methodik vorzulegen; 

B. GrundiMindestgehaltstabelle 

unter Hinweis auf Abschnitt I.H Ziffer 1 ihrer Resolution 
44/198 vom 21. Dezember 1989, in dem sie die Schaffung 
einer Mindestnettogehaltstabelle gebilligt hat, mit Bezug auf 
die entsprechenden Grundnettogehaltsstufen von Beamten, 
die in vergleichbaren Positionen in der als Bezugsgrundlage 
dienenden Stadt des zum Vergleich herangezogenen öffentli
chen Dienstes tätig sind, 

billigt mit Wirkung vom 1. März 1993 die in Anlage I zu 
dieser Resolution enthaltene geänderte Brutto- und Nettoge-

haltstabelle für die Beamten des Höheren Dienstes und die 
Beamten der oberen und obersten Rangebenen und die 
entsprechende Änderung des Personalstatuts der Vereinten 
Nationen, wie sie aus Anlage 11 zu dieser Resolution her
vorgeht, und nimmt Kenntnis von den in dieser Hinsicht 
geäußerten Auffassungen der Mitgliedstaaten sowie von dem 
bestehenden Zusammenhang ntit der Matrix für die Berech
nung der Mobilitäts- und Erschwerniszulage in Abschnitt V 
dieser Resolution; 

C. Vergleichsgrundlage 

unter Hinweis auf Abschnitt VI Ziffer I ihrer Resolution 
46/191 A, in dem sie die in Anhang V von Band I des 
siebzehnten Jahresberichts" der Kommission für den inter
nationalen öffentlichen Dienst enthaltenen Schlußfolgerungen 
in bezug auf eine Methodik für Überprüfungen zur Ermitt
lung des höchstbezahlten öffentlichen Dienstes gebilligt hat, 

sowie unter Hinweis darauf, daß sie in Abschnitt VI Zif
fer 2 ihrer Resolution 46/191 A die Kommission gebeten hat, 
die möglichen Auswirkungen des Federal Employees Pay 
Comparability Act von 1990 auf das Besoldungsniveau der 
derzeitigen Vergleichsgrundlage, des Bundesdienstes der 
Vereinigten Staaten, zu analysieren, in dieser Analyse in al
len Einzelheiten aUe Sonderbesoldungssysteme aufzuführen, 
die von dem zum Vergleich herangezogenen öffentlichen 
Dienst eingeführt worden sind, und der General versammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu 
erstatten, 

im Hinblick darauf, daß die von der Kommission auf 
Ersuchen des Verwaltungsausschusses für Koordinierung 
vorgenommenen Vergleiche mit anderen großen internationa
len Organisationen, die nicht dem gemeinsamen System der 
Vereinten Nationen angehören, gezeigt hatten, daß die Be
soldungsniveaus in diesen Organisationen höher waren als 
die des gemeinsamen Systems, 

ersucht die Kommission für den internationalen öffentli
chen Dienst erneut, die Phase I ihrer Studie zur Ermittlung 
des höchstbezahlten öffentlichen Dienstes abzuschließen und 
der Generalversammlung auf ihrer neunundvierzigsten Ta
gung darüber Bericht zu erstatten, und bittet die Kommission 
in diesem Zusammenhang außerdem, alle Aspekte der An
wendung des Noblemaire-Prinzips zu untersuchen, um die 
Konkurrenzfahigkeit des gemeinsamen Systems der Ver
einten Nationen sicherzustellen; 

D. Mietzuschußsystem 

unter Hinweis darauf, daß sie die Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst in Abschnitt III Ziffer 5 
ihrer Resolution 45/241 gebeten hat, zu untersuchen, welche 
Erfahrungen bei der Anwendung des derzeitigen Mietzu
schußsystems an den Amtssitzdienstorten gesammelt wurden, 

\. stimmt den Schlußfolgerungen der Kommission für 
den internationalen öffentlichen Dienst zu, die in Ziffer 130 
ihres Berichts" enthalten sind; 

2. ersucht die Kommission, sicherzustellen, daß die 
Modalitäten für die Anwendung des Mietzuschußsystems den 
Organisationen des gemeinsamen Systems der Vereinten Na
tionen ntitgeteilt werden; 
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E. Sondervergütungssätze für bestinunte Berufsgruppen 

eingedenk ihrer 'solutionen 46/191 A und B vom 
20. Dezember 1991 nd 3\. Juli 1992, in denen sie aner
kannt hat, daß das g meinsame System der Vereinten Na
tionen und die Ko 'ssion für den internationalen öffentli
chen Dienst den beso deren Bedürfnissen und Anliegen der 
teilnehmenden Orga isationen Rechnung tragen sollten, 
wobei sie gleichzeiti betonte, daß diese Bedürfnisse und 
Anliegen innerhalb d s gemeinsamen Systems angegangen 
werden sollten, 

Kenntnis nehmend on den Auffassungen der Kommission 
zur Einführung von ondervergütungssätzen für bestimmte 
Berufsgruppen inner b des gemeinsamen Systems, die in 
den Ziffern 172 bis I 5 sowie 177 ihres Berichts" dargelegt 
sind, sowie von den i Fünften Ausschuß geäußerten Auf
fassungen der Mitgli staaten, 

betonend, daß S ndervergütungssätze für bestimmte 
Berufsgruppen nur i Ausnahmefällen Anwendung finden 
sollten, wenn die Ko mission in enger Zusammenarbeit mit 
den betreffenden Or isationen festgestellt hat, daß diese 
erwiesenermaßen Sc wierigkeiten haben, Personal zu re
krutieren und auf Da er zu binden, 

\. billigt grundsä lieh den von der Kommission für den 
internationalen öffe lichen Dienst in Ziffer 177 ihres 
Berichts" beschriebe en Ansatz für die Einführung von Son
dervergütungssätzen ür bestimmte Berufsgruppen im ge
meinsamen System d r Vereinten Nationen und ersucht die 
Kommission, der Gen ralversammlung auf ihrer achtundvier
zigsten Tagung Emp~ hlungen zur Prüfung vorzulegen; 

2. betont, daß die Sondervergütungssätze für bestimmte 
Berufsgruppen den B stimmungen von Ziffer 174 des Be
richts der Kommissi unterliegen und für ganz bestimmte 
Dienstposten gelten llen, bei denen es nachweislich Pro
bleme bei der Rekru . erung und dauerhaften Bindung von 
Personal gibt, und d sie zeitlich begrenzt sein sollen; 

3. ersucht die K mmission, die Praktikabilität und die 
Auswirkungen der Ei ziehung von Sondervergütungssätzen 
für bestimmte Berufs ruppen bei der Berechnung der Marge 
zu prufen und der G neralversammlung auf ihrer neunund
vierzigsten Tagung Bricht zu erstatten; 

F. Unte haltsberechtigtenzulagen 

unter Hinweis auf bschnitt LG Ziffer 4 ihrer Resolution 
441198, in dem sie d' Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst er uchte, sich unter Berücksichtigung der 
Steuerpraxis des zum ergleich herangezogenen öffentlichen 
Dienstes erneut mit er Methodik für die Berechnung der 
Unterhaltsberechtigte zulagen zu befassen, 

im Hinblick auf d e Überprüfung dieser Angelegenheit 
durch die Kommissi , die in den Ziffern 178 bis 193 ihres 
Berichts beschrieben . st", 

1. billigt mit Wi ng vom \. Januar 1993 eine 21pro
zentige Erhöhung de Kinderzulage und eine 50prozentige 
Erhöhung der Zulage für Unterhaltsberechtigte zweiten Gra
des sowie die Ern ehlungen der Kommission für den 
internationalen öffen ichen Dienst betreffend die Anspruchs
voraussetzungen un die Beibehaltung des Systems der 
Zahlung in der Loka währung; 

2. nimmt zur Kenntnis, daß die Kommission die Höhe 
der Unterhaltsberechtigtenzulagen alle zwei Jahre überprüfen 
wird, um unter anderem sicherzustellen, daß alle einschlägi
gen Veränderungen in der Steuer- und Sozialgesetzgebung 
berücksichtigt worden sind; 

G. Beschäfügungsbedingungen der Beigeordneten Gene
ralsekretäre und der Untergeneralsekretäre sowie 
Struktur der Gehaltstabelle 

unter Hinweis auf Abschnitt V ihrer Resolution 45/241, in 
dem sie die Kommission für den internationalen öffentlichen 
Dienst ersuchte, die Besoldung der Beamten der Organisatio
nen des gemeinsamen Systems der Vereinten Nationen in 
den Rangebenen Beigeordneter Generalsekretär und Unterge
neralsekretär und in vergleichbaren Rangebenen einer um
fassenden Überprüfung zu unterziehen, 

sowie unter Hinweis auf die in Ziffer 173 von Band I ihres 
siebzehnten Jahresberichts" enthaltenen Empfehlungen der 
Kommission, die in Ziffer 207 ihres achtzehnten Jahresbe
richts 19 wieder aufgegriffen werden, 

ferner unter Hinweis auf Abschnitt VII ihrer Resolution 
461191 A, in dem sie die Beschlußfassung über die Empfeh
lungen der Kommission bis zu ihrer siebenundvierzigsten 
Tagung zurückgestellt hat, 

unter Hinweis darauf, daß sie in Abschnitt IX Ziffer 3 
ihrer Resolution 46/191 A die Kommission ersucht hat, in 
ihr Arbeitsprogranun eine Überprüfung der Unterschiede 
hinsichtlich der Nertobesoldung der Vereinten Nationen und 
derjenigen der Vereinigten Staaten in den einzelnen Besol
dungsgruppen aufzunehmen und der General versammlung 
frühestmöglich Bericht zu erstatten, 

eingedenk der Vorschläge des Generalsekretärs bezüglich 
der Beschäftigungsbedingungen der Untergeneralsekretäre 
und Beigeordneten Generalsekretäre86 sowie der Berichte 
des Generalsekretärs über Repräsentationszulagen für diese 
Lautbahngruppe in den Vereinten Nationen87, 

Kenntnis nehmend von den Auffassungen, die der Beraten
de Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen zu dieser 
Frage geäußert hat", 

unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Mitglied
staaten im Fünften Ausschuß, 

sowie Kenntnis nehmend von der Empfehlung des Ver
waltungsausschusses für Koordinierung an die Kommission, 
betreffend die Höhe der Bezüge für die Beamten der Be
soldungsstufen D-I und 0-2, sowie von den Schlußfolge
rungen der Kommission, die in Ziffer 176 ihres Berichts" 
enthalten sind, 

1. ersucht die Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst, in enger Zusammenarbeit mit den Or
ganisationen geeignete Richtlinien für die Anwendung der in 
Ziffer 173 c) von Band I ihres siebzehnten Jahresberichts" 
beschriebenen geänderten Regelungen für Wohnungsauf
wendungen für die in Betracht kommenden Beamten aus
zuarbeiten und dabei die von den Mitgliedstaaten geäußerten 
Auffassungen zu berücksichtigen; 

2. beschließt, die Prüfung der Beschäftigungsbedingun
gen, einschließlich der Frage der Repräsentationszulagen, der 
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Beigeordneten Generalsekretäre und der Untergeneralsekretä
re sowie der Beamten vergleichbarer Rangebenen so bald 
wie möglich wieder aufzunehmen; 

3. bittet die Kommission, die Struktur der Gehalts
tabellen aller Besoldungsgruppen des Höheren Dienstes und 
der oberen und obersten Rangebenen weiter zu prüfen und 
dabei unter anderem die von der Generalversammlung ins
gesamt festgelegte Marge und das Ungleichgewicht zwischen 
den Margewerten für verschiedene Besoldungsgruppen des 
Höheren Dienstes zu berücksichtigen und der Versammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu er
statten; 

m 
METHODIK DER GEHALTSERHEBUNGEN FÜR DIE 

LAUFBAHNGRUPPE ALLGEMEINER DIENST 

unter Hinweis auf Abschnitt XIII Ziffer 4 ihrer Resolution 
45/241 und Abschnitt X ihrer Resolution 46/191 A, in denen 
sie unter anderem die Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst ersucht hat, über ihre Überprüfung der 
MetllOdik für die Durchführung der Gehaltserhebungen für 
die Laufbahngruppe Allgemeiner Dienst und vergleichbare 
Lautbahngruppen an den Amtssitzdienstorten Bericht zu er
statten' 

Kenntnis nehmend von den Schlußfolgerungen der Kom
mission zu dieser Frage, die in Kapitel V ihres Berichtsi' 
enthalten sind, 

sowie unter Hinweis auf ihr in Abschnitt XIII Ziffer 3 
ihrer Resolution 45/241 an den Generalsekretär gerichtetes 
Ersuchen, ihr auf ihrer siebenundvierzigsten Tagung einen 
Bericht über Verfahren zu unterbreiten, wonach der General
sekretär und andere Leiter von Organisationen Maßnahmen 
in bezug auf die Gehaltstabellen der Laufbahngruppe All
gemeiner Dienst, die im Widerspruch zu den Empfehlungen 
der Kommission stehen, erst nach Konsultationen mit den 
zuständigen zwischenstaatlichen Organen und der Kommis
sion ergreifen können. 

1. billigt die seitens der Kommission für den inter
nationalen öffentlichen Dienst auf ihrer fünfzehnten Tagung 
erfolgte Bekräftigung des Flemming-Prinzips als Grundlage 
für die Festlegung der Beschäftigungsbedingungen der Lauf
bahngruppe Allgemeiner Dienst und der vergleichbaren 
Laufbahngruppen; 

2. nimmt Kenntnis von den Beschlüssen der Kommission 
betreffend Verfeinerungen und Änderungen der Methodik, 
die in Ziffer 231 ihres Berichtsi' enthalten sind, und die 
Verfahren zu deren Einführung, die in Ziffer 232 ihres Be
richts beschrieben sind, wobei sie davon ausgeht, daß diese 
Änderungen beginnend mit der in Paris durchgeführten Ge
haltserhebung berücksichtigt werden; 

3. fordert alle Organisationen auf, sicherzustellen, daß 
keine weiteren interimistischen Gehaltsanpassungen vor
genommen werden, solange die Organisationen keine Maß
nahmen in bezug auf die Empfehlungen der Kommission 
ergriffen haben, die von der umfassenden Gehaltserhebung 
für den Allgemeinen Dienst ausgehen; 

4. bedauert, daß sie bisher noch nicht den Bericht über 
die Verfahren erhalten hat, die für den Fall zu befolgen 

wären, daß die Durchführung einer Gehaltserhebung für den 
Allgemeinen Dienst im Widerspruch zu den Empfehlungen 
der Kommission steht, begrüßt die Absicht des Generalsekre
tiirs, die Resolution 45/241 durchzuführen, und ersucht den 
Generalsekretär, den Bericht spätestens auf ihrer neun
undvierzigsten Tagung vorzulegen; 

IV 

ERZIElIUNGSBEIHILFE 

unter Hinweis auf Abschnitt m.B Ziffer 2 ihrer Resolution 
43/226 vom 21. Dezember 1988, mit der sie als Übergangs
maßnahme die Empfehlungen der Kommission für den 
internationalen öffentlichen Dienst betreffend die Handha
bung der Erstattung von Ausgaben im Rahmen der Erzie
hungsbeihilfe auf der Grundlage verschiedener Währungs
gebiete gebilligt hat, 

1. billigt die überarbeitete Methodik zur Festsetzung der 
Höhe der Erziehungsbeihilfe, die in Anhang VII zum Bericht 
der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienstl' 
enthalten ist; 

2. billigt die von der Kommission in Ziffer 252 ihres 
Berichts empfohlenen Höchsterstattungsbeträge in fünf Wäh
rungsgebieten; 

3. ersucht die Kommission, der Generalversammlung auf 
ihrer einundfünfzigsten Tagung über das Funktionieren der 
überarbeiteten Methodik für die Festsetzung der Höhe der 
Erziehungsbeihilfe Bericht zu erstatten und dabei die Auf
fassungen der Mitgliedstaaten zu dieser Frage zu berücksich
tigen; 

v 
MOBILIT Ä TS- UND ERSCHWERNISPAKET 

unter Hinweis auf den Abschnitt LE ihrer Resolution 
44/198, in dem sie mit Wirkung vom I. Juli 1990 eine 
Mobilitäts- und Erschwerniszulage eingeführt und die 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst er
sucht hat, der Generalversammlung auf ihrer siebenundvier
zigsten Tagung über das Funktionieren dieser Zulage und 
des Abordnungszuschusses Bericht zu erstatten, 

sowie unter Hinweis auf Abschnitt V Ziffer 1 ihrer 
Resolution 46/191 A, in dem sie die Kommission ersucht 
hat, in ihren Bericht iiber das Funktionieren der Mobilitäts
und Erschwerniszulage eine Kosten-Nutzen-Analyse der 
Funktionsweise der Zulage sowie eine Bewertung der Vor
teile unter dem Gesichtspunkt der Personalverwaltung auf
zunehmen, 

1. nimmt Kenntnis von den Schlußfolgerungen der 
Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst 
betreffend die Funktionsweise des Mobilitäts- und Erschwer
nispakets. die in Kapitel VII ihres Berichtsi' enthalten sind; 

2. stimmt der Auffassung zu, daß die derzeitigen Parame
ter des Mobilitäts- und Erschwernispakets beibehalten wer
den sollten; 

3. nimmt aJ43erdem zur Kenntnis, daß die Kommission 
beabsichtigt, die Funktionsweise des Pakets zu überprüfen, 
sobald mehr Erfahrungen damit gesammelt worden sind; 
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4. ersucht die Kotnmission, bei dieser Überprüfung die 
folgenden Elemente z,u berücksichtigen: 

a) das Anpassun~sverfahren, das die Matrix für die 
Berechnullg der Mobilitäts- und Erschwerniszulage an die 
Änderungen des Gru1d1Mindestgehaits knüpft; 

b) die in der Ma x festgesetzten Prozentsätze, auch im 
Vergleich zu denen, dein dem zum Vergleich herangezoge
nen öffentlichen Die st gelten, und insbesondere für die 
Dienstorte der Kateg rien Hund A; 

c) eine Analyse d ssen, inwieweit die einzelnen Bestand
teile der Matrix den edürfnissen der Organisationen ent
sprechen; 

tf) eine genaue antifizierung der Kosteneinsparungen; 
I 
, 

und der Generaivers~lung auf ihrer einundfünfzigsten 
Tagung darüber Beri ' t zu erstatten; 

VI 

SI ATION DER FRAUEN 
IM SYSTEM DER VEREINTEN NATIONEN 

unter Hinweis aUf[ schnitt XI ihrer Resolution 45/241, 
in dem sie die Kom . ssion für den internationalen öffentli
chen Dienst gebete hat, in Zusammenarbeit mit den 
Organisationen des g einsamen Systems der Vereinten Na
tionen und mit den Pbrsonalvertretern konkrete und prakti
sche Schritte zur Uq,setzung früherer Empfehlungen und 
Ersuchen betreffend die Situation der Frauen im System der 
Vereinten Nationen z prüfen, 

in Würdigung der beit der Kommissions-Arbeitsgruppe 
für die Situation der Frauen im System der Vereinten Na
tionen, die in Kapite vm des Berichts der Kotnmission 19 

beschrieben wird, 

I. bittet die Org isationen des gemeinsamen Systems 
der Vereinten Nation n nachdrücklich, im Laufe des Jahres 
1993 unter voller Ac tung ihrer grundlegenden Rechtsdoku
mente und unter Be .. cksichtigung der Empfehlungen der 
Kommission für de internationalen öffentlichen Dienst 
einen kohärenten PI zur Verbesserung der Situation der 

Frauen in jeder der Organisationen einzuführen und dabei 
nicht nur der Vertretung, der Bef6rderung und der Laufhahn
entwicklung der Frauen ihre Aufmerksamkeit zu widmen, 
sondern auch Fragen der Vereinbarkeit von Beruf und Fa
milie, der Beschäftigung des Ehepartners und der Schaffung 
eines Arbeitsklimas, das der gleichberechtigten Mitwirkung 
von Männern und Frauen an der Arbeit der Organisationen 
förderlich ist; 

2. ersucht die Kommission, auch weiterhin regelmäßig 
sowohl über den Grad der Verwirklichung früherer Empfeh
lungen auf diesem Gebiet als auch über neue von den 
Organisationen vorgeschlagene oder bereits in die Tat um
gesetzte Initiativen zur Verbesserung der Situation der 
Frauen im gemeinsamen System Bericht zu erstatten; 

VII 

ÜBERLEGUNGEN IM ZUSAMMENHANG 
MIT DER PERSONALPOUTIK 

unter Hinweis auf ihre in Abschnitt XII Ziffer I ihrer Re
solution 45/241 undAbschnitt vm ihrer Resolution 461191 A 
ausgesprochenen Ersuchen, die Kommission für den inter
nationalen öffentlichen Dienst möge vorrangig die aktive 
Behandlung der in den Artikeln 13 und 14 ihrer Satzung 
genannten Sachfragen wiederaufnehmen und insbesondere 
Leistungsanreize und die Leistllngsbeurteilung im gemein
samen System der Vereinten Nationen überprüfen, 

unter anderem im Hinblick darauf, daß im Arbeitspro
gramm der Kommission für 1993 und 1994 Studien über die 
Leistungsbeurteilung und Leistungsanerkennung vorgesehen 
sind, 

bittet die Kotnmission für den internationalen öffentlichen 
Dienst nachdrücklich, in Ergänzung zu den zu Besoldungs
fragen durchgeführten Studien in ihrem Arbeitsprogramm die 
gleiche Aufmerksamkeit den Maßnahmen zu widmen, die 
eine gute Personalverwaltung im internationalen öffentlichen 
Dienst gewährleisten sollen, namentlich Abschätzungen des 
Personalbedarfs, Personalplanung, Leistungsförderung und 
Personalentwicklung und -ausbildung. 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1992 



ANLAGE I 
GehGltstahelie für BeamJe des HlJheren Dienstes und Beamte der oberen und obersten Rangebenen 

(Bruttojahresgelwlt und.entsprechendes Nettogehalt nach Abzug der Personalabgabe)a 

(in US·DoUar) 

Gülri& ab 1. MalZ 1993 

Besoldungsstul! 

Besoldungsgruppe 1 11 III N V VI VII Vlll IX X XI XII XlII XIV xv 
Unrergeneralsekretär 
VOS brutto ... _ . _ . 148.2% 

netto mU .. , ... 86.914 
netto DU ..... 78.122 

Beigeordneter 
Generalsekretär 
BGS brutto "."... 134.454 

netto mll ...... 79.716 
netto oU ...... 72.087 

Erster Direktor 
0.2 brutto ....... _ 109.444 111.946 114.448 116.948 119.450 121.952 :s 

nettomU ...... 66.711 68.012 69.313 70.613 71.914 73.215 -nenooU _. _ ... 61.183 62.273 63.364 64.454 65.545 66.636 
.... 

Leitender Direktor f 
0.1 brutto ........ 96.315 98.417 100.529 102.667 104.810 106.952 109.094 11 1.237 113.377 t netto mU _ . 59.847 60.%1 62.075 63.187 64.301 65.415 66.529 67.643 68.756 

netto oU 55.304 56.308 57.296 58.228 59.162 60.096 61.030 61.964 62.897 c 
, ..... ii 

Verwaltungsdirektoc = , 
P-5 brutto .... -. -- 84.528 86.430 88.332 90.234 92.136 94.036 95.938 97.840 99.740 101.673 103.612 105.548 107.487 

~ netto mU , ..... 53.600 54.608 55.616 56.624 57.632 58.639 59.647 60.655 61.662 62.670 63.678 64.685 65.693 
netto oU 49.669 50.579 51.488 52.397 53.306 54.214 55.123 56.033 56.941 57.794 58.640 59.484 60.329 

Verw-altungsoberrat > P-4 brutto ........ 69.020 70.843 72.661 74.480 76.302 78.120 79.941 81.794 83.649 85.502 87.355 89.213 91.066 92.921 94.775 
~ netto mU ... _ . 45.271 46.255 47.237 48.219 49.203 50.185 51.168 52.151 53.134 54.116 55.098 56.083 57.065 58.048 59.031 

netto oU ...... 42.103 43.000 43.894 44.789 45.686 46.580 47.476 48.363 49.249 50.135 51.021 51.909 52.795 53.681 54.567 ~ 
Verwaltungsrat 
P-3 brutto ., ...... 55.753 57.431 59.111 60.787 62.467 64.145 65.839 67.550 69.259 70.970 72.680 74.389 76.098 77.807 79.519 

netto mU .. .... ' 38.014 38.937, 39.861 40.783 41.707 42.630 43.553 44.477 45.400 46.324 47.247 48.170 49.093 50.016 50.940 
netto oU ..... _ 35.520 36.356 37.192 38.027 38.864 39.699 40.538 41.380 42.220 43.062 43.904 44.744 45.585 46.426 47.268 

Verwaltungsassessor 
P-2 brutto ........ 44.351 45.779 47.226 48.675 50.123 51.572 53.021 54.468 55.953 57.453 58.953 60.456 

netto mU ...... 31.517 32.344 33.169 33.995 34.820 35.646 36.472 37.297 38.124 38.949 39.774 40.601 
netto oU .... _. 29.603 30.359 31.110 31.862 32.614 33.366 34. II 8 34.869 35.620 36.367 37.114 37.862 

Verwaltungsreferendar 
P-l brutto ...... _ . 33.277 34.580 35.910 37.256 38.600 39.944 41.292 42.636 43.980 45.337 

netto mU . .... , 24.949 25.744 26.537 27.331 28.124 28.917 29.712 30.505 31.298 32.092 
netto oU .... - . 23.565 24.299 25.028 25.758 26.486 27.215 27.945 28.674 29.402 30.130 

mU = Bedienstete mit unterhaltsberechtigtem Ehegatten oder unterhaltsberechtigtem Kind. 
oU = Bedienstete ohne unterhaltsberechtigten Ehegatten oder unterhaltsberechtigtes Kind. 
aDiese Tabelle ist das Ergebnis der Eingliederung von 6.9 Koeffizientpunkten des Kaufkraftausgleichs in das Nettogrundgehalt. Mit Wirkung vom I. März 1993 werden die 

Kaufkraftausgleichsindizes und -koeffizienten an allen Dienstorten dementsprechend geändert. Danach werden Änderungen der Einstufung in Kaufkraftausgleichsklassen auf der Grundlage 
der Veränderungen der neuen Kaufkraftausgleichsindizes vorgenonunen. 

'" i:l 
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, ANLAGEn 

Änderungen des Pe nnlstatuts der Vereinten Nationen 

Arti~13.3 

Die zweite Tabelle unte Buchstabe b) Ziffer i) ist durch folgende 
Tabelle zu ersetzen: 

P rsonalabgabesiitze. 
die auf das B ttogrundgehalt anzuwenden sind 

Abgabepjlichligt! 8edige 
insgesamt 

(in US-Dollllr) 

Erste $ 15.000 p.a. 
Nächste $ 5.000 p.a. 
Nächste $ 5.000 p .•. 
Nächste $ 5.000 p .•. 
Nächste $ 5.000 p.a 
Nächste $ 10.000 p.a. 
Nächste $ 10.000 p .•. 
Nächste $ 10.000 p .•. 
Nächste $ 15.000 p .•. 
Nächste $ 20.000 p .•. 

Bedienstete mit lUlleT
haltsberechtigtem Ehe
gatten oder lUIIerhalts
berechtigtem Kind 

13,0 
31,0 
34,0 
37,0 
39,0 
41,0 
43,0 
45,0 
46,0 
47,0 

Be&1ISkte ohne unter
haltsbem:htigten Ehe
gotten wrd ohne unter
ha/tsberechtistes Kind 

17, I 
34,2 
38,4 
41,7 
43,7 
45,8 
48,1 
50,2 
50,8 
52,2 

~!~;:iter~~ ~g~~t~tigen 48,0 56,4 

eines Reservefonds für Friedens
nahmen 

liißlich der Prüfung des Berichts des 
em TItel "Agenda für den Frieden"", 

ng anliißlich der Prüfung der Berichte 
des Generalsekretärs , so auch seines Berichts über die Tä
tigkeit der Vereinten Nationen"', und des Beratenden Aus
schusses für Verwal ngs- und Haushaltsfragen" , 

im Hinblick dara , daß sich die Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Fri ensoperationen immer größeren An
forderungen und He usforderungen gegenübersehen, 

in Anerkennung 
vorhersehbar sind u 
neralsekretär ausreie 
damit er auf Krisen 

essen, daß Friedensoperationen nicht 
daß es daher notwendig ist, dem Ge

ende Ressourcen an die Hand zu geben, 
htzeitig reagieren kann, 

sowie in Anerken ng dessen, daß es unerläßlich ist, die 
Friedensoperationen, insbesondere in ihrer Anlaufphase, mit 
den erforderlichen F anzmitteln auszustatten, um die recht
zeitige, uneingeschr kte und wirksame Durchführung ihrer 
Mandate zu ermögli hen, 

beschließt, 

a) mit Wirkung om 1. Januar 1993 unter der Aufsicht 
des GeneralsekreiäJ einen Reservefonds für Friedenssi
cherungsmaßnahme als Mechanismus zur Liquiditätsver
sorgung zu errichte um die rasche Reaktion der Vereinten 
Nationen auf die B .. nisse der Friedensoperationen sicher
zustellen; 

b) den Generalsekretär zu ermächtigen, aus diesem Fonds 
die erforderlichen Vorschüsse zu leisten, um folgendes zu 
finanzieren; 

i) unvorhergesehene und außergewöhnliche Ausgaben 
im Zusammenhang mit den Friedensoperationen im 
Rahmen der von der Generalversammlung geneh
migten Ausgabenverpflichtungen; 

ii) von der Generalversammlung genehmigte Haus
haltsmittel, namentlich zur Bestreitung der Anlauf
kosten, für neue, erweiterte oder wiederaufgenom
mene Friedensoperationen, bis zur Erhebung der 
veranlagten Beiträge; 

c) daß die gemäß Buchstabe b) genehmigten Vorschüsse 
zurückgezahlt werden, sobald Einnahmen aus Beiträgen für 
diese Zwecke verfügbar sind; 

d) daß sich die Höhe des Fonds auf 150 Millionen 
US-Dollar beläuft; 

e) daß die Anteile der Mitgliedstaaten an dem Fonds 
konstant bleiben und auf der Grundlage des in Resolution 
45n47 der Generalversammlung vom 21. Dezember 1990 
beschriebenen Ad-hoc-Umlageverfahrens berechnet werden; 

f) daß der Fonds wie folgt finanziert wird: 

i) durch Überttagung des Überschußsaldos in den 
Sonderkonten für die Unterstützungseinheit der Ver
einten Nationen für die Übergangszeit und die 
Militärische Beobachtergruppe der Vereinten N atio
nen für Irak und Iran, nach Abzug der den Mit
gliedstaaten zustehenden Guthaben in Übereinstim
mung mit den Resolutionen der Generalversamm
lung 45n65 vom 17. Mai 1991 sowie 47n06 und 
47n07 vom 22. Dezember 1992, unter Zugrunde
legung des für die Unterstützungseinheit für die 
Übergangszeit und die Militärische Beobachter
gruppe zuletzt angewandten Verteilungsschlüssels; 

ii) durch Überttagung eines Anteils des Betrags von 
154.881.112 Dollar, der nach Resolution 42/216 A 
der Generalversammlung vom 21. Dezember 1987 
im Allgemeinen Fonds einbehalten wurde, bis zu 
der erforderlichen Höhe, damit jeder Mitgliedstaat 
seinen festen Anteil an dem Reservefonds für Frie
denssicherungsmaßnahmen erreicht, unter Zugrun
delegung des in Versammlungsresolution 45/247 
beschriebenen Ad-hoc-Umlageverfahrens; 

g) daß Staaten, die nach der Verabschiedung dieser 
Resolution Mitglieder der Vereinten Nationen werden und 
die nicht Anspruch auf einen Anteil an dem Fonds haben, 
Beiträge an den Fonds nach dem Verteilungsschlüssel für 
Friedensoperationen entrichten, der zum Zeitpunkt ihrer er
sten Veranlagung für Friedensoperationen der Vereinten 
Nationen gültig ist; 

h) daß alle ausstehenden Beiträge zur Unterstützungsein
heit der Vereinten Nationen für die Übergangszeit und/oder 
zur Militärischen Beobachtergruppe der Vereinten Nationen 
für Irak und Iran zum Zeitpunkt der endgültigen Auflösung 
dieser Konten als ausstehende Forderungen des Fonds ver
bucht werden; 
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1) i) daß nach Auflösung des Fonds der unter Buch
stabe fJ i) genannte Betrag den Mitgliedstaaten, 
die ihre veranlagten Beiträge zur Unterstüt
zungseinheit der Vereinten Nationen für die 
Übergangszeit und/oder zur Militärischen Be
obachtergruppe für Irak und Iran in voller Höhe 
entrichtet haben, als Guthaben verbucht wird; 

ii) daß nach Auflösung des Reservefonds für Frie
denssicherungsmaßnahmen der unter Buchsta
be fJ ii) genannte Betrag die Guthaben der Mit
gliedstaaten im Allgemeinen Fonds um die an 
den Reservefonds für Friedenssicherungsmaß
nahmen übertragenen Beträge verringert und 
den Mitgliedstaaten gutgeschrieben wird, die 
ihre veranlagten Beiträge zum ordentlichen 
Haushalt für den Zweijahreszeitraum 1986-1987 
in voller Höhe entrichtet haben; 

J) die Frage der Anrechnung der Zinserträge des Fonds 
so bald wie möglich während ihrer siebenundvierzigsten 
Tagung zu prüfen; 

k) daß der Fonds in Übereinstimmung mit der Finanz
ordnung und den Finanzvorschriften der Vereinten Nationen 
verwaltet wird, unbeschadet der Finanzierung der Aktivitäten 
des ordentlichen Haushalts; 

T) den Generalsekretär zu ersuchen, so bald wie möglich 
während ihrer siebenundvierzigsten Tagung über die Maß.
nahmen zur Durchführung dieser Resolution Bericht zu er
statten. 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1992 

47/218. Verwaltnngs- und hausbaltsteclmische Aspekte 
der Finanzierung der FrIedensoperationen der 
Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs über 
die Zusammensetzung der bestehenden Mitgliedstaaten
Gruppen für die Zwecke der Aufteilung der Kosten für Frie
densoperationen, die durch veranlagte Beiträge finanziert 
werden91~ 

sowie nach Behandlung der Mitteilung des Generalsekre
tärs", in der er dem Fünften Ausschuß eine Mitteilung der 
Tschechoslowakei übermittelt, 

eingedenk der sich aus Resolution 1874 (S-IV) der 
Generalversammlung vom 27. Juni 1963 mit dem Titel 
"Allgemeine Grundsätze, die als Leitlinien für die Kosten
aufteilung bei künftigen Friedensoperationen dienen sollen, 
die mit großen Ausgaben verbunden sind" ergebenden be
sonderen Verantwortung der Staaten, die ständige Mitglieder 
des Sicherheitsrats sind, für die Finanzierung von Friedens
operationen, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 3101 (XXVIll) vom 
11. Dezember 1973, in der die Zusammensetzung der Grup
pen für die Veranlagung der Beiträge zur Noteinsatztruppe 
der Vereinten Nationen festgelegt ist, und ihre danach 
verahschiedeten Resolutionen betreffend die Zusammenset-

zung der Gruppen, zuletzt Resolution 47/41 vom 1. De
zember 1992 über die Finanzierung der Operation der Ver
einten Nationen in Somalia, 

sowie unter Hinweis auf ihre früheren Beschlüsse in bezug 
darauf, daß zur Deckung der Ausgaben für Friedensoperatio
nen ein anderes Verfahren anzuwenden ist als zur Deckung 
der Ausgaben des ordentlichen Haushalts der Vereinten N a
rionen, 

unter Berücksichtigung der Tatsacbe, daß die wirtschaftlich 
weiter entwickelten Länder zur Leistung verhältnismäßig 
größerer Beiträge in der Lage sind und daß die wirtschaftlich 
weniger entwickelten Länder in relativ begrenztem Maße im
stande sind, zu derartigen Einsätzen beizutragen, 

erneut betonend, daß die Finanzierung der Friedens
operationen die gemeinsame Verantwortlichkeit aJler Mit
gliedstaaten ist, in Übereinstimmung mit Artikel 17 Absatz 2 
der Charta der Vereinten Nationen, 

I 

unter Hinweis auf Ziffer 6 ihrer Resolution 461233 vom 
19. März 1992 über die Finanzierung der Schutztruppe der 
Vereinten Nationen, 

1. beschließt als Ad-hoc-Regelung, zur Auf teilung der in 
den Resolutionen der Generalversammlung 46/233 vom 
19. März 1992, 461222 Bund 461240 vom 22. Mai 1992, 
46/195 B vom 31. Juli 1992 und 47/41 vom 1. Dezember 
1992 genannten Ausgaben, 

a) daß San Marino der in Ziffer 3 b) der Resolution 
43/232 der Generalversammlung vom 1. März 1989 be
schriebenen Mitgliedstaaten-Gruppe zugeordnet wird und daß 
seine Beiträge zur Finanzierung der Friedensoperationen ge
mäß den Bestimmungen der von der Versammlung zu ver
abschiedenden einschlägigen Resolutionen betreffend die 
Beitragstabelle zu berechnen sind; 

b) daß Armenien, Aserbaidschan, Bosnien und Herzego
wina, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Kroatien, die Repu
blik Moldau, Slowenien, Tadschikistan, Turkmenistan und 
Usbekistan der in Ziffer 3 c) der Resolution 431232 der Ge
neralversammlung beschriebenen Mitgliedstaaten-Gruppe 
zugeordnet werden, daß ihre Beiträge zur Finanzierung der 
Friedensoperationen gemäß den Bestimmungen der von der 
Versammlung zu verabschiedenden einschlägigen Resolutio
nen betreffend die Beitragstabelle zu berechnen sind und daß 
der Beitragssatz für die Russiscbe Föderation auf der Grund
lage ihres Beitragssatzes für den ordentlichen Haushalt 
berechnet werden soll; 

2. nimmt davon Kenntnis, daß die Tschechoslowakei am 
31. Dezember 1992 zu bestehen aufhört"; 

11 

in der Erkenntnis, daß die derzeit angewandte Zusammen
setzung der Gruppen für die Zwecke der Aufteilung der Aus
gaben für die Friedenssicherung eine Ad-hoc-Regelung 
darstellt, 

feststellend, daß der Bericht des Generalsekretärs über die 
Zusammensetzung der bestehenden Mitgliedstaaten-Gruppen 
für die Zwecke der Aufteilung der Kosten für Friedensope-
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rationen, die durch veranlagte Beiträge finanziert werden", 
nicht alle Aspekte der Zuordnung der Länder in die vier 
Gruppen berücksichtigt, die in den einschlägigen Resolutio
nen der Generalversammlung für die Finanzierung der Frie
densoperationen genattnt werden, 

ersucht den Vorsitzenden des Fünften Ausschusses, wäh
rend der siebenundviehigsten Tagung der Generalversamm
lung eine offene Arbe' sgruppe des Fünften Ausschusses ein
zuberufen, um die Zu rdnung der Mitgliedstaaten zu Grup
pen für die Zwecke er Aufteilung der Ausgaben für die 
Friedenssicherung zu rüfen, mit dem Ziel, einheitliche Kri-
terien aufzustellen, . t sichergestellt ist, daß diese Ein-
teilung regelmäßig ewandt und auch für die Zuordnung 
der Mitgliedstaaten z Gruppen für alle künftigen Friedens
operationen herangez gen werden kann, und der Versamm
lung auf ihrer achtun vierzigsten Tagung darüber Bericht zu 
erstatten; 

m 
unter Hinweis auf i e Resolutionen 44/192 Abis C vom 

21. Dezember 1989 nd 45/258 vom 3. Mai 1991, 

nach Belumdlung es Berichts des Generalsekretärs über 
das Unterstützungsk to für Friedensoperationen" und des 
damit im Zusammenh g stehenden Berichts des Beratenden 
Ausschusses für Ve altungs- und Haushaltsfragen" , 

sowie nach Behan 
über die ÜberprUfun 
die Regierungen der 

ung des Berichts des Generalsekretärs 
der Sätze für die Kostenerstattung an 

penstellenden Staaten", 

unter erneutem Hi weis auf die Notwendigkeit, die ver
waltungstechnische u d finanzielle Abwicklung der Friedens
operationen zu verbe sem, 

1. nimmt Kenntn' von dem Bericht des Generalsekretärs 
über das Unterstützu gskonto für Friedensoperationen" und 
schließt sich den Be erkungen und Empfehlungen in dem 
dantit im Zusammen ang stehenden Bericht des Beratenden 
Ausschusses für Ve altungs- und Haushaltsfmgen" an; 

2. nimmt ferner enntnis von dem Bericht des General
sekretärs über die .. fung der Sätze für die Kosten
erstartung an die Regi rungen der truppenstellenden Staaten'" 
und ersucht den G neralsekretär, ntit der Angelegenheit 
befaßt zu bleiben d der Generalversammlung auf ihrer 
achtundvierzigsten T gung darüber Bericht zu erstatten; 

3. ermuntert die enigen Mitgliedstaaten, die den vom 
GenemIsekretär vers ndten Fragebogen über die im Dezem
ber 1991 geltenden Gehaltstabellen für Militärangehörige 
noch nicht zurückg schickt haben, dies so schnell wie 
möglich zu tun; 

4. stellt mit Bes rgnis fest, daß den truppensteIlenden 
Staaten infolge des F hlbetrags in den finanziellen Beiträgen 
die Kosten für eini e Einsätze nicht in voller Höhe der 
festgelegten Sätze e tattet werden; 

5. wiederholt ih Ersuchen, daß der Generalsekretär, 
soweit möglich, die egleichung der ZahlungsrUckstände ge
genüber den gegen ärtigen und früheren truppenstellenden 
Staaten veranIaßt; 

6. bittet den Ge eralsekretär als höchsten Verwaltungs
beamten, weiter der Stärkung und Reform der ntit 
Friedensoperationen beschäftigten Sekretariatseinheiten zu 
arbeiten, so daß sie die Planung, Einleitung, laufende Ver-

waltung und Beendigung solcher Einsätze wirksam und 
effizient bewerkstelligen können; 

7. fordert alle Mitgliedstaaten von neuem auf, ihre 
veranlagten Beiträge in voller Höhe und rechtzeitig zu zah
len, und ermutigt diejenigen Staaten, die dazu in der Lage 
sind, für den Generalsekretär annehmbare freiwillige Beiträ
ge zu leisten; 

8. stellt fest, daß die vom Generalsekretär in Ziffer 13 
der Resolution 45/258 der Generalversammlung angeforder
ten Berichte Ober den Reservebestand an häufig gebrauchten 
Ausrüstungs- und Versorgungsgegenständen und über die 
Verwendung von Zivilisten bei Friedensoperationen noch 
nicht vorgelegt wurden, und ersucht darum, daß diese Be
richte der Versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
vorgelegt werden; 

9. stellt außerdem fest, daß der vom Generalsekretär in 
Ziffer 14 der Resolution 45/258 der Generalversammlung 
angeforderte Bericht über eine Überprüfung der derzeitigen 
Praktiken und Ansätze zur Berechnung der den Vereinten 
Nationen bei der Abwicklung von Friedensoperationen ent
standenen Aufwendungen. einschließlich der finanziellen 
Abmachungen zwischen der Organisation und den Regierun
gen in bezug auf diese Berechnungen, noch nicht vorgelegt 
wurde, und ersucht darum, daß dieser Bericht der Versamm
lung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung vorgelegt wird; 

10. beschließt die Aufnahme des Punktes "Verwaltungs
und haushaltstechnische Aspekte der Finanzierung der Frie
densoperationen der Vereinten Nationenl! in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung; 

IV 

Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die Operation der Vereinten Nationen in Zypern" und 
dem Beschluß des Sicherheitsrats, der in dessen Resolution 
796 (1992) vom 14. Dezember 1992 enthalten ist, 

in Anbetracht des Aufrufs des Generalsekretärs an alle 
Mitgliedstaaten, freiwillige Beiträge auf das Sonderkonto flir 
die Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern" zu 
entrichten; 

bittet alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, positiv 
auf den Aufruf des Generalsekretärs um freiwillige Beiträge 
für die Friedenstruppe der Vereinten Nationen in Zypern zu 
reagieren. 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1992 

47/219. Fragen im Zusammenhang mit dem Programm
haushaltsplan für den Zweijahreszeitraum 
1992-1993 

Die Generalversammlung 

I 

ERSTER BERICHT DES BERATENDEN AUSSCHUSSES 
FÜR VERWALTUNGS- UND HAUSHALTSFRAGEN 

nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem ersten Bericht 
des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haus
haltsfragen99

; 
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n 
BAU ZUSÄTZLICHER KONFERENZEINRICHTUNGEN 

IN ADDIS ABEBA UND BANGKOK 

nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs'oo 
und schließt sich den Empfehlungen und Ersuchen des Be
ratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen 
in Ziffer 4 seines Berichts lOI an; 

m 
EMPFEHLUNG DES BEIRATS FÜR ABRÜSTUNGSFRAGEN 

I. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekre
tärs 102

; 

2. beschließt, die Höhe der dem Institut der Vereinten 
Nationen für Abrüstungsforschung berecbneten Unterstüt
zungskosten weiter zu prüfen; 

IV 

REVIDIERTE VORANSCHLÄGE AUFGRUND DER VOM WIRT
SCHAFTS- UND SOZIALRAT AUF SEINER ARBEITSTAGUNG 
1992 VERABSCHIEDETEN REsOLUTIONEN UND BESCHLÜSSE 

1. billigt die vom Generalsekretär in seinem Beriche03 

vorgelegten revidierten Voranschläge für einen zusätzlichen 
Betrag von 292.500 US-Dollar zu den Kapiteln 21, 23, 24 
und 26 bis 28 des Programmhaushaltsplans für den Zwei
jahreszeitraum 1992-1993; 

2. billigt a1lf3errJem die vom Generalsekretär in dem 
Addendum zu seinem Bericht'll4 vorgelegten zusätzlichen 
revidierten Voranschläge von 71.300 Dollar zu Kapitel 21, 
mit der Maßgahe, daß der Generalsekretär im Kontext seiner 
revidierten Voranschläge, die der Generalversammlung An
fang nächsten Jahres vorzulegen sind, eine mögliche Um
schichtung in Erwägung ziehen wird; 

V 

INTERNATIONALES REcHENZENTRUM: 
HAUSHALTSVORANSCHLÄGE 1993 

1. billigt die im Bericht des GeneralsekretärsH15 enthal
tenen Haushaltsvoranschläge für das Internationale Rechen
zentrum für das Jahr 1993 in Höhe von 13.789.700 Dollar; 

2. ersucht darum, daß der Haushaltsplan des Zentrums 
in Zukunft in einem Format vorgelegt wird, das dem ein
zigartigen Charakter des Haushalts des Zentrums entspricht; 

VI 

ADMINISTRATIVE VORKEHRUNGEN FÜR DAS SEKRETARIAT 
DES WISSENSCHAFTLICHEN AUSSCHUSSES DER VER
EINTEN NATIONEN ZUR UNTERSUCHUNG DER AUSWIR
KUNGEN DER ATOMAREN STRAHLUNG 

I. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärsI06. , 

2. ersucht den Generalsekretär, andere Möglichkeiten zu 
untersuchen, was die organisatorische Zuordnung und die 
Vorkehrungen für die administrative Unterstützung des Se
kretariats des Wissenschaftlichen Ausschusses der Vereinten 

Nationen zur Untersuchung der Auswirkungen der atomaren 
Strahlung betrifft; 

vn 
RANGMÄSSIGE EINSTUFUNG DER SEKRETÄRE ZWISCHEN

STAATLICHER RICHTLINIENGEBENDER ORGANE 

I. nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Sekretari
ats lO7

; 

2. ersucht den Generalsekretär, die Situation im Rahmen 
der Aufstellung des Entwurfs des Programmhaushaltsplans 
für den Zweijahreszeitraum 1994-1995 zu prüfen; 

VIß 

REVIDIERm VORANSCHLÄGE ZU KAPITEL 24 (WIRTSCHAFTS
UND SOZIALKOMMISSION FÜR AsIEN UND DEN P AZIFIK) 

1. nimmt Kenntnis von den vom Generalsekretär in seinem 
Bericht'''' vorgelegten revidierten Voranschlägen zur Be
willigung eines zusätzlichen Betrages von 95.000 Dollar in 
diesem Kapitel sowie von den Empfehlungen des Beratenden 
Ausschusses für Verwaltungs- und HaushaitsfragenH

"; 

2. empfiehlt, daß der Generalsekretär in seinem ab
schließenden Bericht über den Vollzug des Programmhaus
haltsplans für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 in Kapi
tel 24 auf die zusätzlichen Mittel hinweist, die unter Um
ständen erforderlich sind; 

IX 

REVIDIERm VORANSCHLÄGE ZU KAPITEL 210 
(VERBRECHENSVERHÜTUNG UND STRAFRECHTSPFLEGE) 

1. nimmt Kenntnis von den vom Generalsekretär in sei
nem BerichtllO vorgelegten revidierten Voranschlägen so
wie von den Empfehlungen des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und HaushaltsfragenIl'; 

2. schließt sich dem Vorschlag des Generalsekretärs an, 
den zusätzlichen Mittelbedarf für den Ausbau des Pro
gramms auf dem Gehiet der Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege aus den in den Kapiteln 21, 23 bis 26 und 
33 des Prograrnmhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 
1992-1993 insgesamt bewilligten Mitteln zu finanzieren; 

x 
REVIDIERTE VORANSCHLÄGE ZU KAPITEL 27 

(WIRTSCHAFTS- UND SOZIALKOMMISSION FÜR WESTASIEN) 

1. nimmt Kenntnis von den vom Generalsekretär in 
seinem Bericht"' vorgelegten revidierten Voranschlägen 
sowie von den Empfehlungen des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragenll3

; 

2. schließt sich den Vorschlägen des Generalsekretärs an, 
wonach die voraussichtlichen Einsparungen von 5,6 Millio
nen Dollar für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 in dem 
ersten Bericht über den Vollzug des Prograrnmhaushaltsplans 
für den Zweijahreszeitraum ausgewiesen und die von der 
Generalversammlung in diesem Kapitel gebilligten Mittel 
(50.381.500 Dollar) vorläufig beibehalten werden sollen, 
unter Berücksichtigung der voraussichtlichen zusätzlichen 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit verspätet in Rech-
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nung gestellten Ausgaben, die in Bagdad entstanden sind, 
sowie der Möglichkeit einer Verlegung des Amtssitzes der 
Wirtschafts- und So ialkommission für Westasien gegen 
Ende des laufenden weijahreszeitraums; 

REPRÄSENTATIONSZ 
UND BEIGEORD 
TATIONSSPESEN FÜ 

XI 

GE FÜR UNTERGENERALSEKRETÄRE 
GENERALSEKRETÄRE UND REPRÄSEN
OFFIZIELLE EMPFÄNGE 

1. nimmt Kennm von den Berichten des Generalsekre
tärsH7 

; 

2. empfiehlt, daß • e Behandlung dieser Frage zurückge
stellt wird, unter B rücksichtigung der Auffassungen der 
Delegationen, und d so bald wie möglich eine weitere Prü
fung in Anbetracht d r künftigen über die Umstrukturierung 
des Sekretariats zu treffenden Beschlüsse vorgenommen 
wird; 

AFRIKANISCHES INS 
LUNG UND PLAN 
PROGRAMMP 
WIRTSCHAFTSKO 

xn 
TUT FÜR WIRTSCHAFTLICHE ENTWICK
G UND MULTINATIONALE ZENTREN FÜR 
G UND PROJEKTDURCHFÜHRUNG DER 

SSION FÜR AFRIKA 

schließt sich den Vorschlägen des Generalsekretärs ll4 

und den Bemerkun des Beratenden Ausschusses für Ver-
waltungs- und Hau altsfragen an; 

XßI 

STAND DER TECHNO OGISCHEN NEUERUNGEN IN DEN VER
EINTEN NATIONEN UND SACHSTANDSBERICHT ÜBER DAS 
PROffiKT EINES 0 SCHEN SPEICHERPLATTENSYSTEMS 

's von dem Bericht des Generalsekre-

2. schließt sich en in den Ziffern 34, 36 und 37 des 
Berichts des Beraten n Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen ll6 e tbaltenen Empfehlungen an; 

1. 

XIV 

KT EINES INTEGRIERTEN 
RMATIONSSYSTEMS 

is von dem Bericht des Generalsekre-

2. schließt sich n in den Ziffern 21 bis 32 des Berichts 
des Beratenden Au schusses für Verwaltungs- und Haus
haltsfragenll6 entbal nen Empfehlungen an; 

UMFASSENDE U 
DER MITGLIEDER 
VEREINTEN NATI 

XV 

SUCHUNG DER FRAGE DER HONORARE 
ER ORGANE UND NEBENORGANE DER 

1. beschließt, di Prüfung der gesamten Frage der Ho-
norare bis zu ihrer wiederaufgenommenen siebenundvier
zigsten Tagung zurü kzustellen; 

2. ermächtiGt de Generalsekretär, bis zum Vorliegen der 
Ergebnisse der Ube . fung ausnahmsweise und mit Zustim-

mung des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen geeignete Maßnahmen in bezug auf Zif
fer 55 seines Berichtsll8 zu ergreifen, im Gesamtrahmen 
der geltenden einschlägigen Resolutionen und Beschlüsse, 
empfiehlt ihm, die von ihm ergriffenen Maßnahmen in dem 
abschließenden Bericht über den Vollzug des Programm
haushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 zu 
berücksichtigen, und beschließt, auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung auf diese Angelegenheit zurückzukommen; 

XVI 

REVIDIERTE VORANSCHLÄGE ZU KAPITEL 28 
(MENSCHENRECHTE) 

1. nimmt Kennmis von den vom Generalsekretär in 
seinem Berichtll9 vorgelegten revidierten Voranschlägen 
sowie von den Empfehlungen des Beratenden Ausschusses 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen; 

2. schließt sich dem Vorschlag des Generalsekretärs an, 
mit der Maßgabe, daß er bezüglich des von ihm beantragten 
Betrags von 760.000 Dollar im Rahmen des Gesamtbetrags. 
der revidierten Mittelbewilligungen für den Zweijahreszeit
raum 1992-1993 die anderen Aktivitäten des Zentrums für 
Menschenrechte durchführt, für die er zusätzliche Mittel be
antragt hat, und daß er der General versammlung in dem ab
schließenden Bericht über den Vollzug des Programmhaus
haltsplans für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 Bericht 
erstattet; 

XVII 

REVIDIEIUE VORANSCHLÄGE ZU KAPITEL 38 (RECHTS
FRAGEN): SACHVERSTÄNDIGENKOMMISSION NACH REsOLU
TION 780 (1992) DES SICHERHEITSRATS 

1. nimmt Kenntnis von den vom Generalsekretär vor
gelegten revidierten Voranschlägen 120 sowie von den Emp
fehlungen des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen; 

2. billigt zusätzliche Mittel in Höhe von 646.700 Dollar, 
mit der Maßgabe, daß dieser Mittelbedarf nicht unter den 
außerordentlichen Reservefonds fällt; 

XVIII 

REVIDIERTE VORANSCHLÄGE ZU KAPITEL 31 (ÖFFENTLICH
KEITSARBEIT): ElNRlClITUNG VON SIEBEN INTERIMSBÜROS 
DER VEREINTEN NATIONEN 

1. nimmt Kenntnis von den vom Generalsekretär vor
gelegten revidierten Voranschlägen1'1; 

2. ersucht den Generalsekretär, ihr auf ihrer wiederaufge
nommenen siebenundvierzigsten Tagung erneut einen voll
ständigen Bericht über die Einrichtung und den Betrieb der 
sieben Interimsbüros der Vereinten Nationen vorzulegen, ein
schließlich der personellen Ausstattung, der Projektdurchfiih
rung und eines integrierten Haushaltsplans unter Angabe 
aller Finanzierungsquellen, im Einklang mit den entsprechen
den Resolutionen und Beschlüssen der zuständigen Organe 
der Verei~ten Nationen betreffend die operativen Aktivitäten 
und die Offentlichkeitsarbeit sowie unter Berücksichtigung 
der von den Mitgliedstaaten während der siebenundvierzig
sten Tagung im Fünften Ausschuß zu dieser Frage zum Aus
druck gebrachten Auffassungen; 
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XIX 

BEOBACHTERMISSION DER VEREINTEN NATIONEN 
IN SÜDAFRIKA 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs 122 und von den Empfehlungen des Beratenden Aus
schusses für Verwaltungs- und Haushaltsfragen; 

2. billigt die Bereitstellung eines Betrags von 13.121.300 
Dollar aus Kapitel 2 (Friedensoperationen und Sonderrnissio
nen) des Programmhaushaltsplans für den Zweijahreszeit
raum 1992-1993 für die Beobachterrnission der Vereinten 
Nationen in Südafrika für den Zeitraum von Mitte September 
1992 bis 31. Dezember 1993, mit der Maßgabe, daß dieser 
Mittelbedarf nicht nach den Verfahren für den außerordentli
chen Reservefonds behandelt wird und die künftigen Finan
zierungsmodalitäten unberührt bleiben; 

3. billigt atifJerdem die Bereitstellung eines Betrags von 
1.673.200 Dollar in Kapitel 36 (personalabgabe) des Pro
grammhaushaltsplans für den Zweijahreszeitraum 1992-1993, 
der gegen denselben Betrag in Einnahmenkapitel 1 (Ein
nahmen aus der Personalabgabe ) aufgerechnet wird; 

4. ersucht den Generalsekretär, dem Beratenden Aus
schuß auf seiner Frühjabrstagung 1993 einen Vollzugsbericht 
über die Mission vorzulegen, der auch die tatsächlichen Aus
gaben seit ihrer Schaffung und den revidierten Mittelbedarf 
für 1993, unter Berücksichtigung der Entwicklungen in der 
Region, enthält; 

xx 
EMPFEHLUNGEN DER ZWEIUNDDREISSIGSTEN TAGUNG DES 

PROGRAMM- UND KOORDINIERUNGSAUSSCHUSSES 

1. nimmt Kenntnis von den Informationen, die der 
Generalsekretär in seiner Erklärung über die Auswirkungen 
auf den Programmhaushalt vorgelegt hatl2J

, sowie von den 
Bemerkungen des Programm- und Koordinierungsausschus
ses und des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen; 

2. empfiehlt, daß die nächste Serie der gemeinsamen 
Tagungen des Programm- und Koordinierungsausschusses 
und des Verwaltungsausschusses für Koordinierung in New 
York stattfinden; 

XXI 

EINBAU EINES GEEIGNETEN ANZEIGESYSTEMS 

schließt sich den Stellungnahmen und Empfehlungen des 
Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und Haushalts
fragen zum Einbau eines geeigneten Anzeigesystems an; 

xxn 
ADMINISTRATIVE UND FINANZIELLE VORKEHRUNGEN BE

TREFFEND DAS PROGRAMM DER VEREINTEN NATIONEN 
FÜR DIE INTERNATIONALE DROGENBEKÄMPFUNG 

nimmt Kenntnis von der Mitteilung des Sekretariats über 
die administrativen und finanziellen Vorkehrungen betreffend 
das Programm der Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekämpfungl24

; 

xxm 
PROGRAMM DER VEREINTEN NATIONEN FÜR 

ANGEWANDTE WELTRAUMTECHNIK 

nimmt Kenntnis von dem Schreiben des Vorsitzenden des 
Politischen Sonderausschusses an den Vorsitzenden des 
Fünften Ausschusses betreffend die Zuweisung von Haus
haltsmitteln für das Programm der Vereinten Nationen für 
angewandte Weltraumtechniki"; 

XXIV 

AUSBILDUNGS- UND FORSCHUNGSINSTITUT 
DER VEREINTEN NATIONEN 

beschließt, mit dem Ziel, das Ausbildungs- und For
schungsinstitut der Vereinten Nationen für eine Über
gangszeit mit den Mitteln auszustatten, die es unbedingt 
braucht, bis die Generalversammlung diese Angelegenheit 
auf ihrer wiederaufgenommenen siebenundvierzigsten Ta
gung behandeln kann, den Generalsekretär zu ermächtigen, 
durch Vorschüsse aus dem Betriebsmittelfonds Mittelver
pflichtungen bis zu einem Höchstbetrag von 400.000 Dollar 
für den Zeitraum vom 1. Januar bis einschließlich 28. Febru
ar 1993 einzugehen, um alle Kosten im Zusammenhang mit 
der Gewährleistung der Sicherheit und der Instandhaltung 
des Institutsgebäudes sowie die Kosten der Beibehaltung der 
derzeitigen Zahl von Bediensteten des New Yorker Büros 
des Instituts zu decken, für die im Einklang mit Resolution 
42/197 der Generalversammlung vom I!. Dezember 1987 
Dienstposten anderswo im System der Vereinten Nationen 
gesucht werden sollen; 

XXV 

REISEKOSTEN DER VERTRETER ZUR TEß..NAHME AN DEM 
ZWEITEN Ti!JL DER DREIUNDDRElSSIGSTEN TAGUNG DES 
PROGRAMM- UND KOORDINIERUNGSAUSSCHUSSES 

1. nimmt Kenntnis von der Erklärung über die Auswir
kungen auf den Programmhaushaltsplan zu dieser Frage"'; 

2. billigt die Bereitstellung zusätzlicher Mittel in Höhe 
von 86.400 Dollar in Kapitell (Allgemeine Politik, Gesamt
leitung und Koordinierung) des Programmhaushaltsplans für 
den Zweijahreszeitraum 1992-1993; 

XXVI 

ERSTER BERICHT ÜBER DEN VOLLZUG DES PROGRAMMHAUS
HALTSPLANS FÜR DEN ZWEIJAHRESZEITRAUM 1992-1993 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre
tärs127

; 

2. billigt den vom Generalsekretär in seinem Bericht vor
gelegten revidierten Mittelbedarf; 

3. ersucht den Generalsekretär, Maßnahmen zur Verbes
serung des HaushaltsvoUzugsberichts zu ergreifen, damit er 
rechtzeitiger vorgelegt und transparenter wird; 

4. bittet die Kommission für den internationalen öf
fentlichen Dienst nachdriicklich, 1993 die Personalahgabe
sätze zu überprüfen; 
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xxvn XXIX 

KAPITEL 15 (HANDEl t UND ENlWICKLUNGSKONFERENZ DER 
VEREINTEN NATIONEN): BERICHT DES GENERALSEKRETÄRS 
ÜBER DIE DREIZEIIN DIENSTPGSTEN, DIE ZUVOR DEM 
UNTERPROGRAMM iFüR DEN HANDEL ZWISCHEN LÄNDERN 

MIT UNTERSCHIED~CHEN WIRTSCHAFfS- UND GESELL
SCHAFfSSYSTEME ZUGEORDNET WAREN 

NEU BERECHNUNG DER KOSTEN AUFGRUND DER BESCHLÜSSE 
DES füNFTEN AUSSCHUSSES BETREFFEND DIE ERKLÄRUN
GEN ÜBER DIE AUSWIRKUNGEN AUF DEN PROGRAMM
HAUSHALTSPLAN UND DIE REVIDIERTEN VORANSCHLÄGE 

billigt eine Erhöhung von 121.300 Dollar in den Aus-

I. nimmt Kennm von dem Bericht des Generalsekretärs 
über die dreizehn enstposten, die zuvor dem U nterpro
gramm für den Hand 1 zwischen Ländern mit unterschiedli
chen Wirtschafts- d Gesellschaftssystemen zugeordnet 
waren 128

; 

gabenkapiteln und von 18.500 DolIar in dem Einnahmen
kapitel 1 des Programmhaushaltsplans für den Zweijahres
zeitraum 1992-1993; 

XXX 

2. schließt sich en Em!:,fehlungen des Programm- und 
Koordinierungsaussc usses1 und des Beratenden Aus-
schusses für Verwalt ngs- und Haushaltsfragen 1311 an; 

GEWÄHRUNG EINER REISEKOSTENBEIHILFE AN DIE AM 
WENIGSTEN ENTWICKELTEN LÄNDER UND ANDERE ENT
WICKLUNGSLÄNDER, DIE MITGLIEDER DER KOMMISSION 
DER VEREINTEN NATIONEN FÜR INTERNATIONALES HAN
DELSRECHT SIND 

xxvm 
AUSSERO ENTLICHER RESERVEPGNDS 

beschließt, die Behandlung dieser Frage bis zur wiedet
aufgenommenen siebenundvierzigsten Tagung der General
versammlung zurückzustellen. 

stellt fest, daß s ch der Saldo des außerordentlichen 
Reservefonds auf 11 753.700 Dollar beläuft; 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1992 

47/220. Programmhausbaltsplan filr den Zweijabreszeitraum 1992-1993 

A 

REVIDIERTE MlTTELBEWILLlGUNGEN FÜR DEN ZWBlJAHRESZEITRAUM 1992-1993 

Die Generalversa mlung 

trifft hiermit für d n Zweijahreszeitraum 1992-1993 den Beschluß, den mit ihrer Resolution 46/186 A vom 20. Dezember 
1991 bewilligten Be ag von 2.389.234.900 US-Dollar um 78.804.300 Dollar wie folgt zu erhöhen: 

Kapitel 

EINZELP N I - Al/gemeine Politik, Gesamtleitung und 
Koo inierung 

I. Allgemei e Politik, Gesamtleitung und Koordinierung . 
EINZELPLAN I INSGESAMT 

N II - Politische Fragen 

2. Friedens perationen und Sondermissionen . . . . . . . . . . 
3. Politisch Fragen und Angelegenheiten des Sicherheits-

rats ............................... .. 
4. Politisch Fragen, Angelegeoheiten der Generalversamm-

lung und Sekretariats dienste ............. .. . 
5. Abrüstu 
6. Besonde politische Fragen, regionale Zusammenarbeit, 

Treu andschaft und Entkolonialisierung ....... . 
7. Beseitig ng der Apartheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

37. ilung Politische Angelegenheiten . . . . . . . . . 

8. 

EINZELPLAN II INSGESAMT 

EINZELP N 111 - Internationale Rechtspflege und Vlilker
rech 

Intetnati naler Gerichtshof ................... . 

Mit Resolution 
46/186 A 

bewilUgter Betrag 

35.256.900 

35.256.900 

96.225.000 

15.796.000 

12.411.600 

13.108.800 

9.365.100 

8.234.900 

155.141.400 

17.484.000 

Erhöhung bzw. Revidierte 
(Verringerung) Mittelbewilligung 

(in US-Dollar) 

(635.200) 34.621.700 

(635.200) 34.621.700 

12.863.400 109.088.400 

(11.794.800) 4.001.200 

(9.149.900) 3.261.700 

(8.531.300) 4.577.500 

(6.513.600) 2.851.500 

(6.104.000) 2.130.900 

43.085.300 43.085.300 

13.855.100 168.996.500 

1.001.000 18.485.000 
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Kapitel 

9. 
10. 

38. 

11. 

12. 

13. 

14. 

Rechtsfragen .......................... .. . 
Seerecht und Meeresangelegenheiten ......... ... . 

Rechtsfragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
EINZELPLAN m INSGESAMT 

EINZELPLAN IV - Internationale Zusammenarbeit im 
Dienste der Entwicklung 

Entwicklung und internationale wirtschaftliche Zusam-
menarbeit ............................ . 

Reguläres Programm der technischen Zusammenarbeit . 
Hauptabteilung für internationale wirtschaftliche und 

soziale Fragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hauptabteilung für technische Zusammenarbeit im Dienste 
der Entwicklung ....................... . 

15. Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten Natio-

16. 

17. 
18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
39. 

23. 
24. 

25. 
26. 

27. 

28. 
29. 
30. 

40. 

31. 

nen ................................ . 

Internationales Handelszentrum . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Umweltprogramm der Vereinten Nationen ......... . 
Zentrum für Wissenschaft und Technologie im Dienste 

der Entwicklung ....................... . 
Zentrum der Vereinten Nationen für Wohn- und Sied-

1ungswesen (Habitat) .................... . 

Zentrum der Vereinten Nationen für transnationale Unter-
nehmen ............................ .. 

Soziale Entwicklung und humanitäre Angelegenheiten 
Internationale Drogenbekämpfung ......... ..... . 

Hauptabteilung Wirtschaftliche und soziale Entwicklung 
EINZELPLAN IV INSGESAMT 

EINZBLPLAN V - Regionale Zusammenarbeit im Dienste 
der Entwicklung 

Wirtschaftskommission für Afrika ............. .. 

Wrrtschafts- und Sozialkommission für Asien und den 
Pazitik .............................. . 

Wirtschaftskommission für Europa . . . . . . . . . . . . . . . 
Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Kari-

bik ................................. . 
Wirtschafts- und Sozialkommission für Westasien ... . 

EINZELPLAN V INSGESAMT 

EINZBLPLAN VI - Menschenrechte und humanitlJre Ange-
legenheiten 

Menschenrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Schutz und Hilfe für Flüchtlinge ............... . 
Katastrophenhilfeeinsätze .................... . 
Hauptabteilung Humanitäre Angelegenheiten . . . . . . . . 

EINZBLPLAN VI INSGESAMT 

EINZEL PLAN VII - Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit ........................ . 
EINZBLPLAN VII INSGESAMT 

Mit Resolution 
46/186 A 

bewilligter Betrag 

21.698.300 
9.032.800 

48.215.100 

ErMhung bzw. 
(Verringerung) 

(in US-Dollar) 

(16.355.700) 
(6.719.900) 

24.155.600 
2.081.000 

18.933.000 (4.433.900) 

40.679.800 (533.600) 

54.691.200 (40.953.600) 

27.394.600 (20.608.300) 

90.040.700 

17.916.200 
12.743.600 

4.824.900 

11.405.700 

12.740.900 

13.798.300 

13.499.700 

318.668.600 

74.547.000 

51.605.000 

41.124.400 

67.371.000 

50.381.500 
285.028.900 

23.297.200 
60.771.100 

7.770.000 

91.838.300 

100.371.000 

100.371.000 

2.473.300 
573.600 

88.500 

(3.422.200) 

624.200 

(8.992.600) 
902.000 

(115.900) 

82.116.600 
7.718.100 

(2.497.700) 

3.696.900 
1.385.400 

(20.300) 

(5.047.600) 

(2.483.300) 

1.710.300 
2.840.600 

(5.759.400) 

9.870.700 
8.662.200 

2.635.000 
2.635.000 

341 

Revidierte 
Mittelbewilligung 

5.342.600 

2.312.900 

24.155.600 
50.296.100 

14.499.100 

40.146.200 

13.737.600 

6.786.300 

92.514.000 
18.489.800 

12.832.100 

1.402.700 

12.029.900 

3.748.300 

14.700.300 

13.383.800 
82.116.600 

326.386.700 

72.049.300 

55.301.900 

42.509.800 

67.350.700 
45.333.900 

282.545.600 

25.007.500 
63.611.700 

2.010.600 
9.870.700 

100.500.500 

103.006.000 
103.006.000 
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Kap/rel 

32. 
33. 
41. 

34. 

EINZELP N VIll - Gemeinsame UnterstUtzungsdienste 

Konfere zdienste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Verwalt ng und Management ................. . 
Verwalt ng und Management ........ ......... . 

EINZBLPLAN VIll INSGESAMT 

EINZEL N IX - Sonderausgaben 

Sondera~sgaben . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 

EINZBLPLAN IX INSGESAMT 

- Ausgaben betreffend das Anlagever-

35. bau und Verbesserungsarbeiten sowie größere 
dhaltungsarbeiten . . . . . . . . ........... . 

EINZBLPLAN X INSGESAMT 

XI - Personalabgabe 

36. Person abgabe .......................... .. 
EINZELPLAN XI INSGESAMT 

GESAMTSUMME 

B 

Mit Resolution 
46/186 A 

bewilligter Betrag 
ErMhung bzw. 
(Verringenmg) 

(in US-Dollar) 

421.556.200 (315.114.800) 
418.473.600 (315.363.400) 

643.588.100 

840.029.800 13.109.900 

45.035.000 2.626.700 

45.035.000 2.626.700 

95.512.700 3.337.500 

95.512.700 3.337.500 

374.137.200 27.897.300 
374.137.200 27.897.300 

2.389.234.900 78.804.300 

Revidierte 
Mittelbewilligung 

106.441.400 
103.110.200 
643.588.100 

853.139.700 

47.661.700 

47.661.700 

98.850.200 

98.850.200 

402.034.500 
402.034.500 

2.468.039.200 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1992 

REVIDIERTE EINNAHMENVORANSCHLÄGE FÜR DEN ZWEUAHRESZEITRAUM 1992-1993 

Die Genen lversammlung 

trifft hie 't für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 den Beschluß. die mit ihrer Resolution 46/186 B vom 
20. Dezember 199 gebilligten Einnabmenvoranschläge von 449.213.300 US-Dollar um 21.803.100 US-Dollar wie folgt zu 
erhöhen: 

Mit Resolution 
46//86 B Erhöhung bzw. Revidierte 

bewilügter Betrag (Verringerung) VOTanschliige 

Einnahmenkapitel (in US-Dollar) 

1. Einnabm n aus der Personalabgabe ................ . 379.926.000 28.077.900 408.003.900 

EINNAHMENKAPITEL 1 INSGESAMT 379.926.000 28.077.900 408.003.900 

2. Allgerne ne Einnabmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 62.444.800 (3.149.600) 59.295.200 
3. Mit Ei en verbundene Tätigkeitszweige ......... . 6.842.500 (3.125.200) 3.717.300 

EINNAHMENKAPITEL 2 UND 3 INSGESAMT 69.287.300 (6.274.800) 63.012.500 

GESAMTSUMME 449.213.300 21.803.100 471.016.400 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1992 
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c 
FINANZIERUNG DER MIITELBEWILLIGUNGEN FÜR DAS JAHR 1993 

Die Generalversammlung 

trifft hiermit für das Jahr 1993 folgenden Beschluß: 

I. Die Mittelbewilligungen in Höhe von insgesamt 1.273.421.750 US-Dollar, die sich zusammensetzen aus 
1.194.617.450 Dollar - der Hälfte der mit Resolution 461186 A der Generalversammlung vom 20. Dezember 1991 
ursprünglich bewilligten Mittel für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 - sowie 78.804.300 Dollar - der während der sieben
undvierzigsten Tagung mit obiger Resolution A gebilligten Erhöhung der Mittelbewilligungen - werden gemäß den 
Artikeln 5.1 und 5.2 der Finanzordnung der Vereinten Nationen wie folgt finanziert: 

a) 40.176.315 Dollar aus folgenden Teilbeträgen: 

i) 28.368.850 Dollar, der Nettnbetrag von 34.643.650 Dollar; dies entspricht der Hälfte des mit Resolution 461186 B 
vom 20. Dezember 1991 für den Zweijahreszeitraum 1992-1993 gebilligten Voranschlags für nicht aus der 
Personalabgabe stammende Einnahmen, berechnet mit einem Betrag von 6.274.800 Dollar; dies entspricht der mit 
obiger Resolution B gebilligten Verringerung des Voranschlags für nicht aus der Personalabgabe stammende 
Einnahmen; 

ii) 11.807.465 Dollar; dies entspricht dem Saldo des Überschußkontos am 31. Dezember 1991; 

b) 1.233.245.435 Dollar durch die veranlagten Beiträge der Mitgliedstaaten entsprechend der Resolution der 
Generalversammlung 46n21 A vom 20. Dezember 1991 und Beschluß 47/456 vom 23. Dezember 1992 über die 
Beitragstabelle für die Jahre 1992, 1993 und 1994; 

2. Gemäß Resolution 973 (X) der Generalversammlung vom 15. Dezember 1955 ist auf die veranlagten Beiträge der 
Mitgliedstaaten deren jeweiliges Guthaben im Steuerausgleichsfonds anzurechnen, und zwar ein Betrag von insgesamt 
218.040.900 Dollar, der sich zusammensetzt wie folgt: 

a) 189.963.000 Dollar; dies entspricht der Hälfte des mit Resolution 46/186 B gebilligten Voranschlags für Einnahmen 
aus der Personalabgabe; 

b) zuzüglich 28.077.900 Dollar; dies entspricht der mit Resolution B gebilligten Erhöhung des Voranschlags für 
Einnahmen aus der Personalabgabe. 

ANMERKUNGEN 

1 Die Beschlüsse aufgrund der Berichte des Fünften Ausschusses sind in Abschnitt X.B.7 wiedergegeben. 

2 Resolution 22 A (I). 

3 Resolution 179 (11). 

, A/C.5/47114. 

, A/471607 . 

• A/471674. 

1 Siehe Resolution 46/221 A. 

i Siehe Beschluß 47/456. 

9 Offiz.ielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundvierzigste TagUllg, Beilage 34 (Al46134). 

10 Ebd., Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 34 (A/47134). 

11 Al46/89, Anhang, und A/47/119, Anhang. 

12 Al46/219 und Al47/373. 

13 Al47nS5. 

14 Offiz.ielles Protolwll der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 32 (Al47/32). 

Ij Ebd., Anhang. 

16 AJ47/336. 

11 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Einundvierzigste Tagung, Beilage 49 (A/41149). 
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" A/C.5/47/8. 
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23 A/46/614. 

~ A/47/620. 

lS Siehe A147n82. 
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<Ci Ebd., Beilage 5 
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" A/C.5/47/4 . 
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IX. RESOLUTIONEN AUFGRUND DER BERICHTE DES SECHSTEN AUSSCHUSSES' 

ÜBERSICHT 

N~, ntel p""" D .... m Seite 

47n9 Beobachterstatus der von der Organisation der afrikanischen Einheit und/oder der Liga 
der arabischen Staaten anerkannten nationalen Befreiungsbewegungen (A/47/S80) 125 25. November 1992 347 

47/30 Stand der Zusatzprotokolle zu den Genfer Abkommen von 1949 über den Schutz von 
Opfern bewaffneter KonHikte (A/47/581) ............................. 126 25. November 1992 348 

47/31 Erwägung wirksamer Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit 
der diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Vertreter (A/47/582) ... 127 25. November 1992 348 

47/32 Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen (A/47/583) ., ................... 128 25. November 1992 349 

47/33 Bericht der Välkerrechtskommission über ihre vierundvierzigste Tagung (A/47/584) . 129 25. November 1992 352 

47/34 Bericht der Kommission der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht über 
ihre ftlnfundzwanzigste Tagung (A/47/586) ...... _ ..................... 131 25. November 1992 354 

47/35 Bericht des Ausschusses für die Beziehungen zum Gastland (AJ47IS89) ......... 134 25. November 1992 355 

47/36 Zusatzprotokoll Uber die konsularischen Aufgaben zu dem Wiener Übereinkommen 
über konsularische Beziehungen (A/47/590) ..................•..•....• 135 25. November 1992 356 

47/37 Schutz der Umwelt in Zeiten eines bewaffneten Konflikts (A/471S91) ........... 136 25. November 1992 356 

47/38 Bericht des Sonderausschusses für die Charta und die Stärkung der Rolle der Ver-
einten Nationen (A147IS88) . , .....• , ...• , ......................... 133 25. November 1992 357 

47/29. Beobacbterstatus der von der Organisation der 
afrikanischen Einheit und/oder der Liga der 
arabischen Staaten anerkannten nationalen Be
freiungsbewegungen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 351167 vom 15. De
zember 1980, 37/104 vom 16. Dezember 1982, 39n6 vom 
13. Dezember 1984, 41nl vom 3. Dezember 1986, 43/160 B 
vom 9. Dezember 1988 und 45/37 vom 28. November 1990, 

sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 3237 (XXIX) 
vom 22. November 1974 und 3280 (XXIX) vom 10. Dezem
ber 1974, 

Kenntnis nehmend vom Bericht des Generalsekretärs', 

eingedenk der Resolution der Konferenz der Vereinten 
Nationen über die Vertretung von Staaten in ihren Beziehun
gen mit internationalen Organisationen, die sich mit dem 
Beobachterstatus der von der Organisation der afrikanischen 
Einheit und/oder der Liga der arabischen Staaten anerkann
ten nationalen Befreiungsbewegungen befaßt', 

im Hinblick darauf, daß das Wiener Übereinkommen vom 
14. März 1975 über die Vertretung von Staaten in ihren 
Beziehungen mit internationalen Organisationen universellen 
Charakters' nur die Vertretung von Staaten in ihren Bezie
hungen mit internationalen Organisationen regelt, 

347 

unter Berücksichtigung der derzeitigen Praxis, die vor
genannten nationalen Befreiungsbewegungen einzuladen, als 
Beobachter an den Tagungen der Generalversammlung, der 
Sonderorganisationen und der anderen Organisationen des 
Systems der Vereinten Nationen sowie an der Arbeit der 
unter der Schirmherrschaft dieser internationalen Organisa
tionen abgehaltenen Konferenzen teilzunehmen, 

in der Überzeugung, daß die Mitwirkung der vorgenannten 
nationalen Befreiungsbewegungen an der Arbeit der inter
nationalen Organisationen zur Festigung des Weltfriedens 
und der internationalen Zusammenarbeit beiträgt, 

in dem Wunsche, für die wirksame Teilnahme der vor
genannten nationalen Befreiungsbewegungen als Beobachter 
an der Arbeit internationaler Organisationen zu sorgen und 
zu diesem Zweck ihren Status sowie die zur Ausübung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Erleichterungen, Vorrechte und 00-
munitäten zu regeln, 

feststellend, daß zahlreiche Staaten diese nationalen 
Befreiungsbewegungen anerkannt und ihnen in ihren Ländern 
Erleichterungen, Vorrechte und Immunitäten gewährt haben, 

1. fordert alle Staaten auf, insbesondere diejenigen, die 
Gastland internationaler Organisationen sind beziehungsweise 
als Gastgeber der von internationalen Organisationen univer
sellen Charakters einberufenen beziehungsweise unter deren 
Schirmherrschaft abgehaltenen Konferenzen auftreten, sich, 
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soweit nicht bereits geschehen, möglichst bald mit der Frage 
der Ratifikation beziehungsweise des Beitritts zum Wiener 
Übereinkommen üb!:r die Vertretung von Staaten in ihren 
Beziehungen mit internationalen Organisationen uni verseHen 
Charakters zu beschäftigen; 

2. bittet die betreffenden Staaten nachdrUcklieh, den 
Delegationen der von der Organisation der afrikanischen 
Einheit und/oder de Liga der arabischen Staaten anerkann
ten nationalen Be iungsbewegungen, denen von inter
nationalen Organisa onen Beobachterstatus eingeräumt wird, 
die zur Ausübung i er Aufgaben erforderlichen Erleichte
'}Ingen, Vorrechte nd Immunitäten gemäß dem Wiener 
Ubereinkommen ü r die Vertretung von Staaten in ihren 
Beziehungen mit int rnationalen Organisationen universeHen 
Charakters zu gew" en; 

3. ersucht den eneralsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvi rzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bricht zu erstatten. 

73. Plenarsitzung 
25. November 1992 

47/30. Stand der Zusatzprotokolle zu den Genfer Ab
kommen on 1949 über den Schutz von Opfern 
bewaffne r Konßikte 

Die Generalvers lung, 

unter Hinweis au ihre Resolutionen 32/44 vom 8. Dezem
ber 1977, 34/51 om 23. November 1979, 37/116 vom 
16. Dezember 198 , 39n7 vom 13. Dezember 1984, 41n2 
vom 3. Dezember 1,986,43/161 vom 9. Dezember 1988 und 
45/38 vom 28. November 1990, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs' über 
den Stand der zusalzprotokolle' zu den Genfer Abkommen 
von 1949' über de Schutz von Opfern bewaffneter Kon
flikte, 

überzeugt vom bl ibenden Wert der geltenden humanitären 
Regeln für bewaffn te Konflikte und von der Notwendigkeit, 
diese Regeln unter Hen von den einschlägigen völkerrecht
lichen Übereinkün ten erfaßten Umständen zu achten und 
ihnen Achtung zu verschaffen, bis es gelungen ist, einen 
solchen Konflikt a f raschestem Wege zu beenden, 

erfreut darüber, daß die nach Artikel 90 des Zusatz
protokolls I einge tzte Internationale Ermittlungskommis
sion ihre Tätigkeit aufgenommen hat, 

unter Betonung 
der Anwendung 
Rechtsordnung un 

Notwendigkeit der Konsolidierung und 
r geltenden internationalen humanitären 
der universalen Annahme dieses Rechts, 

eingedenk der R He, die das Internationale Komitee vom 
Roten Kreuz spiel indem es Opfern bewaffneter Konflikte 
Schutz bietet, 

mit Genugtuung über die fortgesetzten Bemühungen des 
Internationalen K mitees vom Roten Kreuz um die Förde
rung und Bekann achung der beiden Zusatzprotokolle, 

1. beg rUßt die raktisch universale Annahme der Genfer 
Abkommen von I 49 und die Annahme der beiden Zusatz
protokolle von 19 7 durch immer mehr Staaten; 

2. stellt jedoch fest, daß im Vergleich zu den Genfer 
Abkommen bisher nur eine begrenzte Zahl von Staaten 
Vertragsparteien der beiden Zusatzprotokolle geworden sind; 

3. appellien an aHe Vertragsstaaten der Genfer Abkom
men von 1949, in Erwägung zu ziehen, soweit noch nicht 
geschehen möglichst bald auch Parteien der Zusatzprotokolle 
zu werden; 

4. forden alle Staaten auf, die bereits Vertragsparteien 
des Protokolls I sind, beziehungsweise alle Staaten, bei 
denen dies noch nicht der FaH ist, wenn sie Vertragsparteien 
des ZusatzprotokoHs I werden, die Abgabe der in Artikel 90 
dieses ProtokoHs vorgesehenen Erklärung zu erwägen; 

5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer neunundvierzigsten Tagung auf der Grundlage der 
von den Mitgliedstaaten erhaltenen Informationen einen 
Bericht über den Stand der Zusatzprotokolle vorzulegen; 

6. beschließt die Aufnahme des Punktes "Stand der 
ZusatzprotokoHe zu den Genfer Abkommen von 1949 über 
den Schutz von Opfern bewaffneter Konflikte" in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

73. Plenarsitzung 
25. November 1992 

47/31. Erwägung wirksamer Maßnahmen zur Verbes
serung des Schutzes und der Sicherheit der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen 
und Vertreter 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs', 

im Bewußtsein der Notwendigkeit, freundschaftliche 
Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
zu entwickeln beziehungsweise zu festigen, 

überzeugt, daß die Achtung der Grundsätze und Regeln 
des Völkerrechts für die diplomatischen und konsularischen 
Beziehungen eine Grundvoraussetzung für die normale 
Gestaltung der Beziehungen zwischen den Staaten und für 
die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze der Charta der 
Vereinten Nationen ist, 

hlichst beunruhigt über die gegen diplomatische und kon
sularische Vertreter sowie gegen Vertreter bei internationalen 
zwischenstaatlichen Organisationen und gegen Beamte dieser 
Organisationen gerichteten wiederholten Gewalthandlungen, 
die unschuldige Menschenleben gefahrden oder vernichten 
und die normale Tätigkeit dieser Vertreter und Beamten 
schwer behindern, 

besorgt über die Mißachtung der Unverletzlichkeit der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver
treter, 

sowie besorgt über den Mißbrauch diplomatischer oder 
konsulariscber Vorrechte und Immunitäten, insbesondere 
wenn es dabei um Gewalthandlungen geht, 

nachdrUcklieh darauf hinweisend, daß die Staaten die 
Pflicht haben, alle geeigneten und nach dem Völkerrecht 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, insbesondere auch 
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Maßnahmen präventiver Art, und daß sie die Pflicht haben, 
die Täter vor Gericht zu bringen, 

mit Genugtuung über die diesbezüglichen Maßnahmen, 
welche die Staaten gemäß ihren internationalen Verpflichtun
gen bereits getroffen haben, 

überzeugt, daß die Rolle der Vereinten Nationen, zu der 
auch die mit Resolution 35/168 der Generalversammlung 
vom 15. Dezember 1980 eingeführten und in späteren Ver
sammlungsresolutionen weiter ausgebauten Berichtsverfahren 
gehören, wichtig ist für die Förderung der Bemühungen um 
die Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver
treter, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Generalsekretärs; 

2. verurteilt nachdrücklich Gewalthandlungen gegen 
diplomatische und konsularische Vertretungen und Vertreter 
sowie gegen Vertretungen und Vertreter bei internationalen 
zwischenstaatlichen Organisationen und gegen Beamte dieser 
Organisationen und unterstreicht, daß es für solche Handlun
gen niemals eine Rechtfertigung geben kann; 

3. bittet die Staaten nachdrücklich, die Grundsätze und 
Regeln des Völkerrechts für die diplomatischen und kon
sularischen Beziehungen zu beachten, anzuwenden und 
durchzusetzen und in Übereinstimmung mit ihren inter
nationalen Verpflichtungen insbesondere den Schutz und die 
Sicherheit der in Ziffer 2 erwähnten Vertretungen, Vertreter 
und Beamten zu gewährleisten, die sich kraft ihres Amtes 
auf ihrer Hoheitsgewalt unterstehendem Gebiet aufhalten, 
und insbesondere auch praktische Maßnahmen zu treffen, um 
auf ihrem Hoheitsgebiet rechtswidrige Tätigkeiten von 
Personen, Gruppen und Organisationen zu verbieten, welche 
die Begehung von Handlungen gegen die Sicherheit dieser 
Vertretungen, Vertreter und Beamten fördern, anstiften, 
organisieren oder durchführen; 

4. bittet die Staaten außerdem nachdrücklich, auf 
nationaler und internationaler Ebene alles Erforderliche zu 
tun, um Gewalthandlungen gegen die in Ziffer 2 erwähnten 
Vertretungen, Vertreter und Beamten zu verhindern und die 
Täter vor Gericht zu bringen; 

5. empfiehlt den Staaten, hinsichtlich praktischer Maß
nahmen zur Verbesserung des Schutzes und der Sicherheit 
diplomatischer und konsularischer Vertretungen und Ver
treter sowie hinsichtlich eines Informationsaustauschs über 
die Umstände, unter denen sich alle schwerwiegenden 
diesbezüglichen Verletzungen ereignet haben, unter anderem 
im Rahmen von Kontakten zwischen den diplomatischen und 
konsularischen Vertretungen und dem Empfangsstaat eng 
zusammenzuarbeiten; 

6. fordert die Staaten auf zu erwägen, soweit nicht 
bereits geschehen, Vertragsparteien der Rechtsakte zu 
werden, die sich auf den Schutz und die Sicherbeit der 
diplomatischen und konsularischen Vertretungen und Ver
treter beziehen; 

7. fordert die Staaten außerdem auf, bei Auftreten einer 
Streitigkeit im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen ihre 
internationalen Verpflichtungen betreffend den Schutz der 
Vertretungen beziehungsweise die Sicherheit der in Ziffer 2 

erwähnten Vertreter und Beamten von den Mitteln der 
friedlichen Streitbeilegung Gebrauch zu machen, wozu auch 
die Guten Dienste des Generalsekretärs gehören, und ersucht 
den Generalsekretär, soweit ihm dies angebracht erscheint, 
den unmittelbar betroffenen Staaten seine Guten Dienste 
anzubieten; 

8. ersucht alle Staaten, dem Generalsekretär in Überein
stimmung mit Ziffer 9 der Resolution 42/154 vom 7. Dezem
ber 1987 Bericht zu erstatten; 

9. ersucht den Generalsekretär, in Übereinstimmung mit 
Ziffer 12 der Resolution 421154 jährlich einen Bericht zu 
diesem Thema herauszugeben, der auch eine analytische 
Zusammenfassung der nach Ziffer 8 bei ihm eingegangenen 
Berichte enthält, sowie seine anderen Aufgaben gemäß 
derselben Resolution wahrzunehmen; 

10. beschließt die Aufnahme des Punktes "Erwägung 
wirksamer Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes und 
der Sicherheit der diplomatischen und konsularischen 
Vertretungen und Vertreter" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer neunundvierzigsten Tagung. 

73. Plenarsitzung 
25. November 1992 

47/32. Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 44/23 vom 17. Novem
ber 1989. mit der sie den Zeitraum 1990-1999 zur Völker
rechtsdekade der Vereinten Nationen erklärt hat. 

sowie unter Hinweis darauf, daß die Dekade gemäß 
Resolution 44/23 unter anderem folgende Hauptziele ver
folgen soll: 

a) die Akzeptanz und Achtung der völkerrechtlichen 
Grundsätze zu fördern; 

b) Mittel und Methoden für die friedliche Beilegung von 
Streitigkeiten zwischen den Staaten zu fördern, einschließlich 
der Inanspruchnahme und der uneingeschränkten Achtung 
des Internationalen Gerichtshofs; 

c) die fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts 
sowie seine Kodifizierung zu fördern; 

cf) die Lehre, das Studium, die Verbreitung und ein 
breiteres Verständnis des Völkerrechts zu fördern; 

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 45/40 vom 
28. November 1990, der das im ersten Abschnitt (1990-
1992) der Dekade anlaufende Aktivitätenprogramm als 
Anlage beigefügt war, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes für den gemäß Resolu
tion 46/53 vom 9. Dezember 1991 vorgelegten Bericht des 
Generalsekretärs', 

unter Hinweis darauf, daß der Sechste Ausschuß auf der 
fünfundvierzigsten Tagung der Generalversammlung die 
Arbeitsgruppe für die Völkerrechtsdekade der Vereinten 
Nationen eingesetzt hat, mit dem Ziel, allgemein annehmbare 
Empfehlungen in bezug auf das Aktivitätenprogramm für die 
Dekade auszuarbeiten, 
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im Hinblick darauf, daß der Sechste Ausschuß die Arbeits- 10. ersucht den Generalsekretär, den Staaten und den auf 
gruppe auf der sechs ndvierzigsten und siebenundvierzigsten völkerrechtlichem Gebiet tätigen internationalen Organisatio-
Tagung der Gener versammlung wieder eingesetzt hat, nen und Institutionen das Programm in der Anlage zu dieser 
damit sie ihre Tätig eit gemäß den Resolutionen 45/40 und Resolution zur Kenntnis zu bringen; 
46/53 weiterführt, 

nach BehaJrdlung des Berichts der Arbeitsgruppe an den 
Sechsten Ausschuß' , 

1. spricht dem Sechsten Ausschuß ihre Anerkennung 
dafür aus, daß er i Ralunen seiner Arbeitsgruppe für die 
Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen das im zweiten 
Abschnitt (1993-19 4) der Völkerrechtsdekade der Vereinten 
Nationen anlaufend Aktivitätenprogramm ausgearbeitet hat, 
und ersucht die Ar itsgruppe, ihre Arbeit auf der achtund
vierzigsten Tagung der Generalversammlung entsprechend 
ihrem Mandat und hren Arbeitsmethoden fortzusetzen; 

2. spricht auß m denjenigen Staaten sowie inter-
nationalen Organis tionen und Institutionen ihre Anerken
nung aus, die in U setzung des Programms für den ersten 
Abschnitt (1990-1 2) der Dekade Aktivitäten durchgeführt 
und unter anderem ch die Schirmherrschaft über Konferen
zen zu verschieden n völkerrechtlichen Themen übernom
men haben; 

3. verabschied das Programm für die im zweiten 
Ahschnitt (1993-1 4) der Dekade anlaufenden Aktivitäten 
als festen Bestandt i1 dieser Resolution, der es als Anlage 
beigefügt ist; 

4. binet alle taaten sowie die in dem Programm 
genannten internati nalen Organisationen und Institutionen, 
die darin beschrie nen einschlägigen Aktivitäten durch
zuführen und dem eneralsekretär nach Bedarf Zwischen
berichte oder absch . eßende Berichte zur Übermittlung an die 
Generalversammlu g auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
oder spätestens' neunundvierzigsten Tagung vorzulegen; 

5. ersucht den eneralsekretär, auf der Grundlage dieser 
Informationen der Generalversammlung auf ihrer acht
undvierzigsten Tag ng einen Bericht über die Durchführung 
des Programms vo egen; 

6. ersuchl den eneralsekretär außerdem, seinen Bericht 
je nach Bedarf mit euen Informationen über die Aktivitäten 
der Vereinten Nati nen, die für die fortschreitende Entwick
lung des Völkerre ts und seine Kodifizierung von Belang 
sind, zu ergänzen nd ihn der Generalversammlung jährlich 
vorzulegen; 

7. ersuchl den Generalsekretär ferner, der Generalver
sammlung auf ihre achtundvierzigsten Tagung einen Bericht 
vorzulegen, der d n Plan enthält, welcher in Abschnitt V 
Ziffer 3 des Pro amms für den zweiten Abschnitt der 
Dekade erwähnt w rd; 

8. legt den S 
des Generalsekre 
verbreiten; 

ten nahe, die Informationen im Bericht 
nach Bedarf auf nationaler Ebene zu 

9. appelliert a die Staaten, die internationalen Organisa
tionen und die au völkerrechtlichem Gebiet tätigen nicht
staatlichen Organ sationen sowie an den Privatsektor, 
finanzielle Beiträg oder Sachleistungen zu erbringen, um 
die Umsetzung d Programms zu erleichtern; 

11. beschließt die Aufnalune des Punktes "Völkerrechts-
dekade der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tagesord
nung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

ANLAGE 

73. Plenarsitzung 
25. November 1992 

Im zweiten Ahschnltt (1993-1994) der 
Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen 

anlanfendes Aktivitätenprogramm 

I. FÖRDERUNG DER AKZEPTANZ UND ACHTUNG DER 
VÖLKERRECHTLiCHEN GRUNDSÄTZE 

1. In Anbetracht dessen, daß die Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit die Grundvoraus
setzung für die erfolgreiche Durchführung des Programms 
der Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen ist, fordert 
die Generalversammlung die Staaten auf, in Übereinstim
mung mit dem Völkerrecht und insbesondere der Charta der 
Vereinten Nationen zu handeln, und ermutigt die Staaten und 
die internationalen Organisationen, die Akzeptanz und Ach
tung der völkerrechtlichen Grundsätze zu fördern. 

2. Die Staaten werden gebeten, soweit noch nicht 
geschehen, in Erwägung zu ziehen, Vertragsparteien der 
bestehenden multilateralen Verträge zu werden, insbesondere 
derjenigen Verträge, die für die fortschreitende Entwicklung 
des Völkerrechts sowie seine Kodifizierung von Belang simL 
Internationale Organisationen, unter deren Schirmherrschaft 
solche Verträge abgeschlossen werden, werden gebeten an
zugehen, ob sie regelmäßige Berichte über den Stand der 
Ratifikationen beziehungsweise der Beitritte zu multilateralen 
Verträgen veröffentlichen, und wenn dies nicht der Fall sein 
sollte, ob ein solches Vorgehen ihres Erachtens nützlich 
wäre. Die Frage der Verträge, die selbst nach längerer Zeit 
nur eine geringe Zahl von Vertragsstaaten aufweisen oder 
die nicht in Kraft getreten sind, soll gepröft werden, sowie 
auch die für diese Situation verantwortlichen Ursacben; 

3. Die Staaten und die internationalen Organisationen 
werden ermutigt, den Staaten, insbesondere den Entwick
lungsländern, Hilfe und fachliche Beratung zukommen zu 
lassen, um ihnen die Mitwirkung am Prozeß der Ausarbei
tung multilateraler Verträge und, im Einklang mit ihren 
einzelstaatlichen Rechtssystemen, insbesondere auch den 
Beitritt zu solchen multilateralen Verträgen und deren An
wendung zu erleichtern. 

4. Die Staaten werden ermutigt, dem Generalsekretär 
über die in den multilateralen Verträgen, deren Vertrags
partei sie sind, vorgesehenen·Mittel und Wege zur Anwen
dung dieser Verträge Bericht zu erstatten. Desgleichen 
werden die internationalen Organisationen ermutigt, dem 
Generalsekretär über die Mittel und Wege Bericht zu 
erstatten, die in den unter ihrer Schirmherrschaft geschlosse
nen multilateralen Verträgen zu ihrer Anwendung vorgesehen 
sind. Der Generalsekretär wird geheten, auf der Grundlage 
dieser Informationen einen Bericht zu erstellen und der 
Generalversammlung vorzulegen. 
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11. FÖRDERUNG DERMITIEL UND METHODEN FÜR DIE FRIED
LICHE BEILEGUNG VON STREmGKEITEN ZWISCHEN DEN 
STAATEN EINSCHLlESSLICH DER INANSPRUCHNAHME UND 
DER UNEINGESCHRÄNKTEN ACHTUNG DES INTERNATIO
NALEN GERICHTSHOFS 

1. Staaten, das System der Organisationen der Vereinten 
Nationen und die Regionalorganisationen, so auch der 
Asiatisch-afrikanische Beratungsausschuß für Rechtsfragen, 
sowie der Völkerrechtsverband, das Völkerrechtsinstitut, das 
Hispanisch-Lusitanisch-Amerikanische Völkerrechtsinstitut 
und andere auf völkerrechtlichem Gebiet tätige internationale 
Institutionen sowie nationale Vereinigungen für internationa
les Recht, werden gebeten, die Mittel und Methoden für die 
friedliche Beilegung von Streitigkeiten zwischen den Staaten 
zu untersuchen, einschließlich der Inanspruchnahme und 
uneingeschränkten Achtung des Internationalen Gerichtshofs, 
und dem Sechsten Ausschuß Anregungen zu ihrer Förderung 
vorzulegen. 

2. Unter Berücksichtigung der in Ziffer 1 dieses Ab
schnitts erwähnten Vorschläge und unter gebührender 
Berücksichtigung der in dem Bericht des Generalsekretärs 
mit dem Titel "Agenda für den Frieden"u enthaltenen 
Empfehlungen soll der Sechste Ausschuß gegebenenfalls auf 
der Grundlage eines Berichts des Sonderausschusses für die 
Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen 
beziehungsweise der Arbeitsgruppe für die Völkerrechts
dekade der Vereinten Nationen die folgenden Fragen behan
deln: 

a) den verstärkten Einsatz von Mitteln und Methoden für 
die friedliche Beilegung von Streitigkeiten unter besonderer 
Berücksichtigung der den Vereinten Nationen zukommenden 
Rolle sowie Methoden zur Früherkennung und Verhütung 
von Streitigkeiten und zu ihrer Eingrenzung; 

b) Verfahren für die friedliche Beilegung von Streitigkei
ten, die auf bestimmten Gebieten des Völkerrechts auftreten; 

c) Mittel und Wege, darauf hinzuwirken, daß die Rolle 
des Internationalen Gerichtshofs mehr Anerkennung findet 
und daß er in stärkerem Maße zur friedlichen Beilegung von 
Streitigkeiten herangezogen wird; 

dJ Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen den 
Regionalorganisationen und den Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen im Hinblick auf die friedliche Bei
legung von Streitigkeiten; 

e) stärkere Heranziehung des Ständigen Schiedshofs. 

III. FÖRDERUNG DER FORTSCHREITENDEN ENTWICKLUNG 
DES VÖLKERRECHTS UND SEINER KODIFIZIERUNG 

1. Die internationalen Organisationen, einschließlich der 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen und der 
Regionalorganisationen, werden gebeten, dem Generalsekre
tär der Vereinten Nationen zusammenfassende Informationen 
über ihre Programme und Arbeitsergebnisse vorzulegen, die 
für die fortschreitende Entwicklung des Völkerrechts und 
seine Kodifizierung von Belang sind, einschließlich An
regungen für weitere Arbeiten auf ihrem Fachgebiet und 
Angaben über das für die Durchführung dieser Arbeiten 
geeignete Forum. Ebenso wird der Generalsekretär gebeten, 
einen Bericht über die einschlägigen Aktivitäten der Ver-

einten Nationen einschließlich der Arbeiten der Völkerrechts
kommission vorzulegen. Diese Informationen sollen Bestand
teil eines Berichts des Generalsekretärs an den Sechsten 
Ausschuß sein. 

2. Die Staaten werden gebeten, dem Sechsten Ausschuß 
auf der Grundlage der in Ziffer I dieses Abschnitts erwähn
ten Informationen Anregungen zur Prüfung und gegebenen
falls zur Formulierung von Empfehlungen vorzulegen. 
Besondere Anstrengungen sollten unternommen werden. 
diejenigen Gebiete des Völkerrechts aufzuzeigen, die für die 
fortschreitende Entwicklung oder Kodifizierung reif sein 
könnten. 

3. Der Sechste Ausschuß soll sich unter Berücksichti
gung der Resolution 684 (VII) der Generalversammlung vom 
6. November 195212 mit seiner KoordinierungsroUe befas
sen, und zwar unter anderem, was die Ausarbeitung von 
Rechtsvorschriften und die einheitliche Anwendung von 
Rechtstermini in den von der Generalversammlung ver
abschiedeten Völkerrechtsdokumenten angeht. Die Staaten 
werden gebeten, dem Sechsten Ausschuß diesbezügliche 
Vorschläge zu unterbreiten. . 

4. Der Sonderausschuß für die Charta und die Stärkung 
der Rolle der Vereinten Nationen soll sich auch weiterhin 
mit der Frage befassen, welche Maßnahmen ergriffen werden 
könnten, um das System der Vereinten Nationen im Interesse 
der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit zu stärken. In diesem Zusammenhang soll der 
Sonderausschuß Kenntnis nehmen von dem Bericht des 
Generalsekretärs mit dem Titel "Agenda für den Frieden", 
unter Berücksichtigung der in den Vereinten Nationen, 
insbesondere in der Generalversammlung, geführten Erörte
rungen. 

N. FÖRDERUNG DER LEHRE, DES STUDIUMS. DER VER
BREITUNG UND EINES BESSEREN VERSTÄNDNISSES DES 
VÖLKERRECHTS 

1. Der Beratende Ausschuß des Hilfsprograrnms der 
Vereinten Nationen für Lehre, Studium, Verbreitung und 
besseres Verständnis des Völkerrechts soll im Rahmen der 
Dekade auch weiterhin je nach Bedarf und zeitgerecht 
sachdienliche Leitlinien für die Prograrnmaktivitäten formu
lieren und dem Sechsten Ausschuß über die Aktivitäten 
Bericht erstatten, die im Rahmen des Programms entspre
chend diesen Leitlinien durchgeführt werden. Besonderes 
Gewicht soll darauf gelegt werden, die akademischen und 
Fachinstitutionen zu unterstützen, die bereits in der völker
rechtlichen Forschung und Lehre tätig sind, sowie die 
Gründung solcher Einrichtungen, soweit noch nicht vorhan
den, zu fördern, insbesondere in den Entwicklungsländern. 
Die Staaten und andere öffentlich-rechtliche oder privatrecht
liehe Körperschaften werden ermutigt, zur Stärkung des 
Programms beizutragen. 

2. Die Staaten sollen ihre Bildungseinrichtungen ermuti
gen, für Studenten der Rechts-, Politik- und Sozialwissen
schaften sowie entsprechender anderer Disziplinen Völker
rechtskurse einzuführen; sie sollen sich mit der Möglichkeit 
der Einführung von völkerrechtlichen Themen in die Lehr
pläne der Primar- und Sekundarschulen befassen. Die 
Zusammenarbeit der Hochschuleinrichtungen der Entwick
lungsländer untereinander beziehungsweise mit entsprechen-
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den Einrichtungen \n den entwickelten Ländern soll gefördert unterstützt. und die Bemühungen um die Einführung einer 
werden. elektronischen Form dieser Publikation sollen fortgesetzt 

werden. Außerdem wird die rechtzeitige Herausgabe des 
3. Die Staaten sollen die Einberufung von Sachver- United Nations Juridical Yearbook (Juristisches Jahrbuch der 

ständigenkonferenzen auf nationaler und regionaler Ebene in Vereinten Nationen) unterstützt. 
Erwägung ziehen. die die Aufgabe hätten. sich mit der Frage 
der Ausarbeitung von Muster-Lehrplänen und -Lernmitteln 
für LehrveranstaltQngen im Völkerrecht. der Ausbildung von 
Lehrpersonal auf !lem Gebiet des Völkerrechts. der Aus
arbeitung von Vö kerrechts-Lehrbüchern und dem Einsatz 
moderner Technol gien zur Erleichterung der völkerrecht
lichen Lehre und orschung zu befassen. 

4. Die Staate • die Organisationen des Systems der 
Vereinten Natione und die Regionalorganisationen sollen 
die Abhaltung v Seminaren. Symposien. Ausbildungs
kursen. Vorträgen und Tagungen sowie die Durchführung 
von Studien über erschiedene Aspekte des Völkerrechts in 
Erwägung ziehen. 

5. Die Staaten erden ermutigt. für Juristen. insbesonde
re auch für Richt r. und für die Bediensteten von Außen
ministerien und a deren in Frage kommenden Ministerien 
sowie für Militärp rsonal eigene Ausbildungsprogramme auf 
dem Gebiet des ölkerrechts zu organisieren. Das Aus
bildungs- und For hungsinstitut der Vereinten Nationen. die 
Organisation der ereinten Nationen für Erziehung. Wissen
schaft und Kultur. die Völkerrechtsakademie in Den Haag. 
die Regionalorg sationen und das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz erden gebeten. mit den Staaten in dieser 
Hinsicht auch wei erbin zusammenzuarbeiten. 

6. Es wird z Zusammenarbeit zwischen den Entwick
lungsländern sowi zwischen den entwickelten Ländern und 
den Entwicklungs ändern angeregt, insbesondere zwischen 
Personen. die in der völkerrechtlichen Praxis tätig sind. 
damit sie Erfahru gen austauschen und einander auf dem 
Gebiet des Völke echts gegenseitig unterstützen und ein
ander namentlich auch bei der Bereitstellung von Völker
rechtslehrbüchern und -handbüchern behilflich sein können. 

7. Zur besser n Bekanntmachung der völkerrechtlichen 
Praxis sollen sie die Staaten sowie die internationalen 
Organisationen u d Regionalorganisationen, soweit noch 
nicht geschehen. m die Veröffentlichung von Zusammen
fassungen. Repe orien oder Jahrbüchern über ihre Praxis 
bemühen. 

8. Die Staate und die internationalen Organisationen 
sollen die Verö entlichung von wichtigen Völkerrechts
dokumenten und -studien durch hochqualifizierte Völker
rechtler ermutige • unter Berücksichtigung der Möglichkeit 
der Inanspruchn e von Hilfe aus privaten Quellen. 

9. Andere int rnationale Gerichte. namentlich auch der 
Europäische Me schenrechtsgerichtshof und der Inter
amerikanische M nschenrechtsgerichtshof. werden gebeten. 
für eine stärkere erbreitung ihrer Urteile und Gutachten zu 
sorgen und die A sarbeitung nach Themen geordneter oder 
analytischer Zus menfassungen dieser Urteile und Gut
achten in Erwäg g zu ziehen. 

10. Die intern tionalen Organisationen werden gebeten. 
soweit noch nie geschehen. unter ihrer Schirmherrschaft 
geschlossene Y, äge zu veröffentlichen. Die rechtzeitige 
Herausgabe der reaty Series der Vereinten Nationen wird 

V. VERFAHREN UND ORGANISATORISCHE ASPEKTE 

1. Der Sechste Ausschuß. und zwar in erster Linie durch 
seine Arbeitsgruppe für die Välkerrechtsdekade der Ver
einten Nationen und mit Unterstützung des Sekretariats, wird 
als Koordinationsorgan des Programms für die Dekade 
fungieren. Die Generalversammlung wird sich unter Um
ständen mit der Frage befassen. ob zur Durchführung 
einzelner Prograrnmaktivitäten ein während der Tagungen 
beziehungsweise zwischen den Tagungen tätig werdendes 
oder auch ein bereits bestehendes Organ heranzuziehen ist. 

2. Der Sechste Ausschuß wird gebeten. auch weiterhin 
das Aktivitätenprogramm für die Dekade auszuarbeiten. 

3. Das Sekretariat soll auf der Grundlage informeller 
Konsultationen mit den Mitgliedern des Sechsten Aus
schusses einen vorläufigen operativen Plan für einen mögli
chen Kongreß der Vereinten Nationen über internationales 
öffentliches Recht ausarbeiten. ausgehend von dem Vor
schlag. daß der Kongre6 1994 oder 1995 im Rahmen der 
vorhandenen Mittel und mit Unterstützung freiwilliger 
Beiträge stattfinden soll. und soll diesen dem Sechsten 
Ausschuß auf der achtundvierzigsten Tagung der Generalver
sanunlung zur Behandlung auf dem Wege allgemeinen 
Einvernehmens vorlegen. 

4. Alle Organisationen und Institutionen. die in den 
Abschnitten I bis N genannt sind und dort gebeten werden. 
dem Generalsekretär Berichte vorzulegen. werden ersucht. 
der Generalversammlung nach Möglichkeit auf der acht
undvierzigsten Tagung, spätestens jedoch auf der neun
undvierzigsten Tagung. Zwischenberichte beziehungsweise 
abschließende Berichte vorzulegen. 

5. Die Staaten werden ermutigt. je nach Bedarf nationale. 
subregionale und regionale Ausschüsse einzusetzen, die 
ihnen bei der Umsetzung des Programms für die Dekade 
behilflich sein können. Den nichtstaatlichen Organisationen 
wird nahegelegt. die Ziele der Dekade in ihrem jeweiligen 
Tätigkeitsbereich in geeigneter Form zu fördern. 

6. Es wird anerkannt. daß im Gesamtrahmen der derzeiti
gen Miuelbewilligungen eine ausreichende Finanzierung zur 
Durchführung des Programms für die Dekade notwendig ist 
und bereitgestellt werden sollte. Freiwillige Beiträge seitens 
der Regierungen, der internationalen Organisationen und 
anderer Stellen. so auch des Privatsektors. wären nützlich 
und werden nachdrücklich unterstützt. Zu diesem Zweck 
könnte von der Generalversammlung die Schaffung eines 
vom Generalsekretär zu verwaltenden Treuhandfonds in 
Erwägung gezogen werden. 

47/33. Bericht der Völkerrechtskommission über ihre 
vierundvierzigste Tagung 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts der V ölkerrechtskommis
sion über ihre vierundvierzigste Tagungl3

, 



IX. Resolutionen - Sechster Ausschuß 353 

unter nachdrücklichem Hinweis auf die Notwendigkeit der 
fortschreitenden Entwicklu,g und Kodifizierung des Völker
rechts, mit dem Ziel, dieses zu einem wirksameren In
strument für die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze 
der Charta der Vereinten Nationen sowie der Erklärung über 
völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftliche Beziehun
gen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang 
mit der Charta der Vereinten Nationen" zu machen und 
seine Bedeutung für die Beziehungen zwischen den Staaten 
zu erhöhen, 

in der Erkenntnis, daß es wichtig ist, rechtliche und 
redaktionelle Fragen, so auch Themen, die der Völkerrechts
kommission unterbreitet werden könnten, an den Sechsten 
Ausschuß zu überweisen und den Sechsten Ausschuß und die 
Kommission in die Lage zu versetzen, stärker zur fort
schreitenden Entwicklung und Kodifizierung des Völker
rechts beizutragen, 

unter Hinweis auf die Notwendigkeit, diejenigen völker
rechtlichen Themen weiter zu untersuchen, die sich wegen 
des Interesses, das ihnen die internationale Gemeinschaft 
nunmehr beziehungsweise erneut entgegenbringt, für die 
fortschreitende Entwicklung und Kodifizierung des Völker
rechts eignen würden und die deshalb in das künftige 
Arbeitsprogramm der Völkerrechtskommission anfgenommen 
werden könnten, 

in Anerkennung der Rolle der Völkerrechtskommission bei 
der Erreichung der Ziele der Völkerrechtsdekade der 
Vereinten Nationen, 

mit Genugtuung Kenntnis nehmend von den Abschnitten 
des Berichts der Völkerrechtskommission betreffend die 
Frage der möglichen Schaffung einer internationalen Straf
gerichtsbarkeit" und Kenntnis nehmend von der Debatte 
über dieses Thema im Sechsten Ausschuß", 

im Hinblick darauf, daß die Erfahrung gezeigt hat, wie 
nützlich es ist, die Dehatte über den Bericht der Völker
rechtskommission im Sechsten Ausschuß so zu gliedern, daß 
die Voraussetzungen für eine konzentrierte Beschäftigung 
mit jedem der im Bericht behandelten Hauptpunkte gegeben 
sind, und daß dieses Verfahren erleichtert wird, wenn die 
Kommission angibt, zu welchen Einzelthemen Meinungs
äußerungen der Regierungen von besonderem Interesse für 
die Fortsetzung ihrer Arbeit sind, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht der Völkerrechtskommis
sion über ihre vierundvierzigste Tagung"; 

2. dankt der Völkerrechtskommission für ihre auf dieser 
Tagung geleistete Arbeit; 

3. empfiehlt der Völkerrechtskommission, ihre Arbeit zu 
den Themen ihres laufenden Programms unter Berücksichti
gung der von den Regierungen in den Debatten in der 
Generalversammlung schriftlich oder mündlich vorgebrach
ten Stellungnalunen fortzusetzen; 

4. nimmt mit Dank Kenntnis von Kapitel n des Berichts 
der Völkerrechtskommission mit dem Titel "Entwurf eines 
Kodex der Verbrechen gegen den Frieden und die Sicherheit 
der Menschheit", das sich mit der Frage der möglichen 
Schaffung einer internationalen Strafgerichtsbarkeit befaßt; 

5. bittet die Staaten, dem Generalsekretär möglichst vor 
der fünfundvierzigsten Tagung der Völkerrechtskommission 
scbriftliche Stellungnahmen zu dem Bericht der Arbeits
gruppe für die Frage einer internationalen Strafgerichts
barkeit vorzulegen 17; 

6. ersucht die Völkerrechtskommission, ihre Arbeiten zu 
dieser Frage fortzusetzen, indem sie beginnend mit ihrer 
nächsten Tagung vorrangig das Projekt der Ausarbeitung des 
Entwurfs einer Satzung für einen internationalen Straf
gerichtshof in Angriff nimmt, wobei sie mit der Prüfung der 
im Bericht der Arbeitsgruppe und in der Debatte im Sech
sten Ausschuß aufgezeigten Fragen beginnen sollte, mit dem 
Ziel, unter Zugrundelegung des Berichts der Arbeitsgruppe 
und unter Berücksichtigung der in den Debatten im Sechsten 
Ausschuß zum Ausdruck gebrachten Auffassungen sowie 
etwaiger von den Staaten schriftlich vorgebrachter Stellung
nahmen den Entwurf einer Satzung zu redigieren und der 
Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung 
einen Sachstandsbericht vorzulegen; 

7. billigt den Beschluß der Völkerrechtskommission", 
während der laufenden Amtszeit ihrer Mitglieder die 
Behandlung des zweiten Teils des Themas "Beziehungen 
zwischen Staaten und internationalen Organisationen" nicht 
fortzusetzen; 

8. dankt der Völkerrechtskommission für ihre Bemühun
gen um die Verbesserung ihrer Verfahren und Arbeits
methoden; 

9. ersucht die Völkerrechtskommission, 

a) sich eingehend zu befassen 

i) mit der Planung ihrer Aktivitäten und Programme 
während der Amtszeit ihrer Mitglieder, und dabei zu 
berücksichtigen, daß bei der Ausarbeitung der Artikel
entwürfe zu Einzelthemen möglichst große Fort
scbritte erzielt werden sollten; 

ii) mit allen Aspekten ihrer Arbeitsmethoden, wobei sie 
beachten sollte, daß die gestaffelte Behandlung einiger 
Themen unter anderem zu einer effektiveren Behand
lung ihres Berichts im Sechsten Ausschuß beitragen 
könnte; 

b) auch weiterhin besonders darauf zu achten, daß in 
ihrem Iahresbericht für jedes Thema diejenigen Einzelfragen 
angegeben werden, zu denen Meinungsäußerungen der 
Regierungen, entweder im Sechsten Ausschuß oder in 
schriftlicher Form, von besonderem Interesse für die Fort
setzung ihrer Arbeit wären; 

10. nimmt Kenntnis von den in Ziffer 377 des Berichts 
der Völkerrechtskommission 13 enthaltenen Bemerkungen der 
Kommission zur Frage der Dauer ihrer Tagung und vertritt 
die Auffassung, daß die mit der Arbeit an der fortschreiten
den Entwicklung und Kodifizierung des Völkerrechts 
verbundenen Anforderungen und der Umfang und die Kom
plexität der auf der Tagesordnung der Kommission stehen
den Themen es wünschenswert machen, daß die übliche 
Dauer ihrer Tagungen beibehalten wird; 

11. bekräftigt ihre früheren Beschlüsse über die Bedeu-
tung der Abteilung Kodifizierung im Sekretariats-Bereich 
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Rechtsangelegenhei en sowie über die Kurzprotokolle und Handelsrechts durch den Abbau oder die Beseitigung 
die sonstige Doku entation der Völkerrechtskommission; rechtlicher Hindernisse für den internationalen Handelsver

12. lenkt die A erksamkeit der Regierungen erneut 
darauf, daß es wie tig für die Völkerrechtskommission ist, 
über die Auffassun en der Regierungen zu den Artikelent
würfen über das R cht der nichtschiffahrtlichen Nutzungen 
internationaler Wa serläufe und über den Entwurf eines 
Kodex der Verbrec en gegen den Frieden und die Sicherheit 
der Menschheit zu verfügen, die von der Kommission in 
erster Lesung vera schiedet wurden, und bittet sie nach
drücklich, ihre Stell ngnahmen und Bemerkungen bis 1. J a
nuar 1993 schriftli vorzulegen, wie von der Kommission 
erbeten; 

13. bringt abe Is den Wunsch zum Ausdruck, daß in 
Verbindung mit de Tagungen der Völkerrechtskommission 
auch weiterhin Se inare abgehalten werden und daß immer 
mehr Teilnehmern us Entwicklungsländern die Gelegenheit 
zum Besuch dieser eminare gegeben wird, ruft die Staaten, 
die dazu in der sind, auf, die für die Abhaltung der 
Seminare dringend I benötigten freiwilligen Beiträge zu lei
sten, und verleiht dh Hoffnung Ausdruck, daß der General
sekretär im Rahm~n der zur Verfügung stehenden Mittel 
auch künftig alles I tun wird, um diese Seminare mit den 
entsprechenden Di nsten auszustatten, einschließlich etwa 
erforderlicher Dol etschdienste; 

eneralsekretär, der Völkerrechtskommis
er auf der siebenundvierzigsten Tagung 

der Generalvers lung abgehaltenen Debatte über den 
Bericht der Komm ssion zusammen mit etwaigen schriftli
chen Erklärungen, ie die Delegationen im Zusammenhang 
mit ihren mündlic en Erklärungen verteilen, zur Kenntnis
nahme zuzuleiten nd eine nach Themen geordnete Zusam
menfassung der D batte erstellen und verteilen zu lassen; 

15. empfiehlt ei e Fortsetzung der Bemühungen um eine 
Verbesserung der und Weise, in der der Sechste Aus
schuß den Bericht der Völkerrechtskommission behandelt, 
mit dem Ziel, der Kommission für ihre Arbeit wirksame 
Orientierungshilfe zu geben; 

16. empfiehlt au erdern, daß die Debatte über den Bericht 
der Völkerrechtsk mmission auf der achtundvierzigsten 
Tagung der Gener lversammlung am 25. Oktober 1993 be
gonnen wird. 

73. Plenarsitzung 
25. November 1992 

47134. Bericht d r Kommission der Vereinten Nationen 
für inte tionales Handelsrecht über ihre 
fünfundz anzigste Tagung 

Die Generalv," 

unter Hinweis uf ihre Resolution 2205 (XXI) vom 
17. Dezember 19 6, mit der sie die Kommission der 
Vereinten Natione für internationales Handelsrecht geschaf
fen hat, mit dem A ftrag, die fortschreitende Harmonisierung 
und Vereinheitlich ng des internationalen Handelsrechts zu 
rordern und dabei die Interessen aller Völker, insbesondere 
der Völker der E twicklungsländer, an einem erheblichen 
Ausbau des intern tionalen Handels zu berücksichtigen, 

in Bekräftigung rer Überzeugung, daß die fortschreitende 
Harmonisierung u d Vereinheitlichung des internationalen 

kehr, insbesondere soweit diese die Entwicklungsländer 
betreffen, einen bedeutenden Beitrag zur gleichberechtigten, 
gerechten und dem gemeinsamen Interesse dienenden 
universalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen aUen 
Staaten sowie zur Beseitigung der Diskriminierung im 
internationalen Handel und dadurch zum Wohl aller Völker 
leisten würde, 

betonend, wie wichtig es ist, daß Staaten auf allen wirt
schaftlichen Entwicklungsstufen und mit verschiedenen 
Rechtssystemen, an dem Prozeß der Harmonisierung und 
Vereinheitlichung des internationalen Handelsrechts mit
wirken, 

nach Behandlung des Berichts der Kommission der 
Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht über ihre 
fünfundzwanzigste Tagung!', 

im Hinblick auf den wertvollen Beitrag, den die Kommis
sion der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 
im Rahmen der Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen 
leisten wird, insbesondere was die Verbreitung des inter
nationalen Handelsrechts betrifft, 

besorgt darüber, daß an den Tagungen der Kommission 
und insbesondere ihrer Arbeitsgruppen in den letzten Jahren 
eine relativ geringe Anzahl sachverständiger Vertreter aus 
den Entwicklungsländern teilgenommen hat, was teilweise 
darauf zurückzuführen ist, daß nicht genügend Mittel zur 
Finanzierung der Reisekosten dieser Sachverständigen 
vorhanden sind, 

1. nimmt mit Dank Kenntnis vom Bericht der Kommis
sion der Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht 
über ihre fünfundzwanzigste Tagung; 

2. nimmt mit besonderer Genugtuung Kenntnis von der 
Fertigstellung und Verabschiedung des UNCITRAL-Muster
gesetzes über den internationalen Überweisungsverkehr'" 
durch die Kommission; 

3. empfiehlt allen Staaten, in Anbetracht der heute 
I;\egebenen Notwendigkeit, das auf den internationalen 
Uberweisungsverkehr anwendbare Recht zu vereinheitlichen, 
den Erlaß von Rechtsvorschriften, die auf dem Mustergesetz 
beruhen, gebührend in Erwägung zu ziehen; 

4. nimmt mit besonderer Genugtuung Kenntnis von der 
Fertigstellung und Verabschiedung des Rechtsleitfadens für 
internationale Gegengeschäfte2! durch die Kommission; 

5. empfiehlt den Parteien, die internationale Gegen
geschäfte tätigen, sich des Rechtsleitfadens zu bedienen; 

6. empfiehlt außerdem, alles zu tun, damit der Rechts
leitfaden allgemein bekannt gemacht wird und zur Verfügung 
steht; 

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Inkrafttreten 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen von 1978 über 
die Güterbeförderung zur See (Hamburger Regeln)" am 
I. November 1992 und ersucht den Generalsekretär, ver
stärkte Anstrengungen zu unternehmen, um einen breiteren 
Beitritt zu dem Übereinkommen zu fördern; 
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8. bestätigt das Mandat der Kommission, als zentrales 
Rechtsorgan des Systems der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet des internationalen Handelsrechts die Rechtstätigkeit 
auf diesem Gebiet zu koordinieren, um Doppelarbeit zu 
vermeiden und Effizienz, Konsistenz und Kohärenz bei der 
Vereinheitlichung und Harmonisierung des internationalen 
Handelsrechts zu fördern, und empfiehlt der Komntission in 
diesem Zusammenhang, über ihr Sekretariat auch künftig eng 
ntit den anderen im Bereich des internationalen Handels
rechts tätigen internationalen Organen und Organisationen, 
insbesondere auch mit regionalen Organisationen. zuSatn· 
menzuarbeiten; 

9. bekräftigt, daß die Arbeit der Komntission auf dem 
Gebiet der Ausbildung und Unterstützung in Fragen des 
internationalen Handelsrechts vor allem filr die Entwick-
1ungsländer wichtig ist und daß die Kommission die Schirm
herrschaft über Sentinare und Symposien übernehmen sollte, 
um eine Ausbildung und Unterstützung auf diesem Gebiet zu 
gewähren, und 

a) dankt in diesem Zusammenhang der Kommission filr 
die Veranstaltung von zwei Sentinaren über internationales 
Handelsrecht, von denen das erste vom 21. bis 25. Oktober 
1991 in Suva und das zweite am 20. und 21. Februar 1992 
in Mexiko-Stadt abgehalten wurde, sowie den Regierungen, 
deren Beiträge die Abhaltung der Seminare ermöglicht 
haben; 

b) bittet ferner in diesem Zusammenhang die Regierun
gen, die entsprechenden Organe der Vereinten Nationen, 
Organisationen, Institutionen und Einzelpersonen, freiwillige 
Beiträge an den Treuhandfonds filr die Symposien der 
Komntission der Vereinten Nationen für internationales 
Handelsrecht und gegebenenfalls für die Finanzierung von 
Sonderprojekten zu leisten und das Sekretariat der Komntis
sion auch anderweitig bei der Finanzierung und Veranstal
tung von Seminaren und Symposien. insbesondere in 
Entwicklungsländern, sowie bei der Stipendien vergabe an 
Kandidaten aus Entwicklungsländern zu unterstUtzen, damit 
diese an solchen Seminaren und Symposien teilnehmen 
können; 

10. dankt der Kommission dafür, daß sie als Beitrag zu 
den Aküvitäten der Völkerrechtsdekade der Vereinten 
Nationen einen Kongreß unter dem Thema "Einheitliches 
Handelsrecht im einundzwanzigsten Jahrhundert" veranstaltet 
hat, der vom 18. bis 22. Mai 1992 während der letzten 
Woche der filnfundzwanzigsten Kommissionstagung in New 
York stattfand und Gelegenheit zu einer nützlichen Bewer
tung der bisherigen Fortschritte bei der Vereinheitlichung 
und Harmonisierung des internationalen Handelsrechts bot 
und der Komntission und anderen Organisationen, die an der 
Vereinheitlichung und Harmonisierung des internationalen 
Handelsrechts arbeiten, helfen wird, die Richtung ihrer 
künftigen Tätigkeit zu bestimmen; 

11. binet die Staaten erneut, soweit nicht bereits gesche
hen, die Unterzeichnung und Ratifikation der unter der 
Schirmherrschaft der Kommission ausgearbeiteten Überein
künfte beziehungsweise den Beitritt zu ihnen zu erwägen; 

12. ersucht den Fünften Ausschuß, zwecks Gewähr
leistung einer vollen Mitwirkung seitens aller Mitgliedstaaten 
auch künftig zu erwägen, den am wenigsten entwickelten 

Ländern, die Mitglieder der Kommission sind, sowie 
ausnalonsweise auch anderen der Kommission angehörenden 
Entwicklungsländern, die Mitglieder der Komntission sind, 
auf Antrag im Benehmen mit dem Generalsekretär im 
Ralunen der vorhandenen Mittel eine Reisekostenunter
stützung zu gewähren, damit sie an den Tagungen der 
Kommission und ihrer Arbeitsgruppen teilnehmen können; 

13. empfiehlt der Kommission, der Rationalisierung ihrer 
Arbeitsplanung besondere Beachtung zu schenken und alle 
Rationalisierungsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen, ins
besondere auch die Möglichkeit, ihre Arbeitsgruppen nach
einander tagen zu lassen; 

14. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Bericht über die 
Durchfilhrung der Ziffern 12 und 13 dieser Resolution vor
zulegen. 

73. Plenarsitzung 
25. November 1992 

47/35. Bericht des Ausschusses mr die Beziehungen 
zum Gastland 

Die Generalversammlung, 

nach Behandlung des Berichts des Ausschusses filr die 
Beziehungen zum Gastland", 

unter Hinweis auf Artikel 105 der Charta der Vereinten 
Nationen, das Übereinkommen über die Vorrechte und 
Immunitäten der Vereinten Nationen" und das Abkommen 
zwischen den Vereinten Nationen und den Vereinigten 
Staaten von Amerika über den Amtssitz der Vereinten 
Nationen" sowie die Verantwortlichkeiten des Gastlandes, 

in der Erwägung, daß die zuständigen Behörden des 
Gastlandes auch künftig wirksame Maßnalonen treffen 
sollten, insbesondere um Handlungen gegen die Sicherheit 
der Vertretungen und ihres Personals zu verhindern, 

angesichts des Geistes der Zusammenarbeit und des 
gegenseitigen Verständnisses, der die Beratungen des Aus
schusses über Fragen, welche die Gemeinschaft der Ver
einten Nationen und das Gastland berühren, geprägt hat, 

mit Genugtuung über das zunehmende Interesse der 
Mitgliedstaaten an einer Mitwirkung an der Tätigkeit des 
Ausschusses, 

1. billigt die Empfehlungen und Schlußfolgerungen des 
Ausschusses filr die Beziehungen zum Gastland in Ziffer 55 
seines Berichts23 ; 

2. ist der Auffassung, daß die AufrechterhallUng ge
eigneter Voraussetzungen für eine nomtale Tätigkeit der bei 
den Vereinten Nationen akkreditierten Delegationen und 
Vertretungen im Interesse der Vereinten Nationen und aller 
Mitgliedstaaten liegt, und bringt die Hoffnung zum Aus
druck, daß das Gastland auch künftig alles Erforderliche tun 
wird, um jede Einmischung in die dienstliche Tätigkeit der 
Vertretungen zu verhindern; 

3. dankt dem Gastland für seine Bemühungen und hofft, 
daß die auf den Ausschußsitzungen aufgeworfenen noch 
offenen Probleme im Geiste der Zusammenarbeit und im 
Einklang ntit dem Völkerrecht ordnungsgemäß gelöst wer
den; 
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4. begrüßt die vom Gastland kürzlich vorgenommene 
Aufhebung von Reisebeschränkungen für bestimmte Ver
tretungen und Sekrelariatsmitarbeiter, die bestimmte Staats
angehörigkeiten besl zen, und bittet das Gastland nachdröck
lieh, seinen Verpflic tungen gegenüber den Vereinten Natio
nen und den dort . tierten Vertretungen nachzukom
men; 

5. nimmt Kenn is von der Einsetzung einer Arbeits~ 
gruppe zur Behandl ng von Schuldenproblemen durch den 
Ausschuß" und bet nt die Bedeutung der Bemühungen, die 
in dieser Hinsicht u ternommen wurden; 

6. betont, wie wichtig es ist, daß die Tätigkeit der 
Vereinten Nationen in einem positiven Licht gesehen wird, 
und bittet nachdrö4lich darum, die Bemühungen um eine 
BeWUßtseinSbildun$in der Öffentlichkeit dadurch fortzu
setzen, daß diese it allen verfügbaren Mitteln über die 
wichtige Rolle aufg klärt wird, welche die Vereinten Natio
nen und die dort editierten Vertretungen bei der Festi
gung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
spielen; 

7. ersucht den eneralsekretär, weiter aktiv mit allen 
Aspekten der Bezi hungen der Vereinten Nationen zum 
Gastland befaßt zu leiben; 

8. ersucht den usschuß, seine Arbeit in Übereinstim
mung mit Resolutio 2819 (XXVI) der Generalversammlung 
vom 15. Dezember 1971 fortzusetzen; 

9. beschließt di Aufnahme des Punktes "Bericht des 
Ausschusses für d e Beziehungen zum Gastland" in die 
vorläufige Tagesor ung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

47/36. 

Die Generalvers 

unter Hinweis a 
vember 1990 und 

73. Plenarsitzung 
25. November 1992 

koll über die konsularischen Auf
dem Wiener Übereinkommen über 
he Beziehnngen 

ihre Resolutionen 45/47 vom 28. No
/61 vom 9. Dezember 1991, 

nach Behandlun des Berichts des Generalsekretärs" mit 
den Antworten, di von den Mitgliedstaaten und anderen 
Vertragsparteien de Wiener Übereinkommens über konsu
larische Beziehung n" betreffend ein Zusatzprotokoll über 
die konsularischen ufgaben zu dem Übereinkommen ein
gegangen sind, 

1. nimmt mit enugtuung Kenntnis von der wertvollen 
Arbeit, die währen der fünfundvierzigsten, sechsundvierzig
sten und siebenund ierzigsten Tagung auf der Grundlage des 
Vorschlags zur Aus beitung eines Zusatzprotokolls über die 
konsularischen Au gaben zu dem Wiener Übereinkommen 
über konsularische Beziehungen geleistet worden ist; 

2. bittet die S aten nachdrücklich, bei der Anwendung 
des Wiener Überei kommens über konsularische Beziehun
gen und der entspre henden Bestimmungen anderer Überein
künfte den Konsul beamten jede Erleichterung zur Wahr
nehmung ihrer Au aben zu gewähren; 

3. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Sechsten Aus
schusses zu dieser Angelegenheit"'. 

73. Plenarsitzung 
25. November 1992 

47/37. Schutz der Umwelt in Zeiten eines bewaffneten 
Konflikts 

Die Generalversammlung, 

in der Erkenntnis, daß der Einsatz bestimmter Mittel und 
Methoden der Kriegsführung katastrophale Auswirkungen 
auf die Umwelt haben könnte, 

sowie in Anerkennung der Bedeutung der auf den Schutz 
der Umwelt in Zeiten eines bewaffneten Konflikts anwend
baren völkerrechtlichen Bestimmungen und insbesondere der 
universal anwendbaren Regeln im Haager Abkommen vom 
18. Oktober 1907 betreffend die Gesetze und Gebräuche des 
Landkriegs mit der in der Anlage enthaltenen Ordnung30

, 

des Genfer Abkommens vom 12. August 1949 zum Schutze 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten31 und der anwendbaren 
Regeln des Zusatzprotokolls zu den Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 von 1977 über den Schutz der Opfer inter
nationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I)" sowie der 
Konvention von 1976 über das Verbot der Verwendung um
weltverändernder Techniken zu militärischen oder sonstigen 
feindseligen Zwecken", 

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Umwelt
schäden und die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen, so 
auch die Zerstörung von hunderten von Erdölquellen und die 
Freisetzung und die Einleitung von Rohöl ins Meer, wozu es 
während der jüngsten Konflikte gekommen ist, 

feststellend, daß geltende Bestimmungen des Völkerrechts 
solche Handlungen verbieten, 

betonend, daß eine nicht durch militärische Notwendigkeit 
gerechtfertigte, willkürliche Zerstörung der Umwelt eindeutig 
im Widerspruch zum geltenden Völkerrecht steht, 

besorgt darüber, daß die Bestimmungen des Völkerrechts, 
die solche Handlungen verbieten, möglicherweise keine um
fassende Verbreitung und Anwendung finden, 

in Anbetracht der Arbeiten auf dem Gebiet des Umwelt
schutzes, die innerhalb des Systems der Vereinten Nationen 
und auf Tagungen und Symposien zu diesem Thema durch
geführt werden, 

Kenntnis nehmend von der Schlußerklärung der Zweiten 
Konferenz der Vertragsparteien zur Überprüfung der Kon
vention über das Verbot der Verwendung umweltverändern
der Techniken zu militärischen oder sonstigen feindseligen 
Zwecken", 

sowie Kenntnis nehmend von der Erklärung von Rio über 
Umwelt und Entwicklung", die auf der Konferenz der Ver
einten Nationen über Umwelt und Entwicklung am 14. Juni 
1992 in Rio de Janeiro verabschiedet wurde, insbesondere 
auf Grundsatz 24 der Erklärung, und auf andere diesbezügli
che Beschlüsse der Konferenz, 

mit dem Ausdruck ihres Dankes für den Bericht, den der 
Generalsekretär gemäß dem Beschluß 46/417 der General
versammlung vom 9. Dezember 1991" vorgelegt hat, 
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mit Genugtuung über die Aktivitäten des Internationalen 
Komitees vom Roten Kreuz auf diesem Gebiet, namentlich 
über die Absicht des Komitees, auch weiterhin und mit 
umfangreicherer Beteiligung Sachverständige zu konsultieren 
und seine Bereitschaft, ein Handbuch der Musterrichtlinien 
für Militärhandbücher zu ersteHen, 

1. bittet die Staaten nachdrücklich, aHes zu tun, um die 
Einhaltung der Regeln des V älkerrechts sicherzustelJen, die 
für den Schutz der Umwelt in Zeiten eines bewaffneten 
Konflikts gelten; 

2. appelliert an aHe Staaten, soweit noch nicht geschehen 
zu erwägen, Vertragsparteien der einschlägigen internationa
len Konventionen zu werden; 

3. bittet die Staaten nachdrücklich, Maßnahmen zu 
treffen, um die für den Schutz der Umwelt geltenden völ
kerrechtlichen Bestimmungen in ihre Militärhandbücher 
aufzunehmen und sicherzustellen, daß sie wirksam verbreitet 
werden; 

4. ersucht den Generalsekretär, das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz zu bitten, über die Aktivitäten 
des Komitees und anderer zuständiger Gremien im Hinblick 
auf den Schutz der Umwelt in Zeiten eines bewaffneten 
Konflikts Bericht zu erstatten und der Generalversanunlung 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung unter dem Punkt 
"Völkerrechtsdekade der Vereinten Nationen" einen Bericht 
über die vom Komitee gemeldeten Aktivitäten vorzulegen. 

73. Plenarsitzung 
25. November 1992 

47/38. Bericht des Sonderausschusses für die Charta 
und die Stärkung der Rolle der Vereinten Natio
nen 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis auf ihre Resolution 3499 (XXX) vom 
15. Dezember 1975, mit der sie den Sonderausschuß für die 
Charta und die Stärkung der RoHe der Vereinten Nationen 
eingesetzt hat, sowie auf ihre auf späteren Tagungen ver
abschiedeten einschlägigen Resolutionen", 

eingedenk der Berichte des Generalsekretärs über die 
Tätigkeit der Vereinten Nationen an die siebenunddreiBili
ste38

, neununddreißigste39, vierzigste40• einundvierzigste I, 

zweiundvierzigste42
• dreiundvierzigste43

, vierundvierzigste44
• 

fünfundvierzigste", sechsundvierzigste" und siebenundvier
zigste" Tagung der Generalversammlung sowie der dazu 
vorgetragenen Auffassungen und Stellungnahmen der Mit
gliedstaaten, 

Kenntnis nehmend von den Empfehlungen im Bericht des 
Generalsekretärs mit dem Titel "Agenda für den Frieden"Il, 
die angesichts der Debatte innerhalb der Vereinten Nationen 
und insbesondere innerhalb der General versammlung für die 
Arbeit des Sonderausschusses von Interesse sind, 

nach Behandlung des Berichts des Sonderausschusses über 
seine Tagung 199248

, 

in Anbetracht dessen, daß weitere Arbeiten des Sonderaus
schusses auf dem Gebiet der Wahrung des Weltfriedens und 

der internationalen Sicherheit und der friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Staaten wünschenswert sind, 

eingedenk der verschiedenen, auf eine Stärkung der RoHe 
der Vereinten Nationen und eine Erhöhung ihrer Effektivität 
ausgerichteten Vorschläge, die der Generalversammlung auf 
ihrer siebenundvierzigsten Tagung vorgelegt wurden, 

1. nimmt Kenntnis vom Bericht des Sonderausschusses 
für die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten 
Nationen48

; 

2. beschließt, daß der SonderausschuB seine nächste 
Tagung vom 1. bis 19. März 1993 abhalten wird; 

3. ersucht den Sonderausschuß, auf seiner Tagung 1993 
entsprechend der nachstehenden Ziffer 4 

a) allen Aspekten der Frage der Wahrung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit im Hinblick auf 
eine Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen Vorrang 
einzuräumen und in diesem Zusammenhang 

i) den Vorschlag bezüglich der Verstärkung der Zu
sammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und den 
Regionalorganisationen weiter zu behandeln; 

ii) den Vorschlag bezüglich der Anwendung der Bestim
mungen der Charta der Vereinten Nationen im Hinblick auf 
die Unterstützung von durch die Anwendung von Sanktionen 
nach Kapitel Vll der Charta betroffenen Drittstaaten weiter 
zu behandeln; 

iii) andere die Wahrung des Weltfriedens und der inter
nationalen Sicherheit betreffende Einzelvorschläge zu 
behandeln, die dem Sonderausschuß bereits vorgelegt wurden 
beziehungsweise die ihm auf seiner Tagung 1993 unter 
Umständen vorgelegt werden; 

b) seine Arbeiten zur Frage der friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten zwischen Staaten fortzusetzen und dabei 

i) den Vorschlag bezüglich Regeln der Vereinten Natio
nen für die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 
Staaten zu behandeln; 

ii) andere Einzelvorschläge zur Frage der friedlichen 
Beilegung von Streitigkeiten zwischen Staaten zu 
behandeln, die der Sonderausschuß bereits behandelt 
heziehungsweise die ihm auf seiner Tagung 1993 
unter Umständen vorgelegt werden; 

c) verschiedene andere Vorschläge zu behandeln, die auf 
eine Stärkung der Rolle der Vereinten Nationen und auf die 
Erhöhung ihrer Effektivität ausgerichtet sind; 

4. ersucht den SonderausschuB außerdem zu bedenken, 
wie wichtig es ist, daß allgemeines Einvernehmen erzielt 
wird, wann immer dies für das Ergebnis seiner Arbeit von 
Bedeutung ist; 

5. beschließt, daß der SonderausschuB die Teilnahme von 
Beobachtern der Mitgliedstaaten an seinen Sitzungen, ein
schließlich der Sitzungen seiner Arbeitsgruppe, zulassen soll, 
und beschließt außerdem, daß der Sonderausschuß ermächtigt 
sein soll, andere Staaten oder zwischenstaatliche Organisatio
nen einzuladen, an der Plenardebatte des Sonderausschusses 
über einzelne Gegenstände teilzunehmen, wann immer der 
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Ausschuß der Auffas~ung ist, daß ihre Teilnahme seinen 
Arbeiten förderlich wijre; 

7. beschließt die Aufnahme des Punktes "Bericht des 
Sonderausschusses für die Charta und die Stärkung der Rolle 
der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tagesordnung 
ihrer achtundvierzigsten Tagung. 6. ersucht den SonderausschuB, der Generalversammlung 

auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen Tätigkeitsbericht 
vorzulegen; 
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prüfung ausschusses: Argentinien, Barbados, Burundi, China, Kenia, Neuseeland, die Russische 
Föderati n und die Vereinigten Staaten von Amerika. 

Auf i 
Neugui 
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r 3. Plenarsitzung am 18. September 1992 ernannte die Generalversammlung Papua
a zum Mitglied des Vollmachtenprüfungsausschusses. 

471302. Wahl des Präsidenten der Generalversammlung' 

Auf i r I. Plenarsitzung am 15. September 1992 wählte die Generalversammlung gemäß 
Artikel 1 der Charta der Vereinten Nationen und Regel 31 der Geschäftsordnung der Versamm
lung St yan Ganev (Bulgarien) zum Präsidenten der Generalversammlung. 
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X. Beschlüsse 

471303. Wahl der Vorsitzenden der HauptausschÜ8se' 

Am 15. September 1992 hielten die sieben Hauptausschüsse der Generalversammlung Sitzungen 
ab, um gemäß Regel 103 der Geschäftsordnung der Versammlung ihre Vorsitzenden zu wählen. 

Auf der 2. Plenarsitzung am 15. September 1992 gab der Präsident der Generalversammlung die 
Wahl folgender Personen zu Vorsitzenden der Hauptausschüsse bekannt: 

Erster Ausschuß: Nabil Elaraby (Ägypten) 
Politischer Sonderausschuß: Hamruli Khouini (Tunesien) 
Zweiter Ausschuß: Ramiro Piriz-Ball6n (Uruguay) 
Dritter Ausschuß: Florian Krenkel (Osterreich) 
Vierter Ausschuß: Guillermo Melendez-Barabona (EI Salvador) 
Fünfter Ausschuß: Marian-George Dinu (Rumänien) 
Sechster Ausschuß: Javad Zarif (Islamische Republik Iran) 

47/304. Wahl der Vizepräsidenten der Generalversammlung' 

Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 15. September 1992 wählte die Generalversarrunlung gemäß den 
Ziffern 2 und 3 der Anlage zu ihrer Resolution 33/138 vom 19. Dezember 1978 die Vertreter der 
folgenden einundzwanzig Mitgliedstaaten zu Vizepräsidenten der Generalversarrunlung: 
Afghanistan, Belize, Benin, China, Frankreich, Gabun, Irland, Jemen, Kap Verde, Komoren, 
Kuwait, Lesotho, Libysch-Arabische Dschamabirija, Nicaragua, Philippinen, Russische Föderation, 
Sri Lanka, Suriname, Türkei, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und Vereinigte 
Staaten von Amerika. 

47/305. Ernennnng von Mitgliedern des Beratenden Ausschusses rur VerwaItungs- nnd 
HaushaItsfragen 

A 

Auf ihrer 11. Plenarsitzung am 24. September 1992 ernannte die Generalversammlung auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses' Ranjit Rae für eine am 24. September 1992 beginnende und 
am 31. Dezember 1992 endende Amtszeit zum Mitglied des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen. 

B 

Auf ihrer 94. Sitzung am 23. Dezember 1992 ernannte die Generalversarrunlung auf Empfehlung 
des Fünften Ausschusses' die folgenden Personen für eine am 1. Januar 1993 beginnende 
dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen: 

Gerard Biraud (Frankreich) 
J orge J ose Duhalt Villar (Mexiko) 
Tadanori Inomata (Japan) 
Wolfgang Münch (Deutschland) 
Ranjit Rae (Indien) 
Yu Mengjia (China) 

Damit gehören dem Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen folgende 
Personen als Mitglieder an: Ahrnad Fathi AI-Masri (Syrische Arabische Republik)-', Leonid 
Efimovich Bidnyi (Russische Föderation)-, Gerard.!lli1!!!!! (Frankreich)"', Kwaku Dua Dankwa 
(Ghana)", Jorge Jose Duhalt Villar (Mexiko)---, Even Fontaine Ortiz (Kuba)', Tadanori Inomata 
(Japan)"', Richard Kinehen (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland)', M'hand 
Ladjouzi (Algerien)', Zoran Lazarevic (Jugoslawien)", E. Besley Maycock (Barbados)", C.S.M. 
Mselle (Vereinigte Republik Tansania)", Wolfgang Münch (Deutschlantl)·", Ranjit Rae 
(Indien)"', Linda S. Schenwiek (Vereinigte Staaten von Amerika)' und Yu Mengjia (China)···. 

'" Amtszeit bis 31. Dezember 1993. 
"'''' Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 

*** Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 

471306. Wahl von zwölf Mitgliedern des Welternährungsrats 

Auf ihrer 44. Plenarsitzung am 21. Oktober 1992 wählte die Generalversammlung auf der 
Grundlage der W abl vorschläge des Wirtschafts- und SoziaIrats' und gemäß Ziffer 8 ihrer 
Resolution 3348 (XXIX) vom 17. Dezember 1974 Ecuador, Frankreich, Guinea-Bissau, Iran 
(Islamische Republik), Italien, Japan, Nigeria, Norwegen, Peru, Tunesien und Ungarn für eine am 
1. Januar 1993 beginnende dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern des Welternährungsrats, um die mit 
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Ablauf 4er Amtszeit Ägyptens. Argentiniens. Burundis. Dänemarks. Frankreichs, der Islamischen 
Republi~ Iran. Italiens. Jemens. Japans, Perus. Ruandas und Ungarns freiwerdenden Sitze zu 
besetzen. 

Dami· gehören dem Welternährungsrat die folgenden fünfunddreißig Staaten an: Albanien". 
Australi n··. Bangladesch'. Bulgarien'. China'. Deutschland". Ecuador"'. Frankreich"'. 
Gambia. Guatemala**, Guinea-Bissau***, Honduras**, Indonesien**, Iran (Islamische 
Republi ) •••• Italien···. Japan"', Kanada'. Kenia'. Kolumbien'. Lesotho'. Mexiko'. Nepal'. 
Nicarag a**, Nigeria***, Norwegen***. Peru***, Russische Föderation**, Swasiland**, 
Thailan **, Tunesien***, Türkei*, Uganda**. Ungarn***, Vereinigte Staaten von Amerika* und 
Zentral rikaniscbe Republik" . 

•• 
••• 
47 . Wahl von sieben Mitgliedern des Programm- und Koordiniernngsausschusses 

er 44. Plenarsitzung am 21. Oktober 1992 wählte die Generalversammlung auf der 
Grund1 e der Wahlvorschläge des Wirtschafts- und Sozialrats6 sowie gemäß der Anlage zu der 
Ratsres lution 2008 (LX) vom 14. Mai 1976 und Ziffer I der Ratsresolution 1987/94 vom 
4. Deze ber 1987 Ägypten. China. Japan. Keni .. Nicaragua. die Republik Korea und Togo für eine 
am 1. anuar 1993 beginnende dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern des Programm- und 
Koordi ierungsausschusses, um die mit Ablauf der Amtszeit Algeriens. Argentiniens. Chinas, 
Japans. eruns. Marokkos und Sri Lankas freiwerdenden Sitze zu besetzen. 

Dami gehören dem Programm- und Koordinierungsausschuß die folgenden vierunddreißig 
Staaten an: Ägypten***. Bahamas**, Brasilien*, Bulgarien*, Burundi*, Chile*. China**·, 
Deutsc and*. Frankreich**. Ghana**, Indien*. Indonesien*, Irak*, Italien*, Japan***. Kenia***, 
Kolum ien*, Kongo*, Nicaragua***, Niederlande*. Nigeria*, Norwegen*. Pakistan*, Polen*, 
Republi~ Korea···. Russische Föderation". Sambia". Togo"'. Trinidad und Tobago·. Uganda'. 
Ukrain9·' Uruguay··. Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland' und Vereinigte 
Staaten Ivon Amerika". 

* ftlmtszeit bis 31, Dezember 1993. -* ~mt:sz.eit bis 31. Dezember 1994. 
*** ~tszeit bis 31. Dezember 1995. 

47/308. Wahl von f"dnr nicblstlindlgen Mitgliedern des Sicherheitsrats 

Auf i r 48. Plenarsitzung am 27. Oktober 1992 wählte die Generalversammlung gemäß Arti
er Charta der Vereinten Nationen und Regel 142 der Geschäftsordnung der Versammlung 
• Dschibuti. Neuseeland, Pakistan und Spanien für eine am 1. Januar 1993 beginnende 

zweij"" . ge Amtszeit zu nichtständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats. um die mit Ablauf der 
Amtsz t Belgiens. Ecuadors. Indiens. Österreichs und Simbabwes freiwerdenden Sitze zu besetzen. 

Dam' gehören dem Sicherheitsrat die folgenden fünfzehn Mitgliedstaaten an: Brasilien'·. China. 
Dschib ti··. Frankreich, Japan', Kap Verde·. Marokko'. Neuseeland". Pakistan". Russische 
Födera on. Spanien". Ungarn'. Venezuela'. Vereinigtes Königreich Großbritannien und 
Nordirl nd und Vereinigte Staaten von Amerika. 

* mtszeit bis 31. Dezember 1993. 

-* mtszeit bis 31. Dezember 1994. 

47/309. WabJ von achtzehn Mitgliedern des Wirtschafts- und Sozia1rats 

Auf hrer 50. Plenarsitzung am 28. Oktober 1992 wählte die Generalversammlung gemäß 
Artikel 61 der Charta der Vereinten Nationen und Regel 145 der Geschäftsordnung der 
Vers lung die Bahamas. Bhutan, China. Dänemark. Gabun. Kanada. Kuba. die Libysch
Arabi he Dschamahirija. Mexiko. Nigeria. Norwegen. die Republik Korea. Rumänien, die 
Russis he Föderation. Sri Lank.. die Ukraine, das Vereinigte Königreich Großbritannien und 
Nordir d und Zaire für eine am I. Januar 1993 beginnende dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern 
des Wi chafts- und Sozialrats. um die mit Ablauf der Amtszeit Algetiens, Bahrains. Bulgariens. 
Burkin Fasos. Chinas. Ecuadors, Finnlands. Irans (Islamische Republik). Jamaikas. Kanadas. 
Mexik s. Pakistans. Rumäniens. Ruandas, Schwedens, des Vereinigten Königreichs Grußbritannien 
und N rdirland und Zaires freiwerdenden Sitze zu besetzen. 



X. BeschlUsse 

.. Damit gehören dem Wirtschafts- und Sozialrat die folgenden vierundfünfzig Staaten an: 
Athiopien··. Angola". Argentinien·. Australien". Bahamas···. Bangladesch··. Belarus··. 
Belgien**. Benin**, Bhutan***, Botsuana*, Brasilien**, Chile*, China***. Dänemark***. 
Deutschland*, Frankreich*, Gabun***, Guinea*, Indien**, Italien**, Japan*. Jugoslawien*, 
Kanada···. Kolumbien". Kuba.... Kuwait". Libysch-Arabische Dschamahirija···. 
Madagaskar**. Malaysia*, Marokko*, Mexiko***, Nigeria*** t Norwegen***, Österreich*, Peru*, 
Philippinen**, Polen**, Republik Korea***, Rumänien***, Russische Föderation***, Somalia*, 
Spanien". Suriname··. Sri Lanka' ••• Swasiland··. Syrische Arahische Republik". Togo'. Trinidad 
und Tobago'. Türkei'. Ukraine" •• Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland"'. 
Vereinigte Staaten von Amerika" und Zaire···. 

" Amtszeit bis 31. Dezember 1993. 

** Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 
,,"'* Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 

47/310. Wahl der Exekutivdirektorin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen 

Auf ihrer 80. Plenarsitzung am 8. Dezember 1992 wählte die Generalversammlung auf Vorschlag 
des Generalsekretärs' Elizabelh Dowdeswell für eine am 1. Januar 1993 beginnende vierjährige 
Amtszeit zur Exekutivdirektorin des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. 

47/311. Ernennung von Mitgliedern des Konferenzausschusses 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 nahm die Generalversammlung gemäß Zif
fer 2 ihrer Resolution 43/222 B vom 21. Dezember 1988 Kenntnis von der durch ihren Präsidenten 
nach Absprache mit dem Vorsitzenden der Regionalgruppen vorgenommenen Ernennung' Fidschis. 
Grenadas. J ordaniens. Österreichs und der Vereinigten Staaten von Amerika zu Mitgliedern des 
Konferenzausschusses für eine am 1. Januar 1993 beginnende dreijährige Amtszeit. 

Damit gehören dem Konferenzausschuß die folgenden neunzehn Mitgliedstaaten an: Chile*. 
Fidschi*". Frankreich·. Gabun·. Grenada···. Honduras··. Iran (Islamische Republik)**. 
Jamaika**, Japan*, Jordanien***, Kenia*, Mosambik**. Österreich***, Russische Föderation*, 
Senegal**. Türkei**, Ungarn**. Vereinigte Staaten von Amerika*** und Zypern*. 

,., Amtszeit bis 3 t. Dezember 1993 . 

• * Amt"!zeit bis 31. Dezember 1994. 

*** Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 

47/312. Erneunung eines Mitglieds des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung 
der Erklärnng über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 bestätigte die Generalversammlung die von 
ihrem Präsidenten vorgenommenen Ernennung Grenadas zum Mitglied des Sonderausschusses für 
den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker. 

Damit gehören dem Sonderausschuß die folgenden fünfundzwanzig Mitgliedstaaten an: 
Äthiopien. Afghanistan. Bulgarien. Chile, China, Cöte d·Ivoire. Fidschi. Grenada, Indien, 
Indonesien. Iran (Islamische Republik). Irak. Jugoslawien. Kongo. Kuba. Mali. Papua-Neuguinea. 
Russische Föderation. Sierra Leone. Syrische Arabische Republik. Trinidad und Tobago. 
Tschechoslowakei·. Tunesien. Venezuela und Vereinigte Republik Tansania. 

*Da die Tschechoslowakei seit I. Januar 1993 nicht mehr existiert, ist ihr Sitz im Sonderausschuß ab diesem Datum frei. 

47/313. Ernennung von Mitgliedern des Beitragsausschusses 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 ernannte die Generalversammlung auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses' die folgenden Personen für eine am 1. Januar 1993 
beginnende dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern des Beitragsausschusses: 

Tarak Ben Hamida 
Sergio Chaparro Ruiz 
Norma Goicochea Estenoz 
Peter Gregg 
Mohamed Mahmoud Duld EI Ghaouth 
Dimilri Rallis 
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Auf derselben Sitzung ernannte die Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften 
Ausschu~seslO Atilio Norberto Molteni mit Wirkung vom I. Januar 1993 für eine einjährige 
Amtszeiti zum Mitglied des Beitragsausschusses. 

Damit gehören dem Beitragsausschuß folgende Mitglieder an: Kenshiro Akimoto (Japan)", 
Sayed A njad Ali (Pakistan)', Henrik Amneus (Schweden)', Sergio Chaparro Ruiz (Chile)"', 
Yuri Ale androvich Chulkov (Russische Föderation)', Jorge Jose Duhalt Villar (Mexiko)', David 
Etuket (l gando)", John D. Fox (Vereinigte Staaten von Amerika)", Norma Goicochea Estenoz 
(Kuba)'" *, Ion Goritza (Rumänien)", Peter Gregg (Australien)"', Tarak Ben Harnida 
(Tunesie )**', Imre Karbuczky (Ungarn)", Vanu Gopala Menon (Singapur)", Atilio Norberto 
Molteni Argentinien)', Mohamed Mahmoud Ould EI Ghaouth (Mauretanien)"', Dimitri Rallis 
(Grieche land)"', Ugo Sessi (Italien)' und Wang Liansheng (China)'. 

'" Atszeit bis 31. Dezember 1993. 

'"' '" Atszeit bis 3 L Dezember 1994, 
*** Atszeit bis 31. Dezember 1995. 

47/314, Ernennung eines Mitglieds des Rates der Rechnungsprüfer 

Auf i rer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 ernannte die Generalversammlung auf 
Empfehl ng des Fünften Ausschusses 11 den Präsidenten des Rechnungshofs Indiens für eine am 
I. Juli 1 r3 beginnende dreijährige Amtszeit zum Mitglied des Rates der Rechnungsprüfer. 

Damit gehören dem Rat der Rechnungsprüfer folgende Mitglieder an: der Präsident des 
Rechnungshofs Ghanas', der Präsident des Rechnungshofs Indiens*'* und der Präsident des 
Rechnun5shofs des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland**. 

... Atszeit bis 30. Juni 1994. 
** Atszeit bis 30. Juni 1995. 

*** Atszeit bis '30. Juni 1996. 

7/315. Bestätigung der Ernennung von Mitgliedern des Anlageausschusses 

Auf i "er 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 bestätigte die Generalversammlung auf 
Empfehl ng des Fünften Ausschusses l2 die vom Generalsekretär vorgenommene Benennung der 
folgenden Personen zu Mitgliedern des Anlageausschusses für eine am I. Januar 1993 beginnende 
dreijähri e Amtszeit: 

Yves [:>ltramare 
Emm nuel Noi Omaboe 
Jürge Reimnitz 

Dami gehören dem Anlageausschuß folgende Mitglieder an: Ahmad Abdullatif (Saudi
Arabien ", Francine J. Bovich (Vereinigte Staaten von Amerika)', Aloysio de Andrade Faria 
(Brasili n)*', Jean Guyot (Frankreich)', Michiya Matsukawa (Japan)', Yves Oltramare 
(Schwei )**', Emmanuel Noi Omaboe (Ghana)"', Stanislaw Raczkowski (Polen)" und Jürgen 
Reimnit (Deutschland)·". 

'" A~tszeit bis 31. Dezember 1993. 
** Amtszeit bis 31. Dezember 1994, 

"** Amtszeit bis 31. Dezember 1995. 

47/3 6. Ernennung von Mitgliedern des VerwaItungsgerichts der Vereinten Nationen 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 ernannte die Generalversammlung auf 
Empfeh ung des Fünften Ausschusses13 die folgenden Personen für eine am I. Januar 1993 
beginne de dreijährige Amtszeit zu Mitgliedern des Verwaltungsgerichts der Vereinten Nationen: 

Jerom e Ackerman 
Franc s Spain 

Dami gehören dem Verwaltungsgericht der Vereinten Nationen folgende Mitglieder an: Jerome 
Ackerman (Vereinigte Staaten von Amerika)"', Präsiden~ Samarendranath Sen (Indien)", 
Vizeprii ident, Luis de Posadas-Montero (Uruguay)', Vizepräsident, Balanda Mikuin LeHel 
(Zaire) ., Franeis Spain (Irland)"', Hubert Thierrv (Frankreich)" und loan Voicu (Rumänien)', 

... f mtszeit bis 31. Dezember 1993. 
"'* mtszeit bis 31. Dezember 1994. 

*** mtszeit bis 31. Dezember 1995. 
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47/317. Ernennung von Mitgliedern der Kommission für den internationalen öffentlichen 
Dienst 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 ernannte die Generalversammlung auf 
Empfehlung des Fünften Ausschusses" die folgenden Personen für eine am I. Januar 1993 
beginnende vierjährige Amtszeit zu Mitgliedern der Kommission für den internationalen 
öffentlichen Dienst: 

Humayun Kabir 
Valery Fiodorovich Keniay kin 
Ernest Rusita 
Missoum Sbih 
Mario Yango 

Damit gehören der Kommission für den internationalen öffentlichen Dienst folgende Mitglieder 
an: Mobsen Bel Hadj Amor (Tunesien)", Vorsitzender, earlos S. Vegega (Argentinien)*'. 
SteIl vertretender Vorsitzender. Mario Bettati (Frankreich)'. Turkia Daddah (Mauretanien)", 
Humayun Kabir (Bangladesch)··'. Valery Fiodorovich Keniaykin (Russische Föderation)···. 
Lucretia Myers (Vereinigte Staaten von Amerika)', Antonio Fonseca Pimentei (Brasilien)', Andre 
Xavier Pirson (Belgien)", Jaroslav Riha (TschechoslowakeO··. Ernest Rusita (UgalUkl)···. 
Missoum Sbih (Algerien)"'. Alexis Stephanou (Griechenland)·. Ku Tashiro (Japan)' und Mario 
Yango (Philippinen)···. 

* Amtszeit bis 31. Dezember 1993. 
"'* Amtszeit bis 31. Dezember 1994. 

"''''* Amtszeit bis 3 1. Dezember 1995. 
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B. SONSTIGE BESCHLÜSSE 

1. Be.chlü .. e ohne Überweisung an einen Hauptau .. chuß 

47/401. Organisation der siebennndvierzigsten Tagong 

Auf ihrer 3. Plemutsitzung am 18. September 1992 ver
abschiedete die Gene lversammlung aufgrund der im ersten 
Bericht des Präsidi lausschussesu enthaltenen Empfeh
lungen eine Reihe vo Bestimmungen betreffend die Organi
sation der siebenund ierzigsten Tagung. 

47/402. Annahme d r Tagesordnnng nnd Zuweisnng der 
Tagesordn gspnnkte 

Auf ihrer 3 .• 13., 6., 40., 68., 69 und 90. Plenarsitzung 
am 18. und 25. Sep ember, 6. und 15. Oktober, 20. und 
23. November bezie ungsweise 17. Dezember 1992 nahm 
die Generalversamm ung aufgrund der Empfehlungen des 
Generalsekretärs und der im ersten 16, zweiten 17. dritten LB, 

vierten", fünften" nd sechsten" Bericht des Präsidial
ausschusses enthalte en Empfehlungen des Präsidialaus
schusses die Tagesor nuni' und die Zuweisung der Tages
ordnungspunkte23 für die siebenundvierzigste Tagung an. 

Auf ihrer 3. Plen sitzung am 18. September 1992 be
schloß die Generalve ammlung auf Empfehlung des Präsi
dialausschusses", die Behandlung der Punkte ntit dem Titel 
"Frage der madagassi ehen Inseln Glorieuses, Iuan de Nova, 
Europa und Bassas d India" und tlOsttimor-Frage'l zurück
zustellen und sie in devorläufige Tagesordnung ihrer acht
undvierzigsten Tagu g aufzunehmen. 

I 

Auf ihrer 13. Pleniu'sitzung am 25. September 1992 be
schloß die Generalvetsammlung auf Vorschlag des General
sekretärs25

• den I t tlFinanzierung der Operation der 
Vereinten Nationen i Somalia" in die Tagesordnung ihrer 
siebenundvierzigsten Tagung aufzunehmen und ihn dem 
Fünften Ausschuß zuweisen. 

Auf ihrer 26. Plen itzung am 6. Oktober 1992 beschloß 
die Generalversamm ng auf Empfehlung des Präsidialaus
schusses", den Punk "Nothilfe für Pakistan" in die Tages
ordnung ihrer siebenu dvierzigsten Tagung aufzunehmen und 
ihn unmittelbar im P enum zu behandeln. 

Auf derselben Sitz ng beschloß die Generalversammlung 
auf Empfehlung des Präsidialausschusses" außerdem, den 
Punkt "Programmha shaltsplan für den Zweijahreszeitraum 
1990-1991" in die T gesordnung ihrer siebenundvierzigsten 
Tagung aufzunehme und ihn dem Fünften Ausschuß zuzu
weisen. 

Auf ihrer 40. Plen itzung am 15. Oktober 1992 beschloß 
die Generalversamm ung auf Empfehlung des Präsidialaus
schusses l8

, den Pun "Nothilfe für die Philippinen" in die 
Tagesordnung ihrer iebenundvierzigsten Tagung aufzuneh
men und ihn unntitt Ibar im Plenum zu behandeln. 

Auf ihrer 68. Pie arsitzung am 20. November 1992 be
schloß die Gener versammlung auf Empfehlung des 
Präsidialausschusses 8, den Punkt "Die Menschenrechts
situation in Estland nd Lettland" in die Tagesordnung ihrer 
siebenundvierzigsten Tagung aufzunehmen und ihn dem 
Dritten Ausschuß zu uweisen. 

Auf derselben Si ng beschloß die Generalversammlung 
auf Empfehlung de Präsidialausschusses" außerdem, den 

Punkt "Internationale Hilfe für die Normalisierung und den 
Wiederaufbau Nicaraguas: Nachwirkungen des Krieges und 
der Naturkatastrophen" in die Tagesordnung ihrer sieben
undvierzigsten Tagung aufzunehmen und ihn umnittelbar im 
Plenum zu behandeln. 

Ebenfalls auf derselben Sitzung beschloß die Generalver
sammlung auf Empfehlung des Präsidialausschusses"', den 
Tagesordnungspunkt 141 ntit dem Titel "Internationale Not
hilfe für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Afghanistan" 
unntittelbar im Plenum zu behandeln. 

Auf ihrer 69. Plenarsitzung am 23. November 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Präsi
dialausschusses" , den Punkt "Antrag auf Erstattung eines 
Gutachtens durch den Internationalen Gerichtshof' in die 
Tagesordnung ihrer siebenundvierzigsten Tagung aufzuneh
men und ihn dem Sechsten Ausschuß zuzuweisen. 

Auf ihrer 90. Plenarsitzung am 17. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Präsi
dialausschusses11

, den Punkt "Einberufung einer internationa
len Konferenz über Somalia" in die Tagesordnung ihrer 
siebenundvierzigsten Tagung aufzunehmen und ihn unntittel
bar im Plenum zu behandeln. 

47/403. Sitzungen von Nebenorganen während der sie
benundvierzigsten Tagung 

A 

Auf ihrer 2. Plenarsitzung am 15. September 1992 be
schloß die General versammlung auf Empfehlung des Kon
ferenzausschusses32

, den Programm- und Koordinierungs
ausschuß zu ermächtigen, vom 16. bis 18. September 1992 
zu tagen. 

Auf derselben Sitzung beschloß die Generalversammlung 
auf Vorschlag ihres Präsidenten", den Vorbereitungsaus
schuß für den fünfzigsten Jahrestag der Vereinten Nationen 
zu ermächtigen, während der siebenundvierzigsten Tagung 
Sitzungen abzuhalten. 

B 

Auf ihrer 3. Plenarsitzung am 18. September 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Kon
ferenzausschusses34 und des Präsidialausschusses3S

, die 
nachstehenden Nebenorgane zur Abhaltung von Sitzungen 
während der siebenundvierzigsten Tagung zu ermächtigen: 

a) Beratender Ausschuß für das Bildungs- und Aus
bildungsprogramm der Vereinten Nationen für das südliche 
Afrika 

b) Treuhänderausschuß des Treuhandfonds der Vereinten 
Nationen für Südafrika 

c) Ausschuß für die Beziehungen zum Gastland 

rl) Ausschuß für die Ausübung der unveräußerlichen 
Rechte des palästinensischen Volkes 

e) Verwaltungsrat des Kinderhilfswerks der Vereinten 
Nationen 
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f) Zwischenstaatliche Gruppe zur Überwachung der 
Versorgung und Belieferung Südafrikas mit Erdöl und 
Erdölprodukten 

g) Sonderausschuß gegen Apartheid 

h) Arbeitsgruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfs
werks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im 
Nahen Osten. 

C 

Auf ihrer 19. Plenarsitzung am 30. September 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Kon
ferenzausschusses36

, das Kuratorium des Ausbildungs- und 
Forschungsinstituts der Vereinten Nationen zu ermächtigen, 
vom 16. bis 18. Dezember 1992 zu tagen. 

47/404. Unterrichtung durch den Generalsekretär gemäß 
Artikel 12 Absalz 2 der Charta der Vereinten 
Nationen 

Auf ihrer 43. Plenarsitzung am 21. Oktober 1992 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis von der Mitteilung des 
Generalsekretärs37

• 

47/405, Bericht des Internationalen Gerichtshofs 

Aufihrer 43. Plenarsitzung am 21. Oktober 1992 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis vom Bericht des Internationa
len Gerichtshofs". 

47/406. Bericht des Generalsekretärs über den Treu
handfonds des Generalsekretärs zur Unterstüt
zung der Staaten bei der Beilegung von Streitig
keiten durch den Internationalen Gerichtshof 

Auf ihrer 43. Plenarsitzung am 21. Oktober 1992 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis vom Bericht des General
sekretärs über den Treuhandfonds des Generalsekretärs zur 
Unterstützung der Staaten bei der Beilegun~ von Streitigkei
ten durch den Internationalen Gerichtshof'I 

47/407, Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit 
der Vereinten Nationen 

Aufihrer 47. Plenarsitzung am 27. Oktober 1992 nahm die 
Generalversammlung Kenntnis vom Bericht des General
sekretärs über die Tätigkeit der Vereinten Nationen40

• 

47/408. Frage der Falklandinseln (Malvinas) 

Auf ihrer 60. Plenarsitzung am 10. November 1992 be
schloß die Generalversammlung, die Behandlung des Punktes 
"Frage der Falklandinseln (Malvinas)" zurückzustellen und 
ihn in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten 
Tagung aufzunehmen. 

47/417. Begehung des fünfzigsten Jahrestags der Ver
einten Nationen im Jahr 1995 

Auf ihrer 80. Plenarsitzung am 8. Dezember 1992 nahm 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Vorbereitungs
ausschusses für den fünfzigsten Jahrestag der Vereinten 
Nationen" Kenntnis von der Tätigkeit des Vorbereitungs
ausschusses und beschloß, daß der Vorbereitungsausschuß 
seine Tätigkeit fortsetzen und der Generalversammlung auf 
ihrer achtundvierzigsten Tagung darüber Bericht erstatten 
solle. 

47/462. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. September 1992 nahm 
die Generalversammlung Kenntnis von den Kapiteln I, V 
(Abschnitte C und G), VIII und IX des Berichts des Wirt
schafts- und Sozialrats". 

47/463. Erklärung der Versammlung der Staats- und 
Regierungschefs der Organisation der afrikanl· 
sehen Einheit über den von der gegenwärtigen 
Regierung der Vereinigten Staaten im April 1986 
aus der Luft und von der See aus geführten 
militärischen Angriff auf die SoziaIistische 
Libysch·Arabische Volks-Dschamabirija 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung, die Behandlung des Punktes 
"Erklärung der Versammlung der Staats- und Regierungs
chefs der Organisation der afrikanischen Einheit über den 
von der gegenwärtigen Regierung der Vereinigten Staaten im 
April 1986 aus der Luft und von der See aus geführten 
militärischen Angriff auf die Sozialistische Libysch-Arabi
sche Volks·Dscharnahirija" zurückzustellen und ihn in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

47/464. BewaITnete israelische Aggression gegen die 
irakischen kerntechnIschen Anlageu und ihre 
schwerwiegenden Auswirkungen anf das be· 
stehende internationale System für die friedliche 
Nulzung der Kernenergie, die Nichtverbreitung 
von KernwalTen sowie den Weltfrieden nnd die 
Internationale Sicherheit 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 be
schloß die General versammlung, die Behandlung des Punktes 
"Bewaffnete israelische Aggression gegen die irakisehen 
kerntechnischen Anlagen und ihre schwerwiegenden Aus
wirkungen auf das bestehende internationale System für die 
friedliche Nutzung der Kernenergie, die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen sowie den Weltfrieden und die internationa
le Sicherheit" bis zu einem späteren Zeitpunkt der Tagung 
zurückzustellen und ihn in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

47/465. Ingangsetznng globaler Verhandlungen über 
Internationale Entwicklungszusammenarbeit anf 
wirtschaftlichem Gebiet 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung, die Behandlung des Punktes 
"Ingangsetzung globaler Verhandlungen über internationale 
Entwicklungszusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet" 
zurückzustellen und ihn in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 

47/466, Durchführung der Resolutionen der Vereinten 
Nationen 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 be
schloß die General versammlung, die Behandlung des Punktes 
"Durchführung der Resolutionen der Vereinten Nationen" 
zurückzustellen und ihn in die vorläufige Tagesordnung ihrer 
achtundvierzigsten Tagung aufzunehmen. 
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47/467. Von der G~neralversammlung auf ihrer sieben
undvierzigs,en Tagung noch zu behandelnde 
Tagesordnungspunkte 

Auf ihrer 94. Pl.narsitzung am 23. Dezember 1992 
beschloß die GenenaIversammlung, daß abgesehen von 
Organisationsfragen und Gegenständen, die aufgrund ihrer 
Geschäftsordnung u9ter Umständen zu behandeln sind, auf 
der siebenundvierzig ten Tagung noch folgende Tagesord
nungspunkte behand lt werden müssen: 

Punkt 10: Be . ht des Generalsekretärs über die Tätig

Punkt 11: 

Punkt 16 a): 

Punkt 17 g): 

Punkt 17 h): 

Punkt 17 i): 

Punkt 22: 

Punkt 28: 

Punkt 30: 

Punkt 31: 

Punkt 35: 

Punkt 36: 

Punkt 40: 

Punkt 42: 

Punkt 45: 

Punkt 46: 

Punkt 47: 

keit der Vereinten Nationen 

Wa 1 von zwölf Mitgliederu des Welter-
ngsrats 

Ern~nnung von Mitgliedern des Konfe
ren~ausschusses 

Er~nnung eines Mitglieds der Gemein
sam n Inspektionsgruppe 

Bes "tigung der Ernennung des General
se etärs der Handels- und Entwicklungs
kon erenz der Vereinten Nationen 

Die Situation der Demokratie und der Men
sch mechte in Haiti 

Die Situation in Afghanistan und ihre Aus
wir ungen auf den Weltfrieden und die 
inte ationale Sicherheit 

Par tinafrage 

NeJbelebung der Tätigkeit der Generalver
s mlung 

Die Situation im Nahen Osten 

Die Situation in Zentralamerika: Verfahren 
zur Herbeiführung eines tragfahigen und 
dau rhaften Friedens sowie Fortschritte bei 
der Gestaltung einer Region des Friedens, 
der Freiheit, der Demokratie und der Ent
wie ung 

Fra e der ausgewogenen Vertretung und 
der Erhöhung der Zahl der Mitglieder im 
Sie erheitsrat 

Be affnete israelische Aggression gegen 
die' rakisehen kerntechnischen Anlagen und 
ihr schwerwiegenden Auswirkungen auf 
das bestehende internationale System für 
die friedliche Nutzung der Kernenergie, die 
Ni htverbreitung von Kernwaffen sowie 
de Weltfrieden und die internationale 

ernfrage 

en der Besetzung Kuwaits durch Irak 
un der irakisehen Aggression gegen Ku
wat 

Ne gliederung und Neubelebung der Ver
ein n Nationen im Wirtschafts- und Sozial
be ich und auf damit zusammenhängenden 
Ge ieten 

Punkt 63: Überprüfung der Durchführung der Emp
fehlungen und Beschlüsse der zehnten 
Sondertagung der Generalversammlung 

Punkt 79: Bericht der Konferenz der Vereinten Natio
nen über Umwelt und Entwicklung 

Punkt 89: Ausbildung und Forschung 

Punkt 103: Überprüfung der administrativen und finan
ziellen Effizienz der Vereinten Nationen 

Punkt 104: Pmgrammhaushaltsplan für den Zweijah
reszeitraum 1992-1993 

Punkt 106: 

Punkt 107: 

Punkt 111: 

Punkt 112: 

Punkt 115: 

Punkt 116: 

Punkt 117: 

Punkt 118: 

Punkt 119: 

Punkt 120: 

Punkt 121: 

Derzeitige Finanzkrise der Vereinten N a
tionen 

Finanzielle Notlage der Vereinten Nationen 

Beitragstabelle für die Auf teilung der Aus
gabenlast der Vereinten Nationen 

Personalfragen 

Finanzierung der Friedenstruppen der Ver
einten Nationen im Nahen Osten 

Finanzierung der Militärischen Beobachter
gruppe der Vereinten Nationen für Irak und 
Iran 

Finanzierung der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen für Angola 

Finanzierung der Unterstützungseinheit der 
Vereinten Nationen für die Übergangszeit 

Finanzierung der Beobachtergruppe der 
Vereinten Nationen in Zentralamerika 

Finanzierung der sich aus der Resolution 
687 (1991) des Sicherheitsrats ergebenden 
Aktivitäten 

Finanzierung der Mission der Vereinten 
Nationen für das Referendum in Westsaha
ra 

Punkt 122: Finanzierung der Beohachtermission der 
Vereinten Nationen in EI Salvador 

Punkt 123: Finanzierung der Übergangsbehörde der 
Vereinten Nationen in Kambodscha 

Punkt 124: Verwaltungs- und haushaltstechnische 
Aspekte der Finanzierung der Friedens
operationen der Vereinten Nationen 

Punkt 137: Finanzierung der Schutztruppe der Ver
einten Nationen 

Punkt 143: Die Situation in Bosnien und Herzegowina 

Punkt 145: Finanzierung der Operation der Vereinten 
Nationen in Somalia 

Punkt 147: Programmhaushaltsplan für den Zweijah
reszeitraum 1990-1991 

Punkt 152: Einberufung einer internationalen Konfe
renz über Somalia 
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2. Beschlüsse au/grund der Berichte des Ersten Ausschusses 

47/418. Reduzierung der Militärhanshalte 

Auf ihrer 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 1992 nahm 
die Generalversammlung Kenntnis vom Bericht des Ersten 
Ausschusses43 

• 

47/419. Internationale WatTentransfers 

Auf ihrer 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Ersten 
Ausschusses« nach entsprechendem Hinweis auf ihre ohne 
Abstimmung auf der sechsundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung verabschiedete Resolution 46/36 H 
vom 6. Dezember 1991 und insbesondere deren Ziffer 10. 

a) die von den Mitgliedstaaten zu diesem Thema 
bereitgestellten und im Bericht des Generalsekretärs" 
enthaltenen Informationen zu begrüßen; 

b) die Mitgliedstaaten zu bitten, soweit noch nicht 
geschehen, dem Generalsekretär ihre Auffassungen zu dieser 
Frage mitzuteilen; 

c) in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzig
sten Tagung den Punkt "Internationale Waffentransfers" 
aufzunehmen. 

47/420. Konventionelle Abrüstung auf regionaler Ebene 

Auf ihrer 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Ersten 
Ausschusses" nach entsprechendem Hinweis auf ihren Be
schluß 46/412 vom 6. Dezember 1991, 

a) den Bericht des Generalsekretärs zu dieser Frage" zu 
begrüßen; 

b) die Mitgliedstaaten zu bitten, soweit noch nicht 
geschehen, dem Generalsekretär ihre Auffassungen zu dieser 
Frage mitzuteilen; 

c) in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzig
sten Tagung den Punkt "Konventionelle Abrüstung auf 
regionaler Ebene" aufzunehmen. 

47/421. Regionalzentrum der Vereinten Nationen für 
Frieden und Abrüstung in Afrika, Regionalzen
trum der Vereinten Nationen für Frieden und 
Abrüstung in Asien und im Pazifik sowie Regio
nalzentrum der Vereinten Nationen für Frieden, 
Abrüstung und Entwicklung in Lateinamerika 
und in der Karibik 

Auf ihrer 81. Plenarsitzung am 9. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Ersten 
Ausschusses47

, 

a) den Generalsekretär zu ersuchen, der Generalver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung über die 
Aktivitäten der Regionalzentren Bericht zu erstatten; 

b) in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzig
sten Tagung unter dem Punkt "Überprüfung und Verwirkli-

chung des Abschließenden Dokuments der zwölften Sonder
tagung der Generalversammlung" den Unterpunkt "Regional
zentrum der Vereinten Nationen für Frieden und Abrüstung 
in Afrika, Regionalzentrum der Vereinten Nationen für Frie~ 
den und Abrüstung in Asien und im Pazifik sowie Regionat
zentrum der Vereinten Nationen für Frieden, Abrüstung und 
Entwicklung in Lateinamerika und in der Karibik" auf
zunehmen. 

47/422. Überprüfung der Durchführung der Empfehlun
gen und Beschlüsse der zehnten Sondertagung 
der Generalversammlung 

Auf ihrer 81. Plenarsitzung arn 9. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Ersten 
Ausschusses48

, 

a) für die Dauer von fünf Arbeitstagen, vom 8. bis 
12. März 1993, in New York erneut Sitzungen des Ersten 
Ausschusses einzuberufen, mit dem Ziel, den multilateralen 
Apparat für die Rüstungskontrolle und Abrüstung neu zu 
bewerten, insbesondere die jeweilige Funktion des Ersten 
Ausschusses, der Abrüstungskommission und der Abrü
stungskonferenz und deren Beziehung zueinander, sowie die 
Rolle des Sekretariats-Bereichs Abrüstungsfragen neu zu 
bewerten, insbesondere auch Mittel und Wege zur Verbesse
rung der Arbeitsweise und Effizienz des genannten Apparat., 
unter Berücksichtigung der Zuständigkeit des Sicherheitsrats 
für diese Fragen. Ziel der Sitzungen ist die Durchführung der 
genannten Neubewertung mit dem Ziel, zu konkreten einver
nehmlichen Empfehlungen für geeignete Maßnahmen zu 
gelangen. Hinsichtlich der Abrüstungskonferenz wird davon 
ausgegangen. daß die Hauptverantwortung für die Abgabe 
von ihre Zukunft betreffenden Empfehlungen bei diesem 
Gremium selbst liegt; 

b) die Mitgliedstaaten zu bitten, ihre Auffassungen zu 
dem Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel "Neue 
Dimensionen der Rüstungsregulierung und Abrüstung in der 
Ära nach dem Kalten Krieg"" spätestens bis 31. Januar 
1993 zu übermitteln, und den Generalsekretär zu bitten, der 
Generalversammlung eine Zusammenstellung dieser Auf
fassungen zu dieser Frage zur Prüfung auf den wiederein
berufenen Sitzungen des Ersten Ausschusses vorzulegen; 

c) den Generalsekretär zu ersuchen, seinen Bericht mit 
dem Titel "Neue Dimensionen der Rüstungsregulierung und 
Abrüstung in der Ära nach dem Kalten Krieg"" der Abrü
stungskonferenz zuzuleiten, und die Abrüstungskonferenz zu 
ersuchen, dem Vorsitzenden des Ersten Ausschusses bis 
15. Februar 1993 die Ergebnisse ihrer Prüfung dieses 
Berichts sowie bis 20. Februar 1993 einen Bericht über den 
Stand der von ihr zur Zeit vorgenommenen Überprüfung 
ihrer Tagesordnung, Zusammensetzung und Arbeitsmethoden 
zu übermitteln; 

d) den Vorsitzenden des Ersten Ausschusses zu ersuchen, 
die genannten Maßnahmen mit Hilfe der übrigen Amtsträger 
des Ausschusses und des Sekretariats zu koordinieren. 
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3. B.schlü ••• au/grund d.r B.richt. d •• Politischen Sanderau •• chu •• e. 

47/410. ApartheidpoJitik der Regierung Südafrikas 

Au· ihrer 62. Plenarsitzung am 17. November 1992 nahm die Generalversammlung Kenntnis 
vom ericht des Politischen Sonderausschusses"'. 

47/423. Wissenschaft und Frieden 

Au ihrer 85. Plenarsitzung am 14. Dezember 1992 beschloß die Generalversammlung auf 
Empfi hlung des Politischen Sonderausschusses", die Behandlung des Punktes "Wissenschaft und 
Frie n" bis zu ihrer achtundvierzigsten Tagung zurückzustellen. 

47/424. Erhöhung der Zahl der Mitglieder des Informationsausschusses 
I 

Auf ihrer 85. Plenarsitzung am 14. Dezember 1992 beschloß die Generalversammlung auf 
Emptj,hlung des Politischen Sonderausschusses". 

a) die Zahl der Mitglieder des Informationsausschusses von neunundsiebzig auf einundachtzig 
zu er öhen; 

b) die Republik Korea und Senegal zu Mitgliedern des Informationsausschusses zu ernennen. 

it gehören dem Informationsausschuß die folgenden einundachtzig Staaten an: Ägypten, 
Alge ien, Argentinien, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Benin, Brasilien, Bulgarien, 
Bur na Faso, Burundi, Chile, China, Costa Riea, Cote d'Ivoire, Dänemark, Deutschland, Ecuador, 
EI S vador, Finnland, Frankreich, Ghana, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Indien, 
Indo esien, Iran (Islamische Republik), Irland, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien, 
Jugo lawien. Kenia, Kolumbien, Kongo, Kuba, Libanon, Malta, Marokko, Mexiko, Mongolei, 
Nep ,Niederlande, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, 
Rum~nien, Russische Föderation, Senegal, Simbabwe, Singapur, Somalia, Spanien, Sri Lanka, 
Sudar, Syrische Arabische Republik, Togo, Trinidad und Tobago, Tschechoslowakei*, Tunesien, 
Türkri, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela, Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes 
Köni reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Vietnam, Zaire und 
Zype 

Da die Tschechoslowakei seit 1. Ianuar 1993 nicht mehr existiert, ist ihr Sitz im Informatioßsausschuß ab diesem 

Frage der Zusammensetzung hestimmter Organe der Vereinten Nationen 

A f ihrer 85. Plenarsitzung am 14. Dezember 1992 beschloß die Generalversammlung auf 
Emp ehlung des Politischen Sonderausschusses", den Punkt "Frage der Zusammensetzung 
besti mter Organe der Vereinten Nationen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzig

agung aufzunehmen. 

4. B •• chlü •• e au/grund d.r Berkhte des Zw.iten Aus.chu •••• 

es Ausschusses für die Erschließung 
uug neuer und emeuerbarer Energie
ber seine sechste Tagung 

die Trends bei der Exploration und Erschließung von 
Energieressourcen in den Entwicklungsländern". 

47/436. Entwicklungsfinanzierung 
Auf ihrer 92. lenarsitzung am 18. Dezember 1992 nahm 

die Generalvers mlung auf Empfehlung des Zweiten Aus
schusses" Kenn is vom Bericht des Ausschusses für die 
Erschließung und Nutzung neuer und erneuerbarer Energie
quellen über sein sechste Tagung". 

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 18. Dezember 1992, auf 
Empfehlung des Zweiten Ausschusses" und nach Bekräfti
gung der Wichtigkeit und unveränderten Gültigkeit der 
Erklärung über internationale wirtschaftliche Zusammen
arbeit. insbesondere über die Neubelebung des Wirtschafts
wachstums und der Entwicklung in den Entwicklungs
ländern", der Internationalen Entwicklungsstrategie für die 
Vierte Entwicklungsdekade der Vereinten Nationen"'. der 
von der Handels- und Entwicklungskonferenz der Vereinten 
Nationen auf ihrer achten Tagung verabschiedeten Ver
pflichtung von Cartagena61

, der Neuen Agenda der Ver
einten Nationen für die Entwicklung Afrikas in den neunzi-

47/435. es Generalsekretärs über die Trends 
xploration und Erschließung von Ener
reen in den Entwicklungsländern 

Auf ihrer 92. P enarsitzung am 18. Dezember 1992 nahm 
die Generalvers mlung auf Empfehlung des Zweiten Aus
schusses" Kennt is vom Bericht des Generalsekretärs über 
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ger Jahren", des Aktionsprogramms für die neunzijler Jahre 
zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder' und der 
verschiedenen Übereinkünfte und Konventionen, insbesonde
re der Agenda 2164

, die während der Umwelt- und Ent
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen im Konsens ver
abschiedet wurden, nach Hinweis auf ihre Resolution 461205 
vom 20. Dezember 1991 über die Einberufung einer inter
nationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung sowie 
nach interessierter Kenntnisnahme von der im Bericht des 
Generalsekretärs" enthaltenen Analyse der derzeitigen 
internationalen Finanzlage und der Verbindung zwischen 
Frieden, Sicherheit, Wachstum und Entwicklung": 

a) beschloß die Generalversammlung, in enger Ab
stimmung und Zusammenarbeit mit der Weltbank, dem 
Internationalen Währungsfonds, den regionalen Entwick
lungsbanken und der Handels- und Entwicklungskonferenz 
der Vereinten Nationen die Frage der Einberufung einer 
internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung 
weiter zu verfolgen; 

b) ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretär, 
der Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung einen Lagebericht über mögliche Quellen von 
Finanzmitteln für die Entwicklung vorzulegen, damit sie die 
Frage der Einberufung einer internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung weiter behandeln kann; 

c) beschloß die Generalversammlung die Aufnahme des 
Punktes "Internationale Konferenz über Entwicklungs
finanzierung" in die vorläufige Tagesordnung ihrer acht
undvierzigsten Tagung. 

47/437. Bericht des Generalsekretärs über das Amt des 
Koordinators der Vereinten Nationen für Kata
strophenhilfe 

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 18. Dezember i 992 nahm 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten Aus
schusses" Kenntnis vom Bericht des Generalsekretärs über 
das Amt des Koordinators der Vereinten Nationen für 
Katastrophenhilfe" . 

47/438. Umsetzuug von Abschnitt II der Anlage zu 
Resolution 32/197 der Generalversammlung über 
die Neugliederong des Wirtschafts- und Sozial
bereichs des Systems der Vereinten Nationen 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Zwei
ten Ausschusses", die Behandlung des Resolutionsentwurfs 
mit dem Titel "Umsetzung von Abschnitt II der Anlage zu 
Resolution 32/197 der Generalversammlung über die Neu
gliederung des Wirtschafts- und Sozialbereichs des Systems 
der Vereinten Nationen" bis zu ihrer achtundvierzigsten 
Tagung zurückzustellen70

. 

47/439. Mit dem Bericht des Wirtschafts- und SoziaIraIs 
zusammenhängende Dokumente 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 nahm 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten 
Ausschusses69 Kenntnis von den folgenden Dokumenten: 

a) Bericht des Generalsekretärs über gesundheits- und 
umweltschädliche Produkte"; 

b) Mitteilung des Generalsekretärs zur Übennittlung des 
Berichts des Exekutivdirektors des Bevölkerungsfonds der 
Vereinten Nationen über den Bevölkerungspreis der Ver
einten Nationen72

; 

c) Mitteilung des Generalsekretärs zur Vorlage des 
Berichts des Präsidenten der sechsundvierzigsten Tagung der 
Generalversammlung über das Ergebnis der Konsultationen 
zur Herbeiführung einer Einigung über einen Verhaltens
kodex für transnationale Unternehmen 73. 

47/440. Zweijahres-Arbeitsprogramm des Zweiten Aus
schusses für den Zeitraum 1993-1994 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Zwei
ten Ausschusses", die weitere Behandlung des Entwurfs des 
Zweijahres-Arbeitsprogramms des Zweiten Ausschusses für 
den Zeitraum 1993-1994 zurückzustellen. 

47/441. Entwicklung und internationale wirtschaftliche 
Zusammenarbeit 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 nahm 
die Generalversammlung Kenntnis vom ersten Teil des 
Berichts des Zweiten Ausschusses". 

47/442. Internationale Konferenz über Währungs- und 
Finanzfragen im Dienste der Entwicklung 

Auf ilrrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Zwei
ten Ausschusses", die Behandlung des Resolutionsentwurfs 
mit dem Titel "Internationale Konferenz über Währungs- und 
Finanzfragen im Dienste der Entwicklung" bis zu ilrrer 
fünfzigsten Tagung zurückzustellen76

• 

47/443. Fischfang mit großen pelagischen Treibnetzen 
und seine Auswirkungen auf die lebenden Res
sourcen der Ozeane und Meere der WeIt 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 nahm 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten 
Ausschusses" mit Dank Kenntnis vom Bericht des General
sekretärs" und ersuchte den Generalsekretär, der General
versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung einen 
weiteren Bericht über die Durchführung ihrer Resolution 
46/215 vom 20. Dezember 1991 vorzulegen. 

47/444. Dokumente zu Fragen der Entwicklung und der 
internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 nahm 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten 
Ausschusses" Kenntnis von den folgenden Dokumenten: 

a) Bericht des Verwaltungsrats des Umweltprogramms 
der Vereinten Nationen über seine dritte Sondertagung"; 

b) Bericht des Generalsekretärs über weitere, sachbezo
gene Anschlußmaßnahmen an die Resolutionen 42/186 und 
421187 der Generalversammlung durch die Regierungen und 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen19

; 

c) Bericht des Generalsekretärs über die Zusammenarbeit 
im Fischereiwesen in AfrikaBO

; 
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d) Bericht des eneralsekretärs über Strukturveränderun
gen in der Weltw' chaft: Auswirkungen auf den Energie
verbrauch und die missionen in die LuftH1

; 

e) Bericht des eneralsekretärs über die Bekämpfung der 
Dürre und der WÜ tenbildung"; 

fi Mitteilung s Generalsekretärs zur Übennittlung des 
Berichts des Präsid nten des Wirtschafts- und Sozialrats über 
das Ergebnis des m Rat erfolgten informellen Meinungs
austauschs über d n Bericht der Commonwealth-Sachver
ständigengruppe . ber die Auswirkungen der weltweiten 
wirtschaftlichen u d politischen Veränderungen auf den 
Entwicklungsproz ß". 

471445. Prog e der Handels- und Entwicklungskon-
ferenz d r Vereinten Nationen zugunsten des 
palästine ischen Volkes 

Auf ihrer 93. P enarsitzung am 22. Dezember 1992 be
schloß die Gener versammlung auf Empfehlung des Zwei
ten Ausschusses84

• 

a) die Handel - und Entwicklungskonferenz der Ver
einten Nationen z ersuchen, ihr Programm zugunsten des 
palästinensischen olkes in seiner derzeitigen Form in enger 
Zusammenarbeit it der Palästinensischen Befreiungs
organisation beizu halten; 

b) nachdrüc

f
·1 h darum zu bitten, daß den Konferenzmit-

arbeitern und S verständigen Zugang zu dem besetzten 
palästinensischen biet gewährt wird; 

c) den Handel - und Entwicklungsrat zu bitten, geeignete 
Berichterstattungs orkehrungen in Erwägung zu ziehen, 
damit der Generafekretär der Handels- und Entwicklungs-

I 

konferenz der Vereinten Nationen den Rat über die bei der 
Durchführung dieses Beschlusses erzielten Fortschritte in 
Kenntnis setzen kann. 

47/446. Schutz des Weltklimas für die heutigen und die 
kommenden Generationen 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 na1un 
die Generalversammlung Kenntnis vom Bericht des Zweiten 
Ausschusses&S . 

47/447. Durchführung der Resolution 45/217 der Gene
ralversammlnng über den Weltkindergipfel 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Zwei
ten Ausschusses", nach Hinweis auf ihre Resolution 451217 
vom 21. Dezember 1990 über den Weltkindergipfel und nach 
Kenntnisna1une des Berichts des Generalsekretärs" über die 
Durchführung der genannten Resolution, den Generalsekretär 
zu ersuchen, ihr zur Behandlung auf ihrer achtundvierzigsten 
Tagung einen aktualisierten Bericht vorzulegen. 

47/448. Bericbt des AdmInistraturs des Entwicklungs
programms der Vereinten Nationen über die 
Tätigkeit des Entwicklungsfonds der Vereinten 
Nationen für die Frau 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 na1un 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Zweiten 
Ausschusses" Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekre
tärs zur Übennittlung des Berichts des Administrators des 
Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen über die 
Tätigkeit des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für 
die Frau". 

5. Beschlüsse aufgrund der BerichUI des Dritteil Ausschusses 

g von Rassismus und rassischer Dis
g 

Auf ihrer 89. lenarsitzung am 16. Dezember 1992 be
schloß die Gener versammlung auf Empfehlung des Dritten 
Ausschusses", n h Hinweis auf ihre Resolutionen 39/15 
vom 23. Novem r 1984, 41/95 vom 4. Dezember 1986, 
43/92 vom 8. De mber 1988 und 45/84 vom 14. Dezember 
1990 sowie nach nntnisnahme von der Resolution 1992/20 
der Menschenrec tskommission vom 28. Februar 1992"', 

a) dem Sond berichterstatter der Unterkommission für 
die Verhütung v n Diskriminierung und den Schutz von 
Minderheiten i n Dank auszusprechen für den maßgebli
chen Beitrag, de er zur Sache der Beseitigung der Apart
heidpolitik geleis t hat; 

b) allen Regi rungen und Organisationen zu danken, die 
dem Sonderberi terstatter Informationen zur Verfügung 
gestellt haben. 

ge Auswirkungen der Gewährung poIlti
• itärischer. wirtscbaftllcher und son-
nterstütznng an das rassistische und 
tische Regime Südafrikas auf den 

er Menscheurechte 

Auf ihrer 89. lenarsitzung am 16. Dezember 1992 na1un 
mlung auf Empfehlung des Dritten Aus-

schusses" Kenntnis von der Mitteilung des Generalsekretärs 
zur Übennittlung des Berichts des Sonderberichterstatters 
über die nachteiligen Auswirkungen der Gewährung politi
scher, militärischer, wirtschaftlicher und sonstiger Unter
stützung an das rassistische und kolonia\istische Regime 
Südafrikas auf den Genuß der Menschenrechte". 

47/428. Kriegsgefangene und Vermißte infolge des Krie
ges in Mghanistan 

Aufihrer 89. Plenarsitzung am 16. Dezember 1992 rief die 
Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses" die Regierungen der Russischen Föderation und 
des Islamischen Staates Afghanistan auf, Verhandlungen und 
Konsultationen aufzunehmen, um die humanitäre Frage der 
Kriegsgefangenen und Vermißten auf beiden Seiten auf der 
Grundlage der von der Russischen Föderation und dem 
Islamischen Staat Afghanistan am 14. Mai 1992 herausgege
benen gemeinsamen Erklärung zu lösen, in der beide Seiten 
sich bereit erklärten, alles Erforderliche für die schnellst
mögliehe und bedingungslose Freilassung aller Kriegs
gefangenen zu tun und nach dem Verbleib von Vennißten zu 
suchen, um ihnen die Möglichkeit einer ungehinderten 
Rückkehr in ihre Heimatländer zu geben. Die Regierungen 
der betreffenden, seit kurzem unabhängigen Staaten und die 
Regierung des Islamischen Staates Afghanistans wurden 
außerdem ermutigt, nach Treu und Glauben Verhandlungen 
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und Kontakte aufzunehmen, um das genannte humanitäre 
Ziel zu erreichen. 

47/429. Vergabe von Menschenrechtspreisen Im Jahre 
1993 

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 18. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten 
Ausschusses", in Anbetracht dessen, daß es im Jahre 1993 
fünfundvierzig Jahre her sein wird, seit die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte verabschiedet wurde, sowie 
eingedenk der Notwendigkeit, die allgemeine Einhaltung und 
Wahmehmung der Menschenrechte zu fördern sowie unter 
Hinweis auf ihre Resolution 2217 (XXI) vom 19. Dezember 
1966, mit der sie die Verleihung von Preisen auf dem Gebiet 
der Menschenrechte billigte, den Generalsekretär zu ersu
chen, die erforderlichen Vorkehrungen für die Verleihung 
von Menschenrechtspreisen im Jahr 1993 zu treffen, wie dies 
in Empfehlung C der Anlage zu der Resolution 2217 A 
(XXI) der Generalversammlung vorgesehen ist. 

47/430. Freiwilliger Fonds der Vereinten Nationen für 
autochthone Bevölkerungsgruppen 

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 18. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten 
Ausschusses" nach Kenntnisnahme des Berichts des Gene
ralsekretärs" über die Situation des Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen rur autochthone Bevölkerungsgruppen, 

a) Regierungen, nichtstaadiche Organisationen und Ver
treter von autochthonen Bevölkerungsgruppen aufzufordern, 
die Entrichtung von Beiträgen an den Fonds in Erwägung zu 
ziehen und die Tätigkeit des Fonds breiten Kreisen bekannt
zumachen; 

b) den Generalsekretär zu ersuchen, der Generalver
sammlung auf ihrer neunundvierzigsten Tagung über die 
Situation des Frei willigen Fonds für autochthone Bevölke
rungsgruppen Bericht zu erstatten. 

47/431. Unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" be
handelte Berichte 

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 18. Dezember 1992 nahm 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses" Kenntnis von folgenden Dokumenten: 

a) Bericht des Generalsekretärs über die Achtung vor den 
Grundsätzen der nationalen Souveränität und der Nichtein
mischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten im 
Hinblick auf Wahlprozesse"; 

b) Bericht des Generalsekretärs über Menschenrechte und 
Massenabwanderungen96

; 

c) Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des 
Berichts über die Menschenrechtssituation in Südafrika91

, 

den die zur Menschenrechtskommission gehörende Ad-hoc
Arbeitsgruppe von Sachverständigen für das südliche Afrika 
erstellt hat; 

<f) Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung der 
Empfehlungen mit dem Titel "Grundsätze betreffend die 
Rechtsstellung einzelstaatlicher Institutionen!t98 im Bericht 
des Internationalen Workshops über einzelstaatliche In-

stitutionen zur Förderung und zum Schutz der Menschen
rechte. 

47/432. Arbeitsplan des Dritten Ausschusses nnd Zwei
jahres-Arbeitsprogramm des Ausschusses für 
1993-1994 

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 18. Dezember 1992 billigte 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten Aus
schusses" gemäß ihren Resolutionen 45/175 vom 18. De
zember 1990 und 461140 vom 17. Dezember 1991 den 
Arbeitsplan des Dritten Ausschusses und sein Zweijahres
Arbeitsprogranun für 1993-1994, die sich in den Anlagen I 
und II zu diesem Beschluß finden. 

ANLAGE I 

Arbeitsplan des Dritten Ausschusses 

A. RICHlLINIEN FÜR DIE BESCHRÄNKUNG DER 
REDEZEIT BEI ERKLÄRUNGEN 

1. Gemäß Regel 106 der Geschäftsordnung der Generalver
sanunlung und Ziffer 22 des Beschlusses 34/401 über die 
Rationalisierung der Verfahren und der Organisation der 
Generalversammlung soll der Vorsitzende des Dritten Aus
schusses zu Beginn jeder Tagung dem Dritten Ausschuß vor
schlagen, die Redezeit zu beschränken. 

2. Nach den Resolutionen der Generalversammlung 451175 
vom 18. Dezember 1990 und 461140 vom 17. Dezember 
1991 über die Rationalisierung der Arbeit des Dritten Aus
schusses sollen die von den Delegationen oder im Namen 
von Gruppen von Delegationen sowie von Beamten des 
Sekretariats abgegebenen Erklärungen 15 Minuten nicht 
überschreiten, sofern der Ausschuß zu Beginn der Tagung 
nichts anderes beschlossen hat. Diese Beschränkung der 
Redezeit muß mit einem gewissen Grad an Flexibilität auf 
alle Redner angewandt werden. Um Zeit zu sparen, wird 
allen Rednern nahegelegt, Selbstdisziplin zu üben, ins
besondere den Delegationen, die einer Gruppe angehören, in 
deren Namen bereits eine Erklärung abgegeben worden ist. 
Aus praktischen Gründen sollen Gruppenerklärungen mög
lichst am ersten Tag der Erörterung eines Tagesordnungs
punkres oder Unterpunktes abgegeben werden. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß die rechtzeitige 
Verteilung der Dokumentation in Übereinstimmung mit der 
Geschäftsordnung der Versammlung insofern wichtig ist, als 
sie es den Delegationen ermöglicht, sich frühzeitig in die 
Rednerliste einzutragen. 

B. REsOLUTIONSENTWÜRFE ÜBER BERICHTE VON VER
TRAGSORGANEN UND BERICHTE DES GENERALSEKRETÄRS 
ÜBER DEN STAND DER VERTRÄGE 

3. Die Berichte aller Vertragsorgane werden der General
versammlung in Übereinstimmung mit ihrem jeweiligen 
Mandat vorgelegt. Sachresolutionen zu diesen Berichten 
sollen in Übereinstimmung mit dem Arbeitsprogranun des 
Dritten Ausschusses alle zwei Jahre verabschiedet werden. 
Es wird empfohlen. soweit möglich keine gesonderten 
Resolutionsentwürfe über den Stand der Verträge vorzulegen, 
sondern sie zum Bestandteil des Resolutionsentwurfs über 
den Bericht des Vertragsorgans zu machen. In den da
zwischenliegenden Jahren soll der Ausschuß die Berichte 
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lediglich zur Kennlnis nehmen, es sei denn, er hält kon
kretere Maßnahmen für erforderlich. 

C. VORSCHLAGSENTWÜRFE VON NEBENORGANEN DES 
WIRT$CHAFfS- UND SOZIALRATS 

4. Der Wirtschaf - und Sozialrat soll bei der Übermittlung 
von Vorschlagsent ürfen an die Generalversammlung das 
Arbeitsprogramm s Dritten Ausschusses nach Möglichkeit 
berücksichtigen. 

. ARBElTSPROGRAMM 

5. Unmittelbar n h der Wahl seiner Amtsträger soll der 
Dritte Ausschuß e ne informelle Sitzung abhalten, um auf 
der Grundlage ein s vom Sekretariat zu erstellenden Ent
wurfs sein Arbeits rogramm sowie andere organisatorische 
Aspekte seiner Ar it, insbesondere den Stand der Doku
mentation, zu beh deIn. 

6. Die dem Drit n Ausschuß zur Behandlung auf der 
achtundvierzigsten Tagung der Generalversammlung zu
gewiesenen Punkt sollen in der folgenden Reihenfolge 
behandelt werden: 

Punkt 2. 

Punkt 3. 

Punkt 4. 

Punkt 5. 

Punkt 6. 

Punkt 7. 

Punkt 8. 

Punkt 9. 

Beseiti ng von Rassismus und rassischer Dis
krimini rung100 

Selbst timmungsrecht der Völkerloo 

Soziale Entwicklung einschließlich Fragen im 
Zusam enhang mit der Weltsoziallage und der 
Jugend, dem Altern, den Behinderten und der 
Familie 01 

hensverhütung und StrafrechtspflegelO1 

Förd ng der Frau 

Interna ionale Drogenbekämpfung 

Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nation n für Flüchtlinge, Fragen im Zusammen
hang 't Flüchtlingen, Rückkehrern und Ver
trieben n sowie humanitäre Fragen 

Mense enrechtsfragenW2•103 

a) A wendung der Menschenrechtsinstrumente; 

b) M nschenrechtsfragen, einschließlich anderer 
A sätze zur besseren Gewährleistung der 
ef ktiven Ausübung der Menschenrechte 
un Grundfreiheiten; 

c) M nschenrechtssituationen und Berichte der 
S derherichterstatter und Sonderbeauftrag-

Punkt 1. Berich des Wirtschafts- und Sozialrats 
(Punkt 12) 

7. Diese Regelu g kann auf der Organisationssitzung des 
Dritten Ausschus es überprüft werden, insbesondere unter 
Berücksichtigung es dann gegebenen Standes der Dokumen
tation. 

E. Aus RBEITUNG UND VORLAGE VON 

8. Die Delegati 
arbeitung von Re 
nen 451175 und 

ESOLU110NSEN1>VÜRFEN 

nen werden gebeten, sich bei der Aus
lutionsentwürfen an das in den Resolutio-
1140 genehmigte und nachstehend wie-

dergegebene Arbeitsprogramm des Dritten Ausschusses zu 
halten. 

9. Die Delegationen werden gebeten, die in den Resolutio
nen 45/175 und 46/140 vereinbarten, nachstehend angeführ
ten allgemeinen Richtlinien für die Vorlage von Vorschlags
entwürfen 104 zu berücksichtigen: 

Punkt 1. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats 

Angelegenheiten, die eine Beschlußfassung der Generalver
sammlung (Dritter Ausschuß) erfordern oder ihr zur 
Kenntnis gebracht wurden 

Fragen, die nicht unter die anderen, dem Dritten 
Ausschuß zugewiesenen Gegenstände auf der Tages
ordnung der Generalversammlung fallen 

Jährlich 

Punkt 2. Beseitigung von Rassismus und 
rassischer Diskriminierung 

Dritte Dekade zur Bekämpfung von Rassismus und rassi
scher Diskriminierung 

Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der rassischen 
Diskriminierung 

Stand der Internationalen Konvention über die Bekämpfung 
und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid 

Zweijährlich 

Stand des Internationalen Übereinkommens über die Beseiti
gung aller Formen rassischer Diskriminierung (in geraden 
Jahren) 

Punkt 3. Selbstbestimmungsrecht der Völker 

Jährlich 

Wichtigkeit der universalen Verwirklichung des Selbst
bestimmungsrechts der Völker und der raschen Gewährung 
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker für 
die tatsächliche Gewährleistung und Einhaltung der Men
schenrechte 

Universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der 
Völker 

Der Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung der 
Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des 
Rechts der Völker auf Selbstbestimmung (wird nach 
Inkrafttreten der Internationalen Konvention gegen die 
Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die 
Ausbildung von Söldnern zweijährlich behandelt) 

Punkt 4. Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen im 
Zusammenhang mit der Weltsoziallage und der 
Jugend, dem Altern, den Behinderten und der 
Familie 

Jährlich 

Weltsoziallage lO
' 

Weltgipfel für soziale Entwicklung 

ZweijlJhrlich 

Durchführung des Weltaktionsprogramms für Behinderte und 
Behindertendekade der Vereinten Nationen (1993 und in 
ungeraden Jahren) 
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Durchführung des Internationalen Aktionsplans über das 
Altern, Internationales Jahr der älteren Menschen (1999) 
und damit zusammenhängende Aktivitäten (1993 und in 
ungeraden Jahren) 

Jugendpolitiken und Jugendprogramme (in geraden Jahren) 

Erfahrungen der Staaten bei der Förderung der Genossen
schaftsbewegung (in geraden Jahren) 

Partizipation in ihren verschiedenen Formen als wichtiger 
Faktor der Entwicklung und der vollen Verwirklichung 
aller Menschenrechte (in ungeraden Jaluen) 

Anwendung der Leitlinien für Strategien und Maßnahmen 
einer entwicklungsorientierten Sozialpolitik in naher 
Zukunft (in ungeraden Jahren) 

Internationales Jahr der Familie (1993 und 1994, danach 
soweit erforderlich zweijährlich) 

FUnjjiJhrlich 

Jaluestag der Erklärung über sozialen Fortschritt und Ent
wicklung (1994) 

Internationales Alphabetisierungsjahr (1995) 

Punkt 5. Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 

Jährlich 

Afrikanisches Institut der Vereinten Nationen für Verbre
chensverhütung und die Behandlung Straffalliger 

ZweijiJhrlich 

Internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität (in geraden Jaluen) 

Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege (in ungeraden 
Jahren) 

Fünjjährlich 

Kongreß für Verbrechensverhütung und die Behandlung 
Straffalliger (1995) 

Punkt 6. Förderung der Frau 

Jährlich 

Umsetzung der Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förde-
rung der Frau 

Verbesserung der Situation der Frauen im Sekretariat 

Vierte Weltfrauenkonferenz (bis 1995) 

Gewalt gegen Wanderarbeiterinnen 

Zweijährlich 

Konvention über die Beseitigung jeder Form von Diskrimi
nierung der Frau (in geraden Jaluen) 

Internationales Forschungs- und Ausbildungsinstitut zur 
Förderung der Frau (in ungeraden Jaluen) 

Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau (in 
ungeraden Jahren) 

Erfahrungen der Staaten bei der Verbesserung der Situation 
der Frau in ländlichen Gebieten (in ungeraden Jaluen) 

Punkt 7. Internationale Drogenbekiimpfung 

Jährlich 

Durchführung des Systemweiten Aktionsplans der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs und des 
Weltweiten Aktionsprogramms gegen die unerlaubte Ge
winnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, das 
unerlaubte Angebot dieser Stoffe, die unerlaubte Nach
frage danach, den unerlaubten Verkehr damit und die 
unerlaubte Verteilung dieser Stoffe 

Internationales Vorgehen zur Bekämpfung des Drogenmiß
brauchs und des unerlaubten Suchtstoffverkehrs 

Achtung vor den in der Charta der Vereinten Nationen und 
im Völkerrecht verankerten Grundsätzen im Kampf gegen 
den Drogenmißbrauch und den unerlaubten Suchtstoffver
kehr 

Progranun der Vereinten Nationen für die internationale 
Drogenbekämpfung 

Zweijährlich 

Durchführung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und 
psychotropen Stoffen (in geraden Jaluen) 

Punkt 8. Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, Fragen im Zusammen
hang mit Flüchtlingen. Rückkehrern und Ver
triebenen sowie humanitäre Fragen 

Jährlich 
Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 

Flüchtlinge 

Internationale Konferenz über zentralamerikaniscbe Flücht-
linge 

Hilfe für Flüchtlinge, Rückkehrer und Vertriebene in Afrika 

Zweijährlich 

Neue internationale humanitäre Ordnung (in geraden Jahren) 

FünjjiJhrlich 

Verlängerung des Mandats des Amtes des Hohen Kommis
sars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (1997) 

Punkt 9. Menschenrechtsfragen 

a) Anwendung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Men
schenrechte 

JiJhrlich 

Effektive Anwendung der internationalen Menschenrechts
instrumente, einschließlich der Berichtspflichten aufgrund 
der internationalen Menschenrechtsinstrumente 

Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen (nach 
Inkrafttreten der Konvention zweijährlich) 

Zweijährlich 

Konvention über die Rechte des Kindes (in geraden Jaluen) 

Bericht des Ausschusses gegen Folter und Stand der Kon-
vention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (in geraden 
Jaluen) 
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Freiwilliger Fondsl der Vereinten Nationen für Opfer der Die Menschenrechte in der Rechtspflege (in ungeraden 
Folter (in gerader Jahren) Jahren) 

Stand der Konven ion über die Verhütung und Bestrafung 
des Völkermord (in geraden Jahren) 

Internationale Me henrechtspakte (in ungeraden Jahren) 

b) Menschenrech ifragen, einschließlich anderer Ansätze 
zur besseren eWährleistung der effektiven Ausübung 
der Menschen echte und Grundfreiheiten 

Jährlich 

Andere Ansätze owie Wege und Mittel innerhalb des 
Systems der V inten Nationen zur besseren Gewähr
leistung der effe 'ven Ausübung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten 

Recht auf Entwic 

Beseitigung aller 

Achtung vor den ndsätzen der nationalen Souveränität 
und der Nichtei mischung in die inneren Angelegenheiten 
von Staaten im inblick auf Wahlprozesse 

Verstärkung der irksamkeit des Grundsatzes regelmäßiger 
und unverfalsch r Wahlen (nach der neunundvierzigsten 
Tagung zweij'" lieh) 

Weltkonferenz ü r Menschenrechte (1993) 

Stärkung des Se tariats-Zentrums für Menschenrechte 

Erklärung über deRechte von Personen, die nationalen, 
ethnischen, reli . ösen oder sprachlichen Minderheiten 
angehören 

Internationales J r der autochthonen Bevölkerungsgruppen 
der Welt (1992, 1993 und 1994) 

Stärkung der Tä gkeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Men chenrechte durch die Förderung der inter
nationalen Zu enarbeit, und Wichtigkeit der Nicht
selektivität, Un arteilichkeit und Objektivität 

Jahr der Toleranz (1993) 

Not der Straßenki der 

Zweijährlich 

Summarische od willkürliche Hinrichtungen (in geraden 
Jahren) 

Ausbau der Öffe t1ichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Men
schenrechte (in geraden Jahren) 

Regionale Vorke ngen zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrecht (in geraden Jahren) 

Regionale Vorke rungen zur Förderung und zum Schutz der 
Menschenrecht in der asiatisch-pazifischen Region (in 
geraden Jahren 

Freiwilliger Fond der Vereinten Nationen für autochthone 
Bevölkerungsg ppen (in geraden Jahren) 

Frage des Versch indenlassens (in geraden Jahren) 

Die Menschenrec te und extreme Armut (in geraden Jahren) 

Die Menschenrec te und Massenabwanderungen (in ungera-
den Jahren) 

Die Menschenrechte und der wissenschaftlich-technische 
Fortschritt (in ungeraden Jahren) 

Nationale Institutionen zum Schutz und zur Förderung der 
Menschenrechte (in ungeraden Jahren) 

Fünfjährlich 

Verleihung der Menschenrechtspreise 

c) Menschenrechtssituationen und Berichte der Sonderbe
richterstaller und Sonderbeauftragten 

ANLAGE 11 

Zweijahres-Arbeitsprogramm des Dritten Ausschusses 
für 1993-1994 

1993")6 

Punkt 1. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats 

Angelegenheiten, die ein Tätigwerden der Generalversamm
lung (Dritter Ausschuß) erfordern oder ihr zur Kenntnis 
gebracht wurden 

Dokumentation: Die entsprechenden Kapitel im Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats über Fragen, die nicht 
unter die anderen dem Dritten Ausschuß zugewiesenen 
Gegenstände auf der Tagesordnung der Generalver
sammlung fallen 

Punkt 2. Beseitigung von Rassismus und rassischer Dis
kriminierung 

Dokumentation: Das entsprechende Kapitel im Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats 

Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der rassischen 
Diskriminierung (Resolution 2106 A (XX» 

Bericht des Generalsekretärs über den Entwurf des Ak
tionsprogramms für die dritte Dekade zur Bekämpfung 
von Rassismus und rassischer Diskriminierung (Resolu· 
tion 47n7) 

Bericht des Generalsekretärs über die Finanzlage des 
Ausschusses für die Beseitigung der rassischen Dis
kriminierung (Resolution 47n9) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Inter
nationalen Konvention über die Bekämpfung und 
Bestrafung des Verbrechens der Apartheid (Resolutio
nen 3380 (XXX) und 47/81) 

Punkt 3. Selbstbestimmungsrecht der Völker 

Dokumentation: Bericht des Generalsekretärs über die 
universale Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts 
der Völker (Resolution 47/83) 

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des 
Berichts des Sonderberichterstatters der Menschen
rechtskommission über den Einsatz von Söldnern als 
Mittel zur Verletzung der Menschenrechte und zur 
Behinderung der Ausübung des Selbsthestimmungsrechts 
der Völker (Resolution 47/84) 
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Fragen, für deren Behandlung keine Vorausdokumentation 
angefordert wurde 

Wichtigkeit der universalen Verwirklichung des Selbst
bestimmungsrechts der Völker und der raschen Gewäh
rung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker für die tatsächliche Gewährleistung und Ein
haltung der Menschenrechte 

Punkt 4. Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen im 
Zusammenhang mit der Weltsoziallage und der 
Jugend, dem Altem, den Behinderten und der 
FamilieJ07 

Dokumentation: Das entsprechende Kapitel im Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats 

Bericht über die WeltsoziaJlage (Resolutionen 44/56, 44/57 
und 45/87 sowie Resolution 1992/26 des Wirtschafts
und Sozialrats)lo, 

Bericht des Generalsekretärs über die Fortschritte bei der 
Umsetzung und Weiterverfolgung der Leitlinien für 
Strategien und Maßnahmen einer entwicklungsorien
tierten Sozialpolitik in naher Zukunft (Resolution 
46/90Y'· 

Bericht des Generalsekretärs über die Vorbereitung und 
Begehung des Internationalen Jahres der Familie (Reso
lution 46/92) 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführnng des 
Internationalen Aktionsplans zur Frage des Alterns 
(Resolution 47/86) 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführnng der 
Resolution über die voJlständige Integration der Behin
derten in die GeseJlschaft (Resolution 47/88) 

Bericht des Vorbereitungs ausschusses für den Weltgipfel 
für soziale Entwicklung (Resolution 47/92) 

Punkt 5. Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 

Dokumentation: Das entsprechende Kapitel im Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats 

Bericht des Generalsekretärs über das Afrikanische Institut 
der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und 
die Behandlung Straffälliger (Resolution 47/89) 

Punkt 6. Förderung der Frau 

Dokumentation: Das entsprechende Kapitel im Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats, einschließlich des 
Entwurfs einer Erklärung über die Beseitigung der 
Gewalt gegen Frauen (Resolution 1992/18 des Wirt
schafts- und Sozialrats ) 

Bericht des Ausschusses für die Beseitigunjl der Dis
kriminierung der Frau (Resolution 341180)10 

Mitteilung des Generalsekretärs zur Übermittlung des 
Berichts des Administrators des Entwicklungsprogramms 
der Vereinten Nationen über die Tätigkeit des Entwick
lungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau (Resolu
tionen 39/125 und 46/99) 

Vorläufige Fassung des World Survey on the Role of 
Wornen in Development (Weltüberblick über die Rolle 
der Frau in der Entwicklung) (Resolutionen 44n7 und 
44/171)108 

Bericht des Generalsekretärs über die Verbesserung der 
Situation der Frau in ländlichen Gebieten (Resolu
tion 44n8)1" 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Kon
vention über die Beseitigung jeder Form von Diskrimi
nierung der Frau (Resolution 45/124) 

Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit des 
Internationalen Forschungs- und Ausbildungsinstituts zur 
Förderung der Frau (Resolution 46/99) 

Bericht des Generalsekretärs über die Verbesserung der 
Situation der Frauen im Sekretariat (Resolution 47/93) 

Bericht des Generalsekretärs über die Umsetzung der 
Zukunftsstrategien von Nairobi zur Förderung der Frau 
(Resolution 47/95, Ziffer 27) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Vor
bereitungen für die Vierte Weltfrauenkonferenz (Resolu
tion 47/95, Ziffer 28) 

Mündlicher Bericht des Generalsekretärs über die Durch
führnng der Resolution über Gewalt gegen Wander
arbeiterinnen (Resolution 47/96) 

Punkt 7. Internationale DrogenbekämpfungH·/J 

Dokumentation: Das entsprechende Kapitel im Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats, einschließlich der 
Stellungnahmen der Suchtstoffkommission zu dem 
Bericht, den der Generalsekretär der Kommission gemäß 
Ziffer 4 der Resolution 47/99 vorzulegen hat 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung des 
Weltweiten Aktionsprogramms gegen die unerlaubte 
Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, 
das unerlaubte Angebot dieser Stoffe, die unerlaubte 
Nachfrage danach, den unerlaubten Verkehr damit und 
die unerlaubte Verteilung dieser Stoffe (Resolutio
nen 451148, 461102, 471100, Ziffer 8 und 471102, Ab
schnitt II) 

Bericht des Generalsekretärs über das Programm der 
Vereinten Nationen für die internationale Drogenbe
kämpfung, einschließlich eines Abschnittes über die 
Achtung vor den in der Charta der Vereinten Nationen 
und im Völkerrecht verankerten Grundsätzen beim 
Kampf gegen den Drogenmißbrauch und den unerlaubten 
Suchtstoffverkehr (Resolutionen 47/98 und 471101) 

Bericht des Verwaltungsausschusses für Koordinierung 
über eine Aktualisierung des Systemweiten Aktionsplans 
der Vereinten Nationen zur Bekärnpfunll. des Drogenmiß
brauchs (Resolution 47/100, Ziffer 5)1 

Bericht des Generalsekretärs über das internationale 
Vorgehen zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs und 
des unerlaubten Suchtstoffverkehrs (Resolution 47/102, 
Abschnitt I und Abschnitt II, Ziffer 6) 

Punkt 8. Bericht des Hohen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, Fragen im Zusammen
hang mit Flüchtlingen, Rückkehrern und Ver
triebenen und humanitäre Fragen 

Dokumentation: Das entsprechende Kapitel im Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats 
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Bericht des Hohe Kommissars der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge 

Bericht des Ge~eralsekretärS über die Internationale 
Konferenz über zentralamerikanische Flüchtlinge (Reso
lution 47/103) , 

Bericht des Gen alsekretärs über Hilfe für Flüchtlinge, 
Rückkehrer un Vertriebene in Afrika (Resolution 
47/107) 

Punkt 9. Mensche rechtsfragen 

a) Anwendung de Rechtsakte auf dem Cebiet der Men
schenrechte 

Dokumentation: as einschlägige Kapitel im Bericht des 
Wirtschafts- un Sozialrats 

Bericht des enschenrechtsausschusses (Resolution 
2200 A (XXI» I' 

Bericht des Auss husses gegen Folter (Resolution 39/46) 

Bericht des Gen ralsekretärs über den Stand des Inter
nationalen Pakt s über wirtschaftliche, soziale und kul
turelle Rechte, es Internationalen Paktes über bürgerli
che und politis he Rechte und der Zusatzprotokolle zu 
dem Internatio len Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte (Resolu ion 46/113) 

Bericht des Gen ralsekretitrs über den Stand der Inter
nationalen Ko vention zum Schutz der Rechte aller 
Wanderarbeitn hmer und ihrer Familienangehörigen 
(Resolution 47 110) 

Bericht des Gen ralsekretärs über die effektive Anwen
dung der inte nationalen Menschenrechtsinstrumente, 
einschließlich r Berichtspflichten aufgrund der interna
tionalen Mensc enrechtsinstrumente (Resolution 47/111) 

Mitteilung des eneralsekretärs zur Übermittlung des 
aktualisierten erichts des unabhängigen Sachverständi
gen für langfr',stige Möglichkeiten zur Steigerung der 
Leistungsfähig eit der Vertragsorgane auf dem Gebiet 
der Menschenr chte (Resolution 4711 11, Ziffer 2) 

b) Menschenrech 
zur besseren 
der Menschen 

fragen, einschließlich anderer Ansätze 
eWährleistung der effektiven Ausübung 
chte und Grundfreiheiten 

Dokumentation: as entsprechende Kapitel im Bericht des 
Wirtschafts- u d Sozialrats, einschließlich Informationen 
über die versc 'edenen Formen der Bevölkerungspartizi
pation als wie tige Faktoren der Entwicklung und der 
vollen Verwir ichung aller Menschenrechte (Resolution 
44/53) und de Empfehlungen des Rates betreffend das 
geplante Jahr er Toleranz (Resolution 47/124, Ziffer 3) 

Bericht des Gen ralsekretitrs über die Menschenrechte in 
der Rechtspfle e (Resolution 46/120) 

Bericht des Ge 
zum Schutz 
(Resolution 4 

ralsekretärs über nationale Institutionen 
nd zur Förderung der Menschenrechte 
/124) 

Bericht des G neralsekretitrs über das Ergebnis der 
Weltkonferen über Menschenrechte (Resolution 47/122) 

Mitteilung des Generalsekretitrs zur Übermittlung des 
Berichts über das Recht auf Entwicklung (Resolution 
471123) 

Mitteilung des Generalsekretitrs zur Übennittlung des Be
richts des Generaldirektors der Organisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur 
über die Begehung des geplanten Jahres der Toleranz 
(Resolution 47/124, Ziffer 2)10' 

Bericht des Generalsekretitrs über die Stitrkung des Sekre
tariats-Zentrums für Menschenrechte (Resolution 47/127) 

Bericht des Generalsekretitrs über die Achtung vor den 
Grundsätzen der nationalen Souveränität und der Nicht
einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten 
im Hinblick auf ihre Wahlprozesse (Resolution 47/130) 

Bericht des Generalsekretärs über die Erklärung über die 
Rechte von Personen, die nationalen oder ethnischen, 
religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören 
(Resolution 47/135) 

Bericht des Generalsekretärs über die Verstärkung der 
Wirksamkeit des Grundsatzes regelmäßiger und unver
fälschter Wahlen (Resolution 47/138) 

Fragen, für deren Behandlung keine Vorausdokumentation 
angefordert wurde 

Die Menschenrechte und der wissenschaftlich-technische 
Fortschritt (Resolution 46/126) 

Stärkung der Tätigkeit der Vereinten Nationen auf dem 
Gebiet der Menschenrechte durch die Förderung der 
internationalen Zusammenarbeit, und Wichtigkeit der 
Nichtselektivität, Unparteilichkeit und Objektivität 
(Resolutionen 46/129 und 47/131) 

Not der Straßenkinder (Resolution 47/126) 

Beseitigung aller Formen religiöser Intoleranz (Resolution 
47/129) 

Andere Ansätze sowie Wege und Mittel innerhalb des 
Systems der Vereinten Nationen zur besseren Gewähr
leistung der effektiven Ausübung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten (Resolution 47/137) 

a) Menschenrechtssituationen und Berichte der Sonder
berichterstatter und Sonderbeauftragten1lO 

Punkt 10. Die Menschenrechtssituation in Estland und 
Lettland 

Dokumentation: Bericht des Generalsekretärs (Resolu
tion 47/115) 

1994 

Punkt 1. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats 

Fragen, die ein Tätigwerden der Generalversammlung (Drit
ter Ausschuß) erfordern oder ihr zur Kenntnis gebracht 
wurden 

Dokumentation: Die entsprechenden Kapitel im Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats über Fragen, die nicht 
unter die anderen dem Dritten Ausschuß zugewiesenen 
Gegenstände auf der Tagesordnung der Generalver
sammlung fallen 

Punkt 2. Beseitigung von Rassismus und rassischer Dis
kriminierung 

Dokumentation: Das entsprechende Kapitel im Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats 
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Bericht des Ausschusses für die Beseitigung der rassischen 
Diskriminierung (Resolution 2106 A (XX» 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Inter
nationalen Konvention über die Bekämpfung und 
Bestrafung des Verbrechens der Apartheid (Resolu
tion 3380 (XXX» 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand des Inter
nationalen Übereinkommens über die Beseitigung aller 
Formen rassischer Disktiminierung (Resolutionen 
2106 A (XX) und 47/78) 

Punkt 3. Selbstbestimmungsrecht der Völker 

Keine Vorausdokumentation angefordert 

Punkt 4. Soziale Entwicklung, einschließlich Fragen im 
Zusammenhang mit der Weltsoziallage und der 
Jugend, dem Altern, den Behinderten und der 
Familie 

Dokumentation: Das betreffende Kapitel im Bericht des 
Wirtschafts- und Sozialrats 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution über Jugendpolitiken und Jugendprogramme 
(Resolution 47/85) 

Bericht des Generalsekretärs über die Stellung und die 
Ro11e der Genossenschaften im Lichte der neuen wirt
schaftlichen und sozialen Tendenzen (Resolution 47/90) 

Bericht des Vorbereitungsausschusses für den Weltgipfel 
für soziale Entwicklung (Resolution 47/92) 

Fragen, für deren Behandlung keine Vorausdokumentation 
angefordert wurde 

Fünfundzwanzigster Jahrestag der Erklärung über Fort
schritt und Entwicklung auf sozialem Gebiet (Resolution 
44/57) 

Punkt 5. Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege 

Dokumentation: Das entsprechende Kapitel im Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats, einschließlich der Auf
fassungen der Kommission für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege zur Stärkung der internationalen 
Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität (Resolution 47/87) 

Punkt 6. Förderung der Frau 

Dokumentation: Das entsprechende Kapitel im Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats 

Bericht des Ausschusses für die Beseitigunf der Dis
kriminierung der Frau (Resolution 34/180)10 

Endgültige Fassung des World Survey on the Role of 
Women in Development (Weltüberblick über die Rolle 
der Frau in der Entwicklung) (Resolutionen 44/77 und 
44/171)108 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Kon
vention über die Beseitigung jeder Fonn von Diskrimi
nierung der Frau (Resolution 45/124) 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der 
Resolution betreffend die Konvention über die Beseiti-

gung jeder Form von Diskriminierung der Frau (Resolu
tion 47/94) 

Punkt 7. Internationale Drogenbekämpfung 

Dokumentation: Das entsprechende Kapitel im Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung des 
Weltweiten Aktionsprogranuns gegen die unerlaubte 
Gewinnung von Suchtstoffen und psychotropen Stoffen, 
das unerlaubte Angebot dieser Stoffe, die unerlaubte 
Nachfrage danach, den unerlaubten Verkehr damit und 
die unerlaubte Verteilung dieser Stoffe (Resolutio
nen 45/148, 46/102 und 47/HlO) 

Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen den 
unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen (Resolution 47/97) 

Punkt 8. Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten 
Nationen für Flüchtlinge, Fragen im Zusammen
hang mit Flüchtlingen und Vertriebenen sowie 
humanitäre Fragen 

Dokumentation: Das entsprechende Kapitel im Bericht 
des Wirtschafts- und Sozialrats 

Bericht der Hohen Kommissarin der Vereinten Nationen 
für Flüchtlinge 

Bericht des Generalsekretärs über die neue internationale 
humanitäre Ordnung (Resolution 47/106) 

Punkt 9. Menschenrechtsfragen 

a) Anwendung der Rechtsakte auf dem Gebiet der Men
schenrechte 

Dokumentation: Das betreffende Kapitel im Bericht des 
Wirtschafts- und Sozialrats 

Bericht des Menschenrechtsausschusses (Resolution 
2200 A (XXI»!OR 

Bericht des Ausschusses gegen Folter (Resolution 39/46) 

Bericht des Ausschusses für die Rechte des Kindes 
(Resolution 44/25)10' 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Kon
vention über die Verhütung und Bestrafung des Völker
mordes (Resolution 47/108) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Kon
vention über die Rechte des Kindes (Resolution 47/112) 

Bericht des Generalsekretärs über den Stand der Kon
vention gegen Folter und andere grausame, unmensch
liche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe (Reso
lution 47/1 13) 

b) Menschenrechtsfragen, einschließlich anderer Ansätze 
zur besseren Gewährleistung der effektiven Ausübung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
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Dokumentation: 'Bericht des Generalsekretärs über den 
Stand der regionalen Vorkehrungen zur Förderung und 
zum Schutz de Menschenrechte (Resolution 471125) 

Bericht des Gene alsekretärs über den Ausbau der Öffent
lichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte 
(Resolution 47 128) 

Bericht des Gen ralsekretärs über den Stand des Freiwil
ligen Fonds d~r Vereinten Nationen rur autochthone 
Bevölkerungsg uppen (Beschluß 47/430) 

Fragen.fürdere Behandlung keine Vorausdokumentation 
angefordert w rde 

Frage des Verse windenlassens (Resolutionen 47/132 und 
47/133) 

Die Menschen. chte und extreme Armut (Resolution 
47/134) 

c) Menschenrech situationen und Berichte der Sonder
berichterstatte und Sonderbeauftragten 

47/433. Dokumeute im Zusammenhang mit dem Bericht 
des Wirtscbafts- und Sozialrats 

Auf ihrer 92. Plenarsitzung am 18. Dezember 1992 nahm 
die Generalversammlung auf Empfehlung des Dritten 
AusschussestIl Kenntnis von folgenden Dokumenten: 

a) Kapitel I, V (Abschnitte B, C, E, Fund H), VII und 
IX des Berichts des Wirtschafts- und Sozialrats"; 

b) Bericht des Generalsekretärs über regionale Vor
kehrungen zur Förderung und zum Schutz der Menschen
rechte in der asiatisch-pazifischen Region1L2

; 

c) Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung 
der Resolution 1992/39 des Wirtschafts- und Sozialrats mit 
dem Titel "Überprüfung der Voraussetzungen für die effek
tive Tätigkeit der Gruppe Nichtstaatliche Organisationen der 
Hauptabteilung Wirtschaftliche und Soziale Entwick
lung"1l3. 

6. Beschlüsse au/grund der Berichte des Vierten Ausschusses 

47/409. Militäri he Aktivitäten und Vorkehrungen von 
Kolonial ächten in unter ihrer Verwaltung 
stehende Gebieten, die die Verwirklichung der 
Erklärun über die Gewährung der Unabhän
gigkeit a koloniale Länder und Völker behin
dern kön ten 

Auf ihrer 61. PI narsitzung am 16. November 1992 ver
abschiedete die G neralversammlung auf Empfehlung des 
Vierten Ausschuss Sll4 folgenden Text: 

"I. Nach Be andlung des im Bericht des Sonderaus
schusses für den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewä ng der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völ er enthaltenen Kapitels zu einem Punkt 
der Tagesordnu g des Sonderausschusses mit dem Titel 
'Militärische ivitäten und Vorkehrungen von Kolonial
mächten in unte ihrer Verwaltung stehenden Gebieten, die 
die Verwirklich ng der Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit koloniale Länder und Völker behindern 
könnten'I15 so ie unter Hinweis auf ihre Resolution 
1514 (XV) vo 14. Dezember 1960 und alle anderen 
Resolutionen un~ Beschlüsse der Vereinten Nationen über 
militärische Ak vitäten in Kolonialgebieten und Gebieten 
ohne Selbstregi rung, bekräftigt die Generalversammlung 
ihre feste Üb rzeugung, daß Militärstützpunkte und 
-einrichtungen i den betreffenden Gebieten ein Hindernis 
für die Ausübu g des Selbstbestimmungsrechts durch das 
Volk dieser G iete darstellen könnten, und wiederholt 
ihre feste Auff sung, daß die bestehenden Stützpunkte 
und Einrichtun en, die die Verwirklichung der Erklärung 
behindern, abg zogen werden sollen und daß die Errich
tung weiterer S ützpunkte nicht geduldet werden soll. 

2. Die Ge ralversammlung j die sich der Existenz 
solcher Militär tützpunkte und -einrichtungen in einigen 
dieser Gebiete bewußt ist, bittet die betreffenden Ver
waltungsmächt nachdrücklich, auch künftig alles Erfor
derliche zu tun damit diese Gebiete nicht in Offensiv
handlungen ge en andere Staaten hineingezogen oder für 
die Einmischu in die Angelegenheiten anderer Staaten 
benutzt werde und sich in jeder Hinsicht an die Ziele 
und Grundsätz der Charta zu halten. 

3. Die Generalversammlung verurteilt erneut alle 
militärischen Aktivitäten und Vorkehrungen von Kolonial
mächten in unter ihrer Verwaltung stehenden Gebieten, die 
im Widerspruch zu den Rechten und Interessen der 
betroffenen Kolonialvölker, insbesondere ihrem Recht auf 
Selbstbestimmung und Unabhängigkeit stehen könnten. 
Die Versammlung fordert die betreffenden Kolonialmächte 
erneut auf, diese Aktivitäten einzustellen und solche 
Militärstützpunkte gemäß den diesbezüglichen Resolutio
nen der Versammlung aufzulösen. 

4. Die Generalversammlung erklärt von neuern, daß 
die Kolonialgebiete und angrenzende Gebiete nicht für 
Kernversuche, zur Ablagerung von Atommüll oder für die 
Stationierung von Kernwaffen und anderen Massenver
nichtungswaffen benutzt werden sollen. 

5. Die Generalversammlung begrüßt die zur Zeit in 
Südafrika vor sich gehenden wichtigen Veränderungen, 
deren Ziel darin besteht, den Beginn sachbezogener 
Verhandlungen über eine Verfassung zu erleichtern. Die 
Versammlung stellt fest, daß die Apartheid trotz dieser 
Entwicklungen noch fest verankert ist und daß der Friede 
und die Sicherheit der Region somit noch immer gefahrdet 
sind. 

6. Die Generalversammlung nimmt mit tiefer Besorg
nis Kenntnis von den Enthüllungen über eine verdeckte 
Finanzierung bestimmter politischer Organisationen durch 
das Regime Südafrikas sowie von der Kollusion des 
Regimes mit diesen Organisationen und von den Berichten 
über die Beteiligung seiner Sicherheitskräfte an der 
Begehung von Gewaltakten. 

7. Die General versammlung verurteilt die Fortdauer 
der militärischen, nuklearen und geheimdienstlichen 
Zusammenarbeit zwischen Südafrika und bestimmten 
Ländern, die einen Verstoß gegen das vom Sicherheitsrat 
in seiner Resolution 418 (1977) vom 4. November 1977 
über Südafrika verhängte militärische Embargo und eine 
Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit darstellt. Die Versammlung bittet den Rat 
nachdrücklich, den Bericht des Sicherheitsratsausschusses 
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nach Resolution 421 (1977) vom 9. Dezember 1977116 

dringlich zu behandeln und weitere Maßnahmen zu 
ergreifen, um den Geltungsbereich der Ratsresolution 418 
(1977) auszudehnen, damit diese noch wirksamer und 
umfassender wird. Die Versammlung verlangt die sofortige 
Beendigung jeder solchen Kollaboration. Die Versamm
lung fordert ferner zur genauesten Einhaltung der Resolu
tion 558 (1984) vom 13. Dezember 1984 auf, in der der 
Rat alle Mitgliedstaaten eindringlich bat, die Einfuhr von 
Rüstungsgütern aus Südafrika zu unterlassen. 

8. Die Generalversammlung ist der Auffassung, daß 
der Erwerb der Kernwaffenfahigkeit durch das wegen 
seiner Gewalttätigkeit und Aggression berüchtigte süd
afrikanische Regime einen weiteren Versuch desselben 
darstellt, unabhängige Staaten der Region zu terrorisieren 
und einzuschüchtern, bis sie sich unterordnen. Die Ver
sammlung verurteilt die Unterstützung, die das Regime 
Südafrikas auf militärischem und anderen Gebieten nach 
wie vor erhält. In diesem Zusammenhang bringt die 
Versammlung ihre Besorgnis über die ernsten Konsequen
zen für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit 
zum Ausdruck, die sich aus der militärischen und nuklea
ren Kollaboration zwischen dem Apartheidsystem in 
Südafrika und bestimmten westlichen Mächten und 
anderen Ländern ergeben. Sie fordert die betreffenden 
Staaten auf, jede Kollaboration dieser Art zu beenden und 
insbesondere die Versorgung des Apartheidsystems mit 
Gerä~ Tecbnologie, Material und Ausbildung einzustellen, 
durch die das Regime in die Lage versetzt wird, seine 
Fähigkeit zur Herstellung von Kernwaffen zu erhöhen. 

9. Die Generalversammlung verurteilt nachdrücklich 
die Fortdauer der Kollaboration bestimmter Länder mit 
dem rassistischen Regime auf militärischem und nuklea
rem Gebiet und gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, daß 
eine solche Kollaboration gegen das gemäß Resolution 418 
(1977) des Sicherheitsrats über Südafrika verhängte 
Waffenembargo verstößt und die internationale Solidarität 
gegen das Apartheidregime untergräbt. Die Versammlung 
verlangt daher die umgehende Einstellung jeder Kollabora
tion dieser Art. 

10. Die Generalversammlung denkt dabei besonders an 
die Erklärung über Südafrika, die von der Versammlung 
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der 
afrikanischen Einheit auf ihrer vom 3. bis 5. Juni 1991 in 
Abuja (Nigeria) abgehaltenen siebenundzwanzigsten 
ordentlichen Tagungll7 verabschiedet wurde, den Bericht 
der vom 2. bis 7. September 1991 in Accra abgehaltenen 
Zehnten Konferenz der Außenminister der nichtgebunde
nen Länderl18 und das von den Regierungschefs der 
Commonwealth-Länder auf ihrer vom 16. bis 22. Oktober 
1991 in Harare abgehaltenen Tagung verabschiedete Kom
muniquel19

. 

11. Die Generalversammlung bittet nachdrücklich alle 
Regierungen, die Sonderorganisationen und anderen 
zwischenstaatlichen Organisationen, den Tausenden von 
Flüchtlingen, die durch die Unterdrückungspolitik des 
Apartheidregimes in Südafrika gezwungen worden sind, in 
die benachbarten Staaten zu flüchten, sowie Rückkehrern 
zur Wiederansiedlung mehr materielle Unterstützung zu 
gewähren. 

12. Die Generalversammlung mißbilligt die anhaltende 
zweckwidrige Verwendung von Land in Kolonialgebieten, 
insbesondere in den kleinen Inselgebieten im Pazifik und 
in der Karibik, für militärische Einrichtungen. Die in 
großem Maßstab erfolgende Nutzung lokaler Ressourcen 
für diesen Zweck könnte sich nachteilig auf die wirt
schaftliche Entwicklung der betreffenden Gebiete aus
wirken. 

13. Die Generalversammlung ersucht den General
sekretär, durch alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel 
die Weltöffentlichkeit über die Tatsachen im Zusammen
hang mit den militärischen Aktivitäten und Vorkehrungen 
in Kolonialgebieten zu informieren, die die Verwirkli
chung derin Versammlungsresolution 1514 (XV) enthalte
nen Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker behindern. 

14. Die Generalversammlung ersucht den Sonder
ausschuß für den Stand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker, diese Frage weiter zu prüfen und der 
Versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten. tI 

47/411. Gibraltar-Frage 

Auf ihrer 72. Plenarsitzung am 25. November 1992 ver
abschiedete die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Vierten Ausschusses L20 den folgenden Text als Konsens 
der Mitglieder der Versammlung: 

"Die Generalversammlung. unter Hinweis auf ihren 
Beschluß 46/420 vom 11. Dezember 1991 und gleichzeitig 
unter Hinweis darauf, daß es in der Erklärung, auf die sich 
die Regierungen Spaniens und des Vereinigten König
reichs Großbritannien und Nordirland am 27. November 
1984 in Brüssel geeinigt haben"l, unter anderem wie 
folgt heißt: 

'Die Einleitung eines Verhandlungsprozesses zur 
Überwindung aller zwischen ihnen bestehenden Mei
nungsverschiedenheiten in bezug auf Gibraltar und zur 
Förderung einer beiderseitig nutzbringenden Zusammen
arbeit auf wirtschaftlichem, kulturellem, touristischem, 
flugtechnischem, militärischem und ökologischem 
Gebiet. Beide Seiten stimmen zu, daß im Laufe dieses 
Prozesses Fragen der Souveränität erörtert werden. Die 
britische Regierung wird voll zu ihrer Verpflichtung 
stehen, die Wünsche des Volkes von Gibraltar zu 
respektieren, wie in der Präambel zur Verfassung von 
1969 festgehalten ' , 

nimmt davon Kenntnis, daß die Außenminister im Rahmen 
dieses Prozesses jedes Jahr abwechselnd in ihrer jeweili
gen Hauptstadt zusammengetroffen sind, und bittet beide 
Regierungen nachdrücklich, ihre Verhandlungen fort
zusetzen, mit dem Ziel, im Lichte der einschlägigen 
Resolutionen der Generalversammlung und im Geiste der 
Charta der Vereinten Nationen eine endgültige Lösung des 
Gibraltarproblems zu finden." 

47/412. Pitcairn-Frage 

Auf ihrer 72. Plenarsitzung am 25. November 1992 ver
abschiedete die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Vierten Ausschusses 120 den folgenden Text als Konsens der 
Mitglieder der Versammlung: 
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"Die Generalven;ammlung, nach Prüfung der Lage in 
Pitcairn, bekräftigt das unveräußerliche Recht des Volkes 
von Pitcairn auf elbstbestimmung gemäß der in der 
Versammlungsres lution 1514 (XV) vom 14, Dezember 
1960 enthaltenen Erklärung über die Gewährung der 
Unabhängigkeit a koloniale Länder und Völker, die für 
das Gebiet volle Gültigkeit besitzt. Die Versammlung 
bekräftigt ferner, aß die Verwaltungsmacht dafür ver
antwortlich ist, die irtschaftliche und soziale Entwicklung 
des Gebietes zu ördern. Die Versammlung bittet die 
Verwaltungsmacht nachdrücklich, die von der Bevölkerung 
des Gebietes ge .. lte, sehr eigene Lebensweise auch 
weiterhin zu respe tieren und sie zu erhalten, zu fördern 
und zu schützen. ie Versammlung ersucht den Sonder
ausschuß für den tand der Verwirklichung der Erklärung 
über die Gew" ng der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völke , die Pitcairn-Frage auf seiner nächsten 
Tagung weiter zu rüfen und der Versammlung auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagung darüber Bericht zu erstatten." 

47/ 3_ St.-Helena-Frage 

Auf ihrer 72. Pie sitzung am 25. November 1992 ver
abschiedete die Gen ralversammlung auf Empfehlung des 
Vierten Ausschusses 22 den folgenden Text: 

1. ng der St.-Helena-Frage bekräftigt die 
Generalversamml ng das unveräußerliche Recht des 
Volkes von st. elena auf Selbstbestimmung und Un
abhängigkeit gern' der in Versammlungsresolution 1514 
(XV) vom 14. De mber 1960 enthaltenen Erklärung über 
die Gewährung d r Unabhängigkeit an koloniale Länder 
und Völker. Die ersammlung bittet die Verwaltungs
macht nachdrückli h, im Benehmen mit dem Gesetzgeben
den Rat und ander n Vertretern des Volkes von St. Helena 
auch weiterhin a11 s Erforderliche zu tun, um die rasche 
Verwirklichung d r Erklärung in bezug auf dieses Gebiet 
sicherzustellen, u d bekräftigt in diesem Zusammenhang 
auch, daß es wich g ist, das Volk von St. Helena über die 
ihm bei ·der Aus bung seines Selbstbestimmungsrechts 
offenstehenden M . glichkeiten aufzuklären. 

2. Die Gener versammlung bekräftigt, daß die Ver
waltungsmacht da ür verantwortlich ist, die wirtschaftliche 
und soziale Ent icklung des Gebiets zu fördern, und 
fordert die Verwal ungsmacht auf, in Zusammenarbeit mit 
der Regierung de Gebiets auch weiterhin die Wirtschaft 
zu stärken, die ei heimische Initiative und das einheimi-
sche Unternehme zu fordern und die 

Diversifikationsprogramme vermehrt zu unterstützen, mit 
dem Ziel, das Wohlergehen der Gemeinschaft allgemein, 
insbesondere auch die Beschäfügungssituation des Gebiets, 
zu verbessern. 

3. Die Generalversammlung bittet die Verwaltungs
macht nachdrücklich, in Zusammenarbeit mit der Regie
rung des Gebiets auch weiterhin wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen, um das unveräußerliche Eigentums- und Ver
fügungsrecht des Volkes von St. Helena über die natürli
chen Ressourcen des Gebiets, einschließlich der Meeres
ressourcen, sowie dessen Recht auf Ausübung und Beibe
haltung der Kontrolle über die künftige Erschließung 
dieser Ressourcen zu gewährleisten und zu garantieren. 

4. Die Generalversammlung erklärt erneut, daß eine 
fortgesetzte Entwicklungshilfe seitens der Verwaltungs
macht in Verbindung mit etwaigen Hilfsmaßnahmen der 
internationalen Gemeinschaft ein wichtiges Mittel darstellt, 
um das wirtschaftliche Potential des Gebiets zu erschließen 
und die Bevölkerung besser in die Lage zu versetzen, die 
in den entsprechenden Bestimmungen der Charta der 
Vereinten Nationen genannten Ziele voll zu verwirklichen. 
Die Versammlung begrüßt in diesem Zusammenhang die 
vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen ge
währte Hilfe und bittet andere Organisationen des Systems 
der Vereinten Nationen, bei der Entwicklung des Gebiets 
behilflich zu sein. 

5. Das Fortbestehen militärischer Einrichtungen in dem 
Gebiet veranlaßt die Generalversammlung, auf der Grund
lage früherer Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten 
Nationen über Militärstützpunkte und -einrichtungen in 
Kolonialgebieten und Gebieten ohne Selhstregierung, die 
Verwaltungsmacht nachdrücklich zu bitten, Maßnahmen zu 
ergreifen, damit das Gebiet nicht in Offensivhandlungen 
gegen Nachbarstaaten hineingewgen oder für eine Ein
mischung in deren Angelegenheiten benutzt wird. 

6. Die Generalversammlung ist der Auffassung, daß 
die Möglichkeit, zu einem geeigneten Zeitpunkt eine 
Besuchsdelegation der Vereinten Nationen nach St. Helena 
zu entsenden, weiter verfolgt werden solle, und ersucht 
den Sonderausschuß für den Stand der Verwirklichung der 
Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker, die St.-Helena-Frage auf 
seiner nächsten Tagung weiter zu prüfen und der Ver
sammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten." 

7. Beschlüsse au/grund tkr Bericht. tks Fünften Ausschusses 

47/449. Verwaltun - und Haushaltskoordinierung der 
Vereinten ationen mit den Sonderorganisatio
nen und d r Internationalen Atomenergie-Orga
nisation 

Auf ihrer 93. PIe arsitzung am 22. Dezember 1992 und 
auf Empfehlung de Fünften Ausschusses!23 

a) nahm die G neralversammlung Kenntnis von den 
statistischen Beric ten des Verwaltungsausschusses für 
Koordinierung über die Haushalts- und Finanzsituation der 
Organisationen des ystems der Vereinten Nationen l24

; 

b) ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretär 
als Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses für Koor
dinierung, unter Berücksichtigung der Resolution 461220 der 
Generalversammlung vom 20. Dezember 1991 über die 
Rationalisierung der Tätigkeit des Fünften Ausschusses, den 
nächsten statistischen Bericht des Verwaltungsausschusses 
für Koordinierung der Versammlung auf ihrer neunundvier
zigsten Tagung und danach alle zwei Jahre vorzulegen und 
dem darin behandelten Material Angaben über die von den 
Mitgliedstaaten und Niohtmitgliedstaaten in den vorangegan
genen zwei Kalenderjahren entrichteten veranlagten und 
freiwilligen Beiträge beizufügen; 
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c) nahm die Generalversammlung außerdem Kenntnis 
von dem Bericht des Generalsekretärs über Normen für das 
Rechnungswesen 125, ersuchte sie den Generalsekretär und 
die Leiter der Programme der Vereinten Nationen und der 
Organisationen des Systems der Vereinten Nationen gemäß 
Beschluß 46/445 der Generalversammlung vom 20. Dezem
ber 1991. ihre Bemühungen um die Erarbeitung gemeinsa
mer Normen für das Rechnungswesen der Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen abzuschließen und diese 
Normen bei der Erstellung ihrer Rechnungsabschlüsse für 
den am 31. Dezember 1993 endenden Zeitraum zu berück
sichtigen, und ersuchte sie den Generalsekretär, der General
versammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung darüber 
Bericht zu erstatten. 

47/450. Finanzierung der Verifikationsmission der Ver
einten Nationen in Angola 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 und 
auf Empfehlung des Fünften Ausschussesi" 

a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär, für die Beibehaltung der Verifikationsmission der 
Vereinten Nationen in Angola für den am 28. Februar 1993 
endenden Zeitraum Verpflichtungen bis zu einem Betrag von 
25.258.800 US-Dollar brutto (24.218.000 Dollar netto) 
einzugehen; 

b) teilte die Generalversammlung als Ad-hoc-Regelung 
den in Buchstabe a) genannten Betrag nach dem in ihrer 
Resolution 47/41 vom I. Dezember 1992 festgelegten 
Schema auf die Mitgliedstaaten auf; 

c) stellte die Generalversammlung die Behandlung des 
Punktes "Finanzierung der Verifikationsmission der Ver
einten Nationen in Angola" bis zu ihrer wiederaufgenomme
nen siebenundvierzigsten Tagung zurück. 

47/451. Finanzierung der Mission der Vereinten Natio
nen für das Referendum in Westsahara 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 und 
auf Empfehlung des Fünften Ausschusses l27 

a) ermächtigte die Generalversammlung den Generalse
kretär, für die Beibehaltung der Mission der Vereinten Natio
nen für das Referendum in Westsabara für den am 28. Fe
bruar 1993 endenden Zeitraum Verpflichtungen bis zu einem 
Betrag von 7.138.500 US-Dollar brutto (6.834.300 Dollar 
netto) einzugehen und diesen Betrag aus den nicht ver
brauchten Resten der für die Mission bewilligten Mittel 
bereitzustellen; 

b) stellte die Generalversammlung die Behandlung des 
Punktes "Finanzierung der Mission der Vereinten Nationen 
für das Referendum in Westsahara" bis zu ihrer wieder
aufgenommenen siebenundvierzigsten Tagung zurück. 

47/452. Finanzierung der Beobachtermission der Ver-
einten Nationen in EI SaIvador 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 und 
auf Empfehlung des Fünften Ausschussesi" 

a) ermächtigte die Generalversammlung den General
sekretär, für die Beibehaltung der Beobachtermission der 
Vereinten Nationen in EI Salvador für den am 28. Februar 
1993 endenden Zeitraum Verpflichtungen bis zu einem 
Betrag von 8.045.600 US-Dollar brutto (7.514.200 Dollar 
netto) einzugehen; 

b) teilte die Generalversammlung als Ad-hoc-Regelung 
den in Buchstabe a) genannten Betrag nach dem in ihrer 
Resolution 47/41 vom I. Dezember 1992 festgelegten 
Schema auf die Mitgliedstaaten auf; 

c) stellte die Generalversammlung die Behandlung des 
Punktes "Finanzierung der Beobachtennission der Vereinten 
Nationen in EI Salvador" bis zu ihrer wiederaufgenommenen 
siebenundvierzigsten Tagung zurück. 

47/453. ProgrammhaushaItsplan für den Zweijahres
zeitranm 1990-1991 

Auf ihrer 93. Plenarsitzung am 22. Dezember 1992 und 
auf Empfehlung des Fünften Ausschussesi" beschloß die 
Generalversammlung 

a) die Empfehlungen des Beratenden Ausschusses für 
Verwaltungs- und Haushaltsfragen betreffend nicht abge
wickelte Zahlungsverpflichtungen anzunehmen; 

b) auf ihrer wiederaufgenommenen siebenundvierzigsten 
Tagung auf die Frage der endgültigen Mittelbewilligungen 
ftir den Zweijahreszeitraum 1990-1991 zurückzukommen. 

47/454. Finanzberichte und geprüfte Rechnungsab
schlüsse sowie Berichte des Rates der Rech
nungsprüfer 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 und 
auf Empfehlung des Fünften Ausschusses l30 

a) ersuchte die Generalversammlung den Generalsekretär, 
die Arbeitsweise und die Effektivität sämtlicher auf die 
Gewährung verwaltungs- und haushaltstechnischer Unter
stützung spezialisierter Gruppen des Sekretariats zu prüfen, 
insbesondere des Managementberatungsdienstes, der Zen
tralen Evaluierungsgruppe, der Zentralen Überwachungs
gruppe und der Abteilung Innenrevision, mit dem Ziel, ihre 
Effizienz zu erhöhen und der Generalversammlung auf ihrer 
achtundvierzigsten Tagung über den Beratenden Ausschuß 
für Verwaltungs- und Haushaltsfragen darüber einen Bericht 
mit entsprechenden Empfehlungen vorzulegen; 

b) beschloß die Generalversammlung, unbeschadet der 
diesbezüglich von ihr bereits verabschiedeten Resolutionen 
die Rolle und den Zuständigkeitsbereich der für Koor
dinierung, Verwaltungsfragen und Haushaltsangelegenheiten 
verantwortlichen Nebenorgane zu überprüfen, insbesondere 
auch des Beratenden Ausschusses für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen, des Rates der Rechnungsprüfer, der Ge
meinsamen Inspektionsgruppe und des Programm- und Koor
dinierungsausschusses. mit dem Ziel, die Effektivität ihrer 
Beaufsichtigungs- und Koordinierungsmechanismen zu ver
bessern, und ersuchte die Generalversammlung den General
sekretär. der Generalversammlung so bald wie möglich, 
jedoch spätestens auf ihrer neunundvierzigsten Tagung 
entsprechendes Hintergrundmaterial zusammen mit seinen 
Auffassungen und den Auffassungen der betreffenden 
Organe zur Verfügung zu stellen. 

47/455_ Zweijahres-Arbeitsprogramm des Fünften Aus
schusses für 1993-1994 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des Fünften 
Ausschusses l3l

, in Übereinstimmung mit Ziffer 6 ihrer 
Resolution 46/220 vom 20. Dezember 1991, das Zweijalues-
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Arbeitsprogramm des !Fünften Ausschusses für 1993-1994 in 
der Anlage zu diesern Beschluß zu billigen. 

ANLAGE 

Zweijahres-Arbeitsprogramm des Fünften Ausschusses 
für 1993-1994 

A. A, eitsprogTammfüT 1993 

1. Finanzberichte nd geprüfte Rechnungsabschlüsse so
wie Berichte d Rates der Rechnungsprüfer 

2. Überprüfung d r administrativen und finanziellen 
Effizienz der V reinten Nationen 

3. Programmhaush tsplan für den Zweijahreszeitraum 
1992-1993 

4. Entwurf des Pr grammhaushaltsplans für den Zwei-
jahres zeitraum 11994-1995 

5. Verbesserung d~r !Finanzlage der Vereinten Nationen 

6. Gemeinsame In~pektionsgruppe 

7. Konferenzplanu g 

8. Beitragstabelle 'r die Aufteilung der Ausgabenlast der 
Vereinten Natio eo 

9. Gemeinsames S stern der Vereinten Nationen 

10. Pensionssystem der Vereinten Nationen 

11. Finanzierung r Friedensoperationen der Vereinten 
Nationen 

12. Verwaltungs- nd haushaltstechnische Aspekte der 
Finanzierung d~r Friedensoperationen der Vereinten 
Nationen I 

13. Bericht des Wirlschafts- und Sozialrats 

14. Ernennungen z r Besetzung freiwerdender Sitze in 
Nebenorganen nd sonstige Ernennungen 

B. Ar eitspTogmmm für 1994 

1. Finanzberichte und geprüfte Rechnungsabschlüsse 
sowie Berichte es Rates der Rechnungsprüfer 

2. Überprüfung r administrativen und finanziellen 
Effizienz der V reinten Nationen 

3. Programmhaus für den Zweijahreszeitraum 
1994-1995 

4. Programmplan g 

5. Verbesserung d r Finanzlage der Vereinten Nationen 

6. Programmhaus altsplan für den Zweijahreszeitraum 
1992-1993 

7. Verwaltungs
einten N atiane 
Internationalen 

nd Haushaltskoordinierung der Ver
mit den Sonderorganisationen und der 
tomenergie-Organisation 

8. Konferenzplan ng 

9. Beitragstabelle ür die Auf teilung der Ausgabenlast der 
Vereinten Nati nen 

10. Personalfragen 

I!. Gemeinsames ystem der Vereinten Nationen 

12. Pensionssyste der Vereinten Nationen 

13. Finanzierung der Friedensoperationen der Vereinten 
Nationen 

14. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats 

15. Ernennungen zur Besetzung freiwerdender Sitze in 
Nebenorganen und sonstige Ernennungen 

47/456. Beitragstabelle für die Aufteilung der Ausgaben
last der Vereinten Nationen 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
!Fünften Ausschusses"'. die Empfehlungen des Beitrags
ausschusses betreffend die veranlagten Beiträge der Mitglied
staaten in Ziffer 51-64 des Berichts des Beitragsausschus
ses'" anzunehmen; Ziffer 1 der Resolution 461221 A der 
Generalversammlung vom 20. Dezember 1991 wird ent
sprechend geändert. 

47/457. Personalfragen 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 
beschloß die Generalversammlung auf Empfehlung des 
Fünften Ausschusses''', die Behandlung der Unterpunkte 
a) und c) des Tagesordnungspunktes 112 (Personalfragen) 
bis zu ihrer wiederaufgenommenen siebenundvierzigsten 
Tagung zurückzustellen. mit der Maßgabe, daß das vom 
Stell vertretenden Vorsitzenden des !Fünften Ausschusses 
derzeit erstellte Arbeitspapier als Grundlage für weitere 
Verhandlungen über diese !Frage dient. 

47/458. Reisen von Vertretern zum zweiten Teil der 
dreiunddreißigsten Tagung des Programm- und 
Koordiniernngsausschusses 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 und 
auf Empfehlung des !Fünften Ausschusses'" 

a) verwies die Generalversammlung auf die Regeln und 
Ausführungsbestimmungen betreffend die Vorlage des 
Entwurfs des Programmhaushaltsplans an die Generalver
sammlung und an den Programm- und Koordinierungsaus
schuß sowie den Beratenden Ausschuß für Verwaltungs- und 
Haushaltsfragen; 

b) verwies die Generalversammlung außerdem darauf, 
daß sie sich bereit erklärt hat, Anfang 1993 revidierte 
Voranschläge für den Programmhaushaltsplan für den 
Zweijahreszeitraum 1992-1993 zu prüfen; 

c) bat die Generalversammlung den Generalsekretär, ihr 
möglichst bald nach Ablauf des Monats April 1993 über den 
Programm- und Koordinierungsausschuß und den Beratenden 
Ausschuß für Verwaltungs- und Haushaltsfragen den 
Entwurf des Programmhaushaltsplans für den Zweijahres
zeitraum 1994-1995 vorzulegen, den sie auf ihrer acht
undvierzigsten Tagung behandeln wird; 

d) beschloß die Generalversammlung, daß der Pro
gramm- und Koordinierungsausschuß im Mai 1993 eine 
einwöchige und im August/September 1993 eine dreiwöchige 
Tagung abhalten soll. 

47/459. Personalabgabe 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 be
schloß die Generalversammlung auf Empfehlung des !Fünften 
Ausschusses'35, den Generalsekretär zu ersuchen, alle Aspek
te der Frage der Personalabgabe zu prüfen, soweit sie die 
Haushalte der Organisationen und Programme der Vereinten 
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Nationen betreffen, und dabei die Auffassungen der Kom
mission für den internationalen öffentlichen Dienst, die 
Erfahrungen anderer Organisationen des Systems und die 
geltenden Grundsätze und Praktiken zu beröcksichtigen, 
insbesondere auch den Grundsatz der Gleichstellung aller 
Bediensteten in bezug auf die Bezahlung und die Soziallei
stungen, und der Generalversammlung auf ihrer achtundvier
zigsten Tagung über die Kommission Vorschläge zu unter
breiten. 

47/460. Zu bestimmten Dokumenten ergriffene Maßnah
men 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 und 
auf Empfehlung des FÜnften Ausschusses 135 

a) nahm die Generalversammlung Kenntnis von folgen
den Dokumenten: 

i) Mitteilung des Sekretariats über die Organisation der 
Redaktionsdienste am Amtssitz der Vereinten Natio
nen136

; 

ii) Bericht des Generalsekretärs über die Erstattung an 
den ordentlichen Haushalt der Kosten von Büroräu
men für Personal, das mit außerplanmäßig finanzier
ten Aktivitäten befaßt ist 137; 

iii) Bericht der Gemeinsamen Inspektionsgruppe über 
außerplanmäßige Mittel der Vereinten Nationen l3B

; 

b) stellte die General versammlung die Behandlung der 
nachstehenden Dokumente bis zu ihrer wiederaufgenomme
nen siebenundvierzigsten Tagung zuröck: 

i) Bericht des Generalsekretärs über revidierte Vor
anschläge zu Kapitel 37: Hauptabteilung Politische 
Angelegenheiten: Regionalzentren für FriedenI39

; 

ii) Bericht und Mitteilung des Generalsekretärs betref
fend die Beschäftigungsbedingungen der Mitglieder 
der Gemeinsamen Inspektionsgruppel40

; 

c) stellte die Generalversammlung die Behandlung der 
folgenden Dokumente bis zu ihrer achtundvierzigsten Tagung 
zurück: 

i) Bericht des Generalsekretärs über die Anspruchs
berechtigung bei Flugreisen141

; 

ii) Bericht des Generalsekretärs über die Überpröfung 
von Reise- und anderen Kostenerstattungen142

; 

iii) Bericht des Generalsekretärs über die Kosten der 
Aktivitäten der Mitarbeitervertretung!43; 

iv) Bericht des Generalsekretärs über einheitliche Lei
stungsnonnen für Konferenzpersonal l44

; 

v) Bericht des Generalsekretärs über die Folgen der mit 
dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 
und dem Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen 
getroffenen Nachfolgeregelungen'''. 

47/461. Bericht des Wirtschafts- und Sozialrats 

Auf ihrer 94. Plenarsitzung am 23. Dezember 1992 nahm 
die Generalversanunlung auf Empfehlung des Fünften Aus
schusses!" Kenntnis von den Kapiteln I, V (Abschnitte B 
bis D) sowie Kapitel IX des Berichts des Wirtschafts- und 
Sozialrats42

• 

8. Beschlüsse au/grund der Beriehle des Sechslen Ausschusses 

47/414. Konvention über die Immunität der Staaten und 
ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit 

Auf ihrer 73. Plenarsitzung am 25. November 1992 und 
auf Empfehlung des Sechsten Ausschusses '47 

a) nahm die Generalversammlung Kenntnis vom Bericht 
der gemäß der Resolution 46/55 vom 9. Dezember 1991 zur 
Pröfung folgender Punkte eingesetzten Arbeitsgruppe''': 

i) Sachfragen, die sich aus den von der Völkerrechts
kommission auf ihrer dreiundvierzigsten Tagung 
verabschiedeten Artikelentwürfen über die Immuni
tät der Staaten und ihres Vermögens'" von der 
Gerichtsbarkeit ergeben; 

ii) Die Frage der Einberufung einer 1994 oder später 
anzuberaumenden internationalen Konferenz zum 
Abschluß einer Konvention über die Immunität der 
Staaten und ihres Vermögens von der Gerichts· 
barkeit; 

b) beschloß die Generalversammlung, die Arbeitsgruppe 
auf ihrer achtundvierzigsten Tagung im Rahmen des Sech
sten Ausschuß zur weiteren Behandlung dieser Punkte erneut 
einzusetzen, und den erfolgreichen Abschluß einer Konven
tion durch die Förderung allgemeiner Übereinstimmung zu 
erleichtern, mit der Maßgabe, daß die Arbeitsgruppe, 
beginnend mit dem 27. September 1993, zwei Wochen und 
mindestens zehn bis zwölf Sitzungen auf eine konzentrierte 
Arbeit verwendet; 

c) beschloß die Generalversanunlung die Aufnahme eines 
Punktes "'Konvention über die Immunität der Staaten und 
ihres Vermögens von der Gerichtsbarkeit"' in die vorläufige 
Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung. 

47/415. Behandlung der Artikelentwürfe über die 
Rechtsstellung des diplomatischen Kuriers und 
des nicht von einem diplomatischeu Kurier 
begleiteten diplomatischen Kuriergepäcks so
wie der Entwürfe dazugehöriger Fakultativ
protokolle 

Auf ihrer 73. Plenarsitzung arn 25. November 1992 und 
auf Empfehlung des Sechsten Ausschusses '50 

a) nahm die Generalversammlung Kenntnis von dem 
Bericht des Stell vertretenden Vorsitzenden des Sechsten 
Ausschusses, der bei den gemäß Resolution 46/57 vom 
9. Dezember 1991 geführten Konsultationen über die Arti· 
kelentwürfe über die Rechtsstellung des diplomatischen 
Kuriers und die Entwürfe der dazugehörigen Fakultativ· 
protokolle'" den Vorsitz geführt hatte; 

b) beschloß die Generalversammlung die Aufnahme des 
Punktes "'Behandlung der Artikelentwürfe über die Rechts
steIlung des diplomatischen Kuriers und des nicht von einem 
diplomatischen Kurier begleiteten diplomatischen Kurierge· 
päcks sowie der Entwürfe dazugehöriger Fakultativprotokol· 
le"' in die vorläufige Tagesordnung ihrer fünfzigsten Tagung. 
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47/416. Antrag auf Erstellung eines Gutachtens durch 
den lnternlitionalen Gerichtshof 

Sechsten Ausschusses"'. die Behandlung des Punktes 
"Antrag auf Erstellung eines Gutachtens durch den Inter
nationalen Gerichtshof' fortzusetzen und diesen Punkt in die 
vorläufige Tagesordnung ihrer achtundvierzigsten Tagung 
aufzunehmen. 

Auf ihrer 73. Plenarsitzung am 25. November 1992 
beschloß die Generalversanunlung auf Empfehlung des 

, 
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~ Ebd .• Dokument A/47/693, Ziffer 28. 

49 AlC.1I47n. 

so Ojficial Records 01 the General Assembly, Forty-seventh Session, Annexes, Tagesordnungspunkte 33 und 34, Dokument A/47/616. 

51 Ebd., Tagesordnungspunkt 70. Dokument AJ471608, Ziffer 6. 

52 Ebd .• Tagesordnungspunkt 76, Dokument Al47/614, Ziffer 12. 

53 Ebd .• Tagesordnungspunkt 77. Dokument A/47/615, Ziffer S. 

54 Ebd., Tagesordnungspunkt 78. Dokument AJ47n18lAdd.4, Ziffer 3. 

Sj Offizielles ProtoJroll der Generalversammlung, SiebenuruJ\lienigste Tagung, Beilage 36 (Al47ß6). 

S6 Officilll Records of lhe General Assembly, Forty-sewmth Session, Annexes. Tagesordnungspunkt 78, Dokument Al47nl81Add.5, Ziffer 3. 

" A/47n02-FJ1992151. 

~ Officißl Records O/Ihe General hsembly, Forty-seventh Session. Annexes, Tagesordnungspunkt 86, Dokument Al47n26, Ziffer 8. 

S\I Resolution 5-1813, Anlage. 

00 Resolution 451199, Anlage. 

61 TD/364, Erster Teil, Abschnitt A, "Eine neue Partnerschaft im Dienste der Entwicldung: Die Verpflichtung von Cartagena", 'VOD der Handels- und 
Entwicklungskonferenz auf ihrer in Cartagena de Indias (Kolumbien) 'Vom 8. bis 25. Februar 1992 abgehaltenen achten Tagung verabschiedet. 

61 Resolution 461151. Anlage, Abschnitt 11. 

63 5ieheReport oflhe Second United Nations Conference on the Least Developed COUIItms, Paru, 3-14 Septembl!r 1990 (AiCONF.147/18), Erster Teil. 

64 Reporr of lhe United Nations Conference on Environment anti Development. Rio th Janeiro, 3-14 June 1992 (Veröffentlichung der Vereinten Nationen, 
Best.-Nr. B.93.1.8), Band I: Resolutions adopted by the Conjerence, Resolution I, Anlage n. 

" A/47/575. 

66 Siehe AJ46I594 und E/1992J82JAdd.1. 

67 Official Records of the General Assembly, Forty-seventh Session, Annexes, Tagesordnungspunkte 87, 88 und 144, Dokument AJ47n271Add.l. 
Ziffer 53 . 

.. A/471288·FJ1992194. 

ffl Ofjicial Records of tlre General Assembly, Forty-seventh Session, Annexes. Tagesordnungspunkt 12, Dokument A147n17/Md.l, Ziffer 53. 

70 Siehe AfC.2147/L.2. Der Beschlußentwurf ist abgedruckt in Beschluß 351439, Anlage. 

7l Al47fl22-FJ1992157 mit KOlT.1. 

72 AJ47/338. 

73 AJ47/446. 

74 OjJiciaJ Records of the General Assembly, Forty-seventh Session, Annexes, Tagesordnungspunlrt 78. Dokument Al47n18. 

75 Ebd., Dokument AJ47nl8/Add.l, Ziffer 27. 

76 Siehe AJC.2147/L.3. Der Resolutionsentwurf ist abgedruckt in Official Records 01 the General Assembly, Forty-fourth Session, Annexes, 
Tagesordnungspunkt 82, Dokument A/44I746/Add.l1. Ziffer 4. 

" A/47/487. 

1ß Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvjerzigs~ Tagung, Beilage 25 (AJ47/25). 

" A/471121·FJ1992115. 

so A/471279-E/1992179 mit Korr.1. 

SI A/47/388. 

~ A/47/393. 

~ A/47/477. 

B4 Official Records of the Ge1U!ral Assembly. Forty-seventh Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 78. Dokument A147nl8/Add.2. Ziffer 43. 

!Cl Ebd .• Tagesordnungspunkt 80. Dokument AJ47n20. 

86 Ebd., Tagesordnungspunkt 83. Dokument Al47m3, Ziffer 18. 

M1 Al471264-ElI992f71. 

.. A/471340. 

!9 Qfficial Records ofthe General Assembly, Forty-seventh Session, Annexes. Tagesordnungspunkte 91 und 92. Dokument A147/6S8, Ziffer 31. 

90 Siehe Official Records ofthe Economic wui Sodal Council, 1992, Supplement No. 2 (ElI992/22), Kap. 11, Absclmitt A. 
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~I Al47/48.0 mit Add.,il. 

92 Official Recnrds 0 the General Assembly, Forty-seventh Session. Annexes. Tagesordnungspunkt 96, Dokwnent AJ47n15, Ziffer 27. 

91 Ebd., Tagesordnuß punkte 97 und 149, Dokument AJ47/678/Add.2, Ziffer 114. 

" Al47/626. 

95 AJ47/479. 

" Al47/552. 

97 A147/676, Anhang 

't8 Al47nOl, Anhang 

9\1 Official Records 0 the General Assembly, Forty-seventh Session, Annexes. Tagesordnungspunkt 12, Dokument Al47nn, Ziffer 8. 

100 Die Punkte 2 und sind gemeinsam zu erörtern. Auf Wunsch können die Delegierten zu jedem der Punkte eine gesonderte Erklärung abgeben. 

101 Die Punkte 4 und sind gemeinsam zu erörtern. Auf Wunsch können Delegierte zu Punkt 4 zwei Erklärungen abgeben. 

102 Unterpunkt a) ist etrennt zu erörtern; die Unterpunkte b) und c) sind gemeinsam zu erörtern. 

103 Auf Wunsch könn n Delegationen zu diesem Punkt zwei Erklärungen abgeben. Zu den einzelnen Unterpunkten soll jedoch nur eine Erklärung 
abgegeben werden. 

104. Der Hinweis auf" erade" beziehungsweise "ungerade" Jahre bezieht sich auf Kalenderjahre. 

lOS 1993 - Bericht ü r die Weltsoziallage und Bericht der Kommission für soziale Entwicklung. 
1994 - Generalde tte aufgrund des Berichts des Wirtschafts- und SoziaJrats. 
1995 - Zwischen richt über die Weltsoziallage und Bericht der Kommission für soziale Entwicklung. 
1996 - Generalde atte aufgrund des Berichts des Wirtschafts- und Sozialrats. 

IOri Das Arbeitspro m und die Dokumentation für 1993 werden unter Berücksichtigung der vom Wirtschafts- und Sozialrat 1993 gefaSten 
einschlägigen Beschlüssen überarbeitet. 

107 Generaldebatte au grund des Berichts über die Weltsozia1lage und des Berichts der Kommission flir soziale Entwicklung. 

10& Der Bericht wird er Generalversammlung über den Wirtschafts- und SoziaIrat vorgelegt. 

100 Gemäß Resolution 47/99 wird die Generalversammlung auf ihrer achtundvierzigsten Tagung vier Plenarsitzungen auf hoher Ebene abhalten, um auf 
der Grundlage der in den ericht des Wirtschafts- und Sozialrats an die Generalversammlung aufzunehmenden Stellungnahmen der Suchtstoffkommission 
den Stand der intemation en Zusammenarbeit gegen die unerlaubte Gewinnung von Suchtstoffen, den unerlaubten Verkauf dieser Stoffe, die unerlaubte 
Nachfrage danach, den u rlaubten Verkehr damit und die unerlaubte Verteilung dieser Stoffe zu prüfen. 

HO Von der Mensch rechtskommission auf ihrer neunundvierzigsten Tagung und vom Wirtschafts- und Sozialrat auf seiner Arbeitstagung 1993 
festzulegen. 

111 Official Reeords the General Assembly, Forty-seventh Session, Annexes. Tagesordnungspunkt 12, Dokument AJ47nn, Ziffer 8. 

III AJ47/184-E/1992f . 

m AlC.3/47/I3. ~ 
114 Official Reeords lhe General Assembly, Forty-seventh Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 99, Dokument N47/645, Ziffer 10. 

m Offizielles Proto 11 der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung. Beilage 23 (AJ47n3), Kap. VI. 

116 Official Records the Securiry..Council. Thirty-fifth Year, Supplement for July, August atUi. September 1980, Dokument SJ14179. 

H7 Siehe Al46I390, nhang H, Erklärung AHGIDecI. 4 (XXVII). 

llS A/46n26-SI2326 ,Anhang; siehe OjficialRecords ofthe Security CO!l.neil, Forty-sixth Year, Supplement/ar Oetober. November and Deeember 1991. 
Dokument Sn3265. 

119 N46f708, Anhan 

120 Official Records the Ge1U!ral Assembly, Forty-seventh Session. Annexes, Tagesordnungspunkt 18, Dokument Al47/648. Ziffer 25. 
121 AJ39n32, Anhan 

m Official Reeords the General Assembly, Forty-seventh Session. Anneus, Tagesordnungspunkt 18, Dokument A147/648, Ziffer 26. 

m Ebd., Tagesordnu gspunkt 108, Dokument AJ47/817, Ziffer 6. 

114 Al47/593 mit Ko .1 und A/47 n46. 

l2.'i N47/443. 

126 Official Records ifthe General Assembly, Forty-seventh Session. Anneus, Tagesordnungspunlct 117, Dokument N47n95, Ziffer 6. 

127 Ebd., Tagesordn gspunkt 121, Dokument AJ47n96, Ziffer 5. 

12B Ebd., Tagesordn gspunkt 122. Dokument AJ47n97, Ziffer 6. 

1Z9 Ebd., Tagesordn gspunkt 147, Dokument N47/S26, Ziffer 3. 

130 Ebd .• Tagesordn gspunkt 102, Dokument A/47/S27, Ziffer 9. 

131 Ebd., Tagesordn gspunkte 103 und 104, Dokument A/47/830, Ziffer 13. 

132 Ebd., Tagesordn gspunkt 111, Dokument AJ47/833, Ziffer 8. 

m Offizielles Proto II der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 11 (A/47/11). 

114 Official Records iflhe General Assembty, Forty-seventh Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 112, Dokument A/47n08/Add.1, Ziffer S. 

13S Ebd., Tagesordn ngspunkte 103 und 104, Dokument AJ47/83S, Ziffer 78. 
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'" NC.5/47112. 

'" NC.5/46!56 . . ~ Siehe Al45n97. 

'" NC.SI47/62 . ... NC.SI4Sn5 und NC.5146/17 . 
... NC.5147117 . 

. " NC.5147/61 mit Korr.l. 

." NC.5/47IS9 . ... NC.5147167. 

'" Noch nicht veröffentlicht. 

146 Ojficial Records ofthe General Assembly, Forty-seventh Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 12, Dokument A/47/834, Ziffer 4. 

141 Ebd., Tagesordnungspunkt 130, Dokument AJ471585, Ziffer 11. 

148 AlC.6/47fL.1O. 

14~ Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundvierzigste Tagung, Beilage 10 (A/46110), Kap. 11, Abschnitt D. 

1S(J Ojficial Records olthe General Assembly, Forty-sixth Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 132, Dokument A/47/587. Ziffer 10. 

151 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundvierzigste Tagung, Beilage 10 (A/4411O), Kap. 11. 

152 Official Records ollhe General Assembly, Forty-seventh Session, Annexes, Tagesordnungspunkt 151, Dokument A1471713, Ziffer 7. 
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ANHANG I 

ZUSAMMENSETZUNG DER ORGANE 

Die nachstehende Liste nennt FundsteIlen für die Zusammensetzung des Sicherheitsrats, des 
Wirtschafts- und Sozialrats, des Treuhandrats und des Internationalen Gerichtshofs sowie von durch 
die Generalversammlung eingesetzten Organen. Sofern nichts anderes angegehen ist, findet sich 
die Zusammensetzung des betreffenden Organs in dem Resolutions- und Beschlußband der 
genannten Tagung auf der in der rechten Spalte angegebenen Seite. 

Abrustungskommission . _ ........... __ ...... _ .. _ .... _ . _ .... _ . _ ... . 

AbrüstungskonferenzR 

Ad-hoc-Ausschuß fUr den Indischen Ozeanb 

Ad-hoc-Ausschuß zur Frage des internationalen Tenorismus 

.Anlageausschuß ... , ... , . , .. , . , . , .. , .. , . , .. , . , .... , _ ... , . , .. , .... 

Arbeilsgruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfswerks der Vereinten Nationen für 
Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten ... , .. ,.,., .. , .... ,.".,., ...... . 

Ausschuß für Anträge auf Überprüfung von Urteilen des VerwaltungsgerichtsC .. _ .. 

Ausschuß für das Pensionswescn der Vereinten Nationen (Mitglieder werden von der 
Generalversanunlung ernannt) ... , . , ....... , ...... , .. , . , .. , . , . , , . , .. 

Ausschuß für den Bevölkerungspreis der Vereinten Nationend ............... . 

Ausschuß für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensisc:hen 
Volkes ..................................................... , 

Ausschuß für die Beseitigung der Diskriminierung der Fraue 

Ausschuß f1ir die Beseitigung der rassischen Dislcriminierungf 

Ausschuß für die Beziehungen zum Gastlandg ............... _ , . _ . _ .. _ . _ . 

Ausschuß f1ir die friedliche Nutzung des Weltraumsh . , . , , ......• , . , . _ .... _ . 

Ausschuß fdr die Rechte des Kindesi . __ ...... _ . _ ....... _ .... _ ........ . 

Ausschuß gegen Folterj 

Ausschuß zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeimehmer und ihrer 
Familienangehörigen . _ . _ .. _ . _ .... _ .. _ .... _ . _ ....... _ ......... _ .. 

Beirat des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaftüchtlinge im Nahen Osten 
(Mitglieder werden von der Generalversammlung ernannt) ..... _ .... _ ...... . 

Beitragsausschuß _ . _ .... _ .... _ . _ .... _ .. _ .... _ .... _ .......... , . _ . _ 

Beratender Ausschuß des Hitfsprogramms der Vereinten Nationen für Lehre, Studium, 
Verbreitung und besseres Verständnis des Völkerrechts ........ , ...... _ .... . 

Beratender Ausschuß für das Bildungs- und Ausbildungsprogramm der Vereinten 
Nationen für das südliche Afrika .. , ...... _ .... _ .... _ .. _ .... _ . _ .. _ .. . 

Beratender Ausschuß fUr Verwaltungs~ und Haushaltsfragen ...... _ .. _ . _ ..... . 

Beratungsausschuß des Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für die Frau 

Gemeinsame Inspektionsgruppe _ . _ .... _ .. _ .... _ .. _ . _ .. _ .... _ .... _ , .. , 

Handels- und Bntwicklungsratc _ . _ .... _ .. _ ......... _ .... _ .. _ ...... _ .. 

Hochrangiger Ausschuß zur Überprtlfung der technischen Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklungsländerni ........ _ .... _ .. _ .... _ . _ ........ , ... _ , ..... . 
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0",," 

Hochr giger Sonderrat rur die Internationale Dekade für Katastrophenvorbeu-
gung 

Infonn tionsausschuß ... , . 

Interna onaler Gerichtshof ..... , , . , , . , . , .. , ... 

Kommi sion der Vereinten Nationen fLir internationales Handelsrecht .......... . 

Ko . sion für den internationalen öffentlichen Dienst .. 

, sion gegen Apartheid im Sportn 

ausschußP 

m- und Koordinierungsausschuß 

Rat de Rechnungsprüfer ....... . .............. , .. . 

Schlic I ungskommission der Vereinten Nationen für Palästina ..... , ..... . 

Sonde usschuß für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung 
der U abhängigkeit an koloniale Länder und Völker ................ ,.,.,. 

usschuß fU! die Charta und die Stärkung der Rolle der Vereinten Nationenq . 

Sonde usschuß ftir friedensichemde Operationen 

Sonde usschuß gegen Apartheidr ., ... "., ... 

Sonde usschuß zur Auswahl der Preisträger des Menscheruechtspreises der Vereinten 
Natio en ............ , . , .. , .... , ............ , .... , . , , ...... . 

Sonde usschuß zur Untersuchung israelischer Praktiken, die die Menschenrechte des 
paläs nensischen Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beeinträchtigenS 

Treuh dausschuß der Vereinten Nationen für den Namibia·Fonds der Vereinten 
Natio en .......................... , . , , , , . , , ............ , , , , , , 

Trellh" derausschuß des Treuhandfonds der Vereinten Nationen für Südafrikat ....• 

Treuh' derausschuß für den Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen für Opfer der 

Folte U 
"".... . •• , •• """ •.••...••••• "." 

tungsgericht der Vereinten Nationen .. 

tungsrat des Umweltprogramms der Vereinten Nationen ....... , . , .. . 

htskommission . 

htenprUfungsausschuß 

itungsausschuß für den fUnfzigsten Jahrestag der Vereinten Nationen 

'tungsausschuß ftir den Weltgipfel fUr soziale Entwicklung ....... " .. ,. 

Vorbe eitungsausschuß ftir die Konferenz der Vereinten Nationen über Wohn· und 
Siedl ngswesen (Habitat 11) ........................ , ............. . 

Vo itungsausschuß ftir die Weltkonferenz über die bestandfähige EntwiCklung der 
klein n Inselstaaten unter den Entwicklungsländern , ..................... . 

Vorbe eitungsausschuß für die Weltkonferenz über Menschenrechte ............ . 

Weite ährungsrat ........ . 

Wirts hafts· und Sozialrat .... , .. 

Wisse schaftlicher Ausschuß der Vereinten Nationen zur Untersuchung der Aus· 
wirk ngen der atomaren Strahlung ... , . , .. , ....... , ................ , , 

schaftlicher und technischer Ausschuß rur die Internationale Dekade rur 
trophenvorbeugungW 

• • • . • . . ••.•• , , •••• , •• , • , , • , • 

Zwis enstaatliche Gruppe zur Überwachung der Versorgung und Belieferung 
Süd frikas mit Erdöl und Erdölproduktenx ,'.,.,., .. ,., ... , ....... , ... . 

Zwis henstaadicher Verhandlungsausschuß ftir die Ausarbeitung einer internationalen 
Kon ention zur Bekämpfung der Wilstenbildung in den von DUrre und/oder 
WO enbildung schwer betroffenen Ländern, insbesondere in Afrika 
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Anhang I. Zusammensetzung der Organe 

ANMERKUNGEN 

*englischer Text (deutsche VNMÜbersetzung liegt nicht vor) 

**deutscher Text 

BPrUher unter der Bezeichnung" Abrüstungsausschuß" bekannt (siehe Offizielles Protokoll der Generalversanunlung, 
Achtunddreißigste Tagung, Beilage 27 mit Korrigendum (N38/27 mit KOff.I), Ziffer21). Zur derzeitigen Zusammensetzung 
der Abrüstungskonferenz siehe OffIZielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 27 
(A/47127), Abschnitt II.B. 

bSiehe Offizielles Protolwll der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung. Beilage 29 mit Korrigendum 
(A/47fl.9), Ziffer 3. 

cBesteht aus den im Präsidialausschuß der siebenundvierzigsten Tagung der Generalversammlung vertretenen 
Mitgliedstaaten (siehe Abschnitt X.A. Beschlüsse 471302, 47/303 und 47/304). 

dSiehe auch Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 3 (A/47/3IRev.I), 
Anhang 11, Abschnitt F. 

eEingesetzt gemäß Artikel 17 der Konvention über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (siehe 
Resolution 34/180). Zur Zusammensetzung des Ausschusses siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung. 
Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 38 (A/47/38), Anhang 11. 

(Eingesetzt gemäß Artikel 8 des Internationalen Übereinkommens über die Beseitigung aller Fonnen rassischer 
Diskriminierung (siehe Resolution 2106 A (XX). Zur Zusanunensetzung des Ausschusses siehe Offizielles Protokoll der 
Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 18 (Al47118), Abschnitt I.C. 

gSiehe Ojfi.zjelles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 26 (A/47126), Abschnitt 11. 

hSiehe auch Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung. Beilage 20 (A/4712O), 
Ziffer 5. 

iEbd., Beilage 41 (A/47/4I), Anhang 11. 

jEingesetzt gemäß Artikel 17 der Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe (siehe Resolution 39/46, Anlage). Zur Zusammensetzung des Ausschusses siehe Ojfiz.ielles Protokoll 
der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 44 (A/47/44), Anhang 11. 

kSiehe auch Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung, Beiklge 15 (A/47115), VolJ. 
Ziffer 5 und Vol.II, Ziffer 123 und 124. 

lSiehe auch Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundvierzigste Tagung, Beilage 39 (A/46139), 
Abschnitt II.H. 

mSiehe auch A/471266/Add.1 MElt9911t06/Add.l, Ziffer 2. 

ßEingesetzt gemäß Artikel 11 der Internationalen Konvention gegen Apartheid im Sport (Resolution 40/64 G, 
Anlage). Zur Zusammensetzung der Konunission siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, SiebenundvienJgste 
Tagung, Beilage 45 (A/47/45), Abschnitt I. 

°Siehe auch Resolution 431222 B, Ziffer 2 und 3. 

PSiehe Abschnitt X.A., BeschlUsse 471302, 47/303 und 471304. 

qOjfizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 33 (A/47/33), Abschnitt I. 

rSiehe auch Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 22 (A/47122), 
Anhang I, Abschnitt A. 

sSiehe auch Resolution 44/48 A, Ziffer 25. 

tSiehe auch AJ47/S2S, Anhang, Ziffer 1. 

uSiehe auch A/471662, Ziffer 3. 

vSiehe auch Official Records ofthe Security Council,. FortyMseventh Year, Special Supplement No. 1. Teil I, Ziffer I. 

wSiehe auch A/46/266/Add.I~ElI9911106/Add.l, Anhang 11, Anlage I. 

xOjfizielles Protokoll der Generalversammlung, Siebenundvierzigste Tagung, Beilage 43 (Al47143), Ziffer 1. 
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ANHANG 11 

ÜBEREINKÜNFfE, ERKLÄRUNGEN UND ANDERE INSTRUMENTE 

Die nachstehende Liste nennt Fundstellen für in den Resolutionsbänden im Wortlaut wieder
gegebene Übereinkünfte, Erklärungen und andere Instrumente. 

ntel 

Abkommen über die Zusammenarbeit und die Beziehungen zwischen den Vereinten Nationen 
und der Weltorganisation für Tourismus , . , . . . . . . ........... . 

Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und dem Internationalen Fonds für landwirt-
schaftliche Entwicklung ......... _ . . ............................ . 

Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und den Vereinigten Staaten von Amerika über den 
Amtssitz der Vereinten Nationen ......... , .. , ............ , ...... , .... , .... , 

Abkonunen z.wischen den Vereinten Nationen und der Camegie-Stiftung über die Nutzung der 
Räumlichkeiten des Friedenspalastes in Den Haag mit Zusatzabkommen 

Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und der Organisation der Vereinten Nationen für 
industrielle Entwicklung , , .................... . 

Abkommen zwischen den Vereinten Nationen und der Weltorganismion für geistiges Eigentum , 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ......... , .. , . 

Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Staaten 

Definition der Aggression ... , .. , . , .. , . , , ......... . 

Erldärung aus Anlaß des fünfundzwanzigsten Jahrestags der Vereinten Nationen 

Erklärung der achtziger Jahre zur Zweiten Abrüstungs<lekade .. 

Erklärung der neunziger Jahre zur Dritten Abrustungsdekade .. 
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47/2 

47/3 

47/4 

47/5 

47/6 

47n 
47/8 

47/9 

47/10 

47/11 

47/12 

ANHANG IV 

VERZEICHNIS DER RESOLUTIONEN UND BESCHLÜSSE 
(nach laufenden Nummern) 

Dieses Verzeichnis enthält die von der Generalversammlung zwischen 15. September und 
23. Dezember 1992 verabschiedeten Resolutionen und Beschlüsse. Für Resolutionen und Be
schlüsse, die durch eine formelle Abstimmung verabschiedet wurden, gibt die Spalte "Ab
stimmungsergebnis" die Zahl der Ja-Stimmen, der Nein-Stimmen und der Enthaltungen an. Falls 
nichts anderes angegeben ist, handelt es sich dabei um eine Abstimmung mit Stimmenauszählung 
unter Erfassung der Länder (recorded vote). Nähere Angaben über die Stimmabgabe, die nur für 
aufgezeichnete Abstimmungen vorliegen, finden sich im Wortprotokoll der jeweiligen Plenarsitzung 
(siehe Official Records 0/ the General Assembly, Forty-seventh Session, Plenary Meetings); eine 
vollständige Auflistung dieser Ergebnisse nach Mitgliedstaaten findet sich im Anhang zum Index 
to Proceedings 0/ the General Assembly (STILIB/SER.B/A.49, Teil I). 

RESOLUTIONEN 

TItel 

Empfehlung des Sicherheitsrats vom 19. September 1992 , .. 

Nothilfe für Pakistan ........................... . 

Internationaler Tag der Behinderten ................. . 

Gewährung des Beobachterstatus in der Generalversanunlung 
an die Internationale Organisation für Wanderung .... 

Proklamation über das Altem 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem 
Asiatisch-afrikanischen RechtsberatungsausschuB ..... . 

Nothilfe fdr die Philippinen ......... , ...... , .. ,.,. 

Bericht der Internationalen Atomenergie-Organisation ..... 

Frage der Komoreninsel Mayotte . _ 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Organisation der amerikanischen Staaten ........... . 

Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und der 
Liga der arabischen Staaten 

8 

146 

93 a) 

138 

93 a) 

20 

148 

14 

23 

140 

21 

29 

7. 

28. 

37. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

48. 

50. 

51. 

51. 

22. September 1992 

7. Oktober 1992 

14. Oktober 1992 

16. Oktober 1992 

16. Oktober 1992 

21. Oktober 1992 

21. Oktober 1992 

22. Oktober 1992 

27. Oktober 1992 

28. Oktober 1992 

29. Oktober 1992 

29. Oktober 1992 

Abstimmungs· 

ergebnis 

127-6-26 

146.().5 

126·1-40 

119·2-1 

47/13 Zusammenarbeit zwischen den Vereinten Nationen und dem 

47114 

Lateinamerikanischen Wirtschaftssystem . ........... . 
Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregierung, Uber~ 

mittelt gemäß Artikel 73 e) der Charta der Vereinten Na-
tionen . .... , . , , , . , . , . , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , 

24 

98 

51. 29. Oktober 1992 

61. 16. November 1992 142·0·3 

47/15 Aktivitäten ausländischer wirtschaftlicher und sonstiger Inter-

47/16 

47117 

essen, welche die Verwirklichung der Erklärung über die 
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker in unter Kolonialherrschaft stehenden Gebieten und 
die Bemühungen um die Beseitigung von Kolonialismus, 
Apartheid und rassischer Diskriminierung im südlichen 
Afrika behindern ........... _ ....... _ . 

Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unab
hängigkeit an koloniale Länder und Völker durch die San
derorganisationen und die den Vereinten Nationen ange-

99 

schlossenen internationalen Institutionen . 100 und 12 

Von Mitgliedstaaten angebotene Studien- und Ausbildungs
möglichkeiten für Einwohner der Gebiete ohne Selbst-
regierung ..... _ . . . . . . _ .... _ ........ . 101 

413 

61. 16. November 1992 95-34-12 

61. 16, November 1992 l00-3Q.19 

61. 16. November 1992 
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47!2l 

47/22 

47/23 

47/24 

47/25 

47/26 
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Zusammenarbei zwischen den Vereinte, ... tionen und der 
Organisation er Islamischen Konferenz , . , ......... . 

Notwendigkeit der Beendigung der von den Vereinigten 
Staaten von Amerika verhängten Wirtschafts., Handels
und Finanzbl

l 
gegen Kuba ... ,.,'., .... , ... 

Di~~~~~~~ . r.r, :.e~~~:e .. u~~. ~~r, ~~.~~~h~~ ,i~ 
VOllständige::! zug der ausländischen Streitkräfte aus dem 

Hoheitsgebie der baltischen Staaten .............. . 

Zusammen . und Koordinierung der Sonderorganisationen 
und der de Vereinten Nationen angeschlossenen inter
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Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker . _ ...... . 
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47/27 Die Fragen d Amerikanischen Jungfeminseln, Amerika-

47/28 
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47/35 

47/36 

47/37 

47/38 
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47/41 
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feminseln. r Caymaninseln, Guams. Montserrats. Toke
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Resolution .......... , ...... , . , ........... . 

Achtung der Y, rrechte und lnununitäten der Bediensteten der 
Vereinten onen sowie der Sonderorganisationen und 
der diesen v rwandten Organisationen ............. . 

Beobachters s der von der Organisation der afrikanischen 
Einheit und! er der Liga der arabischen Staaten anerkann-
ten national n Befreiungsbewegungen ............. . 

Stand der Zus zprotokolle zu den Genter Abkommen von 
1949 über d n Schutz von Opfern bewaffneter Konßikte 

Erwägung wi 
Schutzes u 
sularischen 

santer Maßnahmen zur Verbesserung des 
der Sicherheit der diplomatischen und kon-

ertretungen und Vertreter ............. . 

e der Vereinten Nationen ...... , .... . 

Bericht der V' kerrechtskommission über ihre vierundvierzig-
ste Tagung ............................... ,. 

Bericht der mmission der Vereinten Nationen für inter
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gung ............. '" ..... , ... , " ......... . 

Bericht des A sschusses rur die Beziehungen zum Gastland . 

über die konsularischen Aufgaben zu dem 
Wiener U inkommen über konsularische Beziehungen. 

Schutz der U welt in Zeiten eines bewaffneten Konflikts .. 

Bericht des S nderausschusses für die Charta und die Stär-
kung der R He der Vereinten Nationen . , .... , ...... . 

Übereinko n über das Verbot der Entwicklung, Herstel-
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Wissenschaft!' h-technische Neuentwicklungen und ihre 
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18 
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87 

Auswirkun n auf die internationale Sicherheit . . . . . . . . SO 

47/44 Die Rolle v Wissenschaft und Technik im Kontext der 
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47/51 

47/52 

47/53 

47/54 

47/55 

47/56 

Anhang IV. Verzeichnis der Resolutionen und Beschlüsse 

Trtel 

Änderung des Vertrages über das Verbot von Kemwaffenver-
suchen in der Atmosphäre, im Weltraum und unter Wasser 

Vertrag über das umfassende Verbot von Kemversuchen ... 

Schaffung einer kemwaffcnfreicn Zone in der Nahost-Region 

Schaffung einer kernwaffenfreien Zone in Südasien .... 

Abschluß wirksamer internationaler Vereinbarungen zur 
Sicherung der Nichtkernwaffenstaaten gegen den Einsatz 
oder die Androhung des Einsatzes von Kernwaffen 

Verhütung eines Wettrüstens im Weltraum 

Allgemeine und vollständige Abrüstung 

A. Vorbereitungsausschuß für die 1995 angesetzte Kon
ferenz der Vertragsstaaten des Vertrages über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen ........... . 

B. Verbot der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und 
des Einsatzes radiologischer Waffen .......... . 

C. Verbot der Herstellung von spaltbarem Material für 
Rüstungszwecke . 

D. Verbot der Ablagerung radioaktiver Abfalle 

E. Zweite Konferenz. der Vertragsparteien zur überprü
fung der Konvention über das Verbot der militäri
schen oder sonstigen feindseligen Nutzung umwelt
verändernder Techniken 

F. 

G. 

Zusammenhang zwischen 
lung 

Regionale Abrüstung 

Abrüstung und Entwick-

H. Studie über defensive Sicherheitskonzeptionen und 
Sicherheitspolitiken 

I. Vertrauen- und sicherheitbildende Maßnalunen und 
konventionelle Abrüstung in Europa .. , . 

J. Regionale Abrüstung 

K. Bilaterale Kernwaffenverhandlungen und nukleare 
Abrüstung 

L. Transparenz auf dem Gebiet der Rüstung 

Überprüfung und Durchführung des Abschließenden Doku
ments der zw<Hften Sondcrtagung der Generalversammlung 

A. Programm der Vereinten Nationen für Stipendien, 
Ausbildung und Beratungsdienste auf dem Gebiet der 
Abriistung ........... . 

B. Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit in 
Südostasien ....... , , . . .......... . 

C. Konvention über das Verbot des Einsatzes von Kern-
waffen ..... , .... , .. 

D. Welrabl"Üstungskarnpagne 

E_ Einfrieren der Kernwaffen. 

F. Regionale vertrauenbildende Maßnahmen ....... . 

Überprüfung der Durchführung der Empfehlungen und Be
sehltisse der zehnten Sondcrtagung der Generalversamm
lung 

A. Bericht der AbrUstllngskommission 

B. Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive 
Informationen über militärische Angelegenheiten . 

C. Abrüstungswoche , .. , ....... . 
D, Anwendung der Richtlinien für geeignete Arten ver-

trauenbildender Maßnahmen ................ . 

E. Bericht der AblÜstungskonferenz 

F. Institut der Vereinten Nationen für Abrüstungsfor
schung 

Nukleare Rüstung Israels 

Übereinkommen über da. .. Verbot oder die Beschränkung des 
Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die über
mäßige Verletzungen verursachen oder unterschiedslos 
wirken können . . ...... . 

Punkt 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

61 n) 

61 h) 

61 g) 

61 k) 

61 

61 j) 

61 J1 

61 e) 

61 

61 J) 

61 d) 

61 n 

62 e) 

62 

62 d) 

62 a) 

62 c) 

62 b) 

63 a) 

63 

63 J1 

63 g) 

63 b) 

63 e) 

64 

65 

Plenar

sitzung 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

88. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

88. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

Datum 

9_ Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9, Dezember 1992 

9, Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9, Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

15. Dezember 1992 

9. Dezember t 992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

15. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember t 992 

Abstimmungs
ergebnis 

118-2-41 

159-1-4 

144-3-13 

162-0-2 

164-0-2 

168-Q-0 

164-0-3 

168-Q-1 

126-21-21 

121-19-27 

159-1-1 

166-0-2 

64-3-90 
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69 

70 

71 

73 

73 

75 

76 

77 

77 

7& 

78 

79 

80 

81 

81 

82 

83 

84 

84 

85 

85 

87 

87 

88 

89 

90 

91 

91 

92 

92 

93 

93 
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lfd. Hf. 

47/57 

47/58 

47/59 

47/60 

47/61 

47/62 

47/63 

Triel 

Antarktis-Frage ... 

Festigung von -Sicherheit und Zusammenarbeit in der Mittel-
J1leeIT'egion ...................... . 

Verwirklichun~ der Erklärung des Indischen Ozeans zur 
Friedenszon ............................... . 

Überprüfung er Verwirklichung der Erklärung über die 
Festigung cl r internationalen Sicherheit 

A. Überp fung der Verwirklichung der Erklärung über 
die Fe tigung der internationalen Sicherheit ..... . 

B. VI 

dem Vertrag über das Verbot von Kernwaf
'ka und der Karibik (Tlate101co-Vertrag) 

Rechtsordnung ......... , , , .. , . , .. , . 

Frage der aus wogenen Vertretung und der Erhöhung der 
Zahl der M' glieder im Sicherheitsrat .............. . 

Resolution 

47/64 PaJästinafmge 

47/65 

47/66 

47/67 

47/68 

47/69 

Resolution 

Resolution 

Resolution 
Resolution 

Resolution 

Seerecht 

Auswirkungen der atomaren Strahlung ....... _ ....... . 

Internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung 
desWel ,.,., .. , .... ""., .. ,., .. , ..... 

Grundsätze f r den Einsatz nuklearer Energiequellen im 
Weltraum ................................ . 

Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaftüchtlinge im 
Nahen Ost 

A. Hilfe Palästinaflüchtlinge ................ . 

B. gruppe zur Frage der Finanzierung des Hilfs-
werks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchdinge 
im N en Osten ......................... . 

C. Unte tUtzung der infolge der Feindseligkeiten vom 
Iuni 967 und späterer Feindseligkeiten vertriebenen 
Perso en .............................. . 

D. Von itgliedstaaten angebotene Zuschüsse und Sti
pendi n für die Hochschul- und Berufsausbildung von 
PaIäs naßüchtiingen ...................... . 

E. Paläs aflüchtlinge in dem seit 1967 von Israel be-
setzte palästinensischen Gebiet ..... , ........ . 

F. Wied raufnahme der Verteilung von Rationen an 
Paläs naflüchtlinge .. , ..... , ....... , ...... . 

G. hr der seit 1967 vertriebenen Bevölkerungs-
nundFlüchtiinge ...... , .. , .... , .... . 

H. n aus dem Eigentum von Palästinaflücht-

I. von Palästinaflüchtlingen ............. . 

J. Univ rsität von Jerusalem (EI Kuds) für Palästina-

K. 

ßüch ge.................. . ......... . 
leistung der Sicherheit der Einrichtungen des 

erks der Vereinten Nationen flir Palästina
flüch inge im Nahen Osten in dem besetzten palästi-
nensi ehen Gebiet ....................... . 

*Namentliche Abstim ung. 

p""", 
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67 

68 

69 

69 
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40 
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35 
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30 

30 

30 

30 
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71 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

Plenar

sitzung 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

81. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

84. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

85. 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

9. Dezember 1992 

11. Dezember 1992 

11. Dezember 1992 

11. Dezember 1992 

11. Dezember 1992 

11. Dezember 1992 

11. Dezember 1992 

11. Dezember 1992 

11. Dezember 1992 

11. Dezember 1992 

14. Dezember 1992 

14. Dezember 1992 

14. Dezember 1992 

14. Dezember 1992 

14. Dezember 1 992 

14. Dezember 1992 

14. Dezember 1992 

14. Dezember 1992 

14. Dezember 1992 

14. Dezember 1992 

14. Dezember 1992 

14. Dezember 1992 

14, Dezember 1992 

14. Dezember 1992 

Abstimmungs

ergebnis 

96-1-9* 

129-3-35 

122-1-43 

79-0-84 

72-3-7 

140-1-5 

115-3-40 

\19-2-37 

152-2-3 

93-4-60 

146-3-10 

135-1-9 

136-0-2 

139-0-1 

138-2-0 

103-24-14 

103-2-37 

100-2-39 

138-2-1 

139-2-1 

141-2-0 
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100 
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115 
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Anhang IV. Venelchnls der ResoIudonen und _ 

l/d. Nr. n~1 

47no Bericht des Sonderausschusscs zur Untersuchung israelischer 

47nI 

47n2 
47n3 

47n5 

47n3 

47/S0 

47/31 

47/S2 

47/S3 

47/S4 

47/S5 

47/S6 

47/S7 

47/S3 

47/S9 

47/90 

47/91 

47/92 

47/93 

47/94 

47/95 

47/96 

Praktiken, die die Menschenrechte des palästinensischen 
Volkes und anderer Araber der besetzten Gebiete beein
trächtigen 

Resolution A ........................... , .. , . 

ResolutionB ........ " ..................... . 
Resolution C .... , . , . , .. , . , .. , .. , . , .. , .. , .. , . 

Resolution D ................ , .............. . 
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